
 
 
 

Normenkomplexe der Bundesländer 
 
 
 
 
 
 
I. Burgenland 
 
 
 
 
 
1.) Verordnung über die Beschränkung der Schifffahrt auf dem Neusiedlersee, Weiden am See  
LGBl 28/1984 
 
Vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres ist das Fahren mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art sowie mit 
Schwimmkörpern innerhalb des Seebades der Gemeinde Weiden am See von der gedachten Verlängerung der 
Südostmauer des Bootsverleihgebäudes bis zur gedachten Verlängerung der Nordwestmauer des Seerestau-
rants bis zu einer Tiefe von 100 m in Richtung des offenen Sees verboten. Im Einzelnen ist dieser Bereich aus 
dem bei der Gemeinde Weiden am See aufliegenden Lageplan zu ersehen. 
 
Diese Verordnung ist durch die Schifffahrtszeichen nach A 1 und F der Anlage 2 der Seen- und Flus-
Verkehrsordnung, BGBl. Nr. 163/1979, und durch Zusatzzeichen nach § 17 Abs. 4 des Schifffahrtspolizeigeset-
zes mit der Aufschrift "Vom 1. Mai bis 30. September" kundzumachen. 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 36 des Schifffahrtspolizeigesetzes als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
2.) Verordnung über Beschränkungen der Schifffahrt auf dem Neusiedlersee im Bereich des Seebades 
Podersdorf am See  
LGBl 55/2009 
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1 werden gemäß § 42 Schifffahrtsgesetz als Verwaltungsüber-
tretungen bestraft. 
 
 
3.) Verordnung über die Beschränkung der Schifffahrt auf dem Zicksee  
LGBl 34/1984 
 
Vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres ist das Fahren mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art sowie mit 
Schwimmkörpern innerhalb des Seebades der Gemeinde St. Andrä auf dem Zicksee von der Strecke A, das ist 
die gedachte gerade Verlängerung von den Grundstücksgrenzen der Grundstücke Nr. 1568/2 und Nr. 1567/3 des 
Grundbuches St. Andrä in Richtung See auf 100 Laufmeter, von der Strecke B, das ist die gedachte gerade Ver-
längerung der Seezufahrtstraße über die Liegewiese in Richtung See auf 100 Laufmeter und von der Strecke C, 
das ist die gedachte Verlängerung von der Nordostecke der Grundstücksgrenze des Erholungsheimes des 
Kriegsopferverbandes auf 80 Laufmeter entlang des Strandes Richtung Bootshafen und von diesem wieder auf 
100 Laufmeter Richtung See, wobei die gedachte Verbindungslinie der im See liegenden Endpunkte der Strecken 
A B C eine weitere Begrenzung des Schifffahrtsverbotes bildet, verboten. 
Bei den Strecken A und B werden zwei Fahrerlaubnisse zur Ein- und Ausfahrt für Segelbretter (Windsurfer) ver-
ordnet und zwar 

1. von der Strecke A bis zur Strecke A' (in einem Abstand von 50 Laufmeter) und 
2. von der Strecke B bis zur Strecke B' (Abstand 45 Laufmeter) jeweils auf der im See liegenden Begren-
zungslinie des Schifffahrtsverbotes A, B, C in Richtung Punkt C gesehen bzw. gleichartig auf der Uferseite. 

Im Einzelnen sind diese Bereiche aus den bei der Gemeinde St. Andrä aufliegenden Lageplänen zu ersehen. 
  
Diese Verordnung wird durch Schifffahrtszeichen kundgemacht, und zwar 

1. der gesamte Schifffahrtsverbotsbereich durch die Schifffahrtszeichen F (erstes Beispiel) der Anlage 2 der 
Seen- und Fluss-Verkehrsordnung, BGBl. Nr. 163/1979 i.d.F. BGBl. Nr. 6/1984, mit den Zusatzzeichen nach § 
17 Abs. 4 des Schifffahrtspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 65/1976 i. d.F. BGBl. Nr. 103/1979 und BGBl. Nr. 
386/1983, mit der Aufschrift "Vom 1. Mai bis 30 September" und 
2. das Gebiet der Fahrerlaubnis für Segelbretter (Windsurfer) durch die Schifffahrtszeichen E. 9. der Anlage 2 
der Seen- und Fluss-Verkehrsordnung. 
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Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 36 des Schifffahrtspolizeigesetzes als Verwaltungsübertre-
tung bestraft. 
 
 
4.) Verordnung über Beschränkungen der Schifffahrt auf burgenländischen Seen  
LGBl 49/2007 
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1 werden gemäß § 42 Schifffahrtsgesetz als Verwaltungsüber-
tretungen bestraft. 
 
 
5.) Burgenländisches Abfallwirtschaftsgesetz 
LGBl 10/1994 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 69. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit einer Geldstrafe von 730 Euro bis 36.000 Euro, wer 
a) entgegen § 29 Abs. 1 bewilligungspflichtige Abfallbehandlungsanlagen ohne abfallrechtliche Bewilligung 
errichtet, betreibt oder wesentlich ändert; 
b) entgegen § 30 Abs. 5 mit der Errichtung und dem Betrieb einer Anlage vor Eintritt der Rechtskraft der 
abfallrechtlichen Bewilligung beginnt oder die Auflagen nicht einhält; 
c) einem ihm gemäß § 33 oder § 34 erteilten Auftrag zuwiderhandelt; 

2. mit einer Geldstrafe von 73 Euro bis 7.300 Euro, wer 
a) betriebliche Abfälle nicht entsprechend einem Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 21 
Abs. 2 oder entgegen einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 21 Abs. 3 erfaßt oder behandelt; 
b) entgegen § 21 Abs. 2 den vorgeschriebenen Nachweis nicht erbringt; 
c) eine Anzeige gemäß § 23 Abs. 1 oder gemäß § 37 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder die 
Tätigkeit vor Kenntnisnahme (§ 23 Abs. 1), vor Ablauf der Frist oder vor einer Feststellung, dass das Vor-
haben nicht untersagt wird (§ 37 Abs. 5) oder trotz Untersagung durch die Behörde aufnimmt, 
d) entgegen § 23 Abs. 2 Abfälle einer diesem Gesetz widersprechenden Behandlung zuführt; 
e) entgegen § 29 Abs. 10 eine Abfallbehandlungsanlage ohne Vorliegen einer Betriebsordnung betreibt; 
f) gegen die sich aus § 32 ergebenden Verpflichtung, die Anlage in einem der Bewilligung entsprechenden 
Zustand zu erhalten, verstößt; 
g) die gemäß § 33 oder § 34 vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
h) entgegen § 41 Abs. 1 Abfälle ablagert; 
i) entgegen § 69 Abs. 3 einem Auftrag zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes nicht nach-
kommt; 

3. mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 3.600 Euro, wer 
a) einer nach § 6 Abs. 1 erlassenen Verordnung über die getrennte Erfassung und Behandlung von be-
stimmten Abfallarten zuwiderhandelt; 
b) entgegen § 11 Abs. 1 oder § 13 Abs. 1 die Sammlung, Beförderung und Behandlung des Haushalts- 
oder Sperrmülls nicht durch die öffentliche Müllabfuhr besorgen lässt; 
c) entgegen § 15 ungeeignete Müllsammelgefäße verwenden oder den Vorschriften über die Reinigung 
der Müllsammelgefäße zuwiderhandelt; 
d) auf eine andere als in § 17 Abs. 1 oder Abs. 5 festgelegte Weise Müllsammelgefäße bereitstellt; 
e) entgegen § 19 Abfallbehälter befüllt, entleert, umleert, durchsucht, Haushaltsmüll in Müllsammelgefäße 
einstampft, andere Abfälle als Haushaltsmüll einbringt oder Abfallbehälter mutwillig beschädigt, vom jewei-
ligen Standplatz grundlos entfernt oder deren Beschaffenheit ändert; 
f) entgegen § 20 Abs. 2 den auf seinem Grundstück anfallenden Sperrmüll nicht in der Abfallsammelstelle 
jener Gemeinde abliefert, in deren Gemeindegebiet das Grundstück liegt; 
g) Abfälle, die außerhalb des Pflichtbereiches anfallen, entgegen § 25 sammelt, abführt oder behandelt; 
h) entgegen § 38 den Zutritt nicht gewährt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder die erforder-
lichen Vorarbeiten nicht vornehmen lässt. 

 
(2) Die Strafgelder fließen der Gemeinde, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde, zu. 
 
(3) Unabhängig von einer Bestrafung, einer Schadenersatzpflicht oder einer sonstigen Geldleistungsverpflichtung, 
ist demjenigen, der die Bestimmungen dieses Gesetzes, ausgenommen § 37 Abs. 1, übertreten hat, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde aufzutragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer angemessenen Frist wie-
derherzustellen. Bei Gefahr im Verzug hat dies die Behörde unmittelbar anzuordnen und gegen Ersatz der Kos-
ten durch den Verpflichteten nötigenfalls unverzüglich durchführen zu lassen. 
 
 
6.) Burgenländisches Bodenschutzgesetz  
LGBl 87/1990 idgF LGBl 32/2001  
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§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 145 Euro bis 7.300 Euro, im Falle 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von vier Tagen bis sechs Wochen zu bestrafen, wer 

a) als Betreiber einer Anlage Klärschlamm oder Müllkompost zur Aufbringung auf landwirtschaftlichen Böden 
abgibt, ohne Zeugnisse gemäß § 6 Abs. 3 oder ein Gutachten gemäß § 6 Abs. 4 eingeholt zu haben; 
b) gegen eine Verpflichtung gemäß § 6 Abs. 9 verstößt; 
c) gegen ein Verbot gemäß § 7 verstößt; 
d) Klärschlamm oder Müllkompost entgegen § 8 Abs. 1 abgibt oder annimmt; 
e) kein Abnehmerverzeichnis führt, es nicht zehn Jahre hindurch aufbewahrt oder unvollständige oder unrich-
tige Eintragungen vornimmt (§ 9 Abs. 1 lit. e); 
f) den gemäß § 9 Abs. 2 und 3 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
g) den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund des dritten Abschnittes dieses Gesetzes erlassen 
wurden, enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen, wer 

a) Gülle und Jauche entgegen der Bestimmung des § 3 Abs. 1 Z 5 aufbringt oder entgegen der Bestimmung 
des § 3 Abs. 1 Z 6 verbringt; 
b) Dünge- oder Bewirtschaftungspläne nicht einhält (§ 3 Abs. 5); 
c) in Düngeverordnungen gemäß § 4 enthaltenen Beschränkungen zuwiderhandelt; 
d) in Verordnungen gemäß § 5 Abs. 2 enthaltenen Bewirtschaftungsregeln zuwiderhandelt; 
e) als Betreiber einer Anlage ein Zeugnis gemäß § 6 Abs. 3 nicht zur Einsichtnahme auflegt; 
f) es unterlässt, Zeugnisse und Gutachten gemäß § 6 Abs. 7 vorzulegen; 
g) keine Lieferscheine ausfertigt oder die Zweitausfertigung dem Abnehmer nicht übergibt (§ 8 Abs. 2); 
h) keine Einsichtnahme in das Zeugnis gemäß § 8 Abs. 4 gewährt. 

 
(3) der Versuch ist strafbar. 
 
 
7.) Burgenländisches Camping- und Mobilheimplatzgesetz  
LGBl 44/1982 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, begeht, 

1. wer ohne Bewilligung gemäß § 5 oder entgegen einer solchen einen Camping- oder Mobilheimplatz errich-
tet, betreibt oder wesentlich ändert; 
2. wer als Inhaber eines Camping- oder Mobilheimplatzes oder als Verantwortlicher einer Vorschrift der §§ 12, 
13, 14, 15 Abs. 2 und 3 und 17 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
3. wer die Liegenschaft seines Camping- oder Mobilheimplatzes nicht in einen der Vorschrift des § 17 Abs. 1 
entsprechenden Zustand versetzt; 
4. wer einer Vorschrift des § 18 Abs. 2 bis 6 zuwiderhandelt; 
5. wer einen Aufstellplatz nicht an eine Wasserversorgungsanlage oder an eine bewilligte Abwasserbeseiti-
gungsanlage anschließt; 
6. wer sonst einen Camping- oder Mobilheimplatz entgegen einer Bestimmung der Bewilligung nach § 8 be-
treibt; 
7. wer einer Verordnung gemäß §§ 2 Abs. 5 und 24 Abs. 6 zuwiderhandelt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, begeht, wer als Benüt-
zer eines Mobilheimplatzes den Bestimmungen der §§ 18 Abs. 3, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 bis 5, 25 Abs. 2 oder 26 
Abs. 2 oder 4 zuwiderhandelt. 
 
 
8.) Burgenländisches Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 64/2005 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 14. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, bei Vorlie-
gen erschwerender Umstände und im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. GVO ohne Bewilligung gemäß § 5 ausbringt oder 
2. den in Bewilligungen gemäß § 5 enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt oder 
3. den Aufträgen gemäß § 9 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt oder einer Anordnung gemäß § 9 Abs. 5 nicht 
Folge leistet oder 
4. einer Verpflichtung nach § 5 Abs. 4 zweiter Satz, § 9 Abs. 4 oder § 10 Abs. 3 nicht nachkommt. 

 
(2) Mit Ausnahme der Tatbestände des Abs. 1 Z 4 ist der Versuch strafbar. 
 
(3) Ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Auskunftserteilung nach § 10 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur 
Auskunft Verpflichteter der Auskunft entschlägt, um nicht sich selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der 
Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
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(4) Bildet das nach Abs. 1 Z 1 unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet 
das strafbare Verhalten erst, wenn die Beseitigung (Zerstörung oder Entsorgung) der GVO vollendet ist. 
 
 
9.) Burgenländisches Jagdgesetz  
LGBl 11/2005 idgF LGBl 7/2010  
 
§ 183. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung der §§ 63 Abs. 1 und 3, 69 
Abs. 1, 70 Abs. 1, 99 Abs. 1 und 6, 101 Abs. 1 Z 1 bis 6, 8, 12 bis 14, 103, 106 Abs. 1 und 2 und 107 Abs. 1 und 
2 mitzuwirken durch            

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, und 
3. Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den Jagdschutzorganen über deren Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Befugnisse gemäß den §§ 73 ff im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsberei-
ches Hilfe zu leisten. 
 
§ 184. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 360 Euro bis 3.600 Euro, im Falle 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von vier Tagen bis sechs Wochen zu bestrafen, wer 

1. Wildgehege ohne Bewilligung anlegt oder führt (§ 11 Abs. 1) oder sie bei Widerruf nicht oder nicht in vorge-
schriebener Frist auflässt (§ 12 Abs. 1); 
2. bei Entfernung eines Wildgeheges nicht verhindert, dass dort gehaltene landfremde oder in benachbarten 
Jagdgebieten nicht vorkommende Wildarten in die freie Wildbahn gelangen (§ 12 Abs. 3); 
3. Schongebiete entgegen dem Verbot des § 15 bejagt; 
4. die Jagd ausübt, ohne im Besitz einer Jagdkarte zu sein (§ 63 Abs. 1); 
5. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter (§ 63 Abs. 3) Personen, die keine gültige 
Jagdkarte (Jagdgastkarte) besitzen, die Ausübung der Jagd gestattet; 
6. die Beizjagd ohne Berechtigung ausübt (§ 70 Abs. 1); 
7. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter eine Wildart in ihrem Bestande gefährdet 
(§ 93 Abs. 1); 
8. die Wildfolge auf fremdes Jagdgebiet ausdehnt (§ 97 Abs. 1), obwohl ihm die Grenzen des Jagdgebietes 
bekannt sein mussten; 
9. gegen die Bestimmungen über das Fangen und Vergiften von Wild (§ 99) verstößt; 
10. gegen ein Verbot sachlicher Art gemäß § 101 Abs. 1 Z 1 bis 4, 6 bis 11 und 16 verstößt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 1.800 Euro, im Falle ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis zu vier Wochen zu bestrafen, wer 

1. Haarwild in Gehegen hält, ohne hierfür eine Bewilligung nach § 3 Abs. 3 erwirkt zu haben, oder darin Wild-
arten hält, die nicht nach einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 6 als zur Fleischgewinnung geeignet erklärt wur-
den; 
2. Zuchtgehege ohne Bewilligung sperrt (§ 11 Abs. 7); 
3. als Halterin oder Halter eines Wildgeheges gegen § 11 Abs. 10 verstößt; 
4. die Jagd auf Flächen ausübt, auf denen die Jagd ruht (§ 21); 
5. als Jagdleiterin oder Jagdleiter ohne Zustimmung des Jagdausschusses oder trotz Untersagung durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde eine Vermehrung von Mitgliedern der Jagdgesellschaft vornimmt oder duldet (§ 
36 Abs. 8) oder ohne Zustimmung des Jagdausschusses ein Mitglied der Jagdgesellschaft ausschließt (§ 36 
Abs. 9); 
6. ohne Zustimmung des Jagdausschusses oder trotz Untersagung durch die Bezirksverwaltungsbehörde ein 
Genossenschaftsjagdgebiet unter- oder weiterverpachtet; 
7. bei Ausübung der Jagd eine gültige Jagdkarte nicht mit sich führt oder den Jagdaufseherinnen oder Jagd-
aufsehern oder den Organen der öffentlichen Sicherheit auf deren Verlangen nicht vorweist (§ 63 Abs. 1); 
8. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter einer Person das Jagen gestattet, die eine 
Jagdkarte nicht mit sich führt (§ 63 Abs. 3) oder eine Jagdgastkarte entgegen dem § 65 ausfolgt; 
9. entgegen der Bestimmung des § 69 ohne Jagderlaubnisschein jagt oder als Jagdausübungsberechtigte o-
der Jagdausübungsberechtigter das Jagen ohne Jagderlaubnisschein gestattet; 
10. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter Jagderlaubnisscheine mit einer Gültig-
keitsdauer von mehr als einer Woche ohne Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde ausstellt (§ 69 Abs. 
2); 
11. als gemäß § 74 Abs. 2 Verpflichtete oder Verpflichteter trotz behördlicher Aufforderung nicht Vorsorge für 
einen ausreichenden Jagdschutz trifft (§ 74 Abs. 2 und 5); 
12. als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher Dienst versieht, ohne im Besitz einer gültigen Jagdkarte zu sein (§ 
76 Abs. 7), das Dienstabzeichen nicht sichtbar trägt oder sich über Verlangen nicht ausweist (§ 76 Abs. 5); 
13. als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher seine Befugnisse nach §§ 80 und 81 überschreitet; 
14. gegen die Vorschriften der §§ 82 bis 84 oder der auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnun-
gen oder Bescheide verstößt oder solche Verstöße ermöglicht; 
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15. ganzjährig geschonte Tiere entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 und 2 erwirbt, hält, zum Verkauf 
anbietet, entgeltlich oder unentgeltlich in Verkehr bringt oder versendet, oder wer Teile solcher Tiere verkauft, 
zum Verkauf bereithält oder sonst in Verkehr bringt oder deren Herkunft gemäß § 85 Abs. 4 nicht nachweist; 
16. als Tierpräparator die Einschau in seinen Betriebsräumen gemäß § 85 Abs. 4 verweigert; 
17. die im Abschussplan (§ 87 Abs. 1) festgesetzte Abschusszahl überschreitet oder eine im Abschussplan 
nicht genehmigte Wildart erlegt; 
18. den bewilligten oder verfügten Abschussplan ohne triftigen Grund in Zahl und Gliederung nicht einhält (§ 
90 Abs. 1); 
19. als Jagdpächterin oder Jagdpächter das Jagdgebiet bei Ablauf des Pachtverhältnisses nicht mit einem 
den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildbestand übergibt (§ 93 Abs. 2); 
20. gegen die Bestimmungen über die Wildfütterung verstößt (§ 94); 
21. in anderer Weise als gemäß Abs. 1 Z 8 gegen die Bestimmungen über die Wildfolge (§ 97) verstößt; 
22. das Auftreten einer Wildkrankheit nicht meldet (§ 100); 
23. gegen ein Verbot sachlicher Art gemäß § 101 Abs. 1 Z 5 und 12 bis 15 verstößt oder die örtlichen Be-
schränkungen bei der Ausübung der Jagd (§ 103) nicht beachtet; 
24. ein Jagdgebiet unbefugt mit einem Gewehr, mit Fallen oder anderen Geräten, die zum Fangen oder Töten 
von Wild gewöhnlich verwendet werden, durchstreift (§ 106 Abs. 1 und 2) oder sich weigert, die Waffen und 
Geräte den Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern oder den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
abzugeben; 
25. eine jagdliche Beschränkung im Interesse der Landeskultur (§ 109) nicht beachtet. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis 1.100 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlich-
keit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen, wer 

1. einer in diesem Gesetz verfügten Anzeige- oder Meldepflicht nicht oder nicht fristgerecht nachkommt; 
2. verpflichtet ist, Listen oder sonstige Unterlagen zu führen oder der Behörde vorzulegen, diese Unterlagen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder der Behörde nicht oder nicht ordnungsgemäß oder nicht fristge-
recht vorlegt; 
3. Vereinbarungen entgegen § 38 trifft; 
4. ohne Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde ein Eigenjagdgebiet nicht auf die Dauer der Jagdperiode 
des Genossenschaftsgebietes in derselben Gemeinde verpachtet (§ 60 Abs. 3); 
5. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 61 eine Jagdverwalterin oder einen Jagdverwalter nicht oder 
nicht fristgerecht bestellt oder das Eigenjagdgebiet nicht oder nicht fristgerecht verpachtet; 
6. sich als nach § 63 Abs. 4 Verpflichtete oder Verpflichteter nicht innerhalb von drei Monaten nach Beginn 
des Jagdjahres eine Jagdkarte löst; 
7. als Halterin oder Halter von Greifvögeln die in § 86 vorgesehene Meldung nicht erstattet oder die Vögel 
nicht oder nicht fristgerecht kennzeichnet; 
8. trotz Untersagung den Haltungszweck von Greifvögeln ändert (§ 86 Abs. 2); 
9. Eier von Federwild zu anderen als in § 85 Abs. 6 angeführten Zwecken in Verkehr setzt oder die Vorschrif-
ten des § 85 Abs. 7 und der auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
10. kümmerndes oder krankgeschossenes Wild ohne Notwendigkeit erlegt (§ 90 Abs. 3); 
11. bei Anordnung der Bezirksverwaltungsbehörde Trophäen vom Schalenwild nicht oder nicht in der im § 92 
Abs. 1 und 3 vorgeschriebenen Weise vorlegt; 
12. eine Jagdeinrichtung ohne Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers (§ 95 Abs. 1) 
oder Einsprünge (§ 95 Abs. 3) errichtet; 
13. einen Jagdnotweg benützt, ohne die Schusswaffe ungeladen (gebrochen), Hunde an der Leine und Beiz-
vögel gesichert mitzuführen (§ 96); 
14. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter zu wenige oder nicht geeignete Jagd-
hunde hält (§ 98); 
15. Wildschutzgebiete entgegen den Bestimmungen des § 102 Abs. 2 betritt oder befährt; 
16. für die Dauer einer Treib-, Drück- oder Lappjagd ein bejagtes Gebiet unbefugt betritt oder dieses über Auf-
forderung nicht unverzüglich verlässt (§ 106 Abs. 3); 
17. als jagdfremde Person Wild verfolgt oder beunruhigt, insbesondere Hunde und Katzen im Jagdgebiet her-
umstreifen lässt, Jungwild berührt oder aufnimmt (§ 107 Abs. 1); 
18. gegen die Bestimmungen über das Halten von Wild außerhalb von Gehegen verstößt (§ 107 Abs. 3); 
19. als jagdfremde Person Wild ankirrt (§ 107 Abs. 6); 
20. sonstigen Geboten, Verboten oder Beschränkungen nach diesem Gesetz, einer Verordnung nach diesem 
Gesetz sowie Auflagen, Bedingungen und Fristen in Bescheiden zuwider handelt. 

 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Burgenländischen Landesjagdverband von jeder rechtskräftigen Be-
strafung nach diesem Gesetz in Kenntnis zu setzen. 
 
(6) Die Verfolgung wegen Übertretungen der §§ 54 Abs. 1, 82 bis 84, 85 Abs. 1 und 2, 87 Abs. 1, 90 Abs. 2 und 3 
und 93 ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einem Jahr von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorge-
nommen worden ist. 
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10.) Burgenländisches Kanalanschlussgesetz 
LGBl 27/1990 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 360 Euro bis 
3.600 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, begeht, 
wer seine Verpflichtung zur Einleitung der Abwässer in die bewilligte öffentliche Kanalisationsanlage nicht erfüllt 
(§ 2 Abs. 1 und § 3). 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 73 Euro bis 730 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. den Kanalanschluss entgegen der Festlegung durch die Behörde herstellt oder herstellen läßt (§ 5 Abs. 2); 
2. den Kanalanschluss entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 5 errichtet; 
3. Verstopfungen von Hauskanälen oder Anschlusskanälen nicht unverzüglich dem Kanalisationsunternehmer 
anzeigt oder deren Behebung nicht unverzüglich veranlasst (§ 5 Abs. 6); 
4. bestehende Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentliche Kanalisationsanlage für die Abwasserent-
sorgung bestimmt waren, nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Anschluss außer Betrieb setzt (§ 7); 
5. entgegen § 8 Abs. 1 oder 2 Einleitungen in öffentliche Kanalisationsanlagen vornimmt; 
6. den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 bis 4 oder einer auf Grund des § 9 erlassenen Verordnung eines Ge-
meinderates zuwiderhandelt. 

 
 
11.) Burgenländisches Kurzparkzonengebührengesetz  
LGBl 51/1992 idgF LGBl 73/2011 
 
§ 5. Die Abgabenbehörde und jene Behörde, die zur Ahndung einer Verwaltungsübertretung nach § 13 zuständig 
ist, können Auskünfte darüber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahr-
zeug zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt gelenkt und in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone oder auf 
einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt hat. Diese Auskünfte, welche den Namen, das Geburtsdatum und 
die Anschrift der betreffenden Person enthalten müssen, hat der Zulassungsbesitzer, wenn dieser geschäftsunfä-
hig oder beschränkt geschäftsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter, oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines 
mehrspurigen Kraftfahrzeuges überlässt, zu erteilen. Können diese Personen die Auskunft nicht erteilen, haben 
sie die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese trifft dann die Auskunftspflicht. Die Angaben 
des Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Um-
ständen des Falles geboten scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung inner-
halb von zwei Wochen nach deren Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Auf-
zeichnungen nicht gegeben werden könnte, sind Aufzeichnungen zu führen. 
 
§ 10. (1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes Personen, die bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach § 13 betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Aufsichtsorgane zur Vornahme von Amtshandlungen nach § 50 Abs. 1, 
2 und 8 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ermächtigen. 
 
§ 13. (1) Wer 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen die Abgabe hinterzieht oder fahrlässig verkürzt, 
2. der Auskunftspflicht gemäß § 5 nicht nachkommt, 
3. sonstigen Geboten oder Verboten der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei allen Übertretungen gemäß Abs. 1 können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 22 Euro eingeho-
ben werden. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abgabepflicht entstanden ist. 
 
 
12.) Burgenländisches Landes-Polizeistrafgesetz  
LGBl 35/1986 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 12. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 3, 7 Abs. 3 
sowie des § 10 durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und Maßnahmen, 
die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. Ferner 
haben diese Organe die von ihnen dienstlich wahrgenommenen Verstöße gegen die auf Grund der §§ 3 und 7 
Abs. 3 erlassenen Verordnungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
§ 13. (1) Wenn hinsichtlich der §§ 1, 2 und 3 die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit 
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einer strengeren Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde, im Gebiet der Landeshauptstadt Eisenstadt und der Freistadt Rust von der Landespolizeidirektion hinsicht-
lich der Verwaltungsübertretungen gemäß der §§ 1, 2, 3, 4, 5 und 6 von dieser zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 1 den öffentlichen Anstand verletzt; 
2. entgegen § 2 ungebührlich störenden Lärm oder belästigenden Geruch hervorruft oder gegen die auf Grund 
des § 3 erlassenen Verordnungen verstößt; 
3. entgegen § 4 die Prostitution anbahnt oder ausübt; 
4. entgegen § 5 der Anzeigepflicht nicht oder nicht vollständig nachkommt; 
5. es als Eigentümer (Miteigentümer) oder Verfügungsberechtigter über Gebäude oder Gebäudeteile zuläßt, 
dass dort die Prostitution ausgeübt wird, obwohl dies dort aufgrund von Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
einer Verordnung nach § 6 verboten ist; 
6. entgegen § 7 Tiere hält oder gegen die auf Grund des § 7 Abs. 2 und 3 erlassenen behördlichen Anord-
nungen oder Verordnungen verstößt; 
7. entgegen § 8 gefährliche Tiere hält; 
8. entgegen § 8 Abs. 4 Bedingungen oder Auflagen, die ihm nach dieser Bestimmung auferlegt worden sind, 
nicht einhält oder entgegen § 9 Abs. 3 den Organen der Gemeinde oder der Strafbehörde den Zutritt zu den 
gefährlichen Tieren verwehrt; 
9. entgegen § 10 öffentliche Wappen, Siegel, Titel oder Ehrenzeichen einer Gemeinde führt oder verwendet. 

 
(2) Die Strafe ist für Verwaltungsübertretungen 

1. nach Abs. 1 Z 1, 2, 6, 8 und 9 Geldstrafe bis zu 360 Euro; 
2. nach Abs. 1 Z 7 Geldstrafe bis zu 730 Euro; 
3. nach Abs. 1 Z 3, 4 und 5 Geldstrafe bis zu 7.300 Euro; 

im Falle der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, bei Wiederholung Geldstrafe bis 14.500 Euro, 
im Falle der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu acht Wochen. 
 
(3) Tiere, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß §§ 7 und 8 bilden, können für verfallen er-
klärt werden, wenn durch sie dritte Personen ernsthaft gefährdet oder in unzumutbarem Maß belästigt werden 
und Abhilfe nicht anders als durch Abnahme des Tieres erreicht werden kann. Solche Tiere sind nach Maßgabe 
der Umstände des Einzelfalles in Freiheit zu setzen, tierfreundlichen Personen bzw. Einrichtungen zu übergeben 
oder schmerzlos zu töten. 
 
(4) Die Strafgelder fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertetung begangen wurde. 
 
 
13.) Burgenländisches Pflanzenschutzgesetz  
LGBl 47/2004 
 
§ 13. (1) Wer als Verpflichtete oder Verpflichteter 

1. entgegen § 3 Z 1 Grundstücke, Baulichkeiten und Transportmittel sowie Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 
wegen nicht rechtzeitiger, nicht wirksamer oder nicht sachgerechter Bekämpfung von Schadorganismen, wel-
che eine erhebliche Schädigung oder wesentliche Gefährdung von Pflanzen erwarten lassen, nicht freihält, 
2. entgegen § 3 Z 2 ein atypisches Auftreten oder den Verdacht eines solchen Auftretens von sich in Gefahr 
drohender Weise vermehrenden Schadorganismen nicht oder nicht unverzüglich der Gemeinde meldet, 
3. entgegen § 3 Z 3 das Betreten von Grundstücken, Baulichkeiten und Transportmitteln nicht duldet oder die 
Entnahme von Pflanzenproben, Bodenproben, Proben von Pflanzenerzeugnissen u. dgl. nicht zulässt, 
4. entgegen § 3 Z 4 die zur Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen erforderlichen Auskünfte nicht er-
teilt, 
5. entgegen § 3 Z 5 die von der Behörde aufgetragenen Pflanzenschutzmaßnahmen gemäß §§ 4 und 5 nicht 
oder nicht sachgemäß oder nicht oder nicht ohne unnötigen Aufschub durchführt oder durchführen lässt, 
6. den in einer Verordnung gemäß § 5 enthaltenen besonderen Untersuchungs- und Anzeigepflichten nicht 
nachkommt, 
7. entgegen § 9 Abs. 1 Schadorganismen hält oder mit diesen manipuliert, 
8. die in Bescheiden gemäß § 9 Abs. 3 erteilten Auflagen nicht einhält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die im Zusammenhang mit einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung stehenden Pflanzen, Pflanzener-
zeugnisse und anderen als Überträger von Schadorganismen in Betracht kommenden Gegenstände können 
ungeachtet der Person des Verfügungsberechtigen für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Die Anordnung des Erlages eines Geldbetrages an Stelle der Beschlagnahme ist nicht zulässig. 
 
 
14.) Burgenländisches Starkstromwegegesetz  
LGBl 10/1971 idgF LGBl 79/2013 
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§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
a) wer eine nach § 3 dieses Gesetzes bewilligungspflichtige elektrische Leitungsanlage ohne Bewilligung er-
richtet, ändert, erweitert oder betreibt; 
b) wer Auflagen in Entscheidungen, die nach diesem Gesetze erlassen werden, nicht erfüllt; 
c) wer die Anzeige der dauernden Außerbetriebnahme einer bewilligten elektrischen Leitungsanlage unterläßt 
(§ 9 Abs. 4); 
d) wer die Abtragungspflicht nach § 10 Abs. 5 nicht erfüllt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a und b sind mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen, Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. c und d mit Geldstrafen 
bis zu 730 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen von der Bezirksverwaltungsbehör-
de zu bestrafen. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetz-
widrigen Zustandes. 
 
 
15.) Burgenländisches Veranstaltungsgesetz  
LGBl 2/1994 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 8r. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben unbeschadet der Bestimmungen des § 22 an der 
Vollziehung der § 8c Abs. 3, §§ 8s und 25 mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach diesem Abschnitt zuständigen Behörden 
und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Abschnitts im Rahmen ihres gesetzmä-
ßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 21. (1) Besteht der begründete Verdacht, dass mit Spielautomaten gegen § 15 Z 3 bis 5 oder die Bestimmun-
gen des III. Abschnitts verstoßen wird, haben die mit der Überwachung betrauten Organe diese Spielautomaten 
samt ihrem Inhalt auf Kosten und Gefahr der Betreiberin oder des Betreibers ohne vorausgehendes Verfahren zu 
entfernen. 
 
(2) Die Entfernung von Spielautomaten gemäß Abs. 1 ist durch Anschlag an der Amtstafel der für die Überwa-
chung zuständigen Behörde (§ 23) kundzumachen, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer der Spielauto-
maten der Behörde nicht bekannt ist. Der Anschlag hat die Aufforderung an die Eigentümerin oder den Eigentü-
mer zu enthalten, sich innerhalb eines Monats bei der Behörde zu melden und sein Eigentum an den entfernten 
Spielautomaten nachzuweisen. Meldet sich die Eigentümerin oder der Eigentümer innerhalb dieser Frist nicht, so 
hat die Behörde die Beschlagnahme der Spielautomaten samt ihrem Inhalt anzuordnen. 
 
(3) Ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Spielautomaten der Behörde bekannt oder meldet sie oder er 
sich innerhalb der Frist des Abs. 2 zweiter Satz, hat die Behörde die Beschlagnahme der Spielautomaten samt 
ihrem Inhalt anzuordnen, wenn dies erforderlich ist, um den Verfall zu sichern (§ 39 Abs. 1 VStG) oder um sicher-
zustellen, dass die Verwaltungsübertretungen nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. 
 
§ 22. Die Organe der Bundespolizei haben - ausgenommen Fälle des § 25 Abs. 1 Z 30 und des § 25 a - zur Un-
terstützung der Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten durch: 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
3. Überwachungsdienste gemäß § 17, 
4. Maßnahmen gemäß § 20 Abs. 3, 
5. Zwangsmaßnahmen gemäß § 20 Abs. 5. 

 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. gemäß § 3 Z 1 bis 6 bewilligungspflichtige Veranstaltungen ohne Bewilligung durchführt oder gegen die 
vorgeschriebenen Auflagen verstößt, 
2. anmeldepflichtige Veranstaltungen ohne rechtzeitige Anmeldung (§ 10 Abs. 1) oder vor Wirksamkeit der 
Anmeldung (§ 10 Abs. 10) durchführt, oder gegen die gemäß § 10 Abs. 4 bis 6 vorgeschriebenen Auflagen 
verstößt, 
3. es unterlässt für eine vollständige Erfüllung der Aufgaben des Ordnerdienstes zu sorgen (§ 10 Abs. 7), 
4. eine gemäß § 11 Z 1 und 5 untersagte Veranstaltung abhält, 
5. Veranstaltungen in einer nicht genehmigten Veranstaltungsstätte durchführt oder gegen gemäß § 13 vorge-
schriebene Auflagen verstößt, 
6. als Veranstalterin oder Veranstalter oder verantwortliche Beauftragte oder verantwortlicher Beauftragter bei 
der Veranstaltung nicht anwesend ist oder nicht dafür Sorge trägt, dass eine verlässliche und für die Veran-
staltung verantwortliche Person während der ganzen Dauer der Veranstaltung anwesend ist, 
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7. den Bewilligungsbescheid oder die Anmeldebestätigung nicht während der Dauer der Veranstaltung in Ur-
schrift zur jederzeitigen Einsicht durch die Überwachungsorgane bereithält, 
8. den Bewilligungsbescheid für Veranstaltungen im Umherziehen nicht vor Beginn der Veranstaltung der 
Gemeinde des Veranstaltungsortes und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet der Landes-
hauptstadt Eisenstadt und der Freistadt Rust der Landespolizeidirektion, zur Einsichtnahme vorlegt, 
9. am Ort der Aufstellung von Glücksspielautomaten den Bewilligungsbescheid oder dessen Kopie den über-
prüfenden Organen auf Verlangen nicht vorweist oder gegen die Mitwirkungs- und Duldungspflichten des § 8s 
verstößt,  
10. nach § 15 Z 1 und 2 und § 16 verbotene Veranstaltungen durchführt, 
11. Geschicklichkeitsautomaten innerhalb des im § 15 Z 3 festgelegten Bereichs von 150 m aufstellt sowie be-
treibt oder wer mehr als drei Geschicklichkeitsautomaten je Veranstaltungsstätte aufstellt sowie betreibt (§ 15 
Z 4), 
12. einen verbotenen Spielautomaten (§ 15 Z 5) aufstellt sowie betreibt oder als Verfügungsberechtigte oder 
Verfügungsberechtigter über den Aufstellungsort die Aufstellung sowie den Betrieb verbotener Spielautoma-
ten duldet oder einer Person einen verbotenen Spielautomaten zur Aufstellung sowie zum Betrieb im Land 
Burgenland überlässt, auch wenn der Ort der Übergabe außerhalb des Landes Burgenland gelegen ist, 
13. im Zusammenhang mit dem Betrieb von Geschicklichkeitsautomaten Gewinne ausbezahlt, 
14. Geschicklichkeitsautomaten ohne Anmeldung aufstellt sowie betreibt, 
15. Automatensalons ohne Bewilligung betreibt, 
16. Glücksspielautomaten ohne Bewilligung aufstellt, betreibt oder zugänglich macht, 
17. als Vertragspartnerin oder Vertragspartner der Bewilligungsinhaberin zulässt, dass Glücksspielautomaten 
ohne Bewilligung aufgestellt, betrieben oder zugänglich gemacht werden, 
18. gegen Bewilligungsauflagen des III. Abschnitts nach diesem Landesgesetz verstößt, 
19. in einem Automatensalon oder in Betriebsräumlichkeiten mit Einzelaufstellung technische Hilfsmittel be-
reithält, mit sich führt oder einsetzt, die geeignet sind, sich selbst oder anderen einen Spielvorteil zu verschaf-
fen oder den Spielablauf zu beeinflussen, 
20. als Geschäftsleiterin oder Geschäftsleiter oder als verantwortliche Person eines Automatensalons die 
Pflichten nach diesem Landesgesetz verletzt, 
21. als Vertragspartnerin oder Vertragspartner der Bewilligungsinhaberin die Pflichten nach diesem Landes-
gesetz verletzt, 
22. minderjährigen Personen den Zugang zu einem Automatensalon oder zu Betriebsräumlichkeiten mit Ein-
zelaufstellung oder die Spielteilnahme an Glücksspielautomaten ermöglicht, 
23. den behördlichen Organen die Überprüfungen im Sinne des § 20 nicht ermöglicht, 
24. die Pflichten der Geldwäschevorbeugung verletzt, 
25. den mit der Überwachung betrauten Organen sowie den zugezogenen Sachverständigen den Zutritt zu 
den Veranstaltungsstätten, Automatensalons oder Betriebsräumlichkeiten mit Einzelaufstellung verweigert, 
26. als Veranstalterin oder Veranstalter den mit der Überwachung betrauten Organen nicht die erforderliche 
Zahl geeigneter Sitzplätze zur Verfügung stellt (§ 17 Abs. 6), 
27. entgegen der behördlichen Anordnung gemäß § 19 keinen ärztlichen Präsenzdienst bzw. Feuerwehr-
Bereitschaftsdienst für die Dauer der Veranstaltung einrichtet, 
28. die Anordnungen der mit der Überwachung betrauten Behörde oder der Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes nicht befolgt, 
29. Gegenstände der in § 10 Abs. 7 Z 3 erwähnten Art in Veranstaltungsstätten einbringt (§ 10 Abs. 9), 
30. als Veranstalterin oder Veranstalter von pferdesportlichen Veranstaltungen nach den näheren Bestim-
mungen des § 25a Pferde, die in einem österreichischen Zuchtbuch eingetragen sind oder sonst ihren Ur-
sprung in Österreich haben, gegenüber Pferden, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in einem 
Zuchtbuch eingetragen sind oder sonst dort ihren Ursprung haben, bevorzugt behandelt oder eine solche Be-
handlung zulässt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 und 3 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der or-
dentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. in den Fällen der Z 2 bis 9 und 25 bis 30 mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro, 
2. in den Fällen der Z 1 und 10 mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, 
3. in den Fällen der Z 11 und 12 mit Geldstrafe bis zu 14.500 Euro, 
4. in den Fällen der Z 13 bis 24 mit Geldstrafe bis zu 22.000 Euro oder im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, 

zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen sonstiger erschwerender Umstände können Gegenstände, die zur 
Begehung einer Verwaltungsübertretung verwendet wurden, nach Maßgabe des § 17 VStG für verfallen erklärt 
werden. Beim gesetzwidrigen Betrieb von Spielautomaten unterliegt auch der darin befindliche Inhalt dem Verfall. 
 
(5) Glücksspielautomaten und alle an solche Automaten angeschlossenen Geräte, Spielprogramme oder sonstige 
technische Hilfsmittel, die entgegen diesem Landesgesetz aufgestellt, betrieben oder verwendet werden, können 
von der Behörde unabhängig von einer Bestrafung gemäß Abs. 2 samt ihrem Inhalt als verfallen erklärt werden. 
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16.) Verordnung zum Schutze der Wasserversorgungsanlagen der Wasserverbände „Unteres Lafnitztal“ 
und „Unteres Raabtal“ (Brunnenfeld Heiligenkreuz-Wallendorf)  
LGBl 26/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden gemäß § 137 Was-
serrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
17.) Burgenländische Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr  
LGBl 87/2002 idgF LGBl 25/2008 
 
§ 24. Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen nach § 15 Abs. 1 
Z 5 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes zu bestrafen. 
 
 
18.) Burgenländische Landarbeitsordnung 
LGBl 37/1977 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 235. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 56 bis 64, 73, 76a Abs. 3 bis 6, 77 bis 79, 81 bis 83, 83a Abs. 4 bis 
Abs. 7, 84 bis 84b, 85 Abs. 1 bis 5, 86 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 87 bis 93, 93a Abs. 2 bis 6, 9, 93b Abs. 4 
und 5, 94, 94a Abs. 2 bis 7, 94e, 94f, 97 Abs. 1, 3 und 6, 98 Abs. 1 und 3, 98a Abs. 2, 99 bis 101, 108 bis 109, 
111 Abs. 3 und 4 Z 2, 112 Abs. 3, 127 Abs. 2, 233 und 234a oder den dazu erlassenen Verordnungen zuwider-
handelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro ist zu bestrafen, wer Organe der Land- und Forstwirtschafts-
inspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Erfüllung ihrer Aufgaben vereitelt. 
 
(3) Wer den Bestimmungen der §§ 46, 157 Abs. 3, 191 Z 3, 201 Abs. 3 und 4, 205, 206 Abs. 1, 210 Abs. 2, 211 
Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a, 215 Abs. 4, und 217 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, so-
fern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit einer Geld-
strafe von 150 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3a) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 234a Abs. 5 sind hinsichtlich jeder einzelnen 
Dienstnehmerin oder jedes einzelnen Dienstnehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Auf-
zeichnungen die Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(4) Übertretungen gemäß Abs. 3 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 157 Abs. 3 der Wahlvorstand; 
2. der §§ 46, 191 Z 3, 201 Abs. 3 und 4, 205, 206 Abs. 1 und 217 der Betriebsrat; 
3. des § 210 Abs. 2 oder des § 211 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a das gemäß § 213 zuständige Organ der Dienst-
nehmerschaft und 
4. des § 215 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag als Privatkläger stellt. Auf das Verfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 Verwaltungsstrafgesetz 
1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 191/1998 und der Kundmachung 
BGBl. I Nr. 194/1999, anzuwenden. 
 
(5) Übertretungen des § 232o durch zur Arbeitsvermittlung Berechtigte gemäß den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes (AMFG) oder durch eine Dienstgeberin oder einen Dienstgeber sind auf Antrag der Stellenwerbe-
rin oder des Stellenwerbers mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Übertretungen des § 242 Z 1 und 2, § 244 Abs. 3, § 245 Abs. 5, § 248 Abs. 1 und 4, § 254 Abs. 2, § 256 Abs. 
3, § 257 Abs. 3, § 260 Abs. 2, § 264 Abs. 1, § 278 Abs. 1 und § 280 Abs. 4 sind als Verwaltungsübertretungen 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(7) Übertretungen nach Abs. 6 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 242 Z 1 und 2, § 244 Abs. 3, § 245 Abs. 5, § 248 Abs. 1, § 256 Abs. 3, § 257 Abs. 3, § 264 Abs. 1 
und § 280 Abs. 4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen 
Betrieben oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden Vertretungen der Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer; 
2. des § 248 Abs. 4 und § 254 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
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3. des § 260 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 260 Abs. 1 zuständige Vertretung der Dienstnehme-
rinnen und Dienstnehmer; 
4. des § 278 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatanklägerin oder Privatankläger). 
 
 
19.) Burgenländische Landessymbole  
LGBl 36/1991 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 13. Als Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 2.200 Euro, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 6 Wochen zu bestrafen: 

1. die Verwendung der Farben, das Hissen, Aufstellen, Anbringen oder Tragen der Flagge des Burgenlandes 
in einer das Ansehen des Burgenlandes herabsetzenden Art oder entgegen einer gemäß § 5 Abs. 2 ausge-
sprochenen Untersagung; 
2. die Nichteinhaltung von gemäß § 7 Abs. 2 vorgeschriebenen Auflagen, jede Zuwiderhandlung gegen die 
Bestimmungen des § 7 Abs. 5, soweit es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache sind (z. B. auf dem Gebiet des Gewerbewesens, der Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes und des Schutzes von Marken und anderen Warenbezeichnungen) sowie jeder Missbrauch ei-
ner Berechtigung zur Führung des Landeswappens; 
3. jede Verwendung des Landeswappens, durch die das Ansehen des Wappens selbst oder des Burgenlan-
des in der Öffentlichkeit herabgesetzt wird; 
4. die weitere Führung oder Verwendung des Landeswappens entgegen einer Untersagung gemäß § 10; 
5. jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung des § 11; 
6. jede entstellende Veränderung des Wortlautes oder der Singweise der Landeshymne sowie das Spielen 
oder Singen der Landeshymne unter Begleitumständen, die nach allgemeinen Empfinden die ihr gebührende 
Achtung verletzen. 

 
 
20.) Burgenländisches Abgabengesetz  
LGBl 14/2010 
 
§ 5. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Abgaben, die selbst zu berechnen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder ab-
führt, es sei denn, dass der zuständigen Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschulde-
ten Betrags bekannt gegeben wird; im Übrigen ist die Versäumung eines Zahlungstermins für sich allein nicht 
strafbar; 
2. vorsätzlich unter Verletzung der abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht für die 
Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten ungerechtfertigt Zahlungserleichterungen erwirkt, oder die Abgaben 
verkürzt oder gänzlich hinterzieht; 
3. vorsätzlich Verschlussmittel, die in einem Abgabenverfahren oder in einem abgabenrechtlichen Verwal-
tungsstrafverfahren angelegt oder anerkannt wurden, beschädigt, ablöst oder unwirksam macht; 
4. vorsätzlich Räume, Anlagen, Umschließungen oder Vorrichtungen, die durch Verschlussmittel gesichert 
sind, die in einem Abgabenverfahren oder abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegt oder aner-
kannt wurden, so verändert, dass die Verschlusssicherheit nicht mehr gegeben ist; 
5. ohne hierdurch den Tatbestand einer anderen nach den Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsüber-
tretung zu erfüllen, 

a) eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt, 
b) eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern oder sonstigen Aufzeich-
nungen verletzt, 
c) eine abgabenrechtliche Pflicht zur Ausstellung oder Aufbewahrung von Belegen verletzt, 
d) vorsätzlich Maßnahmen der in den Abgabenvorschriften vorgesehenen amtlichen Aufsicht erschwert 
oder verhindert oder die Pflicht an solchen Maßnahmen mitzuwirken, verletzt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung wird im Falle des Abs. 1 Z 1 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe geahndet, deren Höchstausmaß die Hälfte des nicht oder verspätet entrichteten oder abgeführten Abga-
benbetrags beträgt. 
 
(3) Die Verwaltungsübertretung wird in den Fällen des Abs. 1 Z 2, 3, 4 und 5 von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro geahndet. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Wenn in Abs. 1 nichts anderes bestimmt ist, genügt zur Begehung Fahrlässigkeit. 
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21.) Burgenländisches Altenwohn- und Pflegeheimgesetz  
LGBl 61/1996 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 16. (1) Wer ein Altenwohn- oder Pflegeheim 

1. ohne eine nach diesem Gesetz erforderliche Bewilligung oder 
2. ohne vorherige Anzeige oder trotz Untersagung gemäß § 13 Abs. 2 

betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit 
einer Geldstrafe von 730 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
  
 
(2) Wer als Heimträger, ohne einen Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, 

1. einen Vertrag abschließt, der nicht den Voraussetzungen des § 3 Abs. 6 und 7 entspricht; 
2. in einem Altenwohn- oder Pflegeheim nicht die erforderliche Personalausstattung sicherstellt (§ 4); 
3. ärztliche Behandlung und Betreuung nicht in angemessener Zeit ermöglicht (§ 5); 
4. eine unvollständige oder unrichtige Pflegedokumentation führt (§ 6); 
5. die baulichen und technischen Anforderungen für Neu-, Zu- und Umbauten nicht einhält (§ 7); 
6. die Verschwiegenheitspflicht verletzt (§ 8; strafbar ist auch das im Heim beschäftigte Personal) 
7. der Verpflichtung zur unverzüglichen Übermittlung von Daten nicht nachkommt (§ 10) oder 
8. Bewilligungsauflagen trotz Setzung einer Nachfrist durch die Behörde weiterhin nicht erfüllt (§ 15 Abs. 4), 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit einer Geld-
strafe von 220 Euro bis 730 Euro zu bestrafen. 
 
 
22.) Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz  
LGBl 84/2005 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 34. Personen, die den Bestimmungen der §§ 9 Abs. 1 Z 3 und 23 Abs. 2 Z 1 und 2, zuwiderhandeln, begehen 
eine Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro 
zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand des Art. III Abs. 1 Z 3 EGVG, BGBl. I Nr. 87/2008, in der Fas-
sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 33/2013, oder einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung darstellt. 
 
 
23.) Burgenländisches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwendungs- und Statistikgesetz  
LGBl 14/2007 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 30. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 2.200 Euro zu bestrafen, wer 

1. einer Auskunftspflicht gemäß § 27 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
2. bei einer Auskunftserteilung gemäß § 27 Abs. 2 wissentlich unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben 
macht, 
3. einer Duldungspflicht gemäß § 27 Abs. 3 nicht nachkommt, 
4. die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 28 Abs. 3 verletzt. 

 
(2) Die Tat ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
24.) Burgenländisches Baugesetz  
LGBl 10/1998 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 34. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer als Bauwerber, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter von 
Grundstücken oder Bauten oder als Planverfasser, Bausachverständiger, Bauführer oder Aussteller von Energie-
ausweisen gegen dieses Gesetz verstößt, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder Ent-
scheidungen zuwiderhandelt, von einer Baubewilligung abweicht oder diesen rechtswidrigen Zustand aufrecht 
erhält. 
 
(2) Diese Übertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 22.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis 
zu sechs Wochen bestraft, sofern die Tat nicht mit strafgerichtlicher Strafe bedroht ist. 
 
(3) Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder ist er schon wiederholt wegen Übertretungen dieses Gesetzes be-
straft worden, kann unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit mit der Strafe gleichzeitig der Verfall jener 
Baustoffe, Werkzeuge und Baueinrichtungen ausgesprochen werden, die Gegenstand oder Mittel der Übertretung 
waren. 
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(4) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorgehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(5) Strafbehörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(6) Die Strafgelder fließen der Gemeinde zu, in der die Übertretung begangen wurde. 
 
 
25.) Burgenländisches Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz  
LGBl 32/2007 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 41. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begeht, wer 

1. Bauprodukte, für die ein Konformitätsnachweis oder eine österreichische technische Zulassung auf Grund 
einer Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 erforderlich ist, ohne Nachweis oder Zulassung in Verkehr bringt; 
2. Bauprodukte entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs. 1 und 2 ohne das vorgeschriebene CE-Zeichen 
oder ohne die vorgeschriebenen Angaben in Verkehr bringt; 
3. ein Bauprodukt entgegen der Bestimmung des § 12 Abs. 4 unberechtigt mit dem CE-Zeichen oder einem 
damit verwechselbaren Zeichen versieht oder mit sonstigen Angaben kennzeichnet, ohne dass dazu die Vo-
raussetzungen vorliegen; 
4. Bauprodukte entgegen der Bestimmung des § 29 verwendet; 
5. Bauprodukte entgegen der Bestimmung des § 37 verwendet; 
6. behördlichen Anordnungen gemäß § 21 Abs. 3 oder der Meldepflicht gemäß § 24 nicht oder nur mit unge-
rechtfertigter Verzögerung nachkommt; 
7. die Tätigkeit, auf die sich die Akkreditierung bezieht, in einer diesem Gesetz sonst widersprechenden Wei-
se ausübt; 
8. als Herstellerin oder Hersteller oder als in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässige Vertretung entgegen der Bestimmung des § 32 Abs. 4 dem Österreichischen Institut für Bautechnik 
die Übereinstimmungserklärung einschließlich der ihr zugrunde liegenden Unterlagen nicht vorlegt oder die 
Überprüfung nicht ermöglicht; 
9. eine Prüftätigkeit gemäß § 35 durchführt, ohne dafür ermächtigt zu sein; 
10. das Einbauzeichen entgegen der Bestimmung des § 36 Abs. 1 unberechtigt anbringt oder Angaben 
macht, die nicht der Anlage 2 zu diesem Gesetz entsprechen. 

Auch der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Wer eine Übertretung nach Abs. 1 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu 
bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung erfüllt. 
 
 
26.) Burgenländisches Datenschutzgesetz 
LGBl 87/2005 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 34. (1) Personen, die 

1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschaffen oder einen erkennbar wi-
derrechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhalten oder 
2. Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 14) übermitteln, insbesondere Daten, die ihnen 
gemäß § 30 oder § 31 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwenden, oder 
3. Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid oder einer rechtskräftigen Entscheidung ver-
wenden, zu ihnen keine Auskunft erteilen, nicht richtig stellen oder nicht löschen oder 
4. Daten vorsätzlich entgegen § 20 Abs. 6 löschen oder 
5. sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen vorsätzlich Daten gemäß § 32 verschaffen 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmun-
gen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Personen, die 

1. Daten ohne Vorabkontrolle gemäß § 15 ermitteln, verarbeiten oder übermitteln, 
2. Daten ins Ausland übermitteln oder überlassen, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbe-
hörde gemäß § 12 eingeholt zu haben, oder 
3. entgegen einer Empfehlung der Datenschutzbehörde ihre Offenlegungs- oder Informationspflicht gemäß § 
18 oder § 19 verletzen oder 
4. die gemäß § 13 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lassen, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmun-
gen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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(4) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern und Programmen kann ausgesprochen werden (§§ 10, 17 und 18 
des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr 52/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 117/2002), 
wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 in Zusammenhang stehen. 
 
(5) Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die 
Auftraggeberin oder der Auftraggeber (die Dienstleisterin oder der Dienstleister) den gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz hat. Falls ein solcher im Burgenland nicht gegeben ist, ist die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-
Umgebung zuständig. 
 
 
27.) Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 
LGBl 59/2006 idgF LGBl 79/2013 
§ 64 . (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
25.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen ist, 
begeht, wer, sofern sich aus den Abs. 2 oder 3 nichts anderes ergibt, 

1. eine nach § 5 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Genehmigung errichtet, wesentlich 
ändert oder betreibt, 
2. als Rechtsnachfolger die Behörde vom Wechsel nicht verständigt (§ 12 Abs. 6), ohne Fertigstellungsanzei-
ge (§ 12 Abs. 9) eine Erzeugungsanlage in Betrieb nimmt oder der Fertigstellungsanzeige keine entsprechen-
de Bestätigung anschließt (§ 12 Abs. 9), 
3. trotz Aufforderung durch die Behörde (§ 13 Abs. 1) keinen Betriebsleiter bekannt gibt, keine entsprechen-
den Unterlagen vorlegt, einen Wechsel in der Person des Betriebsleiters (§ 13 Abs. 3) nicht bekannt gibt oder 
den Betrieb der Anlage trotz Untersagung gemäß § 13 Abs. 5 aufrecht hält, 
4. die Erzeugungsanlage ohne die gemäß § 14 Abs. 1 erforderliche Betriebsgenehmigung - ausgenommen 
Probebetrieb - betreibt, 
5. den Bestimmungen der §§ 16 Abs. 8, 17, 18, 20 Abs. 1, 21 Abs. 1, zuwider handelt, 
6. den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten eines betroffenen Grundstückes oder allfällige Bergbaube-
rechtigte nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der Vorarbeiten in Kenntnis setzt (§ 22 Abs. 7), 
7. den Netzzugang zu nicht genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen gewährt (§ 24 Abs. 1) oder die Ver-
weigerung des Netzzuganges nicht schriftlich begründet (§ 26 Abs. 2 oder Abs. 3), 
8. den Netzzugangsberechtigten auf deren Verlangen keinen detaillierten Kostenvoranschlag über die Netz-
anschlusskosten vorlegt (§ 28 Abs. 5), 
9. den Betrieb eines Netzes ohne Bestellung eines geeigneten Betriebsleiters aufnimmt, die Bestellung des 
Betriebsleiters nicht genehmigen lässt, das Ausscheiden sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für die 
Genehmigung seiner Bestellung nicht schriftlich anzeigt (§ 29), 
10. den Pflichten gemäß den §§ 27 Abs. 1, 7 oder 8, 30 Abs. 2, 31, 32 Abs. 1, 35, 36 Abs. 1 oder 5, 37, 41 
Abs. 2, 3, 4 oder 6, 42, 45 Abs. 2, 3 oder 4, 46 Abs. 1, 2 oder 3, 48 Abs. 2, 4 oder 5 nicht entspricht, 
11. der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§§ 34 Abs. 3, 36 Abs. 3) nicht entspricht oder das Recht 
zum Netzanschluss (§ 33) verletzt, 
12. den Pflichten gemäß den §§ 39 Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 40 Abs. 5 nicht entspricht, 
13. die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ohne Genehmigung gemäß § 43 Abs. 2 oder die Tätig-
keit eines Bilanzgruppenkoordinators ohne Berechtigung (§ 45) ausübt, 
14. ein Verteilernetz ohne elektrizitätsrechtliche Konzession betreibt (§ 47 Abs. 1), 
15. die elektrizitätswirtschaftliche Konzession entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes durch Dritte ausü-
ben lässt (§ 51 Abs. 1), 
16. trotz der gemäß § 47 Abs. 3 Z 2 oder Abs. 9, § 53 Abs. 3 oder § 54 Abs. 3 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung einer Geschäftsführerin bzw. eines Geschäftsführers oder Pächterin bzw. Pächters die elektrizi-
tätswirtschaftliche Konzession ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung einer Geschäftsführerin bzw. 
eines Geschäftsführers (§ 52 Abs. 2) oder der Übertragung der Ausübung an eine Pächterin bzw. einen Päch-
ter (§ 53 Abs. 5) erhalten zu haben, 
17. die Bestellung einer Pächterin bzw. eines Pächters (§ 53 Abs. 5) oder einer Geschäftsführerin bzw. eines 
Geschäftsführers (§ 52 Abs. 2) nicht genehmigen lässt oder das Ausscheiden der Pächterin bzw. des Päch-
ters oder der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers oder das Wegfallen einer Voraussetzung für die 
Genehmigung nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, 
18. den in Bescheiden, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Auflagen, Auf-
trägen oder Bedingungen zuwider handelt oder die in den Bescheiden enthaltenen Fristen nicht einhält, 
19. entgegen den Bestimmungen des § 62 Abs. 1 die Erteilung einer Auskunft verweigert, die Einsichtnahme, 
den Zutritt oder die Entnahme einer Probe gemäß § 62 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht gewährt oder den Pflichten 
gemäß § 62 Abs. 3 nicht entspricht, 
20. den Pflichten gemäß § 67 Abs. 2 oder 5 nicht nachkommt, 
21. den Vorschriften gemäß § 68 Abs. 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16 oder 18, nicht entspricht. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier 
Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Verteilernetz 
mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 37 Abs. 4, 40 Abs. 5 und 67 Abs. 
2 nicht entspricht. 
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(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
50.000 Euro und höchstens 75.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Vertei-
lernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 26 Abs. 1, 32 Abs. 1, 2, 3 
oder 4, 35 Abs. 1 oder 2, 36 Abs. 1, 37, 39 Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5, 41 Abs. 2, 3, 4 oder 6, 45 Abs. 3, 47 Abs. 1, 48 
Abs. 2, 4 oder 5, 67 Abs. 5, 68 Abs. 17 oder 18 nicht entspricht. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession an eine Pächterin oder 
einen Pächter genehmigt, so ist dieser verantwortlich. 
 
(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1, 2 oder 3 bezeichnete Tat den Tatbestand 
einer mit strafgerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
28.) Burgenländisches Forstausführungsgesetz  
LGBl 56/1987 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 23. (1) Wer 

a) 
1. entgegen § 11 eine Windschutzanlage auflässt; 
2. die Meldung von Waldbränden oder die Weitergabe dieser Meldung entgegen § 13 nicht durchführt; 
3. entgegen § 15 bei Waldbränden nicht Hilfe leistet oder die zur Brandbekämpfung erforderlichen Hilfsmit-
tel nicht beistellt; 
4. Holz oder andere Gegenstände entgegen § 19 im Hochwasserabflussbereich eines Wildbaches lagert; 

b) 
1. Nutzungen in Windschutzanlagen entgegen § 9 vornimmt; 
2. die Wiederbewaldung entgegen § 10 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt; 

c) 
1. entgegen § 9 nicht rechtzeitig den geplanten Beginn der Fällungen in Windschutzanlagen anmeldet; 
2. entgegen § 19 bei Fällungen nicht die nötigen Vorkehrungen trifft, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Diese Übertretungen sind in den Fällen der lit. a) mit einer Geldstrafe bis zu 4.360 Euro, der lit. b) mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, der lit. c) mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu ahnden. 
 
 
29.) Burgenländisches Gassicherheitsgesetz 
LGBl 47/2009 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 16. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. eine nach § 5 bewilligungspflichtige Gasanlage ohne die dafür erforderliche Bewilligung errichtet oder be-
treibt, wesentlich ändert oder nach der Änderung betreibt, 
2. eine nach § 6 mitteilungspflichtige Gasanlage ohne die dafür erforderliche schriftliche Mitteilung an das Ver-
teilerunternehmen errichtet oder betreibt, wesentlich ändert oder nach der Änderung betreibt, 
3. eine den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen nicht ent-
sprechende Gasanlage betreibt oder den in Bescheiden enthaltenen Auflagen oder Bedingungen nicht nach-
kommt, 
4. eine bewilligungs- oder eine mitteilungspflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie ortsfeste Gasanla-
ge vor der Inbetriebnahme nicht prüfen lässt (§ 11 Abs. 1), 
5. ohne Vorliegen eines mängelfreien Abnahmebefunds die Gasanlage in Betrieb nimmt (§ 11 Abs. 3) oder die 
Zweitausfertigung des Abnahmebefunds nicht fristgerecht vorlegt (§ 11 Abs. 3), 
6. eine bewilligungs- oder eine mitteilungspflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie ortsfeste Gasanla-
ge nicht wiederkehrend prüfen lässt (§ 12 Abs. 1 oder 3, § 18 Abs. 2, 3 oder 4), 
7. eine bewilligungs- oder eine mitteilungspflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie ortsfeste Gasanla-
ge vor Wiederinbetriebnahme nicht prüfen lässt (§ 12 Abs. 6), 
8. den Abnahme- oder Prüfbefund nicht aufbewahrt (§ 11 Abs. 6, § 12 Abs. 1 oder 3) oder auf Verlangen der 
Behörde nicht vorlegt (§ 11 Abs. 6, § 12 Abs. 1 oder 3), dem Verteilerunternehmen, der Lieferantin oder dem 
Lieferanten oder der Behörde nicht Einsicht in die Befunde gewährt (§ 13 Abs. 1 oder 5, § 14 Abs. 1), 
9. als Prüferin oder Prüfer den Verpflichtungen gemäß § 11 Abs. 8, § 12 Abs. 1, 2, 3 oder 5, als Verteilerun-
ternehmen den Verpflichtungen gemäß § 13 Abs. 2, 3 oder 4 oder als Lieferantin oder Lieferant der Verpflich-
tung gemäß § 13 Abs. 5 nicht nachkommt, 
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10. den Organen des Verteilerunternehmens oder der Behörde den Zutritt zu den Gasanlagen verwehrt (§ 13 
Abs. 1 oder § 14 Abs. 1) oder der Behörde die erforderliche Auskunft nicht erteilt (§ 14 Abs. 1) oder der Warn- 
oder Meldepflicht nicht nachkommt (§ 15). 

 
(2) Bei Errichtung oder wesentlichen Änderung einer bewilligungspflichtigen Gasanlage (§ 5) ohne Bewilligung 
oder Errichtung oder wesentlichen Änderung einer mitteilungspflichtigen Gasanlage (§ 6) ohne Mitteilung beginnt 
die Verjährung erst nach Beseitigung des konsenslosen Zustands. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1 bezeichnete Tat den Tatbestand einer mit 
gerichtlicher strafgerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. Die Zeit einer Aussetzung gemäß § 30 Abs. 2 
VStG ist in die Verjährungsfristen nach § 31 Abs. 3 VStG nicht einzurechnen. 
 
 
30.) Burgenländisches Heilvorkommen- und Kurortegesetz 
LGBl 15/1963 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 37. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) den Bestimmungen der §§ 6 Abs. 5 und 6, 7 Abs. 2 und 3, 8 Abs. 1, 2 und 4, 9 Abs. 4, 14, 15, 20 und 32 
Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt, oder 
b) Produkte von Heilvorkommen entgegen den Bestimmungen des § 10 vertreibt bzw. versendet oder 
c) eine Kuranstalt oder Kureinrichtung ohne Bewilligung entgegen den Bestimmungen des § 31 betreibt, oder 
d) die Bestimmungen der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 34 verletzt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstra-
fe mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes vertrieben oder versendet werden, und Werbe-
material, das den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht, sind für verfallen zu erklären. 
 
(4) Geldstrafen und der Erlös verfallener Gegenstände aus in einem Kurort begangenen Verwaltungsübertretun-
gen (Abs. 1) haben dem in Betracht kommenden Kurfonds zuzufließen. 
 
 
31.) Burgenländisches IPPC-Anlagen-, SEVESO II-Betriebe- und Umweltinformationsgesetz  
LGBl 8/2007 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen ist, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, wer 

1. eine Anlage, die nach dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes bewilligungspflichtig ist, ohne die dafür erforderli-
che Bewilligung gemäß § 4 Abs. 1 errichtet, betreibt oder wesentlich ändert; 
2. entgegen § 4 Abs. 3 eine Änderung nicht anzeigt oder eine Anlage ohne oder entgegen der behördlichen 
Kenntnisnahme gemäß § 7 Abs. 4 betreibt; 
3. Vorhaben abweichend von Bewilligungen gemäß § 7 Abs. 1 oder behördlichen Kenntnisnahmen gemäß § 7 
Abs. 4, die auf Grund dieses Gesetzes erteilt worden sind, ausführt; 
4. die in Entscheidungen, die auf Grund des 2. Abschnitts dieses Gesetzes ergangen sind, enthaltenen Auf-
träge nicht befolgt; 
5. entgegen § 12 Abs. 2 der Behörde die Auflassung einer Anlage nicht entsprechend anzeigt; 
6. gegen die Pflichten aus § 9 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 und 3 verstößt; 
7. entgegen § 13 Abs. 1 nicht alle nach dem Stand der Technik notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwe-
re Unfälle zu verhüten und deren Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen; 
8. entgegen § 13 Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht Mitteilung macht; 
9. entgegen § 13 Abs. 3 Mitteilungen an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert; 
10. entgegen § 14 Abs. 1 kein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ausarbeitet, verwirklicht und zur Ein-
sicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Änderungen des Betriebs nicht überprüft und erforderlichen-
falls aktualisiert; 
11. entgegen § 14 Abs. 3 und 4 keinen Sicherheitsbericht erstellt und vorlegt, einen solchen entgegen § 14 
Abs. 4 der Behörde nicht binnen angemessener Frist übermittelt oder entgegen § 14 Abs. 5 nicht überprüft 
oder aktualisiert; 
12. entgegen § 14 Abs. 6 keinen internen Notfallplan erstellt oder einen solchen nicht aktualisiert; 
13. entgegen § 14 Abs. 7 zweckdienliche Informationen nicht austauscht; 
14. entgegen § 14 Abs. 8 Z 1 möglicherweise betroffene Personen nicht über die Gefahren eines schweren 
Unfalls informiert, solche Informationen nicht alle drei Jahre überprüft und aktualisiert oder entgegen § 14 Abs. 
8 Z 2 der Öffentlichkeit nicht ständig zugänglich macht; 
15. entgegen § 30 Abs. 1 der Behörde nicht rechtzeitig die Maßnahmen mitteilt, die sie oder er getroffen hat 
oder treffen wird, um die Anforderungen des § 30 Abs. 1 erster Satz zu erfüllen. 
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(2) Für den Fall der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier 
Wochen zu verhängen. 
 
 
32.) Burgenländisches Jugendschutzgesetz  
LGBl 54/2002 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 12. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen sind Verwaltungsübertretungen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der ordentlichen Gerichte fallenden Handlung bildet. 
 
(2) Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung (Abs. 1) in Gewinnabsicht begehen, sind mit einer Geld-
strafe bis zu 8.000 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. Handelt es sich bei diesen Personen um Unternehmerinnen oder Unternehmer oder Veranstalterin-
nen oder Veranstalter, hat zusätzlich eine Meldung bezüglich der Verwaltungsübertretung an die Gewerbebehör-
de zu erfolgen. 
 
(3) Erziehungsberechtigte, Begleitpersonen oder sonstige Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung 
(Abs. 1) ohne Gewinnabsicht begehen, sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro und im Falle der Uneinbringlich-
keit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen. 
 
(4) Junge Menschen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sowie Verheiratete, Zivildiener und Angehörige des 
Bundesheeres, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die eine solche Übertretung (Abs. 1) begehen, 
sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit ihres 
Verhaltens aufmerksam zu machen oder bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die für die 
Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständige Organisationseinheit der Bezirksverwaltungsbehörden hat 
junge Menschen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sowie Zivildiener und Angehörige des Bundesheeres, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gemeinsam mit deren Erziehungsberechtigten zu einem Beleh-
rungs- und Informationsgespräch über den Sinn der Jugendschutzbestimmungen zu laden. Verheiratete, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind zu einem Belehrungs- und Informationsgespräch über den Sinn 
der Jugendschutzbestimmungen zu laden. 
 
(5) Wird seitens dieser jungen Menschen sowie der Verheirateten, Zivildiener und Angehörigen des Bundeshee-
res, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ein Belehrungs- und Informationsgespräch über den Sinn 
der Jugendschutzbestimmungen abgelehnt oder einer zweimaligen nachweislichen Ladung zu diesem Beleh-
rungs- und Informationsgespräch unentschuldigt keine Folge geleistet, sind diese jungen Menschen sowie Ver-
heiratete, Zivildiener und Angehörige des Bundesheeres, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mit 
einer Geldstrafe bis 200 Euro zu bestrafen. Das strafbare Verhalten endet mit der Ablehnung des Belehrungs- 
und Informationsgesprächs oder mit dem ungenützten Ablauf des zweiten unentschuldigt nicht eingehaltenen 
Ladungstermins. Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist bei diesen jungen Menschen sowie bei Verheirateten, Zivildienern 
und Angehörigen des Bundesheeres, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht festzusetzen. 
 
(6) Der Versuch des Verstoßes gegen dieses Gesetz ist strafbar, ausgenommen der Versuch junger Menschen. 
 
(7) Nach den Bestimmungen des VStG können für verfallen erklärt werden: 

1. jugendgefährdende Gegenstände und Datenträger, die junge Menschen entgegen den Bestimmungen des 
§ 10 erwerben oder besitzen; 
2. Alkohol und Tabakwaren, die junge Menschen entgegen der Bestimmung des § 11 Abs. 1 erwerben oder 
besitzen; 
3. Drogen und Stoffe, die geeignet sind, rauschähnliche Zustände, Süchtigkeit, Betäubung oder physische 
und psychische Erregungszustände hervorzurufen und nicht unter das Suchtmittelgesetz, BGBl. I Nr. 
112/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 134/2002, fallen, die junge Menschen entgegen den 
Bestimmungen des § 11 Abs. 2 besitzen. 

 
(8) Die Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für Zwecke der Jugendwohlfahrt zu verwenden. 
 
§ 13. (1) Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, die Bezirks-
verwaltungsbehörden. 
 
(2) Die nach Bundesrecht zuständigen Organe der Bundespolizei haben zur Unterstützung der Bezirksverwal-
tungsbehörde einzuschreiten durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
3. Anwendung körperlichen Zwanges. 

 
(3) Bei der Anwendung der im Abs. 2 vorgesehenen Maßnahme ist an dem Grundsatz festzuhalten, dass das 
jeweils gelindeste noch zum Ziel führende Mittel anzuwenden ist. 
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33.) Burgenländisches Kehrgesetz  
LGBl 15/2007 idgF LGBl 15/2007 
 
§ 14. (1) Wer als Rauchfangkehrerin oder Rauchfangkehrer 

1. den in § 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt oder 
2. entgegen § 5 die ordnungsgemäße Vorgangsweise beim Ausbrennen und/oder Ausschlagen von Rauch-
fängen nicht einhält oder 
3. entgegen § 6 Abs. 2 Ablagerungen nicht bei Bedarf ausräumt oder, falls das Ausräumen von der oder dem 
Verfügungsberechtigten der kehrpflichtigen Feuerungsanlage vorgenommen wird, sich nicht von dessen ord-
nungsgemäßer Vornahme überzeugt oder 
4. die in § 7 angeordneten Pflichten verletzt oder 
5. die in §§ 9 und 10 getroffenen Anordnungen nicht einhält oder 
6. entgegen § 11 die Bestimmungen über die Aufzeichnungen im Kehrbuch nicht wie vorgesehen vornimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern nicht ein mit gerichtlicher strafgerichtlicher Strafe zu ahnden-
der Tatbestand vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verfügungsberechtigte oder Verfügungsberechtigter 

1. entgegen § 3 Überprüfungen und/oder Reinigungen oder Anzeigepflichten gemäß § 4 Abs. 5 über die Wie-
derbenützung nicht einhält oder 
2. entgegen § 6 die zur Unterbringung der bei den Kehrungen und Ausschlagungen anfallenden Ablagerun-
gen erforderlichen Gefäße nicht bereitstellt, die Ablagerungen aus Wohn- und Betriebsräumen nicht entfernt 
oder nicht dafür sorgt, dass die Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt werden oder 
3. entgegen § 8 die Vornahme der Überprüfung und/oder der Reinigung behindert oder die der Rauchfang-
kehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorbehaltene Überprüfung und/oder der Reinigung nicht ermöglicht oder 
4. entgegen § 10 den Kehrplan nicht einhält oder 
5. entgegen § 11 Abs. 1 letzter Satz die Richtigkeit der Eintragungen im Kehrbuch ohne ersichtlichen Grund 
nicht bestätigt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern nicht ein mit gerichtlicher strafgerichtlicher Strafe zu ahnden-
der Tatbestand vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Eigentümerin oder Eigentümer entgegen § 6 Abs. 3 Ablagerungen aus allen Räumen, ausgenommen 
aus Wohn- und Betriebsräumen von anderen Verfügungsberechtigten, nicht entfernt oder nicht dafür sorgt, dass 
die Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt werden, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, 
sofern nicht ein mit gerichtlicher strafgerichtlicher Strafe zu ahndender Tatbestand vorliegt, von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
 
34.) Burgenländisches Kinder- und Jugendhilfegesetz  
LGBl 62/2013 
 
§ 45. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, ist 
sie als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen nach diesem Gesetz zu ahnden. 
 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

1. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ohne die erforderli-
che Eignungsbeurteilung erbringt; 
2. die Tätigkeit der Organe der Landesregierung im Rahmen der Aufsicht über private Kinder- und Jugendhil-
feeinrichtungen behindert; 
3. die Verschwiegenheitspflicht verletzt; 
4. unbefugt oder entgeltlich ein Pflegeverhältnis vermittelt; 
5. ein Pflegekind ohne die erforderliche Eignungsbeurteilung in Pflege und Erziehung übernimmt; 
6. den mit der Pflegeaufsicht betrauten Organen den Zutritt in die Aufenthaltsräume des Kindes oder Jugend-
lichen verweigert oder die Ermittlungen der Organe behindert; 
7. Werbung in den Medien für die Vermittlung bestimmter beschriebener Kinder beauftragt; 
8. Bescheidauflagen trotz Setzung einer Nachfrist durch die Behörde nicht erfüllt. 

 
(3) Mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

1. eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung betreibt; 
2. unbefugt oder entgeltlich die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen zur Adoption durchführt. 

 
(4) Bei einer Bestrafung nach Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 Z 2 ist, wenn für die strafbare Handlung ein Entgelt entge-
gengenommen wurde, neben der Geldstrafe eine zusätzliche Wertersatzstrafe in Höhe des empfangenen Ent-
gelts zu verhängen. 
 
 
  

19 
 

35.) Burgenländisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
LGBl 7/2009 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 34. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Falle der Un-
einbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen, 

1. wer eine gemäß § 2 Abs. 3 geschützte Bezeichnung verwendet, ohne diese Einrichtung nach den Bestim-
mungen dieses Landesgesetzes zu führen; 
2. wer eine Kinderkrippe, einen Kindergarten oder Hort ohne die dafür erforderliche Bewilligung betreibt; 
3. wer eine pädagogische Fachkraft, deren weitere Verwendung untersagt wurde, in der Eigenschaft als pä-
dagogische Fachkraft weiter beschäftigt; 
4. wer den mit der pädagogischen Aufsicht betrauten Organen den Zutritt zu den Gebäuden, Räumen und 
sonstigen Liegenschaften der Kinderbetreuungseinrichtung verweigert, die erforderlichen Ermittlungen durch 
diese Organe behindert oder die Einsicht in Aufzeichnungen verweigert oder 
5. wer die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu erstattenden Anzeigen unterlässt. 

 
(2) Wer als Elternteil gegen die Besuchspflicht seiner Kinder gemäß § 24 verstößt, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 100 Euro zu bestrafen. 
 
 
36.) Burgenländisches Krankenanstaltengesetz  
LGBl 52/2000 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 5. (1) Bettenführende Krankenanstalten bedürfen sowohl zu ihrer Errichtung wie auch zu ihrem Betrieb einer 
Bewilligung der Landesregierung. Anträge auf Erteilung der Bewilligung zur Errichtung haben den Anstaltszweck 
und das in Aussicht genommene Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Leistungsvolumen einschließlich vorge-
sehener Personalausstattung) genau zu bezeichnen. Eine Vorabfeststellung zur Frage des Bedarfs ist zulässig. 
 
(2) Die Bewilligung zur Errichtung einer Krankenanstalt im Sinne des Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn insbe-
sondere 

1. nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick 
auf das bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger betten-
führender Krankenanstalten mit Kassenverträgen zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausge-
wogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen Gleichge-
wichts des Systems der sozialen Sicherheit ein Bedarf gemäß Abs. 4 und 5 gegeben ist; 
2. gegen den Bewerber keine Bedenken bestehen, die seine Verlässlichkeit und Eignung zum Betrieb der 
Krankenanstalt ausschließen; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er beim Betrieb einer Krankenanstalt 
bereits einmal wegen einer einschlägigen Verwaltungsübertretung rechtskräftig bestraft oder wenn er wegen 
einer Tat rechtskräftig strafgerichtlich verurteilt wurde, die ihrer Art nach annehmen lässt, dass vom Bewerber 
ein den gesetzlichen Erfordernissen entsprechender Betrieb nicht zu erwarten ist. Einer juristischen Person, 
die nicht Gebietskörperschaft ist, kann die Bewilligung zur Errichtung einer Krankenanstalt bei Vorhandensein 
der sonstigen Voraussetzungen erteilt werden, wenn sie aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung oder ihrer 
Satzung zur Errichtung von Krankenanstalten berufen ist und wenn zu erwarten ist, dass ein den gesetzlichen 
Erfordernissen entsprechender Betrieb der Krankenanstalt gewährleistet ist; 
3. das Eigentumsrecht oder ein sonstiges Recht zur Benützung der für die Krankenanstalt in Aussicht ge-
nommenen Betriebsanlage nachgewiesen ist, das die dauernde und ungehinderte Benützung der Betriebsan-
lage gestattet, und 
4. die vorgesehene Betriebsanlage den bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht und 
nach ihrer Lage und Beschaffenheit für die Art der vorgesehenen Krankenanstalt geeignet ist. 

 
(3) Die Landesregierung hat von einer Prüfung des Bedarfs abzusehen, wenn nach dem vorgesehenen Leis-
tungsangebot in der Krankenanstalt ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistun-
gen erbracht werden sollen. Die Burgenländische Gebietskrankenkasse ist zur Frage, ob es sich beim Leistungs-
angebot um ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören. 
 
(4) Für Krankenanstalten, die über den Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) abgerechnet werden 
(Fondskrankenanstalten), ist ein Bedarf gegeben, wenn die Errichtung nach dem Anstaltszweck und in Aussicht 
genommenen Leistungsangebot dem mit dem Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) abgestimmten Lan-
deskrankenanstaltenplan (LAKAP) entspricht. 
 
(5) Für sonstige bettenführende Krankenanstalten ist ein Bedarf gegeben, wenn unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Planungen des RSG hinsichtlich 

1. der örtlichen Verhältnisse (regionale rurale oder urbane Bevölkerungsstrukturen und Besiedlungsdichte), 
2. der für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsbedingungen, 
3. der Auslastung bestehender stationärer Einrichtungen, sowie 
4. der Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw. Zahnmedizin 

eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots nachgewiesen werden kann. 
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(6) Die Vorlage von Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 2 bis 4 ist nicht erforderlich, 
wenn eine Vorabfeststellung zur Frage des Bedarfs beantragt wird. 
 
(7) Eine Bewilligung zum Betrieb einer Krankenanstalt darf nur erteilt werden, wenn insbesondere 

1. die Bewilligung zur Errichtung im Sinne des Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 oder 5 erteilt worden ist; 
2. die für den unmittelbaren Betrieb der Krankenanstalt erforderlichen medizinischen Apparate und techni-
schen Einrichtungen vorhanden sind und die Betriebsanlage und alle medizinischen Apparate und techni-
schen Einrichtungen den sicherheitspolizeilichen und gesundheitspolizeilichen Vorschriften entsprechen sowie 
die Vorgaben des LAKAP erfüllt sind; 
3. die vorgesehenen Strukturqualitätskriterien erfüllt sind; 
4. die für den inneren Betrieb der Krankenanstalt vorgesehenene Anstaltsordnung den Bestimmungen des § 
15 nicht widerspricht; 
5. ein geeigneter Arzt als verantwortlicher Leiter des ärztlichen Dienstes namhaft gemacht wurde und für die 
Leitung der einzelnen Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten fachlich geeignete Personen als ver-
antwortliche Ärzte namhaft gemacht worden sind, sowie glaubhaft gemacht wird, dass auch im Übrigen die 
nach dem Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot erforderliche personelle Aus-
stattung gesichert sein wird, und 
6. der Abschluss einer Haftpflichtversicherung nachgewiesen ist, sofern eine solche gemäß § 23a erforderlich 
ist. 

 
(8) Ist der Rechtsträger der Krankenanstalt ein Krankenversicherungsträger, so bedarf es zur Errichtung einer 
bettenführenden Krankenanstalt keiner Bewilligung. Die beabsichtigte Errichtung einer allgemeinen Krankenan-
stalt durch einen Sozialversicherungsträger ist der Landesregierung anzuzeigen. Die Bewilligung zum Betrieb der 
bettenführenden Krankenanstalt eines Sozialversicherungsträgers ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 7 Z 2 bis 5 gegeben sind. 
 
(9) In Verfahren zur Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer Krankenanstalt und in Verfahren zur Vorabfest-
stellung des Bedarfs haben die gesetzliche Interessensvertretung privater Krankenanstalten und betroffene Sozi-
alversicherungsträger hinsichtlich des nach § 5 Abs. 2 Z 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 5 zu prüfenden Bedarfs 
Parteistellung im Sinne des § 8 AVG und das Recht, Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
 
(10) Der Erteilung der Errichtungs- und Betriebsbewilligung hat jeweils eine mündliche Verhandlung vorauszuge-
hen. Aus besonderem Grund kann die Errichtungs- und Betriebsbewilligungsverhandlung auch unter einem abge-
führt werden. 
 
§ 84. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Krankenanstalt oder einzelne Betriebsbereiche derselben ohne die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Bewilligungen errichtet oder betreibt; 
2. eine Krankenanstalt ohne Bewilligung an einen anderen Betriebsort (§ 11) verlegt; 
3. wesentliche Veränderungen im Sinne des § 12 Abs. 2 in der Krankenanstalt ohne Bewilligung durchführt; 
4. eine Krankenanstalt ohne Bewilligung verpachtet oder an einen anderen Rechtsträger überträgt (§ 13); 
5. es unterlässt, die für die Anstaltsordnung (§ 15) notwendige Bewilligung zu erwirken oder gegen die be-
hördlich genehmigte Anstaltsordnung verstößt; 
6. die Auskunftspflichten gemäß § 17 Abs. 1 bis 3 verletzt; 
7. entgegen den Bestimmungen des § 17 Abs. 4 unwahre oder unsachliche Informationen gibt; 
8. den ärztlichen Dienst in Krankenanstalten (§ 20) ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ausübt; 
9. es unterlässt, die für den ärztlichen Leiter und den Leiter der Prosektur gemäß § 25 Abs. 4 notwendige Ge-
nehmigung zu erwirken, oder im Falle der Nichtgenehmigung oder des Widerrufs der Genehmigung den ärzt-
lichen Leiter oder den Leiter der Prosektur in ihrer Funktion belässt; 
10. die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 30 verletzt; 
11. es unterlässt, die für die Bestellung des Konsiliarapothekers notwendige Genehmigung (§ 47 Abs. 4) zu 
erwirken; 
12. eine Sonderklasse in der Krankenanstalt ohne Bewilligung (§ 49 Abs. 2) einrichtet; 
13. entgegen den Bestimmungen des § 46 den Betrieb einer Krankenanstalt unterbricht oder auflässt oder 
14. die Anzeigepflichten gemäß den §§ 12 Abs. 1, 26 bis 29, 54 Abs. 2 und 77 Abs. 1 und 3 verletzt. 

 
(2) Personen, die Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 begangen haben, sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlungen bildet, von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Personen, die Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 2 bis 14 begangen haben, sind, sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
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(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Landesregierung jede Bestrafung nach diesem Gesetz mitzuteilen. 
 
 
37.) Burgenländisches Landwirtschaftliches Schulgesetz  
LGBl 30/1985 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 99. (1) Wer den Bestimmungen des § 7 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Führung eröffnet oder nach Erlöschen oder 
Untersagung des Rechtes zur Schulführung weiterführt (§§ 91 und 92); 
b) der Schulbehörde trotz Aufforderung die beabsichtigte Bezeichnung der Privatschule nicht anzeigt (§ 93 
Abs. 1) oder eine andere als die Bezeichnung verwendet, die er angezeigt hat (§ 93 Abs. 1 oder 3), oder der 
Aufforderung nach § 93 Abs. 2 oder 5 nicht nachkommt; 
c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähn-
lich sind, ohne dass die Schule das Öffentlichkeitsrecht besitzt (§ 96 Abs. 1 lit. a); 
d) einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung seiner Verwendung in dieser Eigenschaft an der Schule be-
schäftigt (§ 89 Abs. 7); 
e) den Organen der Schulbehörde die Durchführung der Aufsicht erschwert oder verhindert (§ 98 Abs. 2); 
f) die gemäß § 88 Abs. 4, § 89 Abs. 6 und § 94 Abs. 1 zu erstattenden Anzeigen unterlässt; 
g) ein Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanstandeten Mängel wei-
terführt (§ 94 Abs. 2), 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro zu bestrafen. 
 
 
38.) Burgenländisches Lebensmittelkontrollgebührengesetz  
LGBl 12/2008 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 9. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
1. Gebühren gemäß § 1 hinterzieht oder verkürzt; 
2. als Aufsichtsorgan die ordnungsgemäße Ausfolgung des Leistungsnachweises gemäß § 4 Abs. 1 wiederholt 
unterlässt; 
3. den Meldepflichten gemäß § 6 wiederholt nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 2 und Z 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
39.) Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz  
LGBl 16/1970 idgF LGBl 50/2013 
 
§ 48. (1) Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes oder den auf Grund desselben erlassenen Verordnungen oder 
der Aufforderung der Gemeinde gemäß § 37 Abs. 2 zweiter Satz zuwiderhandelt, ferner wer die bei einer Bestat-
tungsanlage gebotene Pietät und Würde verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, sofern nicht ein 
von einem ordentlichen Gericht zu ahndender Tatbestand vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 280 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände können Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Unabhängig vom Strafverfahren kann der Täterin oder dem Täter die Verpflichtung zur Herstellung des dem 
Gesetz entsprechenden Zustandes auferlegt werden. 
 
 
40.) Burgenländisches Lichtspielgesetz  
LGBl 1/1962 idgF LGBl 24/2013 
 
§ 22. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 5, § 6 Abs. 1, 2, 3 und 7, § 7 
Abs. 1, § 8, § 10 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 13, § 14 Abs. 1, § 15, § 18, § 20 Abs. 1 und § 21 dieses Gesetzes werden 
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als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde (im Gebiet der Landeshauptstadt Eisenstadt und 
der Freistadt Rust von der Landespolizeidirektion) mit Verwarnung, Geldstrafe bis zu 220 Euro oder Arreststrafe 
bis zu drei Wochen geahndet. Unter erschwerenden Umständen können Geld- und Arreststrafe auch nebenei-
nander verhängt werden. 
 
(2) In besonders schweren Fällen kann die Strafe der Sperre des Betriebes bis zur Höchstdauer von drei Mona-
ten verhängt werden, wenn bereits drei Geld- oder Arreststrafen wegen Übertretung wesentlicher Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder der auf Grund desselben erlassenen Vorschriften rechtskräftig verhängt worden sind. 
 
 
41.) Burgenländisches Luftreinhalte-, Heizungsanlagen- und Klimaanlagengesetz  
LGBl 44/2000 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 24. (1) Sofern die Handlung oder Unterlassung nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder Unterlassung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. gegen die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 verstößt, soferne nicht Tatbestände des Abs. 1 Z 11 bis 13, 15 
oder 16 vorliegen, 
2. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen ohne Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 7 in Verkehr bringt, errichtet oder einbaut, 
3. den Prüfbericht im Sinne des § 8 nicht auf Verlangen der Behörde vorlegt, 
4. Prüfberichte im Sinne des § 8 ausstellt, ohne dazu befugt zu sein, 
5. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen, die nicht mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen werden dürfen, entgegen § 15 mit der CE-Kennzeichnung, oder mit Zeichen versieht, die mit dem Ty-
penschild nach § 11 oder der CE-Kennzeichnung verwechselt werden können oder hinsichtlich derer Perso-
nen betreffend die Bedeutung des Typenschildes oder der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten, 
6. die technische Dokumentation nicht entsprechend § 10 Abs. 3 aufbewahrt oder sie nicht auf Verlangen der 
Behörde oder dem Rauchfangkehrer vorlegt, 
7. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen mit unrichtigen Angaben am Typenschild 
oder in der technischen Dokumentation in Verkehr bringt, 
8. Zentralfeuerungsanlagen, Niedertemperatur-Zentralfeuerungsanlagen und Brennwertgeräte für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe oder deren Bauteile im Sinne des § 13 Abs. 1 ohne Erfüllung der Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 2 in Verkehr bringt, 
9. Zentralfeuerungsanlagen, Niedertemperatur-Zentralfeuerungsanlagen und Brennwertgeräte für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe oder deren Bauteile im Sinne des § 13 Abs. 1 ohne Erfüllung der Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 2 und 3 errichtet oder einbaut, 
10. Prüf- und Überwachungsaufgaben im Rahmen des Konformitätsnachweisverfahrens (§ 14) durchführt, 
ohne dafür zugelassen zu sein, 
11. a) den gemäß § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 14 Abs. 7 und 8, § 17 Abs. 5, §§ 18 und 19 Abs. 6 und 8 und § 19b 

Abs. 4 erlassenen Verordnungen, 
b) den auf Grund dieser Verordnungen erlassenen Bescheiden und Entscheidungen oder 
c) den auf Grund der §§ 19 Abs. 3, 4, 5 und 7 erlassenen Bescheiden und Entscheidungen zuwiderhan-
delt, 

12. Verpflichtungen gemäß § 17 Abs. 1 bis 3 nicht oder nicht vollständig erfüllt, Überprüfungen gemäß § 19 
Abs. 1 bis 3 und 7 nicht oder nicht entsprechend der gemäß § 18 erlassenen Verordnung oder nicht durch 
Überprüfungsorgane im Sinne des § 20 dieses Gesetzes oder gemäß § 2 Abs. 2 der Feuerungsanlagen-
Verordnung, BGBl. II Nr. 331/1997, oder nicht rechtzeitig im Sinne des § 26 Abs. 5 durchführen lässt, 
13. das Prüfbuch im Sinne des § 19 Abs. 8 nicht auf Verlangen der Behörde oder dem Rauchfangkehrer vor-
legt, 
13a. Verpflichtungen gemäß § 19b nicht oder nicht vollständig oder nicht entsprechend der erlassenen Ver-
ordnung gemäß § 19b Abs. 4 erfüllt oder nicht durch Überprüfungsorgane gemäß § 20b durchführen lässt, 
13b. Prüfbefunde gemäß § 19b Abs. 5 nicht auf Verlangen der Behörde vorlegt, 
14. als Überprüfungsorgan 

a) gegen die Bestimmungen des § 20 Abs. 6 verstößt oder 
b) Überprüfungen ohne die Befugnis gemäß § 20 durchführt oder Messergebnisse nachweislich manipu-
liert oder 
c) wiederkehrende Überprüfungen von Klimaanlagen gemäß § 19b ohne Befugnis gemäß § 20b durchführt 
oder Inhalte von Prüfbefunden gemäß § 19b Abs. 5 nachweislich manipuliert, 
d) die Ausfertigung der Prüfberichte gemäß § 21a trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht der 
Landesregierung übermittelt, 

15. Messgeräte nicht gemäß § 20 Abs. 9 der Kalibrierung unterzieht oder den Kalibrier- und Wartungsbefund 
nicht auf Verlangen der Behörde vorlegt, 
16. entgegen den Bestimmungen des § 22 das Betreten von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsräumlichkei-
ten und sonstigen Anlagen oder die Vornahme von Messungen oder sonstige Maßnahmen nach § 22 Abs. 1 
und 2 nicht duldet, Auskünfte nicht erteilt, Unterlagen nicht vorlegt oder Aufträgen nach § 22 Abs. 3 nicht 
nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 3, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 14 lit. a und 16 sind von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 22 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
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(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 4, 10, 14 lit. b, 14 lit. c und 15 sind von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe von 360 Euro bis zu 5.100 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 2, 5, 7, 8 und 9 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe von 
1. 360 Euro bis 5.100 Euro zu bestrafen, wenn die Heizungsanlage, die Gegenstand der strafbaren Handlung ist, 
eine Nennwärmeleistung bis zu 50 kW aufweist, 
2. 1.450 Euro bis 22.000 Euro zu bestrafen, wenn die Heizungsanlage, 
die Gegenstand der strafbaren Handlung ist, eine Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW aufweist. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
360 Euro bis 22.000 Euro zu bestrafen, sofern nicht Abs. 2, 3 oder 4 vorliegt. 
 
(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
(7) Die Strafe des Verfalls (§§ 10, 17 und 18 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998) von Heizungsanlagen und Bauteilen von Heizungsanlagen 
kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 2, 5, 7 
und 8 und Abs. 6 im Zusammenhang stehen. 
 
(8) Bildet die unzulässige Errichtung einer Heizungsanlage oder der unzulässige Einbau von Bauteilen den Ge-
genstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Wiederherstellung des 
rechtmäßigen Zustandes. 
 
(9) Geldstrafen fließen zu 50 % dem Land Burgenland und zu 50 % der Gemeinde zu, in der die Übertretung 
begangen wurde. Die dem Land zufließenden Mittel sind für Zwecke der Luftreinhaltung zu verwenden. 
 
 
42.) Burgenländisches Mindestsicherungsgesetz  
LGBl 76/2010 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 24. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. der Anzeige- und Rückerstattungspflicht nach § 17 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
2. durch falsche Angaben oder durch Verschweigung wesentlicher Tatsachen Leistungen der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung nach diesem Gesetz erhält oder erhalten hat, die ansonsten nicht zustehen bzw. zugestanden 
wären; 
3. einer Auskunftspflicht gemäß § 25 nicht nachkommt; 
4. Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung verpfändet. 
 
(2) Personen, die eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 begangen haben, sind mit einer Geld-
strafe bis zu 3.500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen, zu bestra-
fen, wenn das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Personen, die eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 3 begehen, sind mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von einer Woche, zu bestrafen, wenn das 
Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet. 
 
(4) Der Versuch der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 2 ist strafbar. 
 
 
43.) Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz  
LGBl 27/1991 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 65. (1) Die Naturschutzorgane haben an der Vollziehung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen mitzuwirken. Sie sind insbesondere berechtigt und verpflichtet in ihrem dienstlichen 
Wirkungsbereich: 

a) Personen, die im Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach den Vorschriften dieses Gesetzes und der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen stehen, anzuhalten und ihre Person festzustellen; 
b) Pflanzen und Tiere, Teile und Exemplare derselben, für die Bestimmungen dieses Gesetzes oder die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen Anwendung finden, zur Sicherung des Verfalles (§ 78 Abs. 
5) vorläufig zu beschlagnahmen sowie die zur Tat benützten Gegenstände abzunehmen. Die Beschlagnahme 
ist der zur Strafverfolgung zuständigen Behörde ungesäumt anzuzeigen und die beschlagnahmten Tiere und 
Gegenstände an die Behörde abzuliefern; 
c) die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge und Behältnisse nach solchen Gegenständen zu 
durchsuchen; 
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d) eine vorläufige Arbeitseinstellung zu verfügen (§ 54 Abs. 2). 
 
(2) Die Naturschutzorgane haben Übertretungen nach anderen landesrechtlichen Vorschriften, die sie im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches wahrnehmen, der zuständigen Behörde anzuzeigen. Den Naturschutzorganen können 
durch Gesetz weitere, die Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Lebensbedingungen für Men-
schen, Tiere und Pflanzen betreffende über dieses Gesetz hinausgehende Aufgaben zugeordnet werden. 
 
§ 78. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, im Falle wiederholter 
und schwerwiegender Übertretungen mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro, zu bestrafen, wer 

a) den Bestimmungen oder den auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Bescheiden und Entscheidungen 
der §§ 5, 7 Abs. 2, 9, 11, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 1 und 2, 15a Abs. 1 , 4 und 5, 16 Abs. 1, 2, 5 
und 6, 17 Abs. 1 und 2, 20 Abs. 1 und 5, 22d Abs. 4, 25 Abs. 5, 26 Abs. 3, 28 Abs. 1, 31 Abs. 1, 2 und 4, 32 
Abs. 3, 36, 40 Abs. 1 und 3, 41, 42 Abs. 1, 43, 46 Abs. 1, 47 Abs. 3, 4 und 5, 51 Abs. 4, 54 Abs. 1, 55 Abs. 1, 
71 Abs. 1 und 3, 74 oder 
b) den auf Grund der §§ 14 Abs. 3, 15a Abs. 2 und 3, 16 Abs. 3 und 4, 16a Abs. 3, 21, 21a, 22a Abs. 4 lit. a, 
22b Abs. 1, 22c Abs. 1, 23 Abs. 1 und 2, 24 Abs. 1, 38, 39 und 42 Abs. 3 erlassenen Verordnungen oder den 
auf Grund dieser Verordnungen erlassenen Bescheiden und Entscheidungen oder 
c) den auf Grund der §§ 15a Abs. 4 und 16 Abs. 7 erlassenen Bescheiden und Entscheidungen zuwiderhan-
delt oder wer 
d) den auf Grund der gemäß § 81 Abs. 2 und 8 als Landesgesetz weiter geltenden Verordnungen und den auf 
Grund dieser Verordnungen erlassenen Bescheiden und Entscheidungen zuwider handelt. 

  
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Eine Übertretung des § 71 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich eine zur Auskunft Verpflichtete oder ein zur Aus-
kunft Verpflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder Angehörige im Sinne des 
§ 72 Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2007, 
der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
 
(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung bzw. Unterlassung einer 
sonstigen Maßnahme den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit 
der Beseitigung der Anlage oder der Behebung bzw. der Durchführung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft 
der nachträglich erteilten Bewilligung. 
 
(5) Mit einem Straferkenntnis kann auf den Verfall der zur Begehung der Übertretung bestimmten Werkzeuge, 
Geräte oder Waffen sowie der entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände und Tiere 
erkannt werden. Als verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu setzen oder, 
wenn sie hierdurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären, Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundli-
chen Personen zu übergeben. Ist dies unmöglich, sind sie schmerzlos zu töten. 
 
(6) In einem Straferkenntnis kann neben einer Geldstrafe auch der Entzug von Bewilligungen nach diesem Ge-
setz ausgesprochen werden, wenn diese die Begehung der Verwaltungsübertretung erleichtert haben oder künf-
tiger Missbrauch der Bewilligung zu erwarten ist. 
 
 
44.) Burgenländisches Pflanzenschutzmittelgesetz  
LGBl 46/2012 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 18. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der or-
dentlichen Gerichte fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. entgegen einer Bestimmung des § 3 Abs. 1 und § 4 Pflanzenschutzmittel verwendet, 
2. entgegen § 4 Abs. 1 als berufliche Verwenderin oder beruflicher Verwender von Pflanzenschutzmitteln kei-
ne oder keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln führt oder 
der Aufbewahrungsverpflichtung nicht nachkommt, 
3. entgegen § 4 Abs. 2 trotz erkennbarer nachteiliger Einwirkungen auf Nachbargrundstücke durch die Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln die Eigentümerin oder den Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten 
der Nachbargrundstücke nicht unverzüglich in Kenntnis setzt oder über die zur Beurteilung der Einwirkung 
maßgeblichen Umstände informiert, 
4. entgegen § 4 Abs. 5 so mangelhaft beschaffene, gewartete oder gereinigte Pflanzenschutzgeräte verwen-
det, dass von ihnen trotz sachgerechten Gebrauchs schädliche Auswirkungen auf das Leben und die Ge-
sundheit von Menschen und auf die Umwelt ausgehen, 
5. entgegen § 5 Abs. 4 eine nicht wahrheitsgemäße Erklärung abgibt, 
6. entgegen § 5 Abs. 7 die entzogene Ausbildungsbescheinigung nicht innerhalb der von der Bezirksverwal-
tungsbehörde angeordneten Leistungsfrist zurückstellt, 
7. den Verpflichtungen gemäß § 11 Abs. 6 nicht nachkommt, 
8. entgegen § 12 Abs. 1 einer behördlich angeordneten Maßnahme zur Mängelbehebung oder Risikoaus-
schaltung nicht nachkommt oder innerhalb festgesetzter Frist nicht nachgekommen ist, 
9. den Vorschriften jener Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, zuwiderhandelt. 
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(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.200 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. Eine Selbstgefährdung ist nicht strafbar. 
 
(4) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt ein Jahr. 
 
 
45.) Burgenländisches Raumplanungsgesetz  
LGBl 18/1969 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 14e. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
7.300 Euro zu bestrafen, wer 

a) entgegen § 14d Abs. 3 ein Einkaufszentrum ohne Bewilligung errichtet, wesentlich erweitert oder ein beste-
hendes Gebäude als Einkaufszentrum verwendet und diesen rechtswidrigen Zustand aufrechterhält, 
b) die in der Bewilligung gemäß § 14d Abs. 4 vorgeschriebenen Auflagen nicht erfüllt oder sonst von der Be-
willigung abweicht und diesen rechtswidrigen Zustand aufrechterhält. 

 
 
46.) Burgenländisches Rettungsgesetz  
LGBl 30/1996 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 21. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. den Einsatz des örtlichen oder überörtlichen Rettungsdienstes behindert oder vereitelt; 
2. die Hilfe des örtlichen oder überörtlichen Rettungsdienstes missbräuchlich oder mutwillig in Anspruch 
nimmt; 
3. die im § 11 festgelegte Hilfeleistungs- oder Verständigungspflicht verletzt; 
4. seinen Pflichten gemäß § 12 zuwiderhandelt oder 
5. entgegen den Bestimmungen des 3. Abschnittes eine Auszeichnung unbefugt trägt oder sich unbefugt als 
deren Besitzer ausgibt. 

 
(2) Personen, die Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 begangen haben, sind, sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Personen, die Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 begangen haben, sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Der Erlös von Geldstrafen fließt der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen 
wurde. 
 
 
47.) Burgenländisches Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 74/2007 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. trotz Untersagung nach § 9 Abs. 4 eine Berufsbezeichnung gemäß § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 Abs. 2 führt; 
2. eine Berufsbezeichnung gemäß § 7 Abs. 8 führt, ohne dazu berechtigt zu sein; 
3. eine Berufsbezeichnung führt, die mit einer nach dem § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 4 oder § 5 Abs. 2 verwechselbar ist, 
sofern die betreffende Person nicht aufgrund von § 7 Abs. 8 oder einer anderen Rechtsvorschrift dazu berechtigt 
ist; 
4. eine Ausbildungseinrichtung ohne Anerkennung betreibt oder Zeugnisse und Ausbildungsnachweise ausstellt, 
ohne dazu berechtigt zu sein. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 bis 3 sind von den Bezirkshauptmannschaften oder bei Städten 
mit eigenem Statut von den Magistraten mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 4 sind mit 
einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wo-
chen zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Geldstrafen fließen dem Land zu. Die Strafgelder sind für soziale Aufgaben des Landes zu verwenden. 
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48.) Burgenländisches Sozialhilfegesetz 
LGBl 5/2000 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 77. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Sozialhilfeeinrichtung ohne rechtskräftige Bewilligung gemäß § 39 errichtet; 
2. eine Sozialhilfeeinrichtung ohne rechtskräftige Bewilligung gemäß § 40 betreibt; 
3. den Organen der Aufsichtsbehörde gemäß § 41 in Wahrung ihrer amtlichen Aufgaben Zutritt zu den Lie-
genschaften und den Räumlichkeiten sowie den erforderlichen Einblick in schriftliche Unterlagen nicht gestat-
tet und die nötigen Auskünfte nicht erteilt; 
4. eine gemäß § 41 Abs. 4 und 5 oder § 72 Abs. 2 angeordnete Behebung von Mängeln bzw. Rückerstattung 
von Leistungen nicht oder nicht rechtzeitig durchführt; 
5. einer Auskunftspflicht gemäß § 68 nicht nachkommt; 
6. der Anzeigepflicht gemäß § 72 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
7. gegen ein Verbot gemäß § 73 verstößt. 

 
(2) Personen, die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 begangen haben, sind mit einer Geldstrafe bis zu 
2.200 Euro zu bestrafen, wenn das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
49.) Burgenländisches Straßengesetz 
LGBl 79/2005 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 41. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung oder einen durch die straßenpolizeilichen Vorschriften zu ahndenden Tatbestand bildet, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

a) entgegen einem Bescheid nach § 3 Abs. 7 unzulässige Behinderungen des Gemeingebrauches nicht be-
seitigt; 
b) als Grundeigentümerin oder Grundeigentümer die im § 26 Abs. 1 angeführten Duldungspflichten vorsätzlich 
missachtet; 
c) amtliche oder vom Straßenerhalter angebrachte Vermessungsmarken oder für den Bau, die Erhaltung oder 
Benützung einer öffentlichen Straße erforderliche Zeichen oder gemäß § 26 angebrachte Wegweiser oder 
Markierungszeichen vorsätzlich entfernt oder beschädigt; 
d) entgegen den Bestimmungen des § 24 Abs. 4 Bauvorhaben im Straßenplanungsgebiet durchführt und die-
sen rechtswidrigen Zustand aufrecht erhält; 
e) die Bauverbote des § 32 Abs. 1 erster und zweiter Satz bei der Errichtung von Anlagen nicht beachtet, so-
fern keine Zustimmung zur Ausnahme vom Bauverbot vorliegt, und diesen rechtswidrigen Zustand aufrecht 
erhält; 
f) einen Bescheid gemäß § 32 Abs. 4 nicht befolgt; 
g) einen Bescheid gemäß § 33 nicht befolgt; 
h) gegen § 34 verstößt und diesen rechtswidrigen Zustand aufrecht erhält, oder einen Bescheid gemäß § 34 
Abs. 7 nicht befolgt; 
i) entgegen § 35 Anschlüsse von Straßen sowie Anschlüsse von Zu- und Abfahrten anlegt und diesen rechts-
widrigen Zustand aufrecht erhält oder gegen einen Bescheid gemäß § 35 Abs. 3 verstößt; 
j) entgegen § 36 einen Betrieb an einer Landesstraße errichtet und diesen rechtswidrigen Zustand aufrecht 
erhält; 
k) entgegen § 37 Abs. 1 eine Straße gröblich verunreinigt oder beschädigt und diesen rechtswidrigen Zustand 
aufrecht erhält; 
l) entgegen § 37 Abs. 2 Straßengrund unbefugt benutzt. 

 
 
50.) Burgenländisches Tierzuchtgesetz 
LGBl 19/2009 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 27. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 3 zu sein oder ohne Anzeige gemäß § 7 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch oder Zuchtregister einträgt oder vermerkt oder für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs. 8 nicht nachkommt, 
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7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 8 Abs. 9 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen in Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 12 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 oder § 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung 
ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 14 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs. 3 
oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt oder verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 17 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen oder Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 23 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen, Bescheiden oder Erkenntnissen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen wur-
den, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt. 

 
(2) Der Verfall von Samen, Eizellen oder Embryonen, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
seiner Durchführungsverordnungen abgegeben oder verwendet werden, und von Samen, der mit Erbfehlern 
behaftet ist, kann, wem immer Samen, Eizellen oder Embryonen gehören, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
ausgesprochen werden. 
 
 
51.) Burgenländisches Umwelthaftungsgesetz  
LGBl 5/2010 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen, wer 
1. die nach § 5 Abs. 2 oder die nach § 6 Abs. 1 Z 1 vorgeschriebene Verständigung der Bezirksverwaltungsbe-
hörde nicht oder nicht unverzüglich vornimmt oder 
2. die sie oder ihn gemäß § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4 treffenden Duldungspflichten verletzt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen, wer die im § 5 
Abs. 3 oder die im § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehe-
nen Kontrollen und Ermittlungen behindert. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen nicht unverzüglich ergreift oder 
2. die nach § 6 Abs. 1 Z 2 gebotenen Vorkehrungen nicht unverzüglich trifft oder 
3. die nach § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen nicht unverzüglich ermittelt und 
der Behörde anzeigt oder 
4. die nach § 6 Abs. 1 Z 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 nicht ergreift. 

 
(4) Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt. 
 
 
52.) Burgenländisches Volksabstimmungsgesetz  
LGBl 44/1981 idgF LGBl 57/2005 
 
§ 14. (1) Für die Abstimmung sind amtliche Stimmzettel zu verwenden, die ein Ausmaß von ungefähr 6 1/2 bis 7 
1/2 Zentimeter in der Breite und 9 1/2 bis 10 1/2 Zentimeter in der Länge aufzuweisen haben. Der amtliche 
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel hat die Frage zu enthalten, ob der Gesetzesbeschluss, über den die Volksabstim-
mung erfolgt und der am Stimmzettel zu bezeichnen ist, Gesetzeskraft erlangen soll. Der Stimmzettel hat außer-
dem unterhalb des Wortlautes der Frage auf der linken Seite das Wort „ja“ und daneben einen Kreis, auf der 
rechten Seite das Wort „nein“ und daneben einen Kreis zu enthalten (Muster Anlage 4). 
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(3) Finden an einem Abstimmungstag zwei oder mehrere Volksabstimmungen statt (§ 7 Absatz 3), so hat der 
amtliche Stimmzettel für jede dieser Volksabstimmungen die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben in der dort 
festgelegten Anordnung zu enthalten. Der amtliche Stimmzettel kann in diesem Falle ein Vielfaches des im Ab-
satz 1 festgelegten Ausmaßes aufweisen. Die den Gegenstand der einzelnen Volksabstimmungen bildenden 
Fragen sind hierbei mit fortlaufenden arabischen Ziffern zu versehen (Muster Anlage 5). 
 
(4) Die Landeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmzettel den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden über die 
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der end-
gültigen Zahl der Stimmberechtigten im Bereich der Wahlbehörde zu übermitteln. Eine ausreichende Reserve ist 
den Bezirksverwaltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Abstimmungstag 
zu Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher 
Ausfertigung auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für die Übergeberin oder den Übergeber, die zweite Aus-
fertigung für die Übernehmerin oder den Übernehmer bestimmt. 
 
(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer mit amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder 
Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rück-
sicht darauf, wem sie gehören. 
 
(6) Der Strafe nach Absatz 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Volks-
abstimmung bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
§ 23. Wer in der Antragsliste eine andere als seine Unterschrift oder seine Unterschrift mehrmals einträgt, begeht, 
wenn darin keine von den ordentlichen Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 
 
 
53.) Burgenländisches Volksbefragungsgesetz  
LGBl 45/1981 idgF LGBl 58/2005 
 
§ 12. (1) Für die Volksbefragung sind amtliche Stimmzettel zu verwenden, die ein Ausmaß von ungefähr 14 1/2 
bis 15 1/2 Zentimeter in der Breite und 20 bis 22 Zentimeter in der Länge aufzuweisen haben. Der amtliche 
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel hat zu enthalten: 

a) die Bezeichnung „Amtlicher Stimmzettel“ und „Volksbefragung“ mit der Beifügung des Tages der Volksbe-
fragung, 
b) die den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorzulegende Frage, 
c) wenn die Frage mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten ist, unterhalb des Wortlautes der Frage auf der linken 
Seite das Wort „ja“ und daneben einen Kreis und auf der rechten Seite das Wort „nein“ und daneben einen 
Kreis, 
d) wenn in der Frage zwei oder mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zur Wahl gestellt werden, auf der linken 
Seite untereinander deutlich voneinander abgesetzt die verschiedenen zur Wahl gestellten Entscheidungs-
möglichkeiten und auf der rechten Seite jeweils daneben einen Kreis. 

 
(3) Finden im selben Zeitraum zwei oder mehrere Volksbefragungen statt (§ 7 Absatz 3), so sind die für jede 
Volksbefragung bestimmten amtlichen Stimmzettel aus deutlich unterscheidbarem verschiedenfarbigem Papier 
herzustellen. 
 
(4) Die Landeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmzettel den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden über die 
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der end-
gültigen Zahl der Stimmberechtigten im Bereich der Wahlbehörden zu übermitteln. Eine ausreichende Reserve ist 
den Bezirksverwaltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Abstimmungstag 
zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher 
Ausfertigung auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für die Übergeberin oder den Übergeber, die zweite Aus-
fertigung für die Übernehmerin oder den Übernehmer bestimmt. 
 
(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer mit amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder 
Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rück-
sicht darauf, wem sie gehören. 
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(6) Der Strafe nach Absatz 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Volksbe-
fragung bestimmt sind, auf irgend eine Weise kennzeichnet. 
 
§ 21. Wer in der Antragsliste eine andere als ihre oder seine Unterschrift oder ihre oder seine Unterschrift mehr-
mals einträgt, begeht, wenn darin keine von den ordentlichen Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
54.) Burgenländisches Volksbegehrensgesetz  
LGBl 43/1981 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 23. Wer in der Antragsliste eine andere als seine Unterschrift oder seine Unterschrift mehrmals einträgt, begeht, 
wenn darin keine von den Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
 
 
55.) Buschenschankgesetz  
LGBl 57/1979 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 10. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Im Falle einer Bestrafung nach Abs. 1 oder einer solchen wegen unbefugter Ausübung des Gastgewerbes 
nach den Vorschriften der Gewerbeordnung hat die Bezirksverwaltungsbehörde dem Buschenschenker die Aus-
übung des Buschenschankes dann zu untersagen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles eine Wiederho-
lungsgefahr zu erkennen ist, so insbesondere bei wiederholter einschlägiger Bestrafung. Die Untersagung kann 
auf die Dauer des jeweilig laufenden Buschenschankes oder auch auf einen nach Monaten oder Jahren kalen-
dermäßig zu bemessenden Zeitraum ausgesprochen werden, jedoch darf der Untersagungszeitraum zwei Jahre 
nicht übersteigen. Von der Untersagung ist die Gemeinde zu verständigen. 
 
 
56.) Gesetz über Ehrenzeichen des Landes Burgenland  
LGBl 19/1961 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 5. Wer das Ehrenzeichen des Landes Burgenland unbefugt trägt oder sich unbefugt als mit dem Ehrenzeichen 
des Landes Burgenland ausgezeichnet ausgibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geld bis zu 220 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
 
57.) Gesetz über Einhebung einer Wasserleitungsabgabe durch die Gemeinden  
LGBl 6/1962 idgF LGBl 36/2002 
 
§ 7. Handlungen und Unterlassungen, wodurch die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird, wer-
den als Verwaltungsübertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zum Zehnfachen 
des Betrages bestraft, um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde. Lässt sich das Aus-
maß der Abgabenverkürzung oder Gefährdung nicht feststellen, ist die volle Abgabenschuld der Strafbemessung 
zu Grunde zu legen. Im Falle der Uneinbringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen. 
 
§ 9. Handlungen und Unterlassungen, wodurch die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird, wer-
den als Verwaltungsübertretungen mit einer Geldstrafe bis zum Zehnfachen des Betrages bestraft, um den die 
Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde. Lässt sich das Ausmaß der Abgabenverkürzung oder 
Gefährdung nicht feststellen, ist die volle Abgabenschuld der Strafbemessung zu Grunde zu legen. Im Falle der 
Uneinbringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe eine Arreststrafe bis zu 3 Monaten. 
 
 
58.) Verordnung über die Erklärung eines Teiles des Neusiedlersees zur Schutzzone  
LGBl 73/2002 
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 1 und des § 2 werden gemäß § 42 des Schifffahrtsgesetzes als 
Verwaltungsübertretungen bestraft. 
 
 
59.) Feldschutzgesetz  
LGBl 15/1989 idgF LGBl 79/2013 
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§ 12. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 2 bis 6 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Ver-
waltungsstrafbestimmungen mit strenger Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, oder der Erlös daraus sowie Werkzeuge, die der 
Beschuldigte bei Begehung der Verwaltungsübertretung bei sich hatte und die gewöhnlich zur Gewinnung von 
Feldfrüchten verwendet werden, können für verfallen erklärt werden. 
 
 
60.) Fischereigesetz  
LGBl 1/1949 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 73. (1) Übertretungen dieses Gesetzes werden, sofern die Tat nicht nach anderen Gesetzen mit einer strenge-
ren Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 
220 Euro oder Arrest bis zu 6 Wochen bestraft. 
 
(2) Bei Übertretungen, die von Fischereiberechtigten selbst beim Fischfange oder von Händlern und Wirten durch 
unstatthafte Feilhaltung, Verabreichung oder Versendung von Fischen begangen werden, kann zugleich auf den 
Verfall der wider die Vorschriften gefangenen, feilgehaltenen, verabreichten oder versendeten Fische erkannt 
werden. 
 
(3) Bei Übertretungen, die mit Anwendung verbotener Fischereigeräte oder Vertilgungsmittel begangen wurden, 
kann auf deren Verfall erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Übertreter gehören oder nicht. 
 
(4) Bei Übertretungen der Vorschriften des § 63 dieses Gesetzes kann auf den Verfall der gefangenen Fische und 
der Fischereigeräte erkannt werden. 
 
 
61.) Flurverfassungs-Landesgesetz  
LGBl 40/1970 idgF LGBl 61/2003 
 
§ 106. (1) Wer            

a) Einrichtungen, Zeichen oder Markierungen, die zur Vorbereitung oder Durchführung einer agrarischen Ope-
ration dienen, beschädigt, beseitigt, versetzt, unkenntlich macht oder zerstört; 
b) den von der Agrarbehörde nach diesem Gesetz getroffenen Anordnungen, insbesondere den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheiden, zuwiderhandelt; 
c) die Organe der Agrarbehörde oder die von der Agrarbehörde ermächtigten Personen bei der Ausübung ih-
rer nach diesem Gesetz zuständigen Befugnisse abhält oder behindert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder Arrest bis zu sechs Wochen bestraft. 
 
(2) Wer die Vollversammlungen, Vorstands- oder Ausschusssitzungen von Agrargemeinschaften, Zusammenle-
gungs-, Erhaltungs- oder Flurbereinigungsgemeinschaften durch ungebührliches Verhalten stört, weiters, wer 
seinen Pflichten als Mitglied oder Organ einer Agrargemeinschaft trotz Aufforderung der Agrarbehörde nicht 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 73 Euro oder Arrest bis zu 
zwei Wochen bestraft. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 137/2001). 
 
 
62.) Gesetz über den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel  
LGBl 28/1993 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 38. Wer den §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 2, 9 Abs. 1 und 2, 29 und 35 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht eine 
strafbare Handlung nach den Bestimmungen des NG 1990 oder eine in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerich-
te fallende strafbare Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, im Falle wiederholter und schwerwiegender Übertretungen bis zu 7.300 
Euro zu bestrafen. 
 
 
63.) Gesetz über den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland  
LGBl 73/2007 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 37. Wer 

1. aus der Verbandswasserleitung ohne Bewilligung des Verbandes Wasser entnimmt, 
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2. den Einbau eines Wasserzählers behindert oder einen eingebauten Wasserzähler beschädigt, 
3. die in § 31 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
4. einen Anschluss trotz Anschlusspflicht im Sinne der Bestimmungen dieses Gesetzes unterlässt, behindert 
oder vereitelt, 
5. durch Handlung, Duldung oder Unterlassung die Güte des Wassers im Leitungsnetz beeinträchtigt oder ge-
fährdet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
720 Euro zu bestrafen. 
 
 
64.) Hundeabgabegesetz  
LGBl 5/1950 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 10. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Hundeabgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt 
wird, insbesondere, wenn die im § 6 vorgeschriebene Meldung unterlassen wird, werden als Verwaltungsübertre-
tungen bis zum Zehnfachen des Betrages bestraft, um den die Abgabe verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt 
wurde, mindestens aber mit dem Zweifachen dieses Betrages. Lässt sich das Ausmaß der Abgabenverkürzung 
oder Gefährdung nicht feststellen, so ist der Bemessung der Strafe der volle Abgabensatz zu Grunde zu legen. 
Im Falle der Uneinbringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe Arrest bis zu 3 Monaten. 
 
(2) Sonstige Übertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes oder der hierzu erlassenen Durchführungsbestim-
mungen werden als Verwaltungsübertretungen mit Geld bis zu 145 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ar-
rest bis zu 2 Wochen bestraft. 
 
 
65.) Katastrophenhilfegesetz  
LGBl 5/1986 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 33. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Gesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
  
(2) Organe der Bundespolizei und deren Einrichtungen dürfen zur Vollziehung der Bestimmungen der §§ 8, 11, 
11a bis 11d und 25 bis 28 dieses Gesetzes nicht herangezogen werden. 
 
§ 35. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit des 
ordentlichen Gerichtes fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. der Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Mitwirkung an der Erstellung des Katastrophenschutzplanes 
gemäß § 9 Abs. 3 nicht nachkommt; 
2. auf Grund dieses Gesetzes im Einsatz ergangenen Anordnungen nicht unverzüglich nachkommt; 
2a. als Betreiberin oder Betreiber von Betrieben oder Anlagen ihre oder seine Verpflichtungen gemäß den §§ 
11a, 11b, 11c oder 11d nicht erfüllt; 
3. eine Maßnahme im Rahmen der Katastrophenhilfe behindert oder vereitelt; 
4. für den Einsatzfall bestimmte Geräte und Einrichtungen des Katastrophenhilfsdienstes missbräuchlich ver-
wendet, beschädigt oder außer Betrieb setzt; 
5. die Meldepflicht gemäß § 22 Abs. 1 verletzt; 
6. entgegen den Vorschriften des § 23 den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen die zur 
Katastrophenbekämpfung erforderlichen Auskünfte verweigert, nicht vollständig oder unrichtig erteilt; 
7. sich entgegen den Vorschriften des § 24 Abs. 2 so verhält, dass hierdurch Einsatzmaßnehmen behindert 
werden; 
8. mutwillig den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes veranlasst oder einen Umstand herbeiführt, der den 
Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes zur Folge hat; 
9. den in den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen oder Bescheiden festgelegten Geboten 
oder Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden mit Geldstrafen bis zu 2.200 Euro von der Bezirksverwal-
tungsbehörde bestraft. 
 
(3) Bei erschwerenden Umständen kann eine Geldstrafe bis zu 7.300 Euro verhängt werden. 
 
 
66.) Verordnung über die Einschränkung des Kite-Surfens auf Teilen des Neusiedlersees  
LGBl 54/2009 
 
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 1 werden gemäß § 42 des Schifffahrtsgesetzes als Verwal-
tungsübertretungen bestraft. 

32 
 

 
 
67.) Kundmachung über die Wiederverlautbarung der Burgenländischen Gemeindeordnung  
LGBl 55/2003 
 
§ 59. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs hat der Gemeinderat das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Ver-
waltungsübertretung zu erklären und mit Geldstrafen bis 1.100 Euro - im Falle der Uneinbringlichkeit mit Frei-
heitsstrafen bis zu sechs Wochen - zu bestrafen. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Landes und des 
Bundes verstoßen. 
 
(3) Die Bestrafung wegen Übertretung einer ortspolizeilichen Verordnung obliegt dem Bürgermeister im übertra-
genen Wirkungsbereich. 
 
 
68.) Kundmachung über die Wiederverlautbarung des Eisenstädter Stadtrechts  
LGBl 56/2003 
 
§ 57. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs hat der Gemeinderat das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Ver-
waltungsübertretung zu erklären und mit Geldstrafen bis 1.100 Euro - im Falle der Uneinbringlichkeit mit Frei-
heitsstrafen bis zu sechs Wochen - zu bestrafen. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Bundes und des 
Landes verstoßen. 
 
(3) Die Bestrafung wegen Übertretung einer ortspolizeilichen Verordnung obliegt dem Bürgermeister im übertra-
genen Wirkungsbereich. 
 
 
69.) Kundmachung über die Wiederverlautbarung des Ruster Stadtrechts  
LGBl 57/2003 
 
§ 56. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs hat der Gemeinderat das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Ver-
waltungsübertretung zu erklären und mit Geldstrafen bis 1.100 Euro - im Falle der Uneinbringlichkeit mit Frei-
heitsstrafen bis zu sechs Wochen - zu bestrafen. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Bundes und des 
Landes verstoßen. 
 
(3) Die Bestrafung wegen Übertretung einer ortspolizeilichen Verordnung obliegt dem Bürgermeister im übertra-
genen Wirkungsbereich. 
 
 
70.) Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 
LGBl 51/1993 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 31. Wer eine in diesem Gesetz vorgesehene Berufsbezeichnung unbefugt führt, begeht, sofern die Tat nicht 
nach einer anderen Vorschrift einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
 
71.) Gesetz über das landwirtschaftliche Bringungsrecht  
LGBl 4/1949 
 
§ 24. (1) Jede Übertretung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen wird, 
insofern nicht der Tatbestand einer strafgerichtlich strafbaren Handlung vorliegt, als Verwaltungsübertretung von 
der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 36 Euro, im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis zu vier Wochen, 
bei erschwerenden Umständen oder im Falle der Wiederholung an Stelle oder neben der Geldstrafe mit Arrest bis 
zu vier Wochen geahndet. 
 



33 
 

(2) Der im Absatz 1 bezeichneten Strafe unterliegt auch, wer ohne Zustimmung der Agrarbehörde oder des Be-
rechtigten vorsätzlich oder fahrlässig im Sinne des § 20, Abs. 2, angebrachte Zeichen, Marken (Pflöcke, Steine) 
und Signale entfernt. 
 
(3) Im Straferkenntnisse ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprü-
che zu entscheiden (§ 57, VStG.) 
 
 
72.) Lustbarkeitsabgabegesetz 1969  
LGBl 40/1969 idgF LGBl 32/2001 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht: 
Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Lustbarkeitsabgabe hinterzieht, verkürzt oder der Verkürzung 
aussetzt; 
b) Anmeldungen gem. § 5 (1) nicht oder nicht rechtzeitig erstattet; 
c) die Teilnahme an Vergnügungsveranstaltungen, für die die Lösung von Eintrittskarten vorgesehen sind, oh-
ne die gem. § 8 (1) erforderliche Vorweisung und Entwertung der Eintrittskarte gestattet; 
d) den gem. § 8 (3) zu führenden Nachweis über die ausgegebenen Karten weniger als 3 Monate aufbewahrt 
oder der Gemeinde auf ihr Verlangen nicht vorlegt; 
e) die gem. §§ 9 und 11 abzugebende Lustbarkeitsabgabeerklärung nicht oder nicht rechtzeitig beim Gemein-
deamt (Magistrat) vorlegt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung wird im Falle des Abs. 1 lit. a mit Geld bis zum Fünffachen des hinterzogenen, 
verkürzten oder der Verkürzung ausgesetzten Abgabebetrages, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
einem Monat, in den übrigen Fällen mit Geld bis zu 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen geahndet. 
 
 
73.) Verordnung über das Verbot der Schifffahrt auf einer Teilfläche des Neusiedler Sees  
LGBl 60/1988 idgF LGBl 29/1992 
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1 werden gemäß § 40 des Schiffahrtspolizeigesetzes 1990 als 
Verwaltungsübertretungen bestraft. 
 
 
74.) Verordnung über ein Schifffahrtsverbot in der Seebadanlage der Stadtgemeinde Neusiedl am See  
LGBl 16/1983 
 
Während der Badesaison (vom 1. Mai bis 30. September) ist das Fahren mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art, 
sowie mit Schwimmkörpern innerhalb des Seebades der Stadtgemeinde Neusiedl am See, das ist der Bereich 37 
m vom östlichen Ufer des Segelboothafens (Gendarmeriehafen) bis 40 m vor dem Steg der Bootsvermietung 
Baumgartner, entlang der Badeanlage bis zu einer Tiefe von 80 m in Richtung offener See, verboten. 
 
Diese Verordnung ist durch die Schifffahrtszeichen A 1 und F der Anlage 2 der Seen- und Flussverkehrsordnung, 
BGBl. Nr. 163/1979, kundzumachen und mit einem Zusatzzeichen nach § 17 Abs. 4 des Schifffahrtspolizeigeset-
zes, BGBl. Nr. 103/1979 mit der Aufschrift "Gültig vom 1. Mai bis 30. September" zu versehen. 
 
Verstöße gegen diese Verordnung werden gemäß § 36 des Schifffahrtspolizeigesetzes als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
75.) Verordnung über den Schutz des Grundwassers in Neudörfl  
LGBl 21/1983 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden gemäß § 137 Was-
serrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis 20.000 Schilling bestraft. 
 
 
76.) Tuberkulose-Reihenuntersuchungsverordnung  
LGBl 60/2008 
 
§ 6. Wer seiner Verpflichtung zur Untersuchung nach dieser Verordnung nicht nachkommt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung gemäß § 48 des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 65/2002. 
 
 
  

34 
 

77.) Verordnung über die Verbesserung der Sicherheit der Schifffahrt am Neusiedlersee  
LGBl 13/1997 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1 werden gemäß § 40 des Schifffahrtsgesetzes 1990 als Ver-
waltungsübertretungen bestraft. 
 
 
78.) Verordnung über ein Verbot des Befahrens und Stillliegens mit Fahrzeugen aller Art auf einem Teil 
des Neusiedlersees  
LGBl 33/2002 
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 1 werden gemäß § 42 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 
62/1997 i.d.F. des BGBl. I Nr. 9/1998, als Verwaltungsübertretungen bestraft. 
 
 
79.) Vereinbarung über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 69/2010 
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
80.) Washingtoner Artenschutzübereinkommen  
LGBl 28/1991 
 
§ 7. (1) Die den Gegenstand der strafbaren Handlungen bildenden Exemplare, Teile oder Erzeugnisse können 
samt den zu ihrer Aufbewahrung, Verwahrung oder Betreuung verwendeten Gegenstände vorläufig beschlag-
nahmt und für verfallen erklärt werden (§§ 17 und 39 VStG 1950). 
 
(2) Wird ein lebendes Exemplar beschlagnahmt oder für verfallen erklärt, so ist es an einen Ort, der geeignet ist 
und mit den Zwecken des Übereinkommens vereinbar erscheint, zu bringen. 
 
(3) Demjenigen, der sich einer Verwaltungsübertretung nach § 6 schuldig gemacht hat, ist der Ersatz der Auf-
wendungen aufzuerlegen, die der Behörde infolge der Beschlagnahme und des Verfalls eines lebenden Exempla-
res entstanden sind. 
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(4) Werden tote Exemplare, Teile oder Erzeugnisse für verfallen erklärt, so sind sie, soweit dies von wissenschaft-
lichem, kulturellem oder erzieherischem Interesse ist, wissenschaftlichen Einrichtungen, Schulen oder sonstigen 
in Betracht kommenden Stellen zur kostenlosen Übernahme anzubieten. Ist dies nicht der Fall, so sind solche 
Exemplare, Teile oder Erzeugnisse zu vernichten. 
 
(5) Kann ein Exemplar durch Verfall nicht erfasst werden, so ist der Täter (§ 6) zur Zahlung eines Geldbetrages 
zu verurteilen, der dem Wert oder, wenn dieser nicht festgestellt werden kann, dem vermutlichen Wert des 
Exemplares entspricht. Der Wertersatz ist im Straferkenntnis, wenn sich aber die Unmöglichkeit der Erfassung 
erst später herausstellt, in einem besonderen Bescheid auszusprechen. 
 
(6) Zur Sicherung des Verfalles können Exemplare, Teile oder Erzeugnisse auch durch Organe der Behörde 
vorläufig beschlagnahmt werden. Diese Organe haben die Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zuständigen 
Behörde ungesäumt anzuzeigen. 
 
 
81.)  Weinbaugesetz 
LGBl 61/2002 
 
§ 14. (1) Wer 

1. die gemäß § 9 Abs. 2 notwendigen Auskünfte oder die Beibringung oder Überlassung von zweckdienlichen 
Unterlagen oder den Zutritt oder die Begleitung zu Grundstücken oder die Entnahme von Rebstöcken verwei-
gert; 
2. einer Verordnung gemäß § 9 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
3. im Meldebogen gemäß § 11 Abs. 5 wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht; 
4. seiner Meldepflicht gemäß § 11 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. Anpflanzungen entgegen den Bestimmungen des § 5 oder 6 (gesetzwidrige Rebpflanzungen) vornimmt; 
2. gesetzwidrige Rebpflanzungen bewirtschaftet; 
3. nicht zugelassene oder bewilligungspflichtige Rebsorten entgegen den Bestimmungen der §§ 3 Abs. 6, 7 
Abs. 1 oder 8 Abs. 2 anpflanzt oder solche bewirtschaftet; 
4. Rodungen gemäß §§ 7 Abs. 3 oder 8 Abs. 4 nicht oder nicht fristgerecht vornimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindes-
tens 15 Cent pro m2 gesetzwidrig ausgepflanzter Weingartenfläche, höchstens jedoch 3.500 Euro pro ha gesetz-
widrig angepflanzter oder zur Rodung anstehender Weingartenfläche zu bestrafen. 
 
(3) Eine gesetzwidrige Rebpflanzung gilt bis zu ihrer Rodung auch dann als von ihrem Besitzer bewirtschaftet, 
wenn sie nicht bearbeitet wird. 
 
(4) Bestehen Zweifel an der Gesetzmäßigkeit einer Rebpflanzung, ist die Bezirksverwaltungsbehörde zur Ent-
nahme von Rebstöcken zwecks Feststellung des Auspflanzjahres durch Untersuchung der Stammquerschnitte 
ermächtigt. 
 
(5) Die Strafgelder fließen dem Land Burgenland zu. 
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II. Kärnten 
 
 
 
 
 
1.) Bundes-Gemeindeverbandsorganisationsvorschriften  
LGBl 7/1988 
 
§ 43. (1) In der Geschäftsstelle ist an für jedermann zugänglicher Stelle eine Amtstafel anzubringen. 
 
(2) Die Amtstafel ist zur Kundmachung von Verordnungen und für die sonstigen durch ein Gesetz vorgeschriebe-
nen Kundmachungen bestimmt. Sie hat ferner der Veröffentlichung von Dienstordnungen und Kollektivverträgen, 
von Tarifen und sonstigen Vertragsbedingungen der Unternehmungen des Gemeindeverbandes zu dienen. Die 
Bestimmungen des § 3 Abs. 3 gelten sinngemäß. 
 
(3) Erfordern die an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen, dass sie rasch einem möglichst großen 
Personenkreis zur Kenntnis gelangen, und enthalten die zuständigen Gesetze keine Sondervorschriften, so kann 
der Verbandsobmann anordnen, dass diese Veröffentlichungen durch die Hauseigentümer an einer allen Haus-
bewohnern zugänglichen, gut sichtbaren Stelle anzuschlagen sind. Die Nichtbefolgung einer solchen Verordnung 
kann als Verwaltungsübertretung erklärt werden. 
 
(4) Ausfertigungen der an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen sind an geeigneten Stellen des Ge-
meindeverbandsgebietes öffentlich zugänglich zu machen. 
 
 
2.) Christbaumverordnung  
LGBl 111/1976 
 
§ 4. Wer den Bestimmungen des § l dieser Verordnung zuwiderhandelt oder die gem. § 2 vorgesehene Beschei-
nigung nicht mit sich führt oder die Einsichtnahme in diese verweigert, begeht gemäß § 174 Abs 1 lit b Ziff. 23 
und 24 des Forstgesetzes 1975, BGB1. Nr 440/1975, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit einer Geld-
strafe bis zu 30.000 Schilling oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
3.) Kärntner Kinderbetreuungsgesetz  
LGBl 13/2011 
 
§ 57. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) eine Kinderbetreuungseinrichtung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnungen, ohne die erforderlichen Bewilligungen, abweichend von den Bewilli-
gungen oder trotz einer Sperre betreibt; 
b) zur Betreuung von Kindern ein Dienstverhältnis mit Personen begründet, die den in diesem Gesetz oder in 
Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Erfordernissen nicht entsprechen; 
c) ohne Bewilligung oder gegen Entgelt Tagesbetreuung vermittelt oder diese an Personen vermittelt, die hier-
für keine Bewilligung haben; 
d) als Tagesmutter oder Tagesvater oder Trägerin einer Kindertagesstätte Kinder entgegen den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, ohne Bewilligung, ab-
weichend von der Bewilligung oder trotz Sperre in Tagesbetreuung übernimmt; 
e) einem Auftrag zur Beseitigung der Mängel (§ 18 Abs. 4, § 49 iVm § 18 Abs. 4) nicht nachkommt; 
f) seinen Verpflichtungen zur Ermöglichung der Aufsicht (§ 18 Abs. 3, § 49 iVm § 18 Abs. 3) nicht nachkommt; 
g) die Auflassung nach § 9 nicht meldet; 
h) die Meldepflicht nach § 45 Abs. 3 oder § 52 verletzt; 
i) entgegen § 21 nicht dafür Sorge trägt, dass sein Kind einen Kindergarten besucht, obwohl ein Kindergar-
tenplatz nach § 22 zur Verfügung gestellt wird. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a bis g sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. h sind mit einer Geldstrafe bis zu 
300 Euro und Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. i mit einer Geldstrafe bis zu 100 Euro zu bestrafen. Er-
satzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
§ 59. (1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten das Kindergartengesetz 1992 – K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, und das Kärntner Kindergärtnerinnen- und Erzieher-
Anstellungserfordernisse-Gesetz – K-KEAG, LGBl. Nr. 23/1972, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 
10/2009, außer Kraft. 
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(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes erteilte Bewilligungen für Trägerinnen der freien Wohlfahrt 
zur Vermittlung der Tagesbetreuung nach dem Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetz – K-JWG, LGBl. Nr. 139/1991, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 96/2010, gelten als Bewilligungen nach § 44 dieses Gesetzes. Be-
willigungen für natürliche und juristische Personen, die Minderjährige in Tagesbetreuung nehmen wollen, nach 
dem Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetz – K-JWG, LGBl. Nr. 139/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. 
Nr. 96/2010, gelten als Bewilligungen nach § 45 Abs. 1 dieses Gesetzes. 
 
(4) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Strafverfahren nach § 27 des Kindergartenge-
setzes 1992 – K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, sind nach den bishe-
rigen Bestimmungen weiterzuführen, ausgenommen das den Gegenstand des Verfahrens bildende Verhalten 
stellt keine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz dar. In diesen Fällen ist das Strafverfahren einzustellen. 
 
(5) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach dem IIIa. Abschnitt des Kindergartengesetzes 1992 – 
K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, bewilligte Modellversuche zur ge-
meinsamen Betreuung von Kindern bis zum Ende der Schulpflicht gelten als nach diesem Gesetz unbefristet 
bewilligte alterserweiterte Kinderbetreuung. 
 
(6) Sonstige zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach dem IIIa. Abschnitt des Kindergartengeset-
zes 1992 – K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, bewilligte Modellversu-
che sind bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides und den 
Bestimmungen des I. Abschnittes des Kindergartengesetzes 1992 – K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch 
das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, zu führen. 
 
(7) Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Kindergartenhelferin in einer Kinderbe-
treuungseinrichtung angestellt sind und keine den § 30 entsprechende oder höherwertige Ausbildung aufweisen, 
haben die entsprechende Ausbildung nach § 30 binnen zehn Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes abzu-
schließen. Übersteigt die praktische Tätigkeit von Personen im Sinne des 1. Satzes insgesamt drei Monate, ent-
fällt das Praktikum gemäß § 30 Abs. 1 lit. h. 
 
(8) Kindergartenleiterinnen und Hortleiterinnen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Kinder-
gartenleiterin oder Hortleiterin angestellt sind, haben den Leitungslehrgang gemäß § 27 Abs. 2 binnen zehn Jah-
ren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgreich abzuschließen. 
 
(9) Tagesmütter und Tagesväter, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Tagesbetreuung anbie-
ten, haben die entsprechende Ausbildung nach § 46 Abs. 1 und 2 binnen zehn Jahren ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erfolgreich abzuschließen. Übersteigt die praktische Tätigkeit von Personen im Sinne des 1. Satzes 
insgesamt drei Monate, entfällt das Praktikum gemäß § 46 Abs. 1 lit. g. 
 
(10) Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen haben den in § 11 Abs. 2 normierten Personalschlüssel bis spä-
testens 1. September 2012 zu erfüllen. Bis zum Ablauf von zehn Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes darf bei 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes angestellten Kindergartenhelferinnen von den Erfordernissen 
des § 30 abgesehen werden. 
 
(11) Personen, die innerhalb der letzten zehn Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine den §§ 27 Abs. 2, 30 
oder 46 entsprechende Ausbildung absolviert haben, haben innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Ge-
setzes die bescheidmäßige Anerkennung dieser Ausbildung bei der Landesregierung zu beantragen. 
 
(12) Bis zum 1. April 2011 eingereichte Anträge auf Förderung nach dem IV. Abschnitt des Kindergartengesetzes 
1992 - K-KGG, LGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2008, gelten als Anträge nach § 38 
Abs. 3. 
 
(13) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt: 

a) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. Nr. L 16 vom 23.1.2004, S 44); 
b) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten (ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, S 35); 
c) Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt, (ABl. Nr. L 376 vom 27. 12.2006, S 36). 

 
 
4.) Güter- und Seilwege - Landesgesetz 
LGBl 4/1998 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 22. (1) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

a) eine Bringungsanlage ohne Bewilligung der Behörde oder abweichend von dieser errichtet, ändert oder im 
Falle der Erforderlichkeit einer Benützungsbewilligung die Bringungsanlage ohne diese benützt oder trotz An-
ordnung keinen Bauleiter (§ 5 Abs. 1) bestellt, 
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b) den Anordnungen der Behörde, die auf Grund dieses Gesetzes oder der gemäß § 5 Abs. 11 erlassenen 
Verordnung ergangen sind, zuwiderhandelt, 
c) die Organe der Behörde oder die von ihr ermächtigten Personen hindert, die ihnen im § 20 eingeräumten 
Befugnisse auszuüben, 
d) Markierungs- oder Grenzzeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach 
diesem Gesetz eingesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert,  

begeht eine Verwaltungsübertretung. Verwaltungsübertretungen sind von der Agrarbehörde im Falle der lit. a und 
b mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro und im Falle der lit. c und d mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 33/2013). 
 
(3) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
 
5.) Hundeabgabengesetz  
LGBl 18/1970 
 
§ 11. (1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes begeht eine Verwal-
tungsübertretung, 

a) wer die Meldung nach § 9 Abs 1 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
b) gemäß § 10 Abs 2 den Hund nicht oder nicht ordnungsgemäß mit einer Hundemarke versieht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im Unein-
bringlichkeitsfall mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
6.) Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz  
LGBl 10/2012 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 40. (1) Die Konzession für den Betrieb eines Verteilernetzes endet 

a) durch Auflösung oder Untergang des Konzessionsinhabers – ausgenommen die Übertragung von Unter-
nehmen oder Teilunternehmen durch Umgründung (Abs. 2) –, sofern es sich um eine juristische Person oder 
um eine eingetragene Personengesellschaft handelt; 
b) durch den Tod des Konzessionsinhabers, sofern es sich um eine natürliche Person handelt; 
c) durch die Zurücklegung der Konzession durch den Konzessionsinhaber; 
d) durch die Entziehung der Konzession durch die Behörde; 
e) durch die Schließung des Unternehmens im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder wenn das Insolvenz-
verfahren mangels kostendeckenden Vermögens rechtskräftig nicht eröffnet oder aufgehoben wurde, oder 
f) durch die gänzliche oder teilweise Untersagung des Betriebes eines Verteilernetzes nach § 42 Abs. 3 in 
dem Umfang, in dem der Betrieb untersagt wird. 

 
(2) Bei der Übertragung von Unternehmen oder Teilunternehmen durch Umgründung, insbesondere durch Ver-
schmelzung, Umwandlung, Einbringung, Zusammenschluss, Spaltung oder Realteilung, gehen die zur Fortfüh-
rung des Betriebes des Verteilernetzes erforderlichen Konzessionen auf das Nachfolgeunternehmen (Rechts-
nachfolger) über. Die bloße Umgründung bildet keinen Grund für die Entziehung der Konzession. Das Nachfolge-
unternehmen hat der Behörde den Übergang unter Anschluss eines Firmenbuchauszuges und der zur Herbeifüh-
rung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen in Abschrift innerhalb von sechs Monaten nach der 
Eintragung im Firmenbuch anzuzeigen. 
 
(3) Der Konzessionsinhaber hat die Zurücklegung der Konzession der Behörde anzuzeigen; sie wird mit dem in 
der Anzeige angegebenen Tag wirksam, frühestens jedoch sechs Monate nachdem die Anzeige bei der Behörde 
eingelangt ist. 
 
(4) Die Behörde hat die Konzession zu entziehen, wenn 
a) der Betrieb des Verteilernetzes nicht innerhalb der nach § 36 Abs. 4 festgesetzten, gegebenenfalls innerhalb 
der verlängerten Frist, aufgenommen wird; 
b) der Betrieb des Verteilernetzes ohne ausreichenden Grund durch mehr als sechs Monate unterbrochen oder 
eingestellt wird; 
c) die für die Erteilung der Konzession erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder 
d) der Konzessionsinhaber wiederholt wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz oder dem 
Ökostromgesetz bestraft worden ist und die Entziehung im Hinblick auf die Verwaltungsübertretungen nicht un-
verhältnismäßig ist. 
 
(5) Die Behörde darf die Konzession nach vorheriger Androhung entziehen, wenn der Konzessionsinhaber 

a) seiner Verpflichtung, Allgemeine Bedingungen festzulegen (§ 24) oder die dafür erforderliche Genehmigung 
einzuholen, nicht nachkommt; 
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b) seiner Verpflichtung, einen Geschäftsführer zu bestellen (§ 34 Abs. 4 lit. b Z 2) oder die dafür erforderliche 
Genehmigung einzuholen (§ 38 Abs. 2), nicht nachkommt; 
c) seiner Verpflichtung zur Bestellung eines Betriebsleiters (§ 44) nicht nachkommt oder 
d) die Ausübung der Konzession einer anderen Person ohne Genehmigung übertragen hat oder trotz Wider-
rufs der Genehmigung die Übertragung aufrechterhält. 

 
§ 54. (1) Die Tätigkeit eines Stromhändlers, der Endverbraucher in Kärnten beliefert, ist der Behörde vor Aufnah-
me der Tätigkeit anzuzeigen. 
 
(2) Liegt der Wohnsitz oder der Sitz im Ausland, ist der Stromhändler verpflichtet, vor Aufnahme seiner Tätigkeit 
einen inländischen Zustellbevollmächtigten (§ 9 Zustellgesetz) zu bestellen und der Behörde Name und Anschrift 
des Zustellbevollmächtigten mitzuteilen, sofern die Zustellung im Sitz- oder Wohnsitzstaat nicht durch Staatsver-
träge oder auf andere Weise sichergestellt ist. 
 
(3) Änderungen des Wohnsitzes oder Sitzes und Änderungen in der Person des Zustellbevollmächtigten sind der 
Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
 
(4) Die Behörde hat einem Stromhändler im Sinne des Abs. 1 diese Tätigkeit zu untersagen, wenn er 

a) wiederholt wegen Verwaltungsübertretungen nach § 65 Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 
2010, § 71 Abs. 3 lit. p dieses Gesetzes oder nach dem Ökostromgesetz rechtskräftig bestraft worden ist und 
die Untersagung im Hinblick auf die Verwaltungsübertretungen nicht unverhältnismäßig ist oder 
b) von der Ausübung eines Gewerbes nach § 13 der Gewerbeordnung 1994 auszuschließen wäre. 

 
§ 71. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begehen Unternehmen, an deren Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind und die gegen die Best-
immungen der §§ 47 Abs. 4, 48 Abs. 2 oder 65 Abs. 3 bis 5 verstoßen, eine Verwaltungsübertretung und sind mit 
einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, mindestens jedoch 10.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begehen 
Unternehmen, an deren Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, die gegen die Bestimmungen der 
§§ 27 Abs. 1, 28 Abs. 2, 30 Abs. 2, 31 Abs. 1, 32, 33, 34 Abs. 2, 39 Abs. 1 bis 3, 43, 56, 57, 62 und 63 Abs. 1 
verstoßen, eine Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu 75.000 Euro, mindestens jedoch 
50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Sofern die Tat nicht nach Abs. 1 oder 2 oder anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) eine nach § 6 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Genehmigung errichtet oder betreibt; 
b) eine nach § 6 Abs. 3 genehmigungspflichtige Änderung einer Erzeugungsanlage ohne Genehmigung vor-
nimmt; 
c) eine Überprüfung gemäß § 12 be- oder verhindert; 
d) als Netzbetreiber entgegen § 23 keine standardisierten Lastprofile erstellt oder entgegen § 27 Abs. 1 den 
Netzzugang verweigert; 
e) als Regelzonenführer gegen die Verpflichtungen gemäß § 28 Abs. 2 verstößt; 
f) die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators entgegen § 29 trotz der Erlassung eines Feststellungsbe-
scheides oder vor Ablauf von sechs Monaten ausübt oder gegen seine Verpflichtungen gemäß § 30 Abs. 2 
verstößt; 
g) als Übertragungsnetzbetreiber entgegen § 31 Abs. 1 keinen Netzentwicklungsplan vorlegt oder gegen die 
Verpflichtungen gemäß § 32 verstößt; 
h) als Betreiber eines Verteilernetzes entgegen § 33 sein Netz ohne Konzession betreibt; 
i) als vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen gegen die Verpflichtungen gemäß § 34 Abs. 2 und § 39 
Abs. 1 bis 3 verstößt; 
j) als Verteilernetzbetreiber entgegen § 34 Abs. 4 lit. b Z 2 seiner Pflicht zur Bestellung eines Geschäftsführers 
nicht nachkommt oder gegen die Pflichten gemäß § 43 verstößt; 
k) als Verteilernetzbetreiber entgegen § 37 Abs. 3 die Ausübung der Konzession zum Betrieb des Netzes oh-
ne behördliche Genehmigung einem Pächter überträgt; 
l) als Verteilernetzbetreiber entgegen § 44 keinen Betriebsleiter bestellt; 
m) als Verteilernetzbetreiber entgegen § 46 vertraglich zugesicherte Leistungen ohne sachliche Rechtferti-
gung unterbricht oder einstellt; 
n) als Betreiber von Erzeugungsanlagen seinen Verpflichtungen gemäß § 47 Abs. 4 bis 6 nicht nachkommt; 
o) als Regelzonenführer seinen Verpflichtungen gemäß § 48 nicht nachkommt; 
p) als Stromhändler seinen Verpflichtungen gemäß § 54 nicht nachkommt; 
q) als Versorger gegen die Verpflichtungen gemäß §§ 56 und 57 verstößt; 
r) als Netzbenutzer entgegen § 58 seinen Pflichten nicht nachkommt; 
s) als Bilanzgruppenverantwortlicher die Tätigkeit entgegen § 60 Abs. 7 oder Abs. 8 trotz behördlicher Unter-
sagung ausübt oder gegen die Verpflichtungen gemäß § 62 und § 63 Abs. 1 verstößt; 
t) als Verpflichteter gegen die Auskunftspflicht gemäß § 65 Abs. 3 bis 6 verstößt; 
u) als Netzbetreiber entgegen § 66 Abs. 4 seinen Berichtspflichten nicht nachkommt; 

40 
 

v) als Netzbetreiber seiner Anzeigepflicht oder als Gleichbehandlungsbeauftragter seiner Berichtspflicht ent-
gegen § 66 Abs. 5 nicht nachkommt; 
w) Entscheidungen der Behörde aufgrund dieses Gesetzes nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 

 
(4) Sofern die Tat nicht nach Abs. 1 bis 3 oder anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 
andere Gebote und Verbote nach diesem Gesetz nicht beachtet. 
 
(5) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
7.) Kärntner Abfallwirtschaftsordnung  
LGBl 17/2004 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 67. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis 15.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) Betriebsmüll entgegen den Bestimmungen des § 25 entsorgt, 
b) Klärschlamm oder Bioabfall- und Grünabfallkompost entgegen den Bestimmungen der §§ 27, 29, 30 und 31 
aufbringt oder abgibt, 
c) den Verpflichtungen gemäß § 36 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
d) als Betreiber einer öffentlichen Behandlungsanlage entgegen den Verpflichtungen des § 39 Abs. 1 keinen 
Vertrag über die ordnungsgemäße Entsorgung abschließt oder die Tarife nicht verlautbart, 
e) als Abfallwirtschaftsverband entgegen § 45 Abs. 2a nicht oder nicht rechtzeitig einen Geschäftsführer be-
stellt oder die Besorgung der Geschäfte einem anderen Rechtsträger überträgt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis 4.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) Abfälle in andere als für die jeweilige Abfallart oder den jeweiligen Altstoff vorgesehene Abfall- oder Sam-
melbehälter oder heiße Abfälle in Abfallbehälter einbringt (§ 14), 
b) den Verpflichtungen des § 21 Abs. 3 oder des § 22 zuwiderhandelt, 
c) den Verpflichtungen der §§ 26 Abs. 1 und 2, 29 Abs. 4, 31 Abs. 1 und 3 und 33 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
d) den sonst auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder Entscheidungen zuwiderhandelt. 

 
(3) Der Versuch ist in den Fällen des Abs. 1 strafbar. 
 
(4) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht festgesetzt. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, sofern die Tat nicht in Bun-
desgesetzen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
8.) Kärntner Abgabenorganisationsgesetz  
LGBl 42/2010 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 10. (1) Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, jeden ihnen innerhalb ihres dienstlichen Wirkungsbereiches 
bekannt gewordenen begründeten Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen die §§ 12 bis 14 oder einer nach an-
deren Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsübertretung der zuständigen Strafbehörde anzuzeigen und 
dieser alle verfügbaren Beweismittel zu übergeben. 
 
(2) Die Verwaltungsstrafbehörde hat die anzeigende Abgabenbehörde über den Ausgang des Strafverfahrens zu 
verständigen. 
 
§ 14. (1) Wer Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, vorsätzlich nicht spätestens am fünften Tag 
nach Fälligkeit entrichtet oder abführt, es sei denn, dass der Zahlungs- (Abfuhr-)Pflichtige bis zu diesem Zeitpunkt 
die Höhe des geschuldeten Betrages und die Gründe der nicht zeitgerechten Entrichtung (Abfuhr) bekannt gibt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, soweit in den Abgabenvorschriften nicht Abweichendes bestimmt 
wird, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 3000 Euro zu bestrafen. Bei Vorliegen beson-
derer Erschwerungsgründe im Sinne des § 33 Z 1 bis 4 des Strafgesetzbuches ist neben der Geldstrafe zusätz-
lich eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen festzusetzen. Im Übrigen ist die Versäumung eines Zahlungstermins 
für sich allein nicht strafbar. 
 
(2) Wer 

a) einen im Abgabenverfahren oder abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegten amtlichen Ver-
schluss verletzt oder durch solche Verschlüsse gesicherte Räume und Behältnisse, in denen sich steuerpflich-
tige Gegenstände befinden oder die für solche Gegenstände bestimmt sind, beschädigt, 
b) ohne einen Tatbestand nach § 12 zu erfüllen, als Abgabepflichtiger oder in Wahrnehmung von Angelegen-
heiten Abgabepflichtiger vorsätzlich 

aa) eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt, 
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bb) eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung,  Ausstellung oder Aufbewahrung von Büchern und Bele-
gen verletzt, 
cc) eine abgabenrechtliche Hilfeleistungs- und Auskunftspflicht verletzt oder Organen der Abgabenbehör-
den den Zutritt verwehrt oder diese in Ausübung ihrer Tätigkeit behindert, 

c) für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch unrichtige Angaben vorsätzlich ungerechtfertigte Zah-
lungserleichterungen erwirkt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, soweit in den Abgabenvorschriften nicht Abweichendes bestimmt ist, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
9.) Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung  
LGBl 66/1998 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 12. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verord-
nungen des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(2) Ortspolizeiliche Verordnungen hat der Bürgermeister zu erlassen, wenn sie der Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für die körperliche Sicherheit von Menschen oder für das Eigentum dienen. Sonstige ortspoli-
zeiliche Verordnungen hat der Gemeinderat zu erlassen. 
 
§ 17. (1) Der Gemeinderat kann natürlichen Personen, eingetragene Personengesellschaften und juristischen 
Personen das Recht verleihen, das Gemeindewappen zu führen. Die Bewilligung zur Führung des Gemeinde-
wappens darf nur jemandem, durch dessen Tätigkeit auch öffentliche Interessen gefördert werden und der zur 
Eigenart der Gemeinde und ihrer Einwohner in enger Beziehung steht, erteilt werden. 
 
(2) Der Gemeinderat kann die Verleihung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der in beschlußfähiger 
Anzahl Anwesenden widerrufen, wenn sich der Geehrte der Auszeichnung als unwürdig erweist. Die Verleihung 
gilt als widerrufen, wenn der Ausgezeichnete gemäß § 18 der Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl-
ordnung 2002 vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. 
 
(3) Wer das Gemeindewappen unbefugt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
§ 80. (1) Im Gemeindeamt ist an für jedermann zugänglicher Stelle eine Amtstafel anzubringen. 
 
(2) Die Amtstafel ist zur Kundmachung von Verordnungen und für die sonstigen durch ein Gesetz vorgeschriebe-
nen Kundmachungen bestimmt. Sie hat ferner der Veröffentlichung von Dienstordnungen und Kollektivverträgen, 
von Tarifen und sonstigen Vertragsbedingungen der Unternehmungen der Gemeinde zu dienen. § 15 Abs 3 gilt 
sinngemäß. 
 
(3) Erfordern die an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen, dass sie rasch einem möglichst großen 
Personenkreis zur Kenntnis gelangen, und enthalten die zuständigen Gesetze keine Sondervorschriften, so kann 
der Bürgermeister anordnen, dass diese Veröffentlichungen durch die Hauseigentümer an einer allen Hausbe-
wohnern zugänglichen, gut sichtbaren Stelle anzuschlagen sind. Die Nichtbefolgung einer solchen Verordnung 
kann als Verwaltungsübertretung erklärt werden. 
 
(4) Ausfertigungen der an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen sind an geeigneten Stellen des Ge-
meindegebietes öffentlich zugänglich zu machen. 
 
 
10.) Kärntner Antidiskriminierungsgesetz  
LGBl 63/2004 idgF LGBl 18/2013 
 
§ 34. Personen, die den Bestimmungen der §§ 5, 6, 12, 26, 27 Abs. 3 und 29 Abs. 1, 2 und 6 zuwiderhandeln, 
begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand des Art. III Abs. 1 Z 3 Ein-
führungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG), BGBl. I Nr. 87/2008, erfüllt oder eine in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallende strafbare Handlung darstellt, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit 
der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
 
11.) Kärntner Aufzugsgesetz  
LGBl 43/2000 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 16. (1) Wer 

42 
 

a) als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Hebeanlage eine neu errichtete oder wesentlich geänderte 
überwachungsbedürftige Hebeanlage ohne Prüfzeugnis gemäß § 7 in Betrieb nimmt oder in Betrieb nehmen 
lässt, 
b) als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Hebeanlage den Verpflichtungen nach § 6 Abs. 4, § 9 Abs. 1, 
§ 15b, § 18 Abs. 2, einem behördlichen Auftrag nach § 9 Abs. 3 oder den Verpflichtungen einer Verordnung 
gemäß § 15a nicht nachkommt,  
c) als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Hebeanlage, als Hebeanlagenwärter oder dafür verantwortli-
che Person eines Betreuungsunternehmens die Anlage nicht sofort außer Betrieb nimmt, obwohl er erkennt 
oder vom Aufzugsprüfer davon in Kenntnis gesetzt wird, dass die Betriebssicherheit der Anlage nicht mehr 
gegeben ist, 
d) eine wegen mangelnder Betriebssicherheit außer Betrieb genommene Anlage entgegen § 10 Abs. 1 dritter 
Satz wieder in Betrieb nimmt,  
e) eine überwachungsbedürftige Hebeanlage, deren Betrieb von der Behörde untersagt oder die von der Be-
hörde gesperrt wurde, vor der Aufhebung der Untersagung des Betriebes oder der Sperre in Betrieb nimmt,  

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 15.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Hebeanlage vor dem Einbau oder einer wesentlichen Ände-
rung einer Anlage kein Prüfzeugnis gemäß § 6 Abs. 3 oder § 7 Abs. 2 einholt,  
b) als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Hebeanlage den Verpflichtungen nach § 8 Abs. 1, 3, 5 oder 6, 
§ 11, § 14 Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt oder die Vorschriften des § 12 Abs. 1 und § 13 verletzt,  
c) als Hebeanlagenwärter oder dafür verantwortliche Person eines Betreuungsunternehmens den Verpflich-
tungen nach § 11a, § 11b und § 12 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
d) unbefugt Eintragungen in das Aufzugsbuch (Anlagenbuch) vornimmt, 
e) als Aufzugsprüfer den Verpflichtungen nach § 6 Abs. 4, § 7 Abs. 2 letzter Satz, § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 2, § 10 
Abs. 1 iVm. § 9 Abs. 2, § 12 Abs. 3, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 7, 8 oder 9 nicht nachkommt oder Eintragungen 
nach § 12 Abs. 2 ohne Vorliegen der Voraussetzungen vornimmt, 
f) als Hebeanlagenwärter seine Tätigkeit vor Eintragung in das Aufzugsbuch (Anlagenbuch) durch den Auf-
zugsprüfer nach § 12 Abs. 2 aufnimmt oder nach Streichung aus dem Aufzugsbuch (Anlagenbuch) durch die 
Behörde tätig wird,  

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 7.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
(5) Die Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen 
worden ist. 
 
 
12.) Kärntner Bauordnung 
LGBl 62/1996 idgF LGBl 46/2013 
 
§ 50. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, 

a) mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 20.000 Euro, wer 
1. bewilligungspflichtige Gebäude ohne Baubewilligung ausführt oder ausführen lässt oder 
2. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, sofern sich die Einstel-
lungsverfügung auf Maßnahmen nach Z 1 bezieht; 

b) mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro, wer 
1. als ein zur Erstellung von Plänen, Berechnungen und Beschreibungen Berechtigter solche Unterlagen 
unterfertigt, ohne sie erstellt zu haben; 
2. als Unternehmer die Bestimmungen des § 29 Abs. 4 oder 5 übertritt oder unrichtige Bestätigungen nach 
§ 29 Abs. 6 ausstellt; 
3. als Bauleiter die Bestimmungen des § 30 Abs. 2 oder des § 39 Abs. 2 übertritt; 
4. als Sachverständiger unrichtige Bestätigungen nach § 29 Abs. 7 oder § 39 Abs. 3 ausstellt; 

c) mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, wer 
1. bewilligungspflichtige bauliche Anlagen – ausgenommen Gebäude – ohne Baubewilligung ausführt oder 
ausführen lässt; oder 
2. Vorhaben abweichend von der Baubewilligung ausführt oder ausführen lässt; 
3. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, soweit sich die Einstel-
lungsverfügung auf Maßnahmen nach Z 1 bezieht; 
4. Bauprodukte verwendet oder verwenden lässt, die den Anforderungen des § 27 Abs. 1 nicht entspre-
chen. 

d) mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro, wer 
1. die Bestimmungen der § 29 Abs. 3, § 30 Abs. 1, §§ 31, 32 Abs. 2, §§ 33, 39 Abs. 1, § 41 Abs. 3, §§ 
41a, 42 und 51 übertritt; 
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2. Arbeiten entgegen den Auflagen nach § 18 durchführt oder durchführen lässt; 
3. Vorhaben nach § 6 lit. a und b unbefugt ausführt oder durch Unbefugte ausführen lässt; 
4. Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen oder Teile von solchen vor Ablauf der Frist nach § 40 Abs. 2 
oder entgegen einer behördlichen Untersagung nach § 40 Abs. 4 benützt oder benützen lässt; 
5. das Niveau von im Bauland gelegenen Grundstücken durch Anschüttungen oder Abgrabungen, die von 
Einfluss auf die bestehende oder künftige bauliche Nutzbarkeit dieser Flächen sind, ändert oder sonstige, 
der Bauvorbereitung dienende Veränderungen an solchen Grundstücken vornimmt, sofern diese Verände-
rungen nicht auf Grund einer Baubewilligung für Vorhaben auf diesem Grundstück gedeckt oder erforder-
lich erscheinen; für die Wiederherstellung und Beseitigung von strafbaren Niveauveränderungen sind die 
Bestimmungen der §§ 34 bis 36 sinngemäß anzuwenden; 
6. Vorhaben nach § 6 lit. b bis e ohne Baubewilligung ausführt oder ausführen lässt; 
7. Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3 ausführt oder ausführen lässt oder entgegen § 7 Abs. 4 nicht 
mitteilt; 
8. Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen ohne die erforderliche Baubewilligung oder abweichend von 
dieser benützt; 
9. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, soweit sich die Einstel-
lungsverfügung auf Maßnahmen nach Z 6, 7 oder 8 bezieht; 
10. Baustelleneinrichtungen entgegen § 38 Abs. 1 letzter Satz nicht unverzüglich nach Vollendung des 
Vorhabens entfernt. 

 
(2) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
(3) Bildet die unzulässige Errichtung eines Gebäudes oder einer sonstigen baulichen Anlage oder die unzulässige 
Durchführung einer sonstigen Maßnahme den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare 
Verhalten erst mit der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes oder mit der Rechtskraft der nachträglich 
erteilten Bewilligung. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen 
worden ist. 
 
 
13.) Kärntner Bauproduktegesetz 
LGBl 46/2013 
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Tätigkeit, für die eine Betrauung gemäß § 9 erforderlich ist, ausübt, ohne hierfür befugt zu sein; 
2. eine Tätigkeit, für die eine Betrauung gemäß § 9 erforderlich ist, nicht entsprechend den hierfür geltenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes ausübt; 
3. eine Leistungserklärung entgegen Art. 4 bis 7 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht macht, fälschlich 
macht oder nicht zur Verfügung stellt; 
4. als Hersteller, Bevollmächtigter, Importeur oder Händler die Pflichten der Art. 11 bis 16 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 verletzt; 
5. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung auf dem Markt bereitstellt; 
6. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
7. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt, ohne dass 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
8. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen ÜA falsche oder 
mangelhafte Angaben enthält; 
9. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, die mit der CE-
Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
10. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für dieses Bauprodukt erteil-
ten Bautechnischen Zulassung entspricht; 
11. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem Markt bereitstellt; 
12. den in Bescheiden, ausgenommen Bescheide nach § 25, getroffenen Anordnungen der Marktüberwa-
chungsbehörde nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 bis 4 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten 
Strafe ist nicht festzusetzen.  
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 5 bis 12 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstra-
fe bis zu 50.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 5 bis 11 sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige Zu-
stand anhält, Dauerdelikte. 
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(5) Geldstrafen nach Abs. 1 Z 5 bis 12 fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwe-
cke der Marktüberwachung zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 5 bis 11 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht auf dem Markt bereit-
gestellt werden. 
 
(7) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
14.) Kärntner Berg- und Schiführergesetz  
LGBl 25/1998 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 41. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer die Bestimmungen der §§ 1 Abs. 1, 4 Abs. 1, 9 Abs. 2, 11 
Abs. 3, 12 bis 15, 18, 34 Abs. 2, 36 Abs. 3, 38 Abs. 1 und 2 und 39 Abs. 2 übertritt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer die Bestimmungen der §§ 20 Abs. 1 bis 3, 21 Abs. 1 sowie 
25 in Verbindung mit §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 3, 12 bis 15 und 18 oder die Bestimmungen der §§ 27 Abs. 1 und 3 bis 
5, 28 Abs. 1 sowie 32 in Verbindung mit §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 3, 12 bis 15 und 18 übertritt. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen im Sinne der Abs. 1 und 2 sind, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen 
bis zu 720 Euro zu bestrafen. Im Wiederholungsfall können Übertretungen der §§ 1, 20 Abs. 1, 27 Abs. 1 und 34 
Abs. 2 mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro bestraft werden. 
 
(4) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
 
15.) Kärntner Bergwachtgesetz  
LGBl 25/1973 
 
§ 20. (1) Wenn der Bergwächter sein Dienstabzeichen sichtbar trägt oder vorweist, genießt er in Ausübung seines 
Dienstes den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch, BGBl Nr 60/1974, zuletzt geändert durch BGBl I Nr 
56/2006, den im § 74 Abs 1 Z 4 genannten Personen nach § 84 Abs 1 Z 4 einräumt. Er hat sich bei der Ausübung 
seines Dienstes am Grundsatz zu orientieren, dass jeweils das gelindeste zur Erfüllung der Aufgaben geeignete 
Mittel anzuwenden ist und die Verhältnismäßigkeit zum Anlass des Einschreitens gewährleistet ist. 
 
(2) Der Bergwächter hat unter den Voraussetzungen des Abs 1 im Rahmen seines Aufgabenbereiches (§ 19 
Abs 1) das Recht, 

a) Personen, die im dringenden Verdacht stehen, eine Verwaltungsübertretung nach den Bestimmungen der 
in § 15 Abs 1 letzter Satz oder in § 19 Abs 1 lit e genannten gesetzlichen Regelungen oder von auf Grund 
dieser Gesetze erlassenen Verordnungen begangen zu haben, anzuhalten, deren Identität zu überprüfen und 
sie zum Sachverhalt zu befragen; 
b) Personen, die auf frischer Tat betreten werden, zum Zwecke ihrer Vorführung vor die Behörde festzuneh-
men, wenn 

1. der Betretene dem Bergwächter unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht 
sofort feststellbar ist, 
2. begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde oder 
3. der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wieder-
holen sucht; 

c) Gegenstände, deren Verfall als Strafe vorgesehen ist, unter Anwendung der Bestimmungen des § 39 Abs 2 
und 4 des Verwaltungsstrafgesetzes vorläufig in Beschlag zu nehmen; 
d) wenn dies zur Durchführung von Erhebungen oder zur Beweissicherung erforderlich ist, alle Grundstücke, 
ausgenommen Wohnungen, sonstige zum Wohnhaus gehörige Räumlichkeiten und nicht allgemein zugängli-
che Grundflächen im unmittelbaren Nahebereich von Wohnhäusern und Hofstellen, zu betreten: 
e) Gepäckstücke, andere Behältnisse sowie Fahrzeuge zu durchsuchen, in denen sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit Gegenstände (zB geschützte Pflanzen oder Tiere, Pilze, Mineralien oder Fossilien) befinden, für die 
der begründete Verdacht besteht, dass deren Aneignung unter Missachtung der in § 15 Abs 1 letzter Satz o-
der in § 19 Abs 1 lit e genannten gesetzlichen Regelungen oder von auf Grund dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen erfolgte; 
f) nach Maßgabe des § 37a des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 137/2001, eine vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 500 Euro festzusetzen und 
einzuheben. 

 
(3) Der Bergwächter darf zur Ausübung seiner Aufgaben von keiner Waffe Gebrauch machen. 
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16.) Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz  
LGBl 10/2009 
 
§ 20. Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) eine Dienstleistung ohne Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 ausübt; 
b) eine Dienstleistung vor dem in § 17 Abs. 1 genannten Zeitpunkt ausübt; 
c) als Dienstleister eine dem § 17 Abs. 2 widersprechende Berufsbezeichnung führt; 
d) als Dienstleister einem Dienstleistungsempfänger die gemäß § 17 Abs. 3 vorgesehenen Informationen 
nicht mitteilt. 
 

 
17.) Kärntner Bestattungsgesetz  
LGBl 61/1971 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 29. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer 

a) den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Bescheiden, Erkenntnissen oder Beschlüssen zuwiderhandelt, 
b) die Vorschriften der §§ 1 bis 4, 5 Abs. 1, 8 Abs. 4, 14 Abs. 1 letzter Satz, § 14 Abs. 6, 15 Abs. 2 erster Satz, 
16 Abs. 3 erster Satz, 17 Abs. 1, 21 Abs. 1, 23, 23a Abs. 1 oder 26 Abs. 1 bis 4 übertritt, 
c) Auflagen nach den §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 3, 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 nicht erfüllt, 
d) Auflagen oder Maßnahmen nach § 20 Abs. 7 nicht erfüllt, 
e) Leichen in anderen als ausschließlich dem Transport von Leichen dienenden Fahrzeugen transportiert (§ 
16 Abs. 1), 
f) entgegen § 20 Abs. 1 eine Bestattungsanlage ohne Bewilligung errichtet, wesentlich ändert, stilllegt oder 
auflässt, 
g) entgegen § 22 Abs. 1 ohne Bewilligung eine Beisetzung in einer Sonderbestattungsanlage vornimmt, 
h) entgegen § 24 Abs. 4 den Wechsel der Rechtsträgerschaft einer Bestattungsanlage nicht rechtzeitig an-
zeigt, 
i) entgegen § 25 Abs. 1 ohne Bewilligung Leichen, Leichenteile oder Leichenreste enterdigt oder 
j) den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Falle 
deren Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
§ 30. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung der Verwaltungsüber-
tretungen der Enterdigung ohne Bewilligung (§ 29 Abs. 1 lit. i) mitzuwirken durch 

a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen sowie 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
 
18.) Kärntner Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr  
LGBl 125/1993 idgF LGBl 85/2011 
 
§ 42. (1) Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen nach § 15 
Abs. 1 Z 5 des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 1996 von der Behörde zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen von Bestimmungen, die zu einem Ausschluss von der Beförderung geführt haben, gelten nicht 
als Übertretung im Sinne des Abs. 1. 
 
 
19.) Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz  
LGBl 63/2007 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 17. (1) Wer 

a) bei der Aufstellung von Bienenständen die gemäß § 4 erforderlichen Mindestabstände oder die aufgrund 
einer Verordnung gemäß § 4 Abs. 4 festgelegte Anzahl an Bienenstöcken nicht einhält; 
b) gegen die Meldepflicht gemäß § 5 Abs. 1 oder sonstige Verpflichtungen gemäß § 5 Abs. 2 bis 5 verstößt; 
c) die gemäß § 6 Abs. 1 notwendigen Maßnahmen gegen Raubbienen unterlässt oder gegen die Bestimmun-
gen des § 6 Abs. 2 und 3 verstößt; 
d) Wanderbienenstände ohne Anzeige (§ 8 Abs. 1), entgegen einer Untersagung, den Auflagen oder Bedin-
gungen (§ 8 Abs. 2) aufstellt; 
e) eine Wanderung mit Bienen ohne die hierfür erforderliche Wanderbescheinigung durchführt (§ 9 Abs. 1) 
oder diese nicht vorweist (§ 9 Abs. 5); 
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f) Bienen, die nicht der Rasse “Carnica” (Apis mellifera carnica) angehören, ohne Bewilligung gemäß § 11 
Abs. 1 hält, züchtet oder mit ihnen wandert oder die gemäß § 11 Abs. 4 festgelegten Bedingungen, Befristun-
gen oder Auflagen nicht einhält; 
g) als Betreiber einer Belegstelle seine Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 2 nicht einhält oder als Bienenhalter 
in ein(em) Schutzgebiet Bienenvölker entgegen § 12 Abs. 7 einbringt, Bienenvölker entgegen § 12 Abs. 8 hält, 
Heimbienenstände entgegen § 12 Abs. 9 nicht umgehend umweiselt, Bienenvölker nicht in der Frist des § 12 
Abs. 10 entfernt oder Wanderbienenstände entgegen § 12 Abs. 10 einbringt; 
h) in einem Reinzuchtgebiet Bienenvölker, die nicht der Rasse “Carnica” (Apis mellifera carnica) angehören, 
hält oder einbringt (§ 13 Abs. 3 und 5), Bienenvölker entgegen § 13 Abs. 4 nicht umweiselt oder Bienenvölker 
nicht innerhalb der Frist des § 13 Abs. 5 in Verbindung mit § 12 Abs. 10 erster Satz entfernt; 
i) Sachverständigen entgegen § 14 Abs. 5 den Zutritt verweigert, die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 
auf andere Weise bei der Überprüfung behindert; 
j) einer gemäß § 18 erlassenen Entscheidung zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat nach anderen Verwaltungsstrafbestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(3) Ersatzfreiheitsstrafen für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe werden nicht verhängt. 
 
 
20.) Kärntner Buschenschankgesetz  
LGBl 46/1984 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 6. (1) Wer 

a) die Ausschank- oder Verabreichungsbefugnisse überschreitet (§ 1 Abs. 1 und § 4), 
b) das Buschenschankrecht ohne ordnungsgemäße Anmeldung oder vor Ablauf der Untersagungsfrist ausübt 
(§ 2 Abs. 1 und 2 sowie § 3 Abs. 2 und 7), 
c) das Buschenschankrecht über den Rahmen der Angaben der Anmeldung (§ 2 Abs. 2) oder der Meldung 
über die Änderung der Anmeldung (§ 3 Abs. 7) hinaus ausübt, 
d) das Buschenschankrecht trotz Untersagung ausübt, 
e) den Geboten oder Verboten des § 5 zuwiderhandelt, 
f) die Meldepflicht bei ernteausfallsbedingtem Zukauf verletzt (§ 2 Abs. 5), 
g) die Meldepflicht nach § 3 Abs. 7 verletzt oder bei der Meldung nach § 3 Abs. 7 unwahre Angaben macht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Im Falle einer rechtskräftigen Verwaltungsstrafe nach Abs. 1 oder wegen unbefugter Ausübung des Gastge-
werbes hat die Bezirksverwaltungsbehörde dem Buschenschankberechtigten die Ausübung des Buschenschank-
rechtes entweder auf die Dauer des jeweils laufenden Buschenschankes oder auch für einen nach Monaten oder 
Jahren zu bemessenden Zeitraum zu untersagen, wenn Umstände vorliegen, die eine Wiederholungsgefahr er-
kennen lassen. Von der Untersagung ist die Gemeinde zu verständigen. 
 
 
21.) Kärntner Campingplatzgesetz 
LGBl 143/1970 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 15. (1) Wer 

a) einen Campingplatz ohne Bewilligung gemäß § 1 errichtet, 
b) Campinggäste über die zulässige Höchstzahl (§ 9 Abs. 1 lit. a) aufnimmt, 
c) als Verantwortlicher auf Flächen, die aus Gründen der Hygiene oder im Interesse der Sicherheit oder der 
Erholung der Campinggäste nicht als Lagerplatz geeignet sind (§ 9 Abs. 2), das Aufstellen von mobilen Unter-
künften oder Mobilheimen zulässt,  
d) die Fertigstellung der Errichtung eines Campingplatzes entgegen § 11 Abs. 2 nicht oder nicht unverzüglich 
anzeigt, 
e) als Verantwortlicher den Vorschriften der §§ 12 und 13 zuwiderhandelt, 
f) eine Überprüfung gemäß §§ 11 Abs. 3 oder 14 Abs. 1 behindert, oder 
g) auf dem Gelände des Campingplatzes, außer in den dafür besonders ausgestatteten Anlagen, offenes 
Holzfeuer unterhält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ohne Bewilligung gemäß § 1 betriebene Campingplätze sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu sperren. 
Der Campingplatz ist ferner bis zur Behebung der Anstände zu sperren, wenn der Inhaber der Bewilligung oder 
der Verantwortliche dreimal wegen Übertretung des § 12 Abs. 3 bestraft wurde. 
 
§ 17. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung der Verwaltungs-
übertretung der Errichtung eines Campingplatzes ohne Bewilligung (§ 15 Abs. 1lit. a) mitzuwirken durch 
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a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den Bezirksverwaltungsbehörden über ihr Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Überprüfungsbefugnisse gemäß §§ 11 Abs. 2 und 14 Abs. 1 und der Sperre gemäß 
§ 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
 
22.) Kärntner Chancengleichheitsgesetz  
LGBl 8/2010 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 50. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) Organen entgegen § 45 Abs. 4 die Einsicht in Unterlagen nicht ermöglicht oder Auskünfte nicht erteilt; 
b) der Anzeigepflicht gemäß § 29 Abs. 1 oder der Auskunftspflicht gemäß § 22 Abs. 1 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt; 
c) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Leistungen nach 
diesem Gesetz in Anspruch nimmt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 8.000 Euro oder mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden. Verwaltungsübertretungen 
nach Abs. 1 lit. b und c sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 800 Euro oder mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
 
 
23.) Kärntner Elektrizitätsgesetz  
LGBl 47/1969 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 21. Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist die Landesregierung. Die Ahndung von Verwaltungsübertretungen 
obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
§ 22. (1) Wer der Bestimmung des § 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis 2.500 Euro zu ahnden. 
 
(2) Wer den Bestimmungen der §§ 8 und 9 Abs. 1 und 4 sowie den auf Grund des § 7 ergangenen Entscheidun-
gen zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 1.000 Euro zu 
ahnden. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetz-
widrigen Zustandes. 
 
 
24.) Kärntner Feuerwehrgesetz  
LGBl 48/1990 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 54. Wer unbefugt eine Dienstkleidung oder ein Rangabzeichen einer Feuerwehr, eines Brandschutzdienstes 
oder der Landesfeuerwehrschule trägt oder das Feuerwehrkorpsabzeichen (§ 15 Abs. 4) unbefugt führt, begeht, 
sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. 
 
 
25.) Kärntner Fischereigesetz 
LGBl 62/2000 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 39. (1) Der Fischereiausübungsberechtigte ist verpflichtet, der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel 
das Fischereirevier zur Gänze oder zum überwiegenden Teil gelegen ist, Name, Beruf und Hauptwohnsitz der 
bestellten Fischereiaufsichtsorgane und das Fischereirevier, gegebenenfalls die Fischereireviere (§ 38 Abs. 2), in 
dem (in denen) die Fischereiaufsicht ausgeübt werden soll, schriftlich bekanntzugeben. 
 
(2) Die Bestellung eines Fischereiaufsichtsorganes darf nur mit dessen schriftlicher Zustimmung erfolgen und 
bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde, die vom Fischereiaus-
übungsberechtigten innerhalb von vier Wochen nach der Bestellung zu beantragen ist. Die Genehmigung darf mit 
Bescheid nur versagt werden, wenn die als Fischereiaufsichtsorgan vorgesehene Person die Voraussetzungen 
nach § 40 nicht erfüllt oder wenn im Hinblick auf die Größe und die Beschaffenheit des Fischereirevieres (der 

48 
 

Fischereireviere) eine § 37 Abs. 3 entsprechende Fischereiaufsicht durch bestellte Fischereiaufsichtsorgane 
bereits gewährleistet ist.  
 
(2a) Die Genehmigung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu widerrufen, wenn  

a) nachträglich eine Voraussetzung nach § 40 entfällt, oder  
b) das Fischereiaufsichtsorgan wegen Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnungen rechtskräftig bestraft worden ist und der Widerruf der Genehmigung 
im Hinblick auf die Verwaltungsübertretung nicht unverhältnismäßig ist, oder 
c) ein Wechsel in der Person des Fischereiausübungsberechtigten oder des nach § 37 Abs. 1 für die Aufsicht 
zuständigen Fischereiberechtigten eintritt und der Fischereiausübungsberechtigte oder Fischereiberechtigte 
den Widerruf der Genehmigung binnen vier Wochen schriftlich beantragt. 

Im Fall des Widerrufs der Genehmigung sind das Dienstabzeichen und der Dienstausweis (Abs. 3) einzuziehen. 
Nach Ablauf der Bestelldauer hat das Fischereiaufsichtsorgan der Bezirksverwaltungsbehörde das Dienstabzei-
chen und den Dienstausweis umgehend zurückzustellen. 
 
(3) Ein erstmals bestelltes Fischereiaufsichtsorgan ist von der Bezirksverwaltungsbehörde auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Aufgaben anzugeloben. Nach der Angelobung ist ihm ein Dienstausweis auszustellen, aus dem 
sein Name und sein Hauptwohnsitz und seine Funktion als Fischereiaufsichtsorgan hervorgehen müssen, und ein 
Dienstabzeichen auszufolgen. Im Dienstausweis ist überdies anzuführen, für welches Fischereirevier (für welche 
Fischereireviere) das Fischereiaufsichtsorgan bestellt worden ist. Entfällt die Angelobung, sind der Dienstausweis 
und das Dienstabzeichen dem Fischereiaufsichtsorgan gleichzeitig mit der Genehmigung der Bestellung durch 
die Bezirksverwaltungsbehörde auszustellen und auszufolgen. 
 
(4) Das Dienstabzeichen hat das Landeswappen und einen Hinweis auf die Funktion als Fischereiaufsichtsorgan 
zu enthalten. 
 
(5) Die Landesregierung hat die näheren Regelungen über das Dienstabzeichen und den Dienstausweis mit Ver-
ordnung zu treffen. 
 
(6) Fischereiaufsichtsorgane sind verpflichtet, bei der Ausübung ihres Dienstes das Dienstabzeichen sichtbar zu 
tragen, ihren Dienstausweis mit sich zu führen und diesen auf Verlangen vorzuweisen. 
 
(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für jedes Fischereirevier die Namen und die Anschriften der Fischereiauf-
sichtsorgane, deren Bestellung von ihr genehmigt worden ist, im Fischereikataster (§ 11) ersichtlich zu machen. 
 
§ 43. (1) Die Fischereiaufsichtsorgane haben die Aufgaben, 

a) den Schutz der Fischereireviere vor unbefugter Ausübung des Fischfanges sicherzustellen und 
b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen sowie der sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Wassertieren zu überwa-
chen. 

 
(2) Die Fischereiaufsichtsorgane sind verpflichtet, Übertretungen der Rechtsvorschriften nach Abs 1 lit b der Be-
zirksverwaltungsbehörde anzuzeigen; sie dürfen von der Erstattung einer Anzeige absehen, wenn das Verschul-
den des Täters geringfügig ist, die Folgen der Übertretung unbedeutend sind und der Täter in geeigneter Weise 
auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam gemacht wird. 
 
(3) Die Fischereiaufsichtsorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in dem Fischereirevier, für das sie 
bestellt sind, Personen, die von ihnen bei einer nach diesem Gesetz oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnung strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden oder im dringenden Verdacht stehen, 
eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben, 

a) anzuhalten, 
b) ihre Identität zu überprüfen und 
c) sie zum Sachverhalt zu befragen. 

 
(4) Die Fischereiaufsichtsorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in dem Fischereirevier, für das sie 
bestellt sind, Personen, die von ihnen bei einer strafbaren Handlung nach diesem Gesetz oder nach einer auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck der Vorführung vor 
die Bezirksverwaltungsbehörde, der die Durchführung des weiteren Verfahrens zukommt, festzunehmen, wenn 

a) der Betretene dem angehaltenen Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst 
nicht sofort feststellbar ist oder 
b) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wieder-
holen versucht. 

 
(5) Wenn eine Person, die nach Abs 4 festgenommen werden darf, sich der Festnahme durch Flucht entzieht, ist 
das Fischereiaufsichtsorgan berechtigt, sie auch über das Fischereirevier hinaus, für das es bestellt ist, zu verfol-
gen und außerhalb desselben, jedoch im Geltungsbereich dieses Gesetzes, festzunehmen. 
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(6) Die Fischereiaufsichtsorgane sind berechtigt, Fahrzeuge und Gepäckstücke von Personen zu durchsuchen, 
die bei der Begehung einer strafbaren Handlung nach diesem Gesetz oder nach einer aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnung auf frischer Tat betreten werden oder im dringenden Verdacht stehen, eine solche Ver-
waltungsübertretung begangen zu haben. 
 
(6a) Die Fischereiaufsichtsorgane sind berechtigt, Fanggeräte, Fangvorrichtungen, Fangmittel und Behältnisse 
von Personen, die verdächtig sind, fischereirechtlichen Vorschriften zuwiderzuhandeln, zu kontrollieren. 
 
(7) Die Fischereiaufsichtsorgane sind berechtigt, den auf frischer Tat betretenen Personen die von der strafbaren 
Handlung herrührenden sowie die zur Begehung derselben bestimmten Gegenstände abzunehmen. 
 
(8) Die von Fischereiaufsichtsorganen festgenommenen Personen und die abgenommenen Gegenstände sind 
unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde vorzuführen oder zu übergeben. Wenn der Grund zur Festnahme 
schon vor der Vorführung vor die Bezirksverwaltungsbehörde entfällt, ist die festgenommene Person unverzüglich 
freizulassen. Ebenso sind abgenommene Gegenstände unverzüglich zurückzugeben, wenn der Grund zur Ab-
nahme der Gegenstände vor deren Übergabe an die Bezirksverwaltungsbehörde entfällt. Bei der Festnahme und 
Vorführung ist mit möglichster Schonung der Personen und der Ehre der festgenommenen Personen vorzuge-
hen. 
 
§ 44. (1) Fischereiausübungsberechtigte, Fischereiberechtigte, Fischereierlaubnisinhaber, Fischereiaufsichtsor-
gane und Organe der Fischereirevierverbände sind berechtigt, fremde Grundstücke, die in einem unmittelbaren 
räumlichen Naheverhältnis zu Fischereirevieren stehen, zur Ausübung der Fischerei, des Fischfanges sowie des 
Fischereischutzes zu betreten, wenn diese Tätigkeiten sonst nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand durchgeführt werden können. Das Betreten von eingefriedeten Grundstücken, ausgenommen bei Vorliegen 
eines dringenden Verdachtes einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz, ist nur nach vorheriger Anmel-
dung beim Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke zulässig. 
 
(2) Ist zur nachhaltigen Bewirtschaftung eines Fischereirevieres das Befahren fremder Grundstücke unbedingt 
erforderlich, hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Fischereiausübungsberechtigten den Eigentümer 
oder gegebenenfalls den Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke mit Bescheid zu verpflichten, diese 
Inanspruchnahme der Grundstücke zu dulden. 
 
(3) Die Ausübung der Berechtigungen nach Abs 1 und Abs 2 hat unter möglichster Schonung der Interessen der 
Eigentümer und gegebenenfalls der Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke zu erfolgen. 
 
(4) Die Eigentümer und gegebenenfalls die Nutzungsberechtigten haben die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke 
nach Abs 1 und Abs 2 zu dulden. 
 
(5) Über Streitigkeiten betreffend die Zulässigkeit der Inanspruchnahme fremder Grundstücke nach Abs 1 ent-
scheidet auf Antrag eines der Beteiligten die Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
§ 63. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) ein zugewiesenes Fischgewässer nicht nachhaltig bewirtschaftet (§ 9 Abs. 4); 
b) die zur Führung des Fischereikatasters erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig macht (§ 11 Abs. 2); 
c) die Fischerei ausübt, ohne die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 1 zu erfüllen; 
d) entgegen den Verpflichtungen nach den §§ 12 Abs. 2 und 14 Abs. 1 keinen Fischereiverwalter bestellt; 
e) einen Fischereiverwalter bestellt, ohne rechtzeitig die Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 
12 Abs. 3 zu beantragen; 
f) die Anzeige eines Fischereipachtvertrages an die Bezirksverwaltungsbehörde nach § 15 Abs. 3 unterläßt; 
g) die Anzeige eines Unterpachtvertrages an die Bezirksverwaltungsbehörde nach § 18 Abs. 2 unterläßt; 
h) der Verpflichtung zur nachhaltigen Bewirtschaftung eines Fischereirevieres nach § 20 Abs. 1 nicht nach-
kommt; 
i) Vorschreibungen nach den §§ 20 Abs. 3 und Abs. 4, 22 Abs. 1 und Abs. 4 oder 24 Abs. 1 nicht nachkommt; 
j) in Teilen eines Fischereirevieres, die als Aufzuchtgewässer festgelegt sind, den Fischfang ausübt oder dort 
nach § 21 Abs. 2 unzulässige fischereiwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt; 
k) nicht standortgerechte Wassertiere in einem Fischgewässer ohne Bewilligung nach § 23 Abs. 2 aussetzt; 
l) den Fischfang ausübt, ohne Inhaber einer gültigen Jahresfischerkarte oder einer gültigen Fischergastkarte 
zu sein (§ 25); 
m) als Fischereiausübungsberechtigter Fischergastkarten an Fischergäste weitergibt, bei denen ein Verweige-
rungsgrund nach § 27 lit. a oder lit. b vorliegt (§ 30); 
n) als Fischereiausübungsberechtigter die Erlaubnis zur Ausübung des Fischfanges an Personen erteilt, die 
nicht Inhaber einer gültigen Jahresfischerkarte oder einer gültigen Fischergastkarte sind (§ 32 Abs. 1); 
o) Wassertiere während der Schonzeit oder mit einer geringeren Größe als den Mindestfangmaßnahmen 
fängt (§ 34 Abs. 2), ohne Inhaber einer Ausnahmebewilligung nach 34 Abs. 3 zu sein; 
p) den Fischfang nicht sachgemäß oder nicht weidgerecht ausübt oder ein unzulässiges Wettfischen veran-
staltet (§ 35); 
q) als nach § 37 Abs. 1 Verpflichteter nicht für die regelmäßige, dauernde und ausreichende Ausübung der Fi-
schereiaufsicht sorgt (§ 37); 
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r) als nach § 37 Abs. 1 Verpflichteter ein Fischereiaufsichtsorgan bestellt, ohne rechtzeitig die Genehmigung 
der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 39 Abs. 2 zu beantragen; 
s) als Fischereiausübungsberechtigter zur Fernhaltung oder Vertreibung von freilebenden Tieren von einem 
Fischgewässer Schusswaffen, Spreng- oder Giftstoffe oder Fangvorrichtungen verwendet (§ 47 Abs. 1); 
t) ohne Genehmigung der Landesregierung Besatzmaßnahmen mit fangfähigen Fischen durchführt, Besatz-
maßnahmen mit Fischen, die nicht von standortgerechten Arten und Populationen desselben Einzugsgebietes 
stammen, durchführt, oder den Fischbesatz entgegen den Bedingungen der Genehmigung durchführt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Anzeige des Erwerbes von Fischereirechten an die Bezirksverwaltungsbehörde und an den Fischerei-
revierverband unterlässt (§ 10); 
b) die ausreichende Kennzeichnung von Aufzuchtgewässern unterlässt (§ 21 Abs. 3); 
c) die rechtzeitige Mitteilung von Besatzmaßnahmen an den Landesfischereiinspektor oder an den Fische-
reirevierverband unterlässt oder Besatzmaterial aus Fischzuchtbetrieben verwendet, die keiner regelmäßi-
gen veterinärhygienischen und veterinärfachlichen Aufsicht unterliegen (§ 22 Abs. 2); 
d) bei der Ausübung des Fischfanges die Jahresfischerkarte (Fischergastkarte) und gegebenenfalls den Fi-
schereierlaubnisschein nicht mitführt oder auf Verlangen nicht vorweist oder nicht aushändigt (§ 25 Abs. 3); 
e) eine schriftliche Bestätigung über die Teilnahme an einer Unterweisung nach den §§ 26 Abs. 8 und 40 
Abs. 4 ausstellt, ohne eine solche Unterweisung ordnungsgemäß durchgeführt zu haben; 
f) bei der Ausübung des Fischfanges während der Schonzeit oder beim Fangen von Wassertieren mit einer 
geringeren Größe als den Mindestfangmaßen eine Bewilligung nach § 34 Abs. 3 nicht mitführt oder auf Ver-
langen nicht vorweist (§ 34 Abs. 4); 
g) Vorkehrungen anbringt, die nach Überflutungen beim Ablaufen des Wassers die Rückkehr der Wassertie-
re in das Gewässer behindern (§ 45 Abs. 2 letzter Satz); 
h) vor der Trockenlegung von Fischgewässern und vor sonstigen erheblichen Änderungen des Wasserstan-
des durch technische Maßnahmen die Verständigung des Fischereiausübungsberechtigten und des Fische-
reirevierverbandes unterlässt oder bei ungeplanten, störfallbedingten Änderungen des Wasserstandes die 
Verständigung des Fischereiausübungsberechtigten und des Fischereirevierverbandes trotz Kenntnis davon 
unterlässt (§ 46 Abs. 1); 
i) die zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den Revierbeitrag erforderlichen Angaben dem Fischerei-
revierausschuss nicht rechtzeitig oder unvollständig übermittelt (§ 52 Abs. 3); 
j) verbotene Fanggeräte, Fangmittel oder Fangvorrichtungen iSd § 33a unbefugt mit sich führt oder deren 
Mitführen durch Angehörige oder Angestellte duldet. 

 
(3) Wer eine Verwaltungsübertretung begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
a) in den Fällen des Abs. 1 mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro, 
b) in den Fällen des Abs. 2 mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(4) Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist für den Fall der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe nicht festzusetzen. 
 
(5) Im Straferkenntnis darf bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere wenn durch die Verwaltungs-
übertretung ein erheblicher fischereiwirtschaftlicher Nachteil eingetreten oder der Täter schon einmal wegen der 
gleichen strafbaren Handlung bestraft worden ist, auch auf die Entziehung der Jahresfischerkarte bis zur Höchst-
dauer von drei Jahren erkannt werden. 
 
(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
26.) Kärntner Fleischuntersuchungsgebührengesetz  
LGBl 34/1995 
 
§ 16. (1) Wer Fleischuntersuchungsgebühren hinterzieht oder verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe darf keine Ersatzfreiheitsstrafe festgesetzt werden. 
 
(4) Die eingehobenen Strafgelder fließen der Ausgleichskasse zu. 
 
 
27.) Kärntner Flurverfassungs-Landesgesetz  
LGBl 64/1979 idgF LGBl 60/2013 
 
§ 117. (1) Wer 

a) Einrichtungen, Zeichen oder Markierungen, die zur Vorbereitung oder Durchführung einer agrarischen Ope-
ration dienen, beschädigt, beseitigt oder zerstört, 
b) den nach § 6 Abs. 1 verfügten Eigentumsbeschränkungen zuwiderhandelt, 
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c) die Organe der Agrarbehörde oder die von der Agrarbehörde ermächtigten Personen bei der Ausübung der 
ihnen nach § 6 Abs. 4 zustehenden Befugnisse behindert, 
d) der Vorschrift des § 6 Abs. 5 zuwiderhandelt oder Arbeiten zur Errichtung gemeinsamer Anlagen oder zur 
Durchführung gemeinsamer Maßnahmen behindert oder die gemeinsamen Anlagen vor ihrer Übergabe be-
schädigt oder zerstört, 
e) den Anordnungen der Organe einer Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsgemeinschaft (§ 45), die auf 
Grund des § 9 Abs. 2 ergehen, zuwiderhandelt, 
f) bei der vorläufigen Übernahme (§ 31) ein Grundstück nicht übergibt, das bis zur Übernahme in seinem Ei-
gentum gestanden ist, 
g) den Bestimmungen des Regelungsplanes (§ 88), den Bestimmungen der auf Grund der §§ 88 bis 91 erlas-
senen Bewirtschaftungsvorschriften oder den Bestimmungen über eine vorläufige Regelung der Nutzungs- 
und Verwaltungsrechte (§ 96) zuwiderhandelt, 
h) die Vollversammlungen, Vorstands- oder Ausschusssitzungen von Agrargemeinschaften, Zusammenle-
gungs- oder Flurbereinigungsgemeinschaften durch ungebührliches Verhalten stört, 

begeht, wenn keine in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallende strafbare Handlung vorliegt, eine Ver-
waltungsübertretung und wird mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
bestraft. 
 
(2) Im Falle Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a sind dem Täter die Kosten der Wiederherstellung der Ein-
richtungen, der Zeichen oder Markierungen im Straferkenntnis aufzuerlegen. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten, privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl Nr 52). 
 
 
28.) Kärntner Gasgesetz 
LGBl 7/2000 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) eine Gasanlage ohne die im § 5 vorgesehene Bewilligung errichtet, ändert oder errichten oder ändern lässt; 
b) den Vorschriften nach § 3 Abs. 1 und 3, § 6, § 7 Abs. 1 bis 8 und § 13 sowie den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt; 
c) entgegen der Anordnung des § 3 Abs. 6 Gasanlagen errichtet, ändert oder instand setzt oder errichten, än-
dern oder instand setzen lässt; 
d) die in Entscheidungen nach § 5 festgelegten Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 
e) Anordnungen nach § 7 Abs. 5 und 6, § 8 Abs. 2 und 3 und § 9 Abs. 2 nicht befolgt; 
f) das Betreten von Grundstücken nach § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 3 nicht duldet; 
g) Gasgeräte entgegen den Bestimmungen des § 16 Abs. 1 weiter betreibt oder die in Bescheiden nach § 16 
Abs. 1 festgelegten Bestimmungen und Auflagen nicht einhält; 
h) gemäß § 16 Abs. 2 Prüfungsbefunde nicht fristgerecht vorlegt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Gelstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
 
29.) Kärntner Gebrauchsabgabengesetz 
LGBl 42/1969 
 
§ 9. (1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes macht sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig, wer die Anmeldung nach § 3 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt. 
 
(2) Die Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Unein-
bringlichkeitsfall mit Arrest bis zu zwei Wochen, zu ahnden. 
 
 
30.) Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordung  
LGBl 67/2000 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 54. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1 bis 3, 10 Abs. 1 und 2, 11 bis 15, 17 bis 19, 20 Abs. 1, 21 Abs. 2, 25 
Abs. 1 und 2, 27 Abs. 4 und 6, 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 und 3, 32 Abs. 3, 36 Abs. 2 erster Satz und 40 erster Satz 
sowie die aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen übertritt; 
b) einem Aufgebot nach § 4 oder nach § 39 nicht ordnungsgemäß Folge leistet; 
c) Sicherungsmaßnahmen bzw. Aufräumungsarbeiten nach § 5 oder § 42 erschwert oder behindert; 
d) die Verbote nach § 9 übertritt; 
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e) der Verpflichtung zur Selbstkehrung nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt (§ 20 Abs. 2 und 3) oder 
Reinigungen nach § 20 Abs. 4 nicht durchführen lässt; 
f) Reinigungsarbeiten nicht zu den nach § 23 sich ergebenden Fristen durchführen läßt oder den Rauchfang-
kehrer von Änderungen nach § 23 Abs. 8 letzter Satz nicht verständigt; 
g) Mängel nach § 24 nicht rechtzeitig beseitigt; 
h) Mängel nicht innerhalb der Frist nach § 28 Abs. 3 beseitigt; 
i) die Erreichbarkeit oder Benützbarkeit von Wasserentnahmestellen nach § 31 behindert oder unmöglich 
macht; 
j) Anordnungen nach § 38 nicht befolgt; 
k) ohne Grund eine Alarmierung einer Feuerwehr auslöst; 
l) als Rauchfangkehrer den Kehrplan nicht einhält oder gegen die ihm nach §§ 23 und 27 Abs. 1 obliegenden 
Pflichten verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
 
31.) Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz  
LGBl 62/1999 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) der Verpflichtung gemäß § 3 Abs. 4 nicht nachkommt; 
b) einer Entscheidung über die Verpflichtung zum Anschluss an die Kanalisationsanlage (§ 4 Abs. 2) und zur 
Auflassung eigener Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 4 Abs. 3) nicht nachkommt; 
c) Abwässer von befestigten Flächen ohne Vorliegen einer Anschlusspflicht oder eines Anschlussrechtes in 
die Kanalisationsanlage einbringt; 
d) der Untersagung der Einbringung von Stoffen (§ 4 Abs. 4) zuwiderhandelt; 
e) den Verboten gemäß § 7 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt; 
f) den Verpflichtungen gemäß § 8 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt; 
g) den Verpflichtungen gemäß § 9 Abs. 1 und 3 nicht nachkommt; 
h) den Anordnungen oder Verpflichtungen gemäß § 10 nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.180 Euro zu 
bestrafen, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(3) Die Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes bleiben unberührt. 
 
(4) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Bereich die Verwaltungsübertretung begangen wurde, und sind 
für die Errichtung, Erweiterung oder Instandhaltung der Kanalisationsanlage zu verwenden. 
 
 
32.) Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 
LGBl 23/1995 
 
§ 33. (1) Wer entgegen der in einer Erklärung nach § 4 Abs 3 übernommenen Verpflichtung schuldhaft nicht für 
die widmungsgemäße Bebauung der Grundfläche innerhalb von fünf Jahren nach der Freigabe sorgt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 2.200 Euro bis 
7.200 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen 
worden ist. 
 
 
33.) Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung  
LGBl 32/2002 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 25. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Staatsbürger und Staatsangehörige eines EU-
Mitgliedstaates, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen 
das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen bezeichneten Amtsstelle (§ 22 
Abs. 2) schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die Aufnahme eines Wahl-
berechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus dem Wählerver-
zeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Amtsstelle, bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf des Ein-
sichtszeitraums einlangen.  
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(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur 
Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere ein vom vermeintlich Wahlberechtig-
ten ausgefülltes Wähleranlageblatt (Muster Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973) anzuschließen. Wird im 
Berichtigungsantrag die Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen 
und weiterzuleiten. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wird in einem Berichtigungsantrag die Streichung einer Person mit der Begründung verlangt, sie hätte ihren 
Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde, so ist diese andere Gemeinde von diesem Berichtigungsantrag und 
den weiteren Entscheidungen über den Berichtigungsantrag zu verständigen.  
 
(5) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 58. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der 
Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung einer 
Anordnung ist eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 218 Euro zu bestrafen. 
 
§ 62. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer 
Person, die sie selbst auswählen können und gegenüber dem Wahlleiter bestätigen müssen, führen und sich bei 
der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf eine Wahlzelle jeweils nur von einer Person 
betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfalle die Wahlbehörde. 
Jede Stimmenabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechtes von Pfleglingen in Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 68 
die näheren Bestimmungen. 
 
§ 70. (1) Der amtliche Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates hat in der Reihenfolge nach § 47 Abs. 3 und 4 
für jede wahlwerbende Partei eine gleich große Zeile vorzusehen. Sie hat die Listennummer, einen Kreis, die 
Parteibezeichnung einschließlich der allfälligen Kurzbezeichnung sowie einen freien Raum zur Eintragung von 
höchstens drei Bewerbern der gewählten Parteiliste, im Übrigen aber unter Berücksichtigung der gemäß § 47 
erfolgten Veröffentlichung, die aus dem Muster Anlage 6 ersichtlichen Angaben zu enthalten. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters ist nach dem Muster der Anlage 7 zu gestalten, 
wobei sich die Reihenfolge der Wahlwerber nach § 47 Abs. 5 richtet. Stellt die Gemeindewahlbehörde am 14. Tag 
vor dem Wahltag fest, dass sich nur ein Bewerber um das Amt des Bürgermeisters bewirbt, so hat der amtliche 
Stimmzettel die Frage “Soll... (Name des Bewerbers) ... das Amt des Bürgermeisters bekleiden?” und darunter 
die Worte “Ja” und “Nein”, jeweils mit einem Kreis, im Übrigen aber die aus dem Muster der Anlage 8 ersichtli-
chen Angaben zu enthalten. 
 
(3) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Parteibezeichnun-
gen zu richten. Das Ausmaß hat ungefähr 14,5 bis 15,5 cm in der Breite und 20 bis 22 cm in der Länge oder nach 
Notwendigkeit ein Vielfaches davon zu betragen. Es sind für alle Parteibezeichnungen die gleiche Größe der 
Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die Abkürzung der Parteibezeichnungen einheitlich größtmögliche 
Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die Größe der Druckbuch-
staben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepasst werden. Die Farbe aller Druckbuchstaben 
hat einheitlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise haben in gleicher Stärke aus-
geführt zu werden. 
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(4) Für die Wahl des Gemeinderates und für die Wahl des Bürgermeisters sind verschiedenfärbige Stimmzettel zu 
verwenden. Der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters kann auch in geringerer Größe angefertigt werden 
als jener für die Wahl des Gemeinderates. 
 
(5) Amtliche Stimmzettel im Sinne der Anlagen 6, 7 und 8 dürfen nur auf Anordnung der Gemeinde hergestellt 
werden. 
 
(6) Zur Stimmabgabe dürfen nur die vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebenen 
amtlichen Stimmzettel verwendet werden. 
 
(7) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel 
oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden ohne 
Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(8) Der Strafe nach Abs. 7 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
34.) Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetz  
LGBl 107/1997 
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) den Verpflichtungen gemäß § 3 Abs. 3 Z 2, 3 oder 4 nicht nachkommt; 
b) einer gemäß § 5 Abs. 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt; 
c) entgegen einem Bescheid nach § 6 Abs. 4 eine eigene Wasserversorgungsanlage errichtet oder eine beste-
hende Wasserversorgungsanlage betreibt; 
d) eine Anordnung gemäß § 7 Abs. 1 nicht befolgt; 
e) den Zutritt oder eine Auskunft gemäß § 7 Abs. 2 verweigert. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Die Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes bleiben unberührt. 
 
(4) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Bereich die Verwaltungsübertretung begangen wurde, und sind 
für die Erweiterung oder Instandhaltung der Gemeindewasserversorgungsanlage zu verwenden. 
 
 
35.) Kärntner Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 5/2005 
 
§ 14. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) GVO entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs 1 oder 2 ausbringt; oder 
b) die beabsichtigte Nutzung von Grundflächen durch Ausbringen von GVO entgegen § 4 Abs 1 nicht drei 
Monate vorher anzeigt; oder 
c) Grundstücke entgegen der Untersagung nach § 5 Abs 2 durch Ausbringen von GVO nutzt; oder 
d) einen behördlichen Auftrag nach § 8 missachtet. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro, bei Vorliegen erschwe-
render Umstände und im Wiederholungsfall bis zu 7.260 Euro zu bestrafen, wer einer Verpflichtung nach § 6 lit a, 
§ 7, § 8 Abs 4, § 10 Abs 3 oder § 11 Abs 2 nicht nachkommt. 
 
(3) Mit Ausnahme der Tatbestände des Abs 1 lit b und des Abs 2 ist der Versuch strafbar. 
 
(4) Eine Übertretung der Auskunftsverpflichtung nach § 10 Abs 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Ver-
pflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer 
Verfolgung auszusetzen. 
 
(5) Bildet das nach Abs 1 lit a unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet 
das strafbare Verhalten erst, wenn die Beseitigung (Zerstörung oder Entsorgung) der GVO vollendet ist. 
 
 
36.) Kärntner Grundverkehrsgesetz  
LGBl 9/2004 idgF LGBl 85/2013 
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§ 34. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) es entgegen der Verpflichtung nach §§ 9 Abs. 2 oder 14 Abs. 2 unterlässt, fristgerecht um die erforderliche 
Genehmigung anzusuchen; 
b) den Gegenstand, an dem ein Recht erworben worden ist, nicht innerhalb der festgesetzten Frist (§ 15 Abs. 
4) dem im Genehmigungsbescheid festgelegten Verwendungszweck (§ 15 Abs. 2) zuführt oder den Gegen-
stand während des durch Auflagen nach § 15 Abs. 3 bis 5 festgelegten Zeitraumes nicht dieser Verwendung 
entsprechend nutzt; 
c) in den Fällen, in denen keine Auflagen nach § 15 Abs. 3 bis 5 erteilt wurden, den im Genehmigungsbe-
scheid festgelegten Verwendungszweck (§ 15 Abs. 2) vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Rechtserwerb än-
dert; 
d) entgegen dem § 19 Abs. 1 das dem Rechtserwerber eingeräumte Recht ausübt; 
e) trotz Versagung der Genehmigung eines genehmigungspflichtigen Rechtserwerbs den Gegenstand des 
Rechtsgeschäftes nutzt oder nutzen lässt; 
f) dem Verbot des § 33 zuwiderhandelt; 
g) den in Bescheiden enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nach § 15 zuwiderhandelt oder sonstige, 
nicht bereits von lit. b erfasste Auflagen nicht erfüllt; 
h) zum Zweck der Umgehung der Bestimmungen dieses Gesetzes unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, und zwar 

a) in den Fällen des Abs. 1 lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro und 
b) in den Fällen des Abs. 1 lit. b bis h mit einer Geldstrafe bis zu 36.330 Euro oder im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Bei Handlungen oder Unterlassungen, die nach Abs. 1 lit. a bis h den Gegenstand einer Verwaltungsübertre-
tung bilden, endet das strafbare Verhalten erst 

a) im Falle des Abs. 1 lit. a mit der Stellung eines Antrages auf Genehmigung; 
b) im Falle des Abs. 1 lit. b bis h mit der Beendigung dieses Verhaltens. 

 
(5) (entfällt) 
 
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde und das Landesverwaltungsgericht haben der Behörde (§ 31) das Ergebnis 
jedes Verwaltungsstrafverfahrens mitzuteilen. 
 
§ 36. (1) Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes nach dem 3. und 5. Abschnitt und nach dem 6. 
Abschnitt (Entscheidungen der Grundverkehrsbehörden über Anträge auf Zustimmung im Rahmen eines 
Zwangsversteigerungsverfahrens oder einer freiwilligen Feilbietung betreffend den 3. oder 5. Abschnitt) des 
Grundverkehrsgesetzes 1994, LGBl Nr 104, zuletzt geändert durch LGBl Nr 137/2001, anhängigen Verfahren 
sind nach dem Grundverkehrsgesetz 1994 zu Ende zu führen, soweit Abs 2 nicht anderes bestimmt. 
 
(2) Folgende Verfahren nach dem Kärntner Grundverkehrsgesetz 1994, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Gesetzes anhängig sind, sind einzustellen: 

a) Verfahren nach dem 4. Abschnitt betreffend den Verkehr mit Baugrundstücken; 
b) Verfahren nach § 9 lit d und § 28 Abs 1 lit a in Verbindung mit § 19 lit g; 
c) Verfahren betreffend Rechtsgeschäfte betreffend die Veränderung von Miteigentümerquoten zwischen Mit-
eigentümern bei aufrechtem Bestand der Miteigentümerschaft; 
d) Verwaltungsstrafverfahren wegen Verwaltungsübertretungen gemäß § 47 Abs 1, soweit sie sich auf die 
Bestimmungen des 4. Abschnittes beziehen. 

 
(3) Rechtsgeschäfte, mit denen das Eigentum an Bauwerken auf fremdem Grund (§ 435 ABGB) übertragen wird, 
und Rechtsgeschäfte im Sinne des § 13 Abs 1 lit f dieses Gesetzes bedürfen keiner Genehmigung nach diesem 
Gesetz, wenn der Zeitpunkt des Abschlusses des Rechtsgeschäftes vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
liegt und dieser Zeitpunkt durch eine öffentliche Beurkundung nachgewiesen ist. 
 
(4) Die nach dem Grundverkehrsgesetz 1994 bestehenden Grundverkehrskommissionen und die Grundverkehrs-
landeskommission gelten als Grundverkehrskommissionen und als Grundverkehrslandeskommission nach die-
sem Gesetz. Die Funktionsdauer der im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestellten Mitglieder und 
Ersatzmitglieder wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
 
(5) Genehmigungen nach dem 3. und 5. Abschnitt des Grundverkehrsgesetzes 1994 gelten als Genehmigungen 
nach dem 2. und 3. Abschnitt dieses Gesetzes. Dies gilt in gleicher Weise für Negativbestätigungen nach dem 
Grundverkehrsgesetz 1994. 
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37.) Kärntner Heilvorkommen- und Kurortegesetz 
LGBl 157/1962 
 
§ 28. (1) Wer 

1. die Bestimmungen der §§ 6 Abs 4, 7 Abs 1 und 2, 8 Abs 1 erster Satz, 9 Abs 1, 4, 5 und 6, 10 Abs 1 und 5, 
11, 14, 19 Abs 1 erster Satz, 19a Abs 1, 20 Abs 1 erster Satz und 29 Abs 7 übertritt, 
2. natürliche Vorkommen, die nicht zu Heilvorkommen erklärt wurden, außer für den eigenen persönlichen 
Gebrauch zu Heilzwecken nutzt, oder 
3. in Werbungen andere als im § 11 Abs 2 genannte Indikationen und therapeutische Anwendungsformen an-
führt oder einem Gebiet, das nicht zum Kurort erklärt wurde, eine Bezeichnung beilegt, die den Anschein er-
wecken könnte, dass dieses Gebiet als Kurort anerkannt worden ist, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist - sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist - von der Bezirksverwaltungsbehörde, in Städten mit eigenem Statut vom Magistrat, mit Geld-
strafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt wer-
den. 
  
(2) Im Falle der Werbung durch Prospekte trifft die Strafe nach Abs 1 Z. 3 den für den Inhalt des Druckwerkes 
presserechtlich Verantwortlichen. 
 
 
38.) Kärntner Heimgesetz 
LGBl 7/1996 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 16. (1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 bedürfen zum Betrieb einer Bewilligung der Landesregierung. 
 
(2) Die Bewilligung zum Betrieb ist - soweit Abs. 2a nicht anderes bestimmt - auf Antrag des Rechtsträgers der 
Einrichtung zu erteilen, wenn, abgestellt auf die jeweils besonderen Erfordernisse und Anforderungen der einzel-
nen Einrichtungen, im Hinblick auf ihre Aufgaben und den zu betreuenden Personenkreis, 

a) die Lage, das Raumangebot und die Ausstattung der Einrichtung den Interessen und Bedürfnissen der Be-
wohner und insbesondere auch ihrer körperlichen Sicherheit sowie den von der Landesregierung erlassenen 
Verordnungen entspricht und die Grundsätze der Hygiene gewahrt sind; 
b) für eine erforderliche geeignete Beschäftigungs- und Arbeitstherapie sowie für entsprechende, das Ge-
meinschaftsleben fördernde Einrichtungen vorgesorgt ist; 
c) das erforderliche und geeignete Personal einschließlich eines geeigneten verlässlichen (Abs. 10) Leiters 
sowie einer verlässlichen (Abs. 10) für die Leitung des Pflegedienstes geeigneten Person entsprechend den 
von der Landesregierung erlassenen Verordnungen zur Verfügung steht (§ 7); 
d) die Betriebsrichtlinien den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen; 
e) der Träger der Einrichtung - ist der Rechtsträger eine juristische Person, die natürliche Person, der ein 
maßgeblicher Einfluss auf den Betrieb der Einrichtung zusteht - die für den Betrieb erforderliche Verlässlich-
keit (Abs. 10) besitzt; 
f) sich der Träger der Einrichtung verpflichtet, ausschließlich schriftliche Verträge abzuschließen, deren Ver-
tragsinhalte den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 3 entsprechen. 

 
(2a) Die Bewilligung zum Betrieb von Einrichtungen zur Unterbringung von nicht mehr als sechs Personen, die 
nicht überwiegend der Betreuung und Hilfe bedürfen und nicht Angehörige im Sinne des § 36a des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 des Bewilligungswerbers sind, zu Wohnzwecken ist zu erteilen, wenn die 
Einrichtung und die Ausstattung der Wohn- und Sanitätsräume den bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen 
Anforderungen und den Grundsätzen der Hygiene entsprechen und den Bewohnern einen ausreichenden Bewe-
gungsspielraum bieten sowie die Verpflichtungserklärung nach Abs. 2 lit. f abgegeben wurde. Im Übrigen muss 
der Bewilligungswerber die erforderliche Verlässlichkeit (Abs. 10) besitzen. 
 
(3) Dem Antrag auf Bewilligung sind - soweit Abs. 4 nicht anderes bestimmt - folgende Angaben anzuschließen: 

a) der Personenkreis, für den die Einrichtung nach Abs. 1 bestimmt ist; 
b) die Höchstzahl der zu betreuenden Personen; 
c) die vorgesehene Anzahl und die fachliche Ausbildung des Personals (§ 7); 
d) die vorgesehenen Betreuungs-, Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen; 
e) der Nachweis des Eigentums oder eines sonstigen Rechtes an der für die Einrichtung nach Abs. 1 vorge-
sehenen Liegenschaft einschließlich bestehender Gebäude, die für die Einrichtung verwendet werden sollen, 
das dem Bewilligungswerber die dauernde und unbehinderte Benützung der Einrichtung gestattet; 
f) ein Raum- und Funktionsprogramm; 
g) die baubehördliche Benützungsbewilligung oder, wenn eine solche nicht in Betracht kommt, eine Bestäti-
gung der zuständigen Baubehörde, dass das Gebäude und seine Einrichtung den bau- und feuerpolizeilichen 
Vorschriften entspricht, sowie eine Bestätigung der Bezirksverwaltungsbehörde, dass das Gebäude und seine 
Einrichtung den gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht; 
h) den Nachweis, dass fachlich zur Leitung der Einrichtung und zur Leitung des Pflegedienstes geeignete ver-
lässliche Personen zur Verfügung stehen und dass die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. e erfüllt sind; der 
Nachweis, dass Ausschlussgründe nach § 13 Abs. 2 oder 3 GewO 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 125/2013, auch nicht im Ausland verwirklicht wurden, ist nur hinsichtlich jener Staaten 
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zu erbringen, in denen der Bewilligungswerber in den der Antragstellung vorausgehenden fünf Jahren einen 
Hauptwohnsitz gehabt hat; 
i) eine Verpflichtungserklärung des Trägers nach Abs. 2 lit. f; 
j) die Betriebsrichtlinien. 

 
(4) Dem Antrag auf Bewilligung einer Einrichtung nach Abs. 2a sind folgende Angaben anzuschließen: 

a) die Zahl der unterzubringenden Personen im Sinne des Abs. 2a einschließlich des Ausmaßes ihrer Pflege-
bedürftigkeit; 
b) die fachliche Ausbildung der betreuenden Personen; 
c) maßstabsgetreue Bestandpläne über die den Bewohnern zur Verfügung stehenden Wohn- und Sanitär-
räume; Angaben nach Abs. 3 lit. g; 
d) Angaben über die Ausstattung der Wohn- und Sanitärräume; 
e) eine Verpflichtungserklärung des Trägers nach Abs. 2 lit. f. 

 
(5) Liegt ein vollständiger Antrag vor, ist - ausgenommen in den Fällen des Abs. 2a - vor der Entscheidung über 
die Erteilung einer Bewilligung eine mündliche Verhandlung durchzuführen, die mit einem Augenschein an Ort 
und Stelle zu verbinden ist. Zur mündlichen Verhandlung ist jedenfalls ein Vertreter der Standortgemeinde zu 
laden. 
 
(6) Anlässlich der Erteilung der Bewilligung dürfen auch die im Hinblick auf den Zweck der Einrichtung nötigen 
Auflagen für den Betrieb vorgesehen werden. Durch Auflagen darf die beabsichtigte Einrichtung in ihrem Wesen 
nicht verändert werden. Zur Erfüllung der Auflagen ist dem Antragsteller eine nach Art und Umfang des Pro-
gramms angemessene Frist - höchstens jedoch eine Frist von zwei Jahren - einzuräumen. In begründeten Fällen 
darf die Frist auf Antrag des Trägers vor ihrem Ablauf um höchstens zwei Jahre verlängert werden. 
 
(7) Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung nicht gegeben und können sie durch Auflagen 
nach Abs. 6 auch nicht hergestellt werden, ist die Bewilligung zu versagen. 
 
(8) Die Bewilligung zum Betrieb erlischt, wenn 

a) die Auflagen nicht fristgerecht (Abs. 6) erfüllt werden; 
b) die Einrichtung stillgelegt wird; 
c) der Betrieb durch drei Jahre geruht hat; 
d) die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. e oder Abs. 2a letzter Satz nicht mehr erfüllt sind; 
e) der Bewilligungsinhaber die Einrichtung nicht selbst weiterbetreibt. 

 
(9) Die Landesregierung hat den Zeitpunkt des Erlöschens in den Fällen des Abs. 8 lit. a bis e bescheidmäßig 
festzustellen. Vom Erlöschen einer Bewilligung ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige 
Behörde (§ 20 Abs. 1) zu verständigen. 
 
(10) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. c und e oder Abs. 2a letzter Satz sind dann nicht erfüllt, wenn die Best-
immungen dieses Gesetzes oder der hiezu erlassenen Verordnungen oder der Bewilligung mehr als zweimal 
nicht eingehalten oder mehr als zweimal die Verpflichtungserklärungen nach Abs. 2 lit. f verletzt worden sind oder 
wenn nach § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 
125/2013, ein Ausschluss von der Ausübung eines Gewerbes gegeben wäre. 
 
(11) Die Landesregierung kann im Bescheid, mit dem für eine Einrichtung nach § 1 Abs. 1 die Bewilligung zum 
Betrieb erteilt wird, auf Antrag von der Einhaltung einzelner Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 lit. a bis l und Abs. 3 
lit. a bis h absehen, wenn durch die Einhaltung dieser Verpflichtungen ein ordnungsgemäßer Betrieb und die 
Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung, insbesondere im Hinblick auf den Grad der Behinderung der Bewohner 
oder die Aufgabe der Einrichtung zur Eingliederung von Behinderten, nicht oder nur mit unverhältnismäßig gro-
ßem Aufwand möglich wäre und die Interessen der Bewohner und die Ziele des § 2 dennoch gewahrt bleiben. 
 
§ 19. (1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 unterliegen der Aufsicht der Landesregierung. 
 
(2) Die Landesregierung hat die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen sowie ergangenen Bewilligungen in regelmäßigen Abständen, mindestens je-
doch alle zwei Jahre an Ort und Stelle zu überprüfen. Den Organen der Aufsichtsbehörde ist der Zutritt zu den 
Einrichtungen nach Abs. 1 zu gewähren und die Einsicht in Verträge zu ermöglichen; weiters sind die zur Aus-
übung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige Anmeldung 
erfolgen. Für die Durchführung der Überprüfungen sind Landesbedienstete vorzusehen. Erforderlichenfalls darf 
die Landesregierung zur Durchführung der Überprüfungen Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege insbesondere aus dem Kreis der gerichtlich beeideten Sachverständigen für Gesundheits- 
und Krankenpflege zu Überprüfungsorganen bestellen (§ 19a).(3) Stellt die Landesregierung anlässlich einer 
Überprüfung Mängel fest, so hat sie die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessen festzulegenden 
Frist bescheidmäßig aufzutragen. In begründeten Fällen darf diese Frist auf Antrag des Trägers vor ihrem Ablauf 
um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Werden die Mängel innerhalb der festgelegten Frist nicht behoben, 
so hat die Landesregierung den Betrieb der Einrichtung oder von Teilen der Einrichtung nach § 1 Abs. 1 bis zur 
Beseitigung der Mängel durch Bescheid zu untersagen. 
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(4) Werden Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 ohne Bewilligung oder abweichend von der Bewilligung betrieben, so 
hat die Landesregierung die Schließung der Einrichtung mit Bescheid zu verfügen. Von der Schließung ist die zur 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 20 Abs. 1) zu verständigen. Die Verfügung der 
Schließung ist aufzuheben, wenn der Grund für diese Maßnahme weggefallen ist. 
 
(5) Die Wirksamkeit einer Untersagung nach Abs. 3 letzter Satz oder einer Schließung nach Abs. 4 ist unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Bewohner zu einem angemessenen Zeitpunkt festzusetzen. Die Untersagung 
oder Schließung ist jedoch mit sofortiger Wirkung auszusprechen, wenn die Pflege oder Betreuung so mangelhaft 
ist, dass daraus Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Bewohnern entsteht. 
 
(6) Mit der Untersagung des Betriebes einer Einrichtung oder von Teilen einer Einrichtung (Abs. 3) oder mit der 
Schließung einer Einrichtung ist jede weitere Aufnahme von Bewohnern untersagt. Die in der Einrichtung befindli-
chen Bewohner sind vom Träger bei gleichzeitiger Sicherstellung einer allenfalls notwendigen Unterbringung in 
einer anderen Einrichtung zu verhalten, die Einrichtung, deren Betrieb untersagt oder die geschlossen worden ist, 
sofort zu verlassen. Für die weitere Betreuung und Hilfe von betreuungs- und hilfsbedürftigen Bewohnern hat der 
Träger durch geeignete Maßnahmen vorzusorgen. 
 
(7) Bei Gefahr im Verzug hat die Landesregierung die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner auf 
Kosten und Gefahr des Trägers durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt sofort zu treffen. 
 
(8) Von der Untersagung des Betriebes einer Einrichtung oder von Teilen einer Einrichtung und von der Schlie-
ßung einer Einrichtung hat die Landesregierung unter Angabe der Bezeichnung der Einrichtung, ihres Trägers 
und der Anschrift die Bewohner der Einrichtung sowie die Gemeinden, die Sozialhilfeverbände und die Bezirks-
verwaltungsbehörden, in deren Bereich die Einrichtung liegt, und die in Kärnten gelegenen Krankenanstalten zu 
verständigen. In den Fällen des Abs. 5 letzter Satz oder des Abs. 7 hat die Landesregierung überdies die Öffent-
lichkeit in geeigneter Form zu informieren. 
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, 

a) mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, wer 
1. ohne Bewilligung nach § 16 Abs. 1 oder abweichend von dieser Bewilligung eine Einrichtung nach § 1 
Abs. 1 - ausgenommen Einrichtungen nach § 16 Abs. 2a - betreibt oder Auflagen nicht einhält; 
2. beim Betrieb von Einrichtungen nach § 16 Abs. 1 - ausgenommen Einrichtungen nach § 16 Abs. 2a - 
gegen § 7 Abs. 1 oder die gemäß § 7 Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnungen verstößt; 
3. den Zutritt nach § 19 Abs. 2 nicht gewährt oder die Einsicht nach § 19 Abs. 2 in Verträge nicht ermög-
licht oder die zur Ausübung der Aufsicht nötigen Auskünfte nach § 19 Abs. 2 nicht erteilt; 
4. gegen § 19 Abs. 6 verstößt oder Maßnahmen nach § 19 Abs. 7 behindert; 

b) mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro, wer 
1. ohne Bewilligung nach § 16 Abs. 1 oder abweichend von dieser Bewilligung eine Einrichtung nach § 16 
Abs. 2a betreibt oder Auflagen nicht einhält; 
2. einen Vertrag abschließt, dessen Vertragsinhalt entgegen einer Verpflichtungserklärung nach § 16 Abs. 
2 lit. f oder § 16 Abs. 4 lit. e den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 oder 3 nicht entspricht oder entgegen einer 
Verpflichtungserklärung nach § 16 Abs. 2 lit. f oder § 16 Abs. 4 lit. e Verpflichtungen nicht nachkommt oder 
Rechte der Bewohner nicht sicherstellt; 
3. beim Betrieb einer Einrichtung nach § 16 Abs. 2a gegen § 7 oder die gemäß § 7 Abs. 2 erlassenen Ver-
ordnungen verstößt; 

c) mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro, wer 
1. die Informationspflicht nach § 4 verletzt; 
2. der Landesregierung standardisierte Vertragsformulare oder Vertragstexte (§ 6 Abs. 4) nicht vorlegt o-
der standardisierte Vertragsformulare oder Vertragstexte verwendet, die diesem Gesetz widersprechen (§ 
6 Abs. 5); 
3. gegen § 6a verstößt; 
4. die Betreuungsdokumentation (§ 8) nicht ordnungsgemäß führt oder aufbewahrt; 
5. gegen §§ 9 bis 12, 14 oder 15 verstößt; 
6. die Anzeigen nach § 18 Abs. 3 oder 4 unterlässt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Ersatzfreiheitsstrafen dürfen nicht verhängt werden. 
 
(4) Bildet der unzulässige Betrieb einer Einrichtung nach § 1 Abs. 1 oder die Nichteinhaltung von Auflagen den 
Gegenstand einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a Z 1 oder Abs. 1 lit. b Z 1, so endet das strafbare 
Verhalten erst mit der Erteilung der Bewilligung nach § 16, einem Betrieb entsprechend der Bewilligung, der Ein-
haltung der Auflagen oder der Feststellung nach § 16 Abs. 9. 
 
§ 21. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung der Verwaltungs-
übertretung der Errichtung einer Einrichtung nach § 1 Abs. 1 ohne Bewilligung mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
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b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 
 
(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Landesregierung über ihr Ersuchen zur Sicherung der 
Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach § 19 Abs. 2 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 
Hilfe zu leisten. Gleiches gilt hinsichtlich der Setzung von Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangs-
gewalt nach § 19 Abs. 7 durch die Landesregierung. 
 
 
39.) Kärntner Heizungsanlagengesetz 
LGBl 1/2014 
 
§ 25. (1) Die Berechtigung von Prüforganen nach § 24 Abs. 1 lit. a bis d zur Überprüfung von Feuerungsanlagen 
und Blockheizkraftwerken setzt die Zuteilung einer Prüfnummer an das Fachunternehmen bzw. die Fachperson 
durch die Landesregierung voraus. Die Zuteilung einer Prüfnummer erfolgt aufgrund einer Selbsteintragung in ein 
von der Landesregierung im Internet unter der Homepage des Landes (www.ktn.gv.at) zu veröffentlichendes 
Verzeichnis. Dies gilt nicht für behördliche Überprüfungen. Die Landesregierung kann die Zuteilung der Prüf-
nummer und das im Internet zu veröffentlichende Verzeichnis durch Verordnung näher regeln. 
 
(2) Die Überprüfung von Heizungsanlagen darf nur durch Personen erfolgen, die zum Verfügungsberechtigten der 
Anlage in keinem Abhängigkeitsverhältnis iSd der RL 2010/31/EU (Gesamtenergieeffizienz-RL) stehen. 
 
(3)  Die zur Überprüfung von Heizungsanlagen berechtigten Fachunternehmen und -personen haben sich mit den 
nach dem Stand der Technik notwendigen Geräten und Einrichtungen auszustatten und dafür zur sorgen, dass 
ihre Prüforgane sich hinsichtlich der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten stets auf dem Laufenden halten, 
die Überprüfungen sorgfältig und gewissenhaft vornehmen und darüber Aufzeichnungen führen. Prüforgane ha-
ben hinsichtlich ihrer Kenntnisse nach § 24 Abs. 4 entsprechende Schulungen in Abständen von längstens fünf 
Jahren zu absolvieren. 
 
(4) Prüforgane, die eine entsprechende Ausbildung oder Schulung bei einem Hersteller von Feuerungsanlagen 
und Blockheizkraftwerken absolviert haben, dürfen Messungen nur an Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwer-
ken aus dem jeweiligen Produktbereich durchführen. 
 
(5)  Die bei Überprüfungen eingesetzten Messgeräte sind vor ihrem erstmaligen Einsatz und sodann mindestens 
einmal pro Jahr auf ihre Eignung und Messgenauigkeit nach den einschlägigen technischen Vorschriften überprü-
fen zu lassen. Die Prüfberichte sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde 
vorzulegen. 
 
(6) Auf Verlangen sind der Landesregierung Unterlagen, aus denen die Erfüllung der fachlichen und qualitätssi-
chernden Anforderungen für die Durchführung von Überprüfungen hervorgeht, vorzulegen und entsprechende 
Auskünfte zu erteilen. Bei festgestellten Verstößen hat die Landesregierung nach der Einräumung einer Möglich-
keit zur Rechtfertigung die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Wurden Verpflichtungen nicht eingehalten, ist 
die Gemeinde davon in Kenntnis zu setzen, die erforderlichenfalls auch die Verfügungsberechtigten der betref-
fenden Heizungsanlagen darüber zu verständigen hat. Bei einer wiederholten Verletzung von Verpflichtungen ist 
die zur Überwachung der Berechtigungsausübung zuständige Behörde in Kenntnis zu setzen. 
 
(7) Die Landesregierung hat einem Fachunternehmen bzw. einer Fachperson mit Bescheid die Prüfnummer zu 
entziehen, wenn 

a) die Berechtigungsvoraussetzungen nach § 24 Abs. 1 nicht mehr gegeben sind oder 
b) es bzw. sie wegen Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes er-
gangenen Verordnungen rechtskräftig bestraft worden ist oder ungeeignete Arbeitnehmer als Prüforgane her-
angezogen hat und der Entzug der Prüfnummer im Hinblick auf die Verwaltungsübertretung oder die Heran-
ziehung ungeeigneter Arbeitnehmer nicht unverhältnismäßig ist. 

 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen ohne Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 4 in Verkehr bringt, 
2. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen ohne Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 4 errichtet, einbaut oder betreibt, 
3. den Prüfbericht iSd § 5 nicht auf Verlangen der Behörde vorlegt, 
4. Prüfberichte iSd § 5 ausstellt, ohne dazu befugt zu sein, 
5. die technische Dokumentation nicht entsprechend § 7 Abs. 4 aufbewahrt oder sie nicht auf Verlangen der 
Behörde oder des Rauchfangkehrers vorlegt, 
6. Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteile von Kleinfeuerungsanlagen mit unrichtigen Angaben im Typenschild 
oder in der technischen Dokumentation in Verkehr bringt, 
7. auf Kleinfeuerungsanlagen oder Bauteilen von Kleinfeuerungsanlagen Kennzeichnungen anbringt, durch 
die der Endverbraucher hinsichtlich der Bedeutung des Typenschilds irregeführt werden könnte, 
8. Feuerungsanlagen oder Bauteile von Feuerungsanlagen ohne Erfüllung der Voraussetzungen des § 10 in 
Verkehr bringt, 
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9. Feuerungsanlagen oder Bauteile von Feuerungsanlagen ohne Erfüllung der Voraussetzungen des § 10 er-
richtet, einbaut oder betreibt, 
10. als Importeur gegen die Verpflichtungen nach § 10 Abs. 3 und als Hersteller gegen die Verpflichtungen 
nach § 10 Abs. 4 verstößt, 
11. vor dem Inverkehrbringen einer Feuerungsanlage oder eines Bauteils einer Feuerungsanlage das Kon-
formitätsbewertungsverfahren nach § 12 nicht durchführt, 
12. die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung nicht gemäß § 12 Abs. 5 bereit 
hält und nach Aufforderung vorlegt oder die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklä-
rung nach § 12 Abs. 6 nicht in deutscher Sprache abfasst, 
13. die technische Dokumentation nach § 13 Abs. 2 nicht bereit hält und auf Anforderung nach den Vorschrif-
ten des § 13 Abs. 2 nicht zur Verfügung stellt, 
14. den Verpflichtungen nach § 13 Abs. 3 und 5 nicht nachkommt, Feuerungsanlagen oder Bauteile von Feue-
rungsanlagen mit unrichtigen Angaben in der technischen Dokumentation, in den Datenblättern oder im Etikett 
in Verkehr bringt oder zur Verfügung stellt oder anbringt oder auf Feuerungsanlagen oder Bauteilen von Feue-
rungsanlagen Etiketten, Marken, Symbole oder Beschriftungen anbringt, die nach § 13 Abs. 7 verboten sind, 
15. das Datenblatt nicht nach § 13 Abs. 6 aufbewahrt und auf Verlangen der Behörde oder des Rauchfang-
kehrers vorlegt, 
16. Aufträgen nach § 13 Abs. 8 und 9 nicht nachkommt, 
17. Anforderungen nach § 13 Abs. 10 und 11 nicht nachkommt, 
18. Verpflichtungen nach § 14 Abs. 3 oder Aufträgen nach § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
19. den Verpflichtungen, Feuerungsanlagen oder Bauteile von Feuerungsanlagen nach § 15 Abs. 1 lit. a vom 
Markt zu nehmen, nicht nachkommt, 
20. den Informationspflichten nach § 15 Abs. 1 lit. b nicht nachkommt, 
21. Überprüfungen nach § 15 Abs. 1 lit. c nicht zulässt, 
22. Zentralheizungsanlagen oder Bauteile von Zentralheizungsanlagen iSd § 16 Abs. 1 ohne Erfüllung der Vo-
raussetzungen des § 16 Abs. 2 und 3 in Verkehr bringt, 
23. Zentralheizungsanlagen oder Bauteile von Zentralheizungsanlagen iSd § 16 Abs. 1 ohne Erfüllung der Vo-
raussetzungen des § 16 Abs. 2 und 3 errichtet, einbaut oder betreibt, 
24. Prüf- und Überwachungsaufgaben im Rahmen des Konformitätsnachweisverfahrens (§ 17) durchführt, 
ohne dafür zugelassen zu sein, 
25. Feuerungsanlagen oder Bauteile von Feuerungsanlagen ohne CE-Zeichen nach § 19 oder ohne Konformi-
tätserklärung nach § 19 in Verkehr bringt, 
26. an der Feuerungsanlage oder an einem Bauteil Kennzeichen anbringt, durch die Personen hinsichtlicht 
der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten, 
27. an einer Feuerungsanlage oder an einem Bauteil eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die gesetz-
lichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, oder eine CE-Kennzeichnung anbringt, die nicht den Vorschriften 
des § 19 und seiner Durchführungsverordnungen entspricht, 
28. Aufträgen nach § 19 Abs. 4 und 5 nicht nachkommt, 
29. den Meldepflichten nach § 20 nicht nachkommt, 
30. den Bestimmungen der aufgrund des § 21 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 
31. als Prüforgan den Verpflichtungen nach § 21 Abs. 5 nicht nachkommt, 
32. den Überprüfungspflichten nach § 22 nicht nachkommt, 
33. den Prüfbericht nach § 22 nicht auf Verlangen der Behörde oder des Rauchfangkehrers vorlegt oder Män-
gel iSd § 22 Abs. 2 nicht beseitigt oder eine neuerliche Überprüfung nach § 22 Abs. 2 nicht veranlasst, 
34. als Rauchfangkehrer den Verpflichtungen nach § 23 nicht nachkommt, 
35. Aufträgen nach § 23 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
36. Heizungsanlagen entgegen dem Verbot des § 23 Abs. 4 benützt, 
37. Tätigkeiten als Prüforgan durchführt, ohne nach §§ 24 und 25 dazu berechtigt zu sein, 
38. als Fachunternehmen oder -person nach § 24 tätig wird, ohne die Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 zu er-
füllen, 
39. als Fachunternehmen oder -person iSd § 24 Abs. 1 gegen die Verpflichtungen nach §§ 24 Abs. 3 oder 25 
Abs. 3, 4, 5 oder 6 verstößt, 
40. den Verpflichtungen nach § 28 und seiner Durchführungsverordnung nicht nachkommt, 
41. als Prüforgan gegen die Bestimmungen des § 25 Abs. 2, 3, 4, 5 oder 6 verstößt oder Messergebnisse 
nachweislich manipuliert, 
42. entgegen den Bestimmungen des § 26 das Betreten von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsräumlichkei-
ten und sonstigen Anlagen oder die Vornahme von Messungen oder sonstige Maßnahmen nach § 26 nicht 
duldet, Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt, 
43. Aufträgen und Verpflichtungen nach § 26 Abs. 3, 4 und 5 nicht nachkommt. 

  
(2)Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 bis 4, 6 bis 14, 16 bis 28 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu Euro 22.000 zu bestrafen. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 5, 15, 29 bis 43 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu Euro 4.000 zu bestrafen. 
 
(4) Die Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist 
unzulässig. 



61 
 

 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Die Strafe des Verfalls (§§ 10, 17 und 18 VStG) von Heizungsanlagen und Bauteilen von Heizungsanlagen 
kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach § 29 Abs. 1 Z 1, 
3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 28 und Abs. 5 im Zusammenhang stehen. 
 
(7) Bildet die unzulässige Errichtung einer Heizungsanlage oder der unzulässige Einbau von Bauteilen den Ge-
genstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Wiederherstellung des 
rechtmäßigen Zustandes. 
 
 
40.) Kärntner Informations- und Statistikgesetz  
LGBl 70/2005 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung im Sinne des § 13 Abs. 1 verschafft 
oder einen erkennbar widerrechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhält, 
b) Daten im Sinne des § 13 Abs. 1 vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 14 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 15 DSG 2000) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm gemäß § 14 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit §§ 46 oder 47 DSG 2000 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet, 
c) Daten im Sinne des § 13 Abs. 1 entgegen einem rechtskräftigen Urteil, Erkenntnis, Beschluss oder Be-
scheid verwendet, nicht beauskunftet, nicht richtig stellt oder nicht löscht, 
d) Daten im Sinne des § 13 Abs. 1 vorsätzlich entgegen § 14 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 26 Abs. 7 
DSG 2000 löscht, 
e) Daten im Sinne des § 12 Abs. 1 ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß § 14 
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 17 DSG 2000 erfüllt zu haben, 
f) Daten im Sinne des § 13 Abs. 1 in das Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmi-
gung der Datenschutzbehörde gemäß § 14 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 13 DSG 2000 eingeholt zu 
haben, 
g) seine Offenlegungs- oder Informationspflichten gemäß § 14 dieses Gesetzes in Verbindung mit den §§ 23, 
24 und 25 DSG 2000 verletzt oder 
h) die gemäß § 14 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 14 DSG 2000 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
gröblich außer Acht lässt. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist eine Verwaltungs-
übertretung nach Abs. 1 lit. a bis d mit einer Geldstrafe bis zu 18.000 Euro und eine Verwaltungsübertretung nach 
Abs. 1 lit. e bis h mit einer Geldstrafe bis zu 9.000 Euro zu ahnden. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
41.) Kärntner IPPC-Anlagengesetz  
LGBl 52/2002 idgF LGBl 2/2014 
 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) eine Anlage, die nach diesem Gesetz bewilligungspflichtig ist, ohne Bewilligung errichtet, betreibt oder we-
sentlich ändert oder die rechtzeitige Anzeige einer sonstigen Änderung der Anlage sowie deren Auflassung 
unterlässt, 
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die aufgrund dieses Gesetzes erteilt worden sind, ausführt, 
c) die in Entscheidungen, die aufgrund dieses Gesetzes ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht be-
folgt, 
d) gegen die Verpflichtungen gemäß § 6b Abs. 2 bis 5 oder § 7 Abs. 7 verstößt, 
da) eine Überprüfung nach § 7 oder eine Umweltinspektion nach § 9 nicht duldet oder behindert oder anläss-
lich einer Überprüfung oder Umweltinspektion unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für die 
Überprüfung erforderlichen Informationen nicht übermittelt oder der Verpflichtung zur Übermittlung von Auf-
zeichnungen nicht nachkommt, 
e) die nach § 9b in Verbindung mit § 5 Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Umwelthaftungsgesetzes (B-
UHG) vorgeschriebene Verständigung der Behörde nicht oder nicht unverzüglich vornimmt, 
f) die in § 9b in Verbindung mit § 5 Abs. 3 oder § 6 Abs. 2 B-UHG geregelten Auskünfte nicht oder nicht un-
verzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen Kontrollen und Ermittlungen behindert oder 
g) die ihn gemäß § 9b in Verbindung mit §§ 5 Abs. 5, 6 Abs. 4 oder 7 Abs. 4 B-UHG treffenden Duldungs-
pflichten verletzt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu 
bestrafen. 
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(2a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis 35.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) nicht die nach § 9b in Verbindung mit § 5 Abs. 1 B-UHG erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unverzüg-
lich ergreift; 
b) nicht die nach § 9b in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 2 B-UHG gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft; 
c) nicht die nach § 9b in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 B-UHG gebotenen Sanierungsmaß-
nahmen unverzüglich ermittelt und der Behörde anzeigt oder 
d) nicht die nach § 9b in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 3 B-UHG erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß 
§ 7 B-UHG ergreift. 

 
(2b) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis 3.000 Euro ist zu bestrafen, wer als Betrei-
ber einer Anlage, die einer Bewilligung oder Anzeige gemäß § 3 bedarf, gegen Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters 
verstößt. 
 
(3) Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist für den Fall der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe nicht festzusetzen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
42.) Kärntner Jagdgesetz  
LGBl 21/2000 idgF LGBl 40/2013 
 
§ 37. (1) Personen, die die für die Jagdausübung erforderliche Verlässlichkeit und die jagdliche Eignung sowie 
ausreichende Kenntnisse des Kärntner Jagdrechtes und des Kärntner Naturschutzrechtes und Grundkenntnisse 
der Ersten Hilfe nachweisen und bei denen kein Ausschließungsgrund nach § 38 vorliegt, ist auf Antrag eine 
Jagdkarte auszustellen. 
 
(2) Zur Ausstellung von Jagdkarten ist der Bezirksjägermeister jener Bezirksgruppe zuständig, in deren Sprengel 
der Bewerber seinen Hauptwohnsitz hat. Hat der Bewerber in Kärnten keinen Hauptwohnsitz, so ist der Bezirks-
jägermeister jener Bezirksgruppe zuständig, in deren Bereich der Bewerber zunächst jagen will. 
 
(3) Die Jagdkarten sind auszustellen als 

a) Jagdkarten für Inländer, wobei sonstige Staatsangehörige von Vertragsstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder der Europäischen Union Inländern gleichgestellt sind; 
b) Jagdkarten für Ausländer (§ 18 Abs. 2), die im Bundesgebiet einkommensteuerpflichtig sind, 
c) Jagdkarten für Ausländer (§ 18 Abs. 2), die im Bundesgebiet nicht einkommensteuerpflichtig sind, 
d) Jagdkarten für Jagdschutzorgane und Jagdpraktikanten. 

 
(4) Eine Person ist keinesfalls als verlässlich anzusehen, wenn sie 

a) wegen eines Verbrechens gegen Leib und Leben oder gegen fremdes Vermögen, wegen eines Verbre-
chens nach dem Suchtgiftgesetz oder eines Verbrechens nach vergleichbaren Bestimmungen eines anderen 
Staates, wegen eines Vergehens gegen Leib und Leben durch unvorsichtige Handhabung von Schusswaffen, 
Munition oder anderen Explosivstoffen oder wegen des Vergehens des Eingriffes oder des schweren Eingrif-
fes in ein fremdes Jagd- oder Fischereirecht, des Verbrechens der Gewaltanwendung als Wilderer oder eines 
sonstigen Vergehens gegen fremdes Vermögen rechtskräftig verurteilt worden ist, solange die Verurteilung 
nicht getilgt ist und nach der Eigenart der strafbaren Handlung und der Persönlichkeit des Verurteilten die Be-
gehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat zu befürchten ist; 
b) wegen einer Übertretung jagdgesetzlicher Bestimmungen, einer Naturschutzbestimmung oder einer Tier-
schutzbestimmung bestraft worden ist, wenn durch diese Übertretung gegen die Weidgerechtigkeit verstoßen 
wurde oder die Tat sonst in verabscheuungswürdiger Weise begangen wurde, oder des Waffengesetzes bzw. 
vergleichbarer gesetzlicher Bestimmungen eines anderen Staates oder wiederholt wegen anderer Übertretun-
gen des Jagdgesetzes oder vergleichbarer gesetzlicher Bestimmungen eines andern Landes oder Staates, 
einer Naturschutzbestimmung oder einer Tierschutzbestimmung bestraft worden ist, wenn nach der Eigenart 
der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Bestraften die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Verwaltungsübertretung zu befürchten ist. 

 
(5) Verurteilungen im Sinne des Abs. 4 lit. a sind nicht zu berücksichtigen, wenn 

a) der Ausspruch der wegen einer Jugendstraftat zu verhängenden Strafe für eine Probezeit vorbehalten wur-
de (§ 13 Jugendgerichtsgesetz 1988 oder vergleichbare gesetzliche Bestimmung eines anderen Staates), so-
lange die Strafe nicht rechtskräftig ausgesprochen worden ist; 
b) nur eine Geldstrafe von nicht mehr als 360 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs 
Monaten verhängt und die Strafe nach den Bestimmungen der §§ 43, 43a und 44 StGB oder vergleichbarer 
gesetzlicher Bestimmungen eines Staates bedingt nachgesehen wurde, solange die bedingte Strafnachsicht 
nicht rechtskräftig widerrufen worden ist. 
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(5a) Der Nachweis nach Abs. 4 ist bezogen auf Österreich und, wenn der Bewerber um eine Jagdkarte seinen 
Hauptwohnsitz nicht in Österreich hat, auch bezogen auf jenen Staat zu erbringen, in dem der Bewerber sonst 
seinen Hauptwohnsitz hat. 
 
(6) Bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte hat der Bewerber den Nachweis der jagdlichen Eignung sowie 
der ausreichenden Kenntnisse des Kärntner Jagdgesetzes und des Kärntner Naturschutzrechtes durch die erfolg-
reiche Ablegung einer Prüfung vor der vom Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft bestellten Prüfungskom-
mission zu erbringen (Jagdprüfung). Der Bewerber hat bei der Prüfung nachzuweisen, dass er die zur Ausübung 
der Jagd unerlässlichen Kenntnisse insbesondere über das Jagdrecht, das Waffen- und Schießwesen, den Jagd-
betrieb, die Wildkunde, die Hege, die Verhütung von Wildschäden und das Kärntner Naturschutzrecht sowie eine 
ausreichende Vertrautheit mit der Handhabung von Jagdwaffen besitzt. Vor der Ablegung der Prüfung hat der 
Prüfungswerber der Prüfungskommission auf geeignete Weise nachzuweisen, dass er über Grundkenntnisse der 
Ersten Hilfe verfügt. 
 
(7) Der Nachweis der jagdlichen Eignung gilt auch als erbracht, wenn 

a) der Bewerber eine Forstfachschule oder eine land- und forstwirtschaftliche Fachschule, Fachrichtung 
Forstwirtschaft, deren Lehrplan eine im Hinblick auf die Kenntnisse nach Abs. 6 zumindest vergleichbare Aus-
bildung vorsieht, oder an einer Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft die Pflichtgegenstände “Angewandte 
Biologie”, “Waldökologie und Waldbau”, “Jagdwesen und Fischerei”, “Forstliches Praktikum” und den Freige-
genstand “Jagdliches Schießen” zumindest während der ersten drei Jahrgänge erfolgreich besucht und durch 
eine ausgestellte Bestätigung ein Mindestmaß an Schießfertigkeit nachgewiesen hat, 
b) der Bewerber Prüfungen an der Universität für Bodenkultur Wien über Prüfungsgegenstände erfolgreich 
abgelegt hat, die im Hinblick auf die Kenntnisse nach Abs. 6 zumindest eine vergleichbare Ausbildung vermit-
teln, der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft die Gleichwertigkeit der Prüfung anerkannt hat und der 
Bewerber dem Bezirksjägermeister schriftlich bestätigt, dass er über ausreichende Kenntnisse des Kärntner 
Jagd- und Naturschutzrechtes sowie über Grundkenntnisse der Ersten Hilfe verfügt, 
c) der Bewerber in einem anderen Bundesland oder in einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes oder der Europäischen Union eine mindestens gleichwertige Prüfung zum Nachweis der jagdlichen 
Eignung abgelegt hat, deren Gleichwertigkeit vom Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft anerkannt wor-
den ist, und der Bewerber dem Bezirksjägermeister schriftlich bestätigt, dass er über ausreichende Kenntnis-
se des Kärntner Jagd- und Naturschutzrechtes sowie über Grundkenntnisse der Ersten Hilfe verfügt. 

 
(8) Voraussetzung für die Ausstellung einer Jagdkarte, die auch zur Beizjagd (§ 36 Abs. 2) berechtigt, ist überdies 
der Nachweis der Eignung zu dieser Jagd durch die Ablegung einer Prüfung vor einer vom Landesvorstand der 
Kärntner Jägerschaft bestellten Prüfungskommission. 
 
(9) Bewerber, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder bei denen ein Verweigerungsgrund nach § 
38 Abs. 1 lit. a oder d bis j vorliegt, sind von der Ablegung der Jagdprüfung einschließlich der Prüfung nach Abs. 
8 für die Dauer des Grundes der Verweigerung ausgeschlossen. 
 
(10) Der Landesvorstand der Kärntner Jägerschaft hat durch Verordnung in Ausführung der Bestimmungen der 
Abs. 6 bis 8 die näheren Bestimmungen über die Prüfungsvoraussetzungen, die Bestellung und Zusammenset-
zung der Prüfungskommission, die Prüfungsgegenstände und die Abhaltung der Prüfung zu regeln. Die Bewerber 
um Zulassung zur Prüfung haben an die Kärntner Jägerschaft eine Prüfungsgebühr und eine Manipulationsge-
bühr zu entrichten, deren Höhe durch Verordnung des Landesvorstandes der Kärntner Jägerschaft festzusetzen 
ist. Hierbei ist von den durchschnittlichen Kosten, die durch die Abhaltung der Prüfung entstehen (Entschädigung 
der Prüfer, Reisekosten, Personal- und Sachaufwand u. ä.), auszugehen. Die Prüfungsgebühr und die Manipula-
tionsgebühr werden bei Zurücktreten von oder bei Nichtbestehen der Prüfung nicht erstattet. 
 
§ 48. (1) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in ihrem Aufsichtsgebiet Personen, 
die von ihnen bei einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden oder sonst in 
dringendem Verdacht stehen, eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben, anzuhal-
ten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen. 
 
(2) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, in ihrem Aufsichtsgebiet Personen, die von 
ihnen bei einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck der Vor-
führung vor die Behörde, welcher das weitere Verfahren bezüglich der festgenommenen Personen nach Maßga-
be des Falles zukommt, festzunehmen, wenn 
a) der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht 
sofort feststellbar ist, oder 
b) begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 
c) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen 
sucht. 
 
(3) Wenn eine Person, die nach Abs. 2 festgenommen werden darf, sich der Festnahme durch die Flucht ent-
zieht, ist das Jagdschutzorgan berechtigt, sie auch über sein Aufsichtsgebiet hinaus zu verfolgen und außerhalb 
desselben, jedoch im Geltungsbereich dieses Gesetzes, festzunehmen. 
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(4) In den Fällen des Abs 1 sind die Jagdschutzorgane berechtigt, Fahrzeuge und Gepäckstücke zu durchsuchen. 
 
(5) Den auf frischer Tat betretenen Personen können die von der strafbaren Handlung herrührenden sowie die 
zur Verübung derselben bestimmten Sachen abgenommen werden. 
 
(6) Auch außer dem Falle des Betretens auf frischer Tat ist das Jagdschutzorgan berechtigt, Personen, die ver-
dächtig erscheinen, eine nach diesem Gesetz strafbare Handlung in dem vom Jagdschutzorgan zu beaufsichti-
genden Jagdgebiet verübt zu haben, die Sachen abzunehmen, die allem Anschein nach von der Ausübung einer 
solchen strafbaren Handlung herrühren oder hierzu bestimmt sind, sofern die Mitnahme solcher Gegenstände 
nicht gerechtfertigt wird. 
 
(7) Die durch die Jagdschutzorgane festgenommenen Personen und die abgenommenen Sachen sind unverzüg-
lich der zur Übernahme derselben berufenen Behörde zu übergeben. Wenn der Grund zur Festnahme schon vor 
der Übergabe an die Behörde entfällt, ist die festgenommene Person freizulassen. Ebenso sind abgenommene 
Sachen zurückzugeben, wenn der Grund zur Abnahme der Sachen vor deren Übergabe an die Behörde entfällt. 
Bei der Festnahme und Vorführung ist mit möglichster Schonung der Person und der Ehre des Festgenommenen 
vorzugehen. 
 
§ 50a. (1) Der Hegeringleiter und sein Stellvertreter haben als Hilfsorgane der Bezirksverwaltungsbehörde in den 
Jagdgebieten ihres Hegeringes, in denen sie weder jagdausübungsberechtigt noch Mitglied einer Jagdgesell-
schaft sind, die Einhaltung der Bestimmungen des § 61 über die Wildfütterung zu überwachen und der Bezirks-
verwaltungsbehörde über jeden Verdacht auf das Vorliegen einer diesbezüglichen Verwaltungsübertretung zu 
berichten. Die Aufgaben der Jagdschutzorgane werden hierdurch nicht berührt. Dies gilt in gleicher Weise für den 
Bezirksjägermeister und seinen Stellvertreter hinsichtlich der Jagdgebiete ihrer Bezirksgruppe (Jagdbezirke). 
 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs 1 haben die in Abs 1 angeführten Personen das Recht, im Überwa-
chungsbereich gelegene Jagdgebiete auch außerhalb der im § 69 Abs 1 bezeichneten Straßen und Wege zur 
durchstreifen; hierbei ist es verboten, Beizvögel oder Frettchen sowie ein Gewehr oder Gegenstände mitzuführen, 
die zum Fangen oder Töten von Wild jeder Art bestimmt sind oder es erleichtern. Der Dienstausweis (Abs.3) ist 
mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den in Abs 1 angeführten Personen einen Dienstausweis auszustellen, 
aus dem die Identität und die nach Abs 1 zustehenden Aufgaben hervorgehen. Im Dienstausweis ist auch anzu-
führen, für welchen Bereich die Überwachung erfolgen darf. Die Landesregierung hat die näheren Bestimmungen 
über den Dienstausweis durch Verordnung zu erlassen. 
 
(4) Den in Abs 1 angeführten Personen gebührt eine Fahrtkostenvergütung nach §§ 190 und 191 des Kärntner 
Dienstrechtsgesetzes 1994 (K-DRG). Kilometergeld im Sinne des § 194 Abs 3 K-DRG ist bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen des § 194 Abs 1 K-DRG zu gewähren, ansonsten ist § 194 Abs 2 zweiter Satz K-DRG anzuwen-
den. Ansprüche sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen und vom Land zu tragen. 
 
§ 52. (1) Die Landesregierung kann für Zwecke der Wissenschaft, musealer Sammlungen, des Unterrichts oder 
der Verpflanzung von Wild in ein anderes Jagdgebiet fallweise Ausnahmen von den Schonvorschriften gestatten, 
wenn dies im Interesse eines geordneten Jagdbetriebes oder im öffentlichen Interesse liegt und soweit Abs 2a 
nicht anderes bestimmt. 
 
(2) Die Landesregierung kann Einzelstücke einer Wildart in Abweichung von den Schonvorschriften für einzelne 
oder alle Jagdgebiete mit Bescheid zum Abschuss oder zum Fang freigeben, wenn dies im Interesse eines ge-
ordneten Jagdbetriebes, der Land- und Forstwirtschaft, zur Erhaltung einer bedrohten Wildart oder sonst im öf-
fentlichen Interesse erforderlich erscheint und soweit Abs 2a nicht anderes bestimmt. Eine selektive Freigabe im 
Sinne des ersten Satzes darf für den Auerhahn in der Zeit vom 1. März bis 30. September, für den Birkhahn in 
der Zeit vom 1. April bis 20. September und für die Waldschnepfe in der Zeit vom 20. Februar bis 10. September 
nur erfolgen, wenn es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt und die Populationen der betroffenen Art unter 
Berücksichtigung der Populationsgröße und der Populationsdynamik (Reproduktions- und Mortalitätsrate) in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand verbleiben. 
 
(2a) Wenn sich eine Maßnahme nach Abs 1 oder 2 auf ganzjährig geschontes Federwild oder auf Wölfe, Bären, 
Fischotter, Wildkatzen oder Luchse bezieht, darf sie nur zum Schutz einer der in § 51 Abs 4a angeführten Inte-
ressen bewilligt werden, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann dem Jagdausübungsberechtigten die Bewilligung erteilen, Eier des 
Federwildes zu sammeln und ausbrüten zu lassen, wenn die künstliche Aufzucht dieser Wildart zu ihrer Erhaltung 
notwendig oder im Interesse eines geordneten Jagdbetriebes oder der Land- und Forstwirtschaft gelegen ist und 
der Bewerber die Gewähr für eine sachgemäße Durchführung bietet. Die Bewilligung darf überdies nur zum 
Schutz einer der in § 51 Abs 4a angeführten Interessen erteilt werden, sofern es keine andere zufriedenstellende 
Lösung gibt. Ausgemähte oder durch Naturkatastrophen gefährdete Gelege dürfen durch den Jagdausübungsbe-
rechtigten zum Zwecke des Ausbrütens entfernt werden. 
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(3a) Bezieht sich eine Bewilligung nach Abs 2 oder 3 auf Taggreifvögel oder Eulen, kann die Behörde im Be-
scheid anordnen, dass von der Bewilligung nur in Begleitung eines Behördenorganes Gebrauch gemacht werden 
darf. Ist der Inhaber einer Bewilligung nach Abs 2 nicht mit dem Jagdausübungsberechtigten identisch, so ist er 
verpflichtet, den Jagd ausübungsberechtigten so rechtzeitig zu verständigen, dass dieser oder sein Jagdschutz-
organ bei der Durchführung der bewilligten Maßnahme anwesend sein kann. 
 
(4) Wild, das infolge einer Verletzung großen Qualen oder einem Siechtum ausgesetzt, krank oder seuchenver-
dächtig ist, ist auch während der Schonzeit und über den Abschussplan (§ 57) hinaus zu erlegen. Eine solche 
Erlegung ist unverzüglich unter Darlegung der Gründe der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Bezirksjäger-
meister anzuzeigen. Wild, das unter diesen Voraussetzungen während der Schonzeit erlegt wurde, ist auf den 
Abschussplan nicht anzurechnen, aber in der Abschussliste gesondert auszuweisen. Das erlegte Stück ist in der 
Decke dem Hegeringleiter vorzulegen; dieser hat bei Verdacht auf Vorliegen einer Verwaltungsübertretung un-
verzüglich die Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. Diese kann die Vorlage des Wildes verlangen. 
 
(5) Bei Akten der Vollziehung gemäß Abs 1 bis 3 ist jedenfalls auch auf den wildökologischen Raumplan und auf 
einen ausgeglichenen Naturhaushalt Bedacht zu nehmen. 
 
§ 97. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung von Übertretungen der 
§§ 36 Abs. 1, 2 und 4, 41 Abs. 1, 54a Abs. 1, 68 Abs. 1, ausgenommen Z 8a, 19 und 23, 69 Abs. 1 und 2 und 70 
Abs. 2 mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
§ 98. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. die Bestimmungen der §§ 3 Abs 1, 8 Abs 7, 15 Abs 4 und 6, 36 Abs 1 bis 4, 40 Abs 1, 4 und 5, 41 Abs 1 bis 
4, 43 Abs 1, 3 und 4, 44 Abs 2, 45 Abs 1, 49 Abs 2 und 4, 51 Abs 6, 54, 57 Abs 9, 57a Abs 1 und 3, 58 Abs 1, 
59 Abs 1, 3 und 4, 60 Abs 1, 61 Abs 1, 3 bis 8, 13 und 14, 61a, 62 Abs 2, 66, 67 Abs 1, 2 und 4, 68 Abs 1 und 
1a, 69 Abs 1 bis 3 und 5, 70 Abs 1, 1b und 2 sowie 73 Abs 1 und 2 übertritt; 
2. die auf Grund der Bestimmungen der §§ 8 Abs 3, 8 und 10, 40 Abs 6, 53, 57a Abs 2, 61 Abs 3, 4 und 10, 
68 Abs 4 bis 6, 69 Abs 4, 71 Abs 2 und 72 Abs 1 erlassenen Verordnungen bzw. Anordnungen übertritt; 
3. keinen geeigneten Bevollmächtigten namhaft macht (§ 2 Abs 3); 
4. entfällt; 
5. Gehege vor Wirksamkeit der Anzeige oder abweichend von der Anzeige anlegt oder betreibt (§ 8 Abs 3) 
oder den Verständigungspflichten des § 8 Abs 8 nicht nachkommt; 
6. Gehege gegen benachbarte Grundstücke nicht vollkommen abschließt oder abgeschlossen hält; 
7. die Jagd unzulässigerweise ausübt, wo die Jagd ruht (§ 15); 
8. Jagdpachtverträge nicht binnen acht Tagen nach ihrem Abschluß der Bezirksverwaltungsbehörde vorlegt (§ 
16 Abs 3); 
9. das Jagdausübungsrecht ohne Bewilligung unterverpachtet (§ 20); 
9a. eine unrichtige Erklärung nach § 38 Abs 2 abgibt; 
10. entfällt; 
11. ohne Genehmigung Jagdgebiete durch gemeinsame Jagdschutzorgane beaufsichtigen lässt (§ 44 Abs 4); 
12. entfällt; 
13. als Jagdschutzorgan, als Jagdausübungsberechtigter oder als von diesem Ermächtigter Hunde und Kat-
zen entgegen den Bestimmungen des § 49 Abs 1 tötet; 
14. Maßnahmen nach § 49 Abs 1 setzt, ohne hierzu berechtigt zu sein; 
15. ohne Bewilligung oder entgegen einer Bewilligung Maßnahmen nach § 52 Abs 2, 3 oder 3a trifft; 
16. der Pflicht zum Abschuss sowie zur Anzeige und Vorlage gemäß § 52 Abs 4 nicht nachkommt; 
17. entgegen dem Verbot des § 54a Abs 1 oder ohne Bewilligung oder abweichend von einer Bewilligung 
Taggreifvögel oder Eulen hält oder den Meldepflichten des § 54a nicht nachkommt; 
18. die gemäß § 56 festgelegten Grundsätze bei der Erfüllung des Abschussplanes nicht einhält; 
19. dem Hegeringleiter die Angaben nach § 57 Abs 4 nicht rechtzeitig macht; 
20. Rotwildfütterungsanlagen vor Wirksamkeit der Anzeige oder abweichend von der Anzeige errichtet oder 
betreibt (§ 61 Abs 10); 
21. in einem Jagdgebiet Einsprünge errichtet oder aufrecht erhält (§ 63 Abs 1); 
22. bei Benützung des Jägernotweges Schusswaffen nicht ungeladen bzw. nicht gebrochen, Hunde nicht an 
der Leine und Beizvögel nicht gesichert mitführt (§ 64); 
23. gegen die Bestimmungen des § 65 über die Wildfolge verstößt; 
23a. ohne Bewilligung nach § 68 Abs 3 oder abweichend von der Bewilligung Abzugeisen verwendet; 
23b. Abzugeisen nicht in den frühen Morgenstunden und vor Einbruch der Dämmerung - sind Abzugeisen in 
Fangbunkern aufgestellt, nicht in den frühen Morgenstunden - kontrolliert (§ 68 Abs 3a lit a); 
23c. Abzugeisen ohne Kennzahl (§ 68 Abs 3b) oder nicht funktionierende Abzugeisen verwendet; 
23d. den Meldepflichten des § 68 Abs 3 nicht nachkommt; 
23e. entgegen § 68 Abs 3c die Kennzeichnung unterlässt; 
24. den Bestimmungen des § 70 über die Anbringung und Beseitigung der Kennzeichnung des gesperrten 
Gebietes zuwiderhandelt; 
25. das Wild von Kulturen durch freilaufende Hunde oder sonst ungeeignete Maßnahmen abhält (§ 71 Abs 1); 
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26. ohne Genehmigung Wild in Gebieten, in denen es nicht heimisch ist, aussetzt (§ 73 Abs 3). 
 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung begeht, ist - sofern die Tat nicht den Gegenstand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet - von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1.450 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere wenn durch die Übertretung ein erheblicher jagdwirt-
schaftlicher Nachteil eingetreten oder der Täter schon einmal wegen der gleichen strafbaren Handlung bestraft 
worden ist, ist der Täter mit einer Geldstrafe bis zu 2180 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Im Straferkenntnis kann auch auf den Verlust der Fähigkeit zum Besitz einer Jagdkarte auf höchstens fünf 
Jahre oder auf Verlust der Jagdkarte erkannt werden. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Von jedem rechtskräftigen Straferkenntnis hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Kärntner Jägerschaft in 
Kenntnis zu setzen. 
 
§ 99. (1) Wird Wild widerrechtlich gefangen oder erlegt oder entgegen der Bestimmung des § 54 in Verkehr ge-
bracht oder werden Taggreifvögel und Eulen ohne Bewilligung oder abweichend von einer Bewilligung nach § 
54a gehalten, hat die Bezirksverwaltungsbehörde in einem Straferkenntnis auf den Verfall des Wildes oder von 
Teilen desselben, wie Trophäen u. dgl. zu erkennen. Gleiches gilt hinsichtlich der widerrechtlich angeeigneten 
oder versendeten Eier des Federwildes. 
 
(2) Bei Übertretungen der §§ 65 Abs 4 lit d, 68 Abs 1 Z 1 bis 4, 6, 8, 9 und 10 und 69 Abs 1 sowie bei Verwal-
tungsübertretungen nach § 98 Abs 1 Z 23a bis 23e hat die Bezirksverwaltungsbehörde in einem Straferkenntnis 
auf den Verfall der verbotenen oder widerrechtlich mitgeführten oder gebrauchten Waffen und Geräte samt Zube-
hör zu erkennen. Waffenpolizeiliche Bestimmungen des Bundes werden durch diese Regelung nicht berührt. 
 
(3) Als verfallen erklärte Schusswaffen, Tiere und Geräte sind im Wege der öffentlichen Feilbietung zu verwerten. 
Besitzen sie wissenschaftliche oder künstlerische Bedeutung, sind sie an ein Museum abzugeben. Als verfallen 
erklärtes lebendes Wild ist der Kärntner Jägerschaft zu übergeben. Es ist nach Möglichkeit in die freie Wildbahn 
zu entlassen; ist dies nicht möglich, ist es an geeignete Einrichtungen zu veräußern; ist auch dieses nicht mög-
lich, ist es schmerzlos zu töten und das Wildbret über den Wildbrethandel zu veräußern. Erlaubte Schusswaffen 
dürfen nur an befugte Büchsenmacher oder Waffenhändler, Jagdwaffen auch an Inhaber von Jagdkarten veräu-
ßert werden. Als verfallen erklärte Trophäen sind der Kärntner Jägerschaft zu Lehrzwecken zur Verfügung zu 
stellen. Für verfallen erklärte Trophäen sind von der Kärntner Jägerschaft dauerhaft als "verfallen" zu kennzeich-
nen. Die Verpflichtung der Kärntner Jägerschaft zur Aufbewahrung dieser Trophäen endet nach Ablauf von zwölf 
Jahren nach Rechtskraft der Verfallserklärung. Als verfallen erklärtes Wildbret ist über den Wildbrethandel zu 
veräußern. 
 
(4) Die Landesregierung kann auf Antrag nach Ablauf von zehn Jahren - in besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen nach Ablauf von drei Jahren - nach Anhörung der Kärntner Jägerschaft Trophäen dem Erleger des Wildes 
oder seinen Erben gnadenweise unentgeltlich überlassen, wenn bei der Erlegung des Wildes weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig Grundsätze der Weidgerechtigkeit verletzt worden sind und der Erleger seither weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gegen diese Grundsätze verstoßen hat. 
 
 
43.) Kärntner Jugendschutzgesetz 
LGBl 5/1998 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 14e. (1) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung dieses Gesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, ins-
besondere die Anhaltung von Personen, die sie bei begründetem Verdacht der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung antreffen, zum Zweck der Feststellung ihrer Identität sowie ihres Alters und die Erstattung von 
Anzeigen. 

 
(2) Personen, die von Aufsichtsorganen angehalten werden und zur Bekanntgabe ihrer Identität und ihres Alters 
aufgefordert werden, sind verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. 
 
(3) Aufsichtsorgane sind bei Ausübung ihrer Tätigkeit an die Weisungen der Bezirksverwaltungsbehörde gebun-
den. 
 
(4) Aufsichtsorgane unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG. 
 
§ 16. (1) Volljährige Personen, die 
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a) einem Gebot oder Verbot der §§ 5 Abs. 1 und 3, 6, 7, 10a, 11, 12 Abs. 4, 13 Abs. 1 oder 15 Abs. 1 zuwi-
derhandeln,  
b) ein Dienstabzeichen oder einen Dienstausweis eines Aufsichtsorgans unbefugt oder missbräuchlich führen 
oder verwenden oder 
c) die Anordnung eines Aufsichtsorgans entgegen § 14e Abs. 2 nicht befolgen, 

begehen eine Verwaltungsübertretung. In den Fällen der lit. a ist auch der Versuch strafbar. 
 
(2) Wird Alkohol durch Gewerbetreibende entgegen den Vorgaben des § 12 Abs. 1 an Kinder oder Jugendliche 
ausgeschenkt oder abgegeben, richtet sich die Strafbarkeit abweichend von Abs. 1 nach den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 94, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2011.  
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen des Abs. 1 lit. a mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.630 Euro und in den Fällen des Abs. 1 lit. b und c mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro zu 
bestrafen. Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4 oder des § 6, letztere, wenn diese eine Übertretung der 
§§ 11 Abs. 1 oder 12 Abs. 4 zum Gegenstand hat und mit Gewinnerzielungsabsicht begangen wurde, sind mit 
einer Geldstrafe von 2.000 Euro bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Im Falle der Uneinbringlichkeit ist in den Fällen 
von Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4, wenn diese in Gewinnerzielungsabsicht begangen wurden, 
eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu verhängen. 
 
(4) Werden Verwaltungsübertretungen im Sinne von Abs. 1 lit. a von demselben Veranstalter in einem Zeitraum 
von drei Jahren mehr als einmal begangen, ist dies der für die Entziehung der Veranstaltungsbewilligung zustän-
digen Behörde mitzuteilen. 
 
(5) Der Verfall von Gegenständen nach §§ 11 oder 12 ist nach Maßgabe des § 17 des Verwaltungsstrafgesetzes 
1991, BGBl. Nr. 52, zulässig, sofern der Wert eines solchen Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis 
zum Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung und des Interesses des Jugendschutzes steht. 
 
§ 17. (1) Jugendliche, die 

a) den Geboten oder Verboten der §§ 8, 10a, 12 oder 13 Abs. 2 zuwiderhandeln oder dies bei den Verboten 
nach § 12 versuchen, oder 
b) sich bei Vorliegen eines begründeten Verdachts und trotz nachweislicher Belehrung über die Folgen wei-
gern, an der Feststellung des Alkoholgehaltes der Atemluft gemäß § 18 Abs. 5 mitzuwirken,  
c) ein Dienstabzeichen oder einen Dienstausweis eines Aufsichtsorgans unbefugt führen oder verwenden o-
der 
d) die Anordnung eines Aufsichtsorgans entgegen § 14e Abs. 2 nicht befolgen,  

begehen eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Bei einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a und b können von der Bezirksverwaltungsbehörde folgen-
de Aufträge erteilt werden: 

a) die Verpflichtung zur Teilnahme an einer von der Bezirksverwaltungsbehörde abzuhaltenden Unterweisung 
über die Zielsetzungen des Jugendschutzes, um die kognitiven, emotionalen, verhaltensmäßigen und sozialen 
Voraussetzungen einer Einstellungsänderung herbeizuführen; 
b) das unentgeltliche Erbringen von Leistungen für die Öffentlichkeit bis zu einer Gesamtdauer von höchstens 
100 Stunden, maximal jedoch sechs Stunden pro Tag und 20 Stunden pro Woche, wie insbesondere die Mit-
hilfe bei der Jugend- oder Altersbetreuung oder bei sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen. 

 
(3) Aufträge nach Abs. 2 lit. b dürfen nur mit Zustimmung des Jugendlichen und seines gesetzlichen Vertreters 
verhängt werden. 
 
(4) Wird ein Auftrag nach Abs. 2 erteilt, so ist im Straferkenntnis für den Fall, dass die aufgetragene Leistung nicht 
oder nicht vollständig erbracht wird, die an deren Stelle tretende Ersatzstrafe gemäß Abs. 5 festzusetzen. 
 
(5) In den Fällen des Abs. 1 lit. a oder b, wenn nach der Lage des Falles Aufträge nach Abs. 2 nicht wirkungsvoll 
erscheinen oder wenn die Zustimmung nach Abs. 3 nicht gegeben wird, sowie in den Fällen des Abs. 1 lit. c oder 
d sind Geldstrafen bis zu 500 Euro, im Fall der zweiten Wiederholung einer der in Abs. 1 lit. a oder b genannten 
Verwaltungsübertretungen bis zu 1.000 Euro zu verhängen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt werden.  
 
(6) Abweichend von Abs. 1 lit. a liegt eine Verwaltungsübertretung aufgrund des Erwerbes oder Besitzes von 
Genuss- und Suchtmitteln nach § 12 nicht vor, wenn der Erwerb oder Besitz Folge eines Testkaufes ist, der durch 
die Landesregierung, eine Bezirksverwaltungsbehörde oder eine Einrichtung, die von der Landesregierung zur 
Durchführung solcher Testkäufe ermächtigt worden ist, veranlasst wurde. 
 
(7) § 16 Abs. 5 ist anzuwenden. 
 
(8) Rechtskräftige Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 lit. a iVm § 12 gegenüber Personen, die über eine Lenkbe-
rechtigung für Mopeds oder Fahrzeuge der Klasse B oder F verfügen, sind der zuständigen Behörde nach dem 
Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 96/2013, mitzuteilen. 
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§ 18. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der §§ 6 bis 13 mitzuwirken 
durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Unbeschadet des § 39 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 sind die Organe des Wachkörpers Bundes-
polizei berechtigt, im Zuge ihrer Amtshandlungen durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 
Kindern oder Jugendlichen jugendgefährdende Medien, die diesen nicht zugänglich gemacht werden dürfen (§ 
11), oder Genuss- und Suchtmittel, die von diesen nicht konsumiert oder zu sich genommen werden dürfen, in-
soweit sie nur von geringem Wert sind, ohne Anspruch auf Entschädigung abzunehmen und sofort zu vernichten 
oder der zuständigen Behörde zu übergeben, sofern eine Beschlag-nahme nach anderen Bestimmungen in Be-
tracht kommt. Gegenstände, die nicht im Eigentum der Kinder oder der Jugendlichen stehen, dürfen nur unter 
den in § 17 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 genannten Umständen abgenommen werden. 
 
(3) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei sind berechtigt, Kinder oder Jugendliche, die der Aufforderung 
eines Unternehmers im Sinne von § 6 letzter Satz, Räumlichkeiten oder Grundstücke nicht zu betreten oder zu 
verlassen, nicht nachkommen oder die sich sonst unberechtigt in Betriebsanlagen oder bei Veranstaltungen im 
Sinne von § 9 Abs. 3 und 4 aufhalten, durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zu entfer-
nen. 
 
(4) Die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt nach den Abs. 2 oder 3 ist den Betroffenen vorher 
anzudrohen. 
 
(5) Organe des amtsärztlichen Dienstes und gemäß § 5 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2011, besonders geschulte und ermächtigte Mitarbeiter der Bun-
despolizei sind berechtigt, die Atemluft von Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, die verdächtig sind, 
Alkohol konsumiert zu haben, und von Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die verdächtig sind, 
übermäßig Alkohol konsumiert zu haben, auf den Alkoholgehalt zu untersuchen. Die Überprüfung des Alkoholge-
halts der Atemluft kann mittels eines Gerätes, das den Alkoholgehalt der Atemluft misst und entsprechend anzeigt 
(Alkomat), oder mittels eines Gerätes, das den Alkoholgehalt der Atemluft zwar nicht bestimmt, aber in einer 
solchen Weise misst und anzeigt, dass daraus Rückschlüsse auf den Alkoholkonsum gezogen werden können 
(Vortestgerät), erfolgen. Wird bei Messung mit einem Vortestgerät der Verdacht bestätigt oder verweigert der 
Jugendliche die Mitwirkung, ist die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt mit einem Alkomat durchzufüh-
ren. Ein Jugendlicher, der zu einer Untersuchung der Atemluft mittels Alkomat ausdrücklich aufgefordert wird, hat 
sich dieser zu unterziehen und erforderlichenfalls einer Aufforderung zur Begleitung zur nächstgelegenen Dienst-
stelle, bei der sich ein Alkomat befindet, Folge zu leisten. 
 
Art. II zu LGBl 5/2011: 
 
(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Strafverfahren wegen Verwaltungsübertretungen 
nach §§ 16 oder 17 des Kärntner Jugendschutzgesetzes, LGBl. Nr. 5/1998, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl. Nr. 54/2007, sind nach den bisherigen Bestimmungen weiterzuführen, sofern das den Gegenstand des 
Verfahrens bildende Verhalten weiterhin eine Verwaltungsübertretung nach dem Kärntner Jugendschutzgesetz in 
der Fassung dieses Gesetzes ist. Ist dies nicht der Fall, sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
anhängigen Verwaltungsstrafverfahren einzustellen. 
 
 
44.) Kärntner Katastrophenhilfegesetz 
LGBl 66/1980 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 7. (1) Die Organe des Wachkörpers der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung von Verwal-
tungsübertretungen gemäß § 9 Abs. 1 lit. a bis c und e mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen sowie 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Vor einer Inanspruchnahme des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 5 des Wehrgesetzes 2001 durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde ist die Landesregierung zu hören. 
 
§ 9. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer               

a) mutwillig einen Katastrophenalarm veranlasst oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbei-
führt, der Maßnahmen der Katastrophenhilfe zur Folge hat; 
b) vorsätzlich oder grob fahrlässig die Durchführung von Maßnahmen der Katastrophenhilfe behindert; 
c) den gemäß § 5 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt; 
d) einem Aufgebot (§ 6) nicht ordnungsgemäß Folge leistet; 
e) den nach § 6 Abs. 2 erteilten Weisungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
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f) einer Verpflichtung gemäß § 2a Abs. 4, 2a Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 4, § 2b Abs. 3 in Verbindung mit § 
2a Abs. 4 erster Satz oder § 2a Abs. 6 sowie § 2b Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 
Euro zu bestrafen. 
 
 
45.) Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetz  
LGBl 83/2013 
 
§ 66. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 8 verletzt; 
2. die Eignungsfeststellung (§ 15) oder -beurteilung (§ 26, § 53 Abs. 3) behindert; 
3. unbefugt oder gegen Entgelt Pflegeplätze vermittelt (§ 25); 
4. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilligung aufnimmt (§§ 27, 30), oder die 
Pflege und Erziehung trotz Entzug der Bewilligung fortsetzt (§ 27 Abs. 7, § 30 Abs. 6 iVm § 27 Abs. 7); 
5. eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung betreibt (§ 36); 
6. unbefugt oder gegen Entgelt eine Adoption vermittelt (§ 50); 
7. ein Jugenderholungsheim oder Ferienlager ohne Anzeige, vor Ablauf der Frist, abweichend von der Anzei-
ge oder trotz Untersagung betreibt (§ 38); 
8. Bescheidauflagen (§ 27 Abs. 3; § 30 Abs. 6 iVm § 27 Abs. 3, § 36 Abs. 6) oder eine Anordnung im Rahmen 
von Mängelbehebungsbescheiden (§ 17 Abs. 1, § 34 Abs. 3, § 36 Abs. 9 iVm § 17 Abs. 1) nicht erfüllt; 
9. die Aufsicht verweigert (§ 17, § 34, § 36 Abs. 8 iVm § 17) oder der Pflicht zur Ermöglichung der Aufsicht 
nicht nachkommt (§ 20, § 35, § 36 Abs. 9 iVm § 20). 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit stren-
gerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde im Falle des Abs. 1 Z 2, 5 und 6 mit einer Geldstrafe 
bis zu 10.000 Euro oder im Falle des Abs. 1 Z 1, 3, 4, 7, 8 und 9 mit einer Geldstrafe bis zu 7500 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
(5) Ein Entgelt, das für eine Übertretung gemäß Abs. 1 Z 3 oder 6 empfangen wurde, ist zugunsten des Landes 
für verfallen zu erklären. Ist eine Verfallenserklärung nicht möglich, so ist über den Täter eine Verfallensersatz-
strafe in der Höhe des empfangenen Entgelts zu verhängen. Stünde die Verfallensersatzstrafe zur Bedeutung der 
Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf außer Verhältnis, so ist von ihrer Verhängung ganz oder teilweise 
abzusehen. 
 
 
46.) Kärntner Krankenanstaltenordnung 
LGBl 26/1999 idgF LGBl 82/2013 
 
§ 84. (1) Wer 

1. eine Krankenanstalt entgegen § 6, § 13 oder § 74 Abs. 1 ohne Bewilligung errichtet, entgegen § 15 oder § 
74 Abs. 1 ohne Bewilligung betreibt oder die im Zusammenhang mit einer Bewilligung gemäß § 6, § 13, § 15 
oder § 74 Abs. 1 vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht einhält, 
2. entgegen § 19 Abs. 1 oder § 74 Abs. 1 eine wesentliche Veränderung ohne Bewilligung vornimmt oder die 
im Zusammenhang mit einer Bewilligung gemäß § 19 Abs. 3 oder § 74 Abs. 1 vorgeschriebenen Bedingungen 
und Auflagen nicht einhält,  
3. entgegen § 20 Abs. 1 oder § 74 Abs. 1 eine Krankenanstalt ohne Bewilligung verpachtet oder auf einen an-
deren Rechtsträger überträgt, 
4. einer Verpflichtung gemäß § 24, § 26, § 27, § 27a, § 28, § 29, § 30b oder § 31 oder gemäß § 74 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 24, § 26, § 27, § 27a, § 28, § 29, § 30b oder § 31 nicht nachkommt, 
5. entgegen § 69 Abs. 1 oder § 74 Abs. 1 den Betrieb der Krankenanstalt nicht aufrechterhält oder entgegen § 
69 Abs. 2 oder § 74 Abs. 1 ohne Genehmigung auf das Öffentlichkeitsrecht verzichtet oder bei Krankenanstal-
ten, die der Wirtschaftsaufsicht (§ 36) unterliegen, eine freiwillige Betriebsunterbrechung oder die Auflassung 
ohne Genehmigung vornimmt, oder 
6. entgegen § 55 Abs. 2 oder § 74 Abs. 2 erster Satz eine Leichenöffnung vornimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen.  
 
(2) Wer 

1. entgegen § 22 Abs. 1 oder § 74 Abs. 1 nicht eine Anstaltsordnung erlässt, 
2. entgegen § 22 Abs. 5 oder § 74 Abs. 1 eine Anstaltsordnung ohne Genehmigung erlässt oder ändert,  
3. entgegen § 32 Abs. 1 oder § 74 Abs. 1 die Verschwiegenheitspflicht verletzt, 
4. entgegen § 40 oder § 74 Abs. 1 unsachliche oder unwahre Informationen im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und dem Leistungsanbot der Krankenanstalt gibt, 

70 
 

5. einer Verpflichtung gemäß § 15a Abs. 1 erster Satz, § 30, § 30a, § 35, § 37, § 38, § 39, § 47, § 49, § 49a 
und § 51 oder gemäß § 74 Abs. 1 in Verbindung mit § 15a Abs. 1 erster Satz, § 30, § 30a, § 35, § 37, § 38, § 
39, § 47, § 49, § 49a und § 51 nicht nachkommt, oder  
6. entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes eine Anzeige oder Meldung nicht oder nicht rechtzeitig er-
stattet oder Vormerkungen, Dokumentationen oder Niederschriften nicht vornimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen.  
 
(3) Übertretungen gegen das Verbot unsachlichen Wettbewerbs (§ 40, § 74 Abs. 1) sind der Landesregierung 
anzuzeigen. 
 
 
47.) Kärntner Kulturflächenschutzgesetz  
LGBl 54/1997 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) die rechtzeitige Einholung der Genehmigung zur Kulturumwandlung nach § 4 Abs. 2 unterlässt; 
b) eine erteilte Auflage nach § 5 Abs. 1 nicht erfüllt; 
c) einer amtswegigen Vorschreibung nach § 6 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe darf keine Ersatzfreiheitsstrafe festgesetzt wer-
den. 
 
 
48.) Kärntner Land- und Forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung  
LGBl 144/1991 
 
§ 26. (1) Wer eine in diesem Gesetz vorgesehene Berufsbezeichnung unbefugt führt, begeht, sofern die Tat nicht 
nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. 
 
 
49.) Kärntner Landarbeiterkammerwahlordnung  
LGBl 48/2005 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 12. (1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jede Person, die entweder im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
für sich das Wahlrecht in Anspruch nimmt, unter Angabe ihres Namens und der Wohnadresse gegen das Wäh-
lerverzeichnis bei der Wahlbehörde schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann 
die Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlberechtigten 
aus dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Wahlbehörde noch vor Ablauf der Einsichtsfrist einlangen.  
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur 
Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die 
Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, 
auch mangelhaft belegte, sind von der Wahlbehörde entgegenzunehmen. Ist ein Berichtigungsantrag von mehre-
ren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle 
Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt.  
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. 
 
 
50.) Kärntner Landarbeitsordnung  
LGBl 97/1995 idgF LGBl 29/2013 
 
§ 309. (1) Der Dienstgeber, der gegen die Vorschriften der §§ 79 bis 85, 96, 99 Abs. 3 bis 5, 100 bis 102, 104 bis 
106, 107 Abs. 4 bis 7, 108 bis 110, 112 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3, 113 bis 116r, 116s Abs. 2 bis 4 und 8, 116t, 
116u Abs. 2 bis 5, 116v Abs. 1, 4 und 5, 116y Abs. 1 und 4 sowie Abs. 5 bis 10, 116z Abs. 4 bis 6, 120 bis 121a, 
122 Abs. 1, 3 und 6, 123 Abs. 1 bis 3 und 5, 124, 124a Abs. 2, 125 bis 126a, 135 bis 138, 140 Abs. 3 und Abs. 4 
Z 2, 141 Abs. 3, 155 Abs. 2, 262 und 264, und der Dienstnehmer, der gegen die Vorschrift des § 111 Abs. 1 bis 5 
verstößt, sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
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Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(1a) Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 264 Abs. 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen Dienst-
nehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(1b) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind Verwal-
tungsübertretungen 

a) der §§ 63 Abs. 2 bis 4, 63a sowie 63g mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 2.000 Euro bis 10.000 Euro, 
b) des § 63f Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 
10.000 Euro, 
c) der §§ 63d Abs. 1 bis 3, 63f Abs. 1 sowie 63i Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wie-
derholungsfall von 500 Euro bis 2.000 Euro, 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere 
auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2) Wer die Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die 
Erfüllung ihrer Aufgaben vereitelt, ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als privater Arbeitsvermittler gemäß den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, 
oder als mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts sowie als Dienstgeber oder 
Dienstgeberin einen Arbeitsplatz entgegen den Geboten des § 25 ausschreibt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 400 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 3 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn ein Stellenwerber binnen 
sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde einen Strafantrag stellt. 
 
(5) Der Dienstgeber, der gegen die Vorschriften der §§ 69, 119, 182 Abs. 3, 218 Z 3, 229 Abs. 3 und 4, 233, 234 
Abs. 1, 239 Abs. 3, 240 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 und 246, und das Betriebsratsmitglied, das gegen die Verschwie-
genheitspflicht des § 244 Abs. 4 verstößt, sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer stren-
geren Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen von 150 bis 2.200 Euro zu bestra-
fen. 
 
(6) Die Bestrafung von Übertretungen gemäß Abs. 5 hat jedoch nur zu erfolgen, wenn im Fall 

a) des § 182 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
b) der §§ 69, 119, 218 Z 3, 229 Abs. 3 und 4, 233, 234 Abs. 1 und 246 der Betriebsrat, 
c) des § 239 Abs. 2 oder des § 240 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 das gemäß § 242 zuständige Organ der Dienst-
nehmerschaft und 
d) des § 244 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(7) Der Dienstgeber, der gegen die Vorschriften der §§ 270 lit. a und b, 272 Abs. 3, 273 Abs. 5, 276 Abs. 1 und 4, 
282 Abs. 2, 284 Abs. 3, 285 Abs. 3, 288 Abs. 2, 292 Abs. 1 und 308 Abs. 4, und der Dienstnehmervertreter, der 
gegen die Verschwiegenheitspflicht des § 306 Abs. 1 verstößt, sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim-
mungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 2.200 
Euro zu bestrafen. 
 
(8) Die Bestrafung der Übertretungen gemäß Abs. 7 hat jedoch nur zu erfolgen, wenn im Fall 

a) der §§ 270 lit. a und b, 272 Abs. 3, 273 Abs. 5, 276 Abs. 1, 283 Abs. 3, 285 Abs. 3, 292 Abs. 1 und 308 
Abs. 4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben 
oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen, 
b) der §§ 276 Abs. 4 und 282 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium, 
c) des § 288 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 288 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung, 
d) des § 306 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
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(9) Auf Strafverfahren nach Abs. 4, 6 und 8 ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl Nr 52, 
anzuwenden. 
 
 
51.) Kärntner Landes - Gleichbehandlungsgesetz  
LGBl 56/1994 idgF LGBl 18/2013 
 
§ 28c. Personen, die den Bestimmungen der §§ 3, 6, 7, 7a, 18 Abs. 6, 26 und 27 zuwiderhandeln, begehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht eine in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallende 
strafbare Handlung darstellt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu be-
strafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzuset-
zen. 
 
 
52.) Kärntner Landes-Auszeichnungsgesetz  
LGBl 104/2001 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 11. (1) Wer eine Auszeichnung gemäß § 1 Abs. 2 oder eine Kleinausfertigung derselben               

a) zu Unrecht oder in herabwürdigender Weise trägt oder 
b) sich zu Unrecht als deren Träger bezeichnet, 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Ersatzfreiheitsstrafen für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe werden nicht verhängt. 
 
(3) Bei wiederholten Übertretungen der Bestimmungen des Abs. 1 lit. a hat die Bezirksverwaltungsbehörde die zu 
Unrecht oder in herabwürdigender Weise getragene Auszeichnung für verfallen zu erklären. 
 
 
53.) Kärntner Landes-Forstgesetz  
LGBl 77/1979 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) gegen das Verbot des § 4 Abs 1 verstößt, 
b) die Bestimmungen des § 5 übertritt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu .7260 Euro zu be-
strafen. 
 
 
54.) Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz  
LGBl 31/1991 idgF LGBl 17/2014 
 
§ 6. (1) Unbeschadet der Arbeitnehmerschutzvorschriften müssen berufliche Verwender von Pflanzenschutzmit-
teln und Berater über eine Ausbildungsbescheinigung verfügen. Im Rahmen der schulischen oder beruflichen 
Ausbildung, der Ausbildung an Hochschulen sowie zum Schutz vor Wildverbiss dürfen Pflanzenschutzmittel unter 
Aufsicht und Verantwortung eines sachkundigen beruflichen Verwenders verwendet werden. Ebenso dürfen Nütz-
linge unter Aufsicht und Verantwortung eines sachkundigen beruflichen Verwenders verwendet werden. Diese 
Anwender sind vor der ersten Verwendung gemäß § 5 Abs. 7 erster Satz zu belehren. 
 
(1a) Einer Ausbildungsbescheinigung gemäß Abs. 1 bedürfen nicht die Inhaber einer aufrechten Ausbildungsbe-
scheinigung nach den  

a) landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen anderer Bundesländer zum Pflanzenschutzmittelgesetz 
2011 und  
b) Durchführungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, 

jeweils bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit. Liegen Entziehungsgründe gemäß Abs. 10 vor, hat die Behörde dem Inha-
ber für die Dauer der fehlenden Zuverlässigkeit die berufliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Kärnten 
zu untersagen. 
 
(2) Die Ausbildungsbescheinigung ist einem Antragsteller von der Landesregierung auszustellen, der  

a) über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt und 
b) verlässlich ist. 

 
(3) Als Nachweis der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach Abs. 2 lit. a gelten: 

a) die Bestätigung über die Teilnahme an einem Ausbildungskurs gemäß Abs. 6; 
b) die Bestätigung über den Abschluss einer Ausbildung, die gemäß Abs. 7 zweiter Satz oder 8 von der 
Kammer für Land- und Forstwirtschaft anerkannt wurde; 
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c) ein Zeugnis über eine in einem anderen Bundesland absolvierten Ausbildung nach den landesgesetzlichen 
Ausführungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, ein Zeugnis über eine Ausbildung nach 
den Durchführungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 oder eine Ausbildungsbescheinigung 
nach den vor dem 1. Mai 2012 geltenden Kärntner pflanzenschutzmittelrechtlichen Bestimmungen; 
d) die Gewerbeberechtigung für das Gewerbe für die Schädlingsbekämpfung oder 
e) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss 

1. einer einschlägigen Berufsausbildung, 
2. einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule, 
3. einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt  oder 
4. eines einschlägigen Fachhochschul- oder Universitätsstudiums, 

sofern gemäß der Ausbildungsordnung, dem Lehr- oder dem Studienplan die Kenntnisse und Fertigkeiten gemäß 
Abs. 6 zweiter Satz vermittelt werden. 
 
(4) Als verlässlich nach Abs. 2 lit. b gilt eine Person nicht, sofern sie in den letzten fünf Jahren 

a) von einem ordentlichen Gericht wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das unter Gebrauch von Pflan-
zenschutzmitteln, Chemikalien, Pestiziden oder sonstigen giftigen Stoffen verübt wurde, rechtskräftig verurteilt 
worden ist, oder 
b) mehr als einmal wegen Übertretung dieses Gesetzes oder von pflanzenschutzmittel- oder chemikalien-
rechtlichen Vorschriften bestraft wurde und der Ausschluss von der Ausstellung der Ausbildungsbescheini-
gung im Hinblick auf die Auswirkungen der Verwaltungsübertretung nicht unverhältnismäßig ist. 

 
(5) Dem Antrag auf erstmalige Ausstellung einer Ausbildungsbescheinigung (Abs. 2) sind der Nachweis über die 
fachliche Eignung (Abs. 3) und über die Verlässlichkeit (Abs. 4) anzuschließen. Zum Nachweis der Verlässlichkeit 
ist eine schriftliche Erklärung, dass kein Umstand nach Abs. 4 vorliegt, anzuschließen. Bei jedem weiteren Antrag 
auf Ausstellung oder Verlängerung einer Ausbildungsbescheinigung ist die Teilnahme an einem Fortbildungskurs 
nachzuweisen. 
 
(6) Der Ausbildungskurs gemäß Abs. 3 lit. a ist von der Kammer für Land- und Forstwirtschaft zu veranstalten. Er 
hat die Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne des Anhangs I der Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrah-
men der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden unter Berücksichtigung der chemikalien-
rechtlichen Vorschriften zu vermitteln. 
 
(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des Abs. 6 nähere 
Vorschriften über das Ausmaß und den Umfang der einzelnen Gegenstände der Ausbildungskurse festzulegen. 
Die Dauer der Ausbildungskurse hat mindestens 20 Stunden zu betragen. Die Landesregierung kann auch festle-
gen, inwieweit Ausbildungsnachweise, soweit sie diesem Gesetz und der Verordnung über die Ausbildungskurse 
entsprechen, als gleichwertig mit der Ausbildung gemäß Abs. 6 gelten. Vor Erlassung der Verordnung sind die 
Kammer für Land- und Forstwirtschaft und die Landarbeiterkammer zu hören. 
 
(8) Für die Anerkennung der Ausbildungen gemäß Abs. 2 lit. b im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Kärntner 
Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gelten die Bestimmungen des K-BQAG mit der Maßga-
be, dass die Ausbildung gemäß Abs. 2 lit. a als Befähigungsnachweis gemäß § 3 Abs. 1 lit. a K-BQAG gilt. 
 
(9) Die erstmalige Ausbildungsbescheinigung (Abs. 2) wird auf die Dauer von sechs Jahren ausgestellt. Die Aus-
bildungsbescheinigung verlängert sich um weitere sechs Jahre, wenn die Teilnahme an einem Fortbildungskurs 
im Ausmaß von mindestens fünf Stunden nachgewiesen wird, der nicht mehr als zwei Jahre vor dem Zeitpunkt 
des Begehrens der Verlängerung absolviert worden ist. Der Fortbildungskurs ist von der Kammer für Land- und 
Forstwirtschaft zu veranstalten und hat insbesondere die für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erforder-
lichen neuen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Abs. 6 bis 8 gelten sinngemäß für Fortbil-
dungskurse.  
 
(10) Die Landesregierung hat die Ausbildungsbescheinigung mit Bescheid zu entziehen, wenn die Voraussetzun-
gen für ihre Ausstellung (Abs. 2) nicht mehr gegeben sind. Entzogene Ausbildungsbescheinigungen sind der 
Behörde zurückzustellen.  
 
(11) Die Landesregierung kann die Zuständigkeit zur Ausstellung der Ausbildungsbescheinigung durch Verord-
nung an die Bezirksverwaltungsbehörden oder die Kammer für Land- und Forstwirtschaft übertragen, wenn dies 
im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist. Wird die Ausstellung 
der Ausbildungsbescheinigung den Bezirksverwaltungsbehörden übertragen, obliegt diesen auch die Entziehung 
gemäß Abs. 10. 
 
(12) Die Kammer für Land- und Forstwirtschaft hat für die Durchführung von Ausbildungs- und Fortbildungskursen 
ein kostendeckendes Entgelt einzuheben. Wurde die Zuständigkeit zur Ausstellung der Ausbildungsbescheini-
gung durch Verordnung an die Kammer übertragen, hat das Land der Kammer einen Betrag zur Verfügung zu 
stellen, der dem Aufkommen an der Landesverwaltungsabgabe für das Ausstellen der Ausbildungsbescheinigun-
gen entspricht. 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
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a) 
aa) den Bestimmungen der §§ 5, 6 Abs. 1 und 10 und §§ 7 bis 10 zuwiderhandelt, 
bb) den Bestimmungen einer aufgrund der §§ 9 Abs. 1a oder 11 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
cc) eine unrichtige Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 vorlegt, 
dd) der Landesregierung nicht die Informationen gemäß Art. 67 Abs. 1 dritter Unterabsatz der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung stellt oder 
ee) einem Bescheid gemäß § 6 Abs. 1a zweiter Satz zuwiderhandelt; 

b) entgegen § 5 Abs. 1 Pflanzenschutzmittel verwendet, gegen die Verpflichtungen nach §§ 12 Abs. 2 und 
12b verstößt oder Maßnahmen nicht duldet oder Maßnahmen nach § 12a nicht oder nicht fristgerecht nach-
kommt;               
c) die nach § 12d in Verbindung mit §§ 5 Abs. 2 oder 6 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Umwelthaftungsgesetzes (B-
UHG) vorgeschriebene Verständigung der Behörde nicht oder nicht unverzüglich vornimmt oder 
d) die ihn nach § 12d in Verbindung mit §§ 5 Abs. 5, 6 Abs. 4 oder 7 Abs. 4 B-UHG treffenden Duldungspflich-
ten verletzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde im Falle der lit. b mit einer 
Geldstrafe bis zu 3500 Euro, im Wiederholungsfall bis 7.000 Euro, in den sonstigen Fällen mit einer Geldstrafe bis 
2.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2a) Eine Verwaltungsübertretung begeht , wer 

a) die in § 12d in Verbindung mit §§ 5 Abs. 3 oder 6 Abs. 2 B-UHG geregelten Auskünfte nicht oder nicht un-
verzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen Kontrollen und Ermittlungen behindert; 
b) nicht die nach § 12d in Verbindung mit § 5 Abs. 1 B-UHG erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unver-
züglich ergreift; 
c) nicht die nach § 12d in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 2 B-UHG gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft; 
d) nicht die nach § 12d in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 B-UHG gebotenen Sanierungsmaß-
nahmen unverzüglich ermittelt und der Behörde anzeigt oder 
e) nicht die nach § 12d in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 B-
UHG ergreift. 

  
(2b) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2a sind von der Bezirksverwaltungsbehörde im Falle der lit. a mit 
einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro und in den Fällen der lit. b bis e mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) In den Fällen der §§ 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1 und 12b ist der Versuch strafbar. 
 
(4) (entfällt) 
 
(5) Die Frist für die Verfolgungsverjährung für Übertretungen des Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 5 Abs. 1 im 
Sinne des § 31 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) beträgt ein Jahr. 
 
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann nach Maßgabe des § 17 VStG Pflanzenschutzmittel, deren Verwendung 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen nicht zuläs-
sig ist, für verfallen erklären. 
 
(7) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben der Landesregierung alle Informationen über den in Rechtskraft er-
wachsenen Ausgang von eingeleiteten Strafverfahren zu Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes 
mitzuteilen, soweit dies zur Erfüllung europarechtlich festgelegter Berichtspflichten erforderlich ist. 
 
 
55.) Kärntner Landessicherheitsgesetz  
LGBl 74/1977 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 1. (1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Als Verletzung des öffentlichen Anstandes gilt jedes Verhalten in der Öffentlichkeit, das einen groben Verstoß 
gegen jene Pflichten der guten Sitten darstellt, die jedermann in der Öffentlichkeit zu beachten hat, sofern es 
unmittelbar von mehreren Personen wahrgenommen werden kann. 
 
§ 2. (1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Unter störendem Lärm sind die wegen ihrer Lautstärke für das menschliche Empfindungsvermögen unange-
nehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen. 
 
(3) Lärm wird dann ungebührlicherweise erregt, wenn das Tun oder Unterlassen, das zur Erregung des Lärms 
führt, jene Rücksichten vermissen lässt, die im Zusammenleben mit anderen Menschen verlangt werden müssen. 
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(4) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung einzelne Tatbestände zu umschreiben, durch die im 
Gemeindegebiet oder in einzelnen Bereichen einer Gemeinde jedenfalls störender Lärm (Abs. 2) ungebührlicher-
weise (Abs. 3) erregt wird; auf den Charakter einer Gemeinde insgesamt, auf die im Flächenwidmungsplan fest-
gelegten Widmungen, auf die Bebauungsdichte und auf die örtlichen Gegebenheiten ist ebenso Bedacht zu neh-
men wie auf das besondere Schutzbedürfnis während der Zeit der Nachtruhe und der Mittagsruhe. 
 
(5) Die der Gemeinde nach Abs. 4 obliegenden Aufgaben sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. 
 
§ 3. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Abschnittes als Hilfsorgane 
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde durch 

a) Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
mitzuwirken. 

 
§ 4. Verwaltungsübertretungen nach § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 sowie auf Grund von Verordnungen nach § 2 
Abs. 4 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und 
der Stadt Villach von der Landespolizeidirektion mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro oder Arrest bis zu zwei Wo-
chen zu bestrafen. 
 
§ 14. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung des § 15 in Verbindung mit 
§ 6 Abs. 2 lit. a und b und § 8 Abs. 1 und 5 mitzuwirken durch 

a) Maßnahmen zur Vorbeugung drohender Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Den in Abs. 1 genannten Organen kommt im Rahmen ihrer Mitwirkungsverpflichtung nach Abs. 1 das Recht 
zu, 

a) wahrgenommene Gefährdungen oder Belästigungen durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt zu 
beenden; 
b) Liegenschaften, Räume und Transportmittel im notwendigen Umfang zu betreten und Behältnisse zu öff-
nen. 

 
(3) Soweit keine Mitwirkungsverpflichtung nach Abs. 1 besteht, haben die in Abs. 1 genannten Organe den Orga-
nen der Behörde auf deren Ersuchen zur Sicherung der Durchführung von Kontrollen und der Setzung von 
Zwangsmaßnahmen nach § 12 Abs. 1 und 2 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leis-
ten. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) bei der Tierhaltung gegen die Bestimmungen der §§ 6 oder 7 verstößt; 
b) gegen die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 bis 3 und 5 verstößt oder Anordnungen nach § 8 Abs. 6 nicht be-
folgt; 
c) entgegen einer Verordnung nach § 9 Abs. 2 Hunde in Hundeverbotszonen mitnimmt oder hineinlaufen 
lässt; 
d) Hunde entgegen der Anordnung des § 10 außerhalb von kynologischen Vereinen zur Schutzarbeit ausbil-
det oder ausbilden lässt; 
e) entgegen der Anordnung des § 11 nicht auf die Haltung eines Hundes hinweist; 
f) die Organe der Behörde an der Ausübung der ihnen gemäß § 12 Abs. 1 zustehenden Rechte hindert oder 
Auskünfte entgegen der Verpflichtung des § 12 Abs. 1 nicht erteilt; 
g) gegen ein nach § 12 Abs. 3 ausgesprochenes Verbot verstößt oder Beschränkungen nach § 12 Abs. 3 zu-
widerhandelt; 
h) es wissentlich duldet, dass eine seiner Aufsicht oder Erziehung unterstehende deliktsunfähige Person die-
sem Abschnitt oder den in Bescheiden oder Erkenntnissen enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl 
er die Tat hätte verhindern können. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.500 Euro, im Wie-
derholungsfall bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
§ 16. (1) Gegenstände, die zur Begehung einer Übertretung dieses Abschnittes, einer auf Grund dieses Abschnit-
tes erlassenen Verordnung oder einer in einem Bescheid oder einem Erkenntnis festgesetzten Vorschreibung 
verwendet wurden oder bestimmt waren, und Tiere, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, sind von 
der Bezirksverwaltungsbehörde für verfallen zu erklären, wenn sie im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldi-
gen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl dieser hätte erkennen müs-
sen, dass die Überlassung der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Abschnitt dienen werde, 
und wenn zu erwarten ist, dass der Täter sein strafbares Verhalten fortsetzen oder wiederholen wird. 
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(2) Für verfallen erklärte Tiere sind in geeigneter Weise in Freiheit zu setzen oder an tierfreundliche Personen 
oder Vereinigungen zu übergeben. Wenn dies nicht möglich ist oder wenn das Weiterleben für das Tier offen-
sichtlich eine Qual bedeuten würde, hat die Behörde für seine schmerzlose Tötung zu sorgen. 
 
(3) Der Eigentümer - kann dieser nicht ermittelt werden, der Halter - eines als verfallen erklärten Tieres hat der 
Bezirksverwaltungsbehörde die für das Tier aufgewendeten Kosten zu ersetzen. Einen allfällig erzielten Erlös hat 
die Bezirksverwaltungsbehörde dem bisherigen Eigentümer unter Abzug der für das Tier aufgewendeten Kosten 
auszufolgen. 
 
§ 23. (1) Aufsichtsorgane haben im Rahmen ihres Aufgabenbereiches die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollzie-
hung der Verwaltungsvorschriften durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, ins-
besondere die Anhaltung von Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung betreten, zum 
Zweck der Feststellung ihrer Identität und die Erstattung von Anzeigen. 

 
(2) Nach Maßgabe des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, zuletzt in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2013, haben Aufsichtsorgane nach Ermächtigung durch die Verwaltungsstrafbe-
hörde zusätzlich folgende Befugnisse: 

1. (entfällt) 
2. Beschlagnahme von Gegenständen gemäß § 39 Abs. 2 VStG; 
3. Ausstellung von Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG. 

 
(3) Personen, die von Aufsichtsorganen angehalten und zur Bekanntgabe ihrer Identität aufgefordert werden, sind 
verpflichtet dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. 
 
(4) Aufsichtsorgane sind bei Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit an die Weisungen der Organe der zuständigen 
Behörde gebunden. 
 
(5) Aufsichtsorgane unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG. 
 
§ 25. (1) Wer  

1. ein Dienstabzeichen oder einen Dienstausweis eines Aufsichtsorgans unbefugt oder missbräuchlich führt 
oder verwendet oder 
2. die Anordnung eines Aufsichtsorgans entgegen § 23 Abs. 3 nicht befolgt,  

begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 500 
Euro zu bestrafen. 
 
§ 27. (1) Wer an einem öffentlichen Ort  

a) in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten und Beschimp-
fen, oder in gewerbsmäßiger Weise oder als Beteiligter an einer organisierten Gruppe um Geld oder geldwer-
te Sachen für sich oder andere bettelt, oder  
b) eine unmündige minderjährige Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder diese bei 
der Bettelei mitführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 700 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Geld und geldwerte Sachen, die durch eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 erworben worden sind, kön-
nen bei Vorliegen von besonderen Erschwerungsgründen für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Sammlung im Sinne des Kärntner Sammlungsgeset-
zes, LGBl. Nr. 4/1984, in der jeweils geltenden Fassung, stilles (passives) Betteln oder Sammeln im Rahmen 
einer Brauchtumsveranstaltung vorliegt. 
 
(4) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Abschnittes als Hilfsorgane der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
 
 
56.) Kärntner Landessymbolegesetz  
LGBl 12/2003 
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallendenden strafbaren Handlung bildet -, wer 
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a) entgegen dem Verbot des § 5 Abs 2 das Kärntner Landeswappen führt; 
b) den Bestimmungen des § 7 zuwiderhandelt; 
c) Abbildungen des Kärntner Landeswappens in einer unwürdigen Weise oder in einer Weise verwendet, die 
geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen oder das Ansehen des Landes Kärnten herabzu-
würdigen. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
57.) Kärntner Landes-Vergnügungssteuergesetz  
LGBl 70/1997 idgF LGBl 12/2014 
 
§ 8. (1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes macht sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig, wer Kontrollen oder Überprüfungen nach § 6 nicht zulässt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestra-
fen. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
 
58.) Kärntner Landtagswahlordnung  
LGBl 191/1974 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 27. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der Wohn-
adresse gegen das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen bezeichneten 
Amtsstelle (§ 24 Abs. 2) schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die Auf-
nahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus 
dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Amtsstelle, bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf des Ein-
sichtszeitraums einlangen.  
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur 
Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere ein vom vermeintlich Wahlberechtig-
ten ausgefülltes Wähleranlageblatt (Muster Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973) anzuschließen. Wird im 
Berichtigungsantrag die Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen 
und weiterzuleiten. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt.  
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 58. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der 
Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 218 Euro geahndet. 
 
§ 62. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten Wählern sind seitens der 
Wahlbehörde als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung Stimmzettel-Schablonen zur 
Verfügung zu stellen. Körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie selbst auswäh-
len können und gegenüber dem Wahlleiter bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahlhandlung helfen 
lassen. Von diesen Fällen abgesehen darf eine Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfalle die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
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(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro be-
straft. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechtes von Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 68 die näheren 
Bestimmungen. 
 
§ 69b. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebe-
ne amtliche Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
218 Euro bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die den amtlichen 
Stimmzetteln gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
59.) Kärntner landwirtschaftliches Schulgesetz  
LGBl 16/1993 
 
§ 110. (1) Wer den Bestimmungen des § 26 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Führung eröffnet oder nach Erlöschen oder 
Untersagung des Rechtes zur Schulführung weiterführt ( §§ 102 und 103), 
b) der Schulbehörde trotz der Aufforderung die beabsichtigte Bezeichnung der Privatschule nicht anzeigt (§ 
104 Abs 1) oder eine andere als die Bezeichnung verwendet, die er angezeigt hat (§ 104 Abs 1 oder 3) oder 
der Aufforderung nach § 104 Abs 2 oder 5 nicht nachkommt, 
c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähn-
lich sind, ohne dass die Schule das Öffentlichkeitsrecht besitzt ( § 107 Abs 1 lit a ), 
d) einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung dessen Verwendung in dieser Eigenschaft an der Schule 
beschäftigt (§ 100 Abs 7), 
e) den Organen der Schulbehörde die Durchführung der Aufsicht erschwert oder verhindert ( § 109 Abs 2), 
f) die gemäß § 99 Abs 3 und § 100 Abs 6 zu erstattenden Anzeigen unterlässt, 
g) ein Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanstandeten Mängel wei-
terführt ( § 105 Abs 2), 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
 
60.) Kärntner Landwirtschaftskammerwahlordnung  
LGBl 126/1991 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 21. (1) Die nach § 17 Abs. 1 Wahlberechtigten sind zur Mitwirkung bei der Erfassung der Wahlberechtigten 
durch die Gemeinde, insbesondere durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte oder durch Ausfüllen eines nach 
dem Muster in der Anlage 3 erstellten Wähleranlageblattes, verpflichtet. 
 
(2) Die Landwirtschaftskammer ist verpflichtet, die Gemeinden bei der Erfassung der Wahlberechtigten, insbe-
sondere durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, zu unterstützen. 
 
(3) Wer im Rahmen der Mitwirkung nach Abs. 1 unrichtige Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. 
 
§ 25. (1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jede Person, die entweder im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
für sich das Wahlrecht in Anspruch nimmt, unter Angabe ihres Namens und der Wohnadresse (Sitz) gegen das 
Wählerverzeichnis beim Gemeindeamt, in Städten mit eigenem Statut beim Magistrat, schriftlich oder mündlich 
Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerver-
zeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen beim Gemeindeamt (Magistrat) noch vor Ablauf der Einsichtsfrist einlangen.  
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(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur 
Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere das vom vermeintlich Wahlberechtig-
ten ausgefüllte Wähleranlageblatt, anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Streichung eines nicht Wahl-
berechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, 
sind vom Gemeindeamt (Magistrat) entgegenzunehmen und an die Gemeindewahlbehörde weiterzuleiten. Ist ein 
Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter 
genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt.  
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. 
 
§ 42. (1) Jede Gemeinde ist Wahlort. 
 
(2) Die Gemeindewahlbehörden bestimmen, ob eine Gemeinde gemäß § 4 in Wahlsprengel einzuteilen ist. Die 
Gemeindewahlbehörden setzen die Wahlsprengel fest und bestimmen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
auch die zugehörigen Wahllokale, die im § 45 vorgesehenen Verbotszonen und die Wahlzeit. Die Festsetzung 
der Wahlsprengel hat spätestens am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag, jene der Wahllokale, der Ver-
botszonen und der Wahlzeit spätestens am vierzehnten Tag vor dem Wahltag zu erfolgen. 
 
(3) Die getroffenen Anordnungen sind spätestens am fünften Tag vor dem Wahltag von der Gemeinde ortsüblich, 
jedenfalls aber auch durch Anschlag am Gebäude des Wahllokales, kundzumachen. In der Kundmachung ist an 
das im § 43 ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlung und des Waffentragens mit dem Beifü-
gen zu erinnern, dass Übertretungen dieser Verbote von der Bezirksverwaltungsbehörde, in Städten mit eigenem 
Statut vom Magistrat, als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafe bis zu 1.000 Schilling geahndet werden. 
 
(4) Die von der Gemeindewahlbehörde getroffenen Anordnungen sind in Städten mit eigenem Statut unmittelbar, 
bei den übrigen Gemeinden im Wege der Bezirkswahlbehörde unverzüglich der Landeswahlbehörde mitzuteilen. 
 
§ 48. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengeln eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der 
Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde, in Städten mit eigenem 
Statut vom Magistrat, mit Geldstrafen bis 1.000 Schilling bestraft. 
 
§ 50. (1) Für die Wähler sind undurchsichtige Wahlkuverts zu verwenden. 
 
(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen oder Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten. Die Übertretung 
dieses Verbotes wird, wenn darin keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwal-
tungsbehörde, in Städten mit eigenem Statut vom Magistrat, als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafe bis zu 
1.000 Schilling bestraft. 
 
§ 58. (1) Für die Wahl in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer ist der amtliche Stimmzettel zu ver-
wenden. Der amtliche Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel für die Wahl in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer ist nach dem Mus-
ter der Anlage 6 in weißer Farbe herzustellen. Er hat die aus dieser Anlage ersichtlichen Angaben zu enthalten. 
Die Reihenfolge der unterscheidenden Parteibezeichnungen der Wahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfol-
ge der Parteibezeichnungen bei der Veröffentlichung der Wahlvorschläge (§ 40). 
 
(3) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Parteibezeichnung 
zu richten. Das Ausmaß hat ungefähr 14,5 bis 15,5 cm in der Breite und 20 bis 22 cm in der Länge oder nach 
Notwendigkeit ein Vielfaches davon zu betragen. Es sind für alle Parteibezeichnungen die gleiche Größe der 
Rechtecke und der Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die 
Größe der Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepasst werden. Die Abkür-
zung “Fortl. Zahl” ist klein, die Ziffern unterhalb derselben sind möglichst groß zu drucken. Die Farbe aller Druck-
buchstaben hat einheitlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise haben in gleicher 
Stärke ausgeführt zu werden. 
 
(4) Die amtlichen Stimmzettel sind von der Landeswahlbehörde den Gemeinden über die Bezirkshauptmann-
schaften, den Städten mit eigenem Statut direkt entsprechend der endgültigen Zahl der Wahlberechtigten im 
Bereich der Gemeinden zuzüglich einer Reserve von 25 v. H. zu übermitteln. Eine weitere Reserve ist in den 
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Bezirkshauptmannschaften für einen allfälligen zusätzlichen Bedarf am Wahltag bereitzustellen. Die amtlichen 
Stimmzettel sind durch die Landeswahlbehörde den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden über die Bezirks-
hauptmannschaften und Gemeinden entsprechend der endgültigen Zahl der Wahlberechtigten im Bereich der 
Wahlbehörde, zusätzlich einer Reserve von 25 v. H. zu übermitteln. Eine weitere Reserve von 5 v. H. ist den 
Bezirkshauptmannschaften für einen allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zur Verfügung 
zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung 
auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für den Übergeber, die zweite Ausfertigung für den Übernehmer be-
stimmt. 
 
(5) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebene amtli-
che Stimmzettel verwendet werden. 
 
(6) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3.000 Schilling bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzet-
tel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(7) Der Strafe nach Abs. 6 unterliegt auch, wer amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, 
auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
61.) Kärntner Mindestsicherungsgesetz 
LGBl 15/2007 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 84. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) Organen in Vollziehung des § 11 Abs. 4 das Betreten fremder Grundstücke und Räume verwehrt, die Ein-
sicht in Unterlagen nicht ermöglicht oder Auskünfte nicht erteilt; 
b) der Anzeigepflicht nach § 59 Abs. 2 oder der Auskunftspflicht nach § 55 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 
c) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände die Mindestsiche-
rung in Anspruch nimmt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a sind mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 Euro oder mit einer Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden. Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. b und c sind mit einer 
Geldstrafe bis zu 800 Euro oder mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
 
 
62.) Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz  
LGBl 55/1983 idgF LGBl 89/2012 
 
§ 33. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung folgender Verbote durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
c) die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in diesen Gesetz vorgesehen ist, mit-
zuwirken: 

aa) in Kernzonen eines Nationalparks und, soweit vorgesehen, in Naturzonen eines Biosphärenparks: 
1. das Verbot der Verwendung von motorbetriebenen Fahrzeugen; 
2. die Durchführung von Außenlandungen zu touristischen, sonstigen kommerziellen oder sportlichen 
Zwecken; 
3. die Verwendung von motorbetriebenen Luftfahrzeugen in einer Flughöhe von weniger als 5000 m 
Seehöhe zu touristischen, sonstigen kommerziellen oder sportlichen Zwecken; 

bb) in Außenzonen eines Nationalparks, soweit in Verordnungen nach § 1 vorgesehen: 
1. die Errichtung von Werbeanlagen; 
2. die Errichtung von Campingplätzen; 
3. das Zelten, ausgenommen das alpine Biwakieren; 
4. die Errichtung von Müllablagerungsplätzen und Materiallagerplätzen; 
5. die Verwendung von motorbetriebenen Luftfahrzeugen in einer Flughöhe von weniger als 5000 m 
Seehöhe zu touristischen, sonstigen kommerziellen oder sportlichen Zwecken; 
6. Durchführung von Außenlandungen zu touristischen, sonstigen kommerziellen oder sportlichen 
Zwecken; 
7. das Verlassen der Fahrwege mit motorbetriebenen Fahrzeugen, ausgenommen zu den im § 6 Abs. 
4 genannten Zwecken. 
 

§ 40. (1) Wer die §§ 6 Abs. 2, 3 und 5, 7 Abs. 2 und 35 sowie die auf Grund der §§ 7 Abs. 2, 8 Abs. 2 und 19 
erlassenen Verordnungen übertritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 
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Euro, im Falle wiederholter und schwerwiegender Übertretungen der §§ 6 Abs. 2 und 3 und 7 Abs. 2 bis zu 7.260 
Euro zu bestrafen. 
 
Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro bestraft werden kann, begeht auch, wer 

a) eine Arbeitseinstellung nach § 12a missachtet, 
b) in Bewilligungen vorgeschriebene Auflagen nicht einhält oder 
c) einen Wiederherstellungsauftrag nicht erfüllt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten Bewilligung. 
 
 
63.) Kärntner Naturschutzgesetz  
LGBl 79/2002 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 65. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung von Verwaltungs-
übertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich um Zuwiderhandlungen gegen die §§ 5 Abs. 1 lit. a, f und k, 8, 
13 lit. a, 14 Abs. 1, 15 Abs. 1, 43 Abs. 2 sowie der aufgrund der §§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 
erlassenen Verordnungen handelt, mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die in Abs. 1 genannten Organe haben überdies den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Orga-
nen über deren Ersuchen bei der Wahrnehmung der Rechte nach § 60 im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungs-
bereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Zollorgane haben bei der Vollziehung der Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, 
soweit es sich um Zuwiderhandlungen gegen die nach den §§ 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 erlassenen Verord-
nungen handelt, mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen sowie 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(4) Die Forst-, Jagd- und Fischereischutzorgane haben Übertretungen der Bestimmungen dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, die sie in Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit wahrneh-
men, der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
§ 67. (1) Wer 

a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Verordnungen bewilli-
gungspflichtig oder verboten sind, ohne Bewilligung oder entgegen dem Verbot ausführt oder ausführen lässt, 
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 
erlassener Verordnungen erteilt worden sind, ausführt oder ausführen lässt, 
c) Vorhaben, die auf Grund einer Anzeige nach dem vereinfachten Verfahren nach § 51a ausgeführt werden 
dürfen, abweichend von den eingereichten Unterlagen ausführt oder ausführen lässt, 
d) die in den Verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Gebote und 
Verbote nicht befolgt, 
e) die in Entscheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht befolgt, 
f) den Bestimmungen der §§ 13, 14 Abs. 1 und 3, 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 2 und 3, 19 Abs. 2 und 
3, 31 Abs. 1 und 3, 32a Abs. 3, 34 Abs. 3, 38 Abs. 1 und 3, 39 Abs. 6, 40 Abs. 1, 42, 43 Abs. 1, 44 und 64 
zuwiderhandelt, 
g) ein Organ der ökologischen Bauaufsicht (§ 47) an der Ausübung seiner Tätigkeit behindert oder dessen 
Anordnungen missachtet, 
h) eine (vorläufige) Arbeitseinstellung nach § 56 oder Aufträge nach § 57 missachtet, 
i) einer Verpflichtung nach § 60 Abs. 3 nicht nachkommt oder den Zutritt im Sinne von § 60 Abs. 1 verweigert 
oder 
j) eine Kennzeichnung im Sinne von § 59 Abs. 1 nicht anbringen lässt, beschädigt, entfernt, fälscht, verfälscht 
oder missbräuchlich verwendet oder 
k) nicht oder nicht unverzüglich die nach § 57e Abs. 2 oder § 57f Abs. 1 lit. a vorgeschriebene Verständigung 
der Behörde vornimmt, oder 
l) die ihn gemäß §§ 57e Abs. 5, 57f Abs. 4 oder 57g Abs. 4 treffenden Duldungspflichten verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 
Euro, bei Vorliegen erschwerender Umstände und im Wiederholungsfalle bis zu 7.260 Euro, zu bestrafen ist. 
Zuwiderhandlungen gegen § 43 Abs. 1 werden mit einer Geldstrafe bis 7.260 Euro, bei Vorliegen erschwerender 
Umstände und im Wiederholungsfalle bis zu 14.000 Euro bestraft. 
 

82 
 

(1a) Wer die in § 57e Abs. 3 oder § 57f Abs.2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die 
dort vorgesehenen Kontrollen und Ermittlungen behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(1b) Wer 

a) nicht die nach § 57e Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unverzüglich ergreift, 
b) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. b gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft, 
c) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c und § 57g Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt 
und der Behörde anzeigt, 
d) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 57g ergreift, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Eine Übertretung des § 60 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Verpflichteter der Auskunft ent-
schlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
 
(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten Bewilligung. 
 
(5) Mit einem Straferkenntnis kann auf den Verfall der zur Begehung der Übertretung bestimmten Werkzeuge, 
Geräte oder Waffen sowie der entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände erkannt 
werden. Als verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu setzen oder, wenn 
sie hierdurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären, Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundlichen 
Personen zu übergeben. Ist dies unmöglich, sind sie schmerzlos zu töten. 
 
(6) In einem Straferkenntnis kann neben einer Geldstrafe auch der Entzug von Bewilligungen nach diesem Ge-
setz ausgesprochen werden, wenn diese die Begehung der Verwaltungsübertretung erleichtert haben oder künf-
tiger Missbrauch der Bewilligung zu erwarten ist. 
 
(7) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes begeht eine Verwaltungs-
übertretung, wer seinen Verpflichtungen nach § 50d Abs. 1 bis 3 nicht nachkommt. Diese Verwaltungsübertretun-
gen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
Ersatzfreiheitsstrafen dürfen nicht verhängt werden. 
 
 
§ 64. Kärntner Orts- und Nächtigungstaxengesetz  
LGBl 144/1970 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 15. (1) Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Orts- oder die Nächtigungstaxe hinterzieht oder verkürzt; 
b) als Unterkunftsgeber den Meldepflichten gemäß § 5a und § 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 5a nicht nach-
kommt; 
c) als Unterkunftsgeber den Verpflichtungen gemäß § 11 Abs. 2 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist eine 
Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 von der Bezirksverwaltungsbehörde 

a) bei der erstmaligen Übertretung mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro 
b) im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro und 
c) ab der dritten Übertretung mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen, 

sofern zwischen den Übertretungen nicht ein Zeitraum von mehr als drei Jahren liegt, wobei es unerheblich ist, 
welche der im Abs. 1 angeführten Übertretungen begangen wurde. 
 
(3) Taten, die den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a oder lit. b bilden, bei der eine Über-
tretung der Bestimmungen über die Ortstaxe zwingend eine Übertretung der Bestimmungen über die Nächti-
gungstaxe nach sich zieht, sind nur einmal zu bestrafen, wobei dies bei der Strafbemessung als erschwerend zu 
berücksichtigen ist. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Geldstrafen fließen zu: 
a) für Übertretungen hinsichtlich der Bestimmungen über die Ortstaxe der betreffenden Gemeinde; 
b) für Übertretungen hinsichtlich der Bestimmungen über die Nächtigungstaxe sowie § 11 Abs. 2 dem Land. 
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(6) Im Falle des Abs. 3 ist der Aufteilung nach Abs. 5 sowie Abs. 7 jeweils die Hälfte der verhängten Strafe zu-
grunde zu legen. 
 
(7) 15 v. H. der Geldstrafen gemäß Abs. 5 lit. a fließen dem Land zu. Diese Geldstrafen sind für die Abdeckung 
des Personalaufwandes für Kontrollen gemäß § 11 Abs. 1 zu verwenden. 
 
 
65.) Kärntner Ortsbildpflegegesetz  
LGBl 32/1990 idgF LGBl 11/2014 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 übertritt; 
b) bewilligungspflichtige Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 1 ohne Bewilligung oder abweichend von dieser errich-
tet oder ändert; 
c) gemäß § 6 Abs. 1 bewilligte Anlagen nach Ablauf der Berechtigungsdauer nicht beseitigt; 
d) Ankündigungen gemäß § 4 Abs. 3 nicht innerhalb der festgelegten Frist beseitigt; 
e) Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen (§ 8) anbringt, die das Ortsbild stören oder verunstalten, o-
der Aufträge der Behörde gemäß § 8 Abs. 3 nicht erfüllt; 
f) Einfriedungen (§ 9) oder anzeigepflichtige Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 abweichend von der Anzeige o-
der vor Wirksamkeit der Anzeige ausführt oder Anordnungen in Bescheiden gemäß § 9 Abs. 7 nicht erfüllt; 
g) einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
h) den Bestimmungen des § 14 Abs. 1 und 3 zuwiderhandelt; 
i) nicht ortsfeste Plakatständer gemäß § 7a 

1. ohne Anzeige,  
2. vor Ablauf der Frist gemäß § 7a Abs. 4 oder ohne die Feststellung der Behörde, dass der Aufstellung 
keine Untersagungsgründe entgegenstehen, oder 
3. abweichend von der Anzeige  

aufstellt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
5.500 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Eine Übertretung des § 14 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Verpflichteter der Auskunft ent-
schlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
 
(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten Bewilligung. 
 
 
66.) Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz  
LGBl 55/1996 idgF LGBl 22/2014 
 
§ 11. (1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes Personen, die bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach § 17 Abs 1 lit a und c dieses Gesetzes und § 99 Abs 1 lit a, Abs 3 lit a und Abs 6 lit d in Verbin-
dung mit §§ 23, 24, 25 sowie § 89a - soweit er sich auf den ruhenden Verkehr bezieht - der Straßenverkehrsord-
nung 1960 betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Aufsichtsorgane zur Vornahme von Amtshandlungen nach § 50 Abs 1, 2 
und 8 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ermächtigen. 
 
§ 16. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 17 mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Abs. 1 gilt nicht für § 17 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 lit. a, soweit dies die Parkgebühr betrifft, sowie für § 17 Abs. 1 Z 3 
lit. b. 
 
§ 17. (1) Wer 

1. durch Handlungen und Unterlassungen die Kurzparkzonen- oder Parkgebühr hinterzieht oder verkürzt; 
2. einer Auskunftspflicht gemäß § 5 Abs. 2 nicht nachkommt oder 
3. entgegen einer aufgrund der in den §§ 1 Abs. 1 oder 2 Abs. 1 genannten Ermächtigung erlassenen Verord-
nung der Gemeinde 

a) die zur Entrichtung der Kurzparkzonen- oder Parkgebühr bestimmten Nachweise für deren Entrichtung 
nicht oder nicht ordnungsgemäß anbringt, markiert, entwertet oder in Gang setzt, oder 
b) den tatsächlichen Zeitpunkt des Beginnes des Abstellvorganges nicht deutlich sichtbar macht, verfälscht 
oder einen entsprechenden Nachweis nicht anbringt, 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Organe der Straßenaufsicht, die  

a) ihr Amt entgegen den Dienstanweisungen der Landesregierung oder der zuständigen Straßenpolizeibehör-
de (§ 14b Abs. 1) ausüben oder 
b) gegen die Meldepflicht gemäß § 14b Abs. 2 erster Satz verstoßen, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmun-
gen mit strengerer Strafe bedroht wird, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
Art. II zu LGBl 113/2005: 
 
(1) Dieses Gesetz tritt - soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt wird - am 1. Jänner 2006 in Kraft. 
 
(2) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verwirklicht wurden, sind die 
bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden. 
 
(3) Parkscheine, welche vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes aufgelegt wurden, bleiben gültig, ohne dass sie 
an eine aufgrund der im Artikel I Z 1 (betreffend § 1) genannten Ermächtigung erlassene Verordnung der Ge-
meinde angepasst werden. 
 
(4) Abweichend von Abs. 1 ist Art. I Z 10 (betreffend § 17 Abs. 1) auf Verwaltungsübertretungen anzuwenden, die 
nach dem der Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Tag begangen wurden. 
 
 
67.) Kärntner Prostitutionsgesetz  
LGBl 58/1990 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 5. (1) Die Behörde hat eine Bordellbewilligung zu erteilen, wenn die persönlichen Voraussetzungen des § 6 
hinsichtlich des Bewilligungswerbers, des Geschäftsführers und der verantwortlichen Person(en) und die sachli-
chen Voraussetzungen des § 7 erfüllt sind. Vor der Erteilung der Bewilligung ist der zur Ahndung von Verwal-
tungsübertretungen zuständigen Behörde (§ 16) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Bezirksverwal-
tungsbehörden und die Landespolizeidirektion für das Gebiet der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
und der Stadt Villach haben als Sicherheitsbehörden bei der Überprüfung der Verlässlichkeit (§ 6) im Bordellbe-
willigungsverfahren (§§ 5, 11) mitzuwirken. 
 
(2) Die Bordellbewilligung ist befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Wahrung 
der in § 7 lit. d und g angeführten öffentlichen Interessen erforderlich ist. Ergibt sich nach der Erteilung einer Bor-
dellbewilligung, dass trotz Einhaltung der Bewilligung oder mangels entsprechender behördlicher Auflagen, Be-
dingungen und Befristungen den Anforderungen dieses Gesetzes oder einer nach § 8 erlassenen Verordnung 
nicht entsprochen wird, hat die Behörde von Amts wegen die zur Beseitigung dieser Auswirkungen erforderlichen 
anderen oder zusätzlichen Auflagen und Bedingungen auch nach Erteilung der Bordellbewilligung vorzuschrei-
ben, soweit dies zur Wahrung der in § 7 lit. d und g angeführten öffentlichen Interessen erforderlich ist. Soweit 
solche Auflagen und Bedingungen nicht zur Vermeidung einer Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die 
körperliche Sicherheit von Menschen erforderlich sind, dürfen sie nur vorgeschrieben werden, wenn sie nicht 
unverhältnismäßig sind, vor allem, wenn der mit der Erfüllung der Auflagen und Bedingungen verbundene Auf-
wand nicht außer Verhältnis zu dem mit den Auflagen und Bedingungen angestrebten Erfolg steht. 
 
(3) Die Behörde hat die nach dem Standort des Bordells zuständige Bezirkshauptmannschaft – in den Gemein-
den Klagenfurt am Wörthersee und Villach die Landespolizeidirektion – von der Erteilung einer Bordellbewilligung 
zu verständigen. 
 
(4) Die Bordellbewilligung nach Abs. 1 gilt als erteilt, wenn die Behörde nicht binnen einer Entscheidungsfrist von 
sechs Monaten den Bescheid erlässt. Im Übrigen gelten §§ 9 und 10 des Kärntner Dienstleistungsgesetzes – K-
DLG, LGBl. Nr. 23/2012, sinngemäß. 
 
§ 8. (1) Die Räume eines Bordells dürfen zur Ausübung der Prostitution nur Personen überlassen werden, die 

a) vom Verbot des § 3 Abs. 1 lit. a nicht erfasst sind und 
b) einen nach § 2 der Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz über die gesund-
heitliche Überwachung von Personen, die der Prostitution nachgehen, BGBl. Nr. 314/1974, in der Fassung 
BGBl. Nr. 591/1993, ausgestellten mit einem Lichtbild versehenen Ausweis besitzen, dem zu entnehmen ist, 
dass 

1. sie aufgrund des wöchentlichen Untersuchungsvermerks frei von Geschlechtskrankheiten befunden 
worden sind, und 
2. bei ihnen nach dem Ergebnis der Untersuchung nach § 4 AIDS-Gesetz 1993, BGBl. Nr. 728, in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 98/2001, eine HIV-Infektion nicht vorliegt. 
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(2) Der Inhaber der Bordellbewilligung ist insbesondere verpflichtet,  
a) dafür zu sorgen, dass die oder eine von den nach § 4 Abs. 3 lit. g namhaft gemachten Personen während 
der Betriebszeiten des Bordells ständig anwesend ist, und Aufzeichnungen über den jeweiligen zeitlichen 
Verantwortungsbereich dieser Person oder dieser Personen geführt und auf Verlangen der Behörde ( § 15) 
vorgelegt werden,  
b) der zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständigen Behörde (§ 16) die Identität der verantwortli-
chen Person oder der verantwortlichen Personen (§ 4 Abs 3 lit g) schriftlich bekanntzugeben, 
c) sich von der Identität der in seinem Bordell die Prostitution ausübenden Personen zu überzeugen,  
d) dem Bürgermeister und der zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständigen Behörde (§ 16) die in 
seinem Bordell die Prostitution ausübenden Personen schriftlich bekannt zu geben, und zwar:  

1. einen Tag vor Ausübung der Prostitution: Namen, frühere Namen, Geburtsdatum und -ort, Staatsbür-
gerschaft, Wohnanschrift, 
2. unverzüglich jede Änderung des Namens und der Wohnanschrift,  
3. die Beendigung der Ausübung der Prostitution,  

e) dem Bürgermeister und der zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständigen Behörde (§ 16) un-
verzüglich die Änderung des eigenen Namens oder der eigenen Wohnadresse sowie die Änderung des Na-
mens oder der Wohnadresse der verantwortlichen Person oder der verantwortlichen Personen bekannt zu 
geben,  
f) sicherzustellen, dass die Räumlichkeiten den rechtlich vorgesehenen Anforderungen für Sicherheit, Sauber-
keit und Hygiene entsprechen,  
g) unentgeltlich Präventionsmaterial, insbesondere Kondome, zur Verhütung von sexuell übertragbaren 
Krankheiten zur Verfügung zu stellen,  
h) deutlich sichtbar an geeigneter Stelle die Hausordnung (§ 4 Abs. 4 lit. d) anzubringen und darauf hinzuwei-
sen, dass Minderjährigen der Zutritt verboten ist. 

 
(3) Die verantwortliche Person iSd Abs. 2 lit. a ist verpflichtet, während der vom Bewilligungsinhaber festgelegten 
Betriebszeit anwesend zu sein. Diese verantwortliche Person hat Personen, die durch ihr Verhalten die Ruhe und 
Ordnung stören, den Zutritt oder den weiteren Aufenthalt zu untersagen. 
 
(4) Minderjährigen ist der Besuch des Bordells verboten. Die verantwortliche Person iSd Abs. 2 lit. a hat bei Zwei-
feln über die Volljährigkeit eines Besuchers dies auf geeignete Weise, etwa durch Aufforderung zur Vorlage eines 
Ausweises, zu überprüfen. Kann der Besucher im Zweifelsfall seine Volljährigkeit nicht nachweisen, so ist ihm der 
Zutritt zu untersagen. 
 
(5) Der Gemeinderat hat, soweit dies im Rahmen der örtlichen Sicherheitspolizei zur Aufrechterhaltung der Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit sowie zur Sicherung hygienisch einwandfreier Zustände erforderlich ist, durch Verord-
nung nähere Bestimmungen über den Betrieb von Bordellen, insbesondere über die Betriebszeiten, den Genuss 
von alkoholischen Getränken, die Einrichtung, Ausstattung und die Reinhaltung der Räume zu erlassen. 
 
§ 10. (1) Der Bürgermeister hat die Schließung eines Bordells mit Bescheid zu verfügen, wenn 

a) ein Bordell ohne Bordellbewilligung betrieben wird, oder 
b) ein Bordell abweichend von der Bordellbewilligung betrieben wird, oder 
c) ein Bordell entgegen den Bestimmungen des § 8 einschließlich der Verordnung nach § 8 Abs. 5 betrieben 
wird, oder  
d) den Organen der Behörde iSd § 13 der Zutritt nicht gewährt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt 
werden, oder 
e) die persönlichen Voraussetzungen des § 6 nachträglich wegfallen. 

 
Im Fall der Schließung nach lit. e ist mit demselben Bescheid die Bordellbewilligung zu widerrufen. Rechtsfolge 
der Schließung nach lit. b bis d ist, dass das Bordell trotz rechtskräftiger Bewilligung nicht betrieben werden darf. 
Von der Schließung ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 16 ) zu verständi-
gen. Die Verfügung der Schließung ist aufzuheben, wenn der Grund für diese Maßnahme weggefallen ist. Das 
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen des § 6 ist von der Behörde in regelmäßigen Abständen von höchs-
tens einem Jahr, beginnend mit dem Eintritt der Rechtskraft der Bordellbewilligung, zu überprüfen. 
 
(2) Besteht offenkundig der Verdacht einer Verwaltungsübertretung, der nach Abs. 1 die Schließung eines Bor-
dells zur Folge hat, und ist mit Grund anzunehmen, dass der solchermaßen gesetzwidrige Betrieb des Bordells 
fortgesetzt wird, so kann die Behörde auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Beschei-
des nach Abs. 1 die zur Unterbindung dieses Bordellbetriebes notwendigen Maßnahmen an Ort und Stelle tref-
fen; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene 
Maßnahme als aufgehoben gilt. Dieser Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellge-
setzes, BGBl. Nr 200/1982, zuletzt geändert durch BGBl I Nr 33/2013, wegen Unzustellbarkeit an die Behörde 
zurückgestellt worden ist. 
 
§ 14. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Gesetzes mitzuwirken 
durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, und 
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b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren, mit Ausnahme 
von Verwaltungsstrafverfahren nach § 16 Abs. 1 lit. b Z 4, erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der zuständigen Behörde über deren Ersuchen bei der 
Schließung eines Bordells nach § 10 und bei der Durchsetzung der Zutritts- und Auskunftsbefugnis nach § 13 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 16. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet der Landes-
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und der Stadt Villach von der Landespolizeidirektion zu bestrafen ist: 

a) mit Geldstrafe von 1.800 Euro bis zu 5.400 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 3.600 Euro bis 
7.200 Euro, wer ein Bordell (oder eine bordellähnliche Einrichtung) ohne Bewilligung oder abweichend von der 
Bewilligung betreibt; 
b) mit Geldstrafe bis zu 1.800 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, wer 

1. den Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie 8 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
2. die Verpflichtungen nach § 8 Abs. 2 nicht erfüllt, 
3. als verantwortliche Person den Verpflichtungen des § 8 Abs. 3 oder 4 nicht nachkommt, 
4. einer auf Grund des § 8 Abs. 5 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder 
5. entgegen den Verpflichtungen des § 13 Organen oder Hilfsorganen der Behörden den Zutritt nicht ge-
währt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Eine Übertretung der im § 13 Abs. 1 angeordneten Auskunftsverpflichtung liegt nicht vor, wenn sich ein zur 
Auskunft Verpflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der 
Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
 
 
68.) Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz  
LGBl 96/1992 idgF LGBl 12/2012 
 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet - wer 

a) Maßnahmen nach § 6 Abs 3 nicht duldet; 
b) den Pflichten nach § 8 nicht nachkommt; 
c) die Alarmierung eines Hilfs- und Rettungsdienstes mutwillig durchführt oder veranlasst; 
d) Einrichtungen eines Hilfs- oder Rettungsdienstes beschädigt oder missbräuchlich verwendet; 
e) ohne Berechtigung die Bezeichnung einer anerkannten Rettungsorganisation (§ 5) in einer Weise benutzt, 
die geeignet ist, Verwechslungen herbeizuführen. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu be-
strafen. Ersatzfreiheitsstrafen sind nicht vorgesehen. 
 
(3) Geldstrafen fließen der Gemeinde, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde, zu und sind von die-
ser für Zwecke des örtlichen Hilfs- und Rettungsdienstes zu verwenden. 
 
 
69.) Kärntner Sammlungsgesetz  
LGBl 4/1984 idgF LGBl 89/2012 
 
§ 8. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der Ahndung von Übertretungen des 
§ 9 Abs. 1 lit. a, des § 9 Abs. 1 lit. b, soweit er sich auf § 3 Abs. 3 und § 3 Abs 4 lit. a und b bezieht, und des § 9 
Abs. 2 lit. a bis c mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
§ 9. (1) Wer 

a) eine Sammlung ohne die erforderliche Sammlungsbewilligung veranstaltet, 
b) den in der Sammlungsbewilligung enthaltenen Auflagen, Bedingungen (§ 3 Abs 3) oder sonstigen Bestim-
mungen (§ 3 Abs 4) zuwiderhandelt, 
c) gegen die Bestimmungen des § 4 verstößt, 
d) entgegen der Regelung des § 6 Abs 1 nicht Rechnung legt, 
e) entgegen der Regelung des § 6 Abs 2 der Bewilligungsbehörde die Einsichtnahme in Aufzeichnungen und 
Belege oder Auskünfte verweigert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 800 Euro zu bestrafen. 
  
(2) Derselben Strafe unterliegt - unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Verfolgung -, wer 
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a) um eine Sammlungsbewilligung zu erlangen oder die Überwachung einer Sammlung zu vereiteln oder zu 
erschweren, der Bewilligungsbehörde unwahre, unvollständige oder irreführende Angaben macht, 
b) die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung dadurch missbraucht, dass er bei Durchführung einer Sammlung wi-
der besseres Wissen irreführende Mitteilungen verbreitet, 
c) die Durchführung einer bewilligten Sammlung vorsätzlich durch Verbreitung irreführender oder falscher An-
gaben stört. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Bei Vorliegen von erschwerenden Umständen, im Falle des Abs 1 lit a auch ohne Vorliegen solcher Umstän-
de, kann der Verfall des Sammlungsergebnisses ausgesprochen werden. Als verfallen erklärte Sammlungser-
gebnisse sind dem bei der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft (Abs 1) eingerichteten Sozialhilfeverband - bei den 
Städten Klagenfurt am Wörthersee und Villach diesen - zur Erfüllung der ihnen als Träger von Privatrechten nach 
dem Kärntner Mindestsicherungsgesetz, LGBl Nr 15/2007, in der jeweils geltenden Fassung, obliegenden Aufga-
ben zu übermitteln. 
 
 
70.) Kärntner Schischulgesetz  
LGBl 53/1997 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 15. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

a) unbefugt erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt; 
b) gegen die Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 3 verstößt; 
c) der Aufforderung eines Aufsichtsorgans gemäß § 16 nach § 2 Abs. 4 zweiter Satz oder der Landesregie-
rung nach § 19 Abs. 2 nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a sind mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro und Verwaltungsüber-
tretungen gemäß Abs. 1 lit. b und c sind mit einer Geldstrafe bis 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 3.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) gegen die Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 4 erster Satz verstößt; 
b) als Bewilligungsinhaber Lehrkräfte verwendet, die nicht den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 bis 3 entspre-
chen oder zur Unterweisung im Schilauf nicht verwendet werden dürfen (§ 10 Abs. 3); 
c) als Bewilligungsinhaber gegen die Anzeigepflicht gemäß § 7 Abs. 3 verstößt oder entgegen § 7 Abs. 4 ei-
nen Geschäftsführer oder Leiter eines weiteren Standortes verspätet bestellt; 
d) als Bewilligungsinhaber die zur Ausübung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
e) als Bewilligungsinhaber den Pflichten nach § 11 oder als Lehrkraft den Pflichten nach § 8 Abs. 5 bis 7 nicht 
nachkommt; 
f) ohne Inhaber einer Schischule zu sein, die Bezeichnung “Kärntner Schischule” oder “Schischule” führt oder, 
ohne Schilehrer zu sein, die Bezeichnung “Schilehrer” führt. 

 
 
71.) Kärntner Seveso-Betriebegesetz  
LGBl 62/2003 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) nicht alle gemäß § 3 Abs. 1 nach dem Stand der Technik notwendigen Maßnahmen ergreift; 
b) entgegen § 3 Abs. 2 bis 3 die notwendigen Mitteilungen unterlässt oder Informationen nicht aktualisiert; 
c) kein Sicherheitskonzept (§ 4) oder keinen Sicherheitsbericht (§ 5) ausarbeitet, diese nicht verwirklicht, zur 
Einsicht bereit hält, überprüft oder aktualisiert; 
d) keinen internen Notfallplan (§ 6) erstellt, diesen nicht anzeigt, auf Verlangen vorlegt oder aktualisiert; 
e) entgegen § 7 den Sicherheitsbericht der Öffentlichkeit nicht zugänglich macht oder der Informationspflicht 
nicht nachkommt; 
ea) entgegen § 8 seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit oder nachträglichen Meldung, Ausarbeitung oder 
Vorlage nicht nachkommt; 
f) Organe der Behörden oder die von ihnen beauftragten Organe an der Ausübung ihrer Tätigkeit behindert. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
72.) Kärntner Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 53/2007 idgF LGBl 85/2013 
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§ 16. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, wer 

a) einen der in § 3 angeführten Berufe ohne Anzeige nach § 12 Abs. 1, trotz Untersagens nach § 12 Abs. 3 
oder 6 oder ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 ausübt; 
b) einen der in § 3 angeführten Berufe entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 5, 10 und 11 ausübt; 
c) eine Berufsbezeichnung führt, ohne hierzu gemäß § 15 berechtigt zu sein; 
d) eine Berufsbezeichnung führt, die mit einer in § 3 genannten Berufsbezeichnung verwechselbar ist, sofern 
nicht eine Berechtigung zur Führung dieser Berufsbezeichnung nach § 15 Abs. 3 oder 4 oder einer anderen 
Rechtsvorschrift gegeben ist; 
e) eine Bildungseinrichtung betreibt oder Zeugnisse und Ausbildungsnachweise ausstellt, ohne hierfür berech-
tigt zu sein. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.600 
Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
 
73.) Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz  
LGBl 110/2012 
 
§ 21. (1) Für die Wahrnehmung behördlicher Befugnisse im Zusammenhang mit der Überwachung und Überprü-
fung des Aufstellens und des Betriebs von Spielautomaten ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
 
(2) Für die Wahrnehmung behördlicher Befugnisse und Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten ist, mit Ausnahme der in Abs. 3 genannten Verfahren, die Lan-
desregierung zuständig. 
 
(3) Für die Durchführung von Strafverfahren betreffend Verwaltungsübertretungen ge-mäß § 34 ist die Bezirks-
verwaltungsbehörde zuständig. 
 
(4) Gegen Bescheide der Landesregierung und der Bezirksverwaltungsbehörde darf bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2013 Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden. 
 
(5) Dem Bundesminister für Finanzen kommt in allen Verfahren betreffend die Erteilung oder den Entzug einer 
Ausspielbewilligung, einer Standortbewilligung für Automatensalons oder der Bewilligung von Glücksspielautoma-
ten nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Parteistellung zu. Die Landesregierung hat mit dem Bundesminis-
ter für Finanzen in Aufsichtsangelegenheiten zusammenzuarbeiten. 
 
(6) Als Verfahrensordnung, nach der Bescheide nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen zu erlassen sind, gilt, sofern in diesem Gesetz oder bundesrechtlich nicht 
anderes bestimmt wird, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991. 
 
§ 22. (1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben, soweit den Behörden nach § 21 Abs. 1 und Abs. 2 
nicht andere geeignete Organe zur Verfügung stehen, an der Vollziehung, 

a) des § 23 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 und 
b) des § 34 Abs. 1 und Abs. 3, soweit es sich nicht um betriebstechnische oder bau- und feuerpolizeiliche An-
gelegenheiten handelt, 

mitzuwirken durch  Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und Maßnahmen, die 
für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung der genannten Bestimmungen erforderlich 
sind. 
 
(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zuständi-
gen Behörden und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Gesetzes im Rahmen 
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei sind berechtigt durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt 

a) die Entfernung von nicht entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes aufgestellten und betriebenen 
Glücksspielautomaten zur Durchführung von Landesausspielungen zu erwirken, 
b) die Entfernung von nicht entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes aufgestellten und betriebenen 
Spielautomaten zu erwirken sowie deren Aufstellen und Inbetriebnahme zu unterbinden, und 
c) im Falle der Verweigerung des Zuganges oder der Überprüfungsmöglichkeiten nach § 23 diese zu erwir-
ken. 

 
§ 25. (1) Die Behörde darf die Beschlagnahme von Spielautomaten anordnen, sofern der begründete Verdacht 
besteht, dass fortgesetzt oder wiederholt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des §34 Abs. 1 verstoßen 
wird. 
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(2) Die in § 23 Abs. 1 genannten Organe können Spielautomaten auch aus eigener Macht vorläufig in Beschlag 
nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, dass Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehreren Bestim-
mungen des § 34 Abs. 1 nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. Sie haben darüber dem Betroffenen 
sofort eine Bescheinigung auszustellen, oder wenn ein solcher am Aufstellungsort nicht anwesend ist, dort zu 
hinterlassen und der Behörde die Anzeige zu erstatten. In der Bescheinigung ist der Aufsteller und Betreiber des 
Spielautomaten aufzufordern, sich binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden. Darüber hinaus ist auf die 
Möglichkeit einer selbständigen Beschlagnahme (Abs. 3) hinzuweisen. 
 
(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das Verfahren zur Erlassung des Beschlagnahmebe-
scheides einzuleiten und Ermittlungen zur Feststellung von Identität und Aufenthalt des Aufstellers und des Be-
treibers des Spielautomaten zu führen. Soweit nach der vorläufigen Beschlagnahme der Aufsteller und der Be-
treiber des Spielautomaten binnen vier Wochen nicht ermittelt werden kann oder sich dieser nicht binnen vier 
Wochen meldet oder der Aufsteller und Betreiber des Spielautomaten zwar bekannt, aber unbekannten Aufent-
haltes ist, kann auf die Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im Übrigen die Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Die Zustellung des Bescheides kann in einem solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
(4) Beschlagnahmte Spielautomaten sind amtlich zu verwahren. Bereitet die amtliche Verwahrung Schwierigkei-
ten, so sind die Spielautomaten einer dritten Person in Verwahrung zu geben; sie können aber auch dem bisheri-
gen Inhaber belassen werden, wenn hierdurch der Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet wird. In solchen 
Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über die Spielautomaten zu verfügen, wobei hinsichtlich der Benützung, Pflege 
und Wertsicherung der Spielautomaten die erforderlichen Bedingungen und Auflagen festzulegen sind. Die Spiel-
automaten können auch durch amtliche Verschlüsse gesichert werden. 
 
§ 26. (1) Spielautomaten, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 34 Abs. 1 verstoßen wird, 
sind zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 34 
Abs. 1 einzuziehen, es sei denn, der Verstoß war geringfügig. 
 
(2) Die Einziehung ist mit selbständigem Bescheid zu verfügen. Dieser ist all jenen der Behörde bekannten Per-
sonen zuzustellen, die ein Recht auf die von der Einziehung bedrohten Spielautomaten haben, insbesondere dem 
Aufsteller und Betreiber des Spielautomaten, oder ein solches geltend machen. Der Bescheid kann von ihnen mit 
Berufung angefochten werden. 
 
(3) Eingezogene Spielautomaten sind nach Rechtskraft des Einziehungsbescheides von der Behörde zu vernich-
ten. 
 
§ 27. (1) Beschlagnahmte Spielautomaten, die nicht eingezogen werden und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 
oder Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, für verfallen erklärt werden können, 
sind dem Aufsteller und Betreiber eines Spielautomaten dann herauszugeben, sofern dieser nicht wegen einer 
Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehreren Bestimmungen des § 34 Abs. 1 innerhalb der letzten fünf 
Jahre bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit dem Hinweis zu erfolgen, dass im Falle einer weiteren Verwal-
tungsübertretung gemäß einer oder mehreren Bestimmungen des § 34 Abs. 1 der Spielautomat, mit dem gegen 
eine oder mehrere Bestimmungen des § 34 Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen wird. 
 
(2) Sind beschlagnahmte Spielautomaten gemäß Abs. 1 innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach 
Rechtskraft der Bestrafung niemandem herauszugeben, so gehen sie in das Eigentum des Landes über. 
 
(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Spielautomaten befindet, ist zunächst zur Tilgung von fälligen Abgaben-
forderungen des Landes und sodann von offenen Geldstrafen des Aufstellers und Betreibers des Spielautomaten 
zu verwenden, ansonsten auszufolgen. 
 
§ 28. Die Landesregierung darf als Organe der öffentlichen Aufsicht Landes-Aufsichtsorgane zur Unterstützung 

a) der Bezirksverwaltungsbehörden 
1. bei der Überwachung und Überprüfung von Spielautomaten, 
2. bei der Einziehung und Beschlagnahme von Spielautomaten, 
3. bei der Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren wegen Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 34, und 

b) der Landesregierung bei der Überwachung und Überprüfung von Glücksspielautomaten bestellen. 
 
§ 32. (1) Landes-Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes 

a) Personen, die bei der Begehung einer der in § 34 Abs. 1 und Abs. 3 angeführten Verwaltungsübertretungen 
betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern, und 
b) alle Maßnahmen setzen, zu denen auch die nach § 23 mit der Überwachung und Überprüfung betrauten 
Organe der zuständigen Behörden im Sinne des § 21 Abs. 1 bis 3 ermächtigt sind. 

 
(2) Personen, die von Landes-Aufsichtsorganen zur Bekanntgabe ihrer Identität aufgefordert werden, sind ver-
pflichtet dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. 
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(3) Landes-Aufsichtsorgane sind bei Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit an die Weisungen der Organe der Behör-
de, für die sie tätig werden (§ 28), gebunden. 
 
(4) Landes-Aufsichtsorgane unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG und haben das 
Spielgeheimnis nach Maßgabe des § 16 Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes zu wahren. 
 
(5) Landes-Aufsichtsorgane sind in Ausübung ihres Dienstes Beamte im Sinne des § 74 Abs. 1 Z 4 StGB. 
 
§ 34. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, oder eine 
Verwaltungsübertretung nach den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes darstellt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer in Bezug auf Spielautomaten: 

a) Spielautomaten entgegen § 3 ohne entsprechende Geräte-Identifikation aufstellt und betreibt; 
b) gegen die Betriebs- und Standorterfordernisse gemäß § 4 Abs. 1 bis Abs. 3 verstößt; 
c) Spielautomaten entgegen § 5 ohne das Vorliegen der erforderlichen persönlichen Voraussetzungen auf-
stellt oder betreibt, sofern es sich nicht um die in § 5 Abs. 3 lit. c genannten persönlichen Voraussetzungen 
handelt; 
d) Spielautomaten entgegen einer gemäß § 4 Abs. 4 erfolgten behördlichen Untersagung aufstellt oder be-
treibt; 
e) gegen das Verbot des § 6 verstößt; 
f) gegen eine ihm obliegende Duldungs- oder Mitwirkungsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 1 bis 3 verstößt; 
g) das Aufstellen und den Betrieb von Spielautomaten ohne entsprechende Geräte-Identifikation (§ 3) oder 
das Aufstellen und den Betrieb gemäß § 6 verbotener Spielautomaten in seinen Räumlichkeiten duldet. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, oder eine 
Verwaltungsübertretung nach den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes darstellt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer in Bezug auf Glücksspielautomaten 

a) als Bewilligungsinhaber gegen die Betriebspflicht gemäß § 8 verstößt; 
b) als Bewilligungsinhaber gegen Auflagen der Bewilligungsbescheide gemäß den §§ 9, 10 oder 12 verstößt; 
c) als Bewilligungsinhaber, als Geschäftsleiter oder als verantwortliche Person die ihm jeweils nach dem 3. 
Hauptstück (§§ 7 bis 20) dieses Gesetzes obliegenden Pflichten verletzt; 
d) als Vertragspartner eines Bewilligungsinhabers die ihm nach dem 3. Hauptstück (§§ 7 bis 20) dieses Ge-
setzes obliegenden Pflichten verletzt; 
e) soweit nicht bereits von lit. a bis d erfasst, minderjährigen Personen entgegen § 14 Abs. 2 Zugang zu ei-
nem Automatensalon, entgegen § 14 Abs. 3 Zugang zu Glücksspielautomaten in Einzelaufstellung oder ent-
gegen § 14 Abs. 4 die Spielteilnahme an Glücksspielautomaten ermöglicht; 
f) gegen eine ihm obliegende Duldungs- oder Mitwirkungsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 1 bis 3 verstößt. 

 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
2.000 Euro bis zu 39.800 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
74.) Kärntner Sportgesetz 1997  
LGBl 99/1997 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Anzeigepflicht nach § 12 verletzt; 
b) eine Sportlehrertätigkeit trotz Untersagung ausübt; 
c) einer Verfügung nach § 9 Abs. 1 oder 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind Ver-
waltungsübertretungen nach Abs. 1 mit einer Geldstrafe bis 500 Euro zu bestrafen. 
 
Art. V zu LGBl 99/1997 
 
(1) Mit § 15 Abs 1 lit a zweiter Fall und § 16 des Gesetzes LGBl Nr 41/1973 wurden folgende Übergangsbestim-
mungen getroffen: 

1. Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer die Anzeigepflicht nach § 16 verletzt (§ 15 Abs 1 lit a zweiter 
Fall). 
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2. Sportlehrer, die ihre Tätigkeit im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits ausüben, haben dies 
der Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes anzu-
zeigen (§ 16 Abs 1). 
3. Die Bestimmungen der §§ 12 bis 14 gelten sinngemäß (§ 16 Abs 2). 

 
(2) Mit Artikel II des Gesetzes LGBl Nr 6/1990 wurde folgende Übergangsbestimmung getroffen: 

Die Zusammensetzung des Landessportrates ist für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes lau-
fende Funktionsdauer den Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen. § 10 Abs 3 und 4 (§ 10 Abs 3 und 5 
neu) gilt sinngemäß. 
 

 
75.) Kärntner Straßengesetz  
LGBl 72/1991 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 63. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit höherer Strafe bedroht ist, wer-
den von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafe bis 500 Euro bestraft: 

a) jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der §§ 1 Abs. 2, 29 Abs. 1, 34 Abs. 3, 45, 47 bis 54 dieses 
Gesetzes und der hierzu erlassenen Durchführungsverordnungen oder der auf Grund der §§ 47 bis 54 ge-
troffenen behördlichen Anordnungen; 
b) jede Behinderung des Gemeingebrauches einer öffentlichen Straße; 
c) jede vorsätzliche, wenn auch nur versuchte, sowie jede durch Mangel pflichtgemäßer Aufmerksamkeit ver-
ursachte Beschädigung oder Verunreinigung öffentlicher Straßen, sofern nicht bei einer durch Mangel an 
pflichtgemäßer Aufmerksamkeit verursachten Beschädigung oder Verunreinigung die nächste Polizeiinspekti-
on oder die nächste Dienststelle der Straßenverwaltung hiervon unter Bekanntgabe der Identität des Verursa-
chers ohne unnötigen Aufschub verständigt worden ist. 

 
(2) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat im Straferkenntnis auch über die aus einer Verwaltungsübertretung nach 
diesem Gesetz abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche der Straßenerhaltungspflichtigen zu entscheiden. 
 
 
76.) Kärntner Tierzuchtgesetz  
LGBl 1/2009 idgF LGBl 85/2013  
 
§ 28. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 3 zu sein oder ohne Anzeige gemäß § 7 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs. 8 nicht nachkommt, 
7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 8 Abs. 9 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen in Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 12 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 oder § 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung 
ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 14 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs. 3 
oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt bzw. verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 17 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen bzw. Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 24 Abs. 4 nicht nachkommt, 
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23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 24 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen, Bescheiden oder Erkenntnissen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen wur-
den, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt, 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheits-
strafen werden nicht festgesetzt. 
 
(2) Der Verfall von Samen, Eizellen oder Embryonen, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
seiner Durchführungsverordnungen abgegeben oder verwendet werden, und von Samen, der mit Erbfehlern 
behaftet ist, kann, wem immer Samen, Eizellen oder Embryonen gehören, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
ausgesprochen werden. 
 
 
77.) Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz  
LGBl 68/1996 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Tätigkeit als Buchmacher oder Totalisateur ohne die erforderliche Bewilligung ausübt; 
b) die gemäß § 1 Abs. 3 erforderliche Anzeige unterlässt oder unvollständig erstattet; 
c) den in der Bewilligung festgelegten Bedingungen zuwiderhandelt oder Auflagen nicht erfüllt; 
d) die Tätigkeit als Buchmacher oder Totalisateur ohne Wettreglement ausübt, dieses nicht ordnungsgemäß 
aushängt oder der Landesregierung nicht zur Kenntnis bringt; 
e) die Betriebsstätte nicht ordnungsgemäß kennzeichnet. 

 
(2) Soweit in diesem Gesetz auf die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994, BGBl Nr 194 (GewO 1994), ver-
wiesen wird, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
a) die Tätigkeit als Totalisateur oder Buchmacher, trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 GewO 1994 oder gemäß § 9 
GewO 1994 bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters, ausübt, ohne die 
Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 oder § 40 Abs. 4 GewO 1994 über die Bestellung eines dem § 39 Abs. 2 GewO 1994 
entsprechenden Geschäftsführers oder gemäß § 40 Abs. 2 GewO 1994 über die Übertragung der Ausübung 
dieser Tätigkeit an einen Pächter erstattet zu haben; 
b) sich eines Geschäftsführers bedient, der den in § 39 Abs. 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen nicht ent-
spricht; 
c) die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 2, 3 und 5, § 12, § 39 Abs. 4, § 40 Abs. 2 und 4, § 41 Abs. 4, § 42 
Abs. 1, § 43 Abs. 1, § 44 und § 93 GewO 1994 nicht erstattet; 
d) trotz der aufgrund des § 39 Abs. 1 GewO 1994 bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsfüh-
rers die Tätigkeit als Totalisateur oder Buchmacher ausübt, ohne eine Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 oder gemäß § 
40 Abs. 4 GewO 1994 über die Bestellung eines gemäß § 39 Abs. 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsfüh-
rers für die Ausübung dieser Tätigkeit erstattet zu haben. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 und 2 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstra-
fe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
78.) Kärntner Veranstaltungsgesetz  
LGBl 27/2011 
 
§ 24. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Gesetzes mitzuwirken 
durch: 

a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, und 
c) die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in diesem Gesetz vorgesehen ist. 

 
(2) Im Übrigen haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Behörden zur Sicherung der Aus-
übung ihrer Überprüfungsbefugnisse über deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzesmäßigen Wirkungsbereichs 
Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- 
und Zwangsgewalt: 

a) die Durchführung oder Fortsetzung einer Veranstaltung zu unterbinden, wenn 
1. dies zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
oder die Sicherheit von Sachen notwendig ist, 
2. entgegen einer Anordnung nach § 3 Abs. 5 lit. e oder § 21 Abs. 4 lit. e alkoholische Getränke ausge-
schenkt oder verkauft oder Getränke in gefährlichen Behältern abgegeben werden, 
3. ein nach § 3 Abs. 4 oder § 21 Abs. 2 vorgeschriebener Ordnerdienst nicht eingerichtet oder dieser sei-
nen Aufgaben nicht ausreichend nachkommt, oder 
4. eine Veranstaltung trotz ihrer Untersagung durchgeführt wird; 
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b) Personen, die den Anweisungen von Ordnern zur Durchsetzung von Anordnungen nach § 3 Abs. 4 und 
Abs. 5 oder nach § 21 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5 nicht nachkommen, den Zutritt zur Veranstaltung zu verweh-
ren oder von der Veranstaltung zu entfernen; 
c) bei Gefahr im Verzug Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände, die Fluchtwege oder die für Einsatzfahrzeuge 
notwendigen Zu- und Abfahrtswege verstellen, zu entfernen oder entfernen zu lassen; § 89a Abs. 4 bis 8 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 gilt sinngemäß; 
d) im Falle der Verweigerung des Zuganges oder der Überprüfungsmöglichkeiten nach den §§ 22 und 23 die-
se zu erwirken. 

 
(4) Die Mitwirkung nach Abs. 1 bis 3 erstreckt sich nicht auf Übertretungen der §§ 3 Abs. 6 bis Abs. 9, 6 Abs. 7, 9 
Abs. 10 zweiter Satz und 12. 
 
§ 30. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer 

a) bewilligungspflichtige Veranstaltungen ohne Bewilligung oder abweichend von dieser durchführt; 
b) soweit eine Genehmigungspflicht für Veranstaltungsstätten und Veranstaltungseinrichtungen vorgesehen 
ist, Veranstaltungen in nicht genehmigten Veranstaltungsstätten durchführt oder nicht genehmigte Veranstal-
tungseinrichtungen verwendet oder als Verfügungsberechtigter über derartige Veranstaltungsstätten oder 
Veranstaltungseinrichtungen eine für eine Veranstaltung nicht genehmigte Veranstaltungsstätte oder Veran-
staltungseinrichtung zur Verfügung stellt; 
c) soweit für Veranstaltungsstätten keine Genehmigungspflicht vorgesehen ist, Veranstaltungen in hierfür 
nicht geeigneten Veranstaltungsstätten durchführt oder als Verfügungsberechtigter über eine solche Veran-
staltungsstätte eine für die Veranstaltung ungeeignete Veranstaltungsstätte zur Verfügung stellt; 
d) soweit eine behördliche Untersagung einer Veranstaltung erfolgt ist, diese trotz der Untersagung durch-
führt, oder die Bestimmungen der §§ 3, 5, 8, 9 Abs. 1, 10 Abs. 1, 12 Abs. 1 bis Abs. 4, 13 oder 23 Abs. 5 drit-
ter Satz übertritt;               
e) Veranstaltungen entgegen des Verbots nach § 8 beginnt oder nicht beendet; 
f) Maßnahmen nach §§ 22 Abs. 1, 23 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 erster Satz nicht duldet oder behin-
dert; 
g) die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen übertritt; 
h) den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Bescheiden, Erkenntnissen oder Beschlüssen zuwiderhandelt, 
soweit ein derartiges Verhalten nicht bereits den Tatbestand der lit. a bis lit. g erfüllt; 
i) Veranstaltungen zur Vornahme oder Förderung unsittlicher Handlungen oder auf andere Weise miss-
braucht; 
j) durch eine Veranstaltung das Leben oder die Gesundheit der Besucher oder veranstaltungspolizeiliche Inte-
ressen oder Interessen des Jugendschutzes gefährdet; 
k) durch eine Veranstaltung eine unzumutbare Beeinträchtigung von Menschen durch Immissionen (zB Lärm, 
Geruch, Erschütterung, Wärme, Lichteinwirkung oder Schwingungen) herbeiführt; 
l) (entfällt) 
m) als staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker (§ 11 Abs. 1 lit. a) oder als Ingenieurbüro (Beratender In-
genieur gem. § 11 Abs. 1 lit. b) oder als Veranstaltungstechniker (§ 11 Abs. 1 lit. c) die Überprüfung nicht ent-
sprechend den hierfür geltenden Bestimmungen oder der erlassenen Verordnungen ausübt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 33. (1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) tritt das Kärntner Veranstaltungsgesetz 1997 – K-VAG 1997, 
LGBl. Nr. 95/1997, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 68/1998, Nr. 27/1999, Nr. 138/2001, Nr. 77/2005 und 
Nr. 22/2008 sowie der Kundmachungen LGBl. Nr. 119/1997 und 16/1998, mit Ausnahme der in Abs. 3 genannten 
Bestimmungen außer Kraft. 
 
(3) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 lit. d und e, Abs. 2 bis 5a, des § 6 Abs. 1 bis Abs. 3b, des § 7 Abs. 1 bis 4 
sowie Abs. 8 und Abs. 9, der §§ 8 bis 10, des § 11 Abs. 1 und Abs. 2, des § 14, des § 15 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 
5, des § 21 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 bis Abs. 8, des § 22 Abs. 1, Abs. 1a, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 8, der §§ 23 
bis 25, des § 26 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, des § 28 Abs. 1 lit. b und c sowie Abs. 2, des § 31, des § 33, des § 34, 
der §§ 36a bis 36b sowie des § 37 Abs. 1 lit. a, lit. c, lit. e, lit. g und lit. i des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 
1997, LGBl. Nr. 95/1997, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2012, bleiben bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2014 in Kraft, soweit sie 

a) die Überwachung und den Betrieb von nach den Bestimmungen des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 
1997 rechtskräftig bewilligten Spielapparaten und Geldspielapparaten im Sinne des § 5 Abs. 1 lit. d und lit. e 
des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997 und 
b) die Ahndung von Verwaltungsübertretungen im Zusammenhang mit nach den Bestimmungen des Kärntner 
Veranstaltungsgesetzes 1997 rechtskräftig bewilligten Spielapparaten und Geldspielapparaten  
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betreffen. Neuanträge auf Bewilligung nach den genannten Bestimmungen des Kärntner Veranstaltungsge-
setzes 1997 sind nicht zulässig. Das Aufstellen und der Betrieb nicht bereits rechtskräftig bewilligter Spielau-
tomaten und die Erteilung einer Bewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielau-
tomaten im Sinne des Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetzes, die Ahndung von Verwaltungs-
übertretungen in diesem Zusammenhang sowie die Überwachung von Spielautomaten richten sich aus-
schließlich nach den Bestimmungen des Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetzes – K-SGAG. 

 
(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) tritt das Kinogesetz 1962, LGBl. Nr. 2/1963, in der Fassung der 
Gesetze LGBl. Nr. 14/1975, LGBl. Nr. 35/1982, LGBl. Nr. 70/1993 und LGBl. Nr. 54/2007, außer Kraft. 
 
(5) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes dürfen bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) in Kraft gesetzt 
werden. 
 
(6) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (Abs. 1) anhängige Verfahren sind von den nach diesem 
Gesetz zuständigen Behörden nach den Bestimmungen des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 
95, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008, weiterzuführen. 
 
(7) Rechtskräftige Bewilligungen und recht-mäßige Anmeldungen nach den Bestimmungen des Kärntner Veran-
staltungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 95, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2012, sowie rechtskräf-
tige Bewilligungen nach dem Kärntner Kinogesetz, LGBl. Nr. 2/1963, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 54/2007, und die jeweiligen Fortbetriebsrechte bleiben aufrecht. Abweichend vom ersten Satz bleiben Aufla-
gen, Bedingungen und sonstige behördliche Anordnungen in rechtskräftigen Bewilligungen und rechtmäßigen 
Anmeldungen im Sinne des ersten Satzes, mit Ausnahme von rechtskräftigen Bewilligungen und rechtmäßigen 
Anmeldungen betreffend Spielapparate und Geldspielapparate (Abs. 3), nur insoweit aufrecht, als diese auch 
nach dem Kärntner Veranstaltungsgesetz 2010, LGBl. Nr. 27/2011, vorgeschrieben werden dürfen. Geldspielap-
parate, die nach § 5 Abs. 1 lit. e des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997 rechtskräftig bewilligt worden sind, 
dürfen längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 betrieben werden. 
 
(8) Verfahren in Angelegenheiten, die nach diesem Gesetz keiner Anmeldung mehr bedürfen, sind einzustellen. 
Die Parteien des Verfahrens sind nach Möglichkeit von der Einstellung des Verfahrens zu verständigen. 
 
(9) Soweit im Zeitpunkt nach Abs. 1 eine Veranstaltung im Sinne des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997, 
LGBl. Nr. 95, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008 durchgeführt wird und diese keiner Bewilligung 
bedarf, hat der Veranstalter binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt nach Abs. 1 um Bewilligung dieser Veran-
staltung anzusuchen, sofern sie nach den Bestimmungen dieses Gesetzes einer Bewilligung bedarf. Erfolgt die 
Bewilligung innerhalb dieser Frist, darf die Veranstaltung während der Dauer des Bewilligungsverfahrens – erfolgt 
eine Untersagung, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens – weiter durchgeführt werden. 
 
(10) Abweichend von § 26 Abs. 4 hat neben den Bezirksverwaltungsbehörden bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2013 auch der unabhängige Verwaltungssenat in Kärnten der für die Bewilligung einer Veranstaltung und der für 
die Genehmigung einer Veranstaltungsstätte zuständigen Behörde auf ihr Ersuchen hin rechtskräftige Strafbe-
scheide wegen Verwaltungsübertretungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder des Kärntner Jugend-
schutzgesetzes der Landesregierung zu übermitteln. Der unabhängige Verwaltungssenat in Kärnten darf dies 
auch in automationsunterstützter Form tun, soweit die in den Strafbescheiden enthaltenen personenbezogenen 
Daten zur Wahrnehmung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden und 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzt werden. 
 
 
79.) Kärntner Vergnügungssteuergesetz  
LGBl 63/1982 
 
§ 12. (1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes macht sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig, wer 

a) die Anmeldung nach § 3 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt; 
b) Eintrittskarten ausgibt, die den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen; 
c) die Beobachtung von Veranstaltungen, insbesondere die Beobachtung von automatischen Einrichtungen, 
welche die Teilnahme an Veranstaltungen durch Einwerfen von Münzen oder sonstigen Gegenständen er-
möglichen, durch mit Ausweis versehene Beauftragte der Abgabenbehörde nicht zulässt oder die Anzahl der 
eingeworfenen Gegenstände trotz Verlangen dieser Beauftragten von diesen nicht überprüfen lässt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestra-
fen. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt. 
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80.) Kärntner Wald- und Weidenutzungsrechte-Landesgesetz 
LGBl 15/2003 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 58. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer 

a) den Bestimmungen der Regulierungsurkunden zuwiderhandelt; 
b) Anordnungen der Behörde aufgrund dieses Gesetzes nicht oder nicht fristgerecht erfüllt; 
c) Markierungen, Grenzkennzeichnungen oder sonstige Behelfe, die bei den nach diesem Gesetz durchzufüh-
renden technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
81.) Kärntner Weinbaugesetz 
LGBl 9/2006 
 
§ 12. (1) Wer 

a) seinen Meldepflichten gemäß §§ 4 Abs 3, 5 Abs 1, 7 Abs 4 und 10 Abs 4 nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt, 
b) im Meldebogen gemäß § 10 Abs 4 wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht, 
c) Bedingungen oder Auflagen des § 7 Abs 3 nicht erfüllt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 
a) eine Neuanlage von Weingärten (§ 4) ohne Bewilligung durchführt, 
b) eine Wiederbepflanzung (§ 5) unzulässigerweise durchführt, 
c) Pflanzungen von nicht klassifizierten Rebsorten unzulässigerweise (§ 6) oder ohne Bewilligung (§ 7) vornimmt, 
d) Pflanzungen von Rebvermehrungsgut ohne Bewilligung nach § 8 vornimmt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 15 Cent pro Quadratmeter 
gesetzwidrig ausgepflanzter Weingartenfläche, höchstens jedoch mit 3.500 Euro pro Hektar gesetzwidrig ange-
pflanzter Weingartenfläche zu bestrafen. 
 
 
82.) Klagenfurter Stadtrecht  
LGBl 70/1998 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 13. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche Ver-
ordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehen-
der, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwal-
tungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(2) Ortspolizeiliche Verordnungen hat der Bürgermeister zu erlassen, wenn sie der Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für die körperliche Sicherheit von Menschen oder für das Eigentum dienen. Sonstige ortspoli-
zeiliche Verordnungen hat der Gemeinderat zu erlassen. 
 
§ 18. (1) Der Gemeinderat kann natürlichen Personen, Gesellschaften des Handelsrechts und juristischen Perso-
nen das Recht verleihen, das Stadtwappen zu führen, wenn dies im Interesse der Stadt liegt. 
 
(2) Der Gemeinderat kann die Verleihung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der in beschlussfähiger Anzahl 
Anwesenden widerrufen, wenn sich der Berechtigte seines Rechtes für unwürdig erweist. Die Verleihung gilt als 
widerrufen, wenn der Berechtigte gemäß § 18 der Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung 2002 
vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. 
 
(3) Wer das Stadtwappen unbefugt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
§ 82. (1) Im Rathaus ist an für jedermann zugänglicher Stelle eine Amtstafel anzubringen. 
 
(2) Die Amtstafel ist zur Kundmachung von Verordnungen und für die sonstigen durch ein Gesetz vorgeschriebe-
nen Kundmachungen bestimmt. Sie hat ferner der Veröffentlichung von Dienstordnungen und Kollektivverträgen, 
von Tarifen und sonstigen Vertragsbedingungen der Unternehmungen der Stadt zu dienen. Die Bestimmungen 
des § 16 Abs 3 gelten sinngemäß. 
 
(3) Erfordern die an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen, dass sie rasch einem möglichst großen 
Personenkreis zur Kenntnis gelangen, und enthalten die zuständigen Gesetze keine Sondervorschriften, so kann 
der Bürgermeister anordnen, dass diese Veröffentlichungen durch den Hauseigentümer an einer allen Hausbe-
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wohnern zugänglichen, gut sichtbaren Stelle anzuschlagen sind. Die Nichtbefolgung einer solchen Verordnung 
kann als Verwaltungsübertretung erklärt werden. 
 
 
83.) Kulturpflanzenschutzgesetz 
LGBl 53/2001 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) entgegen § 4 lit. a Grundstücke, Baulichkeiten und Transportmittel sowie Pflanzen und Pflanzenerzeugnis-
se nicht frei von Schadorganismen hält oder diese nicht bekämpft; 
b) entgegen § 4 lit. b oder einer gemäß § 11 Abs. 1 lit. a erlassenen Verordnung ein Auftreten oder einen Ver-
dacht des Auftretens eines Schadorganismus der Behörde nicht oder nicht unverzüglich meldet; 
c) die ihm von der Behörde gemäß § 4 lit. c in Verbindung mit § 6 Abs. 2 aufgetragenen Maßnahmen nicht 
durchführt; 
d) das Betreten seiner Grundstücke, Baulichkeiten und Transportmittel durch Kontrollorgane und Sachver-
ständige, die Entnahme von Proben oder die Durchführung sonstiger Maßnahmen gemäß § 4 lit. d, § 5 Abs. 1 
und § 6 Abs. 1 nicht duldet; 
e) entgegen § 4 lit. e die Kontrollorgane nicht unterstützt, erforderliche Auskünfte nicht erteilt oder erforderli-
che Unterlagen nicht vorlegt; 
f) Schadorganismen entgegen § 7 hält; 
g) Anordnungen, die sich aus einer Verordnung gemäß § 6 Abs. 4 oder § 11 Abs. 1 lit. e ergeben, nicht be-
folgt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 und 2 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis 7.200 Euro, im Fall der Wiederholung und dann, wenn mit der Übertretung ein erheblicher Nachteil für die 
Bekämpfung von Schadorganismen verbunden ist, bis zu 21.600 Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheitsstrafen werden 
nicht festgesetzt. 
 
(4) Der Verfall von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen, Schadorganismen und anderen Gegenständen, die als Über-
träger von Schadorganismen in Betracht kommen und auf die sich die strafbare Handlung bezieht, kann, wem 
immer sie gehören, ausgesprochen werden. 
 
(5) Zur Sicherung des Verfalls können die hiervon betroffenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Schadorganismen 
und anderen Gegenstände, die als Überträger von Schadorganismen in Betracht kommen, auch durch die Kon-
trollorgane beschlagnahmt werden. Die Kontrollorgane haben die Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 
(6) Die Anordnung eines Erlages eines Geldbetrages anstelle der Beschlagnahme ist nicht zulässig. 
 
 
84.) Rafts-Verordnung  
LGBl 88/1993 
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs 1 Schifffahrtsgesetz 1990 bestraft. 
 
 
85.) Verordnung über Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz 
LGBl 49/1986 
 
§ 10. Personen, die den in dieser Verordnung angeordneten Verboten ungeachtet vorausgegangener Abmah-
nung zuwiderhandeln, machen sich gem. § 39 Abs 6 des Strahlenschutzgesetzes einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und sind mit Geldstrafen bis zu 20.000 Schilling oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. Diese 
Strafen können gem. § 39 Abs 7 des Strahlenschutzgesetzes nebeneinander verhängt werden. 
 
 
85.) Villacher Stadtrecht 
LGBl 69/1998 
 
§ 13. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche Ver-
ordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehen-
der, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwal-
tungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes verstoßen. 
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(2) Ortspolizeiliche Verordnungen hat der Bürgermeister zu erlassen, wenn sie der Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für die körperliche Sicherheit von Menschen oder für das Eigentum dienen. Sonstige ortspoli-
zeiliche Verordnungen hat der Gemeinderat zu erlassen. 
 
§ 18. (1) Der Gemeinderat kann natürlichen Personen, Gesellschaften des Handelsrechts und juristischen Perso-
nen das Recht verleihen, das Stadtwappen zu führen, wenn dies im Interesse der Stadt liegt. 
 
(2) Der Gemeinderat kann die Verleihung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der in beschlussfähi-
ger Anzahl Anwesenden widerrufen, wenn sich der Berechtigte seines Rechtes für unwürdig erweist. Die Verlei-
hung gilt als widerrufen, wenn der Berechtigte gemäß § 18 der Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl-
ordnung 2002 vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. 
 
(3) Wer das Stadtwappen unbefugt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
§ 84. (1) Im Rathaus ist an für jedermann zugänglicher Stelle eine Amtstafel anzubringen. 
 
 (2) Die Amtstafel ist zur Kundmachung von Verordnungen und für die sonstigen durch ein Gesetz vorgeschrie-
benen Kundmachungen bestimmt. Sie hat ferner der Veröffentlichung von Dienstordnungen und Kollektivverträ-
gen, von Tarifen und sonstigen Vertragsbedingungen der Unternehmungen der Stadt zu dienen. Die Bestimmun-
gen des § 16 Abs 3 gelten sinngemäß. 
 
(3) Erfordern die an der Amtstafel angeschlagenen Veröffentlichungen, dass sie rasch einem möglichst großen 
Personenkreis zur Kenntnis gelangen, und enthalten die zuständigen Gesetze keine Sondervorschriften, so kann 
der Bürgermeister anordnen, dass diese Veröffentlichungen durch den Hauseigentümer an einer allen Hausbe-
wohnern zugänglichen, gut sichtbaren Stelle anzuschlagen sind. Die Nichtbefolgung einer solchen Verordnung 
kann als Verwaltungsübertretung erklärt werden. 
 
 
86.) Verordnung über ein Verbot des Betretens der Eisdecke von Stauseen  
LGBl 22/1974 
 
§ 2. Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 137 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 als Verwal-
tungsübertretungen mit einer Geldstrafe bis 20.000 Schilling bestraft. 
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III. Niederösterreich 
 
 
 
 
 
1.) NÖ Landtagswahlordnung 
LGBl 67/1992 idgF LGBl 58/2013 
 
§ 28. (1)  Innerhalb von zehn Tagen ab Beginn der Einsichtsfrist kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines 
Namens und der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsan-
trägen bezeichneten Amtsstelle (§ 25 Abs. 2) schriftlich oder mündlich einen Berichtigungsantrag einbringen. Der 
Antragsteller kann die Aufnahme eines vermeintlich Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Strei-
chung eines vermeintlich nicht Wahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2)  Die Berichtigungsanträge müssen bei der Amtsstelle, bei der sie einzubringen sind, spätestens am zehnten 
Tage nach Beginn der Einsichtsfrist einlangen. 
 
(3)  Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu über-
reichen. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines vermeintlich Wahlberechtigten zum Gegenstand, so 
sind auch die zur Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere ein vom vermeint-
lich Wahlberechtigten ausgefülltes Wähleranlageblatt anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Streichung 
eines vermeintlich nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, 
auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein 
Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter 
genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4)  Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge einbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu 
bestrafen. 
 
§ 59. (1)  Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2)  Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Landesverfassungsgesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wir-
kungskreises der Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3)  Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der 
Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche geahndet. 
 
§ 63. (1)  Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Eine Wahlzelle darf jeweils nur von einer Person betreten 
werden. 
 
(2)  Die Wahlbehörde hat blinden oder schwer sehbehinderten Wählern Stimmzettelschablonen als Hilfsmittel zur 
Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung zur Verfügung zu stellen. Diese Schablonen werden in jedem 
Wahllokal aufgelegt, oder werden zusammen mit einer eventuell beantragten Wahlkarte an den Wähler ausge-
händigt oder zugestellt. Körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie sich selbst 
auswählen können und die gegenüber dem Wahlleiter namhaft gemacht werden muss, führen und sich bei der 
Wahlhandlung helfen lassen. Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtli-
chen Stimmzettels ohne fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3)  Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfalle die Wahlbehör-
de. Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4)  Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche bestraft. 
 
§ 76. (1)  Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebene 
amtliche Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2)  Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche bestraft. Hierbei können 
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unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähn-
lich sind, für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
 (3)  Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 (4)  Die Kosten der Herstellung der amtlichen Stimmzettel und der Stimmzettelschablonen (§ 63 Abs. 1) sind vom 
Land zu tragen. 
 
 
2.) Gesetz über den Schutz der NÖ Landessymbole 
LGBl 2/1979 idgF LGBl 102/2012 
 
§ 6. (1) Wer 

a) das NÖ Landeswappen unberechtigt führt, oder 
b) das NÖ Landeswappen in einer das Ansehen desselben als Symbol des Landes schädigenden Art ver-
wendet, oder 
c) das NÖ Landessiegel nachmacht oder verwendet, oder 
d) die Landesfarben in einer dieselben als Landessymbol herabsetzenden Art oder in einer das Ansehen des 
Landes herabsetzenden Weise verwendet, 

begeht, sofern die Tat in den Fällen der lit.c und d nicht eine von den Gerichten zu ahndende strafbare Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 6 Wochen bestraft. 
 
(2) Bewegliche Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, können für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind auch auf die Führung und Verwendung von Teilen des Landeswap-
pens, wie insbesondere die Darstellung des Wappens ohne Mauerkrone, sowie von verwechselbaren Nachbil-
dungen anzuwenden. 
 
 
3.) NÖ Datenschutzgesetz 
LGBl 116/200 idgF LGBl 119/2013 
 
§ 30. (1)  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu ahnden ist, wer 

1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen erkennbar wider-
rechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhält oder 
2. Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm 
gemäß § 16 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet oder 
3.Daten entgegen einer rechtskräftigen Entscheidung verwendet, nicht beauskunftet, nicht richtigstellt oder 
nicht löscht oder 
4. Daten vorsätzlich entgegen § 21 Abs. 4 vernichtet. 

 
(2)  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.650 Euro zu ahnden ist, wer 

1. Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne eine Mitteilungspflicht gemäß § 19 erfüllt zu haben oder 
2. Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbehörde 
gemäß § 13 eingeholt zu haben oder 
3. trotz einer Empfehlung der Datenschutzbehörde die Auskunftspflicht gemäß § 17 verletzt oder 
4. die gemäß § 14 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt. 

 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
 
(4)  Die Strafe des Verfalls von Datenträgern kann ausgesprochen werden (§§ 10, 17 und 18 VStG, BGBl. Nr. 
52/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 33/2013), wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach 
Abs. 1 oder 2 in Zusammenhang stehen. 
 
(5)  Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der 
Auftraggeber (Dienstleister) seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Falls ein solcher im Inland nicht gege-
ben ist, ist die am Sitz der Landesregierung eingerichtete Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
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4.) NÖ Gemeindeordnung 
LGBl 172/1973 idgF LGBl 39/2014 
 
§ 4. (1) Die Landesregierung kann Gemeinden auf Antrag des Gemeinderates das Recht zur Führung eines 
Wappens verleihen. Die Abbildung und Beschreibung des Wappens hat den Grundsätzen der Heraldik zu ent-
sprechen; das Wappen ist in einer Wappenurkunde darzustellen. 
 
(2) Die Verleihung eines Gemeindewappens ist im Landesgesetzblatt kundzumachen. 
 
(3) Der Gebrauch des Gemeindewappens durch physische oder juristische Personen sowie durch Personenge-
sellschaften des Handelsrechtes bedarf der Bewilligung des Gemeinderates. Die Bewilligung darf nur für genau 
bezeichnete Zwecke erteilt werden, wenn ein der Gemeinde abträglicher Gebrauch des Gemeindewappens nicht 
zu befürchten ist. Die Bewilligung kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit erteilt werden. Ein Widerruf ist zu-
lässig, wenn von dem Wappen ein der Gemeinde abträglicher Gebrauch gemacht wird. 
 
(4) Die dem Gemeinderat obliegende Festsetzung der Gemeindefarben bedarf der Genehmigung der Landesre-
gierung. 
 
(5) Die unbefugte Führung oder Verwendung des Gemeindewappens ist eine Verwaltungsübertretung. 
 
§ 33. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat der Gemeinderat das Recht, ortspolizeili-
che Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Landes und des 
Bundes verstoßen. 
 
(3) Die Bestrafung wegen Übertretung einer ortspolizeilichen Verordnung obliegt dem Bürgermeister im übertra-
genen Wirkungsbereich. 
 
 
5.) NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz 
LGBl 99/1999 idgF LGBl 40/2014 
 
§ 5. (1) Das Wappen und die Farben der Stadt regelt das Stadtrecht. 
 
(2) Das Wappen der Stadt (Stadtwappen) darf nur von Organen der Stadt geführt werden. 
 
(3) Der Stadtsenat kann physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften die Bewilligung zum Gebrauch des Stadtwappens für genau bezeichnete 
Zwecke erteilen. Die Bewilligung darf nur dann erteilt werden, wenn ein für die Stadt nachteiliger Gebrauch des 
Stadtwappens nicht zu erwarten ist. Die Bewilligung kann auch auf bestimmte Zeit erteilt werden. 
 
(4) Der Stadtsenat muss die Bewilligung widerrufen, wenn vom Stadtwappen ein für das Ansehen oder die Inte-
ressen der Stadt nachteiliger Gebrauch gemacht wird. 
 
(5) Wer das Stadtwappen ohne Bewilligung oder in einer für das Ansehen oder die Interessen der Stadt nachteili-
ge Art und Weise gebraucht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu 
bestrafen. 
 
§ 15. (1) Die Stadt hat das Recht in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches ortspolizeiliche Ver-
ordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehen-
der, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen und deren Nichtbefolgung zur Verwal-
tungsübertretung zu erklären. Diese Verordnungen des Gemeinderates dürfen nicht gegen Gesetze oder Verord-
nungen des Bundes oder des Landes verstoßen. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 kann auch der Bürgermeister erlassen, wenn sie der Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für die körperliche Sicherheit von Menschen oder für das Eigentum dienen. Er hat jedoch die 
nachträgliche Genehmigung des Gemeinderates einzuholen. Im Übrigen gilt § 50 Abs. 4. 
 
 
6.) Gesetz über den Gemeindewasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden 
LGBl 165/1978 idgF LGBl 63/2013 
 
§ 33. Wer 

a) aus der Verbandswasserleitung ohne Bewilligung des Verbandes Wasser entnimmt, 
b) den Einbau eines Wasserzählers behindert oder einen eingebauten Wasserzähler beschädigt, 
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c) die in § 29 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
begeht, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 215 
Euro zu bestrafen. 
 
 
7.) NÖ Landes-Bedienstetengesetz 
LGBl 38/2006 idgF LGBl 29/2014 
 
§ 45. (1) Die Landesregierung kann durch Verordnung Amtstitel festlegen. Dabei ist auf die Gehaltsklassen, Ver-
wendungen und Gehaltsstufen Bedacht zu nehmen. 
 
(2) Wer unbefugt einen Amtstitel oder eine Funktionsbezeichnung führt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. Diese Strafen können bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände nebeneinander 
verhängt werden. 
 
 
8.) Dienstpragmatik der Landesbeamten 
LGBl 93/1972 idgF LGBl 30/2014 
 
§ 40. (1) Der Beamte ist berechtigt, einen Amtstitel und eine Funktionsbezeichnung nach den Bestimmungen des 
V. Teiles zu führen. Eine Funktionsbezeichnung kann neben dem Amtstitel oder an dessen Stelle geführt werden. 
 
(2) Weibliche Beamte können Amtstitel und Funktionsbezeichnungen nach den Bestimmungen des V. Teiles in 
der weiblichen Form führen. 
 
(3) Einem besonders verdienten Beamten kann anlässlich des Übertrittes oder der Versetzung in den dauernden 
Ruhestand, 
 
frühestens jedoch ein Jahr vor dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis, der Amtstitel der nächsthöhe-
ren Dienstklasse oder der nächsthöhere Amtstitel seines Dienstzweiges verliehen werden. 
 
(4) Der Beamte des Ruhestandes kann den Amtstitel oder die Funktionsbezeichnung führen, den oder die er im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem aktiven Dienstverhältnis zu führen berechtigt war, jedoch mit dem Zusatz 
“im Ruhestand” (i.R.) oder “im zeitlichen Ruhestand” (i.z.R.). 
 
(5) Wer unbefugt einen Amtstitel oder eine Funktionsbezeichnung führt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro oder einer Arreststra-
fe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Diese Strafen können bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände 
nebeneinander verhängt werden. 
 
 
9.) NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetz 
LGBl 126/2009 idgF LGBl 69/2013 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

1. wer für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch unrichtige Angaben ungerechtfertigte Zahlungser-
leichterungen erwirkt; 
2. wer einen im Abgabenverfahren oder in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegten 
amtlichen Verschluss verletzt oder durch solche Verschlüsse gesicherte Räume, Umschließungen oder Teile 
von Vorrichtungen, in denen sich verbrauchsteuerpflichtige Gegenstände befinden oder die für solche Gegen-
stände bestimmt sind, beschädigt; 
3. wer, ohne den Tatbestand einer nach anderen Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsübertretung zu 
erfüllen, eine Abgabenverkürzung dadurch bewirkt, dass er eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- 
oder Wahrheitspflicht verletzt; 
4. wer, auch ohne dadurch eine Abgabenverkürzung zu bewirken, den Organen der Abgabenbehörde den Zu-
tritt zu Einrichtungen zur Bemessung von Abgaben verwehrt oder sonst unmöglich macht; 
5.wer, ohne den Tatbestand einer nach anderen Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsübertretung zu 
erfüllen, eine in den Abgabenvorschriften vorgesehene Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern 
oder sonstigen Aufzeichnungen oder zur Ausstellung oder Aufbewahrung von Belegen verletzt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung wird in den Fällen des Abs. 1 Z. 1, 2, 4 und 5 mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, im Fall des Abs. 1 Z. 3 mit einer Geld-
strafe bis zum Zwanzigfachen des Verkürzungsbetrages, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen geahndet. 
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(3) Verletzungen amtlicher Verschlüsse der im Abs. 1 Z. 2 genannten Art bilden nur insoweit eine Verwaltungs-
übertretung, als die Tat nicht nach § 272 StGB zu bestrafen ist. 
 
(4) Zur Strafverfolgung ist die Bezirksverwaltungsbehörde berufen. 
 
(5) Geldstrafen fließen bei Landesabgaben dem Land, bei Gemeindeabgaben der abgabenberechtigten Gemein-
de zu. 
 
 
10.) NÖ Landschaftsabgabegesetz 
LGBl 67/2007 idgF LGBl 124/2013 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen die Landschaftsabgabe hinterzieht oder verkürzt, 
2. die Aufzeichnungen nach § 8 nicht oder nicht vollständig führt, 
3. die Anzeige gemäß § 9 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder 
4. die Abgabenerklärung nach § 10 nicht, mangelhaft oder verspätet einreicht. 

 
(2) Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, und zwar 

1. Übertretungen nach Abs. 1 Z. 1 mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen, 
2. die anderen Übertretungen nach Abs. 1 mit einer Geldstrafe bis 4.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche. 

 
(4) Die Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für den im § 1 Abs. 4 genannten Zweck zu verwenden. 
 
 
11.) NÖ Gebrauchsabgabegesetz 
LGBl 25/1974 idgF LGBl 125/2013 
 
§ 15. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetzes 2009, LGBl. 
3400, begeht, auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, eine Verwaltungsübertretung, wer 

a) ohne Gebrauchserlaubnis einen Gebrauch ausübt; 
b) den Verpflichtungen im Sinne des § 5 nicht entspricht; 
c) den im Sinne des § 6 aufgetragenen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt; 
d) die im § 8 Abs. 1 vorgesehene Kontrolle vereitelt; 
e) die Gebrauchserlaubnis den Kontrollorganen nicht nachweisen kann; 
f) die im § 2 Abs.5 vorgesehene Anzeige vor Gebrauchnahme nicht erstattet; 
g) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestimmungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Die im Abs. 1 lit.a bis f angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen bestraft. 
 
(3) Die im Abs. 1 lit.g angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Gemeinde mit Geldstrafe bis zu 250 
Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
 
12.) NÖ Hundeabgabegesetz 
LGBl 71/1979 idgF LGBl 1/2011 
 
§ 9. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetzes 2009, LGBl. 
3400, begeht, auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, eine Verwaltungsübertretung, wer 

a) ohne Gebrauchserlaubnis einen Gebrauch ausübt; 
b) den Verpflichtungen im Sinne des § 5 nicht entspricht; 
c) den im Sinne des § 6 aufgetragenen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt; 
d) die im § 8 Abs. 1 vorgesehene Kontrolle vereitelt; 
e) die Gebrauchserlaubnis den Kontrollorganen nicht nachweisen kann; 
f) die im § 2 Abs.5 vorgesehene Anzeige vor Gebrauchnahme nicht erstattet; 
g) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestimmungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Die im Abs. 1 lit.a bis f angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen bestraft. 
 
(3) Die im Abs. 1 lit.g angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Gemeinde mit Geldstrafe bis zu 250 
Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
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13.) NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz 
LGBl 35/1987 idgF LGBl 66/2010 
 
§ 9. (1)  Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Kurzparkzonenabgabe oder die Parkabgabe hinterzieht oder 
fahrlässig verkürzt oder 
b) sonstigen Geboten und Verboten dieses Gesetzes zuwiderhandelt, 
c) ohne den Tatbestand nach lit.a oder lit.b zu verwirklichen, Kontrolleinrichtungen nach § 3 Abs. 3 nicht ord-
nungsgemäß verwendet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro zu bestrafen. 
 
(2)  Bei allen gemäß Abs. 1 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes können 
mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro eingehoben werden. 
 
(3)  Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abgabepflicht entstanden ist. 
 
§ 10. Die Organe der Bundespolizei haben hinsichtlich der Kurzparkzonenabgabe einzuschreiten durch 

Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 
 

§ 14. (1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes Personen, die bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach § 9 betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern. 
 
(2)  Die Aufsichtsorgane sind verpflichtet, bei Wahrnehmung von Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz 
Anzeige an die Strafbehörde zu erstatten oder gemäß § 50 Abs. 1, 2 und 8 VStG vorzugehen, wenn sie entspre-
chend ermächtigt worden sind. 
 
 
14.) NÖ Polizeistrafgesetz 
LGBl 135/1975 idgF LGBl 107/2012 
 
§ 1. Wer 

a) ungebührlicherweise störenden Lärm erregt oder 
b) den öffentlichen Anstand verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 
für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, 
mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro oder mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen. 
 
§ 1a. (1) Wer an einem öffentlichen Ort oder von Haus zu Haus gehend 

a) in aufdringlicher oder aggressiver Weise – darunter wird jede Aktivität, die über das bloße kein Hindernis 
bildende Sitzen oder Stehen hinausgeht verstanden – oder 
b) in gewerbsmäßiger Weise oder als Beteiligter an einer organisierten Gruppe um Geld oder geldwerte Sa-
chen bettelt, oder 
c) eine unmündige minderjährige Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder diese bei 
der Bettelei mitführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
 
(2) Geld und geldwerte Sachen, die durch eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 erworben worden sind, kön-
nen für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat gemäß Abs. 1 den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlungen bildet oder gemäß § 8 des NÖ Sammlungsgesetzes 1974, 
LGBl. 4650, zu bestrafen ist. 
 
(4) Organe des Öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die gegen die Bestimmungen des Abs. 1 
verstoßen, anweisen, ihr Verhalten einzustellen. Von der Festnahme gemäß § 35 Z. 3 VStG haben die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn die Fortsetzung oder Wiederholung der strafbaren Hand-
lung durch Anwendung eines gelinderen Mittels verhindert werden kann. Das gelindere Mittel ist anzudrohen. Bei 
Personen, die offensichtlich zur Wahrnehmung einer Anweisung und Androhung nicht fähig sind, entfällt das 
Erfordernis der Anweisung und Androhung. 
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(5) Als gelinderes Mittel kommt die Wegweisung der Person vom öffentlichen Ort als Maßnahme der unmittelba-
ren Befehls- und Zwangsgewalt in Betracht. 
 
§ 2. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 1, des § 1a und des § 6 Abs. 1 einzuschrei-
ten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
c) Maßnahmen, die zur Sicherung des Verfalls gemäß § 1a Abs. 2 erforderlich sind und 
d) die Anwendung von Zwangsmitteln gemäß § 1a Abs. 4 und 5.  

 
§ 4. (1) Ehrenkränkungen sind als Verwaltungsübertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 220 Euro oder mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Ehrenkränkungen sind Privatanklagesachen im Sinne des Verwaltungsstrafgesetzes. 
 
(3) Wer sich im Falle des § 3 lit.a auf die Richtigkeit seiner Behauptung oder auf seinen guten Glauben beruft, ist 
nicht zu bestrafen, wenn die Behauptung als wahr erwiesen wird oder wenn Umstände erwiesen werden, aus 
denen sich für den Täter hinreichende Gründe ergeben haben, die Behauptung für wahr zu halten. Über Tatsa-
chen des Privat- oder Familienlebens und über strafbare Handlungen, die nur auf Verlangen eines Dritten verfolgt 
werden, sind der Wahrheitsbeweis und der Beweis des guten Glaubens nicht zuzulassen. 
 
(4) Wer eine im § 3 lit.a oder b genannte Handlung in Erfüllung einer Rechtspflicht oder in Ausübung eines Rech-
tes setzt, ist nicht zu bestrafen. 
 
(5) Wer durch besondere Umstände genötigt ist, eine im § 3 lit.a oder b angeführte Behauptung in der Form und 
auf die Weise vorzubringen, wie es geschieht, ist nicht zu bestrafen, es sei denn, dass die Behauptung unrichtig 
ist und der Täter sich dessen bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt hätte bewusst sein können. 
 
(6) Wer sich nur durch Entrüstung über das Verhalten eines anderen hinreißen lässt, ihn in einer den Umständen 
nach entschuldbaren Weise zu beschimpfen, zu misshandeln oder mit Misshandlungen zu bedrohen (§ 3 lit.c), ist 
nicht zu bestrafen, wenn seine Entrüstung, insbesondere auch im Hinblick auf die seit ihrem Anlass verstrichene 
Zeit, allgemein begreiflich ist. 
 
§ 5. (1) Wird jemand der Verwaltungsübertretung der Ehrenkränkung für schuldig erkannt, hat er dem Privat-
ankläger auf dessen Antrag die zur Verfolgung notwendigen Kosten zu ersetzen. 
 
(2) Wird ein Verwaltungsstrafverfahren eingestellt, so hat der Privatankläger dem Beschuldigten auf dessen An-
trag die zu seiner Verteidigung notwendigen Kosten zu ersetzen, es sei denn, dass die Einstellung aus dem 
Grunde der Zurechnungsunfähigkeit des Täters erfolgt ist. 
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) gegen § 6 Abs. 1 verstößt, 
b) gegen die Anforderungen an die Haltung nach § 7 Abs. 1 und 2 verstößt oder 
c) einer Verpflichtung nach § 9 nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 4 Wochen zu bestrafen 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Gefährliche Wildtiere, die Gegenstand einer strafbaren Handlung sind, können für verfallen erklärt werden. Zur 
Sicherung des Verfalls beschlagnahmte gefährliche Wildtiere sind bis zur Rechtskraft der Verfallserklärung auf 
Kosten der Halterin oder des Halters einem Tierheim zur Verwahrung zu übergeben. Im Fall der rechtskräftigen 
Verfallserklärung trägt die Halterin oder der Halter die Kosten der Verwahrung und allfälliger weiterer Maßnahmen 
nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 118/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 80/2010. 
 
 
15.) NÖ Hundehaltegesetz 
LGBl 11/2010 idgF LGBl 55/2014 
 
§ 6. (1)  Die Gemeinde kann einem Hundehalter oder einer Hundehalterin das Halten eines Hundes gemäß § 2 
oder § 3 untersagen, wenn 

1. der Hundehalter oder die Hundehalterin entgegen § 3 Abs. 2 die Nachweise gemäß § 4 Abs. 1 Z. 2 bis 6 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
2. der Hundehalter oder die Hundehalterin keine, eine unvollständige oder verspätete Anzeige gemäß § 4 
Abs. 1 erstattet hat, 
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3. die Liegenschaft oder das Gebäude, auf der oder in dem der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll, 
nicht geeignet ist, um eine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung durch den gefährlichen Hund für ande-
re Personen auszuschließen, 
4. der Hundehalter oder die Hundehalterin keinen Sachkundenachweis gemäß § 4 Abs. 2 nachweist, 
5. der Hundehalter oder die Hundehalterin keine ausreichende Haftpflichtversicherung gemäß § 4 Abs. 5 
nachweist oder 
6. mehr als zwei Hunde gemäß § 2 und § 3 in einem Haushalt gehalten werden und die Ausnahmen des § 5 
Abs. 2 nicht gegeben sind. 

 
 (2)  Die Gemeinde kann das Halten von Hunden gemäß § 2 und § 3 auch dann untersagen, wenn bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Hundehalter oder die Hundehalterin nicht in der Lage ist, den 
Hund so zu halten, dass Gefährdungen von Menschen abgewendet werden. Als bestimmte Tatsachen gelten 
insbesondere: 

1. eine gerichtliche Verurteilung wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen oder 
mit Gemeingefahr verbundenen vorsätzlichen strafbaren Handlung, 
2. eine gerichtliche Verurteilung wegen eines Angriffes gegen die Staatsgewalt, den Staat oder den öffentli-
chen Frieden, 
3. eine gerichtliche Verurteilung wegen einer strafbaren Handlung nach dem Suchtmittelgesetz, BGBl. I Nr. 
112/1997 in der Fassung BGBl I Nr. 143/2008 
4. die wiederholte Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen, die unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss 
begangen wurden 
5. die wiederholte Bestrafung wegen Verstößen gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
6. die wiederholte Bestrafung wegen Verstößen gegen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 
118/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2008. 

 
 (3)  Eine gemäß Abs. 2 maßgebliche Verurteilung oder Bestrafung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. 
 
§ 8b. (1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes Personen, die bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach § 8 Abs. 2 betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern. Ist dies nicht möglich, hat 
die betretene Person die Daten der Hundeabgabemarke des Hundes gemäß § 7 NÖ Hundeabgabegesetz 1979, 
LGBl. 3702, bekannt zu geben. 
 
(2) Die Aufsichtsorgane sind verpflichtet, bei Wahrnehmung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 8 Abs. 2 
und § 8b Abs. 3 gemäß § 50 Abs. 1, 2 und 8 Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 33/2013, vorzugehen, wenn sie entsprechend ermächtigt worden sind. 
 
(3) Wird der Verpflichtung zur Beseitigung der Exkremente des Hundes nicht entsprochen, kann das Aufsichtsor-
gan derjenigen Person, die den Hund führt, den Auftrag zur Erfüllung dieser Verpflichtung erteilen. 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. gegen die Bestimmungen des § 1 verstößt, 
2. gegen die Bestimmung des § 3 Abs. 2 die Nachweise gemäß § 4 Abs. 1 Z. 2 bis 6 nicht oder nicht rechtzei-
tig vorlegt, 
3. gegen die Bestimmung des § 4 Abs. 1 die Anzeige des Haltens von Hunden gemäß § 2 nicht oder unvoll-
ständig vorlegt, 
4. einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3 ohne Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur Haltung 
eines derartigen Hundes hält, 
5. einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3 ohne Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
hält, 
6. gegen die Bestimmung des § 5 Abs. 1 mehr als zwei Hunde gemäß § 2 und § 3 hält, ohne dass die Vo-
raussetzungen des § 5 Abs. 2 vorliegen, 
7. trotz Untersagung der Hundehaltung gemäß § 6 Abs. 1 einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3 hält, 
8. trotz Untersagung der Hundehaltung gemäß § 6 Abs. 2 einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3 hält, 
9. gegen die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 bis 3 verstößt, 
10. gegen die Bestimmung des § 8 Abs. 4 verstößt, 
11. gegen die Bestimmung des § 8b Abs. 3 verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 4 Wochen, im Falle einer Bestrafung ge-
mäß Abs. 1 Z. 2, 3, 9 und 11 mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Hunde, die Gegenstand einer strafbaren Handlung sind, können, außer bei einer Bestrafung gemäß § 10 
Abs. 1 Z. 2, 3 und 9 für verfallen erklärt werden. Zur Sicherung des Verfalls beschlagnahmte Hunde sind bis zur 
Rechtskraft der Verfallserklärung auf Kosten des Hundehalters oder der Hundehalterin einem Tierheim zur Ver-
wahrung zu übergeben. Im Falle der rechtskräftigen Verfallserklärung trägt der Hundehalter oder die Hundehalte-
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rin die Kosten der Verwahrung und allfälliger weitergehender Maßnahmen nach den Bestimmungen des Tier-
schutzgesetzes BGBl. I Nr. 118/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2008. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Gemeinde, in welcher der Hundehalter oder die Hundehalterin den 
Hund, der Gegenstand der Verwaltungsübertretung ist, hält, über die rechtskräftige Bestrafung wegen einer Ver-
waltungsübertretung gemäß Abs. 1 zu verständigen. 
 
(5) Bei gemäß § 8 Abs. 2 mit Strafe bedrohten Verstößen können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 90 
Euro eingehoben werden. Diese Strafgelder fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertre-
tung begangen wurde. 
 
§ 11. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei Vollziehung des § 8 Abs. 3 und 4 einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben den nach diesem Gesetz zuständigen Aufsichtsorganen über deren 
Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse gemäß § 8b im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungs-
bereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Weiters haben die Organe der Bundespolizei mitzuwirken bei Vollziehung des § 10 Abs. 3. 
 
 
16.) NÖ Prostitutionsgesetz 
LGBl 89/1984 idgF LGBl 108/2012 
 
§ 6. Wer 

1. die Prostitution entgegen den Bestimmungen des § 3 anbahnt oder ausübt, 
2. der im § 4 vorgeschriebenen Anzeigepflicht nicht oder nicht vollständig nachkommt, 
3. es als Verfügungsberechtigter über Gebäude oder Gebäudeteile zulässt, dass dort die Prostitution ausge-
übt wird, obwohl dies dort aufgrund von Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer Verordnung nach § 5 Abs. 
1 verboten ist, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
einer Geldstrafe bis 3.600 Euro, im Falle der Wiederholung mit einer Geldstrafe bis 7.200 Euro zu bestrafen. 
 
§ 7. Die Organe der Bundespolizei haben zur Unterstützung der Bezirksverwaltungsbehörden einzuschreiten 
durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
 
17.) Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien 
LGBl 105/1975 idgF LGBl 88/1985 
 
§ 5. Wer die in dieser Verordnung ausgewiesenen Sicherheitsvorkehrungen vorsätzlich oder grobfahrlässig außer 
Acht lässt, begeht eine Verwaltungsübertretung nach § 67 NÖ FGG. 
 
 
18.) NÖ Feuerwehrgesetz 
LGBl 142/1974 idgF LGBl 71/2013 
 
§ 67. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer: 

1. einem Auftrag gemäß § 8 Abs. 1 nicht nachkommt 
2. beim Verbrennen von Pflanzenteilen, bei der Abhaltung von Sonnwend- oder Osterfeuern oder sonstigen 
im Brauchtum verankerten Feuern, die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet 
3. einem Auftrag gemäß § 10 Abs. 4 nicht nachkommt 
4. brandgefährliche Tätigkeiten nicht überwacht oder überwachen lässt 
5. die vorgeschriebenen Überprüfungen und Reinigungen der Rauch-, Abgas-, Luft- und Dunstleitungen we-
der zum Kehrtermin durchführen lässt, noch diese zu einem mit dem Rauchfangkehrer vereinbarten späteren 
Termin nachholen lässt 
6. die Mängel, deren Behebung ihm gem. § 18 Abs. 2 aufgetragen wurde, nicht behebt 
7. die Mängel, deren Behebung ihm aufgrund einer Feuerbeschau aufgetragen wurde, nicht behebt 
8. den gemäß § 20 zur Durchführung der feuerpolizeilichen Beschau Berechtigten den Zutritt nicht gestattet 
oder die gemäß § 21 verlangten Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt 
9. seinen ihm in den §§ 6, 22 und 30 aufgetragenen Pflichten zur Verhütung von Bränden oder örtlichen Ge-
fahren nicht nachkommt 
10. die gem. § 24 Abs. 4 vorgeschriebenen Mitteln zur Brandbekämpfung nicht bereithält 
11. die gemäß § 31 Abs. 2 vorgeschriebenen Mittel zur Bekämpfung einer örtlichen Gefahr nicht bereithält 
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12. keinen Brandschutzbeauftragten bestellt, keine Betriebsbrandschutzordnung erlässt, keinen Brandschutz-
plan erstellt oder den ihm gem. § 41 Abs. 2 vorgeschriebenen Auflagen nicht nachkommt 
13. die Alarmierung der Feuerwehr mutwillig veranlasst 
14. Uniformen, Dienstgrade und das Korpsabzeichen der Feuerwehr ohne schriftlicher Zustimmung des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes, anders als für Feuerwehrzwecke verwendet. 

 
(2) Diese Übertretungen werden mit Geldstrafen bis zu 3.650 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft, sofern diese Tat nicht gerichtlich zu ahnden ist. 
 
 
19.) NÖ Katastrophenhilfegesetz 
LGBl 25/1973 idgF LGBl 110/2012 
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. vorsätzlich den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen die zur Katastrophenbekämpfung 
erforderlichen Auskünfte verweigert, nicht vollständig oder unrichtig erteilt, 
2. einer Weisung nach § 10 Abs. 3 nicht nachkommt, ausgenommen der Bürgermeister als örtlicher Einsatz-
leiter, 
3. mutwillig den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes veranlaßt, oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen 
Umstand herbeiführt, der den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes zur Folge hat. 
4. wer seiner Verpflichtung gemäß § 14a Abs. 2 oder Abs. 7 nicht nachkommt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden mit Geldstrafen bis zu 2.200 Euro oder Arrest bis zu drei 
Monaten von der Bezirksverwaltungsbehörde bestraft. 
 
(3) Bei erschwerenden Umständen können die Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
 
 
20.) NÖ Jugendgesetz 
LGBl 2/1983 idgF LGBl 72/2013 
 
§ 23. (1) Junge Menschen, die einem Gebot oder Verbot der §§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2, 16 Abs. 1 oder Abs. 2, 17, 
18 Abs. 1 oder Abs. 2 oder Abs. 3, 19 Abs. 2, 21 oder 22 zuwiderhandeln oder entgegen einer auf Grund des 
§ 16 Abs. 3 erlassenen Verordnung handeln, begehen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich straf-
baren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Junge Menschen, die eine Übertretung im Sinne des Abs. 1 begehen, sind von den Organen der öffentlichen 
Aufsicht, wenn das Verschulden geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind, in geeigneter 
Weise auf die Rechtswidrigkeit des Verhaltens aufmerksam zu machen oder bei der Behörde anzuzeigen. 
 
(3) Die Behörde kann als Rechtsfolge 

a) wenn es zur Umsetzung der Ziele nach § 11 geboten erscheint, jedenfalls aber bei schwerwiegenden Über-
tretungen oder im Wiederholungsfalle, die Teilnahme an einem Belehrungsgespräch bis zu einer Gesamtdau-
er von 3 Stunden beim zuständigen Jugendwohlfahrtsträger oder 
b) wenn es pädagogisch zweckmäßig ist, die Erbringung sozialer Leistungen wie insbesondere die Mithilfe in 
der Behinderten-, Alten- und Krankenbetreuung oder bei Umweltschutzmaßnahmen bis zu einer Gesamtdauer 
von 24 Stunden anordnen. 

Diese sind von den jungen Menschen in der Freizeit zu erbringen und dürfen täglich nicht länger als 6 Stunden 
dauern. 
 
(4) Für den Fall, dass dem Auftrag nach Abs. 3 lit.a nicht entsprochen oder die angeordnete Leistung nach Abs. 3 
lit.b nicht oder nicht vollständig erbracht wird, ist im Straferkenntnis eine Ersatzstrafe bis zu 200 Euro festzuset-
zen. 
 
(5) Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist bei jungen Menschen nicht festzusetzen. 
 
(6) Die Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für die Zwecke der Jugendförderung im Sinne des I. Teiles 
dieses Gesetzes zu verwenden. 
 
§ 24. (1) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die einem Gebot oder Verbot der §§ 14 Abs. 2, 
18 Abs. 2, 19 Abs. 1 oder 21 zuwiderhandeln oder entgegen einer auf Grund des § 16 Abs. 3 erlassenen Verord-
nung handeln, begehen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
(2) In Gewinnabsicht begangene Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 
Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 
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(3) Unternehmer, Veranstalter, Gewerbetreibende oder deren Beauftragte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit dem 
Gebot der §§ 18 Abs. 2, 19 Abs. 1 oder 20 Abs. 1 oder Abs. 2 zuwiderhandeln oder entgegen einer auf Grund der 
§§ 16 Abs. 3 oder 20 Abs. 3 erlassenen Verordnung handeln, begehen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
gerichtlich strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 
Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Wiederholte, von Unternehmern, Veranstaltern, Gewerbetreibenden oder deren Beauftragten begangene 
Verwaltungsübertretungen sind der für die Entziehung der Gewerbeberechtigung oder für die Zurücknahme der 
Veranstaltungsbewilligung zuständigen Behörde zu melden. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Die Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für die Zwecke der Jugendförderung im Sinne des I. Teiles 
dieses Gesetzes zu verwenden. 
 
§ 30. Die Organe der Bundespolizei haben einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
 
21.) NÖ Sammlungsgesetz 
LGBl 111/1974 idgF LGBl 170/2001 
 
(1) Jede Übertretung dieses Gesetzes, insbesondere die Veranstaltung einer öffentlichen Sammlung ohne be-
hördliche Bewilligung sowie die Teilnahme oder Mitwirkung daran, die Überschreitung einer erhaltenen Bewilli-
gung oder die bestimmungswidrige Verwendung des Sammlungsertrages ist, unbeschadet einer allfälligen straf-
gerichtlichen Ahndung von der Bezirksverwaltungsbehörde, als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis 
zu 220 Euro oder Arrest bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Derselben Strafe unterliegt, unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung, 

a) wer der Behörde gegenüber um eine Sammelbewilligung zu erlangen oder die Überwachung einer Samm-
lung zu vereiteln oder zu erschweren, wider besseres Wissen unwahre oder unvollständige Angaben macht 
oder Auskünfte verweigert, 
b) wer den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen behördlichen Anordnungen zuwiderhandelt, 
c) wer in Ausnützung des Wohltätigkeitssinnes der Bevölkerung bei der Durchführung einer Sammlung wider 
besseres Wissen Angaben macht oder Mitteilungen verbreiten lässt, die geeignet sind, die um Spenden an-
gegangenen Personen irrezuführen. 

 
(3) Der Versuch der Übertretung ist strafbar. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen dem Lande zu. 
 
(5) Der Ertrag einer nicht bewilligten Sammlung oder ein bestimmungswidrig verwendeter Sammlungsertrag kann 
für verfallen erklärt werden. Sind diese Erträge nicht mehr greifbar, tritt an ihre Stelle ein wertgleicher Geldbetrag. 
 
(6) Über die Verwendung des Verfallsbetrages entscheidet die Landesregierung. 
 
 
22.) NÖ Statistikgesetz 
LGBl 88/2007 
 
§ 13. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 2.200 Euro zu bestrafen, wer 

1. einer Auskunftspflicht (§ 8) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder zumindest grob fahrlässig unvoll-
ständige oder wahrheitswidrige Angaben macht, 
2. den Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorganen eine vorher angekündigte Erhebung in Geschäfts- bzw. Be-
triebräumen erschwert oder unmöglich macht (§ 9), 
3. das Statistikgeheimnis verletzt (§ 3), 
4. die Geheimhaltungspflicht verletzt (§ 11). 

 
 (2)  Der Versuch ist strafbar. 
 
 (3)  Die Tat ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 
 
 
23.) NÖ Landwirtschaftliches Schulgesetz 
LGBl 19/1977 idgF LGBl 34/2014 



109 
 

 
§ 97. (1) Wer den Bestimmungen des § 7 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Führung eröffnet oder nach Erlöschen oder 
Untersagung des Rechtes zur Schulführung weiterführt, 
b) der Schulbehörde trotz der Aufforderung die beabsichtigte Bezeichnung der Privatschule nicht anzeigt oder 
eine andere als die Bezeichnung verwendet, die er angezeigt hat oder der Aufforderung nach § 91 Abs. 2 o-
der 5 nicht nachkommt, 
c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähn-
lich sind, ohne dass die Schule das Öffentlichkeitsrecht besitzt, 
d) einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung dessen Verwendung in dieser Eigenschaft an der Schule 
beschäftigt, 
e) den Organen der Schulbehörde die Durchführung der Aufsicht erschwert oder verhindert, 
f) die gemäß § 86 Abs. 3, § 87 Abs. 6 und § 92 Abs. 1 zu erstattenden Anzeigen unterläßt, 
g) ein Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanstandeten Mängel wei-
terführt, 
h) eine Berufsbezeichnung (§ 40b) unbefugt führt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.160 
Euro zu bestrafen. 
 
 
24.) NÖ Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 
LGBl 101/1991 idgF LGBl 76/2013 
 
§ 38. Wer eine in diesem Gesetz vorgesehene Berufsbezeichnung unbefugt führt, begeht, sofern die Tat nicht 
nach einer anderen Vorschrift einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
 
25.) NÖ Kindergartengesetz 
LGBl 49/2006 idgF LGBl 61/2012 
 
§ 37. (1) Wer 

1. für eine Einrichtung, die nicht den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 entspricht, die Bezeichnung “Kindergarten” 
führt, oder 
2. einen Kindergarten ohne Bewilligung gemäß § 14 Abs. 1 in Betrieb nimmt oder trotz Vorliegen der Tatbe-
stände gemäß § 16 Abs. 3, § 26 oder § 35 weiterführt, oder 
3.für einen Kindergarten eine den Bestimmungen dieses Gesetzes widersprechende Bezeichnung führt, oder 
4. eine Kindergartenleiterin/einen Kindergartenleiter oder eine Kindergartenpädagogin/einen Kindergartenpä-
dagogen, deren weitere Verwendung untersagt wurde, in der Eigenschaft als Kindergartenleite-
rin/Kindergartenleiter oder Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagoge weiter beschäftigt, oder 
5. den Pflichten im Rahmen des Aufsichtsrechtes gemäß § 8 zuwiderhandelt, oder 
6. die zu erstattenden Anzeigen gemäß §§ 15 Abs. 4, 23 Abs. 8, 27 Abs. 3, 32 Abs. 3, 34 oder 35 Abs. 1 Z.5 
unterlässt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 30 Tagen, zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Elternteil (Erziehungsberechtigter) gegen Verpflichtungen gemäß § 19a Abs. 1, 2 oder 6 verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
 
26.) NÖ Kinderbetreuungsgesetz 
LGBl 112/1996 idgF LGBl 132/2012 
 
§ 8. Wer entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der dazu erlassenen Verordnungen Tagesbetreu-
ungseinrichtungen oder Horte betreibt bzw. seine Dienste als Tagesmutter/-vater anbietet oder ausübt, begeht, 
wenn die Tat nicht nach anderen Gesetzesvorschriften zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
vier Wochen zu bestrafen. 
 
 
27.) NÖ Naturschutzgesetz 
LGBl 87/2000 idgF LGBl 78/2013 
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§ 36. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 14.500 Euro, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer 

1. entgegen einer aufgrund des § 5 Abs. 2 erlassenen Verordnung handelt; 
2. einem Verbot des § 6 zuwiderhandelt; 
3. ohne Bewilligung der Behörde Bauwerke, die nicht Gebäude sind und die auch nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Gebäuden stehen und von sachlich untergeordneter Bedeutung sind, errichtet oder wesent-
lich abändert (§ 7 Abs. 1 Z. 1); 
4. ohne Bewilligung der Behörde Materialgewinnungs- oder -verarbeitungsanlagen jeder Art errichtet, erwei-
tert, betreibt oder die Rekultivierung solcher Anlagen vornimmt (§ 7 Abs. 1 Z. 2); 
5. ohne Bewilligung der Behörde Werbeanlagen, Hinweise oder Ankündigungen, einschließlich der für politi-
sche Werbung, ausgenommen ortsübliche, eine Fläche von einem Quadratmeter nicht übersteigende Hin-
weisschilder, errichtet, anbringt, aufstellt, verändert oder betreibt (§ 7 Abs. 1 Z. 3); 
6. ohne Bewilligung der Behörde Abgrabungen oder Anschüttungen gemäß § 7 Abs. 1 Z. 4 vornimmt; 
7. ohne Bewilligung der Behörde Sportanlagen wie insbesondere solche für Zwecke des Motocross-, Au-
tocross- oder Trialsports, Modellflugplätze, Golfplätze, Schipisten, Beschneiungsanlagen oder Wassersportan-
lagen errichtet, erweitert oder betreibt (§ 7 Abs. 1 Z. 5); 
8.ohne Bewilligung der Behörde Anlagen für die Behandlung von Abfällen oder Lagerplätze aller Art, ausge-
nommen in der Land- und Forstwirtschaft übliche Lagerungen oder für die Dauer von mehr als einer Woche 
errichtet oder erweitert (§ 7 Abs. 1 Z. 6); 
9. ohne Bewilligung der Behörde eine Entwässerung oder Anschüttung von periodisch wechselfeuchten 
Standorten mit im Regelfall jährlich durchgehend mehr als einem Monat offener Wasserfläche von mehr als 
100 m² vornimmt (§ 7 Abs. 1 Z. 7); 
10. ohne Bewilligung der Behörde Anlagen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen auf einer Fläche von mehr als 
500 m2 errichtet oder erweitert (§ 7 Abs. 1 Z. 8); 
11. ohne Bewilligung der Behörde eine Kulturumwandlung von Flächen mit einem Ausmaß von mehr als ei-
nem Hektar vornimmt (§ 8 Abs. 3 Z. 1); 
12. ohne Bewilligung der Behörde besonders landschaftsprägende Elemente beseitigt (§ 8 Abs. 3 Z. 2); 
13. einem Gebot oder Verbot einer aufgrund des § 9 Abs. 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt (§ 9 Abs. 
4); 
14. ohne Bewilligung der Behörde Projekte mit Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet verwirklicht (§ 10 
Abs. 1); 
15. Eingriffe in das Pflanzenkleid oder Tierleben oder Änderungen bestehender Boden- oder Felsbildungen in 
einem Naturschutzgebiet vornimmt (§ 11 Abs. 4); 
16. Eingriffe oder Veränderungen an einem Naturdenkmal oder an einem Naturgebilde, über das ein Verfah-
ren zur Erklärung zum Naturdenkmal eingeleitet wurde, vornimmt (§ 12 Abs. 3); 
17. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter eines Naturdenkmales oder der mitgeschützten Umgebung 
nicht für deren Erhaltung sorgt (§ 12 Abs. 5); 
18. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter die Durchführung von der Landesregierung oder der Behörde 
angeordneten Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege oder zum Schutz der besonders geschützten Gebiete nicht 
duldet (§ 16 Abs. 1); 
19. wildwachsende Pflanzen oder Pilze mutwillig beschädigt oder vernichtet (§ 17 Abs. 1); 
20. freilebende Tiere oder deren Entwicklungsformen mutwillig beunruhigt, verfolgt, fängt, verletzt, tötet, ver-
wahrt oder entnimmt (§ 17 Abs. 3); 
21. ohne Bewilligung der Landesregierung in die freie Natur Pflanzen gebietsfremder Arten ausbringt oder 
nicht heimische oder gebietsfremde Tiere aussetzt oder fördert (§ 17 Abs. 5); 
22. ohne Bewilligung der Behörde gentechnisch veränderte Organismen in der Natur aussetzt oder aussät (§ 
17 Abs. 6); 
23. besonders geschützte Pflanzen ausgräbt, von ihrem Standort entfernt, beschädigt, vernichtet, in frischem 
oder getrocknetem Zustand erwirbt, verwahrt, weitergibt, befördert oder feilbietet (§ 18 Abs. 4 Z. 1); 
24. besonders geschützte Tiere einschließlich ihrer Entwicklungsformen verfolgt, absichtlich beunruhigt, fängt, 
hält, verletzt, tötet, in lebendem oder totem Zustand erwirbt, verwahrt, weitergibt, befördert oder feilbietet (§ 18 
Abs. 4 Z. 2); 
25. Eier, Larven, Puppen oder Nester besonders geschützter Tiere oder ihre Nist-, Brut-, Laich- oder Zuflucht-
stätten beschädigt, zerstört oder entfernt (§ 18 Abs. 4 Z. 3); 
26. Störungen an den Lebens-, Brut- und Wohnstätten der vom Aussterben bedrohten und in der Verordnung 
aufgeführten Arten, insbesondere durch Fotografieren oder Filmen, verursacht (§ 18 Abs. 4 Z. 4); 
27. einem Gebot oder Verbot einer aufgrund des § 18 Abs. 3 und 6 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt (§ 
18 Abs. 6); 
28. mutwillig Mineralien oder Fossilien zerstört oder beschädigt (§ 19 Abs. 1); 
29. unter Verwendung maschineller Einrichtungen, Spreng- oder Treibmittel oder sonstiger chemischer Hilfs-
mittel nicht im Zusammenhang mit einer behördlich genehmigten Betriebsanlage und auch nicht für wissen-
schaftliche Zwecke oder Lehrzwecke Mineralien oder Fossilien sammelt (§ 19 Abs. 2); 
30. ohne Anzeige oder entgegen der Versagung durch die Behörde wildwachsende Pflanzen (Pflanzenteile) in 
größeren Mengen als in § 17 Abs. 2 festgelegt oder erwerbsmäßig sammelt oder freilebende Tiere (Entwick-
lungsformen oder Teile) sammelt (§ 20 Abs. 1); 
31. als Berechtigter rechtswirksam vorgeschriebene Vorkehrungen nicht oder nicht fristgerecht durchführt; 
32. rechtskräftig gemäß § 35 erteilte Aufträge nicht oder nicht fristgerecht durchführt. 
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(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.650 Euro, im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen, wer 

1. als Berechtigter über ein Naturschutzgebiet die Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr einer unmittel-
bar drohenden Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen nicht unverzüglich der Behörde an-
zeigt (§ 11 Abs. 7); 
2. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter über ein Naturdenkmal die zur Abwehr von Gefahren für Per-
sonen oder Sachen getroffenen Maßnahmen nicht unverzüglich der Behörde anzeigt (§ 12 Abs. 6); 
3. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter über ein Naturdenkmal nicht jede Gefährdung, Veränderung 
oder Vernichtung des Naturdenkmales sowie die Veräußerung des in Betracht kommenden Grundstückes un-
verzüglich der Behörde anzeigt (§ 12 Abs. 7); 
4. als Finder Mineralien oder Fossilien, die aufgrund ihres Ausmaßes, ihrer Seltenheit oder ihrer Zusammen-
setzung von besonderer Bedeutung sind, nicht innerhalb von zwei Wochen der Landesregierung anzeigt (§ 19 
Abs. 3); 
5. als Finder die Weitergabe von Mineralien oder Fossilien, die aufgrund ihres Ausmaßes, ihrer Seltenheit o-
der ihrer Zusammensetzung von besonderer Bedeutung sind, oder Teilen davon nicht dem Niederösterreichi-
schen Landesmuseum zum allfälligen Erwerb anbietet (§ 19 Abs. 4); 
6. den mit den Aufgaben des Naturschutzes betrauten behördlichen Personen den ungehinderten Zutritt zu 
den in Betracht kommenden Grundstücken nicht gewährt (§ 26 Abs. 1) oder die verlangte Auskunft nicht erteilt 
(§ 26 Abs. 3); 
7. als Grundeigentümer die Kennzeichnung nach den §§ 9, 11, 12 und 13 nicht duldet (§ 34). 

 
 (2a)  Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs. 1 oder 2 bezeichnete Tat den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 (3)   Eine Übertretung nach Abs. 2 Z. 6 liegt nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Verpflichteter der Auskunft 
entschlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder Angehörige im Sinne des § 72 StGB nicht der Gefahr einer 
Verfolgung auszusetzen. 
 
 (4)   Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann der Verfall der gefangenen Tiere oder gesammelten Pflanzen 
oder Pilze sowie der zur Tat benützten Geräte ausgesprochen werden, auch wenn diese nicht dem Täter oder 
einem Mitschuldigen gehören. Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, so kann auf den Ver-
fall selbständig erkannt werden 
 
 (5)   Als verfallen erklärte lebende Tiere sind, sofern fachlich begründet, in Freiheit zu setzen oder Tiergärten, 
Universitätsinstituten, Tierschutzvereinen oder fachlich qualifizierten Tierhaltern zu übergeben. Wenn dies nicht 
möglich ist, sind die Tiere schmerzlos zu töten. Für verfallen erklärte Pflanzen sind wissenschaftlichen, schuli-
schen oder sozialen Zwecken zuzuführen. 
 
 (6)   Nach rechtskräftiger Bestrafung gemäß Abs. 1 oder 2 kann eine aufgrund dieses Gesetzes dem Bestraften 
allenfalls erteilte Bewilligung widerrufen werden, wenn die übertretene Vorschrift im Zusammenhang mit dieser 
erteilten Bewilligung steht und zu erwarten ist, dass es zu einer neuerlichen gleichartigen Übertretung kommt. Ein 
Widerruf ist nur innerhalb von sechs Monaten ab Rechtskraft der Bestrafung zulässig. 
 
 (7)   Der Versuch ist strafbar. 
 
 (8)   Die Geldstrafen fließen dem Land zu. Sie sind für Maßnahmen des Naturschutzes im Sinne dieses Geset-
zes zu verwenden. 
 
 
28.) NÖ Nationalparkgesetz 
LGBl 26/1996 idgF LGBl 79/2013 
 
§ 16. (1)  Zur Betreuung der Besucher und zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
hat die Nationalparkverwaltung persönlich und fachlich geeignete Personen in ausreichender Zahl heranzuzie-
hen. 
 
 (2)  Die zur Überwachung herangezogenen Personen bedürfen der Bestätigung durch die Landesregierung, 
welche die Bestimmungen des § 12 Abs. 2 bis 4 des NÖ Umweltschutzgesetzes, LGBl. 8050, sinngemäß anzu-
wenden hat. Gleiches gilt für den Widerruf der Bestätigung. 
 
 (3)  Die Wacheorgane sind in Ausübung ihres Dienstes als öffentliche Wache anzusehen. Sie genießen den 
besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch Beamten einräumt (§ 74 StGB). Sie sind ermächtigt, Personen, die 
sie bei einem verbotenen Eingriff gemäß den §§ 5, 6 und 7 betreten, zum Zwecke der Vorführung vor die zustän-
dige Strafbehörde festzunehmen, wenn der Betretene 
1. dem Wacheorgan unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist, 
oder 
2. im begründeten Verdacht steht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 
3. trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen sucht. 
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Liegt der Verdacht einer Verwaltungsübertretung vor, sind die Wacheorgane bei Gefahr im Verzug weiters er-
mächtigt, Gegenstände, die gemäß § 18 Abs. 3 für verfallen erklärt werden können, vorläufig in Beschlag zu 
nehmen. 
 
§ 18. (1)  Zur Betreuung der Besucher und zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
hat die Nationalparkverwaltung persönlich und fachlich geeignete Personen in ausreichender Zahl heranzuzie-
hen. 
 
 (2)  Die zur Überwachung herangezogenen Personen bedürfen der Bestätigung durch die Landesregierung, 
welche die Bestimmungen des § 12 Abs. 2 bis 4 des NÖ Umweltschutzgesetzes, LGBl. 8050, sinngemäß anzu-
wenden hat. Gleiches gilt für den Widerruf der Bestätigung. 
 
 (3)  Die Wacheorgane sind in Ausübung ihres Dienstes als öffentliche Wache anzusehen. Sie genießen den 
besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch Beamten einräumt (§ 74 StGB). Sie sind ermächtigt, Personen, die 
sie bei einem verbotenen Eingriff gemäß den §§ 5, 6 und 7 betreten, zum Zwecke der Vorführung vor die zustän-
dige Strafbehörde festzunehmen, wenn der Betretene 

1. dem Wacheorgan unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht sofort feststellbar 
ist, oder 
2. im begründeten Verdacht steht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 
3.  trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen sucht. 

 
Liegt der Verdacht einer Verwaltungsübertretung vor, sind die Wacheorgane bei Gefahr im Verzug weiters er-
mächtigt, Gegenstände, die gemäß § 18 Abs. 3 für verfallen erklärt werden können, vorläufig in Beschlag zu 
nehmen. 
 
 
29.) NÖ Höhlenschutzgesetz 
LGBl 114/1982 idgF LGBl 80/2013 
 
§ 10. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 12 Abs. 1 Z. 8 und 9, jedoch nur soweit, 
als es sich um die Durchsetzung der Duldung behördlicher Maßnahmen handelt, als Hilfsorgane der Bezirksver-
waltungsbehörden einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Für die Mitwirkung sonstiger Organe gilt § 28 Abs. 1 und 3 des NÖ Naturschutzgesetzes 2000 sinngemäß. 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu  3.650 Euro, im Nichteinbringungs-
fall mit Arrest bis zu einem Monat ist zu bestrafen, wer 

1. ohne Bewilligung Maßnahmen setzt, die zur Zerstörung oder Beeinträchtigung einer Höhle oder Teilen der-
selben führen (§ 2 Abs. 1); 
2. Befristungen, Auflagen oder Bedingungen einer Bewilligung missachtet (§ 2 Abs. 2); 
3. ohne Bewilligung der Behörde besonders geschützte Höhlen betritt oder Eingriffe in solche vornimmt (§ 3 
Abs. 2); 
4. eine Höhle als Schauhöhle ausgibt, ohne dass diese zu einer solchen erklärt wurde (§ 4 Abs. 1), in einer 
anderen als der in der Betriebsordnung genehmigten Weise betreibt (§ 4 Abs. 2) oder die Betriebsordnung ei-
ner Schauhöhle ohne Genehmigung der Behörde ändert (§ 4 Abs. 3); 
5. Führungen in einer Schauhöhle durch nicht geprüfte Höhlenführer zulässt, ohne im Besitz einer Ausnah-
megenehmigung zu sein (§ 4 Abs. 3); 
6. die genehmigte Betriebsordnung nicht in der in § 4 Abs. 4 bestimmten Art anschlägt; 
7. eine Person als Höhlenführer bestellt, die nicht die in § 5 Abs. 1 genannten Voraussetzungen aufweist, oder 
sich als Höhlenführer ausgibt, ohne eine Höhlenführerprüfung oder eine gleichartige Prüfung abgelegt zu ha-
ben (§ 5 Abs. 4 und Abs. 6); 
8. als Verfügungsberechtigter die Anbringung von Kennzeichnungen oder Absperrungen nicht duldet (§ 6 Abs. 
1) und 
9. als Verfügungsberechtigter aufgetragene Vorkehrungen nicht erfüllt, nicht fristgerecht der Behörde anzeigt, 
behördlichen Organen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Auskünfte oder den Zutritt zu den Höhlen 
verweigert (§ 6 Abs. 2). 

 
(2) Neben der Verhängung einer Geld- oder Freiheitsstrafe oder unabhängig von einer solchen kann der Verfall 
der aus einer Höhle entnommenen Gegenstände oder der Geräte, die zur Übertretung dieses Gesetzes verwen-
det worden sind, ausgesprochen werden. Dabei sind die Bestimmungen des § 17 VStG 1950 anzuwenden. 
 
(3) Nach rechtskräftiger Bestrafung kann eine auf Grund dieses Gesetzes dem Bestraften erteilte Bewilligung 
unter Bedachtnahme auf die Folgen der Straftat widerrufen werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
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(5) Die Geldstrafen fließen dem Lande zu. 
 
 
30.) NÖ Sportgesetz 
LGBl 60/1997 idgF LGBl 81/2013 
 
§ 32. Eine Verwaltungsübertretung begeht, welche mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu ahnden ist, wer 

1. den Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 erster Satz zuwiderhandelt, 
2. ohne Bewilligung erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt, 
3. den Informations-, Auskunfts- bzw. Anzeigepflichten des § 14 Abs. 3 und 4, § 18 Abs. 1 und 4, § 19, § 20 
Abs. 1 oder § 21 Abs. 1, zuwiderhandelt, 
4. entgegen § 20 Abs. 4 einen Geschäftsführer verspätet bestellt, 
5. eine Person als Schilehrer beschäftigt, die nicht die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 erfüllt, 
6. Bergführertätigkeiten ohne Befugnis durchführt. 

 
 
31.) NÖ Campingplatzgesetz 
LGBl 106/1999 idgF LGBl 179/2001 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. einen Campingplatz ohne Anzeige oder trotz Untersagung errichtet oder erweitert (§ 3), 
2. einen Campingplatz vor Feststellung nach § 4 betreibt, 
3. Aufträge der Behörde nach § 10 Abs. 2 oder 3 nicht befolgt, 
4. den Organen der Behörde entgegen § 10 Abs. 4 den Zutritt zum Campingplatz nicht ermöglicht oder die not-
wendigen Auskünfte nicht erteilt. 
 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 220 Euro bis zu 
7.300 Euro, zugleich für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 2 Wochen zu be-
strafen. 
 
 
32.) NÖ Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 
LGBl 51/1975 idgF LGBl 83/2013 
 
§ 23. (1) Innerhalb von vierzehn Tagen ab Beginn der Einsichtsfrist kann jeder Kammerzugehörige unter Angabe 
seines Namens und der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich 
oder mündlich einen Berichtigungsantrag einbringen (Antragsteller). Der Antragsteller kann die Aufnahme eines 
Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines Nichtwahlberechtigten aus dem Wählerver-
zeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Gemeindewahlbehörde noch vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 
einlangen. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu über-
reichen. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die 
zur Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die 
Streichung eines Nichtwahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, 
auch nur mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist 
ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtig-
ter genannt ist, der an erster Stelle unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge einbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
§ 40. (1) Jede Gemeinde ist Wahlort. 
 
(2) Gemeinden, die zum Wirkungsbereich mehrerer Bezirksbauernkammern gehören, sind in Wahlsprengel zu 
unterteilen. Die Gebietsabgrenzung der Wahlsprengel hat entsprechend dem Wirkungsbereich der in Betracht 
kommenden Bezirksbauernkammern zu erfolgen. 
 
(3) Größere Gemeinden, insbesondere jene mit weit auseinander liegenden Ortsteilen, können von der Bezirks-
wahlbehörde nach Anhören der Gemeinde in Wahlsprengel unterteilt werden. Die Bildung von Wahlsprengeln mit 
weniger als 25 Wahlberechtigten ist unzulässig. 
 
(4) Die Gemeindewahlbehörde hat nach Maßgabe der folgenden Vorschriften die zugehörigen Wahllokale, die im 
§ 44 vorgesehenen Verbotszonen sowie die Wahlzeit zu bestimmen, und zwar auch dann, wenn eine Gemeinde 
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gemäß Abs. 2 und 3 in Wahlsprengel unterteilt wurde. Wahllokale, Verbotszonen und Wahlzeit sind rechtzeitig, 
spätestens aber am fünften Tag vor dem Wahltag festzusetzen. 
 
(5) Die getroffenen Verfügungen sind spätestens am fünften Tag vor dem Wahltag vom Bürgermeister ortsüblich, 
jedenfalls aber auch durch Anschlag an der Amtstafel und am Gebäude des Wahllokales öffentlich kundzuma-
chen. In der Kundmachung ist auch an das im § 44 ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung der Ansammlun-
gen und des Waffentragens mit dem Beifügen zu erinnern, dass Übertretungen dieser Verbote von der Bezirks-
verwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 75 Euro, im Falle der Uneinbringlich-
keit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Tagen, geahndet werden. 
 
(6) Die von einer Gemeindewahlbehörde einer Stadt mit eigenem Statut getroffenen Verfügungen sind unmittel-
bar, jene von den übrigen Gemeindewahlbehörden im Wege der Bezirkswahlbehörde, unverzüglich der Kreis-
wahlbehörde mitzuteilen. 
 
§ 47. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der 
Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der Anordnungen 
ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 75 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Tagen, geahndet. 
 
§ 51. (1) Körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie sich selbst auswählen kön-
nen und die gegenüber dem Wahlleiter namhaft gemacht werden muß, führen und sich bei der Wahlhandlung 
helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Geleitperson entscheidet im Zweifelsfalle die Wahlbehörde. 
Jede Stimmenabgabe mit Hilfe einer Geleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder körperbehindert ausgibt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 75 Euro, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Tagen, bestraft. 
 
§ 56. (1) Der amtliche Stimmzettel hat die Listennummern, die Parteibezeichnungen einschließlich allfälliger 
Kurzbezeichnungen und Rubriken mit einem Kreis, im Übrigen aber die aus den Mustern Anlagen 5 und 6 ersicht-
lichen Angaben zu enthalten. Die Reihenfolge der Parteien auf allen Stimmzetteln hat jener gemäß § 37 Abs. 2 
und 3 zu entsprechen. Das Muster für den amtlichen Stimmzettel ist für die Wahlen in die Bezirksbauernkammern 
durch die Bezirkswahlbehörden und für die Wahlen in die Landes-Landwirtschaftskammer durch die Kreiswahl-
behörde zu erstellen. Die Herstellung der Stimmzettel und der dazu gehörigen Wahlkuverts obliegt der Landes-
Landwirtschaftskammer. Diese sind rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörden zu übermitteln. 
 
(2) Die amtlichen Stimmzettel für die Wahlen in die Landes-Landwirtschaftskammer sind zur sichtbaren Unter-
scheidung von den amtlichen Stimmzetteln für die Wahlen in die Bezirksbauernkammern in grüner Farbe zu hal-
ten. Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der im Bezirk oder Wahlkreis zu berücksichti-
genden Listennummern zu richten. Das Ausmaß hat ungefähr 14,5 bis 15,5 cm in der Breite und 20 bis 22 cm in 
der Höhe oder, je nach Bedarf, ein Vielfaches davon zu betragen. Es sind für alle Parteibezeichnungen die glei-
che Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die Abkürzung der Parteibezeichnung einheitlich größt-
mögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die Größe der 
Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepaßt werden. Das Wort “Liste” ist 
klein, die Ziffern unterhalb desselben möglichst groß zu drucken. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat einheitlich 
schwarz zu sein. Die Trennungslinie der Rechtecke und der Kreise sind in gleicher Stärke auszuführen. 
 
(3) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die Bezirkswahlbehörden den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden 
über die Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend 
der endgültigen Zahl der Wahlberechtigten im Bereich der Wahlbehörde, zusätzlich einer Reserve von 15 %, zu 
übermitteln. Eine weitere Reserve von 5 % ist den Bezirksverwaltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen 
Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen 
Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für den Übergeber, 
die zweite Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt. 
 
(4) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder aber den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel 
in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
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strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu einer Woche bestraft. Hierbei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähn-
lich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(5) Der Strafe gemäß Abs. 4 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
33.) Nö. Feldschutzgesetz 
LGBl 89/1982 idgF LGBl 151/2013 
 
§ 6. (1) Wer unbefugt 

1. fremdes Feldgut gebraucht, verunreinigt, beschädigt oder vernichtet, 
2. fremdes Feldgut entzieht oder sich oder einem Dritten zueignet, 
3. fremde Stallungen betritt, verunreinigt oder beschädigt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu  
1.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die im Abs. 1 angeführten Handlungen 

1. nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften geboten oder erlaubt sind; 
2. nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften gerichtlich strafbar sind oder eine Verwal-
tungsübertretung darstellen; 
3. nach altem Herkommen oder Brauchtum als ortsüblich angesehen werden können. 

 
(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht oder der Erlös daraus sowie Werkzeuge, die der 
Beschuldigte bei Begehung der Verwaltungsübertretung bei sich hatte und die gewöhnlich zur Gewinnung von 
Feldfrüchten verwendet werden, können für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Auf Antrag des Geschädigten ist in der Entscheidung über die Verwaltungsstrafe auch über die aus der Ver-
waltungsübertretung abgeleiteten, den Betrag von 150 Euro nicht übersteigenden privatrechtlichen Ansprüche zu 
entscheiden. 
 
 
34.) NÖ Kulturflächenschutzgesetz 
LGBl 43/2007 idgF LGBl 66/2012 
 
§ 6. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. eine Kulturumwandlung entgegen dem Verbot des § 4 vornimmt 
2. die vorgeschriebenen Mindestpflanzabstände (§ 5) nicht einhält, 
3. den aufgrund der Mindestpflanzabstände entstehenden Abstand zur Grenze der landwirtschaftlichen Kultur-
fläche nicht frei von Holzvegetation hält (§ 5 Abs. 5) oder 
4. einem Auftrag gemäß § 7 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 

 
(2)  Der Versuch ist strafbar. 
 
(3)  Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis 3.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 2 Wochen zu bestrafen. 
 
 
35.) NÖ Weinbaugesetz 
LGBl 49/2002 
 
§ 15. (1) Wer 

1. bei Pflanzungen gemäß § 8 Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt; 
2. die Erstattung der Angaben gemäß § 12 Abs. 4 unterlässt; 
3. in den Meldungsbogen wissentlich unvollständige und unrichtige Angaben macht; 
4. den gemäß §§ 10 Abs. 2, 11 und 12 Abs. 5 geforderten Zutritt und die Begleitung zu Grundstücken verwei-
gert, 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2)  Wer 

1. Pflanzungen entgegen den Bestimmungen der §§ 3 bis 6 oder entgegen unmittelbar anwendbaren Bestim-
mungen in Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft im Bereich des Weinbaues vornimmt oder sol-
che Pflanzungen bewirtschaftet; 
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2. Anlagen gemäß § 7, die außerhalb einer Weinbauflur liegen, bei Wegfall des Verwendungszweckes nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig rodet; 
3. Anlagen gemäß § 8 bei negativem Versuchsergebnis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig rodet; 
4. Schnittweingärten oder Rebschulen gemäß § 9 bei Wegfall des Verwendungszweckes nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig rodet; 
5. aufgetragene Rodungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 0,15 bis  
0,35 Euro je m2 gesetzwidrig ausgepflanzter oder bewirtschafteter Rebpflanzung bzw. der vom Rodungsauftrag 
erfassten Fläche zu bestrafen. 
 
(3)  Unbeschadet einer Bestrafung gemäß Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbehörde demjenigen, 

* der eine gesetzwidrige Rebpflanzung vorgenommen hat oder 
* der eine Rebpflanzung nicht bewirtschaftet oder 
* der eine Rodung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchgeführt hat, 

unter Festsetzung einer angemessenen Frist aufzutragen, entweder den gesetzmäßigen Zustand herzustellen 
oder diese Rebpflanzung vollständig zu roden. 
 
(4)  Eine gesetzwidrige Rebpflanzung gilt bis zu ihrer Rodung auch dann von ihrem Besitzer als bewirtschaftet 
bzw. als weinbaulich genutzt, wenn sie nicht bearbeitet wird. 
 
 
36.) NÖ Bodenschutzgesetz 
LGBl 55/1988 idgF LGBl 35/2014 
 
§ 19. (1)  Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. den gemäß § 5 Abs. 1 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
2. Klärschlamm entgegen den Vorschriften des § 7 Abs. 1 Z. 1 bis 7 auf Böden aufbringt oder dort belässt; 
3. Klärschlamm, Kompost, Abwässer und Rückstände aus der Wein- und Obstbereitung, Senkgrubeninhalte, 
Gärrückstände oder Rückstände aus der Reinigung von Rohstoffen aus ausschließlich landwirtschaftlicher 
Produktion in Nationalparks, Naturdenkmälern mit Flächenbezug, in verkarsteten Gebieten (mit Ausnahme 
von nach § 10 Abs. 3 bewilligten Aufbringungen), auf Mooren oder auf Trockenrasen bzw. auf Teilflächen der 
aufgezählten Flächen aufbringt, obwohl landwirtschaftliche Düngemaßnahmen naturschutzrechtlich einge-
schränkt sind (§ 7 Abs. 2, § 10 Abs. 2 Z. 5, § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 4) 
4. kein Gutachten über die Verträglichkeit des Aufbringungsgrundstückes einholt (§ 7 Abs. 3); 
5. über den zur Aufbringung auf Böden bestimmten Klärschlamm kein Unbedenklichkeitszeugnis einholt oder 
dieses nicht zur Einsichtnahme auflegt (§ 7 Abs. 4); 
6. es unterlässt, Gutachten oder Unbedenklichkeitszeugnisse vorzulegen (§ 7 Abs. 5); 
7. Rückstände aus der Wein- und Obstbereitung entgegen den Vorschriften des § 7 Abs. 6 aufbringt 
8. den Vorschriften der Klärschlammverordnung (§ 8) zuwiderhandelt; Komposte aufbringt, die nicht nach der 
Kompostverordnung, BGBl. II Nr. 292/2001, hergestellt wurden (§ 7 Abs. 7) sowie kein Qualitätssicherungs-
system nach § 7 Abs. 8 anwendet; 
9. die Abgabe oder Annahme von Klärschlamm entgegen den Vorschriften des § 9 Abs. 1 vornimmt; 
10. kein Abnehmerverzeichnis führt oder unvollständige Eintragungen vornimmt (§ 9 Abs. 2); 
11. keinen Lieferschein ausfertigt, diesen nicht unterfertigt oder Ausfertigungen nicht übergibt (§ 9 Abs. 3); 
12. keine Einsichtnahme in das Unbedenklichkeitszeugnis gewährt (§ 9 Abs. 4); 
13. Senkgrubeninhalte entgegen den Vorschriften des § 10 aufbringt; 
14. Gärrückstände entgegen den Vorschriften des § 11 aufbringt oder den Verpflichtungen des § 11 Abs. 2 
und 3 zuwiderhandelt; 
15. Rückstände aus der Reinigung von Rohstoffen aus ausschließlich landwirtschaftlicher Produktion entge-
gen den Vorschriften des § 12 aufbringt oder den Verpflichtungen des § 12 Abs. 2 und 3 zuwiderhandelt; 
16. nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial entgegen den Vorschriften des § 13 Abs. 1 auf- oder einbringt; 
17. Bankettschälgut entgegen den Vorschriften des § 14 auf- oder einbringt oder den in § 14 Abs. 1, 4, 5, 7 
und 8 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
18. Gerinne- und Teichräumgut entgegen den Vorschriften des § 15 Abs. 1 auf- oder einbringt oder den ge-
mäß § 15 Abs. 2, 3 und 4 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
19. sonstige Materialien entgegen den Vorschriften des § 16 Abs. 1 auf- oder einbringt oder den gemäß § 16 
Abs. 3 und 6 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
20. den gemäß § 17 Abs. 2 und 3 auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt; 
21. den nach § 20 Abs. 2 angeordneten Maßnahmen nicht entspricht. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen und zwar 
a) Übertretungen nach Abs. 1 Z. 2 bis 21 mit einer Geldstrafe bis zu 14.500 Euro und 
b) Übertretungen nach Abs. 1 Z. 1 mit einer Geldstrafe bis 3.650 Euro. 
 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
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37.) NÖ Pflanzenschutzmittelgesetz 
LGBl 13/1990 idgF LGBl 67/2012 
 
§ 10. (1)  Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der Ge-
richte fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. andere als gemäß § 4 Abs. 1 zulässige Pflanzenschutzmittel verwendet, 
2. Pflanzenschutzmittel verwendet, obwohl dadurch eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Men-
schen oder für die Umwelt eintritt (§ 4 Abs. 2), 
3. nicht zeitgerecht geeignete Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung von Pflanzenschutzmitteln einleitet (§ 
4 Abs. 3), 
4. bei der Aufbewahrung und Lagerung von Pflanzenschutzmitteln gegen die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 
und 9 verstößt, 
5. Pflanzenschutzgeräte verwendet, bei deren Gebrauch Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder für die Umwelt entstehen können (§ 4 Abs. 6 erster Satz), 
6. die entzogene Ausbildungsbescheinigung nicht innerhalb der Leistungsfrist zurückstellt (§ 4c), 
7. Pflanzenschutzgeräte unsachgemäß verwendet oder ihre Reinigung unterläßt (§ 4 Abs. 6 zweiter Satz und 
dritter Satz bis Abs. 8), 
8. bei Überlassung von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen an Dritte oder im Falle des Eintritts nachteiliger 
Auswirkungen auf andere Grundstücke die Informationspflicht vernachlässigt (§ 6 Abs. 1 und 3), 
9. entgegen dem Art. 67 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 die einschlägigen Informationen trotz Anfrage 
der Bezirksverwaltungsbehörde nicht zur Verfügung stellt, 
10. den Verpflichtungen gegenüber Überwachungsorganen nicht nachkommt (§ 8 Abs. 2), 
11. den Vorschriften jener Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, zuwiderhandelt, 
12. einer behördlich angeordneten Maßnahme zur Mängelbehebung oder Risikoausschaltung nicht oder nicht 
innerhalb festgesetzter Frist nachgekommen ist (§ 8a Abs. 1). 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.200 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen zu bestrafen. 
 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
 
 
38.) NÖ Gentechnik-Vorsorgegesetz 
LGBl 81/2005 idgF LGBl 84/2013 
 
§ 9. (1)  Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung wer 

1. GVO ohne Bewilligung gemäß § 4 ausbringt; 
2. Bewilligungen gemäß § 4 zuwiderhandelt; 
3. den Aufträgen gemäß § 6 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt oder 
4. einer Verpflichtung nach § 6 Abs. 5 oder § 7 Abs. 3 nicht nachkommt. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, im Fall der Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, bei Vorliegen erschwerender Umstände bis zu 30.000 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen. Mit Ausnahme der Tatbe-
stände des Abs. 1 Z. 4 ist der Versuch strafbar. 
 
(3)  Eine Übertretung der Auskunftsverpflichtung nach § 7 Abs. 3 begeht nicht, wer die Auskunft verweigert, um 
nicht sich oder Angehörige der Gefahr einer Strafverfolgung auszusetzen. 
 
(4)  Bildet das nach § 4 unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, endet das straf-
bare Verhalten erst mit der Beseitigung (Zerstörung oder Entsorgung) der ausgebrachten GVO. 
 
 
39.) NÖ Umwelthaftungsgesetz 
LGBl 79/2009 idgF LGBl 85/2013 
 
§ 13. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu einer Woche) zu bestrafen, wer 

1. die nach § 5 Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 Z. 1 vorgeschriebene Verständigung der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht oder nicht unverzüglich vornimmt oder 
2. die ihn gemäß § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4 treffenden Duldungspflichten verletzt. 

 
(2)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen) zu bestrafen, wer die in § 5 Abs. 3 oder die in § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht 
unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen Kontrollen behindert. 
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(3)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 35.000 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen) zu bestrafen, wer 

1. die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen nicht unverzüglich ergreift, 
2. die nach § 6 Abs. 1 Z. 2 gebotenen Vorkehrungen nicht unverzüglich trifft, 
3. die nach § 6 Abs. 1 Z. 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nicht ergreift oder die nach § 7 Abs. 1 mög-
lichen Sanierungsmaßnahmen nicht unverzüglich ermittelt und der Behörde anzeigt. 

 
(4)  Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafba-
ren Handlung erfüllt. 
 
 
40.) NÖ Tierzuchtgesetz 
LGBl 1/2009 idgF LGBl 86/2013 
 
§ 28. (1)  Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 3 zu sein oder ohne Anzeige gemäß § 7 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs. 8 nicht nachkommt, 
7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 8 Abs. 9 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen in Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 12 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 Abs. 1 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 oder § 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung 
ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 14 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs. 3 
oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt bzw. verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 17 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 23 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen oder Bescheiden und Erkenntnissen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
wurden, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.300 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Wochen zu bestrafen. 
 
(3)  Die Strafgelder fließen dem Land zu. 
 
 
41.) NÖ Bienenzuchtgesetz 
LGBl 12/1980 idgF LGBl 87/2013 
 
§ 12. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der Gerich-
te fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. bei der Aufstellung von Bienenständen nicht die vorgeschriebenen Mindestabstände einhält (§§ 2 und 7); 
2. als Imker oder Imkerin nicht an jedem Bienenstand außerhalb von eingefriedeten Grundstücken deutlich 
lesbar seinen oder ihren Namen, Wohnadresse und allfällige Telefonnummer bzw. die sonstige Erreichbarkeit 
anbringt (§ 3); 
3. es unterlässt, die Ursachen der Bienenräuberei festzustellen oder zu beseitigen (§ 4); 
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4. es unterlässt, nichtbevölkerte Bienenstöcke, Honig, Waben und Wachsvorräte bienendicht abzuschließen 
(§ 5); 
5. Bienen in nicht bienendicht verschlossenen Behausungen transportiert (§ 5); 
6. die Wanderkarte nicht mit sich führt oder diese nicht vorweist (§ 6 Abs. 5); 
7. es unterlässt, die beabsichtigte Aufstellung von Wanderbienenvölkern dem zuständigen Bürgermeister oder 
der zuständigen Bürgermeisterin zeitgerecht zu melden (§ 8); 
8. trotz Untersagung durch den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder ohne im Besitz einer Wanderkar-
te zu sein, einen Wanderbienenstand aufstellt (§§ 8 und 6); 
9. ohne oder entgegen einer Bewilligung Reinzuchtbelegstellen errichtet und betreibt (§ 9 Abs. 1 und 2); 
10. Änderungen in den Tatbeständen des § 9 Abs. 1 Z. 1, 2 und 5 nicht oder nicht zeitgerecht meldet (§ 9 
Abs. 2); 
11. nicht genügend Vatervölker hält (§ 10 Abs. 3); 
12. Wandervölker in das Schutzgebiet einbringt (§ 10 Abs. 4); 
13. es als Imker oder Imkerin unterlässt, aus einem Schutzgebiet Standvölker, die nach Rasse und Stamm 
nicht jener der Reinzuchtbelegstelle entsprechen, zu verbringen (§ 10 Abs. 5); 
14. es als Belegstelleninhaber oder Belegstelleninhaberin unterlässt, trotz nachweislichen und rechtzeitigen 
Verlangens des Imkers oder der Imkerin Standvölker kostenlos auf Rasse und Stamm der Belegstelle für die 
Dauer der bewilligten Reinzuchtbelegstelle umzuweiseln (§ 10 Abs. 5); 
15. in ein Schutzgebiet rassen- oder stammfremde Bienenvölker oder Königinnen ohne Bewilligung einbringt 
oder dort vermehrt (§ 10 Abs. 6); 
16. einen Sachverständigen oder eine Sachverständige der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer hindert, die 
im Schutzgebiet befindlichen Bienenstände auf Rassenreinheit und Bienenkrankheiten zu untersuchen (§ 10 
Abs. 7); 
17. Vorschriften der gemäß § 11 zu erlassenden Verordnung verletzt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 werden mit Geldstrafen bis zu 2.500 Euro bestraft. 
 
(3) Auch der Versuch einer Verwaltungsübertretung ist strafbar. 
 
(4) Wanderbienenstände, die entgegen einer Untersagung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin aufge-
stellt wurden, können bei Vorliegen erschwerender Umstände für verfallen erklärt werden. 
 
 
42.) NÖ Lebensmittelkontrollgebührengesetz 
LGBl 109/2006 idgF LGBl 3/2011 
 
§ 8. (1)  Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der Gerichte 
fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. Gebühren gemäß § 1 hinterzieht oder verkürzt; 
2. als Aufsichtsorgan die ordnungsgemäße Mitteilung gemäß § 5 Abs. 1 wiederholt unterlässt; 
3. den Aufzeichnungs- und Meldepflichten gemäß § 7 wiederholt nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7.300 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Wochen zu bestrafen. 
 
(3)  Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z. 2 und Z. 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. 
 
(4)  Auch der Versuch einer Verwaltungsübertretung ist strafbar. 
 
 
43.) NÖ Jagdgesetz 
LGBl 76/1974 idgF LGBl 152/2013 
 
§ 135. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
1. Wild entgegen der Bestimmung des § 3a hält, entgegen der Bestimmung des § 3a Abs. 5 tötet oder töten lässt 
oder entgegen der Bestimmung des § 3a Abs. 8 tötet; 
2. Aufzeichnungen nach § 7 Abs. 6 nicht oder nicht ordnungsgemäß führt; 
3. die Jagd ohne Bewilligung dort ausübt, wo die Jagd ruht (§ 17 Abs. 1 und 2); 
4. die Jagd ausübt, ohne nach diesem Gesetz hierzu befugt zu sein; 
5. die Jagd ausübt, ohne eine gültige Jagdkarte mit sich zu führen; 
6. bei Ausübung der Jagd den Jagdaufsehern, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder dem 
Jagdausübungsberechtigten auf deren Verlangen die Jagdkarte nicht vorweist; 
7. Jagdgastkarten entgegen den Bestimmungen des § 59 ausfolgt; 
8. als gemäß § 64 Abs. 2 Z. 1 nach Aufforderung durch den Jagdaufseher zur Ausweisleistung verpflichtete Per-
son dieser Verpflichtung nicht nachkommt; 
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9. als Halter von Hunden seine Verwahrungs- und Aufsichtspflicht gegenüber diesen Tieren in einer solchen Art 
vernachlässigt, dass diese im Jagdgebiet wildern oder revieren bzw. herumstreunen können (§ 64 Abs. 2 Z. 2); 
10. als Jagdausübungsberechtigter trotz wiederholter behördlicher Aufforderung für einen ausreichenden Jagd-
schutz nicht Vorsorge trifft (§ 65 Abs. 5); 
11. als Jagdaufseher Dienst versieht, ohne im Besitz einer gültigen Jagdkarte zu sein (§ 66); 
12. gegen die Schonvorschriften des § 73 verstößt; 
13. Bedingungen oder Auflagen gemäß § 74 nicht erfüllt; 
14. Horstbäume oder Horstplätze beschädigt, verändert oder beunruhigt (§ 77); 
15. Eier des Federwildes ohne Bewilligung oder entgegen einer gemäß § 74 Abs. 5 erteilten Bewilligung in Ver-
kehr setzt (§ 79); 
16. die in der Abschussbewilligung oder in der Abschussverfügung festgesetzte Abschusszahl unbegründet über-
schreitet oder unbegründet unterschreitet (§ 83 Abs. 1); 
17. entgegen den Bestimmungen des § 87 Abs. 3, 4, 6 und 7 Wildfütterungen vornimmt; 
18. gegen die Bestimmungen des § 87a eine Wildfütterung vornimmt; 
19. bei Benützung des Jägernotweges Schusswaffen (Jagdwaffen) geladen führt oder Hunde nicht an der Leine 
mitführt (§ 89); 
20. gegen die Bestimmungen des § 90 über krankgeschossenes Wild und Wildfolge verstößt; 
21. als Jagdausübungsberechtigter der Verpflichtung zur Jagdhundehaltung nicht in der im § 91 geforderten Wei-
se entspricht; 
22. den Bestimmungen der §§ 92 und 92a über das Fangen und Vergiften von Wild oder Raubzeug zuwiderhan-
delt; 
23. ein umfriedetes Eigenjagdgebiet ohne Bewilligung sperrt (§ 94b Abs. 2); 
24. ein gesperrtes Jagdgebiet betritt oder dieses nach Aufforderung nicht unverzüglich verlässt (§§ 94 und 94b); 
25. Wild entgegen den Bestimmungen des § 95a aussetzt; 
26. einem gemäß §§ 99 und 100 erteilten Auftrag nicht oder nicht fristgerecht nachkommt; 
27. es den Organen der Behörden verwehrt oder erschwert, die im Rahmen des § 134 Abs. 3 vorgesehenen 
Überwachungsaufgaben durchzuführen; 
28. einer in diesem Gesetz verfügten Anzeigepflicht nicht oder nicht fristgerecht nachkommt; 
29. verpflichtet ist, bestimmte Listen oder sonstige Unterlagen aller Art zu führen oder der Behörde vorzulegen 
und diese Unterlagen nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder der Behörde nicht oder nicht ordnungsgemäß 
oder nicht fristgerecht vorlegt; 
30. einem in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes verfügten sonstigen Verbot oder Gebot zuwider-
handelt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3a) Bei Übertretungen der Bestimmungen der §§ 73 bis 76, 81, 83, 84 und 86 sowie der auf Grund dieser Best-
immungen verfügten Verbote oder Gebote beträgt die Frist für die Verfolgungsverjährung 1 Jahr. 
 
(4) Von jeder auf Grund dieses Gesetzes erfolgten rechtskräftigen Bestrafung ist der NÖ Landesjagdverband in 
Kenntnis zu setzen. Der NÖ Landesjagdverband hat eine zentrale Strafkartei anzulegen. Mitteilungen aus dieser 
Strafkartei dürfen nur an die mit der Vollziehung dieses Gesetzes befassten Behörden erfolgen. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem NÖ Landesjagdverband zu, der sie zur Unterstützung für einzelne Mitglieder oder zur 
Vorsorge gegen Schäden bei Veranstaltungen des NÖ Landesjagdverbandes zu verwenden hat. Über die Ver-
wendung ist ein Nachweis zu führen, der der Landesregierung über Aufforderung zur Einsichtnahme vorzulegen 
ist. 
 
 
44.) NÖ Jagdausschuss-Wahlordnung 
LGBl 59/1978 idgF LGBl 88/2013 
 
§ 28. Wer im Zusammenhang mit der Wahl eines Jagdausschusses eine Handlung setzt, die einem der in den §§ 
262 bis 268 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974 in der Fassung BGBl. I Nr. 134/2013, umschriebenen 
Straftatbestände entspricht, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro bestraft. 
 
 
45.) NÖ Fischereigesetz 
LGBl 29/2002 idgF LGBl 89/2013 
 
§ 36. (1)  Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der Ge-
richte fällt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. die Besatzpflicht nicht erfüllt (§ 5 Abs. 1), 
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2. es unterlässt, den Fischereirevierverband über die Durchführung des Besatzes zeitgerecht zu verständigen 
(§ 5 Abs. 5), 
3. es unterlässt, die Erfüllung der Besatzpflicht zeitgerecht nachzuweisen (§ 5 Abs. 5), 
4. ohne Bewilligung des NÖ Landesfischereiverbandes nicht heimische oder nicht eingebürgerte Wassertiere 
aussetzt (§ 6), 
5. es unterlässt, den Fangbericht oder die Fangstatistik vorzulegen (§ 7 Abs. 1), 
6. fischt, ohne Fischereidokumente oder eine Lizenz mit sich zu führen (§ 9 Abs. 1 und 2), 
7. als gesetzlicher Vertreter einen Unmündigen ohne Aufsicht und Anwesenheit einer volljährigen Person fi-
schen lässt (§ 9 Abs. 4), 
8. Lizenzen an Personen, die keine Fischereidokumente besitzen, vergibt (§ 11 Abs. 1), 
9. Lizenzen über die vom Fischereirevierverband festgesetzte Höchstanzahl (§ 11 Abs. 1) hinaus vergibt, 
10. Lizenzen entgegen § 11 Abs. 2 vergibt, 
11. den Verboten des § 12 zuwiderhandelt oder entgegen § 12 Abs. 6 mit elektrischem Strom fischt, 
12. eine Fischerkarte oder eine Fischergastkarte oder eine Lizenz auf andere Personen überträgt (§§ 11 Abs. 
3, 14 Abs. 6, 16 Abs. 6), 
13. die Fischerei mit einem Fischereidokument ausübt, ohne zum Erwerb dieses Dokumentes berechtigt zu 
sein (§§ 9 Abs. 1 und 2, 16 Abs. 6), 
14. die gebotene Mitbewirtschaftung zugewiesener Fischwässer vernachlässigt (§ 22 Abs. 2), 
15. als Verpächter die Verpachtung eines Fischereireviers nicht oder nicht fristgerecht dem NÖ Landesfische-
reiverband anzeigt (§ 23 Abs. 4), 
16. als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter bei Überflutungen solche Vorrichtungen anbringt, welche die 
Rückkehr der Fische in Fischwässer behindern (§ 26 Abs. 2), 
17. es als Verpflichteter ohne Not unterlässt, den Fischereiausübungsberechtigten über den Beginn und die 
voraussichtliche Dauer der Trockenlegung, oder Ableitung von Gewässern oder von Gebrechen an Wehr- und 
Stauanlagen rechtzeitig zu informieren (§ 27 Abs. 1), 
18. es als Wasserberechtigter unterlässt, Ableitungen aus Fischwässern und Einmündungen mit Vorrichtun-
gen zu versehen, die einen Wechsel der Fische verhindern (§ 27 Abs. 2) oder solche Vorrichtungen entfernt 
oder beschädigt, 
19. als Erwerber die Anzeige des Erwerbes von Fischereirechten unterlässt oder nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig erstattet (§ 28 Abs. 1), 
20. die zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Revierbeiträge erforderlichen Daten nicht vollständig 
oder rechtzeitig zur Verfügung stellt (§ 35 Abs. 3), 
21. unbefugt Wassertiere tötet, verletzt oder sich oder einem Dritten zueignet oder sonst eine Sache, die dem 
Fischereirecht eines anderen unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder einem Dritten zueignet, 
22. den in diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Gebo-
ten oder Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3)  Auch der Versuch einer Verwaltungsübertretung ist strafbar. 
 
 
46.) Wald- und Weideservituten-Landesgesetz 
LGBl 5/2002 idgF LGBl 6/2014 
 
§ 50. (1) Wer 

1. Entscheidungen oder Anordnungen in Regulierungsurkunden zuwiderhandelt; oder 
2. Sicht-, Merk- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetze durchzu-
führenden technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt, zerstört, versetzt, entfernt oder unkenntlich 
macht; oder 
3. den ihm obliegenden Verpflichtungen zur Erhaltung der eingeforsteten Objekte und Zäune (§ 4 Abs. 1) nicht 
nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.150 Euro, im Falle 
der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden. 
 
 
47.) Güter- und Seilwege-Landesgesetz 
LGBl 80/1973 idgF LGBl 91/2013 
 
§ 23. (1) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

1. eine gemäß § 5 Abs. 1 bewilligungspflichtige Anlage ohne Bewilligung der Agrarbehörde errichtet oder ab-
ändert; 
2. den Anordnungen der Agrarbehörde, die auf Grund dieses Gesetzes ergangen sind, zuwiderhandelt; 
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3. die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen hindert, die ihnen im § 21 eingeräum-
ten Befugnisse auszuüben; 
4. Markierungs- oder Grenzzeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach 
diesem Gesetz eingesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert; 
5. Personen, welche nicht zum Personenkreis des § 6 gehören, befördert; 

begeht, wenn kein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und wird von der Agr-
arbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, im Nichteinbringungsfalle mit Freiheitsstrafe bis sechs Wochen, 
bestraft. 
 
(2) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 
138/2000). 
 
 
48.) Gesetz zur Erhaltung der Weidewirtschaft in Niederösterreich 
LGBl 7/1981 idgF LGBl 126/2013 
 
§ 13. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 sowie der gemäß § 9 erlassenen Weidewirt-
schaftspläne sowie der gemäß § 10 Abs. 1 ergangenen Entscheidungen sind als Verwaltungsübertretungen mit 
Geldstrafen bis zu 1.500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestra-
fen. 
 
(2) Die eingehobenen Geldstrafen fließen dem Land zu, welches diese für Zwecke der Förderung der Weidewirt-
schaft zu verwenden hat. 
 
 
49.) Flurverfassungs-Landesgesetz 
LGBl 100/1975 idgF LGBl 93/2013 
 
§ 117. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen den Eigentumsbeschränkungen handelt, die gemäß § 113 Abs. 1 verfügt wurden, 
2. Tätigkeiten der Organe der Behörde oder der von ihr ermächtigten Personen entgegen § 113 Abs. 4 behin-
dert oder nicht duldet, 
3. die Ausführung gemeinsamer Maßnahmen und Anlagen entgegen § 113 Abs. 5 nicht duldet, 
4. die Überleitungsbestimmungen nicht befolgt, die gemäß § 113 Abs. 7 erlassen wurden, 
5. die Bestimmungen des Regelungsplans (§ 87) nicht befolgt, 
6. die Bewirtschaftungsvorschriften nicht befolgt, die auf Grund des § 89 erlassen wurden, 
7. als Organwalter einer Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- oder Agrargemeinschaft Anordnungen der 
Behörde nicht befolgt, die auf Grund dieses Gesetzes getroffen werden, 
8. als Mitglied einer Agrargemeinschaft die Anordnungen nicht befolgt, die Organe der Agrargemeinschaft auf 
Grund der Verwaltungssatzungen getroffen haben, 
9. Sicht-, Merk- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei technischen Arbeiten nach diesem 
Gesetz verwendet werden, beschädigt, entfernt, versetzt, zerstört oder unkenntlich macht, 
10. die Ausübung von Eigentums- oder Besitzrechten oder Grunddienstbarkeiten nach der Anordnung der 
Übernahme der Grundabfindungen stört oder behindert. 

Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis 7.000 Euro, im Fall 
der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 
117/2002). 
 
 
50.) NÖ Grundverkehrsgesetz 
LGBl 88/2006 idgF LGBl 94/2013 
 
§ 38. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Anträge gemäß §§ 10, 22, 30 und 32 nicht fristgerecht stellt; 
2. im Antrag, im Verfahren oder in der eidesstattlichen Erklärung nach § 26 Abs. 3 vorsätzlich unwahre oder 
unvollständige Angaben macht; 
3. Umgehungshandlungen nach den §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 2, 17 Abs. 2 und 18 Abs. 2 setzt oder auf andere 
Weise unerlaubt dieses Gesetz umgeht; 
4. ein Grundstück nutzt, obwohl die erforderliche Genehmigung nicht erteilt wurde; 
5. die in Entscheidungen über die Erteilung der grundverkehrsrechtlichen Genehmigung oder Bieterbewilli-
gung vorgeschriebenen Auflagen nicht erfüllt (§ 36). 

123 
 

 
(2)  Die Verfolgungs- und Strafbarkeitsverjährung beginnt im Falle des Abs. 1 Z. 1 mit der Einbringung des Antra-
ges, sonst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. 
 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
 
(4)  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Grundverkehrsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis 21.800 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Wochen zu bestrafen. 
 
(5)  Werden durch die vorzeitige Nutzung Grundverkehrsinteressen verletzt, hat die Grundverkehrsbehörde ge-
genüber dem Erwerber oder der Erwerberin, ungeachtet des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung nach 
Abs. 1, mit Bescheid ein Nutzungsverbot auszusprechen. 
 
 
51.) NÖ Forstausführungsgesetz 
LGBl 32/1978 idgF LGBl 95/2013 
 
§ 24. (1) Wer 

a)   1. entgegen § 16 eine Windschutzanlage auflässt; 
       2. entgegen § 18 Holz oder andere Gegenstände im Hochwasserabflußbereich eines Wildbaches lagert; 
b)   1. Projekte für Windschutzanlagen erstellt, ohne hiezu gemäß § 8 Abs. 2 befugt zu sein; 
      2. Nutzungen in Windschutzanlagen entgegen § 14 vornimmt; 
      3. entgegen § 15 die Wiederbewaldung nicht ordnungsgemäß durchführt; 
c)   1. entgegen § 14 nicht rechtzeitig den geplanten Beginn der Fällungen in Windschutzanlagen anmeldet; 
      2. entgegen § 19 bei Fällungen nicht die nötigen Vorkehrungen trifft, 

begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Diese Übertretungen sind in den Fällen der lit.a) mit einer Geldstrafe bis zu 4.400 Euro, der lit.b) mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.200 Euro, der lit.c) mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu ahnden. 
 
(3) Das Höchstausmaß der für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe an ihre Stelle tretenden Freiheits-
strafen wird mit 6 Wochen festgesetzt. 
 
 
52.) NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 
LGBl 61/1978 idgF LGBl 127/2013 
 
§ 17. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetzes 2009, LGBl. 
3400, begeht, auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, eine Verwaltungsübertretung, wer 

a) aus einer Gemeindewasserleitung ohne Bewilligung Wasser entnimmt; 
b) den Einbau eines Wasserzählers behindert oder einen eingebauten Wasserzähler beschädigt; 
c) die im § 13 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet. 

 
(2) Die im Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 215 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzarreststrafe bis zu drei Wochen bestraft. 
 
 
53.) Verordnung zum Schutze des Grundwassers im Bereich der Stadtgemeinde Wieselburg 
LGBl 136/1987 
 
§ 4. Wer dem § 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür nach § 137 Abs. 1 WRG 
1959 zu bestrafen. 
 
 
54.) NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz 
LGBl 105/1978 idgF LGBl 96/2013 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde bestraft, wer 

1. die in § 2 Abs. 4 vorgeschriebenen Befunde nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt; 
2. trotz bestehenden Anschlusszwanges seinen Wasserbedarf nicht aus der Wasserversorgungsanlage des 
Wasserversorgungsunternehmens deckt; 
3. die in § 4 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 sowie in der Wasserleitungsordnung vorgeschriebenen Anzeigen nicht oder 
nicht rechtzeitig erstattet; 
4. entgegen den Bestimmungen des § 6 Abs. 5 den Organen der Behörde das Betreten der Liegenschaft ver-
weigert oder der Auskunftspflicht nicht nachkommt; 
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5. die Hausleitung nicht gemäß der Wasserleitungsordnung herstellt, erhält oder festgestellte Mängel nicht 
behebt; 
6. Wasser über das von der Behörde zugelassene Maß oder nicht zu dem zugelassenen Zweck entnimmt; 
7. den gemäß § 9 verfügten Einschränkungen zuwiderhandelt; 
8. zur Wasserversorgungsanlage des Wasserversorgungsunternehmens gehörende Teile eigenmächtig betä-
tigt, ändert oder beschädigt; 
9. den in der Wasserleitungsordnung festgesetzten sonstigen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

 
(2) Diese Übertretungen sind mit einer Geldstrafe in den Fällen der 

a) Z. 3 bis zu 730 Euro, 
b) Z. 1, 4, 7 und 9 bis zu 2.200 Euro, 
c) Z. 2, 5, 6 und 8 bis zu 3.600 Euro zu ahnden. 

 
(3) Das Höchstmaß der für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe an ihre Stelle tretenden Ersatzfreiheits-
strafe wird in den Fällen der 

a) Z. 3 mit 10 Tagen, 
b) Z. 1, 4, 7 und 9 mit 4 Wochen, 
c) Z. 2, 5, 6 und 8 mit 6 Wochen 

bestimmt. 
 
(4) Eine Übertretung nach Abs. 1 Z. 8 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung (§ 125 und § 126 Abs. 1 Z. 5 StGB) erfüllt. Die Zeit einer Aussetzung gemäß § 30 Abs. 2 VStG (BGBl. 
Nr. 52/1991) ist in die Verjährungsfristen nach § 31 Abs. 3 VStG nicht einzurechnen. 
 
(5) Die auf Grund dieses Gesetzes verhängten Geldstrafen fließen dem Wasserversorgungsunternehmen, in 
dessen Versorgungsbereich (§ 8 Abs. 2 Z. 1) die Tat begangen wurde, für Zwecke der Erhaltung und des Betrie-
bes seiner Wasserversorgungsanlage zu. 
 
 
55.) NÖ Öffnungszeitenverordnung 
LGBl 108/2003 idgF LGBl 121/2012 
 
§ 6. (1)  Wer entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung seine Verkaufsstelle nicht geschlossen hält, Waren 
verkauft oder Bestellungen entgegennimmt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach den Bestimmun-
gen der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 48/2003, bestraft. 
 
 (2)  Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 dieser Verordnung Arbeitnehmer beschäftigt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und wird nach den Bestimmungen des § 27 des Arbeitsruhegesetzes, BGBl. Nr. 144/1983 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 48/2003, bestraft. 
 
 
56.) Gesetz über die Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher 
LGBl 210/1978 idgF LGBl 88/2011 
 
§ 9. (1) Wer 

a) ohne Bewilligung Wetten aus Anlass sportlicher Veranstaltungen gewerbsmäßig vermittelt oder abschließt; 
b) bei einer solchen Vermittlung oder einem solchen Abschluss mitwirkt; 
c) eine solche Vermittlung oder einen solchen Abschluss in seiner Betriebsstätte duldet; 
d) Wetten mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren abschließt oder vermittelt, daran mitwirkt; 
e) eine Bewilligung entgegen der Vorschrift des § 5 nicht persönlich ausübt oder 
f) keinen Geschäftsführer bestellt oder die Bewilligung nicht verpachtet, obwohl dies nach § 6 Abs. 2 vorge-
schrieben ist 

begeht eine Verwaltungsübertretung, welche von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 4.400 
Euro zu ahnden ist. 
 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des Abs. 1 einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
 
57.) NÖ Buschenschankgesetz 
LGBl 146/1974 idgF LGBl 19/2003 
 
§ 13. (1) Wer den §§ 2, 3, 4, 5 Abs. 1 bis 3, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 und 2, 8, 10, 11 und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis 
zu 730 Euro zu bestrafen. 
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(2) Im Falle einer Bestrafung nach Abs. 1 oder wegen unbefugter Ausübung des Gast- und Schankgewerbes hat 
die Behörde dem Buschenschenker die Ausübung des Buschenschankes entweder auf die Dauer des jeweils 
laufenden Buschenschankes oder auch für einen nach Monaten oder Jahren zu bemessenden Zeitraum zu un-
tersagen, wenn Umstände vorliegen, die eine Wiederholungsgefahr erkennen lassen. Von der Untersagung ist 
die Gemeinde zu verständigen. 
 
 
58.) NÖ Veranstaltungsgesetz 
LGBl 73/2006 idgF LGBl 97/2013 
 
§ 14. (1) Wer 

1. eine verbotene Veranstaltung ankündigt oder durchführt (§ 2); 
2. den Geboten des § 3 Abs. 3 erster und zweiter Satz zuwiderhandelt; 
3. Personen, die ein gesetzliches oder behördlich festgesetztes Mindestalter nicht erreicht haben, den Zutritt 
zur Veranstaltung gestattet oder deren Entfernung nicht veranlasst (§ 3 Abs. 3); 
4. entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 4 Z. 1 bis 4 die Veranstaltung nicht unterbricht, abbricht oder 
absagt oder die Besucher nicht zum Verlassen der Veranstaltung auffordert; 
5. eine Veranstaltung ohne rechtzeitige Anmeldung oder trotz Untersagung durchführt; 
6. Auflagen oder sonstige vorgeschriebene Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 4 nicht einhält; 
7. eine Veranstaltung im Umherziehen ohne Bewilligung durchführt; 
8. regelmäßig und gewerbsmäßig Unterricht in Gesellschaftstänzen in als Tanzschulen bezeichneten Einrich-
tungen erteilt ohne die Bewilligung nach § 8 erlangt zu haben; 
9. eine Veranstaltung ankündigt oder ankündigen lässt, ohne dass der Name und der Wohnsitz oder der der-
zeitige gewöhnliche Aufenthaltsort des Veranstalters, bei juristischen Personen oder eingetragenen Perso-
nengesellschaften Bezeichnung und Sitz, der Name und der Wohnsitz oder der derzeitige gewöhnliche Auf-
enthaltsort jener Personen, die zur Vertretung nach Außen berufen sind, auf der Ankündigung aufscheinen (§ 
9); 
10. Veranstaltungen in nicht bewilligten Veranstaltungsbetriebsstätten durchführt (§ 10); 
11. eine Veranstaltung durchführt, ohne dass er oder die in der Anmeldung gemäß § 5 Z. 3 bekannt gegebene 
Person während der gesamten Dauer der Veranstaltung anwesend oder auffindbar ist, oder durch Alkohol o-
der sonstige Suchtmittel beeinflusst ist; 
12. als Hersteller oder Verleiher von Filmen oder als Betreiber eines Kinos den Geboten des § 13 Abs. 7 zu-
widerhandelt; 
13. sonstige Gebote oder Verbote dieses Gesetzes nicht einhält 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
einer Geldstrafe bis zu 7000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen 
zu bestrafen. 
 
(2) Der Verfall von Gegenständen, wie insbesondere Eintrittskarten, Musikanlagen, Filmapparate, Maschinen, 
Geräte, Ausrüstungen oder Transportmittel, die mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 im Zusammenhang 
stehen, kann ausgesprochen werden. 
 
§ 16. (1)  Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung dieses Gesetzes – soweit es sich nicht um 
betriebstechnische oder bau- und feuerpolizeiliche Angelegenheiten handelt – mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, und 
3. Ausübung behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in diesem Gesetz vorgesehen ist. 

 
(2)  Im Übrigen haben die Organe der Bundespolizei den Überwachungsbehörden zur Sicherung der Ausübung 
der Überwachungsbefugnisse über deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu 
leisten. 
 
 
59.) NÖ Spielautomatengesetz 
LGBl 41/2011 idgF LGBl 98/2013 
 
§ 28. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des 2. Abschnittes und der §§ 20 und 21 dieses 
Gesetzes einzuschreiten durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
§ 30. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. den Verpflichtungen zur Kennzeichnung des Automatensalons oder der räumlichen Trennung nach § 7 
Abs. 2 nicht nachkommt, 
2. ohne Bewilligung nach §§ 5, 6, 7, 8 oder 9 einen Glückspielautomaten betreibt 
3. Auflagen, Befristungen und Bedingungen von Bewilligungen nach §§ 5, 6, 7, 8 oder 9 nicht einhält, 
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4. der Anzeigepflicht §10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
5. nicht fristgerecht auf die Ausübung nach § 10 Abs. 2 verzichtet, 
6. die Anzeige der Bestellung oder Änderung in der Person der Geschäftsleiterin oder des Geschäftsleiters 
nach § 11 Abs. 1 unterlässt, 
7. die Bewilligung eines Glücksspielautomaten nicht am Ort seiner Aufstellung aufbewahrt oder den überprü-
fenden Organen auf Verlangen nicht vorweist, 
8. verbotene Spielapparate nach § 20 aufstellt, betreibt oder zugänglich macht, 
9. entgegen den Bestimmungen nach § 21 mehr als zehn Spielapparate gemäß § 19 Abs. 1 Z. 1 und Z. 2 auf-
stellt, betreibt oder zugänglich macht, oder in seiner Betriebsstätte aufstellt, betreibt oder zugänglich macht, 
ohne diese als Spielhalle zu kennzeichnen, 
10. die im § 25 vorgesehene Anmeldung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß abgibt, 
11. den behördlichen Organen nicht die Überwachung nach § 29 ermöglicht. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder eine Verwaltungsübertretung nach dem GSpG darstellt, von den Be-
zirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbe-
hörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, und im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
(3)  Glücksspielautomaten und Spielapparate und alle diesen Vorrichtungen angeschlossenen Geräte und Spiel-
programme, die entgegen diesem Gesetz aufgestellt oder betrieben werden, können unabhängig von der Bestra-
fung nach Abs. 1 einschließlich des darin enthaltenen Geldes für verfallen erklärt werden. 
 
(4)  Der Versuch ist strafbar. 
 
 
60) NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz 
LGBl 44/1979 idgF LGBl 100/2013 
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) ein natürliches Vorkommen als Heilvorkommen zu anderen Zwecken als zum eigenen persönlichen Ge-
brauche nutzt, ohne eine Bewilligung nach § 6 Abs. 1 zu besitzen; 
b) für ein Heilvorkommen eine von der nach § 7 erfolgten Kennzeichnung abweichende Bezeichnung im öf-
fentlichen Verkehr verwendet; 
c) für Heilvorkommen marktschreierisch, irreführend oder unter Verwendung von Laienurteilen über Behand-
lungserfolge wirbt; 
d) einem Gebiete eine Bezeichnung beilegt, die den Anschein erwecken könnte, dass dieses als Kurort aner-
kannt worden ist; 
e) einen Betrieb fälschlich als Kuranstalt oder Kureinrichtung oder mit einem Ausdruck bezeichnet, der den 
Anschein erweckt, es handle sich hierbei um eine solche Anstalt oder Einrichtung; 
f) die gemäß § 11 Abs. 5 vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 
g) die ihm nach § 14 und § 25 Abs. 3 obliegende Verschwiegenheitspflicht verletzt, soferne diese Handlung 
nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen strenger bestraft wird; 
h) zu Werbezwecken andere als die nach § 16 angezeigten Indikationen und therapeutischen Anwendungs-
formen oder solche, deren Anführung untersagt wurde, nennt; 
i) ein Heilvorkommen therapeutisch anwendet, obwohl die Anwendung in dieser Weise gemäß § 16 Abs. 3 un-
tersagt wurde; 
j) den Vorschriften des § 17 Abs. 5 und 6 zuwiderhandelt oder überhaupt Produkte mit einer Bezeichnung in 
Verkehr setzt, die fälschlich den Anschein erweckt, es handle sich um Produkte anerkannter Heilvorkommen; 
k) wer als Inhaber eines Heilvorkommens Produkte desselben, ohne eine Bewilligung nach § 17 Abs. 1 zu be-
sitzen, vertreibt oder versendet. 

  
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind mit Geld bis zu 2.200 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit 
Arrest bis 1 Monat zu bestrafen. 
 
(3) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes in Verkehr gesetzt wurden, und Werbematerial, 
das den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht, können für verfallen erklärt werden. 
 
 
61.) NÖ Elektrizitätswesengesetz 
LGBl 104/2005 idgF LGBl 103/2013 
 
§ 70. (1)  Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
25.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen ist, 
begeht, wer, sofern sich aus den Absätzen 2 oder 3 nichts anderes ergibt, 

1. eine nach § 5 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Genehmigung errichtet, wesentlich 
ändert oder betreibt, 
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2. als Rechtsnachfolger die Behörde vom Wechsel nicht verständigt (§ 12 Abs. 6), ohne Fertigstellungsanzei-
ge (§ 12 Abs. 9) eine Erzeugungsanlage in Betrieb nimmt oder der Fertigstellungsanzeige keine entsprechen-
de Bestätigung anschließt (§ 12 Abs. 9), 
3. trotz Aufforderung durch die Behörde (§ 13 Abs. 1) keinen Betriebsleiter bekannt gibt, keine entsprechen-
den Unterlagen vorlegt, einen Wechsel in der Person des Betriebsleiters (§ 13 Abs.3) nicht bekannt gibt oder 
den Betrieb der Anlage trotz Untersagung gemäß § 13 Abs. 5 aufrecht hält, 
4. die Erzeugungsanlage ohne die gemäß § 14 Abs. 1 erforderliche Betriebsgenehmigung – ausgenommen 
Probebetrieb – betreibt, 
5. den Bestimmungen der §§ 16 Abs. 8, 17, 18, 20 Abs. 1 oder 21 Abs. 1 zuwider handelt, 
6. den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten eines betroffenen Grundstückes oder allfällige Bergbaube-
rechtigte nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der Vorarbeiten in Kenntnis setzt (§ 22 Abs. 7), 
7. (entfällt) 
8. (entfällt) 
9. (entfällt) 
10. (entfällt) 
11. (entfällt) 
12. (entfällt) 
13. den Netzzugang zu nicht genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen gewährt (§ 30 Abs. 1) oder die 
Verweigerung des Netzzugangs nicht schriftlich begründet (§ 32 Abs. 2 oder Abs. 3), 
14. den Netzzugangsberechtigten auf deren Verlangen keinen detaillierten Kostenvoranschlag über die Netz-
anschlusskosten vorlegt (§ 34 Abs. 5), 
15. den Betrieb eines Netzes ohne Bestellung eines geeigneten Betriebsleiters aufnimmt, die Bestellung des 
Betriebsleiters nicht genehmigen lässt, das Ausscheiden sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für die 
Genehmigung seiner Bestellung nicht schriftlich anzeigt (§ 35), 
16. den Pflichten gemäß den §§ 33 Abs. 1, 7 oder 8, 36, 38, 41, 42 Abs. 1 oder 5, 43, 47 Abs. 2, 3, 4 oder 6, 
48, 51 Abs. 2, 3 oder 4, 52 Abs. 1, 2 oder 3, 54 Abs. 2, 4 oder 5 nicht entspricht, 
17. der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§ 40 Abs. 3) nicht entspricht oder das Recht zum Netz-
anschluss (§ 39) verletzt, 
18. den Pflichten gemäß den §§ 45 Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 46 Abs. 5 nicht entspricht, 
19. die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ohne Genehmigung gemäß § 49 Abs. 2 oder die Tätig-
keit eines Bilanzgruppenkoordinators ohne Berechtigung (§ 51) ausübt, 
20. ein Verteilernetz ohne elektrizitätsrechtliche Konzession betreibt (§ 53 Abs. 1), 
21. die elektrizitätswirtschaftliche Konzession entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes durch Dritte ausü-
ben lässt (§ 57 Abs. 1), 
22. trotz der gemäß § 53 Abs. 3 Z. 2 oder Abs. 9, § 59 Abs. 1 oder § 60 Abs. 3 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters die elektrizitätswirtschaftliche Konzession ausübt, ohne die 
Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers (§ 58 Abs. 2) oder der Übertragung der Ausübung an 
einen Pächter (§ 59 Abs. 2) erhalten zu haben, 
23. die Bestellung eines Pächters (§ 59 Abs. 2) oder Geschäftsführers (§ 58 Abs. 2) nicht genehmigen lässt 
oder das Ausscheiden des Pächters oder Geschäftsführers oder das Wegfallen einer Voraussetzung für die 
Genehmigung nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, 
24. den in Entscheidungen, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Auflagen, 
Aufträgen oder Bedingungen zuwider handelt oder die in den Entscheidungen enthaltenen Fristen nicht ein-
hält, 
25.entgegen den Bestimmungen des § 68 Abs. 1 die Erteilung einer Auskunft verweigert, die Einsichtnahme, 
den Zutritt oder die Entnahme einer Probe gemäß § 68 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht gewährt oder den Pflichten 
gemäß § 68 Abs. 3 nicht entspricht, 
26. den Pflichten gemäß § 73 Abs. 2, 5 oder 7 nicht nachkommt, 
27. den Vorschriften gemäß § 74 Abs. 7, 8, 9, 14, 25 oder 26 nicht entspricht. 

 
(2)  Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier 
Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Verteilernetz 
mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 43 Abs. 4, 46 Abs. 5 und 73 Abs. 
4 nicht entspricht. 
 
(3)  Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
50.000 Euro und höchstens 75.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Vertei-
lernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 32 Abs. 1, 38 Abs. 1, 2, 3 
oder 4, 41 Abs. 1 oder 2, 42 Abs. 1, 43, 45 Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5, 47 Abs. 2, 3, 4 oder 6, 51 Abs. 3, 53 Abs. 1, 54 
Abs. 2, 4 oder 5, 73 Abs. 5, 74 Abs. 25 oder 26 nicht entspricht. 
 
(4)  Der Versuch ist strafbar. 
 
(5)  Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession an einen Pächter geneh-
migt, so ist dieser verantwortlich. 
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(6)  Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1, 2 oder 3 bezeichnete Tat den Tatbestand 
einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
62.) NÖ Starkstromwegegesetz 
LGBl 77/1979 idgF LGBl 104/2013 
 
§ 23. (1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 zuwiderhandelt, begeht, soferne die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.200 Euro zu ahnden. 
 
(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen der §§ 8 und 9 Abs. 1 und 4 sowie der auf Grund des 
§ 7 ergangenen Bewilligung zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer stren-
geren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 730 Euro zu ahnden. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetz-
widrigen Zustandes. 
 
 
63.) NÖ Energieeffizienzgesetz 
LGBl 4/2012 
 
§ 20. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. dem § 10 Abs. 2 oder 4 nicht entspricht, 
2. dem § 15 Abs. 1 oder 3 nicht entspricht, 
3. dem § 16 Abs. 1 oder 2 nicht entspricht, 
4. dem § 17 Abs. 2 oder 3 nicht entspricht, 
5. dem § 19 Abs. 1 nicht entspricht. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
Die Geldstrafen fließen dem Energiefonds (§ 14) zu. 
 
(3)  Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1 bezeichnete Tat den Tatbestand einer mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
64.) NÖ IPPC-Anlagen und -Betriebe Gesetz 
LGBl 7/2004  idgF LGBl 51/2013 
 
§ 9. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht Tatbestand eine in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden Handlung bildet, wer 

1. den Organen der Behörde den Zutritt, die Einsichtnahme, die Entnahme von Proben oder Auskunftsertei-
lung verweigert (§ 2 Abs. 3), 
2. ohne rechtskräftige Bewilligung eine IPPC-Anlage errichtet oder eine bewilligungspflichtige Änderung einer 
solchen Anlage durchführt oder errichten oder durchführen lässt (§ 4 Abs. 1), 
3. eine Änderung einer IPPC-Anlage nicht anzeigt (§ 4 Abs. 2), 
4. Auflagen der Bewilligung nicht erfüllt (§ 5 Abs. 6), 
5. die Überprüfungen, Mitteilungen oder Überwachungen nicht durchführt (§ 6 Abs. 1 und 2), 
6. die erforderlichen Informationen nicht an die Behörde übermittelt (§ 6 Abs. 3), 
7. die Behörde nicht unverzüglich über die Nichteinhaltung der Auflagen informiert oder nicht unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen ergreift (§ 6 Abs. 4), 
8. nicht unverzüglich die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen trifft (§ 6 Abs. 5), 
9. vorgeschriebene Maßnahmen der Behörde nicht durchführt (§§ 6 Abs. 7, 6b Abs. 5), 
10. die Verfügung zur Schließung (§ 6 Abs. 9) oder im Fall der Schließung Art. 22 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 
2010/75/EU (§ 10 Abs. 1) nicht einhält (§ 6 Abs. 10), 
11. die Behörde nicht unverzüglich über Vorfälle und Unfälle informiert oder nicht unverzüglich die erforderli-
chen Maßnahmen ergreift (§ 6a Abs. 1), 
12. die Daten, das Sicherheitskonzept oder den Sicherheitsbericht (§ 7 Abs. 2) oder den internen Notfallplan 
(§ 7 Abs. 3) nicht vorlegt, 
13. die Maßnahmen nicht anzeigt (§ 7 Abs. 4), 
14. die Überprüfungen nicht oder nicht in den festgelegten Intervallen (§ 7 Abs. 5) oder die Mitteilungen (§ 7 
Abs. 5 bis 7) unterlässt, 
15. die Anzeige einer IPPC-Anlage unterlässt (§ 11 Abs. 2). 
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(2)  Übertretungen nach Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen, zu bestrafen. 
 
 
65.) NÖ Bauordnung 
LGBl 129/1996 idgF LGBl 39/2014 
 
§ 37. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden Handlung bildet, wer 

1. ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben (§ 14) ohne rechtskräftige Baubewilligung ausführt oder ausführen 
lässt oder ein so errichtetes oder abgeändertes Bauwerk benützt, 
2. ein anzeigepflichtiges Vorhaben ohne Anzeige, trotz Untersagung oder vor Ablauf der Frist nach § 15 Abs. 
1 oder 5 ausführt oder ausführen lässt oder ein anzeigepflichtiges, aber nicht angezeigtes, oder untersagtes 
Bauwerk benützt, 
3. eine Auflage der Baubewilligung nicht erfüllt oder die Bescheinigung und Befunde nach § 30 Abs. 4 nicht 
vorlegt, 
4. die Anzeige des Baubeginns (§ 26 Abs. 1) oder der Fertigstellung (§ 30 Abs. 1) oder die Bekanntgabe des 
Bauführers (§ 25) oder die Meldung eines meldepflichtigen Vorhabens (§ 16a oder § 77 Abs. 10) oder den 
Aushang des Energieausweises (§ 30a oder § 77 Abs. 11) unterlässt oder einen nicht befugten Bauführer be-
kannt gibt (§ 25) oder als nicht befugter Bauführer auftritt, 
5. ein Baugebrechen trotz eines baupolizeilichen Auftrags nicht beseitigt (§ 33 Abs. 2) oder trotz einer verfüg-
ten Baueinstellung (§ 29) die Ausführung des Bauvorhabens fortsetzt, 
6. ein Bauwerk vor Anzeige der Fertigstellung (§ 30 Abs. 1) und Vorlage der Bauführerbescheinigung nach § 
30 Abs. 2 Z. 3 oder vor der Feststellung der bewilligungsgemäßen Ausführung durch die Baubehörde (§ 30 
Abs. 3) benützt, 
7. die Überprüfungen nach § 34 Abs. 1und § 34b Abs. 2 nicht durchführen läßt, 
8. einen Auftrag der Baubehörde nach § 34 Abs. 5 oder § 35 Abs. 2 nicht befolgt, 
9. den Organen der Baubehörde entgegen § 27 Abs. 2, § 33 Abs. 3 oder § 34 Abs. 4 oder 5 den Zutritt zur 
Baustelle oder zum Bauwerk oder die Einsicht in eine Unterlage nicht ermöglicht, 
10. eine Bescheinigung oder einen Befund nach § 30 Abs. 2 oder 4 oder eine Bestätigung nach § 59 Abs. 4 
oder 5 zu Unrecht ausstellt oder eine Feuerungsanlage nach § 59 Abs. 3 oder 6 in Verkehr bringt oder einem 
Verbot des Inverkehrsbringens nach § 59 Abs. 3 oder 6 zuwiderhandelt, 
11. einen nach § 61 Abs. 2 oder 3 verbotenen Brennstoff verwendet. 

 
(2)  Übertretungen nach 

1. Abs. 1 Z. 1, 5 und 10 sind mit einer Geldstrafe von 365 Euro bis zu 7.300 Euro, zugleich für den Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 2 Wochen, 
2. Abs. 1 Z. 2, 3, 7, 8 und 11 mit einer Geldstrafe bis zu 3.650 Euro, zugleich für den Fall der Uneinbringlich-
keit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
3. Abs. 1 Z. 4, 6 und 9 mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro, zugleich für den Fall der Uneinbringlichkeit mit ei-
ner Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Tagen, 

zu bestrafen. 
 
 
66.) NÖ Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 
LGBl 37/2014 
 
§ 18. Erlangt eine Baubehörde Kenntnis 

1. von Unfällen, Gesundheitsschäden oder Baugebrechen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass 
sie durch falsch deklarierte oder mangelhafte Bauprodukte verursacht wurden, oder 
2. davon, dass durch die Lagerung oder Verwendung von Bauprodukten auf einer Baustelle ein begründeter 
Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 24 Abs. 1 Z. 1 bis 7, 10, 11, 15 oder 16 vorliegt, 

so hat sie der Marktüberwachungsbehörde unverzüglich darüber zu berichten. 
 
§ 24. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden Handlung bildet, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung auf dem Markt bereitstellt, 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen gemäß § 9 erforderlich ist, 
ohne dieses Einbauzeichen auf dem Markt bereitstellt, 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen gemäß § 9 auf dem Markt bereitstellt, ohne 
dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
4. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen gemäß § 9 fal-
sche oder mangelhafte Angaben enthält, 
5. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, die mit der CE-
Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen gemäß § 9 verwechselt werden kann, 
6. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für dieses Bauprodukt erteil-
ten Bautechnischen Zulassung entspricht, 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem Markt bereitstellt, 
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8. es unterlässt, den getroffenen Anordnungen der Behörde Folge zu leisten, 
9. den Organen der Behörde entgegen § 2 Abs. 5 den Zutritt zu den für die Überwachung maßgeblichen Or-
ten oder die erforderlichen Probenentnahmen nicht ermöglicht, oder die notwendigen Auskünfte nicht erteilt, 
10. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Anforderungen des § 4 entspricht, 
11. ein Bauprodukt verwendet, das nicht den allgemeinen Anforderungen für die Verwendung gemäß § 6 ent-
spricht, 
12. der Verpflichtung des § 7 Abs. 5 zuwiderhandelt, 
13. als Hersteller ein Einbauzeichen anbringt, das nicht dem Muster der Anlage zu diesem Gesetz entspricht 
(§ 9 Abs. 3), 
14. das Einbauzeichen auf einem Bauprodukt anbringt, das nicht oder nicht mehr den Anforderungen dieses 
Gesetzes entspricht (§ 9 Abs. 4), 
15. ein Bauprodukt verwendet, das nicht den allgemeinen Anforderungen für die Verwendung gemäß § 10 
entspricht, 
16. ein Bauprodukt verwendet, das nicht den Anforderungen für die Verwendung sonstiger Bauprodukte ge-
mäß § 13 entspricht. 

 
(2)  Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 5, 7 oder 14 ist die Anbringung der Kennzeich-
nung auf einer Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(3)  Übertretungen nach Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, zugleich für den Fall der Uneinbring-
lichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen, zu bestrafen. 
 
(4)  Geldstrafen nach Abs. 1 Z. 1 bis 8 fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwe-
cke der Marktüberwachung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(5)  Geldstrafen nach Abs. 1 Z. 9 bis 16 fließen dem Land Niederösterreich zu. 
 
(6)  Ein Bauprodukt, auf das sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z. 1 bis 7 oder 10 bezieht, kann für 
verfallen erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur bzw. die Wirtschaftsakteurin nicht sicherstellt, dass dieses 
Bauprodukt nicht auf dem Markt bereitgestellt wird. 
 
 
67.) NÖ Kleingartengesetz 
LGBl 106/1988 idgF LGBl 115/2012 
 
§ 11. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist deshalb von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.650 Euro zu bestrafen, wer 

a) eine Kleingartenanlage ohne vorherige Bewilligung (§ 9) errichtet; 
b) den Organen der Behörde entgegen den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 den Zutritt zur Kleingartenanlage 
verwehrt oder die Erteilung von Auskünften verweigert; 
c) Kleingärten und Gemeinschaftsanlagen zweckwidrig nutzt; 
d) behördliche Anordnungen auf Grund dieses Gesetzes nicht erfüllt (§ 10 Abs. 3 und 4). 

 
(2)  Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen des Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde dann nicht 
zu bestrafen, wenn dies den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 
 
 
68.) NÖ Kanalgesetz 
LGBl 93/1977 idgF LGBl 130/2013 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgabenbehör-
denorganisationsgesetzes 2009, LGBl. 3400, wer, auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, 

a) entgegen einer bestehenden Verpflichtung zur Ableitung von Abwässern nicht die öffentliche Kanalanlage 
benützt, 
b) ohne Vorliegen einer Verpflichtung oder einer Bewilligung in einen öffentlichen Kanal der Gemeinde Ab-
wässer einleitet, 
c) in eine Kanalanlage der Gemeinde Stoffe einbringt, durch die eine Beschädigung der Kanalanlage eintritt 
oder eintreten könnte, 
d) die im § 13 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
e) die gemäß § 17 Abs. 1 in der Entscheidung festgesetzten Fristen bzw. den gemäß Abs. 3 vorgesehenen 
Zeitpunkt zur Herstellung des Anschlusses des Hauskanals an die öffentliche Kanalanlage nicht einhält, 
f) entgegen einer bestehenden Anschlussverpflichtung eine öffentliche Fäkalienabfuhr der Gemeinde nicht 
benützt, 
g) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestimmungen zuwider handelt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit.a bis f sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 440 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. Verwal-
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tungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit.g sind von der Gemeinde mit einer Geldstrafe bis zu 215 Euro, bei Unein-
bringlichkeit mit einer Arreststrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen unbeschadet der Bestimmungen des § 240 Abs. 5 der NÖ Abgabenordnung der Gemein-
de zu, auf deren Kanalanlage oder Fäkalienabfuhr sich die Verwaltungsübertretung bezieht. 
 
 
69.) NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 
LGBl 89/1992 idgF LGBl 131/2013 
 
§ 33. (1)  Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetzes 
2009, LGBl. 3400, eine Verwaltungsübertretung, wer auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, 

1. (entfällt) 
2. im Pflichtbereich nicht gefährliche Siedlungsabfälle nicht durch Einrichtungen der Gemeinde erfassen und 
behandeln lässt (§ 9), 
3. einen vorgeschriebenen Nachweis über die Erfassung und Abfallbehandlung nicht vorlegt (§ 10), 
4. die Aufstellung oder Anbringung von Müllbehältern unterlässt oder behindert oder die Müllbehälter nicht 
verschlossen und samt ihrer Umgebung sauber hält (§ 11), 
5. Auflagen oder Bedingungen einer Ausnahmebewilligung nicht einhält (§ 11 Abs. 7), 
6. bei getrennter Erfassung von Müll diesen nicht in den bereitgestellten Müllbehältern bestimmungsgemäß 
erfasst (§ 12), 
7. (entfällt) 
8. einen vorgeschriebenen Nachweis über die Erfassung und Behandlung betrieblicher Abfälle nicht vorlegt (§ 
13), 
9. Sperrmüll nicht ordnungsgemäß übergibt, abholen lässt oder bereitstellt (§ 14), 
10. (entfällt) 
11. entfällt 
12. entfällt 
13. entfällt 
14. Bestimmungen der Abfallwirtschaftsverordnung der Gemeinde zuwiderhandelt (§ 28), 
15. als Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigter das Betreten, Besichtigen oder Überprüfen von 
Grundstücken verhindert oder erschwert oder Auskünfte nicht erteilt (§ 31). 

 
(2)  Die Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro, Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Zif. 2, 3 oder 5 bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbe-
sondere im Wiederholungsfall, mit einer Geldstrafe bis zu 21.800 Euro zu bestrafen. 
 
(3)  Geldstrafen fließen der Gemeinde zu und sind von dieser für Maßnahmen des Umweltschutzes zu verwen-
den. 
 
 
70.) NÖ Gassicherheitsgesetz 
LGBl 69/2002 idgF LGBl 107/2013 
 
§ 16. (1)  Eine Verwaltungsübertretung, die von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. eine nach § 5 bewilligungspflichtige Gasanlage ohne die dafür erforderliche Bewilligung errichtet, betreibt 
oder wesentlich ändert, 
2. eine nach § 6 meldepflichtige Gasanlage ohne die dafür erforderliche Mitteilung an das Verteilerunterneh-
men errichtet oder wesentlich ändert, 
3. eine den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen nicht ent-
sprechende Gasanlage betreibt oder den in Entscheidungen enthaltenen Auflagen oder Aufträgen nicht nach-
kommt, 
4. eine bewilligungs- oder eine meldepflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie, ortsfeste Gasanlage 
vor der Inbetriebnahme nicht prüfen lässt (§ 11 Abs. 1), 
5. ohne Vorliegen eines mängelfreien Abnahmebefundes die Gasanlage in Betrieb nimmt (§ 11 Abs. 3) oder 
die Zweitausfertigung des Abnahmebefundes nicht fristgerecht vorlegt (§ 11 Abs. 3), 
6. eine bewilligungs- oder eine meldepflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie, ortsfeste Gasanlage 
nicht wiederkehrend prüfen lässt (§ 12 Abs. 1 oder 3, § 19 Abs. 2, 3 oder 4), 
7. eine bewilligungs- oder eine meldepflichtige Gasanlage oder eine bewilligungsfreie, ortsfeste Gasanlage 
vor Wiederinbetriebnahme nicht prüfen lässt (§ 12 Abs. 6), 
8. den Abnahme- oder Prüfbefund nicht aufbewahrt (§ 11 Abs. 6, § 12 Abs. 1 oder 3) oder auf Verlangen der 
Behörde nicht vorlegt (§ 11 Abs. 6, § 12 Abs. 1 oder 3), dem Verteilerunternehmen, dem Lieferanten oder der 
Behörde nicht Einsicht in die Befunde gewährt (§ 13 Abs. 1 oder 5, § 14 Abs. 1), 
9. als Prüfer den Verpflichtungen gemäß den §§ 11 Abs. 8, 12 Abs. 1, 2, 3 oder 5, als Verteilerunternehmen 
den Verpflichtungen gemäß § 13 Abs. 2, 3 oder 4 oder als Lieferant der Verpflichtung gemäß § 13 Abs. 5 nicht 
nachkommt, 
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10. den Organen des Verteilerunternehmens oder der Behörde den Zutritt zu den Gasanlagen verwehrt (§ 13 
Abs. 1 oder § 14 Abs. 1) oder der Behörde die erforderliche Auskunft nicht erteilt (§ 14 Abs. 1) oder 
11. der Warn- oder Meldepflicht nicht nachkommt (§ 15). 

 
(2)  Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1 bezeichnete Tat den Tatbestand einer mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
71.) NÖ Landarbeiterkammer-Wahlordnung 
LGBl 89/1976 idgF LGBl 110/2013 
 
§ 35. (1) Jede Gemeinde und Wien sind Wahlort. 
 
(2) Größere Gemeinden, insbesondere jene mit weit auseinander liegenden Ortsteilen, können von der Bezirks-
wahlbehörde nach Anhören der Gemeinde in Wahlsprengel unterteilt werden. Die Bildung von Wahlsprengeln mit 
weniger als 25 Wahlberechtigten ist unzulässig. 
 
(3) Die Gemeindewahlbehörde hat nach Maßgabe der folgenden Vorschriften die zugehörigen Wahllokale, die im 
§ 39 vorgesehenen Verbotszonen sowie die Wahlzeit zu bestimmen, und zwar auch dann, wenn eine Gemeinde 
gemäß Abs. 2 in Wahlsprengel unterteilt wurde. Wahllokale, Verbotszonen und Wahlzeit sind bis zum Abschluss 
des Wählerverzeichnisses festzusetzen. 
 
(4) Die getroffenen Verfügungen sind spätestens am sechsten Tag vor dem Wahltag vom Bürgermeister ortsüb-
lich, jedenfalls aber auch durch Anschlag an der Amtstafel und am Gebäude des Wahllokales öffentlich kundzu-
machen. In der Kundmachung ist auch an das im § 39 ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansamm-
lungen und des Waffentragens mit dem Beifügen zu erinnern, dass Übertretungen dieser Verbote von der Be-
zirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung geahndet werden. 
 
(5) Die von einer Gemeindewahlbehörde einer Stadt mit eigenem Statut sowie jene von der Wahlkommission 
getroffenen Verfügungen sind unmittelbar, jene von den übrigen Gemeindewahlbehörden im Wege der Bezirks-
wahlbehörde, unverzüglich der Landeswahlbehörde mitzuteilen. 
 
(6) Die Landarbeiterkammer ist verpflichtet, jeden im abgeschlossenen Wählerverzeichnis (§ 24 Abs. 1) enthalte-
nen Wahlberechtigten vom Wahlort und der Wahlzeit mittels Wählerverständigungskarte tunlichst spätestens zwei 
Wochen vor dem Wahltag zu verständigen. Die Herstellung der Wählerverständigungskarten obliegt ebenfalls der 
Landarbeiterkammer. 
 
§ 69. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge einbringt (§ 19), 
2. die Verbote der Wahlwerbung, der Ansammlung oder des Tragens von Waffen missachtet (§ 39), 
3. den Anordnungen des Wahlleiters nicht Folge leistet (§ 42), 
4. auf den Wahlkuverts Worte, Bemerkungen oder Zeichen anbringt (§ 44), 
5. sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich ausgibt (§ 46), 
6. unbefugt amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in Auf-
trag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt oder amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt 
sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet (§ 51). 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 Z. 1 und 6 sind, wenn darin keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit 
Freiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Für sonstige Übertretungen beträgt das Höchstausmaß der 
Geldstrafen 75 Euro, das der Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Tagen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Unbefugt hergestellte Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, sind ohne 
Rücksicht auf eine Bestrafung und darauf, wem sie gehören, für verfallen zu erklären. 
 
 
72.) NÖ Landarbeitsordnung 
LGBl 185/1973 idgF LGBl 111/2013 
 
§ 234. (1) Die Verletzung eines in den Abs. 1a bis 5 angeführten Tatbestandes ist eine Verwaltungsübertretung 
und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde bestraft. Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 lit.a bis n und p 
und nach Abs. 2a bis 2c sowie nach Abs. 3 bis 5 wird jedoch nur dann bestraft, wenn die Tat nicht dem Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, oder nach anderen Verwal-
tungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
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(1a) Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro ist auf Antrag eines Stellenwerbers zu bestrafen, wer als privater Ar-
beitsvermittler oder als mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts oder als Dienst-
geber entgegen der Bestimmung des § 240g Abs. 1 und 2 einen Arbeitsplatz nur für Männer oder nur für Frauen 
oder in sonst diskriminierender Weise ausschreibt. 
 
(1b) Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro ist auf Antrag eines Stellenwerbers zu bestrafen, wer als privater Ar-
beitsvermittler oder als mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts oder als Dienst-
geber entgegen den Bestimmungen des § 240g Abs. 4 in die Stellenausschreibung die in § 240g Abs. 4 ange-
führten Angaben nicht aufnimmt. 
 
(2) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) Dienstnehmer wiederholt über die im § 55 Abs. 2 und 3, § 56 Abs. 1 und 3, § 57 Abs. 1 und § 57a Abs. 2 
festgelegte Wochenarbeitszeit hinaus beschäftigt oder 
b) einen Dienstnehmer zu Arbeiten entgegen der im § 58 Abs. 2 bis 4, § 59, § 60, § 61 Abs. 1a, 2 und 3 oder 
§§ 105 Abs. 2 bis 11, 105a Abs. 3 und 5 enthaltenen Vorschriften heranzieht oder 
c) als Dienstgeber keine Aufzeichnungen gemäß § 70 Abs. 1 und 2 führt oder gemäß Abs. 1a einen Dienst-
nehmer nicht zur Führung der Aufzeichnungen anleitet oder diese Aufzeichnungen kontrolliert oder einen 
Dienstnehmer bei Führung der Aufzeichnungen durch Zeiterfassungssystem nach Ende der Gleitzeitperiode 
auf Verlangen keine Abschrift der Arbeitszeitaufzeichnungen übermittelt bzw. Einsicht gewährt oder 
d) als Dienstgeber, Beschäftigter, Überlasser oder Beauftragter Verhaltensvorschriften oder Anordnungen, die 
in den Bestimmungen gemäß §§ 73 Abs. 3, 4 und 5, 74, 74a, 75, 75a Abs. 1, 3 bis 8, 75b Abs. 4 bis 7, 76a, 
76b, 76c, 76d, 76e, 76g Abs. 1 Z. 1 und 2, 76h, 77, 78 Abs. 2 bis 7, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e Abs. 4, 78f Abs. 
4, 78g Abs. 3, 4 und 6, 78h, 78i Abs. 4, 5, 6, 8 und 9, 78j Abs. 2 bis 7, 78k, 78l, 78m, 78r, 78t, 78u, 78v, 78w, 
78x, 78y, 78z, 83, 84 Abs. 7, 85 Abs. 2 bis 5, 86, 87, 88 Abs. 1 Z. 1 bis 3, 7 und 8, 89, 92, 92a, 92b Abs. 2 bis 
6, 9 und 11, 92h Abs. 4 und 5, § 92i, § 92j und 105b Abs. 1 und 2 oder in den aufgrund dieser Vorschriften er-
lassenen Verordnungen enthalten sind, nicht befolgt oder Maßnahmen setzt, die diesen Vorschriften wider-
sprechen oder 
e) als Dienstgeber oder Beauftragter behördliche Anordnungen, Aufträge oder Verfügungen (§ 114 Abs. 1, 3 
und 4) die aufgrund der Bestimmungen gemäß §§ 78 Abs. 2 bis 7, 78g Abs. 1 und 2, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87 
Abs. 2 bis 4 und Abs. 7 bis 13 und § 88 Abs. 1 Z. 4 bis 6 und 91 Abs. 1 bis 3 erlassen worden sind oder die 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 105a Abs. 2 nicht befolgt oder Maßnahmen setzt, die diesen An-
ordnungen, Aufträgen, Verfügungen oder dieser Verordnung widersprechen oder 
f) als Dienstgeber oder Beauftragter zulässt, dass ein Arbeits- oder Betriebsmittel entgegen den Vorschriften 
gemäß §§ 76f Abs. 1 bis 5, 78k Abs. 1 und 3, 81 Abs. 1 und 84 Abs. 2 oder entgegen den aufgrund dieser 
Vorschriften erlassenen Verordnung verwendet wird oder 
g) als Dienstnehmer Verhaltensvorschriften oder Anordnungen, die in den Bestimmungen gemäß § 76f Abs. 1 
bis 5 oder in den aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Verordnung enthalten sind nicht befolgt oder Maß-
nahmen setzt, die diesen Vorschriften widersprechen oder 
h) kein Fahrtenbuch samt schriftlichen Fahrtenaufträgen gemäß § 84 Abs. 6 zur Verfügung stellt oder führt 
oder 
i)Dienstnehmerinnen entgegen den Mutterschutzvorschriften gemäß § 94a, § 95 Abs. 1 und 3, § 96 Abs. 1 
und 3 bis 5, § 97 Abs. 1 bis 3, § 98 Abs. 1 bis 3, 98a Abs. 2, § 99 Abs. 1 bis 3 oder § 99a Abs. 1 beschäftigt 
oder 
j) die gemäß § 95 Abs. 6 zu erstattende Mitteilung über die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin an die 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion unterlässt oder 
k) einem Auftrag gemäß § 97 Abs. 4 oder nach § 236 hinsichtlich der aufgetragenen Ausnahmeregelung nicht 
nachkommt oder 
l) gegen die Bestimmungen des §§ 105 bis 109 über die Kinderarbeit oder gegen eine nach § 107 erlassene 
Verordnung verstößt oder 
m) als Dienstgeber oder Beauftragter auf Verlangen an einer Betriebskontrolle nicht teilnimmt (§ 111 Abs. 1 
und 3) oder 
n) gegen die Pflichten als Lehrberechtigter gemäß § 128 Abs. 2 verstößt oder 
o) als Dienstnehmer, der nicht Beauftragter des Dienstgebers ist, bei Handlungen, Unterlassungen oder Dul-
dungen der im §§ 76f Abs. 1 bis 6, 77 Abs. 2, 79 Abs. 8, 80 Abs. 2, 81 Abs. 4 Z. 3 und 7, 82 Abs. 3 Z. 2, 3 und 
7 erster Satz, 84 Abs. 1 Z. 1, 2 zweiter Satz, 3, 4, 6 und 7, Abs. 3 und 5, 85 Abs. 1, 87 Abs. 1 und 5, 88 Abs. 1 
Z. 1 bis 4, 7 und 8, 90, 91 Abs. 3 genannten Art trotz Aufklärung und Abmahnung durch die Land- und Forst-
wirtschaftsinspektion von deren Organen nochmals betreten wird oder 
p) die Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Er-
füllung ihrer Aufgaben (§ 111 bis § 114) vereitelt oder 
q) die Koalitionsfreiheit (§ 232) beeinträchtigt. 

 
(2a) Mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 
Euro ist zu bestrafen, wer gegen die Bestimmungen der §§ 39 Abs. 2 bis Abs. 4, 39a sowie 39g verstößt. 
 
(2b) Mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis zu 10.000 ist zu 
bestrafen, wer gegen die Bestimmung des § 39f Abs. 2 verstößt. 
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(2c) Mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall von 500 Euro bis zu 2.000 Euro, ist zu bestra-
fen, wer gegen die Bestimmungen der §§ 39d, 39f Abs. 1 sowie 39i Abs. 2 und 3 verstößt. 
 
(2d) Bei Verwaltungsübertretungen nach §§ 234 Abs. 2a bis 2c ist bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe 
insbesondere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu 
nehmen. 
 
(2e) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach §§ 234 Abs. 2a bis 2c als in 
jenem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits (Einsatz)ort der nach Österreich 
überlassenen Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2 lit.d bis f sind Dienstgeber neben ihren Beauftragten dann strafbar, 
wenn die Übertretung mit ihrem Wissen begangen wurde oder wenn sie bei der nach den Verhältnissen mögli-
chen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Beauftragten es 
an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen lassen. 
 
(3a) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten nach § 71 Abs. 4 sind hinsichtlich jedes einzelnen Dienst-
nehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(4) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 2.200 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) als kollektivvertragsangehöriger Dienstgeber der Bestimmung des § 45 zuwiderhandelt oder 
b) als Betriebsinhaber der Bestimmung des § 158 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 
c) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 192 Z. 3 den Betriebsrat 

aa) zu Betriebsbesichtigungen, die von den zur Überwachung der Dienstnehmerschutzvorschriften gesetz-
lich berufenen Organen oder mit deren Beteiligung durchgeführt werden, nicht beizieht oder 
bb) von der Ankunft eines Aufsichtsorganes nicht unverzüglich verständigt oder 

d) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 202 Abs. 3 die vom Betriebsrat verlangte besondere 
Information (Beratung) nicht durchführt oder 
e) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 202 Abs. 4 den Betriebsrat von einer erfolgten Einstel-
lung nicht in Kenntnis setzt oder 
f) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 206 die beabsichtigte Vergabe einer Dienst- oder 
Werkwohnung an einen Dienstnehmer dem Betriebsrat nicht mitteilt und dem Verlangen des Betriebsrates mit 
diesem zu beraten nicht nachkommt oder 
g) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 207 Abs. 1 die beabsichtigte Beförderung eines 
Dienstnehmers dem Betriebsrat nicht mitteilt und dem Verlangen des Betriebsrates mit diesem zu beraten 
nicht nachkommt oder 
h) als Betriebsinhaber der Bestimmung des § 211 Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt oder 
i) als Betriebsinhaber der Bestimmung des § 212 Abs. 1 Z. 8 oder Abs. 2 zuwiderhandelt oder 
j) als Mitglied oder Ersatzmitglied der Bestimmung des § 216 Abs. 4 zuwiderhandelt oder 
k) als Betriebsinhaber entgegen der Bestimmung des § 218 Mitglieder des Betriebsrates nicht von der Arbeits-
leistung unter Fortzahlung des Entgeltes freistellt. 

 
(5) Mit einer Geldstrafe bis zu 2180 Euro ist zu bestrafen, wer 

a) als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Person der Bestim-
mung des § 253 zuwiderhandelt oder 
b) als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Person der Bestim-
mung des § 255 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 
c) als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Person der Bestim-
mung des § 256 Abs. 5 zuwiderhandelt oder 
d) als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Person der Bestim-
mung des § 259 Abs. 1 und Abs. 4 zuwiderhandelt oder 
e) als zuständiges Organ der beteiligten juristischen Person der Bestimmung des § 265 Abs. 2 zuwiderhandelt 
oder 
f) als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Bestimmung des § 267 Abs. 3 zuwiderhandelt 
oder 
g) als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Bestimmung des § 268 Abs. 3 zuwiderhan-
delt oder 
h) als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Bestimmung des § 271 Abs. 2 zuwiderhan-
delt oder 
i) als Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft der Bestimmung des § 275 Abs. 1 zu-
widerhandelt oder 
j)als Mitglied des besonderen Verwaltungsgremiums und des SCE-Betriebsrates, als die sie unterstützenden 
Sachverständigen sowie als Dienstnehmervertreter der Bestimmung des § 216 Abs. 4 zuwiderhandelt oder 
k) als Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft der Bestimmung des § 291 Abs. 4 
zuwiderhandelt. 
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(6) Nachfolgende Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde nur dann zu verfolgen und 
zu bestrafen, wenn binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Verwaltungsübertretung und der Person des Tä-
ters 

1. im Fall des Abs. 4 lit.b der Wahlvorstand, 
2. im Fall des Abs. 4 lit.a, c, d, e, f, g und k der Betriebsrat, 
3. im Fall des Abs. 4 lit.h und i das gemäß § 214 zuständige Organ der Dienstnehmerschaft, 
4. im Fall des Abs. 4 lit.j der Betriebsinhaber, 
5. im Fall des Abs. 5 lit.a, b, c, d, f, g, i, j die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochterge-
sellschaften oder betroffenen Betrieben oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmer-
vertretungen, 
6. im Fall des Abs. 5 lit.d hinsichtlich § 259 Abs. 4 und Abs. 5 lit.e das besondere Verhandlungsgremium, 
7. im Fall des Abs. 5 lit.k die nach der Vereinbarung gemäß § 271 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung, 
8. im Fall des Abs. 5. lit.j das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Perso-
nen, betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der 
Europäischen Genossenschaft 

einen Strafantrag als Privatankläger (§ 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) stellt. 
 
 
73.) NÖ Sozialhilfegesetz 
LGBl 15/2001 idgF LGBl 112/2013 
 
§ 74. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

a) wer eine Sozialhilfeeinrichtung ohne rechtskräftige Bewilligung gemäß § 49 Abs. 1 iVm § 50 oder eine 
rechtskräftig bewilligte Sozialhilfeeinrichtung ohne die erforderliche rechtskräftige Bewilligung der Änderung 
gemäß § 49 Abs. 3 iVm § 50 betreibt oder die in solchen Bewilligungen vorgeschriebenen Auflagen nicht frist-
gerecht erfüllt, 
b) wer den Organen der Aufsichtsbehörde Zutritt zu den Liegenschaften und den Räumlichkeiten sowie den 
erforderlichen Einblick in schriftliche Unterlagen nicht gestattet und die nötigen Auskünfte nicht erteilt, 
c) wer der Auskunftspflicht gemäß § 69 Abs. 5 oder 6 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
d) wer eine gemäß §§ 50 ff behördlich angeordnete Behebung von Mängeln nicht oder nicht rechtzeitig durch-
führt, 
e) wer gegen eine auf Grund des § 50 Abs. 3 erlassene Verordnung verstößt, 
f) wer der Anzeigepflicht gemäß § 49 Abs. 4, § 50 Abs. 5, § 50 Abs. 7 oder § 70 Abs. 1 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt, 
g) wer der Mitwirkungspflicht gemäß § 37 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
h) wer eine nach § 54a Abs. 1 behördlich geschlossene Einrichtung weiter betreibt oder behördlichen Anord-
nungen nach § 54a nicht Folge leistet. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen 

a) nach Abs. 1 lit.a, b, d, e und h sind mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, 
b) nach Abs. 1. lit.c, f und g mit einer Geldstrafe bis zu 2.150 Euro zu ahnden, 

wenn das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 
 
 
74.) NÖ Mindestsicherungsgesetz 
LGBl 59/2010 idgF LGBl 21/2014 
 
§ 37. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung darstellt, wer 

1. durch falsche Angaben oder durch Verschweigen oder Verheimlichen entscheidungsrelevanter Tatsachen 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung erlangt hat, 
2. der Auskunftspflicht nach § 18 Abs. 3 oder 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
3. der Anzeigepflicht nach § 23 Abs.1 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
4. der Auskunftspflicht nach § 24 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2)  Der Versuch nach Abs. 1 Z. 1 ist strafbar. 
 
(3)  Von den Bezirksverwaltungsbehörden sind Verwaltungsübertretungen mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro 
zu ahnden. 
 
 
75.) NÖ Sozialbetreuungsberufegesetz 
LGBl 64/2007 idgF LGBl 73/2012 
 
§ 19. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. eine Berufsbezeichnung nach § 2 trotz Untersagung nach § 18 führt, 
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2. ohne Berechtigung eine Berufsbezeichnung führt, die zur Verwechslung mit einer Berufsbezeichnung nach 
§ 2 geeignet ist, 
3. eine Ausbildungseinrichtung betreibt oder Zeugnisse und Ausbildungsnachweise für Sozialbetreuungsberu-
fe im Sinne des NÖ SBBG 2007 ausstellt, ohne dazu berechtigt zu sein. 

 
(2)  Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z. 1 und 2 sind mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro und im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Verwaltungsübertre-
tungen nach Abs. 1 Z. 3 sind mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
 
 
76.) NÖ Grundversorgungsgesetz 
LGBl 15/2007 idgF LGBl 114/2013 
 
§ 25. (1)  Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung darstellt: 

1. wer durch falsche Angaben bzw. durch Verschweigen oder Verheimlichen entscheidungsrelevanter Tatsa-
chen Grundversorgungsleistungen erlangt hat; 
2. wer seiner Anzeigepflicht nach § 22 nicht in der vorgesehenen Frist nachkommt; 
3. wer als Dienstgeber oder Bestandgeber seiner Auskunftspflicht gemäß § 23 Abs. 2 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 

 
(2)  Von den Bezirksverwaltungsbehörden sind Verwaltungsübertretungen nach 

1. Abs. 1 Z. 1 mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe 
bis zu 4 Wochen zu bestrafen; 
2. Abs. 1 Z. 2 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe 
bis zu 2 Wochen zu bestrafen und 
3. Abs. 1 Z. 3 mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis 
zu 1 Woche zu bestrafen. 

 
(3)  Im Falle des Abs. 1 Z. 1 ist auch der Versuch strafbar. 
 
 
77.) NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz 
LGBl 144/2013 
 
§ 82. (1)  Sofern die nachstehenden Handlungen oder Unterlassungen nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bilden oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
einer strengeren Strafe bedroht sind, sind sie als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen nach diesem Gesetz zu 
ahnden. 
 
(2)  Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung privatrechtliche Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe ohne 
die erforderliche Eignungsfeststellung gemäß §§ 26, 45 und 51 besorgt; 
2. als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, deren Eignung festgestellt wurde, wesentliche Änderungen 
in den Eignungsvoraussetzungen dem Kinder- und Jugendhilfeträger nicht binnen 3 Wochen gemäß § 27 Abs. 
1 bzw. nicht binnen einer Woche gemäß §§ 46 Abs. 1 oder 52 Abs. 1 schriftlich anzeigt; 
3. als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung den Aufsichtsorganen den Zutritt zu den Räumlichkeiten oder 
den erforderlichen Einblick in schriftliche Unterlagen nicht ermöglicht oder die benötigten Auskünfte gemäß §§ 
28, 47 und 53 nicht erteilt; 
4. als Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter einer Einrichtung, die zur Besorgung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe herangezogen wurde, über ihm ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekanntgewordene Tatsa-
chen seine Verschwiegenheitspflicht gemäß § 8 verletzt; 
5. unbefugt gemäß § 60 Abs. 2 Kinder und Jugendliche an Pflegepersonen vermittelt; 
6. ein Pflegekind ohne die erforderliche Eignungsfeststellung gemäß § 59 oder Bewilligung gemäß § 66 in 
Pflege und Erziehung übernimmt; 
7. als Pflegeperson den Organen der Pflegeaufsicht nicht den Kontakt zum Pflegekind ermöglicht oder den 
Zutritt zu den Aufenthaltsräumen des Pflegekindes verwehrt oder die Vornahme von Ermittlungen über die 
Lebensverhältnisse des Pflegekindes gemäß §§ 61, 66 verhindert; 
8. als Pflegeperson die Mitteilung über wichtige Ereignisse, die das Pflegekind betreffen, gemäß § 61 Abs. 3 
unterlässt; 
9. ohne Eignungsbeurteilung gemäß § 67 Kinder und Jugendliche adoptiert. 

 
(3)  Wer unbefugt die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen zur Adoption gemäß § 69 durchführt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist dafür mit Geldstrafe von 3.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
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(4)  Der Versuch einer Übertretung nach Abs. 2 Z. 5 und 9 oder Abs. 3 ist strafbar. 
 
(5)  Bei einer Bestrafung nach Abs. 2 Z. 5 oder Abs. 3 darf, wenn für die strafbare Handlung ein Entgelt entge-
gengenommen wurde, eine zusätzliche Strafe bis zur doppelten Höhe des erhaltenen Entgelts verhängt werden. 
 
 
78.) NÖ Antidiskriminierungsgesetz 
LGBl 45/2005 idgF LGBl 113/2011 
 
§ 20. Personen, die den Bestimmungen der §§ 4, 8, 12 oder 19 dieses Gesetzes zuwiderhandeln, begehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand des Art. IX Abs. 1 Z. 3 des Einführungsge-
setzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 – EGVG oder einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung darstellt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro und 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
 
79.) NÖ Rettungdienstgesetz 
LGBl 147/1974 idgF LGBl 104/2002 
 
§ 6. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
1. wer eine Einrichtung in einer Weise bezeichnet, die fälschlich den Anschein erweckt, dass es sich um eine 
Einrichtung des von der Gemeinde betriebenen Rettungs- und Krankentransportdienstes handelt; 
2. wer vorsätzlich einen vergeblichen Einsatz eines von einer Gemeinde betriebenen Rettungs- oder Kranken-
transportdienstes veranlasst, obwohl er weiß, dass kein Anlass für einen Einsatz besteht. 
 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 220 Euro, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 1 kann die Bezirksverwaltungsbehörde im Wiederholungsfall jene Mittel für verfal-
len erklären, die missbräuchlich verwendet wurden. 
 
 
80.) NÖ Bestattungsgesetz 
LGBl 126/2006 idgF LGBl 96/2011 
 
§ 40. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 300 Euro, im Falle deren Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen, wer: 

1. die Todesfallanzeige (§ 2) unterlässt, 
2. dem Veränderungsverbot (§ 3 Abs. 1) zuwiderhandelt, 
3. der Auskunftspflicht (§ 5) nicht nachkommt, 
4. ohne schriftliche Verfügung des oder der Verstorbenen (§ 9 Abs. 1 Z. 2) oder ohne schriftliches Verlangen 
der nahen Angehörigen (§ 9 Abs. 1 Z. 3) eine Obduktion durchführt, 
5. eine Leiche außerhalb einer Aufbahrungshalle oder Leichenkammer ohne vorherige Anzeige gemäß § 13 
Abs. 2 aufbahrt, 
6. entgegen Vorschriften des § 14 Abs. 1 oder einer Verordnung der Landesregierung nach § 14 Abs. 2 eine 
Einsargung vornimmt, 
7. eine Erdbestattung außerhalb eines Friedhofes vornimmt, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorliegen 
(§ 15 Abs. 2), 
8. entgegen § 16 eine Feuerbestattung vornimmt, 
9. ohne die im § 17 Abs. 2 vorgesehene Bewilligung eine Urne außerhalb eines Friedhofes, eines Urnenhai-
nes oder einer Urnenhalle beisetzt oder aufbewahrt, 
10. entgegen § 18 die Überführung einer Leiche vornimmt, 
11. ohne Bewilligung nach § 19 Abs. 1 eine Enterdigung vornimmt, 
12. die Anzeige der beabsichtigten Bestattung von Leichen oder Urnen an die Gemeinde unterlässt (§ 31 Abs. 
1) oder 
13. die Anzeige der beabsichtigten Errichtung eines Grabdenkmales an die Gemeinde unterlässt (§ 32 Abs. 
1). 
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IV. Oberösterreich 
 
 
 
 
 
1.) Gesetz über die Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen  
LGBl 46/1977 idgF LGBl 61/2005 
 
§ 1. Die nach den Bundesvorschriften zuständigen Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Landesgesetze als Hilfsorgane der zuständigen Lan-
desbehörden einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, und 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist. 

 
 
2.) Landesgesetz betreffend die Chancengleichheit von Menschen mit Beeinträchtigungen  
LGBl 41/2008 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 50. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen, 
wer 

1. eine Einrichtung ohne die nach § 27 erforderliche Anerkennung betreibt, 
2. die nach § 27 Abs. 6 vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen nicht einhält, 
3. die Anzeigepflicht nach § 28 verletzt, 
4. entgegen § 29 Mängel nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, 
5. entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs. 3 den Organen der Landesregierung während der Betriebszei-
ten der Einrichtung den Zutritt zur Liegenschaft und allen Räumlichkeiten nicht gewährt, oder Einblick in die 
für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen schriftlichen Unterlagen nicht gestattet und die er-
forderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

 
 
3.) Landesgesetz über die oberösterreichischen Landessymbole  
LGBl 126/1997 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 13. (1) Als Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.200 Euro, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen: 

1. die Verwendung der Farben (Fahne und Flagge) des Landes Oberösterreich in einer das Ansehen des 
Landes Oberösterreich herabsetzenden Art oder entgegen einer gemäß § 6 Abs. 2 ausgesprochenen Unter-
sagung; 
2. die Nichteinhaltung von gemäß § 8 Abs. 2 bescheidmäßig vorgeschriebenen Auflagen, jede Zuwiderhand-
lung gegen die Bestimmungen des § 8 Abs. 4, soweit es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die in Ge-
setzgebung und Vollziehung Bundessache sind, sowie jeder Missbrauch einer Berechtigung zur Führung des 
Landeswappens; 
3. jede Verwendung des Landeswappens, durch die das Ansehen des Landes in der Öffentlichkeit herabge-
setzt wird; 
4. die weitere Führung oder Verwendung des Landeswappens entgegen einer Untersagung gemäß § 11; 
5. jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung des § 12; 
6. jede entstellende Veränderung des Wortlautes und der Singweise der Landeshymne sowie das Spielen o-
der Singen der Landeshymne unter Begleitumständen, die nach allgemeinem Empfinden die ihr gebührende 
Achtung verletzen. 

 
(2) Bewegliche Gegenstände, die zur Begehung einer Übertretung dieses Landesgesetzes verwendet wurden, 
können nach §§ 17 und 18 Verwaltungsstrafgesetz für verfallen erklärt werden, wenn der Wert des für verfallen 
zu erklärenden Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis zur Schuld des Täters oder zum fahrlässigen 
Verhalten des Eigentümers, sofern dieser nicht selbst Täter ist, steht. 
 
 
4.) Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 
LGBl 71/2009 idfF LGBl 90/2013 
 
§ 25. (1) Wer 

1. entgegen § 23 Abs. 2 Abfälle, die außerhalb Oberösterreichs angefallen sind, ohne vorheriger Anzeige an 
die Landesregierung in Oberösterreich beseitigt oder beseitigen lässt, 
2. entgegen einem Bescheid gemäß § 23 Abs. 5 bei der Beseitigung Auflagen, Bedingungen oder Befristun-
gen nicht einhält, 
3. trotz Untersagung gemäß § 23 Abs. 4 Abfälle, die außerhalb Oberösterreichs angefallen sind, in Oberöster-
reich beseitigt oder beseitigen lässt, 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 36.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1.   a) entgegen § 9 Abs. 1 Hausabfälle, Biotonnenabfälle, Grünabfälle und haushaltsähnliche Gewerbeabfälle 
nicht in geeigneten Abfallbehältern lagert oder ablagert, 
b) entgegen § 9 Abs. 2 

 Hausabfälle, Biotonnenabfälle und/oder Grünabfälle nicht an den von der Gemeinde festgelegten Ab-
fuhrterminen für die Sammlung bereitstellt, 

 Hausabfälle, Biotonnenabfälle und Grünabfälle nicht an den dafür vorgesehenen Orten für die Samm-
lung bereitstellt, 

 Hausabfälle, Biotonnenabfälle und Grünabfälle nicht zu den in der Abfallordnung vorgesehenen Orten, 
Sammeleinrichtungen oder Behandlungsanlagen abführt, 

 haushaltsähnliche Gewerbeabfälle, die nicht gemäß § 5 Abs. 5 erster Satz von der Gemeinde abgeholt 
werden, nicht entsprechend entsorgen lässt; 

2. entgegen einer behördlichen Untersagung gemäß § 9 Abs. 3 die Eigenkompostierung durchführt; 
3. Altstoffe entgegen § 9 Abs. 4 nicht in dafür vorgesehene Sammeleinrichtungen einbringt oder nicht direkt 
einer zulässigen Verwertung zuführt, 
4. Hausabfälle, sperrige Abfälle, biogene Abfälle, sonstige Abfälle oder haushaltsähnliche Gewerbeabfälle 
entgegen § 9 Abs. 7 Z 1 in Abfallbehälter einbringt, die für die Sammlung von Altstoffen bestimmt sind, 
5. Hausabfälle oder Biotonnenabfälle entgegen § 9 Abs. 7 Z 2 in fremde Hausabfall- oder Biotonnenabfallbe-
hälter einbringt, 
6. Sammeleinrichtungen entgegen § 9 Abs. 7 letzter Satz über das bei ordnungsgemäßer Benützung übliche 
Ausmaß hinaus verunreinigt, 
7. als Liegenschaftseigentümer oder Liegenschaftseigentümerin die Bereitstellung und Sammlung von Abfäl-
len, die auf seiner oder ihrer Liegenschaft angefallen sind, entgegen § 9 Abs. 8 nicht duldet, 
8. nicht vor Ort angefallene Abfälle in die gemäß § 11 aufgestellten Abfallbehälter einbringt, 
9. entgegen § 22 Abs. 2 die gemäß § 22 Abs. 1 vorgesehenen Handlungen nicht duldet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.500 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

1. entgegen § 7 Abs. 1 für die Lagerung von Hausabfällen, Biotonnenabfällen, Grünabfällen oder haushalts-
ähnlichen Gewerbeabfällen ungeeignete Abfallbehälter verwendet, 
2. entgegen § 7 Abs. 2 Abfallbehälter den Abfallbesitzern und Abfallbesitzerinnen nicht zur Verfügung stellt, 
3. entgegen einem nach § 7 Abs. 4 erlassenen Bescheid Abfallbehälter an einem anderen Ort als dem vorge-
schriebenen aufstellt, 
4. entgegen § 7 Abs. 5 Abfälle in Abfallbehälter einstampft, Abfallbehälter beschädigt oder ohne zwingenden 
Grund ausleert oder umleert, 
5. entgegen § 11 die Aufstellung der Abfallbehälter oder die Sammlung der Abfälle nicht duldet, 
6. entgegen § 21 Abs. 2 die Mengen oder den Verbleib des angefallenen Abbruchmaterials nicht unverzüglich 
nach Beendigung des Abbruchvorhabens dem Bezirksabfallverband meldet, 
7. entgegen § 22 Abs. 3 keine Auskunft erteilt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(4) Strafgelder fließen dem Bezirksabfallverband zu, in dessen Verbandsbereich die Übertretung begangen wor-
den ist; sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksabfallverbands (§ 14 Abs. 1 Z 1) oder für die Einrichtung, 
den Betrieb oder die Erhaltung der für die geordnete Sammlung von Altstoffen erforderlichen Organisation (§ 14 
Abs. 1 Z 2) zu verwenden. 
 
 
5.) Oö. Abgabengesetz  
LGBl 102/2009 
 
§ 10. Wer vorsätzlich unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
eine Abgabe verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchst-
maß bis zum Zweifachen des verkürzten Betrags, höchstens aber 50.000 Euro beträgt. Für den Fall der Unein-
bringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen.  
 
§ 11. Wer fahrlässig unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
eine Abgabe verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchst-
maß bis zum Einfachen des verkürzten Betrags, höchstens aber 25.000 Euro beträgt. Für den Fall der Unein-
bringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen festzusetzen.  
 
§ 12. (1) Wer, ohne hierdurch den Tatbestand des § 10 oder des § 11 zu verwirklichen, vorsätzlich eine Abgabe, 
die selbst zu berechnen ist, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder abführt, es sei denn, 
dass der zuständigen Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschuldeten Betrags bekanntge-
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geben wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen; für 
den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen festzusetzen. Im 
Übrigen ist die Versäumung eines Zahlungstermins für sich allein nicht strafbar. 
 
(2) Wer, ohne hierdurch den Tatbestand einer nach anderen Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsübertre-
tung zu erfüllen, vorsätzlich 

1. eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt, 
2. eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern oder sonstigen Aufzeichnun-
gen verletzt, 
3. eine abgabenrechtliche Pflicht zur Ausstellung oder Aufbewahrung von Belegen verletzt, 
4. für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch unrichtige Angaben ungerechtfertigte Zahlungser-
leichterungen erwirkt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen; für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche festzusetzen. 
 
 
6.) Oö. Abwasserentsorgungsgesetz 
LGBl 27/2001 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach diesem Landesgesetz begeht, wer 

1. der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nach § 5 Abs. 3 nicht nachkommt; 
2. seine Abwässer entgegen den Einleitungsbedingungen in die öffentliche Kanalisation einleitet; 
3. der Verpflichtung zur Herstellung der für den Anschluss an die öffentliche Kanalisation erforderlichen Ein-
richtungen gemäß § 12 nicht nachkommt; 
4. Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentliche Kanalisation für die Abwasserbeseitigung verwendet 
wurden, entgegen § 12 Abs. 3 weiterverwendet; 
5. Senkgruben entgegen § 15 errichtet oder betreibt; 
6. seiner Entsorgungspflicht gemäß § 16 nicht nachkommt; 
7. den Entsorgungsnachweis gemäß § 17 Abs. 2 nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder nicht zur Einsicht 
vorlegen kann; 
8. seiner Verpflichtung als Eigentümer eines Objekts im Abholbereich des Entsorgungsdienstes gemäß § 18 
Abs. 2 oder § 19 Abs. 2 nicht nachkommt; 
9. die Anzeigepflicht gemäß § 20 verletzt; 
10. bescheidmäßig festgelegte Anordnungen nicht erfüllt oder Bedingungen und Auflagen missachtet. 

  
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Strafgelder fließen der Gemeinde zu, in deren Gemeindegebiet die Verwaltungsübertretung begangen 
wurde; sie sind für Zwecke des Umweltschutzes zu verwenden. 
 
 
7.) Oö. Alm- und Kulturflächenschutzgesetz  
LGBl 79/1999 idgF LGBl 90/2013  
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine bewilligungspflichtige Neuaufforstung nach § 5 Abs. 1 ohne Bewilligung durchführt oder duldet; 
2. Auflagen oder Bedingungen in einem Bewilligungsbescheid nach § 5 Abs. 1 nicht einhält; 
3. entgegen § 10 eine Neuaufforstung durchführt oder duldet; 
4. die im § 11 Abs. 1 vorgesehenen Mindestabstände nicht einhält; 
5. in Gärten, auf bebauten oder zum Anbau vorbereiteten Äckern, ferner auf Wiesen zur Zeit des Graswuch-
ses unbefugt geht, lagert, reitet, mit Fahrzeugen fährt oder diese abstellt; 
6. auf landwirtschaftlich genutzten Grundflächen unbefugt Feuer entzündet (insbesondere Lager- und Grillfeu-
er); 
7. auf landwirtschaftlich genutzten Grundflächen sich unbefugt landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie Feld- und 
Baumfrüchte) aneignet. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. Die Strafgelder sind für Maßnahmen der Almförderung zu verwenden. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 und 4 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
8.) Oö. Antidiskriminierungsgesetz  
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LGBl 50/2005 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 18. Personen, die den Bestimmungen der §§ 1, 8 Abs. 4 oder 13 Abs. 7 zuwiderhandeln, begehen eine Verwal-
tungsübertretung und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
 
9.) Oö. Aufzugsgesetz  
LGBl 69/1998 idgF LGBl 91/2009 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. als Aufzugseigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter einen Aufzug, eine Fahrtreppe oder einen Fahr-
steig entgegen § 4 oder § 5 ausführt oder ausführen lässt oder entgegen § 7 benützt oder benützen lässt; 
2. behördliche Anordnungen nicht erfüllt; 
3. als Aufzugseigentümer die Anzeige über die Person des Aufzugsprüfers oder über einen Wechsel in der 
Person des Aufzugsprüfers unterlässt; 
4. als Aufzugseigentümer kein Aufzugsbuch oder dieses entgegen § 11 oder einer darauf erlassenen Verord-
nung führt; 
5. als Aufzugseigentümer oder Aufzugswärter oder Betreuungsunternehmen nach einer Sperre gemäß § 10 
Abs. 4 einen Aufzug, eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig ohne Bewilligung der Behörde wieder benützt oder 
benützen lässt; 
6. in einem Bescheid festgelegte Auflagen oder Bedingungen nicht erfüllt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
22.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Hat der Aufzugseigentümer mit der Erfüllung seiner Pflichten gemäß § 14 eine andere Person betraut, sind die 
Geldstrafen gegen diese Person zu verhängen. 
 
 
10.) Oö. Bauordnung 
LGBl 66/1994 idgF LGBl 34/2013 
 
§ 57. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. die grundbücherliche Durchführung der Änderung eines bebauten Grundstückes durch eine den Tatsachen 
nicht entsprechende Erklärung gemäß § 9 Abs. 6 Z 2 erschleicht; 
2. als Bauherr oder Bauherrin oder Bauführer oder Bauführerin ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben ohne 
rechtskräftige Baubewilligung ausführt oder vom bewilligten Bauvorhaben entgegen den Vorschriften des § 39 
Abs. 2 bis 4 abweicht; 
3. als Bauherr oder Bauherrin oder Bauführer oder Bauführerin eine bauliche Anlage, die gemäß § 25 anzeige-
pflichtig ist, ohne Bauanzeige oder entgegen einem rechtskräftigen Bescheid, mit dem die Ausführung des Bau-
vorhabens untersagt wurde, oder entgegen der Vorschrift des § 25a Abs. 2 ausführt; 
3a. als Bauherr oder Bauführer Auflagen oder Bedingungen eines Bescheids nach § 25a Abs. 1a nicht erfüllt; 
4. Werbe- und Ankündigungseinrichtungen im Sinn des § 27 entgegen einem rechtskräftigen Bescheid, mit dem 
die Ausführung des Vorhabens untersagt wurde, oder entgegen der Vorschrift des § 25a Abs. 2 errichtet, anbringt 
oder wesentlich ändert; 
5. als Bauherr oder Bauführer eine bauliche Anlage, die keiner Baubewilligung bedarf, nicht entsprechend den 
dafür geltenden baurechtlichen Bestimmungen ausführt oder ausgeführt hat; 
5a. als Bauherr oder Bauführer bei Ausführung einer baulichen Anlage, für die § 31 Oö. Bautechnikgesetz 2013 
gilt, die Bestimmungen über die barrierefreie Gestaltung nicht einhält; 
6. sich als Bauherr zur Ausführung eines Bauvorhabens keines gesetzlich dazu befugten Bauführers bedient oder 
einem Auftrag zur Beiziehung einer besonderen sachverständigen Person nicht entspricht oder die Anzeige über 
die Person des Bauführers oder der besonderen sachverständigen Person oder über einen Wechsel in der Per-
son des Bauführers oder der besonderen sachverständigen Person unterlässt; 
7. als Bauherr oder Bauführer nach einer Untersagung gemäß § 41 Abs. 3 ohne Behebung des Mangels die Bau-
ausführung fortsetzt; 
8. als Bauführer oder als besondere sachverständige Person einer ihm sonst nach diesem Landesgesetz oder 
den zu seiner Ausführung erlassenen Vorschriften obliegenden Verpflichtung nicht nachkommt, sofern die Tat 
nicht unter einen anderen Straftatbestand dieses Landesgesetzes fällt; 
9. eine bauliche Anlage, deren Fertigstellung gemäß § 42 oder § 43 anzuzeigen ist, ohne Baufertigstellungsan-
zeige oder entgegen § 44 Abs. 1 oder 2 benützt oder benützen lässt; 
9a. als Bauherr oder Bauherrin eine Baufertigstellungsanzeige im Sinn des § 42 erstattet, obwohl das Bauvorha-
ben noch nicht fertiggestellt wurde oder aber nicht bewilligungsgemäß, nicht fachtechnisch oder nicht entspre-
chend vorgeschriebener Auflagen und Bedingungen fertiggestellt wurde; 
10. bei Ausübung eines ihm in Durchführung dieses Landesgesetzes oder mit Bescheid der Baubehörde erteilten 
Rechtes die im Bewilligungsbescheid festgelegten Auflagen oder Bedingungen nicht bescheidgemäß erfüllt; 
11. baubehördliche Anordnungen nicht bescheidgemäß erfüllt; 
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12. den Organen der Baubehörde den Zutritt zur Baustelle nicht gestattet (§ 41 Abs. 1) oder einer der im § 41 
Abs. 2 oder im § 47 Abs. 3 umschriebenen Verpflichtungen nicht nachkommt; 
13. als Eigentümer eines Wohngebäudes entgegen § 18 Abs. 2 Oö. Bautechnikgesetz 2013 einen weiteren Was-
serbefund nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt; 
14. als Planverfasser, Bauführer oder sonstiger Aussteller eines Befundes (§ 25 Abs. 1 Z 1 lit. c und Z 2, § 29 
Abs. 1 Z 4, § 43 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie § 18 Abs. 1 und 2 und § 36 Abs. 1 Oö. Bautechnikgesetz 2013) eine 
falsche Bestätigung oder einen falschen Befund ausstellt; 
15. als Eigentümerin oder Eigentümer eines Gebäudes der Verpflichtung zum Aushang eines Energieausweises 
nicht ordnungsgemäß nachkommt; 
16. als Eigentümerin oder Eigentümer eines Grundstücks der Verpflichtung gemäß § 51 nicht nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 36.000 
Euro, in den Fällen des Abs. 1 Z 2, 7 und 14 mit Geldstrafen von 1.450 Euro bis 36.000 Euro zu bestrafen. Die 
Strafgelder fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet sich das Vorhaben befindet, auf das sich die Verwaltungs-
übertretung bezieht. 
 
(3) Bei einer Übertretung nach Abs. 1 Z 2 kann der Verfall solcher Baustoffe, Werkzeuge und Baueinrichtungen 
ausgesprochen werden, die bei der strafbaren Handlung verwendet wurden oder am Ort der Bauführung für die 
strafbare Bauausführung bereitgestellt waren. 
 
§ 59. (1) Die Eigentümer von Werbe- und Ankündigungseinrichtungen im Sinn des § 27 haben der Baubehörde 
binnen sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Landesgesetzes den Standort und die Größe aller von ihnen vor 
dem 1. Jänner 1990 aufgestellten Werbe- und Ankündigungseinrichtungen formlos mitzuteilen. 
 
(2) Bei Inkrafttreten dieses Landesgesetzes bestehende Werbe- oder Ankündigungseinrichtungen im Sinn des 
§ 27 - ausgenommen jene nach Abs. 1 - sind der Baubehörde bis längstens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Landesgesetzes anzuzeigen. In diesen Fällen gilt § 27 Abs. 3 mit der Maßgabe, dass die Frist des § 25a 
Abs. 1 sechs Monate beträgt. § 27 Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer als Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter der Mitteilungs-
pflicht nach Abs. 1 oder der Anzeigepflicht nach Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. § 57 Abs. 2 gilt. 
 
 
11.) Oö. Bautechnikgesetz 
LGBl 35/2013 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 79. Erlangt die Baubehörde Kenntnis 

1. von Unfällen, Gesundheitsschäden oder Baugebrechen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass 
sie durch falsch deklarierte oder mangelhafte Bauprodukte verursacht wurden, oder 
2. davon, dass im Zusammenhang mit der Lagerung oder Verwendung von Bauprodukten auf einer Baustelle 
der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 85 Abs. 1 Z 4 bis 10 vorliegt, 

hat sie der Marktüberwachungsbehörde unverzüglich darüber zu berichten. 
 
§ 85. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Bauprodukte verwendet, die nicht den Anforderungen des § 63 oder des § 72 entsprechen, 
2. als Herstellerin oder Hersteller den Bestimmungen des § 66 zuwiderhandelt, 
3. als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer ermächtigten Stelle gemäß § 68 Abs. 2 Z 1 die übertrage-
nen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt (§ 68 Abs. 5) oder den Verpflichtungen des § 68 Abs. 6 nicht ent-
spricht, 
4. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, 
5. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt, 
6. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
7. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält, 
8. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann, 
9. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten österreichischen technischen Zulassung entspricht, 
10. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt, 
11. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 4 bis 10 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf 
einer Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
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(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 4 bis 11 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 50.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, sonstige Über-
tretungen nach Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 36.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(4) Übertretungen nach Abs. 1 Z 4 bis 10 sind Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungsverjährung beginnt ab 
Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(5) Geldstrafen nach Abs. 1 Z 4 bis 11 fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwe-
cke der Marktüberwachung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Die Strafe des Verfalls von Bauprodukten kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer 
Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 4 bis 11 im Zusammenhang stehen und die Wirtschaftsakteurin oder der 
Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereit-
gestellt werden. 
 
 
12.) Oö. Bienenzuchtgesetz  
LGBl 45/1983 idgF LGBl 90/2001 
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) bei der Aufstellung von Heimbienenständen die gemäß § 3 Abs. 1 bis 4 vorgeschriebenen Mindestabstände 
nicht einhält; 
b) der Verpflichtung gemäß § 5 Abs. 1 zur Feststellung und Beseitigung der Ursachen der Bienenräuberei 
nicht nachkommt oder entgegen der Anordnung des § 5 Abs. 2 als Bienenhalter die Fortsetzung der Räuberei 
nicht verhindert; 
c) Bienen in nicht bienendicht verschlossenen Behältern oder ohne ausreichende Luftzufuhr oder ohne mit der 
Bienenhaltung vertraut zu sein befördert (§ 6); 
d) ohne vorhergehende zeitgerechte und ordnungsgemäße Anzeige gemäß § 10 oder trotz Untersagung der 
Zuwanderung gemäß § 11 oder ohne Einhaltung der in den §§ 8 und 9 vorgeschriebenen Mindestabstände 
Wanderbienenstände aufstellt; 
e) wiederholt festgelegte Zuchtbedingungen oder Betriebsvorschriften (§ 12 Abs. 3) nicht einhält oder die ge-
mäß § 12 Abs. 2 festgesetzten Auflagen nicht erfüllt; 
f) der Verpflichtung gemäß § 13 Abs. 2 lit. a zur Entfernung von Wanderbienenständen aus dem Schutzgebiet 
nicht nachkommt oder entgegen dem Verbot gemäß § 13 Abs. 2 lit. b Wanderbienenstände in einem Schutz-
gebiet aufstellt oder es entgegen der Anordnung des § 13 Abs. 2 lit. c unterlässt, Bienenvölker aus Heimbie-
nenständen aus dem Schutzgebiet zu verbringen oder sie umweiseln zu lassen; 
g) ohne die im § 13 Abs. 3 vorgeschriebene Zustimmung des Halters der Belegstelle und ohne Zulässigerklä-
rung der Bezirksverwaltungsbehörde Bienenvölker eines innerhalb des Schutzgebietes gelegenen Heimbie-
nenstandes umweiselt oder im Schutzgebiet Heimbienenstände aufstellt oder erweitert; 
h) einer gemäß § 18 auferlegten Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 720 
Euro zu bestrafen. 
 
 
13.) Oö. Bodenschutzgesetz 
LGBl 63/1997 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 49. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Klärschlamm entgegen § 3 Abs. 1 zur Ausbringung abgibt oder Klärschlamm entgegen § 3 Abs. 1 oder § 4 
Abs. 1 sowie Kompost entgegen § 3 Abs. 8 ausbringt oder seinen Verpflichtungen nach § 3 Abs. 9 nicht nach-
kommt; 
2. Bodenuntersuchungen gemäß § 4 Abs. 1, Abs. 2 erster Satz oder Abs. 3 nicht veranlasst; 
3. die gemäß § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 zulässige Ausbringungsmenge überschreitet; 
4. einem Ausbringungsverbot oder einer sonstigen Beschränkung gemäß § 6 zuwiderhandelt; 
5. Senkgrubeninhalte oder Klärschlamm entgegen § 7 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 erster Satz oder Abs. 4 ausbringt 
oder Grünland (Wiesen, Weiden, Bergmähder und Feldfutterkulturen) entgegen § 7 Abs. 3 zweiter Satz nutzt 
oder den Verpflichtungen nach § 7 Abs. 6 nicht nachkommt; 
5a. Senkgrubeninhalte entgegen § 8 Abs. 1 oder 2 erster Satz ausbringt oder Aufzeichnungen nach § 8 Abs. 2 
zweiter Satz unterlässt; 
5b. gegen § 8 Abs. 3 verstößt; 
6. als Betreiber einer Abwasserreinigungsanlage den Bestimmungen des § 9 zuwiderhandelt; 
7. Klärschlamm entgegen der Bestimmung des § 11 Abs. 1 ausbringt oder die Bestätigung nach § 11 Abs. 4 
nicht vorlegt; 
8. den in Verordnungen oder Bescheiden, die auf Grund des II. Abschnittes dieses Landesgesetzes erlassen 
wurden, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt; 
9. einem Ausbringungsverbot gemäß § 15 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
10. der Verpflichtung gemäß § 15 Abs. 4 nicht nachkommt; 
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11. dem § 17 Abs. 1 oder den in den §§ 18 bis 18c sowie im Art. 55 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ent-
haltenen Geboten zuwiderhandelt; 
12. dem § 19 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
13. der Informationspflicht gemäß § 20 nicht oder nicht vollständig nachkommt; 
14. die Durchführung der Bodenzustandsuntersuchung gemäß § 22 Abs. 1 oder der zusätzlichen Bodenzu-
standsuntersuchung gemäß § 25 Abs. 1 verwehrt oder sie behindert; 
14a. mehr Schadstoffe sowie andere oder mehr landwirtschaftliche Betriebsmittel ausbringt, als in der Verord-
nung gemäß § 24 Abs. 1 festgelegt ist, sofern die Ausbringung nicht durch Bescheid nach § 24a Abs. 2 ge-
nehmigt ist; 
15. Maßnahmen, die gemäß § 27 Abs. 4 oder durch eine Verordnung gemäß § 27 Abs. 6 vorgeschrieben 
wurden, nicht durchführt bzw. den festgelegten Geboten oder Verboten zuwiderhandelt; 
16. einem Nutzungsverbot oder einer Nutzungsbeschränkung gemäß § 28 Abs. 1 zuwiderhandelt; 
17. (entfallen) 
18. den Verpflichtungen gemäß § 26 oder § 42 Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 4 zuwiderhandelt; 
19. der Verpflichtung gemäß § 43 Abs. 1 oder einem Auftrag gemäß § 43 Abs. 2 nicht nachkommt; 
20. den in Verordnungen oder Bescheiden, welche mit Ausnahme des II. Abschnittes auf Grund dieses Lan-
desgesetzes erlassen wurden, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 5 erster Halbsatz, Z 5a, Z 7 erster Fall bis Z 9, Z 14a bis 16 mit einer Geld-
strafe bis zu 7.300 Euro, 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 11, Z 13 und Z 19 mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, 
3. in den Fällen des Abs. 1 Z 5 zweiter Halbsatz, Z 5b, Z 6, Z 7 zweiter Fall, Z 10, Z 12, Z 14, Z 18 und Z 20 
mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro 

zu bestrafen. 
 
(3) Nach wiederholter rechtskräftiger Bestrafung nach Abs. 1 Z 1 bis Z 4, Z 5 - jedoch nur, wenn Senkgrubenin-
halte und Klärschlamm entgegen den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 bis Abs. 3 ausgebracht werden - und Z 8 
kann die Behörde neben der Geldstrafe ein Ausbringungsverbot als Strafe verhängen, wenn eine solche Maß-
nahme notwendig ist, um den Täter von weiteren gleichartigen Verwaltungsübertretungen abzuhalten. Das Aus-
bringungsverbot ist erforderlichenfalls im Hinblick auf den Zweck des Gesetzes zeitlich, örtlich oder sachlich zu 
beschränken. 
 
(4) Die Verjährungsfrist im Sinn des § 31 Abs. 2 VStG beträgt in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5 – jedoch 
nur, wenn Senkgrubeninhalte und Klärschlamm entgegen den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 bis 4 ausgebracht 
werden oder Grünland (Wiesen, Weiden, Bergmähder und Feldfutterkulturen) entgegen § 7 Abs. 3 zweiter Satz 
genutzt wird –, Z 7, 8, 11, 14a, 15 und 16 zwei Jahre. 
 
(5) Die Strafgelder fließen dem Land Oberösterreich zu. 
 
(5a) Nach wiederholter rechtskräftiger Bestrafung nach Abs. 1 Z 5a kann die Behörde unter sinngemäßer Anwen-
dung des Abs. 3 ein Ausbringungsverbot als Strafe verhängen. Die Verjährungsfrist im Sinn des § 31 Abs. 2 VStG 
beträgt in den Fällen des Abs. 1 Z 5a zwei Jahre. 
 
 
14.) Oö. Bringungsrechtegesetz  
LGBl 39/1998 LGBl 90/2013 
 
§ 22. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 
Euro zu bestrafen, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
1. den Bescheiden, die auf Grund dieses Landesgesetzes ergangen sind, zuwiderhandelt; 
2. die Organe der Agrarbehörde oder des Landesverwaltungsgerichts oder die von diesen Organen ermächtigten 
Personen daran hindert, die ihnen eingeräumten Befugnisse (§ 18) auszuüben; 
3. Markierungen, Grenzzeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach diesem 
Landesgesetz gesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Strafbeträge fließen dem Landwirtschaftlichen Siedlungsfonds für Oberösterreich zu. 
 
 
15.) Oö. Bürgerinnen- und Bürgerrechtegesetz  
LGBl 5/2002 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 34. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht 

1. wer entgegen dem Verbot des § 5 Abs. 4 Unterstützungslisten ändert, auf denen bereits Unterstützungsun-
terschriften geleistet wurden, 
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2. wer innerhalb der gemäß § 40 Abs. 1 der Oö. Landtagswahlordnung festgelegten Verbotszonen für oder 
gegen eine Bürgerinnen- und Bürger-Befragung oder eine Bürgerinnen- und Bürger-Abstimmung Werbung 
betreibt, sich an Ansammlungen beteiligt oder - ausgenommen im Fall des § 40 Abs. 2 der Oö. Landtags-
wahlordnung - Waffen trägt (§ 20), 
3. wer Anordnungen des Wahlleiters nicht befolgt (§ 20), 
4. wer amtliche Stimmzettel, die für eine Bürgerinnen- und Bürger-Befragung oder eine Bürgerinnen- und Bür-
ger-Abstimmung bestimmt sind, vor oder bei der Ausgabe an den Stimmberechtigten kennzeichnet (§ 21 
Abs. 5), 
5. wer entgegen dem Verbot des § 22 Abs. 2 auf Stimmkuverts Worte, Bemerkungen oder Zeichen anbringt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
250 Euro zu ahnden. 
 
(3) Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleich oder ähn-
lich sind, können für verfallen erklärt werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
 
16.) Oö. Campingplatzgesetz  
LGBl 49/1967 idgF LGBl 30/2010 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

a) wer einen Campingplatz ohne Campingplatzbewilligung gemäß § 6 errichtet oder betreibt; 
b) wer Campinggäste über die zulässige Höchstzahl (§ 8 Abs. 1 lit. a) aufnimmt; 
c) wer als Inhaberin oder Inhaber einer Campingplatzbewilligung oder als Verantwortliche oder Verantwortli-
cher den Vorschriften des § 11 zuwiderhandelt; 
d) wer die Liegenschaften seines Campingplatzes nicht in einen der Vorschrift des § 14 Abs. 1 entsprechen-
den Zustand versetzt; 
e) wer sonst einen Campingplatz entgegen den Bestimmungen des Campingplatzbewilligungsbescheids er-
richtet oder betreibt; 
f) wer den Vorschriften über die Anmeldung von Zeltlagern (§ 2 Abs. 3) zuwiderhandelt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe, und zwar im Falle des 
Abs. 1 lit. f bis zu 43, sonst bis zu 430 Euro zu bestrafen 
 
 
17.) Oö. Ehrenzeichengesetz  
LGBl 7/1983 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 5. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) das Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich trägt oder sich als dessen Trägerin bzw. Träger bezeichnet, 
ohne dass ihr bzw. ihm die betreffende Stufe des Ehrenzeichens von der Landesregierung verliehen wurde, 
b) das Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich in einer seine Bedeutung herabwürdigenden Weise verwendet, 
c) das Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich Unbefugten zum Tragen überlässt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 360 
Euro zu bestrafen. 
 
 
18.) Oö. Einforstungsrechtegesetz  
LGBl 51/2007 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 38. (1) Wer vorsätzlich oder grob fährlässig 

1. Verfügungen der Agrarbehörde zur Sicherung von Einforstungsrechten (§ 19 Abs. 1) zuwider handelt, 
2. Markierungen, Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die der Durchführung eines einforstungsrechtli-
chen Verfahrens dienen, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert, oder 
3. die Organe der Agrarbehörde oder des Landesverwaltungsgerichts oder die befugten Personen im Sinn 
des § 28 Abs. 1 an der Ausübung ihrer Tätigkeit gemäß § 29 Abs. 1 hindert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu be-
strafen. 
 
 
19.) Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
LGBl 1/2006 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 35.) (1) Die Konzession ist zu entziehen, wenn 

1. dem Betreiber die Fortführung des Betriebs gemäß § 42 Abs. 2 untersagt wurde oder 
2. die für die Erteilung der Konzession erforderlichen Voraussetzungen des § 33 Abs. 2 nicht mehr vorliegen 
oder 
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3. der Konzessionsinhaber mindestens dreimal wegen vorsätzlicher Übertretung der Bestimmungen dieses 
Landesgesetzes oder wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Landesgesetz 
bestraft worden ist und nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Person des Bestraften die 
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei der Ausübung der Konzession zu befürchten ist oder 
4. der Konzessionsinhaber das Pachtverhältnis mit einem Pächter aufrecht erhält, dessen Bestellung von der 
Behörde nicht genehmigt oder widerrufen wurde oder 
5. der Konzessionsinhaber seiner Verpflichtung zur Bestellung eines Betriebsleiters gemäß § 44 trotz schriftli-
cher Aufforderung durch die Behörde nicht nachkommt. 

 
(2) Das Wirksamwerden des Entzugs ist so festzusetzen, dass die Einhaltung der Pflichten des Verteilernetzbe-
treibers sichergestellt ist. 
 
§ 63. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 
mindestens 50.000 Euro bis zu 100.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 24 in Verbindung mit § 27 Abs. 1 seinen Pflichten gegenüber Netzzugangsberechtigten nicht 
nachkommt, 
2. entgegen § 29 seinen Pflichten als Übertragungsnetzbetreiber nicht nachkommt, 
3. entgegen § 29a Abs. 1 seinen Pflichten als Übertragungsnetzbetreiber nicht nachkommt, 
4. entgegen § 31 als Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. Kunden an-
geschlossen sind, ein Verteilernetz ohne Konzession betreibt, 
5. entgegen § 33 Abs. 2 Z 2 seinen Pflichten als Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz mindestens 100.000 
Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
6. entgegen § 33 Abs. 5 Z 1, 2, 4 und Z 6 bis 8 seinen Pflichten als Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz 
mindestens 100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
7. entgegen § 40 seinen Pflichten als Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz mindestens 100.000 Kundinnen 
bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
8. entgegen § 47 Abs. 1 Z 4 seinen Pflichten als Netzbetreiber an dessen Netz mindestens 100.000 Kundin-
nen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
9. entgegen § 50 seinen Pflichten als Regelzonenführer, an dessen Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. 
Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
10. entgegen § 51a seinen Pflichten als Stromhändler, an dessen Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. 
Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
11. entgegen § 51b seinen Pflichten als Versorger, an dessen Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. 
Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
12. entgegen § 54 Abs. 1 seinen Pflichten als Bilanzgruppenverantwortlicher, an dessen Netz mindestens 
100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
13. entgegen § 54 Abs. 2 Z 1 bis 5 und Z 8 seinen Pflichten als Bilanzgruppenverantwortlicher, an dessen 
Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
14. entgegen § 54 Abs. 3 seinen Pflichten als Bilanzgruppenverantwortlicher, an dessen Netz mindestens 
100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, 
15. entgegen § 55 Abs. 4 Z 2 bis 4 und Z 6 bis 7 seinen Pflichten als Bilanzgruppenkoordinator, an dessen 
Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
50.000 Euro zu bestrafen, wer entgegen § 25 Abs. 7 bis 9 seinen Pflichten als Netzbetreiber nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
20.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 6 Abs. 1 und 3 eine Stromerzeugungsanlage errichtet, wesentlich ändert oder betreibt oder ent-
gegen § 6 Abs. 4 seinen Pflichten als Anlagenerrichter bzw. Betreiber oder Netzbetreiber nicht nachkommt, 
2. entgegen § 21 seinen Pflichten als Stromerzeuger nicht nachkommt, wobei bei Verstößen gegen § 21 Abs. 
3 die Mindeststrafe mindestens 10.000 Euro beträgt, 
3. entgegen § 23 seinen Pflichten als Netzbenutzer nicht nachkommt, 
4. entgegen § 29 seinen Pflichten als Übertragungsnetzbetreiber nicht nachkommt, 
5. entgegen § 31 ein Verteilernetz ohne Konzession betreibt, 
6. entgegen § 36 Abs. 2 als Nachfolgeunternehmer den Übergang der Konzession nicht oder nicht rechtzeitig 
anzeigt, 
7. entgegen § 37 Abs. 2 und 3 seinen Pflichten als Inhaber einer Konzession nicht nachkommt, 
8. entgegen § 40 seinen Pflichten als Verteilernetzbetreiber nicht nachkommt, 
9. entgegen § 50 seinen Pflichten als Regelzonenführer nicht nachkommt, 
10. entgegen § 50a Abs. 2 seinen Pflichten als Regelzonenführer nicht nachkommt, wobei die Mindeststrafe 
10.000 Euro beträgt, 
11. entgegen § 51 Abs. 1 seinen Pflichten als Stromhändler nicht nachkommt, 
12. entgegen § 53 Abs. 1 den Auflagen im Zulassungsbescheid als Bilanzgruppenverantwortlicher nicht nach-
kommt, 
13. entgegen § 54 seinen Aufgaben und Pflichten als Bilanzgruppenverantwortlicher nicht nachkommt, 
14. entgegen § 55 seinen Aufgaben und Pflichten als Bilanzgruppenkoordinator nicht nachkommt, 
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15. entgegen § 59a Abs. 4 seinen Pflichten als Netzbetreiber, Verteilernetzbetreiber oder Versorger, an des-
sen Netz mindestens 100.000 Kundinnen bzw. Kunden angeschlossen sind, nicht nachkommt, wobei die Min-
deststrafe mindestens 10.000 Euro beträgt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 
Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 15 Abs. 1 (Betriebseinstellung) und § 44 Abs. 7, 8 und 10 (Betriebsleiter) seiner Anzeigepflicht 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
2. entgegen § 47 Abs. 1 Z 3 die langfristige Planung nicht vorlegt, 
3. entgegen § 59a Abs. 4 seinen Pflichten als Netzbetreiber, Verteilernetzbetreiber oder Versorger nicht nach-
kommt, 
4. entgegen § 60 Abs. 1 und 2 eine verlangte Auskunft ohne ausreichende Gründe innerhalb der festgesetz-
ten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt oder Organen der Behörde den Zutritt verweigert oder seiner Be-
richts- oder Mitteilungspflicht gemäß § 60 Abs. 3 und 4 nicht nachkommt. 

 
(5) Soweit gemäß § 44 Abs. 1 auch der Betriebsleiter der Behörde gegenüber für die Einhaltung der den Konzes-
sionsinhaber treffenden Verpflichtungen verantwortlich ist, trifft auch ihn die strafrechtliche Verantwortlichkeit. 
 
 
20.) Oö. Feuerpolizeigesetz  
LGBl 113/1994 LGBl 90/2013 
 
§ 22. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen, wer 
a) als Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich ein Brand ereignet hat, verabsäumt, das Ereignis binnen 
drei Tagen der Feuerpolizeibehörde zu melden (§ 9 Abs. 2); 
b) als Eigentümer den Anschlag der Verständigung zur Feuerpolizeilichen Überprüfung in seinem Gebäu-
de nicht duldet (§ 12 Abs. 3); 
c) als zur Feuerpolizeilichen Überprüfung oder zur Nachbeschau Geladener dem Leiter der Amtshandlung 
und den Sachverständigen den Zutritt verwehrt oder notwendige Auskünfte nicht erteilt (§ 12 Abs. 4 und § 
13); 
d) den Verpflichtungen des § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 nicht nachkommt; 

2. mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestrafen, wer 
a) vor Abschluss der Untersuchungen an der Brandstelle Veränderungen ohne Zustimmung der die Unter-
suchung führenden Organe vornimmt (§ 8 Abs. 2); 
b) sich unbefugt Zutritt zum abgesicherten Gelände um die Brandausbruchsstelle verschafft (§ 8 Abs. 3); 

3. mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer 
a) unter Missachtung der allgemeinen und besonderen Pflichten des § 2 einen Brand verursacht; 
b) den im § 3 Abs. 1 aufgelisteten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
c) der Verpflichtung zur Hilfeleistung gemäß § 4 nicht nachkommt; 
d) es verabsäumt, nach einem Brand die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen und die erfor-
derlichen Aufräumungsarbeiten durchzuführen bzw. zu veranlassen (§ 7 Abs. 1); 
e) den im Bescheid getroffenen Auflagen zur Mängelbeseitigung nicht Folge leistet (§ 13 Abs. 1). 

  
(2) Einnahmen aus Strafverfahren fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
21.) Oö. Feuerwehrgesetz  
LGBl 111/1996 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 49. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. das Feuerwehrkorpsabzeichen unbefugt öffentlich führt (§ 7 Abs. 1), 
2. ein Ehrenzeichen unbefugt öffentlich trägt (§ 7 Abs. 2), 
3. die Dienstbekleidung, die Einsatzbekleidung oder Dienstabzeichen unbefugt öffentlich trägt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
360 Euro zu bestrafen. 
 
 
22.) Oö. Fischereigesetz  
LGBl 60/1983 idgF LGBl 32/2012 
 
§ 49. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen der Bestimmung des § 6 Abs. 1 ein Fischereirecht ohne Genehmigung der Behörde geteilt ver-
pachtet oder in Unterpacht gibt; 
2. als Pächter entgegen der Verpflichtung nach § 6 Abs. 4 den Pachtvertrag nicht innerhalb von vier Wochen 
nach dem Abschluss der Behörde anzeigt; 
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3. als Fischereiberechtigter entgegen der Verpflichtung nach § 7 Abs. 8 sein Fischereirecht nicht binnen vier 
Wochen nach dessen Erwerb unter Vorlage der bezüglichen Beweismittel bei der Behörde zur Eintragung 
anmeldet oder entgegen der Verpflichtung nach § 7 Abs. 8 Änderungen, die Eintragungen im A- oder B-Blatt 
des Fischereibuches betreffen, nicht binnen vier Wochen der Behörde unter Vorlage der bezüglichen Be-
weismittel zur Änderung der Eintragungen anzeigt oder gemäß § 50 Z 3 die erforderlichen Angaben oder ent-
gegenstehende Hindernisse nicht innerhalb von acht Wochen nach behördlicher Aufforderung bekanntgibt; 
4. als Bewirtschafter seiner Besatzpflicht nicht oder nicht mit standortgerechtem und gesundem Besatzmateri-
al (§ 8 Abs. 1) nachkommt; 
5. entgegen der Vorschrift nach § 8 Abs. 2 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt; 
6. entgegen der Vorschrift nach § 8 Abs. 4 das Fangverzeichnis nicht oder nicht richtig führt oder es nicht oder 
nicht rechtzeitig dem Fischereirevierausschuss vorlegt oder als Lizenznehmer die vorgeschriebene Meldung 
dem Bewirtschafter nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet; 
7. als Bewirtschafter entgegen einem Verbot oder einer Beschränkung nach § 9 Abs. 1 Lizenzen ausgibt oder 
selbst den Fischfang ausübt; 
8. ohne Bewilligung der Landesregierung Wassertiere aussetzt, die nicht als in Oberösterreich heimisch gel-
ten, oder bescheidmäßige Auflagen gemäß § 10 Abs. 3 nicht beachtet; 
9. den Fischfang ausübt, ohne durch den Besitz von Fischerlegitimationen (§ 16) hiezu berechtigt zu sein; 
10. entgegen der Verpflichtung nach § 16 Abs. 2 den Fischfang ausübt, ohne die erforderlichen Fischerlegiti-
mationen bei sich zu führen, oder diese den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den Fische-
reischutzorganen auf deren Verlangen nicht aushändigt; 
11. als Aufsichtsperson seiner Aufsichtspflicht nach § 16 Abs. 4 letzter Satz nicht nachkommt; 
12. als Bewirtschafter Fischergastkarten entgegen der Verpflichtung nach § 19 Abs. 2 erster Satz nicht voll-
ständig oder nicht in dauerhafter Schrift ausfüllt; 
13. entgegen der Verpflichtung nach § 19 Abs. 3 in einem Kalenderjahr mehr als zwei Fischergastkarten löst; 
14. als Bewirtschafter entgegen der Verpflichtung nach § 19 Abs. 4 eine schriftliche Aufstellung über die Fi-
schergäste nicht führt oder der Behörde auf Verlangen nicht vorlegt; 
15. als Bewirtschafter Lizenzen entgegen der Vorschrift nach § 20 ausstellt; 
16. als Eigentümer oder sonst Berechtigter der nach § 28 Abs. 4 festgestellten Verpflichtung zuwiderhandelt; 
17. im Sinne des § 29 die Ausübung des Fischfanges nicht duldet oder bei Ablauf des Hochwassers die 
Rückkehr der Wassertiere behindert; 
18. der Verständigungspflicht nach § 30 Abs. 1 nicht nachkommt; 
19. den nach § 30 Abs. 2 letzter Satz festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
20. der Vorschrift des § 31 Abs. 2 über die Schonzeiten und Mindestfangmaße, den Verpflichtungen nach § 
31 Abs. 5 sowie dem Verbot des § 31 Abs. 6 zuwiderhandelt; 
21. sachlichen und örtlichen Verboten nach § 32 Abs. 2 bis 4 und 7 oder einem in einer nach § 11 oder § 32 
Abs. 5 und 6 erlassenen Verordnung verfügten Gebot oder Verbot zuwiderhandelt; 
22. den Fischfang ohne oder entgegen der Anzeige nach § 33 Abs. 1 ausübt oder Vorschreibungen des Abs. 
2 oder der Verpflichtung des Abs. 3 zuwiderhandelt; 
23. rechtswirksam gefassten Beschlüssen der Fischereireviervollversammlung oder des Fischereirevieraus-
schusses (§ 41) zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu ahnden. (Anm: LGBl. Nr. 90/2001) 
 
(3) Die Strafe des Verfalles von Gegenständen, auf die sich die strafbare Handlung gemäß Abs. 1 bezieht, oder 
des Erlöses aus der Verwertung dieser Gegenstände sowie von Geräten und Behältern, die gewöhnlich zum 
Fangen, Halten und Befördern von Wassertieren Verwendung finden, kann ausgesprochen werden, wenn diese 
Gegenstände, Geräte und Behälter mit einer im Abs. 1 Z 9, 20, 21 und 22 näher bezeichneten Verwaltungsüber-
tretung im Zusammenhang stehen. 
 
 
23.) Oö. Flurverfassungs-Landesgesetz  
LGBl 73/1979 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 105. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Maßnahmen entgegen den durch Verordnung angeordneten Eigentumsbeschränkungen nach § 6 Abs. 1 
ohne Bewilligung der Agrarbehörde durchführt oder duldet; 
2. den Verfügungen der Agrarbehörde, die auf Grund dieses Landesgesetzes bescheidmäßig ergangen sind, 
zuwiderhandelt; 
3. Markierungen, Grenzzeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach die-
sem Landesgesetz gesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu be-
strafen. Die Strafgelder fließen dem Landwirtschaftlichen Siedlungsfonds für Oberösterreich zu. 
 
 
24.) Oö. Gemeindeordnung  
LGBl 91/1990 idgF LGBl 90/2013 
 



149 
 

§ 16. (1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich um die Gemeinde oder um die Gemeinden im Allgemeinen 
verdient gemacht haben, durch Ehrung auszeichnen. Eine Ehrung bedarf eines Beschlusses des Gemeinderats, 
der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(2) Alle auf diese Weise geehrten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehenen Ehrenzeichen zu tragen und 
sich als Trägerin bzw. Träger der jeweiligen Ehrung zu bezeichnen. Darüber hinaus ist die Gemeinde berechtigt, 
eine von ihr ausgezeichnete Person – auch über deren Lebzeiten hinaus – als Ehrenträgerin bzw. Ehrenträger zu 
bezeichnen. Andere Sonderrechte oder Sonderpflichten sind mit Ehrungen durch die Gemeinde nicht verbunden. 
 
(3) Mit der Ehrung verbundene Ehrenzeichen gehen in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie 
dürfen von anderen Personen nicht getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in das Eigen-
tum anderer Personen übertragen werden. 
 
(4) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft oder einer sonstigen Ehrung 
entgegengestanden wären, oder setzt eine geehrte Person nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung ent-
gegenstünde, so ist die jeweilige Auszeichnung von der Gemeinde abzuerkennen. Nach dem Ableben der ausge-
zeichneten Person kann die Auszeichnung aberkannt werden, wenn später Tatsachen bekannt werden, die einer 
Verleihung entgegengestanden wären. Die Aberkennung der Auszeichnung bedarf eines Beschlusses des Ge-
meinderats, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(5) Wer ein mit der Ehrung verbundenes Ehrenzeichen unbefugt trägt oder sich unbefugt als dessen Trägerin 
bzw. Träger bezeichnet oder wer es Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
§ 41. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat der Gemeinderat das Recht, ortspolizeili-
che Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung 
von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwal-
tungsübertretung zu erklären. Solche Übertretungen sind vom Bürgermeister im übertragenen Wirkungsbereich 
mit Geldstrafe bis 220 Euro, wenn aber mit einer Geldstrafe nicht das Auslangen gefunden werden kann, mit 
Arrest bis zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Ortspolizeiliche Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des 
Bundes und des Landes verstoßen. 
 
§ 42. (1) Der übertragene Wirkungsbereich umfasst die Angelegenheiten, die die Gemeinde nach Maßgabe der 
Bundesgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im 
Auftrag und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat. 
 
(2) Die Bestrafung von Verwaltungsübertretungen ist eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereiches. 
 
 
25.) Oö. Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 79/2006 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Behörde im Fall der Z 1 mit einer Geldstrafe von 
2.000 Euro bis zu 20.000 Euro, im Fall der Z 2 und 4 mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro und 
in allen übrigen Fällen mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. GVO ohne vorherige Anzeige nach § 3 oder vor Ablauf der im § 4 Abs. 3 angegebenen Frist oder vor der 
Mitteilung, dass eine Untersagung nicht beabsichtigt ist oder trotz bescheidmäßiger Untersagung anbaut, 
2. GVO abweichend von den in der Anzeige getätigten Angaben (§ 3 Abs. 2) oder von bescheidmäßig vorge-
schriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen anbaut, 
3. den Verpflichtungen nach § 5 Abs. 1 Z 1 nicht nachkommt, 
4. einem Auftrag nach § 6 nicht fristgerecht nachkommt, 
5. den Verpflichtungen nach § 9 Abs. 1 nicht nachkommt. 

Soweit GVO erwerbswirtschaftlich angebaut werden, beträgt abweichend von Satz 1 der Strafrahmen im Fall der 
Z 1 5.000 Euro bis 20.000 Euro und im Fall der Z 2 und 4 4.000 Euro bis 20.000 Euro. Bei Vorliegen besonders 
erschwerender Umstände und im Wiederholungsfall beträgt die Höchststrafe 30.000 Euro. 
 
(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 4 ist der Versuch strafbar. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht nicht, wer Saatgut im Sinn von § 3 Abs. 1 der Saatgut-Gentechnik-
Verordnung, BGBl. II Nr. 478/2001, anbaut. 
 
(4) Die Verjährungsfrist im Sinn des § 31 Abs. 2 VStG beträgt in den Fällen des Abs. 1 zwei Jahre. 
 
(5) Die Strafgelder fließen dem Land Oberösterreich zu. Soweit Verwaltungsübertretungen im örtlichen Wirkungs-
bereich von Statutargemeinden begangen werden, fließen die Strafgelder der jeweiligen Statutargemeinde zu. 
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26.) Oö. Glücksspielautomatengesetz  
LGBl 35/2011 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 19. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung des § 20 Abs. 1, 2, 4 und 5, 
des § 23 Abs. 1 Z 1, soweit es sich um Auflagen mit sicherheitspolizeilichem Belang oder zur Geldwäschevor-
beugung handelt, und des § 23 Abs. 1 Z 4 bis 6 mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

  
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach diesem Landesgesetz zuständigen Behör-
den und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Landesgesetzes im Rahmen ihres 
gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 22.000 Euro 
und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, wer 

1. gegen die Bewilligungsauflagen verstößt, 
2. als Bewilligungsinhaberin, Geschäftsleiterin oder Geschäftsleiter oder als verantwortliche Person die Pflich-
ten nach diesem Landesgesetz verletzt, 
3. als Vertragspartnerin oder Vertragspartner der Bewilligungsinhaberin die Pflichten nach diesem Landesge-
setz verletzt, 
4. minderjährigen Personen den Zugang zu einem Automatensalon ermöglicht oder die Spielteilnahme an 
Glücksspielautomaten ermöglicht, 
5. gegen eine Duldungs- oder Mitwirkungsverpflichtung nach § 20 Abs. 1 bis 3 verstößt, 
6. die Pflichten der Geldwäschevorbeugung verletzt. 

  
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
27.) Oö. Grundverkehrsgesetz 
LGBl 88/1994 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 35. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. Grundstücke oder Teile davon nach einem Rechtserwerb, für den eine Erklärung gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 abge-
geben wurde, ohne berücksichtigungswürdige Gründe, die dem Rechtserwerber im Zeitpunkt der Erklärung noch 
nicht bekannt waren, in einer Weise nutzt oder nutzen lässt, die eine Genehmigung des Rechtserwerbes erforder-
lich gemacht hätte, soweit nicht eine Übertretung nach Z 3 vorliegt; 
2. es entgegen der Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 1 unterlässt, fristgerecht um die erforderliche Genehmigung 
anzusuchen; 
3. entgegen § 15 Abs. 1 das dem Rechtserwerber eingeräumte Recht ausübt; 
4. zum Zwecke der Umgehung der Bestimmungen dieses Landesgesetzes unrichtige oder unvollständige Anga-
ben macht, sofern nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt; 
5. den in Bescheiden enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nach § 12 zuwiderhandelt bzw. Auflagen 
nicht erfüllt; 
6. Verpflichtungen gemäß § 10 Abs. 3 oder § 16 Abs. 4 erster Satz nicht nachkommt und nicht eine Übertretung 
nach Z 4 vorliegt.  
  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 5 mit einer Geldstrafe bis zu 36.000 Euro, 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 6 mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 

zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Behörde das Ergebnis jedes Verwaltungsstrafverfahrens mitzuteilen. 
 
(5) Die Strafgelder fließen dem Land Oberösterreich zu. 
 
 
28.) Oö. Heilvorkommen- und Kurortegesetz  
LGBl 47/1961 idgF LGBl 105/2003 
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern nicht eine solche Handlung oder Unterlassung auf Grund 
der Übergangsbestimmungen des § 22 zulässig ist, wer 

1. einem der im § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 16 Abs. 3 oder § 17 Abs. 7 aufgestellten Verbot zuwiderhandelt, 
2. einem der im § 2 Abs. 4, § 10 Abs. 2, § 15 Abs. 1, 2 und 6 oder § 16 Abs. 1 und 2 aufgestellten Gebot nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
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3. eine Kuranstalt ohne Bewilligung oder entgegen den vorgeschriebenen Bedingungen, Befristungen oder 
Auflagen oder trotz Sperre betreibt (§ 11 Abs. 1, 4 und 5), 
4. den Bestimmungen des § 12 über die Verpachtung oder den sonstigen Rechtsübergang von Kuranstalten 
zuwiderhandelt, 
5. die Verschwiegenheitspflicht verletzt (§ 14), 
6. das Produkt eines Heilvorkommens entgegen § 17 Abs. 1, 4 oder 6 vertreibt, 
7. ein Heilvorkommen nutzt, eine Kuranstalt betreibt oder Produkte eines Heilvorkommens versendet, nach-
dem eine Zurücknahme bzw. Untersagung gemäß § 21 Abs. 2 verfügt wurde. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Landesgesetzes hergestellt oder in Verkehr gebracht wur-
den und Werbematerial, das den Bestimmungen dieses Landesgesetzes widerspricht, können für verfallen erklärt 
werden. 
 
 
29.) Oö. Hundehaltegesetz 
LGBl 147/2002 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 14. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Landesgesetzes mit-
zuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Mitwirkung gemäß Abs. 1 durch Organe der Bundespolizei ist eingeschränkt auf die Mitwirkung an der 
Vollziehung des § 6 Abs. 1 und 2 sowie des § 15 Abs. 1 Z 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 1. 
 
(3) Die Organe der Bundespolizei und sonstige Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach 
diesem Landesgesetz zuständigen Behörden und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung 
dieses Landesgesetzes im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 14a. (1) Die Kontrolle der Einhaltung dieses Landesgesetzes fällt - unbeschadet der §§ 14 und 15 - in die Zu-
ständigkeit der Gemeinden; die Gemeinden können 

1. mit der Kontrolle der Einhaltung Angehörige eines in der Gemeinde eingerichteten Gemeindewachkörpers 
oder bereits bestellte Aufsichtsorgane betrauen oder 
2. für die Kontrolle der Einhaltung besondere Aufsichtsorgane bestellen. Die Bestellung kann befristet erfol-
gen. 

 
(2) Für die Bestellung der Aufsichtsorgane, das Ende der Bestellung, deren Dienstabzeichen und Dienstausweis 
sowie dem Schutz dieser gelten die §§ 5b bis 5d und § 6 Abs. 3 Oö. Parkgebührengesetz sowie die gemäß § 1b 
Abs. 2 Oö. Polizeistrafgesetz erlassene Verordnung sinngemäß. 
 
(3) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung dieses Abschnitts durch 

1. Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren sowie die Sicherung des Strafverfahrens 
und des Strafvollzugs erforderlich sind, insbesondere die Anhaltung von Personen zum Zweck der Feststel-
lung ihrer Identität und Erstattung von Anzeigen. 

 
(4) Aufsichtsorgane haben nach Maßgabe des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 zusätzlich folgende Befugnisse: 

1. Aussprechen von Ermahnungen gemäß § 21 Abs. 2 VStG; 
2. Beschlagnahme von Gegenständen gemäß § 39 Abs. 2 VStG; beschlagnahmte Gegenstände sind unver-
züglich der Behörde oder zur Übergabe an diese einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu über-
geben; 
3. Ausstellung von Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG nach Ermächtigung durch die Verwaltungsstraf-
behörde. 

Als gelinderes Mittel kommt jeweils die Wegweisung der Person vom öffentlichen Ort in Betracht. 
 
(5) Die Aufsichtsorgane sind bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 an die Weisungen der zuständigen 
Gemeindeorgane gebunden. Sie haben alle in Ausübung ihres Amtes gemachten Wahrnehmungen, die ein be-
hördliches Tätigwerden erfordern, der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, unterliegen im Übrigen aber 
der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG und sind in Ausübung ihres Dienstes Beamte im Sinn des § 
74 StGB. 
 
(6) Bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 haben die Aufsichtsorgane so vorzugehen, dass damit eine 
möglichst geringe Beeinträchtigung verbunden ist und jedes unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. der Meldepflicht gemäß § 2 Abs. 1 oder 4 erster Satz nicht zeitgerecht oder überhaupt nicht nachkommt; 
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1a. einen Nachweis gemäß § 2 Abs. 2 nicht erbringt; 
2. einen Hund entgegen der Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und 2 hält, 
3. seinen Verpflichtungen als Hundehalter oder Hundehalterin gemäß § 3 Abs. 3 nicht nachkommt, 
4. entgegen dem Verbot des § 3 Abs. 4 Hunde züchtet, ausbildet oder in Verkehr bringt, 
5. gegen die Leinenpflicht oder Maulkorbpflicht gemäß § 6 Abs. 1 oder 2 verstößt, 
6. seiner Verpflichtung gemäß § 6 Abs. 3 nicht nachkommt, 
7. gegen behördliche Anordnungen gemäß § 6 Abs. 4 oder § 8 verstößt, 
7a. eine Leine oder einen Maulkorb verwendet, der nicht den Bestimmungen des § 6 Abs. 6 entspricht; 
8. einen Hund trotz Untersagung gemäß § 9 hält. 
9. seinen Verpflichtungen gemäß § 2a Abs. 1, 2 oder 5 nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin (den Magistrat) der Gemein-
de, in welcher der Hundehalter oder die Hundehalterin seinen oder ihren Hauptwohnsitz hat, über die rechtskräf-
tige Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 zu benachrichtigen. 
 
 
30.) Oö. Jagdgesetz  
LGBl 32/1964 idgF LGBl 32/2012 
 
§ 38. (1) Die Ausstellung der Jagdkarte ist zu verweigern: 

a) Personen, die wegen geistiger oder körperlicher Mängel unfähig sind, ein Jagdgewehr sicher zu führen o-
der deren bisheriges Verhalten besorgen lässt, dass sie die öffentliche Sicherheit gefährden werden; 
b) Personen, für die nach § 273 ABGB ein Sachwalter bestellt ist; 
c) Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres (Jugendlichen); 
d) Personen, die wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener gerichtlich strafbarer Handlungen gegen 
die Sicherheit der Person oder des Eigentums zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer von höchstens sieben Jahren; 
e) Personen, die wegen einer sonstigen gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt wurden, für die Dauer von 
höchstens drei Jahren; 
f) Personen, die wegen einer tierschutzrechtlichen Verwaltungsübertretung oder auf Grund des § 93 bestraft 
wurden, für die Dauer von höchstens zwei Jahren nach Rechtskraft des zuletzt gefällten Straferkenntnisses 
bzw. im Falle des § 93 Abs. 4 für die Dauer, für die auf Verlust der Fähigkeit, eine Jagdkarte zu erlangen, er-
kannt wurde. 

 
(2) Der Verweigerungsgrund gemäß Abs. 1 lit. c gilt nicht, wenn für Schüler einer Forstschule die Schulleitung, für 
jugendliche Forstzöglinge der Leiter des Ausbildungsbetriebes oder für Berufsjägerlehrlinge der Lehrherr um die 
Ausstellung der Jagdkarte ansuchen. 
 
(3) Ein Verweigerungsgrund gemäß Abs. 1 lit. e oder f hat nur zu gelten, wenn nach der Eigentümlichkeit der 
strafbaren Handlung im Zusammenhang mit der Persönlichkeit des Bewerbers dessen Verlässlichkeit (§ 38 Abs. 
1 lit. a) nicht zweifelsfrei erwiesen ist. Dies gilt jedoch nicht für den Fall des § 93 Abs. 4. 
 
(4) Die Fristen gemäß Abs. 1 lit. d und e sind vom Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteiles an zu berechnen. 
 
§ 95. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Jagd dort ausübt, wo die Jagd ruht (§ 4); 
b) ein Wildgehege oder einen Tiergarten ohne Bewilligung errichtet oder ändert oder in Bescheiden verfügte 
Bedingungen, Befristungen oder Auflagen nicht erfüllt oder unbefugt Abschüsse durchführt (§§ 6a und 6b); 
c) die Jagd ausübt, ohne nach diesem Gesetz hierzu befugt zu sein oder ohne die für die Ausübung der Jagd 
geforderten Voraussetzungen, Auflagen oder Bedingungen erfüllt zu haben; 
d) bei Ausübung der Jagd den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, den Jagdschutzorganen oder 
den Jagdausübungsberechtigten auf deren Verlangen die jeweils erforderlichen gültigen jagdlichen Legitimati-
onen nicht vorweist (§ 35 Abs. 4); 
e) Jagdgastkarten entgegen den Bestimmungen des § 36 Abs. 1 ausfolgt; 
f) als Jagdausübungsberechtigter der Verpflichtung, einen Jagdhüter oder einen Berufsjäger zu bestellen, 
nicht nachkommt (§ 43 Abs. 1); 
g) einen Fachkurs für die Berufsjägerprüfung ohne Bewilligung durchführt (§ 45a Abs. 1); 
h) während der Schonzeit Tiere der geschonten Wildgattung jagt, fängt oder tötet (§ 48 Abs. 2); 
i) als Jagdausübungsberechtigter die Abschusssperre verletzt oder den angeordneten Zwangsabschuss nicht 
durchführt (§ 49); 
j) den Bestimmungen des § 50 Abs. 1 bzw. 7 über den Abschussplan zuwiderhandelt; 
k) der Verpflichtung zur angemessenen Wildfütterung nicht nachkommt (§ 53); 
l) bei der Benützung des Jägernotweges Schusswaffen geladen oder Hunde nicht an der Leine mitführt (§ 55 
Abs. 1); 
m) der Kennzeichnungs- oder der Entfernungspflicht des § 56a Abs. 5 nicht nachkommt; 
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n) ein Wildwintergatter ohne Bewilligung errichtet oder in Bescheiden enthaltene Bedingungen, Befristungen 
oder Auflagen nicht einhält (§ 56b); 
o) den Bestimmungen über die Nachsuche nach krankgeschossenem oder vermutlich getroffenem Wild nicht 
nach der im § 57 geforderten Weise nachkommt; 
p) als Jagdausübungsberechtigter der Verpflichtung zur Jagdhundehaltung nicht in der im § 58 geforderten 
Weise entspricht; 
q) den Bestimmungen des § 59 über das Fangen und Vergiften von Wild zuwiderhandelt; 
r) einem in diesem Gesetz (§ 30, § 48 Abs. 7, § 53 Abs. 4, § 54 Abs. 2, § 56, § 56a Abs. 4, § 60 Abs. 1, § 61 
Abs. 1, § 62 und § 63) oder einem in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung (§ 50) verfüg-
ten Ge- oder Verbot zuwiderhandelt; 
s) einer in diesem Gesetz verfügten Anzeigepflicht nicht nachkommt (§ 6a Abs. 6 bis 10, § 6b Abs. 5, § 13 
Abs. 4, § 21 Abs. 5 und 6 sowie § 56 Abs. 2); 
t) verpflichtet ist, bestimmte Listen oder sonstige Unterlagen aller Art zu führen oder der Behörde vorzulegen, 
und diese Unterlagen nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder der Behörde nicht oder nicht ordnungsge-
mäß oder nicht zeitgerecht vorlegt (§ 19 Abs. 6, § 25, § 34 Abs. 4, § 50 Abs. 2, 6 und 8, § 51 und § 52 Abs. 1 
und 3). 

 
(2) Verwaltungsübertretungen (Abs. 1) sind mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu ahnden. Sachen, die Gegenstand 
der strafbaren Handlung sind oder zur Begehung der strafbaren Handlung gedient haben, können für verfallen 
erklärt werden. Können die dem Verfall unterliegenden Sachen (z. B. Wild oder Teile von Wild) nicht erfasst wer-
den, weil sie veräußert, verbraucht oder sonstwie beiseitegeschafft wurden, so ist auf eine Verfallsersatzstrafe in 
der Höhe des Wertes des Verfallsgegenstandes zu erkennen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Im Straferkenntnis kann auch die Jagdkarte entzogen und auf den zeitlichen oder dauernden Verlust der Fä-
higkeit, eine Jagdkarte zu erlangen, erkannt werden. Dem Oö. Landesjagdverband ist eine Ausfertigung eines 
jeden solchen Straferkenntnisses zuzustellen, sobald dieses rechtskräftig ist. 
 
 
31.) Oö. Jugendschutzgesetz 
LGBl 93/2001 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 10. (1) Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben zur Unterstützung der Bezirksverwaltungsbehörde 
einzuschreiten durch 

1. vorbeugende Maßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsverfahren erforderlich sind. 

 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7.000 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, 
wer als Erwachsener 

1. gegen die Sorgfaltspflichten des § 4 Abs. 1 oder 2 verstößt, 
2. den für ein Unternehmen, eine Veranstaltung oder eine Liegenschaft gemäß § 4 Abs. 3 vorgeschriebenen 
Auflagen, Vorkehrungen und Kontrollverpflichtungen oder sonstigen Jugendschutzbestimmungen zuwider-
handelt, 
3. entgegen dem Verbot des § 8 Abs. 2 an Jugendliche alkoholische Getränke oder Tabakwaren, welche die-
se nicht erwerben und konsumieren dürfen (§ 8 Abs. 1), abgibt, 
4. gegen ein Verbot des § 9 Abs. 1 verstößt, 
5. es unterlässt, Vorkehrungen gemäß § 9 Abs. 3 zu treffen. 

  
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 3 liegt nicht vor, wenn sich der Erwachsene zuvor vergewissert 
hat, dass der Jugendliche das gemäß § 8 Abs. 1 vorgeschriebene Alter erreicht hat und ihm dies - auf seine An-
frage - vom Jugendlichen nachgewiesen wurde. 
 
(3) (entfallen) 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Wiederholte, von der Gewerbeordnung 1994 unterliegenden Unternehmern oder von Veranstaltern oder deren 
Beauftragten begangene Verwaltungsübertretungen sind der für die Entziehung der Gewerbeberechtigung oder 
der Veranstaltungsbewilligung zuständigen Behörde mitzuteilen. 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer als Jugendlicher 
1. sich an allgemein zugänglichen Orten, in Gastgewerbebetrieben oder Buschenschenken sowie bei öffentlichen 
Veranstaltungen und Kinovorführungen außerhalb der erlaubten Zeiten ohne Begleitung einer Aufsichtsperson 
aufhält (§ 5 Abs. 1 Z 1), 
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2. gegen ein Verbot gemäß § 5 Abs. 2 oder gegen eine Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 verstößt, 
3. (entfallen) 
4. gegen ein Verbot des § 7 Abs. 1 verstößt, 
5. gegen ein Verbot des § 8 Abs. 1 verstößt, 
6. entgegen dem Verbot des § 8 Abs. 2 an andere Jugendliche alkoholische Getränke oder Tabakwaren, welche 
diese nicht erwerben und konsumieren dürfen (§ 8 Abs. 1), abgibt, 
7. gegen das Verbot des § 8 Abs. 4 verstößt, 
8. gegen ein Verbot des § 9 Abs. 3a verstößt.  
  
(1a) Eine Verwaltungsübertretung wegen Erwerbs oder Besitzes gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn der Erwerb 
oder Besitz Folge eines Testkaufs gemäß § 6 ist. 
 
(2) Unbeschadet des § 21 Abs. 1 VStG kann die Bezirksverwaltungsbehörde bei geringem Verschulden des Ju-
gendlichen oder unbedeutenden Folgen der Verwaltungsübertretung von der Einleitung eines Verwaltungsstraf-
verfahrens absehen, wenn 
1. zu erwarten ist, dass die Erziehungsberechtigten die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, oder 
2. der Jugendliche an einer Aussprache mit einem Jugendberater einer Stelle zur Beratung und Unterstützung 
von Jugendlichen (§ 3) teilnimmt und dies voraussichtlich ausreicht, um ihn von weiteren Verwaltungsübertretun-
gen abzuhalten und der Begehung von Verwaltungsübertretungen durch andere entgegenzuwirken. 
 
(3) § 12 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 
(4) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn dies pädago-
gisch zweckmäßig ist, Jugendlichen bei Übertretungen nach Abs. 1 die Erbringung sozialer Leistungen, wie die 
Mithilfe in der Behinderten-, Alten- und Krankenbetreuung oder bei Umweltschutzmaßnahmen zu ermöglichen, 
sofern der Jugendliche und dessen gesetzlicher Vertreter der Erbringung der sozialen Leistung zustimmen. Das 
Ausmaß der zu erbringenden sozialen Leistung darf insgesamt 24 Stunden und täglich sechs Stunden nicht über-
steigen. Die soziale Leistung hat der Jugendliche in seiner Freizeit zu erbringen. Art und Ausmaß der sozialen 
Leistung sowie die zu verhängende Ersatzstrafe für den Fall, dass die soziale Leistung nicht oder nicht vollständig 
erbracht wird, sind mit Bescheid festzusetzen. Wird die soziale Leistung vollständig erbracht, ist das Strafverfah-
ren einzustellen. 
 
(5) Jugendliche, die infolge des Erbringens sozialer Leistungen gemäß Abs. 4 eine Krankheit oder einen Unfall 
erleiden, haben, wenn sie die Krankheit oder den Unfall nicht vorsätzlich herbeigeführt haben und keinen An-
spruch auf gleichartige oder ähnliche Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften - ausgenommen das Oö. So-
zialhilfegesetz 1998 und das Oö. Mindestsicherungsgesetz - geltend machen können, Anspruch 

1. auf Hilfeleistung gemäß § 3 Oö. ChG, unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen gemäß §§ 2 und 4 
Oö. ChG und 
2. bei Verminderung der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 20 % auf eine Rente für die Dauer der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 %. 

 
(6) Die Rente ist nach dem Grad der durch die Krankheit oder den Unfall herbeigeführten Minderung der Erwerbs-
fähigkeit zu bemessen und beträgt monatlich 
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit das Doppelte des Richtsatzes der Sozialhilfe für Personen, die alleinstehend 
sind (Vollrente), 
2. bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit den Teil der Vollrente, der dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
entspricht (Teilrente). 
 
(7) Die Rente wird auf Antrag von der Landesregierung frühestens ab dem der Antragstellung folgenden Monat 
zuerkannt. Schadenersatzansprüche des Jugendlichen gegenüber einem Dritten gehen, mit Ausnahme von 
Schmerzensgeldansprüchen, auf das Land Oberösterreich über, wenn es Leistungen nach dem Oö. ChG oder 
Rentenzahlungen erbracht hat. 
 
(8) Wird die soziale Leistung nicht erbracht oder scheint die Erbringung einer sozialen Leistung gemäß Abs. 4 
nicht wirkungsvoll oder haben der Jugendliche und der gesetzliche Vertreter der Erbringung der sozialen Leistung 
nicht zugestimmt, ist der Jugendliche nach Abs. 1 mit einer Geldstrafe bis zu 200 Euro, bei erschwerenden Um-
ständen bis zu 300 Euro zu bestrafen. Erschwerende Umstände liegen insbesondere im Wiederholungsfall vor. 
Bei Vorliegen erschwerender Umstände hat die Bezirksverwaltungsbehörde darüber hinaus im erforderlich schei-
nenden Maß auch weitere geeignete Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen der Jugendwohlfahrt, zu treffen. 
Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 
 
(9) Gegenstände, die Jugendliche entgegen den Bestimmungen dieses Landesgesetzes erwerben oder besitzen, 
können für verfallen erklärt werden. 
 
(10) Strafverfügungen gegen Jugendliche sind unzulässig. 
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32.) Oö. Katastrophenschutzgesetz  
LGBl 32/2007 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach diesem Landesgesetz begeht, wer 
1. den Bestimmungen dieses Landesgesetzes, den Verordnungen hierzu oder den auf Grund dieses Landesge-
setzes ergangenen Bescheiden, Verpflichtungen oder Anordnungen zuwiderhandelt oder sich der im § 21 Abs. 4 
oder § 23 vorgesehenen Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt widersetzt; 
2. ohne hinreichenden Grund schuldhaft unmittelbar veranlasst, dass Maßnahmen im Rahmen des Katastro-
phenschutzes durchgeführt werden; 
3. vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbeiführt, der die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen 
des Katastrophenschutzes bedingt; 
4. vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Maßnahme im Rahmen des Katastrophenschutzes behindert oder verhin-
dert. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
3.600 Euro bestraft. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
33.) Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 
LGBl 30/2014 
 
§ 56. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro zu bestrafen, 

1. wer gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 13 verstößt, 
2. wer unbefugt oder gegen Entgelt Pflegeplätze vermittelt (§ 27 Abs. 3 und § 28 Abs. 5), 
3. wer ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilligung aufnimmt (§ 31 Abs. 1), 
4. wer die Eignungsfeststellung (§ 9 Abs. 3) oder -beurteilung (§ 28 Abs. 3 und § 39 Abs. 2) oder die Aufsicht 
(§ 9 Abs. 6, §§ 25, 29, 34 und § 49 Abs. 5) behindert, 
5. wer die Pflege fortsetzt, obwohl die Pflegebewilligung widerrufen wurde (§ 34 Abs. 2), 
6. wer eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung betreibt (§ 24 Abs. 3), 
7. wer unbefugt oder gegen Entgelt eine Adoption vermittelt (§ 36 Abs. 3 und 4 und § 38 Abs. 1 Z 4 und Abs. 
4 Z 2). 

 
(2) Im Fall einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 2 und 7 ist über den Täter eine Wertersatzstrafe in 
Höhe des empfangenen Entgelts zu verhängen; davon ist jedoch ganz oder teilweise abzusehen, wenn die Wer-
tersatzstrafe zur Bedeutung der Tat oder zum den Täter betreffenden Vorwurf unverhältnismäßig wäre. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Geldstrafen und Wertersatzstrafen fließen jenem Sozialhilfeverband oder jener Stadt mit eigenem Statut 
zu, dessen oder deren Wirkungsbereich sich mit dem Sprengel jener Bezirksverwaltungsbehörde deckt, die die 
Strafe verhängt hat. 
 
 
34.) Oö. Kinderbetreuungsgesetz  
LGBl 39/2007 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 39. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1.500 Euro zu bestrafen, wer 

1. eine gemäß § 2 Abs. 3 geschützte Bezeichnung verwendet, ohne diese Einrichtung nach den Bestimmun-
gen dieses Landesgesetzes zu führen, 
2. die Tätigkeit der Betreuung von Minderjährigen als Tagesmutter oder Tagesvater ohne die erforderliche 
Bewilligung ausübt, 
3. eine Kinderbetreuungseinrichtung ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 20 betreibt, 
4. die auf der Grundlage von § 11a sowie § 20 vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt oder Auflagen 
nicht einhält, 
5. eine Kinderbetreuungseinrichtung oder einzelne Gruppen in Betrieb nimmt, ohne dies gemäß § 21 anzuzei-
gen, 
6. den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung einstellt, ohne dies gemäß § 21a anzuzeigen, 
7. entgegen seiner Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 2 der Behörde die Ausübung der Aufsicht nicht ermöglicht, 
8. die Bestimmungen von gemäß § 18 Abs. 3 erlassenen Verordnungen nicht einhält. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
220 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen, wer 
als Eltern nicht dafür Sorge trägt, dass ihre kindergartenpflichtigen Kinder, die nicht gemäß § 3b abgemeldet sind, 
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die Kindergartenpflicht im Ausmaß gemäß § 3a Abs. 4 erfüllen, sofern nicht eine gerechtfertigte Verhinderung 
gemäß § 3a Abs. 5 vorliegt. 
 
 
35.) Oö. Kommunalwahlordnung  
LGBl 81/1996 idgF LGBl 31/2014 
 
§ 88. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht: 

1. wer entgegen den Bestimmungen des § 47 Abs. 2 sein Wahlrecht in mehreren Wahlsprengeln ausübt; 
2. wer gemäß § 18a Abs. 5 oder § 20 offensichtlich mutwillig einen Berichtigungsantrag erhebt. 
3. wer gemäß § 26 Abs. 3 einen Wahlvorschlag unterzeichnet, ohne aktiv wahlberechtigt zu sein; 
4. wer eine Person durch arglistige Täuschung oder Drohung bestimmt, einen Wahlvorschlag zu unterzeich-
nen (§ 29 Abs. 3); 
5. wer Anordnungen des Wahlleiters (§ 49 Abs. 3) nicht befolgt; 
6. wer den Bestimmungen des § 44 zuwider Wahlwerbung betreibt, sich an einer Ansammlung beteiligt oder 
Waffen trägt; 
7. wer entgegen dem Verbot des § 51 Abs. 4 auf einem Wahlkuvert Worte, Bemerkungen oder Zeichen an-
bringt; 
8. wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert, gebrechlich (§ 51 Abs. 5), bettlägerig oder körperlich be-
hindert (§ 48 Abs. 2) ausgibt; 
9. wer unbefugt amtliche Stimmzettel und wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt (§ 58); 
10. wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise 
kennzeichnet; 
11. wer unbefugt amtliche Wahlkarten oder der amtlichen Wahlkarte gleiche oder ähnliche Wahlkarten in Auf-
trag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 220 Euro zu bestrafen.  
 
(3) Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleich oder ähn-
lich sind, können für verfallen erklärt werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
 
36.) Oö. Krankenanstaltengesetz  
LGBl 132/1997 idgF LGBl 70/2011 
 
§ 96. (1) Wer 

1. eine Krankenanstalt entgegen § 4 oder § 6a ohne Bewilligung errichtet, entgegen § 6 oder § 6b ohne Bewil-
ligung oder ohne Genehmigung gemäß § 6c betreibt oder die im Zusammenhang mit einer solchen Bewilli-
gung erteilten Bedingungen und Auflagen nicht einhält, 
2. entgegen § 7 Abs. 1 eine bewilligungspflichtige Verlegung oder Veränderung ohne Bewilligung vornimmt, 
3. entgegen § 9 eine Krankenanstalt ohne Bewilligung verpachtet oder auf einen anderen Rechtsträger über-
trägt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 14.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. die nach § 7 Abs. 2 vorgeschriebene Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
2. entgegen § 9 die Bezeichnung einer Krankenanstalt ohne Bewilligung ändert, 
3. entgegen § 10 Abs. 7 die Anstaltsordnung ohne Genehmigung erlässt oder ändert, 
4. gegen eine nach § 10 erlassene Anstaltsordnung gröblich verstößt, 
5. gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 20 verstößt, sofern die Tat nicht mit einer gerichtlichen Strafe 
bedroht ist, 
6. entgegen § 21 den Verpflichtungen betreffend die Krankengeschichten und sonstigen Vormerke nicht 
nachkommt, 
7. gegen die Werbebeschränkung nach § 33 verstößt, 
8. den Verpflichtungen nach § 78 nicht nachkommt, 
9. die nach § 88 vorgeschriebene Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
10. die in der Verordnung über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenanstalten, LGBl. Nr. 77/2000, 
vorgeschriebene Verpflichtung nicht erfüllt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
 
37.) Oö. Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 
LGBl 95/1991 idgF LGBl 16/2013 
 
§ 9. (1) Als Lehrberechtigter ist von der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 
anzuerkennen, wer 
1. einen Betrieb gemäß § 5 Oö Landarbeitsordnung 1989 führt, 
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2. die erforderliche Verlässlichkeit und 
3. jene fachliche Eignung besitzt, die eine den Zielen des § 5 und § 8 Abs. 2 entsprechende Ausbildung gewähr-
leistet. 
 
(2) Als nicht verlässlich (Abs. 1 Z 2) ist ein Bewerber anzusehen, der 

1. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen durch ein inländisches Gericht 
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, sofern die Verurteilung noch nicht getilgt ist 
oder Beschränkungen der Auskunft nach § 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68, zuletzt geändert durch BGBl. 
I Nr. 87/2012, nicht unterliegt, oder 
2. wiederholt gemäß § 250 Abs. 1 Z 1 Oö Landarbeitsordnung 1989 wegen der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung bestraft wurde. 

 
(3) Fachlich geeignet (Abs. 1 Z 3) ist, wer 
1. ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule mit einschlägiger Fach- bzw. Studienrichtung oder eine 
einschlägige Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt (Schule) absolviert hat, oder 
2. im jeweiligen Ausbildungsgebiet die Meisterprüfung abgelegt hat, oder 
3. eine hinreichende tatsächliche fachliche Eignung zur zweckentsprechenden und ausreichenden Ausbildung 
von Lehrlingen und den erfolgreichen Besuch eines Ausbilderinnen- bzw. Ausbilderkurses oder Ausbildungslehr-
gangs im Ausmaß von mindestens 40 Stunden nachweisen kann. Diese fachliche Eignung ist jedenfalls gegeben, 
wenn die Person einen einschlägigen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb führt und eine Facharbeiterinnen- 
bzw. Facharbeiterprüfung im betreffenden Ausbildungsgebiet oder eine gleichwertige Ausbildung nachweisen 
kann, oder 
4. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes auf Grund des Oö. LFBAG 1991, LGBl. Nr. 95/1991, 
in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 15/2010, als anerkannte Lehrberechtigte bzw. anerkannter Lehrbe-
rechtigter oder als Ausbildende bzw. Ausbilder mit entsprechender fachlicher Eignung tätig war. 
 
(4) Ist der Eigentümer eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes eine juristische Person oder wird der Betrieb 
nicht durch den Eigentümer geleitet oder besitzt der Eigentümer nicht die erforderliche fachliche Eignung, so kann 
eine Anerkennung als Lehrberechtigter nur dann erfolgen, wenn mit der Ausbildung von Lehrlingen ein Ausbilder 
beauftragt ist. Der Ausbilder muss ebenfalls die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 und Z 3 erfüllen. 
 
(5) Als Lehrbetrieb ist ein Betrieb gemäß § 5 Oö Landarbeitsordnung 1989 anzuerkennen, wenn eine gute wirt-
schaftliche Führung und für das beantragte Ausbildungsgebiet fachlich ausreichende sowie den Vorschriften der 
§§ 76 bis 95 Oö Landarbeitsordnung 1989 entsprechende Einrichtungen des Betriebes gegeben sind. 
 
(5a) Wenn die für den Lehrberuf wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zwar überwiegend aber nicht in vollem 
Umfang selbst vermittelt werden können, so kann eine Lehrbetriebsanerkennung unter Vorschreibung der Aufla-
ge erteilt werden, dass die am Betrieb nicht vermittelbare Ausbildung der Lehrlinge durch Ausbildungsmaßnah-
men in einem anderen geeigneten Betrieb oder einer anderen geeigneten Einrichtung erfolgt (ergänzende Ausbil-
dung). Die ergänzende Ausbildung ist bezogen auf die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß dem Berufsbild sowie 
bezogen auf das Lehrjahr im Anerkennungsbescheid festzulegen. 
 
(5b) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Verhältniszahlen einzuhalten: 

1. betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten, fachlich ein-
schlägig ausgebildeten Personen: 

a) eine fachlich einschlägig ausgebildete Person ……………….…zwei Lehrlinge 
b) für jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete Person .....…je ein weiterer Lehrling, 

und 
2. betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten Ausbilderinnen 
bzw. Ausbilder: 

a) auf je 5 Lehrlinge zumindest eine Ausbilderin bzw. ein Ausbilder, die bzw. der mindestens 20 Stunden 
mit Ausbildungsaufgaben betraut ist; 
b) auf je 15 Lehrlinge zumindest eine Ausbilderin bzw. ein Ausbilder, die bzw. der ausschließlich (gesamte 
wöchentliche Normalarbeitszeit) mit Ausbildungsaufgaben betraut ist. 

Für Personen in der integrativen Berufsausbildung gemäß § 18b (Teilqualifikation) gelten diese Verhältniszahlen 
sinngemäß. 
  
(6) Um die Anerkennung als Lehrberechtigter oder als Lehrbetrieb ist schriftlich bei der Land- und forstwirtschaft-
lichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle anzusuchen. Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-
ausbildungsstelle hat vor der Entscheidung über ein Ansuchen um Anerkennung die Land- und Forstwirtschafts-
inspektion zu hören. Vor der Anerkennung als Lehrbetrieb hat die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle den Betrieb erforderlichenfalls an Ort und Stelle dahin zu überprüfen, ob die Vorausset-
zungen gemäß Abs. 5 gegeben sind. 
 
(7) In der Anerkennung ist jeweils auszusprechen, für welches oder für welche Ausbildungsgebiete sie gilt. Die 
Anerkennung ist an Bedingungen und Auflagen zu binden, wenn dies erforderlich ist, um eine den Zielen des § 5 
und § 8 Abs. 2 entsprechende Lehrlingsausbildung zu gewährleisten. Insbesondere ist unter Bedachtnahme auf 
die Art und Größe des Betriebs sowie die Verhältniszahlen nach Abs. 5b festzusetzen, wie viele Lehrlinge und 
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Personen mit einem Ausbildungsvertrag im Sinn des § 18b gleichzeitig ausgebildet werden dürfen, um sicherzu-
stellen, dass jede bzw. jeder das Lehrziel erreicht. 
 
(8) Eine die ergänzende Ausbildung (Abs. 5a) betreffende Vereinbarung ist Bestandteil des Lehrvertrags; sie ist 
entweder im Lehrvertrag zu treffen oder dem Lehrvertrag als Anhang anzuschließen und bei Anmeldung des 
Lehrvertrags zur Eintragung vorzulegen. Der Lehrbetrieb hat glaubhaft zu machen, dass der Betrieb oder die 
Einrichtung fachlich geeignet ist, die ergänzende Ausbildung unter Einhaltung der dienstnehmerinnen- bzw. 
dienstnehmerschutzrechtlichen Vorschriften durchzuführen. Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle hat die Land- und Forstwirtschaftsinspektion zu hören, ob diese Voraussetzung im Hinblick 
auf den Dienstnehmerinnen- bzw. Dienstnehmerschutz gegeben ist, was letztere erforderlichenfalls an Ort und 
Stelle zu überprüfen hat. 
 
(9) Wurde einem Lehrbetrieb eine Anerkennung gemäß Abs. 5a erteilt und eine ergänzende Ausbildung festge-
legt, und wird dann ein Lehrvertrag bei der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 
angemeldet, der keine solche ergänzende Ausbildung vorsieht, so hat diese festzustellen, ob und inwieweit diese 
ergänzende Ausbildung noch erforderlich ist, wenn der Lehrvertrag nicht innerhalb angemessener Frist ergänzt 
wurde. 
 
(10) Ob eine schwerpunktmäßige Ausbildung im Sinn des § 24 Abs. 2 in einem Betrieb erfolgen kann, ist von der 
Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle festzulegen. Sie ist bei der Anerkennung als 
Lehrberechtigte bzw. Lehrberechtigter und als Lehrbetrieb festzulegen und in die Lehrverträge aufzunehmen. 
 
(11) Eine Anerkennung als Lehrberechtigte bzw. Lehrberechtigter oder als Lehrbetrieb für ein bestimmtes Ausbil-
dungsgebiet ist zu widerrufen, wenn die Anerkennungsvoraussetzungen gemäß Abs. 1, 4, 5 oder 5a nicht mehr 
erfüllt werden. Anstelle des Widerrufs einer nach Abs. 5 erfolgten Lehrbetriebsanerkennung kann bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des Abs. 5a auch nachträglich eine Auflage im Sinn des Abs. 5a vorgeschrieben werden. 
Wenn sich sonstige entscheidungsrelevante Umstände im Sinn der Abs. 5, 5a, 5b und 10 geändert haben, ist die 
Lehrbetriebsanerkennung gegebenenfalls einzuschränken. 
 
(12) Die Anerkennung als Lehrbetrieb erlischt, wenn auf dem Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren kein 
Lehrling ausgebildet oder dort keine Schülerin oder kein Schüler einer Höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalt (Schule) oder keine Studentin oder kein Student einer Universität oder Fachhochschule mit einschlä-
giger Fachrichtung eine lehr- bzw. studienplanmäßige Pflichtpraxis absolviert hat. 
 
§ 37. Wer eine in diesem Landesgesetz umschriebene Berufsbezeichnung oder eine Berufsbezeichnung, die 
nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 3 und 40 geführt werden kann, unbefugt führt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
 
38.) Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz  
LGBl 60/1997 idgF LGBl 90/2001 
 
§ 96. (1) Wer der Meldepflicht gemäß § 8 Abs. 3 nicht nachkommt oder sonst den Bestimmungen des § 8 Abs. 1, 
3 und 4 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Führung eröffnet oder nach Erlöschen oder 
Untersagung des Rechtes zur Schulführung weiterführt (§§ 88 und 89), 
2. der Schulbehörde trotz der Aufforderung die beabsichtigte Bezeichnung der Privatschule nicht anzeigt (§ 90 
Abs. 1) oder eine andere als die Bezeichnung verwendet, die er angezeigt hat (§ 90 Abs. 1 oder 3), oder der 
Aufforderung nach § 90 Abs. 2 oder 5 nicht nachkommt, 
3. Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähn-
lich sind, ohne dass die Schule das Öffentlichkeitsrecht besitzt (§ 93 Abs. 1 Z. 1), 
4. einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung dessen Verwendung in dieser Eigenschaft an der Schule 
beschäftigt (§ 86 Abs. 6), 
5. den Organen der Schulbehörde die Durchführung der Aufsicht erschwert oder verhindert (§ 95 Abs. 3), 
6. die gemäß § 85 Abs. 4, § 86 Abs. 5 und § 91 Abs. 1 zu erstattenden Anzeigen unterlässt, 
7. ein Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanstandeten Mängel wei-
terführt (§ 91 Abs. 2), 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro zu bestrafen. 
  
 
39.) Oö. Landarbeitsordnung 
LGBl 25/1989 idgF LGBl 90/2013 
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§ 14d. (1) Eine Dienstnehmerin bzw. ein Dienstnehmer, der von einer Dienstgeberin bzw. einem Dienstgeber mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR oder der Schweiz zur Erbringung einer fortgesetzten 
Arbeitsleistung nach Österreich entsandt wird, hat unbeschadet des auf das Dienstverhältnis anzuwendenden 
Rechts für die Dauer der Entsendung zwingend Anspruch auf 

1. bezahlten Urlaub nach § 67, sofern das Urlaubsausmaß nach den Rechtsvorschriften des Heimatstaats ge-
ringer ist; nach Beendigung der Entsendung behält diese Dienstnehmerin bzw. dieser Dienstnehmer den der 
Dauer der Entsendung entsprechenden aliquoten Teil der Differenz zwischen dem nach österreichischem 
Recht höheren Urlaubsanspruch und dem Urlaubsanspruch, der ihr bzw. ihm nach den Rechtsvorschriften 
des Heimatstaats zusteht; 
2. die Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen; 
3. Bereithaltung der Aufzeichnung im Sinn der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur Un-
terrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedin-
gungen (91/533/EWG) in Österreich durch die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber oder die bzw. den mit der 
Ausübung des Weisungsrechts der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers gegenüber den entsandten Dienst-
nehmerinnen bzw. Dienstnehmern Beauftrage bzw. Beauftragten. 

 
(2) Gemäß § 14d Abs. 2 Landarbeitsgesetz 1984 haben Dienstgeberinnen bzw. Dienstgeber im Sinn des Abs. 1 
die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmern, die zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeits-
leistung nach Österreich entsandt werden, spätestens eine Woche vor Arbeitsaufnahme der Zentralen Koordina-
tionsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Ar-
beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen zu melden und eine Abschrift der 
Meldung der bzw. dem im Abs. 1 Z 3 bezeichneten Beauftragten, sofern nur eine Dienstnehmerin bzw. ein 
Dienstnehmer entsandt wird, dieser bzw. diesem auszuhändigen. Sofern dies technisch möglich ist, hat die Mel-
dung elektronisch zu erfolgen. In Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren Arbeiten und bei kurzfristig zu erledi-
genden Aufträgen ist die Meldung unverzüglich vor Arbeitsaufnahme zu erstatten. Hat die Dienstgeberin bzw. der 
Dienstgeber der bzw. dem Beauftragten oder der Dienstnehmerin bzw. dem Dienstnehmer vor Arbeitsaufnahme 
keine Abschrift der Meldung ausgehändigt, so hat die bzw. der Beauftragte oder die Dienstnehmerin bzw. der 
Dienstnehmer eine Meldung nach dem ersten Satz und Abs. 3 unverzüglich mit der Arbeitsaufnahme zu erstat-
ten. Die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen hat eine 
Abschrift der Meldung an den zuständigen Krankenversicherungsträger (§§ 26 und 30 ASVG) elektronisch zu 
übermitteln. 
 
(3) Gemäß § 14d Abs. 3 Landarbeitsgesetz 1984 hat die Meldung nach Abs. 2 folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name und Anschrift der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers; 
2. Name der bzw. des im Abs. 1 Z 3 bezeichneten Beauftragten; 
3. Name und Anschrift der inländischen Auftraggeberin bzw. des inländischen Auftraggebers; 
4. die Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern sowie die Staatsangehörigkeit der nach Öster-
reich entsandten Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer; 
5. Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung in Österreich; 
6. die Höhe des der einzelnen Dienstnehmerin bzw. dem einzelnen Dienstnehmer gebührenden Entgelts; 
7. Ort der Beschäftigung in Österreich (auch andere Einsatzorte in Österreich); 
8. die Art der Tätigkeit und Verwendung der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers; 
9.  sofern für die Beschäftigung der entsandten Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer im Sitzstaat der 
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, jeweils die ausstellende 
Behörde sowie die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift der Ge-
nehmigung; 
10. sofern die entsandten Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer im Sitzstaat der Dienstgeberin bzw. des 
Dienstgebers eine Aufenthaltsgenehmigung benötigen, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Ge-
schäftszahl, das Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung. 

 
(4) Gemäß § 14d Abs. 4 Landarbeitsgesetz 1984 haben Dienstgeberinnen bzw. Dienstgeber im Sinn des Abs. 1 
oder des Abs. 1 Z 3 bezeichnete Beauftragte oder die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer (Abs. 2), sofern für 
die entsandte Dienstnehmerin bzw. den entsandten Dienstnehmer in Österreich keine Sozialversicherungspflicht 
besteht, Unterlagen über die Anmeldung der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers zur Sozialversicherung 
(Sozialversicherungsdokument A 1 nach der Verordnung (EG) Nr. 883/04 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit, ABl. Nr. L 166 vom 30.4.2004, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 465/2012, 
ABl. Nr. L 149 vom 8.6.2012, S 4) sowie eine Abschrift der Meldung gemäß Abs. 2 und 3 am Arbeits(Einsatz)ort 
im Inland bereitzuhalten. Sofern für die Beschäftigung der entsandten Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer im 
Sitzstaat der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, ist auch die 
Genehmigung bereitzuhalten. 
 
(5) Gemäß § 14d Abs. 5 Landarbeitsgesetz 1984 sind die Organe der Abgabenbehörden berechtigt, die Arbeits-
stelle zu betreten, das Bereithalten der Unterlagen nach Abs. 4 zu überwachen sowie Abschriften von diesen 
Unterlagen anzufertigen. Bei innerhalb eines Arbeitstages wechselnden Arbeits(Einsatz)orten sind die erforderli-
chen Unterlagen am ersten Arbeits(Einsatz)ort bereitzuhalten. Erfolgt eine Kontrolle an einem der anderen Ar-
beits(Einsatz)orte, sind die Unterlagen binnen 24 Stunden dem Kontrollorgan nachweislich zu übermitteln. 
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(6) Gemäß § 14d Abs. 6 Landarbeitsgesetz 1984 haben die Behörden nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften auch mit Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU oder des EWR, die für die Kontrolle der Einhal-
tung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften oder für die Bekämpfung illegaler Erwerbstätigkeit zuständig sind 
oder Auskünfte geben können, ob eine Dienstgeberin bzw. ein Dienstgeber die Arbeitsbedingungen nach Abs. 1 
einhält, zusammenzuarbeiten sowie Auskünfte bei begründeten Anfragen von Behörden anderer Mitgliedstaaten 
zu geben. Die Gewährung von Amtshilfe an diese Behörden ist von Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes 
befreit. 
 
(7) Gemäß § 14d Abs. 7 Landarbeitsgesetz 1984 haben die Kollektivvertragsparteien die von ihnen abgeschlos-
senen Kollektivverträge in geeigneter Form zugänglich zu machen. 
 
(8) Gemäß § 14d Abs. 8 Landarbeitsgesetz 1984 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 500 Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 
Euro zu bestrafen, wer als Dienstgeberin bzw. Dienstgeber oder als im Abs. 1 Z 3 bezeichnete Beauftragte bzw. 
bezeichneter Beauftragter 
1. die Meldung nach Abs. 2 nicht rechtzeitig erstattet oder 
2. die erforderlichen Unterlagen entgegen Abs. 4 nicht bereithält. 
Bei grenzüberschreitender Entsendung gilt die Verwaltungsübertretung als in dem Sprengel der Bezirksverwal-
tungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten Dienstnehmerinnen bzw. 
Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
§ 250. (1) Wer Verpflichtungen gemäß den §§ 46, 56 bis 64, 73, 76a Abs. 3 bis 5, 77 bis 79, 81 bis 83, 83a Abs. 4 
bis 7, 84 bis 84b, 85 Abs. 1 bis 5, 86 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 87 bis 93, 93a Abs. 2 bis 6, 9 und 13, 93b 
Abs. 7 und 9, 94, 94a Abs. 2 bis 7, 94e, 94f, 97 Abs. 1, 3 und 6, 98 Abs. 1 bis 3, 98a Abs. 2, 99 bis 101, 110 bis 
111, 115 Abs. 3, 116 Z 2, 117 Abs. 3, 131 Abs. 2, 161 Abs. 3, 197 Z 3, 208 Abs. 3 und 4, 212, 213 Abs. 1, 219 
Abs. 2, 220 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a, 224 Abs. 4, 226, 248 und 249a oder auf Grund dieser Bestimmungen erlas-
senen Verordnungen oder einem Bescheid, der sich auf diese Bestimmungen gründet, zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen 

1. der §§ 56 bis 64, 73, 76a Abs. 3 bis 5, 77 bis 79, 81 bis 83, 83a Abs. 4 bis 7, 84 bis 84b, 85 Abs. 1 bis 5, 86 
Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 87 bis 93, 93a Abs. 2 bis 6, 9 und 13, 93b Abs. 7 und 9, 94, 94a Abs. 2 bis 7, 
94e, 94f, 97 Abs. 1, 3 und 6, 98 Abs. 1 bis 3, 98a Abs. 2, 99 bis 101, 110 bis 111, 115 Abs. 3, 116 Z 2, 117 
Abs. 3, 131 Abs. 2, 248 und 249a mit Geldstrafe von 150 Euro bis zu 1.100 Euro, 
2. der §§ 46, 161 Abs. 3, 197 Z 3, 208 Abs. 3 und 4, 212, 213 Abs. 1, 219 Abs. 2, 220 Abs. 1 Z 1a und Abs. 
1a, 224 Abs. 4 und 226 mit Geldstrafe von 150 Euro bis zu 2.200 Euro 

zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 2 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. des § 161 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 46, 197 Z 3, 208 Abs. 3 und 4, 212, 213 Abs. 1 oder 226 der Betriebsrat, 
3. des § 219 Abs. 2 oder des § 220 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a das gemäß § 222 zuständige Organ der Dienst-
nehmerschaft und 
4. des § 224 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(2a) Im Fall des Abs. 2 ist gemäß § 237 Abs. 6 Landarbeitsgesetz 1984 auf das Strafverfahren § 56 Abs. 2 bis 4 
des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) anzuwenden. 
 
(2b) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind Verwaltungsüber-
tretungen 

1. des § 40 Abs. 2 bis 4 sowie der §§ 40a und 40h mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im 
Wiederholungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro, 
2. des § 40g Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro 
bis zu 10.000 Euro, 
3. des § 40e, § 40g Abs. 1 sowie des § 40j Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 500 Euro bis zu 2.000 Euro, 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere 
auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2c) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2b als in jenem Spren-
gel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen 
Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(2d) Gemäß § 237 Abs. 2c Landarbeitsgesetz 1984 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, Übertretungen des § 40g Abs. 5 und des § 40j Abs. 4 von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall von 500 Euro bis zu 2.000 Euro, zu bestra-
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fen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag 
oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2e) Gemäß § 237 Abs. 2d Landarbeitsgesetz 1984 gelten bei grenzüberschreitender Überlassung Verwaltungs-
übertretungen nach Abs. 2d als in jenem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Ar-
beits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer liegt, bei wechseln-
den Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Er-
füllung ihrer Aufgaben vereitelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis zu 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Bevollmächtigte der Dienstgeber sind gleich wie diese zu bestrafen. Dienstgeber sind aber neben ihren Be-
vollmächtigten nur dann zu bestrafen, wenn die Übertretung mit ihrem Wissen begangen wurde oder wenn sie bei 
der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl oder der 
Beaufsichtigung der Bevollmächtigten es an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen lassen. 
 
(5) Wer als private Arbeitsvermittlerin oder als privater Arbeitsvermittler gemäß den §§ 2 ff. des Arbeitsmarktför-
derungsgesetzes oder als mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts oder als 
Dienstgeberin oder Dienstgeber entgegen der Bestimmung des § 113e einen Arbeitsplatz nur für Männer oder 
nur für Frauen ausschreibt, ist auf Antrag der Stellenwerberin oder des Stellenwerbers von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 365 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Übertretungen der §§ 257 Z 1 und 2, 259 Abs. 3, 260 Abs. 5, 263 Abs. 1 und 4, 269 Abs. 2, 271 Abs. 3, 272 
Abs. 3, 275 Abs. 2, 279 Abs. 1, 293 Abs. 1 und 295 Abs. 4 sind als Verwaltungsübertretungen von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(7) Übertretungen nach Abs. 6 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. der §§ 257 Z 1 und 2, 259 Abs. 3, 260 Abs. 5, 263 Abs. 1, 271 Abs. 3, 272 Abs. 3, 279 Abs. 1 und 295 Abs. 
4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder 
der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen, 
2. der §§ 263 Abs. 4 und 269 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium, 
3. des § 275 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 275 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung, 
4. des § 293 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffene Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Euro-
päischen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person der Täterin oder des Täters bei der zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatanklägerin oder Privatankläger). Gemäß § 
282 Abs. 3 Landarbeitsgesetz 1984 ist auf das Strafverfahren § 56 Abs. 2 bis 4 VStG anzuwenden. 
 
 
40.) Oö. Landtagswahlordnung  
LGBl 48/1997 idgF LGBl 31/2014 
 
§ 80. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

1. wer den Anordnungen der zur Anlegung der Wählerverzeichnisse berufenen Behörden zuwiderhandelt; 
2. wer offensichtlich mutwillig einen Berichtigungsantrag gemäß § 23 oder Beschwerde gemäß § 25 erhebt. 
3. wer einen Wahlvorschlag unterstützt, ohne aktiv wahlberechtigt zu sein; 
4. wer den Bestimmungen des § 40 zuwider Wahlwerbung betreibt, sich an einer Ansammlung beteiligt oder 
Waffen trägt; 
5. wer Anordnungen des Wahlleiters nicht befolgt; 
6. wer auf Wahlkuverts Worte, Bemerkungen oder Zeichen anbringt; 
7. wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert, gebrechlich, bettlägerig oder körperlich behindert aus-
gibt; 
8. wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise 
kennzeichnet; 
9. wer unbefugt amtliche Stimmzettel und wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt; 
10. wer unbefugt amtliche Wahlkarten oder der amtlichen Wahlkarte gleiche oder ähnliche Wahlkarten in Auf-
trag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleich oder ähn-
lich sind, können für verfallen erklärt werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
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41.) Oö. Lebensrettungs- und Katastropheneinsatzmedaillengesetz  
LGBl 18/1960 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 3. (1) Die Medaillen (§§ 1 und 2) können mehrmals verliehen werden. 
 
(2) An Personen, die wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt 
sind, können Medaillen solang nicht verliehen werden, wie diese Verurteilungen in der beschränkten Auskunft 
gemäß § 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2012, ersicht-
lich sind. 
 
(3) Wird nachträglich bekannt, dass die Voraussetzungen gemäß den §§ 1 und 2 zum Zeitpunkt der Verleihung 
der Auszeichnung tatsächlich nicht vorgelegen sind, so ist die Medaille abzuerkennen und der Landesregierung 
zurückzustellen. 
 
(4) Alle mit einer Medaille ausgezeichneten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehene Medaille zu tragen und 
sich als Trägerin bzw. Träger dieser Medaille zu bezeichnen. Andere Sonderrechte oder Sonderpflichten sind 
damit nicht verbunden. 
 
(5) Die Medaille geht in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie darf von anderen Personen nicht 
getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in das Eigentum anderer Personen übertragen 
werden. 
 
(6) Wer eine Medaille unbefugt trägt oder sich unbefugt als deren Trägerin bzw. Träger bezeichnet oder wer sie 
Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro zu bestrafen. 
 
 
42.) Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 
LGBl 114/2002 idgF LGBl 20/2014 
 
§ 47. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1.000 Euro zu bestrafen, wer bei der Erstellung von Abnahmebefunden nicht die in einer Verordnung gemäß § 22 
Abs. 4 vorgeschriebenen näheren Bestimmungen einhält. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.000 
Euro zu bestrafen, wer 

1. Brennstoffe entgegen den Bestimmungen des § 4 oder einer auf Grund des § 4 Abs. 3 erlassenen Verord-
nung in einer Feuerungsanlage verwendet, 
2. Brennstoffe entgegen einem Verbot oder unter Missachtung von Auflagen gemäß einer Verordnung nach § 
5 verwendet, 
3. Heizungsanlagen oder wesentliche Teile von Heizungsanlagen entgegen einer auf Grund des § 7 erlasse-
nen Verordnung in Verkehr bringt oder betreibt, 
4. Kleinfeuerstätten oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerstätten entgegen den Bestimmungen der §§ 12 
oder 17 Abs. 2 in Verkehr bringt, 
5. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 17 nicht vorlegt, 
6. Feuerungsanlagen ohne die nach § 19 Abs. 1 erforderliche Bewilligung, sonstige Gasanlagen ohne die 
nach § 38 Abs. 2 erforderliche Bewilligung oder Lagerstätten für brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 41 
Abs. 1 erforderliche Bewilligung errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, 
7. Feuerungsanlagen ohne die nach § 21 Abs. 1 erforderliche Anzeige oder Lagerstätten für brennbare Flüs-
sigkeiten ohne die nach § 42 Abs. 1 erforderliche Anzeige errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, 
8. Heizungsanlagen ohne die nach § 22 Abs. 1 erforderliche Überprüfung, bewilligungspflichtige sonstige 
Gasanlagen ohne die nach § 38 Abs. 2 erforderliche Überprüfung oder bewilligungs- oder anzeigepflichtige 
Lagerstätten für brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 43 erforderliche Überprüfung betreibt, 
9. Abnahmebefunde entgegen den Bestimmungen des § 22 Abs. 2 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 2 oder § 43 – 
nicht ordnungsgemäß erstellt, 
10. Abnahmebefunde erstellt, ohne dazu gemäß § 22 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 2 
oder § 43 – berechtigt zu sein, 
11. Abnahmebefunde entgegen der Bestimmung des § 22 Abs. 5 und 6 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 2 oder § 
43 – nicht der Behörde vorlegt, 
12. nachträgliche Auflagen nach § 23, § 38 Abs. 2 oder § 44 Abs. 2 nicht einhält, 
13. bewilligungs- oder anzeigepflichtige Feuerungsanlagen ohne die nach § 24 erforderliche Anzeige, bewilli-
gungspflichtige sonstige Gasanlagen ohne die nach § 38 Abs. 2 erforderliche Anzeige oder bewilligungs- oder 
anzeigepflichtige Lagerstätten für brennbare Flüssigkeiten ohne die nach § 42 Abs. 3 erforderliche Anzeige 
auflässt oder angezeigte oder gemäß § 24 Abs. 3 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 2 oder § 42 Abs. 3 – vorge-
schriebene Maßnahmen nicht oder nur unvollständig durchführt, 
14. die Auflassung von bewilligungspflichtigen Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe entgegen § 24 
Abs. 4 nicht meldet, 
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15. Feuerungsanlagen und sonstige erdgasversorgte Heizungsanlagen entgegen den Bestimmungen des § 
25 Abs. 1 und des § 31 Abs. 1 oder bewilligungspflichtige sonstige Gasanlagen entgegen der Bestimmung 
des § 38 Abs. 3 nicht wiederkehrend überprüfen lässt, 
16. wiederkehrende Überprüfungen entgegen den Bestimmungen des § 25 Abs. 1 bis 3 – allenfalls i.V.m. § 31 
Abs. 1 oder § 38 Abs. 3 – oder entgegen einer auf Grund des § 25 Abs. 4 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 3 – er-
lassenen Verordnung nicht ordnungsgemäß vornimmt, 
17. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 25 Abs. 2 – allenfalls i.V.m. § 38 Abs. 3 – nicht aufbewahrt 
oder nicht der Behörde oder einem von der Behörde gemäß § 27 Abs. 2 ermächtigten Rauchfangkehrer oder 
einer gemäß § 27 Abs. 2 ermächtigten Rauchfangkehrerin vorlegt, 
18. wiederkehrende Überprüfungen oder Inspektionen vornimmt, ohne dazu gemäß § 26 - allenfalls i.V.m. § 
29a Abs. 4 oder § 38 Abs. 3 - oder § 31a Abs. 5 berechtigt zu sein, 
19. sich als Überprüfungsberechtigter oder Überprüfungsberechtigte gemäß § 26 Abs. 1 bei der Erstellung 
von Abnahmebefunden gemäß § 22 Abs. 2 oder Prüfberichten gemäß § 25 Abs. 2 oder der Durchführung ei-
ner einmaligen Inspektion gemäß § 29a oder der Erstellung von Abnahmebefunden gemäß § 38 Abs. 2 oder 
Prüfberichten gemäß § 38 Abs. 3 fachlich nicht geeigneter Dienstnehmer oder Dienstnehmerinnen oder nicht 
überprüfungsberechtigter Personen bedient, 
20. als Überprüfungsorgan entgegen den Bestimmungen des § 28 Abs. 1 - allenfalls i.V.m. § 31a Abs. 4 oder 
§ 38 Abs. 3 - keine Mängelbehebung schriftlich veranlasst oder die Mängelbehebung innerhalb der gesetzten 
Frist nicht überprüft, 
21. als Überprüfungsorgan entgegen den Bestimmungen des § 28 Abs. 2 - allenfalls i.V.m. § 31a Abs. 4 oder 
§ 38 Abs. 3 - keine Anzeige an die Behörde erstattet, 
22. als Überprüfungsorgan entgegen der Bestimmung des § 28 Abs. 3 nicht das Erdgasunternehmen verstän-
digt, 
23. Mängel entgegen einem bescheidförmigen Auftrag nach § 28 Abs. 4 oder 5 - allenfalls i.V.m. § 31a Abs. 4, 
§ 38 Abs. 3 oder § 44 Abs. 1 - nicht behebt, 
23a. Inspektionen von Heizungsanlagen entgegen der Bestimmung des § 29a Abs. 4 nicht oder nicht zeitge-
recht veranlasst, 
23b. Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 29a Abs. 5 nicht aufbewahrt oder nicht der Behörde vor-
legt, 
23c. Klimaanlagen entgegen der Bestimmung des § 31a nicht oder nicht zeitgerecht wiederkehrend überprü-
fen lässt oder Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 31a Abs. 2 nicht aufbewahrt oder nicht der Be-
hörde vorlegt, 
24. als Rauchfangkehrer oder Rauchfangkehrerin die ihm oder ihr obliegenden Pflichten gemäß § 35 nicht 
oder nur unvollständig wahrnimmt, 
25. als verfügungs- und/oder nutzungsberechtigte Person die ihm obliegenden Pflichten gemäß § 36 nicht o-
der nur unvollständig wahrnimmt, 
26. sonstige Gasanlagen entgegen § 38 Abs. 1 oder einer darauf gestützten Verordnung errichtet, betreibt 
oder wesentlich ändert oder Lagerstätten für feste Brennstoffe oder für brennbare Flüssigkeiten entgegen § 40 
Abs. 1 oder einer auf § 40 Abs. 2 gestützten Verordnung errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, sofern dies 
nicht bereits nach den Z 6, 7, 8, 12, 13 und 23 strafbar ist, 
27. entgegen den Bestimmungen des § 46 den Zutritt, Messungen und Überprüfungen oder Probeentnahmen 
nicht ermöglicht oder behindert, die notwendigen Unterlagen nicht vorlegt oder die erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilt. 

 
(3) Die Strafe des Verfalls von Brennstoffen, Feuerstätten oder wesentlichen Bauteilen von Feuerstätten kann 
ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 Z 1, 2, 3 oder 4 
im Zusammenhang stehen. 
 
 
43.) Oö. Mindestsicherungsgesetz  
LGBl 74/2011 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer einer Auskunftspflicht gemäß § 30 Abs. 3 oder 4 nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
 
44.) Oö. Nationalparkgesetz  
LGBl 20/1997 idgF  LGBl 90/2013 
 
§ 21. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

1. wer eine vorgenommene Kennzeichnung vorsätzlich beschädigt, zerstört oder unbefugt entfernt (§ 4 Abs. 
2); 
2. wer einem Verbot gemäß § 7, § 8 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 1 und 2 oder § 10 zuwiderhandelt; 
3. wer Bedingungen, Befristungen oder Auflagen, die in bescheidmäßigen Feststellungen gemäß § 8 Abs. 1 
oder gemäß § 9 Abs. 1 verfügt sind, nicht einhält; 

164 
 

4. wer Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 und 3 ohne Zustimmung der Nationalparkgesellschaft durchführt 
(§ 12 Abs. 2); 
5. wer sonst einem in diesem Landesgesetz oder in einer Verordnung, die auf Grund dieses Landesgesetzes 
erlassen wird, festgelegten Ge- oder Verbot zuwiderhandelt. 

  
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstra-
fe bis zu 7.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
45.) Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 
LGBl 129/2001 idgF LGBl 35/2014 
 
§ 55. (1) Naturwacheorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, 

1. die zu ihrem Überwachungsgebiet gehörenden Grundstücke zu betreten sowie die Zufahrtswege kostenlos 
zu benützen; 
2. in ihrem Überwachungsgebiet Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem 
Landesgesetz oder einer auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnung antreffen, zum Zweck der 
Feststellung der Personalien anzuhalten und Anzeige zu erstatten; 
3. bei Gefahr im Verzug Gegenstände, die gemäß § 57 Abs. 2 für verfallen erklärt werden können, vorläufig in 
Beschlag zu nehmen; das Naturwacheorgan hat den Betroffenen darüber sofort eine Bescheinigung auszu-
stellen und die beschlagnahmten Gegenstände an die zuständige Behörde abzuliefern; 
4. die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge und Behältnisse nach Gegenständen, die gemäß 
§ 57 Abs. 2 für verfallen erklärt werden können, zu durchsuchen. 

 
(2) Naturwacheorgane sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit als Naturwa-
cheorgan bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse einer Gebietskörper-
schaft oder der Parteien geboten ist. Naturwacheorgane sind verpflichtet, ihre Überwachungstätigkeit so zu ge-
stalten, dass mit ihr möglichst geringe Beeinträchtigungen fremder Rechte verbunden sind. 
 
(3) Die Naturwacheorgane genießen bei Ausübung ihres Dienstes den strafrechtlichen Schutz, der Beamten 
gewährleistet wird. 
 
§ 56. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

1. den Verboten des § 8 zuwiderhandelt; 
2. eine Werbeeinrichtung entgegen den Bestimmungen des § 13 errichtet, aufstellt, anbringt, ändert oder be-
treibt; 
3. als Eigentümer (Verfügungsberechtigter) Veränderungen, Gefährdungen oder den Untergang eines Natur-
denkmales nicht unverzüglich anzeigt (§ 16 Abs. 4); 
4. bewilligungspflichtige Maßnahmen im Sinn des § 18 Abs. 1 ohne Bewilligung ausführt oder in einer Bewilli-
gung verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen (§ 18 Abs. 3) nicht einhält; 
5. eine Naturhöhle ohne Bewilligung für Zwecke des Fremdenverkehrs oder der Volksbildung der Öffentlich-
keit zugänglich macht (§ 20 Abs. 1) oder in einer Bewilligung verfügte Bedingungen, Befristungen oder Aufla-
gen (§ 20 Abs. 4) nicht einhält; 
6. eine Schauhöhle ohne bewilligte Betriebsordnung (§ 20 Abs. 5) oder in einer anderen als in der Betriebs-
ordnung genehmigten Weise betreibt oder die Betriebsordnung ohne Bewilligung der Behörde abändert (§ 20 
Abs. 5); 
6a. als mit der ökologischen Bauaufsicht betraute Person die Aufgaben gemäß § 42a Abs. 2 nicht ordnungs-
gemäß wahrnimmt; 
7. den Bestimmungen des § 26 betreffend den allgemeinen Schutz von Pflanzen, Pilzen und Tieren zuwider-
handelt; 
8. den in einer Verordnung gemäß § 27 umschriebenen Schutzbestimmungen, allenfalls im Zusammenhang 
mit § 28, und/oder den Bestimmungen des § 27 Abs. 3 und 4 betreffend den besonderen Schutz von Pflan-
zen, Pilzen und Tieren zuwiderhandelt; 
9. in einer Bewilligung gemäß § 29 Abs. 1 verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen (§ 30 Abs. 3) 
nicht einhält oder als Inhaber einer entsprechenden Bewilligung diese samt einem zur Feststellung seiner 
Identität geeigneten Ausweis den nach diesem Landesgesetz mit Aufgaben des Natur- und Landschaftsschut-
zes betrauten Organen auf deren Verlangen nicht vorweist (§ 30 Abs. 4); 
10. standortfremde Pflanzen oder land- oder gebietsfremde Tiere in der freien Natur ohne erforderliche Bewil-
ligung aussetzt oder ansiedelt oder in einer Bewilligung verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen 
nicht einhält (§ 31); 
11. den Verboten gemäß § 33 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt; 
12. ohne im Besitz einer entsprechenden Bewilligung zu sein, erwerbsmäßig Mineralien oder Fossilien sam-
melt, feilbietet oder verkauft oder als Inhaber einer entsprechenden Bewilligung diese samt einem zur Fest-
stellung seiner Identität geeigneten Ausweis den nach diesem Landesgesetz mit Aufgaben des Natur- und 
Landschaftsschutzes betrauten Organen auf deren Verlangen nicht vorweist (§ 33 Abs. 3 bis 6); 
13. als Verfügungsberechtigter eine Kennzeichnung gemäß § 45 Abs. 1 nicht duldet; 
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14. eine Kennzeichnung im Sinn des § 45 Abs. 1 beschädigt, entfernt oder unbefugt verwendet oder wer ent-
gegen § 45 Abs. 2 eine geschützte Bezeichnung verwendet; 
15. mit Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes betrauten behördlichen oder sachverständigen Orga-
nen oder mit der Durchführung der Biotopkartierung beauftragten Personen entgegen § 51 den ungehinderten 
Zutritt zu den in Betracht kommenden Grundstücken nicht gewährt oder die erforderlichen Auskünfte nicht er-
teilt; 
16. die Ausübung der Befugnisse der Naturwacheorgane entgegen § 55 Abs. 1 nicht duldet.  

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

1. bewilligungspflichtige Vorhaben (§ 5) ohne Bewilligung ausführt oder in Bewilligungen verfügte Bedingun-
gen, Befristungen oder Auflagen nicht einhält, wenn nicht Abs. 3 Z 3 anzuwenden ist; 
2. anzeigepflichtige Vorhaben (§ 6) ohne Anzeige oder vor Ablauf der im § 6 Abs. 3 genannten Frist oder vor 
der Mitteilung, dass eine Untersagung des Vorhabens nicht erfolgen werde (§ 6 Abs. 5), oder trotz Untersa-
gung des Vorhabens ausführt oder ausgeführt hat, wenn nicht Abs. 3 Z 4 anzuwenden ist; 
3. die in einem Feststellungsbescheid gemäß § 6 Abs. 4 verfügten Bedingungen, Auflagen oder Befristungen 
nicht einhält, wenn nicht Abs. 3 Z 5 anzuwenden ist; 
4. als Eigentümer (Verfügungsberechtigter) eines Naturdenkmales die Durchführung der in Bescheiden ge-
mäß § 16 Abs. 1 und 4 bestimmten Schutzmaßnahmen nicht duldet; 
5. als Eigentümer (Verfügungsberechtigter) eines Naturgebildes bzw. seiner zu schützenden Umgebung § 17 
zuwiderhandelt; 
6. als Eigentümer (Verfügungsberechtigter) eines betroffenen Grundstückes dem Verbot gemäß § 36 Abs. 4 
zuwiderhandelt; 
7. einer besonderen administrativen Verfügung gemäß § 58 nicht nachkommt oder dieser zuwiderhandelt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro ist zu bestrafen, wer 

1. Eingriffe, die im Schutzbereich von Seen verboten sind (§ 9), ohne bescheidmäßige Feststellung im Sinn 
des § 9 Abs. 1 ausführt oder in solchen Feststellungen verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen 
nicht einhält; 
2. Eingriffe, die im Schutzbereich übriger Gewässer (§ 10) verboten sind, ohne bescheidmäßige Feststellung 
im Sinn des § 10 Abs. 2 ausführt oder in Bewilligungen verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen 
nicht einhält; 
3. bewilligungspflichtige Vorhaben in Landschaftsschutzgebieten (§ 11) oder in geschützten Landschaftsteilen 
(§ 12) ohne Bewilligung ausführt oder in Bewilligungen verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen 
nicht einhält; 
4. anzeigepflichtige Vorhaben in Landschaftsschutzgebieten (§ 11) oder in geschützten Landschaftsteilen (§ 
12) ohne Anzeige oder vor Ablauf der im § 6 Abs. 3 genannten Frist oder vor der Mitteilung, dass eine Unter-
sagung des Vorhabens nicht erfolgen werde (§ 6 Abs. 5), oder trotz Untersagung des Vorhabens ausführt o-
der ausgeführt hat; 
5. in Landschaftsschutzgebieten (§ 11) oder in geschützten Landschaftsteilen (§ 12) die in einem Feststel-
lungsbescheid gemäß § 6 Abs. 4 verfügten Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht einhält; 
6. unerlaubte Eingriffe in ein Naturdenkmal ausführt oder in einer Ausnahmebewilligung verfügte Bedingun-
gen, Befristungen oder Auflagen nicht einhält (§ 16 Abs. 3); 
7. bewilligungspflichtige Maßnahmen im Sinn des § 24 Abs. 3 ohne Bewilligung ausführt oder in einer Bewilli-
gung verfügte Bedingungen, Befristungen oder Auflagen (§ 24 Abs. 6) nicht einhält; 
8. Eingriffe, die in einem Naturschutzgebiet (§ 25) verboten sind, ohne Ausnahmebewilligung gemäß § 25 
Abs. 5 ausführt oder in einer Ausnahmebewilligung verfügte Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht 
einhält; 
9. Eingriffe, die in einem Naturschutzgebiet (§ 25) verboten sind, ohne Anzeige gemäß § 25 Abs. 4 oder vor 
Ablauf der im § 6 Abs. 3 genannten Frist oder vor der Mitteilung, dass eine Untersagung des Vorhabens nicht 
erfolgen werde (§ 6 Abs. 5), oder trotz Untersagung des Vorhabens ausführt oder ausgeführt hat; 
10. in Naturschutzgebieten (§ 25) die in einem Feststellungsbescheid gemäß § 6 Abs. 4 verfügten Bedingun-
gen, Auflagen oder Befristungen nicht einhält. 

 
(4) Bildet die unzulässige Durchführung eines Vorhabens den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so 
endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung oder Einstellung des Vorhabens oder mit der Rechtskraft 
der nachträglich erteilten naturschutzbehördlichen Bewilligung, der begünstigenden Feststellung gemäß §§ 9 
oder 10 oder durch Nichtuntersagung gemäß § 6 nach Ablauf der Untersagungsfrist. 
 
 
46.) Oö. Parkgebührengesetz  
LGBl 28/1988 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 2. (1) Zur Entrichtung der Parkgebühr ist der Lenker verpflichtet. 
 
(2) Die Abgabenbehörde und jene Behörde, die zur Ahndung einer Verwaltungsübertretung nach § 6 zuständig 
ist, können Auskünfte darüber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahr-
zeug zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt gelenkt und in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone oder auf 
einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt hat. Diese Auskünfte, welche den Namen, das Geburtsdatum und 
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die Anschrift der betreffenden Person enthalten müssen, hat der Zulassungsbesitzer, wenn dieser geschäftsunfä-
hig oder beschränkt geschäftsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter, oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines 
mehrspurigen Kraftfahrzeugs überlässt, zu erteilen. Können diese Personen die Auskunft nicht erteilen, haben sie 
die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese trifft dann die Auskunftspflicht. Die Angaben des 
Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen 
des Falles geboten scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung innerhalb von 
zwei Wochen nach deren Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnun-
gen nicht gegeben werden könnte, sind Aufzeichnungen zu führen. 
 
§ 6. (1) Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Parkgebühr hinterzieht oder verkürzt bzw. zu hinterziehen oder 
zu verkürzen versucht oder 
b) den Geboten des § 2 Abs. 2 oder den Geboten oder Verboten der auf Grund dieses Landesgesetzes erlas-
senen Verordnungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei allen gemäß Abs. 1 mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können mit Organstrafverfügung 
Geldstrafen bis zu 36 Euro eingehoben werden. 
 
(3) Wer das im § 5c vorgesehene Dienstabzeichen bzw. den Dienstausweis oder diesem verwechselbar ähnliche 
Gegenstände unbefugt oder missbräuchlich führt oder verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.200 Euro zu bestrafen. Unbefugt geführte Dienst-
abzeichen, Dienstausweise oder Gegenstände, die einer solchen Übertretung zugrunde liegen, sind für verfallen 
zu erklären. 
 
§ 8. Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnung mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
§ 8a. (1) Die Aufsichtsorgane gemäß § 5a Abs. 1 Z. 1 und 2 sind berechtigt - unbeschadet des § 8 sowie der 
nach sonstigen Vorschriften zustehenden weiteren Befugnisse - Personen, die auf frischer Tat einer Verwal-
tungsübertretung nach § 6 Abs. 1 betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht der Begehung einer sol-
chen stehen, anzuhalten, um die Identität festzustellen und sie zum Sachverhalt zu befragen. 
 
(2) Die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 6 Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kann 
besonders geschulte Aufsichtsorgane im Sinne des Abs. 1 ermächtigen, unter den Voraussetzungen des § 37a 
Abs. 1, Abs. 2 Z. 2, Abs. 3 und Abs. 4 VStG eine vorläufige Sicherheit einzuheben bzw. verwertbare Sachen als 
vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen. 
 
(3) Bei der Handhabung ihrer Befugnisse haben die Aufsichtsorgane im Sinne des Abs. 1 so vorzugehen, dass 
damit eine möglichst geringe Beeinträchtigung verbunden ist und jedes unnötige Aufsehen tunlichst vermieden 
wird. 
 
 
47.) Oö. Pflanzenschutzgesetz 
LGBl 67/2002 idgF LGBl 60/2005 
 
§ 13. Wer 

1. den im § 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt oder 
2. entgegen § 9 Schadorganismen oder Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse sowie andere Gegenstände im Sinn 
von Anhang I, II, III, IV und V Teil B der Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 hält, bescheidmä-
ßig vorgeschriebene Quarantänebedingungen ohne Genehmigung aufgibt oder behördliche Aufträge betref-
fend Maßnahmen zur vollständigen Tilgung von Schadorganismen missachtet oder 
3. den in Verordnungen und Bescheiden, die auf Grund dieses Landesgesetzes erlassen wurden, enthaltenen 
Geboten oder Verboten zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro zu be-
strafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
48.) Oö. Polizeistrafgesetz  
LGBl 36/1979 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 1. (1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Als Anstandsverletzung im Sinne des Abs. 1 ist jedes Verhalten in der Öffentlichkeit anzusehen, das einen 
groben Verstoß gegen die allgemein anerkannten Grundsätze der guten Sitte bildet. 
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§ 1a. (1) Wer in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen oder unaufgefordertes Begleiten oder 
Beschimpfen, um Geld oder geldwerte Sachen an einem öffentlichen Ort bettelt oder von Ort zu Ort oder von 
Haus zu Haus umherzieht, um so zu betteln oder als Beteiligter einer organisierten Gruppe in dieser Weise bet-
telt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Wer eine andere Person zum Betteln im Sinn des Abs. 1, in welcher Form auch immer, veranlasst oder ein 
solches Betteln organisiert, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(3) Wer eine unmündige minderjährige Person beim Betteln im Sinn des Abs. 1, in welcher Form auch immer, 
mitführt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(4) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 bis 3 ist jeweils auch der Versuch strafbar. 
 
§ 1b. (1) Die Kontrolle der Einhaltung dieses Abschnitts dieses Landesgesetzes fällt - unbeschadet der §§ 9 und 
10 - in die Zuständigkeit der Gemeinden; die Gemeinden können mit der Kontrolle der Einhaltung 

1. Mitglieder eines in der Gemeinde eingerichteten Gemeindewachkörpers betrauen oder 
2. besondere Aufsichtsorgane bestellen. Die Bestellung kann befristet erfolgen. 

 
(2) Für die Bestellung der Aufsichtsorgane, das Ende der Bestellung, deren Dienstabzeichen und Dienstausweis 
sowie dem Schutz dieser gelten § 5b bis 5d und § 6 Abs. 3 Oö. Parkgebührengesetz sinngemäß. 
 
(3) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung dieses Abschnitts durch 

1. Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren sowie die Sicherung des Strafverfahrens 
und des Strafvollzugs erforderlich sind, insbesondere die Anhaltung von Personen zum Zweck der Feststel-
lung ihrer Identität und Erstattung von Anzeigen, 
3. die Festnahme von Personen, die sie bei einer Verwaltungsübertretung nach § 1a Abs. 1 bis 4 auf frischer 
Tat betreten, sofern die übrigen Voraussetzungen des § 35 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 vorliegen, 
aber kein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann. Die festgenommenen Personen sind, 
wenn der Grund der Festnahme nicht schon vorher entfallen ist, von den Aufsichtsorganen unverzüglich der 
Behörde vorzuführen oder einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zum Zweck der Vorführung vor 
die Behörde zu übergeben. 

 
(4) Aufsichtsorgane haben nach Maßgabe des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 zusätzlich folgende Befugnisse: 

1. Aussprechen von Ermahnungen gemäß § 21 Abs. 2 VStG; 
2. Beschlagnahme von Gegenständen gemäß § 39 Abs. 2 VStG; beschlagnahmte Gegenstände sind unver-
züglich der Behörde oder zur Übergabe an diese einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu über-
geben; 
3. Ausstellung von Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG nach Ermächtigung durch die Verwaltungsstraf-
behörde. 

Als gelinderes Mittel kommt jeweils die Wegweisung der Person vom öffentlichen Ort in Betracht. 
 
(5) Die Aufsichtsorgane sind bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 an die Weisungen der zuständigen 
Gemeindeorgane gebunden. Sie haben alle in Ausübung ihres Amtes gemachten Wahrnehmungen, die ein be-
hördliches Tätigwerden erfordern, der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, unterliegen im Übrigen aber 
der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG und sind in Ausübung ihres Dienstes Beamte im Sinn des § 
74 StGB. 
 
(6) Bei der Durchführung der Kontrolle gemäß Abs. 1 haben die Aufsichtsorgane so vorzugehen, dass damit eine 
möglichst geringe Beeinträchtigung verbunden ist und jedes unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 
 
§ 3. (1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Unter störendem Lärm sind alle wegen ihrer Dauer, Lautstärke oder Schallfrequenz für das menschliche Emp-
finden unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen. 
 
(3) Störender Lärm ist dann als ungebührlicherweise erregt anzusehen, wenn das Tun oder Unterlassen, das zur 
Erregung des Lärmes führt, gegen ein Verhalten verstößt, wie es im Zusammenleben mit anderen verlangt wer-
den muss und jene Rücksichtnahme vermissen lässt, die die Umwelt verlangen kann. 
 
(4) Soweit dadurch ungebührlicherweise störender Lärm erregt wird, ist als Verwaltungsübertretung im Sinne des 
Abs. 1 insbesondere anzusehen: 

1. auf Verkehrsflächen, die nicht Straßen mit öffentlichem Verkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 der Straßenver-
kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, sind, 

a) das Laufenlassen von Kraftfahrzeugmotoren bei stehendem Fahrzeug, 
b) die Abgabe von Schallzeichen mittels Hupe; 

168 
 

2. das Befahren von Toreinfahrten, Hausvorplätzen, Höfen von Wohnhäusern, Parkplätzen und sonstigen 
Grundflächen - soweit es sich hierbei nicht um Straßen mit öffentlichem Verkehr handelt - mit Kraftfahrzeugen 
bei laufenden Motoren; 
3. die Benützung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautsprechern und sonstigen Tonwiedergabegeräten. 

 
§ 5. (1) Wer als Halter eines Tieres dieses in einer Weise beaufsichtigt oder verwahrt, dass durch das Tier dritte 
Personen gefährdet oder über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden, oder gegen die auf Grund der Abs. 2 
und 3 erlassenen Verordnungen oder behördlichen Anordnungen verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
Als unzumutbare Belästigung Dritter gilt insbesondere auch die Verunreinigung von Kinderspielplätzen und ähnli-
chen Flächen. 
 
(2) Die Gemeinde hat das Halten von Tieren in einer Wohnung einschließlich deren Nebenräumen, wie Keller- 
und Dachbodenräume, oder sonst in Gebäuden, in einem Garten oder auf anderen Grundflächen unbeschadet 
der hierfür sonst geltenden Rechtsvorschriften zu untersagen, wenn ihr bekannt wird, dass durch die Tierhaltung 
dritte Personen gefährdet oder über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden. Wenn es zur sicheren Behe-
bung der Gefährdung oder Belästigung ausreichend erscheint, kann die Gemeinde anstelle einer solchen Unter-
sagung auch bestimmte Anordnungen für das Halten der Tiere treffen. 
 
§ 6. (1) Das Halten von gefährlichen Tieren ist nur auf Grund einer Bewilligung der Gemeinde zulässig. Wer ein 
gefährliches Tier ohne Bewilligung der Gemeinde hält, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Als gefährliche Tiere sind solche Tiere anzusehen, von denen nach den Erkenntnissen der Tierkunde auf 
Grund ihrer wesensmäßig typischen Verhaltensweise angenommen werden kann, dass sie die Sicherheit von 
Menschen gefährden, wenn sie in unsachgemäßer Verwahrung gehalten werden. Die Landesregierung kann 
durch Verordnung bestimmte Tierarten, -gattungen oder -familien bezeichnen, die nach diesen Bestimmungen als 
typisch gefährlich anzusehen sind. 
 
(3) Um die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist bei der Gemeinde anzusuchen. Dem Antrag sind geeignete Unterlagen 
beizufügen, aus denen ersichtlich ist, in welcher Weise die Verwahrung erfolgen soll. 
 
(4) Die Gemeinde hat die Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn keine Gefährdung des Lebens, der Ge-
sundheit und der Sicherheit von Menschen, keine Belästigung von Menschen und keine Gefährdung des Eigen-
tums dritter Personen zu besorgen ist sowie eine sachgemäße Verwahrung unter Berücksichtigung des Tier-
schutzes gewährleistet ist. Zur Gewährleistung dieser Interessen kann die Bewilligung befristet sowie unter Be-
dingungen oder Auflagen erteilt werden. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzun-
gen für ihre Erteilung weggefallen ist.  
 
§ 9. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 4 durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. Ferner haben die Organe der Bundespolizei die von ihnen dienstlich wahrgenommenen Verstöße 
gegen die auf Grund des § 4 erlassenen Verordnungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
(2) Die Landespolizeidirektion, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, hat die von ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Verstöße gegen die auf Grund des § 4 erlas-
senen Verordnungen und Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 5 und 6 der zuständigen Behörde anzuzei-
gen. 
 
§ 10. (1) Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 1, 1a und 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Ge-
biet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, bei Übertretungen nach 

a) den §§ 1 und 3 mit Geldstrafe bis 360 Euro, 
b) § 1a Abs. 1 und 3 mit Geldstrafe bis 720 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer 
Woche, 
c) § 1a Abs. 2 mit Geldstrafe bis 14.500 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen 

zu bestrafen. 
 
(2) Verstöße gegen die auf Grund des § 4 erlassenen Verordnungen und Verwaltungsübertretungen gemäß den 
§§ 5 und 6 sind von der Bezirkshauptmannschaft, in den Städten mit eigenem Statut vom Bürgermeister, bei 
Übertretungen nach 

a) § 4 mit Geldstrafe bis 360 Euro, 
b) § 5 mit Geldstrafe bis 1.450 Euro, 
c) § 6 mit Geldstrafe bis 3.600 Euro, 

zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Bewilligungsinhaber Auflagen gemäß § 6 Abs. 4 zuwiderhandelt oder den im § 7 Abs. 3 genannten 
Organen den Zutritt zu Liegenschaften und Räumen verweigert, ist von den im Abs. 2 genannten Behörden mit 
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einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. Wer Auflagen gemäß § 2 Abs. 4 zuwiderhandelt, ist von den im 
Abs. 1 genannten Behörden mit einer Geldstrafe bis zu 14.500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Tiere, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß den §§ 5 und 6 bilden, können für verfallen 
erklärt werden, wenn durch sie dritte Personen ernsthaft gefährdet oder in unzumutbarem Maß belästigt wurden 
und Abhilfe nicht anders als durch Abnahme des Tieres erreicht werden kann. Solche Tiere sind nach Maßgabe 
der Umstände des Einzelfalles in Freiheit zu setzen, tierfreundlichen Personen bzw. Einrichtungen zu übergeben 
oder schmerzlos zu töten. 
 
(5) Als Strafe kommt auch die Erklärung von Geld und geldwerten Sachen, die durch eine Verwaltungsübertre-
tung nach § 1a Abs. 1 bis 3 erworben worden sind, für verfallen in Betracht. 
 
 
49.) Oö. Rettungs-Dienstmedaillen-Gesetz  
LGBl 74/1989 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 6. Wer eine Oberösterreichische Rettungs-Dienstmedaille unbefugt trägt oder sich unbefugt als deren Trägerin 
bzw. Träger bezeichnet oder wer sie Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
 
50.) Oö. Rettungsgesetz 
LGBl 27/1988 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. sich ohne Anerkennung gemäß § 4 als anerkannte Rettungsorganisation oder in damit leicht verwechselba-
rer Weise bezeichnet oder ausgibt, 
1a. als privates Rettungsunternehmen Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 oder 2 ohne Bewilligung durchführt 
oder der Anzeigepflicht gemäß § 4b Abs. 1 oder einem Auftrag gemäß § 4b Abs. 4 nicht nachkommt, 
1b. als Rettungsorganisation oder privates Rettungsunternehmen Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 oder 2 
von nicht ausreichend ausgebildetem Personal durchführen lässt, 
2. Auflagen gemäß § 4 Abs. 3, § 4a Abs. 7 oder § 4b Abs. 2 nicht erfüllt oder gegen die Bestimmungen des § 
4 Abs. 4 oder 5 verstößt, 
3. die im § 8 geregelte Hilfeleistungs- und Verständigungspflicht nicht erfüllt, 
4. den Einsatz des örtlichen Hilfs- und Rettungsdienstes veranlasst, obwohl er weiß, dass kein Anlass für ei-
nen Einsatz besteht, 
5. den Verpflichtungen gemäß § 9 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 
6. Einrichtungen des örtlichen Hilfs- und Rettungsdienstes missbräuchlich verwendet oder beschädigt, 
7. sich ohne Anerkennung gemäß § 6b als anerkannte Flugrettungsorganisation oder in damit leicht verwech-
selbarer Weise bezeichnet oder ausgibt, 
8. als anerkannte Flugrettungsorganisation Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 3a von nicht ausreichend ausgebilde-
tem Personal durchführen lässt, 
9. Auflagen gemäß § 6b Abs. 3 nicht erfüllt, 
10. den Einsatz der Flugrettung veranlasst, obwohl er weiß, dass kein Anlass für einen Einsatz besteht, 
11. Einrichtungen der Flugrettung missbräuchlich verwendet oder beschädigt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 2.200 
Euro zu bestrafen. 
 
§ 13. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 11 Abs. 1 Z 3 bis 6 im Umfang des Ge-
setzes über die Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen, LGBl. Nr. 46/1977, mit-
zuwirken. 
 
(2) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
haben deren Sicherheitswacheorgane die von ihnen dienstlich wahrgenommenen Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 11 Abs. 1 Z 3 bis 6 der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
 
51.) Oö. Sammlungsgesetz 
LGBl 16/1997 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 6. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Sammlung veranstaltet, ohne die gemäß § 2 erforderliche Bewilligung erlangt zu haben, 
2. den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Z 1 über die Pflichten betreffend die Durchführung einer bewilligten Samm-
lung zuwiderhandelt, 
3. die Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 nicht führt, 
4. die gesammelten Geldbeträge einer Verwendung zuführt, die vom § 4 Abs. 1 Z 1 nicht gedeckt ist, 
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5. die im § 4 Abs. 1 Z 2 geforderte Abrechnung auch nach einer von der Behörde gesetzten angemessenen 
Nachfrist nicht vorlegt, 
6. der Behörde entgegen § 4 Abs. 2 die Einsicht in die von ihr gewünschten Unterlagen und Aufzeichnungen 
verwehrt oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der gesammelte Geldbetrag kann für verfallen erklärt werden, wenn dieser in einem angemessenen Verhält-
nis zur Schuld steht. 
 
(4) Ort der Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 3 bis 6 ist der Sitz der überprüfenden Behörde (§ 4 Abs. 2). 
 
 
52.) Oö. Seen-Verkehrsverordnung  
LGBl 68/2005 
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. gegen ein im § 2 oder § 6 angeführtes Verbot verstößt, 
2. gegen die im § 3 normierte Motorboot-Sommersperre verstößt, indem er den Verbrennungsmotor eines 
Fahrzeuges in Betrieb setzt, 
3. in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September eine gemäß § 5 Abs. 2 gekennzeichnete Schutzzone befährt. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, wird nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 Schifffahrtsge-
setz bestraft. 
 
 
53.) Oö. Sexualdienstleistungsgesetz  
LGBl 80/2012 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 11. (1) Die Gemeinde hat nötigenfalls die Bewilligungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber zur Schaffung 
von sanitären Einrichtungen und Sicherheitsvorkehrungen nach der gemäß § 6 Abs. 2 erlassenen Verordnung 
sowie zur Behebung allfälliger sonstiger Mängel zur Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen gemäß § 6 
für den Betrieb eines Bordells unter Gewährung einer angemessenen Frist zu verhalten. 
 
(2) Die Gemeinde hat die Schließung eines Bordells mit Bescheid zu verfügen, wenn 

1. dieses ohne rechtskräftige Bewilligung betrieben wird, oder 
2. dem Auftrag nach Abs. 1 nicht fristgerecht entsprochen wird, oder 
3. den Organen der nach diesem Landesgesetz zur Überprüfung zuständigen Behörden der Zutritt nicht er-
möglicht oder die erforderliche Auskunft nicht erteilt wird, oder 
4. beim Betrieb gegen Bestimmungen dieses Landesgesetzes oder auf dessen Grundlage erlassenen Ver-
ordnungen oder Bescheide verstoßen wird. 

Im § 6 Abs. 1 Z 1 genannte nachträglich entstandene Einrichtungen bilden keinen Schließungsgrund. 
 
(3) Besteht offenkundig der Verdacht einer Verwaltungsübertretung, die nach Abs. 2 die Schließung eines Bor-
dells zur Folge hat, und ist mit Grund anzunehmen, dass der rechtswidrige Betrieb fortgesetzt wird, so kann die 
Gemeinde auch ohne vorangegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheids nach Abs. 2 die zur 
Schließung des Betriebs notwendigen Maßnahmen an Ort und Stelle treffen. Über die Schließung des Bordells ist 
innerhalb von vier Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. Wird diese Frist nicht eingehalten, gelten die 
getroffenen Maßnahmen als aufgehoben. 
 
(4) Rechtsfolge der Schließung ist, dass das Bordell trotz rechtskräftiger Bewilligung nicht betrieben werden darf. 
Außer in den Fällen des Abs. 3 letzter Satz ist die Schließung von der Gemeinde mit Bescheid aufzuheben, wenn 
nachgewiesen wird, dass der Grund für die Schließung weggefallen ist. 
 
§ 16. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung dieses Landesgesetzes 
durch folgende Maßnahmen mitzuwirken: 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
3. Maßnahmen zur Anwendung von Befehls- und Zwangsgewalt. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben der gemäß § 14 zuständigen Behörde über deren 
Ersuchen bei der Durchsetzung der Betretungs- und Überprüfungsrechte und bei der Schließung eines Bordells 
oder einer Peep-Show im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. ein Bordell ohne Bewilligung betreibt; 
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2. eine Peep-Show ohne Bewilligung betreibt; 
3. den im § 3 Abs. 1 Z 3 und im § 3 Abs. 3 enthaltenen Verboten zuwiderhandelt; 
4. als Bewilligungsinhaberin bzw. Bewilligungsinhaber oder verantwortliche Person gegen die Bordellbewilli-
gung verstößt; 
5. als Bewilligungsinhaberin bzw. Bewilligungsinhaber gegen die Peep-Show-Bewilligung verstößt; 
6. als Bewilligungsinhaberin bzw. Bewilligungsinhaber oder verantwortliche Person gegen § 8 verstößt; 
7. als Bewilligungsinhaberin bzw. Bewilligungsinhaber keine verantwortliche Person gemäß § 9 bestellt; 
8. Organen oder Hilfsorganen der Behörden im Sinn des § 15 den Zutritt verweigert, sie am Zutritt hindert, 
ihnen seine Identität nicht nachweist oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
9. als Kundin bzw. Kunde gegen § 13 verstößt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind mit Geldstrafe bis 10.000 Euro oder mit Freiheitsstra-
fe bis zu vier Wochen, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 20.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 bis 9 sind mit Geldstrafe bis 5.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 10.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wo-
chen zu bestrafen. 
 
(5) Die Bewilligungsbehörde ist von Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 und 2 zu verständigen. 
 
 
54.) Oö. Sozialberufegesetz  
LGBl 63/2008 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 61. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Berufsbezeichnung nach diesem Landesgesetz unbefugt führt oder eine Berufsbezeichnung führt, die 
geeignet ist, eine dieser Ausbildungen oder die damit verbundenen Berufsberechtigungen vorzutäuschen, 
2. einen Beruf entgegen §§ 10 Abs. 2 oder 11 Abs. 2 ausübt, 
3. einen Beruf entgegen §§ 17 Abs. 1 und 4 oder 20 Abs. 1 ausübt, ohne dass eine Berechtigung zur Berufs-
ausübung nach diesem Landesgesetz vorliegt, 
4. als Dienstgeber Personen entgegen §§ 17 Abs. 1 oder 20 Abs. 1 beschäftigt und diese Personen keine Be-
rechtigung zur Berufsausübung nach diesem Landesgesetz besitzen, 
5. eine Schule für Sozialberufe, einen Ausbildungsgang oder Lehrgang ohne Bewilligung nach diesem Lan-
desgesetz führt, 
6. als Träger einer ermächtigten Bildungseinrichtung einen bescheidmäßigen Auftrag gemäß § 57 Abs. 4 nicht 
fristgerecht umsetzt, 
7. einer oder mehreren in den §§ 8 oder 9 enthaltenen Anordnungen oder Verboten zuwider handelt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 bis 6 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 2 und 7 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro 
zu bestrafen. 
 
(5) Die eingehobenen Strafgelder fließen dem regionalen Träger sozialer Hilfe zu, in dessen Sprengel das Straf-
verfahren durchgeführt wird. 
 
 
55.) Oö. Sozialhilfegesetz 
LGBl 82/1998 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 65. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer einer Auskunftspflicht gemäß § 67 Abs. 5 oder Abs. 6 nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
 
56.) Oö. Spielapparate- und Wettgesetz  
LGBl 106/2007 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 6. (1) Besteht der begründete Verdacht, dass mit Spielapparaten oder Spielprogrammen gegen die Bestim-
mungen dieses Landesgesetzes verstoßen wird, können die mit der Überprüfung betrauten Organe diese 
Spielapparate oder Spielprogramme samt aller an diese Apparate angeschlossenen Geräte, wie z. B. Geldein-
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zieh- bzw. Geldwechselgeräte oder dergleichen, mit ihrem Inhalt auf Kosten und Gefahr der Betreiberin oder des 
Betreibers ohne vorausgehendes Verfahren entfernen. 
 
(2) Die Entfernung von Spielapparaten gemäß Abs. 1 ist durch Aushang an der Amtstafel der Behörde kundzu-
machen, sofern die Eigentümerin oder der Eigentümer dieser Spielapparate der Behörde nicht bekannt ist. Der 
Aushang hat die Aufforderung an die Eigentümerin oder den Eigentümer zu enthalten, sich innerhalb eines Mo-
nats bei der Behörde zu melden und ihr oder sein Eigentum an den entfernten Spielapparaten nachzuweisen. 
Meldet sich die Eigentümerin oder der Eigentümer innerhalb dieser Frist nicht, verfallen die Spielapparate samt 
ihrem Inhalt zu Gunsten des Landes. 
 
(3) Meldet sich die Eigentümerin oder der Eigentümer innerhalb der Frist des Abs. 2 zweiter Satz, hat die Behör-
de die Beschlagnahme des Spielapparats samt ihrem Inhalt anzuordnen, wenn dies erforderlich ist, um den Ver-
fall zu sichern oder um sicherzustellen, dass die Verwaltungsübertretung nicht fortgesetzt begangen oder wieder-
holt wird. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht: 

1. wer gegen die Bedingungen und Auflagen des Betriebsbescheids (§ 3 Abs. 3) oder gegen die Aushang-
pflicht gemäß § 3 Abs. 5 verstößt; 
2. wer einer Verpflichtung nach § 4 nicht oder nicht in gehöriger Weise nachkommt; 
3. wer gegen ein Verbot gemäß § 5 Abs. 1 verstößt; 
4. wer als Betreiberin oder Betreiber oder als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einen Verstoß gegen 
ein Verbot gemäß § 5 duldet; 
5. wer die Durchführung besonderer Anordnungen gemäß § 6 behindert; 
6. wer ein Wettunternehmen nicht gemäß den im Bewilligungsverfahren vorgelegten Wettbedingungen und 
Wettscheinen betreibt; 
6a. wer gegen die Bedingungen oder Auflagen des Bewilligungsbescheids (§ 7 Abs. 6) oder gegen nachträg-
lich vorgeschriebene Bedingungen oder Auflagen (§ 7 Abs. 8) verstößt; 
7. wer den Betrieb einer Wettannahmestelle oder eines Wettterminals (§ 9 Abs. 1) nicht anzeigt; 
8. wer das Wettbüro und die Wettannahmestellen nicht ordnungsgemäß kennzeichnet (§ 9 Abs. 2); 
9. wer verbotene Wetten oder Preisvereinbarungen anbietet, abschließt oder vermittelt (§ 10); 
10. wer ein Wettunternehmen nach Entzug der Bewilligung (§ 11 Abs. 2) oder nach Untersagung dieser Tätig-
keit (§ 10 Abs. 3) weiter betreibt; 
11. wer die Überprüfung behindert oder vereitelt oder die Vorlage von Unterlagen verweigert (§ 14). 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Lan-
despolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Spielapparate und alle an solchen Apparaten angeschlossenen Geräte, Spielprogramme sowie Wettterminals, 
die entgegen diesem Landesgesetz oder einer auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnung aufge-
stellt oder betrieben werden, können von der Behörde unabhängig von einer Bestrafung gemäß Abs. 2 samt 
ihrem Inhalt für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
Art. II zu LGBl 78/2012: 
 
(1) Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich 
in Kraft. 
 
(2) Vermittlerinnen und Vermittler von Wettkunden, die diese Tätigkeit auf Grund einer Gewerbeberechtigung 
ausüben, haben innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes eine 
Bewilligung gemäß § 7 zu beantragen. Die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung gemäß § 15 Abs. 1 Z 9 in 
Verbindung mit § 10 Abs. 1a Z 1 tritt frühestens mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die beantragte 
Bewilligung ein. 
 
 
57.) Oö. Sportgesetz  
LGBl 93/1997 idgF LGBl 84/2002 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. einer Verpflichtung gemäß § 8 Abs. 5 oder 6 nicht nachkommt; 
2. eine Tätigkeit gemäß § 12 ohne den dafür erforderlichen Berechtigungsschein erwerbsmäßig ausübt (§ 13 Abs. 
1); 
3. ohne den dafür erforderlichen Berechtigungsschein eine der durch § 13 Abs. 3 geschützten Bezeichnungen 
führt; 
4. wiederholt seiner Verpflichtung zur Fortbildung gemäß § 17 Abs. 1 oder § 18 Abs. 6 nicht nachkommt; 
5. als Leiter einer Schischule gegen die Bestimmungen des § 18 Abs. 1 bis 3 verstößt; 
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6. eine Person als Schilehrer beschäftigt, die nicht die Voraussetzungen gemäß § 18 Abs. 4 erfüllt; 
7. als Fortbetriebsberechtigter der Verpflichtung gemäß § 19 Abs. 4 nicht nachkommt. 
 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstra-
fe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer eine Sportstätte vollständig oder teilweise ohne Bewilligung (§ 21b Abs. 1) auflässt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist - unbeschadet einer allfälligen Vorschreibung gemäß § 21b Abs. 7 bis 9 - von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 18.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
58.) Oö. Starkstromwegegesetz 
LGBl 1/1971 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 23. (1) Wer eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung gemäß § 3 bewilli-
gungspflichtig ist, ohne Bewilligung errichtet, ändert oder erweitert oder wer eine elektrische Leitungsanlage, 
deren Inbetriebnahme gemäß § 3 bewilligungspflichtig ist, ohne eine solche Bewilligung betreibt, begeht, eine 
Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro 
oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu ahnden. 
 
(2) Wer den Bestimmungen des § 8, des § 9 Abs. 1 erster Satz oder Abs. 4 oder eines auf Grund des § 7 ergan-
genen Bescheides zuwiderhandelt, begeht, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden. 
 
 
59.) Oö. Statistikgesetz  
LGBl 1/1981 idgF LGBl 90/2001 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) einer im § 4 festgelegten Pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder als Auskunftspflichtiger wis-
sentlich unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht; 
b) im Falle des § 5 Abs. 1 letzter Satz einem rechtskräftigen Bescheid über das Ausmaß der Verpflichtung 
nicht nachkommt; 
c) sonst einer Duldungspflicht gemäß § 5 nicht nachkommt; 
d) die Geheimhaltungspflicht gemäß § 8 verletzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 2.200 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
60.) Oö. Straßengesetz  
LGBl 84/1991 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 39. 1) Wer 

1. eine öffentliche Straße einschließlich ihrer Bestandteile beschädigt, 
2. ohne zwingenden Grund eine Straßennamenstafel oder Hausnummerntafel entfernt, beschädigt oder in ih-
rer Aussage oder in ihrer örtlichen Lage verändert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde im Fall der Z 1 mit Geldstrafe bis 
zu 2.200 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Fall der Z 2 mit 
Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Beschädigung fahrlässig erfolgt ist und 
ohne unnötigen Aufschub der nächsten Polizeidienststelle oder der nächsten Dienststelle der Straßenverwaltung 
vom Verursacher unter Bekanntgabe seiner Identität gemeldet wurde. Schadenersatzrechtliche Regelungen wer-
den dadurch nicht berührt. 
 
(3) Die Strafgelder fließen der Straßenverwaltung zu, deren Straße beschädigt worden ist. 
 
 
61.) Oö. Tanzschulgesetz  
LGBl 30/2010 idgF LGBl 4/2013 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. erwerbsmäßig Tanzunterricht für Gesellschafts- und Volkstanz erteilt, ohne dafür eine Berechtigung gemäß 
§ 7 zu besitzen; 
2. im Fall einer Standortverlegung einer Tanzschule oder bei vorübergehender Erteilung von Tanzunterricht in 
einer weiteren, nicht in der ursprünglichen Anzeige enthaltenen Räumlichkeit keine Mitteilung gemäß § 6 Abs. 
3 an die Landesregierung erstattet; 
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3. als Inhaberin bzw. Inhaber der Berechtigung während der Unterrichtszeit nicht persönlich anwesend ist o-
der den Unterricht nicht persönlich leitet, ohne sich von einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter, deren 
oder dessen Bestellung gemäß § 9 Abs. 2 bei der Landesregierung angezeigt wurde, vertreten zu lassen; 
4. dem Verbot der Durchführung reiner Unterhaltungsveranstaltungen in Tanzschulen gemäß § 11 Abs. 1 zu-
widerhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Ge-
meinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizei-
direktion, mit Geldstrafen bis zu 220 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Im Wiederho-
lungsfall kann zusätzlich die Erteilung von Tanzunterricht für die Dauer eines Jahres strafweise untersagt werden. 
 
 
62.) Oö. Taxi- und Mietwagen-Betriebsordnung  
LGBl 94/2003 
 
§ 44. (1) Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen nach dem § 15 
Abs. 1 Z. 6 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes von der Behörde zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen von Bestimmungen, die zu einem Ausschluss von der Beförderung geführt haben, gelten nicht 
als Übertretungen im Sinn des Abs. 1. 
 
 
63.) Oö. Tierzuchtgesetz  
LGBl 14/2009 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 27. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.300 Euro zu bestrafen, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 3 zu sein, obwohl die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 nicht vorliegen, oder ohne eine 
Anzeige gemäß § 7 Abs. 2 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 5 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch oder Zuchtregister einträgt oder vermerkt oder für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 7 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs. 9 nicht nachkommt, 
7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 8 Abs. 10 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen im Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 12 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 Abs. 1 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 oder § 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung 
ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 14 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen im Hinblick auf den Besamungsschein, die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs. 3 oder 
eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt oder verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 17 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen im Hinblick auf den Embryoübertragungsschein, die Aufzeichnungen gemäß § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen oder Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 23 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund dieses Landesgesetzes erlassen wurden, ent-
haltenen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt. 

 
 
64.) Oö. Tourismus-Gesetz 
LGBl 81/1989 idgF LGBl 102/2009 
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§ 49. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
1. wer durch Handlungen oder Unterlassungen den Interessentenbeitrag (§ 33) hinterzieht, verkürzt oder der 
Verkürzung aussetzt, 
2. wer Umstände, welche seine Beitragspflicht begründen, ändern oder beendigen, der Beitragsbehörde nicht 
entsprechend diesem Gesetz bekannt gibt, 
3. wer die Beitragserklärung gemäß § 42 nicht, nicht in der vorgeschriebenen Form oder sonst mangelhaft 
oder nicht rechtzeitig abgibt, 
4. wer nicht oder nicht in der gesetzten Frist oder in der vorgeschriebenen Form verlangte Unterlagen (§ 43 
Abs. 2) vorlegt oder Auskünfte gemäß § 43 Abs. 5 nicht erteilt, 
5. wer im Zusammenhang mit einer Werbeaktion eines Tourismusverbandes, einer Tourismus-
Verbändegemeinschaft oder der Landes-Tourismusorganisation unwahre Angaben macht, 
6. wer bei der Führung seines Betriebes oder bei seiner Berufsausübung die Angaben, die mit seiner Zustim-
mung im Rahmen einer Werbeaktion veröffentlicht wurden, nicht einhält; 
7. wer als Privatzimmervermieter die Anzeige nach § 39a Abs. 1 nicht, nicht in der vorgeschriebenen Form 
oder sonst mangelhaft oder nicht rechtzeitig erstattet. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
2.200 Euro zu bestrafen. 
 
 
65.) Oö. Umwelthaftungsgesetz  
LGBl 95/2009 
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis 3.500 Euro zu bestrafen, wer 

1. die nach § 5 Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 Z 1 vorgeschriebene Verständigung der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht oder nicht unverzüglich vornimmt oder 
2. die sie bzw. ihn gemäß § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4 treffenden Duldungspflichten verletzt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis 15.000 Euro zu bestrafen, wer die im § 5 
Abs. 3 oder die im § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehe-
nen Kontrollen und Ermittlungen behindert. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis 35.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen nicht unverzüglich ergreift, 
2. die nach § 6 Abs. 1 Z 2 gebotenen Vorkehrungen nicht unverzüglich trifft, 
3. die nach § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen nicht unverzüglich ermittelt und 
der Behörde anzeigt oder 
4. die nach § 6 Abs. 1 Z 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 nicht ergreift. 

 
(4) Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung erfüllt. 
 
 
66.) Oö. Umweltschutzgesetz  
LGBl 84/1996 idgF LGBl 36/2014 
 
§ 32. (1) Die Anlage ist jederzeit in einem Zustand zu erhalten, der den bei der Erteilung der Bewilligung ange-
wendeten Rechtsvorschriften und den erteilten Auflagen entspricht und im Übrigen so instand zu halten, dass 
Beeinträchtigungen öffentlicher Interessen und fremder Rechte sowie Gefährdungen und Belästigungen von 
Nachbarn, soweit sie nicht durch die Bewilligung abgedeckt sind, vermieden werden. Die Anlagenbetreiberin bzw. 
der Anlagenbetreiber hat die Behörde bei Nichteinhaltung des Genehmigungskonsenses unverzüglich zu infor-
mieren und unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Einhaltung der 
Anforderungen so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Die Behörde hat gegebenenfalls weitere zur Wie-
derherstellung der Einhaltung des Genehmigungskonsenses erforderliche Maßnahmen mit Bescheid aufzutragen. 
Bei Gefahr im Verzug hat die Behörde ohne weiteres Verfahren und ohne Anhörung der Betreiberin bzw. des 
Betreibers die notwendigen Maßnahmen auf Gefahr und Kosten der Betreiberin bzw. des Betreibers anzuordnen 
und sofort durchführen zu lassen. Wenn ein Verstoß gegen den Genehmigungskonsens eine unmittelbare Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit verursacht oder eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Umwelt 
darstellt, hat die Behörde die Stilllegung der Anlage bis zur Sicherstellung des Genehmigungskonsenses anzu-
ordnen. Von der Anlagenbetreiberin bzw. vom Anlagenbetreiber angezeigte Mängel oder Abweichungen, für die 
in der Information Vorschläge zur unverzüglichen Behebung der Mängel oder zur unverzüglichen Beseitigung der 
Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand enthalten sind, bilden keine Verwaltungsübertretungen im Sinn 
des § 42 Abs. 1 Z 2, § 42 Abs. 1 Z 4 oder § 42 Abs. 2 Z 11, sofern eine unmittelbare Gefährdung der menschli-
chen Gesundheit oder eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Umwelt nicht vorliegen und die Behebung 
oder die Beseitigung der Behörde unverzüglich nachgewiesen werden. 
 
(2) Wer nach diesem Landesgesetz oder auf Grund darauf beruhender behördlicher Anordnungen verpflichtet ist, 
Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen aus seiner Anlage durchzuführen 
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und darüber Aufzeichnungen zu führen oder andere die Anlage betreffende Daten der Behörde zur Verfügung zu 
stellen, hat diese Aufzeichnungen und Daten auf Aufforderung der Behörde in geeigneter Form zu übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung unionsrechtlicher Berichtspflichten erforderlich ist. Die Vorlage ist gebührenfrei. Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. Die näheren Anforderungen an die erforderlichen Messungen oder 
andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen entsprechend den jeweiligen Arten von Anlagen 
oder Schadstoffen, an die Art, den Aufbau und die Führung von Aufzeichnungen oder Daten sowie die Form der 
Übermittlung sind von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf vergleichbare bundesrechtliche Vorschriften 
durch Verordnung festzulegen; soweit es zur Erfüllung unionsrechtlicher Berichtspflichten notwendig ist, können 
in dieser Verordnung Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen aus Anla-
gen und die diesbezüglichen Aufzeichnungspflichten auch für bereits genehmigte Anlagen festgelegt werden. 
 
(3) Der Betreiber hat seine Anlage in Abständen von höchstens fünf Jahren durch akkreditierte Prüf- und/oder 
Überwachungsstellen oder Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse, auf die 
Übereinstimmung mit dem Genehmigungsbescheid und den zugrunde liegenden Rechtsvorschriften überprüfen 
zu lassen. Das Gutachten über die Durchführung dieser Überprüfung und die Ergebnisse der Überwachung der 
Emission der Anlage sind der Behörde unaufgefordert vorzulegen. Die Fristen für die Überprüfungen können im 
Genehmigungsbescheid durch die Behörde verkürzt oder verlängert werden. 
 
(4) Die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber hat die Behörde unverzüglich über einen nicht unter den 
Abschnitt V. fallenden Unfall mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt oder Vorfall mit erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu unterrichten und unverzüglich die Maßnahmen zur Begrenzung der Umweltauswirkun-
gen und zur Vermeidung weiterer möglicher Vorfälle und Unfälle zu ergreifen. Die Behörde hat erforderlichenfalls 
darüber hinausgehende geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der Umweltauswirkungen und zur Vermeidung 
weiterer möglicher Unfälle oder Vorfälle mit Bescheid anzuordnen. 
 
(5) Die Anlageninhaberin oder der Anlageninhaber hat der Behörde jährlich einen Bericht gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 18. Jänner 2006 über die Schaffung eines europäischen Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinie 91/689/EWG und 96/61/EG, ABl. Nr. L 33 vom 
4.2.2006, S 1 (im Folgenden: EG-PRTR-VO) zu erstatten und zwar für das jeweilige Berichtsjahr bis längstens 
31. Mai des dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres. Die Landesregierung kann mit Verordnung nähere Best-
immungen über Inhalt und Form der Berichte erlassen. 
 
§ 42. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro 
zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. eine nach dem IV. Abschnitt dieses Landesgesetzes bewilligungspflichtige Anlage ohne die dafür erforderli-
che Bewilligung gemäß § 25 Abs. 1 errichtet, betreibt oder wesentlich ändert, 
2. entgegen § 33 Abs. 1 eine Änderung nicht anzeigt oder eine Anlage ohne oder entgegen der behördlichen 
Kenntnisnahme gemäß § 33 Abs. 3 betreibt, 
3. entgegen § 34 Abs. 1 die Mitteilung nicht erstattet, entgegen § 34 Abs. 2 die angeforderten Informationen 
nicht übermittelt, entgegen § 34 Abs. 7 kein Sanierungskonzept vorlegt oder sonst die zur Anpassung an die 
besten verfügbaren Techniken erforderlichen Anpassungsmaßnahmen nicht trifft, 
4. die in Bescheiden nach dem IV. Abschnitt dieses Landesgesetzes vorgeschriebenen Aufträge, Auflagen 
oder Emissionsgrenzwerte nicht einhält, 
5. entgegen § 37 Abs. 1 oder § 37 Abs. 2 das Vorhaben ausführt oder die Anlage betreibt, 
6. entgegen § 37a Abs. 1 der Behörde die beabsichtigte Stilllegung nicht anzeigt oder Unterlagen gemäß § 
37a Abs. 2 nicht vorlegt oder die letztmaligen Vorkehrungen bzw. die weiteren vorgeschriebenen Maßnahmen 
nicht ergreift, 
7. entgegen § 40 Abs. 1 nicht alle nach dem Stand der Technik notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwe-
re Unfälle zu verhüten und deren Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

1. entgegen § 32 Abs. 1 die Behörde nicht informiert oder die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift, 
2. entgegen § 32 Abs. 2 auf Aufforderung der Behörde die Aufzeichnungen oder Daten nicht vorlegt, 
2a. entgegen § 32 Abs. 3 der Behörde nicht fristgerecht das Gutachten über die Durchführung der Überprü-
fung und die Ergebnisse der Überwachung der Emission der Anlage vorlegt, 
3. entgegen § 32 Abs. 4 die Behörde nicht informiert oder die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift, 
3a. entgegen § 35 Abs. 1 die Behörde nicht bei der Durchführung der Umweltinspektion unterstützt oder ent-
gegen § 35 Abs. 5 erforderliche Maßnahmen nicht umsetzt, 
4. entgegen § 40 Abs. 2, § 40 Abs. 2a oder § 40 Abs. 2b nicht rechtzeitig vor der Errichtung oder nach der 
Schließung des Betriebs die notwendigen Mitteilungen vornimmt, 
5. entgegen § 40 Abs. 3 nach einem schweren Unfall die notwendigen Mitteilungen unterlässt oder Informati-
onen nicht aktualisiert, 
6. entgegen § 40 Abs. 4 kein Sicherheitskonzept ausarbeitet, verwirklicht oder der Behörde zur Einsicht be-
reithält, 
7. entgegen § 40 Abs. 6 keinen Sicherheitsbericht ausarbeitet, verwirklicht oder der Behörde zur Einsicht be-
reithält, 
8. entgegen § 40 Abs. 11 Z 2 der Öffentlichkeit den Sicherheitsbericht nicht zugänglich macht, 
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9. entgegen § 45 Abs. 4 für einen bestehenden Betrieb kein Sicherheitskonzept erstellt und/oder der Behörde 
übermittelt, 
10. entgegen § 45 Abs. 5 für einen bestehenden Betrieb keinen Sicherheitsbericht erstellt und/oder der Be-
hörde übermittelt, 
11. Gebote oder Verbote gemäß einer Verordnung nach § 41a nicht einhält, 
12. gegen die Berichtspflicht nach § 32 Abs. 5 oder die Bestimmungen der EG-PRTR-VO verstößt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro 
zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. entgegen § 31 Abs. 1 es unterlässt, die Fertigstellung der Anlage der Behörde anzuzeigen, 
2. entgegen § 40 Abs. 8 das Sicherheitskonzept oder den Sicherheitsbericht nicht überprüft oder aktualisiert, 
3. entgegen § 40 Abs. 9 keinen internen Notfallplan erstellt, anzeigt, auf Verlangen vorlegt oder aktualisiert, 
4. entgegen § 40 Abs. 11 Z 1 der Informationspflicht nicht nachkommt, 
5. entgegen § 44 die Organe der Behörde oder die von ihr beauftragten Organe an der Ausübung ihrer Tätig-
keit hindert. 

 
 
67.) Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz  
LGBl 78/2007 
 
§ 16. (1) Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung dieses Landesgesetzes mitzuwirken durch: 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
3. Ausübung behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in diesem Landesgesetz vorgesehen ist. 

 
(2) Im Übrigen haben die Organe der Bundespolizei den Behörden zur Sicherung der Ausübung ihrer Überprü-
fungsbefugnisse über deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Ge-
meinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizei-
direktion, mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu sechs Wochen zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 2 als Veranstalterin oder Veranstalter während der Veranstaltung nicht anwesend ist und 
keine Vertretung durch eine eigenberechtigte beauftragte Person nachweislich veranlasst hat; 
2. den in einer Verordnung nach § 4 Abs. 3 normierten Bestimmungen zuwiderhandelt; 
3. eine nach § 6 meldepflichtige Veranstaltung ohne vorherige Meldung oder abweichend von den Angaben in 
der Meldung durchführt; 
4. eine nach § 7 anzeigepflichtige Veranstaltung ohne vorherige Anzeige, abweichend von den Angaben in 
der Anzeige oder von allfällig vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen nach § 7 Abs. 3 o-
der entgegen einer Untersagung nach § 7 Abs. 4 durchführt; 
5. eine nach § 8 bewilligungspflichtige Veranstaltung ohne die erforderliche Bewilligung oder ohne eine nach § 
8 Abs. 6 als gleichwertig anerkannte Berechtigung durchführt oder von allfällig vorgeschriebenen Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen nach § 8 Abs. 4 abweicht; 
6. als Veranstalterin oder Veranstalter die in der Veranstaltungsstättenbewilligung gemäß § 9 Abs. 3 festge-
legten oder gemäß § 9 Abs. 4 nachträglich vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen miss-
achtet; 
7. als Verfügungsberechtigter über eine bewilligte Veranstaltungsstätte wesentliche Änderungen ohne Bewilli-
gung gemäß § 11 vornimmt; 
8. entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs. 3 den Zutritt, die Überwachung oder Überprüfung nicht duldet 
oder behindert, die Erteilung von verlangten Auskünften verweigert oder für die Durchführung der Veranstal-
tung maßgeblichen Unterlagen nicht vorlegt; 
9. gegen eine Informations- oder Anzeigepflicht gemäß § 13 verstößt; 
10. eine Veranstaltung entgegen einer Untersagung nach § 15 Abs. 1 oder einer Beschränkung oder Untersa-
gung nach § 15 Abs. 2 durchführt; 
11. die im § 15 Abs. 3, 4 oder 5 vorgesehenen Anordnungen oder Maßnahmen missachtet; 
12. eine Veranstaltung in einer nach § 15 Abs. 6 geräumten oder gesperrten Veranstaltungsstätte durchführt; 
13. entgegen den Bestimmungen nach § 15 den Zutritt, die Überwachung oder Überprüfung nicht duldet oder 
behindert, die Erteilung von verlangten Auskünften verweigert oder für die Durchführung der Veranstaltung 
maßgeblichen Unterlagen nicht vorlegt; 
14. eine behördliche Kennzeichnung nach § 15 Abs. 6 entfernt, beschädigt, unlesbar macht oder sonst verän-
dert. 

 
(2) Sachen, die Gegenstand einer nach diesem Landesgesetz strafbaren Handlung sind oder zur Begehung einer 
solchen strafbaren Handlung gedient haben, können für verfallen erklärt werden, sofern der Wert einer solchen 
Sache in einem angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung der 
durch dieses Landesgesetz geschützten Interessen steht. Unter den gleichen Voraussetzungen ist auf eine Ver-
fallsersatzstrafe in der Höhe des Wertes des Verfallsgegenstands zu erkennen, wenn die dem Verfall unterlie-
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genden Gegenstände nicht erfasst werden können, weil sie veräußert, verbraucht oder sonstwie beiseite ge-
schafft wurden. 
 
 
68.) Oö. Waldbrandbekämpfungsgesetz  
LGBl 68/1980 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 7. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) entgegen der Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 1 einen Waldbrand nicht löscht, 
b) den Abschluss der Löschmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 1 nicht beim Gemeindeamt anzeigt, 
c) der Verständigungs- oder Meldepflicht gemäß § 2 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt, 
d) der Verpflichtung zur Weitergabe einer Meldung gemäß § 2 Abs. 2 nicht nachkommt, 
e) der Verpflichtung zur Mitwirkung an der Weiterleitung einer Meldung gemäß § 2 Abs. 3 nicht nachkommt, 
f) als betroffener Waldeigentümer (Nutzungsberechtigter) bzw. als zugehöriges Forstorgan der Verpflichtung 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht nachkommt, 
g) der Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 5 zur Einleitung oder Mitwirkung bei der Brandbekämpfung nicht nach-
kommt, 
h) einer Anordnung gemäß § 3 Abs. 4 nicht Folge leistet, 
i) der Duldungspflicht gemäß § 3 Abs. 5 nicht nachkommt, 
j) einer Anordnung gemäß § 3 Abs. 6 zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro 
zu bestrafen. 
 
 
69.) Oö. Waldteilungsgesetz  
LGBl 28/1978 idgF LGBl 90/2001 
 
§ 8. Wer - ohne im Besitz der Bewilligung gemäß § 2 zu sein - sein Waldgrundstück entgegen dem Verbot gemäß 
§ 1 teilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
 
70.) Oö. Wasserversorgungsgesetz  
LGBl 24/1997 idgF LGBl 90/2001 
 
§ 6. Wer diesem Landesgesetz oder einer in seiner Durchführung ergangenen Vorschrift zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und wird mit Geldstrafe bis zu 220 Euro oder mit Haftstrafe bis zu zwei Wochen 
bestraft. 
 
 
71.) Oö. Weinbaugesetz  
LGBl 104/2007 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen, wer 
a) den Verpflichtungen gemäß § 8 Abs. 2 nicht nachkommt; 
b) in der Meldung gemäß §§ 7 Abs. 2 oder 9 Abs. 3 wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben 
macht; 
c) seiner Meldepflicht gemäß §§ 6 Abs. 4, 7 Abs. 2 und 4, 9 Abs. 3 sowie 12 Abs. 3 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt; 
d) Rodungen gemäß §§ 6 Abs. 4 und 5, 7 Abs. 4 und 5 sowie 12 Abs. 4 nicht oder nicht fristgerecht vor-
nimmt; 
e) entgegen § 3 Z 1 Wein oder sonstige Weinbauerzeugnisse vermarktet; 
f) entgegen § 7 Abs. 3 Trauben zu Wein oder sonstigen Weinbauerzeugnissen verarbeitet; 
g) die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen und Befris-
tungen nicht einhält; 
h) Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält; 

2. mit einer Geldstrafe von mindestens 15 Cent pro m² gesetzwidrig bepflanzter Grundfläche, höchstens je-
doch mit 3.500 Euro pro ha gesetzwidrig bepflanzter oder zu rodender Grundfläche zu bestrafen, wer 

a) Pflanzungen entgegen den Bestimmungen dieses Landesgesetzes oder entgegen den unmittelbar an-
wendbaren Bestimmungen in Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft vornimmt oder solche 
Pflanzungen bewirtschaftet; 
b) entgegen den Bestimmungen der §§ 2 Abs. 2 und 7 Abs. 1 nicht klassifizierte Rebsorten pflanzt oder 
solche bewirtschaftet. 

Eine entgegen den Bestimmungen dieses Landesgesetzes oder entgegen den unmittelbar anwendbaren Best-
immungen in Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft vorgenommene Pflanzung gilt bis zu ihrer Ro-
dung auch dann als bewirtschaftet, wenn sie nicht bearbeitet wird. 
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(2) Die Strafgelder fließen dem Land Oberösterreich zu. 
 
 
72.) Oö. Wolfgangsee-Verordnung  
LGBl 68/1995 idgF LGBl 66/1998 
 
§ 6. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. gegen ein im § 2 angeführtes ganzjähriges Verbot verstößt, 
2. gegen die im § 3 Z. 1 normierte Motorboot-Sommersperre verstößt, 
3. gegen das im § 3 Z. 2 angeführte Sonn- bzw. Feiertagsfahrverbot verstößt, 
4. über Verlangen den Bewilligungsbescheid gemäß § 5 Abs. 6 oder die Bestätigung der Gemeinde gemäß § 
5 Abs. 4a nicht ausfolgt. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, wird nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 Schifffahrtsge-
setz bestraft. 
 
 
73.) Statut für die Landeshauptstadt Linz  
LGBl 7/1992 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 5. (1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben oder die der 
Stadt in besonderem Maße zur Ehre gereichen, durch Ernennung zur Ehrenbürgerin bzw. zum Ehrenbürger, 
durch Verleihung eines Ehrenringes oder durch sonstige Ehrungen auszeichnen. Die Ehrung bedarf eines Be-
schlusses, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(2) Alle auf diese Weise geehrten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehenen Ehrenzeichen zu tragen und 
sich als Trägerin bzw. Träger der jeweiligen Ehrung zu bezeichnen. Darüber hinaus ist die Stadt berechtigt, eine 
von ihr ausgezeichnete Person – auch über deren Lebzeiten hinaus – als Ehrenbürgerin bzw. Ehrenbürger oder 
als Trägerin bzw. Träger eines Ehrenringes oder einer sonstigen Ehrung zu bezeichnen. Andere Sonderrechte 
oder Sonderpflichten sind mit Ehrungen durch die Stadt nicht verbunden. 
 
(3) Mit der Ehrung verbundene Ehrenzeichen gehen in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie 
dürfen von anderen Personen nicht getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in das Eigen-
tum anderer Personen übertragen werden. 
 
(4) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft, eines Ehrenringes oder einer 
sonstigen Ehrung entgegengestanden wären, oder setzt eine geehrte Person nachträglich ein Verhalten, das 
einer Verleihung entgegenstünde, so ist die jeweilige Auszeichnung von der Stadt abzuerkennen. Nach dem 
Ableben der ausgezeichneten Person kann die Auszeichnung aberkannt werden, wenn später Tatsachen bekannt 
werden, die einer Verleihung entgegengestanden wären. Die Aberkennung der Auszeichnung bedarf eines Be-
schlusses des Gemeinderats, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(5) Wer ein mit der Ehrung verbundenes Ehrenzeichen unbefugt trägt oder sich unbefugt als dessen Trägerin 
bzw. Träger bezeichnet oder wer es Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
§ 44. (1) Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den im § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes angeführten Angele-
genheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Stadt verkör-
perten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. 
 
(2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 sind der Stadt zur Besor-
gung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgenden Angelegenheiten ge-
währleistet: 

1. Bestellung der Organe der Stadt, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden; Regelung 
der inneren Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der Stadt; 
2. Bestellung der Bediensteten und Ausübung der Diensthoheit, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher 
Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 
3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929); örtli-
che Veranstaltungspolizei; 
4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Stadt; örtliche Straßenpolizei; 
5. Flurschutzpolizei; 
6. örtliche Marktpolizei; 
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiete des Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 
8. Sittlichkeitspolizei; 
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9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 
5 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929), zum Gegenstand hat; örtliche Feuerpolizei; 
örtliche Raumplanung; 
10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 
11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen. 

 
(3) Die Stadt hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes und des Landes in eigener Verantwortung frei von Weisungen und unter Ausschlusseines 
Rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Stadt zu besorgen. Dem Land kommt gegenüber der Stadt 
bei Besorgung ihres eigenen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu. Für die Ausübung des staatlichen Auf-
sichtsrechtes in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus dem Bereich der Bundes-
vollziehung sind die hierfür geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften maßgeblich. 
 
(4) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche Verordnun-
gen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehender, das 
örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungsüber-
tretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bun-
des und des Landes verstoßen. 
 
(5) Auf Antrag der Stadt kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus 
dem Bereich der Landesvollziehung durch Verordnung der Landesregierung auf eine staatliche Behörde übertra-
gen werden. Soweit durch eine solche Verordnung eine Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen wer-
den soll, bedarf sie der Zustimmung der Bundesregierung. Eine solche Verordnung ist aufzuheben, sobald der 
Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht auf das Verordnungsrecht nach 
Abs. 4. 
 
(6) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Stadt sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. Dazu ge-
hören insbesondere die Wahrnehmung der die Stadt als selbständiger Wirtschaftskörper oder auf Grund einer ihr 
in diesem Gesetz eingeräumten Parteistellung treffenden Rechte und Pflichten sowie die Stellung von Anträgen 
und die Abgabe von Äußerungen. Ausgenommen vom eigenen Wirkungsbereich der Stadt sind 

1. diejenigen Aufgaben, die ausdrücklich als solche des übertragenen Wirkungsbereiches bezeichnet sind, 
2. die Aufgaben der Bezirksverwaltung, 
3. die Kundmachung von Verordnungen der Stadt in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches 
(§§ 6 und 65) sowie 
4. die Kundmachung einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 73 Abs. 3. 

 
§ 45. (1) Der übertragene Wirkungsbereich umfasst die Angelegenheiten, die die Stadt nach Maßgabe der Bun-
desgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag 
und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat. 
 
(2) Die dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) zukommende Bestrafung von Verwaltungsübertretungen ist 
eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereiches. 
 
 
74.) Statut für die Stadt Steyr  
LGBl 9/1992 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 5. (1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben oder die der 
Stadt in besonderem Maße zur Ehre gereichen, durch Ernennung zur Ehrenbürgerin bzw. zum Ehrenbürger, 
durch Verleihung eines Ehrenringes oder durch sonstige Ehrungen auszeichnen. Die Ehrung bedarf eines Be-
schlusses, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(2) Alle auf diese Weise geehrten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehenen Ehrenzeichen zu tragen und 
sich als Trägerin bzw. Träger der jeweiligen Ehrung zu bezeichnen. Darüber hinaus ist die Stadt berechtigt, eine 
von ihr ausgezeichnete Person – auch über deren Lebzeiten hinaus – als Ehrenbürgerin bzw. Ehrenbürger oder 
als Trägerin bzw. Träger eines Ehrenringes oder einer sonstigen Ehrung zu bezeichnen. Andere Sonderrechte 
oder Sonderpflichten sind mit Ehrungen durch die Stadt nicht verbunden. 
 
(3) Mit der Ehrung verbundene Ehrenzeichen gehen in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie 
dürfen von anderen Personen nicht getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in das Eigen-
tum anderer Personen übertragen werden. 
 
(4) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft, eines Ehrenringes oder einer 
sonstigen Ehrung entgegengestanden wären, oder setzt eine geehrte Person nachträglich ein Verhalten, das 
einer Verleihung entgegenstünde, so ist die jeweilige Auszeichnung von der Stadt abzuerkennen. Nach dem 
Ableben der ausgezeichneten Person kann die Auszeichnung aberkannt werden, wenn später Tatsachen bekannt 
werden, die einer Verleihung entgegengestanden wären. Die Aberkennung der Auszeichnung bedarf eines Be-
schlusses des Gemeinderats, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
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(5) Wer ein mit der Ehrung verbundenes Ehrenzeichen unbefugt trägt oder sich unbefugt als dessen Trägerin 
bzw. Träger bezeichnet oder wer es Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
§ 44. (1) Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den im § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes angeführten Angele-
genheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Stadt verkör-
perten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. 
 
(2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 sind der Stadt zur Besor-
gung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgenden Angelegenheiten ge-
währleistet: 

1. Bestellung der Organe der Stadt, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden; Regelung 
der inneren Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der Stadt; 
2. Bestellung der Bediensteten und Ausübung der Diensthoheit, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher 
Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 
3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929); örtli-
che Veranstaltungspolizei; 
4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Stadt; örtliche Straßenpolizei; 
5. Flurschutzpolizei; 
6. örtliche Marktpolizei; 
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiete des Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 
8. Sittlichkeitspolizei; 
9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 
5 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929), zum Gegenstand hat; örtliche Feuerpolizei; 
örtliche Raumplanung; 
10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 
11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen. 

 
(3) Die Stadt hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes und des Landes in eigener Verantwortung frei von Weisungen und unter Ausschlusseines 
Rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Stadt zu besorgen. Dem Land kommt gegenüber der Stadt 
bei Besorgung ihres eigenen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu. Für die Ausübung des staatlichen Auf-
sichtsrechtes in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus dem Bereich der Bundes-
vollziehung sind die hierfür geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften maßgeblich. 
 
(4) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche Verordnun-
gen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehender, das 
örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungsüber-
tretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bun-
des und des Landes verstoßen. 
 
(5) Auf Antrag der Stadt kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus 
dem Bereich der Landesvollziehung durch Verordnung der Landesregierung auf eine staatliche Behörde übertra-
gen werden. Soweit durch eine solche Verordnung eine Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen wer-
den soll, bedarf sie der Zustimmung der Bundesregierung. Eine solche Verordnung ist aufzuheben, sobald der 
Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht auf das Verordnungsrecht nach 
Abs. 4. 
 
(6) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Stadt sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. Dazu ge-
hören insbesondere die Wahrnehmung der die Stadt als selbständiger Wirtschaftskörper oder auf Grund einer ihr 
in diesem Gesetz eingeräumten Parteistellung treffenden Rechte und Pflichten sowie die Stellung von Anträgen 
und die Abgabe von Äußerungen. Ausgenommen vom eigenen Wirkungsbereich der Stadt sind 

1. diejenigen Aufgaben, die ausdrücklich als solche des übertragenen Wirkungsbereiches bezeichnet sind, 
2. die Aufgaben der Bezirksverwaltung, 
3. die Kundmachung von Verordnungen der Stadt in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches 
(§§ 6 und 65) sowie 
4. die Kundmachung einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 73 Abs. 3. 

 
§ 45. (1) Der übertragene Wirkungsbereich umfasst die Angelegenheiten, die die Stadt nach Maßgabe der Bun-
desgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag 
und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat. 
 
(2) Die dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) zukommende Bestrafung von Verwaltungsübertretungen ist 
eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereiches. 
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75.) Statut für die Stadt Wels  
LGBl 8/1992 idgF LGBl 90/2013 
 
§ 5. (1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben oder die der 
Stadt in besonderem Maße zur Ehre gereichen, durch Ernennung zur Ehrenbürgerin bzw. zum Ehrenbürger, 
durch Verleihung eines Ehrenringes oder durch sonstige Ehrungen auszeichnen. Die Ehrung bedarf eines Be-
schlusses, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(2) Alle auf diese Weise geehrten Personen sind berechtigt, die ihnen verliehenen Ehrenzeichen zu tragen und 
sich als Trägerin bzw. Träger der jeweiligen Ehrung zu bezeichnen. Darüber hinaus ist die Stadt berechtigt, eine 
von ihr ausgezeichnete Person – auch über deren Lebzeiten hinaus – als Ehrenbürgerin bzw. Ehrenbürger oder 
als Trägerin bzw. Träger eines Ehrenringes oder einer sonstigen Ehrung zu bezeichnen. Andere Sonderrechte 
oder Sonderpflichten sind mit Ehrungen durch die Stadt nicht verbunden. 
 
(3) Mit der Ehrung verbundene Ehrenzeichen gehen in das Eigentum der bzw. des Ausgezeichneten über. Sie 
dürfen von anderen Personen nicht getragen und zu Lebzeiten der bzw. des Ausgezeichneten nicht in das Eigen-
tum anderer Personen übertragen werden. 
 
(4) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft, eines Ehrenringes oder einer 
sonstigen Ehrung entgegengestanden wären, oder setzt eine geehrte Person nachträglich ein Verhalten, das 
einer Verleihung entgegenstünde, so ist die jeweilige Auszeichnung von der Stadt abzuerkennen. Nach dem 
Ableben der ausgezeichneten Person kann die Auszeichnung aberkannt werden, wenn später Tatsachen bekannt 
werden, die einer Verleihung entgegengestanden wären. Die Aberkennung der Auszeichnung bedarf eines Be-
schlusses des Gemeinderats, der mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassen ist. 
 
(5) Wer ein mit der Ehrung verbundenes Ehrenzeichen unbefugt trägt oder sich unbefugt als dessen Trägerin 
bzw. Träger bezeichnet oder wer es Unbefugten zum Tragen überlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
§ 44. (1) Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den im § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes angeführten Angele-
genheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Stadt verkör-
perten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. 
 
(2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 sind der Stadt zur Besor-
gung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgenden Angelegenheiten ge-
währleistet: 
1. Bestellung der Organe der Stadt, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden; Regelung der 
inneren Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der Stadt; 
2. Bestellung der Bediensteten und Ausübung der Diensthoheit, unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher 
Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 
3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929); örtliche 
Veranstaltungspolizei; 
4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Stadt; örtliche Straßenpolizei; 
5. Flurschutzpolizei; 
6. örtliche Marktpolizei; 
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiete des Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 
8. Sittlichkeitspolizei; 
9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929), zum Gegenstand hat; örtliche Feuerpolizei; örtliche 
Raumplanung; 
10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 
11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen. 
 
(3) Die Stadt hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes und des Landes in eigener Verantwortung frei von Weisungen und unter Ausschlusseines 
Rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Stadt zu besorgen. Dem Land kommt gegenüber der Stadt 
bei Besorgung ihres eigenen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu. Für die Ausübung des staatlichen Auf-
sichtsrechtes in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus dem Bereich der Bundes-
vollziehung sind die hierfür geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften maßgeblich. 
 
(4) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche Verordnun-
gen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehender, das 
örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungsüber-
tretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bun-
des und des Landes verstoßen. 

183 
 

 
(5) Auf Antrag der Stadt kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus 
dem Bereich der Landesvollziehung durch Verordnung der Landesregierung auf eine staatliche Behörde übertra-
gen werden. Soweit durch eine solche Verordnung eine Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen wer-
den soll, bedarf sie der Zustimmung der Bundesregierung. Eine solche Verordnung ist aufzuheben, sobald der 
Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht auf das Verordnungsrecht nach 
Abs. 4. 
 
(6) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Stadt sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. Dazu ge-
hören insbesondere die Wahrnehmung der die Stadt als selbständiger Wirtschaftskörper oder auf Grund einer ihr 
in diesem Gesetz eingeräumten Parteistellung treffenden Rechte und Pflichten sowie die Stellung von Anträgen 
und die Abgabe von Äußerungen. Ausgenommen vom eigenen Wirkungsbereich der Stadt sind 
1. diejenigen Aufgaben, die ausdrücklich als solche des übertragenen Wirkungsbereiches bezeichnet sind, 
2. die Aufgaben der Bezirksverwaltung, 
3. die Kundmachung von Verordnungen der Stadt in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches (§§ 6 
und 65) sowie 
4. die Kundmachung einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 73 Abs. 3. 
 
§ 45. (1) Der übertragene Wirkungsbereich umfasst die Angelegenheiten, die die Stadt nach Maßgabe der Bun-
desgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag 
und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat. 
 
(2) Die dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) zukommende Bestrafung von Verwaltungsübertretungen ist 
eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereiches. 
 
 
76.) Verordnung Grundwasserschongebiet Aurachrinne in Ohlsdorf, Pinsdorf und Regau  
LGBl 73/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
77.) Verordnung Grundwasserschongebiet Brunnen Winkl in Schwanenstadt  
LGBl 79/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
78.) Verordnung Grundwasserschongebiet Dietach, Enns, Hargelsberg und Kronstorf 
LGBl 1/1978 idgF LGBl 76/2009 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 4a dieser Verordnung werden nach Maßgabe 
des § 137 Abs. 1 Z. 15 und Abs. 3 Z. 4 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
79.) Verordnung Grundwasserschongebiet Hausruckschotter des "Haager Rückens"  
LGBl 60/1994 
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung werden nach Maßgabe 
des § 137 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
80.) Verordnung Grundwasserschongebiet im Bereich des Munitionsdepots Stadl-Paura  
LGBl 71/1991 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
81.) Verordnung Grundwasserschongebiet Jaunitztal - Freistadt  
LGBl 48/1991 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
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82.) Verordnung Grundwasserschongebiet Karstwasservorkommen in Bad Goisern, Gosau  
LGBl 75/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
83.) Verordnung Grundwasserschongebiet Königswiesen zwischen Hindberg und Numberg  
LGBl 47/1991 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
84.) Verordnung Grundwasserschongebiet Nördliches Eferdinger Becken  
LGBl 98/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
85.) Verordnung Grundwasserschongebiet Pettenbachrinne in Eberstalzell, Pettenbach  
LGBl 11/1978 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
86.) Verordnung Grundwasserschongebiet Randrinne in St. Georgen i.A., Vöcklamarkt  
LGBl 49/1987 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
87.) Verordnung Grundwasserschongebiet Sauwald in Engelhartszell, Kopfing  
LGBl 92/1990 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
88.) Verordnung Grundwasserschongebiet Wasserleitungsverband Vöckla-Ager  
LGBl 8/1978 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
89). Verordnung Grundwasserschongebiet Wasserversorgungsanlage Steyr 
LGBl 40/1965 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgesetzes 
1959 - unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung - als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
90.) Verordnung Grundwasserschongebiet Wasserwerk Haiden in Bad Ischl  
LGBl 115/1985  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung werden nach Maßgabe des 
§ 137 Wasserrechtsgesetz 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
91.) Verordnung Schongebiet Heilquelle Leppersdorf  
LGBl 32/1962 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgesetzes 1959 als 
Verwaltungsübertretung bestraft. 
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92.) Vereinbarung über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 56/2010 
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 EURO und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 
Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z. 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
93.) Verordnung betreffend Statut für die Oö. Lebensrettungsmedaille und die Oö. Erinnerungsmedaille 
für Katastropheneinsatz  
LGBl 28/1962 
 
Anlage, § 12. Wer die Medaillen unbefugt trägt oder sich unbefugt als deren Besitzer bezeichnet, begeht - sofern 
nicht ein strenger zu bestrafender Tatbestand vorliegt - eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld bis zu 3.000 
Schilling zu bestrafen (§ 3 Abs. 3 des Gesetzes). 
 
 
94.) Verordnung über den Abschussplan und die Abschussliste  
LGBl 74/2004 
 
§ 10. Die Nichtbeachtung von § 2, § 4 Abs. 3 und Abs. 5 sowie § 6 Abs. 2 bis 4 gilt als erwaltungsübertretung 
nach § 93 Abs. 1 lit. r des Oö. Jagdgesetzes. 
 
 
95.) Verordnung über schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Koppentraun  
LGBl 37/1993 
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 452/1992 bestraft. 
 
 
96.) Verordnung über schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Steyr  
LGBl 39/1993 
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§ 5. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 452/1992 bestraft. 
 
 
97.) Verordnung über schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Teichl  
LGBl 40/1993 
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 452/1992 bestraft. 
 
 
98.) Verordnung über schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Traun  
LGBl 38/1993 
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 452/1992 bestraft. 
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V. Salzburg 
 
 
 
 
 
1.) Abgaben-Behörden- und -Verwaltungsstrafgesetz  
LGBl 118/2009 
 
§ 4. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer, ohne dadurch eine Abgabenhinterziehung oder Abgabenver-
kürzung zu begehen, vorsätzlich 

1. Abgaben, die selbst zu berechnen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder ab-
führt, es sei denn, dass der zuständigen Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschulde-
ten Betrags bekannt gegeben wird; 
2. eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt; 
3. seine abgabenrechtliche Verwendungspflicht verletzt; 
4. eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern oder sonstigen Aufzeichnun-
gen verletzt; 
5. Maßnahmen der in den Abgabenvorschriften vorgesehenen amtlichen Aufsicht erschwert oder verhindert 
oder die Pflicht, an solchen Maßnahmen mitzuwirken, verletzt. 

Die Versäumung eines Zahlungstermins für sich allein ist nicht strafbar. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind zu ahnden: 
1. in den Fällen des Abs 1 Z 1 bis 4 mit Geldstrafe bis 5.000 Euro; 
2. in den Fällen des Abs 1 Z 5 mit Geldstrafe bis 500 Euro. 
Die Ersatzfreiheitsstrafe (§ 16 Abs 2 VStG) kann bis zu einer Woche betragen. 
 
(3) Verletzungen amtlicher Verschlüsse gemäß Abs 1 Z 1 und 2 bilden nur dann eine Verwaltungsübertretung, 
wenn die Handlung nicht nach § 272 StGB zu bestrafen ist. 
 
(4) Die in den Abgabenvorschriften enthaltenen weiteren Strafbestimmungen bleiben unberührt. 
 
 
2.) Allgemeine Landschaftsschutzverordnung  
LGBl 89/1995 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 58 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1993 bestraft. 
 
 
3.) Almkanalordnung  
LGBl 34/1938 
 
§ 4. (1) Den Nutzungsberechtigten ist nicht gestattet, ihr Betriebswasser derart aufzustauen, dass die Unterlieger 
hierdurch verkürzt werden. Es ist ihnen nicht gestattet, aufgestaute Wasser- oder Eismassen plötzlich abzulas-
sen. 
 
(2) Die Einstellung eines Betriebes einer genehmigten Anlage oder einer Nutzung enthebt den Berechtigten nicht 
von den ihm nach dem Almkanalgesetz oder der Almkanalordnung obliegenden Verpflichtungen. 
 
(3) Handlungen, die den Almkanal oder seine Wasserführung zu gefährden geeignet sind, sind verboten, und als 
Verwaltungsübertretung gemäß den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes strafbar. Hierunter gehören 
Baumfällungen und Grabungen an und neben dem Kanaldamme, Wurzelausgrabungen und Wasserrohraus-
wechslungen während des Kanalbetriebes. Solche Arbeiten sind, wenn überhaupt zulässig, nur während der 
Almabkehr (§ 2, Abs. 1 der Almkanalordnung) auszuführen. 
 
 
4.) Baupolizeigesetz  
LGBl 40/1997 idgF LGBl 56/2012 
 
§ 23. (1) Wer 

1. ohne baubehördliche Bewilligung eine bauliche Maßnahme ausführt (§ 12 Abs. 1 und 2); 
2. trotz Einstellung gemäß § 16 Abs. 1 und 2 bzw 7 eine bauliche Maßnahme weiterführt; 
3. bei der Ausführung der baulichen Maßnahme nicht nur geringfügig vom Baukonsens abweicht (§ 16 Abs. 4 
bzw 7); 
4. Bauten oder Teile von solchen vor vollständiger Erstattung der Anzeige nach § 17 Abs. 2 benützt (§ 17 Abs. 
1 dritter Satz); 
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5. als Bauausführender, Bauführer, Sachverständiger oder befugter Unternehmer die bewilligungsgemäße 
und den Bauvorschriften entsprechende Ausführung der baulichen Anlage oder von Teilen dieser unrichtiger-
weise bestätigt bzw bescheinigt (§ 17 Abs. 2 Z 1 bis 3); 
6. als Bauausführender, Bauführer, Sachverständiger oder befugter Unternehmer die Ausführung der bauli-
chen Maßnahme entsprechend den maßgeblichen Bauvorschriften unrichtigerweise bestätigt bzw bescheinigt 
(§ 17 Abs. 2 Z 1 bis 3); 
7. eine bauliche Anlage nicht unverzüglich nach Ablauf ihrer Bewilligungsdauer bzw Dauer der Kenntnisnah-
me entfernt (§ 9 Abs. 3 bzw § 10 Abs. 1); 
8. sich trotz der Verpflichtung des § 11 Abs. 1 nicht eines befugten Bauausführenden bedient; 
9. als Bauausführender oder Bauführer nicht für die Einhaltung der Bewilligung und der maßgeblichen Bau-
vorschriften im Sinn des § 11 Abs. 3 bzw 4 sorgt; 
10. als Bauherr, Bauausführender oder Bauführer die Verfügungen der Baubehörde nicht ohne Verzug im 
Sinn des § 11 Abs. 5 weitergibt; 
11. den Beginn der Ausführung der baulichen Maßnahme nicht anzeigt oder bei der Ausführung des Abbruchs 
eines Baues der Anzeige nicht einen erforderlichen Vertrag anschließt (§ 12 Abs. 3); 
12. mit der Anzeige der baulichen Maßnahme nicht einen gemäß § 11 bestellten bzw im Fall der Bestellung 
eines anderen Bauführers während der Ausführung der baulichen Maßnahme den neu bestellten Bauführer 
namhaft macht (§ 12 Abs. 4); 
13. bei der Ausführung der baulichen Maßnahme in einer mit technisch zumutbaren Mitteln vermeidbaren 
Weise solchen Baulärm verursacht, der Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen be-
wirkt, oder gegen eine auf § 13 Abs. 1 gestützte Verordnung verstößt (§ 13 Abs. 1); 
14. Organen der Baubehörde den Zutritt zur Baustelle zum Zweck der Ausübung der Überprüfungsbefugnis 
oder verlangte Auskünfte verweigert (§ 15 Abs. 1); 
15. (entfallen auf Grund LGBl Nr 90/2008) 
16. als Bauherr die Vollendung der baulichen Maßnahme, bei Bauten die Aufnahme der Benützung von Bau-
ten oder Teilen von solchen nicht anzeigt (§ 17 Abs. 1); 
17. mit Vollendung der baulichen Maßnahme Beeinträchtigungen von Grundflächen nicht behebt und einen 
ordnungsgemäßen Zustand herstellt oder Baustelleneinrichtungen nicht vollständig entfernt (§ 17 Abs. 6); 
18. vor der Herstellung von gemäß § 9 Abs. 2 dritter Satz vorgeschriebenen Nebenanlagen die bauliche Anla-
ge benützt (§ 17 Abs. 9); 
18a. als Aussteller eines Energieausweises seiner Verpflichtung zur Übermittlung der Daten an die Landesre-
gierung nach § 17a Abs. 4 zweiter Satz nicht ohne Verzug nachkommt; 
19. die Nummerierung eines Baues ohne Anordnung des Bürgermeisters vornimmt, löscht oder abändert, die 
Anbringung von Orientierungstafeln (§ 18 Abs. 5), Straßentafeln (§ 18 Abs. 8) nicht duldet oder Orientierungs-
nummern, Straßentafeln und Ordnungsnummern nicht sichtbar hält (§ 18 Abs. 10); 
19a. (entfallen auf Grund LGBl Nr 90/2008) 
20. als Eigentümer eines Aufzuges, als sonst darüber Verfügungsberechtigter, als Aufzugswärter bzw Vertre-
ter eines Betreuungsunternehmens einen Aufzug nicht sofort außer Betrieb setzt, obwohl er ihn als nicht be-
triebssicher erkennt, oder einen wegen mangelnder Betriebssicherheit außer Betrieb gesetzten Aufzug ohne 
Bewilligung der Baubehörde wieder in Betrieb nimmt (§ 19 Abs. 3); 
20a. als Eigentümer eines Baues mit Aufzug der periodischen Überprüfungspflicht nach § 19 Abs. 7 oder als 
Eigentümer eines Baues mit Aufzug oder sonst darüber Verfügungsberechtigter seiner Verpflichtung zur Be-
auftragung eines geeigneten Aufzugswärters oder Betreuungsunternehmens nach § 19a Abs. 1 zweiter Satz 
nicht nachkommt; 
20b. als Aufzugsprüfer seinen Verpflichtungen nach § 19 Abs. 8 oder nach § 19a Abs. 1 dritt- und zweitletzter 
Satz nicht nachkommt; 
21. eine nach § 19 Abs. 10 vorgeschriebene Überprüfung nicht durchführt oder die Ergebnisse einer solchen 
Überprüfung der Baubehörde nicht mitteilt; 
21a. als Eigentümer Heizungsanlagen im Sinn des § 19b Abs. 1 oder Klimaanlagen im Sinn des § 19c Abs. 1 
nicht überprüfen lässt; 
21b. als Aussteller eines Prüfberichts seiner Verpflichtung zur Übermittlung der Daten an die Landesregierung 
nach den §§ 19b oder 19c jeweils Abs. 3 dritter Satz nicht ohne Verzug nachkommt; 
22. Organen der Baubehörde zum Zweck der Aufsicht über den Bauzustand von baulichen Anlagen den Zu-
tritt zur Liegenschaft oder zur baulichen Anlage bzw Teilen hiervon oder die Untersuchung der baulichen An-
lage verweigert oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt (§ 20 Abs. 2); 
22a. einen gemäß § 20 Abs. 9 außer Betrieb gesetzten oder gesperrten Aufzug ohne baubehördliche Aufhe-
bung der Untersagung des Betriebes oder der Sperre des Aufzuges in Betrieb nimmt; 
23. bei der Durchführung von baupolizeilichen Aufträgen zur Beseitigung einer baulichen Maßnahme oder 
zum Abbruch einer baulichen Anlage das angefallene Material nicht beseitigt (§ 21 Abs. 2); 
24. den in den aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen, Bescheiden oder baupolizeilichen An-
ordnungen enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt; 
25. einen Bau oder Teile davon ohne die erforderliche Bewilligung in einer mit den im § 9 Abs. 1 Z 1 angeführ-
ten raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nicht übereinstimmenden Weise nutzt oder durch einen Drit-
ten wissentlich nutzen lässt, 
26. es unterlässt, eine gemäß § 3 anzeigepflichtige Maßnahme vor Beginn ihrer Ausführung der Baubehörde 
mit den erforderlichen Unterlagen anzuzeigen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür unbeschadet sonstiger Folgen (baupolizeilicher Auftrag, Voll-
streckung, Schadenersatz udgl) in den Fällen der Z 1 bis 3, 5 bis 10, 14, 18, 20, 20a, 20b, 22, 22a und 25 mit 
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Geldstrafe bis zu 25.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis sechs Wochen, 
in den Fällen der Z 4, 11 bis 13, 16 und 17, 18a, 19, 21 bis 21b, 23 und 24 mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Im Fall einer Übertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 bis 10, 14, 18 und 22 kann mit der Strafe gleichzeitig der 
Verfall der auf dem Grundstück, auf dem die bauliche Maßnahme durchgeführt wird, befindlichen Baustoffe, 
Werkzeuge, Maschinen und sonstigen Baustelleneinrichtungen ausgesprochen werden. 
 
(3) Der strafbare Tatbestand einer Übertretung des § 12 Abs. 1 endet hinsichtlich des unzulässig Hergestellten 
erst mit der Rechtskraft der erforderlichen Bewilligung oder mit der Beseitigung der hergestellten baulichen Anla-
ge. Das gleiche gilt hinsichtlich der nicht nur geringfügigen Abweichungen vom Baukonsens. Die Übertretung der 
Nichtbefolgung des Gebotes des § 17 Abs. 1 endet erst mit der Erstattung der erforderlichen Anzeige. 
 
Art. IV. zu LGBl 40/1997: Die in den folgenden Bestimmungen enthaltenen Übergangsbestimmungen werden 
durch diese Wiederverlautbarung nicht berührt. Sie lauten wie folgt: 
Z. 1. ..... 
Z. 4. Art II Abs 3, 4, 5 und 7 des Gesetzes LGBl Nr 100/1992 in der Fassung der Kundmachung LGBl Nr 48/1993: 
 
"(3) § 9 Abs 7 des Baupolizeigesetzes in der Fassung des Art I findet auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes erteilte Baubewilligungen, die mehrere Bauführungen zum Gegenstand haben, mit der Maßgabe An-
wendung, dass das teilweise Erlöschen für Bauführungen eintritt, mit deren Ausführung nicht binnen drei Jahren 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wird. 
 
(4) § 17 Abs 4 des Baupolizeigesetzes in der Fassung des Art I findet auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bereits begonnene, aber nicht vollendete bauliche Maßnahmen mit der Maßgabe Anwendung, dass 
solche Maßnahmen als in diesem Zeitpunkt begonnen gelten. 
 
(5) Auf Verfahren zur Erteilung einer Baubewilligung, die unter die Bestimmung des § 45 Abs 11 ROG 1992 fal-
len, finden die §§ 2 Abs 1 lit g, 8a und 9 Abs 1 lit a des Baupolizeigesetzes in der Fassung des Art I keine An-
wendung." 
 
"(7) § 23 Abs 1 des Baupolizeigesetzes in der Fassung des Art I findet auf Verwaltungsübertretungen Anwen-
dung, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen werden." 
 
 
5.) Bauproduktegesetz  
LGBl 11/1995 idgF LGBl 73/2001 
 
§ 43. Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. Bauprodukte entgegen § 10 Abs 1 und 2 ohne das vorgeschriebene CE-Zeichen oder ohne die vorge-
schriebenen Angaben in Verkehr bringt; 
2. ein Bauprodukt unberechtigt mit dem CE-Zeichen oder einem verwechselbaren Zeichen versieht oder mit 
Angaben kennzeichnet, ohne dass dazu die Voraussetzungen vorliegen; 
3. Bauprodukte, für die ein Konformitätsnachweis oder eine österreichische technische Zulassung auf Grund 
einer Verordnung gemäß § 12 Abs 1 notwendig ist, ohne diese Nachweise bzw Zulassung in Verkehr bringt; 
4. ein Bauprodukt entgegen den Vorschreibungen in der österreichischen technischen Zulassung nicht, nicht 
vollständig oder falsch kennzeichnet; 
5. behördlichen Anordnungen gemäß § 22 Abs 3 oder der Meldepflicht gemäß § 26 nicht oder nur mit unge-
rechtfertigter Verzögerung nachkommt; 
6. die Tätigkeit, auf die sich die Akkreditierung bezieht, in einer diesem Gesetz sonst widersprechenden Wei-
se ausübt; 
7. als Hersteller oder sein in der EU bzw im EWR ansässiger Vertreter entgegen § 34 Abs 4 dem Österreichi-
schen Institut für Bautechnik die Übereinstimmungserklärung einschließlich der ihr zugrunde liegenden Unter-
lagen nicht vorlegt oder die Überprüfung nicht ermöglicht; 
8. eine Prüftätigkeit gemäß § 37 durchführt, ohne dafür ermächtigt zu sein; 
9. das Einbauzeichen unberechtigt anbringt oder Angaben macht, die nicht der Anlage 2 zu diesem Gesetz 
entsprechen. 

Eine solche Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 
Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden. 
 
 
6.) Bautechnikgesetz  
LGBl 75/1976 idgF LGBl 65/2004 
 
§ 64. Wer 

a) seiner durch Bescheid ausgesprochenen Einleitungspflicht gemäß § 34 Abs. 3 nicht nachkommt; 
b) einen Reserverauchfang unzulässigerweise benutzt (§ 30 Abs. 3 zweiter Satz); 
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c) einer Anordnung betreffend den Betrieb einer Feuerstätte gemäß § 30 Abs. 10 zuwiderhandelt; 
d) ohne dass eine bauliche Maßnahme vorliegt, eine Feuerstätte ohne die erforderliche Typenprüfung einbaut 
(§ 30 Abs. 8); 
e) eine durch Bescheid vorgeschriebene, der Vorreinigung von Abwässern dienende Anlage nicht ordnungs-
gemäß betreibt oder entgegen dem § 34 Abs. 6 vorletzter und letzter Satz Abwässer in die Kanalisationsanla-
ge einleitet; oder 
f) entgegen § 39b Abs 8 baubehördlich nicht bewilligungspflichtige Anlagen errichtet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
   
 
7.) Bebauungsgrundlagengesetz  
LGBl 99/1992 idgF LGBl 47/1996 
 
Art. II zu LGBl 99/1992: 
 
(1) Dieses Gesetz tritt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, gleichzeitig mit dem Salzburger Raumord-
nungsgesetz 1992 in Kraft. 
 
(2) Verfahren zur Ab- und zur Zuschreibung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von oder zum Gutsbe-
stand einer Grundbuchseinlage sowie zur Teilung und zur Vereinigung von Grundstücken im Gutsbestand einer 
Grundbuchseinlage, die in diesem Zeitpunkt beim Grundbuchsgericht anhängig sind, bleiben hiervon unberührt. 
 
(3) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dürfen Bauplatzerklärungen für Grundflächen, 
die keine Baulücke darstellen oder Streulage aufweisen, auch dann erteilt werden, wenn kein Bebauungsplan 
besteht. Dies gilt auch für Ansuchen um Bauplatzerklärung, die vor dem 1. März 1996 gestellt, aber erst nach 
diesem Zeitpunkt erledigt werden. Davon abweichend gilt für Flächen in der Stadt Salzburg, die mehr als 0,2 ha 
zusammenhängend messen und nicht als Gewerbegebiet oder Industriegebiet ausgewiesen sind, eine Frist von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
 
(4) Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende Bauplatzerklärungen gilt § 22 lit. b des Be-
bauungsgrundlagengesetzes in der Fassung des Art. I mit der Maßgabe, dass deren Erlöschen frühestens mit 
Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eintritt. 
 
(5) § 25 Abs. 7 lit. c des Bebauungsgrundlagengesetzes in der Fassung des Art. I findet auch auf Gebiete An-
wendung, die in Flächenwidmungsplänen noch als gemischtes Baugebiet ausgewiesen sind. 
 
(6) § 26a Abs. 2 des Bebauungsgrundlagengesetzes in der bisherigen Fassung findet auf bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes begangene Verwaltungsübertretungen weiterhin Anwendung. 
 
(7) Das Unwirksamwerden eines Bebauungsplanes gemäß § 45 Abs 13 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 
1992 gilt erst dann als Erlöschensgrund gemäß § 22 lit c des Bebauungsgrundlagengesetzes, wenn es im Be-
bauungsplan kenntlich gemacht worden ist. 
 
 
8.) Bluntautal-Schongebietsverordnung  
LGBl 69/1996 
 
§ 10. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
9.) Bodenschutzgesetz  
LGBl 80/2001 
 
§ 20. Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen, wer 

a) gemäß § 7 vorgeschriebene Maßnahmen zur Bodenverbesserung nicht erfüllt; 
b) einer gemäß § 8 erlassenen Verfügung zuwiderhandelt; 
c) einer auf Grund der §§ 6 Abs 2 und 10 Abs 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt; 
d) als Materialhersteller einer Verpflichtung aus der auf Grund des § 11 erlassenen Verordnung nicht nach-
kommt; 
e) dem Verbot der Verwendung von Senkgrubeninhalten gemäß § 13 zuwiderhandelt; 
f) seiner Auskunfts- oder Duldungspflicht gemäß § 14 Abs 2 oder 15 Abs 2 nicht nachkommt. 

 
 
10.) Bürmooser Moor - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 97/2008 
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§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
11.) Egelseen-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 18/1983 idgF LGBl 38/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft.  
 
 
12.) Entrische Kirche - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 128/2006 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder die gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
13.) Erbhofgesetz  
LGBl 54/1988 
 
§ 6. Wer sein Anwesen unbefugt als "Erbhof" bezeichnet oder mit der im § 4 beschriebenen Tafel oder damit 
verwechselbar ähnlich kennzeichnet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist gemäß § 5 des Landes-
Polizeistrafgesetzes, LGBl. Nr. 58/1975, zu bestrafen. Im Straferkenntnis ist ferner die Verpflichtung zur Beseiti-
gung der unbefugt angebrachten Kennzeichnung "Erbhof" oder der damit verwechselbar ähnlichen Kennzeich-
nung auszusprechen. 
 
 
14.) Fiaker-Betriebsordnung  
LGBl 51/1997 
 
§ 7. Das Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen dieser Verordnung ist gemäß § 12 Abs 1 lit e des Fiakerge-
setzes als Verwaltungsübertretung zu bestrafen. 
 
 
15.) Fiakergesetz  
LGBl 68/1995 idgF LGBl 46/2001 
 
12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) unbefugt Personen gegen Entgelt in Fuhrwerken befördert; 
b) in seinem Unternehmen mehr Fuhrwerke verwendet, als von der Bewilligung umfasst sind; 
c) eine ungeeignete Person als Lenker heranzieht, obwohl er von deren mangelnder Eignung wusste oder wissen 
musste; 
d) trotz behördlicher Untersagung ein Fuhrwerk lenkt; 
e) den Bestimmungen der Verordnung gemäß § 10 zuwiderhandelt; 
f) Pferdemietwagen an öffentlichen Orten bereithält. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis 3.700 Euro zu ahnden. 
 
 
16.) Fischereigesetz 
LGBl 81/2002 idgF LGBl 15/2012 
 
§ 30. Die Fischereischutzorgane sind unbeschadet der nach sonstigen Vorschriften (zB dem VStG) zustehenden 
weiteren Befugnisse innerhalb ihres Dienstbereiches berechtigt: 

1. Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine in ihren 
Aufgabenbereich fallende Verwaltungsübertretung begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu über-
prüfen und zum Sachverhalt zu befragen; 
2. Personen, die auf frischer Tat einer solchen strafbaren Handlung betreten werden, in den Fällen und unter 
Beachtung der §§ 35 und 36 VStG festzunehmen und, falls sich die Person der Festnahme durch Flucht ent-
zieht, sie auch über ihren Dienstbereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder un-
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ter den Voraussetzungen des § 37a VStG, eine vorläufige Sicherheit einzuheben bzw verwertbare Sachen als 
vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen; 
3. alle die Fischerei berührenden Anlagen wie Wehre, Schleusen, Dämme, Radstuben udgl zu betreten sowie 
Fahrzeuge, Fischkalter, Gepäckstücke und Fischereigeräte in den Fällen der Z 1 zu durchsuchen; 
4. bei Verdacht auf Gewässerverunreinigungen oder Fischkrankheiten Wasserproben und offensichtlich er-
krankte Wassertiere zu Untersuchungszwecken zu entnehmen. 

 
§ 51. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 
zu bestrafen, wer 

1. einen Pachtvertrag dem Landesfischereiverband nicht fristgerecht übermittelt oder den bestellten Bewirt-
schafter nicht gleichzeitig bekannt gibt (§ 4 Abs 3 zweiter und dritter Satz und Abs 5); 
2. einen Fischteich ohne Bewilligung gemäß § 7 Abs 1 errichtet, betreibt oder ändert oder gemäß § 7 Abs 3 
vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt; 
3. es unterlässt, entgegen § 8 Abs 2 erster Satz einen Bewirtschafter zu bestellen oder entgegen § 8 Abs 3 
erster Satz die Bestellung eines Bewirtschafters nicht unverzüglich anzeigt; 
4. den Vorschreibungen von Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs 2 nicht nachkommt oder die Be-
satzmeldung gemäß § 9 Abs 3 nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht richtig erstattet; 
5. das Fangverzeichnis nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht richtig übermittelt bzw vorlegt (§ 10); 
6. Wassertiere einsetzt, ohne Bewirtschafter des Fischwassers zu sein, oder landesfremde oder gentechnisch 
veränderte Wassertiere ohne (Ausnahme-)Bewilligung einsetzt (§ 11); 
7. durch den Betrieb eines Fisch- oder Krebszuchtbetriebes andere Fischwässer beeinträchtigt (§ 12 Abs 1); 
8. der Verständigungspflicht gemäß § 14 Abs 1 nicht rechtzeitig nachkommt oder Wassergeflügel in Auf-
zuchtsgewässer einlässt (§ 14 Abs 2 zweiter Satz); 
9. das Fischen entgegen den Bestimmungen des § 15 Abs 2 oder 3 erlaubt oder, ohne die gültige Fischerkar-
te einschließlich Zahlungsbestätigung gemäß § 19 Abs 1 oder ohne den Nachweis der privatrechtlichen Er-
laubnis mit sich zuführen, fischt oder einen dieser Belege nicht auf Verlangen vorweist (§ 15 Abs 4); 
10. Gastfischerkarten entgegen den Bestimmungen des § 16 Abs 5 zweiter oder dritter Satz ausgibt; 
11. während der Schonzeit geschonte Wassertiere fängt, die Mindestmaße nicht beachtet (§ 21 Abs 1), den 
Bewilligungsbescheid zur Laichgewinnung nicht mit sich führt oder auf Verlangen vorweist (§ 21 Abs 3) oder 
zu kleine gefangene Fische entgegen der Bestimmung des § 21 Abs 4 nicht zurückversetzt; 
12. gegen die besonderen Schutzbestimmungen des § 22 für die Dicke Flussmuschel verstößt; 
13. den Geboten oder Verboten gemäß § 23 zuwiderhandelt; 
14. eine Elektrobefischung ohne Bewilligung durchführt (§ 24 Abs 1), den Zeitpunkt der Elektrobefischung 
nicht rechtzeitig mitteilt oder den Bewilligungsbescheid oder den gültigen Funktionsnachweis nicht mit sich 
führt oder über Verlangen vorweist (§ 24 Abs 4) oder der Besatzpflicht gemäß § 24 Abs 5 nicht nachkommt; 
15. frei lebende Tiere entgegen § 25 Abs 1 fängt oder tötet; 
16. Umstände gemäß § 26 nicht unverzüglich meldet; 
17. Fischaufstiegshilfen oder stehende Gewässer oberhalb einer Seehöhe von 1.800 m entgegen § 27 Abs 1 
bzw 2 nutzt und ruhend erklärte Fischwässer bewirtschaftet (§ 27 Abs 3); 
18. gegen die für Laichschonstätten, Winterlager, Aufzuchtsgewässer und Schongebiete geltenden Schutzbe-
stimmungen verstößt (§ 28); 
19. seiner Verpflichtung, Aufsichtsorgane bestellen zu lassen, nicht nachkommt (§ 29 Abs 2); 
20. der Anzeigepflicht gemäß § 42 Abs 3 nicht nachkommt; 
20a. durch Handlungen oder Unterlassungen die Fischereiumlage (§ 43 Abs 2 Z 1) oder die Fischereiabgabe 
(§ 50) hinterzieht oder verkürzt; 
21. den in den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen, Bescheiden oder sonstigen Anordnun-
gen getroffenen Geboten und Verboten zuwiderhandelt. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu verhängen. 
 
(2) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
17.) Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz  
LGBl 35/2009 
 
§ 9. (1) Eine Verwaltungsübertretungs begeht, wer durch Handlungen oder Unterlassungen Fleischuntersu-
chungsgebühren hinterzieht oder verkürzt. Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist strafbar. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 sind mit Geldstrafe bis 10.000 Euro zu ahnden. 
 
 
18.) Fuschlsee-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 19/1983 idgF LGBl 39/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
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Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
19.) Gassicherheitsgesetz  
LGBl 82/2000 
 
§ 16. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. eine nach § 5 Abs 1 und 2 bewilligungspflichtige Gasanlage ohne die dafür erforderliche Bewilligung errich-
tet, betreibt oder wesentlich ändert; 
2. entgegen § 5 Abs 4 eine Gasanlage errichtet oder wesentlich ändert, ohne vorher das Gasverteilerunter-
nehmen verständigt zu haben; 
3. gemäß § 7 vorgeschriebene Auflagen nicht einhält oder gegen danach vorgeschriebene Bedingungen ver-
stößt; 
4. gemäß § 9 Abs 2 vorgeschriebene Auflagen nicht einhält; 
5. entgegen § 10 Abs 1 eine Gasanlage vor der ersten Inbetriebnahme nicht prüfen lässt; 
6. entgegen § 10 Abs 3 vor der ersten Inbetriebnahme einer Gasanlage der Behörde bzw dem Gasverteilerun-
ternehmen keinen positiven Abnahmebefund vorlegt; 
7. eine bewilligungspflichtige Gasanlage nicht gemäß § 11 Abs 1 wiederkehrend überprüfen lässt; 
8. den Organen der Behörde oder des Gasverteilerunternehmens entgegen § 12 Abs 1 bzw 13 Abs 1 den Zu-
tritt zu den Gasanlagen verwehrt; 
9. der Warn- oder Meldepflicht gemäß § 14 nicht nachkommt. 

Die Übertretungen sind in den Fällen der Z 1, 2 und 5 mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro und in den Fällen der Z 3, 
4, 6 bis 9 mit Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. Eine Bestrafung wegen einer Übertretung nach Z 6 
kommt neben einer Bestrafung wegen einer Übertretung nach Z 5 nicht in Betracht. 
 
(2) Der strafbare Tatbestand der Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 Z 1 endet erst mit Rechtskraft der erfor-
derlichen Bewilligung. 
 
 
20.) Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 75/2004 
 
§ 10. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, bei Vorliegen erschwerender Umstände und im 
Wiederholungsfall bis zu 30.000 Euro zu bestrafen, wer 
1. GVO ohne Bewilligung gemäß § 4 ausbringt; 
2. den in Bescheiden gemäß § 4 enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt; 
3. den Aufträgen gemäß § 6 Abs 1 oder 2 nicht nachkommt oder der Einstellung gemäß § 6 Abs 5 nicht Folge 
leistet; oder 
4. einer Verpflichtung nach § 4 Abs 4 dritter Satz, 6 Abs 4 oder 7 Abs 3 nicht nachkommt. 
 
(2) Mit Ausnahme der Tatbestände des Abs 1 Z 4 ist der Versuch strafbar. 
 
(3) Eine Übertretung der Auskunftsverpflichtung nach § 7 Abs 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Ver-
pflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer 
Verfolgung auszusetzen. 
 
(4) Bildet das nach § 4 unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, endet das straf-
bare Verhalten erst mit der Beseitigung (Zerstörung oder Entsorgung) der ausgebrachten GVO.  
 
 
21.) Gerzkopf-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 37/1981 idgF LGBl 51/2006 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Naturschutz-
gesetzes 1999 bestraft. 
 
 
22.) Gesetz über die Tätigkeit der Buchmacher und Totalisateure  
LGBl 17/1995 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 7. Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen, wer 

194 
 

1. die Tätigkeit als Buchmacher oder als Totalisateur ohne die erforderliche Bewilligung ausübt; 
2. die gemäß § 1 Abs. 3 zweiter Satz und Abs. 4 erster Satz erforderliche Anzeige unterlässt oder unvollstän-
dig erstattet; 
3. Bedingungen der Bewilligung zuwiderhandelt oder Auflagen nicht erfüllt; oder 
4. die Tätigkeit als Buchmacher oder Totalisateur ohne Wettreglement ausübt, das Wettreglement nicht ord-
nungsgemäß aushängt oder der Landesregierung nicht zur Kenntnis bringt. 

 
 
23.) Gesetz über die Wegfreiheit im Bergland  
LGBl 31/1970 idgF LGBl 58/2005  
 
§ 8. (1) Wer durch groben Unfug, Schreien, Johlen, Trompetenblasen, Schießen, Ablassen von Steinen, unvor-
sichtiges oder mutwilliges Hantieren mit Feuer oder feuergefährlichen Gegenständen die Ruhe oder Sicherheit in 
Wald oder Flur stört, das Vieh mutwillig beunruhigt oder die Jagd beeinträchtigt, wer Wegweiser, Markierungszei-
chen, Zäune, Schutzhütten, Alphütten, Ställe oder andere Baulichkeiten, deren Einrichtung oder die für ihre Be-
wirtschaftung notwendigen Betriebsmittel beschädigt, oder solche Betriebsmittel, insbesondere Brennholz, ohne 
Not verbraucht, sowie wer Zauntore nicht schließt, begeht - sofern nicht ein strenger zu ahndender strafbarer 
Tatbestand vorliegt - eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geld bis zu 220 Euro oder Arrest bis zu einer 
Woche zu bestrafen. 
 
(2) Die Organe der Bundespolizei sowie die Forst-, Jagd- und Fischereischutzorgane und die Naturschutzwache-
organe haben bei der Vollziehung des Abs 1 im Umfang des § 7a des Salzburger Landes-Polizeistrafgesetzes 
mitzuwirken. 
 
 
24.) Gesetz zur Anpassung der Landesgesetze an die Neuorganisation des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes  
LGBl 58/2005 
 
Art. XVI. Das Salzburger Rettungsgesetz, LGBl Nr 78/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 10/2005, 
wird geändert wie folgt: 
1. § 12 lautet: 
"Mitwirkung der Bundespolizei 
§ 12. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 11 Abs 1 im Umfang des § 7a des Salzbur-
ger Landes-Polizeistrafgesetzes mitzuwirken. Dies gilt nicht in Bezug auf Verwaltungsübertretungen gemäß § 11 
Abs 1 lit g." 
2. Im § 13 wird angefügt: 
"(3) § 12 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 58/2005 tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft." 
 
 
25.) Grundverkehrsgesetz  
LGBl 9/2002 idgF LGBl 70/2012 
 
§ 35. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist, wer 

1. trotz Versagung der Zustimmung zum Rechtserwerb oder Versagung der Bestätigung gemäß § 11 Abs 3 
letzter Satz den Gegenstand des Rechtserwerbs auf Grund eines Rechtes nutzt oder nutzen lässt, dessen 
Erwerb der grundverkehrsbehördlichen Zustimmung bzw Anzeige bedarf; 
2. dem Verbot des § 15 Abs 2 zuwiderhandelt; 
3. dem behördlichen Auftrag gemäß § 16a zuwiderhandelt; 
4. als Rechtserwerber nicht in der Frist gemäß § 29 Abs 1 die erforderliche grundverkehrsbehördliche Zu-
stimmung beantragt oder die erforderliche Anzeige vornimmt; 
5. als Vertragsverfasser den Vertrag der Grundverkehrsbehörde entgegen § 29 Abs 10 nicht mitteilt; 
6. entgegen § 32a den mit der Überwachung betrauten Organen nicht die Zufahrt oder den Zutritt zu dem je-
weiligen Objekt gewährt oder die erforderlichen Auskünfte nicht, nicht vollständig oder wahrheitswidrig erteilt; 
7. zum Zweck der Umgehung des Gesetzes gegenüber den Gerichten oder Verwaltungsbehörden unwahre 
oder unvollständige Angaben, insbesondere in nach diesem Gesetz abzugebenden Erklärungen, macht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
26.) Hammerauer-Moor-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 17/1983 idgF LGBl 37/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
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Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
27.) Inneres Untersulzbachtal - Sonderschutzgebietsverordnung  
LGBl 131/1995 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung und der gemäß § 4 erlassenen Bescheide 
sowie die Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirk-
samkeit der Kennzeichnung des Sonderschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 27 des 
Gesetzes über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg bestraft. 
 
 
28.) Jagdgesetz 
LGBl 100/1993 idgF LGBl 15/2012 
 
§ 115. (1) Die Jagdschutzorgane haben die Befugnisse, die allgemein Organen der öffentlichen Aufsicht nach 
sonstigen Vorschriften (zB dem VStG) zustehen. Darüber hinaus sind sie innerhalb ihres Dienstbereiches befugt, 

1. Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine in ihren 
Aufgabenbereich fallende Verwaltungsübertretung begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu über-
prüfen und zum Sachverhalt zu befragen. Jeder Betroffene ist verpflichtet, an der Feststellung seiner Identität 
mitzuwirken; 
2. Personen, die auf frischer Tat betreten werden, in den Fällen und unter Beachtung der §§ 35 und 36 des 
VStG festzunehmen und, falls sich die Person der Festnahme durch Flucht entzieht, sie auch über ihren 
Dienstbereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder unter den Voraussetzungen 
des § 37a VStG eine vorläufige Sicherheit einzuheben bzw. verwertbare Sachen als vorläufige Sicherheit zu 
beschlagnahmen; 
3. Fahrzeuge und Gepäckstücke in den Fällen der Z 1 zu durchsuchen, wenn begründeter Verdacht besteht, 
dass sich darin Gegenstände befinden, die dem Verfall oder der Einziehung (§ 159) unterliegen oder deren 
Besitz oder Besichtigung für ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz von Bedeutung sein 
könnte; 
4. im Auftrag der Jagdbehörde Wild zu fangen oder zu töten (§§ 73 Abs 3, 152 Abs 2). 

 
(2) Die Jagdschutzorgane sind unbeschadet der Bestimmungen des Waffengesetzes 1996 berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes ein Jagdgewehr, eine Faustfeuerwaffe und eine kurze Seitenwaffe zu führen. Sie dürfen dabei 
von diesen Waffen oder Mitteln, deren Wirkung der einer Waffe gleichkommt, nur im Fall der Notwehr oder des 
Notstandes Gebrauch machen. 
 
(3) Das Jagdschutzorgan hat seine Aufsichtsgebiete regelmäßig, vor allem aber wenn besondere Verhältnisse 
oder Vorkommnisse dies erfordern, zu begehen und zu beobachten. Es ist verpflichtet, der Jagdbehörde sowie 
dem Jagdinhaber auf Verlangen Auskunft über seine Beobachtungen zu geben. Wildschäden, schwerwiegende 
Beeinträchtigungen des Lebensraumes oder sonstige Vorkommnisse, die behördliche Maßnahmen notwendig 
erscheinen lassen, hat das Jagdschutzorgan unverzüglich der Jagdbehörde zu melden. Über Wildschäden, 
schwerwiegende Beeinträchtigungen des Lebensraumes sowie Schäden an Einrichtungen der Grundeigentümer 
zum Schutz vor Wildschäden hat es überdies den Jagdgebietsinhaber unverzüglich zu verständigen. 
 
(4) Das Jagdschutzorgan hat die Jagdausübungsberechtigten in allen jagdbetrieblichen Belangen zu beraten und 
auf das nach den jagdrechtlichen Vorschriften gebotene Verhalten hinzuweisen. Bei Gefahr im Verzug hat es 
anstelle und im Namen des Jagdinhabers die erforderlichen Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen durchzu-
führen. 
 
§ 158. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. die Jagd dort unzulässigerweise ausübt, wo die Jagd ruht (§ 10); 
2. trotz Aufforderung seiner Verpflichtung zur Bestellung eines Jagdleiters (Stellvertreters) nicht nachkommt 
(§§ 25 Abs 1 lit b, 26 Abs 1, 29 Abs 7, 36 Abs 1, 38 Abs 1, 39 Abs 4, 40 Abs 1, 78 Abs 2); 
3. die Jagd ausübt, ohne eine gültige Jagdkarte mit sich zu führen oder bei Ausübung der Jagd diese den Or-
ganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder den Jagdschutzorganen auf Verlangen nicht vorweist (§ 41 
Abs 1); 
4. die Jagd ausübt, ohne die gemäß § 47 erforderliche schriftliche Erlaubnis des Jagdinhabers oder dessen 
Bevollmächtigten mit sich zu führen oder bei Ausübung der Jagd diese den Organen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes oder den Jagdschutzorganen auf Verlangen nicht vorweist; 
5. Jagdgastkarten entgegen den Bestimmungen des § 48 ausfolgt oder nicht ausfolgt; 
6. während der Schonzeiten entgegen den Schonvorschriften Wild verfolgt, fängt oder erlegt (§§ 54 ff); 
7. Freizonen (§ 58) nicht von der betreffenden Wildart freihält; 
8. den festgelegten Mindestabschuss nicht bis zum Beginn der Schonzeit erfüllt (§ 61 Abs 1), den festgelegten 
Höchstabschuss überschreitet (§ 62) oder sonst den §§ 59 bis 62 oder den im Abschussplan getroffenen 
Festlegungen zuwiderhandelt; 
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9. den behördlichen Anordnungen nach § 61 Abs 2 und 3 nicht nachkommt; 
10. die Abschussliste (§ 63) nicht oder nicht ordnungsgemäß führt; 
11. als Erleger die im § 63 vorgesehenen Vermerke oder Bestätigungen nicht ausstellt; 
12. den Bestimmungen über die Abschusskontrolle (§ 64) zuwider handelt; 
13. der Verpflichtung zur Fütterung des Wildes nicht nachkommt (§ 65 Abs 2); 
13a. den Bestimmungen des § 65 Abs 3 oder der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung zuwiderhan-
delt; 
14. Futterplätze nicht in ausreichender Ausstattung, Größe, Anzahl und Verteilung (§ 66 Abs 1) errichtet oder 
betreibt; 
15. den behördlichen Anordnungen nach § 66 Abs 3 und 4 nicht nachkommt; 
16. ein Wildwintergatter (§ 67) oder ein Wildgehege (§ 68) ohne die gesetzlich vorgesehene Bewilligung er-
richtet oder betreibt; 
17. den Geboten und Verboten bei der Ausübung der Jagd zuwiderhandelt (§ 70); 
18. Treibjagden entgegen der Bestimmung des § 71 abhält; 
19. den Bestimmungen des § 72 über das Fangen von Wild zuwiderhandelt; 
20. Wild ohne die im § 73 vorgesehen Bewilligung aussetzt; 
21. der Verpflichtung zur Erlegung von wahrgenommenem seuchenkranken Wild nicht nachkommt (§ 74 Abs 
1); 
22. der Verpflichtung der Versorgung und Nachsuche des Wildes nicht nachkommt (§ 75); 
23. gegen die Bestimmungen des § 76 über die Wildfolge verstößt; 
24. bei Benützung des Jägernotweges oder von Weganlagen durch fremde Jagdgebiete Schusswaffen gela-
den oder Hunde nicht an der Leine mitführt (§ 77); 
25. den Anordnungen von Maßnahmen zum Schutz des Waldes und der Kulturen nicht nachkommt (§ 90 Abs 
1 und 2); 
26. den Bestimmungen des § 101 Abs 1 über das unbefugte Betreten von Jagdgebieten zuwiderhandelt; 
27. gegen die Bestimmungen über den besonderen Schutz von Wildtieren verstößt (§§ 103 bis 104c); 
28. gegen die Bestimmungen über Wild-Europaschutzgebiete oder die auf deren Grundlage erlassenen Ver-
ordnungen oder Bescheide verstößt (§§ 108a bis 108c); 
29. den Bestimmungen des § 105 Abs 3 über die Anbringung und Beseitigung der Kennzeichnung gesperrter 
Gebiete zuwiderhandelt; 
30. Wildtierzuchtgatter entgegen den Bestimmungen der §§ 109 bis 112 errichtet oder betreibt; 
31. als Jagdinhaber der Verpflichtung, Jagdschutzorgane zu bestellen, nicht nachkommt (§ 113 Abs 2); 
32. der Vorlagepflicht gemäß § 146 Abs 3 nicht nachkommt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht auch und ist mit einer Geldstrafe bis 3.000 Euro zu bestrafen, wer den 
Bestimmungen der §§ 10 Abs 4, 21 Abs 2, 39 Abs 2, 56 Abs 1, 66 Abs 2 und 5, 67 Abs 6, 69, 87, 88, 89, 101 Abs 
2 bis 4, 106 Abs 2, 107 Abs 3 bis 5, 108 Abs 2, 115 Abs 1 Z 1, den hierzu erlassenen Verordnungen oder beson-
deren behördlichen Anordnungen zuwiderhandelt. Für den Fall der Uneinbringlichkeit ist in diesen Fällen eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu verhängen. 
 
(3) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Der Jagdinhaber ist neben dem Jagdleiter strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung wissentlich duldet 
oder es bei der Auswahl des Jagdleiters an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
 
(5) Für Übertretungen, die durch Überschreitung des festgelegten Höchstabschusses (§ 62) begangen werden, 
beträgt die Verfolgungsverjährungsfrist ein Jahr. 
 
§ 161. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1994 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt das Salzburger Jagdgesetz 1977, LGBl. Nr. 94, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 1/1985, 
Nr. 64/1988 und Nr. 81/1989 sowie der Kundmachungen LGBl. Nr. 11/1978, Nr. 25/1984 und Nr. 42/1990 außer 
Kraft. (Verfassungsbestimmung) Die Aufhebung des § 87 Abs. 3 dieses Gesetzes steht im Verfassungsrang. 
 
(3) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits anhängigen Verfahren sind die Bestimmungen des Salzburger 
Jagdgesetzes 1977 weiterhin anzuwenden. 
 
(4) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens festgestellten Jagdgebiete gelten als Eigen- und Gemeinschaftsjagdgebie-
te im Sinne dieses Gesetzes. Änderungen dieser Gebiete sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes vorzu-
nehmen. Festgestellte Vorpachtrechte gelten als solche im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(5) Geltung, Aufhebung und Auswirkungen jener Pachtverträge, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits abge-
schlossen worden sind, sind nach dem Salzburger Jagdgesetz 1977 zu beurteilen. Pachtverträge, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen werden, sind nach der neuen Rechtslage zu beurteilen. 
 
(6) Jagdgesellschaften, deren Gründung der Jagdbehörde im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits angezeigt wor-
den ist, gelten als Jagdgesellschaften im Sinne dieses Gesetzes. 
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(7) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits ausgestellte Jagdkarten und abgelegte Jagdprüfungen gelten als Jagd-
karten und Jagdprüfungen im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(8) Ab dem Inkrafttreten der Verordnungen gemäß den §§ 57 bis 59 haben die Erstellung des Abschussplanes 
und die Abschusskontrolle nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu erfolgen. Solange demzufolge die Best-
immungen der §§ 55 bis 57 des Salzburger Jagdgesetzes 1977 auf die Abschussplanung und die Abschusskon-
trolle weiterhin Anwendung finden, gilt als Verwaltungsübertretung im Sinne des § 158 Abs 1 dieses Gesetzes 
auch das Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen der §§ 55 Abs 1 und 8, 56 und 57 Abs 2 des Salzburger 
Jagdgesetzes 1977. Als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 Abs 2 dieses Gesetzes gilt jedes sonstige Zuwi-
derhandeln gegen die §§ 55 bis 57 des Salzburger Jagdgesetzes 1977, der dazu erlassenen Verordnungen und 
behördlichen Anordnungen. 
 
(9) Wildgehege, die am 1. Jänner 1978 bereits bestanden haben oder zu dem im Abs 1 genannten Zeitpunkt 
bereits bewilligt waren, gelten als im Sinne dieses Gesetzes bewilligte Wildgehege. Die Jagdbehörde kann dem 
Betreiber des Wildgeheges nachträglich Auflagen mit Bescheid vorschreiben, um einen dem § 68 entsprechen-
den Betrieb sicherzustellen. 
 
(10) Die Bestimmungen des 3. Abschnittes des 4. Hauptstückes über die Wildhege sind erst für die im Winter 
1994/95 erfolgende Wildfütterung anzuwenden. Bis einschließlich der Fütterungsperiode 1997/1998 tritt an die 
Stelle der Hegegemeinschaft der Jagdinhaber. Wildwintergatter, die am 1. Jänner 1994 bereits bestanden haben, 
gelten als im Sinne dieses Gesetzes bewilligte Wildwintergatter. Die Jagdbehörde kann dem Jagdinhaber jedoch 
nachträglich Auflagen mit Bescheid vorschreiben, um einen dem § 67 entsprechenden Betrieb sicherzustellen. 
 
(11) Bereits behördlich bestimmte Jägernotwege gelten als Jägernotwege im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(12) Der 5. Abschnitt des 4. Hauptstückes (Hegegemeinschaften) ist erst ab dem im Abs. 8 genannten Zeitpunkt 
anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind ihre Aufgaben mit Ausnahme der Fütterung und ihre Anhörungsrechte 
von den Hegeringen wahrzunehmen, die bis dahin nach den für sie geltenden Bestimmungen des Salzburger 
Jagdgesetzes 1977 weiter bestehen. Die Bestimmungen des § 79 Abs 3 lit a sowie Abs 4 sind erst ab der Fütte-
rungsperiode 1998/1999 anzuwenden. Bis zur Wahl der im § 80 Abs 4 lit a vorgesehenen Organe wird die Hege-
gemeinschaft durch den Hegeringleiter (§ 105 des Salzburger Jagdgesetzes 1977) vertreten. Dieser hat auch zur 
ersten Sitzung der Hegegemeinschaft einzuladen. 
 
(13) Bewilligungen für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits gehaltene Greifvögel oder Eulen 
sind innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Jagdbehörde zu beantragen. Bereits 
bestehende Wildtierzuchtgatter gelten als bewilligte Wildtierzuchtgatter im Sinne dieses Gesetzes. Die Jagdbe-
hörde kann dem Betreiber des Wildtierzuchtgatters jedoch nachträglich Auflagen mit Bescheid vorschreiben, um 
einen den §§ 109 bis 112 entsprechenden Betrieb des Gatters sicherzustellen. Besteht für den Betreiber keine 
Möglichkeit, das Wildtierzuchtgatter auf die im § 109 Abs. 3 enthaltene Mindestgröße von 4 ha zu erweitern, hat 
die Jagdbehörde bei der nachträglichen Vorschreibung von Auflagen keine bzw. nur eine entsprechend verringer-
te Mindestgröße vorzuschreiben. 
 
(14) Nach den Bestimmungen des Salzburger Jagdgesetzes 1977 bewilligte zeitlich und örtlich beschränkte Sper-
ren gelten als Notfallsperren im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(15) Bereits bestellte Jagdschutzorgane gelten als für die laufende Jagdperiode bestellte Jagdschutzorgane im 
Sinne dieses Gesetzes. Eine bereits abgelegte Prüfung für den Jagdschutzdienst gilt als Prüfung im Sinne dieses 
Gesetzes. Am 1. Jänner 1994 bereits zu Jagdschutzorganen bestellte Personen können abweichend von § 114 Z 
1 ohne Ablegung einer Zusatzprüfung neuerlich bestellt werden. 
 
 
29.) Jagdrechtsabgabegesetz  
LGBl 77/1997 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 7. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. durch Handlungen oder Unterlassungen die Jagdrechtsabgabe hinterzieht oder fahrlässig verkürzt; 
2. die Abgabenerklärung (§ 4 Abs 1) unter Bedachtnahme auf § 4 Abs 2 nicht, mangelhaft oder verspätet ein-
reicht. 
 
(2) Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu ahnden. 
 
 
30.) Kalkhochalpen-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 93/1983 idgF LGBl 51/2006 
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§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
31.) Katastrophenhilfegesetz  
LGBl 3/1975 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. vorsätzlich den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen die zur Katastrophenbekämpfung 
erforderlichen Auskünfte verweigert, nicht vollständig oder unrichtig erteilt; 
2. als Inhaber eines unter § 9a Abs. 1 fallenden Betriebes oder einer darunter fallenden Anlage der danach 
bestehenden Auskunftserteilungs- und Mitwirkungspflicht nicht nachkommt; 
3. auf Grund dieses Gesetzes im Einsatz ergangenen Anordnungen nicht nachkommt; 
4. sich entgegen den Vorschriften des § 19 Abs. 3 so verhält, dass hierdurch Einsatzmaßnahmen behindert 
werden; 
5. Maßnahmen des Katastrophenhilfsdienstes gemäß § 20 Abs. 2 verhindert oder erschwert; 
6. mutwillig den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes veranlasst, oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen 
Umstand herbeiführt, der den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes zur Folge hat. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 3.700 Euro zu bestrafen. 
 
 
32.) Kehrtarif  
LGBl 81/2007 
 
§ 7. Wer höhere Entgelte als die sich aus dieser Verordnung ergebenden Höchsttarife fordert oder annimmt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird gemäß § 367 Z 31 der Gewerbeordnung 1994 bestraft. 
 
 
33.) Kuhmannquelle-Schongebietsverordnung  
LGBl 88/1996 
 
§ 7. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 5 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
34.) Kurtaxengesetz 1993  
LGBl 41/1993 idgF LGBl 25/2011  
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Kurtaxe, die Forschungsinstituts-Abgabe oder die Abgabe ge-
mäß § 1 Abs 6 hinterzieht oder verkürzt; 
b) die Abgabenerklärung (§ 5 Abs. 1 oder 4) nicht, mangelhaft oder verspätet einreicht; 
c) im Fall einer Verordnung der Abgabenbehörde gemäß § 5 Abs. 2 die Abgabenmeldeblätter nicht oder man-
gelhaft führt oder nicht oder verspätet der Abgabenbehörde übermittelt. 

 
(2) Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind im Fall des Abs. 1 lit. a mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro, im Fall des Abs. 1 
lit.b mit Geldstrafe bis zu 370 Euro zu ahnden. 
 
 
35.) Luftreinhaltegesetz für Heizungsanlagen  
LGBl 48/2009 idgF 30/2014 
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. entgegen den gemäß § 3 Z 1 erlassenen Vorschriften Feuerungsanlagen oder wesentliche Bauteile davon in 
Verkehr bringt; 
2. den gemäß § 3 Z 2 erlassenen Vorschriften betreffend die Ausstattung und den Betrieb von Heizungsanlagen 
zuwiderhandelt; 
3. entgegen den gemäß den §§ 3 Z 3 oder 8 Abs. 3 erlassenen Verboten oder Beschränkungen unzulässige 
Brenn- oder Kraftstoffe verbrennt; 
4. den gemäß § 3 Z 4 erlassenen Vorschriften betreffend die Überprüfung von Heizungsanlagen zuwiderhandelt; 
5. den gemäß § 3 Z 5 erlassenen Vorschriften betreffend Maßnahmen zur Begrenzung von Emissionen aus Hei-
zungsanlagen zuwiderhandelt; 
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6. als Verfügungsberechtiger die Errichtung, den Einbau oder den Austausch einer Feuerungsanlage, eines 
Blockheizkraftwerkes oder von wesentlichen Teilen davon der Überwachungsstelle nicht ohne Verzug meldet; 
7. als Prüforgan im Fall einer Verpflichtung zur Erfassung von Daten in der Heizungsanlagendatenbank nach § 5 
Abs 1 dieser nicht ohne Verzug nachkommt; 
8. behördlichen Aufträgen zur Behebung festgestellter Mängel bei Heizungsanlagen nicht nachkommt und die 
Anlage weiter betreibt; 
9. Überprüfungen ohne Prüfberechtigung (§ 6 Abs. 1) vornimmt oder als Prüfberechtigter seinen Verpflichtungen 
gemäß § 6 Abs. 2 letzter Satz nicht nachkommt; 
10. als Überwachungsstelle seiner Erfassungsverpflichtung gemäß § 4 Abs 2 erster Satz, seiner Kontrollverpflich-
tung gemäß § 7 Abs 1 erster Satz, seiner Überprüfungspflicht im Fall einer vorzunehmenden Überprüfung nach § 
7 Abs 2 erster Satz oder seiner Mitteilungspflicht gemäß § 7 Abs 4 nicht ohne Verzug nachkommt; 
11. den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen (behördliche Aufträge, Vollstre-
ckung udgl) zu ahnden: 

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro: 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 2, 3, 5, 8 und 9 mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro; 
3. in den Fällen des Abs. 1 Z 4, 6, 7, 10 und 11 mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro. 

Im Fall des Abs. 1 Z 1 kann mit der Geldstrafe gleichzeitig auch der Verfall der Anlage ausgesprochen werden. 
 
(3) Fällt die Tat nach Abs. 1 in die Zuständigkeit der Gerichte, liegt keine Verwaltungsübertretung vor. 
 
 
36.) Marbachquellen-Schongebietsverordnung  
LGBl 7/1981 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
37.) Motorschlittengesetz  
LGBl 90/1972 idgF LGBl 106/2013 
 
§ 8. Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandelt, insbesondere einen Motorschlitten unzulässiger-
weise betreibt oder unbefugt lenkt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwal-
tungsbehörde, oder im Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion Sicherheitsbehörde ist, von der 
Landespolizeidirektion mit Geld bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. Bei Vorliegen besonders erschwerender Umstän-
de, insbesondere im Falle mehrfacher Wiederholung, kann der Motorschlitten, der Gegenstand des strafbaren 
Verhaltens war, für verfallen erklärt werden. 
 
 
38.) Nationalparkgesetz  
LGBl 106/1983 idgF LGBl 20/2010 
 
§ 27. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen und Bescheide werden als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro 
oder mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände können Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
(3) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten behördlichen Bewil-
ligung. 
 
(4) Mit dem Straferkenntnis kann auch auf den Verfall der zur Begehung der Übertretung bestimmten Werkzeuge, 
Geräte oder Waffen sowie der entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände erkannt 
werden. Als verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu setzen oder, wenn 
sie hierdurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären, Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundlichen 
Personen zu übergeben. Wenn dies unmöglich ist, sind sie schmerzlos zu töten. Verfallen erklärte Pflanzen und 
verendete oder getötete Tiere sind womöglich gemeinnützigen Zwecken (wissenschaftlichen Instituten, Schulen 
u. dgl.) zuzuführen. 
 
(5) Im Straferkenntnis kann auch der Entzug einer behördlichen Bewilligung ausgesprochen werden. 
 
(6) Die Strafbeträge fließen dem Lande zu und sind zur Förderung des Nationalparkes Hohe Tauern zu verwen-
den. 
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39.) Naturpark Untersberg-Verordnung  
LGBl 59/1999 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen nach § 58 NSchG 1993 
bestraft. 
 
 
40.) Nordmoor am Mattsee-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 14/2008 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
41.) Obertauern-Hundsfeldmoor-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 4/1991 idgF LGBl 51/2006 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
42.) Obertauern-Pflanzenartenschutzverordnung  
LGBl 91/1986 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen nach § 47 des Salzbur-
ger Naturschutzgesetzes 1977 bestraft. 
 
 
43.) Obertrumer See-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 94/1983 idgF LGBl 43/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
44.) Öffnungszeitenverordnung  
LGBl 109/2007 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde nach den Bestimmun-
gen der Gewerbeordnung 1994 zu bestrafen, wer entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung 

1. eine Verkaufsstelle nicht geschlossen hält, 
2. Waren verkauft oder 
3. Warenbestellungen entgegen nimmt. 

 
(2) Verstöße gegen § 10 sind nach den Bestimmungen des § 27 des Arbeitsruhegesetzes zu bestrafen. 
 
 
45.) Oichten-Riede-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 27/1982 idgF LGBl 51/2006 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Naturschutz-
gesetzes 1999 bestraft. 
 
 
46.) Paarseen-Schuhflicker-Heukareck-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 45/1990 idgF LGBl 50/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 



201 
 

Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft.  
 
 
47.) Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung  
LGBl 18/2001 
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen nach § 61 NSchG 1999 
bestraft. 
 
 
48.) Piffkar - Sonderschutzgebietsverordnung  
LGBl 107/1988 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung sowie der gemäß § 4 erlassenen Beschei-
de sowie die Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der 
Wirksamkeit der Kennzeichen des Sonderschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 27 des 
Gesetzes über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg bestraft. 
 
49.) Pilzeschutzverordnung  
LGBl 47/1994 idgF LGBl 33/2003 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 NSchG 1999 
zu bestrafen. 
 
 
50.) Pirchalmquellen-Schongebietsverordnung  
LGBl 12/1990 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft.  
 
 
51.) Rosanin-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 21/1983 idgF LGBl 41/2000 
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
52.) Rotmoos-Käfertal-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 9/2003 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
53.) Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 
LGBl 35/1999 idgF LGBl 19/2006 
 
§ 24. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen der Z 4 bis 10 mit Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro, in allen anderen Fällen mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen 
zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 4 Abs 3 oder einer dazu erlassenen Verordnung Daten nicht übermittelt oder Auskünfte nicht 
erteilt; 
2. als Abfallbehandler Abfälle entgegen der Bestimmung des § 7 Abs 1 erster Satz oder entgegen den gemäß 
§ 7 Abs 2 erteilten Auflagen behandelt oder die Nachweise gemäß § 7 Abs 1 zweiter Satz nicht führt; 
3. entgegen § 7 Abs 4 Abfälle nicht übernimmt oder nicht behandelt; 
4. als Liegenschaftseigentümer den Hausabfall oder den sperrigen Hausabfall nicht zu der gemäß § 10 Abs 5 
und § 14 Abs 1 Z 4 in der Abfuhrordnung der Gemeinde festgelegten Sammelstelle bringt; 
5. den Verpflichtungen einer auf Grund des § 10 Abs 2 oder des § 11 Abs 3 erlassenen Verordnung zuwider-
handelt; 
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6. sich entgegen der Verpflichtung des § 12 Abs 1 nicht der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Ein-
richtungen zur Erfassung der Abfälle bedient; 
7. entgegen § 12 Abs 2 die Sammeleinrichtungen der Gemeinde ohne deren Zustimmung in Anspruch nimmt; 
8. den Auflagen eines Bescheides gemäß § 12 Abs 3 zuwiderhandelt; 
9. entgegen der Verpflichtung des § 12 Abs 5 das Betreten der Liegenschaft verhindert oder wiederholt er-
schwert; 
10. den Verboten des § 12 Abs 6 Z 1 bis 4 zuwiderhandelt; 
11. als Abfallbesitzer nicht den Anforderungen einer gemäß § 14a erlassenen Verordnung entspricht; 
12. entgegen § 17 Betriebsunterbrechungen oder -störungen nicht meldet; 
13. einem Auftrag der Behörde gemäß den §§ 22 und 23 nicht nachkommt; 
14. als Verfügungsberechtigter über Liegenschaften oder Anlagen seiner Verpflichtung gemäß § 22 Abs 2 
zweiter Satz oder gemäß § 22 Abs 3 nicht nachkommt oder entgegen § 22 Abs 3 Anordnungen der Behörde 
oder eines von ihr herangezogenen Sachverständigen nicht befolgt, Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen 
nicht zur Verfügung stellt. 

 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen, die erst durch Anzeigen, Meldungen oder Einsichtnahmen auf Grund von 
Melde-, Nachweis- oder Aufzeichnungspflichten zu Tage treten, beginnt die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs 1 
VStG 1991 mit dem Einlangen der jeweiligen Anzeige oder Meldung bei der zuständigen Behörde oder Einsicht-
nahme. 
 
(3) Die Zeit der Aussetzung gemäß § 30 Abs 2 VStG 1991 ist in die Verjährungsfristen gemäß § 31 Abs 3 VStG 
1991 oder § 51 Abs 7 VStG 1991 nicht einzurechnen. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen dem Land Salzburg für Zwecke der Abfallwirtschaft zu. 
 
 
54.) Salzburger Altstadterhaltungsgesetz  
LGBl 50/1980 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 24. (1) Wer entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder entgegen einer auf Grund dieser Bestimmun-
gen erlassenen Verordnung oder Vorschreibung eine bauliche Maßnahme setzt oder unterlässt oder der Bestim-
mung des § 4 Abs 4 zuwiderhandelt, begeht, wenn nicht ohnedies eine Übertretung des Baupolizeigesetzes vor-
liegt, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür unbeschadet sonstiger Folgen (baupolizeilicher Auftrag, Voll-
streckung, Schadenersatz u. dgl.), soweit nachstehend nichts Besonders bestimmt ist, mit Geldstrafe bis zu 3.700 
Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu bestrafen. Übertretungen der Vorschriften und Vorschreibun-
gen zur Altstadterhaltung sind im Verwaltungsstrafverfahren nach dem Baupolizeigesetz jedenfalls als erschwe-
rende Umstände anzusehen. 
 
(2) Wer dem im § 10 Abs. 3 und § 12 Abs. 6 zweiter Satz aufgestellten Gebot zuwiderhandelt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 440 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
 
(3) Im Fall der Ausführung einer baulichen Maßnahme, die durch eine auf Grund der Bestimmungen dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnung zu einer baubehördlich bewilligungspflichtigen Maßnahme erklärt worden ist, en-
det der strafbare Tatbestand erst mit der Rechtskraft der erforderlichen Bewilligung oder mit der Beseitigung der 
hergestellten baulichen Anlage. Mit der Geldstrafe kann gleichzeitig der Verfall der auf dem Grundstück, auf dem 
die bauliche Maßnahme durchgeführt wird, befindlichen Baustoffe, Werkzeuge, Maschinen und sonstigen 
Baustelleneinrichtung ausgesprochen werden. 
 
(4) Geldstrafen, die wegen im Schutzgebiet gemäß § 2 verwirklichter Verwaltungsübertretungen nach diesem 
Gesetz oder dem Baupolizeigesetz verhängt werden, fließen dem Salzburger Altstadterhaltungsfond zu. 
 
 
55.) Salzburger Berg- und Naturwachtverordnung  
LGBl 60/1979 idgF LGBl 89/2006 
 
§ 7. (1) Naturschutzwacheorganen ist in Ausübung ihres Dienstes der ungehinderte Zutritt und, soweit ein beson-
derer behördlicher Auftrag vorliegt, die Zufahrt zu den in Betracht kommenden Grundstücken zu gewähren sowie 
Auskunft zu erteilen. Sie sind überdies berechtigt, bei dringendem Verdacht einer Übertretung nach den zu voll-
ziehenden Gesetzen und Verordnungen im unbedingt notwendigen Umfang Gepäckstücke, Behälter oder Trans-
portmittel zu öffnen und zu durchsuchen. 
 
(2) Naturschutzwacheorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, Personen, die auf frischer Tat betreten 
werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine in ihren Aufgabenbereich fallende Verwaltungsübertre-
tung begangen zu haben, 
a) anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen; 
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b) in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerksam zu machen, wenn ihr Verschulden 
geringfügig ist, die Folgen der Übertretung unbedeutend sind und nach den Umständen des Falles von einer 
Bestrafung bzw. Anzeige abgesehen werden kann; 
c) bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 
 
(3) Naturschutzwacheorgane sind berechtigt, Gegenstände, die dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören 
oder jenem überlassen wurden und die dem Verfall unterliegen können, bei Gefahr im Verzug zu beschlagnah-
men. Sie haben darüber dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen und der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde die Anzeige zu erstatten. 
 
(4) Naturschutzwacheorgane sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, Personen, die auf frischer Tat betreten 
werden, zum Zwecke ihrer Vorführung vor die Behörde festzunehmen, wenn 

a) der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst 
nicht sofort feststellbar ist oder 
b) begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde oder 
c) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederho-
len sucht. 

Jeder Festgenommene ist unverzüglich der nächsten Bezirksverwaltungsbehörde zu übergeben oder aber, wenn 
der Grund der Festnehmung schon vorher entfällt, freizulassen. Bei der Festnehmung und Vorführung ist mit 
möglichster Schonung der Person und Ehre des Festgenommenen vorzugehen. 
 
§ 8. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden können besonders geschulte Naturschutzwacheorgane ermächtigen, 

a) wegen bestimmter von diesen dienstlich wahrgenommenen oder vor diesen eingestandenen Verwaltungs-
übertretungen mit Organstrafverfügungen Geldstrafen bis 36 Euro in einem einheitlichen, von vornherein fest-
zusetzenden Betrag einzuheben; 
b) in bestimmten Übertretungsfällen von der im § 7 Abs. 4 lit. a und b vorgesehenen Festnahme abzusehen, 
wenn der Betretene einen vom Naturschutzwacheorgan mit höchstens 180 Euro festzusetzenden Betrag als 
vorläufige Sicherheit freiwillig erlegt; 
c) in bestimmten Übertretungsfällen von Personen, die auf frischer Tat betreten werden und bei denen eine 
Strafverfolgung offenbar unmöglich oder wesentlich erschwert sein wird, eine vorläufige Sicherheit von 180 
Euro einzuheben; 
d) wenn der Betretene den nach lit. c festgesetzten Betrag nicht leistet, verwertbare Sachen, die dem An-
schein nach dem Betretenen gehören und deren Wert 180 Euro nicht übersteigen soll, bei möglichster Scho-
nung der Person als vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen. 

 
(2) Zum Nachweis der durch die besondere Schulung erworbenen Kenntnisse haben sich die in Betracht kom-
menden Naturschutzwacheorgane einer eingehenden Befragung durch die Landesregierung zu unterziehen, die 
in Form einer Prüfung abzuhalten ist. 
 
(3) Für die Zusammensetzung der Prüfungskommission und die Ablegung der Prüfung gelten die Bestimmungen 
des § 4 sinngemäß. 
 
(4) Von der erfolgreich abgelegten Prüfung hat die Landesregierung die Bezirksverwaltungsbehörden zwecks 
Ausstellung der besonderen Ermächtigungen in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 24. Ein Naturschutzwacheorgan begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 220 Euro 
zu bestrafen, wenn es in Ausübung seines Amtes das Dienstabzeichen nicht oder in nicht gehöriger Weise trägt 
oder den Dienstausweis über gehörig vorgebrachtes Verlangen nicht vorweist oder der Pflicht, jede Änderung in 
den die Bestellung zum Wacheorgan betreffenden Umständen oder den Verlust des Dienstausweises oder des 
Dienstabzeichens unverzüglich der Landesregierung zu melden oder derselben den Dienstausweis oder das 
Dienstabzeichen vorzulegen oder abzugeben, nicht nachkommt oder seine Verpflichtung zum Stillschweigen 
verletzt. 
 
 
56.) Salzburger Bergsportführergesetz  
LGBl 24/2011 
 
§ 30. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden Handlung bildet, wer 
1. Tätigkeiten nach § 4 Abs 1 oder § 5 Abs 1 ausübt oder anbietet, ohne dazu befugt zu sein; 
2. sich als Berg- und Schiführer oder als Canyoningführer bezeichnet, ohne dazu befugt zu sein; 
3. das Berg- und Schiführerabzeichen oder das Canyoningabzeichen führt, ohne Berg- und Schiführer bzw 
Canyoningführer zu sein, oder ein Abzeichen führt, das geeignet ist, mit dem Berg- und Schiführerabzeichen oder 
dem Canyoningabzeichen verwechselt zu werden; 
4. als Bergsportführer den Geboten und Verboten dieses Gesetzes nicht nachkommt bzw diesen zuwiderhandelt. 
  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro und für den Fall der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
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(3) Neben der Verhängung einer Geldstrafe ist das vorübergehende Verbot der Tätigkeit als Bergsportführer für 
die Dauer von höchstens zwei Jahren auszusprechen, wenn nach dem Sachverhalt zu erwarten ist, dass eine 
solche Tätigkeit des Bestraften die Interessen des Bergsportwesens oder des Tourismus schädigt. 
 
 
57.) Salzburger Berufsanerkennungsgesetz  
LGB 51/2010 
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
1. eine Dienstleistung vornimmt oder vornehmen lässt, ohne eine vollständige Anzeige gemäß § 11 Abs. 1 Z 3 
erstattet zu haben oder in der Anzeige unrichtige Angaben macht; 
2. die Anzeige oder Mitteilung gemäß § 11 Abs. 3 bzw 4 unterlässt; 
3. als Dienstleister oder Dienstleisterin keine dem § 12 Abs. 2 entsprechende Berufsbezeichnung verwendet; 
4. eine Dienstleistung trotz einer Mitteilung gemäß § 13 Abs. 2 vornimmt oder vornehmen lässt; 
5. einem Dienstleistungsempfänger oder einer Dienstleistungsempfängerin die im § 14 angeführten Informationen 
nicht gibt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind zu ahnden: 
1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 4 mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen; 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 2, 3 und 5 mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche. 
 
 
58.) Salzburger Bienenwirtschaftsgesetz  
LGBl 11/1968 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 11a. Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 6, 7, 8 Abs 2 und 7 und 9 Abs 1 und 4 lit a aufgestellten Gebote 
oder die in den §§ 8 Abs 6 und 9 Abs 4 lit b aufgestellten Verbote oder gegen die gemäß § 9 Abs 2 erlassenen 
Zuchtbedingungen und Betriebsvorschriften sowie die Nichterfüllung von in Vollziehung dieses Gesetzes erge-
henden Bescheiden innerhalb der darin festgesetzten Frist sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafe bis 
zu 1.500 Euro zu ahnden. 
 
 
59.) Salzburger Campingplatzgesetz  
LGBl 44/2013 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen § 3 Abs 1 einen Campingplatz ohne Bewilligung errichtet oder wesentlich ändert; 
2. entgegen § 8 Abs 1 vor der Fertigstellung der Errichtung den Betrieb des Campingplatzes oder bei wesent-
lichen Änderungen den Betrieb der davon erfassten Teile aufnimmt; 
3. entgegen § 8 Abs 2 die Fertigstellung der Errichtung oder wesentlichen Änderung des Campingplatzes der 
Behörde nicht oder nicht unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen anzeigt; 
4. entgegen § 9 Abs 1 keine Campingplatzordnung anschlägt oder entgegen § 9 Abs 2 dafür sorgt, dass ein 
Verantwortlicher erreichbar ist; 
5. entgegen § 9 Abs 3 die Einrichtungen nicht betriebsbereit oder sauber hält; 
6. entgegen § 10 Abs 1 nicht dafür sorgt, dass während der Dauer des Betriebs des Campingplatzes den Vor-
gaben dieses Gesetz, der gemäß § 6 mitanzuwendenden Rechtsvorschriften oder der Bewilligung gemäß § 7 
Abs 1 entsprochen wird oder Mängel beseitigt werden; 
7. entgegen § 10 Abs 2 keine Überprüfungen vornehmen lässt oder der Behörde die Prüfbescheinigung nicht 
vorweist; 
8. entgegen § 11 Abs 1 Organe der Behörde daran hindert, den Campingplatz während der Öffnungszeiten zu 
betreten; 
9. entgegen einem Auftrag gemäß § 11 Abs 5 den ursprünglichen Zustand nicht fristgerecht herstellt; 
10. trotz Erlöschen des Betriebsrechts gemäß § 12 Abs 1 den Campingplatz weiter betreibt; 
11. entgegen § 12 Abs 2 keinen hygienisch einwandfreien Zustand auf der betreffenden Liegenschaft herstellt 
oder die Einrichtungen nicht längstens binnen drei Jahren ab Erlöschen des Betriebsrechts beseitigt; 
12. entgegen einem auf Grund des § 13 Abs 1 oder 2 erlassenen Verbot oder Gebot außerhalb von Camping-
plätzen campiert. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind zu ahnden: 

1. in den Fällen der Z 1 und 10 mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fünf Wochen; 
2. in den Fällen der Z 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 und 12 mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro und für den Fall der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen; 
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3. in den Fällen der Z 4 und 5 mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro oder für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Er-
satzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen. 

 
 
60.) Salzburger Einforstungsrechtegesetz  
LGBl 74/1986 idgF LGBl 71/2007  
 
§ 54. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung bildet, wer 
1. Vorkehrungen zur Sicherung der Nutzungsrechte gemäß § 1 Abs 3 oder einstweiligen Verfügungen gemäß § 
51 Abs 1 zuwiderhandelt; 
2. Weidevieh in größerer als der zustehenden Zahl oder in anderer als der zugelassenen Gattung oder außerhalb 
der zulässigen Weidezeit auftreibt; oder 
3. Sicht-, Mark- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzuführen-
den technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt, entfernt oder versetzt. 
Diese Verwaltungsübertretungen sind von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis 2.200 Euro oder für den Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
 
(2) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 VStG). 
 
 
61.) Salzburger Feuerpolizeiordnung  
LGBl 118/1973 idgF LGBl 42/2013 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a)  den Bestimmungen der §§ 4 bis 8, § 10 Abs 4 und 5, § 13 Abs 3, § 15 Abs 4 sowie §§ 16 Abs 1,2 und 4, 18 
und 19 Abs 1 sowie der auf Grund der §§ 3 und 5 Abs 3 erlassenen Anordnungen oder auf Grund des § 13 Abs 1 
erlassenen Aufträgen zuwiderhandelt; 
b) die Alarmierung einer Feuerwehr mutwillig veranlasst oder 
c) Löscheinrichtungen missbräuchlich verwendet. 
  
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 sind mit Geldstrafe bis 3.700 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu und sind von dieser für Zwecke der Feuerwehr zu verwenden. 
 
 
53.) Salzburger Feuerwehrgesetz  
LGBl 59/1978 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 45. (1) Das unbefugte Tragen der auf Grund dieses Gesetzes geschaffenen Uniformen, Rangabzeichen und 
Dienstabzeichen, das unbefugte Tragen des Feuerwehrkorpsabzeichens sowie alle übrigen Handlungen und 
Unterlassungen, durch welche Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf seiner Grundlage erlassenen Ver-
ordnungen verletzt werden, werden als Verwaltungsübertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.700 Euro bestraft. 
 
(2) Gegenstände, die der Verwaltungsübertretung zugrunde liegen, können nach Maßgabe des § 17 VStG in der 
geltenden Fassung für verfallen erklärt werden. 
 
 
54.) Salzburger Flurverfassungs-Landesgesetz 
LGBl 1/1973 idgF LGBl 58/2003 
 
§ 119. (1) Wer 

a) den von der Behörde zur Erzielung eines angemessenen Überganges in die neue Gestaltung des Grund-
besitzes getroffenen Verfügungen (§ 26 Abs. 5, § 30 Abs. 2, § 97 Abs. 1), 
b) den Bestimmungen des Regulierungsplans (der Haupturkunde), den auf Grund der §§ 78 bis 81 erlassenen 
Wirtschaftsvorschriften oder den Bestimmungen über die vorläufige Ausübung der Nutzungsrechte (§ 88) über 

- die für den Auftrieb zugelassenen Zahlen und Gattungen an Tieren, 
- die für den Auftrieb zugelassenen Weideorte, 
- die für den Auftrieb zugelassenen Zeiten, 
- zugelassene Holzschlägerungen, 

c) den Anordnungen, die von den befugten Organen einer Agrargemeinschaft auf Grund der Verwaltungssat-
zungen getroffen wurden, zuwiderhandelt, 
d) Sicht-, Merk- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetze durchzu-
führenden technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt oder versetzt, oder 
e) die Ausübung von Eigentums- und Besitzrechten oder Grunddienstbarkeiten, die in Plänen oder in davon 
gesonderten Bescheiden ausgewiesen sind, stört oder behindert, 
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begeht, sofern nicht der Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung vorliegt, eine Verwaltungsübertretung 
und wird durch die Agrarbehörde mit Geld bis zu 2.200 Euro bestraft. 
 
(2) Die Verletzung der den befugten Vertretern einer Agrargemeinschaft nach den Verwaltungssatzungen (§ 83) 
oder dem vorläufigen Bescheide (§ 88) obliegenden Pflichten wird als Verwaltungsübertretung gleichfalls von der 
Agrarbehörde mit Geld bis zu 730 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
(3) Die auf Grund der Abs. 1 und 2 verhängten Geldstrafen fließen dem Lande zu. 
 
(4) Im Straferkenntnisse ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprü-
che zu entscheiden (§ 57 VStG). 
 
(5) Im Falle des § 90 Abs. 4 richten sich die Strafmittel und Strafsätze nach der angewendeten Verwaltungsvor-
schrift. 
 
 
55.) Salzburger Forstgesetz-Ausführungsgesetz  
LGBl 80/1977 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 13. Eine Verwaltungsübertretung begeht und wird mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro bestraft, wer 

1. eine nur vorübergehende, mehr als geringfügige Verringerung des Bewuchses in der Kampfzone des Wal-
des ohne die erforderliche Bewilligung vornimmt (§ 4 Abs. 1); 
2. einem gemäß § 5 erlassenen Weideverbot zuwiderhandelt; 
3. Holz entgegen den Bestimmungen der §§ 7 und 8 bringt oder lagert; 
4. seiner Räumungsverpflichtung gemäß § 9 nicht oder nicht gehörig nachkommt. 

Gegenstände, die den Bestimmungen der §§ 4, 7, 8 und 9 zuwider gewonnen, gebracht, gelagert oder nicht ge-
räumt wurden, oder deren Erlös können für verfallen erklärt werden. Der Erlös von der Gemeinde gemäß § 10 
beseitigter und verfallener Gegenstände fließt derselben zu. 
 
 
56.) Salzburger Gemeindeordnung 
LGBl 107/1994 idgF LGBl 120/2006 
 
§ 79. (1) Anordnungen der Organe der Gemeinde, die die Allgemeinheit oder einen nur nach Gattungsmerkmalen 
bestimmten Personenkreis betreffen, insbesondere auch die Ermächtigung von Ausschüssen gemäß § 33 Abs. 2 
oder die Übertragung von Angelegenheiten auf den Bürgermeister gemäß § 40 Abs. 3, bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit der ortsüblichen Kundmachung. Die Kundmachungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Rechtswirksam-
keit solcher Anordnungen beginnt, sofern in ihnen nichts anderes bestimmt wird, frühestens mit dem Tag nach 
Ablauf der Kundmachungsfrist; eine Rückwirkung solcher Anordnungen ist nur soweit zulässig, als dies durch 
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
(2) Anordnungen (Verordnungen), deren Umfang oder Art als ortsübliche Kundmachung den Anschlag an der 
Amtstafel der Gemeinde nicht zulässt, können im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht während der Amtsstun-
den innerhalb der Kundmachungsfrist aufgelegt werden. Die Auflegung ist nach Abs. 1 kundzumachen. 
 
(3) Blinden oder Personen mit hochgradiger Sehbehinderung, die eines Vertreters entbehren, ist auf Verlangen 
der Inhalt von Anordnungen gemäß Abs 1 durch Vorlesen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Durch Auflage kundgemachte Anordnungen 
sind solchen Personen auf Verlangen bestmöglich zu erklären. 
 
(3a) Gemäß Abs 1 kundgemachte Anordnungen sowie Kundmachungen über die Auflegung gemäß Abs 2 zweiter 
Satz sind unbeschadet ihrer Verbindlichkeit auf Grund der so erfolgten Kundmachung soweit technisch ohne 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich während ihrer Geltung auch im Internet unter der Webadresse der Ge-
meinde oder, wenn die Gemeinde über keine solche verfügt, unter www.salzburg.gv.at/gemeinden zur Abfrage 
bereitzuhalten. Die entsprechenden Internetseiten sind behindertengerecht zu gestalten. 
 
(4) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, durch die Gemeinde-
vertretung ortspolizeiliche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender 
oder zur Beseitigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie 
deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen beste-
hende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(5) Die Gemeinde hat im eigenen Wirkungsbereich erlassene Verordnungen gleichzeitig mit der Veranlassung der 
Kundmachung der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
 
57.) Salzburger Gemeindewahlordnung 
LGBl 117/1998 idgF LGBl 106/2013 
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§ 27. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Wahlberechtigte unter Angabe seines Namens und der 
Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen bezeichne-
ten Amtsstelle (§ 25 Abs 2) schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die 
Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines Nicht-Wahlberechtigten 
aus dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen beim Bürgermeister noch vor Ablauf des Einsichtszeitraums einlangen. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, sind auch die zur Be-
gründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Strei-
chung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, ist der Grund dafür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch 
mangelhaft belegte, sind von den dazu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu be-
strafen. 
 
§ 53. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden, im Fall des § 64 den besonderen Wahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beach-
tung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der Wahlbe-
hörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Das Nichtbefolgen der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche bestraft. 
 
§ 65. (1) Für die Wahl der Gemeindevertretung und für die Wahl des Bürgermeisters sind zwei getrennte amtliche 
Stimmzettel zu verwenden. Die amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung der Gemeindewahlbehörde 
hergestellt werden. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel für die Wahl der Gemeindevertretung hat für jede Partei einen gleich großen Ab-
schnitt mit Rubriken für folgende Angaben vorzusehen: 

a) die Listennummer, die Parteibezeichnung und die allfällige Kurzbezeichnung der Partei mit einem Kreis; 
b) die Eintragung eines Bewerbers der gewählten Parteiliste. 

Im Übrigen hat der Stimmzettel für die Wahl der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der gemäß § 43 
erfolgten Veröffentlichung die aus dem Muster Anlage 5 ersichtlichen Angaben zu enthalten. 
 
(3) Der amtliche Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters hat für jeden Bewerber einen gleich großen Ab-
schnitt für folgende Angaben vorzusehen: den Familien- bzw Nachnamen und den Vornamen sowie das Geburts-
jahr des Bewerbers für die Wahl des Bürgermeisters mit einem Kreis, die Parteibezeichnung und die allfällige 
Kurzbezeichnung der Partei. Ist nur ein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters eingebracht wor-
den, hat der Stimmzettel die Frage “Soll (Familien- bzw Nachname und Vorname sowie Geburtsjahr des Bewer-
bers, Angabe der Wählergruppe) Bürgermeister werden?” und darunter die Worte “Ja” und “Nein”, jeweils mit 
einem Kreis, zu enthalten. Im Übrigen haben die Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters die aus den Mus-
tern der Anlagen 6 und 7 ersichtlichen Angaben zu enthalten. 
 
(4) Die Größe der amtlichen Stimmzettel richtet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Listen bzw Be-
werber. Für alle Bezeichnungen der jeweils gleichen Art, zB Parteibezeichnungen, Namen und Jahresangaben, 
sind gleich große Druckbuchstaben zu verwenden; bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die Größe 
der Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepasst werden. Auf dem Stimmzet-
tel für die Wahl der Gemeindevertretung sind die Zahlen unterhalb des Wortes “Liste” möglichst groß zu drucken 
und sind für die Kurzbezeichnung der Parteien größtmögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Die Farbe aller 
Druckbuchstaben und Zahlen hat einheitlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien der Rechtecke haben in der 
gleichen Stärke ausgeführt zu werden; das gleiche gilt für die vorgedruckten Kreise. Die amtlichen Stimmzettel für 
die Wahl der Gemeindevertretung müssen von anderer Farbe sein als für die Wahl des Bürgermeisters. 
 
(5) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die Gemeindewahlbehörde den Sprengelwahlbehörden entsprechend 
der endgültigen Zahl der Wahlberechtigten in deren Bereich zusätzlich einer Reserve von jeweils 15% zu übermit-
teln. Die amtlichen Stimmzettel sind gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen, 
wovon eine Ausfertigung für den Übergeber und die zweite Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt ist. 
 
(6) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder diesen amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit 
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mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder 
Stimmzettel, die den amtlichen Stimmzetteln gleichen oder ähnlich sind, können ohne Rücksicht darauf, wem sie 
gehören, für verfallen erklärt werden. 
 
(7) Nach Abs 6 ist auch zu bestrafen, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt 
sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
58.) Salzburger Grundversorgungsgesetz  
LGBl 35/2007 
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. als Dienstgeber oder Vermieter einer Auskunftspflicht gemäß § 16 Z 2 nicht nachkommt oder 
2. sich durch falsche Angaben, Verheimlichung wesentlicher Tatsachen oder Unterlassung von Anzeigen ge-
mäß § 14 Abs 2 Leistungen der Grundversorgung erschleicht. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
  
 
(3) Fällt die Tat nach Abs 1 Z 1 oder 2 in die Zuständigkeit der Gerichte, liegt keine Verwaltungsübertretung vor. 
 
 
59.) Salzburger Güter- und Seilwegegesetz  
LGBl 41/1970 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 22. (1) Wer 

1. eine Bringungsanlage entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes errichtet, abändert oder benützt; 
2. die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen hindert, die ihnen nach diesem Ge-
setz eingeräumten Befugnisse auszuüben; 
3. Markierungs- oder Grenzzeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach 
diesem Gesetz eingesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert, 

begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand gegeben ist, eine Verwaltungsübertretung und ist im 
Falle der Z. 1 mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder mit Arrest bis zu drei Wochen, im Falle der Z. 2 und 3 
mit einer Geldstrafe bis 730 Euro oder Arrest bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 VStG. 1950). 
 
 
60.) Salzburger Heilvorkommen- und Kurortegesetz 
LGBl 101/1997 idgF LGBl 36/2007 
 
§ 31. (1) Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 6 Abs 5, 8 Abs 2 und 3, 11 Abs 7, 15 Abs 2, 21 und 23 enthal-
tenen Verbote oder die in den §§ 9, 10 Abs 4, 11 Abs 5, 15 Abs 1, 16, 25 Abs 7 und 26 Abs 1 und 2 enthaltenen 
Gebote, der Vertrieb der Produkte von Heilvorkommen (§ 11) oder der Betrieb einer Kuranstalt oder einer Kurein-
richtung (§ 25) ohne Bewilligung sowie Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht (§ 28) sind als Verwaltungs-
übertretungen mit Geld bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Zuwiderhandlungen gegen die aufgrund des § 7 Abs 1 erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geld bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes vertrieben oder versendet werden, und Werbe-
material, das den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht, können für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Geldstrafen und der Erlös verfallener Gegenstände aus in einem Kurort begangenen Verwaltungsübertretun-
gen (Abs 1) haben dem in Betracht kommenden Kurfonds zuzufließen. 
 
 
61.) Salzburger Höhlengesetz  
LGBl 63/1985 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 27. (1) Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen und Bescheide werden als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 7.300 Euro oder mit 
Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 
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(2) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten behördlichen Bewil-
ligung. 
 
(3) Mit dem Straferkenntnis kann auch auf den Verfall der zur Begehung der Übertretung bestimmten Werkzeuge, 
Geräte oder Anlagen sowie der entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen bzw. angeeigneten 
Gegenstände erkannt werden. 
 
(4) Unter der Voraussetzung des Abs. 1 kann auch, unabhängig von einer Bestrafung, der Entzug einer nach 
diesem Gesetz erteilten behördlichen Bewilligung, Berechtigung, Anerkennung u. dgl. ausgesprochen werden. 
 
(5) Die Strafbeträge fließen dem Land zu. 
 
 
62.) Salzburger Jugendgesetz  
LGBl 24/1999 idgF LGBl  98/2006 
 
§ 40. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand vorliegt, wer 
den Bestimmungen des §§ 18 Abs 2, 20 Abs 1 und 2, 23 erster Satz, 24 Abs 1, 25 Abs 1 und 2, 26 Abs 1, 27 Abs 
1, 28 Abs 1, 29 Abs 1, 30 Abs 1, 2 und 4 letzter Satz, 31, 32, 33 Abs 1, 2 und 4, 34 bis 36, 37 Abs 1 und 4, 38, 43 
Abs 1 oder den auf der Grundlage dieses Gesetzes von der Behörde erlassenen Geboten und Verboten zuwider-
handelt. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist auch der Versuch strafbar. Der verbotene 
Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche durch Gewerbetreibende ist nach der Gewerbeordnung 1994, 
zu bestrafen. Übertretungen der Bestimmungen des § 36, die nicht in der Öffentlichkeit begangen werden, sind 
nicht zu bestrafen. 
 
(2) Von Jugendlichen ab Vollendung des 14. Lebensjahres begangene Übertretungen sind mit Geldstrafe bis zu 
220 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe (§ 16 VStG) ist bei Jugendlichen nicht festzusetzen. 
 
(3) Von anderen Personen als Jugendlichen begangene Übertretungen sind mit Geldstrafe bis zu 3.700 Euro, bei 
Übertretungen im Zusammenhang mit jugendgefährdenden Gegenständen usw im Sinn des § 37 oder nicht frei-
gegebenen Videokassetten im Sinn des § 38 aber mit Geldstrafe bis 7.300 Euro oder im Zusammenhang mit 
Suchtgiften mit Geldstrafe bis 14.600 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis vier Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Wiederholte, von Gewerbetreibenden, Veranstaltern udgl begangene Übertretungen gemäß Abs 1 sind der für 
die Entziehung der Gewerbeberechtigung udgl zuständigen Behörde mitzuteilen. 
 
(5) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Sachen fließen dem Land zu und sind für Zwecke der Jugendförde-
rung zu verwenden. 
 
 
63.) Salzburger Kinder- und Jugendwohlfahrtsordnung 
LGBl 83/1992 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 47. (1) Wenn die Straftat nicht nach anderen Bestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen, wer 

1. unbefugt oder entgeltlich Pflegeplätze vermittelt; 
2. ein Pflegekind unter 16 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilligung aufnimmt oder die Pflege unbefugt 
fortsetzt; 
3. ein Heim oder eine ähnliche Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung der Landesregierung errichtet 
und betreibt; 
4. die Anzeige des Betriebes von Jugenderholungsheimen oder Ferienlagern gemäß § 35 unterlässt; 
5. unbefugt oder entgeltlich die Annahme an Kindes Statt vermittelt; 
6. den mit der Aufsicht oder Erziehungshilfe betrauten Organen den Zutritt in die Aufenthaltsräume der Min-
derjährigen oder den Kontakt zu denselben verweigert, Ermittlungen durch diese Organe behindert oder ver-
langte Auskünfte nicht erteilt; 
7. die Tätigkeit als freier Jugendwohlfahrtsträger ohne die erforderliche Genehmigung der Landesregierung 
ausübt oder die ihm eingeräumten Befugnisse überschreitet; 
8. in den Medien gezielte Werbung für die Vermittlung bestimmt beschriebener Kinder auf Pflegeplätze oder 
für den Zweck der Annahme an Kindes Statt betreibt. 

 
(2) Wer eine der Übertretungen nach Abs. 1 Z. 1, 5 oder 8 begeht, wird zusätzlich mit einer Wertersatzstrafe in 
der Höhe des empfangenen Entgeltes bestraft. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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64.) Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 
LGBl 41/2007 idgFch LGBl 86/2009 
 
§ 66. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht nach anderen Gesetzen zu bestrafen ist, wer 

1. ohne Bewilligung gemäß § 4 Abs 1 oder 2 die Tätigkeit einer Tagesmutter oder eines Tagesvaters ausübt 
oder eine Tagesbetreuungseinrichtung betreibt; 
2. einem Auftrag zur Mängelbehebung gemäß den §§ 7 Abs 1 letzter Satz, 25 Abs 1 letzter Satz oder 61 Abs 
1 letzter Satz nicht nachkommt; 
3. seinen Verpflichtungen zur Ermöglichung der Aufsicht gemäß den §§ 7 Abs 2, 25 Abs 2 oder 61 Abs 2 nicht 
nachkommt; 
3a. als Elternteil oder sonstiger Erziehungsberechtigter gegen die Verpflichtung gemäß § 13a Abs 1 dritter 
Satz verstößt; 
4. die Anzeige gemäß den §§ 35 Abs 4, 37 Abs 5 erster Satz, 51 Abs 4 oder 53 Abs 5 erster Satz unterlässt; 
5. eine Leiterin oder einen Leiter oder eine Kindergartenpädagogin oder -pädagogen nach Untersagung ihrer 
Verwendung gemäß § 37 Abs 5 zweiter Satz weiter in dieser Eigenschaft im Privatkindergarten beschäftigt 
oder nach Untersagung gemäß § 37 Abs 6 iVm Abs 5 zweiter Satz die Leitung weiter ausübt; 
6. einen Privatkindergarten entgegen § 38 Abs 1 oder 3 ohne Anzeige errichtet oder erweitert oder trotz Un-
tersagung gemäß § 38 Abs 2 oder 3 betreibt; 
7. einen Privatkindergarten nach Erlöschen oder Entzug des Rechtes zum Betrieb gemäß § 39 Abs 1 oder 3 
weiter betreibt; 
8. für einen Privatkindergarten eine Bezeichnung (§ 40) führt, die mit der Bezeichnung eines öffentlichen Kin-
dergartens verwechselbar ähnlich ist; 
9. eine Leiterin oder einen Leiter oder eine Erzieherin oder einen Erzieher nach Untersagung ihrer bzw seiner 
Verwendung gemäß § 53 Abs 5 zweiter Satz weiter in dieser Eigenschaft im Hort beschäftigt oder nach Un-
tersagung gemäß § 53 Abs 6 die Leitung selbst ausübt; 
10. einen Hort entgegen § 58 Abs 1 oder 3 ohne Anzeige errichtet oder erweitert oder trotz Untersagung ge-
mäß § 58 Abs 2 oder 3 betreibt; 
11. einen Hort nach Erlöschen oder Entzug des Rechtes zum Betrieb gemäß § 59 Abs 1 oder 3 weiter be-
treibt; 
12. eine hortähnliche Einrichtung trotz Untersagung gemäß § 62 weiter betreibt; 
13. gegen das Werbeverbot des § 64 verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind zu ahnden: 
1. in Fällen der Z 1 bis 3, 4 bis 13 mit Geldstrafe bis 3.000 Euro, wenn jedoch gegen eine Untersagung oder ei-
nen behördlichen Entzug des Rechts auf Betrieb verstoßen wird, mit Geldstrafe bis 10.000 Euro; 
2. in den Fällen der Z 3a mit Geldstrafe bis 500 Euro. 
 
 
65.) Salzburger Krankenanstaltengesetz  
LGBl 24/2000 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 93. (1) Wer eine Krankenanstalt entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes errichtet oder betreibt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld bis zu 7.300 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Andere Übertretungen dieses Gesetzes und Übertretungen der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen sind, sofern die Handlung nicht gerichtlich strafbar oder nach einer anderen Vorschrift mit strengerer 
Strafe bedroht ist, als Verwaltungsübertretungen mit Geld bis zu 2.200 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Bei besonders erschwerenden Umständen können Geld- und Freiheitsstrafen nebeneinander verhängt wer-
den. 
 
(4) Jede Bestrafung wegen Zuwiderhandlung gegen die Werbebeschränkung (§ 38) ist der Landesregierung 
anzuzeigen. 
 
 
66.) Salzburger Land- und Forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung  
LGBl  69/1991 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 27. Wer eine in diesem Gesetz vorgesehene Berufsbezeichnung unbefugt führt, begeht, sofern die Tat nicht 
nach einer anderen Vorschrift einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 370 Euro zu bestrafen. 
 
 
67.) Salzburger Landarbeitsordnung  
LGBl 7/1996 idgF LGBl 91/2013 
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§ 313. (1) Übertretungen der Vorschriften der §§ 67 bis 75, 84, 87 Abs 3, 4 und 5, 88 bis 90, 92 bis 94 Abs 6, 94a 
Abs 4 bis 7, 95 bis 95b, 96 Abs 1 bis 5, 97, 98 bis 104, 104a Abs 2 bis 7, 11 und 15, 104b Abs 4 und 5, 105, 105a 
Abs 2 bis 7, 105e, 105f, 106, 108a, 109 Abs 1, 3 und 5, 110 Abs 1 und 2, 110a Abs 2, 111 bis 114, 131 bis 134, 
136 Abs 3, 137 Z 2, 138 Abs 3, 152 Abs 2, 264 und 266 sind, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro zu ahnden. 
 
(1a) Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 266 Abs 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen Dienst-
nehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar ist. 
 
(2) Abweichend von Abs 1 sind Übertretungen des § 134g durch private Arbeitsvermittler gemäß den §§ 2 ff des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes oder durch mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen öffentlichen 
Rechts oder durch einen Dienstgeber auf Antrag des Stellenbewerbers oder der Anwältin für Gleichbehandlungs-
fragen (§ 259) mit Geldstrafe bis zu 370 Euro zu ahnden. 
 
(2a) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind zu ahnden: 

1. Übertretungen der §§ 51 Abs 2 bis 4, 51a sowie 51g mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im 
Wiederholungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro; 
2. Übertretungen des § 51f Abs 2 mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 
1,000 Euro bis zu 10.000 Euro; 
3. Übertretungen der §§ 51d, 51f Abs 1 sowie 51i Abs 2 und 3 mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 500 Euro bis zu 2.000 Euro. 

Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag 
oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
  
(2b) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs 2a als in jenem Spren-
gel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits-/Einsatzort der in das Land Salzburg überlas-
senen Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits-/Einsatzorten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Weiters ist mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro zu bestrafen, wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspekti-
on bei der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Erfüllung ihrer Aufgaben vereitelt. 
 
(4) Übertretungen der §§ 57, 180 Abs 3, 216, 227 Abs 3 und 4, 231, 232 Abs 1, 237 Abs 2, 238 Abs 1 Z 2 und 
Abs 2, 242 Abs 4 und 244 sind, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Übertretungen der §§ 57, 180, 216, 227 Abs 3 und 4, 231, 232 Abs 1, 237 Abs 2, 242 Abs 4 und 244 sind nur 
zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. des § 180 Abs 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 57, 216 Z 3, 227 Abs 3 und 4, 231, 232 Abs 1 und 244 der Betriebsrat, 
3. des § 237 Abs 2 oder des § 238 Abs 1 Z 2 und Abs 2 das gemäß § 240 zuständige Organ der Arbeitneh-
merschaft und 
4. des § 242 Abs 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). Auf das Strafverfahren sind die Bestimmungen des § 56 Abs 2 
bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl Nr 52, anzuwenden. 
 
(6) Übertretungen der §§ 275, 276 Abs 3, 277 Abs 5, 280 Abs 1 und 4, 286 Abs 2, 288 Abs 3, 289 Abs 3, 292 Abs 
2, 296 Abs 1, 310 und 312 Abs 4 sind, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe 
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. Solche Übertretun-
gen sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall einer Übertretung 

1. der §§ 275, 276 Abs 3, 277 Abs 5, 280 Abs 1, 288 Abs 3, 289 Abs 3, 296 Abs 1 und 312 Abs 4 die in den 
beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen Betrieben oder die in 
der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen, 
2. der §§ 280 Abs 4 und 286 Abs 2 das besondere Verhandlungsgremium, 
3. der §§ 292 Abs 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 292 Abs 1 zuständige Dienstnehmervertretung, und 
4. des § 310 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, der be-
troffenen Tochtergesellschaften, der betroffenen Betriebe oder der Vorgesellschaft oder der Vorstand oder 
Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). Auf das Strafverfahren sind gemäß § 282 Abs 3 LAG die Best-
immungen des § 56 Abs 2 bis 4 VStG anzuwenden. 
 
 
68.) Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 
LGBl 75/1999 idgF LGBl Nr 14/2012 
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§ 16. (1) Die Konzession endet in den im § 85 Z 1 bis 9 und 11 GewO 1994 aufgezählten Fällen sowie bei Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Konzessionsinhabers. Die Konzession ist von der Landes-
regierung außer in den Fällen des § 87 Abs 1 Z 1 und 2 GewO 1994 zu entziehen, wenn 

a) eine der im § 12 geforderten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt; 
b) der Konzessionsinhaber den Betrieb des Elektrizitätsunternehmens ohne ausreichenden Grund nicht inner-
halb der nach § 14 Abs 2 festgelegten Frist aufgenommen hat; 
c) der Konzessionsinhaber seinen Pflichten nicht nachkommt und eine gänzliche Erfüllung der dem System-
betreiber auferlegten Verpflichtungen auch nicht zu erwarten ist oder der Systembetreiber dem Auftrag der 
Behörde auf Beseitigung der hindernden Umstände nicht nachkommt; 
d) und soweit ein anderes Elektrizitätsunternehmen zur Erfüllung der Aufgaben des Systembetreibers gemäß 
§ 9 eingewiesen worden ist; 
e) sich der Konzessionsinhaber trotz wiederholter Aufforderung weigert, allgemeine Bedingungen für den Zu-
gang zum Verteilernetz, gegebenenfalls mit einem dem Versagungsbescheid oder behördlichen Auftrag ent-
sprechenden Inhalt, vorzulegen (§ 21 Abs 2); 
f) der Konzessionsinhaber infolge schwer wiegender Verstöße gegen dieses Gesetz die für die Ausübung der 
Konzession erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt; 
g) der Konzessionsinhaber wegen Beihilfe zur Begehung der Verwaltungsübertretung gemäß § 73 Abs 1 Z 1 
bestraft worden ist und diesbezüglich ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist; oder 
h) der Konzessionsinhaber das Pachtverhältnis aufrechthält, dessen Begründung von der Behörde nicht ge-
nehmigt oder widerrufen worden ist. 

 
(2) Bezieht sich ein Entziehungsgrund gemäß Abs 1 lit b, c, e, f oder g auf die Person des Pächters, hat die Be-
hörde die nach § 13 Abs 1 erteilte Genehmigung zu widerrufen. 
 
§ 73. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsvorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung, wer 

1. entgegen § 7 Abs 1 den Betrieb eines Übertragungsnetzes nicht anzeigt; 
1a. als Betreiber eines Übertragungsnetzes seinen Pflichten nach § 7a nicht nachkommt; 
1b. entgegen § 8 Abs 1 der Regulierungsbehörde nicht jedes Jahr einen zehnjährigen Netz-entwicklungsplan 
für das Übertragungsnetz zur Genehmigung vorlegt; 
1c. als Regelzonenführer seinen Aufgaben und Pflichten nach § 8b Abs 1 nicht nachkommt; 
2. entgegen § 11 ein Verteilernetz ohne die erforderliche Konzession betreibt; 
2a. als vertikal integrierter Verteilernetzbetreiber entgegen § 12 Abs 5 nicht die Unabhängigkeit von den übri-
gen Tätigkeitsbereichen sicherstellt; 
2b. als vertikal integrierter Verteilernetzbetreiber entgegen § 12 Abs 7 nicht dafür sorgt, dass dem Aufsichtsrat 
mindestens zwei Mitglieder angehören, die von der Muttergesellschaft unabhängig sind; 
2c. als vertikal integrierter Verteilernetzbetreiber entgegen § 12 Abs 8 in seiner Kommunikations- und Mar-
kenpolitik nicht dafür sorgt, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene Identität der Versorgungssparte 
des vertikal integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist; 
2d. als Verteilernetzbetreiber entgegen § 12 Abs 9 dem Gleichbehandlungsbeauftragten nicht Zugang zu allen 
Informationen gewährt, über die er und etwaige verbundene Unternehmen verfügen und die der Gleichbe-
handlungsbeauftragte zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt; 
3. entgegen § 15 Abs 2 die Konzession ohne den erforderlichen genehmigten Pächter oder Geschäftsführer 
ausübt; 
4. als Verteilernetzbetreiber entgegen § 18 Abs 1 seinen Pflichten nicht nachkommt; 
5. die beabsichtigte Tätigkeit als Regelzonenführer oder Stromhändler nicht gemäß § 8b Abs 3 bzw § 37 an-
zeigt oder die jeweilige Tätigkeit trotz Untersagung (§ 8b Abs 4 bzw § 38) weiter ausübt; 
6. entgegen § 29 Abs 1 einem Netzbetreiber den Netzzugang ganz oder teilweise verweigert; 
6a. als Betreiber einer Erzeugungsanlage mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW einer Verpflichtung 
nach § 30 Abs 3 nicht nachkommt; 
6b. als Regelzonenführer einer Pflicht nach § 31 Abs 2 nicht nachkommt; 
6c. als Stromhändler einer Pflicht nach § 35 Abs 1 oder 2 nicht nachkommt; 
6d. als Versorger einer Pflicht nach § 36a nicht nachkommt; 
7. die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher ohne Genehmigung oder trotz Aufhebung oder Erlöschen 
der Genehmigung oder Untersagung der Tätigkeit ausübt (§ 40 Abs 1, § 40b bzw § 77 Abs 4) oder entgegen § 
40b Abs 4 zweiter Satz nicht beendet; 
8. als Bilanzgruppenverantwortlicher einer Aufgabe oder Pflicht nach § 40a nicht nachkommt; 
9. als Bilanzgruppenkoordinator einer Pflicht nach § 40c Abs 5 nicht nachkommt; 
9a. entgegen § 41 Abs 2 der Pflicht zur Datenübermittlung an die Landesregierung und die Regulierungsbe-
hörde nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
10. entgegen § 45 eine bewilligungs- oder anzeigepflichtige Erzeugungsanlage errichtet, erweitert oder än-
dert; 
11. entgegen § 48 Abs 2 eine Erzeugungsanlage ohne vorausgehender Überprüfung betreibt; 
12. entgegen § 49 die Fertigstellung der Erzeugungsanlage nicht anzeigt; 
13. entgegen § 50 Abs 3 eine Erzeugungsanlage nicht abträgt und den früheren Zustand nicht wiederherstellt; 
14. entgegen § 52 Abs 1 eine bewilligungspflichtige Leitungsanlage errichtet, erweitert, ändert oder in Betrieb 
nimmt; 
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15. entgegen § 55 die dauernde Außerbetriebnahme der Leitungsanlage nicht anzeigt; 
16. entgegen § 56 Abs 4 eine Leitungsanlage nicht abträgt und den früheren Zustand nicht wiederherstellt; 
17. entgegen § 71 Auskünfte, Einsicht in Unterlagen bzw Zutritt verweigert; 
18. gegen Nebenbestimmungen in Bescheiden auf Grund dieses Gesetzes verstößt 
19. gegen Verpflichtungen gemäß § 30 Abs 3 bis 5 verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind, soweit sich nicht aus Abs 3 Anderes ergibt, mit Geldstrafe bis 
zu 30.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis sechs Wochen zu ahnden. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 Z 3, 12, 13 und 15 bis 18 sind mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu 
ahnden. Verwaltungsübertretunges gemäß Abs 1 Z 6a, 6b oder 9 durch Unternehmen, an deren Netz mindestens 
100.000 Kunden angeschlossen sind, sind mit einer Mindeststrafe von 10.000 Euro zu ahnden. Verwaltungsüber-
tretungen gemäß Z 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 6, 6c, 6d, 8 oder 9 durch Unternehmen, an deren Netz min-
destens 100.000 Kunden angeschlossen sind, sind mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro bis 100.000 Euro zu 
ahnden. 
 
(4) In den Fällen des Abs 1 Z 2, 3, 10 und 14 endet der strafbare Tatbestand jeweils erst mit der Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustandes..  
 
 
69.) Salzburger Landessicherheitsgesetz  
LGBl 57/2009 idgF LGBl 69/2012 
 
§ 8. (1) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn 

1. auch nur eine der Voraussetzungen gemäß den §§ 5 oder 6 nicht mehr gegeben ist. Im § 6 Z 3 genannte, 
nachträglich entstandene Einrichtungen bilden jedoch keinen Widerrufsgrund; 
2. beim Betrieb gegen die Bordellbewilligung verstoßen wird; 
3. beim Betrieb gegen das Verbot des § 2 Abs 1 Z 6 verstoßen wird; 
4. bei dreimaliger Bestrafung von Personen, die in dem Bordell die Prostitution ausüben, wegen Übertretung 
gesundheits-, melde- oder fremdenrechtlicher Bestimmungen oder bei dreimaliger Ergreifung einer fremden-
polizeilichen Maßnahme wegen des Verdachtes einer Übertretung nach ausländerbeschäftigungsrechtlichen 
Vorschriften gegen eine dieser Personen. 

 
(2) Für den Fall, dass ein Bordell gemäß § 39 Abs 2 als bewilligt gilt, ist Abs 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle eines Verstoßes gegen die Bordellbewilligung (Abs 1 Z 2) ein Verstoß gegen die unmittelbar 
geltenden Anordnungen gemäß § 4 Abs 2 Z 1 bis 3 tritt. 
 
(3) Die Schließung eines Bordells ist zu verfügen: 
1. mit dem Widerruf der Bewilligung; 
2. wenn ein Bordell ohne Bewilligung betrieben wird. 
 
(4) Besteht auf Grund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 11 
Abs 1 Z 1 oder eines Verstoßes gegen die Bordellbewilligung und ist anzunehmen, dass der gesetz- bzw be-
scheidwidrige Bordellbetrieb fortgesetzt wird, kann die Gemeinde auch ohne vorangegangenes Verfahren und vor 
Erlassung eines Bescheides nach Abs 1 oder 3 die zur Unterbindung des Bordellbetriebes notwendigen Maß-
nahmen an Ort und Stelle treffen. In diesem Fall ist über die Schließung des Bordells innerhalb von zwei Wochen 
mit Bescheid zu entscheiden. Berufungen gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Wird 
die Entscheidungsfrist von zwei Wochen nicht eingehalten, gelten die getroffenen Maßnahmen als aufgehoben. 
 
(5) Die Bordellbewilligung erlischt mit Einlangen einer entsprechenden Verzichtserklärung des Bewilligungsinha-
bers oder der Bewilligungsinhaberin bei der Gemeinde. 
 
§ 9. (1) Der Inhaber oder die Inhaberin der Bordellbewilligung und die verantwortliche Person haben den Organen 
der gemäß § 34 zuständigen Behörde sowie den im Auftrag der Verwaltungsstrafbehörde handelnden Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes jederzeit Zutritt auf Grundstücke und in Gebäude und alle ihre Teile, auf die 
sich die Bordellbewilligung erstreckt, zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Liegt auf Grund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht der Begehung einer Verwaltungsübertretung 
nach § 11 Abs 1 Z 1 oder 2 iVm § 2 Abs 1 oder eines Verstoßes gegen die Bordellbewilligung vor, ist den Orga-
nen der gemäß § 34 zuständigen Behörden sowie den im Auftrag der Verwaltungsstrafbehörden handelnden 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes jederzeit der Zutritt auf Grundstücke und in Gebäude und alle ihre 
Teile, in denen diese rechtswidrige Ausübung der Prostitution mit Grund vermutet wird, zu gewähren. Die dort 
angetroffenen Personen haben auf Verlangen ihre Identität nachzuweisen und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Die Organe sind weiters befugt, vorgefundene Beweismittel sicherzustellen. 
 
(3) Die Zutrittsbefugnis gemäß Abs 1 und 2 kann mit unmittelbarer Zwangsgewalt durchgesetzt werden. Wenn es 
dafür unerlässlich ist, dürfen die Organe physische Gewalt gegen Sachen anwenden. Dabei haben sie alles da-
ran zu setzen, dass es zu keiner Gefährdung von Menschen kommt. Die Organe haben anwesenden Betroffenen 
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die Ausübung von unmittelbarer Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen. Davon kann in den Fällen der 
Notwehr oder der Beendigung gefährlicher Angriffe (§ 33 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl Nr 566/1991) so 
weit abgesehen werden, als dies für die Verteidigung des angegriffenen Rechtsgutes unerlässlich erscheint. 
 
(4) Die Amtshandlungen gemäß Abs 1 bis 3 sind von den Organen unter Vermeidung unnötigen Aufsehens sowie 
mit möglichster Schonung des Rufes der Betroffenen vorzunehmen. Auf Verlangen ist diesen binnen 24 Stunden 
eine Bescheinigung über die Vornahme der Amtshandlung und deren Gründe auszustellen. 
 
§ 10. (1) Die Gemeinde kann durch Verordnung die Anbahnung und die Ausübung der Prostitution im Gemeinde-
gebiet oder in Teilen des Gemeindegebietes für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren untersagen, wenn die 
Prostitution dort zu Missständen führt, die das örtliche Gemeinschaftsleben stören. Die Geltungsdauer der Ver-
ordnung kann verlängert werden, wenn Gründe für die Annahme vorliegen, dass sich die Missstände bei Wegfall 
der Verordnung wiederholen würden. 
 
(2) Vor Erlassung einer Verordnung gemäß Abs 1 ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 11 
berufene örtlich zuständige Behörde zu hören. Diese Behörde ist auch von der Erlassung einer solchen Verord-
nung zu verständigen. 
 
§ 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwal-
tungsübertretung, wer 

1. ein Bordell ohne erforderliche Bewilligung (§§ 2 Abs 2, 4 Abs 3) betreibt; 
2. den im § 2 Abs 1 enthaltenen Verboten zuwiderhandelt; 
3. als Betreiber oder verantwortliche Person gegen die Bordellbewilligung oder gemäß § 39 Abs 2 unmittelbar 
geltende Anordnungen gemäß § 4 Abs 2 Z 1 bis 3 verstößt; 
4. Organen oder Hilfsorganen der Behörden trotz Vorliegen der Voraussetzungen den Zutritt verweigert, sie 
am Zutritt hindert, ihnen seine Identität nicht nachweist oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt (§ 9). 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Eine Verletzung der Auskunftspflicht ist nicht strafbar, wenn der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft ver-
weigert, um sich nicht dadurch der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen. Die Gründe der Aus-
kunftsverweigerung sind vom Auskunftspflichtigen glaubhaft zu machen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind mit Geldstrafe bis 10.000 Euro oder, ausgenommen Übertretun-
gen gemäß Abs 1 Z 4 und Zuwiderhandlungen gegen die Verbote gemäß § 2 Abs 1 Z 3 und 4, mit Freiheitsstrafe 
bis zu vier Wochen, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 20.000 Euro oder, ausgenommen die bezeichneten 
Übertretungen, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung bildet, wer 

1. ein Tier nicht so beaufsichtigt oder verwahrt, dass durch das Tier andere Personen weder gefährdet noch 
über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden; 
2. ein Tier entgegen einem örtlichen Tierhalteverbot gemäß § 14 Abs 1 hält; 
3. die rechtmäßige Ausübung der Befugnisse gemäß § 15 Abs 4 ver- oder behindert; 
3a. einen über zwölf Wochen alten Hund hält, ohne dies der Gemeinde rechtzeitig mit den Angaben gemäß § 
16a Abs 1 und den Nachweisen gemäß § 16a Abs 2 zu melden; 
4. gegen die Leinen- oder Maulkorbpflicht für Hunde gemäß § 17 Abs 1 und den dazu erlassenen Verordnun-
gen verstößt; 
5. einen Hund entgegen einem persönlichen Hundehalteverbot gemäß § 18 Abs 1 hält; 
6. Hunde, deren Gefährlichkeit gemäß § 19 Abs 3 feststeht, ohne Bewilligung gemäß § 19 Abs 1 hält, ausge-
nommen während der Antragsfrist gemäß § 19 Abs 1 zweiter Satz und eines eingeleiteten Bewilligungsverfah-
rens; 
7. gegen die Leinen- und Maulkorbpflicht für gefährliche Hunde gemäß § 19 Abs 7 zweiter Satz verstößt; 
8. gegen § 24 (Führen eines gefährlichen Hundes) verstößt; 
9. ein seiner Art nach gefährliches Tier ohne Bewilligung gemäß § 25 Abs 1 hält oder 
10. gegen behördliche Anordnungen gemäß § 14 Abs 2, § 19 Abs 6 oder § 25 Abs 8 verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind zu ahnden: 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1 mit Geldstrafe bis 10.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zwei Wochen; 
2. in allen anderen Fällen mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu einer Woche. 

Das Tier, das den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 bildet, kann für verfallen erklärt wer-
den. 
 
(3) Für die verwaltungsstrafrechtliche Ahndung der durch Tierlärm verursachten Belästigung findet § 28 Anwen-
dung. 
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(4) Beschlagnahmte und verfallen erklärte Tiere sind bis zur Rechtskraft des Verfallsbescheides sicher zu ver-
wahren; die Kosten dafür hat bei rechtskräftiger Verfallserklärung die bisherige Halterin oder der bisherige Halter, 
ansonsten die Gemeinde zu tragen. Danach können sie unter Beachtung der Bestimmungen des Tierschutzge-
setzes getötet werden. 
 
§ 27. (1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Den öffentlichen Anstand verletzt, wer ein Verhalten setzt, das mit den allgemeinen Grundsätzen der Schick-
lichkeit nicht im Einklang steht und das einen groben Verstoß gegen die in der Öffentlichkeit zu beachtenden 
Pflichten darstellt, insbesondere wer 

1. andere Personen in der Öffentlichkeit in unzumutbarer Weise, etwa in einem augenscheinlich durch Alkohol 
oder Suchtgift schwer beeinträchtigten Zustand, belästigt oder 
2. öffentliche Einrichtungen wie Denkmäler, Brunnen, Sitzbänke oder Unterstände in anstößiger Weise nützt, 
etwa indem andere Personen am bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Einrichtungen, soweit ein solcher in 
Betracht kommt, gehindert werden. 

 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die den öffentlichen Anstand gemäß Abs 2 
verletzen, anweisen, ihr Verhalten einzustellen. Von der Festnahme einer Person, die bei einer solchen Verwal-
tungsübertretung auf frischer Tat betreten wird und trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung 
verharrt oder sie zu wiederholen sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
abzusehen, wenn die Fortsetzung oder Wiederholung der Anstandsverletzung durch Anwendung eines oder 
beider gelinderer Mittel (Abs 4) nach Androhung verhindert werden kann. Bei Personen, die offensichtlich zur 
Wahrnehmung der Androhung nicht fähig sind, entfällt dieses Erfordernis der vorausgehenden Androhung. 
 
(4) Als gelindere Mittel kommen folgende Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt in Betracht: 

1. die Wegweisung der Person vom öffentlichen Ort; 
2. die Sicherstellung von Sachen, die für die Fortsetzung oder Wiederholung der Anstandsverletzung verwen-
det werden können. 

  
 
(5) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen: 

1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die Übertretung nicht wiederholt werden kann, oder 
2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, wenn die Ge-
währ besteht, dass mit diesen Sachen die Übertretung nicht wiederholt wird. 

Solange die Sachen noch nicht der Behörde übergeben sind, kann der auf frischer Tat Betretene das Verlangen 
auf Ausfolgung an die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die Sachen verwahren. 
 
(6) Wird ein Verlangen auf Ausfolgung (Abs 5) nicht binnen sechs Monaten gestellt oder unterlässt es der inner-
halb dieser Zeit nachweislich dazu aufgeforderte Berechtigte (Abs 5 Z 1 oder 2), die Sachen von der Behörde 
abzuholen, so gelten sie als verfallen. 
 
(7) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei Amtshandlungen gemäß Abs 4 die im Einzelfall in 
Frage kommenden öffentlichen Einrichtungen im sozialen Bereich zu verständigen, wenn die von der Amtshand-
lung betroffenen Personen offensichtlich der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen. 
 
(8) Die Gemeinde kann durch Verordnung den Konsum von Alkohol und das Mitführen von Alkohol zum Konsum 
an öffentlichen Orten untersagen, wenn dies zur Hintanhaltung von Anstandsverletzungen geboten erscheint. 
Wer gegen ein derart verhängtes Verbot verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 300 Euro zu bestrafen. Behördliche Vollzugsorgane können Personen, die sie bei der Begehung dieser Ver-
waltungsübertretung auf frischer Tat betreten, das alkoholische Getränk samt Behältnis abnehmen. Die Abs 5 
und 6 gelten sinngemäß. 
 
§ 28. Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist dafür mit 
einer Geldstrafe bis zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Wo-
che zu bestrafen. Wird durch den Lärm die Religionsausübung in Kirchen, der Unterricht in Schulen, der Betrieb 
von Kranken- oder Kuranstalten, die Verwendung oder der Betrieb anderer, öffentlichen Interessen dienender 
Anlagen oder Einrichtungen oder der Fremdenverkehr nachhaltig beeinträchtigt, betragen die Strafobergrenzen 
5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit bis zu zwei Wochen. 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten oder Beschimp-
fen, bettelt; 
2. unter Mitwirkung einer unmündigen minderjährigen Person in welcher Form auch immer bettelt; 
3. eine andere Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder Betteln organisiert; 
4. entgegen einer Verordnung gemäß Abs 2 bettelt. 

 

216 
 

(2) Durch Verordnung der Gemeinde kann auch ein nicht unter Abs 1 fallendes Betteln an bestimmten öffentli-
chen Orten untersagt werden, wenn auf Grund der dort zu erwartenden Anzahl an bettelnden Personen und der 
örtlichen Verhältnisse zu befürchten ist, dass die Benützung des öffentlichen Orts durch andere Personen er-
schwert wird, oder sonst ein durch ein solches Betteln verursachter Missstand im Sinn des Art 118 Abs 6 B-VG 
bereits besteht oder unmittelbar zu erwarten ist. Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist der Landespolizeidi-
rektion Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(3) Als Betteln gilt das Erbitten von Geld oder geldwerten Sachen von fremden Personen an einem öffentlichen 
Ort oder im Umherziehen von Haus zu Haus oder von Wohnung zu Wohnung unter Berufung auf eine wirkliche 
oder angebliche Bedürftigkeit für sich oder andere zu eigennützigen Zwecken. Als aufdringlich gilt Betteln im 
Umherziehen von Haus zu Haus oder von Wohnung zu Wohnung insbesondere dann, wenn ein Betreten des 
Grundstückes oder des Hauses erkennbar unerwünscht ist, aber trotzdem mit einer Bewohnerin oder einem Be-
wohner vor Ort Kontakt aufgenommen wird und von ihr bzw ihm Geld oder geldwerte Sachen zu eigennützigen 
Zwecken erbeten werden. 
 
(4) Auch der Versuch einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 und 2 ist strafbar. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind zu ahnden: 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1, 2 und 4 sowie des Versuchs dazu mit Geldstrafe bis 500 Euro und für den Fall 
der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche; 
2. in den Fällen des Abs 1 Z 3 sowie des Versuchs dazu mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro und für den Fall 
der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen. 

Bei Vorliegen von Erschwerungsgründen kann auch der Verfall des Erbettelten oder daraus Erlösten ausgespro-
chen werden. 
 
§ 30. (1) Wer Schipisten oder Schipistenabschnitte, deren Befahren oder Betreten durch Verordnung nach Abs 2 
verboten ist, befährt oder betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro 
und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen durch Ver-
ordnung das Befahren und Begehen von Schipisten oder Schipistenabschnitten, die mit Hilfe von in der Dunkel-
heit schwer wahrnehmbaren Gegenständen präpariert werden, im örtlich und zeitlich notwendigen Ausmaß ab 
frühestens einer halben Stunde nach Betriebsschluss der für die betreffende Schipiste oder den betreffenden 
Schipistenabschnitt in Betracht kommenden Aufstiegshilfen, frühestens jedoch ab 17:00 Uhr, verbieten. Besteht 
ein Tourismusverband, ist dieser vor Erlassung der Verordnung zu hören. 
 
(3) Zur Erlassung einer Verordnung im Sinn des Abs 2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, wenn sich 
die vom Verbot betroffenen Schipisten oder Schipistenabschnitte über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstre-
cken. Abs 2 letzter Satz gilt sinngemäß. 
 
(4) Die Kundmachung von Verordnungen nach Abs 2 oder 3 erfolgt durch Anbringung entsprechender Tafeln bei 
den Tal- und Bergstationen der in Betracht kommenden Aufstiegshilfen. 
 
§ 31. (1) Vorsätzliche Handlungen gegen die Ehre eines anderen, die deshalb nicht den gerichtlich strafbaren 
Tatbestand der üblen Nachrede (§ 111 StGB) oder der Beleidigung (§ 115 StGB) darstellen, weil sie nicht in einer 
für einen Dritten wahrnehmbaren Weise bzw nicht öffentlich oder vor mehreren Leuten begangen wurden, sind 
Verwaltungsübertretungen und mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Ehrenkränkungen sind Privatanklagesachen (§ 56 VStG) und entsprechend den für solche geltenden Verfah-
rensbestimmungen zu ahnden. 
 
(3) Die strafrechtlichen Bestimmungen über den Wahrheitsbeweis und den Beweis des guten Glaubens (§§ 111 
Abs 3 und 112 StGB) über die Straflosigkeit wegen Ausübung eines Rechtes oder die Nötigung durch besondere 
Umstände (§ 114 StGB) bei übler Nachrede sowie, bei Beleidigungen, über die entschuldigende Entrüstung 
(§ 115 Abs 3 StGB) gelten sinngemäß. 
 
§ 32. (1) Wer vom Land Salzburg oder von einer Gemeinde des Landes Salzburg geschaffene öffentliche Wap-
pen, Siegel, Titel und Ehrenzeichen oder solchen verwechselbar ähnliche unbefugt führt oder verwendet, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist dafür mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Gegenstände, die der Verwaltungsübertretung zugrunde liegen, können für verfallen erklärt werden. 
 
§ 33. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie befugte Kräfte der Feuerwehr, der Rettung und 
der Katastrophenabwehr und -bekämpfung sind ermächtigt, solche unbeteiligte Personen wegzuweisen, die 
durch ihre Anwesenheit am Ort des Einsatzes der Feuerwehr, der Rettung oder von Kräften der Katastrophenab-
wehr und -bekämpfung oder in unmittelbarer Umgebung des Einsatzortes die Abwehr und Bekämpfung von 
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Bränden oder die Abwicklung technischer Hilfseinsätze, anderer Hilfs- und Rettungseinsätze oder der Katastro-
phenabwehr oder -bekämpfung behindern, selbst gefährdet sind oder die Privatsphäre jener Menschen unzumut-
bar beeinträchtigen, die von dem den Einsatz auslösenden Ereignis betroffen sind. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Identitätsdaten der Personen, die von 
dem den Einsatz auslösenden Ereignis betroffen sind, zu ermitteln und, soweit diese nicht in der Lage sind, die 
dafür erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Fahrzeuge und Behältnisse, die sie benützt haben, sowie ihre Kleidung 
auf Nachweise darüber zu durchsuchen. Die so ermittelten Daten können den jeweils Hilfe leistenden Einsatzor-
ganisationen bekannt gegeben werden. 
 
(3) Die nach Abs 1 und 2 eingeräumten Befugnisse können von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes mit unmittelbarer Zwangsgewalt durchgesetzt werden. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer Anordnungen gemäß Abs 1 nicht befolgt. Solche Übertretungen 
sind mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu ahnden. 
 
§ 34. (1) Die nach diesem Gesetz von der Gemeinde zu besorgenden Angelegenheiten sind solche des eigenen 
Wirkungsbereichs der Gemeinde. 
 
(2) Die Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens auf Grund der in diesem Gesetz geregelten Straftatbestän-
de obliegt in der Bezirksverwaltungsbehörde, in der Stadt Salzburg aber hinsichtlich der Anstandsverletzung, der 
Lärmerregung, der Prostitution und des Bettels der Landespolizeidirektion. 
 
(3) Behördliche Vollzugsorgane können die Identität von Personen feststellen, die sie bei der Begehung von Ver-
waltungsübertretungen nach diesem Gesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen betreten. Auf Verlangen 
haben die betreffenden Personen ihre Identität nachzuweisen. 
 
§ 36. (1) Wenn in Landesgesetzen für deren Vollziehung die Mitwirkung der Bundespolizei vorgesehen und darin 
nicht anderes bestimmt ist, haben die zuständigen Organe der Bundespolizei als Hilfsorgan der zuständigen 
Behörde einzuschreiten: 

1. durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. durch Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind. 

 
(2) Die zuständigen Organe der Bundespolizei haben als Hilfsorgan der zuständigen Behörde weiters in Bezug 
auf Verwaltungsstraftatbestände, die am 30. März 1967 in Landesgesetzen enthalten waren und nach wie vor in 
Kraft stehen, im Sinn des Abs 1 einzuschreiten. 
 
 
70.) Salzburger Landesstraßengesetz  
LGBl 119/1972 idgF LGBl 58/2005 
 
§ 44.  (1) Die nur fahrlässige Beschädigung einer unter dieses Gesetz fallenden Straße, der dazugehörigen bauli-
chen Anlagen, Bäume udgl bildet, wenn sie nicht unverzüglich der nächsten Dienststelle der Bundespolizei oder 
der Straßenverwaltung vom Beschädiger oder einer von ihm dazu veranlassten Person mitgeteilt wird, eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu ahnden. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat im Straferkenntnis, womit der Beschuldigte einer nach diesem Gesetz 
strafbaren Verwaltungsübertretung schuldig erkannt wird, auch über die aus dieser Übertretung abgeleiteten 
privatrechtlichen Ansprüche der Straßenverwaltung gegen den Beschuldigten zu entscheiden (§ 57 VStG). 
 
 
71.) Salzburger Landes-Wacheorganegesetz  
LGBl 66/1977 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 6. (1) Das öffentliche Amt eines Wacheorganes ist vor allem dahingehend auszuüben, dass durch Beratung und 
Aufklärung drohenden Verwaltungsübertretungen möglichst vorgebeugt wird. Hierbei sowie bei Handhabung ihrer 
Befugnisse haben die Wacheorgane so vorzugehen, dass damit möglichst geringe Beeinträchtigungen verbunden 
und jedes unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 
 
(2) Wacheorgane sind in Ausübung ihres Amtes an die Weisungen der sachlich zuständigen Behörde gebunden. 
 
§ 10. (1) Wer das in § 4 Abs. 1 vorgesehene Dienstabzeichen oder diesem verwechselbar ähnliche Abzeichen 
unbefugt oder missbräuchlich führt oder verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Unbefugt geführte Abzeichen, die der Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 zugrunde liegen, können für verfal-
len erklärt werden. 
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(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht auch und ist mit einer Geldstrafe bis 220 Euro zu bestrafen, wer in Aus-
übung des Amtes das Dienstabzeichen nicht oder in nicht gehöriger Weise (§ 4 Abs. 2) trägt oder den Dienst-
ausweis über gehörig vorgebrachtes Verlangen nicht vorweist oder der Pflicht, jede Änderung in den die Bestel-
lung zum Wacheorgan betreffenden Umständen oder den Verlust des Dienstausweises oder des Dienstabzei-
chens unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden oder derselben den Dienstausweis oder das Dienstab-
zeichen vorzulegen oder abzugeben nicht nachkommt oder seine Verpflichtung zum Stillschweigen verletzt. 
 
 
72.) Salzburger Landeswappengesetz 
LGBl 89/1989 
 
§ 7. (1) Die unbefugte Führung oder Verwendung des Landeswappens oder diesem verwechselbar ähnlicher 
Darstellungen ist gemäß § 5 des Salzburger Landespolizeistrafgesetzes, LGBl. Nr. 58/1975, zu bestrafen. Eine 
verwaltungsbehördliche Bestrafung nach dieser Bestimmung unterbleibt jedoch, wenn die unbefugte Führung des 
Landeswappens im geschäftlichen Verkehr erfolgt ist, deren verwaltungsbehördliche Strafbarkeit in die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes fällt. 
 
(2) Ebenso begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen, wer das Landeswappen, Teile davon oder 
verwechselbar ähnliche Darstellungen in welcher Art immer 

a) nicht in der gemäß § 2 Abs. 4 vorgeschriebenen Weise führt; 
b) entgegen den Vorschreibungen gemäß § 3 Abs. 2 führt; 
c) in einer Art und Weise führt, dass dadurch das Ansehen des Landeswappens in der Öffentlichkeit herabge-
setzt wird; 
d) trotz Untersagung gemäß § 6 Abs. 1 weiter führt oder verwendet. 

Eine verwaltungsbehördliche Bestrafung hat in den Fällen der lit. c und d jedoch nicht zu erfolgen, wenn die Tat 
ein Vergehen nach § 248 StGB bildet. 
 
 
73.) Salzburger Landtagswahlordnung  
LGBl 116/1998 idgF LGBl 106/2013 
 
§ 28. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der Wohn-
adresse gegen das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen bezeichneten 
Amtsstelle (§ 25 Abs 2) schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die Auf-
nahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines Nicht-Wahlberechtigten aus 
dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Stelle, bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf des Einsichts-
zeitraums einlangen. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stel-
len. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, sind auch die zur Be-
gründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Strei-
chung eines Nicht-Wahlberechtigten begehrt, ist der Grund dafür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch 
mangelhaft belegte, sind von den dazu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu be-
strafen. 
 
§ 56. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden, im Fall des § 67 den besonderen Wahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beach-
tung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der Wahlbe-
hörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche bestraft. 
 
§ 70. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert übergebene amtliche 
Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 500 Euro und 
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für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Hierbei können unbe-
fugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich 
sind, für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
74.) Salzburger Landwirtschaftliches Schulgesetz  
LGBl 57/1976 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 113. (1) Wer der Meldepflicht gemäß § 24 Abs. 7 oder § 27 Abs. 3 nicht nachkommt oder den Bestimmungen 
des § 26 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 730 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Führung eröffnet oder nach Erlöschen oder 
Untersagung des Rechtes zur Schulführung weiterführt (§§ 41 und 42); 
b) der Schulbehörde trotz der Aufforderung die beabsichtigte Bezeichnung der Privatschule nicht anzeigt (§ 43 
Abs. 1) oder eine andere als die Bezeichnung verwendet, die er angezeigt hat (§ 43 Abs. 1 oder 3) oder der 
Aufforderung nach § 43 Abs. 2 oder 5 nicht nachkommt; 
c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähn-
lich sind, ohne dass die Schule das Öffentlichkeitsrecht besitzt (§ 46 lit. a); 
d) einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung dessen Verwendung in dieser Eigenschaft an der Schule 
beschäftigt (§ 39 Abs. 7); 
e) den Organen der Schulbehörde die Durchführung der Aufsicht erschwert oder verhindert (§ 48 Abs. 2); 
f) die gemäß § 38 Abs. 4 und § 39 Abs. 6 zu erstattenden Anzeigen unterlässt; 
g) ein Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanstandeten Mängel wei-
terführt (§ 44 Abs. 2) 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
 
75.) Salzburger Landwirtschaftskammergesetz  
LGBl 1/2000 idgF LGBl 15/2012 
 
§ 54. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. außer dem Fall der Z 3 von der Landwirtschaftskammer oder einer Bezirksbauernkammer rechtmäßig ver-
langte Auskünfte nicht erteilt oder Nachweise nicht vorlegt; 
2. sonstige rechtmäßige Aufträge der Landwirtschaftskammer oder einer Bezirksbauernkammer nicht erfüllt; 
3. als durch § 39 erfasste Genossenschaft trotz Aufforderung die Vorlage der Unterlagen für die Berechnung 
der Bemessungsgrundlage (§ 39 Abs 5) unterlässt. 

Übertretungen gemäß Z 1 und 2 sind mit Geldstrafe bis 500 Euro und Übertretungen gemäß Z 3 mit Geldstrafen 
bis 5.000 Euro zu ahnden. Für den Fall der Uneinbringlichkeit ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu 
verhängen. Ein Strafverfahren ist nur auf Antrag des Vorstandes der Landwirtschaftskammer einzuleiten. 
 
(2) Die verhängten Strafbeträge fließen der Landwirtschaftskammer für gemeinnützige Zwecke der Land- und 
Forstwirtschaft zu. 
 
 
76.) Salzburger Landwirtschafts-Materialseilbahngesetz  
LGBl 162/1962 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 9. Wer den Vorschriften des § 5 oder des § 6 Abs. 4 zuwiderhandelt oder wer eine landwirtschaftliche Material-
seilbahn entgegen der Vorschrift des § 2 betreibt, begeht, soweit nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand vor-
liegt, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wo-
chen zu bestrafen. 
 
 
77.) Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetz  
LGBl 84/1986 idgF LGBl 125/2003 
 
§ 46. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der zu seiner Durchführung erlassenen 
Verordnungen werden, sofern die Tat oder Unterlassung nicht nach anderen Vorschriften mit strengeren Strafen 
bedroht oder gerichtlich strafbar ist, als Verwaltungsübertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.000 Euro geahndet. 
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78.) Salzburger Mindestsicherungsgesetz  
LGBl 63/2010 
 
§ 42. (1) Soweit das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung erfüllt, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. durch falsche Angaben oder durch Verschweigung wesentlicher Tatsachen Leistungen der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung erhält oder erhalten hat, die ansonsten nicht zustehen bzw zugestanden wären; 
2. seiner Anzeigepflicht gemäß § 27 Abs 1 nicht nachkommt; 
3. der Auskunftspflicht nach § 38 Abs 4 nicht nachkommt. 

 
(2) Der Versuch nach Abs 1 Z 1 ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 sind mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro und für den Fall der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
 
(4) Zuständig ist in den Fällen des Abs 1 Z 1 und 2 die Bezirksverwaltungsbehörde, die über die Leistung ent-
schieden hat oder zu entscheiden gehabt hätte, in den Fällen des Abs 1 Z 3 die Bezirksverwaltungsbehörde, die 
um die Auskunft ersucht hat. 
 
 
79.) Salzburger Naturschutzgesetz 
LGBl 73/1999 idgF LGBl 100/2007 
 
§ 56. (1) Zur Unterstützung der Naturschutzbehörden bei der Vollziehung dieses Gesetzes können Naturschutz-
wacheorgane bestellt werden. Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich; in Einzelfällen kann ein pauschalierter Kostener-
satz zuerkannt werden. 
 
(2) Die Bestellung und Vereidigung sowie die organisationsrechtliche Stellung der Naturschutzwacheorgane rich-
tet sich sinngemäß nach den im Land für öffentliche Wacheorgane geltenden Rechtsvorschriften; dies mit der 
Maßgabe, dass die Bestellung und Vereidigung durch die Landesregierung für das Gebiet des Landes oder Teil-
gebiete hiervon erfolgt und ab der Eigenberechtigung des Bewerbers möglich ist. Naturschutzwacheorgane ge-
nießen in Ausübung ihres Dienstes, wenn sie das vorgeschriebene Dienstabzeichen sichtbar tragen, den straf-
rechtlichen Schutz, der Beamten gewährleistet ist. 
 
(3) Naturschutzwacheorgane sind unbeschadet der nach sonstigen Vorschriften (zB dem Verwaltungsstrafgesetz) 
zustehenden weiteren Befugnisse innerhalb ihres Dienstbereiches berechtigt, 

a) Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine in ihren 
Aufgabenbereich fallende Verwaltungsübertretung begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu über-
prüfen und zum Sachverhalt zu befragen; 
b) Personen, die auf frischer Tat bei einer solchen strafbaren Handlung betreten werden, in den Fällen und 
unter Beachtung der §§ 35 und 36 VStG festzunehmen und, falls sich die Person der Festnahme durch Flucht 
entzieht, sie auch über ihren Dienstbereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder 
unter den Voraussetzungen des § 37a VStG eine vorläufige Sicherheit einzuheben bzw verwertbare Sachen 
als vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen. 

Naturschutzwacheorgane sind verpflichtet, ihre Überwachungstätigkeit so zu gestalten, dass mit ihr nur möglichst 
geringe Beeinträchtigungen verbunden sind. Eine Befugnis zum Führen und zum Gebrauch von Waffen besteht 
nicht. 
 
(4) Die Naturschutzwacheorgane bilden in ihrer Gesamtheit unter der Leitung der Landesregierung die "Salzbur-
ger Berg- und Naturwacht". 
 
(5) Nähere Ausführungsbestimmungen über die Salzburger Berg- und Naturwacht können durch Verordnung der 
Landesregierung erlassen werden. 
 
§ 61. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis 14.600 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen, wer den Bestimmungen der §§ 7 Abs 2, 8, 10 Abs 1 zweiter Satz, 11 Abs 3, 14, 
15, 17 Abs 2, 18 Abs 1 und 2, 20, 21, 22a, 22b, 23 Abs 4, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Abs 8 und 10, 35 
Abs 3, 38 Abs 2 und 3, 39 Abs 1, 46 Abs 3 oder 50 Abs 3 zweiter Satz oder den in den auf Grund dieses Geset-
zes ergangenen Verordnungen, Bescheiden oder Anordnungen getroffenen Geboten und Verboten zuwiderhan-
delt. 
 
(2) Bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände, wie etwa nicht wieder gutzumachender abträglicher Aus-
wirkungen oder großer wirtschaftlicher Vorteile der Tat, können Geldstrafen bis zu 36.500 Euro verhängt werden. 
 
(3) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnah-
me den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung der 
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Anlage bzw der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten naturschutzbehörd-
lichen Berechtigung. 
 
(4) Mit dem Straferkenntnis kann auch auf den Verfall der zur Begehung der Übertretung bestimmten Werkzeuge, 
Geräte oder Waffen sowie der entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände erkannt 
werden. Als verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu setzen oder, wenn 
sie hierdurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären, Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundlichen 
Personen zu übergeben. Wenn dies unmöglich ist, sind sie schmerzlos zu töten. Verfallen erklärte Pflanzen und 
verendete oder getötete Tiere sind wenn möglich gemeinnützigen Zwecken (wissenschaftlichen Instituten, Schu-
len udgl) zuzuführen. 
 
(5) Im Straferkenntnis kann auch der Entzug einer dem Beschuldigten erteilten naturschutzrechtlichen Berechti-
gung ausgesprochen werden, wenn 

1. entweder besonders erschwerende Umstände (Abs 2) vorliegen oder der Beschuldigte bereits vorher min-
destens einmal wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 bestraft worden ist und 
2. die Verwaltungsübertretung und die naturschutzrechtliche Berechtigung einen inhaltlichen Zusammenhang 
aufweisen. 

 
(6) Die Strafbeträge fließen dem Land zu und sind zur Förderung des Naturschutzes zu verwenden. 
 
§ 62. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiter, wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Naturschutzabgabe hinterzieht oder fahrlässig verkürzt; 
b) die Aufzeichnungen nicht, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Form führt; 
c) die Abgabenerklärung nicht, mangelhaft oder verspätet einreicht. 

 
(2) Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind in Fällen des Abs 1 lit a mit Geldstrafe bis zu 14.600 Euro und für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis vier Wochen, in den übrigen Fällen mit Geldstrafe bis 370 
Euro zu ahnden. 
 
 
80.) Salzburger Ortsbildschutzgesetz  
LGBl 74/1999 idgF LGBl 91/2008 
 
§ 37. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Ankündigungen entgegen den §§ 4, 5 und 9 anbringt oder ändert oder Ankündigungen nach Ablauf der Be-
rechtigungsdauer nicht entfernt; 
2. Ankündigungsanlagen entgegen den §§ 6 Abs 1 und 9 errichtet oder ändert oder Ankündigungsanlagen 
nach Ablauf der Berechtigungsdauer nicht entfernt; 
3. eine Antennentragmastenanlage entgegen § 10 Abs 1 errichtet oder ändert; 
4. Bauten oder Bauteile entgegen § 12 Abs 2 oder § 31 Abs 1 beseitigt oder ändert, wenn nicht eine Verwal-
tungsübertretung nach dem Baupolizeigesetz vorliegt; 
5. Umgestaltungen entgegen § 15 Abs 1 oder § 34 Abs 1 vornimmt oder zulässt; 
6. die Ortsbildbesichtigung (§ 16 Abs 2), die Arbeiten zur Anlegung der Evidenz des Baubestandes (§ 17 Abs 
6) oder die Besichtigung und Bestandsaufnahme von Liegenschaften (§ 20 Abs 3) behindert; 
7. den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Bescheiden oder behördlichen Anordnungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen (behördlicher Auftrag, Vollstre-
ckung udgl) zu ahnden: 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1 und 6 mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche; 
2. in den Fällen des Abs 1 Z 2 und 7 mit Geldstrafe bis 10.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen; 
3. in den Fällen des Abs 1 Z 3, 4 und 5 mit Geldstrafe bis 25.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fünf Wochen. 

Als Erschwerungsgrund ist insbesondere zu werten, wenn eine verschuldete Beeinträchtigung des Ortsbildes 
nicht mehr vollständig behoben werden kann. 
 
(3) In den Fällen des Abs 1 Z 1 bis 5 endet der strafbare Tatbestand jeweils erst mit der Beseitigung des rechts-
widrigen Zustandes. 
 
(4) Ankündigungen sowie Ankündigungsanlagen, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung bilden, kön-
nen für verfallen erklärt werden. 
 
§ 39. (1) Die §§ 8, 9 Abs 1 und 2, 12 Abs 1, 19, 20, 22 Abs 6, 24 Abs 3, 25 Abs 1, 2 und 4, 26 Abs 1, 29 Abs 2 
und 30 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/1986 treten mit 1. Oktober 1986 in Kraft. 
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(2) Die §§ 3 Abs 2, 18 Abs 2 und 6 sowie 30 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 101/1992 sowie der 
Kundmachung LGBl Nr 48/1993 treten mit 1. März 1993 in Kraft. 
 
(3) § 18 Abs 2 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 101/1992 sowie der Kundmachung LGBl Nr 48/1993 
findet auf die Entschädigung für Sitzungen Anwendung, die nach dem im Abs 2 genannten Zeitpunkt durchgeführt 
werden. § 30 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 101/1992 sowie der Kundmachung LGBl Nr 48/1993 
findet auf Verwaltungsübertretungen Anwendung, die nach dem im Abs 2 genannten Zeitpunkt begangen werden. 
 
(4) Die §§ 9 Abs 1, 18 Abs 2, 19 Abs 3, 30 Abs 2 und 3 sowie 31 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 61/1996 
treten mit 1. September 1996 in Kraft. 
 
(5) § 30 Abs 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 61/1996 ist auf Verwaltungsübertretungen anzuwen-
den, bei denen der rechtswidrige Zustand nach dem im Abs 4 genannten Zeitpunkt herbeigeführt wird. 
 
(6) Art II Abs 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 101/1992 sowie der Kundmachung LGBl Nr 48/1993 
wird aufgehoben. 
 
(7) § 10 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 74/1998 tritt mit 14. Mai 1998, § 30 in der Fassung desselben 
Gesetzes mit dem auf dessen Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
(8) Die §§ 4 Abs 2, 6 Abs 2, 9, 11 Abs 1 und 3, 12 Abs 2, 24 Abs 4, 25 Abs 1 und 2, 29 bis 39 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 96/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 9 in seiner bis dahin geltenden Fassung ist bis 
zum Inkrafttreten einer Verordnung auf Grund des § 9 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 96/1998 wei-
terhin anzuwenden. 
 
(9) Verordnungen auf Grund des § 9 Abs 2 sowie des § 29 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 96/1998 kön-
nen bereits ab Kundmachung dieses Gesetzes mit Wirksamkeit frühestens ab dem im Abs 8 erster Satz bestimm-
ten Zeitpunkt erlassen werden. 
 
 
81.) Salzburger Ortstaxengesetz  
LGBl 106/2012 idgF LGBl 106/2013 
 
§ 8. (1) Abgabenbehörde ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde, in deren Gebiet die ab-
gabepflichtigen Tatbestände verwirklicht werden. Die Landesregierung ist außer in den Angelegenheiten der 
Einhebung der Abgabe gemäß § 2 sachlich in Betracht kommende Oberbehörde gegenüber der Abgabenbehör-
de. 
 
(2) Abgabenhinterziehungen und Abgabenverkürzungen sind als Verwaltungsübertretungen strafbar. Abgaben-
hinterziehungen sind mit Geldstrafen bis zu 10.000 Euro und Abgabenverkürzungen mit Geldstrafen bis zu 500 
Euro zu ahnden. 
 
 
82.) Salzburger Parkgebührengesetz  
LGBl 48/1991 idgF LGBl 88/2005 
 
§ 3. (1) Zur Entrichtung der Parkgebühr ist der Lenker des Fahrzeuges verpflichtet. Die Parkgebühr ist zu Beginn 
des Abstellens des Fahrzeuges fällig. 
 
(2) Die Parkgebühr ist nach der Festlegung in der Verordnung über die Abgabenausschreibung entweder ent-
sprechend der tatsächlichen Abstelldauer oder in einem Bauschbetrag zu entrichten. Bei der Entrichtung entspre-
chend der tatsächlichen Abstelldauer kann festgelegt werden, dass die Parkgebühr aufgerundet auf den nächsten 
durch 10 teilbaren Centbetrag oder für jede auch nur angefangene halbe Stunde in der vollen für eine halbe 
Stunde festgelegten Höhe zu entrichten ist. Mit der Aufrundung auf den nächsten durch 10 teilbaren Centbetrag 
kann verbunden werden, dass die Parkgebühr für die erste auch nur angefangene halbe Stunde unabhängig von 
der Abstelldauer in voller Höhe zu entrichten ist. 
 
(3) Die Lenker der Fahrzeuge haben bei der Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 
 
(4) Wird die Parkgebühr nicht oder nicht zur Gänze auf die in der Verordnung über die Abgabenausschreibung 
festgelegte Weise entrichtet, hat der Lenker des Fahrzeuges aus Anlass einer aus diesem Grund erfolgenden 
Beanstandung durch ein Aufsichtsorgan (§ 4) die Parkgebühr sowie den festgelegten Erhöhungsbetrag zu leisten. 
Ist keine solche Beanstandung erfolgt oder die Parkgebühr und der Erhöhungsbetrag nicht geleistet worden, ist 
die Parkgebühr bzw. der fehlende Restbetrag sowie der festgelegte Einhebungszuschlag dem Lenker vom Bür-
germeister durch Bescheid vorzuschreiben. Solange nicht anderes nachgewiesen wird, gilt bei der nachträglichen 
Einhebung die Vermutung, dass das Abstellen zwei Stunden oder in Kurzparkzonen die hierfür festgelegte 
Höchstdauer gewährt hat. In keinem Fall darf die vermutete Abstelldauer aber länger sein, als die Zeit ab dem in 
der Verordnung über die Abgabenausschreibung festgelegten Beginn der Abgabepflicht oder ab dem Beginn der 
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Beschränkung des Abstellens. In der Stadt Salzburg unterbleibt eine nachträgliche Gebühreneinhebung, wenn 
wegen der nicht vorschriftsgemäßen Entrichtung der Parkgebühr ein Strafverfahren anhängig oder eine Bestra-
fung erfolgt ist. 
 
(5) Die Abgabenbehörde sowie die Behörde, die zur Ahndung einer Verwaltungsübertretung nach § 12 zuständig 
ist, können Auskunft darüber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahrzeug 
zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt hat. Diese Auskunft hat der Zulas-
sungsbesitzer oder im Fall von Probe- oder Überstellungsfahrten der Besitzer der Bewilligung dafür zu erteilen. 
Können diese Personen die Auskunft nicht erteilen, so haben sie die Person zu benennen, die die Auskunft ertei-
len kann, die dann die Auskunftspflicht trifft. Die Angaben des Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, 
diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint. Die Auskunft ist 
unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung zu erteilen und 
muß den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten. Wenn eine solche Auskunft ohne entspre-
chende Aufzeichnungen nicht gegeben werden könnte, sind Aufzeichnungen zu führen. 
 
(6) Der Zulassungsbesitzer und jeder, der einer dritten Person die Verwendung eines mehrspurigen Kraftfahrzeu-
ges überlassen hat, haftet neben dem Lenker des Fahrzeuges zur ungeteilten Hand für die Entrichtung der Park-
gebühr und des Einhebungszuschlages, wenn der Lenker des Fahrzeuges eine Person war, die sich nicht oder 
nur vorübergehend im Inland aufhält. 
 
§ 9. (1) Die Aufsichtsorgane sind unbeschadet der nach sonstigen Vorschriften (z.B. dem Verwaltungsstrafgesetz 
1991) zustehenden weiteren Befugnisse befugt, Personen, die auf frischer Tat einer Verwaltungsübertretung 
nach § 12 Abs. 1 betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht der Begehung einer solchen stehen, anzu-
halten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen. 
 
(2) Die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 12 Abs. 1 zuständige Behörde kann besonders ge-
schulte Aufsichtsorgane ermächtigen, unter den Voraussetzungen des § 37a Abs. 1, 2 Z. 2, Abs. 3 und 4 VStG 
eine vorläufige Sicherheit einzuheben bzw. verwertbare Sachen als vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen. 
 
(3) Ist ein Fahrzeug ohne den in der Verordnung über die Abgabenausschreibung festgelegten Nachweis der 
ordnungsgemäßen Entrichtung der Parkgebühr abgestellt und auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, 
dass bei dem Lenker des Fahrzeuges die Durchsetzung der Gebührenpflicht aus in seiner Person gelegenen 
Gründen offenbar unmöglich oder wesentlich erschwert sein wird, können die Aufsichtsorgane technische Sper-
ren an das Fahrzeug anlegen, um den Lenker am Wegfahren zu hindern. An jeder zum Lenkersitz Zugang ge-
währenden Tür oder, wenn es dort nicht möglich ist, an einem sonst geeigneten Teil des Fahrzeuges ist eine 
Verständigung für den Lenker anzubringen, dass das Fahrzeug nicht ohne Beschädigung in Betrieb genommen 
werden kann. Diese Verständigung soll in deutscher Sprache sowie in jener Sprache gehalten sein, die der Len-
ker vermutlich versteht. Sie soll auch die zur Abgabeneinhebung zuständige Behörde nennen. 
 
(4) Die Sperre gemäß Abs 3 ist unverzüglich aufzuheben, wenn 

1. bei Verwaltungsübertretungen außerhalb der Stadt Salzburg die Parkgebühr samt dem Erhöhungsbetrag 
gemäß § 3 Abs 4 erster Satz entrichtet oder eine Sicherheit gemäß Abs 2 geleistet worden ist; 
2. in der Stadt Salzburg die in einer allfälligen Organstrafverfügung verhängte Strafe (§ 12 Abs 5) entrichtet 
oder eine Sicherheit gemäß Abs 2 geleistet worden ist. 

 
(5) Bei der Handhabung ihrer Befugnisse haben die Aufsichtsorgane so vorzugehen, dass damit möglichst gerin-
ge Beeinträchtigungen verbunden und jedes unnötige Aufsehen tunlichst vermieden wird. 
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Parkgebühr hinterzieht oder verkürzt; 
b) als Fahrzeuglenker die von der Gemeindevertretung mit Verordnung angeordneten Kontrolleinrichtungen (§ 
1 Abs 2 Z 4) nicht oder nicht richtig verwendet; 
c) als Zulassungsbesitzer oder sonstige Auskunftsperson die geforderte Lenkerauskunft (§ 3 Abs 5) nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt; 
d) das Dienstabzeichen der Überwachungsorgane (§ 6) oder ein diesem Abzeichen verwechselbar ähnliches 
Abzeichen unbefugt oder missbräuchlich führt oder verwendet. 
e) in Ausübung des Amtes das Dienstabzeichen nicht oder nicht in der gehörigen Weise trägt oder den 
Dienstausweis über gehörig vorgebrachtes Verlangen nicht vorweist oder der Pflicht, jede Änderung in den die 
Bestellung zum Wacheorgan betreffenden Umständen oder den Verlust des Dienstabzeichens oder des 
Dienstausweises der Behörde zu melden oder derselben das Dienstabzeichen oder den Dienstausweis vorzu-
legen oder abzugeben, nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 sind nicht zu bestrafen, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 lit b sind 
weiters nicht zu bestrafen, wenn der Lenker wegen derselben Tat gemäß Abs 1 lit a zu bestrafen ist. 
 
(3) Außerhalb der Stadt Salzburg begangene Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 lit a und b sind nicht zu be-
strafen, wenn der Lenker die Parkgebühr gemäß § 3 Abs 4 ordnungsgemäß nachträglich entrichtet. Als ord-
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nungsgemäß gilt die Entrichtung der Parkgebühr samt dem Erhöhungsbetrag innerhalb von drei Tagen und bei 
einer späteren Nachzahlung die Entrichtung der Parkgebühr samt dem Einhebungszuschlag innerhalb der im 
Bescheid festgesetzten Frist. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen, auf die weder Abs 2 noch Abs 3 anzuwenden ist, sind im Fall des Abs 1 lit a bis c 
mit Geldstrafe bis zu 730 Euro und im Fall des Abs 1 lit d mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro sowie im Fall des 
Abs 1 lit e mit Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. Liegen einer Verwaltungsübertretung nach Abs 1 lit d 
unbefugt geführte Abzeichen zugrunde, sind diese für verfallen zu erklären. 
 
(5) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 lit a und b können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis 30 Euro 
eingehoben werden. 
 
(6) Geldstrafen auf Grund dieses Gesetzes, die für in der Stadt Salzburg begangene Verwaltungsübertretungen 
verhängt werden, fließen der Stadt Salzburg zu. 
 
§ 13. (1) Dieses Gesetz tritt mit Beginn des auf seine Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft: 

1. das Parkgebührengesetz für Hallein, LGBl. Nr. 29/1989, und 
2. das Parkgebührengesetz für Zell am See, LGBl. Nr. 90/1989. 

 
(3) Verordnungen über die Abgabenausschreibung auf Grund der im Abs. 2 genannten Gesetze gelten als solche 
auf Grund dieses Gesetzes weiter. Bis zur Änderung der Verordnungen auf Grund des § 3 Abs. 2 ist die Parkge-
bühr für jede auch nur angefangene halbe Stunde in der vollen für eine halbe Stunde festgesetzten Höhe zu ent-
richten. 
 
(4) Auf Verwaltungsübertretungen nach den im Abs. 2 genannten Gesetzen finden die bisher geltenden Vorschrif-
ten weiter Anwendung. 
 
(5) Die §§ 1 Abs. 2, 3 und 4a, 2 Abs. 1 und 2 sowie 3 Abs. 2 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 
108/1995 treten mit 1. Oktober 1995 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen können bereits ab 
dem Tag der Kundmachung dieses Gesetzes, jedoch mit Wirksamkeit frühestens ab dem 1. Oktober 1995, erlas-
sen werden. 
 
(6) Die §§ 2 Abs 1, 3 Abs 4 und 12 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 20/1998 treten mit 1. April 1998 in 
Kraft. Auf Verwaltungsübertretungen, die vor diesem Zeitpunkt begangen worden sind, findet § 12 in der bisheri-
gen Fassung weiterhin Anwendung. 
 
(7) Die §§ 1 Abs 3, 3 Abs 2 und 12 Abs 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 46/2001 treten mit 1. Jänner 
2002 in Kraft. 
 
(8) Die §§ 2 Abs 1 und 12a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 117/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
§ 14. (1) Die §§ 1, 2, 3, 9 Abs 4, (§§) 12 und 12a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 88/2005 treten mit 1. 
Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 10 außer Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt das Parkgebührengesetz für die Stadt Salzburg, LGBl Nr 28/1989, zuletzt geändert durch das 
Gesetz LGBl Nr 117/2001, außer Kraft. Verordnungen über die Abgabenausschreibung auf Grund des genannten 
Gesetzes gelten als solche auf Grund dieses Gesetzes weiter. Auf bis dahin nach dem Parkgebührengesetz für 
die Stadt Salzburg begangene Verwaltungsübertretungen finden die bisher geltenden Vorschriften weiter Anwen-
dung. 
 
(3) Verordnungen auf Grund der im Abs 1 angeführten Bestimmungen können bereits vor deren Inkrafttreten 
erlassen werden; sie werden jedoch frühestens mit 1. Jänner 2006 wirksam. 
 
 
83.) Salzburger Pflanzenschutzmittelgesetz  
LGB 102/2013 
 
§ 26. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. Pflanzenschutzmittel entgegen § 3 Abs. 1, 2 oder 3 oder Pflanzenschutzgeräte entgegen § 3 Abs. 5 ver-
wendet; 
2. bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht darauf achtet, dass Auswirkungen auf fremde Grund-
stücke und Kulturen sowie jedes unbeabsichtigte Austreten von Pflanzenschutzmitteln vor allem in den Bo-
den, in das Grundwasser, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation vermieden werden; 
3. Pflanzenschutzmittel entgegen § 3 Abs. 4 zweiter Satz ausbringt; 
4. bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln keine geeignete Schutzausrüstung trägt; 
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5. Leergebinde, Handelspackungen und Behältnisse von Pflanzenschutzmitteln, Pflanzenschutzgeräte sowie 
die Schutzausrüstung oder einzelne Teile davon für andere Zwecke verwendet; 
6. es entgegen § 3 Abs. 8 unterlässt, die betroffenen Eigentümer/innen, Verfügungsberechtigten oder Jagdin-
haber/innen zu verständigen; 
7. es entgegen § 3 Abs. 9 unterlässt, bei Unfällen mit Pflanzenschutzmitteln unverzüglich alle notwendigen 
Gegenmaßnahmen in die Wege zu leiten oder sofort geeignete Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung aus-
getretener Pflanzenschutzmittel zu treffen oder die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen; 
8. Pflanzenschutzmittel mit Luftfahrzeugen ausbringt, ohne im Besitz einer Ausnahme gemäß § 4 Abs. 2 zu 
sein; 
9. Bedingungen, Befristungen oder Auflagen in einem Bescheid gemäß § 4 Abs. 2 nicht einhält; 
10. Pflanzenschutzmittel entgegen § 5 Abs. 1 oder 2 lagert oder deren Behältnisse nicht so kennzeichnet, 
dass eine Verwechslung mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder sonstigen Waren des täglichen Gebrauchs 
ausgeschlossen ist; 
11. Pflanzenschutzmittel, Restmengen, Verpackungen und Behältnisse, die nicht mehr gebraucht werden o-
der verwendet werden dürfen, nicht nach den Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 entsorgt; 
12. Pflanzenschutzmittel entgegen § 6 Abs. 1 verwendet oder verwenden lässt; 
13. Pflanzenschutzmittel beruflich verwendet oder als Berater oder Beraterin tätig wird, ohne im Besitz einer 
gültigen Ausbildungsbescheinigung gemäß § 6 Abs. 4, einer gleichwertigen Bescheinigung gemäß § 6 Abs. 
12, einer mit Verordnung gemäß § 21 Abs. 1 Z 6 gleichgestellten Bescheinigung oder einer von der zuständi-
gen Behörde des Niederlassungsstaates ausgestellten Bescheinigung gemäß Art. 5 der Richtlinie 
2009/128/EG zu sein; 
14. ausschließlich auf Grund einer von der zuständigen Behörde des Niederlassungsstaates ausgestellten, 
aber nicht mit Verordnung gemäß § 21 Abs. 1 Z 6 gleichgestellten Bescheinigung gemäß Art. 5 der Richtlinie 
2009/128/EG Pflanzenschutzmittel über das im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit zulässige Ausmaß (§ 9) 
hinaus beruflich verwendet oder als Berater oder Beraterin tätig wird; 
15. eine unrichtige Erklärung gemäß § 6 Abs. 7 letzter Satz abgibt; 
16. eine ungültig gewordene Ausbildungsbescheinigung nicht ohne unnötigen Aufschub der Behörde zurück-
stellt; 
17. eine für ungültig erklärte und eingezogene Ausbildungsbescheinigung nicht ohne unnötigen Aufschub der 
Behörde zurückstellt; 
18. einem Bescheid gemäß dem letzten Satz des § 6 Abs. 12 zuwiderhandelt; 
19. Befugnisse, die nach diesem Gesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen an den 
Besitz einer gültigen Ausbildungsbescheinigung gebunden sind, auf Grund einer gültigen Ausbildungsbe-
scheinigung gemäß § 6 Abs. 4 ausübt, ohne einen amtlichen Lichtbildausweis mit sich zu führen, oder auf 
Grund einer gleichwertigen Bescheinigung gemäß § 6 Abs. 12, auf Grund einer mit Verordnung gemäß § 21 
Abs. 1 Z 6 gleichgestellten Bescheinigung oder gemäß § 9 auf Grund einer von der zuständigen Behörde des 
Niederlassungsstaates ausgestellten Bescheinigung gemäß Art. 5 der Richtlinie 2009/128/EG ausübt, ohne 
einen amtlichen Lichtbildausweis mit sich zu führen, obwohl die von dem anderen Bundesland oder dem an-
deren Mitgliedstaat ausgestellte Bescheinigung nach den für die Ausstellung geltenden Bestimmungen kein 
Lichtbild des Besitzers bzw der Besitzerin aufweist; 
20. als Verwender oder Verwenderin von Pflanzenschutzmitteln dem § 16 zuwider handelt oder die Ausübung 
der Befugnisse gemäß § 17 Abs. 1 be- oder verhindert; 
21. einem Auftrag gemäß § 19 Abs. 1 nicht, nicht vollständig oder nicht zeitgerecht nachkommt; 
22. bis zum Ablauf des 25. November 2015 Pflanzenschutzmittel verwendet, ohne sachkundig zu sein (§ 29 
Abs. 3); 
23. den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zuwider handelt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Pflanzenschutzmittel, deren Verwendung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen nicht zulässig ist, sowie Pflanzenschutzmittel, deren Verpackungen oder 
Behältnisse, die nicht vorschriftsgemäß aufbewahrt und gelagert werden, sind von der Bezirksverwaltungsbehör-
de einzuziehen und für verfallen zu erklären. Für verfallen erklärte Pflanzenschutzmittel sind, soweit eine weitere 
Verwertung nicht in Betracht kommt, auf Kosten des früheren Verfügungsberechtigten schadlos zu beseitigen. Ein 
sich aus der Verwertung ergebender Erlös ist nach Abzug der Transport-, Lager- und Verwertungskosten dem 
früheren Verfügungsberechtigten auszufolgen. 
 
 
84.) Salzburger Pflegegesetz  
LGBl 52/2000 idgF LGBl 86/2012 
 
§ 36. Soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit einer strengeren Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestra-
fen, wer 

1. die Anzeige der (beabsichtigten) Betriebsaufnahme, Errichtung, wesentlichen Änderung oder Einstellung 
einer Pflegeeinrichtung gemäß § 31 Abs 1 unterlässt; 
2. Verträge abschließt, deren Vertragsinhalte entgegen der Verpflichtungserklärung gemäß § 31 Abs 3 Z 2 
den §§ 25 bis 27 nicht entsprechen oder Rechte der Kunden nicht sicherstellen; 
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3. eine Pflegeeinrichtung nicht gemäß § 31 Abs 5 weiterbetreibt; 
4. die Anzeige von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Vertragsformularen, oder standardisierten Vertrags-
texten für Verträge mit Kunden unterlässt (§ 32 Abs 1); 
5. gegen § 33 Abs 2 verstößt; 
6. gemäß § 33 Abs 3 erteilten Aufträgen nicht nachkommt; 
7. eine Pflegeeinrichtung trotz Untersagung (§ 33 Abs 5) betreibt. 

 
 
85.) Salzburger Raumordnungsgesetz 
LGBl 30/2009 idgF LGBl 106/2013 
 
§ 78. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer mit höherer Strafe be-
drohten strafbaren Handlung bildet, wer 

1. als Planungsträger, ausgenommen die Gemeinden, einer Informationspflicht gemäß § 4 Abs 1 nicht nach-
kommt; 
2. eine bauliche Maßnahme ohne die gemäß § 21 Abs 2 zweiter Satz oder § 22 Abs 1 erforderliche Bewilli-
gung ausführt; 
3. eine Wohnung entgegen § 31 Abs 1 bis 3 als Zweitwohnung nutzt oder wissentlich nutzen lässt; 
4. eine Wohnung entgegen § 31 Abs 5 touristisch nutzt oder wissentlich nutzen lässt; 
5. den Verpflichtungen gemäß § 31 Abs 6 oder 7 nicht entspricht; 
6. Veränderungen an einer von einem Vorbehalt erfassten Fläche ohne die gemäß § 41 Abs 3 oder § 42 Abs 
3 erforderliche Bewilligung vornimmt; 
7. Pflanzbindungen, Pflanzgeboten oder Festlegungen zur Geländegestaltung gemäß § 53 Abs 2 Z 14 zuwi-
derhandelt; oder 
8. die erforderlichen Unterlagen nicht gemäß § 84 Abs 4 dritter Satz vorlegt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen (baupolizeilicher Auftrag, Voll-
streckung udgl) zu bestrafen: 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1, 5, 6, 7 und 8 mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche; 
2. in den Fällen des Abs 1 Z 2, 3 und 4 mit Geldstrafe bis 25.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fünf Wochen. 

 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde und das Landesverwaltungsgericht haben jede rechtskräftige Bestrafung 
gemäß Abs 1 Z 3 der Landesregierung bekannt zu geben. Das Landesverwaltungsgericht ist weiters verpflichtet, 
der Landesregierung auf deren Verlangen die mit einer rechtskräftigen Bestrafung gemäß § 78 Abs 1 Z 3 ROG 
2009 im Zusammenhang stehenden Akten oder Aktenteile zu übermitteln. 
 
§ 83. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingeleitete Verfahren zur Aufstellung oder Änderung 
von Entwicklungsprogrammen, zur Erlassung oder Änderung von Standortverordnungen, zur Aufstellung von 
Flächenwidmungsplänen, zur Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß § 24 Abs. 3 ROG 1998 oder zur Aufstel-
lung oder Änderung von Bebauungsplänen gelten als Verfahren im Sinn dieses Gesetzes; sie sind auf der Basis 
des jeweiligen Verfahrensstandes nach dessen Bestimmungen weiterzuführen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes anhängige Verfahren zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung sind nach den bisher geltenden 
Bestimmungen weiterzuführen. 
 
(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verfahren zur Erstellung oder Änderung des 
Räumlichen Entwicklungskonzepts und zur Änderung von Flächenwidmungsplänen sind nach den bisher gelten-
den Bestimmungen weiterzuführen. Dasselbe gilt für Verfahren über Entschädigungen gemäß § 49 sowie zur 
Erteilung von Bauplatzerklärungen oder Baubewilligungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits anhängig sind. 
 
(3) § 16 findet auf unter dessen Abs. 1 fallende Anlagen keine Anwendung, für die das Genehmigungs- oder 
Anzeigeverfahren nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits 
anhängig ist. 
 
(4) Strafverfahren über Verwaltungsübertretungen, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
begangen worden sind, sind nach den bisherigen Rechtsvorschriften durchzuführen, es sei denn, dass das zur 
Zeit der Erlassung des Bescheides in erster Instanz geltende Recht für den Täter günstiger wäre. 
 
 
86.) Salzburger Rettungsgesetz  
LGBl 78/1981 idgF LGBl 46/2001 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) einer Verfügung gemäß § 6 Abs. 1 zuwiderhandelt; 
b) seiner Verständigungspflicht nach § 7 nicht nachkommt; 
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c) den Bestimmungen des § 8 oder einer auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Anordnung zuwiderhan-
delt; 
d) die Alarmierung des Hilfs- und Rettungsdienstes mutwillig veranlasst; 
e) Einrichtungen des Hilfs- und Rettungsdienstes missbräuchlich verwendet oder beschädigt; 
f) sich ohne Anerkennung gemäß § 3 als anerkannte Rettungsorganisation oder in damit leicht verwechselba-
rer Weise bezeichnet. 
g) Aufgaben des Hilfs- und Rettungsdienstes wahrnimmt oder ausübt, ohne die gemäß § 5b Abs 1 festgeleg-
ten personellen oder sachlichen Anforderungen zu erfüllen. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 2.200 
Euro oder mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft. Bei gemäß § 5b Abs 3 unzulässiger Führung oder Verwen-
dung der Bezeichnung "Rettung" erhöht sich der Strafrahmen für die Verwaltungsübertretung nach Abs 1 lit g auf 
7.300 Euro. Liegen erschwerende Umstände vor, können Geld- und Arreststrafe nebeneinander verhängt wer-
den. 
 
(3) Geldstrafen fließender Gemeinde, in welcher die Verwaltungsübertretung begangen wurde, zu und sind von 
dieser für Zwecke des örtlichen Hilfs- und Rettungsdienstes zu verwenden. 
 
§ 12. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 11 Abs 1 im Umfang des § 7a des Salzbur-
ger Landes-Polizeistrafgesetzes mitzuwirken. Dies gilt nicht in Bezug auf Verwaltungsübertretungen gemäß § 11 
Abs 1 lit g. 
 
 
87.) Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz  
LGBl 83/1989 idgF LGBl 103/2013 
 
§ 32. (1) Die Landesregierung übt die Aufsicht über die Schischulen, Snowboardschulen, Schibegleiter und 
Snowboardbegleiter dahingehend aus, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes eingehalten werden. Im Rah-
men dieser Aufsicht ist die Landesregierung befugt, die Schi(Snowboard)schulen in spezifisch sportmethodischer 
und -technischer sowie organisatorischer Hinsicht zu überprüfen. Schischulen, Snowboardschulen, Schibegleiter 
und Snowboardbegleiter sind außerdem auf das Erfüllen der notwendigen Vorkehrungen in Bezug auf die Sicher-
heit, die Leistung Erster Hilfe und die Betreuung bei Unfällen und ferner in Bezug auf die Ausübung ihrer Tätigkeit 
im Interesse des Tourismus sowie der Förderung des Schi(Snowboard)sports zu überprüfen. Festgestellte Män-
gel sind binnen angemessener, von der Landesregierung festzusetzender Frist zu beheben. Die Schischulleiter, 
Snowboardschulleiter, Lehrkräfte, Schibegleiter und Snowboardbegleiter haben der Landesregierung die für die 
Ausübung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Das Ergebnis der Überprüfung ist in einem Bericht 
zusammenzufassen. Dieser ist dem betreffenden Schischulleiter, Snowboardschulleiter, Schibegleiter oder 
Snowboardbegleiter sowie dem Verband bekanntzugeben. 
 
(2) Zur Unterstützung ihrer Aufsicht, insbesondere zur Kontrolle von Schischulen, Snowboardschulen, Schibeglei-
ter und Snowboardbegleiter, sowie zur Kontrolle von Vereinsschi(snowboard) kursen und von Kursen der 
Schi(Snowboard)schulen aus anderen Bundesländern oder ausländischen Staaten in Bezug auf die Einhaltung 
der für ihre Tätigkeit im Land Salzburg geltenden Vorschriften dieses Gesetzes kann die Landesregierung beson-
ders geschulte Kontrollorgane bestellen. Das Land kann den Kontrollorganen ihren Aufwand angemessen abgel-
ten. 
 
(3) Auf die Kontrollorgane ist das Salzburger Landes-Wacheorganegesetz anzuwenden. 
 
(4) Die Kontrollorgane sind unbeschadet der ihnen nach sonstigen Vorschriften (zB dem Verwaltungsstrafgesetz) 
zukommenden weiteren Befugnisse innerhalb ihres Dienstbereiches berechtigt, 

1. Personen, die im Verdacht stehen, eine in den Aufgabenbereich der Organe fallende Verwaltungsübertre-
tung begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen; 
2. von allen in- und ausländischen Schi(Snowboard)schulleitern, Schi(Snowboard)schullehrern und Lehrkräf-
ten von Vereins- oder anderen Schi(Snowboard)kursen sowie von Schibegleitern oder Snowboardbegleitern 
die Erteilung von Auskünften, das Vorweisen von Dokumenten und jede sonstige Hilfestellung zu verlangen, 
die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
3. gegenüber Personen, die auf frischer Tat bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem 
Gesetz betreten werden, im Interesse der Sicherheit und des Schutzes der zu betreuenden Gruppe ohne vo-
rausgehendes Verfahren mit sofortiger Wirkung die Einstellung der Tätigkeit zu verfügen. Das einschreitende 
Kontrollorgan hat die Gruppe sicher unter Verwendung entsprechender Aufstiegshilfen oder, soweit dies auf 
Grund des Standortes der Gruppe nicht in Betracht kommt, über dafür geeignete Abfahrten ins Tal zu gelei-
ten; 
4. von Personen, die auf frischer Tat bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz be-
treten werden, auf Grund einer besonderen Ermächtigung der Landesregierung eine vorläufige Sicherheit ein-
zuheben, wenn 

a) der Betretene dem Kontrollorgan unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht 
sofort feststellbar ist; 
b) begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde; 
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c) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung erheblich erschwert sein könnte; oder 
d) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand verursachen könnte, der gemessen an 
der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung 
durch die Tat unverhältnismäßig wäre. 

Die vorläufige Sicherheit darf das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigen. Leistet der Betre-
tene in den Fällen der lit c oder d die vorläufige Sicherheit nicht, so kann das Kontrollorgan verwertbare Sa-
chen, die dem Anschein nach dem Betretenen gehören, insbesondere Sportgeräte (Schier, Snowboard), de-
ren Wert das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigt, als vorläufige Sicherheit beschlagnah-
men. Dabei ist mit möglichster Schonung der Person vorzugehen. Über die Einhebung der vorläufigen Sicher-
heit oder die Beschlagnahme ist sofort eine Bescheinigung auszustellen. Die vorläufige Sicherheit ist der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit der Anzeige unverzüglich vorzulegen. Sie wird frei, wenn das Verfahren einge-
stellt wird, die gegen den Beschuldigten verhängte Strafe vollzogen ist oder nicht binnen zwölf Monaten der 
Verfall ausgesprochen wird. Der Verfall ist auszusprechen, sobald feststeht, dass die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung nicht möglich ist. Die §§ 17 und 37 Abs 4 letzter Satz VStG gelten sinngemäß; 
5. Personen, die auf frischer Tat bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz betre-
ten werden, zum Zweck ihrer Vorführung vor die Bezirksverwaltungsbehörde festzunehmen, wenn 
a) die Voraussetzungen nach Z 4 lit a oder b vorliegen und der Betretene keine vorläufige Sicherheit erlegt 
oder 
b) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederho-
len sucht. 
Jeder Festgenommene ist unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde zu übergeben oder aber, wenn der 
Grund der Festnahme schon vorher wegfällt, freizulassen. § 36 VStG gilt sinngemäß. 

 
(5) Die von Abs 4 Z 1 bis 5 erfassten Personen haben den Aufforderungen der Kontrollorgane nach diesen Best-
immungen nachzukommen. 
 
§ 33. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. erwerbsmäßig Schi- oder Snowboardunterricht erteilt oder anbietet oder erwerbsmäßig die Tätigkeit als 
Schischul- oder Snowboardschulleiter oder als Schi- oder Snowboardbegleiter ausübt oder anbietet, ohne die 
dazu erforderlichen Bewilligungen zu besitzen; 
2. trotz behördlicher Untersagung erwerbsmäßig Schi- oder Snowboardunterricht erteilt oder anbietet oder die 
Tätigkeit als Schi- oder Snowboardbegleiter ausübt oder anbietet; 
3. erwerbsmäßig Schi- oder Snowboardunterricht erteilt oder anbietet oder erwerbsmäßig die Tätigkeit als 
Schi- oder Snowboardbegleiter ausübt oder anbietet, ohne die dafür gemäß § 3 Abs 3, gegebenenfalls iVm 
den §§ 3a Abs 3, 4 Abs 2 oder 4a Abs 2 erforderliche vollständige Anzeige erstattet zu haben oder ohne die 
erforderliche Qualifikation aufzuweisen; 
4. gegen die Bestimmungen der §§ 10 Abs 1 bis 3, 11, 12 Abs 1, 2 und 4, 13 Abs 1, 3 und 4, 14 Abs 1 und 2, 
15b, 21, 24, 25, 26 Abs 3, 27 Abs 2, 3 und 5 oder 32 Abs 5 verstößt, 

und ist in den Fällen der Z 1 und 2 mit Geldstrafe bis 10.000 Euro und in den Fällen der Z 3 und 4 mit Geldstrafe 
bis 5.000 Euro zu bestrafen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche 
zu verhängen. 
 
(2) Neben der Verhängung einer Geldstrafe ist das vorübergehende Verbot der Tätigkeit als Lehrkraft bzw. als 
Schibegleiter oder Snowboardbegleiter für die Dauer von höchstens zwei Jahren auszusprechen, wenn nach dem 
Sachverhalt zu erwarten ist, dass die weitere Tätigkeit des Bestraften als Lehrkraft bzw. Schibegleiter die schi-
sportlichen Belange oder die Interessen des Tourismus schädigt. 
 
(3) Abweichend von der Bestimmung des § 31 Abs 2 VStG beträgt die Verjährungsfrist für Verwaltungsübertre-
tungen nach diesem Gesetz ein Jahr. 
 
(4) Die unbefugte Führung oder Verwendung der Bezeichnungen ‚Schischule’, ‚Snowboardschule’, ‚Schischullei-
ter’, ‚Snowboardschulleiter’, ‚Staatlich geprüfter Schilehrer’, ‚Landesschilehrer’, ‚Landesschilehrer-Anwärter’, ‚Dip-
lom-Snowboardlehrer’, ‚Snowboardlehrer’, ‚Snowboardlehrer-Anwärter’, ‚Schibegleiter’, ‚Snowboardbegleiter’ oder 
des Ausweises bzw Abzeichens für Schischulleiter, Snowboardschulleiter, Schilehrer, Snowboardlehrer und Schi- 
oder Snowboardbegleiter ist nach dem Salzburger Landes-Polizeistrafgesetz zu ahnden; dies gilt auch für die 
Führung oder Verwendung der Bezeichnung ‚skiguide’ ohne Schi- oder Snowboardbegleiterbewilligung. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Land für Zwecke der Sicherstellung eines geordneten Schischul- und Snow-
boardschulwesens sowie der Förderung des Schisports im Interesse des Tourismus zu. 
 
 
88.) Salzburger Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 34/2009  
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. eine der im § 2 Z 1 bis 3 genannten Berufsbezeichnungen führt, ohne dazu gemäß § 23 Abs 1 berechtigt zu 
sein; 
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2. eine Ausbildung in den Sozialbetreuungsberufen anbietet oder durchführt, ohne dazu gemäß § 21 berech-
tigt zu sein. 

Keine Verwaltungsübertretung liegt vor, wenn die Tat in die Zuständigkeit der Gerichte fällt. 
 
(2) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
89.) Salzburger Sozialhilfegesetz  
LGBl 19/1975 idgF LGBl 106/2013 
 
§ 48. (1) Die Bundes- und Landesbehörden sowie die Träger der Sozialversicherung haben über Ersuchen dem 
Sozialhilfeträger Amtshilfe zu leisten und über alle das Beschäftigungsverhältnis und das Sozialversicherungs-
verhältnis des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen betreffenden Tatsachen 
Auskunft zu erteilen. 
 
(2) Die Finanzämter haben dem Sozialhilfeträger über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Hilfesu-
chenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen Auskunft zu erteilen. 
 
(3) Die Dienstgeber eines Hilfesuchenden oder eines Ersatzpflichtigen haben dem Sozialhilfeträger auf Ersuchen 
über alle Umstände, die das Beschäftigungsverhältnis des Dienstnehmers oder der zu seinem Unterhalt verpflich-
teten Personen betreffen, Auskunft zu erteilen. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu be-
strafen. 
 
§ 50. (1) Der Empfänger von Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes oder dessen gesetzlicher Vertreter hat jede 
Änderung der Vermögens- und Einkommensverhältnisse, auf Grund derer Art und Umfang der Hilfe neu zu be-
stimmen wären oder die Hilfe einzustellen wäre, unverzüglich der Behörde anzuzeigen. 
 
(2) Die durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die Leistungspflicht bedeutenden Umstände oder durch 
Verletzung der im Abs 1 bestimmten Anzeigepflicht zu Unrecht empfangenen Leistungen sind vom Empfänger 
zurückzuerstatten. Gleiches gilt, wenn der Empfänger erkennen musste, dass die Hilfeleistung nicht oder nicht in 
dieser Höhe gebührte. Über die Rückerstattung ist mit Bescheid zu entscheiden. Zuständig hierfür ist jene Behör-
de, die den Bescheid über die Gewährung der Leistung erlassen hat. 
 
(3) Die Rückerstattung kann in angemessenen Teilbeträgen bewilligt werden, wenn eine andere Art der Rücker-
stattung dem Verpflichteten nicht zumutbar ist. Die Rückerstattung kann auch in der Form erfolgen, dass die 
laufenden Sozialhilfeleistungen um mindestens 20 vH des Richtsatzes vermindert werden. Die Rückerstattung 
kann auch zur Gänze nachgesehen werden, wenn das Verschulden des Verpflichteten geringfügig ist und die 
Folgen unbedeutend sind oder durch die Rückerstattung der Erfolg der Sozialhilfe gefährdet wäre. 
 
(4) Über die Bestimmungen der Abs 1 und 2 ist der Hilfeempfänger oder dessen gesetzlicher Vertreter anlässlich 
der Hilfegewährung zu belehren. 
 
(5) Wer sich durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die Leistungspflicht bedeutenden Umständen, Unter-
lassung von Anzeigen gemäß Abs 1 o. dgl. Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes erschleicht, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro oder Freiheitsstrafe bis zwei Wochen zu bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände können Geld- 
und Freiheitsstrafe nebeneinander verhängt werden. 
 
 
90.) Salzburger Stadtrecht  
LGBl 47/1966 idgF LGBl 95/2012 
 
§ 38. (1) Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den in § 1 Abs 3 angeführten Angelegenheiten alle Angele-
genheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Stadt verkörperten örtlichen Ge-
meinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu wer-
den. Als Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches gelten jedenfalls jene, die in den Gesetzen ausdrück-
lich als solche des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde (der Stadt) bezeichnet sind. 
 
(2) Der Stadt sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in fol-
genden Angelegenheiten gewährleistet: 

1. Bestellung der Organe der Stadt unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden; Regelung der 
inneren Einrichtungen zur Besorgung der Gemeindeaufgaben; 
2. Bestellung der Bediensteten der Stadt und Ausübung der Diensthoheit unbeschadet der Zuständigkeit 
überörtlicher Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 
3. örtliche Sicherheitspolizei (Art 15 Abs 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes), örtliche Veranstaltungspolizei; 
4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Stadt; örtliche Straßenpolizei; 
5. Flurschutzpolizei; 
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6. örtliche Marktpolizei; 
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiet des Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 
8. Sittlichkeitspolizei; 
9. örtliche Baupolizei; örtliche Feuerpolizei; örtliche Raumplanung; 
10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 
11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen. 

 
(3) Soweit es sich hierbei um Angelegenheiten handelt, in denen die Gesetzgebung Bundessache ist, gehören sie 
dem eigenen Wirkungsbereich der Stadt nach Maßgabe bundesgesetzlicher Vorschriften an. 
 
(4) Die nach diesem Landesverfassungsgesetz oder nach anderen landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehe-
nen Rechte der Stadt oder einer Gemeinde als Partei, zur Antragstellung, zur Abgabe einer Stellungnahme oder 
auf Anhörung sind ebenfalls im eigenen Wirkungsbereich der Stadt wahrzunehmen. 
 
(5) Die Stadt hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes und des Landes in eigener Verantwortung frei von Weisungen und vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des § 77 unter Ausschluss eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Stadt zu besorgen. 
Dem Land kommt gegenüber der Stadt bei Besorgung ihres eigenen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht (§ 74 
ff.) zu. 
 
(6) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, durch den Gemeinderat 
ortspolizeiliche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr oder zur Beseitigung von das örtliche 
Gemeinschaftsleben störenden Missständen zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertre-
tung zu erklären. 
 
(7) Ortspolizeiliche Verordnungen (Abs 6) dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bun-
des und des Landes verstoßen. 
 
(8) Aufgaben, die der Stadt Salzburg oder bestimmten ihrer Organe auf Grund dieses Gesetzes zukommen, sind, 
soweit sie nicht ausdrücklich Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches der Gemeinde betreffen (§§ 
39 und 45), im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde wahrzunehmen. 
 
 
91.) Salzburger Tanzschulgesetz  
LGBl 12/1952 idgF LGBl 53/2011 
 
§ 5. (1) Die Befugnis zur Erteilung von Tanzunterricht endet: 

1. durch Tod des Befugnisinhabers, bei Fortführung der Tanzschule gemäß Abs. 2 mit Ende des Fortbetriebs-
rechts, bei juristischen Personen mit deren Untergang oder mit der Änderung ihres Wirkungsbereichs, bei 
Personengesellschaften des Handelsrechts mit deren Untergang oder mit der rechtskräftigen Versagung der 
Eintragung ins Firmenbuch; 
2. durch Verzicht, der der Landesregierung gegenüber zu erklären ist; 
3. durch Entziehung. 

 
(2) Der Tod des Befugnisinhabers bewirkt nicht das Erlöschen der Befugnis, wenn die Tanzschule von seiner 
Verlassenschaft, dem überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner, den Kindern, den Wahlkindern oder 
den Kindern der Wahlkinder, der Konkursmasse oder dem vom Gericht bestellten Zwangsverwalter oder 
Zwangspächter fortgeführt wird. Darauf finden die gewerberechtlichen Bestimmungen über die Fortbetriebsrechte 
(§§ 41 ff der Gewerbeordnung 1994, BGBl Nr 194, in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 66/2010) sinngemäß 
mit der Maßgabe Anwendung, dass die Landesregierung an die Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde tritt. Auf 
die allfällige Bestellung eines Geschäftsführers findet § 4 Abs. 2 Anwendung. 
 
(3) Die Landesregierung hat die Befugnis zur Erteilung von Tanzunterricht für bestimmte Zeit oder auf Dauer zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß den §§ 3 oder 10 nicht mehr vorliegen oder der Befugnisinhaber 
wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 rechtskräftig bestraft worden ist. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer mit höherer Strafe be-
drohten strafbaren Handlung bildet, wer 

1. Tanzunterricht ohne ordnungsgemäße Anzeige gemäß § 2 erteilt; 
2. entgegen § 3 Abs 1 zweiter Satz keinen oder entgegen dieser Bestimmung oder § 4 Abs 2 einen Ge-
schäftsführer oder Pächter bestellt, der nicht die Voraussetzungen des § 3 erfüllt; 
3. die Befugnis zur Erteilung von Tanzunterricht entgegen § 4 Abs 3 missbraucht; 
4. entgegen § 6 vorbestrafte Lehrkräfte beschäftigt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu ahnden. 
 

231 
 

 
92.) Salzburger Tierzuchtgesetz  
LGBl 38/2009 idgF LGBl 51/2010 
 
§ 26. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der auf dessen Grundlage erlas-
senen Verordnungen und Bescheide, der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Zuchtorganisationen und den 
von diesen mit der Durchführung von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzungen beauftragten Stellen (§ 9 
Abs 3 Z 2 lit b) sowie der unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet 
der landwirtschaftlichen Tierzucht obliegt der Behörde. 
 
(2) Alle der Überwachung durch die Behörde unterliegenden natürlichen oder juristischen Personen sind ver-
pflichtet: 

1. den mit der Überwachung betrauten Organen der Behörde 
a) das jederzeitige Betreten von Grundstücken, Baulichkeiten, Stallungen, Transportmitteln sowie von 
sonstigen Orten, an denen diesem Gesetz unterliegende Tätigkeiten ausgeübt werden oder werden sollen, 
zum Zweck der Überwachung sowie zur Durchführung von Erhebungen, Feststellungen oder Untersu-
chungen unter Einhaltung der geltenden veterinärhygienischen Anforderungen zu ermöglichen; 
b) alle erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen; 
c) alle erforderlichen Unterlagen wie Zuchtunterlagen, Geschäftsaufzeichnungen, Liefer- und Transport-
scheine, Rechnungen oder Werbematerialien vorzulegen; 
d) alle erforderlichen Gegenstände zugänglich zu machen; 
e) jedes für die Durchführung von Erhebungen, Feststellungen oder Untersuchungen erforderliche Tier 
vorzuführen; 
f) jede sonstige Unterstützung zu gewähren; 

2. die Entnahme von Blutproben und sonstigen Proben, die Durchführung von Untersuchungen und die Ein-
sichtnahme und Anfertigung von Kopien oder Abschriften aus den vorgelegten Unterlagen ohne Entschädi-
gung zu dulden. 

 
(3) Die Behörde hat alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, die zur Beseitigung eines Verstoßes sowie zur 
Verhütung künftiger Verstöße gegen die im Abs 1 angeführten Rechtsvorschriften, Bescheide und vertraglichen 
Vereinbarungen erforderlich sind. Insbesondere kann sie 

1. Verbote und Beschränkungen für die Übereignung, Überlassung und Verwendung von Zuchttieren, Samen, 
Eizellen oder Embryonen erlassen; 
2. die Tätigkeit von eigenen anerkannten Zuchtorganisationen einschränken; 
3. Dokumente einziehen, die unter Verletzung von Bestimmungen dieses Gesetzes ausgestellt worden sind 
und wesentliche züchterische Interessen beeinträchtigen können; 
4. Samen, Eizellen oder Embryonen sicherstellen; 
5. die unschädliche Beseitigung von Samen, Eizellen oder Embryonen anordnen oder durchführen, soweit das 
zur Verhinderung der Ausbreitung von Erbfehlern notwendig ist; 
6. eigene anerkannte Zuchtorganisationen verpflichten, 

a) Eintragungen in das Zuchtbuch oder Zuchtregister vorzunehmen, zu berichtigen, zu unterlassen oder 
rückgängig zu machen, 
b) die Art der Führung oder die Gliederung des Zuchtbuches oder des Zuchtregisters zu ändern, 
c) Zucht- und Herkunftsbescheinigungen einzuziehen oder neu auszustellen, 
d) die Überprüfung von Abstammungen durchzuführen oder zu veranlassen, 
e) die Leistungsprüfung oder die Zuchtwertschätzung in einer bestimmten Weise durchzuführen; 

7. einer eigenen anerkannten Ursprungszuchtbuch-Organisation die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen ge-
mäß § 8 Abs 8 erforderlichen Aufträge erteilen; 
8. jedes nicht bewilligungspflichtige Tätigwerden, für das die Voraussetzungen nach diesem Gesetz nicht oder 
nicht mehr vorliegen, untersagen. 

 
(4) Bei Gefahr im Verzug können die Maßnahmen gemäß Abs 3 sowie Untersagungen nach diesem Gesetz auch 
ohne vorangehendes Ermittlungsverfahren angeordnet oder gegen Ersatz der Kosten durch den sonst zu diesen 
Maßnahmen Verpflichteten durchgeführt werden. Die Behörde hat in diesen Fällen die Maßnahmen nachträglich 
längstens binnen zwei Wochen mit schriftlichem Bescheid anzuordnen, anderenfalls sie außer Kraft treten. 
 
(5) Die mit der Überwachung betrauten Organe sind verpflichtet: 

1. im Fall einer Probenentnahme eine Niederschrift anzufertigen, eine Ausfertigung davon dem Überprüften 
oder dessen Beauftragten zu übergeben oder zuzusenden; 
2. der für die Untersuchung und Auswertung bestimmten Probe eine Ausfertigung der Niederschrift anzu-
schließen; 
3. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Funktion anvertraut oder zugänglich ge-
worden sind, während der Dauer ihrer Funktion und auch nach deren Erlöschen geheim zu halten; 
4. jeden Verdacht einer Verwaltungsübertretung der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen. 

  
(6) Proben sind nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und Methoden unter Berücksichtigung der 
Biologie und der Eigenschaften des beprobten Materials zu entnehmen und zu untersuchen. Die entnommene 
Probe ist, soweit das ihrer Natur nach möglich ist und dadurch nicht ihre einwandfreie Untersuchung und Beurtei-
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lung vereitelt wird, in zwei, auf Verlangen des Verfügungsberechtigten jedoch in drei annähernd gleiche Teile zu 
teilen. Ein Teil der Probe ist als Material für die Untersuchung und Beurteilung zu verwenden, ein weiterer Teil ist 
von dem die Probe entnehmenden Organ zu verwahren. Wurde die Probe auf Verlangen des Verfügungsberech-
tigten in drei Teile geteilt, ist der dritte Teil dem Verfügungsberechtigten als Gegenprobe zurückzulassen und von 
diesem ordnungsgemäß zu verwahren. Ist eine Teilung der entnommenen Probe ihrer Natur nach nicht möglich, 
ist die Probe ohne vorherige Teilung zu untersuchen. 
 
§ 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung nach § 3 zu sein oder ohne eine Anzeige nach § 7 Abs 1 erstattet zu haben; 
2. entgegen § 5 Abs 1 die Änderung von Sachverhalten oder Gegenständen der Anerkennung nicht mitteilt; 
3. eine Mitteilung gemäß § 7 Abs 5 unterlässt; 
4. entgegen § 8 Abs 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält; 
5. entgegen § 8 Abs 3 Tiere in das Zuchtbuch oder Zuchtregister einträgt, vermerkt oder registriert oder Zucht- 
oder Herkunftsbescheinigungen für Zuchttiere oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt; 
6. die Berichtspflicht gemäß § 8 Abs 6 nicht erfüllt; 
7. der Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs 8 nicht nachkommt; 
8. die Anpassungspflicht gemäß § 8 Abs 9 nicht erfüllt; 
9. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs 1 oder 
2 verwendet; 
10. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzungen 
nach § 10 Abs 1 letzter Satz nicht nachkommt; 
11. Zuchttiere entgegen § 11 übereignet oder überlässt; 
12. den Verpflichtungen gemäß § 12 Abs 1 bis 3 in Bezug auf Belegschein oder Aufzeichnungen nicht nach-
kommt; 
13. Samen entgegen § 13 Abs 1 abgibt oder entgegen § 14 Abs 2 verwendet; 
14. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs 2 oder § 16 Abs 3 Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen für 
Samen, Eizellen und Embryonen ausstellt; 
15. künstliche Besamungen durchführt, ohne dazu nach § 14 Abs 1 berechtigt zu sein; 
16. den Verpflichtungen gemäß § 14 Abs 3 bis 5 in Bezug auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnun-
gen oder den Verpflichtungen gemäß § 14 Abs 6 in Bezug auf die Zucht- oder Herkunftsbescheinigung für 
Samen oder die Bescheinigung für Samen aus Drittstaaten nicht nachkommt; 
17. Samen trotz Untersagung oder Verbot nach § 15 Abs 2 oder 8 abgibt oder verwendet; 
18. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs 1 oder 2 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs 
2 verwendet; 
19. die Übertragung eines Embryos durchführt, ohne dazu nach § 17 Abs 1 berechtigt zu sein; 
20. den Verpflichtungen gemäß § 17 Abs 3 bis 5 in Bezug auf den Embryoübertragungsschein, die Aufzeich-
nungen oder die Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen für Embryonen oder die Bescheinigung für Embryo-
nen aus Drittstaaten nicht nachkommt; 
21. entgegen § 18 tätig wird. 
22. in der Erklärung nach § 18 Abs 4 wahrheitswidrige Angaben macht; 
23. den Pflichten gemäß § 26 Abs 2 nicht oder nicht vollständig nachkommt; 
24. den in Verordnungen oder Bescheiden auf Grund dieses Gesetzes enthaltenen sonstigen Geboten oder 
Verboten zuwider handelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen (Untersagungen udgl) mit einer 
Geldstrafe bis zu 10.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
zu ahnden. 
 
(3) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
93.) Salzburger Tourismusgesetz  
LGBl 43/2003 idgF LGBl 118/2009 
 
§ 58. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen einen Beitrag nach diesem Gesetz (Verbandsbeitrag, Tourismus-
beitrag, Fondsbeitrag) hinterzieht oder verkürzt; 
2. die Beitragserklärung gemäß § 40 Abs 1 bzw § 43 Abs 1 nicht abgibt. 

 
(2) Auch der Versuch der Hinterziehung der Beiträge ist strafbar. 
 
(3) Der gemäß Abs 1 Z 1 und 2 strafbare Sachverhalt endet jeweils erst mit der vollständigen Entrichtung des 
Beitrags bzw der Abgabe der Beitragserklärung. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 und 2 sind zu ahnden: 

1. im Fall der Hinterziehung mit Geldstrafe bis 10.000 Euro; 
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2. im Fall der Verkürzung mit Geldstrafe bis 2.000 Euro; 
3. im Fall der Nichtabgabe einer Beitragserklärung mit Geldstrafe bis 500 Euro. 

Die Ersatzfreiheitsstrafe (§ 16 Abs 2 VStG) kann bis zu einer Woche betragen. 
 
(5) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Sprengel sich die Betriebsstätte befindet, für die der Beitrag nicht 
vollständig entrichtet bzw die Beitragserklärung nicht abgegeben worden ist. 
 
§ 59. (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1986 in Kraft, was die Beitrags- und Finanzierungsbelange (Verbands-
beiträge, Zuweisungen der Gemeinden an die Tourismusverbände gemäß § 27 Abs 3, Tourismusbeiträge) sowie 
was den Salzburger Tourismusförderungsfonds betrifft, mit 1. Jänner 1987. 
 
(2) Mit dem letztgenannten Zeitpunkt verliert das Salzburger Fremdenverkehrsförderungsfondsgesetz 1960, LGBl 
Nr 11/1961, mit der Maßgabe seine Wirksamkeit, dass es auf Leistungen, die den Zeitraum vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betreffen und auf vor diesem Zeitpunkt begangene Verwaltungsübertretungen weiter Anwen-
dung zu finden hat. Das Gesetz vom 8. Juni 1934, BGBl II Nr 67, betreffend die Hintanhaltung von Schädigungen 
und Gefährdungen des Fremdenverkehrs, soweit es im Land Salzburg als landesgesetzliche Vorschrift in Geltung 
steht, verliert mit 31. Dezember 1985 seine Wirksamkeit. 
 
(3) Die konstituierende Vollversammlung eines neu errichteten Tourismusverbandes ist vom Bürgermeister der 
Gemeinde, in der der Tourismusverband seinen Sitz hat, einzuberufen und zu leiten. Das Stimmrecht für die Wahl 
des Ausschusses ist für diesen Fall auf Grund der Höhe der von den Pflichtmitgliedern im Vorjahr zu entrichten-
den Tourismusbeiträge sinngemäß nach § 8 zu berechnen. Kann für die Wahl des Ausschusses auch nicht auf zu 
entrichtende Tourismusbeiträge zurückgegriffen werden, ist ohne Berücksichtigung der Beitragsverhältnisse ein 
provisorischer Ausschuss auf die Dauer zu wählen, bis die Wahl auf der Grundlage der Beitragsverhältnisse mög-
lich ist. Ein solcher Ausschuss ist befugt, Anträge gemäß § 10 Abs 3 nur mit der Maßgabe zu stellen, dass die 
Erhöhung des Promillesatzes höchstens bis zur Beitragshöhe (Verdoppelung) geht und nur auf ein Jahr wirkt. Im 
Übrigen darf er wesentliche Entscheidungen dem sodann zu wählenden Ausschuss nicht vorwegnehmen. Vo-
raussetzung für die Erhebung von Verbandsbeiträgen und für die Verpflichtung zur Zuweisung von Mitteln gemäß 
§ 27 Abs 3 ist, dass der Tourismusverband zum 1. Jänner des jeweiligen Jahres bereits errichtet ist. 
 
(4) Juristische Personen, deren satzungsgemäßer Zweck die umfassende Wahrnehmung der Interessen des 
Tourismus in der Gemeinde ist, können binnen einer Frist von einem Jahr ab dem Inkrafttreten einer Verordnung 
nach § 4 beantragen, dass durch Bescheid der Landesregierung der Tourismusverband, der in der Gemeinde 
seinen Sitz hat, in die Gesamtheit ihrer Rechte und Pflichten eingesetzt wird. Der Antrag ist an die Landesregie-
rung zu richten, die darüber nach Anhörung der Gemeinde zu entscheiden hat. Bestehen an einem Ort mehrere 
solche juristische Personen, kommt diese Einsetzung in die Rechtsnachfolge nur für den Rechtsträger in Be-
tracht, dem bei der Wahrnehmung der Interessen des örtlichen Tourismus die größte Bedeutung am Ort zu-
kommt. Ein Bescheid, der die Nachfolge des Tourismusverbandes gegenüber einer solchen juristischen Person 
ausspricht, wird mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem die juristische Person satzungsgemäß und nach den für sie in 
Betracht kommenden Rechtsvorschriften binnen einem Jahr ab Erlassung des Bescheides ihre Auflösung 
rechtswirksam beschlossen hat. Wird eine solche Maßnahme nicht gesetzt, verliert der Bescheid nach Ablauf der 
Jahresfrist seine Wirksamkeit. § 27 Abs 2 findet für diesen Rechtsübergang keine Anwendung. 
 
 
94.) Salzburger Veranstaltungsgesetz  
LGBl 100/1997 idgF LGBl 68/2003 
 
§ 26. (1) Besteht der begründete Verdacht, dass mit Spielapparaten gegen § 17 Abs 3 oder § 21 Abs 1 lit b ver-
stoßen wird, haben die mit der Überwachung betrauten Organe diese Spielapparate samt ihrem Inhalt auf Kosten 
und Gefahr des Betreibers ohne vorausgehendes Verfahren zu entfernen. 
 
(2) Die Entfernung von Apparaten gemäß Abs 1 ist durch Anschlag an der Amtstafel der mit der Überwachung 
betrauten Behörde kundzumachen, wenn der Eigentümer der Apparate der Behörde nicht bekannt ist. Der An-
schlag hat die Aufforderung an den Eigentümer zu enthalten, sich innerhalb eines Monats bei der Behörde zu 
melden und sein Eigentum an den entfernten Spielapparaten nachzuweisen. Meldet sich der Eigentümer inner-
halb dieser Frist nicht, verfallen die Spielapparate samt ihrem Inhalt zugunsten des Landes. 
 
(3) Ist der Eigentümer der Spielapparate der Behörde bekannt oder meldet er sich innerhalb der Frist des Abs 2 
zweiter Satz, hat die Behörde die Beschlagnahme der Spielapparate samt ihrem Inhalt anzuordnen, wenn dies 
erforderlich ist, um den Verfall zu sichern (§ 39 Abs 1 VStG) oder um sicherzustellen, dass die Verwaltungsüber-
tretungen nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. 
 
§ 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand vorliegt wer 

a) eine gemäß § 4, bei Filmvorführungen in Verbindung mit § 29 bewilligungspflichtige Veranstaltung ohne 
Bewilligung abhält oder gegen die vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen verstößt; 
b) eine gemäß § 12 anmeldepflichtige Veranstaltung ohne vorhergehende Anmeldung abhält oder gegen die 
vorgeschriebenen Auflagen verstößt; 
c) eine gemäß § 14 Abs 1 lit c oder d oder § 15 untersagte Veranstaltung abhält; 
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d) eine Veranstaltung im Umherziehen abhält, ohne den Bewilligungsbescheid gemäß § 15 zur Vidierung vor-
gelegt zu haben oder gegen die vorgeschriebenen Auflagen verstößt; 
e) eine gemäß § 16 oder § 17a genehmigungspflichtige Veranstaltungsstätte ohne Genehmigung betreibt o-
der gegen die vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen verstößt; 
f) eine Spielhalle in der im § 17 Abs 3 festgelegten Verbotszone einrichtet oder betreibt; 
g) als Verfügungsberechtigter seine Obliegenheiten (§ 18) oder als Veranstalter die besonderen Betriebsvor-
schriften (§§ 19, 30) nicht einhält; 
h) gegen die feuerpolizeilichen Vorschriften (§ 20) verstößt; 
i) Experimente durchführt, die Besucher gefährden können (§ 21 Abs 1 lit a); 
j) einen verbotenen Spielapparat (§ 21 Abs 1 lit b) aufstellt oder betreibt oder als Verfügungsberechtigter über 
den Aufstellungsort das Aufstellen oder Betreiben verbotener Spielapparate duldet oder einer Person einen 
verbotenen Spielapparat zur Aufstellung oder zum Betrieb im Land Salzburg überlässt, auch wenn der Ort der 
Übergabe außerhalb des Landes Salzburg gelegen ist; 
k) dem Verbot gemäß § 22 Abs 1 oder einer Verordnung gemäß § 22 Abs 2 zuwiderhandelt; 
l) eine Bezeichnung verwendet, die gegen § 23 verstößt; 
m) einer Anordnung oder einem Auftrag nach § 25 nicht Folge leistet; oder 
n) als Veranstalter den mit der Überwachung betrauten Organen nicht die erforderliche Anzahl geeigneter 
Sitzplätze zur Verfügung stellt (§ 27). 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 lit a bis e, g bis i und k bis n sind mit Geldstrafe bis zu 3.700 Euro, 
Übertretungen nach Abs 1 lit f und j mit Geldstrafe von 1.500 Euro bis 22.000 Euro zu bestrafen. In den Fällen 
des Abs 1 lit f und j kann anstelle einer Geldstrafe auch eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, bei erschwe-
renden Umständen Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(3) Spielapparate, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes aufgestellt oder betrieben werden, unterlie-
gen samt ihrem Inhalt dem Verfall. Dem Verfall unterliegen auch Filmstreifen, wenn bewilligungspflichtige Filmvor-
führungen ohne Bewilligung oder in einer hierfür nicht genehmigten Veranstaltungsstätte vorgeführt werden. 
 
 
95.) Schifffahrtspolizeiliche Verkehrsbeschränkung auf bestimmten Flüssen  
LGBl 83/1996 idgF LGBl 55/1998 
 
§ 3. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 42 Abs 1 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
96.) Schifffahrtspolizeiliche Verkehrsbeschränkungen auf dem Zeller See  
LGBl 58/1990 idgF LGBl 86/1997 
 
§ 7. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 42 Abs 1 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
97.) Schifffahrtspolizeiliche Verkehrsbeschränkungen auf der Salzach  
LGBl 82/1996 idgF LGBl 54/1998 
 
§ 6. (1) Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 Abs 1 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 begeht insbesondere, wer 

1. entgegen dem Verbot des § 1 unbefugt die Salzach mit aufblasbaren Ruderbooten befährt; 
2. entgegen dem Verbot des § 3 unbefugt Fahrzeuge oder Segelbretter verwendet; 
3. entgegen dem Verbot des § 4 unbefugt Motorfahrzeuge verwendet; 
4. ohne behördliche Bewilligung im Sinne des § 5 Abs 1 Z 2 Fahrzeuge bei Veranstaltungen bzw zur Vornah-
me von Arbeiten in den von den §§ 3 und 4 erfassten Bereichen verwendet; 
5. auf ordnungsgemäßes Verlangen einen Bewilligungsbescheid im Sinne des § 5 Abs 1 Z 2 nicht ausfolgt. 

 
 
98.) Schiffahrtspolizei-Verordnung für den Wolfgangsee  
LGBl 30/1998  
 
§ 7. (1) Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 Abs 1 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 begeht insbesondere, wer 
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1. entgegen den Verboten des § 2 Fahrzeuge oder Schwimmkörper betreibt oder ohne Berechtigung Flugkör-
per schleppt; 
2. gegen das Nachtfahrverbot (§ 3 lit a) verstößt; 
3. gegen das Saisonfahrverbot (§ 3 lit b) verstößt; 
4. gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot (§ 3 lit c) verstößt; 
5. unbefugt in Schutzzonen Fahrzeuge oder Schwimmkörper betreibt (§ 4 Abs 1 bis 4); 
6. gegen das Gebot, beim Einfahren in die Schifffahrtsrinne gemäß § 4 Abs 5 besondere Vorsicht walten zu 
lassen, verstößt; 
7. unbefugt mit Fahrzeugen oder Schwimmkörpern in Start- und Landegassen einfährt (§ 5); 
8. ohne behördliche Bewilligung Fahrzeuge bei Veranstaltungen und deren Vorbereitungen im Veranstal-
tungsbereich bzw zur Vornahme von Arbeiten verwendet (§ 6); oder 
9. auf ordnungsgemäßes Verlangen den Bewilligungsbescheid im Sinn des § 6 Abs 9 oder eine Bestätigung 
der Gemeinde im Sinn des § 8 Abs 3 nicht vorweist. 

 
 
99.) Schifffahrtspolizeiliche Verkehrsbeschränkung auf bestimmten Seen  
LGBl 41/1999 
 
§ 3. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 42 Abs 1 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
100.) Schongebietsverordnung - Gasteiner Thermalquellen  
LGBl 102/1999 
 
§ 10. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 5, 6 und 8 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungs-
übertretungen bestraft. 
 
 
101.) Schongebietsverordnung - Mühlbauernquelle  
LGBl 63/1998  
 
§ 8. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsüber-
tretungen bestraft. 
 
 
102.) Schongebietsverordnung - Tiefbrunnen Wasserversorgungsanlage Goldegg  
LGBl 73/1980  
 
§ 9. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 4, 5 und 7 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsge-
setzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
103.) Schongebietsverordnung Anthering  
LGBl 57/1986  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
104.) Schongebietsverordnung Brunnen Mörtel-Au  
LGBl 13/1990  
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsge-
setzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
105.) Schongebietsverordnung Hoher Göll  
LGBl 82/1999  
 
§ 8. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tung bestraft. 
 
 
106.) Schongebietsverordnung Kontrollgang-, Stollen- und Klammsteinquellen  
LGBl 93/1991  
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§ 8. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 2, 3, 4 und 6 werden gemäß § 137 des Wasserrechts-
gesetzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
107.) Schongebietsverordnung Leoganger Steinberge  
LGBl 75/1989  
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsge-
setzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
108.) Schongebietsverordnung Oberndorf  
LGBl 98/2003  
 
§ 7. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 Abs 1 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung 
bestraft. 
 
 
109.) Schongebietsverordnung Obertrum - Mattigfeld  
LGBl 95/1989  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgesetzes 
1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
110.) Schongebietsverordnung Plainfeld  
LGBl 37/1984  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
111.) Schongebietsverordnung REHAB-Zentrum Saalfelden  
LGBl 89/1988  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
112.) Schongebietsverordnung St Georgen  
LGBl 82/2004  
 
§ 8. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsüber-
tretungen bestraft. 
 
 
113.) Schongebietsverordnung Tiefbrunnen WG Puch  
LGBl 34/1992  
 
§ 5. Verstöße gegen die Bestimmungen des § 3 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsgesetzes 1959 als Ver-
waltungsübertretung bestraft. 
 
 
114.) Schongebietsverordnung-Himmelwandquelle  
LGBl 94/1997  
 
§ 6. Verstöße gegen die Bestimmungen des § 3 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretungen 
bestraft. 
 
 
115.) Schwarzbergklamm - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 35/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
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116.) Sieben Möser-Gerlosplatte-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 31/1981 idgF LGBl 51/2006  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Naturschutz-
gesetzes 1999 bestraft. 
 
 
117.) Sonntagshorn-West-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 1/1982 idgF LGBl 34/2000  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
118.) Sperrstundenverordnung 
LGBl 56/2001  
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 368 Z 9 GewO 1994 bestraft. 
 
 
119.) Stadtwappengesetz  
LGBl 36/1980 idgF LGBl 46/2001  
 
§ 4. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes werden, sofern nicht eine Verwaltungs-
übertretung nach dem Salzburger Landes-Polizeistrafgesetz vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geld bis zu 2.200 Euro oder mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft. Bei Vorliegen von Erschwerungsgründen 
können Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(2) Wird das Stadtwappen entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes verwendet, so können, sofern nicht die 
Verfallsbestimmungen des Landes-Polizeistrafgesetzes anzuwenden sind, die der Verwaltungsübertretung zu-
grundeliegenden Gegenstände von der Bezirksverwaltungsbehörde ohne Rücksicht auf die Fällung eines Strafer-
kenntnisses beschlagnahmt und für verfallen erklärt werden. 
 
 
120.) Stroblhofquelle-Schongebietsverordnung  
LGBl 56/1996  
 
§ 9. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4, 5 und 7 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungs-
übertretungen bestraft. 
 
 
121.) Tauglgries - Natur- und Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 79/2007  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
122.) Tbc-Reihenuntersuchungsverordnung  
LGBl 51/2002  
 
§ 6. Wer seiner Verpflichtung zur Untersuchung nach dieser Verordnung nicht nachkommt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung gemäß § 48 Tuberkulosegesetz. 
 
 
123.) Tennengebirge-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 18/1982 idgF LGBl 35/2000  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
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Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
124.) Tierschutzgesetz-Durchführungsverordnung  
LGBl 10/1956  
 
§ 6. Wer den Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht, sofern auf die Tat oder Unterlassung die 
Bestimmungen des Salzburger Tierschutzgesetzes 1954 anzuwenden sind (§ 1 Abs. 3 dieses Gesetzes), zufolge 
§ 2 Abs. 2 dieses Gesetzes eine Verwaltungsübertretung der Tierquälerei und ist hierfür gemäß § 3 diese Geset-
zes zu bestrafen. 
 
 
125.) Trumerseen-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 26/1979 idgF LGBl 31/2000  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung oder Entfernung der Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung 
gemäß § 61 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
126.) Überlingmoore - Natur- und Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 62/2005  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
127.) Umwandlung von landwirtschaftlichen Grundstücken in Waldland  
LGBl 19/1932 LGBl 46/2001  
 
§ 7. Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die 
mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro zu ahnden ist. 
 
 
128.) Umweltschutz- und Umweltinformationsgesetz  
LGBl 59/2005 idgF LGBl 39/2014  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer  

1. eine genehmigungspflichtige Anlage ohne die gemäß § 3 Abs 1 erforderliche Genehmigung errichtet, be-
treibt oder wesentlich ändert oder Auflagen, Bedingungen oder Befristungen gemäß § 6 oder § 7 nicht einhält; 
2. Maßnahmen abweichend von Genehmigungen, die auf Grund dieses Abschnitts erteilt worden sind, aus-
führt; 
3. die in Bescheiden auf Grund dieses Abschnitts enthaltenen Anordnungen nicht befolgt; 
4. nicht oder nicht fristgerecht die Mitteilung gemäß § 10 Abs 1 vorlegt, der Antragspflicht gemäß § 10 Abs 1 
oder 5 oder der Vorlagepflicht gemäß Abs 4 nachkommt oder die Anpassung gemäß § 10 Abs 2 nicht oder 
nicht fristgerecht vornimmt; 
5. entgegen § 11 Abs 1 oder 3 die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefahr einer Umweltver-
schmutzung nicht durchführt;  
6. eine Überprüfung gemäß § 12 Abs 1 nicht duldet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht; oder 
7. gegen die Berichtspflicht nach § 12 Abs 2 erster Satz oder die Bestimmungen der EG-PRTR-VO verstößt 
oder Störfälle und Unfälle mit erheblichen Umweltauswirkungen nicht unverzüglich der Bezirksverwaltungsbe-
hörde meldet. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall 
mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro, und für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu ahnden. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der or-
dentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. entgegen § 3 Abs 2 die Änderung einer Anlage gemäß § 1 Abs 1 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt; 
2. entgegen § 10 Abs 1 oder 5 der Anzeigepflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
3. entgegen § 10 Abs 6 die erforderlichen Informationen nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt; 
4. den Beginn der Auflassung entgegen § 11 Abs 2 nicht vorausgehend anzeigt oder dieser gemäß Abs 2 o-
der 3 keine Bewertung oder trotz Erfordernis keine Darstellung der Maßnahmen anschließt; oder 
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5. die Bezirksverwaltungsbehörde entgegen § 12 Abs 3 nicht oder nicht rechtzeitig über die Ergebnisse der 
Emissionsüberwachung informiert. 

 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 3 sind mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro und für den Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 
15.000 Euro und für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu ahnden. 
 
(5) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
129.) Umweltschutz- und Umweltinformationsgesetz  
LGBl 59/2005 idgF LGBl 45/2010  
 
§ 45. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen seiner Verpflichtung gemäß § 37 Abs. 1 Z 2 oder § 38 Abs. 1 Z 2 die Behörde nicht, nicht wahr-
heitsgemäß, nicht vollständig oder nicht unverzüglich über alle bedeutsamen Aspekte des Sachverhalts infor-
miert; 
2. entgegen § 37 Abs. 1 Z 2 nicht unverzüglich alle erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen ergreift; 
3. seiner Pflicht zur Mitwirkung gemäß § 37 Abs. 2 oder § 38 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder nicht wahr-
heitsgemäß nachkommt; 
4. entgegen § 38 Abs. 1 Z 2 nicht unverzüglich alle erforderlichen Vorkehrungen trifft; 
5. entgegen § 38 Abs. 1 Z 3 nicht alle erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ermittelt oder diese der Behörde 
nicht unverzüglich anzeigt oder diese nicht, nicht vollständig oder nicht unverzüglich durchführt; 
6. entgegen § 39 die zur Feststellung des Vorliegens und der Erheblichkeit einer unmittelbaren Gefahr eines 
Umweltschadens oder des Eintritts eines solchen Umweltschadens, zur Durchführung von Vermeidungs-, 
Eindämmungs- und Sanierungsmaßnahmen, zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes, zur Vornahme 
von Erhebungen, Untersuchungen, Beobachtungen und Messungen oder zur Durchführung von Aufsichts- 
und Überwachungsmaßnahmen erforderlichen Maßnahmen (§ 39 Abs. 1 Z 1 bis 4) nicht duldet oder vereitelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind unbeschadet sonstiger Folgen zu bestrafen: 

1. in den Fällen der Z 1 mit Geldstrafe bis 5.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu einer Woche; 
2. in den Fällen der Z 3 und 6 mit Geldstrafe bis 15.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Er-
satzfreiheitsstrafe bis drei Wochen; 
3. in den Fällen der Z 2, 4 und 5 mit Geldstrafe bis 25.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Er-
satzfreiheitsstrafe bis fünf Wochen. 

 
(3) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt. 
 
 
130.) Untersberg-Pflanzenartenschutzverordnung  
LGBl 101/1983  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen nach § 47 des Salzbur-
ger Naturschutzgesetzes 1977 bestraft. 
 
 
131.) Untersberg-Vorland - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 59/2008  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 NSchG bestraft. 
 
 
132.) Untersuchungen der Rinderbestände auf Abortus Bang, Leukose IBR/IPV  
LGBl 85/1996  
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1 werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 22 
des Bangseuchengesetzes, gemäß § 28 Z 4 des Rinderleukosegesetzes bzw nach § 28 Z 4 des IBR/IPV-
Gesetzes bestraft. 
 
 
133.) Ursprunger Moor-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 100/1983 idgF LGBl 49/2000  
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§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
134.) Veranstaltungsstätten-Verordnung  
LGBl 10/2001  
 
§ 96. Verstöße gegen die Betriebsvorschriften werden nach Maßgabe des § 28 VAG 1997 als Verwaltungsüber-
tretung geahndet. 
 
 
135.) Vereinbarung über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 109/2011  
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 
Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
136.) Vergnügungssteuergesetz 
LGBl 2/1999 idgF LGBl 46/2001  
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen die Vergnügungssteuer hinterzieht oder fahrlässig verkürzt; 
2. der Anmeldepflicht (§ 6) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
3. als Abgabepflichtiger entgegen § 12 die Teilnahme an der Veranstaltung gestattet; 
4. den Anordnungen der Gemeinde gemäß § 13 zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs 1 Z 1 sind mit Geldstrafe bis 14.600 Euro und für den Fall der Unein-
bringlichkeit der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Verwaltungsübertretungen 
gemäß Abs 1 Z 2 bis 4 sind mit Geldstrafe bis 370 Euro zu bestrafen. 
 
 
137.) Verordnung Landschaftspflegeplan Festungsberg  
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LGBl 58/2011  
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 61 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
138.) Veterinärpolizeiliche Viehmarktverordnung  
LGBl 70/1982  
 
§ 7. Wer den in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist nach Abschnitt VIII des Gesetzes vom 6. August 1909, RGBl. Nr. 177, betreffend die Abwehr und 
Tilgung von Tierseuchen zu bestrafen. 
 
 
139.) Veterinärpolizeiliche Vorschriften für Tierschutzhäuser  
LGBl 54/1990  
 
§ 9. Wer den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und wird hierfür gemäß § 63 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Tierseuchengesetzes bestraft. 
 
 
140.) Vordersattel- und Rupertistollenquellen-Schongebietsverordnung  
LGBl 90/1980  
 
§ 8. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 werden gemäß § 137 des Wasserrechtsge-
setzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft. 
 
 
141.) Waldbrandbekämpfungsgesetz  
LGBl 77/1992 idgF LGBl 46/2001  
 
§ 11. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 2 Abs. 1 und 2, 4 Abs. 1 und 3 oder einer Leistungsanforderung nach 
§ 4 Abs. 2 und 6 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 3.700 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Geldstrafen fließen dem Land zu und sind von diesem für Zwecke der Feuerwehren zu verwenden. 
 
 
142.) Wallersee-Bayrhamer Spitz-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 96/1983 idgF LGBl 45/2000  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
143.) Wallersee-Fischtaginger Spitz-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 97/1983 idgF LGBl 46/2000  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
144.) Wallersee-Wenger Moor-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 95/1983 idgF LGBl 51/2006  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Naturschutz-
gesetzes 1999 bestraft. 
 
 
145.) Wandl - Sonderschutzgebietsverordnung  
LGBl 5/1992  
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§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Sonderschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 27 des Gesetzes über 
die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg bestraft. 
 
 
146.) Wasserschongebietsverordnung - Gasteiner Thermalquellen  
LGBl 99/2011  
 
§ 9. Verstöße gegen die Bestimmung des § 5 Abs. 1 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
147.) Wasserschongebietsverordnung Friedlbrunnquellen  
LGBl 4/2006  
 
§ 6. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretungen 
bestraft. 
 
 
148.) Wasserschongebietsverordnung Hamosau  
LGBl 34/2004  
 
§ 6. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 Abs 1 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung 
bestraft. 
 
 
149.) Wasserschongebietsverordnung Lamprechtshausen  
LGBl 87/2010  
 
§ 7. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 Abs. 1 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
150.) Wasserschongebietsverordnung Loherquelle  
LGBl 5/2006  
 
§ 6. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretungen 
bestraft. 
 
 
151.) Wasserschongebietsverordnung Obertauern  
LGBl 7/2004  
 
§ 6. Verstöße gegen die Bestimmung des § 3 Abs 1 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertretung 
bestraft. 
 
 
152.) Wasserschongebietsverordnung Taugl  
LGBl 71/2006  
 
§ 8. Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 3 und 4 werden gemäß § 137 WRG 1959 als Verwaltungsübertre-
tungen bestraft. 
 
 
153.) Weidmoos - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 36/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen 
gemäß § 61 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
154.) Wild-Europaschutzgebiet Kematen  
LGBl 94/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
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Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
155.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Dürrnbachhorn  
LGBl 91/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
156.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Gernfilzen-Bannwald  
LGBl 92/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
157.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Hochgimpling  
LGBl 18/2007  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
158.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Joching  
LGBl 93/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
159.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Klemmerich  
LGBl 95/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
 
160.) Wild-Europaschutzgebietsverordnung Martinsbichl  
LGBl 96/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 158 des Salzburger Jagdge-
setzes 1993 bestraft. 
 
161.) Winklmoos-Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 20/1983 idgF LGBl 51/2006  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Naturschutz-
gesetzes 1999 bestraft. 
 
 
162.) Wolfgangsee-Blinklingmoos-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 98/1983 idgF LGBl 47/2000  
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§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
163.) Zeller See-Naturschutzgebietsverordnung  
LGBl 99/1983 idgF LGBl 48/2000  
 
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 oder der gemäß § 3 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichen des Naturschutzgebietes werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
 
 
164.) Zinkenbach-Karlgraben - Europaschutzgebietsverordnung  
LGBl 54/2006  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 oder der gemäß § 4 erlassenen Bescheide sowie die 
Beschädigung, eigenmächtige Entfernung, Verdeckung oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Kennzeichnung des Schutzgebietes werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61 des Salzburger Natur-
schutzgesetzes 1999 bestraft. 
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VI. Steiermark 
 
 
 
 
 
1.) Agrargemeinschaftengesetz 
LGBl 8/1986 idgF LGBl 139/2013  
 
§ 65. (1) Wer 

a) den von der Agrarbehörde zur Erzielung eines angemessenen Überganges in die neue Gestaltung des 
Grundbesitzes getroffenen Verfügungen (§ 54 Abs. 1), 
b) den Bestimmungen des Regulierungsplanes (der Haupturkunde), den Bestimmungen der auf Grund der §§ 
39 und 40 erlassenen Wirtschaftsvorschriften oder den Bestimmungen über die vorläufige Ausübung der Nut-
zungsrechte (§ 6 Abs. 3 Z 2) zuwiderhandelt oder 
c) Vermessungszeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzuführenden 
technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt, versetzt, entfernt oder unkenntlich macht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Agrarbehörde mit Geld bis zu 2.200 Euro bestraft. 
 
(2) Die Verletzung der den befugten Vertretern einer Agrargemeinschaft nach den Verwaltungssatzungen (§ 43) 
oder dem vorläufigen Bescheid (§ 6) obliegenden Pflichten wird als Verwaltungsübertretung gleichfalls von der 
Agrarbehörde mit Geld bis zu 2.200 Euro bestraft. 
 
(3) Die Strafbeträge fließen dem Land zu. 
 
 
2.) Verordnung über die Betriebszeiten und die Sperrzeiten der öffentlichen Apotheken im politischen 
Bezirk Murau  
BH Murau, GZ. S. 224/2010  
 
§ 4. Verstöße gegen diese Verordnung gelten als Verwaltungsübertretungen und sind gemäß § 41 Apothekenge-
setz, i. d. g. F., zu bestrafen. 
 
 
3.) Verordnung über ein Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald  
BH Liezen; GZ S. 204/2014  
 
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1a Ziff. 17 
Forstgesetz dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
4.) Verordnung über ein Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald  
BH Murau; GZ S. 204/2014  
 
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 a Ziffer 17 
Forstgesetz 1975 dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
5.) Verordnung über ein Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald 
BH Murtal, GZ S. 205/2014  
 
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1a Z 17 Forst-
gesetz dar. Diese Übertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu  
7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
6.) Verordnung über ein Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald 
BH Südoststeiermark; GZ S. 179/2014 
 
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1a Z 17 Forst-
gesetz dar. Diese Übertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu  
7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
7.) Datenschutzgesetz  
LGBl 39/2001 idgF LGBl 146/2013  
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§ 34. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu ahnden ist, begeht, wer 

1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen erkennbar wider-
rechtlichen Zugang vorsätzlich aufrecht hält; 
2. Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm 
gemäß §§ 31 oder 32 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet; 
3. Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil, Bescheid oder Erkenntnis verwendet, nicht beauskunftet, 
nicht richtig stellt oder nicht löscht; 
4. Daten vorsätzlich entgegen § 21 Abs. 7 löscht. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu ahnden ist, begeht, wer 

1. Daten ohne Vorabkontrolle gemäß § 16 ermittelt, verarbeitet oder übermittelt; 
2. Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbehörde 
gemäß § 13 eingeholt zu haben; 
3. trotz einer Empfehlung der Datenschutzbehörde seine Offenlegungs- oder Informationspflicht gemäß § 19 
und § 20 verletzt; 
4. die gemäß § 14 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer 
Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 in Zusammenhang stehen. 
 
(5) Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der 
Auftraggeber (Dienstleister) seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Falls ein solcher im Land Steiermark 
nicht gegeben ist, ist die am Sitz der Landesregierung eingerichtete Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
 
§ 40. (1) Die Verarbeitung von Daten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in manuellen Dateien 
vorhanden sind, sind bis zum 1. Oktober 2007 mit den §§ 5 bis 9 dieses Gesetzes in Einklang zu bringen. 
 
(2) Betroffene im Sinne dieses Gesetzes können unabhängig von Abs. 1 auf Antrag und insbesondere bei Aus-
übung des Auskunftsrechts die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten erreichen, die unvollständig, 
unzutreffend oder auf eine Art und Weise aufbewahrt sind, die mit den vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten rechtmäßigen Zwecken unvereinbar ist. 
 
(3) Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 21 Abs. 6 zweiter Satz wie folgt: 
„In allen anderen Fällen kann ein pauschalierter Kostenersatz von 260 Schilling verlangt werden, von dem wegen 
tatsächlich erwachsender höherer Kosten abgewichen werden darf.“ 
 
(4) Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 34 Abs. 1 Einleitungssatz wie folgt: 
„(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung,die mit Geldstrafe bis zu 260.000Schilling zu ahnden ist, wer“. 
 
(5) Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 34 Abs. 2 Einleitungssatz wie folgt: 
„(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 130.000 Schilling zu ahnden ist, wer“. 
 
 
8.) Durchführung des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freileben-
der Tiere und Pflanzen  
LGBl 81/1986  
 
§ 11. Soweit nicht ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand vorliegt, macht sich einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling zu bestrafen, wer 

1. vorsätzlich durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine nach diesem Gesetz auszustellende Be-
scheinigung erschleicht, 
2. gegen die Meldepflicht gemäß § 9 verstößt, 
3. gegen die Sorgepflicht gemäß § 10 verstößt, oder 
4. die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält. 

 
§ 12. (1) Die den Gegenstand der strafbaren Handlungen bildenden Exemplare, Teile oder Erzeugnisse können 
samt den zu ihrer Aufbewahrung, Verwahrung oder Betreuung verwendeten Gegenständen beschlagnahmt und 
für verfallen erklärt werden (§§ 17 und 39 VStG 1950). 
 
(2) Wird ein lebendes Exemplar beschlagnahmt oder für verfallen erklärt, so ist es in ein Schutzzentrum gemäß 
Art.VIII Abs.5 des Übereinkommens oder, falls dies nicht möglich ist, an einen anderen Ort, der geeignet ist und 
mit den Zwecken dieses Übereinkommens vereinbar erscheint, zu bringen. 
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(3) Demjenigen, der sich einer Verwaltungsübertretung nach § 11 schuldig gemacht hat, ist der Ersatz der Auf-
wendungen aufzuerlegen, die der Behörde infolge der Beschlagnahme und des Verfalls eines lebenden Exemp-
lars entstanden sind. 
 
(4) Werden tote Exemplare, Teile oder Erzeugnisse für verfallen erklärt, so sind sie, soweit dies von wissenschaft-
lichem, kulturellem oder erzieherischem Interesse ist, wissenschaftlichen Einrichtungen, Schulen oder sonstigen 
in Betracht kommenden Stellen zur kostenlosen Übernahme anzubieten. Ist dies nicht der Fall, so sind solche 
Exemplare, Teile oder Erzeugnisse zu vernichten. 
 
(5) Kann ein Exemplar durch Verfall nicht erfasst werden, so ist der Täter (§ 11) zur Zahlung eines Geldbetrages 
zu verurteilen, der dem Wert oder, wenn dieser nicht festgestellt werden kann, dem vermutlichen Wert des 
Exemplars entspricht. Der Wertersatz ist im Straferkenntnis, wenn sich aber die Unmöglichkeit der Erfassung erst 
später herausstellt, in einem besonderen Bescheid auszusprechen. 
 
 
9.) Geländefahrzeugegesetz  
LGBl 139/1973 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 12. (1) Wer den in § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, 5 und 6, § 7, § 8 Abs. 1 und § 14 oder in den nach diesem Gesetz 
erlassenen Verordnungen oder Verfügungen enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das 
die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geld bis zu 1.453 
Euro, im Uneinbringlichkeitsfalle mit Arrest bis zu 4 Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Wenn der Täter bereits mehr als zweimal die gleiche Übertretung begangen hat sowie beim Vorliegen beson-
ders erschwerender Umstände können Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. Unter den glei-
chen Voraussetzungen kann das Geländefahrzeug auch für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Geldstrafen fließen dem Land zu. 
 
 
10.) Gemeindewahlordnung 
LGBl 59/2009  
 
§ 31. (1) Gegen das WählerInnenverzeichnis kann jede Unionsbürgerin/jeder Unionsbürger unter Angabe des 
Namens, der Staatsangehörigkeit und der Wohnungsanschrift innerhalb der Einsichtsfrist wegen Aufnahme ver-
meintlich nicht wahlberechtigter Personen oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich wahlberechtigter Personen 
schriftlich oder mündlich bei der zur Entgegennahme von Einsprüchen bezeichneten Stelle (§ 28 Abs. 2) Ein-
spruch erheben. 
 
(2) Die Einsprüche müssen bei der Stelle, wo sie einzureichen sind, noch vor Ablauf der Frist einlangen. 
 
(3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Einspruchsfall gesondert zu überreichen. Hat 
der Einspruch die Aufnahme einer vermeintlich wahlberechtigten Person zum Gegenstand, so sind die zur Be-
gründung desselben notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Einspruch die Streichung einer vermeintlich 
nichtwahlberechtigten Person begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Einsprüche, auch mangelhaft 
belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein Einspruch von 
mehreren Einspruchswerberinnen/Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn keine zustellungsbevollmäch-
tigte Person genannt ist, die an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Einsprüche erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 220 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 53. (1) Im Gebäude des Wahllokals und in einem von der Gemeindewahlbehörde zu bestimmenden Umkreis 
(Verbotszone) ist am Wahltag jede Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die wählen-
den Personen, durch Anschlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl., ferner jede 
Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verboten. 
 
(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von im Dienst befind-
lichen Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Justizwache nach ihren dienstlichen Vorschriften 
getragen werden müssen. 
 
(3) Die Anordnungen der vorstehenden Absätze sind von der Gemeinde spätestens am 21. Tag vor dem Wahltag 
ortsüblich, jedenfalls aber auch durch Anschlag am Gebäude des Wahllokals, kundzumachen. Die Kundmachung 
kann mit jener nach § 50 verbunden sein. 
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(4) In der Kundmachung ist an das Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlungen und des Waffentragens mit dem 
Beifügen zu erinnern, dass Übertretungen dieser Verbote von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungs-
übertretung mit Geldstrafe bis zu 220 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen geahndet werden. 
 
§ 57. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung 
und für die Beobachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungs-
kreises der Wahlbehörde hat sie/er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen der Wahlleiterin/des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbe-
folgung der Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 220 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestra-
fen. 
 
§ 61. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten wählenden Personen sind 
seitens der Wahlbehörde als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbständigen Wahlausübung Stimmzettel-
Schablonen zur Verfügung zu stellen. Körper- oder sinnesbehinderte wählende Personen dürfen sich von einer 
Person, die sie selbst auswählen können und gegenüber der Wahlleiterin/dem Wahlleiter bestätigen müssen, 
führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf eine Wahlzelle jeweils 
nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert, körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Fall der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechts in Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 67 die näheren Bestimmungen. 
 
§ 71. (1) Die amtlichen Stimmzettel (Muster Anlage 6) und die Stimmzettel-Schablonen dürfen nur auf Anordnung 
der Bezirkswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Die amtlichen Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates haben für jede wahlwerbende Partei eine gleich-
große Spalte vorzusehen. Sie haben die Listennummer, einen Kreis, die Parteibezeichnung einschließlich einer 
allfälligen Kurzbezeichnung und jeweils in derselben Zeile einen freien Raum zur Eintragung des Namens einer 
wahlwerbenden Person der gewählten Parteiliste zu enthalten. 
 
(3) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Listennummern zu 
richten. Das Ausmaß hat zumindest dem Format DIN A4 zu entsprechen. Es sind für alle Parteibezeichnungen 
die gleiche Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die allfälligen Kurzbezeichnungen einheitlich 
größtmögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Das Wort „Liste“ ist klein zu drucken, für die Listennummern 
können einheitlich größere Ziffern verwendet werden. Die Farbe aller Aufdrucke hat ausschließlich schwarz zu 
sein. Die Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise sind in gleicher Stärke auszuführen. 
 
(4) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die Bezirkswahlbehörde den Gemeinden und über die Gemeinde den 
Sprengelwahlbehörden, entsprechend der endgültigen Zahl der wahlberechtigten Personen im Bereich der Wahl-
behörde, zusätzlich einer Reserve von 5 %, gegen Empfangsbestätigung auszufolgen. 
 
(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 
Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hierbei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähn-
lich sind, für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(6) Der Strafe nach Abs. 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
11.) Gemeindewahlordnung Graz 
LGBl 86/2012  
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§ 25. (1) Gegen das WählerInnenverzeichnis kann jede Unionsbürgerin/jeder Unionsbürger unter Angabe des 
Namens, der Staatsangehörigkeit und der Wohnadresse innerhalb der Einsichtsfrist wegen Aufnahme vermeint-
lich nicht wahlberechtigter Personen oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich wahlberechtigter Personen schrift-
lich oder mündlich bei der zur Entgegennahme von Einsprüchen bezeichneten Stelle (§ 22 Abs. 2) Einspruch 
erheben. 
 
(2) Die Einsprüche müssen bei der Stelle, wo sie einzureichen sind, noch vor Ablauf der Frist einlangen. 
 
(3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Einspruchsfall gesondert zu überreichen. Hat 
der Einspruch die Aufnahme einer vermeintlich wahlberechtigten Person zum Gegenstand, so sind die zur Be-
gründung desselben notwendigen Belege anzuschließen. Wird im Einspruch die Streichung einer vermeintlich 
nichtwahlberechtigten Person begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Einsprüche, auch mangelhaft 
belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein Einspruch von 
mehreren Einspruchswerberinnen/Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn keine zustellungsbevollmäch-
tigte Person genannt ist, die/der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Einsprüche erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 220 Euro und im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 55. (1) Die Leitung der Wahl steht den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung 
und für die Beachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungs-
kreises der Wahlbehörde hat sie/er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen der Wahlleiterin/des Wahlleiters ist von jeder Person Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung 
der Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Fall der Un-
einbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, bestraft. 
 
§ 59. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten wählenden Personen sind 
seitens der Wahlbehörde als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung Stimmzettel-
Schablonen zur Verfügung zu stellen. Körper- oder sinnesbehinderte wählende Personen dürfen sich von einer 
Person, die sie selbst auswählen können und gegenüber der Wahlleiterin/dem Wahlleiter bestätigen müssen, 
führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf eine Wahlzelle jeweils 
nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 68. (1) Die amtlichen Stimmzettel (Muster Anlage 7) und die Stimmzettel-Schablonen dürfen nur auf Anordnung 
der Stadtwahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Die amtlichen Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates haben für jede wahlwerbende Gruppe eine gleich 
große Spalte vorzusehen. Sie hat die Listennummer, einen Kreis, die Gruppenbezeichnung einschließlich der 
allfälligen Kurzbezeichnung und jeweils in derselben Zeile einen freien Raum zur Eintragung eines Namens einer 
wahlwerbenden Person der gewählten Gruppenliste zu enthalten. 
 
(3) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Listennummern zu 
richten. Das Ausmaß hat zumindest dem Format DIN A4 zu entsprechen. Es sind für alle Gruppenbezeichnungen 
die gleiche Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die allfälligen Kurzbezeichnungen einheitlich 
größtmögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Das Wort „Liste“ ist klein zu drucken, für die Listennummern 
können einheitlich größere Ziffern verwendet werden. Die Farbe aller Aufdrucke hat ausschließlich schwarz zu 
sein. Die Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise sind in gleicher Stärke auszuführen. 
 
(4) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die Stadtwahlbehörde den Sprengelwahlbehörden entsprechend der 
endgültigen Zahl der wahlberechtigten Personen im Bereiche der Wahlbehörde zusätzlich einer Reserve von 5 %, 
und den besonderen Wahlbehörden zu übermitteln. Die Stimmzettel sind jeweils gegen Bestätigung auszufolgen. 
 
(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder diesen gleiche oder ähnliche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, 
vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine strenger zu bestrafende 
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Handlung gelegen ist, mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel glei-
cher oder ähnlicher Art für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(6) Der Strafe nach Abs. 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
12.) Grazer Altstadterhaltungsgesetz 
LGBl 96/2008 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. ein Vorhaben ohne die nach § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1 und 3 und § 9 Abs. 1 erforderliche Bewilligung durch-
führt; 
2. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht ein-
hält; 
3. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält; 
4. die Pflicht zur Erhaltung schutzwürdiger Bauwerke verletzt (§ 5 Abs. 1 und 2). 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. ein Bauwerk ohne die gemäß § 5 Abs. 3 erforderliche Bewilligung abbricht; 
2. ein Bauwerk entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 4 abbricht. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer die Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften und Gewäh-
rung von Zutritt verletzt (§ 3 Abs. 2). 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 sind mit Geldstrafen bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 sind mit Geldstrafen bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
(7) (entfallen) 
 
(8) Die Geldstrafen fließen dem Grazer Altstadterhaltungsfonds zu. 
 
§ 30. (1) Wer 

1. eine Verwaltungsübertretung nach § 29 begangen und dadurch Vermögensvorteile erlangt hat oder 
2. Vermögensvorteile für die Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 29 empfangen hat, 

ist zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe der dabei eingetretenen unrechtmäßigen Bereicherung zu verpflich-
ten. Soweit das Ausmaß der Bereicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden 
kann, hat die Behörde den abzuschöpfenden Betrag nach ihrer Überzeugung festzusetzen. 
 
(2) Wer durch die Verwaltungsübertretung eines anderen oder durch einen für deren Begehung zugewendeten 
Vermögensvorteil unmittelbar und unrechtmäßig bereichert worden ist, ist zur Zahlung eines Geldbetrages in 
Höhe dieser Bereicherung zu verpflichten. Ist eine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft 
bereichert worden, so ist sie zu dieser Zahlung zu verpflichten. 
 
(3) Ist ein unmittelbar Bereicherter verstorben oder besteht eine unmittelbar bereicherte juristische Person oder 
eingetragene Personengesellschaft nicht mehr, so ist die Bereicherung beim Rechtsnachfolger abzuschöpfen, 
soweit sie beim Rechtsübergang noch vorhanden war. 
 
(4) Mehrere Bereicherte sind nach ihrem Anteil an der Bereicherung zu verpflichten. Lässt sich dieser Anteil nicht 
feststellen, so hat ihn die Behörde nach ihrer Überzeugung festzusetzen. 
 
(5) Der Bereicherte und seine Rechtsnachfolger sind Parteien. 
 
(6) Der abgeschöpfte Betrag fließt dem Grazer Altstadterhaltungsfonds zu. 
 
 
13.) Hybridmais- und Roggensaatgut, Sicherung und Förderung der Erzeugung  
LGBl 31/1968 idgF LGBl 58/2000 
 
§ 8. (1) Der Anbau sortenfremden Saatgutes innerhalb des festgelegten Schutzstreifens eines anerkannten An-
baugebietes wird von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen bis zu 220 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arreststrafen bis zu 2 Wochen geahndet. 
 

251 
 

(2) Der Ersatz des verursachten Schadens an den Feldbeständen eines anerkannten Saatgutanbaugebietes ist 
im Zivilrechtsweg geltend zu machen. 
 
 
14.) Kanalabgabengesetz 
LGBl 71/1955 idgF LGBl 81/2005  
 
§ 11. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Kanalabgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungs-
übertretungen mit Geldstrafe bis zum Zweifachen des verkürzten Betrages, höchstens aber mit 15.000 Euro zu 
bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
festzusetzen. 
 
(2) Die Ahndung der Verwaltungsübertretungen richtet sich nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 
52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 117/2002. 
 
(3) Die verhängten Geldstrafen fließen der abgabenberechtigten Gemeinde zu. 
 
 
15.) Kinder- und Jugendhilfegesetz  
LGBl 138/2013  
 
§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ohne die erforderli-
che Eignungsfeststellung gemäß § 7 Abs. 2 und 3 erbringt; 
2. die Tätigkeit des Kinder- und Jugendhilfeträgers im Rahmen der Aufsicht gemäß § 7 Abs. 6 über private 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen behindert; 
3. es unterlässt, Daten gemäß § 7 Abs. 6 zu erheben sowie vollständig und wahrheitsgemäß in die vom Kin-
der- und Jugendhilfeträger eingerichtete Datenbank einzutragen; 
4. die Verschwiegenheitspflicht nach § 11 verletzt; 
5. unbefugt oder entgeltlich ein Pflegeverhältnis vermittelt (§ 33 Abs. 1 und 5); 
6. den mit der Pflegeaufsicht nach § 33 Abs. 4 betrauten Organen den Zutritt in die Aufenthaltsräume des 
Kindes oder Jugendlichen verweigert oder die Ermittlungen dieser Organe behindert; 
7. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilligung gemäß § 35 aufnimmt; 
8. unbefugt oder entgeltlich eine Adoption vermittelt (§ 36 Abs. 1 und 4); 
9. den Bestimmungen der § 33 Abs. 6 und § 36 Abs. 5 zuwiderhandelt; 
10. der Bestimmung des § 38 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen            

1. gemäß Abs. 1 Z 4 bis 8 sind mit Geldstrafen bis zu 750 Euro 
2. gemäß Abs. 1 Z 9 sind mit Geldstrafen bis zu 1.500 Euro 
3. gemäß Abs. 1 Z 10 sind mit Geldstrafen bis zu 2.200 Euro 
4. gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 sind mit Geldstrafen bis 10.000 Euro 
5. gemäß Abs. 1 Z 1 sind mit Geldstrafen bis 20.000 Euro 

zu bestrafen. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 5 und 9 ist neben der Geldstrafe auch eine Wertersatzstrafe bis 
zur Höhe des empfangenen Entgeltes zu verhängen. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorstehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn die Handlung oder 
Unterlassung den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
16.) Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
LGBl 22/2000 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 52. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Kinderbetreuungseinrichtungen ohne Errichtungs- bzw. ohne Betreuungsbewilligung errichtet oder betreibt 
oder nach der Auflassung oder nach der Untersagung des Rechtes zum Betrieb weiterführt, 
2. die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erforderlichen Anzeigen unterlässt oder eine der ihm nach 
§ 40 Abs. 3 obliegenden Verpflichtungen oder die gemäß § 41 Abs. 2 verfügte Behebung eines festgestellten 
Mangels nicht erfüllt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer als Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter entgegen 
§ 33a nicht für die Erfüllung der Besuchspflicht Sorge trägt, obwohl ein zumindest halbtägig kostenloser Kinderbe-
treuungsplatz im Sinne des § 33e zur Verfügung steht. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis zu 3.500 Euro zu bestrafen. 
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(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 sind mit Geldstrafen bis zu 220 Euro zu bestrafen; Ersatzfreiheits-
strafen werden nicht verhängt. 
 
 
17.) Landes-Verwaltungsstraferhöhungsgesetz 
LGBl 28/1949  
 
§ 1. (1) Die Obergrenzen aller ziffernmäßig bestimmten Geldstrafen (Geldbußen, Ordnungsstrafen, Ordnungsbu-
ßen u. dgl.), die für Verwaltungsübertretungen in landesgesetzlichen oder als Landesgesetze geltenden (§§ 4 und 
5 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung von 1929 und Artikel II des Verfassungsgesetzes 
vom 12. Oktober 1945, BGBl. Nr. 196) Vorschriften angedroht sind, werden nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen erhöht: 

a) bei Geldstrafen, die in vor dem 1. Oktober 1922 erlassenen Vorschriften angedroht sind, auf das Doppelte 
des aus dem folgenden Umrechnungsschlüssel sich ergebenden Schillingbetrages: 

aa) aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1917: 1 Krone = 1 Schilling, 
bb) aus der Zeit vom 1. Jänner 1917 bis 31. Dezember 1920: 10 Kronen = 1 Schilling, 
cc) aus der Zeit vom 1. Jänner 1921 bis 30. September 1922: 100 Kronen = 1 Schilling; 

b) bei Geldstrafen, die in Vorschriften angedroht sind, die in der Zeit vom 1. Oktober 1922 bis zum 13. März 
1938 erlassen wurden, auf das Doppelte des durch das Schillingrechnungsgesetz vom 20. Dezember 1924, 
BGBl. Nr. 451, oder unmittelbar bestimmten Schillingbetrages; 
c) bei Geldstrafen, die in reichsrechtlichen Vorschriften für strafbare Handlungen angedroht sind, die gemäß 
§ 2 des Gesetzes vom 29. August 1945, StGBl. Nr. 148, über die vorläufige Anwendung reichsrechtlicher 
Strafbestimmungen (Strafanwendungsgesetz) als Verwaltungsübertretungen gelten, auf 300 Schilling. 

 
(2) Die Geldstrafe nach Absatz (1) beträgt jedoch mindestens 2 Schilling, ihre Obergrenze mindestens 300 Schil-
ling. 
 
 
18.) Landtags-Wahlordnung 
LGBl 45/2004 idgF LGBl 68/2010  
 
§ 28. (1) Gegen das Wählerverzeichnis kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der Woh-
nungsanschrift innerhalb der Einsichtsfrist wegen Aufnahme vermeintlich Nichtwahlberechtigter oder wegen 
Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich oder mündlich bei der zur Entgegennahme von Einsprü-
chen bezeichneten Behörde (§ 25 Abs. 2) Einspruch erheben. 
 
(2) Die Einsprüche müssen bei der Behörde, bei der sie einzureichen sind, noch vor Ablauf der Frist einlangen. 
 
(3) Der Einspruch ist für jeden Einspruchsfall gesondert zu überreichen. Hat der Einspruch die Aufnahme eines 
vermeintlich Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur Begründung desselben notwendigen Bele-
ge, insbesondere das vom vermeintlich Wahlberechtigten ausgefüllte Wähleranlageblatt (Muster Anlage 1 des 
Wählerevidenzgesetzes 1973, BGBl. Nr. 601/1973, in der Fassung BGBl. I Nr. 13/2010) anzuschließen. Wird im 
Einspruch die Streichung eines vermeintlich Nichtwahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Behörden entgegenzunehmen und 
weiterzuleiten. Ist ein Einspruch von mehreren Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungs-
bevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 55. (1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Be-
obachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der 
Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 218 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 59. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinde, schwer sehbehinderte Wähler, körper- oder sinnesbe-
hinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie selbst auswählen können und gegenüber dem Wahlleiter 
bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen. Blinden oder schwer sehbehinderten 
Wählern sind seitens der Wahlbehörde als Hilfsmittel Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung zu stellen. 
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(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Geleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 71. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebene 
amtliche Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine stren-
ger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Unbefugt herge-
stellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, sind für 
verfallen zu erklären ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
19.) Lustbarkeitsabgabegesetz 
LGBl 50/2003 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 9. (1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Steiermärkischen Abgabengesetzes, LGBl. Nr. 12/2010, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig, wer 

a) die Anmeldung nach § 2 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt oder 
b) die Beobachtung und Überprüfung von Veranstaltungen gemäß § 8 verweigert. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 8.000 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde als Abgabenbehörde zu. 
 
 
20.) Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen  
LGBl 8/1969 idgF LGBl 56/2006  
 
§ 1. Die nach den Bundesvorschriften zuständigen Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Landesgesetze als Hilfsorgan der zuständigen Lan-
desbehörde einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist. 

 
 
21.) Nationalparkgesetz Gesäuse  
LGBl 61/2002 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. wer eine Kennzeichnung gemäß § 4 Abs. 3 beschädigt, zerstört oder unbefugt entfernt, 
2. wer eine Bezeichnung gemäß § 7 Abs. 1 oder 3 unberechtigt führt, 
3. wer dem Verbot gemäß § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
4. entgegen den Vorgaben einer Bewilligung nach § 9 handelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, sofern es sich um eine 
Verwaltungsübertretung gemäß Z 3 oder 4 im Wiederholungsfall handelt, mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro 
zu ahnden. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann als Strafe den Verfall widerrechtlich gefangener oder erlegter Tiere, 
widerrechtlich gesammelter Pflanzen, Mineralien und Fossilien und von Gegenständen, die zur Begehung der Tat 
bestimmt waren oder verwendet wurden, aussprechen. Die Strafe des Verfalls ist nicht zu verhängen, wenn es 
sich um Gegenstände handelt, die der Beschuldigte zur Ausübung seines Berufes benötigt. 
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(5) Strafgelder fließen dem Land für Zwecke des Nationalparks zu. 
 
 
22.) Naturschutzgebiet Fohnsdorf - Klärteiche, KG. Fohnsdorf und Hetzendorf (Pflanzen- und Vogel-
schutzgebiet)  
GZ S. 180/1986  
 
§ 4. Wer den Bestimmungen des § 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird nach § 33 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes bestraft. 
 
 
23.) Naturschutzgebiet Graz - Teile des Lustbühels, KG. Waltendorf (Pflanzenschutzgebiet)  
GZ S. 241/1989  
 
§ 4. (1) Im Naturschutzgebiet (Pflanzenschutzgebiet) dürfen keine die Natur schädigende, das Landschaftsbild 
verunstaltende oder den Naturgenuss beeinträchtigende Eingriffe vorgenommen werden; ausgenommen sind 
solche Eingriffe, die für den Schutzzweck erforderlich sind oder die ohne Verzug zur Beseitigung von das Leben 
und die Gesundheit von Menschen gefährdenden Missständen oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher 
Schäden notwendig sind. Solche Eingriffe sind von dem, der sie vornimmt, der Bezirksverwaltungsbehörde bin-
nen drei Tagen anzuzeigen. 
 
(2) Wer 

a) den Bestimmungen des § 2 dieser Verordnung zuwider handelt, 
b) durch Handlungen oder Unterlassungen einen gemäß Abs. 1 verbotenen Eingriff bewirkt oder 
c) einen gemäß Abs. 1 gestatteten Eingriff nicht binnen drei Tagen der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 200.000 Schilling und für den Fall der Unein-
bringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
 
24.) Naturschutzgebiet Wagna, KG.Aflenz (Langflügelfledermauskolonie)  
GZ S. 568/1977  
 
§ 3. Wer den Bestimmungen des § 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird nach § 33 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 bestraft. 
 
 
25.) Ortsbildgesetz 
LGBl 54/1977idgF LGBl 87/2013  
 
§ 18. (1) Zuwiderhandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 und 2 und den §§ 5, 6, 7 und 8 Abs. 2 enthaltenen Bestim-
mungen sowie Zuwiderhandlungen gegen auf Grund dieses Gesetzes erlassene Verordnungen, Bescheide und 
Erkenntnisse und in Bescheiden und Erkenntnissen enthaltene Anordnungen und erteilte Auflagen stellen eine 
Verwaltungsübertretung dar und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 7.267 Euro zu 
bestrafen. Die Höhe der Geldstrafe ist unter Bedachtnahme auf die Schwere der Übertretung und die durch die 
bauliche Veränderung bzw. Nichtbefolgung der Erhaltungspflicht entstandene Beeinträchtigung am Gebäude und 
damit am Erscheinungsbild des Ortsteiles festzusetzen. 
 
(2) Wer den in den § 4 Abs. 2, § 11 Abs. 5 und § 12 Abs. 4 aufgestellten Geboten zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 727 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu. 
 
 
26.) Patientinnen-/Patienten- und Pflegeombudsschaft  
LGBl 66/2003 idgF LGBl 21/2009  
 
§ 4a. (1) Wer als Rechtsträger von Krankenanstalten, als Betreiber von Pflegeeinrichtungen oder als Träger Mobi-
ler Dienste seiner Informationspflicht nach § 2 Abs. 4 trotz einer mit angemessener Fristsetzung erfolgten nach-
weislichen Aufforderung durch die Patientinnen-/Patienten- und Pflegevertretung nicht nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Strafe befreit nicht von der Erfüllung der Informationspflicht. 
 
 
27.) Plakatierverordnung Bad Aussee  
GZ S. 168/1983  
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§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes bestraft. 
 
 
28.) Plakatierverordnung Bruck an der Mur  
GZ S. 398/1983  
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes bestraft. 
 
 
29.) Plakatierverordnung Deutschlandsberg  
GZ S. 268/1999  
 
§ 3. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht, ungeachtet sonstiger Rechtsvorschriften 
und ungeachtet privatrechtlicher Verantwortlichkeit, eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 
Mediengesetz von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bestraft. 
 
 
30.) Plakatierverordnung Feldbach  
GZ S. 630/1998  
 
§ 6. Wer den Bestimmungen des § 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1991), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird gemäß § 49 des Mediengesetzes von der Bezirkshauptmannschaft 
Feldbach mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling bestraft. 
 
 
31.) Plakatierverordnung Fürstenfeld  
GZ S. 584/1983 
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG.1950), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes bestraft. 
 
 
32.) Plakatierverordnung Gröbming  
GZ S. 182/1983  
 
§ 3. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen der §§ 1 und 2 anschlägt oder aushängt (plakatiert) oder 
daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Medienge-
setzes bestraft. 
 
 
33.) Plakatierverordnung Hartberg  
GZ S. 328/1999  
 
§ 3. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht ungeachtet sonstiger Rechtsvorschriften 
und ungeachtet privatrechtlicher Verantwortlichkeit eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 
Mediengesetz von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bestraft. 
 
 
34.) Plakatierverordnung Knittelfeld  
GZ S. 208/1983  
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes bestraft. 
 
 
35.) Plakatierverordnung Leibnitz  
GZ S. 688/1997  
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1991), 
begeht ungeachtet der Bestimmungen sonstiger Rechtsvorschriften und ungeachtet der privatrechtlichen Verant-
wortlichkeit eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes von der Bezirks-
hauptmannschaft Leibnitz mit Geldstrafen bis zu 30.000 Schilling bestraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer die 
Tat veranlasst oder erleichtert. 
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36.) Plakatierverordnung Leoben  
GZ S. 718/1997  
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1991), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes 1992 von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling bestraft. 
 
 
37.) Plakatierverordnung Liezen  
GZ S. 181/1983  
 
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes bestraft. 
 
 
38.) Plakatierverordnung Mürzzuschlag  
GZ S. 312/1999  
 
§ 3. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung, zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür gemäß § 49 Mediengesetz von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling zu 
bestrafen. 
 
 
39.) Plakatierverordnung Radkersburg  
GZ S. 186/1994  
  
§ 2. Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 dieser Verordnung anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 
VStG 1991), begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes von der Be-
zirkshauptmannschaft Radkersburg mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling bestraft. 
 
 
40.) Schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Koppentraun  
GZ Nr. 317/1991  
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes 1990 bestraft. 
 
 
41.) Schifffahrtspolizeiliche Beschränkungen auf der Salza  
GZ Nr. 155/1992  
 
§ 4. Wer gegen die Vorschriften dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach 
Maßgabe des § 40 Abs.1 des Schifffahrtsgesetzes 1990 bestraft. 
 
 
42.) Schutz landwirtschaftlicher Betriebsflächen  
LGBl 61/1982 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 10. Wer den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 und 2 oder den Anordnungen eines auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Bescheides oder Erkenntnisses zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen. 
 
 
43.) Statut der Landeshauptstadt Graz 
LGBl 130/1967 idgF LGBl 62/2001  
 
§ 42. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat der Gemeinderat das Recht, nach freier 
Selbstbestimmung ortspolizeiliche Verordnungen zur Abwehr oder zur Beseitigung von das örtliche Gemein-
schaftsleben störenden Missständen zu erlassen und deren Nichtbefolgung Verwaltungsübertretung zu erklären. 
Übertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro oder im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 
Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des 
Landes verstoßen. 
 
(3) Bei Gefahr im Verzug, insbesondere zum Schutz der Sicherheit von Personen oder des Eigentums, ist der 
Bürgermeister berechtigt, einstweilige unaufschiebbare Verfügungen zu treffen. Er hat hiervon unverzüglich dem 
zuständigen Kollegialorgan zu berichten. 
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44.) Steiermärkische Gemeindeordnung 1967  
LGBl 115/1967 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 41. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Ver-
waltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(2) Das Recht der Gemeinde zur Erlassung selbständiger Verordnungen zur Ausschreibung der Gemeindeabga-
ben regelt sich nach der Finanzverfassung auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Ermächtigung. 
 
§ 101c. (1) Verwaltungsübertretungen auf Grund von Verordnungen gemäß § 41 Abs. 1 sind, soweit es sich um 
Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes handelt, von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 750 Euro ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, wer 

1. ohne Bewilligung ein Gemeindewappen führt oder zu gewerblichen Zwecken verwendet (§ 4 Abs. 4); 
2. sich unbefugt als Inhaber einer Ehrung gemäß § 13 Abs. 1 ausgibt. 

 
(3) Mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, wer als Bürger-
meister oder Mitglied des Gemeindevorstandes seine Amtspflichten verletzt, soweit ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
(4) Sofern nicht eine Strafbarkeit nach Abs. 3 vorliegt, unterliegen Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeis-
ter, die nicht Mitglieder des Gemeinderates sind, der in Abs. 3 festgelegten Strafe, die 
1. bei der Einsichtnahme von Akten diese beschädigen, Teile daraus unbefugt entnehmen oder diese über den 
Zweck der Vorbereitung auf einen bestimmten Tagesordnungspunkt hinaus (§ 34 Abs. 1 lit. e erster Satz) miss-
bräuchlich verwenden; 
2. den in diesem Gesetz oder in der Geschäftsordnung gemäß § 62 hierfür getroffenen Bestimmungen vorsätzlich 
zuwiderhandeln; 
3. die Amtsverschwiegenheit gemäß § 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 4, § 33 Abs. 4 oder § 60 Abs. 5 
vorsätzlich verletzen; 
4. die Vertraulichkeit gemäß § 59 Abs. 3 und 4 vorsätzlich verletzen. 
 
(5) Die Nichtbefolgung von Verfügungen nach § 47 Abs. 3 oder die Vereitelung ihrer Durchführung sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
 
45.) Steiermärkische Kehrordnung 
LGBl 60/2000 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 12. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. gegen die in § 3 verankerten Reinigungs- und Überprüfungsverpflichtungen verstößt, 
2. die in § 4 enthaltenen Reinigungs- und Überprüfungsfristen missachtet, 
3. gegen die in § 5 geregelte Anzeigepflicht verstößt, 
3a. gegen die im § 6 Abs. 1 lit. c verankerten Pflichten verstößt oder 
4. gegen die in § 7 verankerten Duldungsverpflichtungen verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 220 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Strafe befreit nicht von der Verpflichtung, Abweichungen von kehrrechtlichen Vorschriften zu beheben und 
die in den Bescheiden und Erkenntnissen enthaltenen Anordnungen und Auflagen zu erfüllen. 
 
(4) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
§ 15. In der verbleibenden Kehrperiode von 1. Jänner 2001 bis 15. Mai 2001 ist die folgende Anzahl von Kehrun-
gen durchzuführen: ..... 
Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 12 Abs. 2 wie folgt: 
„(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
3.000 Schilling zu bestrafen.“ 
 
 
46.) Steiermärkische Landarbeitsordnung 
LGBl 39/2002 idgF LGBl 73/2013  
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§ 307. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 76 bis 86, 95, 98 Abs. 3, 4 und 5, 99 bis 101, 103 bis 105, 106 Abs. 4 
bis 7, 107 bis 109, 110 Abs. 1 bis 5, 111 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 112 bis 135, 136 Abs. 2 bis 6, 9 und 12, 
136a Abs. 4 und 5, 137, 138 Abs. 2 bis 7, § 141a und 141b, 143 bis 146 Abs. 1, 2 und 4, 147 Abs. 1 und 2, 148 
Abs. 2, 149 bis 152, 161 bis 164, 166 Abs. 3, 167 Z 2, 168 Abs. 3, 183 Abs. 2, 302 und 304 oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsbestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(1a) Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro ist auf Antrag einer/s Stellenbewerber(s)/in zu bestrafen, wer als privater 
Arbeitsvermittler oder als mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts oder als 
Dienstgeber/in entgegen der Bestimmung des § 17 einen Arbeitsplatz ausschreibt. 
 
(1b) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 304 Abs. 6 sind hinsichtlich jeder einzelnen 
Dienstnehmerin/jedes einzelnen Dienstnehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeich-
nungen die Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(2) Wer den Bestimmungen der §§ 66, 210 Abs. 3, 248 Z 3, 260 Abs. 3 und 4, 264, 265 Abs. 1, 271, 272 Abs. 1 Z 
2 und Abs. 2, 276 Abs. 4 und 278 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist, 
sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsbestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 bis 2.200 Euro zu bestrafen. Eine Verfolgung und Bestrafung 
hat jedoch nur zu erfolgen, wenn im Falle 

1. des § 210 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 66, 248 Z 3, 260 Abs. 3 und 4, 264, 265 Abs. 1 und 278 der Betriebsrat, 
3. des § 271 oder des § 272 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 das gemäß § 274 zuständige Organ der Dienstnehmer-
schaft und 
4. des § 276 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungs-
behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 
52, ist anzuwenden. 
 
(2a) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind Verwal-
tungsübertretungen            

1. der §§ 60 Abs. 2 bis 4, 60a sowie 60g mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro, 
2. des § 60f Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro 
bis zu 10.000 Euro, 
3. der §§ 60d, 60f Abs. 1 sowie 60i Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall 
von  500 Euro bis zu 2.000 Euro, 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere 
auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2b) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2a als in jenem Spren-
gel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen 
Dienstnehmerinnen /Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Er-
füllung ihrer Aufgaben vereitelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der or-
dentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro zu betrafen. 
 
(4) Übertretungen des § 284f Z 1 und 2, des § 284h Abs. 3, des § 284i Abs. 5, des § 284l Abs. 1 und 4, des § 
284r Abs. 2, des § 284t Abs. 3, des § 284u Abs. 3, des § 284x Abs. 2, des § 284ab Abs. 1, des § 284ap Abs. 1 
und des § 284ar Abs. 4 sind als Verwaltungsübertretungen von den Bezirksverwaltungsbehörden mit einer Geld-
strafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe 
unterliegt. 
 
(5) Übertretungen nach Abs. 4 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 284f Z 1 und 2, des § 284h Abs. 3, des § 284i Abs. 5, des § 284l Abs. 1, des § 284u Abs. 3, des § 
284t Abs. 3, des § 284ab Abs. 1 und des § 284ar Abs. 4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffe-
nen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der Europäischen Genossenschaft jeweils bestehende 
Dienstnehmervertretung; 
2. des § 284l Abs. 4 und des § 284r Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
3. des § 284x Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 284x Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung 
und 
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4. des § 284ap Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Eu-
ropäischen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatkläger). 
 
 
47.) Steiermärkische Landesabgabenordnung  
LGBl 158/1963 idgF LGBl 69/2001  
 
§ 240. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig: 

a) wer Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit 
entrichtet oder abführt, es sei denn, dass der Zahlungs(Abfuhr)pflichtige bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des 
geschuldeten Betrages und die Gründe der nicht zeitgerechten Entrichtung (Abfuhr) bekanntgibt; im Übrigen 
ist die Versäumung eines Zahlungstermines für sich allein nicht strafbar; 
b) wer für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch wissentlich unrichtige Angaben ungerechtfertigte 
Zahlungserleichterungen erwirkt; 
c) wer einen im Abgabenverfahren oder in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegten 
amtlichen Verschluss verletzt oder durch solche Verschlüsse gesicherte Räume, Umschließungen oder Teile 
von Vorrichtungen, in denen sich verbrauchsteuerpflichtige Gegenstände befinden, oder die für solche Ge-
genstände bestimmt sind, beschädigt. 
d) Wer gegen die Vorschrift des § 6a Abs.3 verstößt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung wird in den Fällen des Abs. 1 lit. a und d mit einer Geldstrafe bis zu 727 Euro, in 
den Fällen des Abs. 1 lit. b und c mit einer Geldstrafe bis zu 4.360 Euro geahndet. 
 
(3) Verletzungen amtlicher Verschlüsse der im Abs. 1 lit. c genannten Art bilden nur insoweit eine Verwaltungs-
übertretung, als die Tat nicht nach § 272 StGB zu bestrafen ist. 
 
 
48.) Steiermärkisches Einforstungs-Landesgesetz 
LGBl 1/1983 idgF LGBl 139/2013  
 
§ 67. Wer 

a) den von der Agrarbehörde erlassenen Bescheiden oder den Anordnungen der Regulierungsurkun-
den(-vergleiche) zuwiderhandelt, oder 
b) Vermessungszeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzuführenden 
technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt, versetzt, entfernt oder unkenntlich macht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. 
 
 
49.) Steiermärkisches Abfallwirtschaftsgesetz 
LGBl 65/2004  
 
§ 18. (1) Wer 

1. Abfälle gemäß § 4 Abs. 4 nicht der zuständigen Gemeinde oder dem von ihr beauftragten Unternehmen zu-
führt, 
2. betriebliche Abfallwirtschaftskonzepte oder Änderungen derselben gemäß § 6 Abs. 3 nicht übermittelt, 
3. einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 6 Abs. 4 zuwiderhandelt, 
4. den Verpflichtungen gemäß § 8 nicht entspricht, 
5. die gemäß § 10 Abs. 1 geregelte Aufstellung der Abfallsammelbehälter nicht ermöglicht, die Abholung der 
Abfallsammelbehälter behindert oder falsche Abfallfraktionen in die Abfallsammelbehälter einbringt, 
6. den Vorgaben des § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
7. Bescheide auf Grund dieses Gesetzes nicht erfüllt, mit Ausnahme von Gebührenbescheiden, 
8. den Duldungsverpflichtungen gemäß § 16 nicht entspricht, 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine Verwal-
tungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro oder mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen ist. 
  
 
(2) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
50.) Steiermärkisches Abgabengesetz  
LGBl 12/2010 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 4. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
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1. wer Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit 
entrichtet, außer die/der Zahlungs(Abfuhr)pflichtige gibt bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschuldeten 
Betrages und berechtigte Gründe der nicht zeitgerechten Entrichtung (Abfuhr) der Abgabenbehörde bekannt 
oder stellt bis zu diesem Zeitpunkt ein begründetes Zahlungserleichterungsansuchen oder einen begründeten 
Antrag auf Aussetzung der Einhebung; die Versäumung eines Zahlungstermines ist für sich allein nicht straf-
bar; 
2. wer vorsätzlich unter Verletzung der abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht für 
die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten ungerechtfertigt Zahlungserleichterungen erwirkt oder die Abga-
ben verkürzt oder gänzlich hinterzieht; 
3. wer einen im Abgabenverfahren oder in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegten 
amtlichen Verschluss verletzt oder durch solche Verschlüsse gesicherte Räume, Umschließungen oder Teile 
von Vorrichtungen, in denen sich steuerpflichtige Gegenstände befinden oder die für solche Gegenstände be-
stimmt sind, beschädigt. 
4. wer ohne hierdurch den Tatbestand einer anderen nach den Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungs-
übertretung zu erfüllen, 

a) eine abgabenrechtliche Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht verletzt, 
b) eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern oder sonstigen Aufzeich-
nungen verletzt, 
c) eine abgabenrechtliche Pflicht zur Ausstellung oder Aufbewahrung von Belegen verletzt, 
d) vorsätzlich Maßnahmen der in den Abgabenvorschriften vorgesehenen amtlichen Aufsicht erschwert 
oder verhindert oder die Pflicht an solchen Maßnahmen mitzuwirken, verletzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 sind mit Geldstrafe bis zu 727 Euro, Verwaltungsübertretungen 
gemäß Abs. 1 Z 2, 3 und 4 mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) (entfallen) 
 
(4) Geldstrafen fließen, soweit die Abgabenvorschriften nichts anderes bestimmen, bei Landesabgaben dem 
Land und bei Gemeindeabgaben der erhebungsberechtigten Gemeinde zu. 
 
 
51.) Steiermärkisches Akkreditierungsgesetz  
LGBl 62/1995 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 22. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

1. wer eine Tätigkeit, für die eine Akkreditierung erforderlich ist, ohne Akkreditierung ausübt, 
2. wer eine akkreditierte Tätigkeit in einer den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen nicht entsprechenden Weise ausübt oder 
3. wer Anordnungen gemäß § 10 Abs. 3 oder der Mitteilungspflicht gemäß § 16 nicht oder nur mit ungerecht-
fertigter Verzögerung nachkommt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen dem Land Steiermark zu. 
 
 
52.) Steiermärkisches Almschutzgesetz 
LGBl. 68/1984 idgF LGBl 139/2013  
 
§ 8. (1) Wer 

a) ohne Bewilligung im Sinne des § 4 oder § 5 eine Änderung der Nutzung der Alm oder einzelner Teile der-
selben für andere Zwecke als jene der Almwirtschaft vornimmt, 
b) die gemäß § 4 Abs. 4 in der Bewilligung vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.750 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Unbeschadet der allfälligen Einleitung eines Strafverfahrens hat die Behörde Personen, die ohne Bewilligung 
im Sinne des § 4 oder § 5 eine Änderung der Nutzung der Alm oder einzelner Teile derselben für andere Zwecke 
als jene der Almwirtschaft vorgenommen oder veranlasst haben, mit Bescheid unter Setzung einer angemesse-
nen Frist aufzutragen, den früheren Zustand wieder herzustellen. Trifft die Verpflichtung aus dem Bescheid nicht 
den Grundeigentümer, so hat dieser die zur Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 
 
 
53.) Steiermärkisches Aufsichtsorgangesetz  
LGBl 95/2007  
Typ 
 
§ 7. (1) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung der Verwaltungsvorschriften durch 



261 
 

1. Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, insbesondere die An-
haltung von Personen zum Zweck der Feststellung ihrer Identität und Erstattung von Anzeigen. 

 
(2) Aufsichtsorgane haben nach Maßgabe des VStG zusätzlich folgende Befugnisse: 

1. Aussprechen von Ermahnungen gemäß § 21 Abs. 2 VStG; 
2. Beschlagnahme von Gegenständen gemäß § 39 Abs. 2 VStG; 
3. Ausstellung von Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG nach Ermächtigung durch die Verwaltungsstraf-
behörde. 

 
(3) Die Gesetze, die die Überwachung durch Aufsichtsorgane vorsehen, können deren Befugnisse einschränken 
oder erweitern. 
 
(4) Aufsichtsorgane sind bei Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit an die Weisungen jener Behörden gebunden, für 
die sie jeweils tätig sind. 
 
(5) Aufsichtsorgane unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach Artikel 20 Abs. 3 B-VG. 
 
(6) Aufsichtsorgane sind in Ausübung ihres Dienstes Beamte im Sinne des § 74 StGB. 
 
§ 12. (1) Wer 

1. ein Dienstabzeichen oder einen Dienstausweis eines Aufsichtsorgans unbefugt oder missbräuchlich führt 
oder verwendet oder 
2. die Anordnungen eines Aufsichtsorgans nicht befolgt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) (entfallen) 
 
(3) Unbefugt oder missbräuchlich geführte oder verwendete Ausweise oder Abzeichen, die der Verwaltungsüber-
tretung nach Abs. 1 Z 1 zugrunde liegen, sind für verfallen zu erklären. 
 
 
54.) Steiermärkisches Aufzugsgesetz 
LGBl 108/2002 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. einen Aufzug, eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig ohne die erforderliche Bewilligung errichtet oder -
wesentlich ändert (§ 4); 
2. als Aufzugseigentümer einen neu errichteten oder wesentlich geänderten Aufzug durch einen Aufzugsprü-
fer nicht überprüfen lässt (§ 5 Abs. 1); 
3. als Aufzugseigentümer, Aufzugswärter oder Vertreter des Unternehmens den Verpflichtungen des § 5 Abs. 
3 nicht entspricht; 
4. als Aufzugseigentümer den Betrieb des Aufzuges ohne die hierfür erforderliche Benützungsbewilligung auf-
nimmt (§ 6 Abs. 1); 
5. als Aufzugseigentümer kein Aufzugsbuch führt oder nicht die erforderlichen Eintragungen vornimmt (§ 7); 
6. als Aufzugseigentümer den Aufzug nicht in regelmäßigen Zeitabständen auf seinen bewilligungsgemäßen 
Zustand überprüfen lässt (§ 8 Abs. 1); 
7. als Aufzugseigentümer, Aufzugsprüfer, Aufzugswärter oder Verantwortlicher des Unternehmens den weite-
ren Verpflichtungen gemäß § 8 nicht entspricht; 
8. als Aufzugseigentümer, Aufzugswärter oder Verantwortlicher des Betreuungsunternehmens den im § 9 
festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht; 
9. als Aufzugseigentümer, Aufzugswärter oder Verantwortlicher des Betreuungsunternehmens den Mittei-
lungspflichten gemäß § 10 nicht entspricht; 
10. als Aufzugseigentümer, Aufzugswärter oder Verantwortlicher des Betreuungsunternehmens den Verpflich-
tungen des § 11 nicht entspricht; 
11. als Aufzugswärter gemäß § 12 die Betriebs- und Wartungsanleitungen nicht einhält; 
12. als Verantwortlicher des Betreuungsunternehmens gemäß § 13 die Betriebs- und Wartungsanleitungen 
nicht einhält; 
13. als Aufzugsprüfer den Verpflichtungen gemäß § 14 Abs. 9 nicht entspricht; 
14. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht 
einhält; 
15. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) (entfallen) 
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(4) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in der Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
55.) Steiermärkisches Baugesetz  
LGBl 59/1995 idgF LGBl 29/2014  
 
§ 118. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 363 Euro bis 14.535 Euro zu bestrafen ist, begeht, 
wer 

1. Neu- und Zubauten von Gebäuden ohne erforderliche Genehmigung errichtet (§ 19 Z. 1 und 8 sowie § 20 
Z. 1); 
2. Nutzungsänderungen ohne die erforderliche Bewilligung durchführt (§ 19 Z 2); 
3. Gebäude ohne Bewilligung abbricht (§ 19 Z 7); 
4. bewilligungspflichtige Vorhaben und Vorhaben nach § 20 Z 1 durchführt, ohne einen hiezu gesetzlich be-
rechtigten Bauführer herangezogen zu haben (§ 34 Abs. 1); 
5. bei Durchführung von Bauarbeiten die bestehende Wasserversorgung usw. unterbricht bzw. entfernt, bevor 
die vorgesehenen diesbezüglichen Einrichtungen funktionsfähig hergestellt worden sind (§ 35 Abs. 5); 
6. als Eigentümer bauliche Anlagen benützt oder durch Verfügungsberechtigte benützen lässt und 
a) keine Fertigstellungsanzeige bei der Baubehörde eingebracht hat (§ 38 Abs. 7 Z 1), 
b) der Fertigstellungsanzeige keine oder nur mangelhafte und unzureichende Unterlagen angeschlossen sind 
und die Unterlagen nicht binnen einer von der Baubehörde festzusetzenden Frist ordnungsgemäß nachge-
reicht und ergänzt werden (§ 38 Abs. 7 Z 2), oder 
c) in den Fällen des § 38 Abs. 4 keine Benützungsbewilligung vorliegt. 
7. (entfallen) 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. die notwendige Entfernung von Tafeln oder Bestandteilen der Straßenbeleuchtung nicht rechtzeitig der 
Gemeinde oder dem zuständigen Versorgungsbetrieb anzeigt (§ 7 Abs. 2); 
2. Vorhaben gemäß § 19 und § 20 ohne die erforderliche Genehmigung ausführt, sofern sie nicht nach Abs. 1 
Z.1, 2 und 3 zu bestrafen sind; 
3. den Zeitpunkt des Baubeginns der Behörde nicht anzeigt (§ 34 Abs. 2); 
4. die bauliche Anlage nicht fachtechnisch, bewilligungsgemäß und den Bauvorschriften entsprechend aus-
führt (§ 34 Abs. 3); 
5. nicht dafür sorgt, dass alle erforderlichen Berechnungen und statischen Nachweise spätestens vor der je-
weiligen Bauausführung erstellt und zur allfälligen Überprüfung durch die Behörde aufbewahrt werden (§ 34 
Abs. 4); 
6. nicht unverzüglich der Behörde anzeigt, dass ein Bauführer die Bauführung zurückgelegt hat oder ihm der 
Auftrag entzogen wurde (§ 34 Abs. 5); 
7. bei bewilligungspflichtigen Vorhaben und bei anzeigepflichtigen Vorhaben nach § 20 Z.1 der Behörde die 
Fertigstellung des Rohbaus nicht schriftlich anzeigt (§ 37 Abs. 3); 
8. bei Bauführungen Bauprodukte einbaut, die nicht den Verwendungsbestimmungen des Steiermärkischen 
Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetzes 2013 entsprechen. 
9. Feuerungsanlagen errichtet und in den Betrieb nimmt, die nicht den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Feuerungsanlagengesetzes entsprechen (§ 84) 
10. als BetreiberIn der Garage die Feuerlöscheinrichtungen nicht einmal alle zwei Jahre, Brandmeldeeinrich-
tungen und selbsttätige Feuerlöschanlagen nicht einmal jährlich durch einen Sachverständigen prüfen lässt 
oder hierüber keine Aufzeichnungen führt (§ 90) 
11. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht 
einhält; 
12. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält. 

 
(3) (entfallen) 
 
(4) Die Strafe befreit nicht von der Verpflichtung, Abweichungen von den baurechtlichen Vorschriften zu beheben 
und die in den Bescheiden der Baubehörden enthaltenen Anordnungen und Auflagen zu erfüllen. 
 
(5) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde. Die Strafgelder 
sind für bau- und raumordnungsrelevante Vorhaben zu verwenden. 
 
 
56.) Steiermärkisches Baumschutzgesetz 
LGBl 18/1990 idgF LGBl 7/2002  
§ 6. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die Erhaltungspflicht gemäß § 3 Abs. 1 verletzt, 
2. anzeigepflichtige Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 2 ohne Anzeige und vor Entscheidung durch die Behörde 
bzw. vor Ablauf der in § 2 Abs. 2 lit. b festgelegten Frist durchführt, 
3. den Verboten gemäß § 3 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
4. die Anzeigepflicht gemäß § 3 Abs. 5 verletzt, 
5. den Zutritt gemäß § 3a Abs. 1 verweigert oder der Auskunftspflicht gemäß § 3a Abs. 2 nicht nachkommt, 
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6. den Anordnungen gemäß § 3b Abs. 1 nicht Folge leistet, 
7. die im Zuge eines Anzeigeverfahrens oder nachträglich vorgeschriebene Ersatzpflanzung nicht vornimmt 
oder die statt der Ersatzpflanzung vorgeschriebene Ausgleichsabgabe nicht entrichtet, 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro und für den Fall der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag bis zu sechs Wochen zu bestrafen, sofern die Tat nicht nach 
anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(2) Wer die in Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretungen zu Erwerbszwecken begeht oder durch diese Ver-
waltungsübertretungen den Zielsetzungen dieses Gesetzes so bedeutend zuwiderhandelt, dass die gesetzten 
Maßnahmen einen nicht wiedergutzumachenden Schaden verursachen, ist mit einer Geldstrafe von 363 Euro bis 
zu 10.900 Euro, für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. 
 
(3) Werden Verwaltungsübertretungen im Zuge von Bauführungen begangen, so treffen die angedrohten Strafen 
auch den Bauführer und seinen Betriebsleiter. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Strafgelder fließen der Gemeinde zu und sind zur Anpflanzung von Bäumen im Gemeindegebiet zu ver-
wenden. 
 
 
57.) Steiermärkisches Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 
LGBl 83/2013  
 
§ 16. Erlangt die Baubehörde Kenntnis 

1. von Unfällen, Gesundheitsschäden oder Baugebrechen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass 
sie durch falsch deklarierte oder mangelhafte Bauprodukte verursacht wurden, oder 
2. davon, dass im Zusammenhang mit der Lagerung oder Verwendung von Bauprodukten auf einer Baustelle 
der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 23 Abs. 1 Z 1 bis 7 vorliegt, 

hat sie der Marktüberwachungsbehörde unverzüglich darüber zu berichten. 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt, ohne dass 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen ÜA falsche oder 
mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, die mit der CE-
Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6.ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für dieses Bauprodukt erteil-
ten Bautechnischen Zulassung entspricht; 
7.sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem Markt bereitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen Folge zu leisten; 
9. Bauprodukte auf dem Markt bereitstellt, die nicht den Anforderungen des § 3 entsprechen; 
10. Bauprodukte verwendet, die nicht den allgemeinen Anforderungen an die Verwendung gemäß § 5 ent-
sprechen; 
11. der Verpflichtung des § 6 Abs. 5 zuwiderhandelt; 
12. eine Registrierungsbescheinigung ausstellt, ohne dass die Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 und Z 
2 vorliegen; 
13. als Hersteller ein Einbauzeichen anbringt, das nicht dem Muster der Anlage zu diesem Gesetz entspricht 
(§ 9 Abs. 3); 
14. das Einbauzeichen auf Bauprodukten anbringt, die nicht oder nicht mehr den Anforderungen dieses Ge-
setzes entsprechen (§ 9 Abs. 4); 
15. Bauprodukte verwendet, die nicht den allgemeinen Anforderungen an die Verwendung gemäß § 10 ent-
sprechen; 
16. Bauprodukte verwendet, die nicht den Anforderungen für die Verwendung sonstiger Bauprodukte gemäß § 
13 entsprechen. 

 
(2) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu ahnden. 
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(4) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1. Z 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(5) Geldstrafen nach Abs. 1 Z 1 bis 8 fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke 
der Marktüberwachung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Geldstrafen nach Abs. 1 Z 9 bis 16 fließen dem Land Steiermark zu. 
 
(7) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn die Wirtschaftsakteurin oder der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte 
nicht auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
58.) Steiermärkisches Behindertengesetz  
LGBl 26/2004 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 55. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Einrichtung ohne Bewilligung gemäß § 43 betreibt; 
2. einen Dienst ohne Anerkennung gemäß § 45 erbringt; 
3. eine Einrichtung entgegen einer Bewilligung (§ 43) betreibt; 
4. einen Dienst entgegen einer Anerkennung (§ 45) erbringt; 
5. Daten (§ 49 Abs. 1) nicht vollständig und wahrheitsgemäß in die von der Landesregierung eingerichtete in-
ternetbasierende Datenbank einträgt; 
6. die Tätigkeit (§ 48) der Behörde behindert oder vereitelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. gemäß Abs. 1 Z 1 mit Geldstrafen bis 20.000 Euro, 
2. gemäß Abs. 1 Z 2, 3, 5 und 6 mit Geldstrafen bis 10.000 Euro, 
3. gemäß Abs. 1 Z 4 mit Geldstrafen bis 1.000 Euro 

zu bestrafen. 
 
 
59.) Steiermärkisches Berg- und Naturwachtgesetz 
LGBl 49/1977 idgF LGBl 71/2001 
 
§ 19. (1) Berg- und Naturwächter haben die Einhaltung der vom Land Steiermark erlassenen Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiete des Natur- und Landschaftsschutzes zu überwachen sowie durch regelmäßige Begehungen und 
Ermahnungen Übertretungen dieser Rechtsvorschriften vorzubeugen. Sie haben alles zu unterlassen, was gegen 
die Interessen der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht gerichtet ist oder ihr Ansehen schädigen könnte. Zur 
bestmöglichen Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich Berg- und Naturwächter laufend fortzubilden. 
 
(2) Berg- und Naturwächter sind berechtigt, Personen, die sich einer im Abs.1 genannten strafbaren Handlung 
verdächtig oder schuldig gemacht haben, anzuhalten, abzumahnen, nötigenfalls zur Ausweisleistung zu verhalten 
oder auf sonst geeignete Weise ihre Identität festzustellen und gegen sie die Anzeige zu erstatten. 
 
(3) Die Berg- und Naturwächter sind weiters berechtigt, bei Betreten von Personen auf frischer Tat oder bei Vor-
liegen eines begründeten Verdachtes einer Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs.1, bei Gefahr im Verzuge 
private Grundstücke, ausgenommen die sich darauf befindenden Gebäude, zu betreten. Sie sind insbesondere 
berechtigt, in Gepäckstücken oder anderen Behältnissen sowie Fahrzeugen nach Gegenständen, die sich Perso-
nen verbotswidrig angeeignet haben, zu suchen, soweit deren Besitz als Tatbestand einer Verwaltungsübertre-
tung in Betracht kommt. Unter Anwendung der Bestimmungen des § 39 Abs.2 und 4 VStG.1950 können sie eine 
vorläufige Beschlagnahme durchführen. 
 
§ 23. a) Wer sich bei Betreten auf frischer Tat weigert, seine Identität gemäß § 19 Abs.2 bekanntzugeben, oder 
         b) eine Beweissicherung gemäß § 19 Abs.3 verhindert, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 727 Euro bestraft. 
 
 
60.) Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz 
LGBl 53/1976 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 24. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Tätigkeit eines Berg- und Schiführers (§ 1 Abs. 1) ausübt, obwohl er nicht (§ 3 Abs. 1) oder nicht mehr 
(§ 6) befugt ist; 
b) gegen die Bestimmungen des § 14 verstößt. 
c) (entfallen) 
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(2) Verwaltungsübertretungen (Abs. 1) sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 727 Euro 
zu bestrafen. 
 
 
61.) Steiermärkisches Betreuungsgesetz  
LGBl 101/2005 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 13. (1) Wer entgegen einer Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 eine Betreuungseinrichtung des Landes unbefugt 
betritt oder sich in dieser aufhält, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1 700,–, im Nicht-
einbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 schuldig, derentwegen sie bereits einmal bestraft 
worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die betreffende Tat angedroh-
ten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so können 
Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Eine Freiheitsstrafe ist aber nur zulässig, wenn 
es ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. 
 
(3) (entfallen) 
 
(4) Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für Maßnahmen der Landesbetreuung von hilfs- und schutzbedürf-
tigen Fremden zu verwenden. 
 
 
62.) Steiermärkisches Buschenschankgesetz  
LGBl 42/1979 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 7. (1) Wer 

a) die Ausschank- und Verabreichungsbefugnisse überschreitet (§ 1 Abs.1 und § 5), 
b) das Buschenschankrecht ohne ordnungsgemäße Anmeldung und vor Ablauf der Untersagungsfrist ausübt 
(§ 3 Abs.1 bis 3), 
b1) Bezeichnungen wie ,Buschenschank’ oder ,Buschenschenke’ oder entsprechende Wortverbindungen (§ 1 
Abs. 1) unbefugt verwendet, 
c) das Buschenschankrecht über den Rahmen der Angaben der Anmeldung hinaus ausübt (§ 2 Abs.2), 
d) das Buschenschankrecht trotz Untersagung ausübt (§ 3 Abs.1, 3 bis 5 und § 7 Abs.2), 
e) den Geboten oder Verboten des § 4 zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Im Falle einer rechtskräftigen Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung nach Abs.1 oder wegen unbe-
fugter Ausübung des Gastgewerbes hat bei schweren Verstößen die Bezirksverwaltungsbehörde bei erstmaliger 
Übertretung die Untersagung der Ausübung des Buschenschankrechtes anzudrohen, bei einer zweiten Übertre-
tung die Ausübung des Buschenschankrechtes für die Dauer von sechs Monaten und bei weiteren Übertretungen 
für die Dauer eines Jahres zu untersagen. 
 
 
63.) Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
LGBl 70/2005 idgF LGBl 45/2014  
 
§ 64. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen § 5 Abs. 1 eine Stromerzeugungsanlage ohne elektrizitätsrechtliche Bewilligung oder entgegen 
dieser errichtet, wesentlich ändert oder betreibt, 
2. entgegen § 5 Abs. 4 (Änderung des Anlagencharakters), § 12 (Fertigstellung und Bekanntgabe der fachlich 
geeigneten Person), § 16 Abs. 2 (Betriebsauflassung), § 26 Abs. 5 und 6 (Betriebsleiterin/Betriebsleiter), § 49 
Abs. 2 und 6 (Geschäftsführerin/Geschäftsführer), § 54 Abs. 5, 6 und 7 (Umwandlung, Endigung der Konzes-
sion) und § 50 Abs. 2 (Pächterin/Pächter) seiner Anzeigepflicht bzw. seiner Pflicht zur Einholung einer Ge-
nehmigung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
3. entgegen § 22 Abs. 3 den Netzzugang ganz oder teilweise verweigert hat, 
4. entgegen § 23 die allgemeinen Bedingungen für Betreiberinnen/Betreiber von Verteilernetzen nicht, nicht in 
der vorgeschriebenen Art oder ohne Genehmigung der Regulierungsbehörde erlässt oder ändert, 
5. entgegen § 29 ihren/seinen Pflichten als Verteilernetzbetreiberin/Verteilernetzbetreiber nicht nachkommt, 
6. entgegen § 32 ihren/seinen Pflichten als Übertragungsnetzbetreiberin/Übertragungsnetzbetreiber nicht 
nachkommt, 
7. entgegen § 33 seinen Pflichten als Regelzonenführer nicht nachkommt, 
8. entgegen der Bestimmung des § 33a den Netzentwicklungsplan nicht vorlegt, 
9. entgegen § 35 ihren/seinen Pflichten als Netzbenutzerin/Netzbenutzer nicht nachkommt, 
10. entgegen § 36 ihrer/seiner Verpflichtung nicht nachkommt, 
11. entgegen § 36a seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
12. ihrer/seiner Verpflichtung gemäß § 36b Abs. 1 und 2 nicht nachkommt, 
13. entgegen § 37 ihren/seinen Pflichten als Erzeugerin/Erzeuger nicht nachkommt, 
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14. den Bestimmungen des § 37 Abs. 2 bis 4 nicht entspricht, 
15. entgegen § 39 Abs. 8, 9 und 11 seinen Aufgaben und Pflichten als Bilanzgruppenverantwortlicher nicht 
nachkommt, 
16. entgegen § 40 den Auflagen in der Genehmigung der allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverant-
wortliche nicht nachkommt, 
17. entgegen § 42 Abs. 4 seinen Pflichten nicht nachkommt, 
18. entgegen §§ 44 und 48 ein Verteilernetz ohne Konzession betreibt oder sonst in diesen Bestimmungen 
enthaltenen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
19. entgegen § 59 Abs. 1, 2 und 5 ihren/seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
20. entgegen § 62 Abs. 1 und 2 ihrer/seiner Berichtspflicht nicht nachkommt, 
21. in Bescheiden und Erkenntnissen auf Grund dieses Landesgesetzes getroffene Anordnungen, Aufträge 
und Auflagen nicht erfüllt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Werden 
die Übertretungen nach Abs. 1 gemäß den § 37 Abs. 2, § 33b Abs. 2 oder § 59 Abs. 5 von Unternehmen, an 
deren Netz mindestens 100.000 Kundinnen/Kunden angeschlossen sind, begangen, so ist eine Geldstrafe von 
mindestens 10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro zu verhängen. Werden die Übertretungen nach Abs. 1 ge-
mäß § 22 Abs. 3, § 29, § 32, § 33 Abs. 3 und § 42 Abs. 4, § 33a Abs. 1, § 36a Abs. 1, 3 und 4, § 36b Abs. 1 und 
2, § 39 Abs. 8, 9 und 11 sowie § 44 Abs. 1, 14, 16, 17 und 18 von Unternehmen, an deren Netz mindestens 
100.000 Kundinnen/Kunden angeschlossen sind, begangen, so ist eine Geldstrafe von mindestens 50.000 Euro 
und höchstens 100.000 Euro zu verhängen. 
 
(3) Soweit gemäß § 26 auch die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter der Behörde gegenüber für die Einhaltung der 
der Konzessionsinhaberin/den Konzessionsinhaber treffenden Verpflichtungen verantwortlich ist, trifft auch sie/ihn 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß Abs. 1 und Abs. 2. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession an eine Pächterin/einen 
Pächter genehmigt, so trifft diesen die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung. 
 
(6) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen. 
 
(7) (entfallen) 
 
(8) (entfallen) 
 
(9) Geldstrafen fließen dem nach § 38 eingerichteten Fonds zu. 
 
§ 67. (1) Elektrizitätsunternehmen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Besitze einer Gebiets-
konzession sind, gelten im Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit als Verteilernetzbetreiberin/Verteilernetzbetreiber 
konzessioniert. Die Rechte und Pflichten, die Ausübung, die Endigung und der Entzug der Konzession richten 
sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. Bestehen Zweifel über den Umfang der bisherigen Tätigkeit, so 
hat über Antrag einer Betreiberin/eines Betreibers eines Verteilernetzes die Behörde den Umfang der bisherigen 
Tätigkeit mit Bescheid festzustellen. Anhängige Verfahren sind nach den bisherigen Rechtsvorschriften zu Ende 
zu führen. 
 
(2) Elektrizitätsunternehmen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Übertragungsnetz betreiben, 
gelten im Sinne des § 43 als angezeigt. § 43 Abs. 2 gilt sinngemäß. Die Rechte und Pflichten und die Maßnah-
men zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung richten sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 
 
(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig eingesetzten Pächterinnen/Pächter oder 
Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer gelten als nach diesem Gesetz genehmigt. Die der Betreiberin/dem Be-
treiber eines Verteilernetzes nach diesem Gesetz zukommenden Rechte und Pflichten gelten für die Geschäfts-
führerin/den Geschäftsführer oder Pächterin/Pächter sinngemäß. Sind mehrere Geschäftsführerin-
nen/Geschäftsführer bestellt, so ist innerhalb von zwei Monaten bekannt zu geben, welche/welcher von diesen 
der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes (§ 49 Abs. 1) verantwortlich ist. 
 
(4) Fehlt einer Verteilernetzbetreiberin/einem Verteilernetzbetreiber, der gemäß § 44 Abs. 3 Z 2 einer Geschäfts-
führerin/eines Geschäftsführers oder Pächterin/Pächters bedarf, eine Geschäftsführerin/ein Geschäftsführer oder 
Pächterin/Pächter, so hat diese/dieser innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine 
Geschäftsführerin/einen Geschäftsführer oder Pächterin/Pächter zu bestellen und innerhalb dieser Frist um Ge-
nehmigung der Bestellung anzusuchen. Fehlt einer Pächterin/einem Pächter, die/der gemäß § 50 Abs. 1 einer 
Geschäftsführerin/eines Geschäftsführers bedarf, eine solche Geschäftsführerin/ein solcher Geschäftsführer, so 
hat die Pächterin/der Pächter innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Ge-
schäftsführerin/einen Geschäftsführer zu bestellen und innerhalb dieser Frist um die Genehmigung der Bestellung 
anzusuchen. 
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(5) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig bestellten BetriebsleiterInnen gelten als ge-
nehmigt nach diesem Gesetz. Fehlt einer Betreiberin/einem Betreiber eines Netzes die erforderliche Betriebsleite-
rin/der erforderliche Betriebsleiter, so hat die Betreiberin/der Betreiber des Netzes innerhalb von zwei Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die/den gemäß § 26 erforderliche Betriebsleiterin/erforderlichen Betriebsleiter 
zu bestellen und innerhalb dieser Frist um Genehmigung der Bestellung der Betriebsleiterin/des Betriebsleiters 
anzusuchen. 
 
(6) Auf bestehende Verträge über den Anschluss sind die jeweils bisher genehmigten Allgemeinen Netzbedin-
gungen anzuwenden. 
 
(7) Zum im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes genehmigte Allgemeine Bedingungen gelten als geneh-
migt nach diesem Gesetz. 
 
(8) Erfolgte Namhaftmachungen und Übertragungen unter Grundlage des § 36 des Stmk. Elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetztes 2001, LGBl. Nr. 60/2001, gelten als Namhaftmachungen und Übertragungen im 
Sinne des § 33 dieses Gesetzes. 
 
(9) Der unter Grundlage des § 47 des Steiermärkischen Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetztes 
2001, LGBl. Nr. 60/2001, mit der Verordnung der Stmk. Landesregierung vom 29. Oktober 2001, LGBl. Nr. 
81/2001, eingerichtete Fonds (Ökofonds) gilt als Fonds im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(10) (Anm: entfallen) 
 
(11) Erzeugungsanlagen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig bestehen und betrieben 
werden oder rechtmäßig errichtet werden können, gelten als nach diesem Gesetz genehmigt. Die §§ 12 bis 19 
sind auf diese Erzeugungsanlagen anzuwenden. 
 
(12) Betreiberinnen/Betreiber von bewilligungspflichtigen Erzeugungsanlagen sind verpflichtet, innerhalb von zwei 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Behörde eine fachlich geeignete Person (§ 12) bekannt zu ge-
ben. 
 
(13) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen worden sind, finden die bis-
herigen Rechtsvorschriften Anwendung. 
 
(14) Die Rechte und Pflichten von Endverbrauchern, die elektrische Energie an Verbraucher innerhalb einer Ver-
brauchsstätte im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig abgeben, werden durch die Bestim-
mungen dieses Gesetzes nicht berührt. 
 
(15) Vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Unterneh-
men im Sinne des § 2 Z 47 gehören und die am 1. Juli 2004 Träger einer Konzession für Verteilernetzbetreiber 
sind, haben bis spätestens 1. Jänner 2006 der Landesregierung ein Unternehmen zu benennen, auf das die Kon-
zession bei Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen zu übertragen ist. Bei Erfüllung der Konzessionsvoraus-
setzungen hat das benannte Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Konzession in dem zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Umfanges. Die Benennung der bisherigen Konzessions-
trägerin/des bisherigen Konzessionsträgers ist zulässig, wenn die gesetzlich vorgesehenen Konzessionsvoraus-
setzungen erfüllt werden. Die Konzessionserteilung hat im Sinne der §§ 44ff. zu erfolgen. Erstreckt sich das Ver-
teilernetz über zwei oder mehrere Länder, haben die beteiligten Länder gemäß Artikel 15 Abs. 7 B-VG vorzuge-
hen. 
 
(16) Abs. 15 findet keine Anwendung auf vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder Unternehmen, die zu 
einem vertikal integrierten Unternehmen im Sinne des § 2 Z 47 gehören, wenn die Anzahl der an das Netz ange-
schlossenen Kunden 100.000 nicht übersteigt. 
 
(17) Kommt ein vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen seiner Verpflichtung zur Benennung eines geeigne-
ten Konzessionsträgers gemäß Abs. 15 nicht nach, hat die Landesregierung gegen die bisherige Konzessionsträ-
gerin/den bisherigen Konzessionsträger ein Konzessionsentziehungsverfahren gemäß § 55 einzuleiten und dar-
über dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu berichten. Zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes kann 
auch ein anderes Elektrizitätsunternehmen in das Netz des bisherigen Konzessionsträgers eingewiesen werden; 
die Bestimmungen des § 56 sind sinngemäß anzuwenden. Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei oder mehre-
re Länder, haben die beteiligten Länder gemäß Artikel 15 Abs. 7 B-VG vorzugehen. 
 
(18) Bescheide, die im Widerspruch zu § 2 Z 41 stehen, treten spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes außer Kraft. Verträge, die von einer Netzbetreiberin/einem Netzbetreiber unter Zugrundelegung von 
allgemeinen Netzbedingungen für den Zugang zum Übertragungsnetz abgeschlossen wurden, gelten ab dem 
Zeitpunkt der Anwendbarkeit des § 2 Z 41 als Verträge, denen die geltenden Allgemeinen Bedingungen für den 
Zugang zu einem Verteilernetz des betreffenden Netzbetreibers zugrunde liegen. 
 

268 
 

(19) Unbeschadet der in Absatz 15 enthaltenen Regelung haben vertikal integrierte Unternehmen, die Verteil-
netzbetreiber sind, an deren Netz mehr als 100.000 Kunden angeschlossen sind, vorzusehen, dass bereits ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes hinsichtlich ihrer Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übri-
gen Tätigkeitsbereichen eines vertikal integrierten Unternehmens, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen, 
die zur Sicherung dieser Unabhängigkeit erforderlichen Maßnahmen gemäß § 44 Abs. 14 Z 1 bis 4 getroffen 
werden. 
 
 
64.) Steiermärkisches Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz  
LGBl 12/2012 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 33. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht ein-
hält; 
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält; 
3. den Bestimmungen der §§ 6 bis 16 zuwiderhandelt; 
4. die Duldungsverpflichtungen und Auskunftspflichten nach §§ 20 und 21 verletzt; 
5. der Verpflichtung zur Meldung eines Brandes oder einer örtlichen Gefahr (§ 25) nicht nachkommt; 
6. gegen die von der Einsatzleitung verhängten Sicherheitsvorkehrungen (§ 27) verstößt; 
7. im Fall eines Brandes oder einer örtlichen Gefahr der Pflicht zur Hilfeleistung (§ 28 Abs. 1) nicht nach-
kommt oder die Duldungsverpflichtung (§ 28 Abs. 2) verletzt; 
8. es unterlässt, Sicherungsmaßnahmen und Aufräumungsarbeiten durchzuführen (§ 30 Abs. 1). 

  
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
65.) Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz  
LGBl 73/2001 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 30. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Feuerungsanlagen in Verkehr bringt, die nicht den Bestimmungen des § 3 entsprechen; 
2. die Organe der Behörde hindert, die Überwachungstätigkeit gemäß Überwachung des Inverkehrbringens 
durchzuführen (§ 26); 
3. Feuerungsanlagen in Verkehr bringt, die nicht den Bestimmungen des § 9 entsprechen; 
4. die Konformitätserklärung abgibt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen (§ 10 Abs. 6); 
5. die CE-Kennzeichnung anbringt, ohne die erforderliche Konformitätserklärung zu besitzen (§ 11 Abs. 1); 
6. eine Kennzeichnung anbringt, die mit der CE-Kennzeichnung verwechselt werden kann (§ 11 Abs. 3 und 4); 
7. zum Beheizen der Feuerungsanlage nicht zulässige Brennstoffe verwendet (§ 22); 
8. die gemäß Überprüfung der Feuerungsanlagen erforderlichen Überprüfungen nicht durchführen lässt (§ 24 
Abs. 1); 
9. die bei der Überprüfung aufgezeigten Mängel nicht fristgerecht beheben lässt (§ 24 Abs. 3); 
10. die Organe der Behörde hindert, ihren Aufgaben gemäß Überwachung des Betriebes nachzukommen (§ 
27); 
11. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht 
einhält; 
12. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) (entfallen) 
 
(4) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde und sind 
für Förderungsmaßnahmen des Umweltschutzes zu verwenden. 
 
§ 33. (1) ..... 
 
(5) Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 30 Abs. 2 wie folgt: 
 
“(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
270.000 Schilling zu bestrafen.” 
 
 
66.) Steiermärkisches Feuerwehrgesetz  
LGBl 13/2012 idgF LGBl 87/2013  
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§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die in Bescheiden oder Erkenntnissen gemäß § 10 vorgeschriebenen Anordnungen und Auflagen nicht ein-
hält, 
2. die Alarmierung der Feuerwehr mutwillig veranlasst, 
3. Uniformen, Dienstgrade oder das Korpsabzeichen der Feuerwehr ohne schriftliche Zustimmung des Lan-
desfeuerwehrverbandes Steiermark für andere als Feuerwehrzwecke verwendet. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3.634 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. Geldstra-
fen sind für Feuerwehrzwecke zu verwenden. 
 
 
67.) Steiermärkisches Fischereigesetz  
LGBl 85/1999 idgF LGBl 52/2014  
 
§ 8. (1) Jede Person, welche als Fischereiaufsichtsorgan tätig werden soll, ist hierfür auf Antrag der/des Fische-
reiberechtigten gemäß den Bestimmungen des Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetzes – StAOG zu bestellen. 
Es gelten die Bestimmungen des StAOG, sofern im Folgenden nichts Abweichendes geregelt wird. 
 
(2) Voraussetzung für die Bestellung zum Fischereiaufsichtsorgan sind neben den in § 4 StAOG angeführten 
fachlichen Voraussetzungen 

1. der Besitz einer gültigen Fischerkarte oder der Nachweis der fachlichen Eignung zur Ausstellung einer Fi-
scherkarte gemäß § 9 Abs. 3 und 
2. die Vorlage einer Bescheinigung des Landesfischereiverbandes über den erfolgreichen Besuch eines Fi-
schereiaufseherkurses. 

Dieser Nachweis kann auch durch den erfolgreichen Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung oder die 
erfolgreiche Absolvierung einer gleichwertigen Ausbildung in der Steiermark, in einem anderen Bundesland oder 
im Ausland erbracht werden. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat sich vor der Bestellung durch eingehende Be-
fragung die Gewissheit zu verschaffen, dass die Kenntnis des gegenständlichen Gesetzes gewährleistet ist. 
 
(3) Fischereiaufsichtsorgane müssen an Fortbildungskursen teilnehmen, die vom Landesfischereiverband zu 
veranstalten sind. Über deren Besuch ist eine Bescheinigung auszustellen. Die Bestellung als Fischereiaufsichts-
organ durch die Bezirksverwaltungsbehörde erlischt gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 StAOG, wenn der Bezirksverwal-
tungsbehörde nicht alle fünf Jahre eine Bescheinigung des Landesfischereiverbandes oder einer gleichwertigen 
Ausbildungseinrichtung in einem anderen Bundesland oder im Ausland über die erfolgreiche Teilnahme an einem 
gleichwertigen Fortbildungskurs vorgelegt wird. 
 
(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung insbesondere nähere Vorschriften zu erlassen über 

1. die Anmeldung zum Fischereiaufseherkurs, 
2. Inhalt und Umfang des Fischereiaufseherkurses, 
3. die Anmeldung zu Fortbildungskursen, 
4. Inhalt und Umfang des Fortbildungskurses, 
5. die Ausstellung der Kursbescheinigung und 
6. die Höhe des Kursbeitrages. 

 
(5) Die Fischereiaufsichtsorgane haben in Ausübung ihres Dienstes folgende Aufgaben und Befugnisse: 

1. die Befugnisse gemäß § 7 Abs. 1und 2 Z 1 StAOG, 
2. die Befugnis gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 StAOG bei Verwaltungsübertretungen gegen die Bestimmungen der §§ 
9, 12, 13 und 15 dieses Gesetzes sowie 
3. die Befugnis, Personen, die den Fischfang ausüben, ohne den Nachweis einer gültigen Fischerkarte, Fi-
schergastkarte oder eines Erlaubnisscheines erbringen zu können, die ungültigen Dokumente abzunehmen. 
Diese Dokumente sind unverzüglich bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. 

 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) gegen die Hegepflichten gemäß § 1 Abs. 2 verstößt, 
b) gegen die Verpachtungsbeschränkungen bzw. Mitteilungspflichten gemäß § 2 Abs. 3 verstößt, 
ba) gegen die Bewilligungspflicht des § 4 verstößt, 
c) gegen die Verpflichtung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung gemäß § 6 verstößt, 
d) gegen die Beaufsichtigungspflicht gemäß § 7 Abs. 1 verstößt, 
e) ohne öffentliche Berechtigung gemäß § 9 Abs. 1 den Fischfang ausübt, 
f) gegen die Eintragungs-, Aufzeichnungs- und Vorweispflicht gemäß § 9 Abs. 4 zweiter Satz verstößt, 
g) gegen die fischereipolizeilichen Bestimmungen gemäß § 11 verstößt, 
h) gegen die Entnahmeverbote betreffend Schonzeiten und Mindestfanglängen gemäß § 12 Abs. 1 verstößt, 
i) sich verbotener Fangarten, -mittel oder -vorrichtungen gemäß § 13 Abs. 1 bedient oder ein unzulässiges 
Wettfischen gemäß § 13 Abs. 2 durchführt, 
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j) gegen die in § 14 vorgesehenen Fischfangbeschränkungen verstößt, 
k) gegen das im § 15 Abs. 1 geregelte Verbot des Elektrofischfanges bzw. gegen die im § 15 Abs. 7 letzter 
Satz enthaltene Mitteilungspflicht verstößt, 
l) gegen die Anzeigepflicht gemäß § 16 verstößt, 
m) gegen die Einlassungsbeschränkung gemäß § 17 verstößt, 
n) gegen die Anmeldepflichten gemäß § 18 Abs. 2 verstößt, 
o) als Grundbesitzer gegen das Behinderungsverbot gemäß § 19 zweiter Satz verstößt, 
p) gegen die Anzeigepflicht gemäß § 20 verstößt, 
q) gegen das Behinderungsverbot, die Anzeigepflicht und das Durchführungsgebot gemäß § 21 verstößt, 
r) gegen die Anzeigepflicht gemäß § 22 verstößt und 
s) gegen auf Grund dieses Gesetzes erlassene Verordnungen verstößt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 und 2 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
2.200 Euro zu bestrafen. 
 
 
68.) Steiermärkisches Fleischuntersuchungsgebührengesetz 
LGBl 5/2008  
 
§ 10. Aufsichtsorgane, die ihre Verpflichtungen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 verletzen, begehen eine Verwaltungs-
übertretung und sind mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
 
69.) Steiermärkisches Gasgesetz  
LGBl 54/1973 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 9. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Gasanlagen herstellt oder betreibt, die nicht den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und Abs. 1a entsprechen; 
2. Gasanlagen herstellt, ändert oder instand setzt, obwohl er zur Ausübung einer solchen Tätigkeit gesetzlich 
nicht befugt ist (§ 3 Abs. 3); 
3. als Besitzer einer Gasanlage den Verpflichtungen gemäß § 4 Abs. 1 nicht entspricht; 
4. als Organ eines Gasversorgungsunternehmens den Verpflichtungen gemäß § 4 Abs. 2 und 3 nicht ent-
spricht; 
5. eine Gasanlage ohne die gemäß § 6 erforderliche Bewilligung errichtet oder ändert; 
6. als Besitzer einer neu hergestellten oder geänderten Gasanlage der Verpflichtung gemäß § 7 Abs. 1 nicht 
entspricht, diese vor der Inbetriebnahme überprüfen zu lassen; 
7. Abnahmebefunde überprüft und ausstellt, ohne hierfür gemäß § 7 Abs. 2 befugt zu sein; 
8. den Verpflichtungen gemäß § 8 nicht nachkommt; 
9. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht ein-
hält. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Tat ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet. 
 
(4) Geldstrafen fließen dem Land Steiermark zu. 
 
§ 11a. (1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 73/2001 anhängigen Verfahren sind nach 
den bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen. 
 
(2) Bis zum 31. Dezember 2001 lautet § 9 Abs. 2 wie folgt: 
“(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
270.000 Schilling zu bestrafen.” 
 
 
70.) Steiermärkisches Gemeindewasserleitungsgesetz  
LGBl 42/1971 idgF LGBl 7/2002  
 
§ 8. (1) Handlungen und Unterlassungen, wodurch die Anschlussgebühren, der Wasserzins und die Wasserzäh-
lergebühren schuldhafterweise verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt werden, sind mit einer Geldstrafe bis zu 
727 Euro, jedoch höchstens bis zum Dreifachen des Betrages, um den die Gebühren verkürzt oder der Verkür-
zung ausgesetzt wurden, zu bestrafen. 
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(2) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1 Abs. 1, 4 erster Satz und 6 erster Satz, des § 2 Abs. 1, 
des § 3 Abs. 2 oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 
2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Ahndung der Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 und 2 obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden. Die 
Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Bereich die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
71.) Steiermärkisches Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 97/2006 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. GVO ohne Bewilligung gemäß § 3 ausbringt; 
2. die in Bewilligungen gemäß § 8 vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. die Organe der Behörde daran hindert, die Überprüfungstätigkeit gemäß § 10 durchzuführen; 
2. die Durchführung der Maßnahmen gemäß § 11 Abs. 1 und 3 behindert. 

 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 sind mit Geldstrafen bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
72.) Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz  
LGBl 134/1993 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 54. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. Anträge nach § 7 Abs. 1, § 27 Abs. 1 oder die Erklärung nach § 17 Abs. 4 nicht fristgerecht einbringt oder 
2. entgegen einer nach § 17 abgegebenen Erklärung ein Baugrundstück in einer Beschränkungszone für Zweit-
wohnsitze zur Begründung eines Zweitwohnsitzes nutzt oder nutzen lässt. 
 
(2) Übertretungen nach diesem Gesetz sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 35.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
 
73.) Steiermärkisches Güter- und Seilwege-Landesgesetz  
LGBl 21/1970 idgF LGBl 58/2000  
 
§ 25. Wer 

1. eine Bringungsanlage nach § 6 ohne Bewilligung der Agrarbehörde errichtet, abändert oder benützt; 
2. den Anordnungen der Agrarbehörde, die auf Grund dieses Gesetzes oder der gemäß § 6 Abs. 3 erlassenen 
Verordnung ergangen sind, zuwiderhandelt; 
3. die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen hindert, die ihnen im § 20 eingeräum-
ten Befugnisse auszuüben; 
4. Vermessungszeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach diesem Ge-
setz verwendet werden, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen. 
 
 
74.) Steiermärkisches Heilvorkommen- und Kurortegesetz  
LGBl 161/1962 idgF LGBl 15/2002  
 
§ 26. (1) Zuwiderhandlungen gegen die im § 6 Abs. 5, § 7 Abs. 2 und 3, § 10 Abs. 2, § 16 Abs. 6, § 17 Abs. 6 und 
§ 20 Abs. 10 aufgestellten Verbote oder die im § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 7, § 12 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1, 2, 3 und 
5, § 16 Abs. 4 und § 17 Abs. 4 aufgestellten Gebote, der Betrieb einer Kuranstalt oder Kureinrichtung (§ 11) oder 
der Vertrieb der Produkte von Heilvorkommen (§ 17) ohne Bewilligung sowie Verletzungen der Verschwiegen-
heitspflicht (§ 14) sind als Verwaltungsübertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 726 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes in Verkehr gesetzt wurden, und Werbematerial, 
das den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht, können für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Die Geldstrafen und Verfallserlöse fließen dem Land zu. 
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75.) Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 
LGBl 89/2012  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. der Meldepflicht gemäß § 11 Abs. 1 oder Abs. 3 nicht zeitgerecht oder nicht nachkommt, 
2. einen Nachweis gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 und 3 nicht erbringt, 
3. unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht die Hundeabga-
be verkürzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand eines in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder durch andere Verwaltungsvorschriften mit 
strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand eines in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde, unbeschadet der 
Verpflichtung der Nachzahlung der verkürzten Abgabe, bei vorsätzlicher Begehung bis zum fünffachen des ver-
kürzten Betrages, höchstens aber mit 4.000 Euro, bei fahrlässiger Begehung bis zum einfachen des verkürzten 
Betrages, höchstens aber mit 2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Die aufgrund dieses Gesetzes verhängten Geldstrafen fließen der Gemeinde zu. 
 
 
76.) Steiermärkisches IPPC-Anlagen- und Seveso II-Betriebe-Gesetz  
LGBl 85/2003 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine bewilligungspflichtige Anlage ohne die dafür erforderliche Bewilligung gemäß § 3 Abs. 1 errichtet, be-
treibt oder wesentlich ändert; 
2. entgegen § 3 Abs. 5 eine Änderung nicht anzeigt oder eine Anlage ohne oder entgegen der behördlichen 
Kenntnisnahme gemäß § 5 Abs. 3 betreibt; 
3. Vorhaben abweichend von Bewilligungen gemäß § 5 Abs. 1 oder behördlichen Kenntnisnahmen gemäß § 5 
Abs. 3, die auf Grund dieses Gesetzes erteilt wurden, ausführt; 
4. die in Bescheiden oder Erkenntnissen nach dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes getroffenen Anordnungen 
oder vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
5. entgegen § 7 eine Überprüfung nicht duldet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht; 
6. entgegen § 8 Abs. 2 die verpflichtenden Meldungen nicht vollständig oder nicht zeitgerecht erstattet; 
7. entgegen § 9 Abs. 1 nicht alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwere Unfälle zu verhüten oder de-
ren Folgen für Menschen und Umwelt zu begrenzen; 
8. entgegen § 9 Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht Mitteilung macht; 
9. entgegen § 9 Abs. 3 Mitteilungen an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert; 
10. entgegen § 9 Abs. 4 kein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ausarbeitet, verwirklicht und zur Ein-
sicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Änderungen des Betriebs nicht überprüft und erforderlichen-
falls ändert; 
11. entgegen § 9 Abs. 5 und 7 keinen Sicherheitsbericht, einen solchen entgegen § 9 Abs. 7 der Behörde 
nicht binnen angemessener Frist übermittelt oder entgegen § 9 Abs. 8 nicht überprüft und aktualisiert; 
12. entgegen § 9 Abs. 9 keinen internen Notfallplan erstellt oder einen solchen nicht aktualisiert; 
13. entgegen § 9 Abs. 10 sachdienliche Informationen nicht austauscht; 
14. entgegen § 9 Abs. 11 möglicherweise betroffene Personen nicht über die Gefahren, Sicherheitsmaßnah-
men und das richtige Verhalten im Fall eines schweren Unfalls informiert, solche Informationen nicht alle drei 
Jahre überprüft und aktualisiert oder entgegen § 9 Abs. 11 der Öffentlichkeit nicht ständig zugänglich macht. 

  
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Z 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 werden mit Geldstrafe bis zu 3.700 Euro, Verwal-
tungsübertretungen gemäß Z 8, 9 und 10 mit Geldstrafe bis zu 2.200 und Verwaltungsübertretungen gemäß 
Z. 11, 12, 13 und 14 mit Geldstrafe bis zu 1.100 Euro jeweils von der Bezirksverwaltungsbehörde bestraft. 
 
(3) (entfallen) 
 
(4) Geldstrafen fließen dem Land Steiermark zu. 
 
 
77.) Steiermärkisches Jugendgesetz  
LGBl 81/2013  
 
§ 23. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung der Jugendschutzbestimmun-
gen zur Unterstützung der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen 
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2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungs(straf-)verfahren erforderlich sind. 
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen § 14 Abs. 1 nicht dafür Sorge trägt, dass die der Aufsicht unterstehenden Kinder und Jugendli-
chen die Bestimmungen dieses Gesetzes einhalten; 
2. entgegen § 15 als Erziehungsberechtigte/Erziehungberechtigter den Zeitrahmen für den Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen an allgemein zugänglichen Orten und Vereinslokalen sowie für den Besuch von öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen über das gesetzlich erlaubte Maß hinaus ausdehnt; 
3. entgegen § 19 Abs. 2 Kinder und Jugendliche vor deren vollendeten 16. Lebensjahr zum Mitfahren einlädt 
oder mitfahren lässt; 
4. entgegen § 20 Abs. 3 nicht jene Vorkehrungen trifft, die gewährleisten sollen, dass Kindern und Jugendli-
chen jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen nicht zugänglich gemacht werden kön-
nen. 
5. entgegen § 21 sein Alter gegenüber Personen, die die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu überwa-
chen haben, nicht entsprechend nachweist; 
6. entgegen § 25 Abs. 1 den Zutritt zu Betriebs-, Veranstaltungs- und Vereinsräumen sowie den dazugehöri-
gen Liegenschaften nicht gewährt oder die verlangten Auskünfte verweigert. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält; 
3. entgegen § 14 Abs. 2 Kindern und Jugendlichen die Übertretung dieses Gesetzes ermöglicht oder erleich-
tert; 
4. entgegen § 14 Abs. 3 nicht dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche die für sie bestimmten Beschränkun-
gen oder Verbote einhalten oder es unterlässt, auf diese in deutlich lesbarer Schrift hinzuweisen; 
5. entgegen § 18 Abs. 4 alkoholische Getränke, Tabakerzeugnisse, Drogen und ähnliche Stoffe an Personen 
abgibt, denen der Erwerb, Besitz und Konsum nicht gestattet ist; sollte der Ausschank von Alkohol an Jugend-
liche im Rahmen der Gewerbeordnung erfolgen, gelten diesbezüglich die gewerberechtlichen Strafbestim-
mungen; 
6. entgegen § 20 Abs. 1 jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen Kindern und Jugend-
lichen anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht. 

 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde unbeschadet des Abs. 7 mit 
Geldstrafen bis zu 3.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2 sind unbeschadet des Abs. 7 mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(5) Jede von Unternehmerinnen/Unternehmern, Veranstalterinnen/Veranstaltern, Gewerbetreibenden oder deren 
Beauftragten begangene Verwaltungsübertretung ist der für die Entziehung der Gewerbeberechtigung bzw. der 
Veranstaltungsbewilligung zuständigen Behörde zu melden, um gegebenenfalls die für die Ausübung des Gewer-
bes bzw. die für die Durchführung der Veranstaltung erforderliche Zuverlässigkeit zu überprüfen. 
 
(6) Der Versuch ist bei Verwaltungsübertretungen gem. Abs. 2 strafbar. 
 
(7) Bei einer innerhalb von drei Jahren wiederholten Begehung einer Verwaltungsübertretung gem. Abs. 1 und 2 
kann die Bezirksverwaltungsbehörde Erwachsenen als Teil der Strafe die Teilnahme an einer (Gruppen-) Schu-
lung zum Thema Jugendschutz bis zu einer Gesamtdauer von vier Stunden auftragen, wenn dies aus präventiven 
Gründen notwendig erscheint; sollten die Übertretungen aber im Rahmen der Ausübung eines Gewerbes gemäß 
der Gewerbeordnung erfolgen, so kann eine Schulung nicht aufgetragen werden. Gleichzeitig begangene Über-
tretungen zählen hinsichtlich der Berechnung der Jahresfrist als eine Übertretung. Ab einer neuerlichen Übertre-
tung nach der Schulung beginnt die Jahresfrist wieder zu laufen. Den Schulungsteilnehmerin-
nen/Schulungsteilnehmern kann ein Beitrag zu den Kosten der Schulung vorgeschrieben werden. Nähere Best-
immungen zu Ablauf, Inhalt und Kosten der Schulung können durch Verordnung der Landesregierung festgelegt 
werden. 
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält. 

  
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. entgegen § 15 Abs. 2 die dort vorgegebenen Zeiten überschreitet; 
2. entgegen § 16 die dort festgelegten Verbote oder Einschränkungen nicht einhält; 
3. entgegen § 17 vor dem vollendeten 15. Lebensjahr Unterhaltungsspielapparate oder vor dem vollendeten 
18. Lebensjahr Geldspielapparate benützt oder an Glücksspielen teilnimmt; 
4. entgegen § 18 Abs. 1 vor dem vollendeten 16. Lebensjahr alkoholische Getränke und Tabakerzeugnisse 
erwirbt, besitzt oder konsumiert; 
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5. entgegen § 18 Abs. 2 vor dem vollendeten 18. Lebensjahr Getränke mit gebranntem Alkohol sowie spiritu-
osenhältige Mischgetränke erwirbt, besitzt oder konsumiert; 
6. entgegen § 18 Abs. 3 vor dem vollendeten 18. Lebensjahr andere als in § 18 Abs. 1 und 2 genannte Dro-
gen und ähnliche Stoffe erwirbt, besitzt oder konsumiert; 
7. entgegen § 18 Abs. 4 alkoholische Getränke, Tabakerzeugnisse, Drogen und ähnliche Stoffe an Personen 
abgibt, denen der Erwerb, Besitz und Konsum nicht gestattet ist; 
8. entgegen § 19 Abs. 1 vor dem vollendeten 16. Lebensjahr Kraftfahrzeuge zum Mitnehmen anhält; 
9. entgegen § 20 Abs. 4 jugendgefährdende Medien oder Gegenstände erwirbt oder besitzt. 
10. entgegen § 21 sein Alter nicht gegenüber Personen, die die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu 
überwachen haben, entsprechend nachweist; 
11. entgegen § 25 Abs. 1 den Zutritt zu Betriebs-, Veranstaltungs- und Vereinsräumen sowie den dazugehöri-
gen Liegenschaften nicht gewährt oder die verlangten Auskünfte verweigert. 

 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 und 2 sind unbeschadet des Abs. 4 von der Bezirksverwaltungsbehör-
de mit einer Geldstrafe bis zu 300 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 
 
(4) Als Strafe oder als Teil der Strafe kann die Bezirksverwaltungsbehörde die Teilnahme an Beratungsgesprä-
chen, zu welchen auch Erziehungsberechtigte geladen werden können, Gruppenarbeiten oder einer Schulung 
zum Thema Jugendschutz bis zu einer Gesamtdauer von acht Stunden auftragen, wenn dies aus präventiven 
Gründen notwendig erscheint. Sollte es zweckmäßiger sein, kann der/dem Jugendlichen auch aufgetragen wer-
den, eine soziale Leistung zu erbringen, insbesondere durch Mithilfe im Jugend-, Gesundheits- und Behinderten-
bereich, in der Altenpflege oder in Tierschutzeinrichtungen. Das Ausmaß der zu erbringenden sozialen Leistung 
darf insgesamt 36 Stunden und täglich sechs Stunden nicht übersteigen. Ein Nachweis über die Erfüllung des 
Auftrags ist auf Verlangen der Behörde von der/dem Jugendlichen zu erbringen. 
 
(5) Jugendlichen, die infolge des Erbringens sozialer Leistungen gemäß Abs. 4 eine Krankheit oder einen Unfall 
erleiden, hat das Land, sofern sie keine Ansprüche auf gleichartige oder ähnliche Leistungen nach anderen 
Rechtsvorschriften gelten machen können, zu gewähren: 

1. die nach den Umständen des Falles gemäß § 3 Steiermärkisches Behindertengesetz, LGBl. Nr. 26/2004, 
vorgesehenen Leistungen, wobei die im § 39 Behindertengesetz vorgesehenen Verpflichtungen zur Leistung 
von Beiträgen entfallen, oder 
2. die nach den Umständen des Falles gemäß § 1 Steiermärkisches Sozialhilfegesetz (SHG), LGBl. Nr. 
29/1998, vorgesehenen Leistungen, wobei die in den §§ 28 ff SHG vorgesehene Verpflichtung zur Leistung 
von Kostenersätzen entfällt, oder 
3. bei Zutreffen der sachlichen Voraussetzungen gemäß §§ 203 bis 209 Allgemeines Sozialversicherungs-
recht (ASVG), die entsprechenden Leistungen, wobei als Bemessungsgrundlage die Hälfte der Höchstbei-
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 in Verbindung mit § 108 ASVG), anzunehmen ist. 

 
(6) Nähere Bestimmungen zu Ablauf und Inhalt der Schulung und der Gruppenarbeit können durch Verordnung 
der Landesregierung festgelegt werden. 
 
 
78.) Steiermärkisches Katastrophenschutzgesetz  
LGBl 62/1999  
 
§ 6. (1) Ist eine Katastrophe eingetreten oder auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass eine Katastro-
phe eintreten werde, kann die zuständige Behörde zur Abwehr von Gefahren für die körperliche Sicherheit von 
Personen das Betreten des Gefahrenbereiches und den Aufenthalt in diesem mit Verordnung verbieten und die 
Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung erklären. 
 
(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 haben den Tag und die Uhrzeit ihres Inkrafttretens zu bestimmen. Sie sind auf 
eine Weise kundzumachen, die geeignet erscheint, einen möglichst weiten Kreis potentiell Betroffener zu errei-
chen, wie etwa durch Anschlag oder Verlautbarung in den Medien. Sie sind aufzuheben, sobald eine Gefährdung 
nicht mehr zu befürchten ist, und treten jedenfalls drei Monate nach ihrem Wirksamwerden außer Kraft. 
 
§ 18. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. der Verpflichtung zur Mitwirkung im Katastrophenschutz gemäß §§ 7a, 8 und 8a nicht nachkommt 
2. den Melde- und Auskunftspflichten gemäß § 9 nicht nachkommt, 
3. den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen, Bescheiden oder Anordnungen zuwiderhan-
delt, 
4. eine Maßnahme im Rahmen des Katastrophenschutzes behindert oder vereitelt oder 
5. mutwillig den Einsatz der Katastrophenhilfsdienste veranlasst. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden mit Geldstrafe bis zu 3.634 Euro von der Bezirksverwaltungs-
behörde bestraft. 
 
(3) Bei besonders erschwerenden Umständen im Sinne des § 19 Abs. 1 VStG kann eine Geldstrafe bis zu 36.336 
Euro verhängt werden. 
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79.) Steiermärkisches Landarbeiterkammergesetz  
LGBl 56/1991 idgF LGBl 25/2000  
 
§ 33. Wer den ihm gemäß den §§ 2 Abs. 3, 18 Abs. 3, 27 Abs. 4 und 31 obliegenden Verpflichtungen trotz nach-
weislicher Aufforderungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bewusst unwahre Angaben macht, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren 
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.200 Euro bestraft. 
 
§ 34. (1) Die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 2, 12 Abs. 1 und 2 lit. c, 13 Abs. 1 und 5, 13 a Abs. 2, 14 Abs. 1 bis 3, 
25 Abs. 3 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 25/2000, sind erst für die nach dem Tag der Kundmachung dieser 
Novelle folgende Wahlperiode anzuwenden. 
 
(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle, LGBl. Nr. 25/2000, bereits bestehende Regelungen, die für 
Mitglieder von Organen der Steiermärkischen Landarbeiterkammer finanzielle Abgeltungen vorsehen, bleiben 
unberührt. 
 
(3) § 33 lautet bis zum 31. Dezember 2001 wie folgt: 
„Wer den ihm gemäß den §§ 2 Abs. 3, 18 Abs. 3, 27 Abs. 4 und 31 obliegenden Verpflichtungen trotz nachweisli-
cher Aufforderungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bewusst unwahre Angaben macht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe 
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Schilling bestraft.“ 
 
 
80.) Steiermärkisches Landes-Sicherheitsgesetz  
LGBl 24/2005 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 1. (1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Wenn es zur Vermeidung von störendem Lärm, zur Vermeidung von Anstandsverletzungen oder zur Abwehr 
und Beseitigung von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen in Folge Alkoholkonsums nötig 
erscheint, kann die Gemeinde mit Verordnung bestimmen, dass der Konsum von Alkohol auf bestimmten öffentli-
chen Straßen und Plätzen verboten ist. Ebenso ist in der Verordnung zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen dieses Verbot nicht gilt (z. B. bei behördlich genehmigten Veranstaltungen, bei Ausschank von Alkohol im 
Rahmen einer gewerberechtlichen Bewilligung). 
 
§ 2. (1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Den öffentlichen Anstand verletzt, wer ein Verhalten setzt, das mit den allgemeinen Grundsätzen der Schick-
lichkeit nicht im Einklang steht und das einen groben Verstoß gegen die in der Öffentlichkeit zu beachtenden 
Pflichten darstellt, insbesondere wer 

1. andere Personen an öffentlichen Orten (wie Straßen, Plätzen, Grünanlagen) in unzumutbarer Weise beläs-
tigt oder 
2. andere Personen am bestimmungsgemäßen Gebrauch öffentlicher Einrichtungen, wie insbesondere Sitz-
bänken und Unterstellgelegenheiten nachhaltig hindert oder 
3. öffentliche Einrichtungen, wie insbesondere Denkmäler und Brunnen in anstößiger Weise nützt. 

 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die den öffentlichen Anstand gemäß 
Abs. 2 verletzen, anweisen, ihr Verhalten einzustellen. Von der Festnahme eines Menschen, der bei einer Ver-
waltungsübertretung gemäß Abs. 2 auf frischer Tat betreten wurde und der trotz Abmahnung in der Fortsetzung 
der strafbaren Tat verharrt oder sie zu wiederholen sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn die Fortsetzung oder Wiederholung der Anstandsverletzung durch Anwen-
dung eines oder beider gelinderer Mittel (Abs. 4) nach vorheriger Androhung verhindert werden kann. Bei Perso-
nen, die offensichtlich zur Wahrnehmung einer Anweisung und Androhung nicht fähig sind, entfällt das Erforder-
nis der Anweisung und Androhung. 
 
(4) Als gelindere Mittel kommen folgende Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt in Betracht: 

1. die Wegweisung der Person vom öffentlichen Ort; 
2. das Sicherstellen von Sachen, die für die Wiederholung der Anstandsverletzung benötigt werden. 

 
(5) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen 

1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die Übertretung nicht mehr wiederholt werden kann oder 
2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, sofern die 
Gewähr besteht, dass mit diesen Sachen die Übertretung nicht wiederholt wird. 

 
(6) Solange die Sachen noch nicht der Behörde übergeben sind, kann der auf frischer Tat Betretene das Verlan-
gen (Abs. 5) an die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die Sache verwahren. 
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(7) Wird ein Verlangen (Abs. 5) nicht binnen sechs Monaten gestellt oder unterlässt es der innerhalb dieser Zeit 
nachweislich hiezu aufgeforderte Berechtigte (Abs. 5 Z 1 oder 2), die Sachen von der Behörde abzuholen, so 
gelten sie als verfallen. 
 
(8) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei Amtshandlungen gemäß Abs. 4 die im Einzelfall in 
Frage kommenden öffentlichen Einrichtungen im sozialen Bereich zu verständigen, wenn die von der Amtshand-
lung betroffenen Personen offensichtlich der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen. 
 
§ 3. (1) Wer vorsätzlich 

1. einen anderen einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften Verhaltens 
oder eines gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet wäre, ihn in der öffent-
lichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen, 
2. einem anderen eine in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallende strafbare Handlung vorwirft, für 
die die Strafe schon vollzogen oder, wenn auch nur bedingt, nachgesehen oder nachgelassen oder für die der 
Ausspruch der Strafe vorläufig aufgeschoben worden ist, 
3. einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper misshandelt oder mit einer körperlichen Misshandlung 
bedroht, 

begeht die Verwaltungsübertretung der Ehrenkränkung. 
 
(2) Der Wahrheitsbeweis, der Beweis des guten Glaubens, die Einwendung der Erfüllung einer Rechtspflicht oder 
der Ausübung eines Rechtes, die Einwendung der Nötigung durch besondere Umstände sowie die Einwendung 
der gerechtfertigten Entrüstung sind unter sinngemäßer Anwendung der §§ 111 Abs. 3, 112, 114 und 115 Abs. 3 
des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974 zulässig. 
 
(3) Ehrenkränkungen sind Privatanklagesachen (§ 56 VStG). 
 
§ 3a. (1) Wer in aufdringlicher Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten und Beschimpfen, um 
Geld oder geldwerte Sachen bettelt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Wer eine unmündige minderjährige Person (im Sinne des § 21 ABGB) zum Betteln, in welcher Form auch 
immer, veranlasst oder diese bei der Bettelei mitführt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
§ 4. (1) Verwaltungsübertretungen nach § 1 Abs. 1 und den §§ 2 und 3a sind von den Bezirksverwaltungsbehör-
den, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde ist, von der Lan-
despolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu .2000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach § 3 sowie nach den gemäß § 1 Abs. 2 erlassenen Verordnungen sind von 
den Bezirksverwaltungsbehörden mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht auch, wer 

1. Tiere entgegen den Bestimmungen des § 3b beaufsichtigt oder verwahrt; 
2. gefährliche Tiere ohne eine Bewilligung gemäß § 3c Abs.1 hält; 
3. die in Bewilligungen gemäß § 3c getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
4. die Organe der Behörde am Zutritt zu Liegenschaften und Räumen gemäß § 3d Abs. 3 hindert. 

 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(5) Geld und geldwerte Sachen, die durch eine Verwaltungsübertretung nach § 3a erworben worden sind, sind für 
verfallen zu erklären. 
 
(6) Die Übertretung der §§ 3b und 3c ist zusätzlich mit dem Verfall der Tiere zu bestrafen, die Gegenstand der 
strafbaren Handlung waren, wenn zu erwarten ist, dass bei einer Rückgabe des Tieres an die Tierhalterin/den 
Tierhalter weiterhin Gefahr besteht. Ein für verfallen erklärtes Tier ist grundsätzlich zu veräußern. Wenn eine 
nutzbringende Verwertung nicht möglich ist, dann ist das Tier an geeignete Einrichtungen, wie z. B. Zoos, Tier-
parks oder Tierheime, zu übergeben; wenn auch das nicht möglich ist, dann ist das Tier schmerzlos zu töten. Die 
Tierhalterin/Der Tierhalter hat der Behörde die Kosten zu ersetzen, die durch die vorläufige Verwahrung und/oder 
die Tötung entstanden sind. 
 
§ 4a. (1) Jugendlichen im Sinne des § 3 Steiermärkisches Jugendschutzgesetz, die Verwaltungsübertretungen 
nach diesem Gesetz begehen, kann unter der Voraussetzung, dass dies pädagogisch zweckmäßig erscheint, 
auch die Erbringung von sozialen Leistungen, wie Mithilfe in der Jugend-, Alters- oder Gesundheitspflege oder in 
Tierschutzeinrichtungen, von der Behörde ermöglicht werden, wobei das Ausmaß der sozialen Leistung insge-
samt 24 Stunden und täglich sechs Stunden nicht übersteigen darf. Der/Die Jugendliche und dessen/deren ge-
setzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin müssen der Erbringung der sozialen Leistung zustimmen. § 17 Abs. 4 
StJSchG ist hierbei sinngemäß anzuwenden. 
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(2) Art und Ausmaß der zu erbringenden Leistung sind mit Bescheid festzusetzen. Wird die soziale Leistung voll-
ständig erbracht, so ist von der Verhängung der Strafe abzusehen und ist das Verfahren einzustellen. Wird die 
Leistung nicht erbracht, so ist das Strafverfahren fortzusetzen. 
 
(3) Erscheint die Erbringung einer sozialen Leistung nicht wirkungsvoll oder haben der/die Jugendliche und der 
gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin der Erbringung der sozialen Leistung nicht zugestimmt, so ist 
der/die Jugendliche mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht ver-
hängt werden. 
 
§ 5. Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung des § 1 Abs.1, der §§ 2, 3a, 3b Abs. 3 und 4 sowie 
des § 3d mitzuwirken durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
3. die Anwendung von Zwangsmitteln, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. 

 
 
81.) Steiermärkisches Landesstatistikgesetz  
LGBl 79/2005 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. den Auskunfts-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten gemäß § 8 Abs. 2 nicht nachkommt oder wissentlich 
unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht; 
2. das Statistikgeheimnis (§ 10) verletzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 3.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
82.) Steiermärkisches Landes-Straßenverwaltungsgesetz 
LGBl 154/1964 idgF LGBl 60/2008  
 
§ 56. (1) Die Übertretungen der §§ 5, 24 bis 26, 52, 54 und 55 sind als Verwaltungsübertretungen von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 6 
Wochen, zu bestrafen. Die einfließenden Strafgelder kommen der Straßenverwaltung zur Verwendung für Stra-
ßenzwecke zu. 
 
(2) Die Strafbarkeit nach § 55 ist jedoch nur dann gegeben, wenn der Schaden vorsätzlich oder in einem erhebli-
chen Ausmaß verursacht wurde. 
 
 
83.) Steiermärkisches Landesweinbaugesetz 
LGBl 22/2004 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 17. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die Erstattung der Angaben gemäß § 5, § 7, § 15 oder § 16 unterlässt; 
2. den gemäß § 14 geforderten Zutritt oder die Begleitung zu Grundstücken verweigert; 
3. die in Bescheiden oder Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht ein-
hält; 
4. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Behörde mit Geldstrafen bis zu 1.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
 
84.) Steiermärkisches Leichenbestattungsgesetz 
LGBl 78/2010 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 43. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Fall von deren Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen ist, wer 

1. die im § 4 vorgeschriebene Todesfallsanzeige unterlässt; 
2. seiner Verpflichtung nach § 5 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt; 
3. den Bestimmungen des § 6 Abs. 1, 2, 3 und 4 zuwiderhandelt; 
4. entgegen der Vorschrift des § 12 Abs. 2 die Obduktion durchführt; 
5. den Bestimmungen des § 16 zuwiderhandelt; 
6. entgegen der Vorschrift des § 18 eine Leiche im Sterbehaus oder überhaupt außerhalb der Aufbahrungs-
halle oder Leichenkammer aufbahrt; 
7. den Bestimmungen nach § 19 und § 20 zuwiderhandelt; 
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8. eine Bestattung außerhalb eines Friedhofes vornimmt, ohne die nach § 21 Abs. 4 erforderliche Bewilligung 
erwirkt zu haben; 
9. den Vorschriften des § 22 zuwiderhandelt; 
10. den Vorschriften des § 24 zuwiderhandelt; 
11. den Bestimmungen des § 25 Abs. 1, 2 und 3 zuwiderhandelt; 
12. den Bestimmungen des § 26 Abs. 4, § 27 und § 28 zuwiderhandelt; 
13. ohne Bewilligung nach § 29 Abs. 1 eine Enterdigung vornimmt; 
14. den Vorschriften des § 30 zuwiderhandelt; 
15. den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Landesregierung den rechtskräftigen Abschluss von Verwaltungs-
strafverfahren bekanntzugeben. 
 
 
85.) Steiermärkisches Lichtspielgesetz 
LGBl 60/1983 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 42. (1) Wer den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 3 bis 5, § 4 Abs. 10 und 11, § 5 Abs. 1 bis 3 und 7, § 9, § 10 
Abs. 1, §§ 11 bis 13, § 14 Abs. 1, 3 und 4, §§ 16, 18, 19 Abs. 1 und 2, § 20 Abs. 5 und 6, § 22 Abs. 1 und 2 und § 
39 Abs. 4 zuwiderhandelt oder in Entscheidungen nach diesem Gesetz enthaltene Auflagen und Vorschreibungen 
nicht erfüllt oder die Betriebsvorschriften des III. Abschnittes nicht befolgt, begeht eine Verwaltungsübertretung, 
welche von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Wochen zu ahnden ist. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände können Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
 
86.) Steiermärkisches Mindestsicherungsgesetz  
LGBl 14/2011  
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. der Anzeige- und Rückerstattungspflicht (§ 16) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
2. durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Leistungen der Mindestsiche-
rung in Anspruch nimmt; 
3. der Auskunftspflicht gemäß § 20 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen 

1. gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen; 
2. gemäß Abs. 1 Z 3 sind mit einer Geldstrafe bis zu 400 Euro zu bestrafen. 

 
 
87.) Steiermärkisches Nationalparkorganegesetz  
LGBl 69/2003  
 
§ 7. Nationalparkorgane haben folgende Befugnisse: 

1. das Recht in Ausübung ihres Dienstes die zum Nationalpark gehörenden Grundstücke zu betreten; 
2. Anhaltung von Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach dem Nationalparkge-
setz Gesäuse antreffen, zum Zweck der Feststellung der Identität und Erstattung von Anzeigen; 
3. Aussprechen von Ermahnungen; 
4. Beschlagnahme von Verfallsgegenständen gemäß § 14 Abs. 4 des Nationalparkgesetzes Gesäuse und § 
39 VStG und Durchsuchung von Fahrzeugen und Behältnissen von angehaltenen Personen nach solchen 
Verfallsgegenständen; 
5. Ausstellung von Organstrafverfügungen nach Maßgabe des § 50 VStG. 

 
§ 10. (1) Die Nationalparkorgane haben pro Jahr mindestens 60 Stunden Dienst zu versehen. 
 
(2) Zur Verteilung der Jahresmindestdienstzeit und im Vorhinein bekannt gegebener freiwilliger zusätzlicher 
Dienstleistungen hat die Nationalparkverwaltung einen Dienstplan zu führen. Bei Verteilung der Jahresmindest-
dienstzeiten ist auf persönliche Umstände der Nationalparkorgane angemessen Bedacht zu nehmen. Wurde eine 
freiwillige zusätzliche Dienstleistung im Dienstplan nicht berücksichtigt, hat das Nationalparkorgan die National-
parkverwaltung über die Aufnahme des Dienstes spätestens bei Dienstantritt zu informieren. 
 
(3) Befindet sich ein Nationalparkorgan außer Dienst im Gebiet des Nationalparks, ist es bei Verdacht der Bege-
hung einer Verwaltungsübertretung nach dem Nationalparkgesetz Gesäuse oder den in § 6 Abs. 1 Z 2 angeführ-
ten Bestimmungen des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes berechtigt, sich in den Dienst zu stellen. Das 
Indienststellen ist der oder dem Betroffenen deutlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
§ 11. (1) Wer 
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1. bei Ausübung seines Dienstes das Dienstabzeichen nicht sichtbar trägt oder den Dienstausweis nicht mit-
führt, 
2. den Dienstausweis über Verlangen der oder des Betretenen nicht vorweist, 
3. der Landesregierung nicht unverzüglich jede Änderung in den die Bestellung betreffenden Umständen mit-
teilt oder den Dienstausweis für eine erforderliche Änderung nicht vorlegt, 
4. der Landesregierung den Verlust des Dienstausweises oder des Dienstabzeichens nicht anzeigt, 
5. der Landesregierung das Dienstabzeichen, entsprechende Teile desselben oder den Dienstausweis nicht 
zurückgibt, 
6. ein Dienstabzeichen oder einen Dienstausweis unbefugt oder missbräuchlich führt oder verwendet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) (entfallen) 
 
(3) Unbefugt oder missbräuchlich geführte oder verwendete Ausweise oder Abzeichen, die der Verwaltungsüber-
tretung nach Abs. 1 Z 6 zugrunde liegen, sind für verfallen zu erklären. 
 
88.) Steiermärkisches Naturschutzgesetz 
LGBl 65/1976 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 28. (1) Bei der Vollziehung des § 5 Abs. 5, § 12 Abs. 1, § 13c Abs. 2 bis 4, § 13d Abs. 2, 3 und 6 und § 13e 
Abs. 2, 3 und 7 und des § 24 Abs. 1 haben die Organe der Bundespolizei durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen 
drohende Verwaltungsübertretungen und durch Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Ver-
waltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht haben Vorkommnisse und Wahrnehmungen, die eine behördliche Maß-
nahme auf Grund dieses Gesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen und Verfügungen erforderlich ma-
chen, der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich zu melden oder nach den hierfür geltenden Vorschriften ein-
zuschreiten, um Übertretungen dieses Gesetzes zu verhindern bzw. die Anzeige zur Ahndung begangener Über-
tretungen zu erstatten. 
 
§ 33. (1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den im § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 erster Satz, 
Abs. 3, 5, 7 und 9, § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 1, 3 und 5, § 13 b Abs. 1, § 13 c Abs. 2, 3 und 4, § 
13 d Abs. 2, 3, 6 und 7, § 13e Abs. 2, 3, 7 und 8, § 15 Abs. 1, § 21 Abs. 1 zweiter Satz, § 24 Abs. 3 sowie § 25a 
oder in den nach diesem Gesetz erlassenen Verordnungen und Verfügungen enthaltenen Geboten oder Verboten 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine auf Grund dieses Gesetzes erteilte Bewilligung ist zu widerrufen, wenn eine Bestrafung wegen Übertre-
tung der dieser Bewilligung zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften erfolgte und ihr Mißbrauch zu befürchten ist. 
 
(3) Neben der Strafe ist auch der Verfall der gefangenen Tiere oder der gesammelten Pflanzen, Gesteine, Ver-
steinerungen, Minerale oder der abgebauten Bodenbestandteile oder der entfernten Naturgebilde sowie der zur 
Begehung der Tat gebrauchten oder bestimmten Gegenstände auszusprechen, sofern sie dem Täter oder einem 
Mitschuldigen gehören. 
 
(4) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt 
werden (§ 17 VStG. 1950). 
 
(5) Für verfallen erklärte 

a) Tiere sind sogleich in Freiheit zu setzen; ist dies nicht tunlich oder möglich, sind sie an Tiergärten, Tier-
schutzvereine oder tierliebende Personen zu übergeben; tote Tiere sind dem Landesmuseum Joanneum zu 
überlassen; 
b) Pflanzen sind gemeinnützigen Zwecken (wissenschaftlichen Instituten, Spitälern oder Heimen) zuzuführen; 
c) Gesteine, Versteinerungen und Minerale sind dem Landesmuseum Joanneum zu überlassen. 

 
(6) Die Strafgelder fließen dem Land zu. 
 
 
89.) Steiermärkisches Parkgebührengesetz 
LGBl 37/2006 idgF LGBl 33/2012  
§ 12. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Parkgebühr hinterzogen oder verkürzt wird, sowie 
Übertretungen der Auskunftspflicht nach Abs. 5 und der Verpflichtung nach Abs. 6 sind, unbeschadet der nach-
träglichen Vorschreibung der hinterzogenen oder verkürzten Parkgebühr, als Verwaltungsübertretungen mit 
Geldstrafen bis zu 218 Euro von den Bezirksverwaltungsbehörden zu bestrafen. 
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(2) Übertretungen der Gebote und Verbote der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind als 
Verwaltungsübertretungenmit Geldstrafen bis zu 73 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Bei allen Übertretungen gemäß Abs. 1 und 2 können mit Organstrafverfügungen Geldstrafen bis zu 35 Euro 
eingehoben werden. 
 
(4) Alle Geldstrafen fließen jener Gemeinde zu, in der die Gebührenpflicht entstanden ist. 
 
(5) Der Zulassungsbesitzer oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges über-
lässt, für dessen Abstellen eine Parkgebühr zu entrichten war, hat, falls das mehrspurige Kraftfahrzeug in einer 
gebührenpflichtigen Kurzparkzone oder auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt war, der Bezirksver-
waltungsbehörde darüber Auskunft zu geben, wem er das Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt überlas-
sen hatte. Die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten muss, ist unver-
züglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach Zustellung, zu erteilen. Wenn eine 
solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht erteilt werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu 
führen. 
 
(6) Wird ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone oder auf einem gebühren-
pflichtigen Parkplatz abgestellt, so hat der Lenker dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug spätestens mit Ab-
lauf der höchstzulässigen Parkdauer entfernt wird. 
 
(7) Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen, dass eine Überschreitung der bezahlten Zeiteinheit (zuläs-
sige Parkdauer) um bis zu zehn Minuten keine Hinterziehung oder Verkürzung der Parkgebühr darstellt. 
 
 
90.) Steiermärkisches Pflanzenschutzgesetz  
LGBl 82/2002 idgF LGBl 87/2013 
 
§ 9. Wer 

1. den Pflichten gemäß § 3 nicht nachkommt, 
2. den Bestimmungen einer gemäß § 4 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
3. entgegen § 5 Schadorganismen hält, 
4. die gemäß § 6 vorgeschriebenen Pflanzenschutzmaßnahmen nicht erfüllt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 
Euro zu bestrafen. 
 
91.) Steiermärkisches Pflanzenschutzmittelgesetz 
LGBl 87/2012 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 20. (1) Wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Pflanzenschutzmittel verwendet; 
2. entgegen § 3 Abs. 2 als berufliche Verwenderin/beruflicher Verwender oder Beraterin/Berater nicht über ei-
ne Ausbildungsbescheinigung verfügt; 
3. Pflanzenschutzmittel verwendet, die nicht im österreichischen Pflanzenschutzmittelregister eingetragen sind 
(§ 3 Abs. 3); 
4. Pflanzenschutzmittel ohne die Originalkennzeichnung oder ohne deutlich lesbare und unverwischbare 
Kennzeichnung einschließlich Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache verwendet (§ 3 Abs. 4); 
5. Pflanzenschutzmittel länger als ein Jahr nach Ablauf der Abverkaufsfrist verwendet, sofern das Pflanzen-
schutzmittelgesetz 2011 nicht ohnehin anderes vorsieht (§ 3 Abs. 5); 
6. Pflanzenschutzmittel nach Ablauf der Aufbrauchsfrist im Betrieb lagert (§ 3 Abs. 6); 
7. Pflanzenschutzmittel nicht bestimmungs- und sachgemäß verwendet (§ 3 Abs. 7); 
8. als berufliche Verwenderin/beruflicher Verwender von Pflanzenschutzmitteln keine oder keine ordnungs-
gemäßen Aufzeichnungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln führt (§ 3 Abs. 8); 
9. keine geeigneten Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung eines bei der Verwendung in einer Menge oder 
Konzentration, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden können, ausge-
tretenen Pflanzenschutzmittels einleitet (§ 3 Abs. 9); 
10. trotz erkennbarer nachteiliger Einwirkungen auf Nachbargrundstücke durch die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln die Eigentümerin/den Eigentümer oder die Nutzungsberechtigte/den Nutzungsberechtigten 
des Nachbargrundstückes nicht unverzüglich in Kenntnis setzt und über die zu Beurteilung der Einwirkung 
maßgeblichen Umstände informiert (§ 3 Abs. 10); 
11. Pflanzenschutzmittel nicht den Vorschriften gemäß aufbewahrt (§ 3 Abs. 11 oder 12); 
12. so mangelhaft beschaffene, gewartete oder gereinigte Pflanzenschutzgeräte verwendet, dass von ihnen 
trotz sachgerechten Gebrauchs schädliche Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit von Menschen 
und auf die Umwelt ausgehen (§ 3 Abs. 13); 
13. in Gebrauch stehende Pflanzenschutzgeräte nicht bis 26. November 2016 oder neue Geräte nicht inner-
halb von fünf Jahren nach dem Kauf einer Überprüfung durch eine von der Landesregierung durch Verord-
nung gemäß § 5 Abs. 2 anerkannte Werkstätte unterzogen hat oder die Abstände der Überprüfung nach § 5 
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Abs. 1 dritter Satz nicht einhält und durch Verordnung der Landesregierung nach § 5 Abs. 2 nichts anderes 
bestimmt ist; 
14. eine falsche schriftliche Erklärung über seine Verlässlichkeit abgibt (§ 6 Abs. 8); 
15. die entzogene Ausbildungsbescheinigung nicht innerhalb der von der Behörde angeordneten Leistungs-
frist zurückstellt (§ 6 Abs. 13); 
16. Nachforschungen der Behörde gemäß § 10 Abs. 1 behindert oder vereitelt; 
17. angeordneten Maßnahmen zur Mängelbehebung oder Risikoausschaltung nicht oder nicht zeitgerecht 
nachkommt (§ 12 Abs. 1); 
18. über Aufforderung der Behörde den in § 15 Abs. 1 Z 1 bis 4 vorgesehenen Verpflichtungen nicht nach-
kommt; 
19. den Anordnungen der Behörde nach § 15 Abs. 2 nicht unverzüglich Folge leistet; 
20. der Aufbewahrungspflicht nach § 15 Abs. 3 nicht nachkommt; 
21. der Verpflichtung nach § 15 Abs. 4 nicht nachkommt; 
22. einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde im Falle der Z 2, 6, 8 und 11 mit einer Geldstrafe bis 
zu 3.500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu .7000 Euro und in den sonstigen Fällen mit einer Geldstrafe bis zu 
1.500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt ein Jahr. 
 
 
92.) Steiermärkisches Prostitutionsgesetz  
LGBl 16/1998 idgF LGBl 87/2013 
 
§ 5. (1) Über einen Antrag gemäß § 4 ist, soweit sich nicht die Unzulässigkeit des Vorhabens schon aus dem 
Antrag oder den ihm angeschlossenen Unterlagen ergibt, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, in deren 
Rahmen ein Ortsaugenschein stattzufinden hat. 
 
(2) Vor Erteilung der Bewilligung ist der zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständigen Behörde (§ 12 
Abs. 2) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese Behörde ist auch von der Erteilung, dem Erlöschen und 
der Entziehung einer Bordellbewilligung zu verständigen. 
 
(3) Die Bordellbewilligung ist zu erteilen, wenn die persönlichen (§ 6) und sachlichen (§ 7) Voraussetzungen er-
füllt sind. Sie ist befristet oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Wahrung der im § 7 Z 1, 3 und 5 
angeführten Interessen erforderlich ist. 
 
(4) Die Behörde (§ 12 Abs. 1) hat in Abständen von längstens drei Jahren, beginnend mit dem Eintritt der Rechts-
kraft der Bewilligung, das Vorliegen der persönlichen und sachlichen Voraussetzungen zu überprüfen. 
 
§ 11. (1) Die Behörde (§ 12 Abs. 1) hat die Schließung eines Bordells zu verfügen, wenn ein Bordell ohne Bewilli-
gung, abweichend von der Bewilligung oder wiederholt unter Verletzung des § 10 Abs. 1 betrieben wird. 
 
(2) Die Behörde (§ 12 Abs. 1) kann die Schließung des Bordells verfügen, wenn der Bewilligungsinhaber oder der 
verantwortliche Vertreter seine Verpflichtungen nach § 10 Abs. 3 und 4 nicht erfüllt oder einer gemäß § 13 Abs. 1 
erlassenen Verordnung zuwiderhandelt. Die Schließungsverfügung gilt auch dann als erlassen, wenn sie gemäß 
§ 19 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung BGBl.Nr. 357/1990, wegen Unzustellbarkeit an die 
Behörde zurückgestellt worden ist. 
 
(3) Von der Schließung ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 12 Abs. 2) zu 
verständigen. Die Verfügung der Schließung ist aufzuheben, wenn der Grund für diese Maßnahme weggefallen 
ist. 
 
(4) Wird einer gemäß Abs. 1 verfügten Schließung des Bordells nicht oder nicht rechtzeitig Rechnung getragen, 
so ist die Schließung ohne weiteres Verfahren mit den Mitteln des unmittelbaren Zwanges, wie der Schließung 
des Betriebes und der Hinderung von Personen am Betreten des Bordells, vorzunehmen. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1.  a) die Prostitution entgegen § 3 Abs. 1 oder 5 ausübt oder anbahnt, 
b) außerhalb der gemäß § 3 Abs. 2 und 3 zugelassenen Örtlichkeiten die Prostitution anbahnt oder aus-
übt, 
c) entgegen dem Verbot des § 3 Abs. 4 Z 1 außerhalb von behördlich bewilligten bordellähnlichen Einrich-
tungen und Bordellen, wie insbesondere durch die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung von Woh-
nungen („Wohnungsprostitution“) oder Gebäuden, Gelegenheit zur Anbahnung oder Ausübung der Prosti-
tution verschafft, 
d) ein Bordell oder eine bordellähnliche Einrichtung ohne Bewilligung nach § 4 oder abweichend von der 
erteilten Bewilligung betreibt, 
e) ein Bordell oder eine bordellähnliche Einrichtung nach Erlöschen oder Entzug der Bewilligung (§ 8) oder 
nach der Schließung (§ 11) betreibt; 
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2.  a) Bordelle oder bordellähnliche Einrichtungen entgegen § 3 Abs. 4 Z. 2 und 3 kennzeichnet oder bewirbt, 
b) entgegen § 10 Abs. 1 Personen die Räume eines Bordells zur Ausübung oder die Räume einer bordell-
ähnlichen Einrichtung zur Anbahnung der Prostitution überlässt, 
c) den in § 10 Abs. 6 genannten Personen den Zutritt oder ein weiteres Verweilen nicht untersagt; 

3.  a) entgegen § 8 Abs. 1 die Anzeige der Aufnahme, Unterbrechung oder Wiederaufnahme des Betriebes 
     eines Bordells oder einer bordellähnlichen Einrichtung unterlässt, 

b) den gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 geforderten Ausweis nicht zur Kontrolle bereithält, 
c) der durch § 10 Abs. 2 angeordneten Anwesenheits-, Kontroll- oder Anzeigepflicht nicht nachkommt, 
d) entgegen § 10 Abs. 3 und 4 den Zutritt zu den Bordellräumlichkeiten oder bordellähnlichen Einrichtun-
gen nicht gewährt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

 
(2) Die Strafe für diese Verwaltungsübertretungen beträgt 
1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 Geldstrafe von 363 Euro bis 7.267 Euro, im Wiederholungsfall Geldstrafe von 727 
Euro bis 14.535 Euro, 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 Geldstrafe bis zu 3.633 Euro, im Wiederholungsfall Geldstrafe bis zu 7.267 Euro, 
3. in den Fällen des Abs. 1 Z 3 Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Wiederholungsfall Geldstrafe bis zu 4.360 Euro. 
 
(3) Der Versuch zu den Tatbeständen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 lit. a bis c ist strafbar. 
 
 
93.) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz  
LGBl 49/2010  
 
§ 65. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. gemäß § 7 ermächtigte Personen an der Durchführung einer Arbeit hindert oder von ihnen angebrachte 
Zeichen verändert oder entfernt, 
2. Festlegungen in Bebauungsplänen gemäß § 41 Abs. 3 nicht fristgerecht verwirklicht, 
3. die Teilung von Grundstücken ohne die nach § 45 Abs. 1 erforderliche Bewilligung grundbücherlich durch-
führen lässt oder 
4. die Vereinigung von Grundstücken ohne die nach § 47 Abs. 1 erforderliche Bewilligung grundbücherlich 
durchführen lässt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu  
7.500 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen dem Land zu. 
 
 
94.) Steiermärkisches Rettungsdienstgesetz  
LGBl 20/1990 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 16. (1) Wer 

- seiner Verständigungspflicht nach § 13 nicht nachkommt, 
- der Verpflichtung nach § 14 nicht nachkommt, 
- die Alarmierung eines Rettungsdienstes mutwillig veranlaßt, 
- Gerätschaften oder Ausrüstungsgegenstände, über die ein Rettungsdienst verfügungsberechtigt ist, miß-
bräuchlich verwendet oder beschädigt, 
- ohne Berechtigung die Bezeichnung einer anerkannten Rettungsorganisation benützt oder eine Bezeichnung 
benützt, die geeignet ist, Verwechslungen mit einer anerkannten Rettungsorganisation herbeizuführen, 

begeht, eine Verwaltungsübertretung. Wer eine derartige Verwaltungsübertretung begeht, ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.634 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen worden ist. 
 
 
95.) Steiermärkisches Schischulgesetz  
LGBl 58/1997 idgF LGBl 43/2002  
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Schischule ohne die erforderliche Bewilligung betreibt (§ 3); 
2. ohne entsprechende Lehrberechtigung die Tätigkeit eines Schilehrers ausübt (§ 10); 
3. als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Schischule den Bestimmungen über den Umfang oder die 
Ausübung der Bewilligung (§§ 6 und 8) zuwiderhandelt; 
4. als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Schischule zur Deckung unbefugter Unterweisung im Schi-
lauf (§ 1 Abs. 3) Scheinarbeitsverträge abschließt; 
5. als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Schischule angestellte Schilehrer, Kinderschilehrer, Lang-
laufschilehrer, Alternativschilehrer oder Schilehreranwärter ohne Meldung an die Landesregierung beschäftigt 
oder bei Verwendung von Aushilfskräften gegen die Bestimmungen des § 21 verstößt; 
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6. als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Schischule, als Diplomschilehrer, Landesschilehrer, Kinder-
schilehrer, Langlauflehrer, Alternativschilehrer oder Schilehreranwärter 

a) den Bestimmungen dieses Gesetzes (§§ 17, 20, 21 und 22) oder den in Durchführung dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen über den Betrieb einer Schischule zuwiderhandelt, 
b) bei Schiausflügen oder Schitouren in einem fremden Standortgebiet den Schischulbetrieb stört oder 
Schüler anwirbt; 

7. ohne Bewilligung gemäß § 3 Abs. 1 Lehrkräfte anwirbt, um durch diese Personen oder Personengruppen in 
den Fertigkeiten des Schilaufs zu unterweisen. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro oder mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
96.) Steiermärkisches Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 4/2008 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die Berufsbezeichnung „Diplom-Sozialbetreuer/-in“, „Fach-Sozialbetreuer/-in“ (mit und ohne Anführung der 
Spezialisierung) oder Heimhelfer/-in unbefugt führt oder einen Sozialbetreuungsberuf unbefugt ausübt, 
2. als Dienstgeberin/Dienstgeber ihrer/seiner Verpflichtung gemäß § 13 Abs. 6 nicht nachkommt, 
3. eine Bildungseinrichtung ohne Anerkennung betreibt, 
4. Zeugnisse und Ausbildungsnachweise ausstellt, ohne über die notwendige Anerkennung zu verfügen. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen 

1. gemäß Abs. 1 Z 1 sind mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, 
2. gemäß Abs. 1 Z 2 sind mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro, 
3. gemäß Abs. 1 Z 3 und 4 sind mit Geldstrafe bis zu 6.000 Euro 

zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) (entfallen). 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Land zu. Die Strafgelder sind für soziale Aufgaben des Landes zu verwenden. 
 
 
97. Steiermärkisches Sozialhilfegesetz  
LGBl. 29/1998 idgF LGBl 14/2011  
 
§ 42. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) der Anzeige- und Rückerstattungspflicht (§ 32) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 
b) durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Sozialhilfe in Anspruch nimmt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
98.) Steiermärkisches Starkstromwegegesetz 
LGBl 14/1971 idgF LGBl 7/2002  
 
§ 22. (1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.180 Euro oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu ahnden. 
 
(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen des § 8 Abs. 1 und 4 sowie eines auf Grund des § 7 
ergangenen Bescheides zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren 
Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 727 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetz-
widrigen Zustandes. 
 
99.) Steiermärkisches Tanzschulgesetz  
LGBl 65/2014  
 
§ 24. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Tanzunterricht erteilt, ohne die dazu notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, oder ohne die Anzeige ge-
mäß § 2 erstattet zu haben, 
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2. Tanzunterricht in Räumlichkeiten erteilt, die nicht dem § 6 entsprechen oder einen Wechsel des Unterricht-
sortes gemäß § 6 Abs. 4 nicht anzeigt, 
3. die Bezeichnung „Tanzschule“ im geschäftlichen Verkehr verwendet, ohne dazu berechtigt zu sein, 
4. keine Geschäftsführerin/keinen Geschäftsführer bestellt, obwohl die Verpflichtung des § 9 oder des § 15 
hiezu besteht bzw. die Bestellung der Behörde nicht anzeigt, oder eine Geschäftsführerin/einen Geschäftsfüh-
rer bestellt, die/der die Voraussetzungen des §§ 4 und 5 nicht bzw. nicht mehr erfüllt, 
5. entgegen der Verpflichtung des § 12 keine Fortbildungslehrgänge absolviert, 
6. ohne hiezu berechtigt zu sein, Titel oder Abzeichen im Sinne des § 13 führt bzw. trägt, 
7. einen Rechtsübergang oder ein Fortbetriebsrecht entgegen §14 bzw. § 15 Abs. 3 nicht der Behörde an-
zeigt, 
8. gegen andere Gebote oder Verbote dieses Gesetzes verstößt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
2.200 Euro zu bestrafen. 
 
 
100.) Steiermärkisches Tierzuchtgesetz  
LGBl 35/2009 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 5 zu sein oder ohne Anzeige gemäß § 9 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 7 Abs. 2 oder § 9 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 10 Abs.1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 10 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tie-
re Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 10 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 10 Abs. 8 nicht nachkommt, 
7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 10 Abs. 9 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 11 Abs. 1 
verwendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 12 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 13 überlässt, 
11. den Verpflichtungen in Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 14 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 15 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 16 Abs. 1 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen des § 15 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung 
ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 16 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 16 Abs. 3 
oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 16 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 17 Abs. 2 oder 5 abgibt bzw. verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 18 Abs.1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 19 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 19 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 19 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen bzw. Embryonen gemäß § 19 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 20 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 20 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 27 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 27 Abs. 4 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen, Bescheiden oder Erkenntnissen, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen wur-
den, enthaltenen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt, 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Strafgelder fließen dem Land zu. 
 
 
101.) Steiermärkisches Tourismusgesetz  
LGBl 55/1992 idgF LGBl 12/2010  
 
§ 40. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

1. wer durch Handlungen oder Unterlassungen den Interessentenbeitrag (§ 27) hinterzieht, verkürzt oder der 
Verkürzung aussetzt, 
2. wer Umstände, welche seine Beitragspflicht begründen, ändern oder beendigen, der Gemeinde bzw. der 
Beitragsbehörde nicht entsprechend diesem Gesetz bekanntgibt, 
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3. wer die Beitragserklärung gemäß § 35 nicht, nicht in der vorgeschriebenen Form oder sonst mangelhaft 
oder nicht rechtzeitig abgibt, 
4. wer nicht oder nicht in der gesetzten Frist oder in der vorgeschriebenen Form verlangte Unterlagen (§ 36 
Abs. 4) vorlegt oder Auskünfte gemäß § 36 Abs. 9 nicht erteilt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind, soweit nicht eine Verwaltungsübertretung nach dem Steier-
märkischen Abgabengesetz vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 1.453 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
102.) Steiermärkisches Umwelthaftungsgesetz  
LGBl 10/2010 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen, wer die nach 
§ 5 Abs. 2 oder die nach § 6 Abs. 1 Z 1 vorgeschriebene Verständigung der Behörde nicht oder nicht unverzüg-
lich vornimmt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen, wer die in § 5 
Abs. 3 oder die in § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehe-
nen Kontrollen und Ermittlungen behindert. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. nicht die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unverzüglich ergreift, 
2. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 2 gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft, 
3. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt und 
der Behörde anzeigt oder 
4. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 ergreift. 

 
 
103.) Steiermärkisches Umweltinformationsgesetz  
LGBl 65/2005 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 14. Wer der Meldepflicht entgegen einer gemäß § 13 erlassenen Verordnung nicht nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.630 Euro zu bestra-
fen. 
 
 
104.) Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 
LGBl 88/2012  
 
§ 24. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Gesetzes, soweit es 
sich nicht um betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche Angelegenheiten handelt, mitzuwirken durch 

1. Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
3. die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in diesem 
Gesetz vorgesehen ist. 

 
(2) Im Übrigen haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Behörden zur Sicherung der Aus-
übung ihrer Überwachungs- und Überprüfungsbefugnisse über deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzmäßigen 
Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, durch die Ausübung unmittelbarer verwal-
tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände, die Fluchtwege oder die 
für Einsatzkräfte notwendigen Zu- und Abfahrtswege verstellen, zu entfernen oder entfernen zu lassen. § 89a 
Abs. 4 bis 8 StVO gilt sinngemäß. 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die in Bescheiden und Erkenntnissen getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen Auflagen nicht ein-
hält; 
2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht einhält; 
3. entgegen § 3 Abs. 1 Z 2 als Veranstalterin/Veranstalter während der Veranstaltung nicht anwesend ist und 
keine Vertretung veranlasst hat; 
4. eine meldepflichtige Veranstaltung nach § 7 ohne vorherige Meldung oder abweichend von den Angaben in 
der Meldung oder von allfällig vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen durchführt; 
5. eine anzeigepflichtige Veranstaltung nach § 8 ohne vorherige Anzeige, abweichend von den Angaben in 
der Anzeige oder von allfällig vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen oder entgegen ei-
ner Untersagung durchführt; 
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6. eine Großveranstaltung nach § 9 ohne die erforderliche Bewilligung durchführt oder von allfällig vorge-
schriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen abweicht; 
7. eine mobile Veranstaltung oder einen mobilen Veranstaltungsbetrieb ohne die nach § 10 erforderliche Be-
willigung oder ohne eine als gleichwertig anerkannte Berechtigung durchführt oder von allfällig vorgeschriebe-
nen Auflagen, Bedingungen und Befristungen abweicht; 
8. eine verbotene Veranstaltung nach § 13 ankündigt oder durchführt; 
9. entgegen der Bestimmung des § 14 den Zutritt oder die Überwachung nicht duldet oder behindert, die Ertei-
lung von Auskünften verweigert oder die für die Durchführung der Veranstaltung maßgeblichen Unterlagen 
nicht vorlegt; 
10. die Veranstaltung entgegen einer Untersagung nach § 14 Abs. 4 durchführt; 
11. die in § 14 Abs. 6 vorgesehenen Anordnungen oder Maßnahmen missachtet; 
12. eine Veranstaltung in einer nach § 14 Abs. 8 geräumten oder gesperrten Veranstaltungsstätte durchführt; 
13. eine behördliche Kennzeichnung nach § 14 Abs. 8 entfernt, beschädigt, unlesbar macht oder sonst verän-
dert; 
14. als Veranstalterin/Veranstalter die in der Veranstaltungsstättenbewilligung gemäß § 15 Abs. 8 festgelegten 
oder nachträglich gemäß § 15 Abs. 9 vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen missachtet; 
15. als Verfügungsberechtigte/Verfügungsberechtigter über eine bewilligte Veranstaltungsstätte wesentliche 
Änderungen ohne Bewilligung gemäß § 18 vornimmt; 
16. entgegen den Bestimmungen nach § 21 den Zutritt, die Überwachung, die Überprüfung nicht duldet oder 
behindert, die verlangten Auskünfte verweigert oder für die Durchführung der Veranstaltung maßgeblichen 
Unterlagen nicht vorlegt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 
für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafen 
bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in der die Verwaltungsübertretung begangen wurde, wenn es sich um 
Veranstaltungen oder Betriebsstätten handelt, für deren Meldung, Anzeige oder Bewilligung die Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zuständig ist. 
 
105.) Steiermärkisches Waldschutzgesetz  
LGBl 21/1982 idgF LGBl 56/2006  
 
§ 20. Wer den Bestimmungen des § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 5, § 10 Abs. 1 bis 3, § 12, § 13 und § 22 Abs. 2 zuwider-
handelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 
2.200 Euro bestraft. 
 
§ 21. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der §§ 10, 12 und 13 mitzuwirken durch 
1. Weiterleitung von Meldungen über Waldbrände, 
2. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 
 
 
§ 106.) Steiermärkisches Wettgesetz  
LGBl 79/2003 idgF LGBl 56/2006  
 
§ 14. Mitwirkung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung des § 17 Abs. 1 Z 1, 2 und 7 mitzuwirken durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
3. die Anwendung von Zwangsmitteln, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. 

  
§ 17. (1) Wer 

1. die Tätigkeit als Buchmacher/Buchmacherin oder Totalisateur/Totalisateurin ohne die erforderliche Bewilli-
gung ausübt, 
2. als Buchmacher/Buchmacherin oder Totalisateur/Totalisateurin einen Wettterminal ohne entsprechende 
Anzeige oder ungeachtet einer Untersagung nach § 10 Abs. 3 betreibt, 
3. Auflagen in Bescheiden und Erkenntnissen zuwiderhandelt oder nicht erfüllt, 
4. sich eines/einer nicht bewilligten Geschäftsführers/Geschäftsführerin bedient, 
5. die Tätigkeit als Buchmacher/Buchmacherin oder Totalisateur/Totalisateurin entgegen dem Wettreglement 
ausübt, das Wettreglement nicht ordnungsgemäß aushängt oder Änderungen des Wettreglements der Behör-
de nicht zur Kenntnis bringt, 
6. verbotene Wetten abschließt oder vermittelt, 
7. den Vorschriften des § 8 zuwiderhandelt, 
8. die Betriebsstätte nicht ordnungsgemäß kennzeichnet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu .7000 Euro 
zu bestrafen. 
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(2) (entfallen) 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
107.) Stmk. Krankenanstaltengesetz  
LGBl 111/2012 idgF LGBl 87/2013  
 
§ 115. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen und die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Anordnungen nicht einhält. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 4.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die nach den Vorschriften des § 48 verbotenen Werbemittel sind für verfallen zu erklären. 
 
(4) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Gegenstände fließen dem Land zu. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Landesregierung jede Bestrafung mitzuteilen. 
 
 
108.) Stmk. Pflegeheimgesetz 
LGBl 77/2003 idgF LGBl 177/2013  
 
§ 18. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. ein Pflegeheim ohne Bewilligung gemäß § 15 betreibt, 
2. Pflegeplätze ohne Bewilligung gemäß § 17 betreibt, 
3. die gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit der dazu erlassenen Verordnung erforderliche personelle Ausstat-
tung nicht erfüllt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. die Rechte der Heimbewohnerinnen/Heimbewohner gemäß § 5 Z 1 bis 3, 7, 10 und 11 wiederholt missach-
tet, 
2. keine Pflegedienstleitung bestellt oder nicht dafür Sorge trägt, dass diese über die erforderliche Qualifikati-
on verfügt (§ 8 Abs. 3), 
3. als Pflegedienstleitung die gemäß § 8 Abs. 3 geforderte Verantwortung nicht oder nur mangelhaft wahr-
nimmt (z. B. fehlender Dienstplan oder Verletzung der Sorgfaltspflichten bei der Einhaltung des Dienstplans), 
4. keine Vorsorge für den Fall der Abwesenheit der Pflegedienstleitung im Sinne des § 8 Abs. 4 trifft, 
5. die Pflegedokumentation (§ 9) nicht ordnungsgemäß führt oder aufbewahrt, 
6. der Mitteilungspflicht gemäß § 13 Abs. 2 nicht nachkommt, 
7. den Kontrollorganen 

a) nicht uneingeschränkten Zutritt gewährt oder 
b) die für die Kontrolle erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 
c) die Einsichtnahme in Unterlagen verweigert (§ 14 Abs. 2), 

8. Auflagen gemäß § 15 Abs. 3 oder Abs. 7 oder § 17 Abs. 4 oder Abs. 4a trotz Setzung einer Nachfrist nicht 
einhält, 
9. angeordnete Maßnahmen zur Behebung von Mängeln (§ 14 Abs. 3a, § 17 Abs. 6, § 17b Abs. 4 und § 17c 
Abs. 5) nicht fristgerecht umsetzt, 
10. es unterlässt, Daten gemäß § 13 Abs. 1 zu erheben sowie vollständig und wahrheitsgemäß in die von der 
Landesregierung eingerichtete Datenbank einzutragen. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

1. die gemäß § 11 durch Verordnung festgelegten baulichen, technischen und hygienischen Anforderungen 
nicht einhält, 
2. kein öffentlich zugängliches schriftliches Heimstatut erlässt oder dieses bei Aufnahme nicht aushändigt (§ 4 
Abs. 1), 
3. die Rechte der Heimbewohnerinnen/Heimbewohner gemäß § 5 Z 4 bis 6, 8, 9 und 12 bis 16 wiederholt 
missachtet, 
4. entgegen den Bestimmungen des § 8 Abs. 5 keine Heimleitung beschäftigt oder die Heimleitung nicht über 
die erforderliche Qualifikation verfügt, 
5. den Bestimmungen über die ärztliche Behandlung gemäß § 10 zuwiderhandelt, 
6. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 12 verstößt. 

 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 sind mit Geldstrafen bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 sind mit Geldstrafen bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
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(7) Bei den Tatbeständen des Abs. 1 Z 1 und 2 ist der Versuch strafbar. 
 
(8) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorstehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn die Handlung oder 
Unterlassung den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 
 
§ 19. Geldstrafen fließen jenen Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz zu, in deren örtlichen Wirkungsbereich 
die Verwaltungsübertretung verhängt wurde. 
 
 
109.) Übertragung von straßenpolizeilichen Vollziehungsaufgaben an die Landespolizeidirektion  
LGBl 88/2011  
 
§ 3. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen Verwaltungsstrafverfahren wegen Verwal-
tungsübertretungen nach den §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-
Überwachungsverordnung sind von den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes zuständigen Behörden weiterzu-
führen. 
 
 
§ 110.) Verbot des Auffahrens auf Standplätze in Graz mit auswärtigen Taxifahrzeugen  
GZ Nr. 449/1985  
 
§ 2. Übertretungen dieses Verbotes werden gemäß § 14 Abs. 1 Z 7 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz als Verwal-
tungsübertretungen bestraft. 
 
 
§ 111.) Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald im Bezirk Fürstenfeld  
GZ S. 324/2003  
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. l lit. A Z 17 
Forstgesetz dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu  
7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
§ 112.) Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald im Bezirk Graz-Umgebung  
GZ S. 434/2004  
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1a Z 17 Forst-
gesetz dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 
Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
113.) Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald im Bezirk Judenburg  
GZ S. 430/2003  
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1a Z 17 Forst-
gesetz dar und werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder mit Arrest 
bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
114.) Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald im Bezirk Radkersburg  
GZ S. 174/2008  
 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z 17 
Forstgesetz 1975 dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 
 
 
115.) Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 52/2011  
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
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3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 
Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
116.) Versammlungs- und Veranstaltungsverbot in einem von Maul- und Klauenseuchen betroffenen Ge-
biet  
LGBl 52/1973  
 
§ 2. Wer dem § 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird nach § 64 des Tierseuchenge-
setzes bestraft. 
 
 
117.) Zusammenlegungsgesetz 
LGBl 82/1982 idgF LGBl 58/2000  
 
§ 67. Wer 

1. den von der Agrarbehörde zur Erzielung eines angemessenen Überganges in die neue Gestaltung des 
Grundbesitzes getroffenen Verfügungen zuwiderhandelt oder 
2. Vermessungszeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzuführenden Ar-
beiten verwendet werden, beschädigt, versetzt, entfernt oder unkenntlich macht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.750 Euro zu be-
strafen. 
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VII. Tirol 
 
 
 
 
 
1.) Erbhofgesetz  
LGBl 7/1931  
 
§ 6. Wer die Bezeichnung "Erbhof" unbefugt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 Schilling zu bestrafen. Im Straferkenntnis kann die Verpflichtung 
zur Entfernung einer zu Unrecht erfolgten äußeren Bezeichnung als "Erbhof" ausgesprochen werden. 
 
 
2.) Gemeindesanitätsdienstgesetz  
LGBl 33/1952  
 
§ 50. Übertretungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen werden, 
insoferne sie nicht unter das Strafgesetz fallen, als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafen bis zu 218 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen oder mit beiden geahndet. 
 
 
3.) Gesetz über die integrierte Vermeidung der Umweltverschmutzung durch Massentierhaltung  
LGBl 46/2004  
 
§ 2. (1) Wer entgegen dem § 1 eine der dort genannten Anlagen betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
4.) Gesetz über die Lawinenkommissionen  
LGBl 104/1991  
 
§ 11. Wer die ihm als Mitglied der Lawinenkommission obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu be-
strafen. 
 
 
5.) Gesetz über die Tiroler Landeshymne  
LGBl 3/2005  
 
§ 2. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Landeshymne unter entstellender Veränderung ihres Wortlautes oder ihrer Melodie verwendet oder 
b) die Landeshymne unter Begleitumständen spielt oder singt, die nach allgemeinem Empfinden die ihr ge-
bührende Achtung verletzen, 

sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
2.000 Euro zu ahnden. 
 
 
6.) Gesetz über Gebäudenummerierung und Verkehrsflächenbezeichnung  
LGBl  4/1992  
 
§ 9. (1) Wer Straßentafeln oder Nummernschilder beschädigt, unbefugt entfernt oder in ihrer örtlichen Lage ver-
ändert, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
720 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
7.) Großache, Beschränkungen der Schifffahrt  
LGBl 12/1999  
 
§ 4. Wer gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
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8.) Güter- und Seilwege-Landesgesetz  
LGBl 40/1970 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 23. (1) Wer 

a) eine Bringungsanlage ohne Bewilligung errichtet oder ändert oder eine Bringungsanlage benützt, obwohl 
die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 oder 3 nicht vorliegen oder die Benützung nach § 18 Abs. 3 untersagt 
wurde; 
b) den Anordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder der nach § 4 Abs. 2 erlassenen Verordnung ergan-
gen sind, zuwiderhandelt; 
c) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse 
nach § 20 Abs. 1 hindert; 
d) Grenz- oder Vermessungszeichen oder sonstige Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach 
diesem Gesetz gesetzt sind, beschädigt, entfernt, versetzt oder verändert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds zu. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. 
I Nr. 138/2000). 
 
 
9.) Innsbrucker Wahlordnung 
LGBl 120/2011  
 
§ 93. (1) Wer 

a) entgegen dem § 9 Abs. 3 das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde nicht annimmt oder nicht ausübt, oh-
ne dass ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund vorliegt, 
b) in einer Erklärung nach § 36 Abs. 8 wahrheitswidrige Angaben macht, 
c) dem Verbot nach § 47 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
d) die Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung stört oder entgegen dem § 49 Abs. 3 den Anordnungen des 
Wahlleiters nicht Folge leistet, 
e) fälschlich vorgibt, durch eine Körper- oder Sinnesbehinderung gehindert zu sein, den Stimmzettel ohne 
fremde Hilfe auszufüllen, und hierzu eine Begleitperson in Anspruch nimmt, 
f) unbefugt amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in Auftrag 
gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, 
g) dem Verbot der Kennzeichnung von Wahlkuverts nach § 51 Abs. 3 zuwiderhandelt oder amtliche Stimmzet-
tel, die für die Ausgabe bei der Wahl bestimmt sind, kennzeichnet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind vom Bürgermeister mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu 
ahnden. 
 
 
10.) Verordnung über Beschränkungen der Schifffahrt auf der Isel 
LGBl 17/1999  
 
§ 4. Wer gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
11.) Landarbeitsordnung  
LGBl 27/2000 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 329. (1) Wer 

a) den Bestimmungen der §§ 68 bis 78, 87, 90 Abs. 3 bis 5, 91 bis 93, 95 bis 97, 98 Abs. 4 bis 7, 99 bis 101, 
102 Abs. 1 bis 5, 103 bis 125, 126 Abs. 2 bis 7 und Abs. 9, 126a Abs. 4 und 5, 127, 128 Abs. 2 bis 6, 131a, 
131b, 134 bis 151, 167 Abs. 4, 169 Abs. 2, 325 und 326 oder einer Verordnung nach § 132 oder einer Ent-
scheidung nach § 138 Abs. 3 oder 
b) vorsätzlich den Bestimmungen der §§ 153 Abs. 3 erster und dritter Satz, 154, 155 Abs. 3 erster Satz 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
von 150 bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
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(2) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten nach § 325 sind hinsichtlich jedes einzelnen Dienstnehmers 
gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(3) Wer den Bestimmungen der §§ 53 Abs. 7, 64e, 197 Abs. 3, 233 lit. c, 237 Abs. 1 und 2, 245 Abs. 3 und 4, 
249, 250 Abs. 1, 255 Abs. 3, 256 Abs. 1 lit. h und Abs. 2, 260 Abs. 4 und 262 zuwiderhandelt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Ver-
waltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen einer strengeren 
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 150 bis 2.200 Euro zu bestrafen. 
Eine Verfolgung und Bestrafung hat jedoch nur zu erfolgen, wenn im Falle 

a) der §§ 53 Abs. 7, 233 lit. c, 237 Abs. 1 und 2, 245 Abs. 3 und 4, 249, 250 Abs. 1 und 262 der Betriebsrat, 
b) des § 64e der Stellenwerber oder die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, 
c) des § 197 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
d) des § 255 Abs. 3 und des § 256 Abs. 1 lit. h und Abs. 2 das nach § 258 zuständige Organ der Dienstneh-
merschaft und 
e) des § 260 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungsbehör-
de als Privatankläger einen Strafantrag stellt. § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ist anzuwen-
den. 
 
(4) Wer den Bestimmungen der §§ 273 lit. a und b, 275 Abs. 3, 276 Abs. 5, 279 Abs. 1 und 4, 285 Abs. 2, 287 
Abs. 3, 288 Abs. 3, 291 Abs. 2, 295 Abs. 1, 309 Abs. 1 und 311 Abs. 5 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen einer strengeren 
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu bestrafen. Eine 
Verfolgung und Bestrafung hat jedoch nur zu erfolgen, wenn im Fall 

a) der §§ 273 lit. a und b, 275 Abs. 3, 276 Abs. 5, 279 Abs. 1, 287 Abs. 3, 288 Abs. 3, 295 Abs. 1 und 311 
Abs. 5 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben 
oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen, 
b) der §§ 279 Abs. 4 und 285 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium, 
c) des § 291 Abs. 2 die nach der Vereinbarung nach § 291 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung, 
d) des § 309 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirksverwaltungsbehör-
de als Privatankläger einen Strafantrag stellt. § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ist anzuwen-
den. 
 
(5) Wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Er-
füllung ihrer Aufgaben vereitelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerich-
te fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe von 150 bis 1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 159 Abs. 1 und des § 163 Abs. 5 sind von den Gerichten 
als Vergehen im Sinne des § 310 StGB zu ahnden. 
 
12.) Gesetz über die Landesgrenze zwischen den Ländern Tirol und Vorarlberg sowie die Feststellung des 
Verlaufes und Instandhaltung der Grenzzeichen  
LGBl 91/2009  
 
§ 3. Wer ein Grenzzeichen oder ein sonstiges Zeichen, das auf den Grenzverlauf hinweist und von den Ländern 
Tirol und Vorarlberg angebracht wurde, unbefugt verändert, entfernt, beschädigt, zerstört oder sonst deren 
Zweckbestimmung beeinträchtigt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestrafen. 
 
§ 4. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 3 als Hilfsorgane der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mit-
zuwirken. 
  

 
13.) Landes-Polizeigesetz  
LGBl 60/1976 idgF LGBl 1/2014 
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§ 4. (1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt (§ 1), insbesondere einer Verordnung nach § 2, zuwi-
derhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Rechtsvorschrift strafbar ist, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei Vorliegen von erschwerenden Umständen kann der Verfall der zur Begehung der Tat verwendeten Ge-
genstände ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören. 
 
§ 8. (1) Wer 

a) es unterlässt, ein Tier entsprechend der Vorschrift des § 6 Abs. 1 zu beaufsichtigen oder zu verwahren, 
b) einem nach § 6 Abs. 2 ausgesprochenen Verbot des Haltens von Tieren zuwiderhandelt, 
c) entgegen der Vorschrift des § 6 Abs. 3 ein seiner Art nach für das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen gefährliches Tier ohne Bewilligung hält, 
d) einer Anordnung gemäß § 6a Abs. 2 zuwiderhandelt, 
e) einen im § 6a Abs. 3 genannten Hund entgegen dieser Bestimmung nicht an der Leine und/oder mit einem 
Maulkorb versehen führt oder entgegen einer Aufforderung nach § 6a Abs. 4 einen Hund nicht einem Amts-
tierarzt vorführt, 
f) den ihm nach § 6a Abs. 1 oder 8 obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer trotz Untersagung nach § 6a Abs. 5 oder 6 einen Hund hält oder führt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Bei Vorliegen von erschwerenden Umständen kann der Verfall von Tieren ausgesprochen werden, die nicht 
entsprechend der Vorschrift des § 6 Abs. 1 beaufsichtigt oder verwahrt oder die entgegen einem nach § 6 Abs. 2 
ausgesprochenen Verbot oder entgegen der Vorschrift des § 6 Abs. 3 ohne Bewilligung gehalten werden, wenn 
diese Tiere dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören. Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft 
werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt werden, es sei denn, dass der Eigentümer weder Täter noch 
Mitschuldiger ist. 
 
(4) Mit Tieren, die rechtskräftig für verfallen erklärt wurden, ist gemäß § 7 Abs. 6 zu verfahren. 
 
§ 10. (1) Betteln ist, insbesondere in ausschließlich stiller und passiver Form, erlaubt, es sei denn, es erfolgt 

a) in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten, Beschimpfen 
oder lautstarkes Klagen,  
b) in gewerbsmäßiger Weise, 
c) unter aktiver Mitwirkung einer unmündigen minderjährigen Person, 
d) entgegen einer Verordnung nach Abs. 2. 

 
(2) Durch Verordnung der Gemeinde kann an bestimmten öffentlichen Orten auch Betteln in einer nicht im Abs. 1 
lit. a, b und c genannten Form untersagt werden, wenn aufgrund der Anzahl an bettelnden Personen die Benüt-
zung der betreffenden öffentlichen Orte durch andere Personen derart erschwert wird, dass dadurch ein Miss-
stand, der das örtliche Gemeinschaftsleben stört, vorliegt oder unmittelbar bevorsteht. 
 
(3) Als Betteln gilt das Erbitten von Geld oder geldwerten Sachen von fremden Personen an einem öffentlichen 
Ort oder im Umherziehen von Haus zu Haus oder von Wohnung zu Wohnung unter Berufung auf eine wirkliche 
oder angebliche Bedürftigkeit für sich oder andere zu eigennützigen Zwecken. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) in einer im Abs. 1 lit. a, b und c genannten Form bettelt, 
b) entgegen einer Verordnung nach Abs. 2 bettelt, 
c) eine andere Person zum Betteln veranlasst oder Betteln organisiert. 

Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Verwaltungsübertretungen 

a) nach Abs. 4 lit. a in Verbindung mit Abs. 1 lit. a und b sowie nach Abs. 4 lit. b sind mit einer Geldstrafe bis 
zu 500 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
b) nach Abs. 4 lit. a in Verbindung mit Abs. 1 lit. c sowie nach Abs. 4 lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Eu-
ro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 

zu bestrafen. Bei Vorliegen von Erschwerungsgründen kann auch der Verfall des Erbettelten oder des daraus 
Erlösten ausgesprochen werden. 
 
§ 13. Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
§ 15. (1) Ein Bordell ist ein Betrieb, in dem die Prostitution ausgeübt wird. Ein Bordell darf nur mit Bewilligung 
(Bordellbewilligung) betrieben werden. 
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(2) Eine Bordellbewilligung darf nur Personen erteilt werden, die 
a) voll handlungsfähig und verlässlich sind; 
b) die Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des EWR-Abkommens besitzen. 

Als nicht verlässlich sind Personen anzusehen, die 
1. wegen einer mit Vorsatz begangenen Tat gerichtlich verurteilt worden sind, es sei denn, dass die Verurtei-
lung getilgt ist oder der Beschränkung über die Erteilung von Auskünften aus dem Strafregister nach § 6 des 
Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 68, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2012, oder einer ver-
gleichbaren Vorschrift eines anderen Staates unterliegt, oder 
2. wenigstens dreimal wegen einer Übertretung von Vorschriften auf dem Gebiet der Prostitution, des Veran-
staltungswesens oder des Jugendschutzes bestraft worden sind. 

 
(3) Eine Bordellbewilligung darf nur erteilt werden, wenn 

a) ein Bedarf nach dem Betrieb eines Bordells (Abs. 4) besteht, 
b) das Bordell in einem nicht auch anderen Zwecken dienenden Gebäude betrieben werden soll und 
c) öffentliche Interessen nicht dagegen sprechen, insbesondere nicht zu befürchten ist, dass der Betrieb eines 
Bordells zu Mißständen führt, die das örtliche Gemeinschaftsleben in unzumutbarer Weise stören. Hiebei ist 
insbesondere auf mögliche Beeinträchtigungen der in der Nachbarschaft lebenden oder sonst sich längere 
Zeit dort aufhaltenden Personen, insbesondere Jugendlicher, Bedacht zu nehmen. 

 
(4) Ob ein Bedarf nach dem Betrieb eines Bordells besteht, ist insbesondere unter Bedachtnahme  

a) auf die Bevölkerungs- und Tourismusstruktur des voraussichtlichen Einzugsgebietes, 
b) darauf, ob im voraussichtlichen Einzugsgebiet bereits ein Bordell betrieben wird und 
c) darauf, ob im voraussichtlichen Einzugsgebiet verbotene Prostitution in besonderer Weise in Erscheinung 
tritt, 

zu beurteilen. 
 
(5) Eine Bordellbewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 und 3 vorliegen. 
 
(6) Eine Bordellbewilligung ist befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Wah-
rung öffentlicher Interessen im Sinne des Abs. 3 erforderlich ist. 
 
(7) Eine Bordellbewilligung ist zu versagen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen nach Abs. 2 und 3 nicht 
vorliegt. 
 
(8) Eine Bordellbewilligung erlischt, wenn der Betrieb des Bordells nicht binnen zwei Jahren nach Eintritt ihrer 
Rechtskraft aufgenommen oder für mehr als acht Monate unterbrochen wurde. 
 
(9) Eine Bordellbewilligung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht 
mehr gegeben ist. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 2 ist von der Behörde in Abständen von höchs-
tens fünf Jahren, beginnend mit dem Eintritt der Rechtskraft der Bordellbewilligung, zu überprüfen. 
 
(10) Wird ein Bordell ohne Bewilligung betrieben, so hat die Behörde dessen Schließung zu verfügen. Von der 
Schließung ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 19 zuständige Behörde (§ 23 Abs. 2) zu 
verständigen. 
 
§ 16. (1) Ein Ansuchen um die Erteilung einer Bordellbewilligung ist schriftlich einzubringen. 
 
(2) Dem Ansuchen sind anzuschließen: 
a) die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Pläne und Beschreibungen, 
b) der Nachweis des Eigentums an der Liegenschaft oder, wenn der Bewilligungswerber nicht selbst Liegen-
schaftseigentümer ist, dessen schriftliche Zustimmung und 
c) die zur Beurteilung der Verläßlichkeit nach § 15 Abs. 2 erforderlichen Unterlagen wie Strafregisterbescheini-
gungen oder ähnliche Nachweise. 
(3) Im Bewilligungsverfahren ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 19 berufene Behörde 
(§ 23 Abs. 2) zu hören. Diese Behörde ist vom Ausgang des Verfahrens zu verständigen. 
 
§ 19. (1) Wer einem Verbot nach § 14 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.630 Euro oder, bei Vorliegen von besonderen Erschwerungsgründen, mit Arrest bis zu vier 
Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Wer ein Bordell ohne Bewilligung nach § 15 betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 36.330 Euro oder, bei Vorliegen von besonderen Erschwerungsgründen, mit Arrest bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Wer den Bestimmungen des § 17 Abs. 1 bis 8 sowie den Bestimmungen einer Verordnung nach § 17 Abs. 9 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 Euro oder, bei 
Vorliegen von besonderen Erschwerungsgründen, mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
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(4) Der Versuch einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1, 2 oder 3 ist strafbar. 
 
§ 19a. (1) Besteht aufgrund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach 
§ 19 Abs. 1 oder 2, so sind die Behörde und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt, von allen 
Personen, die in Gebäuden oder Räumen, die dem Anschein nach der gesetzwidrigen Ausübung der Prostitution 
dienen, angetroffen werden, einen Nachweis ihrer Identität und die erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Die 
Auskunftspflicht hat sich ausschließlich auf solche Sachverhalte zu beziehen, die Verwaltungsübertretungen nach 
§ 19 Abs. 1 oder 2 darstellen könnten. § 35 Abs. 2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 195/2013, ist sinngemäß anzuwenden. Weiters gilt § 49 des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 mit der Maßgabe, dass eine Verweigerung der Auskunft aus 
dem Grunde des Gereichens zur Unehre nicht zulässig ist. Die Organe der Behörde und die Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, zu diesem Zweck auch Gebäude und Räume, die dem Anschein nach 
der gesetzwidrigen Ausübung der Prostitution dienen, zu betreten. Die Eigentümer oder Mieter solcher Gebäude 
oder Räume sind verpflichtet, das Betreten ihrer Gebäude oder Räume zu dulden. Die Ausübung unmittelbarer 
Zwangsgewalt ist zulässig. 
 
(2) Die Behörde und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind weiters befugt, vorgefundene Beweis-
mittel sicherzustellen und in Verwahrung zu nehmen. Die sichergestellten Sachen sind dem Eigentümer oder 
rechtmäßigen Besitzer unverzüglich auszufolgen, sobald der Sicherstellungszweck entfällt. Können sichergestell-
te Sachen innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab Entfall des Sicherstellungszweckes nicht ausgefolgt 
werden, weil der Behörde kein Eigentümer oder rechtmäßiger Besitzer bekannt wurde, so gelten diese Sachen 
als verfallen und sind zu verwerten oder, falls dies nicht möglich oder zulässig ist, zu vernichten. Ein allenfalls 
erzielter Erlös ist dem Eigentümer auf dessen Verlangen binnen drei Jahren nach dem Eintritt des Verfalls auszu-
folgen. 
 
(3) Besteht aufgrund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung  nach § 19 
Abs. 2 und ist anzunehmen, dass der gesetzwidrige Bordellbetrieb fortgesetzt wird, so kann die Behörde auch 
ohne vorangegangenes Verfahren die zur Unterbindung des Bordellbetriebes notwendigen Maßnahmen, insbe-
sondere die Schließung des Bordells, an Ort und Stelle treffen. 
 
(4) Auf Antrag des bisherigen Betreibers oder des Eigentümers der Räume, die als Bordell verwendet wurden, hat 
die Behörde mit Bescheid die nach Abs. 3 getroffenen Maßnahmen zu widerrufen, wenn der Antragsteller 

a) eine Bordellbewilligung vorweisen kann oder 
b) sicherstellen kann, dass der Betrieb des Bordells auch nach dem Widerruf der Maßnahmen nach Abs. 3 
nicht wieder aufgenommen wird. 

  
 
§ 21. (1) Ehrenkränkungen sind als Verwaltungsübertretungen mit einer Geldstrafe bis zu 215 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ehrenkränkungen gelten jedoch nicht als Verwaltungsübertretungen, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Ehrenkränkungen sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn der Verletzte binnen sechs Wochen von dem 
Zeitpunkt an, in dem er von der Übertretung und der Person des Täters Kenntnis erlangt hat, bei der zuständigen 
Behörde einen Strafantrag stellt. 
 
(4) § 56 Abs. 2, 3 und 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, ist anzuwenden. 
 
§ 26. (1) Das Eigentum an einem für verfallen erklärten Gegenstand geht mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Verfügung auf die Gemeinde über, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
(2) Durch den Ausspruch des Verfalles eines Gegenstandes werden dingliche Rechte von nicht an der Verwal-
tungsübertretung beteiligten Personen an dem verfallenen Gegenstand nicht berührt. Durch den Verfall eines 
Tieres zugunsten einer Gemeinde werden dingliche Rechte Dritter an einem solchen Tier nicht berührt. 
 
§ 28. (1) Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 4, soweit er sich auf § 2 
bezieht, des § 8 Abs. 1 lit. d, e und f und Abs. 2 und der §§ 20 bis 22, als Hilfsorgan der zuständigen Verwal-
tungsstrafbehörde (§ 23 Abs. 2) durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
durch Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
mitzuwirken. 
 
(2) Die Bundespolizei hat den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Organen auf deren Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Befugnisse bei der Abnahme von Tieren nach § 6 Abs. 6 und § 6a Abs. 7 im Rah-
men ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
 
14.) Luftreinhaltegesetz  
LGBl 68/1973  
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§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 20.000 Schilling oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen, wer 

a) den zur Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder den auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Bescheiden zuwiderhandelt; 
b) an den im § 2 Abs. 2 bezeichneten Orten ungebührlich üblen Geruch erregt; 

 
(2) Im Wiederholungsfall sowie bei Vorliegen sonstiger erschwerender Umstände können Geldstrafen neben 
Arreststrafen verhängt werden. 
 
 
15.) Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen  
LGBl 2/1967  
 
§ 1. (1) Die nach den Bundesvorschriften zuständigen Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Landesgesetze als Hilfsorgan der zuständigen 
Landesbehörde einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
c) Anwendungen körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist. 

 
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine Anwendung auf die Vollziehung von Landesgesetzen durch Ge-
meinden. 
 
 
16.) Ötztaler Ache, Beschränkungen der Schifffahrt  
LGBl 48/2001  
 
§ 4. Wer gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 des Schifffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
17.) Sammlungsgesetz  
LGBl 40/1977  
 
§ 10. (1) Wer 

a) eine Sammlung ohne die erforderliche Sammlungsbewilligung veranstaltet, 
b) entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 2 lit. a eine bewilligungspflichtige Sammlung vor dem Eintritt der 
Rechtskraft der Sammlungsbewilligung öffentlich ankündigt, 
c) entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 2 lit. b beim Vertrieb von Waren auf einen damit verbundenen mildtä-
tigen oder gemeinnützigen Zweck hinweist, 
d) den in der Sammlungsbewilligung enthaltenen Auflagen, Bedingungen (§ 4 Abs. 3) oder sonstigen Bestim-
mungen (§ 4 Abs. 5) zuwiderhandelt, 
e) entgegen der Vorschrift des § 6 Dienststellen und Anstalten des Bundes, des Landes, der Gemeinden, an-
derer Körperschaften öffentlichen Rechtes oder Schulen zur Durchführung von Sammlungen aufsucht, 
f) entgegen der Vorschrift des § 7 Abs. 1 der Bewilligungsbehörde die Einsichtnahme in Aufzeichnungen und 
Belege oder Auskünfte verweigert, 
g) entgegen der Vorschrift des § 7 Abs. 3 der Bewilligungsbehörde den Nachweis des Sammlungsergebnis-
ses und seiner Verwendung verweigert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 730 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Derselben Strafe unterliegt, unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung, wer 

a) um eine Sammlungsbewilligung zu erlangen oder die Überwachung einer Sammlung zu vereiteln oder zu 
erschweren, der Bewilligungsbehörde unwahre, unvollständige oder irreführende Angaben macht, 
b) die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung dadurch mißbraucht, dass er bei Durchführung einer Sammlung wider 
besseres Wissen irreführende Angaben macht oder irreführende Mitteilungen verbreitet, 
c) die Durchführung einer bewilligten Sammlung vorsätzlich durch Verbreitung irreführender oder falscher An-
gaben stört. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Bei Vorliegen von erschwerenden Umständen, im Falle des Abs. 1 lit. a auch ohne Vorliegen solcher Umstän-
de, kann der Verfall des Sammlungsergebnisses ausgesprochen werden. Kann keine bestimmte Person verfolgt 
oder bestraft werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt werden. 
 
(5) Geldstrafen und Verfallserlös fließen dem Sozialhilfefonds (§§ 26 bis 28 des Tiroler Sozialhilfegesetzes, LGBl. 
Nr. 105/1973) zu. 
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18.) Verordnung über Beschränkungen der Schiffahrt auf bestimmten Seen in Tirol  
LGBl 56/1998  
 
§ 3. Wer gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird 
nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 des Schiffahrtsgesetzes bestraft. 
 
 
19.) Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck  
LGBl 53/1975 idgF LGBl 121/2011  
 
§ 5. (1) Das Wappen der Stadt ist eine aus der Vogelschau gesehene, auf zwei Jochen ruhende silberne Brücke 
in rotem Schild. Es ist in seiner heraldischen Form in der Anlage 1 und in seiner stilisierten Form in der Anlage 2 
bildlich dargestellt. Die Farben der Stadt sind rot-weiß. 
 
(2) Das Siegel der Stadt zeigt das Stadtwappen, gehalten von einem Engel, mit der Umschrift „Siegel der Lan-
deshauptstadt Innsbruck“. 
 
(3) Die Führung und die Verwendung des Stadtwappens in seinen beiden Formen bedürfen einer Bewilligung des 
Gemeinderates. Sie ist zu erteilen, wenn dies im Interesse der Stadt gelegen und ein nachteiliger Gebrauch nicht 
zu erwarten ist. Der Gemeinderat hat die Bewilligung zu entziehen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen 
nachträglich weggefallen ist. 
 
(4) Wer das Stadtwappen, auch mit einem Zusatz oder in einer veränderten verwechslungsfähigen Form, ohne 
Bewilligung führt oder verwendet, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist vom Bürgermeister mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Strafgelder fließen der Stadt zu. 
 
§ 19. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das Recht, nach freier Selbstbe-
stimmung ortspolizeiliche Verordnungen zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehen-
der das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstände zu erlassen und die Nichtbefolgung solcher Verord-
nungen als Verwaltungsübertretung zu erklären. 
 
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Landes und des 
Bundes verstoßen. 
 
(3) Die Nichtbefolgung einer solchen ortspolizeilichen Verordnung kann als Verwaltungsübertretung erklärt und 
mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro bedroht werden. Die Strafgelder fließen der Stadt zu. 
 
§ 38d. (1) Die Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur Mitwirkung an der Vollziehung der im § 38a Abs. 1 ge-
nannten Verwaltungsvorschriften durch 

a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind (Abs. 2). 

 
(2) Das Aufsichtsorgan darf in Ausübung des Dienstes Personen, die es bei der Begehung einer der im § 38a 
Abs. 1 genannten Verwaltungsübertretungen auf frischer Tat betritt, kurzfristig anhalten, zum Nachweis der Identi-
tät auffordern und dem Bürgermeister anzeigen.  
 
(3) Der Bürgermeister kann Aufsichtsorgane zur Vornahme von Amtshandlungen nach § 50 Abs. 1, 2 und 8 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ermächtigen. Die Ermächtigung ist auf die im § 38a Abs. 1 genannten Verwal-
tungsübertretungen zu beschränken. 
 
 
20.) Gesetz, mit dem die Besorgung von Angelegenheiten der Straßenpolizei im Gebiet der Stadt Inns-
bruck der Landespolizeidirektion übertragen wird 
LGBl 28/1996 idgF LGBl 94/2012 
 
Art. II. Verwaltungsstrafverfahren wegen Verwaltungsübertretungen nach den §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 
und 26a Abs. 3 StVO 1960 sowie nach der Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung, die vor dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes begangen wurden, sind von der nach § 1 Abs. 1 lit. b in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung zuständigen Behörde durchzuführen.  
 
Art. III. Dieses Gesetz tritt mit 1.Oktober 2009 in Kraft.  
 
 
21.) Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz  
LGBl 3/2008 idgF LGBl 28/2011  
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§ 20. (1) Wer 
a) als Abfallsammler (Übernehmer) die der Andienungspflicht nach § 14 Abs. 2 lit. c unterliegenden Abfälle nicht 
zu der öffentlichen Behandlungsanlage des nach § 5 Abs. 4 lit. b festgelegten Einzugsbereiches verbringt oder 
b) den Betriebspflichten nach § 16 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 36.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) als Eigentümer eines Grundstücks bzw. als sonst hierüber Verfügungsberechtigter den Verpflichtungen 
nach § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 4 erster Satz nicht nachkommt, 
b) als Abfallbesitzer den Verpflichtungen nach § 11 Abs. 2 und 3 und § 13 Abs. 3 nicht nachkommt, 
c) als Abfallbesitzer von sonstigen Abfällen den Aufträgen nach § 13 Abs. 2 nicht nachkommt, 
d) den Vorschriften der Müllabfuhrordnung über die Verwendung und die Reinigung der Müllbehälter zuwider-
handelt, 
e) beim Durchsuchen von Müllbehältern, die auf öffentlichem Grund zur Entleerung bereit gehalten werden, 
den Aufstellungsort verunreinigt, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer anderen Verwaltungsübertretung 
erfüllt, oder 
f) trotz Aufforderung nach § 17 Abs. 6 keinen Antrag im Sinn des § 17 Abs. 2 einbringt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 und 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Im Fall des Abs. 1 lit. a gilt als Tatort der Sitz des Unternehmens, sofern kein Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gegeben ist, die Niederlassung des Unternehmens oder, sofern auch keine Niederlassung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gegeben ist, der Ort der Abfallübernahme. 
 
(6) Im Fall des Abs. 2 lit. c gilt jener Ort, an dem die sonstigen Abfälle entstehen, als Tatort. 
 
(7) Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für Zwecke der Abfallwirtschaft zu. 
 
(8) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einer Person, die eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 und 2 
begangen hat, unabhängig von ihrer Bestrafung oder ihrer allfälligen Schadenersatzpflicht aufzutragen, den durch 
die strafbare Handlung herbeigeführten Zustand so weit wie möglich zu beseitigen. 
 
 
22.) Tiroler Abgabengesetz  
LGBl 97/2009 idgF LGBl 150/2012  
 
§ 7. (1) Wer als Abgabepflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheiten Abgabepflichtiger vorsätzlich 
unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Offenlegungs-, Anzeige- oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkür-
zung bewirkt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet oder eine nach anderen Abgabenvorschriften strafbare Verwaltungsübertretung darstellt, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen 
des verkürzten Betrages, höchstens aber bis zu 50.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheits-
strafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(2) Eine Abgabenverkürzung im Sinn des Abs. 1 ist bewirkt, wenn 

a) Abgaben, die bescheidmäßig festzusetzen sind, nicht oder verkürzt festgesetzt wurden, 
b) Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, den Abgabenvorschriften zuwider nicht oder nur teil-
weise entrichtet oder abgeführt wurden oder 
c) auf einen Abgabenanspruch ganz oder teilweise verzichtet oder eine Abgabenschuldigkeit ganz oder teil-
weise nachgesehen wurde. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 8. Wer als Abgabepflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheiten Abgabepflichtiger fahrlässig 
unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Offenlegungs-, Anzeige- oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkür-
zung im Sinn des § 8 Abs. 2 bewirkt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder eine nach anderen Abgabenvorschriften strafbare Verwal-
tungsübertretung darstellt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zur Höhe des verkürzten Betrages, höchstens aber bis zu 25.000 Euro, im Fall der Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
§ 9. (1) Wer, ohne hierdurch einen Tatbestand nach § 8 oder § 9 zu verwirklichen, eine Abgabe, die selbst zu 
berechnen ist, nicht spätestens am fünften Tag nach ihrer Fälligkeit entrichtet oder abführt, es sei denn, dass der 
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zuständigen Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschuldeten Betrages und die Gründe der 
nicht rechtzeitigen Entrichtung bzw. Abfuhr bekannt gegeben werden, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder eine nach anderen Abga-
benvorschriften strafbare Verwaltungsübertretung darstellt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstra-
fe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Im Übrigen ist die Versäumung eines Zahlungstermins für sich allein nicht 
strafbar. 
 
(2) Wer als Abgabepflichtiger oder bei der Wahrnehmung von Angelegenheiten Abgabepflichtiger 

a) für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch unrichtige Angaben ungerechtfertigte Zahlungser-
leichterungen erwirkt, 
b) eine abgabenrechtliche Offenlegungs-, Anzeige-, Aufzeichnungs- oder Wahrheitspflicht verletzt oder 
c) Abgabengesetzen oder hierzu erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder eine nach anderen Abgabenvorschriften strafbare Verwaltungsübertretung darstellt, eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Fall der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einem Tag, zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
23.) Tiroler Almschutzgesetz  
LGBl 49/1987 idgF LGBl 150/2012  
 
§ 9. (1) Wer als Eigentümer einer Alm oder als Nutzungsberechtigter im Sinne des Wald- und Weideservitutenge-
setzes nicht dafür sorgt, dass 
a) der Almbetrieb ordnungsgemäß und regelmäßig ausgeübt wird oder 
b) die zum Almbetrieb erforderlichen Grundflächen, Gebäude und anderen Anlagen so erhalten werden, dass der 
Almbetrieb möglich bleibt, obwohl ihm dies wirtschaftlich zumutbar ist,  
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 4.400 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen sind für Maßnahmen der Förderung nach § 10 zu verwenden. 
 
(3) Personen, die eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 begangen haben, sind von der Behörde unabhängig 
von der Bestrafung zu verhalten, auf ihre Kosten den früheren, durch die strafbare Handlung geänderten Zustand 
wiederherzustellen. 
 
 
24.) Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz  
LGBl 85/2003  
 
§ 12. (1) Wer vorsätzlich unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Melde-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
die Abgabe nicht oder nicht vollständig entrichtet bzw. abführt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) die Abgabe fahrlässig nicht oder nicht vollständig entrichtet bzw. abführt, 
b) ohne den Tatbestand nach lit. a oder Abs. 1 zu erfüllen als Unterkunftgeber den Verpflichtungen nach § 9 
Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt oder 
c) die Einsichtnahme in die Gästeblattsammlung, in die Verrechnungshefte bzw. die elektronisch geführten 
Aufzeichnungen oder in das Verzeichnis der mobilen Unterkünfte oder den Zugriff auf die Meldedaten der 
Gäste oder die Aushändigung schriftlicher Wiedergaben der Meldevorgänge im Sinne des § 9 Abs. 4 verwei-
gert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Nicht strafbar ist, wer der Abgabenbehörde spätestens bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Abgabe zu entrich-
ten bzw. abzuführen gewesen wäre, die Höhe der geschuldeten Abgabe und die Gründe der nicht rechtzeitigen 
Entrichtung bzw. Abfuhr bekannt gibt. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen sonstiger erschwerender Umstände können Geldstrafen nach den 
Abs. 1 und 2 bis zur doppelten Höhe verhängt werden. 
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(6) Die Geldstrafen fließen jenem Tourismusverband zu, in dessen Gebiet der Abgabenanspruch entstanden ist. 
 
 
25.) Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetz 
LGBl 153/2012  
 
§ 20. (1) Wer 

a) als Betreiber eine neu errichtete oder wesentlich geänderte Hebeanlage ohne Prüfzeugnis über die Ab-
nahmeprüfung nach § 5 in Betrieb nimmt oder in Betrieb nehmen lässt, 
b) als Betreiber einer Hebeanlage seinen Verpflichtungen nach § 10 Abs. 1 und 6 oder den in einer Verord-
nung nach § 17 oder § 18 enthaltenen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
c) als Betreiber einer Hebeanlage, als Hebeanlagenwärter oder als dafür verantwortliche Person eines Be-
treuungsunternehmens die Anlage nicht sofort außer Betrieb nimmt, obwohl er erkennt oder vom Hebeanla-
genprüfer in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Betriebssicherheit der Anlage nicht mehr gegeben ist, 
d) eine wegen mangelnder Betriebssicherheit außer Betrieb genommene Hebeanlage entgegen § 12 Abs. 1 
wieder in Betrieb nimmt, 
e) eine Hebeanlage, deren Betrieb von der Behörde nach § 12 Abs. 3 untersagt oder die von der Behörde 
nach § 12 Abs. 4 gesperrt wurde, vor der Aufhebung der Untersagung des Betriebes oder der Sperre wieder 
in Betrieb nimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) als Betreiber einer Hebeanlage seinen Verpflichtungen nach den §§ 6 oder 7 nicht nachkommt, 
b) als Hebeanlagenwärter oder als dafür verantwortliche Person eines Betreuungsunternehmens den Ver-
pflichtungen nach den §§ 8, 9 oder 13 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
c) unbefugt Eintragungen in das Aufzugsbuch (Anlagebuch) vornimmt, 
d) als Hebeanlagenprüfer seinen Verpflichtungen nach den §§ 5 Abs. 2 oder 3, 10 Abs. 2, 11 Abs. 2 oder 16 
Abs. 8 nicht nachkommt, 
e) als Hebeanlagenwärter seine Tätigkeit vor der Eintragung in das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch durch den 
Hebeanlagenprüfer aufnimmt oder nach der Streichung aus dem Anlagen- bzw. Aufzugsbuch tätig wird, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
26.) Tiroler Bauordnung 
LGBl 57/2011 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 57. (1) Wer 

a) ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben ohne eine entsprechende Baubewilligung oder abweichend von 
der Baubewilligung oder ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben ohne eine entsprechende Bauanzeige, erheblich 
abweichend von der Bauanzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 23 Abs. 3 dritter Satz oder vorzeitig 
ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2 ausführt, 
b) als Inhaber der Baubewilligung in der Baubewilligung, gegebenenfalls in Verbindung mit § 27 Abs. 8, 11 
erster Satz oder 13 dritter Satz, oder nach § 27 Abs. 10 lit. a oder 12 vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt, 
c) nach Erlöschen der Baubewilligung einem Auftrag nach § 28 Abs. 7 zweiter oder dritter Satz, gegebenen-
falls in Verbindung mit Abs. 8 vierter Satz, nicht nachkommt, 
d) als Inhaber der Baubewilligung Maßnahmen nach § 31 Abs. 1 zweiter Satz nicht durchführt, 
e) als Bauherr entgegen dem § 31 Abs. 2 ohne entsprechende Kennzeichnung des Verlaufs der äußeren 
Wandfluchten oder ohne die vorherige Vorlage der Bestätigung darüber an die Behörde mit der Ausführung 
des aufgehenden Mauerwerkes beginnt oder diese Kennzeichnung vorzeitig entfernt, 
f) als Bauherr entgegen dem § 31 Abs. 3 ohne die vorherige Vorlage einer entsprechenden Bestätigung dar-
über, dass die Bauhöhen der Baubewilligung entsprechen, oder ohne die vorherige Kennzeichnung der obers-
ten Ziegelreihe bzw. des oberen Wandabschlusses mit dem Aufsetzen der Dachkonstruktion beginnt oder 
diese Kennzeichnung vorzeitig entfernt, 
g) eine unrichtige Bestätigung über die Kennzeichnung der äußeren Wandfluchten oder über die Bauhöhen 
nach § 31 Abs. 2 bzw. 3 ausstellt, 
h) als Bauherr entgegen dem § 32 Abs. 4 ungeachtet eines Auftrages zur Bestellung eines Bauverantwortli-
chen ein Bauvorhaben, einen Bauabschnitt oder Bauarbeiten ganz oder teilweise ohne die vorherige Bestel-
lung eines geeigneten Bauverantwortlichen ausführt oder im Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit des 
Bauverantwortlichen die Bauausführung vor der Bestellung eines neuen Bauverantwortlichen fortsetzt, 
i) einem Auftrag nicht nachkommt, mit dem ihm nach § 35 Abs. 1 bis 4, gegebenenfalls in Verbindung mit § 46 
Abs. 6 oder § 49 Abs. 4, die weitere Bauführung untersagt oder die Beseitigung der bereits errichteten Teile 
des Bauvorhabens, gegebenenfalls auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Bauplat-
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zes, oder die Herstellung des der Baubewilligung bzw. Bauanzeige entsprechenden Zustandes aufgetragen 
wird, 
j) als Eigentümer oder Bauberechtigter eine bauliche Anlage oder einen Teil davon benützt oder anderen zur 
Benützung überlässt, obwohl 

1. diese(r) im Fall eines bewilligungspflichtigen Bauvorhabens ohne die erforderliche Baubewilligung oder 
im Fall eines anzeigepflichtigen Bauvorhabens ohne eine entsprechende Bauanzeige, erheblich abwei-
chend von der Bauanzeige oder ungeachtet einer Untersagung nach § 23 Abs. 3 fünfter Satz errichtet 
wurde oder 
2. die Voraussetzungen nach § 37 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 46 Abs. 6, nicht vorliegen, 

k) als Eigentümer oder Bauberechtigter ein Gebäude im Sinn des § 38 Abs. 1 oder einen Teil davon ohne eine 
entsprechende Benützungsbewilligung benützt oder anderen zur Benützung überlässt, 
l) unbeschadet des § 13 Abs. 8 und 9 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 eine bauliche Anlage oder ei-
nen Teil davon zu einem anderen als dem bewilligten bzw. als dem aus der baulichen Zweckbestimmung her-
vorgehenden Verwendungszweck benützt oder anderen zur Benützung überlässt oder wer entgegen dem § 
44 Abs. 6 erster Satz oder Abs. 7 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 auf einer Hofstelle eine gewerbli-
che Tätigkeit ausübt oder eine Hofstelle anderen zur Ausübung einer solchen Tätigkeit überlässt, 
m) als Inhaber der Benützungsbewilligung darin vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt, 
n) einem Auftrag nicht nachkommt, mit dem ihm 

1. nach § 39 Abs. 1, 2 oder 4 die Beseitigung einer baulichen Anlage, gegebenenfalls auch die Wiederher-
stellung des ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes, oder die Herstellung des der Baubewilligung bzw. 
Bauanzeige entsprechenden Zustandes aufgetragen wird oder 
2. nach § 39 Abs. 6 erster Satz die weitere Benützung einer baulichen Anlage ganz oder teilweise unter-
sagt oder nach § 39 Abs. 6 zweiter Satz die Durchführung von Maßnahmen zur Durchsetzung dieses Ver-
botes aufgetragen wird oder 
3. nach § 39 Abs. 7 die Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes o-
der die Beseitigung einer baulichen Anlage, gegebenenfalls auch die Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes des Bauplatzes, aufgetragen wird, 

o) einem Auftrag nach § 40 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 46 Abs. 6, § 47 Abs. 6 oder § 49 Abs. 
4, zur Behebung von Baugebrechen oder zum gänzlichen oder teilweisen Abbruch einer baulichen Anlage 
oder zur gänzlichen oder teilweisen Entfernung einer Werbeeinrichtung bzw. einer Aufschüttung oder Abgra-
bung nicht nachkommt oder wer eine bauliche Anlage entgegen einer Entscheidung nach § 40 Abs. 3, gege-
benenfalls in Verbindung mit § 46 Abs. 6, weiter benützt oder anderen zur Benützung überlässt oder Auflagen 
in einer solchen Entscheidung nicht erfüllt, 
p) ein Gebäude im Sinn des § 42 Abs. 4 entgegen dieser Bestimmung oder sonst ein Gebäude ohne die er-
forderliche Abbruchanzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 43 Abs. 3 erster Satz oder vorzeitig ohne 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 43 Abs. 5 erster Satz ganz oder teilweise abbricht, 
q) als Abbruchberechtigter entgegen dem § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 32 Abs. 4 ungeachtet eines Auftra-
ges zur Bestellung eines Abbruchverantwortlichen den Abbruch bzw. Abbrucharbeiten ohne die vorherige Be-
stellung eines geeigneten Abbruchverantwortlichen ausführt oder im Fall der vorzeitigen Beendigung der Tä-
tigkeit des Abbruchverantwortlichen den Abbruch bzw. die Abbrucharbeiten ohne die Bestellung eines neuen 
Abbruchverantwortlichen fortsetzt, 
r) einem Auftrag nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 35 Abs. 2 oder nach § 45 Abs. 1, 2 erster Satz oder 3 
erster Satz, mit dem ihm die weitere Ausführung des Abbruchs bzw. die sofortige Einstellung der Abbruchar-
beiten oder die Wiederherstellung des früheren Zustandes aufgetragen wird, nicht nachkommt, 
s) als Abbruchberechtigter oder Abbruchverantwortlicher Auflagen in der Zustimmung zum Abbruch nicht er-
füllt oder den Verpflichtungen nach § 44 Abs. 2 erster Satz nicht nachkommt oder als Abbruchberechtigter ei-
nem Auftrag nach § 44 Abs. 4 erster Satz nicht nachkommt, 
t) als Inhaber einer Bewilligung für eine bauliche Anlage vorübergehenden Bestandes (§ 46) in der Bewilligung 
vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt oder nach dem Ablauf der Bewilligung einem Auftrag nach § 46 Abs. 7 
dritter Satz nicht nachkommt, 
u) als Inhaber der Bewilligung für eine bauliche Anlage vorübergehenden Bestandes oder als für die Beseiti-
gung der baulichen Anlage Verantwortlicher den Verpflichtungen nach § 44 Abs. 2 erster Satz oder als Inha-
ber einer solchen Bewilligung einem Auftrag nach § 44 Abs. 4 erster Satz, jeweils in Verbindung mit § 46 Abs. 
7 dritter Satz, nicht nachkommt, 
v) als Inhaber einer Bewilligung für eine bauliche Anlage vorübergehenden Bestandes 

1. entgegen dem § 46 Abs. 8 in Verbindung mit § 32 Abs. 4 ungeachtet eines Auftrages zur Bestellung ei-
nes für die Beseitigung der baulichen Anlage Verantwortlichen die betreffenden Maßnahmen ganz oder 
teilweise ohne die vorherige Bestellung eines geeigneten Verantwortlichen ausführt oder im Fall der vor-
zeitigen Beendigung der Tätigkeit des Verantwortlichen die betreffenden Maßnahmen ohne die Bestellung 
eines neuen Verantwortlichen fortsetzt, oder 
2. einem Auftrag nach § 46 Abs. 8 in Verbindung mit § 35 Abs. 2, mit dem ihm die weitere Durchführung 
von Maßnahmen bzw. Arbeiten zur Beseitigung der baulichen Anlage untersagt wird, nicht nachkommt, 
w) eine anzeigepflichtige Werbeeinrichtung ohne die erforderliche Anzeige, ungeachtet einer Untersagung 
nach § 47 Abs. 4 zweiter Satz oder vorzeitig ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 47 Abs. 5 erster 
Satz errichtet, aufstellt oder ändert, Auflagen in der Zustimmung zur Errichtung, Aufstellung oder Änderung 
einer Werbeeinrichtung nicht erfüllt oder eine Werbeeinrichtung entgegen dem § 47 Abs. 2 lit. b oder c 
vorzeitig anbringt oder nicht rechtzeitig entfernt, 

x) einem Auftrag zur Entfernung einer Werbeeinrichtung nach § 48 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 
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y) eine anzeigepflichtige Aufschüttung oder Abgrabung ohne die erforderliche Anzeige, ungeachtet einer Un-
tersagung nach § 49 Abs. 4 in Verbindung mit § 47 Abs. 4 zweiter Satz oder vorzeitig ohne Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach § 49 Abs. 4 in Verbindung mit § 47 Abs. 5 erster Satz ausführt oder Auflagen in der Zu-
stimmung zur Durchführung einer Aufschüttung oder Abgrabung nicht erfüllt, 
z) einen anzeigepflichtigen Antennentragmasten ohne die erforderliche Anzeige, ungeachtet einer Untersa-
gung nach § 51 Abs. 3 zweiter Satz oder vorzeitig ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 51 Abs. 5 ers-
ter Satz errichtet oder wesentlich ändert oder Auflagen in der Zustimmung zur Errichtung oder wesentlichen 
Änderung eines Antennentragmastes nicht erfüllt oder einem Auftrag zur Entfernung eines Antennentragmas-
tes nach § 51 Abs. 6 zweiter Satz nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 36.300 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) als Bauherr entgegen dem § 30 Abs. 3 den Baubeginn der Behörde nicht anzeigt. 
b) als Bauherr entgegen dem § 32 Abs. 2 erster Satz die Bestellung des Bauverantwortlichen der Behörde 
nicht mitteilt, 
c) als Bauverantwortlicher den Verpflichtungen nach § 32 Abs. 3 nicht nachkommt, 
d) bei der Bauausführung Bestimmungen in Verordnungen nach § 33 Abs. 1 oder 3 oder Festlegungen nach § 
33 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 46 Abs. 6, § 47 Abs. 6 oder § 49 Abs. 4, zuwiderhandelt, 
e) als Bauherr oder als Bauverantwortlicher der Verpflichtung nach § 34 Abs. 2 zweiter Satz nicht nachkommt, 
f) als Eigentümer einer baulichen Anlage entgegen dem § 37 Abs. 1, 3 oder 4, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 46 Abs. 6 oder § 49 Abs. 4, die Vollendung eines bewilligungspflichtigen oder anzeigepflichtigen Bau-
vorhabens der Behörde nicht anzeigt, 
g) als Eigentümer einer baulichen Anlage oder als sonst hierüber Verfügungsberechtiger den Verpflichtungen 
nach § 41 Abs. 2 nicht nachkommt, 
h) als Abbruchberechtigter entgegen dem § 44 Abs. 1 vierter Satz in Verbindung mit § 32 Abs. 2 erster Satz 
die Bestellung des Abbruchverantwortlichen der Behörde nicht mitteilt oder entgegen dem § 44 Abs. 5 die 
Vollendung des Abbruchs der Behörde nicht anzeigt, 
i) als Inhaber der Bewilligung für eine bauliche Anlage vorübergehenden Bestandes entgegen dem § 46 Abs. 
8 vierter Satz in Verbindung mit § 32 Abs. 2 erster Satz die Bestellung eines für die Beseitigung der baulichen 
Anlage Verantwortlichen der Behörde nicht mitteilt oder entgegen dem § 46 Abs. 9 erster Satz die erfolgte 
Durchführung der Maßnahmen nach § 46 Abs. 7 erster Satz der Behörde nicht anzeigt, 
j) als Eigentümer eines Gebäudes nach § 19c Abs. 1 lit. d oder e oder als sonst hierüber Verfügungsberech-
tigter einen Energieausweis nicht erstellen lässt, entgegen dem § 19c Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig er-
neuert oder entgegen dem § 19e Abs. 1 nicht oder nicht ordnungsgemäß aushängt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, 
zu bestrafen. 
 
(3) Im Fall einer Übertretung nach § 57 Abs. 1 lit. a endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustandes. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
27.) Tiroler Bauproduktegesetz  
LGBl 95/2001 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 49. Wer 

a) Bauprodukte entgegen dem § 8 Abs. 1, 2 oder 3 in Verkehr bringt oder verwendet oder entgegen einem 
Auftrag nach § 15 Abs. 2 nicht zurückruft, 
b) als Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter entgegen dem § 10 Abs. 1 vierter Satz der Zertifizie-
rungsstelle auf deren Verlangen die Konformitätserklärung nicht vorlegt, 
c) als Hersteller die im Verfahren zum Nachweis der Konformität nach § 10 Abs. 2 erforderlichen Angaben 
nicht macht, 
d) Bauprodukte unberechtigt mit dem Konformitätszeichen kennzeichnet, 
e) als Hersteller die Konformitätskennzeichnung nicht in der im § 12 vorgesehenen Form vornimmt, 
f) Bauprodukte entgegen dem § 17 Abs. 1 oder 3 verwendet, 
g) als Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter entgegen dem § 21 Abs. 1 dritter Satz dem Österreichi-
schen Institut für Bautechnik auf dessen Verlangen die Übereinstimmungserklärung nicht vorlegt, 
h) Bauprodukte unberechtigt mit dem Einbauzeichen kennzeichnet, 
i) als Hersteller das Einbauzeichen nicht in der im § 24 vorgesehenen Form anbringt, 
j) die Verschwiegenheitspflicht nach § 29 in Verbindung mit § 43 Abs. 2 verletzt, 
k) Übereinstimmungszeugnisse ausstellt, ohne dazu ermächtigt oder aufgrund des § 43 Abs. 4 dritter Satz 
weiter berechtigt zu ein, 
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l) Organe des Österreichischen Instituts für Bautechnik, Organe der von diesem beauftragten Prüf- und Über-
wachungsstellen oder die von diesem beauftragten Sachverständigen an der Ausübung ihrer Befugnisse nach 
§ 21 Abs. 4 oder nach § 31 Abs. 3 lit. a, b oder e in Verbindung mit § 43 Abs. 2 hindert oder einem von ihnen 
erteilten Auftrag nach § 31 Abs. 3 lit. b, c, d oder f in Verbindung mit § 43 Abs. 2 nicht oder nur mit ungerecht-
fertigter Verzögerung nachkommt, 
m) der Mitteilungspflicht nach § 46 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 200.000 
Schilling, ab 1. Jänner 2002 mit Geldstrafe bis zu 14.500 Euro, zu bestrafen. 
 
 
28.) Tiroler Bergsportführergesetz  
LGBl 7/1998 LGBl110/2011  
 
§ 36b. (1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von Berg- und Schiführern, Berg- 
und Schiführeranwärtern, Bergwanderführern und Schluchtenführern sowie von Personen, die um die Verleihung 
der Befugnis als Berg- und Schiführer, Bergwanderführer oder Schluchtenführer angesucht haben, folgende Da-
ten verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils 
erforderlich sind: 

a) Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, 
b) Staatsangehörigkeit, 
c) Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen in Bezug auf die Beurteilung der Verlässlichkeit, 
d) Gesundheitsdaten in Bezug auf die Beurteilung der körperlichen und geistigen Eignung, 
e) ausbildungsbezogene Daten und die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten in Bezug auf 
die Beurteilung der fachlichen Eignung, 
f) fortbildungsbezogene Daten, 
g) versicherungsbezogene Daten in Bezug auf die Beurteilung des Vorliegens einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung, 
h) Daten über die Verleihung und das Erlöschen von Befugnissen nach diesem Gesetz, 
i) Daten über Disziplinarstrafen und die Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz. 

 
(2) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von Personen, die 

a) um die Anerkennung einer Ausbildung oder Prüfung nach § 10 Abs. 7 bzw. § 11 Abs. 6, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 18 Abs. 5 oder § 23 Abs. 6, oder 
b) um die Anerkennung einer Ausbildung im Rahmen der europäischen Integration nach § 12, gegebenenfalls 
in Verbindung mit § 17 oder § 22 

angesucht haben, die Daten nach Abs. 1 lit. a, b, e und f verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der 
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 
 
(3) Der Tiroler Bergsportführerverband darf von Berg- und Schiführern, Berg- und Schiführeranwärtern, Bergwan-
derführern und Schluchtenführern die Daten nach Abs. 1 lit. a, b, e, f, g, h und i hinsichtlich Disziplinarstrafen 
verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils 
erforderlich sind. Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen diese Daten dem Tiroler 
Bergsportführerverband übermitteln. 
 
(4) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen bei ihnen vorhandene Daten nach den Abs. 
1 und 2 an die Behörden der anderen Länder und, soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit 
nach § 36c eine Verpflichtung besteht, an die für die Angelegenheiten der Bergsportführer zuständigen Behörden 
der anderen EU-Mitgliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz übermit-
teln, sofern diese Daten für die Erfüllung der diesen Behörden obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 
 
(5) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und der Tiroler Bergsportführerverband haben zum 
Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 
2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009, genannten Maßnahmen zu 
treffen. 
 
(6) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und der Tiroler Bergsportführerverband haben die 
Daten zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr 
benötigt werden. 
 
§ 37. (1) Wer 

a) Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 ausübt, ohne dazu nach § 2 Abs. 1 bis 6 befugt zu sein, 
b) sich als Berg- und Schiführer, als Bergwanderführer oder als Schluchtenführer bezeichnet, ohne dazu nach 
§ 3 Abs. 5, § 15 Abs. 3 bzw. § 20 Abs. 3 befugt zu sein, 
c) das Berg- und Schiführerabzeichen, das Bergwanderführerabzeichen oder das Schluchtenführerabzeichen 
führt, ohne Berg- und Schiführer, Bergwanderführer bzw. Schluchtenführer zu sein, oder ein Abzeichen führt, 
das geeignet ist, mit dem Berg- und Schiführerabzeichen, dem Bergwanderführerabzeichen oder dem 
Schluchtenführerabzeichen verwechselt zu werden, 
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d) als Berg- und Schiführer seinen Pflichten nach § 8 Abs. 1 nicht nachkommt oder dem § 3 Abs. 4 zuwider-
handelt, 
e) als Berg- und Schiführeranwärter dem § 14 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
f) als Bergwanderführer oder Schluchtenführer seinen Pflichten nach § 17 bzw. § 22, jeweils in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1, nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.000 
Euro zu ahnden. 
 
 
29.) Tiroler Bergwachtgesetz 
LGBl 90/2002  
 
§ 5. (1) Der Bergwächter darf in Ausübung des Dienstes Personen, die er bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach einer der im § 1 genannten Rechtsvorschriften auf frischer Tat betritt oder die offensichtlich im 
Besitz von Gegenständen sind, die von der Begehung einer solchen Verwaltungsübertretung herrühren, anhalten, 
zum Nachweis der Identität auffordern und der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. Dazu dürfen auch Fahr-
zeuge angehalten werden. 
 
(2) Der Bergwächter darf in Ausübung des Dienstes Personen, die er bei der Begehung einer Verwaltungsüber-
tretung nach § 43 Abs. 1 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1997, § 32 Abs. 1 lit. a bis d des Tiroler Nationalpark-
gesetzes Hohe Tauern, § 27 Abs. 1 lit. e und f des Tiroler Abfallwirtschaftsgesetzes und § 26 Abs. 2 des Tiroler 
Tierschutzgesetzes auf frischer Tat betritt, festnehmen und der Bezirksverwaltungsbehörde vorführen, wenn 

a) der Betretene dem Bergwächter unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht so-
fort feststellbar ist; 
b) begründeter Verdacht besteht, dass sich der Betretene der Strafverfolgung entziehen werde; 
c) der Betretene trotz Abmahnung die strafbare Handlung fortsetzt oder versucht, sie zu wiederholen. 

 
(3) Der Festgenommene ist unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde zu übergeben, wenn jedoch der Grund 
der Festnahme schon vorher entfällt, freizulassen. Bei der Festnahme und der Vorführung ist mit möglichster 
Schonung der Rechte und schutzwürdigen Interessen des Festgenommenen vorzugehen. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann besonders geschulte Bergwächter ermächtigen, in von ihr zu bestim-
menden Fällen von Verwaltungsübertretungen bei Betretung auf frischer Tat eine vorläufige Sicherheit bis zum 
Betrag von 180 Euro festzusetzen und einzuheben, wenn 

a) der Betretene dem Bergwächter unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht so-
fort feststellbar ist; 
b) begründeter Verdacht besteht, dass sich der Betretene der Strafverfolgung entziehen werde. 

Leistet der Betretene den festgesetzten Betrag nicht, so darf der Bergwächter verwertbare Sachen, die dem An-
schein nach dem Betretenen gehören und deren Wert 180 Euro nicht übersteigen soll, als vorläufige Sicherheit 
beschlagnahmen. Hiebei ist mit möglichster Schonung der Person vorzugehen. Die Ermächtigung ist in einer dem 
Bergwächter zu übergebenden Urkunde anzuführen. Der Bergwächter hat diese Urkunde dem Betretenen vorzu-
weisen. Über den als vorläufige Sicherheit eingehobenen Betrag oder die Beschlagnahme ist sofort eine Be-
scheinigung auszustellen. Die vorläufige Sicherheit verfällt, wenn sich der Betretene der Verfolgung oder dem 
Vollzug der Strafe entzieht oder einer den Verfall androhenden, zu eigenen Handen zugestellten Ladung der 
Bezirksverwaltungsbehörde unentschuldigt keine Folge leistet. 
 
(5) Die vorläufige Sicherheit wird frei, wenn innerhalb von drei Monaten nach dem Erlag kein Straferkenntnis 
(keine Strafverfügung) ergangen ist oder wenn das Verfahren eingestellt wird. 
 
(6) Die vorläufige Sicherheit ist zur Deckung der verhängten Geldstrafe heranzuziehen. 
 
 
30.) Tiroler Bienenwirtschaftsgesetz  
LGBl 24/1980  
 
§ 9. (1) Wer 

a) entgegen den Bestimmungen der §§ 3, 4 Abs. 2 und 3 oder 7 Abs. 3 einen Bienenstand hält, 
b) einer ihm nach § 6 Abs. 1 oder 2 obliegenden Verpflichtung nicht nachkommt, 
c) einem Verbot zuwiderhandelt, das in einer Verordnung auf Grund des § 7 Abs. 5 festgelegt ist, 
d) die Durchführung einer Kontrolle gemäß § 8 Abs. 2 behindert oder vereitelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 
Euro zu bestrafen. 
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(2) Wer der ihm nach § 4 Abs. 4 oder 5 obliegenden Verpflichtung nicht nachkommt oder der Bestimmung des § 5 
Abs. 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 365 Euro zu bestrafen. 
 
 
31.) Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz  
LGBl 58/2002 idgF LGBl 75/2010  
 
§ 11a. (1) Die Behörde darf folgende Daten verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der ihr nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind: 

a) von natürlichen Personen, die Inhaber einer Bewilligung nach § 4 sind: 
1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Familienstand und gegebe-
nenfalls Daten über die Angehörigeneigenschaft im Sinn des § 5 Abs. 2 lit. b, 
2. Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen und über die Bestrafungen wegen Verwaltungs-
übertretungen und Finanzvergehen insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Zuverlässigkeit, 
3. ausbildungsbezogene Daten und die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten insbesondere 
in Bezug auf die Beurteilung der fachlichen Befähigung, 
4. die Ausübung der Tätigkeit als Buchmacher und Totalisateur nach diesem Gesetz betreffende Daten wie 
Standorte, Veranstaltungsorte und Aufstellungsorte von Wettterminals, 
b) von natürlichen Personen, die zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit eines 
Buchmachers oder Totalisateurs nach § 5 Abs. 8 berechtigt sind: Daten nach lit. a sowie die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung und der Berufsausübung betreffende Daten, 
c) von natürlichen Personen, die in der Funktion als vertretungsbefugte Person (Geschäftsführer) einer juristi-
schen Person im Sinn der lit. e oder f tätig sind: Daten nach lit. a Z 1, 2 und 3 sowie Daten über Bestellung, 
Art, Beginn und Ende der Funktion, 
d) von natürlichen Personen, die als Fortbetriebsberechtigte nach § 10 Abs. 1 lit. b tätig sind: Daten nach lit. a 
und Daten über Art, Beginn und Ende des Fortbetriebsrechts, 
e) von juristischen Personen, die Inhaber einer Bewilligung nach § 4 sind: Identifikationsdaten, Adressdaten, 
Erreichbarkeitsdaten, Sitz, Rechtsform, gegebenenfalls Firma und Firmenbuchnummer sowie Daten nach lit. a 
Z 4, 
f) von juristischen Personen, die zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit eines 
Buchmachers oder Totalisateurs nach § 5 Abs. 8 berechtigt sind: Daten nach lit. e sowie die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung und der Berufsausübung betreffende Daten, 
g) von verantwortlichen Personen im Sinn des § 7 Abs. 1: Daten nach lit. a Z 1 und 2. 

 
(2) Die Behörde darf bei ihr vorhandene Daten nach Abs. 1 an die Behörden des Bundes und der Länder und, 
soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit nach § 11b eine Verpflichtung besteht, an die für Ange-
legenheiten der Buchmacher und Totalisateure bzw. der diesen dort im Wesentlichen entsprechenden Berufe 
zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und 
der Schweiz übermitteln, sofern diese Daten für die Erfüllung der diesen Behörden obliegenden Aufgaben jeweils 
erforderlich sind. 
 
(3) Die Behörde hat zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009, ge-
nannten Maßnahmen zu treffen. 
 
(4) Die Behörde hat Daten nach Abs. 1 zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt werden. 
 
§ 12. (1) Behörde im Sinn dieses Gesetzes ist die Landesregierung. 
 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 11 dadurch mitzuwirken, dass sie auf Ersu-
chen der zuständigen Behörde bei der nach dieser Bestimmung zulässigen Ausübung unmittelbarer verwaltungs-
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe leisten. 
 
(3) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 13 Abs. 1 lit. a und b als Hilfsorgane der zu-
ständigen Verwaltungsstrafbehörde durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen 
und durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
mitzuwirken. 
 
§ 13. (1) Wer 

a) die Tätigkeit als Buchmacher oder als Totalisateur ohne entsprechende Bewilligung ausübt, 
b) als Buchmacher oder Totalisateur ein Wettterminal ohne entsprechende Anzeige, ungeachtet einer Unter-
sagung nach § 7 Abs. 2 oder entgegen § 7 Abs. 1 oder 3 ohne verantwortliche Person betreibt, 
c) Auflagen der Bewilligung zuwiderhandelt oder nicht erfüllt, 
d) die Tätigkeit als Buchmacher oder Totalisateur ohne Wettreglement ausübt, das Wettreglement nicht ord-
nungsgemäß aushängt oder der Landesregierung nicht zur Kenntnis bringt, 
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e) sich eines Geschäftsführers bedient, der den im § 39 Abs. 2 und 3 der Gewerbeordnung 1994 festgelegten 
Voraussetzungen nicht entspricht, 
f) die Anzeigen nach § 11 Abs. 2, 3 und 5, § 12, § 39 Abs. 4, § 40 Abs. 2 und 4, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1 oder 
§ 44 der Gewerbeordnung 1994 nicht erstattet, 
g) entgegen dem § 39 Abs. 1 zweiter Satz oder § 40 Abs. 1 zweiter Satz der Gewerbeordnung 1994 die Tätig-
keit als Buchmacher oder Totalisateur ausübt, ohne einen entsprechenden Geschäftsführer bestellt zu haben, 
h) die Anzeige nach § 5 Abs. 9 nicht erstattet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
32.) Tiroler Campinggesetz 
LGBl 37/2001 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 16. (1) Wer 

a) außerhalb von Campingplätzen oder von Grundflächen, für die eine Verordnung nach § 3 Abs. 6 vorliegt, 
kampiert; 
b) in Verordnungen nach § 3 Abs. 6 enthaltene Vorschreibungen nicht einhält; 
c) einen Campingplatz ohne vorherige Anzeige nach den §§ 4 Abs. 1 oder 6 Abs. 2 lit. a errichtet, wesentlich 
ändert oder betreibt oder trotz Untersagung nach § 4 Abs. 4 lit. c betreibt, 
d) einen Campingplatz vor dem Ablauf von zwei Monaten ab der Einbringung der vollständigen Anzeige nach 
§ 4 Abs. 1 errichtet oder wesentlich ändert, ohne dass die Behörde der Ausführung des Vorhabens vorzeitig 
zugestimmt hat, 
e) einem Auftrag nach § 4 Abs. 9 erster Satz nicht nachkommt, 
f) als Inhaber eines Campingplatzes den Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 Abs. 4 lit. b und 8 Abs. 1 oder ei-
nem Auftrag nach § 8 Abs. 3 erster Satz nicht nachkommt, 
g) in Entscheidungen enthaltenen Vorschreibungen nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen nach lit. a und b mit 
einer Geldstrafe bis zu 220 Euro und in allen übrigen Fällen mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Geldstrafen für Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a und b fließen der Gemeinde zu. 
 
 
33.) Tiroler Datenschutzgesetz 
LGBl 158/2013  
 
§ 7. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer nicht-automationsunterstützten Datenanwendung ver-
schafft oder einen erkennbar widerrechtlichen Zugang vorsätzlich aufrecht erhält, 
b) Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15 DSG 2000) übermittelt, insbesondere Daten, 
die ihm nach den §§ 46 oder 47 DSG 2000 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet, 
c) Daten entgegen einer rechtskräftigen Entscheidung verwendet, nicht beauskunftet, nicht richtigstellt oder 
nicht löscht, 
d) Daten vorsätzlich entgegen dem § 26 Abs. 7 DSG 2000 löscht oder 
e) sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen vorsätzlich Daten nach § 48a DSG 2000 verschafft. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht nach § 17 DSG 2000 erfüllt zu haben 
oder eine Datenanwendung auf eine von der Meldung abweichende Weise betreibt, 
b) Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbehör-
de nach § 13 Abs. 1 DSG 2000 eingeholt zu haben, 
c) gegen nach § 13 Abs. 2 Z 2 oder § 19 DSG 2000 abgegebene Zusagen oder von der Datenschutzbehörde 
nach § 13 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 DSG 2000 erteilte Auflagen verstößt, 
d) seine Offenlegungs- oder Informationspflichten nach den §§ 23, 24 oder 25 DSG 2000 verletzt oder 
e) die nach § 14 DSG 2000 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt. 

 
(3) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen, wer Daten entgegen den §§ 26, 
27 oder 28 DSG 2000 nicht fristgerecht beauskunftet, richtigstellt oder löscht. 

307 
 

 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer 
Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 im Zusammenhang stehen. 
 
(6) Zuständig ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der Auftraggeber (Dienstleister) seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Falls ein solcher im Land Tirol nicht gegeben ist, ist die Bezirkshauptmann-
schaft Innsbruck zuständig. 
 
 
34.) Tiroler Elektrizitätsgesetz 
LGBl 134/2011 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 83. (1) Wer 

a) eine nach diesem Gesetz bewilligungspflichtige Anlage ohne Vorliegen einer Errichtungsbewilligung errich-
tet oder wesentlich ändert, 
b) eine Anlage entgegen einer Anordnung in der Errichtungsbewilligung ohne Vorliegen einer Betriebsbewilli-
gung oder sonst ohne Anzeige der Fertigstellung in Betrieb nimmt, 
c) Verpflichtungen aufgrund von Entscheidungen nicht nachkommt oder in den Fällen unmittelbarer Gefahr 
sonstige Anordnungen nicht durchführt oder Auflagen nicht einhält, 
d) den in Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes enthaltenen Anordnungen nicht nachkommt, 
e) den Verpflichtungen nach § 17 Abs. 1 erster Satz oder Abs. 3 oder § 18 Abs. 1 nicht nachkommt, 
f) einen Betriebsleiter, einen Geschäftsführer oder einen technischen Betriebsleiter trotz Untersagung be-
schäftigt oder eine Anlage entgegen den §§ 15 Abs. 8 oder 48 Abs. 4 länger als zwei Monate nach dem Aus-
scheiden des (technischen) Betriebsleiters bzw. Geschäftsführers oder dem Widerruf ihrer Bestellung betreibt, 
g) als Inhaber einer Stromerzeugungsanlage im Sinn der IPPC-Richtlinie seinen Verpflichtungen nach § 31 
Abs. 1 erster Satz oder Abs. 3 nicht nachkommt, 
h) als Inhaber einer Anlage im Sinn des § 32 Abs. 1 oder als für den Betrieb Verantwortlicher einer Verpflich-
tung nach § 33 Abs. 1 bis 6 oder 8 bis 12 nicht nachkommt, 
i) als Regelzonenführer seinen Verpflichtungen nach den §§ 39 Abs. 3 und 60 Abs. 1, 2 und 4 oder als Betrei-
ber eines Übertragungsnetzes seinen Pflichten nach den §§ 35 Abs. 1, 36 Abs. 3 bis 7, 37, 40 Abs. 1 und 3 
oder 41 Abs. 1 nicht nachkommt, 
j) als Betreiber eines Verteilernetzes seinen Pflichten nach den §§ 35 Abs. 1, 36 Abs. 3 bis 7, 37, 44 Abs. 4 
oder 50 Abs. 1 und 4 nicht nachkommt, 
k) ein Verteilernetz ohne Konzession nach § 42 oder ohne Bestehen eines Fortbetriebsrechtes nach § 54 be-
treibt, 
l) eine Konzession ohne Bewilligung nach § 53 Abs. 1 verpachtet, 
m) den aus der Einweisung nach § 58 Abs. 2 sich ergebenden Pflichten nicht nachkommt, 
n) als Erzeuger seinen Pflichten nach den §§ 59 Abs. 1, 4 und 5 oder 61 nicht nachkommt, 
o) als Netzbenutzer den Verpflichtungen nach § 67 Abs. 2 nicht nachkommt, 
p) als Stromhändler oder Lieferant seinen Verpflichtungen nach § 66 Abs. 1 bis 5 nicht nachkommt oder trotz 
Untersagung nach § 66 Abs. 8 die Tätigkeit eines Stromhändlers oder Lieferanten ausübt, 
q) ohne Bewilligung nach § 68 Abs. 2 oder trotz Widerrufs der Bewilligung nach § 70 die Tätigkeit eines Bi-
lanzgruppenverantwortlichen ausübt, 
r) als Bilanzgruppenverantwortlicher seine Aufgaben nach § 69 Abs. 1 nicht erfüllt oder seinen Verpflichtungen 
nach § 69 Abs. 2 oder 3 oder § 71 nicht nachkommt, 
s) als Bilanzgruppenkoordinator seine Tätigkeit ohne Anzeige nach § 72 Abs. 1 oder trotz einer Aberken-
nungsentscheidung nach § 72 Abs. 5 ausübt, seine Aufgaben nach § 72 Abs. 3 nicht erfüllt oder den Ver-
pflichtungen nach § 72 Abs. 4 nicht nachkommt, 
t) als nach § 72 Abs. 6 erster Satz zur vorläufigen Aufgabenübernahme Verpflichteter die Aufgaben eines Bi-
lanzgruppenkoordinators nicht erfüllt oder trotz Aufhebung der Aufgabenübertragung nach § 72 Abs. 6 dritter 
Satz die Tätigkeit als Bilanzgruppenkoordinator weiter ausübt, 
u) als Netzbetreiber oder Bilanzgruppenverantwortlicher den Pflichten zur Veröffentlichung nach § 75 nicht 
nachkommt, 
v) den sich aus § 77 Abs. 3 und 5 ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt oder 
w) den Berichtspflichten nach den §§ 79 Abs. 3 oder 80 Abs. 1 und 3 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach den Abs. 5 oder 6 mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine nach § 7 Abs. 1 anzeigepflichtige Anlage ohne vorherige Anzeige oder trotz einer Untersagung errich-
tet oder wesentlich ändert, 
b) mit der Ausführung eines nach § 7 Abs. 1 anzeigepflichtigen Vorhabens vor dem Ablauf von drei Monaten 
ab der Einbringung der Anzeige beginnt, ohne dass die Bezirksverwaltungsbehörde der Ausführung nach § 24 
Abs. 2 lit. a oder b zugestimmt hat, 
c) sonstigen Anzeigepflichten nach diesem Gesetz nicht nachkommt, 
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d) ohne Vorliegen einer Bewilligung oder Anordnung nach § 14 einen Probebetrieb durchführt, 
e) als ehemaliger Inhaber einer Errichtungs- bzw. Betriebsbewilligung einem Auftrag nach § 21 Abs. 2 zweiter 
Satz nicht nachkommt, 
f) den Verpflichtungen nach § 24 Abs. 8 in Verbindung mit den §§ 17 Abs. 1 erster Satz oder Abs. 3 oder 18 
Abs. 1 nicht nachkommt, 
g) den Verpflichtungen nach § 26 Abs. 6 oder 7 nicht nachkommt, 
h) als Grundeigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter seiner Pflicht zur Duldung nach § 21 Abs. 3 oder § 
26 Abs. 8 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 75.000 Euro, im Fall der Uneinbring-
lichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
(4) Wer den Verpflichtungen nach § 59 Abs. 3 nicht nachkommt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 10.000 Euro und höchstens 50.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wer als Verteilernetzbetreiber, an dessen Verteilernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den 
Pflichten nach den §§ 35 Abs. 1, 42, 43 Abs. 2 oder 50 Abs. 1 und 4 nicht entspricht, begeht, sofern die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 50.000 Euro und 
höchstens 150.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu 
bestrafen. 
 
(6) Wer als Stromhändler oder sonstiger Lieferant mit mehr als 100.000 Kunden seinen Pflichten nach § 66 Abs. 
1 bis 5 nicht entspricht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe von mindestens 50.000 Euro und höchstens 150.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(7) Wurde 

a) eine bewilligungspflichtige Anlage 
1. ohne Errichtungsbewilligung errichtet oder wesentlich geändert oder 
2. entgegen einer Anordnung in der Errichtungsbewilligung ohne Vorliegen einer Betriebsbewilligung oder 
ohne Anzeige der Fertigstellung in Betrieb genommen, 

b) eine anzeigepflichtige Anlage ohne vorherige Anzeige oder trotz einer Untersagung errichtet oder wesent-
lich geändert, 

so beginnt die Verjährung erst nach der Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes. 
 
(8) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen sonstiger erschwerender Umstände können Geldstrafen nach den 
Abs. 1 und 2 bis zur doppelten Höhe verhängt werden. 
 
(9) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
35.) Tiroler Feldschutzgesetz  
LGBl 58/2000  
 
§ 10. (1) Wer 

a) einen Feldfrevel nach § 2 Abs. 1 und 2 begeht, 
b) einer Erhaltungspflicht nach § 4 Abs. 1 nicht nachkommt, 
c) der Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 nicht nachkommt, solange ein Beseitigungsauftrag nach § 7 Abs. 1 erteilt 
werden darf, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) einem Auftrag zur Entfernung von Klärschlamm oder eines Produktes, das Klärschlamm enthält, nach § 9 
nicht innerhalb der festgesetzten Frist nachkommt, 
b) den Verpflichtungen nach § 11 Abs. 3 nicht nachkommt, 
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begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer Klärschlamm oder ein Produkt, das Klärschlamm enthält, auf landwirtschaftliche Grundflächen ausbringt 
oder eine solche Ausbringung duldet, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
36.) Tiroler Feuerpolizeiordnung  
LGBl 111/1998  
 
§ 35. (1) Wer 

a) dem § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1, § 5 oder § 27 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
b) einem Auftrag bzw. einer Anordnung nach § 3 Abs. 1 oder 6, § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 1 oder 5, § 18 Abs. 1 
zweiter Satz, § 19 Abs. 1 oder 2, § 20 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 oder 2 erster Satz nicht nachkommt, 
c) einer Verpflichtung nach § 7 Abs. 4, § 27 Abs. 1 erster Satz oder § 29 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 
d) als Brandschutzbeauftragter seinen Verpflichtungen nach § 7 Abs. 2 zweiter Satz nicht nachkommt, 
e) Alarm- oder Löscheinrichtungen missbräuchlich verwendet, 
f) als Eigentümer einer reinigungspflichtigen Anlage oder als sonst hierüber Verfügungsberechtigter dem § 9 
Abs. 2, 3 oder 4, § 10 Abs. 3 dritter Satz oder 5, § 11 Abs. 2 erster Satz oder 3 erster Satz, § 13 Abs. 3 erster 
Satz, § 15 Abs. 1 erster oder dritter Satz oder § 18 Abs. 2 zweiter Satz zuwiderhandelt oder entgegen dem § 
12 Abs. 3 nach dem Ausbrennen eines Rauchfanges oder einer Abluftleitung nicht für eine entsprechende 
Überwachung sorgt, 
g) als Eigentümer eines Gebäudes nach § 14 Abs. 1 oder als sonst hierüber Verfügungsberechtigter die darin 
befindliche Feuerungsanlage nicht innerhalb der Frist nach § 10 Abs. 1 reinigt, 
h) als Rauchfangkehrer dem § 8 Abs. 5 dritter Satz, § 10 Abs. 1, 3 zweiter oder vierter Satz oder 4 oder 7, § 
11 Abs. 1, 2 zweiter Satz oder 3 zweiter Satz, § 12, § 13 Abs. 1 oder 2, § 14 Abs. 2 oder § 15 Abs. 1 zweiter 
Satz zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 2.180 
Euro zu ahnden. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen wurde. 
 
 
37.) Tiroler Fischereiabgabegesetz  
LGBl 81/1996  
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Abgabe unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht nicht 
oder nicht vollständig entrichtet, oder 
b) eine Abgabenerklärung nach § 7 unrichtig oder unvollständig einreicht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

a) in den Fällen nach Abs. 1 lit. a 
1. bei vorsätzlicher Begehung mit Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages, 
2. bei fahrlässiger Begehung mit Geldstrafe bis zur Höhe des Verkürzungsbetrages, 

b) in den Fällen nach Abs. 1 lit. b mit Geldstrafe bis zu 800  Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
38.) Tiroler Fischereigesetz  
LGBl 54/2002  
 
§ 62. (1) Wer 

a) die Fischerei in einem Fischwasser ausübt, das nicht die Voraussetzungen nach § 11 Abs. 1 erfüllt; 
b) die Fischerei ausübt, ohne die Voraussetzungen nach § 11 Abs. 2 zu erfüllen; 
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c) es entgegen dem § 11 Abs. 3, § 12 zweiter Satz, § 13 Abs. 1 zweiter Satz, § 14 Abs. 2 zweiter Satz oder § 
16 Abs. 1 zweiter Satz unterlässt, einen Bewirtschafter zu bestellen; 
d) einen Bewirtschafter bestellt und es unterlässt, unverzüglich nach der Bestellung um die Erteilung der Ge-
nehmigung nach § 11 Abs. 4 anzusuchen; 
e) es unterlässt, der Behörde eine Änderung oder Ergänzung des Verwaltungsstatutes zur Genehmigung 
nach § 13 Abs. 4 erster Satz vorzulegen; 
f) es unterlässt, der Behörde einen Pachtvertrag oder dessen Verlängerung, Änderung oder Ergänzung zur 
Genehmigung nach § 14 Abs. 3 vorzulegen; 
g) in einem Fischereirevier nach § 16 Abs. 1 erster Satz die Fischerei ausübt, ohne die in dieser Bestimmung 
festgelegten Voraussetzungen zu erfüllen; 
h) als Fischereiausübungsberechtigter entgegen dem § 17 Abs. 1 zweiter Satz und ohne Bewilligung nach § 
17 Abs. 2 dritter Satz den Besatz eines Fischereirevieres mit Fischen durchführt, die das Brittelmaß erreicht 
haben oder überschreiten; 
i) einer Vorschreibung nach § 17 Abs. 2 erster Satz, § 18 Abs. 2 oder § 20 Abs. 2 erster Satz nicht nach-
kommt; 
j) aus einem Gewässer Nahrung für Wassertiere ohne die nach § 19 Abs. 1 erforderliche Bewilligung ent-
nimmt oder den Bedingungen oder Auflagen nach § 19 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
k) Wassertiere ohne die nach § 21 Abs. 2 zweiter Satz erforderliche schriftliche Anzeige oder ohne Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 21 Abs. 2 dritter Satz oder ohne die nach § 21 Abs. 3 erster Satz erforderliche 
Bewilligung aussetzt; 
l) frei lebende Vögel von Fischwässern fernhält, vertreibt oder zum Schutz der Fischwässer tötet, ohne dabei 
die Bestimmungen der aufgrund des § 25 Abs. 1 und 2 erlassenen Verordnung zu beachten; 
m) außer in den Fällen des § 26 Abs. 2 oder 3 den Fischfang ausübt, ohne eine Fischereikarte zu besitzen; 
n) als Fischereiausübungsberechtigter Personen, die die Voraussetzungen nach § 26 Abs. 1, 2 oder 3 nicht 
erfüllen, den Fischfang ausüben lässt; 
o) als Fischereiausübungsberechtigter dem § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
p) dem § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
q) entgegen dem § 31 den Fischfang nicht weidgerecht ausübt oder den Beschränkungen oder Verboten einer 
Verordnung nach § 31 Abs. 4 oder 9 zuwiderhandelt; 
r) entgegen dem § 33 Abs. 1 kein Fischereiaufsichtsorgan bestellt oder es unterlässt, unverzüglich nach der 
Bestellung nach § 34 Abs. 1 zweiter Satz um die Erteilung der Genehmigung anzusuchen; 
s) einen Fischzuchtbetrieb ohne Bewilligung nach § 38 Abs. 2 erster Satz oder einen Krebszuchtbetrieb ohne 
Bewilligung nach § 38 Abs. 9 erster Satz betreibt oder wesentlich ändert; 
t) den Betrieb eines anzeigepflichtigen Fischzuchtbetriebes ohne vorherige Anzeige nach § 38 Abs. 2 zweiter 
Satz oder entgegen dem § 38 Abs. 7 zweiter Satz vorzeitig aufnimmt; 
u) den Betrieb eines anzeigepflichtigen Krebszuchtbetriebes ohne vorherige Anzeige nach § 38 Abs. 9 zweiter 
Satz oder entgegen dem § 38 Abs. 9 dritter Satz in Verbindung mit § 38 Abs. 7 zweiter Satz vorzeitig auf-
nimmt; 
v) entgegen den §§ 38 Abs. 8 und 9, 41 Abs. 5 und 42 Abs. 3 erster Satz in einem Fischzuchtbetrieb, in einem 
Krebszuchtbetrieb, in einem Netzgehege oder in einem Aufzuchtgewässer die Angelfischerei ausübt; 
w) einen Angelteich ohne Bewilligung nach § 40 Abs. 2 betreibt; 
x) als Betreiber eines Angelteiches Personen, die die Voraussetzungen nach § 40 Abs. 3 erster oder zweiter 
Satz nicht erfüllen, oder Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und sich nicht in Beglei-
tung einer Aufsichtsperson befinden, die die Voraussetzungen nach § 11 Abs. 2 erfüllt, den Fischfang ausü-
ben lässt; 
y) ein Netzgehege ohne Bewilligung nach § 41 Abs. 2 in ein stehendes Gewässer einbringt; 
z) in Aufzuchtgewässern Tätigkeiten ausübt, die nach § 42 Abs. 3 dritter Satz untersagt sind, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) der Verpflichtung nach § 9 nicht nachkommt; 
b) den Verpflichtungen nach § 17 Abs. 3 nicht nachkommt; 
c) der Verpflichtung nach § 18 Abs. 3 nicht nachkommt; 
d) dem § 22 Abs. 2 erster Satz zuwiderhandelt; 
e) der Verpflichtung nach § 23 Abs. 4 erster Satz nicht nachkommt; 
f) der Verpflichtung nach § 24 Abs. 1 nicht nachkommt; 
g) den Verpflichtungen nach § 26 Abs. 4 nicht nachkommt; 
h) den Verpflichtungen nach § 30 Abs. 5 nicht nachkommt; 
i) der Verpflichtung nach § 34 Abs. 3 oder Abs. 6 dritter Satz nicht nachkommt; 
j) als Fischereiaufsichtsorgan seiner Berichtspflicht nach § 35 Abs. 4 gegenüber der Behörde nicht nach-
kommt; 
k) der Verpflichtung nach § 40 Abs. 6 nicht nachkommt; 
l) den Verpflichtungen nach § 42 Abs. 5 zweiter Satz und Abs. 6 nicht nachkommt; 
m) den Verpflichtungen nach § 61 Abs. 2 erster Satz nicht nachkommt, 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
1.100 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 kann bei Vorliegen erschwerender Umstände neben der Verhän-
gung einer Geldstrafe der Verfall jener Wassertiere und Gegenstände ausgesprochen werden, die unmittelbar 
oder mittelbar mit der Verwaltungsübertretung im Zusammenhang stehen. Lebende Wassertiere sind unverzüg-
lich in das Fischwasser zurückzusetzen. 
 
 
39.) Tiroler Flurverfassungslandesgesetz  
LGBl 74/1996 idgF LGBl. 130/2013 
 
§ 85. (1) Wer 

a) Einrichtungen, Zeichen oder Markierungen, die der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach 
diesem Gesetz dienen, beschädigt, beseitigt oder zerstört, 
b) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse 
nach § 78 Abs. 1 hindert, 
c) den zur Durchführung eines Verfahrens nach diesem Gesetz getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt o-
der 
d) seinen Pflichten als Mitglied oder Organ einer Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- oder Agrargemein-
schaft trotz Aufforderung nach diesem Gesetz nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds zu. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. 
I Nr. 138/2000). 
 
Art. II idF LGBl 55/2001: 
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.  
(2) Dieses Gesetz ist auf Verfahren, die im Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens noch nicht abgeschlossen sind, 
anzuwenden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den §§ 17a und 17b ist jedoch nur dann durchzuführen, 
wenn der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens noch nicht 
rechtskräftig erlassen wurde.  
(3) Die Bestimmungen des § 85 in der Fassung des Art. I Z. 30 sind nur auf Verwaltungsübertretungen anzuwen-
den, die nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begangen werden. 
 
 
40.) Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz  
LGBl 111/2013  
 
§ 37. (1) Wer 

a) als Inhaber einer Anlage die aufgrund einer Verordnung nach § 3 Abs. 2 oder 3 einzuhaltenden techni-
schen Erfordernisse, höchstzulässigen Abgasverluste oder Emissionsgrenzwerte nicht einhält oder andere als 
die aufgrund einer Verordnung nach § 3 Abs. 3 zulässigen Brennstoffe verwendet, 
b) einer Verpflichtung nach § 4 Abs. 3 nicht nachkommt, 
c) eine nach § 5 Abs. 1 bewilligungspflichtige Gasanlage ohne eine entsprechende Errichtungsbewilligung er-
richtet oder wesentlich ändert, 
d) Auflagen nach den §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 1 oder Aufträge nach den §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 3 zweiter Satz, 
21 Abs. 3 und 25 Abs. 8 oder sonst in Entscheidungen enthaltene Auflagen oder Aufträge nicht einhält, 
e) einer Verpflichtung nach den §§ 10 Abs. 4, 11 Abs. 5, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 oder 6 zweiter Satz, 17, 18, 21 
Abs. 1, 22 Abs. 1, 24 Abs. 1 oder 2 oder 25 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
f) eine Anlage entgegen dem § 11 Abs. 1 oder § 24 Abs. 1 ohne Vorliegen eines Abnahmebefundes betreibt, 
g) nach § 11 Abs. 3 Bestätigungen oder Prüf- bzw. Inspektionsberichte ausstellt oder technische Beschrei-
bungen erstellt, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
h) als Gasversorgungsunternehmen dem § 12 zuwiderhandelt, 
i) Überprüfungen durchführt, ohne hierfür nach § 14 Abs. 2 berechtigt zu sein, 
j) als Prüfberechtigter die ihm aufgrund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt 
oder seinen Verpflichtungen nach den §§ 14 Abs. 4, 5 oder 6 erster Satz, 21 Abs. 2 oder 25 Abs. 8 nicht 
nachkommt, 
k) als Überwachungsstelle den Verpflichtungen nach § 19 nicht nachkommt, 
l) eine außer Betrieb gesetzte Anlage entgegen § 22 Abs. 2 wieder in Betrieb nimmt, 
m) eine Anlage oder Teile einer Anlage ungeachtet einer Untersagung bzw. Außerbetriebsetzung nach § 23 
Abs. 1, 2 oder 4, gegebenenfalls in Verbindung mit § 25 Abs. 8, weiterbetreibt oder wieder in Betrieb nimmt, 
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n) einem Auftrag nach § 23 Abs. 2 zur Beseitigung von Brennstoffen oder nach § 23 Abs. 5, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 25 Abs. 8, zur Beseitigung von Anlagen oder Teilen einer Anlage nicht nachkommt, 
o) Überprüfungen durchführt, ohne hierfür nach § 25 Abs. 5 berechtigt zu sein, 
p) Kleinfeuerungen oder Bauteile davon entgegen dem § 26 Abs. 1 oder 2 oder entgegen einer Untersagung 
nach Abs. 4 erster Satz in Verkehr bringt oder einem Auftrag nach § 26 Abs. 4 zweiter Satz nicht nachkommt, 
q) als Hersteller oder dessen Vertreter die Konformitätskennzeichnung nicht in der nach § 29 vorgesehenen 
Form vornimmt oder Informationspflichten nach Anhang 6 nicht oder nur mit ungerechtfertigter Verzögerung 
nachkommt, 
r) als Prüfberechtigter andere Personen für die Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz heranzieht als 
Prüforgane nach § 34 Abs. 1, 
s) als Prüfberechtigter seine Aufgaben nach diesem Gesetz durchführt, ohne die Anforderungen nach § 34 
Abs. 3 zu erfüllen, 
t) entgegen § 42 Abs. 5 eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende Anlage zur Lage-
rung und Leitung flüssiger Brennstoffe, bei der im Erdreich verlegte Brennstofflagerbehälter oder im Erdreich 
verlegte brennstoffführende Leitungen einwandig ausgeführt sind, oder entgegen § 42 Abs. 6 einen im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Lagerbehälter für flüssige Brennstoffe, welcher nicht 
mit einer elektronischen Überfüllsicherung oder mit einem Grenzwertgeber ausgestattet ist, betreibt, 
u) Klimaanlagen entgegen § 42 Abs. 8 weiterbetreibt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.200 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
41.) Tiroler Gemeindeordnung 
LGBl 36/2001 idgF LGBl 11/2012  
 
§ 11. (1) Die Gemeinden, denen vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ein Wappen verliehen worden ist, sind 
weiterhin zur Führung und Verwendung des Wappens berechtigt. 
 
(2) Die Verleihung eines Gemeindewappens obliegt der Landesregierung. Über die Verleihung ist eine Urkunde 
auszufertigen, die eine Beschreibung und eine Abbildung des Wappens zu enthalten hat. 
 
(3) Die Gemeindefarben sind aus den Farben des Gemeindewappens abzuleiten. Sie sind bei der Verleihung 
eines Gemeindewappens von der Landesregierung festzulegen. 
 
(4) Die Verleihung eines Gemeindewappens, die Beschreibung und die Abbildung des Wappens sowie die Fest-
legung der Gemeindefarben sind im Boten für Tirol kundzumachen. 
 
(5) Die Führung und die Verwendung des Gemeindewappens bedürfen einer Bewilligung des Gemeinderates. Sie 
ist zu erteilen, wenn dies im besonderen Interesse der Gemeinde gelegen und ein nachteiliger Gebrauch nicht zu 
erwarten ist. Der Gemeinderat hat die Bewilligung zu entziehen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen nach-
träglich weggefallen ist. 
 
(6) Wer ein Gemeindewappen, auch mit einem Zusatz oder in einer veränderten verwechslungsfähigen Form, 
ohne Bewilligung des Gemeinderates führt oder verwendet, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist vom 
Bürgermeister mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Strafgelder flie-
ßen der Gemeinde zu. 
 
§ 18. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen und deren Nichtbefolgung als Verwal-
tungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(2) Wer eine ortspolizeiliche Verordnung übertritt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist vom Bürger-
meister mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Strafgelder fließen der 
Gemeinde zu. 
 
 
42.) Tiroler Gemeindewahlordnung  
LGBl 88/1994 idgF LGBl 7/2012  
 
§ 86. (1) Wer 

a) entgegen dem § 12 Abs. 3 das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde nicht annimmt oder nicht ausübt, 
ohne dass ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund vorliegt, 
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b) in einer Erklärung nach § 35 Abs. 6 wahrheitswidrige Angaben macht, 
c) dem Verbot nach § 46 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
d) die Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung stört oder entgegen dem § 48 Abs. 3 den Anordnungen des 
Wahlleiters nicht Folge leistet, 
e) fälschlich vorgibt, durch eine Körper- oder Sinnesbehinderung gehindert zu sein, den Stimmzettel ohne 
fremde Hilfe auszufüllen, und hierzu eine Begleitperson in Anspruch nimmt, 
f) unbefugt amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in Auftrag 
gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, 
g) dem Verbot der Kennzeichnung von Wahlkuverts nach § 50 Abs. 3 zuwiderhandelt oder amtliche Stimmzet-
tel, die für die Ausgabe bei der Wahl bestimmt sind, kennzeichnet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
1.000 Euro zu ahnden. 
 
 
43.) Tiroler Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 36/2005 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 13. (1) Wer 

a) GVO entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder 2 oder einer Verordnung nach § 3 Abs. 4 ausbringt; 
b) GVO ohne rechtzeitige Anzeige nach § 4 Abs. 1 ausbringt; 
c) GVO trotz Untersagung nach § 5 Abs. 1 ausbringt oder 
d) einem Auftrag nach § 8 Abs. 1 oder 3 oder nach § 9 Abs. 1 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro, 
bei Vorliegen erschwerender Umstände und im Wiederholungsfall bis zu 8.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Wer einer Verpflichtung nach § 6, § 7, § 8 Abs. 4, § 10 Abs. 3 oder § 11 Abs. 2 nicht nachkommt, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Mit Ausnahme der Tatbestände des Abs. 1 lit. b und des Abs. 2 ist der Versuch strafbar. 
 
(4) Ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nach § 10 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn ein 
zur Auskunft Verpflichteter die Auskunft verweigert, um nicht sich selbst zu beschuldigen oder nahe Angehörige 
der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. 
 
(5) Bildet das nach Abs. 1 lit. a unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet 
das strafbare Verhalten erst, wenn die Beseitigung (Zerstörung oder Entsorgung) der GVO vollendet ist. 
 
 
44.) Tiroler Grundverkehrsgesetz 
LGBl 61/1996 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 36. (1) Wer 

a) ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsvorgang entgegen dem § 23 Abs. 1 oder dem § 23a nicht der Be-
zirksverwaltungsbehörde anzeigt, 
b) die in Entscheidungen über die Erteilung der grundverkehrsrechtlichen Genehmigung oder in der Bieterbe-
willigung vorgeschriebenen Auflagen nicht erfüllt, 
c) – ausgenommen in den Fällen des § 13 Abs. 2 und 5 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 – ein Ge-
bäude, eine Wohnung oder einen sonstigen Teil eines Gebäudes aufgrund eines nach dem 1. Jänner 1994 
erworbenen Rechtes als Freizeitwohnsitz verwendet oder verwenden lässt oder auf einem Grundstück, an 
dem nach diesem Zeitpunkt ein entsprechendes Recht erworben wurde, ein Gebäude, eine Wohnung oder ei-
nen sonstigen Teil eines Gebäudes errichtet und als Freizeitwohnsitz verwendet oder verwenden lässt, 
d) ein unbebautes Baugrundstück nicht innerhalb der Frist nach § 11 Abs. 3 dem der Flächenwidmung ent-
sprechenden Verwendungszweck zuführt, insbesondere bebaut, 
e) trotz Versagung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung für einen Rechtserwerb bzw. der grundver-
kehrsbehördlichen Bestätigung der Anzeige eines Rechtserwerbes den Gegenstand des der Genehmigungs- 
bzw. Erklärungspflicht unterliegenden Rechtserwerbes nutzt oder nutzen lässt, 
f) gegenüber den Grundverkehrsbehörden zum Zweck der Umgehung dieses Gesetzes unwahre oder unvoll-
ständige Angaben macht oder 
g) auf andere Weise, insbesondere durch Umgehungsgeschäfte, versucht, dieses Gesetz zu umgehen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 
Euro zu bestrafen. 
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(2) Die Verjährung beginnt 

a) im Fall des Abs. 1 lit. a erst mit der Einbringung der Anzeige nach § 23, 
b) im Fall des Abs. 1 lit. b, c, d, e oder g erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. 

 
 
45.) Tiroler Grundversorgungsgesetz  
LGBl 21/2006 idgF LGBl 100/2010  
 
§ 19. (1) Wer 

a) der Anzeigepflicht nach § 16 oder der Auskunftspflicht nach § 17 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt 
oder 
b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Grundversorgung zu 
Unrecht in Anspruch nimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 500 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
46.) Tiroler Heilvorkommen- und Kurortegesetz  
LGBl 24/2004  
 
§ 25. (1) Wer 

a) der Bestimmung des § 2 Abs. 8 zuwiderhandelt, 
b) der Kennzeichnungspflicht nach § 6 Abs. 7 nicht nachkommt, 
c) der Bestimmung des § 6 Abs. 9 zuwiderhandelt, 
d) der Bestimmung des § 6 Abs. 10 zuwiderhandelt, 
e) den Bestimmungen des § 7 Abs. 2 und 3 zuwiderhandelt, 
f) den Verpflichtungen nach § 8 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 zweiter Satz nicht nachkommt, 
g) den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 und 3 zuwiderhandelt, 
h) entgegen den Bestimmungen des § 16 Abs. 6 und 7 oder des § 18 eine Kuranstalt betreibt, 
i) es unterlässt, eine den Bestimmungen des § 19 entsprechende Kuranstaltsordnung für jedermann zugäng-
lich aufzulegen, oder 
j) gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 21 verstößt,  

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Produkte, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes vertrieben oder versendet werden, und Werbe-
material, das den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht, können für verfallen erklärt werden. 
 
 
47.) Tiroler Heimgesetz 
LGBl 23/2005  
 
§ 17. (1) Wer 

a) ein Heim betreibt, ohne dies nach § 4 der Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich zu melden, oder 
b) ein Heim trotz Untersagung des Betriebes nach § 14 Abs. 4 betreibt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) es entgegen § 14 Abs. 6 unterlässt, die geplante Einstellung des Betriebes eines Heimes rechtzeitig schrift-
lich zu melden, oder 
b) als Heimträger der Verpflichtung nach § 18 Abs. 2 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

a) die Verschwiegenheitspflicht nach § 10 verletzt oder 
b) dem Verbot der Geschenkannahme nach § 12 zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro 
zu bestrafen. 

315 
 

  
 
48.) Tiroler Jagdabgabegesetz  
LGBl 20/1991  
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Jagdabgabe unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
nicht oder nicht vollständig entrichtet, oder 
b) eine Abgabenerklärung nach § 8 nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig einreicht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

a) in den Fällen nach Abs. 1 lit. a 
1. bei vorsätzlicher Begehung mit Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages, 
2. bei fahrlässiger Begehung mit Geldstrafe bis zur Höhe des Verkürzungsbetrages, 

b) in den Fällen nach Abs. 1 lit. b mit Geldstrafe bis zu 800 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
49.) Tiroler Jagdgesetz  
LGBl 41/2004  
 
§ 35. (1) Die ordnungsgemäß bestellten und bestätigten Jagdschutzberechtigten sind – unbeschadet der waffen-
rechtlichen Vorschriften – befugt, in Ausübung ihres Dienstes ein Jagdgewehr, eine Faustfeuerwaffe und eine 
kurze Seitenwaffe zu tragen. Sie sind berechtigt, zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden 
rechtswidrigen Angriffes auf ihr Leben oder das Leben eines anderen von diesen Waffen Gebrauch zu machen. 
Der Gebrauch der Waffe ist nur so weit zulässig, als er zur Abwehr des Angriffes notwendig ist. 
 
(2) Die ordnungsgemäß bestellten und bestätigten Jagdschutzberechtigten sind befugt, in Ausübung ihres Diens-
tes 

a) Personen, die sie bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz auf frischer Tat be-
treten oder die im Verdacht stehen, eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben, 
oder die im Besitz von Gegenständen sind, die offensichtlich von der Begehung einer solchen Verwaltungs-
übertretung herrühren, anzuhalten, auch wenn sie ein Fahrzeug lenken, zum Nachweis der Identität aufzufor-
dern und der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, den genannten Personen Wild, Abwurfstangen, Waf-
fen, Fanggeräte und Hunde gegen Übernahmsbescheinigung vorläufig abzunehmen und der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit der Anzeige zu übergeben, sowie von Personen, gegen die sich der Verdacht einer Verwal-
tungsübertretung nach diesem Gesetz richtet, mitgeführte Fahrzeuge sowie Behältnisse wie Rucksäcke und 
dergleichen zu untersuchen; 
b) Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz auf frischer Tat betre-
ten, festzunehmen und der Bezirksverwaltungsbehörde vorzuführen, wenn 

1. der Betretene dem Jagschutzberechtigten unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch 
sonst nicht sofort feststellbar ist, 
2. begründeter Verdacht besteht, dass sich der Betretene der Strafverfolgung entziehen werde, oder 
3. der Betretene trotz Abmahnung die strafbare Handlung fortsetzt oder versucht, sie zu wiederholen; 

c) Hunde, die wildernd angetroffen werden oder sich außerhalb der Einwirkung ihres Herrn befinden und of-
fensichtlich eine Gefahr für das Wild darstellen, und Katzen, die in einer Entfernung von mehr als 1.000 Me-
tern vom nächstgelegenen bewohnten Haus oder wildernd angetroffen werden, zu töten, und zwar auch dann, 
wenn sie sich in Fallen gefangen haben. Jagd-, Haus-, Blinden-, Polizei- und Hirtenhunde dürfen nicht getötet 
werden, wenn sie als solche erkennbar sind, in dem ihnen zukommenden Dienst verwendet werden und sich 
nur vorübergehend der Einwirkung ihres Herrn entzogen haben. 

 
(3) Festgenommene Personen sind unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde zu übergeben oder aber, wenn 
der Grund für die Festnahme schon vorher wegfällt, freizulassen. Sie sind ehestens, womöglich bei der Festnah-
me, in einer ihnen verständlichen Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und die gegen sie erhobenen An-
schuldigungen zu unterrichten. Bei der Festnahme und der Anhaltung ist unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person vorzugehen. 
 
(4) Den Eigentümern der nach Abs. 2 lit. c rechtmäßig getöteten Tiere gebührt kein Schadenersatz; sie sind je-
doch, wenn sie bekannt sind, unverzüglich zu verständigen. 
 
(5) Die im Abs. 2 lit. c angeführten Befugnisse stehen auch den Jagdausübungsberechtigten und mit deren 
schriftlicher Zustimmung auch jenen Jagdgästen zu, die im Besitz einer für das ganze Jagdjahr gültigen Jagder-
laubnis sind. 
 
§ 68. (1) Das Amt der Tiroler Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen folgende Daten ver-
arbeiten und im Rahmen der Jagd- und Fischereianwendung Tirol (JAFAT), eines Informationsverbundsystems 
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im Sinn des § 50 des Datenschutzgesetzes 2000, verwenden, sofern diese Daten für die Überwachung der weid-
gerechten Ausübung der Jagd, die Feststellung von Jagdgebieten, die Prüfung von Jagdpachtverträgen, die Prü-
fung eines aufrechten Haftpflichtversicherungsverhältnisses, die Durchführung der Jagd-, Jagdaufseher- und 
Berufsjägerprüfungen, die Ausstellung und Verweigerung der Ausstellung von Jagdkarten, die Einziehung von 
Jagdkarten, die Genehmigung und Überwachung von Abschussplänen, die Vorschreibung der Jagdabgabe sowie 
die Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz jeweils erforderlich sind: 

a) vom Eigentümer eines Eigenjagdgebietes bzw. von der Jagdgenossenschaft und ihren Mitgliedern: Identifi-
kationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Daten über das Jagdgebiet und die Art 
der Bewirtschaftung, Pachtverträge und deren Verlängerung, Änderung oder Ergänzung, Funktionen in der 
Jagdgenossenschaft, Daten über Beschlüsse und Verfügungen der Organe der Jagdgenossenschaft, Funkti-
onen in der Jagdgenossenschaft, 
b) vom Jagdausübungsberechtigten: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehö-
rigkeit, Jagdkartendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über das Jagdgebiet und die Art der Bewirt-
schaftung, Bestellung eines Jagdleiters einschließlich dessen Befugnis zur Erteilung einer Jagderlaubnis und 
Ausgabe von Jagdgastkarten, Jagderlaubnisdaten, Daten über ausgegebene Jagdgastkarten, Bestellung ei-
nes Jagdaufsehers bzw. Berufsjägers, Daten über Ausnahmebewilligungen nach § 40 Abs. 2, Wildstands- und 
Bestandsmeldungen, Abschusspläne und Abschussmeldungen, Trophäenbewertungen, Daten über die 
Jagdabgabe, 
c) vom Jagdpächter: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkar-
tendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über das Jagdgebiet, Dauer des Pachtverhältnisses, 
d) vom Jagdleiter: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkarten-
daten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über das Jagdgebiet und die Art der Bewirtschaftung, Befugnis 
zur Erteilung einer Jagderlaubnis und Ausgabe von Jagdgastkarten, Jagderlaubnisdaten, Daten über ausge-
gebene Jagdgastkarten, Dauer der Bestellung, die aufgrund der Übertragung der Ausübung des Jagdrechtes 
erforderlichen Daten nach lit. b, 
e) vom Jagdaufseher bzw. Berufsjäger: Identifikationsdaten samt Lichtbild, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Staatsbürgerschaft, Jagdgebietszuordnung, Daten über Eignung und Verlässlichkeit, Daten über die ab-
gelegte Prüfung einschließlich Zulassungsvoraussetzungen, Bestätigung der Bestellung, Bescheinigung über 
die Bestellung und Vereidigung, Jagdschutzabzeichen, 
f) vom Hegemeister: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Jagdgebietszuordnung, Daten 
über Eignung und Verlässlichkeit, Bestätigung der Bestellung, Bescheinigung über die Bestellung und Verei-
digung, jagdliche Funktionen, 
g) von fachlich befähigten Personen nach § 38 Abs. 3: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Jagdgebietszuordnung, jagdliche Funktionen, 
h) von Sachverständigen nach § 39 Abs. 1: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Jagdge-
bietszuordnung, jagdliche Funktionen, 
i) von nach § 52a ermächtigten Personen: Identifikationsdaten samt Lichtbild, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Ermächtigungsschreiben, 
j) vom Jäger, das sind Personen, die die Prüfung nach § 28 Abs. 2 erfolgreich abgelegt haben oder im Besitz 
einer gültigen Tiroler Jagdkarte sind oder waren: Identifikationsdaten samt Lichtbild, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkartendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über Verlässlichkeit, 
Daten über die Versagung der Ausstellung und den Entzug der Jagdkarte, Waffenverbot nach § 5 Abs. 5 des 
Zivildienstgesetzes 1986, rechtskräftige Verurteilungen nach den §§ 137 ff des Strafgesetzbuches einschließ-
lich Datum der Rechtskraft, getätigte Abschüsse, 
k) vom Jagdgast: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten über das Berechtigungsdo-
kument, Daten über eine erteilte Jagderlaubnis, Jagdgebietszuordnung, getätigte Abschüsse, 
l) vom Bewerber zur Jagdprüfung: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten über die 
abgelegte Prüfung und allfälliger Wiederholungen, 
m) vom Mitglied des Tiroler Jägerverbandes: Identifikationsdaten samt Lichtbild, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkartendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, Disziplinarerkenntnisse 
nach § 64 Abs. 4 lit. b einschließlich des Datums der Rechtskraft, Funktionen im Tiroler Jägerverband ein-
schließlich Daten über die Wahl bzw. Bestellung, 
n) vom Mitglied der Prüfungskommission: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, jagdliche 
Funktionen, 
o) vom Mitglied des Bezirksjagdbeirates: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, jagdliche 
Funktionen, 
p) von Personen, die wegen des Eingriffs in fremdes Jagdrecht nach den §§ 137 ff des Strafgesetzbuches 
rechtskräftig gerichtlich verurteilt wurden: Identifikationsdaten, Adressdaten, geahndetes Delikt, Datum der 
Rechtskraft der Verurteilung, 
q) von Personen, denen ein anderes Bundesland die Ausstellung der Jagdkarte versagt oder deren Jagdkarte 
von einem anderen Bundesland eingezogen wurde: Identifikationsdaten, Adressdaten, Daten über die Versa-
gung der Ausstellung der Jagdkarte, Daten über den Entzug der Jagdkarte. 

 
(2) Das Amt der Tiroler Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen folgende Daten an den 
Tiroler Jägerverband übermitteln, sofern die angeführten Personen Verbandsmitglieder sind und diese Daten für 
den Tiroler Jägerverband für die Pflege und Förderung der Jagd, die Aus- und Fortbildung des Jagdschutzperso-
nals, den Abschluss der Jagdhaftpflichtversicherung für seine Mitglieder, die Schaffung von Wohlfahrts- und Un-
terstützungseinrichtungen für die im Jagdschutz tätigen Personen und ihre Hinterbliebenen, die Fortbildung und 
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weidmännische Erziehung seiner Mitglieder, die Mitgliederverwaltung sowie die Ahndung von Verletzungen des 
Disziplinarrechts jeweils erforderlich sind: 

a) vom Jagdausübungsberechtigten: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehö-
rigkeit, Jagdkartendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über das Jagdgebiet und die Art der Bewirt-
schaftung, Bestellung eines Jagdleiters einschließlich dessen Befugnis zur Erteilung einer Jagderlaubnis und 
Ausgabe von Jagdgastkarten, Jagderlaubnisdaten, Trophäenbewertungen, 
b) vom Jagdpächter: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkar-
tendaten, Daten über das Jagdgebiet, 
c) vom Jagdleiter: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Jagdkarten-
daten einschließlich Gültigkeitsstatus, Daten über das Jagdgebiet, Befugnis zur Erteilung einer Jagderlaubnis 
und Ausgabe von Jagdgastkarten, Jagderlaubnisdaten, Abschusspläne und Abschusslisten, 
d) vom Jagdaufseher bzw. Berufsjäger: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Jadgebiets-
zuordnung, 
e) vom Hegemeister: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Jagdgebietszuordnung, Bestä-
tigung der Bestellung, 
f) vom Jäger: Identifikationsdaten samt Lichtbild, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, 
Jagdkartendaten einschließlich Gültigkeitsstatus, 
g) vom Mitglied der Prüfungskommission: Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, jagdliche 
Funktionen. 

 
(3) Der Tiroler Jägerverband darf Daten nach Abs. 2 sowie folgende Daten seiner Mitglieder verwenden, sofern 
diese Daten für die Pflege und Förderung der Jagd, die Fortbildung und weidmännische Erziehung seiner Mitglie-
der, die Aus- und Fortbildung des Jagdschutzpersonals, den Abschluss der Jagdhaftpflichtversicherung für seine 
Mitglieder, die Schaffung von Wohlfahrts- und Unterstützungseinrichtungen für die im Jagdschutz tätigen Perso-
nen und ihre Hinterbliebenen, die Mitgliederverwaltung sowie die Ahndung von Verletzungen des Disziplinar-
rechts jeweils erforderlich sind: 
 
Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Disziplinarerkenntnisse einschließ-
lich des Datums der Rechtskraft, Entrichtung des Mitgliedsbeitrages, Funktionen im Tiroler Jägerverband. 
 
(4) Der Tiroler Jägerverband darf folgende Daten seiner Mitglieder an das Amt der Tiroler Landesregierung und 
die Bezirksverwaltungsbehörden übermitteln, sofern diese Daten für die Einziehung von Jagdkarten und die Prü-
fung eines aufrechten Haftpflichtversicherungsverhältnisses jeweils erforderlich sind: 
Identifikationsdaten, Adressdaten, Disziplinarerkenntnisse nach § 64 Abs. 4 lit. b einschließlich des Datums der 
Rechtskraft, Abschluss einer Jagdhaftpflichtversicherung. 
 
(5) Das Amt der Tiroler Landesregierung darf Identifikationsdaten, Adressdaten sowie Daten über die Verweige-
rung der Ausstellung und die Einziehung der Jagdkarte von Jägern an die Jagdbehörden anderer Bundesländer 
übermitteln, sofern diese Daten für die Verweigerung der Ausstellung und die Einziehung der Jagdkarte oder 
einer ähnlichen Erlaubnis, die zur Jagdausübung berechtigt, durch diese Behörden jeweils erforderlich sind. 
 
(6) Das Amt der Tiroler Landesregierung hat als Betreiber der Jagd- und Fischereianwendung Tirol (JAFAT) si-
cherzustellen, dass 

a) der Zugriff auf jene Daten eingeschränkt wird, die zur Erfüllung der Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht 
jeweils erforderlich sind, 
b) von Organen mit Zugriffsrecht nur auf einen für sie eingerichteten Bereich zugegriffen werden kann und 
c) Zugriffe auf Daten nur in indirekt personenbezogener Form erfolgen dürfen, sofern dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht jeweils ausreichend ist. 

 
(7) Das Amt der Tiroler Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und der Tiroler Jägerverband haben 
zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 DSG 2000 genannten 
Maßnahmen zu treffen. 
 
(8) Personenbezogene Daten sind längstens fünf Jahre nach Erreichung des jeweiligen Verwendungszweckes zu 
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren oder zur Erfüllung einer der Aufgaben der Organe mit Zugriffs-
recht weiter benötigt werden. 
 
§ 70. (1) Wer 

a) entgegen dem § 4 Abs. 1 erster Satz die Jagd außerhalb des festgestellten Jagdgebietes ausübt, 
b) ein Gehege ohne Bewilligung nach § 7 Abs. 2 errichtet, erweitert oder wesentlich ändert oder ein ohne Be-
willigung errichtetes, erweitertes oder wesentlich geändertes Gehege betreibt, 
c) die Jagd auf Grundflächen nach § 10 Abs. 1 ausübt oder als Eigentümer einer im § 10 Abs. 1 lit. c oder d 
genannten Anlage oder eines dort genannten Grundstückes oder als vom Eigentümer beauftragte Person 
entgegen dem § 10 Abs. 2 die dort angeführten Tiere fängt oder tötet, 
d) entgegen dem § 11 Abs. 1 die Jagd in nicht weidgerechter Weise ausübt, insbesondere der Verpflichtung 
zur Hege des Wildes nicht nachkommt, 
e) einer Verpflichtung nach § 11 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 4 oder Abs. 7 nicht nachkommt, 
f) als Jagdleiter tätig wird, ohne die Voraussetzungen nach § 11 Abs. 3 erster Satz zu erfüllen, 
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g) entgegen dem § 11 Abs. 6 die Ausübung des Jagdrechtes an Personen verpachtet, die nicht im Besitz ei-
ner gültigen Tiroler Jagdkarte sind, 
h) dem § 19 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
i) entgegen dem § 27a Jagdgastkarten ausgibt, 
j) es entgegen dem § 31 Abs. 1 unterlässt, einen Jagdaufseher oder Berufsjäger zu bestellen, 
k) dem § 36 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
l) den Bestimmungen über den Abschussplan nach § 37, den Sonderbestimmungen für Hühnervögel nach § 
38a oder den hierzu ergangenen Verordnungen oder Bescheiden zuwiderhandelt, 
m) den Bestimmungen des § 40 Abs. 1 lit. e, f oder k zuwiderhandelt, ohne eine entsprechende Ausnahme-
bewilligung nach § 40 Abs. 2 zu besitzen, 
n) die Bestimmungen des § 40 Abs. 1 lit. a, b, c, d, g, h, i, j, l oder m missachtet, 
o) die örtlichen Verbote nach § 41 missachtet, 
p) die Verbote nach § 42 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 erster Satz oder Abs. 3 erster Satz missachtet oder der 
Verpflichtung nach § 42 Abs. 3 zweiter Satz nicht nachkommt, 
q) entgegen dem § 44 einen Jägernotweg benützt, 
r) es entgegen dem § 47 unterlässt, in den dort angeführten Jagdgebieten einen geprüften Schweißhund oder 
einen auf Schweißfährte geprüften Gebrauchshund zu halten, 
s) entgegen dem § 52 Abs. 1 den ihm aufgetragenen Abschuss nicht entsprechend dem Auftrag tätigt oder 
entgegen dem § 52 Abs. 2 die ihm aufgetragenen Maßnahmen nicht entsprechend dem Auftrag durchführt, 
t) als Jagdausübungsberechtigter entgegen dem § 52a Abs. 6 von der Ermächtigung erfasste Tätigkeiten 
durch von der Landesregierung nach § 52a Abs. 1 oder 3 ermächtigte Personen nicht duldet, 
u) entgegen dem § 53 Abs. 1 erster Satz jagdbare Tiere in Jagdgebieten, in denen sie bisher nicht heimisch 
waren, ohne Bewilligung aussetzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
4.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) den Verpflichtungen nach § 7 Abs. 8 zweiter Satz nicht nachkommt, 
b) der Anzeigepflicht nach § 9 Abs. 3 zweiter Satz oder Abs. 4 dritter Satz nicht nachkommt, 
c) den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 3 vierter Satz nicht nachkommt, 
d) der Anzeigepflicht nach § 11 Abs. 3 zweiter Satz nicht nachkommt, 
e) als Jagdgast der Verpflichtung nach § 12 Abs. 1 dritter Satz nicht nachkommt, 
f) der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 3 erster Satz nicht nachkommt, 
g) als Obmann einer Jagdgenossenschaft der Anzeigepflicht nach § 25 Abs. 1 nicht nachkommt, 
h) entgegen dem § 27 Abs. 1 die Jagd ausübt, ohne eine auf seinen Namen lautende gültige Tiroler Jagdkarte 
oder eine für das betreffende Jagdgebiet gültige Jagdgastkarte mit sich zu führen, oder diese Karte dem 
Jagdschutzberechtigten oder den Organen der öffentlichen Sicherheit nicht vorweist, 
i) keine vollständigen Aufzeichnungen nach § 27b Abs. 1 führt oder entgegen dem § 27b Abs. 2 Behördenor-
ganen die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen verweigert oder der Behörde auf deren Verlangen oder frist-
gerecht nach Ablauf des Kalenderjahres keine Abschrift dieser Aufzeichnungen übermittelt, 
j) der Verpflichtung nach § 30 Abs. 3 nicht nachkommt, 
k) den Verpflichtungen nach § 37 Abs. 5 oder § 38 Abs. 1 nicht nachkommt, 
l) den Verpflichtungen nach § 39 Abs. 1 zweiter oder dritter Satz oder Abs. 2 erster Satz nicht nachkommt, 
m) entgegen dem § 45 Abs. 2 Sperrflächen betritt oder befährt, 
n) als Jagdausübungsberechtigter den Verpflichtungen nach § 45 Abs. 3 nicht nachkommt, 
o) der Verpflichtung nach § 46 erster Satz nicht nachkommt oder dem § 46 zweiter Satz zuwiderhandelt, 
p) den Verpflichtungen nach § 48 Abs. 1 nicht nachkommt, 
q) der Anzeigepflicht nach § 50 Abs. 2 nicht nachkommt oder es unterlässt, in dieser Anzeige einen Vertreter 
der Hegegemeinschaft namhaft zu machen, 
r) dem § 51 Abs. 1 zweiter Satz zuwiderhandelt, 
s) der Verpflichtung nach § 53 Abs. 2 dritter Satz nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
1.500 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Bei Vorliegen erschwerender Umstände kann neben der Verhängung einer Geldstrafe der Verfall von Gegen-
ständen, die mit der Übertretung im Zusammenhang stehen, ausgesprochen werden. Ebenso kann auf den Ver-
fall von Wild, das entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes gefangen oder erlegt wurde, erkannt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Im Straferkenntnis kann auch auf den zeitlichen oder dauernden Verlust der Fähigkeit, eine Tiroler Jagdkarte 
oder Jagdgastkarte zu erlangen, erkannt werden. 
 
(6) Die Verfolgung einer Person wegen einer Übertretung nach Abs. 1 lit. l oder nach Abs. 2 lit. i ist unzulässig, 
wenn gegen sie binnen einem Jahr von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorgenommen worden ist. 
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(7) Dem Tiroler Jägerverband ist eine Ausfertigung jeder rechtskräftigen Entscheidung in Verwaltungsstrafsachen 
zu übersenden. 
 
 
50.) Tiroler Jugendschutzgesetz 
LGBl 4/1994 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 21. (1) Wer 

a) als Aufsichtsperson seiner Verpflichtung nach § 12 Abs. 1 nicht nachkommt; 
b) als Unternehmer, Veranstalter oder Beauftragter 

1. einer Verpflichtung nach § 12 Abs. 2 nicht nachkommt; 
2. Kindern oder Jugendlichen entgegen dem § 14 Abs. 1 den Besuch einer öffentlichen Veranstaltung ge-
stattet; 
3. einer Entscheidung nach § 14 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
4. entgegen dem § 16 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 Kindern oder Jugendlichen den Aufenthalt gestattet oder diese 
nächtigen lässt; 
5. einer Verpflichtung nach § 17 Abs. 2 erster Satz oder einer Vorschreibung in einer Entscheidung nach § 
17 Abs. 2 zweiter Satz zuwiderhandelt; 

c) entgegen dem § 17 Abs. 1 jugendgefährdende Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen Kindern oder 
Jugendlichen anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht; 
d) entgegen dem § 18 Abs. 1 oder 2 an Kinder oder Jugendliche alkoholische Getränke oder Zubereitungen 
weitergibt, 
e) entgegen dem § 18a Abs. 1 an Kinder oder Jugendliche Tabak weitergibt oder 
f) entgegen dem § 20 Abs. 1 den Organen und sonstigen Beauftragten der Behörde oder den Organen des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes den Zutritt verwehrt oder der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nicht 
nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 
Euro, in den Fällen nach lit. c bis e mit einer Geldstrafe bis zu 7.260 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Jugendlicher 

a) sich entgegen dem § 13 an allgemein zugänglichen Orten aufhält; 
b) entgegen den §§ 14 Abs. 1 und 2 oder 15 öffentliche Veranstaltungen besucht; 
c) sich entgegen dem § 16 Abs. 2 oder 3 in Räumen im Sinne des § 16 Abs. 1 oder 3 aufhält; 
d) entgegen dem § 16 Abs. 5 in Beherbergungsbetrieben nächtigt; 
e) jugendgefährdende Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen erwirbt, innehat, verwendet oder in An-
spruch nimmt oder anderen Kindern oder Jugendlichen anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht; 
f) entgegen dem § 18 Abs. 3 oder 4 alkoholische Getränke oder Zubereitungen erwirbt oder konsumiert, 
g) entgegen dem § 18a Abs. 2 Tabak erwirbt oder in der Öffentlichkeit konsumiert oder 
h) entgegen dem § 20 Abs. 1 der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 215 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann von einer Bestrafung des Jugendlichen nach Abs. 2 absehen, wenn sich 
dieser verpflichtet, im Rahmen des Jugendberatungsdienstes an einem Informations- und Beratungsgespräch 
über die Zielsetzungen der jugendschutzrechtlichen Vorschriften in der Dauer von längstens drei Stunden teilzu-
nehmen und Grund zur Annahme besteht, dass die Teilnahme an diesem Gespräch den Jugendlichen von weite-
ren Übertretungen dieses Gesetzes abhalten wird. Nimmt der Jugendliche innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Monaten ohne wichtigen Grund an einem Informations- und Beratungsgespräch nicht teil, so ist das Strafverfah-
ren fortzusetzen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Der Verfall von Gegenständen nach den §§ 17 bis 18a ist nach Maßgabe des § 17 des Verwaltungsstrafge-
setzes 1991 zulässig, sofern der Wert eines solchen Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis zum 
Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung der Interessen des Jugendschutzes steht. 
 
(6) Unbeschadet des § 39 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 sind die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes berechtigt, im Zuge ihrer Amtshandlungen durch die Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt Kin-
dern oder Jugendlichen Gegenstände nach den §§ 17 bis 18a von geringem Wert, insbesondere alkoholische 
Getränke und Tabak, ohne Anspruch auf Entschädigung abzunehmen und möglichst sofort zu vernichten. 
 
(7) Die Geldstrafen fließen dem Rechtsträger der Bezirksverwaltungsbehörde zu und sind für Zwecke der Förde-
rung und Beratung der Jugend zu verwenden. 
 
§ 22. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung des § 13, § 14 Abs. 3, § 15, 
§ 16 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, § 17 Abs. 1 § 18, hinsichtlich des Verbots des Konsums von gebrannten alkoholischen 
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Getränken sowie von Zubereitungen oder Mischungen im Sinne des Abs. 1 oder Abs. 2 lit. b jedoch nur insoweit, 
als dieser in der Öffentlichkeit erfolgt, § 18a, und § 20 Abs. 1 mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind und 
c) die Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt, soweit sie im § 14 Abs. 3 und im § 20 Abs. 1 vorgesehen ist. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind weiters berechtigt, Kinder oder Jugendliche, die der 
Aufforderung eines Unternehmers, Veranstalters oder dessen Beauftragten nach § 12 Abs. 2 zum Verlassen von 
Räumen oder Grundstücken nicht nachkommen oder die sich sonst in Betriebsanlagen im Sinne des § 16 Abs. 3 
aufhalten, durch die Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt zu entfernen. 
 
(3) Die Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt nach Abs. 1 lit. c, Abs. 2 oder § 21 Abs. 6 ist den Betroffenen 
vorher anzudrohen. 
 
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten Kinder, die sich 
im Widerspruch zu einer Bestimmung des 3. Abschnittes verhalten, in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit 
ihres Verhaltens hinzuweisen. Bei erschwerenden Umständen, insbesondere im Wiederholungsfall, ist die Be-
zirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 
 
 
51.) Tiroler Kanalisationsgesetz 
LGBl 1/2001 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 15. (1) Wer als Eigentümer 

a) einer bestehenden anschlusspflichtigen Anlage oder einer Anlage im Sinne des § 5 Abs. 4 die Entwässe-
rungsanlage nicht innerhalb der in der Anschlussentscheidung festgesetzten Frist (§ 10 Abs. 2) oder nicht 
entsprechend dem Stand der Technik oder 
b) einer nichtöffentlichen Kanalisation deren Sammelkanal nicht innerhalb der nach § 10 Abs. 3 festgesetzten 
Frist oder nicht entsprechend dem Stand der Technik 

herstellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
500.000 Schilling (35.000 Euro) zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) der Mitteilungspflicht nach § 5 Abs. 4 nicht nachkommt oder 
b) als Eigentümer einer bestehenden anschlusspflichtigen oder bereits an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossenen Anlage entbehrlich werdende Teile der Entwässerungsanlage nicht innerhalb der nach § 11 Abs. 
1 oder 2 festgesetzten Frist auflässt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 
Schilling (3.500 Euro) zu bestrafen. 
 
(3) Wer der Behörde entgegen dem § 9 Abs. 6 nicht Auskunft erteilt oder Einsicht in vorhandene Planunterlagen 
gewährt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Schilling (750 Euro) zu bestrafen. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu. 
 
 
52.) Tiroler Katastrophenmanagementgesetz  
LGBl 33/2006  
 
§ 20. (1) Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme jener Bestimmungen, deren 
Vollziehung den Gemeinden obliegt, als Hilfsorgan der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde durch Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und durch Maßnahmen, die für die Einleitung 
oder die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
(2) Die Bundespolizei hat den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Organen auf deren Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Befugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
§ 24. (1) Wer 

a) ohne hinreichenden Grund Maßnahmen zur Abwehr oder zur Bekämpfung von Katastrophen unmittelbar 
veranlasst, 
b) vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbeiführt, der Maßnahmen zur Abwehr oder zur Bekämp-
fung von Katastrophen zur Folge haben kann, insbesondere ein Zivilschutzsignal nach § 6 Abs. 4 unbefugt 
verwendet, 
c) vorsätzlich oder grob fahrlässig die Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr oder zur Bekämpfung von 
Katastrophen behindert, 
d) die ihm als Mitglied einer Einsatzleitung obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt, 
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e) als bestellter Einsatzkoordinator seinen Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
f) der Verpflichtung zur unentgeltlichen Hilfeleistung nach § 15 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
g) einer Weisung nach § 15 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig Folge leistet, 
h) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Verpflichtung nach § 10 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 
i) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Verpflichtung zur Vorlage eines internen Notfallplanes nach § 
11 Abs. 1 oder eines geänderten internen Notfallplanes nach § 11 Abs. 4 oder 5 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 
j) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Überprüfungspflicht nach § 11 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt, 
k) als Verwaltungsleiter, Heimleiter oder Brandschutzbeauftragter der Verpflichtung zur Vorlage eines Notfall-
planes nach § 12 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
l) einem in einer Verordnung nach § 16 Abs. 2 lit. d festgesetzten Verbot zuwiderhandelt, 
m) einer Anordnung nach § 16 Abs. 2 lit. c, e und f nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
n) einer Verpflichtung nach § 22 Abs. 1, 2 oder 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
o) als Verwaltungsleiter oder Heimleiter der Verpflichtung nach § 22 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 720 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Wer, wenn auch mittelbar, durch die Herbeiführung einer Katastrophe Maßnahmen nach diesem Gesetz ver-
anlasst, hat der Gemeinde bzw. dem Land Tirol die Kosten dieser Maßnahmen zu ersetzen. 
 
 
53.) Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz  
LGBl 150/2013  
 
§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Verschwiegenheitspflicht nach § 13 verletzt, 
b) unbefugt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, Pflegeplätze vermittelt, 
c) ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die nach § 31 Abs. 1 erforderliche Bewilligung aufnimmt, 
d) unbefugt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, eine Adoption vermittelt, 
e) eine Einrichtung im Sinn des § 12 oder § 22 ohne die nach dieser Bestimmung erforderliche Bewilligung 
betreibt, 
f) den Verpflichtungen nach § 22 Abs. 7, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12 Abs. 6, oder § 32 Abs. 2 nicht 
nachkommt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a, b, c, e und f sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 1.500 Euro, jene nach Abs. 1 lit. d mit einer Geldstrafe bis zu 36.500 Euro zu ahnden. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für die Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe zu. 
 
 
54.) Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz  
LGBl 48/2010  
 
§ 46. (1) Das Amt der Landesregierung darf die im Abs. 3, die Erhalter dürfen die im Abs. 3 lit. a, b und c genann-
ten Daten zum Zweck 

a) der Durchführung der Sprachförderung, 
b) der Bedarfserhebung nach § 9, 
c) der Durchführung von integrativen Maßnahmen, 
d) der Gewährleistung der Besuchspflicht, 
e) der Kontrolle des Personaleinsatzes und der Anstellungserfordernisse, 
f) der Durchführung des Hospitierens und des Praktizierens, 
g) der Gewährleistung der entgeltfreien Kindergartenjahre, 
h) der Abwicklung der finanziellen Förderungen, 
i) der rechtlichen und pädagogischen Aufsicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen, 
j) der Genehmigung und Förderung der Tagesbetreuung, 
k) der Förderung der Kinderspielgruppen und 
l) der Statistik 
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verwenden, sofern diese Daten für die Erfüllung der dem Amt der Landesregierung bzw. den Erhaltern nach die-
sem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen die im Abs. 3 genannten Daten zum Zweck 

a) der Gewährleistung der Besuchspflicht, 
b) der Genehmigung der Tagesbetreuung, 
c) der Aufsicht über die Tagesbetreuung und 
d) der Ahndung von Verwaltungsübertretungen 

verwenden, sofern diese für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforder-
lich sind. 
 
(3) Folgende Daten dürfen für die in den Abs. 1 und 2 genannten Zwecke verwendet werden: 

a) von Kindern: Vor- bzw. Familien- oder Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Muttersprache, 
Kenntnisse der deutschen Sprache, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, erhöhter Förderbedarf, Name des Er-
halters, Art der Betreuung und Anwesenheitsdauer in der Kinderbetreuungseinrichtung, 
b) von Eltern: Vor- bzw. Familien- oder Nachname, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Familienstand, Berufs-
tätigkeit, Höhe der geforderten und geleisteten Entgelte und Elternbeiträge, 
c) von Ansprechpersonen (Leitern, pädagogischen Fachkräften, Hospitanten, Praktikanten, Assistenzkräften, 
Tagesmüttern, Tagesvätern, Stützkräften, Betreuern in Kinderspielgruppen): Vor- bzw. Familien- oder Nach-
name, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Muttersprache, Staatsangehörigkeit, Ausbildung, Berufspraxis, Be-
schäftigungsausmaß, 
d) von Erhaltern, sofern sie natürliche Personen sind: Vor- bzw. Familien- oder Nachname, Adressdaten, 
Staatsangehörigkeit, Erreichbarkeitsdaten, Daten zur Berechtigung nach § 13, Daten zur Stilllegung nach § 
14, Daten zu Genehmigungen nach diesem Gesetz, Daten über Verwaltungsstrafen, Daten zu finanziellen 
Förderungen, Personalkosten der Betreuungspersonen und Entgelten für die Kinderbetreuung, 
e) von Erhaltern, sofern sie juristische Personen sind: Nachweis der Rechtsform (Gesellschaftsvertrag, Sat-
zungen), der vertretungsbefugten Organe und des Sitzes, Daten zur Berechtigung nach § 13, Daten zur Still-
legung nach § 14, Daten zu Genehmigungen nach diesem Gesetz, Daten über Verwaltungsstrafen, Daten zu 
finanziellen Förderungen, Personalkosten der Betreuungspersonen und Entgelten für die Kinderbetreuung. 

 
(4) Die Erhalter haben dem Amt der Landesregierung über Aufforderung für Zwecke nach Abs. 1 die im Abs. 3 
aufgezählten Daten zu übermitteln. Die Auskunftserteilung kann auch mittels automationsunterstützter Daten-
übermittlung oder mittels Datenträgeraustausch erfolgen. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen dem Amt der Landesregierung für Zwecke nach Abs. 1 die im Abs. 3 
aufgezählten Daten übermitteln, sofern diese für die Erfüllung der ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben jeweils erforderlich sind. 
 
(6) Das Amt der Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen auf begründetes Ersuchen in Ein-
zelfällen Daten nach Abs. 3 an die Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
sowie an die Gerichte übermitteln, sofern diese Daten jeweils für die Erfüllung der diesen Organen bzw. Einrich-
tungen obliegenden Aufgaben erforderlich sind. 
 
(7) Daten nach Abs. 3 lit. a und b sind längstens drei Jahre nach dem Ende der Betreuung des Kindes in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung, durch Tagesbetreuung oder in einer Kinderspielgruppe, jene nach Abs. 3 lit. c 
längstens drei Jahre nach Beendigung der Tätigkeit in einer Kinderbetreuungseinrichtung, als Tagesmutter bzw. 
Tagesvater oder in einer Kinderspielgruppe, jene nach Abs. 3 lit. d und e längstens drei Jahre nach dem Verlust 
der Erhaltereigenschaft zu löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren weiter benötigt werden. 
 
(8) Für die Verwendung der Daten kann ein Informationsverbundsystem im Sinn des § 50 des Datenschutzgeset-
zes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009, eingerichtet werden, 
dessen Auftraggeber das Amt der Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden sind. Das Amt der Lan-
desregierung hat als Betreiber sicherzustellen, dass 
a) der Zugriff auf jene Daten eingeschränkt wird, die zur Erfüllung der Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht und 
zur Erreichung der Zwecke nach den Abs. 1 und 2 jeweils erforderlich sind, 
b) von Organen mit Zugriffsrecht nur auf einen für sie eingerichteten Bereich zugegriffen werden kann und 
c) Zugriffe auf Daten nach Abs. 3 nur in indirekt personenbezogener Form erfolgen dürfen, sofern dies zur Erfül-
lung der Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht bzw. im Hinblick auf die Zwecke nach den Abs. 1 und 2 jeweils 
ausreichend ist. 
 
§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) als Erhalter einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung keine dem § 7 entsprechende Bezeichnung führt, 
b) als Erhalter 

1. ohne Genehmigung nach § 10 Abs. 4 die zulässige Kinderhöchstzahl nach § 10 Abs. 1, § 19 Abs. 2, § 
20 Abs. 2 oder § 21 Abs. 6 lit. e oder die nach § 10 Abs. 4 genehmigte höhere Kinderzahl überschreitet 
oder 
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2. ohne Genehmigung nach § 10 Abs. 5 die vorgesehene Kindermindestzahl nach § 10 Abs. 1, § 19 Abs. 
2, § 20 Abs. 2 oder § 21 Abs. 6 lit. e oder die nach § 10 Abs. 5 genehmigte geringere Kinderzahl unter-
schreitet oder 
3. die für Kleinkindergruppen nach § 10 Abs. 6 vorgesehene Kindermindestzahl unterschreitet, 

c) als Erhalter ohne Genehmigung nach § 11 Abs. 3 die Öffnungszeiten nach § 11 Abs. 2 nicht einhält oder 
die nach § 11 Abs. 3 genehmigten kürzeren Öffnungszeiten unterschreitet, 
d) eine Kinderbetreuungseinrichtung ohne Anzeige nach § 13 Abs. 3 vor dem Ablauf der im § 13 Abs. 4 vor-
gesehenen Frist oder trotz Untersagung der Errichtung betreibt, 
e) als Erhalter eine Kinderbetreuungseinrichtung nach der Stilllegung (§ 14 Abs. 1) entgegen der Verpflichtung 
zur Stilllegung (§ 14 Abs. 2) oder trotz des Entzugs der Genehmigung (§ 42 Abs. 3) weiter betreibt, 
f) als Erhalter der Verpflichtung zur Mitteilung der Stilllegung an die Landesregierung (§ 14 Abs. 1 und 2) nicht 
rechtzeitig nachkommt, 
g) als Erhalter einen Kinderbetreuungsversuch ohne Genehmigung nach § 15 Abs. 3 durchführt oder trotz des 
Entzugs der Genehmigung (§ 42 Abs. 4) weiter durchführt, 
h) als Erhalter eine Kinderbetreuungsgruppe ohne Genehmigung nach § 18 Abs. 2 mit Einzelintegration führt, 
i) als Erhalter eine alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppe ohne Genehmigung nach § 21 Abs. 4 führt, 
j) als Erhalter eine alterserweiterte und gemeindeübergreifende Kindergartengruppe ohne Genehmigung nach 
§ 21 Abs. 6 führt, 
k) als Erhalter entgegen § 41 Abs. 4 den mit der Aufsicht betrauten Organen den Zutritt zu den Gebäuden, 
Räumen und Liegenschaften der Kinderbetreuungseinrichtung verweigert, die erforderlichen Ermittlungen 
durch diese Organe behindert oder die Einsicht in Aufzeichnungen oder die Erteilung von Auskünften verwei-
gert, 
l) als Erhalter 

1. einem Mängelbehebungsauftrag nach § 42 Abs. 1 nicht fristgerecht entspricht oder 
2. die Kinderbetreuungseinrichtung trotz Untersagung nach § 42 Abs. 2 weiter betreibt, 

m) eine Tagesbetreuung ohne Genehmigung nach § 43 Abs. 1 ausübt, 
n) entgegen § 43 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 4 den mit der Aufsicht betrauten Organen den Zutritt zu 
den für die Tagesbetreuung bestimmten Räumen verweigert, die erforderlichen Ermittlungen durch diese Or-
gane behindert oder die Einsicht in Aufzeichnungen oder die Erteilung von Auskünften verweigert, 
o) als Erhalter der Verpflichtung zur Datenübermittlung nach § 46 Abs. 4 nicht nachkommt, 
p) als Elternteil gegen die Verpflichtungen nach § 28 Abs. 4 letzter Satz oder § 28 Abs. 6 verstößt, 
q) die Verschwiegenheitspflicht nach § 36 Abs. 3 verletzt. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 
Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a bis o mit Geldstrafe bis zu 700 Euro, Verwaltungsübertretungen nach 
Abs. 1 lit. p und q mit Geldstrafe bis zu 200 Euro zu ahnden. 
 
 
55.) Tiroler Krankenanstaltengesetz  
LGBl 5/1958 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 64. (1) Wer 

a) eine Krankenanstalt oder einzelne Organisationseinheiten derselben ohne die nach diesem Gesetz erfor-
derliche Bewilligung errichtet oder betreibt, 
b) eine nach § 5 bewilligungspflichtige Änderung einer Krankenanstalt ohne diese Bewilligung vornimmt, 
c) eine Krankenanstalt ohne Bewilligung nach § 6 Abs. 1 verpachtet oder auf einen anderen Rechtsträger 
überträgt, 
d) biomedizinische Forschungsvorhaben an einer Krankenanstalt durchführt, ohne die Ethikkommission nach 
§ 12a zu befassen, 
e) eine der im Abs. 2 angeführten Übertretungen wiederholt oder in einer Art und Weise begeht, mit der eine 
erhebliche Gefährdung oder Schädigung von Menschen oder von Interessen der öffentlichen Gesundheits-
pflege verbunden ist, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 21.800 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) eine nach § 5 nicht bewilligungspflichtige Änderung nicht rechtzeitig anzeigt, 
b) die Bezeichnung einer Krankenanstalt ohne Bewilligung nach § 6 Abs. 1 ändert, 
c) entgegen § 10 Abs. 4 die Anstaltsordnung ändert, 
d) den Verpflichtungen nach den §§ 9b Abs. 6, 10 Abs. 5 und 13a Abs. 6 nicht nachkommt, 
e) gegen die genehmigte Anstaltsordnung gröblich verstößt, 
f) gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 14 verstößt, 
g) den Verpflichtungen nach § 15 nicht nachkommt, 
h) wiederholt gegen § 17 Abs. 2 lit. a oder die Buchführungsvorschriften nach § 17 Abs. 3 verstößt, 
i) dem Verbot nach § 21 zuwiderhandelt, 
j) den Verpflichtungen nach § 28 nicht nachkommt,  
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k) nach § 38 Abs. 5 anzeigepflichtige Untersuchungen und Behandlungen nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt 
oder ohne Anzeige bzw. trotz Untersagung durchführt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Landesregierung ist eine Ausfertigung jeder rechtskräftigen Entscheidung in Verwaltungsstrafsachen zu 
übersenden. 
 
56.) Tiroler Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 
LGBl 32/2000  
 
§ 26. Wer eine Berufsbezeichnung nach § 7 Abs. 3 und § 12 Abs. 3 oder eine Zusatzbezeichnung nach § 11 und 
§ 14 unbefugt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 730 Euro zu bestrafen. 
 
 
57.) Tiroler Landeswappengesetz  
LGBl 61/2006  
 
§ 7. (1) Wer das Landeswappen trotz Untersagung nach § 6 weiterhin führt oder verwendet, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Ver-
waltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe als Nebenstrafe der 
Verfall von Gegenständen ausgesprochen werden, die im Zusammenhang mit der Begehung der Tat verwendet 
wurden, wenn der Wert des Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und 
zum Ausmaß der Schädigung der Interessen nach diesem Gesetz steht. 
 
58.) Tiroler Landtagswahlordnung 
LGBl 5/2012  
 
§ 74. (1) Wer 

a) bei der Auflegung der Wählerverzeichnisse das Einspruchsrecht offensichtlich mutwillig missbraucht, 
b) ohne stichhaltigen Entschuldigungsgrund der Bestellung als Beisitzer oder Ersatzbeisitzer einer Wahlbe-
hörde nicht Folge leistet oder als Beisitzer oder Ersatzbeisitzer zu den Sitzungen der Wahlbehörde nicht er-
scheint oder sonst seine Mitarbeit in der Wahlbehörde verweigert, 
c) dem Verbot der Kennzeichnung von Wahlkuverts (§ 49) zuwiderhandelt, 
d) die Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung stört oder den Anordnungen des Wahlleiters nicht Folge leis-
tet, 
e) dem am Wahltag in der Verbotszone geltenden Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlung von Menschen 
und des Waffentragens nach § 38 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
f) bei Wegfall des Hinderungsgrundes oder bei Verzicht auf die Möglichkeit der Stimmabgabe vor der Son-
derwahlbehörde die Gemeinde hiervon nicht unverzüglich, jedenfalls aber rechtzeitig vor dem Wahltag ver-
ständigt (§ 26 Abs. 3), 
g) unbefugt amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in Auf-
trag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, 
h) unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise kenn-
zeichnet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a bis f sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 250 Euro, jene nach Abs. 1 lit. g und h mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro zu ahnden. 
 
(3) Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleich oder ähn-
lich sind, können für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
 
59.) Tiroler Landwirtschaftliches Schulgesetz 
LGBl 88/2012  
 
§ 128. (1) Erziehungsberechtigte (Lehrberechtigte), die ihrer Verpflichtung nach § 14 nicht nachkommen, sowie 
eigenberechtigte Berufsschulpflichtige, die ihrer Berufsschulpflicht nicht nachkommen, begehen eine Verwal-
tungsübertretung und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestra-
fen. 
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(2) Wer 
a) eine private Berufs- oder Fachschule ohne Anzeige, vor Ablauf der im § 24 Abs. 1 festgesetzten Frist oder 
trotz Untersagung der Errichtung nach § 24 Abs. 2 eröffnet bzw. führt oder als Schulerhalter einer privaten Be-
rufs- oder Fachschule diese Schule trotz Untersagung der Schulführung nach § 29 oder nach Erlöschen des 
Rechts zur Schulführung nach § 30 weiterführt, 
b) als Schulerhalter einer privaten Berufs- oder Fachschule der Schulbehörde trotz Aufforderung die beabsich-
tigte Bezeichnung der privaten Berufs- oder Fachschule nicht anzeigt oder eine andere als die angezeigte Be-
zeichnung verwendet (§ 27 Abs. 1) oder der Verpflichtung nach § 27 Abs. 3 oder 4 nicht nachkommt, 
c) als Schulerhalter einer privaten Berufs- oder Fachschule nach § 84 Abs. 5 Zeugnisse ausstellt, die mit den 
Zeugnissen einer öffentlichen Schule gleich oder verwechslungsfähig ähnlich sind, ohne dass die private Be-
rufs- oder Fachschule das Öffentlichkeitsrecht besitzt, 
d) als Schulerhalter einer privaten Berufs- oder Fachschule einen Schulleiter oder Lehrer, dessen Verwen-
dung nach § 47 Abs. 4 bzw. § 48 Abs. 3 untersagt wurde, weiter in der privaten Berufs- oder Fachschule be-
schäftigt, 
e) die Durchführung der Aufsicht nach § 119 Abs. 4 sowie der Aufsicht durch Schulaufsichtsorgane nach § 
120 vorsätzlich erschwert oder verhindert, soweit darin nicht die Verletzung einer dienstrechtlichen Vorschrift 
liegt, 
f) als Schulerhalter einer privaten Berufs- oder Fachschule den Anzeigeverpflichtungen nach den §§ 28 Abs. 
2, 47 Abs. 2 und 48 Abs. 3 nicht nachkommt, 
g) ein privates Schülerheim nach Untersagung der Weiterführung nach § 34 Abs. 2 trotz weiteren Vorliegens 
der festgestellten Mängel weiterführt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften strenger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
60.) Tiroler Landwirtschaftskammer- und Landarbeiterkammergesetz  
LGBl 72/2006  
 
§ 108. Wer 

a) entgegen dem § 70 Abs. 4 das Amt des Mitgliedes einer Wahlkommission nicht annimmt oder nicht ausübt, 
ohne dass ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund vorliegt, 
b) offensichtlich mutwillig nach § 78 Abs. 3 erster Satz Änderungen eines Wählerverzeichnisses anregt, 
c) dem Verbot der Kennzeichnung von Wahlkuverts nach § 92 Abs. 1 zweiter Satz zuwiderhandelt, 
d) entgegen dem § 93 Abs. 1 dritter Satz amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder 
ähnliche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 
Euro zu bestrafen. 
  
 
61.) Tiroler Mindestsicherungsgesetz  
 
§ 47. (1) Wer 

a) der Anzeigepflicht nach § 32 oder der Auskunftspflicht nach § 35 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt oder 
b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Leistungen der Min-
destsicherung zu Unrecht in Anspruch nimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 500 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
62.) Tiroler Nationalparkgesetz Hohe Tauern  
LGBl 103/1991 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 32. (1) Wer 

a) einem Verbot nach § 5 Abs. 4, § 6, § 8 Abs. 1 oder § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
b) einem in einer Verordnung nach § 4 Abs. 5 in Verbindung mit § 9 ausgesprochenen Verbot zuwiderhandelt, 
c) ein Vorhaben, für das nach § 7 Abs. 1 eine Bewilligungspflicht festgelegt ist, ohne Bewilligung ausführt, 
d) ein Vorhaben, das nach § 8 Abs. 1 verboten ist, ohne Ausnahmebewilligung nach § 8 Abs. 2 ausführt, 
e) einer Anordnung in sinngemäßer Anwendung der §§ 17 Abs. 1, 18 oder 27 Abs. 7 des Tiroler Naturschutz-
gesetzes 1991 nicht nachkommt oder sonst in Entscheidungen enthaltene Nebenbestimmungen oder Vor-
schreibungen nicht einhält, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirkshauptmannschaft Lienz in den Fällen nach lit. a bis d 
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mit einer Geldstrafe bis zu 250.000 Schilling, in den Fällen nach lit. e mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Schilling 
zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen dem Nationalparkfonds zu. 
 
 
63.) Tiroler Naturschutzgesetz  
LGBl 26/2005 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 45. (1) Wer 

a) ein nach den §§ 6, 7 Abs. 1 und 2, 8, 9, 14 Abs. 4, 27 Abs. 3 und 28 Abs. 3 bewilligungspflichtiges Vorha-
ben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt; 
b) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach den §§ 10 Abs. 1 oder 11 Abs. 1 eine Bewilligungspflicht fest-
gelegt ist, ohne naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt, 
c) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach § 21 Abs. 1 ein Verbot festgelegt oder für das nach § 22 Abs. 
2 zweiter Satz die Erteilung einer Ausnahmebewilligung vorgesehen ist, ohne Ausnahmebewilligung ausführt; 
d) einem Verbot nach den §§ 5, 11 Abs. 2 oder 22 Abs. 2 erster Satz zuwiderhandelt; 
e) entgegen dem § 23 Abs. 7, § 24 Abs. 7 oder § 25 Abs. 6 Pflanzen, Tiere oder Vögel ohne Bewilligung in 
der freien Natur wiederansiedelt bzw. aussetzt; 
f) ein nach den §§ 23 Abs. 2 und 3 lit. a, 24 Abs. 2 und 3 lit. a oder 25 Abs. 1 verbotenes Vorhaben ohne Aus-
nahmebewilligung ausführt; 
g) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach den §§ 13 Abs. 1 oder 27 Abs. 4 ein Verbot festgesetzt ist, 
ohne Ausnahmebewilligung ausführt; 
h) einem Verbot nach den §§ 24 Abs. 8 erster Satz, 25 Abs. 5, 26 oder 28 Abs. 1 oder 2 oder einem in einer 
Verordnung nach § 24 Abs. 8 zweiter Satz festgesetzten Verbot zuwiderhandelt; 
i) Personen erwerbsmäßig in Naturhöhlen führt, ohne dazu nach § 28a Abs. 1 oder 9 befugt zu sein; 
j) den ihm nach den §§ 30 Abs. 3 oder 31 Abs. 3 lit. a obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

a) vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen nach § 14 Abs. 6 nicht oder nicht vollständig durchführt; 
b) eine nach § 15 Abs. 1 bewilligungspflichtige Werbeeinrichtung ohne naturschutzrechtliche Bewilligung er-
richtet, aufstellt, anbringt oder ändert; 
c) entgegen dem § 16 einen Antennentragmasten ohne die erforderliche Anzeige, trotz Untersagung oder vor-
zeitig ohne Zustimmung nach § 16 Abs. 4 errichtet oder ändert oder einem Auftrag zur Entfernung nicht nach-
kommt; 
d) Anlagen, die der Eigentümer eines Naturdenkmales in Erfüllung der ihm nach § 27 Abs. 6 obliegenden 
Verpflichtung errichtet hat, vorsätzlich beschädigt, entfernt oder zerstört; 
e) der ihm nach § 31 Abs. 3 lit. b obliegenden Verpflichtung nicht nachkommt; 
f) entgegen dem § 33 Abs. 5 und 7 eine der dort genannten Tafeln vorsätzlich beschädigt, zerstört oder unbe-
fugt entfernt; 
g) seine Verpflichtungen als ökologische Bauaufsicht gröblich vernachlässigt; 
h) einem der in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetze zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

a) außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Verordnung aufgrund 
dieses Gesetzes zuwiderhandelt; 
b) einer Anordnung nach den §§ 14 Abs. 9, 15 Abs. 5 oder 6, 17 Abs. 1 und 4, 18, 27 Abs. 6 oder 29 Abs. 10 
nicht nachkommt, oder sonst in Entscheidungen enthaltene Auflagen oder Vorschreibungen nicht einhält, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen sonstiger erschwerender Umstände können Geldstrafen nach den 
Abs. 1 bis 3 bis zur doppelten Höhe verhängt werden. 
 
(5) Die Geldstrafen fließen dem Tiroler Naturschutzfonds zu. 
 
(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
(7) Wurde ein Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung oder entgegen einem Verbot nach diesem Ge-
setz, einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes oder einem der in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Geset-
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ze oder ohne die nach § 16 Abs. 1 erster Satz erforderliche Anzeige ausgeführt, so endet das strafbare Verhalten 
erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. 
 
(8) Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände der Verfall von gesetz-
widrig von ihrem Standort entfernten, beförderten, feilgebotenen oder erworbenen Pflanzen, von gesetzwidrig 
gefangenen, gehaltenen, verwahrten, beförderten, feilgebotenen, erworbenen oder getöteten Tieren und ihren 
Entwicklungsformen, von gesetzwidrig verwahrten, beförderten, feilgebotenen oder erworbenen Teilen von Tieren 
sowie der zur Begehung der Tat verwendeten Geräte, ferner der Verfall von rechtswidrig gesammelten Mineralien 
und Fossilien, von rechtswidrig abgebauten Bodenbestandteilen und von rechtswidrig entfernten Naturgebilden 
ausgesprochen werden. Der Verfall von Gegenständen ist nach Maßgabe des § 17 VStG zulässig, sofern der 
Wert eines solchen Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und zum 
Ausmaß der Schädigung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 steht. 
 
(9) Als verfallen erklärte lebende Tiere sind unverzüglich in Freiheit zu setzen oder, wenn sie hierfür nicht geeig-
net sind, Tiergärten, Tierheimen, Tierschutzvereinen oder tierliebenden Personen zu übergeben oder, wenn dies 
nicht möglich ist, möglichst schmerzlos zu töten. Als verfallen erklärte Pflanzen sind gemeinnützigen Zwecken 
(wie der Verwendung in wissenschaftlichen Instituten, Spitälern oder Schulen) zuzuführen oder, wenn dies nicht 
tunlich ist, zu vernichten. 
 
(10) Naturschutzrechtliche Bewilligungen sind zu widerrufen, wenn der Inhaber einer solchen Bewilligung 

a) wegen einer Übertretung naturschutzrechtlicher Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist oder 
b) eine Bestrafung nur nach § 45 Abs. 1 Z 3 VStG unterblieben ist, 

sofern die Ausübung der Bewilligung die Begehung dieser Verwaltungsübertretungen ermöglicht oder erleichtert 
hat und der Widerruf im Hinblick auf die Schwere der Tat nicht unverhältnismäßig ist. 
 
 
64.) Tiroler Parkabgabegesetz 
LGBl 9/2006  
 
§ 4. (1) Zur Entrichtung der Parkabgabe ist der Lenker des Fahrzeuges, in den Fällen der §§ 6 und 7 der Inhaber 
der jeweiligen Bewilligung, verpflichtet. 
 
(2) Besteht der Verdacht der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 14 Abs. 1 lit. a oder c, so kann die 
Bezirksverwaltungsbehörde Auskunft darüber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes Kraftfahr-
zeug zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt hat. Die Auskunft, die den Na-
men und die Adresse der entsprechenden Person enthalten muss, hat der Zulassungsbesitzer, im Fall von Probe- 
oder Überstellungsfahrten der Inhaber der entsprechenden Bewilligung, zu erteilen. Können sie diese Auskunft 
nicht erteilen, so haben sie den Namen und die Adresse jener Person anzugeben, die die Auskunft erteilen kann; 
dann trifft diese Person die Auskunftspflicht. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Zustellung, zu erteilen. Kann die Auskunft ohne Führung von Aufzeich-
nungen nicht gegeben werden, so sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 
 
§ 13. (1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung ihres Amtes Personen, die bei der Begehung einer Verwaltungs-
übertretung nach § 14 Abs. 1 lit. a oder c betreten werden, zum Nachweis ihrer Identität auffordern. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Aufsichtsorgane zur Vornahme von Amtshandlungen nach § 50 Abs. 1, 
2 und 8 VStG ermächtigen. 
 
(3) Mitglieder eines Gemeindewachkörpers können weiters von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Zustimmung 
der Gemeinde zur Festsetzung und Einhebung vorläufiger Sicherheiten nach Maßgabe des § 37a Abs. 2 Z. 2 
VStG ermächtigt werden. 
 
§ 14. (1) Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Parkabgabe hinterzieht oder verkürzt, 
b) der Auskunftspflicht nach § 4 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
c) ohne den Tatbestand nach lit. a zu verwirklichen, Kontrolleinrichtungen nach § 9 oder als Gast Parkkarten 
nach § 7 Abs. 4 nicht ordnungsgemäß verwendet, 
d) Parkkarten anderen Personen als beherbergten Gästen überlässt oder 
e) als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes den Verpflichtungen nach § 7 Abs. 4 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 370 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Wird ein Kraftfahrzeug, für das die Parkabgabe hinterzogen oder verkürzt worden ist, nicht spätestens zu 
Beginn des nächstfolgenden Zeitraumes nach § 2 Abs. 4 zweiter Satz entfernt, so bildet das weitere Stehenlas-
sen des Kraftfahrzeuges für jeden solchen angefangenen Zeitraum eine neuerliche Verwaltungsübertretung. Ist 
das Abstellen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges in einer Parkzone durchgehend abgabepflichtig, so bildet das 
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weitere Stehenlassen des Kraftfahrzeuges nach Ablauf von jeweils 24 Stunden eine neue Verwaltungsübertre-
tung. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abgabepflicht entstanden ist. 
 
 
65.) Tiroler Pflanzenschutzgesetz  
LGBl 18/1949 idgF LGBl 57/2012  
 
§ 20. (1) Wer als Verpflichteter  

a) entgegen § 2 Abs. 1 lit. a Grundstücke, bauliche Anlagen und Transportmittel sowie Pflanzen, Pflanzener-
zeugnisse und Gegenstände, auf oder in denen sich Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstän-
de befinden, die als Überträger von Schadorganismen in Betracht kommen, nicht frei von Schadorganismen 
hält, 
b) entgegen § 2 Abs. 1 lit. b bei amtlichen Erhebungen nicht wahrheitsgemäß Auskunft über das Auftreten von 
Schadorganismen oder über erhebliche Begleitumstände erteilt, 
c) entgegen § 2 Abs. 1 lit. c ein atypisches Auftreten oder einen Verdacht eines solchen Auftretens von Scha-
dorganismen, die sich in Gefahr drohender Weise vermehren, nicht unverzüglich dem Bürgermeister meldet, 
d) entgegen § 2 Abs. 2 lit. d das Betreten seiner Gründstücke, baulichen Anlagen oder Transportmittel zum 
Zweck der Überwachung, der Entnahme von Pflanzen- und Erdproben und dergleichen für Untersuchungs-
zwecke durch Kontrollorgane der Behörde sowie durch sie begleitende Sachverständige der Europäischen 
Kommission nicht unentgeltlich duldet, 
e) entgegen § 2 Abs. 1 lit. e die Durchführung von Maßnahmen, die nach diesem Gesetz angeordnet werden, 
nicht duldet, die ihm behördlich aufgetragenen Maßnahmen nicht selbst vornimmt oder den Kontrollorganen 
nicht die zur Durchführung dieser Maßnahmen erforderliche Einsicht in alle bezughabenden schriftlichen und 
elektronischen Unterlagen gewährt oder ihnen nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt, 
f) entgegen § 2 Abs. 1 lit. f im Fall der behördlichen Anordnung gemeinsam durchzuführender Pflanzen-
schutzmaßnahmen sich an diesen nicht entsprechend dem Umfang seiner darin einbezogenen Grundstücke, 
baulichen Anlagen oder Transportmittel beteiligt oder den Anweisungen der mit der Leitung solcher Pflanzen-
schutzmaßnahmen betrauten Personen oder Stellen nicht Folge leistet, 
g) den in einer Verordnung nach § 9 vorgeschriebenen Pflanzenschutzmaßnamen nicht nachkommt, 
h) entgegen § 10 Schadorganismen hält, ohne über eine Ermächtigung aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder einer behördlichen Genehmigung für Züchtungszwecke, wissenschaftliche Untersu-
chungen oder Versuchzwecke zu verfügen, oder als Berechtigter einer Ermächtigung oder Genehmigung zur 
Haltung von Schadorganismen eine behördliche Kontrolle über die zweckentsprechende Verwendung von 
Schadorganismen vereitelt, 
i) Anordnungen der Behörde nach § 11 missachtet, 
j) der Verpflichtung, den Befall durch Schadorganismen, für die eine besondere Anzeigepflicht vorgeschrieben 
ist, nach § 14 Abs. 1 anzuzeigen, nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, können ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, 
für verfallen erklärt werden, sofern es deren Gefährlichkeit im Hinblick auf die Ausbreitung oder Übertragung von 
Krankheiten oder Schädlingen erfordert. 
 
(4) Mit dem Straferkenntnis kann auch der Ersatz des offenkundig durch die strafbare Handlung verursachten 
Schadens auferlegt werden. 
 
 
66.) Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetz 
LGBl 56/2012 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 19. (1) Wer 

a) Pflanzenschutzmittel entgegen § 4 Abs. 1 bis 4 verwendet, 
b) entgegen § 4 Abs. 5 nicht sofort geeignete Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung von ausgetretenen 
Pflanzenschutzmitteln einleitet, 
c) entgegen § 4 Abs. 6 Pflanzenschutzmittel so aufbewahrt, lagert oder wegschließt, dass Unbefugte, insbe-
sondere Kinder, Zugriff erhalten können, oder gegen die Bestimmungen des § 4 Abs. 7 über die Aufbewah-
rung, die Lagerung und die Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln oder die Aufbewahrung von Beipack-
texten verstößt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Wer 

a) als beruflicher Verwender keine dem § 5 Abs. 1 entsprechenden Aufzeichnungen über erworbene Pflan-
zenschutzmittel führt oder als beruflicher Verwender oder als Verfügungsberechtigter, der Pflanzenschutzmit-
tel von beruflichen Verwendern anwenden lässt, keine dem § 5 Abs. 2 entsprechenden Aufzeichnungen über 
verwendete Pflanzenschutzmittel führt, oder diese Aufzeichnungen nicht entsprechend dem § 5 Abs. 3 aufbe-
wahrt bzw. der Behörde nicht unverzüglich zur Verfügung stellt, 
b) ohne im Besitz einer Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 4 zweiter Satz zu sein, Pflanzenschutzmittel 
mit Luftfahrzeugen oder im Rahmen von Großbekämpfungen im Zusammenwirken zahlreicher motorbetriebe-
ner Pflanzenschutzgeräte ausbringt, 
c) bienengefährliche Pflanzenschutzmittel anwendet und dabei die Bestimmungen zum Schutz der Bienen 
nach § 7 Abs. 1 bis 5 missachtet, 
d) Pflanzenschutzgeräte verwendet, die dem § 8 Abs. 1 nicht entsprechen, Pflanzenschutzgeräte sowie Gerä-
te und Behältnisse, die für die Zubereitung von Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, Schutzbekleidungen 
und Schutzausrüstungen entgegen § 8 Abs. 2 erster, zweiter oder dritter Satz behandelt oder das bei der Rei-
nigung anfallende Abwasser nicht entsprechend § 8 Abs. 2 vierter Satz aufbringt oder beseitigt, Behälter von 
Pflanzenschutzgeräten nicht entsprechend § 8 Abs. 4 füllt, Spritzbrühen nicht entsprechend dieser Bestim-
mung zubereitet bzw. ausgetretene Pflanzenschutzmittel nicht schadlos beseitigt oder das Verbot des Essens, 
Trinkens und Rauchens oder das Gebot der Verwendung von Schutzkleidung bzw. der Verwendung von 
Schutzausrüstung nach § 8 Abs. 5 missachtet, 
e) als beruflicher Verwender von Pflanzenschutzmitteln oder als Berater über keine gültige Ausbildungsbe-
scheinigung nach § 9 Abs. 1 verfügt, 
f) eine unrichtige Erklärung nach § 9 Abs. 6 zweiter Satz oder Abs. 7 dritter Satz vorlegt, 
g) als Veräußerer von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen der Informationspflicht nach § 12 Abs. 1 nicht 
nachkommt, 
h) eine nach § 16 Abs. 2 angeordnete Maßnahme zur Behebung von Mängeln oder zur Ausschaltung eines 
Risikos nicht fristgerecht durchführt, 
i) als beruflicher Verwender, Verfügungsberechtigter oder nichtberuflicher Verwender den Verpflichtungen ge-
genüber Aufsichtsorganen entgegen § 18 Abs. 1 und 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Abs. 4, nicht 
oder nicht unverzüglich Folge leistet, 
j) als beruflicher Verwender oder Verfügungsberechtigter entgegen § 18 Abs. 3 schriftliche Unterlagen nicht 
mindestens drei Jahre lang aufbewahrt oder unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 nicht unverzüglich 
die Behörde und allenfalls Betroffene verständigt oder die erforderlichen Maßnahmen nicht unverzüglich ein-
leitet, 
k) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Für Übertretungen nach den Abs. 1 und 2 beträgt die Frist für die Verfolgungsverjährung im Sinn des § 31 
Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ein Jahr. 
 
 
67.) Tiroler Raumordnungsgesetz  
LGBl 56/2011 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 13. (1) Freizeitwohnsitze sind Gebäude, Wohnungen oder sonstige Teile von Gebäuden, die nicht der Befriedi-
gung eines ganzjährigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen Wohnbedürfnisses dienen, 
sondern zum Aufenthalt während des Urlaubs, der Ferien, des Wochenendes oder sonst nur zeitweilig zu Erho-
lungszwecken verwendet werden. Als Freizeitwohnsitze gelten nicht: 

a) Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen, sofern Gemeinschaftsräume vorhanden sind und ge-
werbetypische Dienstleistungen, insbesondere die regelmäßige Raumreinigung und das regelmäßige Wech-
seln der Wäsche, erbracht werden und überdies seitens des Betriebes die ständige Erreichbarkeit einer An-
sprechperson gewährleistet ist, 
b) Kur- und Erholungsheime, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen oder Betrieben oder 
Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt erhalten werden, 
c) Gebäude mit höchstens drei Wohnungen mit insgesamt höchstens zwölf Betten, die während des Jahres 
jeweils kurzzeitig an wechselnde Personen vermietet werden (Ferienwohnungen); entsprechende Neubauten, 
für die die Baubewilligung erst nach dem 1. Februar 1996 rechtskräftig erteilt worden ist, gelten jedoch nur 
dann nicht als Freizeitwohnsitze, wenn der Vermieter der Ferienwohnungen im betreffenden Gebäude seinen 
Hauptwohnsitz hat; Ferienwohnungen in Gebäuden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine 
einheitliche Gesamtplanung aufweisen, sind zusammenzuzählen, 
d) Wohnräume, die der Privatzimmervermietung dienen. 

Sind in einem Gebäude oder in Gebäuden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine einheitliche 
Gesamtplanung aufweisen, Ferienwohnungen und Wohnräume, die der Privatzimmervermietung dienen, unter-
gebracht, so darf die Zahl der Betten insgesamt zwölf nicht überschreiten. 
 

330 
 

(2) Als Freizeitwohnsitze dürfen nur mehr Wohnsitze verwendet werden, 
a) die in der Zeit vom 1. Jänner 1994 bis einschließlich 31. Dezember 1998 nach den jeweils in Geltung ge-
standenen raumordnungsrechtlichen Vorschriften oder nachträglich nach § 17 als Freizeitwohnsitze angemel-
det worden sind und für die eine Feststellung über die Zulässigkeit der Verwendung des betreffenden Wohn-
sitzes als Freizeitwohnsitz vorliegt oder 
b) für die eine Baubewilligung im Sinn des § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Gebäuden im Freiland, LGBl. Nr. 11/1994, vorliegt. 

Darüber hinaus dürfen neue Freizeitwohnsitze im Wohngebiet, in Mischgebieten und auf Sonderflächen für Gast-
gewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen geschaffen werden, wenn dies für einen bestimmten Bereich 
durch eine entsprechende Festlegung im Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt worden ist. Hierbei ist die dort 
höchstzulässige Anzahl an Freizeitwohnsitzen festzulegen. 
 
(3) Die Schaffung neuer Freizeitwohnsitze darf nur insoweit für zulässig erklärt werden, als die geordnete räumli-
che Entwicklung der Gemeinde entsprechend den Aufgaben und Zielen der örtlichen Raumordnung dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 

a) die Siedlungsentwicklung, 
b) das Ausmaß des zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung erforderlichen sowie des hierfür ver-
fügbaren Baulandes, 
c) das Ausmaß der für Freizeitwohnsitze in Anspruch genommenen Grundflächen, insbesondere auch im 
Verhältnis zu dem zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung bebauten Bauland, 
d) die Gegebenheiten am Grundstücks- und Wohnungsmarkt sowie die Auswirkungen der Freizeitwohnsitzen-
twicklung auf diesen Markt, 
e) die Art, die Lage und die Anzahl der bestehenden Freizeitwohnsitze, 
f) die Auslastung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Einrichtungen zur Wasserversorgung, Energieversor-
gung und Abwasserbeseitigung, die Auswirkungen der Freizeitwohnsitze auf diese Infrastruktur und deren Fi-
nanzierung sowie allfällige mit der Schaffung neuer Freizeitwohnsitze entstehende Erschließungserfordernis-
se. 

Die Schaffung neuer Freizeitwohnsitze darf nicht mehr für zulässig erklärt werden, wenn der Anteil der aus dem 
Verzeichnis der Freizeitwohnsitze nach § 14 Abs. 1 sich ergebenden Freizeitwohnsitze an der Gesamtzahl der 
Wohnungen entsprechend dem endgültigen Ergebnis der jeweils letzten Häuser- und Wohnungszählung 8 v. H. 
übersteigt. Dabei bleiben Freizeitwohnsitze, für die eine Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz 
vorliegt, außer Betracht. 
 
(4) Die Baubewilligung für Neubauten, die ganz oder teilweise als Freizeitwohnsitze verwendet werden sollen, 
sowie für Zu- und Umbauten und die Änderung des Verwendungszweckes von bisher anderweitig verwendeten 
Gebäuden, Wohnungen oder sonstigen Gebäudeteilen, durch die Freizeitwohnsitze neu geschaffen werden sol-
len, darf unbeschadet der sonstigen Bewilligungsvoraussetzungen nur erteilt werden, wenn für das betreffende 
Grundstück eine Festlegung nach Abs. 2 zweiter und dritter Satz vorliegt und die höchstzulässige Anzahl an Frei-
zeitwohnsitzen nicht überschritten wird. Maßgebend ist die Anzahl der Freizeitwohnsitze aufgrund des Verzeich-
nisses der Freizeitwohnsitze nach § 14 Abs. 1. Auf Sonderflächen für Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung 
von Gästen dürfen Neubauten, die ganz oder teilweise als Freizeitwohnsitze verwendet werden sollen, nicht er-
richtet werden. 
 
(5) Weiters dürfen Wohnsitze aufgrund einer Ausnahmebewilligung des Bürgermeisters nach diesem Absatz oder 
aufgrund einer entsprechenden Ausnahmebewilligung nach früheren raumordnungsrechtlichen Vorschriften als 
Freizeitwohnsitze verwendet werden. Die Ausnahmebewilligung ist nur zu erteilen: 

a) auf Antrag des Erben oder Vermächtnisnehmers, wenn die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 lit. a des Tiro-
ler Grundverkehrsgesetzes 1996, LGBl. Nr. 61, in der jeweils geltenden Fassung vorliegen und der betreffen-
de Wohnsitz dem Antragsteller oder anderen Personen nicht anderweitig der Befriedigung eines Wohnbedürf-
nisses dient, 
b) auf Antrag des Eigentümers des betreffenden Wohnsitzes oder des sonst hierüber Verfügungsberechtigten, 
wenn ihm aufgrund geänderter Lebensumstände, insbesondere aufgrund beruflicher oder familiärer Verände-
rungen, eine andere Verwendung des Wohnsitzes nicht möglich oder zumutbar ist, der Wohnsitz anderen 
Personen nicht anderweitig der Befriedigung eines Wohnbedürfnisses dient und der Antragsteller insbesonde-
re im Hinblick auf seine persönlichen oder familiären Verhältnisse oder seine Rechtsbeziehung zum Wohnsitz 
ein Interesse am Bestehen des Wohnsitzes hat. 

 
(6) Der Inhaber einer Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz darf den Freizeitwohnsitz nur für sich, 
seine Familie und seine Gäste verwenden. Die entgeltliche Überlassung des Freizeitwohnsitzes ist nicht zulässig. 
 
(7) Um die Erteilung der Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz ist schriftlich anzusuchen. Der 
Antrag hat den betreffenden Wohnsitz zu bezeichnen und die zur Beurteilung des Vorliegens der Bewilligungsvo-
raussetzungen erforderlichen Angaben zu enthalten. Die Richtigkeit dieser Angaben ist vom Antragsteller durch 
geeignete Unterlagen nachzuweisen oder, soweit ihm dies nicht möglich ist, anderweitig glaubhaft zu machen. 
Der Bürgermeister hat über den Antrag mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. Die Ausnahmebewilligung ist 
aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen. 
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(8) Wer einen Wohnsitz als Freizeitwohnsitz verwendet oder anderen zur Verwendung als Freizeitwohnsitz über-
lässt, ohne dass eine Feststellung über die Zulässigkeit der Verwendung des betreffenden Wohnsitzes als Frei-
zeitwohnsitz im Sinn des Abs. 2 lit. a, eine Baubewilligung im Sinn des Abs. 4 erster Satz oder eine Ausnahme-
bewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz vorliegt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dies gilt nicht, wenn der 
betreffende Wohnsitz am 31. Dezember 1993 nach den raumordnungsrechtlichen Vorschriften rechtmäßig als 
Freizeitwohnsitz verwendet worden ist oder wenn sich der Verwendungszweck des betreffenden Wohnsitzes als 
Freizeitwohnsitz aufgrund der Baubewilligung ergibt, sofern dieser entsprechend dem Abs. 2 lit. a als Freizeit-
wohnsitz angemeldet worden ist und das Verfahren darüber noch nicht abgeschlossen ist. 
 
(9) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

a) ohne den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach § 36 Abs. 1 lit. c des Tiroler Grundverkehrsgeset-
zes 1996 zu verwirklichen, einen Wohnsitz, dessen Eigenschaft als Freizeitwohnsitz aufgrund des § 16 Abs. 1 
lit. a und 2 erloschen ist oder aufgrund des § 16 Abs. 1 lit. b und 3 als erloschen festgestellt worden ist, wei-
terhin als Freizeitwohnsitz verwendet oder anderen zur Verwendung als Freizeitwohnsitz überlässt oder 
b) einen Freizeitwohnsitz, für den eine Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz vorliegt, anderen 
als den im Abs. 6 genannten Personen oder Personen entgeltlich zur Verwendung als Freizeitwohnsitz über-
lässt. 

 
(10) Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 8 und 9 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
68. Tiroler Rettungsdienstgesetz  
LGBl 69/2009  
 
§ 17. (1) Wer 

a) die Alarmierung des öffentlichen Rettungsdienstes mutwillig veranlasst oder 
b) Einrichtungen des öffentlichen Rettungsdienstes missbräuchlich verwendet oder beschädigt, 
c) ohne dazu berechtigt zu sein, die Bezeichnung "Rettungsdienst Tirol" oder eine verwechslungsfähige ähnli-
che Bezeichnung führt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für Zwecke des Rettungswesens zu. 
 
 
69.) Tiroler Schischulgesetz 
LGBl 15/1995 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 11. (1) Die Schischulbewilligung erlischt: 

a) mit dem Tod des Bewilligungsinhabers, soweit sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt, 
b) mit dem Entzug der Bewilligung oder 
c) mit dem Verzicht auf die Berechtigung. 

 
(2) Nach dem Tod des Bewilligungsinhabers steht das Recht zum Betrieb der Schischule bis zum 15. Mai des 
nächstfolgenden Jahres der Verlassenschaft und gegebenenfalls dem erbberechtigten Ehegatten oder dem erb-
berechtigten eingetragenen Partner und den erbberechtigten Kindern und Wahlkindern des Bewilligungsinhabers 
zu. Mehreren Fortbetriebsberechtigten steht dieses Recht gemeinsam zu. Der Fortbetriebsberechtigte hat unver-
züglich eine Person, die die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 lit. a bis d und g erfüllt, als Geschäftsführer zu 
bestellen und den Fortbetrieb der Schischule und die Bestellung des Geschäftsführers unverzüglich der Bezirks-
verwaltungsbehörde und dem Tiroler Schilehrerverband schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Schischulbewilligung zu entziehen, wenn 

a) eine der Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung nach § 5 Abs. 2 nachträglich weggefallen ist; 
dies gilt nicht im Falle des nachträglichen Wegfalles der körperlichen Eignung; 
b) der Bewilligungsinhaber der Verpflichtung zur Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen nach § 40 
wiederholt nicht nachgekommen ist; 
c) der Bewilligungsinhaber wiederholt wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 57 bestraft wurde; 
d) über den Bewilligungsinhaber die Disziplinarstrafe des Ausschlusses aus dem Tiroler Schilehrerverband 
verhängt wurde, und zwar für die Dauer des Ausschlusses; 
e) der Bewilligungsinhaber festgestellte wesentliche Mängel beim Betrieb der Schischule nicht innerhalb der 
von der Behörde festgesetzten Frist (§ 51 Abs. 6) beseitigt hat. 
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(4) Der Inhaber einer Schischulbewilligung und die Fortbetriebsberechtigten können auf die Berechtigung verzich-
ten. Der Verzicht ist gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Einlangen 
der Verzichtserklärung bei der Bezirksverwaltungsbehörde unwiderruflich und, sofern in der Verzichtserklärung 
nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam. 
 
(5) Vom Entzug der Bewilligung oder vom Verzicht auf die Berechtigung sind der Tiroler Schilehrerverband sowie 
die Gemeinde (die Gemeinden) und der Tourismusverband (die Tourismusverbände), auf deren Gebiet sich das 
betreffende Schischulgebiet erstreckt, unverzüglich zu verständigen. 
 
§ 51. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde und der Tiroler Schilehrerverband haben die Schischulen und ihre Lehr-
kräfte und Kinderbetreuungspersonen dahingehend zu kontrollieren, dass sie ihren Verpflichtungen nach den §§ 
8, 9 und 10 nachkommen. Weiters sind Personen, die eine unter § 2 Abs. 1 lit. d oder § 4a und § 4b fallende 
Tätigkeit als Schilehrer ausüben, dahingehend zu kontrollieren, dass sie ihren Verpflichtungen nach § 8 Abs. 4 
und § 9 Abs. 5 und 6 nachkommen. Dabei ist vor allem zu prüfen, ob den Erfordernissen der Sicherheit beim 
Schilaufen entsprochen wird. Bei den Schischulen und ihren Lehrkräften und Kinderbetreuungspersonen ist wei-
ters zu prüfen, ob die Gäste in den Fertigkeiten des Schilaufens nach den vom Tiroler Schilehrerverband aner-
kannten Regeln der Schitechnik, der Schischulmethodik und der Schischulorganisation unterwiesen werden. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde kann zur Ausübung der Kontrolle auch geeignete Bedienstete des Amtes der Lan-
desregierung heranziehen. 
 
(2) Zur Ausübung der Kontrolle durch den Tiroler Schilehrerverband hat die Landesregierung auf dessen Vor-
schlag die erforderliche Zahl an Aufsichtsorganen zu bestellen. Die Bestellung hat mit schriftlichem Bescheid zu 
erfolgen und bedarf der Zustimmung des zu Bestellenden. 
 
(3) Die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die Aufsichtsorgane des Tiroler Schilehrerverbandes sind 
befugt, in Ausübung ihres Dienstes 

a) das Schischulbüro und den Sammelplatz der betreffenden Schischule zu betreten, 
b) Personen, die eine diesem Gesetz unterliegende oder eine unter § 2 Abs. 1 lit. d oder § 4a und § 4b fallen-
de Tätigkeit als Schilehrer ausüben, oder bei denen Grund zur Annahme besteht, dass sie eine solche Tätig-
keit ausüben, zum Nachweis ihrer Identität aufzufordern und 
c) Personen, die sie bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz betreten oder die 
im Verdacht stehen, eine solche Verwaltungsübertretung begangen zu haben, der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen. 

 
(4) Personen, die von einem Organ der Bezirksverwaltungsbehörde oder einem Aufsichtsorgan des Tiroler Schi-
lehrerverbandes kontrolliert werden, haben sich auf Verlangen des Organes diesem gegenüber auszuweisen. 
Schischulinhaber sind weiters zur Vorlage des Schischulinhaberausweises, die Lehrkräfte und Kinderbetreuungs-
personen an einer Schischule zur Vorlage des Ausweises nach § 36 Abs. 1 bzw. der Bestätigung nach § 10 Abs. 
3 verpflichtet. Weiters sind dem Organ die zur Besorgung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(5) Die Kontrollen sind unter möglichster Schonung der Interessen der Betroffenen und ihrer Gäste durchzufüh-
ren. Die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die Aufsichtsorgane des Tiroler Schilehrerverbandes haben 
bei der Ausübung ihres Dienstes den Dienstausweis mitzuführen und diesen anläßlich der Kontrolle auf Verlan-
gen vorzuweisen. 
 
(6) Werden bei einer Kontrolle Umstände, die zum Entzug der Schischulbewilligung führen können, oder wesent-
liche Mängel beim Betrieb der Schischule festgestellt, so ist darüber ein Bericht zu verfassen. Dieser ist dem 
betreffenden Schischulinhaber und dem Tiroler Schilehrerverband sowie im Fall von Kontrollen durch Aufsichts-
organe des Tiroler Schilehrerverbandes auch der Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis zu bringen. Die Be-
zirksverwaltungsbehörde hat dem Schischulinhaber die Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist aufzutragen. 
 
§ 56a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von den Inhabern einer Schischulbewilligung sowie von Per-
sonen, die um die Erteilung einer Schischulbewilligung ansuchen, folgende Daten verwenden, sofern diese Daten 
für die Erteilung und den Entzug der Schischulbewilligung und zur Durchführung von Anerkennungs-, Nachsichts- 
und Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind: 

a) Familien- oder Nachname und Vorname, Geburtsdatum, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsangehö-
rigkeit, 
b) Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen in Bezug auf die Beurteilung der Verlässlichkeit, 
c) Gesundheitsdaten in Bezug auf die Beurteilung der körperlichen und geistigen Eignung, 
d) ausbildungs- und prüfungsbezogene Daten und die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten 
in Bezug auf die Beurteilung der fachlichen Befähigung, 
e) fortbildungsbezogene Daten, 
f) versicherungsbezogene Daten in Bezug auf die Beurteilung des Vorliegens einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung, 
g) Daten über die Erteilung und das Erlöschen von Schischulbewilligungen, 
h) Daten über Disziplinarstrafen und die Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz. 
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(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von Lehrkräften die Daten nach Abs. 1 lit. a, d, e und h sowie von 
Kinderbetreuungspersonen die Daten nach Abs. 1 lit. a und h verwenden, sofern dies zur Durchführung von Ver-
waltungsstrafverfahren erforderlich ist. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von Personen, die eine Meldung nach § 4a Abs. 4 oder § 4b Abs. 1 
erstattet haben, die Daten nach Abs. 1 lit. a, d und e verarbeiten, sofern dies zur Beurteilung der fachlichen Befä-
higung der betroffenen Personen erforderlich ist. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen von Personen, die um die Anerkennung einer Ausbildung oder Prü-
fung nach § 37 oder § 38 angesucht haben, die Daten nach Abs. 1 lit. a, d und e verarbeiten, sofern diese Daten 
zur Beurteilung des Vorliegens der Anerkennungsvoraussetzungen erforderlich sind. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen Daten nach Abs. 1 lit. a, d, e und h verarbeiten, die im Zuge von 
Kontrollen nach § 51 erhoben werden. 
 
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen weiters 

a) von Schilehrern, die im Rahmen des Ausflugsverkehrs eingesetzt werden sollen, die Daten nach Abs. 1 lit. 
a und b im Rahmen der Mitteilungspflicht nach § 4a Abs. 7 an den Tiroler Schilehrerverband übermitteln, 
b) von Inhabern von Schischulbewilligungen die Daten nach Abs. 1 lit. a im Rahmen der Mitteilungspflichten 
nach § 6 Abs. 4 und 5 an den Tiroler Schilehrerverband übermitteln, 
c) von Inhabern von Schischulbewilligungen die Daten nach Abs. 1 lit. a und g im Rahmen der Verständi-
gungspflicht nach § 11 Abs. 5 an die in dieser Bestimmung genannten Stellen übermitteln, 
d) von Inhabern von Schischulbewilligungen die Daten nach Abs. 1 lit. a und g an das zuständige Finanzamt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft übermitteln, sofern dies zur Wahrnehmung 
der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet. 

 
(7) Der Tiroler Schilehrerverband darf 

a) von Personen, die eine Meldung nach § 4a Abs. 4 oder § 4b Abs. 1 erstattet haben, die Daten nach Abs. 1 
lit. a, d, e und f verarbeiten und, sofern dies zur Beurteilung der fachlichen Befähigung der betroffenen Perso-
nen erforderlich ist, die Daten nach Abs. 1 lit. a, d und e an die Bezirksverwaltungsbehörde übermitteln, 
b) von Schilehrern, die im Rahmen des Ausflugsverkehrs eingesetzt werden sollen, die Daten nach Abs. 1 lit. 
a und b verarbeiten, 
c) von Inhabern von Schischulbewilligungen die im Rahmen der Mitteilungspflichten nach § 6 Abs. 4 und 5 
übermittelten Daten nach Abs. 1 lit. a verarbeiten, 
d) von Inhabern von Schischulbewilligungen die im Rahmen der Verständigungspflicht nach § 11 Abs. 5 
übermittelten Daten nach Abs. 1 lit. a und g verarbeiten, 
e) von Inhabern von Schischulbewilligungen, die eine Meldung nach § 11a Abs. 2 oder 3 erstattet haben, die 
Daten nach Abs. 1 lit. a sowie über das Ruhen und die Wiederaufnahme des Betriebes verarbeiten und an 
das zuständige Finanzamt und die Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft übermitteln, sofern 
dies zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet, 
f) von Inhabern von Schischulbewilligungen die Daten nach Abs. 1 lit. a, g und h verarbeiten, sofern dies zur 
Führung des Verzeichnisses der Schischulinhaber erforderlich ist, 
g) zum Zweck der Erteilung von Auskünften nach § 56 Abs. 3 den Namen des betreffenden Schischulinhabers 
dem Auskunftswerber übermitteln, 
h) über Mitglieder des Tiroler Schilehrerverbandes nach § 50 Abs. 7 übermittelte Daten nach Abs. 1 lit. a und 
h verarbeiten, 
i) im Zuge von Kontrollen nach § 51 Abs. 6 erhobene Daten nach Abs. 1 lit. a, d, e und h verarbeiten, 
j) über Lehrkräfte und Kinderbetreuungspersonen nach § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 2 übermittelte Daten nach 
Abs. 1 lit. a und d verarbeiten, 
k) von Personen, die als weitere Mitglieder und Ersatzmitglieder der Prüfungskommissionen nach § 34 bestellt 
werden, die Daten nach Abs. 1 lit. a und d an das Amt der Landesregierung übermitteln, sofern dies zur Beur-
teilung der fachlichen Befähigung der betroffenen Personen erforderlich ist, 
l) von Personen, die als Aufsichtsorgane nach § 52 bestellt werden, die Daten nach Abs. 1 lit. a, b, c, d und g, 
sofern dies zur Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 52 Abs. 1 lit. a bis d erforderlich ist, 
an das Amt der Landesregierung übermitteln, 
m) im Rahmen der Verständigungspflicht nach § 55 Abs. 7 Daten nach Abs. 1 lit. a an das Amt der Landesre-
gierung übermitteln. 

  
(8) Das Amt der Landesregierung darf 

a) von Mitgliedern des Tiroler Schilehrerverbandes Daten nach Abs. 1 lit. a, b, d, e, g und h verarbeiten, so-
fern diese zur Durchführung von Disziplinarverfahren benötigt werden, und die Daten nach Abs. 1 lit. a und h 
an die Bezirksverwaltungsbehörden und den Tiroler Schilehrerverband übermitteln, 
b) von Personen, die als weitere Mitglieder und Ersatzmitglieder der Prüfungskommissionen nach § 34 bestellt 
werden, die Daten nach Abs. 1 lit. a und d verarbeiten, sofern dies zur Beurteilung der fachlichen Befähigung 
der zu bestellenden Personen erforderlich ist, 
c) von Personen, die als Aufsichtsorgane nach § 52 bestellt werden, die Daten nach Abs. 1 lit. a, b, c, d und g 
verarbeiten, sofern dies zur Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 52 Abs. 1 lit. a bis d er-
forderlich ist, 
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d) im Rahmen der Verständigungspflicht nach § 55 Abs. 7 übermittelte Daten nach Abs. 1 lit. a verarbeiten. 
 
(9) Die Gemeinden und die Tourismusverbände dürfen von Inhabern von Schischulbewilligungen die im Rahmen 
der Verständigungspflicht nach § 11 Abs. 5 übermittelten Daten nach Abs. 1 lit. a und g verarbeiten. 
 
(10) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen bei ihnen vorhandene Daten nach den Abs. 1 bis 6 an die Behörden 
der anderen Länder und, soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit nach § 56b eine Verpflichtung 
besteht, an die für die Angelegenheiten der Schischulen bzw. der Schilehrer zuständigen Behörden der anderen 
EU-Mitgliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz übermitteln, sofern 
diese Daten für die Erfüllung der diesen Behörden obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 
 
(11) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und der Tiroler Schilehrerverband haben 
zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutzgeset-
zes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009, genannten Maßnahmen 
zu treffen. 
 
(12) Das Amt der Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und der Tiroler Schilehrerverband haben die 
Daten zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr 
benötigt werden. 
 
§ 57. (1) Wer 

a) eine Schischule ohne Bewilligung nach § 5 Abs. 1 betreibt oder sonst eine Tätigkeit als Schilehrer ausübt, 
ohne dazu nach § 3 berechtigt zu sein; das Anbieten der Erteilung von Schiunterricht ist der Ausübung dieser 
Tätigkeit gleichzuhalten, 
b) im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung Schischule oder Tiroler Schischule führt, ohne Inhaber einer 
Schischulbewilligung zu sein, 
c) als Schischulinhaber den Verpflichtungen nach § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 6 und 7 oder § 9 Abs. 4 nicht nach-
kommt, 
d) als Schischulinhaber Lehrkräfte an seiner Schischule verwendet, die nicht die jeweiligen Voraussetzungen 
nach § 9 Abs. 1 und 2 erfüllen, 
e) als Lehrkraft an einer Schischule seine Tätigkeit ausübt, ohne dazu nach § 9 Abs. 1 berechtigt zu sein, 
f) als Lehrkraft oder Kinderbetreuungsperson an einer Schischule den Verpflichtungen nach § 9 Abs. 3 oder 5 
nicht nachkommt, 
g) als Fortbetriebsberechtigter der Verpflichtung nach § 11 Abs. 2 dritter Satz nicht nachkommt, 
h) einen der im § 36 Abs. 2 bis 6 genannten Titel führt oder eines der dort genannten Abzeichen trägt, ohne 
dazu berechtigt zu sein, 
i) als Inhaber einer Schischule oder als Schilehrer aus einem anderen Land oder anderen Staat eine Tätigkeit 
als Schilehrer im Rahmen des Ausflugsverkehrs ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4a Abs. 1 oder 
2, ohne fristgerechte Meldung nach § 4a Abs. 4, ohne Meldung nach § 4b Abs. 1 oder 2, unter einer anderen 
als nach § 4b Abs. 3 zulässigen Berufsbezeichnung oder mit größeren als nach § 8 Abs. 4 zulässigen Grup-
pen ausübt, 
j) als Lehrkraft einer Jugendorganisation, eines Sportvereins oder eines alpinen Vereins der Verpflichtung 
nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 5 oder als Lehrkraft im Rahmen des Ausflugsverkehrs der Ver-
pflichtung nach § 4b Abs. 4 in Verbindung mit § 9 Abs. 5 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
70.) Tiroler Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 9/2009  
 
§ 58. (1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen insbesondere folgende Daten verar-
beiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erfor-
derlich sind: 

a) von Angehörigen der Sozialbetreuungsberufe:Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, 
Staatsangehörigkeit, Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen in Bezug auf die Beurteilung 
der Vertrauenswürdigkeit, Gesundheitsdaten in Bezug auf die Beurteilung der gesundheitlichen Eignung, aus-
bildungsbezogene Daten und die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten in Bezug auf die 
Beurteilung der fachlichen Eignung, fortbildungsbezogene Daten und Daten über Bestrafungen wegen Ver-
waltungsübertretungen nach diesem Gesetz, 
b) vom Leiter und vom Stellvertretenden Leiter eines Ausbildungslehrganges sowie von Personen, die im 
Rahmen eines Ausbildungslehrganges als Lehr- oder Fachkraft tätig sind: Identifikationsdaten, Adressdaten, 
Erreichbarkeitsdaten, 
c) von Ausbildungseinrichtungen und deren Rechtsträgern:Daten nach lit. b und die Durchführung von Ausbil-
dungs- und Aufschulungslehrgängen betreffende Daten, 
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d) von Einrichtungen, die im Rahmen eines Ausbildungslehrganges Praktikumsplätze zur Verfügung stellen: 
Daten nach lit. b. 

 
(2) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen bei ihnen vorhandene Daten nach Abs. 1 lit. 
a an die Behörden des Bundes und der Länder und, soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit 
nach § 57 eine Verpflichtung besteht, an die für Angelegenheiten der Sozialbetreuungsberufe bzw. der diesen 
dort im Wesentlichen entsprechenden Berufe zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, der anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz übermitteln, sofern diese 
Daten für die Erfüllung der diesen Behörden obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 
 
(3) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden haben zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen 
der Betroffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2008, genannten Maßnahmen zu treffen. 
 
(4) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden haben Daten nach Abs. 1 zu löschen, sobald diese 
für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt werden. 
 
§ 59. (1) Wer 

a) eine Berufsbezeichnung nach den §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 oder 11 Abs. 1 führt, ohne dazu berechtigt zu sein, 
oder 
b) trotz Untersagung nach § 16 Abs. 2 eine Berufsbezeichnung nach den §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 oder 11 Abs. 1 
führt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, bei Personen ohne Hauptwohn-
sitz in Tirol von der Landesregierung, mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer einen Ausbildungslehrgang nach den §§ 19 bis 22 oder einen Aufschulungslehrgang nach den §§ 52 und 
53 anbietet oder durchführt, ohne über die dafür erforderliche Ausbildungsbewilligung nach § 25 bzw. nach § 54 
Abs. 1 in Verbindung mit § 25 zu verfügen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
71.) Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz  
LGBl 89/2003  
 
§ 42. Wer 

a) bei einem charakteristischen Gebäude oder einem Gebäude, das zu einem solchen erklärt werden soll, ein 
bewilligungspflichtiges Vorhaben ohne die nach § 4 Abs. 1 bzw. 2 erforderliche Bewilligung ausführt, 
b) ein bewilligungspflichtiges Vorhaben in einer Schutzzone oder in einem Bereich, der zur Schutzzone erklärt 
werden soll, ohne die nach § 14 Abs. 1 oder 2 erforderliche Bewilligung ausführt, 
c) als Inhaber einer Bewilligung nach § 4 Abs. 1 oder 2 oder nach § 14 Abs. 1 oder 2 im Bewilligungsbescheid 
vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt, 
d) einem Auftrag zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes nach § 19 Abs. 1 erster oder vierter Satz, 
Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 3, gegebenenfalls jeweils in Verbindung mit § 5 Abs. 2, oder nach § 46 Abs. 1 
zweiter oder dritter Satz der Tiroler Bauordnung 2001 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 dritter Satz nicht nach-
kommt, 
e) entgegen einem Untersagungsbescheid nach § 19 Abs. 4 in einer Schutzzone ein Wohngebäude, eine 
Wohnung oder einen sonstigen Gebäudeteil überwiegend zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken verwen-
det, 
f) bei einem charakteristischen Gebäude einem Instandsetzungsauftrag nach § 20 zweiter Satz, gegebenen-
falls in Verbindung mit § 5 Abs. 2, nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 36.300 
Euro zu bestrafen. 
  
 
72.) Tiroler Starkstromwegegesetz 
LGBl 11/1970 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 21. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

a) wer eine nach § 3 dieses Gesetzes bewilligungspflichtige elektrische Leitungsanlage ohne Bewilligung er-
richtet, ändert, erweitert oder betreibt; 
b) wer Auflagen in Entscheidungen, die nach diesem Gesetz erlassen werden, nicht erfüllt; 
c) wer die Anzeige der dauernden Außerbetriebnahme einer bewilligten elektrischen Leitungsanlage unterläßt 
(§ 8 Abs. 4); 
d) wer die Abtragungspflicht nach § 9 Abs. 5 nicht erfüllt. 
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(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a und b sind mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro und Verwaltungs-
übertretungen nach Abs. 1 lit. c und d sind mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro von der Bezirksverwaltungsbehörde 
zu bestrafen. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetz-
widrigen Zustandes. 
 
 
73.) Tiroler Statistikgesetz 
LGBl 78/2011  
 
§ 18. (1) Wer 

a) der Auskunftspflicht nach § 8 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder wissentlich unvollständige 
oder wahrheitswidrige Angaben macht, 
b) den Duldungsverpflichtungen nach § 8 Abs. 5 oder § 9 nicht nachkommt oder 
c) das Statistikgeheimnis nach § 15 verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
74.) Tiroler Straßengesetz  
LGBl 13/1989  
 
§ 76. Wer 

a) Wässer, Abwässer oder sonstige Flüssigkeiten auf eine öffentliche Straße ableitet, 
b) eine öffentliche Straße ohne Entrichtung des vorgeschriebenen Benützungsentgeltes benützt (§ 57), 
c) die durch Organe und sonstige Beauftragte des Straßenverwalters nach § 42 Abs. 6 oder nach § 68 Abs. 3 
angebrachten Kennzeichnungen unbefugt entfernt oder beschädigt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 720 Euro 
zu bestrafen. 
  
 
75.) Tiroler Tierzuchtgesetz 
LGBl 38/2008 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 28. (1) Wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung nach § 3 zu sein oder ohne Anzeige nach § 7 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige nach § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. der Berichtspflicht nach § 8 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. der Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach § 8 Abs. 8 nicht nachkommt, 
7. der Verpflichtung nach § 8 Abs. 9 nicht nachkommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen nach § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen im Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen nach § 12 nicht nachkommt, 
12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 verwendet, 
13. entgegen § 13 Abs. 2 oder § 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbescheinigung ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung durchführt, ohne dazu nach § 14 Abs. 2 berechtigt zu sein, 
15. den Verpflichtungen im Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen nach § 14 Abs. 3 o-
der eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen nach § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot nach § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt bzw. verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos durchführt, ohne dazu nach § 17 Abs. 2 berechtigt zu sein, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen nach § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen bzw. Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
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21. in der Erklärung nach § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. der Auskunftsverpflichtung nach § 24 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. der Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung nach § 24 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen oder Entscheidungen aufgrund dieses Gesetzes enthaltenen sonstigen Geboten o-
der Verboten nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Verfall von Samen, Eizellen oder Embryonen, die entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder von 
Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes abgegeben oder verwendet werden, und von Samen, der mit Erbfehlern 
behaftet ist, kann gegenüber jeder Person, der Samen, Eizellen oder Embryonen gehören, von der Bezirksver-
waltungsbehörde ausgesprochen werden. 
 
 
76.) Tiroler Umwelthaftungsgesetz  
LGBl 5/2010  
 
§ 14. (1) Wer 

a) die nach § 5 Abs. 2 oder die nach § 6 Abs. 1 lit. a vorgeschriebene Verständigung der Behörde nicht oder 
nicht unverzüglich vornimmt oder 
b) die ihn nach § 5 Abs. 6 treffenden Duldungspflichten verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Wer entgegen dem § 5 Abs. 4 die verlangten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vor-
gesehenen Kontrollen behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

a) die nach § 5 Abs. 1 zur Abwendung der unmittelbaren Gefahr eines Umweltschadens erforderlichen Ver-
meidungsmaßnahmen nicht unverzüglich ergreift oder 
b) die nach § 6 Abs. 1 lit. b erforderlichen Vorkehrungen nicht unverzüglich trifft oder 
c) die nach § 6 Abs. 1 lit. c und § 7 Abs. 1 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nicht unverzüglich ermittelt 
und der Behörde anzeigt oder 
d) die nach § 6 Abs. 1 lit. c erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nach § 7 nicht ergreift, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 35.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Eine Übertretung nach den Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich straf-
baren Handlung erfüllt. 
 
 
77.) Tiroler Veranstaltungsgesetz 
LGBl 86/2003 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 32. (1) Wer eine Veranstaltung entgegen dem Verbot nach § 19 Abs. 1 lit. c durchführt, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 22.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
(2) Wer  

a) eine anmeldepflichtige Veranstaltung ohne Anmeldung oder trotz Untersagung durchführt, 
b) den Verpflichtungen nach den §§ §§ 5 Abs. 5, 10 Abs. 4, 11 Abs. 1 und 2, 12 Abs. 1 und 4, 13 Abs. 1 und 
2, 14, 16, 17 oder 21 Abs. 1, Abs. 3 vierter Satz, Abs. 6 und 7 nicht nachkommt, 
c) einer Anordnung nach den §§ 8, 9 Abs. 5 und 6, 13 Abs. 3 und 4, 15 Abs. 1 und 4, 18 oder 24 Abs. 1 nicht 
nachkommt, 
d) eine Veranstaltung entgegen dem Verbot nach § 19 Abs. 1 lit. a, b oder d durchführt oder 
e) eine Veranstaltung entgegen einer zeitlichen Beschränkung nach § 20 durchführt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer  

a) außer in den Fällen nach Abs. 1 oder 2 einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Verordnung auf-
grund dieses Gesetzes zuwiderhandelt oder 
b) sonst in Entscheidungen enthaltene Auflagen oder Vorschreibungen nicht einhält, 
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begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Verfall von Gegenständen ist nach Maßgabe des § 17 VStG zulässig, sofern der Wert eines solchen Ge-
genstandes in einem angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung 
der Interessen nach diesem Gesetz steht. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Werden Verwaltungsübertretungen mit Spielautomaten nicht in Tirol begangen, gelten sie als an jenem Ort 
begangen, von dem aus die Teilnahme in Tirol erfolgt. 
 
 
78.) Tiroler Waldordnung 
LGBl 55/2005  
 
§ 6. (1) Der Gemeindewaldaufseher hat die Bezirksverwaltungsbehörde bei der Überwachung der Einhaltung 
dieses Gesetzes und des Forstgesetzes 1975, der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen sowie der 
im Einzelnen erlassenen Anordnungen und Vorschreibungen zu unterstützen. Er hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde und den Bürgermeister über besondere Vorkommnisse im Wald zu informieren und bei Gefahr im Verzug 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen zu setzen. 
 
(2) Der Gemeindewaldaufseher hat Meldungen und Bewilligungsansuchen nach § 35 entgegenzunehmen und in 
die Walddatenbank aufzunehmen, Bewilligungsansuchen an die Forsttagsatzungskommission weiterzuleiten und 
die behördliche Auszeige nach § 35 Abs. 6 durchzuführen. 
 
(3) Der Gemeindewaldaufseher hat im öffentlichen Interesse liegende forstliche Betreuungsmaßnahmen, insbe-
sondere in Wäldern mit einer hohen Schutzfunktion, durchzuführen. 
 
(4) Der Gemeindewaldaufseher hat an der Förderung und der Beratung in forstlichen Angelegenheiten mitzuwir-
ken. Dazu zählt auch die Förderung der gemeinschaftlichen Nutzung von Rund- und Energieholzreserven im 
Zusammenwirken mit forstlichen Vermarktungsorganisationen, nicht jedoch die selbstständige Vermarktung. 
 
(5) Der Gemeindewaldaufseher hat Hilfestellung zu geben, wenn dies erforderlich ist, um aufgrund von Naturge-
fahren offensichtlich drohende forstliche Schäden oder sonstige Nachteile zu verhüten. 
 
(6) Der Gemeindewaldaufseher darf zur Besorgung der Aufgaben nach Abs. 1 Personen, die er bei der Begehung 
einer Verwaltungsübertretung auf frischer Tat betritt oder die offensichtlich im Besitz von Gegenständen sind, die 
von der Begehung einer Verwaltungsübertretung herrühren, anhalten, zum Nachweis der Identität auffordern und 
der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. 
 
(7) Der Gemeindewaldaufseher darf zur Besorgung der Aufgaben nach Abs. 1 Personen bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach § 35 VStG festnehmen. 
 
(8) Festgenommene sind der Bezirksverwaltungsbehörde zu übergeben. Im Übrigen gilt § 36 VStG. 
 
(9) Der Gemeindewaldaufseher darf Personen, die sich ihrer Festnahme durch Flucht zu entziehen versuchen, 
auch über die Grenzen seines Dienstbereiches hinaus verfolgen und außerhalb desselben festnehmen. Über-
schreitet in diesem Fall der Gemeindewaldaufseher die Grenze des politischen Bezirkes, so hat er die Anzeige an 
jene Bezirksverwaltungsbehörde zu richten, in deren Sprengel die Verhaftung erfolgte. Das Gleiche gilt für die 
Vorführung. 
 
§ 66. (1) Wer 

a) eine nach § 35 Abs. 2 oder 3 bewilligungspflichtige Fällung ohne Bewilligung durchführt, 
b) dem § 53 zuwiderhandelt, 
c) den Pflichten nach § 54 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, oder 
d) einem Auftrag nach § 55 Abs. 1 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat weder eine Verwaltungsübertretung nach § 174 des Forstgesetzes 1975 noch den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung 
nach diesem Gesetz und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro zu bestra-
fen. 
  
(2) Wer 

a) einem Weideverbot nach § 37 Abs. 1 oder 2 lit. a, b oder d zuwiderhandelt, 
b) die Weide außerhalb der nach § 39 Abs. 1 und 2 bestimmten Weideplätze oder Weidezeiten ausübt, 
c) die nach den §§ 40 Abs. 1 oder 41 Abs. 2 oder 3 zulässige Anzahl der Tiere beim Auftrieb überschreitet, 
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d) für den Auf- oder Durchtrieb nicht die nach § 39 Abs. 3 festgelegten Auf- oder Durchtriebswege benützt (§ 
42 Abs. 1), 
e) die für den Auftrieb bestimmten Tiere nicht rechtzeitig zur Herde stellt oder gemeinsam auftreiben lässt (§ 
42 Abs. 2), 
f) den Auftrieb zur Weide nicht ohne Aufenthalt durchführt (§ 42 Abs. 3), 
g) das Weiden im Wald oder den Auftrieb zur Weide nicht unter der Aufsicht einer hierzu geeigneten Person 
durchführt (§ 43 Abs. 1), 
h) der Forsttagsatzungskommission nicht fristgerecht eine geeignete Aufsichtsperson für den Auftrieb zur 
Weide namhaft macht (§ 43), 
i) die ihm nach § 46 Abs. 1 oder 2 obliegende Lösch- oder Meldepflicht verletzt, 
j) der Duldungspflicht nach § 49 Abs. 2 oder § 57 Abs. 2 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat weder eine Verwaltungsübertretung nach § 174 des Forstgesetzes 1975 noch den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung 
nach diesem Gesetz und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Aufgrund dieses Gesetzes verhängte Geldstrafen sind für die Förderung der Forstwirtschaft durch das Land 
Tirol zu verwenden. 
 
§ 67. Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 66 Abs. 2 lit. i und j als Hilfsorgan der zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
  
 
79.) Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 46/2010  
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt, 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält, 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann, 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht, 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt, 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z. 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
80.) Gesetz über das Verbot gewisser nichtgewerbsmäßiger Verteilertätigkeiten 
LGBl 48/1982  
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§ 3. Wer dem Verbot nach § 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Schilling zu bestrafen. 
 
 
81.) Wald- und Weideservitutengesetz  
LGBl 21/1952 idgF LGBl 130/2013  
 
§ 56. (1) Wer 

a) den in Entscheidungen (Plänen) nach diesem Gesetz oder in sonstigen Regulierungsurkunden (Regulie-
rungsvergleichen) enthaltenen Bestimmungen zuwiderhandelt, 
b) Sicht-, Mark- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzufüh-
renden technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt oder versetzt oder 
c) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr ermächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse 
nach § 47 Abs. 3 hindert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Agrarbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu be-
strafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds zu. 
 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. 
I Nr. 33/2013). 
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VIII. Vorarlberg 
 
 
 
 
 
1.) Gesetz über die Errichtung und den Betrieb von Campingplätzen (Campingplatzgesetz) 
LGBl 34/1981 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 19. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) einen Campingplatz ohne Bewilligung oder abweichend von der Bewilligung errichtet oder erweitert, 
b) einen Campingplatz entgegen den Bestimmungen des 3. Abschnittes, entgegen der Bestimmung des § 20 
oder entgegen auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Entscheidungen betreibt, 
c) den Verpflichtungen auf Grund des § 5 Abs. 2, § 12 Abs. 3 oder § 13 nicht nachkommt, 
d) als Benützer eines Campingplatzes den Bestimmungen des § 9 zuwiderhandelt, 
e) Zelte, Wohnwagen oder ähnliche bewegliche Unterkünfte trotz Untersagung nach § 14 Abs. 1 oder entge-
gen einer Verordnung nach § 14 Abs. 2 aufstellt, 
f) den Bestimmungen des § 17 zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a bis c sowie lit. f sind von der Behörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 3.000 Euro, Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. d und e mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
2.) Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Elektrizitätswirt-
schaftsgesetz) 
LGBl 59/2003 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 62. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) eine gemäß § 5 Abs. 1 bewilligungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Bewilligung errichtet oder betreibt; 
b) eine Erzeugungsanlage ohne die erforderliche Bewilligung ändert oder nach der Änderung betreibt (§ 5 
Abs. 2); 
c) den Netzzugang entgegen dem § 22 Abs. 1 ganz oder teilweise verweigert; 
d) als Netzbetreiber keine Allgemeinen Bedingungen festsetzt oder geänderte Allgemeine Bedingungen nicht 
rechtzeitig zur Genehmigung vorlegt (§§ 23, 57 Abs. 6); 
e) ein Übertragungs- oder Verteilernetz ohne geeigneten Betriebsleiter betreibt (§ 26); 
f) eine vertraglich zugesicherte Leistung entgegen den Bestimmungen des § 27 unterbricht oder einstellt; 
g) als Übertragungsnetzbetreiber entgegen dem § 29 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
h) den Netzentwicklungsplan entgegen dem § 29a nicht zur Genehmigung vorlegt; 
i) als Regelzonenführer entgegen dem § 31 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
j) als Regelzonenführer entgegen dem § 31a Abs. 2 kein Präqualifikationsverfahren durchführt; 
k) der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§ 33) nicht innerhalb angemessener Frist entspricht; 
l) als Verteilernetzbetreiber entgegen dem § 34 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
m) seiner Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers (§§ 35 Abs. 3 und 37 Abs. 2 lit. b Z. 2 oder Abs. 
3) nicht nachkommt; 
n) ein Verteilernetz ohne Konzession (§ 36) betreibt oder die besonderen Konzessionsvoraussetzungen (§ 
37a) nicht erfüllt; 
o) die Ausübung der Konzession ohne Bewilligung einem Pächter überträgt (§ 40); 
p) als Versorger, zu dessen Tätigkeitsbereich die Versorgung von Haushaltskunden zählt, entgegen dem § 45 
Abs. 3, 4 oder 5 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
q) als Versorger keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen festsetzt oder geänderte Allgemeine Geschäfts-
bedingungen nicht rechtzeitig zur Genehmigung vorlegt (§§ 45a und 57a Abs. 1); 
r) die Tätigkeit eines Stromhändlers ohne vorherige Anzeige aufnimmt oder trotz Untersagung durch die Be-
hörde ausübt (§ 46 Abs. 1 und 2); 
s) als Betreiber von Erzeugungsanlagen Verpflichtungen nach § 48 Abs. 2 bis 4 nicht einhält; 
t) als Bilanzgruppenverantwortlicher entgegen den §§ 50 und 51 Abs. 1 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
u) als Bilanzgruppenverantwortlicher keine Allgemeinen Bedingungen festsetzt oder geänderte Allgemeine 
Bedingungen nicht rechtzeitig zur Genehmigung vorlegt (§§ 52 und 57 Abs. 8); 
v) die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher ohne Genehmigung (§ 53) ausübt; 
w) als Bilanzgruppenkoordinator entgegen dem § 54b Abs. 2 einer Verpflichtung nicht nachkommt; 
x) seiner Übermittlungspflicht nach § 60a Abs. 2 und 3 nicht nachkommt; 
y) die in Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthaltenen Gebote oder Ver-
bote nicht einhält; 
z) andere als in lit. a bis y genannte Gebote oder Verbote dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassener Verordnungen nicht einhält. 
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(2) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a, b, d, e, f, m, o, r, u, v, y und z sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Übertretungen nach Abs. 1 lit. j, s und x sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe von 10.000 
Euro bis 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Übertretungen nach Abs. 1 lit. c, g, h, i, k, l, n, p, q, t und w sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe von 10.000 Euro bis 50.000 Euro, wenn die Übertretungen von Unternehmen begangen werden, an 
deren Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro bis 100.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
3.) Gesetz über das Feuerpolizeiwesen im Lande Vorarlberg (Feuerpolizeiordnung) 
LGBl 16/1949 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 58. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) den Bestimmungen des § 1, § 2, § 3 Abs. 1 oder 2, § 4, § 5, § 6, § 8 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 17 Abs. 2, § 22 
Abs. 1 oder 2 oder § 31 Abs. 1 letzter Satz zuwiderhandelt, 
b) einer Anordnung nach § 2 Abs. 5, § 9 Abs. 2 erster oder dritter Satz, § 14, § 17 Abs. 3, § 24 Abs. 6, § 36 
Abs. 2 und 3 oder § 38 zuwiderhandelt, 
c) als Inhaber einer Bewilligung gemäß § 3 Abs. 3 und 4 den Bestimmungen des § 2, einer Verordnung nach 
§ 2 Abs. 4 oder einer in der Bewilligung vorgeschriebenen Auflage zuwiderhandelt, 
d) einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
e) ohne Wissen der Feuerwehr vorsätzlich oder fahrlässig eine ungewöhnliche Rauch oder Lichtentwicklung 
verschuldet, wenn dadurch unnötig Feuerwehrmaßnahmen ausgelöst werden. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
4.) Gesetz über die Fischerei in den Binnengewässern (Fischereigesetz) 
LGBl 47/2000 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 30. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) das Fischereirevier weder selbst bewirtschaftet noch an eine geeignete Person verpachtet (§ 8 Abs. 1 
und 2), 
b) es entgegen dem § 9 Abs. 1 bis 3 unterlässt, einen geeigneten Fischereiverwalter zu bestellen oder diesen 
abzuberufen, 
c) den Fischfang ohne die erforderliche Berechtigung nach § 12 Abs. 1 ausübt, 
d) entgegen dem § 13 Abs. 2 bis 4 eine Erlaubnis erteilt, 
e) eine schriftliche Erklärung nach § 14 Abs. 1 abgibt, die nicht den Tatsachen entspricht, 
f) entgegen dem § 16 Fische aussetzt, 
g) entgegen dem § 18 in Hochgebirgsseen die Fischerei ausübt, 
h) seinen Pflichten nach § 19 Abs. 2 nicht nachkommt, 
i) es entgegen den §§ 20 und 21 Abs. 1 und 2 unterlässt, einen Fischereiaufseher zu bestellen, 
j) der Pflicht, seine Identität und seine Berechtigung zur Ausübung des Fischfangs nach § 22 Abs. 3 lit. b 
nachzuweisen, oder einer Aufforderung nach § 22 Abs. 4 nicht nachkommt, 
k) eine Überprüfung nach § 22 Abs. 3 lit. b oder eine Durchsuchung nach § 22 Abs. 3 lit. c nicht duldet, 
l) die in Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Ver-
ordnungen ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht befolgt, 
m) seinen Pflichten nach §§ 8 Abs. 4 erster Satz, 9 Abs. 5, 10 Abs. 3, 12 Abs. 2, 13 Abs. 5, 14 Abs. 4 zweiter 
Satz sowie 21 Abs. 3 letzter Satz und 4 nicht nachkommt, 
n) die in Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Gebote oder Verbo-
te nicht befolgt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis l sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Übertretungen nach Abs. 1 lit. m und n sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Gegenstände, die von einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. c oder n herrühren oder hiezu benützt 
wurden, können für verfallen erklärt werden. 
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(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
5.) Gesetz über die Regelung der Flurverfassung (Flurverfassungsgesetz) 
LGBl 2/1979 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 109. (1) Wer 

a) den von der Behörde zur Erzielung eines angemessenen Überganges in die neue Gestaltung des Grund-
besitzes getroffenen Verfügungen (§ 92 Abs. 1), 
b) den Bestimmungen des Regulierungsplanes (der Haupturkunde), den Bestimmungen der auf Grund der 
§§ 74 bis 76 erlassenen Wirtschaftsvorschriften oder den Bestimmungen über die vorläufige Ausübung der 
Nutzungsrechte (§ 81), 
c) den auf Grund der Satzungen (§ 73) von befugten Organen einer Agrargemeinschaft getroffenen Anord-
nungen zuwiderhandelt oder 
d) Sicht-, Merk- oder Grenzzeichen oder sonstige Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzufüh-
renden technischen Arbeiten verwendet werden, beschädigt oder versetzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 200 
Euro bestraft. 
 
(2) Die Verletzung der den befugten Vertretern einer Agrargemeinschaft nach den Verwaltungssatzungen (§ 73) 
oder dem vorläufigen Bescheid (§ 81) obliegenden Pflichten wird als Verwaltungsübertretung gleichfalls von der 
Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 200 Euro bestraft. 
 
(3) Die auf Grund der Abs. 1 und 2 verhängten Geldstrafen fließen dem Fonds der Verfahrenskosten zu. 
 
(4) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche zu entscheiden (§ 57 
VStG 1950). 
 
(5) Im Falle des § 83 Abs. 3 richten sich die Strafmittel und Strafsätze nach der angewendeten Verwaltungsvor-
schrift. 
 
 
6.) Gesetz über die Organisation der Gemeindeverwaltung (Gemeindegesetz) 
LGBl 40/1985 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 18. (1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung beste-
hender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Ver-
waltungsübertretung zu erklären. 
 
(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Landes und des 
Bundes verstoßen. 
 
§ 88. (1) Die Aufsichtsbehörde kann dem Bürgermeister und den Mitgliedern des Gemeindevorstandes, wenn 
diese ihre Amtspflichten beharrlich verletzen, nach vorheriger Androhung mit Bescheid Ordnungsstrafen bis zu 
700 Euro auferlegen. 
 
(2) Die Zuständigkeit der Gerichte und Verwaltungsbehörden zur Ahndung von gerichtlich strafbaren Handlungen 
und Verwaltungsübertretungen wird durch Abs. 1 nicht berührt. 
 
(3) Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeindevorstandes können wegen Verletzung von Gesetzen oder 
Verordnungen, die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches regeln, wenn ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, von der Aufsichtsbehörde mit Bescheid ihres Amtes verlustig erklärt werden. Die 
allfällige Mitgliedschaft zur Gemeindevertretung wird hierdurch nicht berührt. Gegen den Bescheid ist eine Be-
schwerde an das Landesverwaltungsgericht nicht zulässig. 
 
§ 99. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer 

a) sich unbefugt als Inhaber einer Ehrung gemäß § 9 Abs. 1 und 2 ausgibt; 
b) ohne Bewilligung ein Gemeindewappen führt oder zu gewerblichen Zwecken verwendet (§ 10 Abs. 3) oder 
ein Gemeindewappen herabwürdigt (§ 10 Abs. 4); 
c) eine Fahne (Flagge) einer Gemeinde herabwürdigt (§ 12); 
d) die Anbringung einer Tafel gemäß § 15 Abs. 3 oder einer Nummer gemäß § 15 Abs. 5 nicht duldet oder sie 
unbefugt entfernt; 
e) die Amtsverschwiegenheit gemäß § 29 Abs. 1 verletzt; 
f) die in den §§ 46 Abs. 6, 51 Abs. 8 und 59 Abs. 1 vorgeschriebene Vertraulichkeit verletzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. e und f sind nicht zu bestrafen, wenn wegen desselben Verhal-
tens eine Ordnungsstrafe gemäß § 88 Abs. 1 verhängt wurde. 
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(3) Verwaltungsübertretungen aufgrund von Verordnungen gemäß § 18 Abs. 1 sind, soweit es sich um Angele-
genheiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes handelt, von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 mit Ausnahme von lit. d sowie gemäß Abs. 3 sind auch strafbar, 
wenn sie auf inländischen Schiffen auf dem Bodensee nicht im Inland begangen werden, sofern das Schiff in der 
Gemeinde, für welche die Verordnung gilt, seinen Standort hat. 
 
 
7.) Gesetz über Bauprodukte und deren Verwendung (Bauproduktegesetz) 
LGBl 3/2014  
 
§ 36. (1) Eine Übertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

a) ein Bauprodukt entgegen den Bestimmungen des § 3 auf dem Markt bereitstellt; 
b) die CE-Kennzeichnung entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verwendet oder An-
gaben nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht oder fälschlich macht; 
c) ein Bauprodukt unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung kennzeichnet; 
d) das Einbauzeichen ÜA entgegen den Vorschriften des § 10 Abs. 1 und 2 verwendet oder Angaben gemäß 
§ 10 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang zu Art. 17 Abs. 3 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 
Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwen-
dung, LGBl. Nr. 18/2013, nicht oder fälschlich macht; 
e) ein Bauprodukt unberechtigt mit dem Einbauzeichen ÜA kennzeichnet; 
f) ein Bauprodukt, das in der Baustoffliste ÖA angeführt ist, ohne das Einbauzeichen ÜA auf dem Markt be-
reitstellt; 
g) sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem Markt bereitstellt; 
h) ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt entgegen den Bestimmungen des § 17 Abs. 1 in Verkehr 
bringt oder in Betrieb nimmt; 
i) als Importeur gegen die Verpflichtungen nach § 17 Abs. 2 verstößt; 
j) vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines energieverbrauchsrelevanten Bauprodukts, für 
das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen den Bestimmungen des § 19 das Konformitätsbewertungs-
verfahren nicht durchführt; 
k) die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung entgegen den Bestimmungen des 
§ 19 Abs. 5 nicht zur Einsicht bereithält oder nach Aufforderung vorlegt oder die Unterlagen zur Konformitäts-
bewertung und die Konformitätserklärung entgegen dem § 19 Abs. 6 nicht in deutscher Sprache abfasst; 
l) an einem energieverbrauchsrelevanten Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen 
dem § 20 eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen 
oder eine CE-Kennzeichnung anbringt, die nicht den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 entspricht; 
m) an einem energieverbrauchsrelevanten Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen § 
20 Abs. 3 ein Kennzeichen anbringt, durch die Personen hinsichtlich der Bedeutung oder der Gestalt der CE-
Kennzeichnung getäuscht werden könnten; 
n) als Hersteller gegen die Verpflichtungen nach § 21 verstößt; 
o) die technische Dokumentation entgegen dem § 23 Abs. 2 nicht zur Einsicht bereithält oder auf Anforderung 
zur Verfügung stellt; 
p) den Verpflichtungen nach § 23 Abs. 3 oder 5 nicht nachkommt, energieverbrauchsrelevante Bauprodukte, 
die unter einen delegierten Rechtsakt nach der Richtlinie 2010/30/EU fallen, mit unrichtigen Angaben in der 
technischen Dokumentation, in den Datenblättern oder im Etikett in Verkehr bringt, zur Verfügung stellt oder 
anbringt oder auf dem Bauprodukt Etiketten, Marken, Symbole oder Beschriftungen anbringt, die nach § 23 
Abs. 6 verboten sind; 
q) den Verpflichtungen nach § 23 Abs. 7 oder 8 nicht nachkommt; 
r) den in Entscheidungen, ausgenommen Entscheidungen nach § 33, getroffenen Anordnungen der Markt-
überwachungsbehörde nicht nachkommt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis j, l, m, p, q und r sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstra-
fe bis zu 50.000 Euro, sonstige Übertretungen nach Abs. 1 mit Geldstrafen bis zu 14.000 Euro, im Falle der Un-
einbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis j, l, m, n, p und q sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige 
Zustand anhält, Dauerdelikte. 
 
(4) Geldstrafen nach Abs. 1 lit. a bis g und r fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für 
Zwecke der Marktüberwachung zu verwenden. 
 
(5) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a bis j, l, m und p bezieht, können für 
verfallen erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht auf dem 
Markt bereitgestellt werden. 
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(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
8.) Gesetz über Betreiberpflichten zum Schutz der Umwelt 
LGBl 20/2001 idgF LGBl 18/2014  
 
§ 7b. (1) Der Anlageninhaber hat die Behörde bei Nichteinhaltung des Bewilligungskonsenses unverzüglich zu 
informieren und unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Einhal-
tung der Anforderungen so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Die Behörde hat gegebenenfalls weitere 
zur Wiederherstellung der Einhaltung des Bewilligungskonsenses erforderliche Maßnahmen mit Bescheid aufzu-
tragen. 
 
(2) Gemäß Abs. 1 angezeigte Mängel oder Abweichungen, für die in der Information an die Behörde Vorschläge 
zur unverzüglichen Behebung der Mängel oder zur unverzüglichen Beseitigung der Abweichungen vom konsens-
gemäßen Zustand enthalten sind, bilden keine Verwaltungsübertretungen im Sinne des § 15 Abs. 1 lit. b oder lit. 
c, sofern die Voraussetzungen für eine Maßnahme gemäß Abs. 3 nicht vorliegen und die Behebung oder die 
Beseitigung der Behörde unverzüglich nachgewiesen werden. 
 
(3) Wenn ein Verstoß gegen den Bewilligungskonsens eine unmittelbare Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit verursacht oder eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Umwelt darstellt, hat die Behörde, entspre-
chend dem Ausmaß der Gefährdung, ohne vorausgehendes Verfahren die erforderlichen Maßnahmen, wie die 
Stilllegung von Maschinen oder die teilweise oder gänzliche Schließung der Anlage, mit Bescheid zu verfügen. 
 
(4) Eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht gegen einen Bescheid nach Abs. 3 hat keine aufschie-
bende Wirkung. Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 3 nicht mehr vor, 
so hat die Behörde auf Antrag des Anlageninhabers die getroffenen Maßnahmen ehestmöglich zu widerrufen; sie 
kann diesfalls auch von Amts wegen widerrufen. 
 
§ 15. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) Anlagen, die nach diesem Gesetz bewilligungspflichtig sind, ohne Bewilligung errichtet oder betreibt; 
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die aufgrund dieses Gesetzes erteilt wurden, ausführt; 
c) die in Entscheidungen, die aufgrund dieses Gesetzes ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht be-
folgt; 
d) gegen die Pflicht nach § 4 Abs. 4 verstößt; 
e) entgegen § 7 Abs. 1 die Mitteilung nicht erstattet oder die zur Anpassung an den Stand der Technik erfor-
derlichen Anpassungsmaßnahmen nicht trifft; 
f) gegen die Meldepflicht nach § 7 Abs. 10 und die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 ver-
stößt; 
g) entgegen § 7b Abs. 1 die Behörde nicht informiert oder die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift; 
h) gegen die Pflichten nach den §§ 9, 10 oder 11 verstößt; 
i) gegen die Pflichten nach § 12b Abs. 1, 2 oder 3 oder nach § 12c Abs. 1 oder 3 verstößt; 
j) eine Überprüfung gemäß § 14 nicht duldet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
9.) Gesetz über das Gemeindegut 
LGBl 49/1998 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 19. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Nutzung des Gemeindegutes entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder den darauf beruhen-
den Satzungen ausübt oder eine von diesem Gesetz oder den Satzungen vorgeschriebene Maßnahme zur 
Erhaltung und Pflege des Gemeindegutes unterlässt, 
b) nach diesem Gesetz oder den darauf beruhenden Satzungen vorgeschriebene Leistungen nicht oder nur 
unzureichend erbringt, soweit nicht lit. a anzuwenden ist, 
c) gegen ein gemäß § 9 Abs. 3 verordnetes Veräußerungsverbot verstößt, 
d) gegen § 11 verstößt, oder 
e) eine Anordnung gemäß § 12 nicht befolgt oder die Durchführung einer solchen Anordnung behindert oder 
vereitelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu 
bestrafen. 
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10.) Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Stra-
ßen (Parkabgabegesetz) 
LGBl 2/1987 idgF LGBl 57/2009  
 
§ 7. (1) Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Abgabe hinterzieht oder verkürzt, 
b) der Verpflichtung zur Auskunftserteilung und zur Führung von Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 2 nicht 
nachkommt oder 
c) Bestimmungen in einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 über die Art der Entrichtung der Abgabe und die 
Hilfsmittel hierfür nicht befolgt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 300 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abgabepflicht entstanden ist. 
 
 
11.) Gesetz über die Feuerwehrmedaille des Landes Vorarlberg 
LGBl 41/2000  
 
§ 4. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) eine Feuerwehrmedaille trägt, obwohl sie ihm nicht verliehen oder wieder entzogen wurde, 
b) Verbote, die in Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz enthalten sind, missachtet. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
12.) Gesetz über die Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen 
LGBl 29/1966 idgF LGBl 27/2005  
 
§ 1. (1) Die nach den Bundesvorschriften zuständigen Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Landesgesetze als Hilfsorgan der zuständigen 
Landesbehörde einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist. 

 
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine Anwendung auf die Vollziehung von Landesgesetzen durch Ge-
meinden. 
 
 
13.) Gesetz über landwirtschaftliche Materialseilbahnen 
LGBl 10/1961 idgF LGBl 38/2002 
 
§ 8. Wer den Bestimmungen der §§ 2, 3, 4, 6 und 9 sowie den auf Grund des § 5 erlassenen Vorschriften zuwi-
derhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 400 Euro 
oder mit Arrest bis zu 4 Wochen zu bestrafen. 
 
 
14.) Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung 
LGBl 22/1997 idgF LGBl 9/2014  
 
§ 57. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Verordnungen bewilligungs-
pflichtig oder verboten sind, ohne Bewilligung oder entgegen dem Verbot ausführt, 
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassener Verordnungen erteilt worden sind, ausführt, 
c) Vorhaben, auf die § 36 angewendet wurde, entgegen den eingereichten Unterlagen ausführt, 
d) die in den Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Gebote und 
Verbote nicht befolgt, 
e) die in Entscheidungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht befolgt, 
f) den Bestimmungen der §§ 4 Abs. 3, 15, 16, 17, 30 und 59 Abs. 4 zuwiderhandelt, 
g) der Pflicht, seine Identität gemäß § 55 Abs. 2 nachzuweisen, oder einer Aufforderung gemäß § 55 Abs. 1 
oder 3 nicht nachkommt, 
h) einer Verpflichtung gemäß § 43 nicht nachkommt oder eine Überprüfung gemäß § 55 Abs. 5 nicht duldet. 
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(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 Euro zu 
bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände können auch Geldstrafen bis zu 29.000 Euro verhängt wer-
den. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis f sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige Zustand anhält, 
Dauerdelikte. 
 
(5) Die Verfolgung einer Person wegen einer Übertretung nach Abs. 1 in Zusammenhang mit der Ausführung 
eines nach diesem Gesetz bewilligungspflichtigen Vorhabens ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einem Jahr 
von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorgenommen ist. 
 
§ 58. (1) Tiere, Pflanzen und sonstige Gegenstände, die den Schutz dieses Gesetzes genießen, können, wenn 
sie durch die Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz aus ihrer bisherigen Umgebung ver-
bracht wurden, unabhängig von den an ihnen bestehenden Besitz- und Eigentumsverhältnissen für verfallen 
erklärt werden. Dasselbe gilt für Gegenstände, die der Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß § 57 Abs. 
1 unmittelbar gedient haben. 
 
(2) Für verfallen erklärte lebende Tiere sind zugleich in Freiheit zu setzen. Wären sie dadurch dem Verenden 
preisgegeben, oder wäre dies für Menschen gefährlich, so sind sie an Tiergärten, Tierschutzvereine oder an tier-
freundliche Personen zu übergeben. Wenn dies nicht möglich ist, sind sie ohne unnötigen Schmerz zu töten. 
Sofern für verfallen erklärte tote Tiere oder andere verfallene Gegenstände eine wissenschaftliche Bedeutung 
besitzen, sind sie der inatura Erlebnis Naturschau GmbH zu übergeben. Wenn nach den vorstehenden Bestim-
mungen eine Verfügung nicht getroffen werden kann, sind verfallene Gegenstände gemeinnützigen Zwecken 
zuzuführen, oder, wenn dies zweckmäßig ist, zu vernichten. 
 
(3) Hat der Inhaber einer aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer zur Durchführung dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnung erteilten Bewilligung die dadurch gegebenen erleichterten Umstände zur Begehung einer 
Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz benützt, so ist ihm die Bewilligung zu entziehen. 
 
 
15.) Gesetz über öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanalisationsgesetz) 
LGBl 5/1989 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) der Anzeigepflicht gemäß § 4 Abs. 8 zuwiderhandelt, 
b) der Anschlusspflicht gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 nicht fristgerecht nachkommt, 
c) den Anschluss an die Abwasserbeseitigungsanlage ohne Entscheidung über den Anschluss oder entgegen 
den in der Entscheidung über den Anschluss enthaltenen Vorschreibungen herstellt (§ 5), 
d) der Verpflichtung zur Vorlage geeigneter Unterlagen gemäß § 5 Abs. 2 nicht nachkommt, 
e) Abwässer oder sonstige Stoffe entgegen der Entscheidung über den Anschluss (§ 5) oder einer Verord-
nung gemäß § 6 Abs. 3 in die Abwasserbeseitigungsanlage einleitet, 
f) entgegen einer Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 Stoffe im Haushalt verwendet oder entgegen § 7 Abs. 2 Ab-
fallzerkleinerer an die Abwasserbeseitigungsanlage anschließt, 
g) der Anzeigepflicht gemäß § 5 Abs. 9 zuwiderhandelt, 
h) den Anschlusskanal oder Anlagen zur Vorbehandlung der Abwässer entgegen dem § 9 Abs. 1 oder den 
aufgrund des § 9 Abs. 2 erlassenen Vorschriften oder entgegen der Entscheidung über den Anschluss aus-
führt oder ausführen lässt, 
i) der Verpflichtung zur Erhaltung und Wartung des Anschlusskanales oder der Anlagen zur Vorbehandlung 
der Abwässer (§ 9 Abs. 1) nicht nachkommt, 
j) den Anzeigepflichten gemäß § 10 Abs. 2 und 4 zuwiderhandelt, 
k) den Zutritt zu Bauwerken und Grundstücken oder die erforderliche Auskunft entgegen den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 3 verweigert. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
7.000 Euro oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei besonders erschwerenden Umständen können 
Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
 
16.) Gesetz über das Arbeiterrecht und den Arbeiter- und Angestelltenschutz in der Land- und Forstwirt-
schaft (Land- und Forstarbeitsgesetz) 
LGBl 28/1997 idgF LGBl 31/2014  
 
§ 300. (1) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, 
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a) wer eine Übertretung der §§ 76 bis 84, 93, 96a Abs. 3 bis 6, 97 bis 98, 100 bis 102, 102a Abs. 4 bis 7, 103 bis 
103b, 104 Abs. 1 bis 5, 105 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 3, 106 bis 112, 112a Abs. 2 bis 6, 10 und 13, 112b Abs. 
4 und 5, 113, 113a Abs. 2 bis 8, 113e bis 113g, 115, 116 Abs. 1, 3 und 6, 117 Abs. 1 und 2, 117a Abs. 2, 118 bis 
120, 127a, 128 bis 130, 132 Abs. 3, 133 Z. 2, 134 Abs. 3, 149 Abs. 2 und 297 oder der auf Grundlage dieser 
Vorschriften ergangenen Verordnungen begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit 
einer strengeren Strafe bedroht ist, 
b) wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Erfül-
lung ihrer Aufgaben vereitelt. 
 
(1a) Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 130 Abs. 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen Dienst-
nehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(2) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 2.200 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer eine 
Übertretung der §§ 66, 177 Abs. 3, 213 Z. 3, 224 Abs. 3 und 4, 228, 229 Abs. 1, 234 Abs. 3, 235 Abs. 1 Z. 2 und 
Abs. 2, 239 Abs. 4 und 241 begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit stren-
gerer Strafe bedroht ist. 
 
(2a) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind 
Übertretungen 

a) der §§ 60a Abs. 2 bis 4, 60b sowie 60h mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wieder-
holungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro, 
b) des § 60g Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Eu-
ro bis zu 10.000 Euro, 
c) der §§ 60e, 60g Abs. 1 sowie 60j Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall 
von 500 Euro bis zu 2.000 Euro, 

von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere auf 
den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2b) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2a als in jenem Spren-
gel der Bezirkshauptmannschaft begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Vorarlberg überlassenen 
Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer eine Übertretung 
der §§ 252 lit. a und b, 254 Abs. 3, 255 Abs. 5, 258 Abs. 1 und 4, 264 Abs. 2, 266 Abs. 3, 267 Abs. 3, 270 Abs. 2, 
274 Abs. 1, 288 Abs. 1 und 290 Abs. 4 begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsvorschriften mit 
strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(4) Übertretungen gemäß Abs. 2 und Abs. 3 sind nur dann zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. des § 177 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 66, 213 Z. 3, 224 Abs. 3 und 4, 228, 229 Abs. 1 und 241 der Betriebsrat, 
3. des § 234 Abs. 3 und des § 235 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 das gemäß § 237 zuständige Organ, 
4. des § 239 Abs. 4 der Betriebsinhaber, 
5. der §§ 252 lit. a und b, 254 Abs. 3, 255 Abs. 5, 258 Abs. 1, 266 Abs. 3, 267 Abs. 3, 274 Abs. 1 und 290 
Abs. 4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben 
oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen; 
6. der §§ 258 Abs. 4 und 264 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
7. des § 270 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 270 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung; 
8. des § 288 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Eu-
ropäischen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der Bezirkshauptmann-
schaft einen Strafantrag stellt (Privatankläger). Auf das Strafverfahren ist der § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungs-
strafgesetzes anzuwenden. 
 
 
17.) Landes-Datenschutzgesetz 
LGBl 19/2000 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 5. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu ahnden ist, wer 

a) sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen erkennbar wider-
rechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhält oder 
b) Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 4 Abs. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 
15 des Datenschutzgesetzes 2000) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm gemäß § 4 Abs. 2 dieses Geset-
zes in Verbindung mit den §§ 46 oder 47 des Datenschutzgesetzes 2000 anvertraut wurden, vorsätzlich für 
andere Zwecke verwendet oder 
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c) Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder entgegen einer rechtskräftigen Entscheidung verwendet, 
nicht richtigstellt oder nicht löscht, einer Auskunftspflicht nicht entspricht, oder 
d) Daten vorsätzlich entgegen § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 26 Abs. 7 des Datenschutzge-
setzes 2000 löscht. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu ahnden ist, begeht, wer 

a) Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 17 des Datenschutzgesetzes 2000 erfüllt zu haben oder 
b) Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbehör-
de gemäß § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 13 des Datenschutzgesetzes 2000 eingeholt zu 
haben oder 
c) seine Offenlegungs- oder Informationspflichten gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit den 
§§ 23, 24 oder 25 des Datenschutzgesetzes 2000 verletzt oder 
d) die gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 14 des Datenschutzgesetzes 2000 erforderli-
chen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
18.) Landes-Luftreinhaltegesetz 
LGBl 42/1994 idgF 44/2013  
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) den aufgrund des § 2 erlassenen Verordnungen oder den Verfügungen, die in Entscheidungen enthalten 
sind, die aufgrund dieses Gesetzes ergehen, zuwiderhandelt, 
b) die im § 6 Abs. 5 festgelegte Pflicht zur Rückgabe des Dienstausweises nicht erfüllt, 
c) einer Verpflichtung gemäß § 8 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
2.000 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Bei erschwerenden Umständen, insbesondere im 
Wiederholungsfalle, kann eine Geldstrafe bis zu 6.000 Euro oder eine Arreststrafe bis zu sechs Wochen verhängt 
werden. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
19.) Gesetz über Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei (Landes-Sicherheitsgesetz) 
LGBl 1/1987 idgF LGBl 61/2013  
 
§ 13. (1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 15 Abs. 1 lit. a bis e mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, einschließlich der Wegweisung 
nach § 9, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben der Behörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Befugnisse nach 
§ 14 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Der § 2 des Gesetzes über die Mitwirkung der Bundespolizei bei der Vollziehung von Landesgesetzen gilt 
sinngemäß. 
 
§ 15. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) einer gemäß § 2 Abs. 1 erlassenen Verordnung oder gemäß § 2 Abs. 2 aufgetragenen Auflage zuwider-
handelt oder sonst ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, 
b) gefährliche Tiere ohne Bewilligung hält, in einer Bewilligung gemäß § 4 Abs. 3 enthaltene Auflagen nicht er-
füllt oder gemäß § 5 Abs. 1 aufgetragene Maßnahmen nicht befolgt, 
c) als Halter oder sonst für den Hund verantwortliche Person einen Hund entgegen § 6 nicht von einem öffent-
lichen Kinderspielplatz fernhält, 
d) dem § 7 Abs. 1, § 7 Abs. 2 lit. b oder einer gemäß § 7 Abs. 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder 
ohne Bewilligung gemäß § 8 Abs. 1 bettelt oder in einer Bewilligung gemäß § 8 Abs. 3 enthaltene Auflagen 
nicht erfüllt, 
e) dem § 7 Abs. 2 lit. a zuwiderhandelt, 
f) dem § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

 
(2) Von der Bezirkshauptmannschaft sind Übertretungen nach 

a) Abs. 1 lit. a, d und f mit einer Geldstrafe bis 700 Euro, 
b) Abs. 1 lit. b und c mit einer Geldstrafe bis 2.000 Euro, 
c) Abs. 1 lit. e mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
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(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Geld- und Sachleistungen, die unter Verstoß gegen § 7 oder § 8 erworben wurden, können unabhängig von 
einer Bestrafung nach Abs. 1 für verfallen erklärt werden. 
 
 
20.) Gesetz über das Verfahren bei Wahlen zum Landtag (Landtagswahlgesetz) 
LGBl 60/1988 idgF LGBl 21/2014  
 
§ 73. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Annahme oder Ausübung des Amtes eines Mitgliedes einer Wahlbehörde ohne stichhältigen Grund 
verweigert (§ 7 Abs. 4), 
b) in einer förmlichen Erklärung nach § 27 Abs. 3 lit. B vorsätzlich falsche Angaben macht, 
c) einen Wahlvorschlag unterstützt, ohne im betreffenden Wahlbezirk wahlberechtigt zu sein (§ 27 Abs. 5), 
d) einem der in den §§ 35 Abs. 1, 46, 47 Abs. 5 und 6 bezeichneten Verbote zuwiderhandelt, 
e) den Anordnungen des Wahlleiters keine Folge leistet (§ 38 Abs. 3), 
f) unbefugt auf Wahlkuverts Zeichen anbringt (§ 46), 
g) den Stimmzettel ausfüllt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass er dabei beobachtet wird, 
h) einen Wahlberechtigten beim Ausfüllen des Stimmzettels in der Absicht beobachtet, sich Kenntnis davon zu 
verschaffen, wie der Wahlberechtigte wählen wird, oder wer in derselben Absicht die Wohnung eines Wahlbe-
rechtigten oder darin befindliche Sachen durchsucht. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit Geldstrafen bis 700 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Bei Verstößen gegen die Bestimmungen der §§ 46 sowie 47 Abs. 5 und 6 können die betreffenden Wahlku-
verts bzw. Stimmzettel unabhängig von den an ihnen bestehenden Besitz- und Eigentumsverhältnissen für verfal-
len erklärt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
21.) Landwirtschaftliches Schulgesetz 
LGBl 14/1979 idgF LGBl 7/2014  
 
§ 91. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) den Bestimmungen über die Erfüllung der Berufsschulpflicht (§§ 37, 40) zuwiderhandelt, 
b) einer Verpflichtung gemäß § 28 Abs. 2 nicht nachkommt, 
c) entgegen den Bestimmungen der §§ 30 und 31 eine Privatschule eröffnet oder weiterführt, 
d) die Anzeigen nach den §§ 29 Abs. 5 und 30 Abs. 5 unterlässt, 
e) einen Leiter oder Lehrer, dessen Verwendung untersagt wurde, weiter in der Privatschule beschäftigt, 
f) Zeugnisse einer Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht ausstellt, die geeignet sind, für Zeugnisse einer öf-
fentlichen Schule gehalten zu werden, 
g) den Verpflichtungen nach § 32 nicht nachkommt oder eine andere als die mitgeteilte Bezeichnung der Pri-
vatschule verwendet, 
h) ein privates Schülerheim nach Untersagung der Weiterführung trotz weiteren Vorliegens der festgestellten 
Mängel weiterführt, 
i) die Durchführung der Aufsicht durch Schulaufsichtsorgane vorsätzlich erschwert oder verhindert, soweit da-
rin nicht die Verletzung einer dienstrechtlichen Vorschrift liegt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis 
zu 700 Euro, Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. b bis i mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) In anderen Ländern oder im Ausland begangene Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 gelten als in Vor-
arlberg begangen, wenn der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg eingetreten ist. 
 
 
22.) Landwirtschaftskammergesetz 
LGBl 59/1995 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 75. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) den Stimmzettel ausfüllt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass er dabei beobachtet wird, 
b) einen Wahlberechtigten beim Ausfüllen des Stimmzettels in der Absicht beobachtet, sich Kenntnis davon zu 
verschaffen, wie der Wahlberechtigte wählen wird, oder wer in derselben Absicht die Wohnung eines Wahlbe-
rechtigten oder darin befindliche Sachen durchsucht. 
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(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit Geldstrafen bis 700 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
23.) Gesetz über die Mindestsicherung 
LGBl 64/2010 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 43. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) Organen des Landes in Vollziehung des § 18 Abs. 4 das Betreten fremder Grundstücke und Räume ver-
weigert, 
b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Mindestsicherung in 
Anspruch nimmt oder 
c) der Pflicht zur Anzeige nachträglicher Änderungen (§ 40 Abs. 1) oder der Auskunftspflicht (§ 41) nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wo-
chen zu ahnden. 
 
 
24.) Raumplanungsgesetz 
LGBl 39/1996 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 57. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) der Auskunftspflicht gemäß § 5 Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt, 
b) gemäß den §§ 10 Abs. 1, 26 Abs. 1, 38 Abs. 1 und 43 Abs. 5 ermächtigte Personen an der Durchführung 
ihrer Arbeiten hindert oder von ihnen angebrachte Zeichen verändert oder entfernt, 
c) die Teilung eines Grundstücks ohne die gemäß § 39 Abs. 1 erforderliche Bewilligung grundbücherlich 
durchführen lässt, 
d) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung dieses Gesetzes unwahre oder unvollständige Angaben 
macht, 
e) entgegen den Bestimmungen des § 16 Wohnungen oder Wohnräume als Ferienwohnung nutzt oder zur 
Nutzung als Ferienwohnung überlässt, 
f) in Gebäuden auf Flächen, auf denen nur Ferienwohnungen errichtet werden dürfen (§ 16 Abs. 1), einen 
ständigen Wohnsitz begründet, ausgenommen in den erforderlichen Wohnungen für das Aufsichts- und War-
tungspersonal. 

 
(2) Von der Bezirkshauptmannschaft sind Verwalttungsübertretungen nach 

a) Abs. 1 lit. a bis d und lit. f mit einer Geldstrafe bis 3.000 Euro, 
b) Abs. 1 lit. e mit einer Geldstrafe bis 35.000 Euro zu bestrafen. 

 
(3) Übertretungen nach Abs. 1 lit. e sind auch strafbar, wenn sie im Ausland oder in einem anderen Bundesland 
begangen wurden. 
 
(4) Im Falle der Nutzung oder der Überlassung von Wohnungen und Wohnräumen zur Nutzung als Ferienwoh-
nung (Abs. 1 lit. e) dauert die Strafbarkeit an, solange die Nutzung als Ferienwohnung fortdauert, und im Falle der 
Begründung und Aufrechterhaltung eines gemäß § 16 Abs. 3 verbotenen ständigen Wohnsitzes (Abs. 1 lit. f) bis 
zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands. 
 
 
25.) Gesetz über Angelegenheiten der Sittenpolizei (Sittenpolizeigesetz) 
LGBl 6/1976 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 15. (1) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, der Gemeinde-
vorstand. 
 
(2) Zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen, die auf dem Bodensee (§ 14 Abs. 2) begangen werden, ist die 
Bezirkshauptmannschaft Bregenz zuständig. 
 
(3) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. 
 
§ 17. (1) Den Organen der zur Vollziehung dieses Gesetzes zuständigen Behörden sowie den zugezogenen 
Zeugen und Sachverständigen sind zur Prüfung, ob die Bestimmungen des 3. Abschnittes und der dazu erlasse-
nen Verordnungen sowie die Bedingungen, Beschränkungen und Auflagen einer Bewilligung gemäß § 5 einge-
halten werden, jederzeit Zutritt zu allen in Frage kommenden Teilen von Gebäuden, für die eine Bewilligung ge-
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mäß § 5 erteilt wurde, zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Für andere Grundstücke und 
Gebäude gilt das Gleiche, wenn der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 18 Abs. 1 lit. c 
oder d vorliegt. 
 
(2) Gebäude, für die eine Bewilligung gemäß § 5 erteilt wurde, sind von der Behörde fortlaufend und in unregel-
mäßigen Abständen im Sinne des Abs. 1 zu überwachen. 
 
(3) Die zur Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 18 Abs. 1 lit. c und d zuständigen Behörden 
können durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine Hausdurchsuchung vornehmen, wenn dies mit 
großer Wahrscheinlichkeit zur Auffindung von Personen, die eine Verwaltungsübertretung gemäß § 18 Abs. 1 lit. 
c oder d begangen haben, oder von Sachen, die in einem Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 18 Abs. 1 lit. c 
oder d als Beweismittel in Betracht kommen, führt. 
 
(4) Als Hausdurchsuchung gilt die Durchsuchung von Wohn- und Betriebsräumen sowie dazugehörigen Neben-
räumen nach bestimmten Personen oder Sachen. Eine Hausdurchsuchung liegt nicht vor, wenn der Verfügungs-
berechtigte der Durchsuchung zustimmt. 
 
(5) Auf Hausdurchsuchungen gemäß Abs. 3 sind die §§ 140 Abs. 1 bis 3 und 142 Abs. 1, 2 und 4 der Strafpro-
zessordnung 1975 sinngemäß anzuwenden. Die Hausdurchsuchung ist unter Beiziehung von zwei Zeugen vor-
zunehmen. 
 
(6) Die bei der Hausdurchsuchung hervorgekommenen Beweismittel sind sicherzustellen. Wenn der Eigentümer 
der sichergestellten Sachen der Behörde bekannt ist, hat sie ihn unter Angabe der für die Sicherstellung maßge-
benden Gründe unverzüglich zu verständigen. Sichergestellte Sachen, auf die nicht die Bestimmungen des Ver-
waltungsstrafgesetzes über den Verfall anzuwenden sind, sind zurückzustellen, sobald die für die Sicherstellung 
maßgebenden Gründe weggefallen sind. 
 
(7) Das gemäß Abs. 1 zu gewährende Zutrittsrecht sowie die in den Abs. 3 und 6 erster Satz vorgesehenen Maß-
nahmen können mit den Mitteln des sofortigen Zwanges erwirkt werden. 
 
§ 18. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) den öffentlichen Anstand verletzt (§ 1), sofern nicht der Tatbestand einer Verwaltungsübertretung gemäß lit. b 
vorliegt, 
b) die Vorschrift des § 2 Abs. 1 missachtet, Verordnungen gemäß § 3 Abs. 2 zuwiderhandelt oder der Verpflich-
tung gemäß § 3 Abs. 3 zweiter Satz nicht nachkommt, 
c) dem Verbot der gewerbsmäßigen Unzucht gemäß § 4 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
d) vorsätzlich Gelegenheit zu gewerbsmäßiger Unzucht gemäß § 4 Abs. 2 gewährt oder beschafft, 
e) die in Bewilligungen gemäß § 5 enthaltenen Beschränkungen und Auflagen nicht einhält, 
f) gegen die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 bis 3, 4 erster Satz, 6 und 7 verstößt, Dienstnehmer trotz Untersa-
gung gemäß § 11 Abs. 4 beschäftigt oder den in Verordnungen gemäß § 11 Abs. 8 enthaltenen Geboten und 
Verboten zuwiderhandelt, 
g) einen anderen vorsätzlich durch eine im § 12 genannte Handlung in seiner Ehre kränkt, 
h) den Verpflichtungen gemäß § 17 Abs. 1 nicht nachkommt. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, b, g und h sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe bis zu 200 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Verwaltungsübertretungen gemäß 
Abs. 1 lit. g sind jedoch nur zu verfolgen, wenn ein Strafantrag gemäß § 56 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 
gestellt wird. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. c bis f sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe 
bis zu 2.000 Euro oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei besonders erschwerenden Umständen 
können Geld- und Arreststrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
26.) Sportgesetz 
LGBl 15/1972 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 14. (1) Der Pistenwächter hat bei wahrgenommenen Wintersportunfällen den verletzten Personen unverzüglich 
die ihm zumutbare Hilfe zu leisten und erforderlichenfalls für fremde Hilfe zu sorgen. Aus einer Verletzung der 
Hilfeleistungspflicht können keine Ersatzansprüche nach dem bürgerlichen Recht abgeleitet werden. 
 
(2) Der Pistenwächter ist verpflichtet, Verwaltungsübertretungen gemäß § 16 Abs. 1 lit. b, wenn sie auf Schipis-
ten, auf Schirouten oder im daran angrenzenden freien Schigelände begangen werden, sowie Verwaltungsüber-
tretungen gemäß § 16 Abs. 1 lit. d bis g und k bis n der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, soweit er nicht 
von einer erteilten Ermächtigung zur Erlassung von Organstrafverfügungen im Sinne des § 50 des Verwaltungs-
strafgesetzes 1991 Gebrauch macht. 
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(3) Der Pistenwächter ist berechtigt, Personen, die auf Pisten, auf Schirouten oder im daran angrenzenden freien 
Schigelände Verwaltungsübertretungen gemäß § 16 Abs. 1 lit. b begehen, wenn er sie auf frischer Tat betritt, 
anzuhalten, abzumahnen und zum Nachweis ihrer Identität zu verhalten. 
 
(4) Der Pistenwächter kann die im Abs. 3 genannten Personen auffordern, ihm zur Bezirksverwaltungsbehörde 
oder zum Zwecke ihrer Vorführung vor diese zu einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu folgen, 
wenn 

a) sie ihm unbekannt sind, sich nicht ausweisen können und ihre Identität auch sonst nicht sofort feststellbar 
ist oder 
b) begründeter Verdacht besteht, dass sie sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werden oder wenn 
c) sie trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharren oder sie zu wiederholen su-
chen. 

 
(5) Der Pistenwächter kann Personen, die auf Schipisten, auf Schirouten oder im daran angrenzenden freien 
Schigelände eine Verwaltungsübertretung begehen, indem sie ein gesperrtes Gelände befahren oder betreten 
oder sich so verhalten, dass die körperliche Sicherheit anderer besonders gefährdet werden kann, die Benützung 
einzelner oder aller Seilbahnen und Schlepplifte in seinem Dienstbereich für längstens 24 Stunden verbieten, 
wenn diese Personen trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharren oder sie zu wie-
derholen suchen oder wenn das Benützungsverbot nach den sonstigen Umständen zur Verhinderung weiterer 
Verwaltungsübertretungen erforderlich erscheint. Der Pistenwächter hat ein verfügtes Benützungsverbot sowie 
eine Maßnahme gemäß Abs. 6 den in Betracht kommenden Seilbahn- und Schleppliftunternehmen unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(6) Zur Durchsetzung eines verfügten Benützungsverbotes nach Abs. 5 ist der Pistenwächter befugt, den Be-
troffenen die Schikarte bzw. sonstige als Fahrausweis dienende Gegenstände und die verwendeten Sportgeräte 
längstens für die Dauer des Benützungsverbotes abzunehmen. Der Pistenwächter hat über die Abnahme der 
Fahrausweise, die nach Ablauf des Benützungsverbotes noch gültig sind, und der Sportgeräte eine Bestätigung 
auszustellen, in der auch der Ort und die Zeit ihrer Rückgabe anzugeben sind. Fahrausweise, die zur angegebe-
nen Zeit nicht abgeholt werden, sind der Behörde, in deren Bereich sie abgenommen wurden, zur Aufbewahrung 
bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit zu übergeben. Nicht abgeholte Sportgeräte sind in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 über verfallene Gegenstände zu verwerten. 
 
16. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) die Anzeige oder Auskunftspflicht der §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1, 10 Abs. 2 oder 17 Abs. 1 und 2 verletzt, 
b) den Bestimmungen des § 2 oder der auf Grund des § 2 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 
c) eine Sportstätte trotz Untersagung gemäß § 3 Abs. 2 betreibt oder benützt, 
d) die Ausübung eines gemäß § 4 Abs. 1 oder 5 eingeräumten Rechtes vorsätzlich behindert, 
e) einer Verfügung gemäß § 5 Abs. 1 und 3 nicht fristgerecht nachkommt, 
f) Schneegeländefahrzeuge entgegen den Bestimmungen des § 6 oder der aufgrund des § 6 erlassenen Ent-
scheidungen verwendet, 
g) entgegen § 6 Abs. 6 die Bewilligung zur Verwendung eines Schneegeländefahrzeuges nicht mit sich führt 
oder nicht aushändigt, 
h) eine Sportlehrertätigkeit entgegen einer Anordnung oder trotz Untersagung gemäß § 7 Abs. 1 ausübt, 
i) als Veranstalter einer pferdesportlichen Veranstaltung den Bestimmungen des § 7a Abs. 1 zuwiderhandelt, 
j) die im § 13 Abs. 4 festgelegte Pflicht zur Rückgabe des Dienstausweises und Dienstabzeichens nicht erfüllt, 
k) auf Verlangen eines Pistenwächters gemäß § 14 Abs. 3 nicht anhält oder sich weigert, seine Identität nach-
zuweisen, 
l) der Aufforderung eines Pistenwächters gemäß § 14 Abs. 4 nicht folgt, 
m) einem gemäß § 14 Abs. 5 ausgesprochenen Benützungsverbot zuwiderhandelt, 
n) eine Schikarte, einen sonstigen als Fahrausweis dienenden Gegenstand oder ein Sportgerät auf Verlangen 
eines Pistenwächters gemäß § 14 Abs. 6 nicht abgibt, 
o) im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem sportlichen Wettkampf oder mit einem Training hierfür 
Wirkstoffe in den Körper aufnimmt oder Methoden anwendet, die aufgrund der Anti-Doping-Konvention verbo-
ten sind, 
p) sich einer Doping-Kontrolle nicht unterzieht, die im Auftrag der Landesregierung oder einer Einrichtung, die 
von den gesamtösterreichischen Sportverbänden zur Durchführung von Dopingkontrollen berufen ist, durch-
geführt wird. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. b, wenn sie auf Schipisten, auf Schirouten oder im daran 
angrenzenden freien Schigelände begangen werden, und bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. f, g 
und k bis n kann mit Organstrafverfügung im Sinne des § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 eine Geldstrafe 
bis zu 30 Euro eingehoben werden. 
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(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 10 Abs. 2 sind nur auf Antrag der Landes-
regierung zu verfolgen und zu bestrafen. 
 
(5) In anderen Bundesländern begangene Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 gelten als in Vorarlberg be-
gangen, wenn der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg eingetreten ist. 
 
(6) Zur Einhaltung der §§ 2 und 6, der auf Grund des § 2 erlassenen Verordnungen sowie bei Durchführung des 
§ 3 Abs. 2 ist die Anwendung von Zwangsmitteln ohne vorausgegangenes Verfahren zulässig. 
 
(7) Die nach § 35 des Verwaltungsstrafgesetzes für die Festnehmung erforderliche Voraussetzung des Betretens 
auf frischer Tat entfällt, wenn Personen dem Pistenwächter gemäß § 14 Abs. 4 zu einem Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes gefolgt sind. 
 
 
27.) Gesetz über die Förderung und den Schutz des Tourismus (Tourismusgesetz) 
LGBl 86/1997 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 19. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer 

a) vorsätzlich von öffentlichen Einrichtungen in einer den Interessen des Tourismus nachteiligen Weise Ge-
brauch macht oder sie missbraucht; 
b) vorsätzlich oder grob fahrlässig Maßnahmen zur Förderung des Tourismus beeinträchtigt; 
c) vorsätzlich oder grob fahrlässig auf andere Weise als nach lit. a und b, insbesondere durch unwahre münd-
liche oder schriftliche Behauptungen oder bildliche Darstellungen, den Tourismus wesentlich schädigt oder 
gefährdet; 
d) den Bestimmungen des § 13 Abs. 3 zuwiderhandelt. 

 
(2) Schriftstücke oder bildliche Darstellungen, die Gegenstand einer Übertretung nach Abs. 1 lit. b und c bilden, 
sind für verfallen zu erklären. 
 
(3) Außerhalb von Vorarlberg im Inland begangene Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 gelten als in Vorarl-
berg begangen, wenn der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg eingetreten ist. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind auch strafbar, wenn sie auf inländischen Schiffen auf dem Bo-
densee nicht im Inland begangen werden. Zur Ahndung solcher Verwaltungsübertretungen ist die Bezirkshaupt-
mannschaft Bregenz zuständig. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
28.) Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten 
LGBl 43/2010  
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
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(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z. 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
29.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Erlassung einer Zusatzbetriebsordnung für den Taxi-
standplatz auf dem Bahnhofsvorplatz in Bregenz 
ABl.Nr. 33/1985 
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Zusatzbetriebsordnung bilden eine Verwaltungsübertretung und werden 
gemäß § 14 Abs. 1 Z. 7 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz bestraft. 
 
 
30.) Wasserversorgungsgesetz 
LGBl 3/1999 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

a) der Bestimmung des § 5 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
b) einer Anordnung gemäß § 5 Abs. 2 nicht nachkommt, 
c) die Anschlussleitung oder die Verbrauchsleitung entgegen § 6 Abs. 1 oder den Bestimmungen der Wasser-
leitungsordnung ausführt oder ausführen lässt, 
d) den Anschluss an eine Gemeindewasserversorgungsanlage entgegen den Bestimmungen der Wasserlei-
tungsordnung herstellt, durchführt oder ändert, 
e) aus einer Gemeindewasserversorgungsanlage entgegen den in der Wasserleitungsordnung festgelegten 
Bedingungen Wasser bezieht, 
f) den Bestimmungen der Wasserleitungsordnung betreffend die Aufstellung und Benützung von Hydranten 
zuwiderhandelt, 
g) der in der Wasserleitungsordnung festgelegten Verpflichtung zur Vorlage von geeigneten Plänen (§ 6 Abs. 
3) nicht nachkommt, 
h) den Wasserzähler beschädigt oder dem § 7 Abs. 2 erster Satz zuwiderhandelt, 
i) einer Anordnung gemäß § 8 Abs. 1 nicht nachkommt, 
j) einer Anzeigepflicht gemäß § 8 Abs. 2 nicht nachkommt, 
k) den Verpflichtungen gemäß § 8 Abs. 3 nicht nachkommt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
7.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
31.) Baugesetz 
LGBl 52/2001 idgF LGBl 22/2014  
 
§ 55. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) Bauvorhaben nach § 18 ohne Baubewilligung oder Bauvorhaben nach § 19 ohne Berechtigung (§ 34) aus-
führt; dazu zählt auch die wesentliche Änderung der Verwendung eines Gebäudes ohne Baubewilligung; 
b) Bauvorhaben entgegen den aufgrund dieses Gesetzes durch Verordnung erlassenen Vorschriften ausführt; 
c) gegen Auflagen oder Anordnungen verstößt, die in der Baubewilligung oder in der Entscheidung über die 
Freigabe vorgeschrieben wurden; 
d) Verpflichtungen aufgrund der §§ 10, 12, 40 Abs. 8 oder 45 Abs. 2 letzter Satz und 3 nicht erfüllt; 
e) die Inanspruchnahme eines Grundstückes oder Bauwerkes entgegen § 14 Abs. 1 und 2 verweigert; 
f) eine unrichtige Bestätigung nach den §§ 25 Abs. 3, 32 Abs. 4 oder 43 Abs. 4 lit. a oder einen falschen Be-
fund nach den §§ 29 Abs. 6 erster Satz oder 37 Abs. 2 abgibt; 
g) Bauvorhaben durch Unbefugte ausführen lässt (§ 36 Abs. 1) oder als Bauausführender dem § 36 Abs. 2 bis 
4 zuwiderhandelt; 
h) Überprüfungen nach § 37 Abs. 1 oder Überprüfungen, die in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen vorgesehen sind, nicht durchführen lässt, oder Organen und Sachverständigen gemäß den §§ 38 
Abs. 5 und 45 Abs. 5 den Zutritt oder Auskünfte verweigert; 
i) nach § 39 Abs. 1 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder fortführen lässt; 
j) Verfügungen oder Aufträge nach den §§ 39 Abs. 3, 40 Abs. 2 bis 5, 41 Abs. 2 und 3, 42 Abs. 2, 44 Abs. 3, 
46 Abs. 1 und 3, 47 Abs. 1 und 2, 48 oder 49 nicht befolgt; 
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k) Meldungen nach § 43 Abs. 1, einschließlich der dort genannten Befunde, nicht fristgerecht erstattet; 
l) Bauwerke, sonstige Anlagen oder Teile davon entgegen den Vorschriften des § 44 benützt; 
m) Bauwerke oder Teile davon entgegen einer Benützungsbewilligung nach § 45 des Baugesetzes in der 
Fassung vor LGBl. Nr. 52/2001 benützt; 
n) Auskünfte nach § 49b Abs. 3 nicht erteilt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a, i und j sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
28.000 Euro, sonstige Übertretungen nach Abs. 1 mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis d und i sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige Zustand 
anhält, Dauerdelikte. 
 
 
32.) Bestattungsgesetz 
LGBl 58/1969 idgF LGBl 47/2013  
 
§ 65. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, wer 

a) den Bestimmungen der §§ 2, 3 Abs. 1 und 3, 5 Abs. 1 bis 4, 6 Abs. 3 bis 6, 8, 12 Abs. 2, 13, 14, 16 Abs. 1 
bis 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 19, 20 Abs. 2, 3 und 4, 22, 23 Abs. 1, 24, 25, 26 Abs. 1, 3 und 4, 37a Abs. 3, 5 und 6 
(in Verbindung mit 56 Abs. 1), 53, 54, 55, 56 Abs. 1, 58, 59, 60, 61 und 62 (in Verbindung mit 56 Abs. 1) oder 
den aufgrund der §§ 15, 21 und 27 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 
b) Entscheidungen nach § 16 Abs. 3 zuwiderhandelt oder eine nach den §§ 20 Abs. 6, 22 Abs. 1, 24 Abs. 2, 
25 Abs. 7 lit. b und 26 Abs. 2 erteilte Auflage nicht erfüllt, 
c) gegen die von der Gemeindevertretung beschlossene Friedhofsordnung bzw. Krematoriumsordnung (§ 31) 
gröblich verstößt, 
d) als privater Betreiber einer Feuerbestattungsanlage Verfügungen nach § 37a Abs. 5 und 6 in Verbindung 
mit den §§ 56 Abs. 2 sowie 57 Abs. 2 und 3 nicht befolgt, 
e) als Betreiber einer privaten Urnenstätte Entscheidungen nach den §§ 59 oder 61 zuwiderhandelt oder Ver-
fügungen nach § 62 (in Verbindung mit den §§ 56 Abs. 2 und 57 Abs. 2 und 3) nicht befolgt. 

 
(2) Die Bestimmung des Abs. 1 lit. b gilt hinsichtlich der in Entscheidungen nach den Abschnitten 3 und 4 des II. 
Hauptstückes auferlegten Auflagen auch für Organe von Leichenbestattungsunternehmungen oder sonstige Per-
sonen, die zur Vornahme von Verrichtungen nach diesen Abschnitten herangezogen werden. 
 
 
33.) Bienenzuchtgesetz 
LGBl 20/1990 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 9. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer 

a) einen Bienenstand entgegen den Bestimmungen der §§ 2, 3 oder 6 aufstellt, 
b) den Wanderbienenstand nicht gemäß § 3 Abs. 3 bezeichnet, 
c) den Wanderbienenstand nicht gemäß § 3 Abs. 4 regelmäßig beaufsichtigt oder beaufsichtigen lässt, 
d) die Bienen nicht gemäß § 4 befördert, 
e) die im § 5 vorgesehenen Maßnahmen gegen Raubbienen nicht ergreift, 
f) entgegen dem § 7 Abs. 1 und 2 bienengefährliche Pflanzenschutzmittel verwendet, 
g) die Verständigung gemäß § 7 Abs. 3 unterlässt, 
h) den aufgrund dieses Gesetzes in Verordnungen und Entscheidungen erlassenen Verboten und Geboten 
zuwiderhandelt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
34.) Gesetz über die Bodenseefischerei (Bodenseefischereigesetz) 
LGBl 1/2002 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 20. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) die Fischerei im Bodensee ohne die gemäß den §§ 3 Abs. 1, 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 erforderliche 
Berechtigung ausübt, 
b) Fischarten, die im Bodensee oder seinen Zuflüssen nicht heimisch sind, ohne die gemäß § 3 Abs. 3 erfor-
derliche Bewilligung einsetzt, 
c) den Verpflichtungen gemäß § 5 nicht nachkommt, 
d) den Berechtigungsumfang eines Patentes (§ 6 Abs. 2 und 3) oder einer Erlaubnis (§ 10 Abs. 2) überschrei-
tet, 
e) im Falle des Entzuges das Patent oder die Gehilfenkarte nicht unverzüglich zurückstellt (§§ 8 Abs. 8 und 9 
Abs. 4), 
f) die Bestimmungen des § 11 Abs. 1, 2 letzter Satz, 3 sowie 4 dritter und vierter Satz missachtet, 



357 
 

g) im Falle des Widerrufes der Bestellung als Fischereischutzorgan den Dienstausweis und das Dienstabzei-
chen nicht zurückgibt (§ 13 Abs. 4), 
h) sich einer Überprüfung, Durchsuchung oder Beschlagnahme gemäß § 14 Abs. 3 widersetzt oder einer Auf-
forderung gemäß § 14 Abs. 5 nicht nachkommt, 
i) den in Verordnungen und Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, enthaltenen 
Geboten und Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. c und e bis h sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis 
zu 200 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, b, d und i sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Fischereigeräte, die zur Begehung von Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, b, d und i benützt wurden, sowie 
Fänge, die aus der Begehung von Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, d und i herrühren, können unabhängig von 
einer Bestrafung gemäß Abs. 3 für verfallen erklärt werden. Soweit an der Übertretung nicht beteiligte Personen 
Rechtsansprüche an solchen Gegenständen haben, dürfen diese nicht für verfallen erklärt werden. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
35.) Gesetz über die Erzeugung, Lagerung, Leitung und Verwendung brennbarer Gase (Gasgesetz) 
LGBl 30/1965 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 8. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) den Sicherheitsvorschriften gemäß § 2 Abs. 1 und 2 oder den Vorschriften des § 4 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 1 
und 2 und § 7 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt, 
b) eine Gasanlage ohne die im § 3 vorgeschriebene behördliche Bewilligung errichtet oder abändert, 
c) die in Bewilligungen nach § 3 getroffenen Anordnungen nicht einhält, 
d) gemäß § 4 Abs. 4 bis 6 missbräuchlich einen Prüfungsbefund ausstellt oder 
e) gemäß § 4 Abs. 5 oder 6 eine neu errichtete oder wesentlich geänderte Gasanlage in Betrieb nimmt, be-
treibt oder mit Gas beliefert, bevor ein entsprechender Prüfungsbefund vorliegt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
36.) Gesetz über die Gemeindevermittlungsämter 
LGBl 158/1909 idgF LGBl 2/1930 
 
§ 14. Die Partei, die einer Ladung vor das Vermittlungsamt nicht Folge leisten will oder aus einem ihr bis dahin 
bekannt gewordenen Grunde nicht Folge leisten kann, muss dies spätestens am Tage vor der anberaumten Ver-
gleichsverhandlung bei dem Vermittlungsamte anzeigen, widrigens gegen sie vom Vermittlungsamte im Falle des 
Nichterscheinens eine Geldstrafe von einer halben bis 5 Kronen verhängt werden kann. Solche Geldstrafen wer-
den wie die Geldleistungen eingetrieben, die nach einem gültigen Gemeindebeschlusse für Gemeindezwecke 
stattzufinden haben, und verfallen zu Gunsten des Armenfonds der Gemeinde, in der die Vergleichsverhandlung 
angeordnet war. Gegen den Ausspruch dieser Geldstrafen gibt es keine Berufung. Die Anwendung von Zwangs-
mitteln gegen Parteien, die der Ladung keine Folge leisten, ist unzulässig. Dass die Parteien vor dem Vermitt-
lungsamte zu erscheinen nicht verpflichtet sind, gegen sie aber wegen versäumter oder verspäteter Anzeige des 
Nichterscheinens Geldstrafen verhängt werden können sowie der Betrag dieser Geldstrafen ist den Parteien bei 
der Ladung bekannt zu geben. Auf aktive Militär-, Landwehr- und Gendarmeriepersonen haben die vorstehenden 
Strafbestimmungen keine Anwendung zu finden; diese Personen sind vor das Vermittlungsamt durch ihr vorge-
setztes Kommando zu laden. 
 
 
37.) Gesetz über die Kundmachung von Rechtsvorschriften der Organe des Landes 
LGBl 35/1989 idgF LGBl 65/2002 
 
§ 5.  (1) Die Landesregierung kann durch Kundmachung 

a) sinnstörende Druckfehler, 
b) Verstöße gegen die innere Einrichtung des Landesgesetzesblattes (Nummerierung der einzelnen Kundma-
chungen, Seitenangabe, Angabe des Ausgabe- und Versendungstages und dgl.) 

berichtigen. 
 
(2) Sinnstörender Druckfehler ist jede Abweichung des Kundmachungstextes vom Original des Beschlusses der 
kundzumachenden Rechtsvorschrift, die im Zuge der Drucklegung unterlaufen ist. 
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(3) Eine Berichtigung darf nicht erfolgen, wenn dadurch in Rechte eingegriffen würde oder rückwirkende Strafbe-
stimmungen erlassen würden. 
 
§ 10. (1) Wer Druckwerke, die einem Landesgesetzblatt oder Amtsblatt gleich oder ähnlich sind, in Auftrag gibt, 
herstellt, vertreibt oder verteilt, ist von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Nach Abs. 1 hergestellte Druckwerke können unabhängig von den an ihnen bestehenden Besitz- und Eigen-
tumsverhältnissen für verfallen erklärt werden. 
 
 
38.) Gesetz über die Landessymbole 
LGBl 11/1996 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 11. (1) Wer 

a) unbefugt das Landeswappen führt, 
b) unbefugt das Landessiegel gebraucht, 
c) in der Führung des Landeswappens von der erteilten Berechtigung abweicht, oder 
d) die Landessymbole in einer Weise verwendet, die gegen die Bestimmungen des § 9 verstößt, 

ist, soweit die Tat nicht nach anderen Verwaltungsvorschriften zu ahnden ist, von der Bezirkshauptmannschaft 
mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Bewegliche Gegenstände, die mit einem unbefugten Gebrauch der Landessymbole in Zusammenhang ste-
hen, können, sofern die Maßnahme im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand oder die Schutzwürdigkeit des Ei-
gentümers nicht unverhältnismäßig ist, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, für verfallen erklärt werden. 
 
 
39.) Gesetz über das Jagdwesen (Jagdgesetz) 
LGBl 32/1988 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 68. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro ist von der Behörde zu bestrafen, wer 

a) die Jagd weder selbst nutzt noch verpachtet (§ 2 Abs. 3) oder entgegen § 18 Abs. 2 nutzt, 
b) ohne Jagdkarte jagt (§ 24 Abs. 1), 
c) die gemäß § 27 erlassenen Gebote und Verbote für das Jagen nicht einhält, 
d) sich entgegen § 32 Abs. 1 im Jagdgebiet aufhält, 
e) entgegen § 34 einen Hund oder eine Katze tötet, 
f) Wild nicht nach Maßgabe des § 35 Abs. 2 oder einer Verordnung gemäß § 35 Abs. 3 erlegt, 
g) entgegen § 36 Abs. 3 geschontes Wild während der Schonzeit bejagt oder entgegen § 36 Abs. 4 Eier aus 
Gelegen entnimmt oder Gelege zerstört, 
h) Abschüsse über den Höchstabschuss hinaus vornimmt (§ 38 Abs. 4 und 5), den Mindestabschuss nicht 
nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 erfüllt, während der Nachfrist gemäß § 39 Abs. 2 die fehlenden Abschüsse 
nicht erfüllt, einer Anordnung gemäß § 39 Abs. 2 nicht entspricht oder Wild entgegen einer Vorschreibung 
gemäß § 39 Abs. 3 erlegt, 
i) schälendes Wild nicht unverzüglich abschießt (§ 41 Abs. 1), einen Abschussauftrag gemäß § 41 Abs. 3 
nicht erfüllt oder der Abschussverpflichtung nach § 41 Abs. 4 nicht entspricht, 
j) das Wild nicht nach Maßgabe des § 43 Abs. 2 und 3 oder einer Verordnung gemäß § 43 Abs. 4 füttert, 
k) nicht entsprechend dem § 49 Abs. 2 Vergleichsflächen errichtet oder erhält, die Umzäunung einer Ver-
gleichsfläche beschädigt oder den Bewuchs auf einer Vergleichsfläche verändert, 
l) der Verpflichtung zur Bestellung von Jagdschutzorganen nicht nachkommt (§ 51 Abs. 2 und 3), als Dienst-
geber das Jagdschutzorgan an der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben hindert oder ohne Zustim-
mung der Behörde von seiner Funktion enthebt (§ 51 Abs. 4) oder als Jagdschutzorgan oder Jagdschutzbe-
auftragter seinen Aufgaben (§§ 53 Abs. 1 und 2 und 65 Abs. 2 lit. a bzw. 53 Abs. 1) vorsätzlich oder grob fahr-
lässig nicht nachkommt oder seine Befugnisse (§ 53 Abs. 3 bis 5) überschreitet oder 
m) es den behördlichen Organen verwehrt oder erschwert, die im Rahmen der Jagdaufsicht gemäß § 65 Abs. 
1 vorgesehenen Aufgaben durchzuführen, oder den hiebei zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes ge-
troffenen Vorkehrungen nicht nachkommt oder diesen zuwiderhandelt. 

 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro ist von der Behörde zu bestrafen, wer 

a) die Anzeige- oder Verständigungspflichten gemäß den §§ 10 Abs. 2, 14 Abs. 4, 18 Abs. 1, 19 Abs. 3, 22 
Abs. 4, 48 und 55 Abs. 5 und 6 nicht erfüllt, 
b) den Jagdpachtvertrag nicht rechtzeitig vorlegt (§ 20 Abs. 5), 
c) entgegen § 23 Abs. 2 Jagderlaubnisse erteilt oder das Verzeichnis über die erteilten Jagderlaubnisse nicht 
führt, den Jagderlaubnisschein nicht mit sich führt oder nicht vorzeigt (§ 23 Abs. 3), Jagderlaubnisse nicht 
nach Maßgabe des § 23 Abs. 4 entzieht oder seine Sorgepflicht gemäß § 23 Abs. 4 verletzt, 

359 
 

d) entgegen § 24 Abs. 3 nicht in Begleitung des Jagdnutzungsberechtigten oder eines Jagdschutzorgans jagt, 
die Jagdkarte oder Gästejagdkarte entgegen § 24 Abs. 6 nicht zurückstellt oder entgegen § 24 Abs. 7 nicht 
mit sich führt, nicht vorzeigt oder entgegen § 26 Abs. 6 eine schriftliche Erklärung abgibt, 
e) bei der Abwehr von Schäden durch Wild nicht nach Maßgabe des § 28 Abs. 2 vorgeht, 
f) Jagdeinrichtungen entgegen § 29 errichtet oder nicht entfernt, 
g) das Recht des Jägernotweges entgegen § 30 ausübt, 
h) bei der Wildfolge nicht nach Maßgabe des § 31 Abs. 1 oder einer Vereinbarung gemäß § 31 Abs. 3 vor-
geht, 
i) als jagdfremde Person die Gebote und Verbote des § 32 Abs. 2 nicht einhält, 
j) eine Wildruhezone oder ein Sperrgebiet entgegen § 33 Abs. 4 betritt, die Kennzeichnung nicht gemäß § 33 
Abs. 7 vornimmt oder die Hinweistafeln nicht gemäß § 33 Abs. 7 beseitigt, 
k) Hegeabschüsse entgegen § 40 Abs. 1 vornimmt oder nicht gemäß § 40 Abs. 2 meldet oder die Pflicht zur 
Vorlage der erlegten Tiere gemäß den §§ 40 Abs. 2 und 41 Abs. 1 verletzt, 
l) die Abschussliste nicht führt, die Einsichtnahme in sie verweigert oder sie nicht zeitgerecht der Behörde 
übermittelt (§ 42 Abs. 1) oder nicht nach Maßgabe des § 42 Abs. 2 das erlegte Wild vorzeigt, den Abschuss 
meldet oder eine Bestätigung ausstellt, 
m) Futterplätze nicht nach Maßgabe des § 44 einrichtet, 
n) Wildwintergatter nicht nach Maßgabe des § 45 errichtet oder betreibt, 
o) Wild entgegen § 46 Abs. 1 aussetzt oder einen Abschussauftrag gemäß § 46 Abs. 2 nicht erfüllt, 
p) Wild entgegen § 46 Abs. 3 einfängt, 
q) zur Hegeschau nicht rechtzeitig die erforderlichen Unterlagen oder Beweisstücke vorlegt (§ 50 Abs. 3) oder 
r) den Dienstausweis nicht mit sich führt, vorzeigt oder zurückstellt oder das Dienstabzeichen nicht trägt oder 
zurückstellt (§ 51 Abs. 5). 

 
(3) (aufgehoben durch LGBl. Nr. 44/2013) 
 
(4) Die Behörde kann nach Maßgabe des § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes erforderlichenfalls zusätzlich zu 
einer Geldstrafe 

a) die Jagdbeute – dazu gehören auch Fallwild, verendetes Wild, Abwurfstangen, Eier u.dgl. – aus einer die-
sem Gesetz widersprechenden Jagdausübung sowie 
b) die Jagdgeräte und sonstigen Gegenstände, die entgegen diesem Gesetz zur Jagd verwendet oder im 
Jagdgebiet mitgeführt oder zu einer diesem Gesetz widersprechenden Jagdausübung verwendet worden sind, 

für verfallen erklären. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Bei Übertretungen nach Abs. 1 lit. b, g und h beträgt die Verjährungsfrist für die Verfolgung ein Jahr. 
 
(7) Die Geldstrafen sowie die Erlöse aus der Verwertung verfallener Gegenstände fließen der Gemeinde zu. 
 
 
40.) Gesetz über die Hilfe in Katastrophenfällen (Katastrophenhilfegesetz) 
LGBl 47/1979 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 36. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) mutwillig einen Katastropheneinsatz veranlasst oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbei-
führt, der einen Katastropheneinsatz zur Folge hat, auch wenn die für den Katastropheneinsatz ursächlichen 
Handlungen und Unterlassungen außerhalb Vorarlbergs gesetzt werden, 
b) vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Maßnahme im Rahmen der Katastrophenhilfe behindert oder vereitelt, 
c) für den Einsatzfall bestimmte Geräte und Einrichtungen des Katastrophenhilfsdienstes missbräuchlich ver-
wendet, beschädigt oder außer Betrieb setzt, 
d) eine gemäß § 5 Abs. 3 erteilte Anweisung nicht befolgt, 
e) als Angehöriger des Katastrophenhilfsdienstes im Einzelfall einer Weisung eines Vorgesetzten nicht nach-
kommt, 
f) einer Verpflichtung gemäß §§ 9a Abs. 1, 13 Abs. 3, 18 Abs. 2, 29a Abs. 2, 29a Abs. 6 in Verbindung mit 29a 
Abs. 2 oder 29b Abs. 2 in Verbindung mit 29a Abs. 2 erster Satz nicht nachkommt, 
g) die Meldepflicht gemäß § 14 verletzt, 
h) einer Anweisung gemäß § 19 Abs. 3 keine Folge leistet oder 
i) den in Verordnungen oder Entscheidungen gemäß §§ 2, 17 und 19 bis 22 enthaltenen Geboten und Verbo-
ten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, bei 
besonders erschwerenden Umständen in den Fällen der lit. a und b bis zu 14.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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41.) Gesetz über die Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
LGBl 29/2013 
 
§ 47.  (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung nach § 25 betreibt, 
b) ein Kind ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 28 in Pflege und Erziehung übernimmt oder die Pflege 
und Erziehung eines Kindes fortsetzt, obwohl die erforderliche Bewilligung gemäß § 28 Abs. 4 widerrufen 
wurde, 
c) eine Adoption (§ 29) unbefugt oder entgeltlich vermittelt, 
d) ein Kind ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 30 betreut oder die Betreuung eines Kindes fortsetzt, 
obwohl die erforderliche Bewilligung gemäß § 30 Abs. 4 widerrufen wurde, 
e) eine Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 31 ohne Anzeige, vor Ablauf der in § 31 Abs. 4 vorgesehenen 
Frist oder obwohl der Betrieb untersagt wurde, betreibt, 
f) ein Ferienheim gemäß § 32 ohne Anzeige, vor Ablauf der in § 31 Abs. 4 vorgesehenen Frist oder obwohl 
der Betrieb untersagt wurde, betreibt, 
g) Bescheidauflagen oder Anordnungen im Rahmen von Mängelbehebungsbescheiden gemäß den §§ 25, 28, 
30, 31 oder 32 nicht erfüllt, 
h) einer Pflicht zur Ermöglichung der Aufsicht gemäß den §§ 25, 26, 28, 30, 31 oder 32 nicht nachkommt oder 
i) die Verschwiegenheitspflicht nach § 38 verletzt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit stren-
gerer Strafe bedroht ist, von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. 
Freiheitsstrafen dürfen nicht vorgesehen werden. 
 
(3) Ein Entgelt, das für eine Übertretung nach Abs. 1 lit. c empfangen wurde, ist zugunsten des Landes für verfal-
len zu erklären. Ist eine Verfallenserklärung des Entgelts nicht möglich, so ist über den Täter eine Verfallenser-
satzstrafe in der Höhe des empfangenen Entgelts zu verhängen. Stünde die Verfallensersatzstrafe zur Bedeutung 
der Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf außer Verhältnis, so ist von ihrer Verhängung ganz oder teil-
weise abzusehen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
42.) Gesetz über das Kindergartenwesen (Kindergartengesetz) 
LGBl 52/2008 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 24. Eltern (Erziehungsberechtigte), die gegen eine der Pflichten nach § 15 Abs. 2, 3 oder 4 erster Satz versto-
ßen, begehen eine Übertretung und sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
43.) Gesetz über die Vermeidung und Erfassung von Abfällen (Landes- Abfallwirtschaftsgesetz) 
LGBl 1/2006 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 23. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) entgegen § 6 Abfälle verwahrt oder nicht rechtzeitig abführen lässt oder selbst abführt, 
b) entgegen § 7 Abs. 5 und 6 Abfälle nicht auf der Liegenschaft, auf der sie anfallen, oder dem in der Nähe 
gelegenen Übernahmsort bereitstellt, 
c) entgegen § 7 Abs. 7 Abfälle nicht zur Sammelstelle bringt, 
d) beim Durchsuchen von Abfällen Übernahmsorte oder Sammelstellen verunreinigt, 
e) die zur Aufnahme von bestimmten Arten von Abfällen bereitgestellten Abfallbehälter oder Sammeleinrich-
tungen unbefugt oder bestimmungswidrig verwendet, 
f) den Verpflichtungen nach § 11 Abs. 1, 4 oder 5 nicht nachkommt, 
g) entgegen § 14 Abs. 2 und 3 Abfälle nicht an die betreffende Abfallbeseitigungsanlage abführt oder diese 
Abfälle nicht übernimmt, 
h) entgegen § 15 Abs. 8 Auskünfte nicht erteilt, Einsicht in die Geschäftsunterlagen nicht gewährt oder Zutritt 
zu den in Frage kommenden Teilen der Anlage nicht ermöglicht, 
i) entgegen § 19 Abs. 2 den Zutritt zu Liegenschaften oder Anlagen nicht ermöglicht oder Auskünfte nicht er-
teilt, 
j) die Verfügungen nicht befolgt, die in Verordnungen oder Entscheidungen enthalten sind, die aufgrund die-
ses Gesetzes ergehen. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 7000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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(4) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis d und g sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige Zustand 
anhält, Dauerdelikte. 
 
 
44.) Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen (Landes-
Volksabstimmungsgesetz) 
LGBl 60/1987 idgF LGBl 21/2014  
 
§ 95. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) vorsätzlich sich mehr als einmal für ein Volksbegehren einträgt oder auf einer Eintragung eine Unterschrift 
fälscht, 
b) vorsätzlich einen Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung oder einer Volksbefragung mehr als 
einmal unterstützt oder auf einer Unterstützungserklärung eine Unterschrift fälscht, 
c) vorsätzlich in einer Erklärung nach § 50 Abs. 3 zweiter Satz bzw. Abs. 5 zweiter Satz unwahre Angaben 
macht oder vorsätzlich als Vertrauensperson nach § 50 Abs. 5 das Geheimnis einer brieflichen Stimmabgabe 
bricht, 
d) vorsätzlich einen Stimmberechtigten beim Ausfüllen eines Stimmzettels nach den §§ 50 Abs. 3, 80 Abs. 3 
und 88 Abs. 3 beobachtet, 
e) den Verboten der §§ 44, 67, 80 und 88 über Wahlwerbung, Ansammlungen und das Tragen von Waffen im 
Gebäude des Abstimmungslokals und in dessen Umkreis zuwiderhandelt, 
f) sich den Anordnungen des Wahlleiters zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Abstimmungs-
handlung widersetzt (§§ 44, 67, 80 und 88), 
g) unbefugt amtliche Stimmzettel oder Stimmkarten (§§ 46, 49, 68, 80 und 88) in Auftrag gibt, herstellt, ver-
treibt oder verteilt, 
h) unbefugt auf Stimmkuverts oder Stimmzetteln Zeichen anbringt (§§ 44, 67, 80 und 88). 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Bei Übertretungen nach Abs. 1 lit. g und h können die betreffenden Stimmkuverts, Stimmzettel oder Stimmkar-
ten für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
45.) Gesetz über die Veranstaltung von Lichtspielen (Lichtspielgesetz) 
LGBl 56/2002 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 13. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) als Veranstalter oder Aufsichtsperson die ihm gemäß § 2 obliegenden Pflichten verletzt, 
b) ohne Bewilligung gewerbsmäßig Lichtspiele veranstaltet oder die gemäß § 3 Abs. 5 getroffenen Vorschrei-
bungen missachtet, 
c) ohne Genehmigung eine Bewilligung zur gewerbsmäßigen Veranstaltung von Lichtspielen verpachtet, 
pachtet oder durch einen Geschäftsführer ausüben lässt, 
d) als Bewilligungsinhaber den in den §§ 5 Abs. 3 oder 7 festgelegten Pflichten nicht nachkommt, 
e) die im § 9 enthaltenen Verbote und Beschränkungen missachtet oder 
f) die Überwachung von Lichtspielveranstaltungen oder Überprüfungen gemäß § 10 Abs. 1 behindert oder den 
Bestimmungen des § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Gegenstände, die zur Begehung einer Übertretung dieses Gesetzes verwendet wurden, können für verfallen 
erklärt werden, wenn sie im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Verfügungsbe-
rechtigten überlassen worden sind, obwohl dieser hätte erkennen müssen, dass die Überlassung der Begehung 
einer Übertretung dieses Gesetzes dienen werde. 
 
(5) Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz ist Strafbehörde, wenn die Übertretung auf dem Hohen See des Bo-
densees begangen wurde. 
 
 
46.) Patienten- und Klientenschutzgesetz 
LGBl 26/1999 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 12. Wer die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 10 Abs. 1 und 2 verletzt, begeht eine Übertretung und ist von 
der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. 
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47.) Gesetz über den Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) 
LGBl 58/2007 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 21. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) den Verpflichtungen des § 3 nicht nachkommt; 
b) entgegen § 4 Schadorganismen hält oder einer Entscheidung nach § 4 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
c) entgegen § 10, einer dazu ergangenen Verordnung (§ 10 Abs. 5) oder einer dazu ergangenen Entschei-
dung (§ 10 Abs. 5 lit. b) Pflanzenschutzmittel verwendet; 
d) ohne Pflanzenschutzmittelausweis oder Bescheinigung nach § 11 Abs. 1 Pflanzenschutzmittel beruflich 
verwendet oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit beratend tätig ist (§ 14a); 
e) eine unrichtige Erklärung nach § 11 Abs. 5 abgibt; 
f) der Hinweispflicht gemäß § 12 nicht nachkommt; 
g) der Aufzeichnungspflicht nach Art. 67 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder § 13 Abs. 1 zweiter 
Satz nicht nachkommt; 
h) einer Entscheidung nach § 14 zuwiderhandelt; 
i) den Verpflichtungen des § 15 Abs. 3 nicht nachkommt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu Euro 7.000 zu 
bestrafen. 
 
(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, können von der Bezirkshauptmannschaft für verfal-
len erklärt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Frist für die Verfolgungsverjährung im Sinne des § 31 Abs. 2 VStG beträgt für Übertretungen nach Abs. 1 
lit. c und d ein Jahr. 
 
 
48.) Pflegeheimgesetz 
LGBl 16/2002 idgF LGBl 26/2012  
 
§ 18. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro wird bestraft, wer 

a) ein Pflegeheim oder einzelne Betriebsbereiche desselben ohne Einhaltung des nach diesem Gesetz erfor-
derlichen Verfahrens errichtet oder betreibt, 
b) ein Pflegeheim ohne Einhaltung des nach diesem Gesetz erforderlichen Verfahrens verpachtet oder an ei-
nen anderen Rechtsträger überträgt, 
c) entgegen einer Untersagung des Betriebes das Pflegeheim weiter betreibt, 
d) es unterlässt, die geplante Einstellung des Betriebes spätestens drei Monate vor dem beabsichtigten Ter-
min anzuzeigen, 
e) eine der im Abs. 2 angeführten Verfehlungen in einer Art und Weise begeht, dass damit eine erhebliche 
Gefährdung oder Schädigung von Bewohnern verbunden ist. 

 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro wird bestraft, wer 

a) die in den §§ 4 und 5 aufgezählten Rechte der Bewohner wiederholt missachtet, 
b) die in §§ 6 bis 11 enthaltenen Pflichten wiederholt verletzt, 
c) die Bezirkshauptmannschaft an der Durchführung ihrer Aufsichtspflichten hindert, 
d) die behördlich angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung erheblicher Mängel nicht binnen angemessener 
Frist erfüllt. 

 
(3) Die Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Handlung oder Unterlassung nach anderen Gesetzes-
vorschriften mit einer strengeren Strafe bedroht ist. 
 
(4) Verstöße gegen die Verordnung nach § 14 Abs. 1 sind als Übertretungen nach § 55 Baugesetz zu bestrafen. 
 
 
49.) Schischulgesetz 
LGBl 55/2002 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 40. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) der Aufforderung eines Kontrollorgans des Schilehrerverbandes, eines Pistenwächters oder des Schischul-
verbandes nach § 1 Abs. 4 oder nach § 17 Abs. 9 nicht nachkommt, 
b) entgegen dem § 3 Abs. 1 Schiunterricht erteilt oder beim Schilaufen führt oder begleitet, 
c) ohne Konzession oder außerhalb einer Schischule Schüler für die Erteilung von Schiunterricht oder für das 
Führen oder Begleiten beim Schilaufen anwirbt, 
d) die Bezeichnung „Schischule“ entgegen § 3 Abs. 2 verwendet, 
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e) als konzessionierter Schilehrer einer Verpflichtung nach § 3d nicht entspricht, 
f) eine Schischule ohne oder entgegen einer Bewilligung nach § 4 Abs. 1 führt, 
g) einer Verpflichtung gemäß § 4 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
h) als Leiter einer Schischule einer Verpflichtung nach § 8 lit. b, c, e, g, h und i nicht entspricht, 
i) als Lehrkraft einer Schischule einer Verpflichtung nach § 15 nicht entspricht, 
j) als Bewilligungsinhaber der Verpflichtung nach § 16 nicht entspricht, 
k) im Rahmen des Ausflugsverkehrs dem § 17 zuwiderhandelt, 
l) ohne hiezu berechtigt zu sein, sich als konzessionierter Schilehrer, Schilehrer, Diplomschilehrer, Schiführer 
oder Diplomlanglauflehrer betätigt oder ausgibt oder eine Bezeichnung nach § 3a Abs. 3 oder § 30a Abs. 1 
führt, 
m) eine Entscheidung nach § 36 Abs. 3 nicht befolgt oder der Verpflichtung zur Erteilung einer Auskunft nach 
§ 36 Abs. 4 nicht nachkommt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) In anderen Bundesländern oder in ausländischen Staaten begangene Übertretungen gemäß Abs. 1 werden 
gemäß Abs. 2 bestraft, wenn 

a) der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg eingetreten ist oder 
b) die übertretene Vorschrift gemäß § 1 Abs. 5 anzuwenden war. 

 
   
50.) Gesetz betreffend die Ablösung, Neuregulierung und Sicherung der auf Grund des RGBl. Nr. 130/1853 
regulierten Holzungs-, Forstproduktenbezugs- und Weiderechte (Servituten-Ablösungsgesetz) 
LGBl 120/1921 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 46. (1) Die Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf dessen Grundlage getroffenen behörd-
lichen Anordnungen wird von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 29 Euro geahndet. 
 
(2) Insoweit Handlungen der Berechtigten unter die vorstehende Strafbestimmung fallen, finden die Strafbestim-
mungen des Reichsforstgesetzes vom 3. Dezember 1852, RGBl. Nr. 250, über „Übertretungen der Eingeforste-
ten" (§§ 18 Abs. 3, 60 bis 62 R.F.G.) keine Anwendung. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen in den Landesfonds. 
 
 
51.) Gesetz über Sozialbetreuungsberufe 
LGBl 26/2007 
 
§ 10. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) trotz Untersagung nach § 9 Abs. 4 eine Berufsbezeichnung gemäß den §§ 3 Abs. 5, 4 Abs. 4 oder 5 Abs. 3 
führt; 
b) eine Berufsbezeichnung gemäß § 7 Abs. 7 führt, ohne dazu berechtigt zu sein; 
c) eine Berufsbezeichnung führt, die mit einer nach den §§ 3 Abs. 5, 4 Abs. 4 oder 5 Abs. 3 verwechselbar ist, 
sofern die betreffende Person nicht aufgrund von § 7 Abs. 7 oder einer anderen Rechtsvorschrift dazu berech-
tigt ist. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
§ 52.) Gesetz über die Aufstellung und den Betrieb von Spielapparaten (Spielapparategesetz) 
LGBl 23/1981 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 9. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) einen Spielapparat entgegen diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnung 
aufstellt oder betreibt, 
b) einer Verpflichtung gemäß §§ 2 Abs. 13, 5 oder 6 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt oder eine Überprüfung 
gemäß § 6 Abs. 2 behindert oder 
c) einer Person einen Geldspielapparat zur Aufstellung oder zum Betrieb in Vorarlberg überlässt, auch wenn 
der Ort der Übergabe außerhalb Vorarlbergs gelegen ist. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu 
bestrafen. 
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(3) Spielapparate, die entgegen diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnung 
aufgestellt oder betrieben werden, können unabhängig von einer Bestrafung gemäß Abs. 2 einschließlich des 
darin enthaltenen Geldes für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
53.) Gesetz über die Errichtung und den Betrieb elektrischer Leitungsanlagen (Starkstromwegegesetz) 
LGBl 22/1978 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 23. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) eine nach § 3 dieses Gesetzes bewilligungspflichtige Leitungsanlage ohne Bewilligung errichtet, ändert, 
erweitert oder betreibt, 
b) mit der Durchführung von Vorarbeiten vor Ablauf der Kundmachungsfrist gemäß § 5 Abs. 6 beginnt, 
c) die Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der Vorarbei-
ten in Kenntnis setzt (§ 5 Abs. 7), 
d) die Anzeige des Rechtsüberganges nach § 7 Abs. 5 unterlässt, 
e) den Beginn der Bauarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt (§ 8), 
f) mit dem Betrieb der Leitungsanlage vor der Anzeige der Betriebsfertigstellung beginnt (§ 9 Abs. 1), 
g) die Anzeige der dauernden Außerbetriebnahme, einer mehr als ein Jahr dauernden Betriebsunterbrechung 
oder der darauf folgenden Wiederinbetriebnahme einer bewilligten Leitungsanlage unterlässt (§ 9 Abs. 2), 
h) den Betriebsbeginn oder die Wiederinbetriebnahme nicht oder nicht rechtzeitig ankündigt (§ 9 Abs. 3), 
i) die gemäß § 14 Abs. 2 erforderlichen Vorkehrungen nicht innerhalb der hierfür festgesetzten Frist trifft, 
j) den in Verordnungen und Entscheidungen, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthalte-
nen Geboten und Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, bei besonders erschwerenden Um-
ständen mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
54.) Gesetz über den Bau und die Erhaltung öffentlicher Straßen sowie über die Wegefreiheit (Straßenge-
setz) 
LGBl 79/2012 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 62. (1) Eine Übertretung begeht, sofern die Tat nicht bereits nach den straßenpolizeilichen Vorschriften strafbar 
ist, wer 

a) eine öffentliche Straße bestimmungswidrig benützt oder vorsätzlich oder grob fahrlässig beschädigt, 
b) den Gemeingebrauch (§ 4) einer öffentlichen Straße unbefugt behindert, 
c) eine öffentliche Straße ohne Entrichtung des vorgeschriebenen Entgeltes (§§ 15, 22, 24 und 32) benützt, 
d) Wegweiser oder Markierungszeichen nach den §§ 33 Abs. 1 und 34 Abs. 2 vorsätzlich oder grob fahrlässig 
beschädigt, 
e) die Wegefreiheit (§§ 34, 35 und 36) vorsätzlich behindert, 
f) entgegen der Bestimmung des § 35 Abs. 2 vorsätzlich einen Schaden verursacht oder Vieh belästigt, 
g) trotz Verfügung der Behörde (§ 42) Anlagen, Ablagerungen oder Aufschüttungen nicht beseitigt, 
h) entgegen den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 und 2 Einfriedungen errichtet oder trotz Verfügung der Be-
hörde nicht beseitigt, 
i) entgegen den Bestimmungen des § 45 Abs. 1 und 2 Bäume pflanzt oder trotz Verfügung der Behörde Bäu-
me oder Sträucher nicht beseitigt oder zurückschneidet, 
j) ohne Zustimmung des Straßenerhalters Arbeiten im Sinne des § 46 Abs. 3 durchführt, 
k) entgegen den Bestimmungen des § 46 Abs. 4 Stoffe auf öffentliche Straßen ableitet oder Straßenbenützer 
gefährdet, 
l) den Straßenerhalter bei Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung unbefugt und vorsätzlich behindert, 
m) amtliche oder vom Straßenerhalter angebrachte Vermessungsmarken oder für den Bau, die Erhaltung o-
der Benützung einer öffentlichen Straße erforderliche Zeichen vorsätzlich entfernt oder beschädigt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
55.) Gesetz über die Zucht von Tieren in der Landwirtschaft (Tierzuchtgesetz) 
LGBl 1/2009 idgF LGBl 44/2013 
 
§ 26. (1) Eine Übertretung begeht, wer 
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a) anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtswirksamen 
Anerkennung nach § 3 zu sein oder ohne Anzeige nach § 7 Abs. 2 erstattet zu haben; 
b) die rechtzeitige Anzeige nach § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 4 unterlässt; 
c) entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält; 
d) entgegen § 8 Abs. 2 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt oder seiner Verpflich-
tung nach § 8 Abs. 3 nicht nachkommt; 
e) seiner Berichtspflicht nach § 8 Abs. 6 nicht nachkommt; 
f) seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach § 8 Abs. 8 oder seiner Verpflichtung nach § 8 Abs. 9 nicht 
nachkommt; 
g) Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet; 
h) der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen nach § 10 Abs. 1 nicht nachkommt; 
i) Zuchttiere entgegen § 11 abgibt; 
j) den Verpflichtungen im Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen nach § 12 Abs. 1 nicht nachkommt; 
k) Samen entgegen § 13 Abs. 1 oder 2 abgibt oder entgegen § 14 Abs. 1 verwendet; 
l) Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 3 oder § 18 Abs. 3 aus-
stellt; 
m) eine künstliche Besamung durchführt, ohne dazu nach § 14 Abs. 2 berechtigt zu sein; 
n) den Verpflichtungen im Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen nach § 14 Abs. 4 oder 
5 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen nach § 14 Abs. 6 nicht nachkommt; 
o) entgegen § 15 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird; 
p) in der Erklärung nach § 15 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht; 
q) Samen entgegen einem Verbot nach § 17 Abs. 2, 6 oder 7 abgibt bzw. verwendet; 
r) Eizellen oder Embryonen entgegen § 18 Abs. 1 oder 2 abgibt oder Embryonen entgegen § 19 Abs. 1 ver-
wendet; 
s) die Übertragung eines Embryos durchführt, ohne dazu nach § 19 Abs. 2 berechtigt zu sein; 
t) den Verpflichtungen im Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen nach § 19 
Abs. 4 oder 5 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen bzw. Embryonen nach § 19 Abs. 6 
nicht nachkommt; 
u) seiner Auskunftsverpflichtung nach § 21 Abs. 3 oder seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung 
nach § 21 Abs. 6 nicht nachkommt; 
v) den in Verordnungen oder Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthalte-
nen sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis 7.300 Euro zu be-
strafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Landwirtschaftskammer ist vom Ausgang des Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen. 
 
 
56.) Veranstaltungsgesetz 
LGBl 1/1989 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 14. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) als Veranstalter einer Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 2 bis 4 nicht nachkommt oder wer eine ihm gemäß § 2 
Abs. 5 obliegende Verpflichtung nicht erfüllt, 
b) Anordnungen gemäß § 3 Abs. 1 nicht erfüllt, 
c) eine Veranstaltung trotz ihrer Untersagung (§ 3 Abs. 2) abhält, 
d) seiner Auskunfts- und Nachweispflicht (§ 4) nicht nachkommt, 
e) eine bewilligungspflichtige Veranstaltung (§ 5 Abs. 1) ohne Bewilligung abhält, 
f) Auflagen, die auf Grund des § 5 Abs. 4 in die Bewilligung aufgenommen wurden, nicht erfüllt, 
g) eine Veranstaltung entgegen dem Verbot gemäß § 9 Abs. 1 oder 4 abhält, 
h) die Organe der zur Überwachung zuständigen Behörden oder die zugezogenen Sachverständigen an der 
Ausübung der ihnen gemäß § 10 zustehenden Rechte hindert oder deren Anordnungen nicht nachkommt, 
i) als Verfügungsberechtigter eine Liegenschaft für eine Veranstaltung zur Verfügung stellt, obwohl er wusste 
oder hätte wissen müssen, dass die Veranstaltung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen abgehalten werden soll. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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(4) Gegenstände, die zur Veranstaltung von Spielen gemäß § 9 Abs. 1 und Werbemittel, die zur Begehung einer 
Übertretung dieses Gesetzes verwendet wurden, können für verfallen erklärt werden, wenn sie im Eigentum des 
Täters oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl 
dieser hätte erkennen müssen, dass die Überlassung der Begehung einer Übertretung dieses Gesetzes dienen 
werde. 
 
 
57.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung eines Schongebietes für das Grundwas-
serpumpwerk der Gemeinde Höchst zwischen Bruggerloch und Rhein 
LGBl 38/1998  
 
§ 7. Übertretungen nach dieser Verordnung werden aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 
1959 bestraft. 
 
 
58.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung eines Schongebietes für das Grundwas-
serpumpwerk der Marktgemeinde Lauterach 
LGBl 24/1991  
 
§ 6. Übertretungen dieser Verordnung werden aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 
bestraft. 
 
 
59.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung eines Schongebietes für das Grundwas-
serpumpwerk der Marktgemeinde Wolfurt 
LGBl 62/2007  
 
§ 7. Übertretungen dieser Verordnung werden aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 
bestraft. 
 
 
60.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung eines Schongebietes für das Grundwas-
serpumpwerk des Wasserverbandes Gruppenwasserversorgung Vorderland 
LGBl 44/1994 
 
§ 7. Übertretungen dieser Verordnung werden aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 
bestraft. 
 
 
61.) Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung eines Schongebietes für das Grundwas-
serpumpwerk Mehrerau in Bregenz 
LGBl 45/1996  
 
§ 7. Übertretungen dieser Verordnung werden aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 
bestraft. 
 
 
62.) Gesetz über das Bergführerwesen 
LGBl 54/2002 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 50. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) sich als Führer oder Begleiter bei Bergtouren oder bei Canyoning-Touren betätigt, ohne nach diesem Ge-
setz hiezu berechtigt zu sein, 
b) einer Aufforderung nach § 1 Abs. 3 nicht nachkommt, 
c) sich entgegen dem § 3 als Bergführer, entgegen dem § 21 als Canyoning-Führer oder entgegen dem § 29 
als Wanderführer ausgibt, 
d) als Bergführer einer Verpflichtung gemäß den §§ 9 Abs. 2, 10 Abs. 1 und 2, 12 Abs. 2 und 3, 13, 14 Abs. 1, 
17 Abs. 4 oder 18 nicht entspricht, 
e) als Bergführeranwärter einer Verpflichtung gemäß § 19 Abs. 5 nicht entspricht, 
f) als Canyoning-Führer einer Verpflichtung gemäß § 26 Abs. 2 oder gemäß § 27 in Verbindung mit den §§ 9 
Abs. 2, 10 Abs. 1 und 2, 12 Abs. 2 und 3, 13, 14 Abs. 1, 17 Abs. 4 oder 18 nicht entspricht, 
g) als Wanderführer einer Verpflichtung gemäß § 31 in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 2 und 3, 13 
oder 14 Abs. 1 oder gemäß § 32 Abs. 3 nicht entspricht, 
h) eine Bergsteigerschule betreibt, ohne nach diesem Gesetz hiezu berechtigt zu sein, 
i) die Bezeichnung „Bergsteigerschule“ oder eine andere im § 33 Abs. 6 genannte Bezeichnung entgegen die-
ser Bestimmung verwendet, 
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j) als Bewilligungsinhaber einer Bergsteigerschule einer Verpflichtung gemäß § 34 oder als Bewilligungsinha-
ber oder als Stellvertreter (§ 34 Abs. 1) einer Verpflichtung gemäß den §§ 35 oder 36 Abs. 2 und 3 oder 36a 
nicht entspricht, 
k) als Bewilligungsinhaber, gemäß § 34 Abs. 1 bestellter Stellvertreter oder Lehrkraft einer Bergsteigerschule 
einer Verpflichtung gemäß § 36 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 2 und 3 oder 13 Abs. 2 
bis 4 oder einer Verpflichtung gemäß § 36 Abs. 4 nicht entspricht, 
l) als Betreiber oder Lehrkraft einer Bergsteigerschule im Ausflugsverkehr entgegen § 39 eine Unterrichtstä-
tigkeit entfaltet oder sich als Führer oder Begleiter bei Bergtouren oder Canyoning-Touren betätigt oder solche 
Tätigkeiten veranlasst, 
m) als Bergführer, Canyoning-Führer oder Betreiber einer Bergsteigerschule im Ausflugsverkehr einer Ver-
pflichtung nach den § 20 Abs. 6, § 27 in Verbindung mit § 20 Abs. 6 oder nach § 39 Abs. 4 nicht entspricht 
oder 
n) den in Verordnungen, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, enthaltenen Geboten und Ver-
boten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) In anderen Bundesländern oder in ausländischen Staaten begangene Übertretungen gemäß Abs. 1 werden 
gemäß Abs. 2 bestraft, wenn 
a) der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg eingetreten ist oder 
b) die übertretene Vorschrift gemäß § 1 Abs. 4 anzuwenden war. 
 
 
63.) Gesetz über das Verfahren bei Wahlen in die Gemeindevertretung und des Bürgermeisters (Gemein-
dewahlgesetz) 
LGBl 30/1999 idgF LGBl 21/2014  
 
§ 78. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) trotz Annahme die Ausübung des Amtes eines Mitgliedes einer Wahlbehörde (§ 6) ohne stichhältigen 
Grund verweigert, 
b) in einer förmlichen Erklärung nach § 16 Abs. 3 lit. b vorsätzlich falsche Angaben macht, 
c) einen Wahlvorschlag unterzeichnet, ohne in der betreffenden Gemeinde wahlberechtigt zu sein (§ 16 Abs. 
7), 
d) einem der im § 27 Abs. 1 bezeichneten Verbote zuwiderhandelt, 
e) den Anordnungen des Wahlleiters nicht Folge leistet (§ 30 Abs. 3), 
f) unbefugt auf Wahlkuverts Zeichen anbringt (§ 38), 
g) den Stimmzettel ausfüllt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass er dabei beobachtet wird, 
h) einen Wahlberechtigten beim Ausfüllen des Stimmzettels in der Absicht beobachtet, sich Kenntnis davon zu 
verschaffen, wie der Wahlberechtigte wählen wird, oder wer in derselben Absicht die Wohnung eines Wahlbe-
rechtigten oder darin befindliche Sachen durchsucht. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit Geldstrafen bis 700 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
64.) Gesetz über das Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg 
LGBl16/1963 idgF LGBl 36/2009  
 
§ 8. (1) Wer das Ehrenzeichen 

a) trägt oder sich als dessen Besitzer bezeichnet, obwohl es ihm nicht verliehen wurde, 
b) in einer seine Bedeutung als staatliche Auszeichnung herabsetzenden Weise verwendet oder 
c) entgegen dem § 7 Abs. 2 anderen Personen ins Eigentum übergibt, 

begeht eine Übertretung und ist von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestra-
fen. 
  
 
(2) Übertretungen sind auch strafbar, wenn sie in anderen Bundesländern oder im Ausland begangen wurden. 
 
 
65.) Gesetz über das Verbot der Diskriminierung 
LGBl 17/2005 idgF LGBl 91/2012  
 
§ 17. (1) Eine Übertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
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a) Stellen entgegen § 5 ausschreibt; 
b) gegen das Verbot des § 8 Abs. 2 verstößt. 
 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro zu 
bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände können Geldstrafen bis zu 4.400 Euro verhängt werden. Über-
tretungen nach Abs. 1 lit. a sind nur zu verfolgen, wenn von der um die Stelle werbenden Person ein Strafantrag 
gestellt wird. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
66.) Gesetz über das Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg 
LGBl 23/1978 idgF LGBl 58/2001  
 
§ 7. (1) Wer das Verdienstzeichen 

a) trägt oder sich als sein Besitzer bezeichnet, obwohl ihm das Verdienstzeichen nicht verliehen oder wieder 
entzogen wurde, 
b) in einer seine Bedeutung als staatliche Auszeichnung herabsetzenden Weise verwendet oder 
c) entgegen dem § 6 Abs. 2 anderen Personen ins Eigentum übergibt, 

begeht eine Übertretung und ist von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestra-
fen. 
 
(2) Übertretungen sind auch strafbar, wenn sie in anderen Bundesländern oder im Ausland begangen wurden. 
 
(3) Das Verdienstzeichen ist von der Landesregierung zu entziehen, wenn der Besitzer wegen eines Verbrechens 
oder mehrfach wegen eines Vergehens verurteilt oder mehrfach wegen einer Übertretung nach Abs. 1 lit. b be-
straft wurde und wenn es offenkundig ist, dass das Ansehen des Landes durch diese Straftaten geschädigt wur-
de. 
 
 
67.) Gesetz über den Montfortorden 
LGBl 46/1985 idgF LGBl 58/2001  
 
§ 7. (1) Wer den Orden 

a) trägt oder sich als sein Besitzer bezeichnet, obwohl er ihm nicht verliehen wurde, 
b) in einer seine Bedeutung als staatliche Auszeichnung herabsetzenden Weise verwendet oder 
c) entgegen dem § 6 Abs. 2 anderen Personen ins Eigentum übergibt, 

begeht eine Übertretung und ist von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestra-
fen. 
  
 
(2) Übertretungen sind auch strafbar, wenn sie in anderen Bundesländern oder im Ausland begangen wurden. 
 
 
68.) Gesetz über den Verkehr mit Grundstücken (Grundverkehrsgesetz) 
LGBl 42/2004 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 32. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft zu bestrafen, wer 

a) das Grundstück entgegen den Vorschriften des § 10 Abs. 1 und 3 verwendet; 
b) Auskünfte gemäß § 10 Abs. 6 nicht erteilt, ausgenommen in den Fällen des § 33 Abs. 2 VStG; 
c) es unterlässt, die grundverkehrsbehördliche Genehmigung zu beantragen; 
d) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung des Gesetzes unwahre oder unvollständige Angaben macht; 
e) die Bestimmungen auf andere Weise umgeht, hiezu anstiftet oder dabei mitwirkt; 
f) ein Grundstück ohne die erforderliche Genehmigung zur Nutzung oder Benützung überlässt oder dieses 
nutzt oder benützt, sofern nicht lit. d anzuwenden ist; 
g) vorsätzlich oder grob fahrlässig die grundbücherliche Durchführung eines Rechtserwerbes beantragt, ohne 
dass die nach diesem Gesetz erforderliche Genehmigung vorliegt; 
h) als Gesellschafter einer eingetragenen Personengesellschaft der Bestimmung des § 7 Abs. 2 zuwiderhan-
delt. 

In den Fällen der lit. a und b und d bis f beginnt die Verjährung erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zu-
standes. Im Falle der lit. c beginnt die Verjährung erst mit der Einbringung des Antrages gemäß den §§ 15 oder 
16. 
 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind auch strafbar, wenn sie im Ausland oder in einem anderen Bundesland 
begangen werden. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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(4) Der Abs. 1 lit. a ist nicht anzuwenden, wenn das Verhalten nach raumplanungsrechtlichen Bestimmungen 
strafbar ist. 
 
 
69.) Gesetz über die Förderung und den Schutz der Jugend (Jugendgesetz) 
LGBl 16/1999 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 22. (1) Eine Übertretung begeht, wer den Bestimmungen der §§ 8 Abs. 2 oder Abs. 3, 9 bis 18 oder Verordnun-
gen nach den §§ 14 Abs. 4, 15 Abs. 3 oder 16 Abs. 3 zuwiderhandelt. Dies gilt nicht, wenn die Tat nach dem 
Suchtmittelgesetz zu bestrafen ist. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 liegt eine Übertretung wegen Erwerbes oder Besitzes nach § 17 Abs. 3 nicht vor, 
wenn der Erwerb oder Besitz Folge eines Testkaufes ist, der durch eine Einrichtung veranlasst wurde, die von der 
Behörde zur Durchführung solcher Testkäufe ermächtigt worden ist. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Übertretungen nach Abs. 1 und 3, die von über 18 Jahre alten Personen begangen werden, sind von der Be-
zirkshauptmannschaft mit Geldstrafen bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wenn Jugendliche Übertretungen nach Abs. 1 und 3 begehen, hat die Bezirkshauptmannschaft das Strafver-
fahren einzustellen, wenn der Jugendliche nach ihrem Auftrag unentgeltliche Leistungen für das Gemeinwohl 
erbringt oder sich einem Informations- und Beratungsgespräch unterzieht. Solche Maßnahmen darf die Bezirks-
hauptmannschaft in Absprache mit dem Jugendlichen nur dann auftragen, wenn dies pädagogisch zweckmäßig 
ist und der Jugendliche und sein gesetzlicher Vertreter zustimmen. Leistungen für das Gemeinwohl dürfen nur bis 
zu einem Ausmaß von sechs Stunden pro Tag und 24 Stunden insgesamt aufgetragen werden. 
 
(6) Die Bezirkshauptmannschaft hat Übertretungen von Jugendlichen mit Geldstrafen bis zu 500 Euro zu bestra-
fen, 

a) wenn angenommen werden muss, dass Aufträge nach Abs. 5 den Jugendlichen nicht von weiteren Über-
tretungen abhalten werden, 
b) wenn die Zustimmung des Jugendlichen oder seines gesetzlichen Vertreters zu einer unentgeltlichen Leis-
tung oder zu einem Informations- und Beratungsgespräch nach Abs. 5 nicht gegeben wird oder 
c) der Jugendliche die Leistungen nicht erbracht oder sich dem Informations- und Beratungsgespräch nicht 
unterzogen hat. 

 
(7) Das Land hat Jugendlichen, die bei der Erbringung einer Leistung nach Abs. 5 eine Krankheit oder einen 
Unfall erleiden, jene Leistungen zu gewähren, die nach den Bestimmungen über die Allgemeine Sozialversiche-
rung den auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses pflichtversicherten Personen in der Kranken- und Unfall-
versicherung als Pflichtleistungen zustehen. Dies gilt nicht, soweit Ansprüche auf solche Leistungen auf Grund 
bundesrechtlicher Vorschriften bestehen. Schadenersatzansprüche des Jugendlichen gegen Dritte, ausgenom-
men Ansprüche auf Schmerzensgeld, gehen insoweit auf das Land über, als dieses Leistungen an den Jugendli-
chen erbracht hat. 
 
 
70.) Gesetz über die Ausbringung von Klärschlamm (Klärschlammgesetz) 
LGBl 41/1985 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 11. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) Klärschlamm entgegen der §§ 3 und 5 Abs. 1 und 5 zur Ausbringung abgibt oder abnimmt oder ausbringt, 
b) Ausbringungsflächen entgegen § 3 Abs.1 bewirtschaftet, 
c) die Bodenuntersuchungen gemäß § 4 Abs. 1 nicht vornehmen lässt, 
d) Grundflächen entgegen § 4 Abs. 2 zur Ausbringung von Klärschlamm benützt, 
e) dem Abnehmer von Klärschlamm nicht Einsicht in die Untersuchungszeugnisse gibt oder ihn nicht berät (§ 
5 Abs. 2 und 5), 
f) die Vorschriften über das Abnehmerverzeichnis, den Lieferschein oder den Verwendungsnachweis miss-
achtet (§ 5 Abs. 3 bis 5), 
g) als Betreiber einer Abwasserreinigungsanlage oder als Abnehmer von Klärschlamm entgegen § 6 Abs. 1 
oder 2 die Erteilung von Auskünften verweigert, die Einsichtnahme nicht gewährt oder den Zutritt, die Durch-
führung von Messungen oder die Entnahme von Proben nicht gestattet, 
h) den in Verordnungen oder Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthalte-
nen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, bei 
besonders erschwerenden Umständen mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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(4) Im Ausland oder in einem anderen Bundesland begangene Übertretungen nach Abs. 1 lit. a sind strafbar. 
 
 
71.) Gesetz über einige forstpolizeiliche Maßnahmen und über die Waldaufseher (Landesforstgesetz) 
LGBl 13/2007 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 38. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) eine anzeigepflichtige Fällung ohne Berechtigung nach § 3 durchführt, 
b) die Beendigung der Tätigkeit eines Forstbetriebsleiters gemäß § 4 Abs. 2 nicht unverzüglich anzeigt, 
c) Windschutzanlagen entgegen § 5 behandelt, 
d) Windschutzanlagen ohne Bewilligung gemäß § 6 auflässt, 
e) eine gemäß § 7 bewilligungspflichtige Aufforstung ohne Bewilligung durchführt, 
f) es im Fall eines Waldbrandes entgegen § 15 Abs. 1 unterlässt, mittels Notruf Hilfe in die Wege zu leiten, 
g) die in den §§ 19 Abs. 2 und 20 bestimmte Auskunftspflicht verletzt, 
h) Dienst- oder Sachleistungen, die gemäß den §§ 19 oder 20 angefordert werden, nicht oder nicht rechtzeitig 
erbringt, 
i) gemäß §§ 19 Abs. 3, 20 Abs. 3 und 21 Abs. 1 ergangene Anweisungen und Anordnungen nicht befolgt, 
j) mutwillig einen Einsatz zur Waldbrandbekämpfung veranlasst, 
k) gegen das Lagerungsverbot und die Räumungspflicht gemäß § 25 verstößt oder einem Auftrag gemäß § 26 
nicht nachkommt, 
l) der Mitteilungspflicht gemäß § 33 Abs. 4 nicht entspricht, 
m) im Falle des Widerrufs der Bestellung als Forstschutzorgan den Dienstausweis und das Dienstabzeichen 
nicht zurückgibt (§ 34 Abs. 3), 
n) den in Verordnungen und Entscheidungen, welche aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, enthalte-
nen Geboten und Verboten zuwiderhandelt. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind nicht zu bestrafen, wenn sie eine Übertretung des Forstgesetzes 1975 dar-
stellen. 
 
(3) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. b, e, g bis j und l bis n sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, c, d, f und k sind mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Forstprodukte, die aus der Begehung von Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. a, c und d herrühren, oder der 
Erlös aus deren Verwertung können unabhängig von einer Bestrafung gemäß Abs. 4 für verfallen erklärt werden. 
 
(6) Die Behörde hat im Straferkenntnis, womit jemand einer nach diesem Landesgesetz strafbaren Übertretung, 
ausgenommen jener des Abs. 1 lit. j, schuldig erkannt wird, auf Antrag des Geschädigten auch über die aus die-
ser Übertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche des Geschädigten an den Beschuldigten zu entschei-
den. 
 
(7) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
72.) Gesetz über das Rettungswesen (Rettungsgesetz) 
LGBl 46/1979 idgF LGBl 44/2013  
 
§ 17. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) die im § 2 festgelegte Hilfeleistungspflicht verletzt, 
b) die Hilfe des Rettungsdienstes oder einer anerkannten Rettungsorganisation missbräuchlich in Anspruch 
nimmt, 
c) als Angehöriger des Rettungsdienstes oder einer anerkannten Rettungsorganisation im Einsatzfall Weisun-
gen seines Vorgesetzten nicht befolgt, es sei denn, die Weisung wurde von einem unzuständigen Organ er-
teilt oder die Befolgung würde gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen, 
d) einer Verpflichtung gemäß § 5 Abs. 5 nicht nachkommt, 
e) die Bestimmungen des § 13 Abs. 6 missachtet, 
f) für den Einsatzfall bestimmte Geräte und Einrichtungen des Rettungsdienstes oder einer anerkannten Ret-
tungsorganisation oder zur allgemeinen Benützung an öffentlichen Orten angebrachte Rettungsgeräte miss-
bräuchlich verwendet, beschädigt oder außer Betrieb setzt, 
g) vorsätzlich oder grob fahrlässig den Einsatz des Rettungsdienstes oder einer anerkannten Rettungsorgani-
sation behindert oder vereitelt oder 
h) den in Verordnungen und Entscheidungen gemäß §§ 9 und 10 enthaltenen Geboten und Verboten zuwi-
derhandelt. 

 
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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73.) Sammlungsgesetz 
LGBl 48/1969 idgF LGBl 62/2013  
 
§ 9. (1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes eine öffentliche Sammlung durchführt oder den Bestimmun-
gen des § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 4 oder § 6 oder der erteilten Sammlungsbewilligung zuwiderhandelt, 
b) der Behörde gegenüber, um eine Sammlungsbewilligung zu erlangen oder die Überwachung einer Samm-
lung zu vereiteln oder zu erschweren, unwahre oder unvollständige Angaben macht oder Auskünfte verwei-
gert, 
c) einer nach § 7 Abs. 2 angeordneten Verwaltung Gegenstände ganz oder teilweise entzieht oder die Verwal-
tung auf andere Weise verhindert oder erschwert, 
d) die Hilfsbereitschaft der Menschen dadurch missbraucht, dass er bei der Durchführung einer Sammlung 
wider besseres Wissen irreführende Angaben macht oder irreführende Mitteilungen verbreitet. 

 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Der Ertrag einer nicht bewilligten Sammlung oder ein bestimmungswidrig verwendeter Sammlungsertrag sind 
für verfallen zu erklären. Sind sie nicht mehr fassbar, so ist auf eine Geldstrafe in gleicher Höhe zu erkennen. 
 
 
74.) Gesetz über Krankenanstalten (Spitalgesetz) 
LGBl 54/2005 idgF LGBl 46/2013 
 
§ 106. (1) Mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 Euro wird bestraft, wer 

a) eine Krankenanstalt oder einzelne Betriebsbereiche derselben ohne die nach diesem Gesetz erforderliche 
Bewilligung errichtet oder betreibt; 
b) eine Krankenanstalt ohne behördliche Bewilligung verpachtet oder an einen anderen Rechtsträger über-
trägt; 
c) eine der im Abs. 2 angeführten Verfehlungen wiederholt oder in einer Art und Weise begeht, dass damit ei-
ne erhebliche Gefährdung oder Schädigung von Patienten oder Patientinnen oder von Interessen der öffentli-
chen Gesundheitspflege verbunden ist. 

 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 Euro wird bestraft, wer 

a) die Anzeigepflicht gemäß § 24 Abs. 2 erster Satz oder gemäß § 51 Abs. 6 zweiter Satz verletzt; 
b) die Bezeichnung einer Krankenanstalt ohne behördliche Bewilligung ändert; 
c) entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes den Betrieb einer Krankenanstalt unterbricht oder die Kran-
kenanstalt auflässt; 
d) es unterlässt, die für Änderungen der Anstaltsordnung erforderliche Genehmigung zu erwirken, oder wer 
der Verpflichtung, die Anstaltsordnung aufzulegen, nicht nachkommt; 
e) gegen die behördlich genehmigte Anstaltsordnung in gröblicher Weise verstößt; 
f) den ärztlichen Dienst in Krankenanstalten ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ausübt; 
g) in der Krankenanstalt eine über die Dienstobliegenheiten der Anstaltsordnung hinausgehende ärztliche Tä-
tigkeit (Privatpraxis) ausübt; 
h) unbefugt eine Berufsbezeichnung oder eine andere Bezeichnung im Sinne des § 32 Abs. 9 führt; 
i) eine ihm in diesem Gesetz auferlegte Verschwiegenheitspflicht verletzt; 
j) einer ihm nach diesem Gesetz obliegenden Auskunftspflicht nicht nachkommt; 
k) der Werbebeschränkung zuwiderhandelt; 
l) entgegen der Verordnung über Strukturqualitätskriterien nicht fristgerecht die Strukturqualitätskriterien er-
füllt; 
m) entgegen der Verordnung zum Nahtstellenmanagement nicht fristgerecht die Vorgaben erfüllt; 
n) entgegen § 28a Abs. 1 keine Haftpflichtversicherung abschließt oder aufrechterhält; 
o) einen Versicherungsvertrag abschließt oder aufrechterhält, der nicht dem § 28a Abs. 3 entspricht. 

 
(3) Übertretungen nach Abs. 1 und 2 lit. a bis h und j bis o sind, solange der dadurch geschaffene rechtswidrige 
Zustand anhält, Dauerdelikte. 
 
(4) Die Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Handlung oder Unterlassung nach anderen Gesetzes-
vorschriften mit einer strengeren Strafe bedroht ist. 
 
(5) Bei Zuwiderhandlung gegen die Werbebeschränkung sind die verbotenen Werbemittel für verfallen zu erklä-
ren. 
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(6) Die Bezirkshauptmannschaft hat jede Bestrafung, die die Eignung des Anstaltsträgers zum Betrieb der Kran-
kenanstalt in Frage stellt, der Landesregierung unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
75.) Gesetz über die Landes- und die Gemeindestatistik (Statistikgesetz) 
LGBl 23/2011 
 
§ 9. (1) Eine Übertretung begeht, wer einer Pflicht zu einem Handeln oder Dulden aufgrund einer Erhebungsver-
ordnung nach § 4 Abs. 2 nicht entspricht. 
 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu 
bestrafen. 
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IX. Wien 
 
 
 
 
 
1.) Gesetz über die Erlassung von Ausführungsbestimmungen zum Forstgesetz  
LGBl 9/1979 
 
§ 11. (1) Wer 

a) eine Windschutzanlage ohne Bewilligung (§ 3 Abs. 1) errichtet, 
b) Windschutzanlagen entgegen der Bestimmung des § 8 nutzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 4.200 Euro bestraft. 
 
(2) Wer 

a) Projekte für Windschutzanlagen erstellt, ohne hiezu gemäß § 3 Abs. 4 befugt zu sein, 
b) in Bewilligungen gemäß § 3 Abs. 1 erteilte Auflagen (§ 4) nicht einhält, 
c) durch die Lagerung von Holz oder anderen Gegenständen den Hochwasserabfluss eines Wildbaches be-
hindert, 
d) als für die Durchführung von Arbeiten gemäß § 10 Abs. 2 Verantwortlicher nicht vorsorgt, dass durch das 
Abrutschen von Holz oder Schlagabfällen der Hochwasserabfluß eines Wildbaches nicht behindert wird, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro bestraft. 
 
 
2.) Chancengleichheitsgesetz Wien  
LGBl 45/2010  
 
§ 35. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, im besonders schwerwiegenden Fall 
oder bei Wiederholung mit Geldstrafe bis zu 7.500 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer als Betreiberin oder Betrei-
ber einer Einrichtung nach diesem Gesetz 

1. entgegen § 30 Abs. 1 die Betriebsanzeige nicht rechtzeitig erstattet, 
2. entgegen § 30 Abs. 1 eine Einrichtung ohne Betriebsanzeige führt, 
3. den Organen der Aufsichtsbehörde die Wahrnehmung der behördlichen Aufsicht nicht ermöglicht oder er-
heblich erschwert, insbesondere indem sie oder er entgegen § 32 Abs. 2 das Betreten der Räumlichkeiten 
und sonstiger Anlagen nicht gestattet, ihrer oder seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt oder keine Einsicht 
in die Unterlagen gewährt, 
4. ihrer oder seiner Verpflichtung gemäß § 31 Z 2 nicht nachkommt, 
5. ihrer oder seiner Verpflichtung gemäß § 31 Z 3, die gemäß § 30 Abs. 2 erforderlichen Unterlagen auf aktu-
ellem Stand zu halten und in der Einrichtung jederzeit zur Einsicht für die Aufsichtsbehörde bereitzuhalten, 
nicht nachkommt, 
6. trotz Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde einen Mangel nicht innerhalb der gemäß § 32 Abs. 4 gesetz-
ten Frist behebt oder 
7. trotz Untersagung des Betriebes gemäß § 32 Abs. 5 durch die Aufsichtsbehörde die Einrichtung weiter be-
treibt. 

  
 
3.) Gesetz über die Einhebung einer Dienstgeberabgabe  
LGBl 17/1970  
 
§ 8. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 21.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Übertretungen des § 6 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 420 Euro zu bestrafen. Im 
Falle der Uneinbringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen. 
 
 
4.) Gebrauchsabgabegesetz  
LGBl 20/1966  
 
§ 16. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Gebrauchsabgabe verkürzt wird, sind als Verwal-
tungsübertretungen mit Geldstrafen bis 21.000 Euro zu bestrafen. Die Verkürzung der Gebrauchsabgabe dauert 
so lange an, bis der Abgabepflichtige die Selbstbemessung nachholt oder die Gebrauchsabgabe bescheidmäßig 
festgesetzt wird. 
 
(2) Wer, ohne hierdurch den Tatbestand des Abs. 1 zu verwirklichen, öffentlichen Grund in der Gemeinde (§ 1 
Abs. 1) in einer im angeschlossenen Tarif angegebenen Art ohne bestehende Gebrauchserlaubnis nutzt, begeht 
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eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 21.000 Euro zu bestrafen. Die Übertretung dauert so 
lange an, bis die Abgabenbehörde die Gebrauchsabgabe bescheidmäßig festsetzt. 
 
(3) Übertretungen des § 9 Abs. 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 420 Euro zu bestra-
fen. 
 
(4) Wer 

a) die gemäß § 2 Abs. 2 zweiter Halbsatz vorgeschriebenen Bedingungen, Befristungen oder Auflagen nicht 
beachtet, 
b) den Verpflichtungen im Sinne des § 5 nicht entspricht, 
c) die im § 8 Abs. 1 vorgesehene Kontrolle vereitelt, 
d) der Verpflichtung nach § 1 Abs. 3 oder § 8 Abs. 2 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen ist. 
 
(5) Mit der Strafe kann gleichzeitig der Verfall der Gegenstände, die mit der Verwaltungsübertretung in ursächli-
chem Zusammenhang stehen, ausgesprochen werden, wenn sie im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldi-
gen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, oder wenn sie im Eigentum einer 
nicht natürlichen Person stehen und der Täter als Verfügungsberechtigter seine Verfügungsgewalt über die Ge-
genstände in Anspruch genommen hat. 
 
§ 17. (1) Behörde ist der Magistrat. Über Beschwerden in Angelegenheiten der Abgaben nach diesem Gesetz 
und der abgabenrechtlichen Verwaltungsübertretungen zu diesen Abgaben entscheidet das Bundesfinanzgericht. 
Über Beschwerden in allen übrigen Fällen entscheidet das Verwaltungsgericht Wien. 
 
(2) Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben mit Ausnahme der Durchführung des Verwal-
tungsstrafverfahrens im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 
 
(3) Den Bezirksvorsteherinnen bzw. den Bezirksvorstehern der beteiligten Bezirke ist während des laufenden 
Verfahrens zur Wahrung von Bezirksinteressen Akteneinsicht zu gewähren. 
 
 
5.) Gesetz über die Haltung und Zucht von Bienen  
LGBl 56/2000  
 
§ 18. (1) Wer 

1. bei der Errichtung von Heimbienenständen die gemäß § 3 Abs. 1 bis 7 erforderlichen Mindestabstände 
nicht einhält, 
2. die Bekanntgabe gemäß § 4 unterlässt, 
3. die gemäß § 6 Abs. 1 und 2 notwendigen Maßnahmen gegen Raubbienen unterlässt, 
4. Bienen, die nicht der Rasse „Carnica (Apis mellifera carnica)“ angehören, hält oder züchtet, ohne dass ihm 
eine entsprechende Bewilligung gemäß § 7 Abs. 2 erteilt wurde, 
5. Wanderbienenstände entgegen § 9 errichtet, 
6. eine Wanderung mit Bienen durchführt, ohne dass ihm die hierfür erforderliche Wanderkarte ausgestellt 
wurde (§ 10 Abs. 1), 
7. Bienen entgegen § 11 befördert, 
8. Wanderbienenstände ohne Anzeige (§ 12), entgegen einer Bewilligung gemäß § 13 Abs. 3 oder trotz Un-
tersagung durch die Landwirtschaftskammer für Wien errichtet (§ 13 Abs. 1 und 2), 
9. nichtbevölkerte Bienenstöcke, nicht vollständig geleerte, ungereinigte Honigemballagen, Waben (insbeson-
ders honigfeuchte Waben und Wachsvorräte) wie auch den Honig selbst entgegen § 14 aufbewahrt, 
10. nach Beendigung der Tracht die im Schutzgebiet der Belegstelle befindlichen Wanderbienenstände nicht 
unverzüglich aus diesem entfernt (§ 15 Abs. 3), 
11. im Schutzgebiet der Belegstelle Wanderbienenstände neu errichtet (§ 15 Abs. 4), 
12. Bienenvölker aus im Schutzgebiet der Belegstelle errichteten Heimbienenständen nicht innerhalb eines 
Jahres nach Errichtung aus diesem entfernt oder die Bienenvölker nicht alle zwei Jahre auf Bienen der Rasse 
„Carnica (Apis mellifera carnica)“ umweiselt (§ 15 Abs. 5), 
13. die Anzeige gemäß § 15 Abs. 6 unterlässt, 
14. die Umweiselung von in einem Reinzuchtgebiet gehaltenen oder gezüchteten Bienen, die nicht der Rasse 
„Carnica (Apis mellifera carnica)“ angehören, unterlässt (§ 16), 
15. in anderer als in Z 1 bis 14 bezeichneten Weise diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Bescheiden zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Schilling zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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6.) Hundeabgabegesetz  
LGBl 38/1984  
 
§ 5. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 3 500 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Übertretungen des § 4 dieses Gesetzes und Übertretungen der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen, in denen keine Handlung oder Unterlassung liegt, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als 
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 420 Euro zu bestrafen. Im Falle der Uneinbringlichkeit tritt an 
Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen. 
 
(3) Beschließt die Gemeinde eine Abgabe auf Grund einer bundesgesetzlichen Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 5 
Finanz-Verfassungsgesetz 1948, BGBl. Nr. 45, für das Halten von Hunden, die nicht als Wachhunde oder in Aus-
übung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, so finden auf Übertretungen dieser Verordnung die Absät-
ze 1 und 2 Anwendung. 
 
 
7.) Kanalanlagen- und Einmündungsgebührengesetz  
LGBl 22/1955  
 
§ 16. (1) Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben mit Ausnahme der Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 
 
(2) Über Beschwerden in Angelegenheiten nach dem I. Abschnitt entscheidet das Verwaltungsgericht Wien, über 
solche in Angelegenheiten nach dem II. Abschnitt und hinsichtlich der abgabenrechtlichen Verwaltungsübertre-
tungen zu den Abgaben nach diesem Gesetz entscheidet das Bundesfinanzgericht. 
 
§ 17. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 7.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Sonstige Übertretungen der Bestimmungen des § 1 Abs. 3, des § 2 Abs. 1 bis 3, des § 3 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 
9, des § 6 Abs. 1 oder Übertretungen der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen, ferner die Nichterfüllung 
von Bedingungen oder Auflagen in Entsprechung dieses Gesetzes erlassener Bescheide werden mit Geldstrafe 
bis zu 3.500 Euro bestraft. 
 
 
8.) Kanalräumungs- und Kanalgebührengesetz  
LGBl 2/1978  
 
§ 24. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Gebühr verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 7.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Übertretungen des § 15 Abs. 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 420 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Wer den in den §§ 2, 3, 3a, 4, 6, 7 Abs. 1 und in den sinngemäß anzuwendenden §§ 15 Abs. 3 und 27 Was-
serversorgungsgesetz enthaltenen Geboten und Verboten zuwiderhandelt oder die gemäß § 8 vom Magistrat 
vorgesehenen Abwasseruntersuchungen vorsätzlich behindert, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer 
gerichtlich strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit einer Geldstrafe bis zu 
3.500 Euro zu bestrafen. 
 
§ 27. (1) Alle Eigentümer und Eigentümerinnen von innerhalb der Stadt Wien gelegenem Grundbesitz und alle 
Wasserabnehmer und Wasserabnehmerinnen gemäß § 7 Wasserversorgungsgesetz sind verpflichtet, über Auf-
forderung die für die Vorschreibung der Gebühren erforderlichen Auskünfte innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung der Aufforderung zu geben. 
 
(2) Wer der Auskunftspflicht nach Abs. 1 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit 
einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
 
9.) Gesetz über Mindestpflanzabstände für Kulturpflanzen von Grundstücksgrenzen  
LGBl 19/1976 
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§ 3. Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür 
mit einer Geldstrafe bis zu 1.050 Euro zu bestrafen. 
 
 
10.) Parkometergesetz  
LGBl 9/2006  
 
§ 4. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, sind 
als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen des § 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Die sonstigen Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 120 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Bei allen gemäß Abs. 1 und 3 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes 
können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro eingehoben werden. 
 
(5) Bei den nach diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können, wenn auf Grund be-
stimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

1. die Strafverfolgung des Lenkers aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar unmöglich oder wesent-
lich erschwert sein werde und 
2. es sich um mehrfache und in einem zeitlichen Zusammenhang stehende Übertretungen handelt, 

die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren an das Fahrzeug anlegen, um den Lenker am Wegfahren zu 
hindern. Der Lenker ist mit einer an jeder Tür, die zum Lenkersitz Zugang gewährt – wenn dies nicht möglich ist, 
sonst auf geeignete Weise –, anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne Beschä-
digung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständigung hat in deutscher Sprache sowie in jener Spra-
che zu erfolgen, die der Lenker vermutlich versteht, und einen Hinweis auf die zur Durchführung des Strafverfah-
rens zuständige Behörde zu enthalten. Eine solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den 
Lenker des Fahrzeuges einzuleitende Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine 
Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2011, geleistet wurde. 
  
 
11.) Gesetz über die Schaffung einer Einsatzmedaille des Landes Wien  
LGBl 13/1977  
 
§ 6. Wer den Bestimmungen des § 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür vom 
Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
 
12.) Gesetz zum Schutze der persönlichen Ehre und zur Regelung der Ehrenkränkung  
LGBl 35/1987  
 
§ 2. (1) Ehrenkränkungen sind als Verwaltungsübertretungen mit einer Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Ehrenkränkungen gelten jedoch nicht als Verwaltungsübertretung, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Ehrenkränkungen sind Privatanklagesachen, auf deren Verfolgung und Bestrafung § 56 Abs. 2, 3 und 4 Ver-
waltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, Anwendung findet. 
 
(4) Ehrenkränkungen sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn der Verletzte binnen sechs Wochen von dem 
Zeitpunkt an, in dem er von der Übertretung und der Person des Täters Kenntnis erlangt hat, beim Magistrat 
einen Strafantrag stellt. 
 
 
13.) Gesetz über die Symbole der Bundeshauptstadt Wien  
LGBl 10/1998  
 
§ 6. Wer 

1. entgegen der Bestimmung des § 1 Abs. 2 das Wappen verwendet, 
2. entgegen der Bestimmung des § 2 Abs. 2 das Siegel verwendet oder 
3. entgegen der Bestimmung des § 5 das Wappen oder die Flagge verwendet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen. 
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14.) Gesetz über die Übertragung der Mitwirkung an der Vollziehung bestimmter ortspolizeilicher Verord-
nungen an die Landespolizeidirektion Wien  
LGBl 18/1986  
 
§ 1. Für die Dauer der Geltung der im § 2 genannten ortspolizeilichen Verordnungen hat die Landespolizeidirekti-
on Wien an deren Vollziehung mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, wie insbesondere die 
Festnehmung von auf frischer Tat betretenen Personen (§ 35 VStG 1950), die Festsetzung und Einhebung 
einer vorläufigen Sicherheit (§ 37 a VStG 1950) und die Erstattung von Anzeigen, 
3. die Festsetzung und Einhebung einer Sicherheit (§ 37 VStG 1950), 
4. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen mit Organstrafverfügungen (§ 50 VStG 1950) und 
5. die Anwendung unmittelbarer Zwangsgewalt im Sinne des § 50 Sicherheitspolizeigesetz, BGBl.Nr. 
566/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2012. 

  
 
15.) Umweltabgabengesetz  
LGBl 43/1989  
 
§ 22. Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretun-
gen mit Geldstrafen bis 7.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
 
16.) Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten  
LGBl 37/2002  
 
§ 24. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. als Schilehrer den Bestimmungen dieses Gesetzes oder den in Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen zuwiderhandelt, 
2. eine Tätigkeit gemäß den §§ 11 bis 18 ausübt, ohne dazu nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
den in Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen berechtigt zu sein. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Behörde, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, mit 
Geldstrafe bis zu 2.100 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
17.) Gesetz über des Verbot der Ausbringung von Klärschlamm  
LGBl 8/2000  
 
§ 3. (1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, begeht, wenn die Tat nicht den Gegenstand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestra-
fen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
18.) Vereinbarung über die Marktüberwachung von Bauprodukten  
LGBl 57/2010 
 
Art. 11. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
2. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
3. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
4. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
5. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 
6. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
7. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
8. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten. 
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(2) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(3) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf einer 
Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 
höchstens 50.000 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 
Wochen zu ahnden. 
 
(5) Geldstrafen fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwa-
chung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 bis 7 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
19.) Vergnügungssteuergesetz  
LGBl 56/2005  
 
§ 19. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Steuer mit einem Betrag von höchstens 21.000 
Euro verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis 42.000 Euro zu bestrafen; für den Fall 
der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. Handlungen 
oder Unterlassungen, durch welche die Steuer mit einem Betrag von mehr als 21.000 Euro fahrlässig oder vor-
sätzlich verkürzt wird, sind vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafen bis zu neun Monaten oder mit Geldstra-
fen bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Monaten festzusetzen. Die Verkürzung dauert so lange an, bis der 
Steuerpflichtige die Selbstbemessung nachholt oder die Abgabenbehörde die Steuer bescheidmäßig festsetzt. 
 
(2) Übertretungen der §§ 6 Abs. 7, 14 Abs. 1, 2, 4 und 7 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 
420 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen festzusetzen. 
 
(3) Mit der Strafe kann gleichzeitig der Verfall der Gegenstände, die mit der Straftat im ursächlichen Zusammen-
hang stehen, ausgesprochen werden. 
 
 
20.) Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien  
LGBl 83/2012  
 
§ 26. Den Landesrechtspflegerinnen und -rechtspflegern obliegt die eigenständige Führung und Erledigung der 
Verfahren über Beschwerden in den folgenden, in Arbeitsgebieten zusammengefassten Angelegenheiten, sofern 
die Angelegenheit dem Mitglied, dem die Landesrechtspflegerin bzw. der Landesrechtspfleger zugeordnet ist, als 
Einzelrichterin bzw. Einzelrichter zugewiesen ist: 

1. Recht der Technik: 
a) Vorschreibung des Aufstellungsortes und der Anzahl von Sammelbehältern, Untersagung der Verwen-
dung eines Müllverdichters bzw. Müllzerkleinerers nach dem Gesetz über die Vermeidung und Behand-
lung von Abfällen und die Einhebung einer hierfür erforderlichen Abgabe im Gebiete des Landes Wien 
(Wiener Abfallwirtschaftsgesetz – Wr. AWG), LGBl. Nr. 13/1994; 
b) Grundabteilungen, Baupolizeiliche Aufträge, Vorschreibung eines Kostenersatzes für notstandspolizeili-
che Maßnahmen nach dem Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch (Bauordnung 
für Wien – BO für Wien), LGBl. Nr. 11/1930; 
c) Aufträge zur Gehsteigherstellung nach der Bauordnung für Wien, Bekanntgabe der Höhenlage, Breite 
und Bauart von Gehsteigen nach der Bauordnung für Wien in Verbindung mit der Verordnung der Wiener 
Landesregierung, mit der nähere Vorschriften über die Beschaffenheit der Gehsteige und ihrer baulichen 
Anlagen erlassen werden (Gehsteigverordnung), LGBl. Nr. 14/1981; 
d) Behördliche Aufträge sowie die Bewilligung der Kanaleinmündung nach dem Gesetz über Kanalanlagen 
und Einmündungsgebühren, LGBl. Nr. 22/1955; 
e) Entscheidung über die Zulassung und Aufhebung der Zulassung nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 
1967 über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967), BGBl. Nr. 267/1967; 

2. Recht der Wirtschaft: 
a) Vergabe und Widerruf von Marktplätzen und Markteinrichtungen nach der Verordnung des Magistrats 
der Stadt Wien, mit der eine Marktordnung erlassen wird (Marktordnung 2006), LGBl. Nr. 22/2006; 
b) Ausstellung und Entziehung von Ausweisen für Taxilenker und Lenker von Schülertransporten nach der 
Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, mit der gewerbepolizeiliche Rege-
lungen für die nichtlinienmäßige Beförderung von Personen mit Fahrzeugen des Straßenverkehrs getrof-
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fen werden (Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr – BO 1994), BGBl. Nr. 
951/1993; 
c) Entziehung der Gewerbeberechtigung, Feststellung der individuellen Befähigung, Untersagung der Ge-
werbeausübung, Nachsicht vom Ausschluss von der Gewerbeausübung nach der Gewerbeordnung 1994, 
BGBl. Nr. 194/1994; 
d) Erteilung der Gebrauchserlaubnis nach dem Gesetz über die Erteilung von Erlaubnissen zum Gebrauch 
von öffentlichem Gemeindegrund und die Einhebung einer Abgabe hierfür (Gebrauchsabgabegesetz 
1966), LGBl. Nr. 20/1966; 

3. Umwelt- und Landeskulturrecht: 
a) Bewilligung der Entfernung von Bäumen, Aufträge zur Durchführung von Ersatzpflanzungen und nach-
trägliche Vorschreibung der Ersatzpflanzung nach dem Gesetz zum Schutz des Baumbestandes in Wien 
(Wiener Baumschutzgesetz), LGBl. Nr. 27/1974; 
b) Verbot der Tierhaltung und des Umganges mit Tieren, Auftrag zur Beseitigung von Gefahren, die von 
Tieren ausgehen bzw. zur Beseitigung von Gefährdungen und Belästigungen, die mit der Haltung von Tie-
ren verbunden sind, Aufhebung von Maßnahmen, Zurückstellung der Tiere nach dem Gesetz über die Hal-
tung von Tieren (Wiener Tierhaltegesetz), LGBl. Nr. 39/1987; 
c) Erteilung von Aufträgen und Vorschreibung von Auflagen nach dem Gesetz über die Regelung des Ver-
anstaltungswesens (Wiener Veranstaltungsgesetz), LGBl. Nr. 12/1971; 
4. Gesundheit, Soziales: 
a) Gewährung von Wohnbeihilfe nach dem Gesetz über die Förderung des Wohnungsneubaus und der 
Wohnhaussanierung und die Gewährung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaus-
sanierungsgesetz – WWFSG 1989), LGBl. Nr. 18/1989; 
b) Ausstellung und Entziehung von Gehbehindertenausweisen nach dem Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, 
mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 
1960), BGBl. Nr. 159/1960; 
c) Entscheidungen über Anträge auf Zuerkennung einer Wohnkostenbeihilfe für Zivildiener nach dem 
Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 – ZDG), BGBl. Nr. 679/1986; 

5. Innere Verwaltung: 
a) Anträge auf Änderung des Familiennamens und Vornamens nach dem Bundesgesetz vom 22. März 
1988 über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (Namensänderungsgesetz – NÄG), BGBl. Nr. 
195/1988; 
b) Aufträge zur Vorauszahlung der Kosten einer Ersatzvornahme, nachträgliche Vorschreibung der Kosten 
einer Ersatzvornahme, Zwangsstrafen in Bundesangelegenheiten, Landes- und Gemeindeangelegenhei-
ten, Vollstreckungsverfügungen in Bundes-, Landes- und Gemeindeangelegenheiten nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991, ausgenommen freiheitsbeschränkende Maß-
nahmen; 
c) Vorschreibung der Beseitigung von Verunreinigungen nach der Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend die Reinhaltung von nicht öffentlich zugänglichen Gebäuden, Höfen und Grundstücken 
(Reinhalteverordnung 2008), ABl. Nr. 5/2008; 
d) Anordnung der Absolvierung der fehlenden Stufen der Mehrphasenausbildung, Anordnung einer Nach-
schulung nach dem Bundesgesetz über den Führerschein (Führerscheingesetz – FSG), BGBl. I Nr. 
120/1997; 
e) Vorschreibung von Abschleppkosten, Vorschreibung der Kosten für die Beseitigung von Verunreinigun-
gen nach dem Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen 
werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960; 

6. Verwaltungsstrafen: 
Geldstrafen in jenen Fällen, in denen die Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis höchstens 1.500 
Euro bedroht ist. 

  
 
21.) Wasserversorgungsgesetz  
LGBl 10/1960  
 
§ 28. (1) Jede vorsätzliche Beschädigung, jede eigenmächtige Betätigung von städtischen Wasserversorgungs-
anlagen und jede unbefugte Entnahme von Wasser aus öffentlichen Auslaufbrunnen zu anderen als zu Trink- und 
Haushaltszwecken ist untersagt. 
 
(2) Wer den §§ 5, 11 Abs. 2, 11a Abs. 1, 2, 3, 5, 6 und 7, 12 Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 13, 14, 15, 17 Abs. 1 
und 4, 18 Abs. 4, 27, 28 Abs. 1 zuwiderhandelt oder in einer Meldung gemäß § 12 Abs. 5 oder einer Anzeige 
gemäß § 12 Abs. 7 unwahre oder unvollständige Angaben macht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 700 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Gebühren verkürzt werden, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 7.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
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(4) Hat der Eigentümer bzw. die Eigentümerin einer Liegenschaft für deren Verwaltung einen Bevollmächtigten 
bzw. eine Bevollmächtigte bestellt, so ist dieser bzw. diese neben dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin straf-
bar. 
 
 
22.) Wiener Abfallwirtschaftsgesetz  
LGBl 13/1994  
 
§ 47. (1) Wenn eine Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. entgegen § 10a kein Abfallkonzept für Baustellen erstellt oder die Ergebnisse einer allfälligen Schadstoffer-
kundung nicht miteinbezieht oder das Abfallkonzept nicht auf der Baustelle auflegt oder der Behörde nicht auf 
Verlangen vorlegt oder nicht anpasst oder dem Bauführer nicht nachweislich zur Kenntnis bringt oder dieses 
nicht aufbewahrt, 
2. entgegen § 10a Abs. 7 einer Aufforderung der Behörde zur Verbesserung des Abfallkonzeptes für Baustel-
len nicht nachkommt, 
3. entgegen § 10b die Schadstofferkundung nicht oder nicht rechtzeitig durchführt oder darüber keine Doku-
mentation erstellt oder die Dokumentation zur Schadstofferkundung nicht auf der Baustelle auflegt oder der 
Behörde nicht vorlegt oder dem Bauführer nicht nachweislich zur Kenntnis bringt oder nicht aufbewahrt, 
4. entgegen § 10b Abs. 3 einer Aufforderung der Behörde zur Verbesserung der Schadstofferkundung nicht 
nachkommt, 
5. entgegen § 10c kein Abfallkonzept für Veranstaltungen erstellt oder rechtzeitig auflegt oder vorlegt, 
6. entgegen § 10c Abs. 4 einer Aufforderung der Behörde zur Verbesserung des Abfallkonzeptes für Veran-
staltungen nicht nachkommt, 
7. entgegen § 10d Getränke nicht aus Mehrweggebinden ausschenkt oder bei der Ausgabe von Speisen oder 
Getränken keine Mehrweggebinde, Mehrweggeschirr, Mehrweg-Bestecke oder keine Verpackungen, Behält-
nisse, Geschirr oder Bestecke aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet oder keine geeigneten Maßnah-
men zur Rücknahme trifft, 
8. entgegen § 11 Abfälle nicht getrennt hält, 
9. entgegen § 12 Abs. 1 verwertbare Abfälle nicht einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder einem Re-
cycling zuführt, 
10. entgegen § 12 Abs. 2 verwertbare Abfälle nicht einer sonstigen Verwertung entsprechend dieser Bestim-
mung zuführt, 
11. entgegen § 17 Abs. 2 den auf seiner in die öffentliche Müllabfuhr einbezogenen Liegenschaft anfallenden 
Müll nicht durch die öffentliche Müllabfuhr sammeln lässt, 
12. entgegen § 18 Abs. 3 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt und auch keine Mitteilung des Liegen-
schaftseigentümers gemäß § 18 Abs. 4 erfolgt, 
13. entgegen § 19 Abs. 4 den Aufstellungsort oder den Bereitstellungsort für technische Vorsammelsysteme 
oder den Weg für die Beförderung der Sammelbehälter zum Sammelfahrzeug oder die allgemein zugängli-
chen Teile eines technischen Vorsammelsystems nicht in bautechnisch und hygienisch einwandfreiem Zu-
stand einrichtet oder erhält oder nicht von Schnee und Eis befreit oder den Aufstellungsort der Sammelbehäl-
ter oder der allgemein zugänglichen Teile eines technischen Vorsammelsystems oder die zur öffentlichen 
Müllabfuhr bestimmten Einrichtungen eigenmächtig verändert oder nicht für das Vorhandensein von Festhal-
tevorrichtungen sorgt, 
14. entgegen § 20 Abs. 1 den durch die öffentliche Müllabfuhr zu sammelnden Müll nicht unmittelbar in die be-
reitgestellten Sammelbehälter für Müll oder daran angeschlossene technische Vorsammelsysteme einbringt 
oder die Sammelbehälter für Müll oder die technischen Vorsammelsysteme zu einem anderen Zweck als zur 
Aufnahme von Müll verwendet oder überfüllt oder den Müll darin einstampft oder einschlammt, 
15. entgegen § 20 Abs. 1 Sammelbehälter oder technische Vorsammelsysteme außerhalb der öffentlichen 
Müllabfuhr entleert oder umfüllt und deren Inhalte nachsortiert, 
16. entgegen § 20 Abs. 4 oder Abs. 5 das Betreten der Liegenschaft durch die Bediensteten oder Auftrag-
nehmer der öffentlichen Müllabfuhr zum Zwecke der Entleerung, Kontrolle oder Wartung der Sammelbehälter 
oder der Einrichtungen eines technischen Vorsammelsystems nicht ermöglicht, 
17. entgegen § 21 die Verwendung von Müllverdichtern oder Müllzerkleinerern nicht oder nicht rechtzeitig an-
zeigt oder trotz Untersagung durch die Behörde betreibt, 
18. entgegen § 22a Abs. 5 den vermehrten Anfall von Müll nicht unverzüglich mitteilt, 
19. entgegen § 23 den Eigentümerwechsel an einer Liegenschaft nicht rechtzeitig anzeigt, 
20. entgegen § 24 Abs. 5 das Aufstellen von Sammelbehältern der öffentlichen Altstoffsammlung nicht duldet 
oder entgegen § 24 Abs. 7 das Betreten der Liegenschaft zur Benützung der Sammelbehälter durch Dritte 
nicht duldet, 
21. vorsätzlich entgegen § 24a Abs. 1 verwertbare Abfälle in Sammelbehälter für Müll einbringt, 
22. vorsätzlich entgegen § 24a Abs. 2 in die öffentliche Altstoffsammlung andere Abfälle einbringt, als jene, für 
deren getrennte Sammlung diese bestimmt ist, 
23. entgegen § 45 Abs. 2 die ihm von der Behörde aufgetragenen Maßnahmen nicht setzt oder 
24. entgegen § 46 Abs. 2 das Betreten der Liegenschaft oder die Vornahme von Kontrollen oder die Entnah-
me von Proben nicht duldet oder Auskünfte nicht erteilt oder Aufzeichnungen und Unterlagen nicht vorlegt o-
der die Anfertigung von Abschriften oder Ablichtungen nicht gestattet. 
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(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 8, 11 bis 19, 21 oder 22 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 3.500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen; wer eine Verwal-
tungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7, 9 bis 10, 20, 23 oder 24 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer durch Handlungen oder Unterlassungen die Abgabe verkürzt. 
 
(4) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 3 begeht, bei der die Abgabe mit einem Betrag von höchstens 
21.801,85 Euro verkürzt wird, ist mit einer Geldstrafe bis zu 42.000 Euro zu bestrafen, im Falle der Uneinbring- 
lichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(5) Übertretungen gemäß Abs. 3, bei denen die Abgabe mit einem Betrag von mehr als 21.801,85 Euro verkürzt 
wird, gelten als Finanzvergehen und sind vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sieben Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages zu bestrafen. 
 
(6) Der Versuch ist in jedem Fall strafbar. 
 
§ 48. (1) Behörde ist, soweit nicht anderes bestimmt ist, der Magistrat. 
 
(2) Die Gemeinde Wien hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besor-
gen. 
 
(3) Über Beschwerden in Angelegenheiten der Abgaben nach diesem Gesetz und der abgabenrechtlichen Ver-
waltungsübertretungen zu diesen Abgaben entscheidet das Bundesfinanzgericht. Über Beschwerden in allen 
übrigen Fällen entscheidet das Verwaltungsgericht Wien. 
 
 
23.) Wiener Abgabenorganisationsrecht  
LGBl 21/1962  
 
§ 5. Über Beschwerden in Angelegenheiten der in den §§ 1 und 2 genannten Landes- und Gemeindeabgaben 
und der abgabenrechtlichen Verwaltungsübertretungen zu diesen Abgaben entscheidet das Bundesfinanzgericht. 
 
§ 10. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig: 

a) wer Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit 
entrichtet oder abführt, es sei denn, dass der Zahlungs(Abfuhr)pflichtige bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des 
geschuldeten Betrages und die Gründe der nicht zeitgerechten Entrichtung (Abfuhr) bekanntgibt; im übrigen 
ist die Versäumung eines Zahlungstermins für sich allein nicht strafbar; 
b) wer für die Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten durch unrichtige Angaben ungerechtfertigte Zahlungser-
leichterungen erwirkt; 
c) wer einen im Abgabenverfahren oder in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren angelegten 
amtlichen Verschluß verletzt oder durch solche Verschlüsse gesicherte Räume, Umschließungen oder Teile 
von Vorrichtungen, in denen sich verbrauchsteuerpflichtige Gegenstände befinden oder die für solche Gegen-
stände bestimmt sind, beschädigt; 
d) wer, ohne den Tatbestand einer anderen nach den Abgabenvorschriften strafbaren Verwaltungsübertretung 
zu erfüllen, als Abgabepflichtiger, zum Steuerabzug Verpflichteter, abgabenrechtlich Begünstigter bzw. in 
Wahrnehmung der Angelegenheiten solcher Personen, Abgabengesetzen sowie hiezu erlassenen Verord-
nungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung wird in den Fällen des Abs. 1 lit. b und d mit einer Geldstrafe bis zu 210 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche, in den Fällen des Abs. 1 lit. a und c mit einer 
Geldstrafe bis zu 2.100 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, geahndet. 
 
(3) Verletzungen amtlicher Verschlüsse der im Abs. 1 lit. c genannten Art bilden nur insoweit eine Verwaltungs-
übertretung, als die Tat nicht nach § 272 StGB zu bestrafen ist. 
 
§ 11. Die Behörden sind berechtigt, jeden ihnen bekannt gewordenen Verdacht einer nach Abgabenvorschriften 
strafbaren Verwaltungsübertretung der zur Strafverfolgung zuständigen Strafbehörde anzuzeigen und dieser alle 
verfügbaren Beweismittel zu übergeben. Dabei werden insbesondere folgende Datenarten übermittelt: Name, 
Geburtsdatum, Adresse, Tatzeit, Tatort. 
 
 
24.) Wiener Antidiskriminierungsgesetz  
LGBl 35/2004  
 
§ 6. (1) Personen, die den Bestimmungen der §§ 2 oder 4 Abs. 3 zuwiderhandeln, begehen eine Verwaltungs-
übertretung und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu bestrafen, 
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sofern die Tat nicht den Tatbestand des Art. III Abs. 1 Z 3 Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensge-
setzen 2008 – EGVG, BGBl. I Nr. 87, in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2009, oder einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung darstellt. 
 
(2) Wer entgegen seiner Verpflichtung gemäß 

a) § 8 Abs. 1 der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen keine Auskünfte 
erteilt oder keinen schriftlichen Bericht abgibt oder die Einsicht in Unterlagen verwehrt, welche zur Überprü-
fung der Einhaltung des Verbotes der Diskriminierung und Benachteiligung erforderlich sind, oder die Besich-
tigung von Räumlichkeiten und Liegenschaften verwehrt, 
b) § 8 Abs. 2 dem begründeten Verlangen der Leiterin oder des Leiters der Stelle zur Bekämpfung von Dis-
kriminierungen innerhalb der angemessenen Frist nicht oder nicht vollständig nachkommt und dieser oder 
diesem keine sachliche Begründung für die Nichterfüllung, Teilerfüllung oder spätere Erfüllung des Verlan-
gens schriftlich mitteilt, 
c) § 8 Abs. 3 gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen eine 
dienstliche Verschwiegenheit geltend macht oder der Leiterin oder dem Leiter der Stelle zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen auf Verlangen bei begründetem Verdacht einer konkreten Verletzung des Verbotes der 
Diskriminierung (§ 2) oder von Benachteiligungen (§ 4 Abs. 3) personenbezogene Daten, die sich unmittelbar 
auf die behauptete Diskriminierung beziehen, nicht übermittelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Er-
satzfreiheitsstrafe von bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
 
25.) Wiener Artenhandelsbegleitgesetz  
LGBl 43/1998  
 
§ 8. Wer 

1. entgegen § 4 Abs. 1 die erforderliche schriftliche Anzeige nicht innerhalb von drei Monaten erstattet; 
2. entgegen § 4 Abs. 2 die erforderliche schriftliche Anzeige nicht erstattet; 
3. entgegen § 4 Abs. 3 nicht glaubhaft macht, dass diese Tiere in Gefangenschaft gezüchtet wurden; 
4. entgegen § 4 Abs. 4 nicht glaubhaft macht, dass diese Pflanzen künstlich vermehrt wurden; 
5. entgegen § 5 Abs. 1 die erforderliche schriftliche Anzeige nicht bis längstens 31. Dezember 1998 erstattet; 
6. entgegen § 5 Abs. 2 die erforderliche schriftliche Anzeige nicht bis längstens 31. Dezember 1998 erstattet; 
7. entgegen § 6 Organen der Behörde die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, die Einsicht in Transport- und 
Verwahrungsbehältnisse oder den ungehinderten Zutritt zu Räumlichkeiten oder Transportmitteln nicht ge-
währt; 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet. * 
 
§ 9. (1) Die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Exemplare können samt den unmittelbar zu ihrer 
Aufbewahrung, Verwahrung oder Betreuung verwendeten Gegenständen für verfallen erklärt werden. 
 
(2) Kann keine bestimmte Person verfolgt werden, ist auf den Verfall selbständig zu erkennen. 
 
(3) Wird ein lebendes Exemplar beschlagnahmt oder für verfallen erklärt, so ist es an einen Ort, der geeignet ist 
und mit den Zwecken des Übereinkommens im Sinne des Art. 2 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 338/97 vereinbart 
ist, zu bringen. 
 
(4) Wird im Zuge einer Verwaltungsübertretung ein lebendes Exemplar beschlagnahmt oder für verfallen erklärt, 
so ist der Ersatz der Aufwendungen, die der Behörde infolge der Beschlagnahme oder des Verfalls entstanden 
sind, dem Bestraften aufzutragen. 
 
 
26.) Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz  
LGBl 11/1998  
 
§ 6. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. die Genehmigung des Rechtsgeschäftes oder die Ausstellung einer Bestätigung nach § 5 Abs. 4 durch 
Täuschung über Tatsachen erschleicht, 
2. eine Verabredung trifft, die auf die Umgehung der Genehmigungspflicht abzielt, oder 
3. vorsätzlich eine unrichtige Erklärung über die Beteiligung von Ausländern an einer juristischen Person oder 
an einer rechtsfähigen Personengesellschaft, die ihren satzungsgemäßen Sitz im Inland haben, oder darüber 
abgibt, ob einem Verein mit dem statutengemäßen Sitz im Inland als stimmberechtigte Mitglieder überwiegend 
Ausländer angehören bzw. ob sich dessen Leitungsorgan überwiegend aus Ausländern zusammensetzt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis 21.000 Euro zu ahnden. 
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27.) Wiener Baumschutzgesetz  
LGBl 27/1974  
 
§ 13. (1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 ohne vorherige Bewilligung mehr als 20 Bäume entfernt oder 
entfernen lässt, ist vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, wer 

1. die im § 2 festgelegte Erhaltungspflicht verletzt, 
2. einen der nach § 3 Abs. 1 verbotenen Eingriffe setzt, 
3. einen Baum entgegen den Bestimmungen des § 4 ohne vorherige Bewilligung entfernt oder entfernen lässt, 
4. die vorgeschriebene Ersatz- oder Umpflanzung nicht vornimmt oder Maßnahmen setzt, die die vorge-
schriebene Ersatz- oder Umpflanzung unmöglich machen, 
5. die Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 1 verletzt, 
6. Bäume entgegen § 11a vor dem Einlangen der Baubeginnsanzeige bei der Baubehörde entfernt oder ent-
fernen läßt, oder 
7. entgegen den Bestimmungen des § 12 den Zutritt verhindert oder Auskünfte verweigert. 

 
(3) Die Verwaltungsübertretungen sind vom Magistrat in den Fällen des Abs. 2 Z 1 bis 4 mit Geldstrafe von 700 
Euro bis zu 42.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, in den 
Fällen der Z 5 bis 7 mit Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Werden strafbare Handlungen im Sinne des Abs. 2 im Zuge von Bauführungen begangen, so treffen die an-
gedrohten Strafen auch den Bauführer und seinen Betriebsleiter, das ist derjenige, der auf der Baustelle für die 
Umsetzung der Baupläne in die Realität vom Bauführer beauftragt ist (Polier und dgl.), wenn und soweit sie es bei 
der Auswahl oder der Überwachung der Aufsichtsperson an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen lassen oder 
wenn die strafbare Handlung mit ihrem Wissen begangen worden ist. Der Bauführer und sein Betriebsleiter sind 
in solchen Fällen auch dann strafbar, wenn der Täter selbst nicht bestraft werden kann. 
 
(5) Der Versuch strafbarer Handlungen im Sinne des Abs. 2 ist strafbar. 
 
(6) Die Zeit der Anhängigkeit eines Verfahrens gemäß Abs. 1 vor dem ordentlichen Gericht ist in die Verjährungs-
frist (§ 31 Abs. 2 VStG) nicht einzurechnen. 
 
(7) Der Magistrat hat im Straferkenntnis, in dem jemand einer nach diesem Gesetz strafbaren Übertretung schul-
dig erkannt wird, auf Antrag des Geschädigten auch über die aus dieser Übertretung abgeleiteten privatrechtli-
chen Ansprüche des Geschädigten an den Beschuldigten zu entscheiden (§ 57 VStG). 
 
§ 17. (1) Die Vollziehung dieses Gesetzes, ausgenommen § 13 Abs. 1, obliegt dem Magistrat. Dieser ist auch 
Bemessungsbehörde hinsichtlich der Ausgleichsabgabe. 
 
(2) Über Beschwerden in Angelegenheiten der Ausgleichsabgabe und der abgabenrechtlichen Verwaltungsüber-
tretungen zu diesen Abgaben entscheidet das Bundesfinanzgericht. Über Beschwerden in allen übrigen Fällen 
entscheidet das Verwaltungsgericht Wien. 
 
 
28.) Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz  
LGBl 30/1996  
 
§ 23. (1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. als Verantwortlicher einer Prüf- oder Überwachungsstelle einer von der Akkreditierungsstelle oder deren 
ausgewiesenen beauftragten Sachverständigen die gemäß § 5 Abs. 8 verlangte Überprüfung nicht ermöglicht; 
2. als Verantwortlicher einer Prüf- oder Überwachungsstelle die Pflichten gemäß §§ 8 oder 9 nicht erfüllt; 
3. als verantwortlicher Hersteller eines Bauproduktes oder dessen in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässiger Bevollmächtigter nicht für eine dem § 17 Abs. 3 
und 4 entsprechende CE-Kennzeichnung sorgt; 
4. ein Bauprodukt ohne erforderliche CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt; 
5. ein Bauprodukt, für das als Nachweis der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen ÜA erforderlich ist, ohne die-
ses Einbauzeichen ÜA auf dem Markt bereitstellt; 
6. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder mit Einbauzeichen ÜA in Verkehr bringt oder auf dem Markt 
bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind; 
7. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung oder Einbau-
zeichen ÜA falsche oder mangelhafte Angaben enthält; 
8. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann; 

384 
 

9. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen einer für die-
ses Bauprodukt erteilten Österreichischen technischen Zulassung entspricht; 
10. sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr bringt oder auf dem Markt be-
reitstellt; 
11. es unterlässt, den in Bescheiden getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde Folge zu leis-
ten; 
12. Bauprodukte verwendet, die nicht dem § 21a entsprechen. 
  

(2) Die Verwaltungsübertretungen sind vom Magistrat 
a) in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 mit einer Geldstrafe bis 3.500 Euro, 
b) in den Fällen des Abs. 1 Z 3 mit einer Geldstrafe bis 14.000 Euro und 
c) in den Fällen des Abs. 1 Z 4 bis 12 mit einer Geldstrafe bis 50.000 Euro 

zu bestrafen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit sind Ersatzfreiheitsstrafen zu a) bis zu einer Woche, zu b) bis zu 
vier Wochen und zu c) bis zu sechs Wochen zu verhängen. 
 
(3) Die Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4 bis 10 gelten als Dauerdelikte. Die Frist für die Verfolgungs-
verjährung beginnt ab Herstellung des rechtskonformen Zustands zu laufen. 
 
(4) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt gemäß Abs. 1 Z 4 bis 10 ist die Anbringung der Kennzeichnung auf 
einer Datenplakette, auf der Verpackung oder in Begleitunterlagen gleichzuhalten. 
 
(5) Geldstrafen für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4 bis 11 fließen dem Österreichischen Institut für 
Bautechnik zu und sind für Zwecke der Marktüberwachung von Bauprodukten zu verwenden. 
 
(6) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 4 bis 10 bezieht, können für verfallen 
erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht in Verkehr gebracht 
oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 
 
 
29.) Wiener Buschenschankgesetz  
LGBl 4/1976  
 
§ 12. (1) Wer den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2, § 3, § 4 Abs. 1, 3 und 3c sowie 3e bis 3g, § 5 Abs. 1 und 
2, § 6 Abs. 1 und 3, § 7 Abs. 1 und 3, § 8, § 9 Abs. 1, § 10, § 11 Abs. 4 und der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnungen sowie den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Bescheiden zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist hieffür mit einer Geldstrafe bis zu 1.400 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Im Fall einer rechtskräftigen Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 hat der Magistrat 
dem Buschenschenker bei erstmaliger Übertretung die Untersagung der Ausübung des Buschenschankes anzu-
drohen und bei mehrmaliger einschlägiger Übertretung die Ausübung des Buschenschankes zu untersagen. Die 
Untersagung kann auf die Dauer des jeweils angemeldeten Ausschankes oder auch auf einen nach Monaten 
oder Jahren kalendermäßig zu bemessenden Zeitraum ausgesprochen werden, jedoch darf der Untersagungs-
zeitraum zwei Jahre nicht übersteigen. 
 
 
30.) Wiener Datenschutzgesetz  
LGBl125/2001  
 
§ 5. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 260.000 Schilling zu ahnden ist, wer 

a) sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datei verschafft oder einen erkennbar widerrechtlichen 
Zugang vorsätzlich aufrechterhält oder 
b) Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 4 Abs. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 
15 des Datenschutzgesetzes 2000) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm gemäß §§ 46 oder 47 des Da-
tenschutzgesetzes 2000 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet oder 
c) Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid verwendet, nicht beauskunftet, nicht richtig 
stellt oder nicht löscht oder 
d) Daten vorsätzlich entgegen § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 26 Abs. 7 des Datenschutzge-
setzes 2000 löscht. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 130.000 Schilling zu ahnden ist, wer 

a) Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 17 des Datenschutzgesetzes 2000 erfüllt zu haben oder 
b) Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Landesregierung 
gemäß § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 13 des Datenschutzgesetzes 2000 eingeholt zu haben 
oder 
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c) seine Offenlegungs- oder Informationspflichten gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit den 
§§ 23, 24 oder 25 des Datenschutzgesetzes 2000 verletzt oder 
d) die gemäß § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 14 des Datenschutzgesetzes 2000 erforderli-
chen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern kann ausgesprochen werden (§§ 10, 17 und 18 Verwaltungsstrafge-
setz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52), wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 
in Zusammenhang stehen. 
 
(5) Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 3 ist der Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde. Dies gilt 
auch, falls der Auftraggeber (Dienstleister) keinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz im Inland hat. 
 
 
31.) Wiener Ehrenzeichengesetz  
LGBl 35/1967  
 
§ 6. (1) Dem Beliehenen ist das Recht des Tragens der Auszeichnung von der Landesregierung bei Verurteilung 
wegen eines Verbrechens abzuerkennen. Bei wiederholter Verurteilung wegen eines Vergehens oder einer Über-
tretung hat die Aberkennung zu erfolgen, wenn durch diese Straftaten das Ansehen des Bundeslandes Wien 
beeinträchtigt wird. 
 
(2) Wer das Ehrenzeichen des Landes Wien unbefugt in einer Form verändert, aus der sich keine Täuschung der 
Öffentlichkeit über den Charakter der Auszeichnung ergeben kann, begeht, sofern nicht ein strenger zu bestra-
fender Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geld bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
 
32.) Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz  
LGBl 46/2005  
 
§ 72. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, 
sofern sich aus den Absätzen 2 oder 3 nichts anderes ergibt, wer 

1. eine nach § 5 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Genehmigung errichtet, wesentlich 
ändert oder betreibt, 
2. als Rechtsnachfolger die Behörde vom Wechsel nicht verständigt (§ 26 Abs. 2) oder ohne Fertigstellungs-
anzeige (§ 12 Abs. 6) eine Erzeugungsanlage in Betrieb nimmt, 
3. die Erzeugungsanlage ohne die gemäß § 13 Abs. 1 erforderliche Betriebsgenehmigung – ausgenommen 
Probebetrieb – betreibt, 
4. den Bestimmungen der §§ 16, 18, 20 Abs. 1, 21 Abs. 1, oder 28 Abs. 12 zuwider handelt, 
5. die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten einer betroffenen Liegenschaft oder allfällige Bergbaube-
rechtigte nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der Vorarbeiten in Kenntnis setzt (§ 22 Abs. 7), 
6. entgegen § 28 Abs. 1 nicht alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwere Unfälle zu verhüten oder 
deren Folgen für Menschen und Umwelt zu begrenzen, 
7. entgegen § 28 Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht Mitteilung macht oder entgegen § 28 Abs. 3 Mitteilun-
gen an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert, 
8. entgegen § 28 Abs. 4 kein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ausarbeitet, verwirklicht und zur Ein-
sicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Änderungen der Anlage nicht überprüft und erforderlichen-
falls ändert, 
9. entgegen § 28 Abs. 5 und 7 keinen Sicherheitsbericht erstellt, einen solchen entgegen § 28 Abs. 7 der Be-
hörde nicht binnen angemessener Frist übermittelt oder entgegen § 28 Abs. 8 nicht überprüft und aktualisiert, 
10. entgegen § 28 Abs. 9 keinen internen Notfallplan erstellt oder einen solchen nicht aktualisiert oder entge-
gen § 28 Abs. 10 zweckdienliche Informationen nicht austauscht, 
11. entgegen § 28 Abs. 11 möglicherweise betroffene Personen und Einrichtungen mit Publikumsverkehr nicht 
über die Gefahren, Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Falle eines schweren Unfalls längs-
tens alle fünf Jahre informiert, solche Informationen nicht alle drei Jahre überprüft und aktualisiert oder der Öf-
fentlichkeit nicht ständig zugänglich macht, 
12. den Netzzugang zu nicht genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen gewährt (§ 30 Abs. 1), gegen die 
Bestimmung des § 32 Abs. 1 verstößt oder die Verweigerung des Netzzugangs nicht schriftlich begründet (§ 
32 Abs. 2), 
13. den Betrieb eines Netzes ohne Bestellung eines geeigneten Betriebsleiters aufnimmt, die Bestellung des 
Betriebsleiters nicht genehmigen lässt oder das Ausscheiden sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für 
die Genehmigung seiner Bestellung nicht schriftlich anzeigt (§ 35), 
14. den Pflichten gemäß den §§ 33 Abs. 6, 7 oder 8, 36, 38, 41, 41a Abs. 1 oder 5, 42, 42a Abs. 1, 3 oder 4, 
46b, 49, 53 Abs. 1, 2 oder 3 oder 55 Abs. 2 oder 4 nicht entspricht, 
15. der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§ 40 Abs. 3) nicht entspricht oder das Recht zum Netz-
anschluss (§ 39) verletzt, 
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16. den Pflichten gemäß den §§ 43a, 44a oder 46 Abs. 4 nicht entspricht, 
17. die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ohne Genehmigung gemäß § 50 Abs. 2 oder die Tätig-
keit eines Bilanzgruppenkoordinators ohne Einhaltung der Voraussetzungen des § 42a ausübt, 
18. die Bereitstellung der Primärregelleistung nicht mittels einer vom Regelzonenführer oder von einem von 
diesem Beauftragten durchgeführten Ausschreibung gemäß den Bestimmungen des § 52 erfolgt, 
19. ein Verteilernetz ohne elektrizitätsrechtliche Konzession betreibt (§ 54 Abs. 1), 
20. die elektrizitätswirtschaftliche Konzession entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes durch Dritte ausü-
ben lässt (§ 58 Abs. 1), 
21. trotz der gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 oder Abs. 5, § 60 Abs. 1 oder § 61 Abs. 3 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters die elektrizitätswirtschaftliche Konzession ausübt, ohne die 
Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers (§ 59 Abs. 2) oder der Übertragung der Ausübung an 
einen Pächter (§ 60 Abs. 2) erhalten zu haben, 
22. die Bestellung eines Pächters (§ 60 Abs. 2) oder Geschäftsführers (§ 59 Abs. 2) nicht genehmigen lässt 
oder das Ausscheiden des Pächters oder Geschäftsführers oder das Wegfallen einer Voraussetzung für die 
Genehmigung nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, 
23. den in Bescheiden, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Auflagen, Aufträgen 
oder Bedingungen zuwider handelt oder die in den Bescheiden enthaltenen Fristen nicht einhält, 
24. den Pflichten gemäß § 68a nicht nachkommt, 
25. den Pflichten gemäß § 70 oder § 70a nicht nachkommt, 
26. den Pflichten gemäß § 75 nicht nachkommt, 
27. den Vorschriften gemäß § 77, § 78 oder § 78a nicht entspricht. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier 
Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Verteilernetz 
mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 46 Abs. 4, 52 Abs. 2, 70 oder 70a 
nicht entspricht. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
50.000 Euro und höchstens 75.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Vertei-
lernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 32 Abs. 1, 38, 41, 41a, 42 
Abs. 2, 42a Abs. 4, 43a, 44a, 49, 54 Abs. 1 oder 55 nicht entspricht. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession an einen Pächter geneh-
migt, so ist dieser verantwortlich. 
 
(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1, 2 oder 3 bezeichnete Tat oder deren Ver-
such (Abs. 4) den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
33.) Wiener Feldschutzgesetz  
LGBl 38/1969  
 
§ 5. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren 
Strafe unterliegt, wer 
a) einen Feldfrevel gemäß § 2 lit. a bis c setzt, 
b) einen sonstigen Feldfrevel setzt, oder unbefugt entgegen den Bestimmungen des § 3 einen durch Verbotsta-
feln gekennzeichneten Weg betritt oder befährt, oder 
c) grob fahrlässig der ihm gemäß § 4 obliegenden Aufsichtspflicht nicht nachkommt, so dass eine strafunmündige 
Person eine der in lit. b angeführten Handlungen setzt. 
 
(2) Übertretungen des Abs. 1 lit. a sind mit Geldstrafen von 14 Euro bis zu 350 Euro, oder im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Arrest bis zu drei Wochen, Übertretungen des Abs. 1 lit. b und c mit Geldstrafen von 35 Euro bis 
700 Euro oder im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu fünf Wochen zu bestrafen. Bei Vorliegen beson-
ders erschwerender Umstände kann auf Arrest bis zu fünf Wochen erkannt werden. 
 
(3) Der Versuch eines Feldfrevels gemäß § 2 lit. d bis m ist strafbar. 
 
(4) Der Verfall der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht oder des Erlöses daraus, sowie der 
Werkzeuge, die zur Begehung einer nach Abs. 1 strafbaren Handlung verwendet wurden, kann ausgesprochen 
werden. 
 
(5) Die Behörde hat im Straferkenntnis, womit jemand einer nach diesem Gesetz strafbaren Übertretung schuldig 
erkannt wird, auf Antrag des Geschädigten auch über die aus dieser Übertretung abgeleiteten privatrechtlichen 
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Ansprüche des Geschädigten an den Beschuldigten zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstrafgesetzes - VStG. 
1950). 
 
 
34.) Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz  
LGBl 17/1957  
 
§ 18. (1) Wer 

a) den Vorschriften der §§ 2, 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 bis 9, 5, 7 Abs. 1 bis 4, 8 Abs. 2, 9, 10 Abs. 1 bis 3 und 5 bis 
7, 12 Abs. 1, 14 Abs. 2, 14a Abs. 1 bis 3, 15, 15a Abs. 1, 2 und 4, 15b Abs. 1 und 3, 15c, 15d, 15e, 15g und 
16 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes oder einer auf Grund desselben ergangenen Verordnung zuwiderhandelt 
oder unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 die auf Grund dieses Gesetzes in Bescheiden vorgeschrie-
benen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht einhält, 
b) eine Anzeige gemäß § 12 Abs. 6 unterlässt oder eine untersagte Feuerstätte errichtet, eine untersagte Än-
derung der Heizleistung oder der Brennstoffart durchführt, 
c) eine Überprüfungstätigkeit im Sinne des § 15g ausübt, ohne von der Behörde zum Überprüfungsorgan be-
stellt zu sein, 

begeht eineVerwaltungsübertretung. 
 
(2) Einer Verwaltungsübertretung macht sich ferner schuldig, wer sonstige brandgefährliche Handlungen oder 
Unterlassungen ohne die nach Lage des Falles gebotene Vorsicht gegen das Entstehen eines Brandes begeht, 
sofern sein Verhalten nicht Tatbestand einer anderen Straftat bildet. Ebenso ist strafbar, wer einen gegen ihn 
gerichteten rechtskräftigen Auftrag oder Bescheid innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 und 2 werden mit Geldstrafen bis zu 21.000 Euro bestraft; für den 
Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(4) Wer die Verwaltung eines Gebäudes oder einer Liegenschaft ausübt, ist für die Verletzung der dem Eigentü-
mer durch dieses Gesetz, eine dazu erlassene Verordnung oder bescheidmäßig auferlegten Pflichten an dessen 
Stelle verantwortlich, wenn die Tat ohne Veranlassung und Vorwissen des Eigentümers begangen wurde. Der 
Eigentümer ist neben dem Verwalter verantwortlich, wenn er es bei dessen Auswahl oder Beaufsichtigung an der 
nötigen Sorgfalt fehlen ließ. 
 
 
35.) Wiener Fiaker- und Pferdemietwagengesetz  
LGBl 57/2000  
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. unbefugt Personen gegen Entgelt mittels Pferdekutschen befördert; 
2. seine Konzession durch einen nicht genehmigten Geschäftsführer oder Pächter ausüben lässt; 
3. die im § 12 auferlegten Pflichten verletzt; 
4. in anderer als der in Z 1, 2 und 3 bezeichneten Weise gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen verstößt; 
5. den in gemäß § 17 Abs. 1 als Gesetze in Geltung stehenden Vorschriften zuwiderhandelt. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit einer Geldstrafe von 140 Euro bis zu 3.500 Euro zu bestra-
fen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn durch eine Zuwiderhandlung gegen § 12 Abs. 3 auch ein 
tierschutzrechtlich strafbarer Tatbestand verwirklicht wird. 
 
(4) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters genehmigt, so sind Geldstrafen gegen den Ge-
schäftsführer oder Pächter zu verhängen. 
 
 
36.) Wiener Fischereigesetz  
LGBl 1/1948  
 
§ 58. (1) Fischereiaufseher sind verpflichtet, bei Ausübung ihrer Funktion das Dienstabzeichen an der linken 
Brustseite sichtbar zu tragen und ihren Dienstausweis mit sich zu führen. Der Dienstausweis ist auf Verlangen - 
bei Gefahr im Verzug erst nach deren Beseitigung - der von der Amtshandlung betroffenen Person vorzuweisen. 
In Ausübung ihrer Funktion genießen Fischereiaufseher den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch Beam-
ten (§ 74 Z 4 StGB) einräumt. 
 
(2) Fischereiaufseher sind in Ausübung ihrer Funktion in ihrem Aufsichtsgebiet (Fischwasser einschließlich Ufer-
grundstücke) befugt, 

a) Wasserfahrzeuge oder schwimmende Anlagen, die für Zwecke der Fischerei Verwendung finden, Fische-
reigeräte und Fischbehälter zu untersuchen und eingefriedete Grundstücke (§ 39 Abs. 3) zu betreten; 
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b) Personen, die von ihnen bei einem Eingriff in ein fremdes Fischereirecht oder bei einer nach diesem Ge-
setz oder einer darauf gegründeten Verordnung strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden oder 
sonst in dringendem Verdacht stehen, einen Eingriff in ein fremdes Fischereirecht oder eine Verwaltungsüber-
tretung nach diesem Gesetz oder einer darauf gegründeten Verordnung begangen zu haben, anzuhalten, de-
ren Identität zu überprüfen, zum Sachverhalt zu befragen sowie deren Fahrzeuge und Gepäckstücke unter 
Vermeidung allen unnötigen Aufsehens, jeder nicht unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung der Be-
teiligten, unter möglichster Schonung ihres Rufes und ihrer mit dem Gegenstand der Untersuchung nicht zu-
sammenhängenden Privatgeheimnisse sowie unter sorgfältigster Wahrung der Schicklichkeit und des Anstan-
des zu durchsuchen; 
c) Personen, die verdächtig sind, einen Eingriff in ein fremdes Fischereirecht begangen zu haben, zum Zwe-
cke der Vorführung vor das nächste erreichbare Organ der öffentlichen Sicherheit festzunehmen, wenn sie auf 
frischer Tat oder unmittelbar nach deren Begehung auf Grund glaubwürdiger Hinweise auf die Täterschaft be-
treten werden und sie dem anhaltenden Fischereiaufseher unbekannt sind, sich nicht ausweisen oder ihre 
Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist; 
d) Personen, deren Festnahme nach lit. c zulässig ist, auch über ihre Aufsichtsgebiete hinaus zu verfolgen 
und außerhalb derselben, jedoch im Gebiet des Landes Wien, festzunehmen, wenn sich diese der Festnahme 
durch Flucht zu entziehen versuchen; 
e) bei von ihnen auf frischer Tat betretenen Personen die von der Begehung der strafbaren Handlung herrüh-
renden sowie die zur Verübung derselben bestimmten Sachen zu beschlagnahmen; 
f) bei Personen, die verdächtig erscheinen, eine nach diesem Gesetz oder einer darauf gegründeten Verord-
nung strafbare Handlung in ihrem Aufsichtsgebiet begangen zu haben, jene Sachen zu beschlagnahmen, die 
dem Anschein nach von der Ausführung der strafbaren Handlung herrühren oder zur Verübung derselben be-
stimmt sind, sofern für deren Mitnahme kein glaubwürdiger Rechtfertigungsgrund dargetan wird; 
g) beim Fischfang sowie beim Fischtransport wahrgenommene Tierquälereien abzustellen. 

 
(3) Beschlagnahmte Sachen sind unverzüglich der zuständigen Behörde zu übergeben oder zurückzustellen, 
wenn der Grund zur Beschlagnahme schon vor ihrer Übergabe weggefallen ist. Beschlagnahmte lebende Fische, 
deren Fang verboten ist, sind in das Fischwasser zurückzuversetzen. 
 
§ 64. (1) Wer 

a) den §§ 1 Abs. 3 und 4, 2, 13 Abs. 7, 24 Abs. 1 zweiter Satz, 27 Abs. 1, 2 und 4, 28 Abs. 2, 29 Abs. 1 bis 4, 
37 Abs. 1 und 3, 39 Abs. 1 bis 3, 40 letzter Satz, 42 Abs. 1, 3 und 4, 43, 45, 46 Abs. 1, 47 Abs. 2, 49, 50, 51 
Abs. 1 und 2, 52, 53 Abs. 3, 54 Abs. 1, 55 Abs. 1 und 2, 56 Abs. 1 und 2, 57 Abs. 2 sowie 57a Abs. 6 zweiter 
Satz, 9 erster Satz und 10, 57b Abs. 2 zweiter Satz sowie den auf die §§ 8 Abs. 3, 11 Abs. 1, 24 Abs. 1, 45 
Abs. 1 und 2, 46 Abs. 2, 48, 49 Abs. 5 zweiter Satz, 51 Abs. 4, 53 Abs. 1, 54 Abs. 2, 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 und 
58 Abs. 2 lit. g gegründeten Verordnungen und Anordnungen zuwiderhandelt, 
b) die in den Bescheiden nach §§ 49a Abs. 1 und 53 Abs. 4 enthaltenen Auflagen nicht einhält oder 
c) eine Untersuchung nach § 58 Abs. 2 lit. a oder eine Durchsuchung nach § 58 Abs. 2 lit. b verweigert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichtes fallenden straf-
baren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.400 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere wenn der Täter schon mehrfach wegen Übertretungen 
nach diesem Gesetz bestraft worden ist, ist der Täter mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Ist der Täter bereits wegen einer Übertretung nach diesem Gesetz rechtskräftig bestraft worden oder hat er 
sich im Zusammenhang mit der Tat auch des Verbrechens des Widerstandes gegen die Staatsgewalt oder des 
Vergehens des tätlichen Angriffes auf einen Beamten schuldig gemacht, kann im Straferkenntnis auch auf den 
Verlust der Fähigkeit zum Besitz einer Fischerkarte oder Fischergastkarte auf die Dauer von längstens drei Jah-
ren erkannt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Von jedem auf Grund dieses Gesetzes ergangenen rechtskräftigen Straferkenntnis ist der Wiener Fischerei-
ausschuss in Kenntnis zu setzen. 
 
 
37.) Wiener Frühförderungsgesetz  
LGBl 21/2010  
 
§ 7. Die Nichterfüllung der in § 3 festgelegten Besuchspflicht stellt eine Verwaltungsübertretung dar und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
 
38.) Wiener Garagengesetz  
LGBl 34/2009  
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§ 57. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Ausgleichsabgabe verkürzt wird, sind als Verwal-
tungsübertretungen mit Geldstrafen bis 21.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstra-
fe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Sonstige Übertretungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Durchführungsver-
ordnungen sind nach den Strafbestimmungen der Bauordnung für Wien zu bestrafen. 
 
 
39.) Wiener Gasgesetz 
LGBl 63/2006  
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 
mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer den Bestimmungen dieses Geset-
zes sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, Bescheide oder Aufträge zuwider handelt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die im Abs. 1 bezeichnete Tat den Tatbestand einer mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet. 
 
 
40.) Wiener Gemeindewahlordnung  
LGBl 16/1996  
 
§ 19b. (1) Gegen die Wählerevidenz für Unionsbürger kann jede Person mit Hauptwohnsitz in Österreich unter 
Angabe ihres Namens und der Wohnadresse beim Magistrat schriftlich oder mündlich Einspruch erheben. An den 
Einspruch müssen die zur Begründung notwendigen Belege angeschlossen sein. Wenn der Einspruch mündlich 
erhoben wird, ist sein wesentlicher Inhalt in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Einspruchswerber zu unter-
schreiben ist. 
 
(2) Gegenstand des Einspruchs kann ausschließlich das Verlangen der Eintragung eines Wahlberechtigten in die 
Wählerevidenz für Unionsbürger oder die Streichung eines Nicht-Wahlberechtigten aus der Wählerevidenz für 
Unionsbürger sein. Alle Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein 
Einspruch von mehreren Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter ge-
nannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(3) Wer gegen die Wählerevidenz für Unionsbürger offensichtlich mutwillig Einsprüche erhebt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstra-
fe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Der von einem Einspruch Betroffene ist vom Magistrat binnen zwei Wochen ab Einlangen des Einspruches 
unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Einspruchsgründe zu verständigen. Dem Betroffenen steht es frei, binnen 
zwei Wochen nach Zustellung der Verständigung schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
(5) Über Einsprüche entscheidet in erster Instanz die Bezirkswahlbehörde jenes Gemeindebezirkes, auf den sich 
die beantragte Änderung der Wählerevidenz für Unionsbürger bezieht. Die Bestimmungen der §§ 34 zweiter Satz 
und 35 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz finden sinngemäß Anwendung. 
 
(6) Gegen die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde können der Einspruchswerber und der von der Entschei-
dung Betroffene binnen zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Magistrat eine begründe-
te Berufung einbringen. Der Berufungsgegner ist vom Magistrat davon unverzüglich mit dem Hinweis zu verstän-
digen, dass es ihm freisteht, innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Verständigung zu den vorgebrach-
ten Berufungsgründen Stellung zu nehmen. Die Berufung samt einer allfälligen Stellungnahme ist der Stadtwahl-
behörde zu übermitteln, die darüber in zweiter und letzter Instanz entscheidet. Die Bestimmungen der §§ 34 zwei-
ter Satz und 35 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz finden sinngemäß Anwendung. 
 
(7) Zur Entscheidung über Einsprüche und Berufungen sind die Bezirkswahlbehörden und die Stadtwahlbehörde 
von ihren Vorsitzenden mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr einzuberufen. Eine Einberufung der je-
weiligen Behörde kann jedoch unterbleiben, wenn in einem Kalendervierteljahr keine Einsprüche oder Berufun-
gen vorliegen. 
 
§ 29. (1) Den wahlwerbenden Parteien (§ 43) sind auf ihr Verlangen spätestens am ersten Tag der Auflegung des 
Wählerverzeichnisses Abschriften desselben gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. 
 
(2) Die wahlwerbenden Parteien haben dieses Verlangen spätestens zwei Wochen vor der Auflegung des Wäh-
lerverzeichnisses beim Magistrat zu stellen. Die Anmeldung verpflichtet zur Bezahlung von zunächst 50 % der 
beiläufigen Herstellungskosten. Die restlichen Kosten sind beim Bezug der Abschriften zu entrichten. 
 
(3) Unter denselben Bedingungen sind auch allfällige Nachträge zum Wählerverzeichnis auszufolgen. 
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(4) Die Abschriften des Wählerverzeichnisses können über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern gegen 
Kostenersatz ausgegeben werden, doch ist der Inhalt auf die Daten des Wählerverzeichnisses zu beschränken. 
Der Antrag ist von einem ausdrücklich für den Fall der Nichteinhaltung der nachstehenden Vorschrift Verantwort-
lichen zu fertigen. Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe solcher Datenträger an Datenverarbeitungsin-
stitute, Adressbüros oder sonst an Dritte zur kommerziellen Verwertung ist als Verwaltungsübertretung strafbar. 
Zuwiderhandlungen sind vom Magistrat als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 2.100 Euro, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 32. Wer offensichtlich mutwillig Einspruch erhebt oder wer in einem Wähleranlageblatt wissentlich unwahre 
Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu 210 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 39. (1) Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zuständi-
gen Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufent-
halts im Ausland, haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. 
 
(2) Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für die Ausübung des Wahlrechts haben ferner Personen, denen 
der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bett-
lägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder wegen ihrer Unterbringung in gerichtli-
chen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist, und 
welche die Möglichkeit der Stimmenabgabe vor einer besonderen Wahlbehörde (§ 71 Abs. 1) in Anspruch neh-
men wollen, sofern nicht die Ausübung des Wahlrechts gemäß § 70 oder 72 in Betracht kommt. 
 
(2a) Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und Trans-
portfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, unmöglich ist, erhalten 
eine Wahlkarte bei allen Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen amtswegig zugestellt, wenn sie dies beim 
Magistrat schriftlich beantragen. Hierbei haben sie nachweislich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie ihres Wahl-
rechts im Fall eines Wechsels des Hauptwohnsitzes oder der Zustelladresse auf Grund einer sich daraus erge-
benden Fehlzustellung der Wahlkarte verlustig gehen könnten, wenn sie den Magistrat in einem solchen Fall nicht 
entsprechend in Kenntnis setzen. Die amtswegige Zustellung endet mit der Streichung aus den in §§ 19a und 20 
genannten Evidenzen der Wahlberechtigten oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen. Personen, die einen 
entsprechenden Antrag gestellt haben, haben den Magistrat gegebenenfalls über den Wegfall der Voraussetzun-
gen in Kenntnis zu setzen. Der Beginn und das Ende der amtswegigen Zustellung der Wahlkarte ist in den in §§ 
19a und 20 genannten Evidenzen der Wahlberechtigten einzutragen. 
 
(3) Fallen bei einem Wahlberechtigten nachträglich die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Wahlkar-
te aus Gründen des Abs. 2 weg, so hat er das magistratische Bezirksamt, in dessen Bereich er sich aufgehalten 
hat, rechtzeitig vor dem Wahltag zu verständigen, dass er auf einen Besuch durch eine gemäß § 71 eingerichtete 
besondere Wahlbehörde verzichtet. 
 
(4) Wer sich fälschlich als nicht geh- oder transportfähig oder als bettlägerig ausgibt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und wird vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
§ 52. (1) Spätestens am 14. Tag vor dem Wahltag bestimmt der Bürgermeister die Wahllokale, die im § 57 Abs. 1 
vorgesehenen Verbotszonen und die Wahlzeit. 
 
(2) Die nach Abs. 1 und nach § 51 Abs. 1 getroffenen Verfügungen sind spätestens am fünften Tag vor dem 
Wahltag in der üblichen Weise, jedenfalls aber auch durch Anschlag am Gebäude des Wahllokales kundzuma-
chen. In der Kundmachung ist auch an das im § 57 ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlung 
und des Waffentragens mit dem Beifügen zu erinnern, dass Übertretungen dieser Verbote vom Magistrat als 
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen geahndet werden. 
 
(3) Der Magistrat hat zugleich mit der Festsetzung der besonderen Wahlsprengel (§§ 70 und 72) auch zu be-
stimmen, wie viele besondere Wahlbehörden gemäß § 71 Abs. 1 eingerichtet werden. Diese Verfügung ist ortsüb-
lich kundzumachen. 
 
§ 60. (1) Die Leitung der Wahl im Wahlsprengel steht der Sprengelwahlbehörde zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beach-
tung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der Wahlbe-
hörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der An-
ordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet. 
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§ 64. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten Wählern sind seitens der 
Wahlbehörde geeignete Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung zur Verfügung zu stel-
len. Behinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie selbst auswählen können und gegenüber dem Wahl-
leiter bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, 
darf die Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als behindert gelten Personen, denen die Ausfüllung der amtlichen Stimmzettel ohne fremde Hilfe nicht zu-
gemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmenabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als behindert ausgibt begeht eine Verwaltungsübertretung und wird vom Magistrat mit 
Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechts in Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 70 die näheren Bestimmungen. 
 
§ 73. (1) Zur Stimmenabgabe dürfen nur die von den Wahlleitern gleichzeitig mit den Wahlkuverts den Wählern 
übergebenen Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2) Die amtlichen Stimmzettel haben die Parteibezeichnung einschließlich allfälliger Kurzbezeichnungen, Rubri-
ken mit einem Kreis, Stimmzettel für den Gemeinderat jeweils einen freien Raum zur Eintragung eines Bewerbers 
aus dem Kreiswahlvorschlag und von zwei Bewerbern derselben Parteiliste aus dem Stadtwahlvorschlag, im 
Übrigen aber, unter Berücksichtigung der gemäß § 50 erfolgten Veröffentlichung, die aus den Anlagen 8 und 9 
ersichtlichen Angaben zu enthalten. Amtliche Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung des Magistrats hergestellt 
werden. Stimmzettel für die Gemeinderatswahl sind aus weißem (bei einer gleichzeitig durchzuführenden Natio-
nalratswahl aus rosafarbenem), Stimmzettel für die Bezirksvertretungswahlen sind aus gelbem Papier herzustel-
len. Die Größe und das Format (Quer- oder Hochformat) der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der 
im Bezirk zu berücksichtigenden Wahlparteien zu richten. Das Ausmaß soll ungefähr 14 1/2 bis 15 1/2 cm in einer 
Dimension und 20 bis 22 cm in der anderen Dimension betragen, kann aber auch nach Notwendigkeit größer 
sein. Es sind für alle Parteibezeichnungen die gleiche Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die 
Kurzbezeichnungen einheitlich größtmögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Partei-
bezeichnungen kann die Größe der Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend ange-
passt werden. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat einheitlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien sind bei 
allen Parteien in gleicher Stärke auszuführen. 
 
(3) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu 210 Euro und im Uneinbrin-
gungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. Hiebei können unbefugt hergestellte amtliche 
Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt 
werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(4) Der Strafe nach Abs. 3 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl be-
stimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
41.) Wiener Gentechnik-Vorsorgegesetz  
LGBl 53/2005  
 
§ 10. (1) Wer 

1. GVO ohne Bewilligung gemäß § 4 ausbringt, 
2. den in Bescheiden gemäß § 4 enthaltenen Geboten oder Verboten zuwiderhandelt, 
3. der Meldepflicht gemäß § 4 Abs. 4 nicht nachkommt, 
4. der Informationspflicht gemäß § 5 zuwiderhandelt, 
5. den Aufträgen gemäß § 6 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 
6. einer Verpflichtung nach §§ 6 Abs. 4 oder 7 Abs. 5 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, bei Vorliegen erschwerender Um-
stände und im Wiederholungsfall bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Bildet das nach § 4 unzulässige Ausbringen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, endet das straf-
bare Verhalten erst mit der Beseitigung (Vernichtung oder Entsorgung) der ausgebrachten GVO. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
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42.) Wiener Getränkesteuergesetz 
LGBl 3/1992  
 
§ 5. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Steuer mit einem Betrag von höchstens 300.000 
Schilling verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis 600.000 Schilling zu bestrafen; für 
den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Steuer mit einem Betrag von mehr als 300.000 Schilling 
fahrlässig oder vorsätzlich verkürzt wird, sind vom Gericht als Finanzvergehen mit Freiheitsstrafen bis zu neun 
Monaten oder mit Geldstrafen bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages zu bestrafen; für den Fall der Un-
einbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Monaten festzusetzen. 
 
(2) Wer die Getränkesteuer nicht bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit entrichtet oder die Steuererklärung nicht termin-
gemäß einreicht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, soweit die Tat nicht nach Abs. 1 zu bestrafen ist, 
mit Geldstrafen bis zu 6.000 Schilling zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Er-
satzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen festzusetzen. 
 
 
43.) Wiener Heilvorkommen- und Kuranstaltengesetz  
LGBl 13/2007  
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, wer 

1. nicht mindestens alle fünf Jahre eine Analyse nach § 5 Abs. 1 von den im § 5 Abs. 2 angeführten Anstalten 
oder Sachverständigen durchführen lässt oder die Analysenbefunde nicht zur jederzeitigen Einsicht durch Or-
gane des Magistrats bereithält; 
2. die im § 6 angeführten Verbote nicht einhält; 
3. die Bestimmungen über die Anwendung von Zusatztherapien und Verwendung von Produkten anderer 
Heilvorkommen im Rahmen von Zusatztherapien nach § 13 Abs. 2 und 3 verletzt; 
4. eine Kuranstalt ohne Betriebsbewilligung nach § 14 betreibt; 
5. die mit Bescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
6. wesentliche räumliche Änderungen einer Kuranstalt oder wesentliche Änderungen im Leistungsangebot 
nach § 15 Abs. 1 ohne Bewilligung vornimmt; 
7. die Verpachtung oder die Übertragung einer Kuranstalt auf einen anderen Rechtsträger nach § 15 Abs. 2 
nicht anzeigt oder trotz Untersagung nach § 15 Abs. 3 vornimmt; 
8. die Anstaltsordnung oder die wesentliche Änderung der Anstaltsordnung nach § 17 Abs. 2 nicht anzeigt o-
der die Anstaltsordnung trotz Untersagung nach § 17 Abs. 3 anwendet oder die Anstaltsordnung nach § 17 
Abs. 4 nicht für jedermann zugänglich auflegt; 
9. die Bestellung einer zur ärztlichen Leitung bestellten Person, einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters 
der zur ärztlichen Leitung bestellten Person nach § 18 Abs. 2 nicht anzeigt oder trotz Untersagung bestellt; 
10. die Bestellung einer fachlich geeigneten hygienebeauftragten Person nach § 19 Abs. 3 nicht anzeigt; 
11. die Bestellung einer fachlich geeigneten sicherheitsbeauftragten Person nach § 20 Abs. 3 nicht anzeigt; 
12. die Verpflichtungen nach §§ 21 Abs. 3, 22, 23, 24 oder 25 Abs. 1 nicht einhält. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 begeht, ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
 
44.) Wiener Heimhilfeeinrichtungengesetz  
LGBl 8/2008  
 
§ 9. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer als Betreibe-
rin oder als Betreiber einer Einrichtung nach diesem Gesetz 

1. eine nicht entsprechend dem Wiener Sozialbetreuungsberufegesetz – WSBBG in der geltenden Fassung 
qualifizierte Person als Heimhelferin oder Heimhelfer einsetzt, 
2. eine Heimhelferin oder einen Heimhelfer zu Tätigkeiten einsetzt, zu denen die Heimhelferin oder der Heim-
helfer nicht berechtigt ist, 
3. entgegen § 4 Z 4 der Heimhelferin oder dem Heimhelfer die für die Fortbildung erforderliche Zeit nicht ein-
räumt, 
4. entgegen § 3 Abs. 1 die Betriebsanzeige nicht rechtzeitig erstattet, 
5. entgegen § 3 Abs. 1 eine Einrichtung ohne Betriebsanzeige führt, 
6. den Organen des Magistrats die Wahrnehmung der behördlichen Aufsicht nicht ermöglicht oder erheblich 
erschwert, insbesondere indem sie oder er entgegen § 5 Abs. 2 das Betreten der Räumlichkeiten und sonsti-
ger Anlagen nicht gestattet, ihrer oder seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt oder keine Einsicht in die Un-
terlagen gewährt, 
7. ihrer oder seiner Verpflichtung gemäß § 4 Z 2 nicht nachkommt, 
8. ihrer oder seiner Verpflichtung gemäß § 4 Z 3, die gemäß § 3 Abs. 2 und 3 erforderlichen Unterlagen auf 
aktuellem Stand zu halten und in der Einrichtung jederzeit zur Einsicht für die Aufsichtsbehörde bereitzuhal-
ten, nicht nachkommt, 
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9. trotz Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde einen Mangel nicht innerhalb der gemäß § 5 Abs. 4 gesetz-
ten Frist behebt oder 
10. trotz Untersagung des Betriebes gemäß § 5 Abs. 5 durch die Aufsichtsbehörde die Einrichtung weiter be-
treibt. 

 
 
45.) Wiener IPPC-Anlagengesetz  
LGBl 32/2013  
Typ 
 
§ 17. (1) Wer 

1. eine genehmigungspflichtige Anlage ohne die gemäß § 3 Abs. 1 erforderliche Genehmigung errichtet, be-
treibt oder wesentlich ändert oder Auflagen, Befristungen oder Bedingungen gemäß § 6 oder § 7 nicht einhält 
oder 
2. Maßnahmen abweichend von Genehmigungen, die auf Grund dieses Gesetzes erteilt wurden, ausführt o-
der 
3. die in Bescheiden, die auf Grund dieses Gesetzes ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht befolgt 
oder 
4. nicht oder nicht fristgerecht die Mitteilung gemäß § 10 Abs. 1 vorlegt, der Antragspflicht gemäß § 10 Abs. 1 
oder 5 oder der Vorlagepflicht gemäß Abs. 4 nachkommt oder die Anpassung gemäß § 10 Abs. 2 nicht oder 
nicht fristgerecht vornimmt oder 
5. entgegen § 12 Abs. 1 oder 3 die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefahr einer Umweltver-
schmutzung nicht durchführt oder 
6. eine Überprüfung gemäß § 15 Abs. 1 nicht duldet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder 
7. gegen die Berichtspflicht nach § 15 Abs. 2 erster Satz oder die Bestimmungen der EG-PRTR-VO verstößt 
oder Störfälle und Unfälle mit erheblichen Umweltauswirkungen nicht unverzüglich der Behörde meldet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 21.000 Euro, für den Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis 
zu 35.000 Euro, für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. entgegen § 3 Abs. 2 die von § 3 Abs. 1 nicht erfassten Änderungen einer vom Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes erfassten Anlage, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können, der Behörde nicht spätestens 
vier Wochen vor ihrer Ausführung anzeigt oder 
2. entgegen § 10 Abs. 1 oder 5 der Anzeigepflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder 
3. entgegen § 10 Abs. 6 die erforderlichen Informationen nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 
4. den Beginn der Auflassung entgegen § 12 Abs. 2 der Behörde nicht vorher anzeigt oder dieser gemäß Abs. 
2 oder 3 keine Bewertung oder trotz Erfordernis keine Darstellung der Maßnahmen anschließt oder 
5. die Behörde entgegen § 15 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig über die Ergebnisse der Emissionsüberwa-
chung informiert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, für den Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro, für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
46.) Wiener Jagdgesetz  
LGBl 6/1948  
 
§ 68. (1) Die Jagdaufseher sind in Ausübung ihrer Funktion berechtigt, in ihrem Aufsichtsgebiet Personen, die von 
ihnen bei einem Eingriff in ein fremdes Jagdrecht oder bei einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung auf 
frischer Tat betreten werden oder sonst in dringendem Verdacht stehen, einen Eingriff in ein fremdes Jagdrecht 
oder eine Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben, anzuhalten, auf ihre Identität zu 
überprüfen, zum Sachverhalt zu befragen sowie ihre Fahrzeuge und Gepäckstücke zu durchsuchen. 
 
(2) Den Jagdaufsehern kommen in Ausübung ihrer Funktion in ihrem Aufsichtsgebiet die den Organen des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes in den §§ 35 und 37a des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52, einge-
räumten Befugnisse unter den dort genannten Voraussetzungen hinsichtlich jener Personen zu, die von ihnen bei 
einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung auf frischer Tat betreten werden. Bezüglich der übrigen Vor-
gangsweise findet § 36 VStG Anwendung. 
 
(3) Wenn eine Person, welche nach Abs. 2 festgenommen werden darf, sich der Festnahme durch Flucht ent-
zieht, ist der Jagdaufseher berechtigt, sie auch über sein Aufsichtsgebiet hinaus zu verfolgen und außerhalb 
desselben, jedoch im Gebiet des Landes Wien, festzunehmen. 
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(4) Bei auf frischer Tat betretenen Personen können vom Jagdaufseher die von der strafbaren Handlung herrüh-
renden sowie die zur Verübung derselben bestimmten Sachen beschlagnahmt werden. 
 
(5) Auch außer dem Falle des Betretens auf frischer Tat ist der Jagdaufseher berechtigt, bei Personen, die ver-
dächtig erscheinen, eine nach diesem Gesetz strafbare Handlung in seinem Aufsichtsgebiet verübt zu haben, 
jene Sachen zu beschlagnahmen, die allem Anschein nach von der Ausübung einer solchen strafbaren Handlung 
herrühren oder hiezu bestimmt sind, sofern die Mitnahme solcher Gegenstände nicht gerechtfertigt wird. 
 
(6) Beschlagnahmte Sachen sind unverzüglich der hierfür zuständigen Behörde zu übergeben oder zurückzustel-
len, wenn der Grund zur Beschlagnahme schon vor ihrer Übergabe entfallen ist. 
 
(7) Die Jagdaufseher sind berechtigt, in Ausübung ihres Dienstes von ihren Waffen Gebrauch zu machen, wenn 
ein rechtswidriger Angriff auf Leib oder Leben ihrer eigenen oder einer anderen Person unternommen wird oder 
unmittelbar droht. Der Gebrauch der Waffe ist jedoch nur insoweit zulässig, als er zur Abwehr des unternomme-
nen oder zu befürchtenden Angriffes notwendig ist. 
 
§ 128. (1) Die Organe des Wiener Landesjagdverbandes (§ 56), die Gemeindejagdverwalter (§ 37) und die Jagd-
aufseher (§ 62) sind verpflichtet, die Einhaltung dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen Verordnungen zu 
überwachen und wahrgenommene Übertretungen dem Magistrat zur Kenntnis zu bringen. 
 
(2) Die gleiche Verpflichtung obliegt insbesondere auch den Organen der Marktpolizei hinsichtlich der in den §§ 
71 und 73 enthaltenen Verbote. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung der §§ 49 Abs. 1, 73b Abs. 1 erster 
Satz, 76 Abs. 5, 83 Abs. 2 und 3, 86 Abs. 6 und 7 sowie 88 Abs. 3 durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen dro-
hende Verwaltungsübertretungen, durch Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erfor-
derlich sind und durch Anwendung körperlichen Zwanges, soweit dieser gesetzlich vorgesehen ist, mitzuwirken. 
 
§ 129. (1) Wer 

a) den §§ 2, 10 Abs. 1, 18 Abs. 1, 20, 24 Abs. 3 und 4, 35 Abs. 1, 46 Abs. 4 und 5, 47, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1 
und 4, 55, 62 Abs. 1, 63 Abs. 1, 2 und 6, 65 Abs. 8, 69 Abs. 1 und 2, 71 Abs. 1, 73, 73b, 74, 75 Abs. 1 und 4, 
75a Abs. 1, 76 Abs. 5 und 6, 79, 80, 81, 82 Abs. 1, 83 Abs. 1 und 2, 84, 85, 86 Abs. 1, 3 bis 7, 87 Abs. 1 und 
2, 88, 89, 90 Abs. 1 bis 5, 91 Abs. 1 und 2, 92 Abs. 1 und 3, 93, 99 Abs. 3 und 123 sowie den auf Grund der 
§§ 69 Abs. 1, 70 Abs. 1, 71 Abs. 2, 73 Abs. 3, 75 Abs. 5, 75a Abs. 1, 76 Abs. 4, 77, 79, 86 Abs. 7 und 8, 90 
Abs. 6, 92 Abs. 5, 94 und 123 erlassenen Verordnungen und Anordnungen zuwiderhandelt oder 
b) die in Bescheiden nach §§ 69 Abs. 2, 70 Abs. 3, 72, 76 Abs. 1a und 86 Abs. 5 enthaltenen Auflagen oder 
Beschränkungen nicht einhält, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichtes fallenden straf-
baren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.400 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere wenn der Täter schon mehrfach wegen Übertretungen 
nach diesem Gesetz bestraft worden ist, ist der Täter mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Ist der Täter bereits wegen einer Übertretung nach diesem Gesetz rechtskräftig bestraft worden, kann im 
Straferkenntnis auch auf den Verlust der Fähigkeit zum Besitz einer Jagdkarte auf die Dauer von längstens drei 
Jahren erkannt werden. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Von jedem auf Grund dieses Gesetzes ergangenen rechtskräftigen Straferkenntnis ist der Wiener Landes-
jagdverband in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 132. Der Magistrat hat unbeschadet der Bestimmung des § 102, Abs. 1, auf Antrag des Anspruchsberechtigten 
im Straferkenntnis auch über die privatrechtlichen Ansprüche zu entscheiden, die aus einer nach diesem Gesetz 
strafbaren Verwaltungsübertretung abgeleitet werden. 
 
 
47.) Wiener Jugendschutzgesetz 
LGBl 17/2002  
 
§ 12. (1) Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4, 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1 und 2, 7, 8 Abs. 1 und 2, 9 Abs. 1 
bis 3, 10 Abs. 1 bis 3 und 11 Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 enthaltenen Gebote und Verbote und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide sind Verwaltungsübertretungen, sofern die Tat nicht 
eine gerichtlich strafbare Handlung bildet. 
 
(2) Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung (Abs. 1) in Gewinnabsicht begehen, sind mit einer Geld-
strafe bis zu 15.000 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. Handelt es sich bei diesen Personen um Unternehmer oder Veranstalter bzw. Unternehmerinnen 
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oder Veranstalterinnen, hat zusätzlich die Übermittlung des Straferkenntnisses oder der Strafverfügung an die 
Gewerbebehörde und die Veranstaltungsbehörde zu erfolgen, um eine Überprüfung der für die Ausübung des 
Gewerbes oder die Durchführung von Veranstaltungen erforderlichen Zuverlässigkeit zu ermöglichen. 
 
(3) Erziehungsberechtigte, Begleitpersonen oder sonstige Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung 
(Abs. 1) ohne Gewinnabsicht begehen, sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro und im Falle der Uneinbringlich-
keit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen. 
 
(4) Junge Menschen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, die eine solche Übertretung (Abs. 1) begehen, sind von 
den Organen der öffentlichen Aufsicht in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerksam 
zu machen oder bei der Behörde anzuzeigen, welche 

1. ein Beratungs- und Informationsgespräch über Sinn und Zweck der Jugendschutzbestimmungen beim Ju-
gendwohlfahrtsträger anzuordnen hat oder 
2. diese jungen Menschen mit einer Geldstrafe bis zu 200 Euro zu bestrafen hat, sofern ein Beratungs- und 
Informationsgespräch seitens dieser jungen Menschen abgelehnt oder seitens des Jugendwohlfahrtsträgers 
als nicht zielführend erachtet wird. 

Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist bei jungen Menschen nicht festzusetzen. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar, ausgenommen der Versuch von jungen Menschen. 
 
(6) Junge Menschen, die entgegen § 11 Abs. 1 Z 2 alkoholische Getränke und Tabakwaren in Schulen konsumie-
ren, sind vom Schulleiter bzw. von der Schulleiterin auf die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen hinzuweisen. 
Erforderlichenfalls ist vom Schulleiter bzw. von der Schulleiterin ein Beratungs- und Informationsgespräch beim 
Jugendwohlfahrtsträger zu veranlassen. 
 
(7) Der Verfall kann nach den Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG erklärt werden für 

1. jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Datenträger, die junge Menschen entgegen § 10 Abs. 2 er-
werben, besitzen oder verwenden sowie für 
2. Rausch- und Suchtmittel, die junge Menschen entgegen § 11 erwerben, besitzen, konsumieren oder zu 
sich nehmen. 

 
§ 13. (1) Die Landespolizeidirektion Wien hat an der Vollziehung des § 12 Abs. 1 mitzuwirken durch 

a) Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist der Magistrat der Stadt Wien als Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
 
48.) Wiener Katastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz  
LGBl 60/2003  
 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen § 6 Abs. 1 mit Verordnung der Landesregierung bestimmte Signale des Alarmsystems nachahmt 
oder unbefugt verwendet; 
2. entgegen § 6 Abs. 3 einer mit Bescheid auferlegten Duldungsverpflichtung nicht nachkommt; 
3. entgegen einem Auftrag der Behörde gemäß § 10 Abs. 1 keine internen Notfallpläne erstellt; 
4. entgegen § 10 Abs. 2 interne Notfallpläne nicht mindestens alle drei Jahre oder bei wesentlichen Änderun-
gen des Betriebes überprüft; 
5. entgegen § 10 Abs. 3 erstellte oder geänderte interne Notfallpläne der Behörde nicht unaufgefordert über-
mittelt; 
6. entgegen § 15 unbefugt einen Einsatzausweis verwendet; 
7. entgegen § 16 Abs. 1 der Behörde nicht die verlangten Auskünfte erteilt; 
8. entgegen § 17 sich unbefugt im Einsatzbereich aufhält oder trotz Abmahnung den Einsatzbereich nicht 
freimacht oder freihält; 
9. entgegen § 18 den Einsatzkräften das Betreten seiner Baulichkeit oder Liegenschaft nicht gestattet oder die 
mit den Einsatzmaßnahmen verbundenen Eingriffe nicht duldet; 
10. entgegen einer Aufforderung der Behörde gemäß § 19 Abs. 1 Hilfsmittel oder das zu deren Bedienung er-
forderliche Personal nicht zur Verfügung stellt; 
11. entgegen § 20 Abs. 1 die von der Behörde mit Bescheid in Anspruch genommenen Baulichkeiten oder 
Liegenschaften nicht zur Verfügung stellt; 
12. mutwillig einen Einsatz nach diesem Gesetz veranlasst oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Um-
stand herbeiführt, der einen Einsatz nach diesem Gesetz zur Folge hat. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werden von der Behörde zu Z 1 bis Z 11 mit Geldstrafen bis 10.000 
Euro und zu Z 12 mit einer Geldstrafe bis 20.000 Euro bestraft. 
 
 
49.) Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz 
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LGBl 51/2013  
 
§ 53. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. unbefugt oder entgeltlich Pflegeplätze oder eine Adoption vermittelt, 
2. die Pflege eines Pflegekindes fortsetzt, obwohl die Pflegebewilligung widerrufen wurde, 
3. eine sozialpädagogische Einrichtung oder ein Krisenzentrum ohne die erforderliche Bewilligung errichtet 
oder betreibt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen, wer 

1. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilligung aufnimmt, 
2. eine genehmigungspflichtige Änderung ohne Bewilligung durchführt, 
3. die nach diesem Gesetz vorgesehenen Aufsichten, Eignungsfeststellungen und -beurteilungen behindert. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro zu bestrafen, wer 

1. Gebote oder Verbote der gemäß § 46 Abs. 3 erlassenen Verordnung nicht befolgt, 
2. gegen Auflagen, Bedingungen und Befristungen in Bescheiden, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
wurden, verstößt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen, wer gegen die 
Meldepflicht gemäß § 48 verstößt. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
50.) Wiener Kindergartengesetz  
LGBl 17/2003  
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. einen Kindergarten ohne Bewilligung betreibt, 
2. eine genehmigungspflichtige Änderung ohne Bewilligung durchführt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den die Aufsicht gemäß § 12 ausübenden Organen der Behörde den Zutritt in den Kindergarten verwehrt 
oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
2. in einem Kindergarten nicht entsprechend ausgebildetes Fachpersonal verwendet, 
3. die in der Verordnung gemäß § 9 vorgesehene Höchstzahl für Kinder in den Gruppen überschreitet, 
4. den ihm auferlegten Anzeigepflichten nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 400 Euro zu bestrafen, wer einen 
Elternabend nicht rechtzeitig einberuft, obwohl dies von den Erziehungsberechtigten von mindestens einem Vier-
tel der Kinder des Kindergartens schriftlich verlangt wurde. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
51.) Wiener Kleinfeuerungsgesetz  
LGBl 43/2005  
 
§ 18. (1) Sofern die Handlung oder Unterlassung nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung oder Unterlassung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

a) Kleinfeuerungen oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerungen, die den Bestimmungen der §§ 2 oder 8 
nicht entsprechen, in Verkehr bringt, 
b) Prüfberichte entgegen der Bestimmung des § 3 Abs. 1 nicht auf Verlangen der Behörde vorlegt, 
c) Prüfberichte im Sinne des § 3 ausstellt, ohne dazu befugt zu sein, 
d) Kleinfeuerungen oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerungen entgegen einer behördlichen Untersagung 
nach § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 3 oder § 11 Abs. 4 in Verkehr bringt, 
e) auf Kleinfeuerungen oder wesentlichen Bauteilen von Kleinfeuerungen Kennzeichnungen anbringt, die ge-
gen die § 7 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 verstoßen, 
f) Kleinfeuerungen oder wesentliche Bauteile von Kleinfeuerungen, die nicht mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen werden dürfen, entgegen § 11 mit der CE-Kennzeichnung versieht, 
g) Prüf- und Überwachungsaufgaben im Rahmen des Konformitätsnachweisverfahrens (§ 9) durchführt, ohne 
dazu befugt zu sein. 

 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a bis c und lit. e bis g werden mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 
bestraft. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. d werden mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro bestraft. 
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(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Strafe des Verfalls von Kleinfeuerungen und wesentlichen Bauteilen von Kleinfeuerungen kann ausge-
sprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a, d, e, f und Abs. 4 
im Zusammenhang stehen. 
 
 
52.) Wiener land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung  
LGBl 35/1992  
 
§ 39. Wer eine Berufsbezeichnung nach den §§ 9 oder 15 unbefugt führt, begeht, sofern die Tat nicht nach einer 
anderen Vorschrift einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
 
53.) Wiener Landarbeitsordnung 
LGBl 33/1990  
 
§ 237. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbe-
stimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 1.100 Euro zu bestrafen, 

1. wer als Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigter 
a) den §§ 56 bis 61, 70, 73a Abs. 3, 4, und 5, 74 Abs. 1 bis 8, 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 und 2, 79 Abs. 3 
bis 5, 80 Abs. 1 und 4 bis 13, 80a Abs. 4 bis 7, 81 bis 81b, 83 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 84, 85 Abs. 3 
bis 7, 85a Abs. 1 bis 5, 85b, 85c Abs. 2 bis 8, 85d Abs. 2 bis 5, 85e, 85f Abs. 1 bis 5, 85g Abs. 1 bis 4, 
85h, 85i Abs. 1 bis 7, 85j Abs. 1 bis 3, 85k Abs. 1 und 3, 86 Abs. 3 bis 7, 86a Abs. 2 bis 7, 86b, 86c Abs. 2, 
86d, 86e, 87b Abs. 1 bis 3 sowie 5 und 6, 87c Abs. 1, 2 sowie 5 bis 7, 87d, 87e, 87f Abs. 3 bis 7, 87g Abs. 
1, 2 sowie 7 und 8, 87h, 88, 88a Abs. 2 bis 9, 88b Abs. 1, 3, 5 und 8, 88c Abs. 4, 88d Abs. 2 bis 5, 88e, 
88f, 88g Abs. 2 und 3, 88h Abs. 1 bis 4, 88i Abs. 2 bis 6, 88j Abs. 1 sowie 4 bis 6, 88k, 89 Abs. 1, 89a, 89b 
Abs. 1, 89f Abs. 1, 89h, 90 Abs. 1, 2 und 4, 91 Abs. 2, 3 und 4, 91a Abs. 1, 91b Abs. 4, 91c Abs. 6 und 8, 
92 Abs. 1 und 2, 92a Abs. 2 bis 5, 92b Abs. 1, 93 Abs. 2 und 6, 93a Abs. 1 und 2, 93b, 93d Abs. 2, 94, 95 
Abs. 1, 3, 6 und 7, 96 Abs. 1 und 3, 96a Abs. 2, 97 Abs. 1 bis 3, 98, 98a, 99, 107 Abs. 2 bis 11, 107a Abs. 
1 sowie 4 bis 7, 107b, 108 Abs. 1, 3 und 5, 128 Abs. 2, 236, 236a und 236b, 
b) den §§ 2 bis 29, 30 Abs. 1 bis 8 und 32 bis 55 der auf Gesetzesstufe stehenden Land- und forstwirt-
schaftlichen Dienstnehmerschutzverordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. für Wien Nr. 24/1982 und des Art. III des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 17/2000, 
c) den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthalte-
nen Geboten und Verboten 
zuwiderhandelt; 

2. wer die Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Er-
füllung ihrer Aufgaben vereitelt, insbesondere wer als Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigter den sich aus 
den Befugnissen dieser Organe gemäß den §§ 110 Abs. 3, 111, 112 Abs. 3 ergebenden Verpflichtungen nicht 
nachkommt; 
3. wer als Dienstnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung durch den Dienstgeber 
oder dessen Bevollmächtigten § 82 Abs. 1 bis 5 zuwiderhandelt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen: 

1. wer als Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigter 
a) den §§ 46, 158 Abs. 3, 204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1, 214 Abs. 2, 215 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a 
sowie 221 zuwiderhandelt oder 
b) den sich aus den Überwachungsbefugnissen des Betriebsrates nach § 193 Z 3 ergebenden Verpflich-
tungen nicht nachkommt; 

2. wer als Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrates seinen Verpflichtungen nach § 219 Abs. 4 nicht 
nachkommt. 

 
(3) Übertretungen gemäß Abs. 2 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. des § 158 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 46, 193 Z 3, 204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1 und 221 der Betriebsrat, 
3. des § 214 Abs. 2 oder des § 215 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a das gemäß § 217 zuständige Organ der Dienst-
nehmerschaft und 
4. des § 219 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters beim Magistrat einen Strafan-
trag stellt (Privatankläger). Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 33/2013, anzuwenden. 
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(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, sind Über-
tretungen 

1. der §§ 40 Abs. 2 bis 4, 40a sowie 40g mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro, 
2. des § 40f Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro 
bis zu 10.000 Euro, 
3. der §§ 40d, 40f Abs. 1 sowie 40i Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall 
von 500 EUR bis zu 2.000 Euro, 

zu bestrafen. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere auf den durch die Überlassung erziel-
ten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(5) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs. 4 als in Wien begangen, 
wenn der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen Dienstnehmer in Wien liegt, bei wechselnden 
Arbeits(Einsatz)orten, wenn die Kontrolle in Wien erfolgt. 
 
(6) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 236a Abs. 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen 
Dienstnehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
§ 282. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 243 Z 1 und 2, 245 Abs. 3, 246 Abs. 5, 249 Abs. 1 und 4, 255 Abs. 2, 
257 Abs. 3, 258 Abs. 3, 261 Abs. 2, 265 Abs. 1, 279 Abs. 1 und 281 Abs. 4 zuwiderhandelt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Fall 

1. der §§ 243 Z 1 und 2, 245 Abs. 3, 246 Abs. 5, 249 Abs. 1, 257 Abs. 3, 258 Abs. 3, 265 Abs. 1 und 281 Abs. 
4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder 
der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen; 
2. der §§ 249 Abs. 4 und 255 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
3. des § 261 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 261 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung; 
4. des § 279 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters beim Magistrat einen Strafan-
trag stellt (Privatankläger). 
 
 
54.) Wiener Landes-Sicherheitsgesetz 
LGBl 51/1993  
 
§ 1. (1) Wer 
1. den öffentlichen Anstand verletzt oder 
2. ungebührlicherweise störenden Lärm erregt oder 
3. eine Person an einem öffentlichen Ort zu einer Handlung oder Duldung auffordert, die deren sexuelle Sphäre 
betrifft und von dieser Person unerwünscht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
700 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Zum Zweck der Abstellung oder zur Vermeidung einer drohenden Fortsetzung ungebührlichen störenden 
Lärms können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes die Gegenstände, mit denen der Lärm erregt wird, 
sicherstellen oder, sofern dies wegen der Beschaffenheit des Gegenstandes oder aus anderen Gründen nicht 
möglich ist, in geeigneter Weise außer Betrieb setzen. 
 
(3) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen 

1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die Lärmerregung nicht mehr wiederholt werden kann, oder 
2. demjenigen, der Eigentum oder rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, sofern die Gewähr besteht, 
dass mit diesen Sachen die Lärmerregung nicht wiederholt wird. 

 
(4) Solange die Sachen noch nicht der Behörde übergeben sind, kann der auf frischer Tat Betretene das Verlan-
gen (Abs. 3) an jene Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, welche die Sachen verwahren. 
 
(5) Wird ein Verlangen (Abs. 3) nicht binnen sechs Monaten gestellt oder unterläßt es der innerhalb dieser Zeit 
nachweislich hiezu aufgeforderte Berechtigte (Abs. 3 Z 1 oder 2), die Sachen von der Behörde abzuholen, so 
gelten sie als verfallen. In diesem Fall sind die sichergestellten Sachen zu verwerten oder, falls dies nicht möglich 
oder nicht zulässig ist, zu vernichten. Ein allenfalls erzielter Erlös ist dem Eigentümer, wenn er dies binnen drei 
Jahren nach Eintritt des Verfalls verlangt, auszufolgen. 
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(6) Weitergehende oder anderslautende landesgesetzliche Vorschriften betreffend Lärmerregung bleiben unbe-
rührt. 
 
§ 2. (1) Wer an einem öffentlichen Ort 

a) in aufdringlicher oder aggressiver oder gewerbsmäßiger Weise oder als Beteiligter an einer organisierten 
Gruppe um Geld oder geldwerte Sachen bettelt, oder 
b) eine unmündige minderjährige Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder diese bei 
der Bettelei mitführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 700 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
(2) Geld und geldwerte Sachen, die durch eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 erworben worden sind, kön-
nen für verfallen erklärt werden. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat gemäß Abs. 1 den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlungen bildet oder gemäß § 8 des Gesetzes betreffend die Rege-
lung öffentlicher Sammlungen, LGBl. für Wien Nr. 16/1946, in der jeweils geltenden Fassung zu bestrafen ist. 
 
§ 3. (1) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen anweisen, folgendes Verhalten einzustel-
len oder, wenn dies nicht zweckmäßig ist, den öffentlichen Ort unverzüglich zu verlassen, wenn diese Personen 
andere Personen an öffentlichen Orten 

1. in unzumutbarer Weise belästigen, insbesondere wenn auf Personen, die sich einer sozialen oder medizini-
schen Einrichtung nähern, psychischer Druck wie zum Beispiel durch nachdrückliches Ansprechen oder (ver-
suchte) Übergabe von Gegenständen ausgeübt wird, oder 
2. beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen behindern, oder 
3. beim widmungsgemäßen Gebrauch von öffentlichen Einrichtungen unzumutbar beeinträchtigen. 

 
(2) Eine unzumutbare Belästigung im Sinne des Abs. 1 Z 1 bzw. eine unzumutbare Beeinträchtigung im Sinne 
des Abs. 1 Z 3 ist auch dann gegeben, wenn das Verhalten geeignet ist, bei anderen Personen durch unmittelba-
re Wahrnehmung berechtigten Anstoß zu erregen, und wenn es entweder nicht bloß kurze Zeit aufrechterhalten 
oder in einem vom Verursacher offenbar nicht mehr kontrollierbaren Rauschzustand gesetzt wird. 
 
(3) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die eine Anweisung gemäß Abs. 1 trotz Ab-
mahnung nicht befolgen, durch unmittelbare Zwangsanwendung vom Ort des Geschehens wegweisen. Hiebei ist 
mit möglichster Schonung der Rechte und schutzwürdigen Interessen der Person vorzugehen. Bei Personen, die 
offensichtlich zur Wahrnehmung einer Anweisung bzw. Abmahnung nicht fähig sind, entfallen diese Vorausset-
zungen vor einer solchen Wegweisung. 
 
(4) Wer sich bei einer Wegweisung gemäß Abs. 3 der unmittelbaren Zwangsanwendung widersetzt oder inner-
halb von zwölf Stunden in den Bereich von 150 Metern im Umkreis des Ortes, von dem er weggewiesen wurde, 
ohne rechtfertigenden Grund (beispielsweise zur kurzfristigen notwendigen Inanspruchnahme einer Hilfeleistung) 
zurückkehrt, begeht, sofern es sich dabei nicht um eine gerichtlich strafbare Handlung handelt, eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 700 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu einer Woche zu bestrafen. 
 
 
55.) Wiener Landwirtschaftskammergesetz  
LGBl 28/1957  
 
§ 88. (1) Wer anläßlich einer Wahl in die Vollversammlung oder einer Befragung der Kammerzugehörigen 

1. beim Ausfüllen des Wähleranlageblattes (§ 45 Abs. 2) wissentlich unwahre oder unvollständige Angaben 
macht, 
2. offensichtlich mutwillige Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis (§ 45) erhebt, 
3. den Verboten des § 56 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
4. den Anordnungen des Wahlleiters entgegen § 61 Abs. 3 keine Folge leistet, 
5. entgegen § 63 Abs. 2 Worte, Bemerkungen oder Zeichen auf einem Wahlkuvert anbringt oder 
6. sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich ausgibt oder vorsätzlich entgegen den ge-
setzlichen Bestimmungen als Gleitperson tätig ist (§ 65), 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 210 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel (§§ 70 und 85 Abs. 3) oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnli-
che Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt oder wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur 
Ausgabe für die Wahl oder Befragung bestimmt sind, kennzeichnet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt, mit einer Geldstrafe bis zu 700 
Euro zu bestrafen. 
 

400 
 

(3) Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, können, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, für verfallen erklärt werden. 
 
 
56.) Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz  
LGBl 38/2004  
 
§ 36. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, wer: 

1. den Vorschriften betreffend die Anzeigepflicht eines Todesfalls nach § 2 zuwiderhandelt; 
2. die Auskunftspflicht nach § 5 Abs. 1 verletzt, den Anordnungen der Totenbeschauärztin oder des Totenbe-
schauarztes keine Folge leistet oder sonstige Handlungen setzt, durch welche die Vornahme der Totenbe-
schau erschwert oder verhindert wird; 
3. die räumliche Lage einer Leiche entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 4 verändert; 
4. entgegen den Bestimmungen des § 13 eine Privatobduktion vornimmt; 
5. Leichentransporte entgegen den Bestimmungen der §§ 14, 15, 16 oder 17 vornimmt oder nicht anzeigt; 
6. die Enterdigung einer Leiche ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 18 Abs. 1 oder ohne die erforder-
liche Anzeige gemäß § 18 Abs. 3 vornimmt oder den im diesbezüglichen Bewilligungsbescheid enthaltenen 
Auflagen oder bei anzeigepflichtigen Enterdigungen den Aufträgen zuwiderhandelt; 
7. eine Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte ohne die erforderliche Anzeige errichtet, wesentlich än-
dert oder betreibt oder den diesbezüglichen Aufträgen zuwiderhandelt; 
8. eine Bestattungsanlage ohne vorherige Anzeige an den Magistrat sperrt oder trotz Sperre durch den Ma-
gistrat weiter betreibt; 
9. eine Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte ohne vorherige Anzeige an den Magistrat auflässt; 
10. eine Leiche dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte verwahrt oder Lei-
chenasche ohne die erforderliche Bewilligung nach § 25a dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder 
Privatbegräbnisstätte verwahrt; 
11. die ordnungsgemäße Entsorgung eines Sarges gemäß § 31 unterlässt; 
12. den Vorschriften gemäß §§ 10 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 4, 22, 26 Abs. 2, 29, 30 Abs. 1, 4 und 5, 32, 33 oder 
34 zuwiderhandelt; 
13. den Bestimmungen der Verordnung nach § 9 zuwiderhandelt. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 begeht, ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
 
57.) Wiener Nationalparkgesetz  
LGBl 37/1996  
 
§ 19. (1) Wer einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 2 zuwiderhandelt, nach § 6 Abs. 1 bis 3 verbotene Eingriffe setzt, 
in Bescheiden gemäß § 7 vorgeschriebene Vorkehrungen nicht einhält, den jagd- und fischereilichen Manage-
mentplänen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 zuwiderhandelt oder als Eigentümer Maßnahmen zur Kennzeichnung ge-
mäß § 10 nicht duldet, begeht, wenn die Tat nicht den Gegenstand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 14.000 Euro, im Falle der ersten und jeder weiteren 
Wiederholung bis zu 28.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann der Verfall gefangener Tiere oder gesammelter Pilze und Pflan-
zen sowie der zur Tat benützten Geräte ausgesprochen werden. Kann keine bestimmte Person verfolgt oder 
bestraft werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt werden. 
 
(4) Hat der Täter durch die Begehung einer oder mehrerer strafbarer Handlungen sich oder einen Dritten un-
rechtmäßig bereichert, so ist er bzw. der Dritte zur Zahlung eines dem Ausmaß der Bereicherung entsprechenden 
Geldbetrages zu verpflichten. 
 
(5) Bildet die unzulässige Vornahme eines Eingriffes oder die unzulässige Durchführung einer Maßnahme oder 
die Verletzung eines Verbotes den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so beginnt die Verjährungsfrist 
gemäß § 31 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2011, erst 
mit der Beseitigung des Eingriffs, der Behebung der Maßnahme oder mit Rechtskraft der erteilten Bewilligung zu 
laufen. 
 
 
58.) Wiener Naturschutzgesetz  
LGBl 45/1998  
 
§ 45. (1) Naturschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, 

1. Grundstücke zu betreten sowie die Zufahrtswege zu benützen; 
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2. Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung antreffen, zum Zwecke der Feststellung der Personalien anzuhalten 
und Anzeige zu erstatten; 
3. bei Gefahr im Verzug Gegenstände, die gemäß § 49 Abs. 3 und 4 für verfallen erklärt werden können, vor-
läufig zu beschlagnahmen; das Naturschutzorgan hat den Betroffenen hierüber sofort eine Bescheinigung 
auszustellen und die beschlagnahmten Gegenstände an die Naturschutzbehörde abzuliefern sowie 
4. die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge und Behältnisse nach Gegenständen, die gemäß 
§ 49 Abs. 3 und 4 für verfallen erklärt werden können, zu durchsuchen. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach diesem Landesgesetz zuständigen Auf-
sichtsorganen über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnis gemäß Abs. 1 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Der Einsatzbereich des Naturschutzorgans ist das Gebiet des Landes Wien. Aus organisatorischen Gründen 
kann der Einsatzbereich von der Naturschutzbehörde auf Gebietsteile eingeschränkt werden. 
 
(4) Naturschutzorgane haben Vorkommnisse und Wahrnehmungen, die eine behördliche Maßnahme nach die-
sem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erforderlich machen, der Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. 
 
(5) Naturschutzorgane sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit als Natur-
schutzorgan bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse einer Gebietskörper-
schaft oder der Parteien geboten ist. Naturschutzorgane sind ferner verpflichtet, ihre Überwachungstätigkeit so zu 
gestalten, dass mit ihr möglichst geringe Beeinträchtigungen fremder Rechte verbunden sind. Sie sind auch ver-
pflichtet, an vom Amt der Wiener Landesregierung angebotenen Fortbildungskursen teilzunehmen. 
 
(6) Naturschutzorgane genießen bei Ausübung ihres Dienstes den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch 
Beamten (§ 74 Z 4 StGB) einräumt. 
 
(7) Naturschutzorgane haben einen Wechsel ihres Hauptwohnsitzes sowie eine mehr als drei Monate dauernde 
Dienstverhinderung der Naturschutzbehörde anzuzeigen. 
 
§ 49. (1) Wer 

1. in einem geschützten Biotop einschließlich der geschützten Umgebung ohne Bewilligung der Naturschutz-
behörde Eingriffe entgegen § 7 Abs. 4 vornimmt; 
2. ab Zustellung des Bescheides über die beabsichtigte Unterschutzstellung entgegen § 8 Abs. 2 Eingriffe in 
ein Biotop vornimmt, die den Bestand oder den Zustand des Biotopes gefährden oder beeinträchtigen können; 
3. streng geschützte Pflanzen entgegen § 10 Abs. 1 in deren natürlichem Verbreitungsgebiet pflückt, sammelt, 
abschneidet, ausgräbt, vernichtet, besitzt, transportiert, handelt, austauscht, zum Verkauf oder zum Aus-
tausch anbietet, 
4. geschützte Pflanzen entgegen § 10 Abs. 2 über das beschränkte Ausmaß pflückt, sammelt, abschneidet, 
ausgräbt, entfernt, vernichtet, feilbietet, handelt, zwischenhandelt oder tauscht; 
5. streng geschützte Tiere oder geschützte Tiere während der Paarungs- und Brutzeit in allen Entwicklungs-
stadien, mit Ausnahme der Vögel, entgegen § 10 Abs. 3 und 4 fängt, tötet, absichtlich insbesondere während 
der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeit stört, Eier absichtlich zerstört, beschä-
digt oder entnimmt, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beschädigt oder vernichtet, der Natur entnommene Tie-
re im lebenden oder toten Zustand oder deren Körperteile besitzt, hält, handelt, austauscht oder zum Verkauf 
oder zum Austausch anbietet oder im lebenden Zustand transportiert, 
6. streng geschützte und geschützte Vögel entgegen § 10 Abs. 5 fängt, tötet, absichtlich insbesondere wäh-
rend der Brut- und Aufzuchtszeit stört, Nester und Eier absichtlich zerstört oder beschädigt oder Nester ent-
fernt, Eier in der Natur, auch in leerem Zustand, sammelt oder besitzt, Vögel, die nicht bejagt oder gefangen 
werden dürfen hält, lebende oder tote Vögel oder deren ohne weiteres erkennbare Teile oder aus diesen Tie-
ren gewonnene Erzeugnisse verkauft, befördert, hält für den Verkauf oder zum Verkauf anbietet, 
6a. die in § 10 Abs. 8 aufgelisteten nicht selektiven Fang- und Tötungsmittel ohne Bewilligung verwendet; 
7. entgegen § 12 Abs. 1 die Herkunft von Exemplaren streng geschützter oder geschützter Arten, deren Teilen 
oder Entwicklungsformen über Aufforderung der mit der Vollziehung des Naturschutzgesetzes betrauten oder 
der gemäß § 42 bestellten Organe durch Vorlage einer Sammel- oder Fangbewilligung gemäß § 14 oder einer 
Bewilligung gemäß § 11 Abs. 2 nicht glaubhaft macht; 
8. nicht geschützte freilebende Tiere entgegen § 13 Abs. 1 mutwillig beunruhigt, verfolgt, verletzt oder tötet; 
9. nicht geschützte wildwachsende Pflanzen oder Pflanzenteile entgegen § 13 Abs. 2 mutwillig beschädigt o-
der vernichtet; 
10. standortfremde Pflanzen oder Tiere ohne die nach § 13 Abs. 3 erforderliche Bewilligung einbringt oder 
aussetzt; 
11. nicht geschützte, wildwachsende Pflanzen oder Pflanzenteile, nicht geschützte freilebende Tiere, deren 
Entwicklungsformen oder Teile davon ohne die nach § 14 Abs. 1 erforderliche Bewilligung in großen Mengen 
sammelt (fängt), vorrätig hält, feilbietet oder handelt; 
12. Mineralien oder Fossilien entgegen § 16 Abs. 1 mutwillig zerstört oder beschädigt; 
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13. Mineralien oder Fossilien entgegen § 16 Abs. 2 unter Verwendung maschineller Einrichtungen, Spreng- 
oder Treibmittel oder sonstiger chemischer Hilfsmittel sammelt; 
14. Einzelgehölze, Gehölzgruppen, Hecken, Wiesen oder Schilfbestände entgegen § 17 Abs. 1 abbrennt; 
15. im Grünland entgegen § 17 Abs. 2 Z 1 mit Kraftfahrzeugen außerhalb der für den fließenden oder ruhen-
den Verkehr bestimmten Flächen fährt oder diese abstellt, ohne dass die Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 
vorliegen; 
16. im Grünland entgegen § 17 Abs. 2 Z 2 Zelte, Wohnwägen, Wohnmobile oder mobile Heime außerhalb von 
Zeltplätzen oder sonstigen im Zusammenhang mit Wohngebäuden stehenden genutzten Flächen, wie Vorgär-
ten, Haus- und Obstgärten aufstellt oder benützt; 
17. eine gemäß § 18 Abs. 1 oder § 18 Abs. 2 bewilligungspflichtige Maßnahme ohne die erforderliche Bewilli-
gung vornimmt; 
18. eine Werbeeinrichtung im Grünland entgegen § 19 Abs. 1 errichtet, aufstellt oder anbringt oder wesentlich 
ändert; 
19. im Europaschutzgebiet entgegen § 22 Abs. 5 einen Eingriff ohne Bewilligung der Naturschutzbehörde vor-
nimmt; 
20. im Naturschutzgebiet entgegen § 23 Abs. 1, letzter Satz einen Eingriff ohne Bewilligung der Naturschutz-
behörde vornimmt; 
21. im Landschaftsschutzgebiet entgegen § 24 Abs. 5 einen Eingriff ohne Bewilligung der Naturschutzbehörde 
vornimmt; 
22. im geschützten Landschaftsteil entgegen § 25 Abs. 3 einen Eingriff ohne Bewilligung der Naturschutzbe-
hörde vornimmt; 
23. in eine ökologische Entwicklungsfläche entgegen § 26 Abs. 4 einen Eingriff ohne Bewilligung der Natur-
schutzbehörde vornimmt; 
24. vom Zeitpunkt der Verlautbarung der beabsichtigten Unterschutzstellung entgegen § 27 Abs. 4 Handlun-
gen vornimmt, die die beabsichtigten Schutzmaßnahmen gefährden könnten; 
25. in ein Naturdenkmal einschließlich der geschützten Umgebung entgegen § 28 Abs. 3 Eingriffe ohne Bewil-
ligung der Naturschutzbehörde vornimmt; 
26. entgegen § 28 Abs. 7 jene Maßnahmen, die zur Erhaltung des Naturdenkmales und der für dessen Eigen-
schaft als Naturdenkmal bedeutsamen Merkmale erforderlich sind, nicht trifft; 
27. ab Zustellung des Bescheides über die beabsichtigte Unterschutzstellung entgegen § 29 Abs. 2 in ein Na-
turgebilde einschließlich der geschützten Umgebung Eingriffe vornimmt, die den Bestand oder das Erschei-
nungsbild des Naturgebildes gefährden oder beeinträchtigen können; 
28. Kennzeichen von Naturdenkmälern oder Schutzgebieten entgegen § 31 Abs. 2 beschädigt, eigenmächtig 
entfernt oder verdeckt; 
29. das Anbringen von Kennzeichen für Naturdenkmäler oder Schutzgebiete entgegen § 31 Abs. 3 nicht dul-
det; 
29a. die Informationspflicht gemäß § 39a verletzt; 
30. den Organen der Naturschutzbehörde zum Zweck amtlicher Erhebungen in Vollziehung des Naturschutz-
gesetzes oder der auf Grund des Naturschutzgesetzes erlassenen Verordnungen entgegen § 46 Abs. 1, ers-
ter Satz, den ungehinderten Zutritt nicht gewährt oder die erforderliche Auskunft nicht erteilt, sofern nicht ein 
Verweigerungsgrund im Sinne des § 49 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 
51/1991 in der Fassung BGBl. Nr. 471/1995 vorliegt; 
31. den in den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen, Bescheiden oder Verfügungen ge-
troffenen Geboten und Verboten zuwiderhandelt; 
32. den in den gemäß § 53 Abs. 1 als Gesetze in Geltung stehenden Vorschriften sowie in hierauf gegründe-
ten Bescheiden oder Verfügungen getroffenen Geboten und Verboten zuwiderhandelt, 

begeht, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 21.000 Euro, im Nichtein-
bringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 
Euro, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(1a) Bildet die unzulässige Vornahme eines Eingriffes oder die unzulässige Durchführung einer Maßnahme oder 
die Verletzung eines Verbotes den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so beginnt die Verjährungsfrist 
gemäß § 31 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2011, erst 
mit der Beseitigung des Eingriffs, der Behebung der Maßnahme oder mit Rechtskraft der erteilten Bewilligung zu 
laufen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Neben der Geldstrafe kann auch der Verfall der gefangenen Tiere oder der gesammelten Pflanzen, Minera-
lien, der abgebauten Bodenbestandteile oder der entfernten Naturgebilde sowie der zur Begehung der Tat ge-
brauchten oder bestimmten Gegenstände ausgesprochen werden, soferne sie im Eigentum des Täters oder eines 
Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl dieser hätte er-
kennen müssen, dass die Überlassung des Gegenstandes der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwal-
tungsübertretung dienen werde (§ 17 Abs. 1 VStG). 
 
(4) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt wer-
den (§ 17 Abs. 3 VStG ). 
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(5) Für verfallen erklärte 
1. Tiere sind sogleich in Freiheit zu setzen; ist dies nicht tunlich oder möglich, sind sie wissenschaftlichen Institu-
ten, Tiergärten oder Tierschutzvereinen zu übergeben, 
2. Pflanzen sind gemeinnützigen Zwecken (wissenschaftlichen Instituten, botanischen Gärten, Spitälern oder 
Heimen) zuzuführen, 
3. Mineralien und Fossilien sind dem Land zu überlasen. 
  
 
59.) Wiener Pflanzenschutzgesetz  
LGBl 36/2002  
 
§ 10. (1) Wer als Verpflichteter bzw. Verpflichtete 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Z 1 Grundstücke, Baulichkeiten und Transportmittel sowie Pflanzen und Pflanzener-
zeugnisse nicht auf das Vorkommen von Schadorganismen, welche eine erhebliche Schädigung oder wesent-
liche Gefährdung von Pflanzen erwarten lassen, überwacht und diese erforderlichenfalls im Rahmen eines in-
tegrierten Pflanzenschutzes nicht rechtzeitig, wirksam und sachgerecht bekämpft, 
2. entgegen § 3 Abs. 1 Z 2 ein atypisches Auftreten oder den Verdacht eines solchen Auftretens von sich in 
Gefahr drohender Weise vermehrenden Schadorganismen nicht oder nicht unverzüglich dem Magistrat an-
zeigt, 
3. entgegen § 3 Abs. 1 Z 3 die vom Magistrat aufgetragenen Pflanzenschutzmaßnahmen nicht oder nicht oh-
ne unnötigen Aufschub durchführt, 
4. entgegen § 3 Abs. 1 Z 4 die Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen oder das Betreten von Grund-
stücken, Baulichkeiten und Transportmitteln oder die Entnahme von Pflanzen- sowie von Erdproben nicht dul-
det, 
5. entgegen § 3 Abs. 1 Z 5 die zur Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilt oder sachdienliche Unterlagen nicht vorlegt, 
6. die in einer Verordnung gemäß § 6 Abs. 1 enthaltenen Gebote und Verbote nicht befolgt, 
7. den in Bescheiden gemäß § 6 Abs. 2 getroffenen Anordnungen nicht nachkommt, 
8. entgegen § 7 Abs. 1 Schadorganismen hält oder mit diesen manipuliert, 
9. die in Bescheiden gemäß § 7 Abs. 4 erteilten Auflagen nicht einhält, 

begeht, sofern die Tat nicht den Gegenstand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die im Zusammenhang mit einer nach diesem Gesetz strafbaren Handlung stehenden Pflanzen, Pflanzener-
zeugnisse und anderen als Überträger von Schadorganismen in Betracht kommenden Gegenstände können 
ungeachtet der Person des Verfügungsberechtigten bzw. der Verfügungsberechtigten für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Die Anordnung des Erlages eines Geldbetrages an Stelle der Beschlagnahme ist nicht zulässig. 
 
 
60.) Wiener Pflanzenschutzmittelgesetz  
LGBl 18/1990  
 
§ 11. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen 

1. mit Geldstrafen bis zu 5.000 Euro, wer 
a) den §§ 3, 4, 5, 6, 6a Abs. 1, 7, 8 Abs. 2, 9, 10b, den gemäß § 10c Abs. 1 erlassenen Anordnungen oder 
b) den auf Grund der §§ 7a Abs. 1 und 8 Abs. 1 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, wer 
a) den §§ 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt oder 
b) die mit der Überwachung betrauten Organe des Magistrats in Ausübung ihres Dienstes behindert oder 
die Erfüllung ihrer Aufgaben vereitelt oder 
c) bei der Verwendung bzw. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (§ 2 Abs. 1) den mit der Überwachung 
betrauten Aufsichtsorganen (§ 10 Abs. 2) keine gültige Ausbildungsbescheinigung vorweisen kann. 

 
 
61.) Wiener Prostitutionsgesetz  
LGBl 24/2011  
 
§ 14. (1) Besteht auf Grund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach 
§ 17 Abs. 1, 2 oder 4 lit. c), und ist anzunehmen, dass der gesetz- oder bescheidwidrige Betrieb des Prostitutions-
lokals fortgesetzt wird, so hat die Behörde ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Beschei-
des das gesamte der Rechtsordnung nicht entsprechende Prostitutionslokal an Ort und Stelle zu schließen. 
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(2) Über die Schließung gemäß Abs. 1 ist binnen einem Monat ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigen-
falls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Dieser Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn er gemäß 
§ 19 des Zustellgesetzes wegen Unzustellbarkeit an die Behörde zurückgestellt worden ist. Der Beschwerde 
gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
 
(3) Der Bescheid über die Schließung des Prostitutionslokals ist sofort vollstreckbar. Durch einen Wechsel in der 
Person der oder des Verantwortlichen oder der Betreiberin oder des Betreibers des von der Schließung betroffe-
nen Prostitutionslokals wird die Wirksamkeit eines solchen Bescheids nicht berührt. 
 
(4) Weist die oder der Betroffene nach, dass der rechtswidrige Zustand des Prostitutionslokals nicht mehr be-
steht, ist der Bescheid gemäß Abs. 2 auf Antrag aufzuheben. 
 
§ 17. (1) Wer es als Verantwortliche oder Verantwortlicher für ein Prostitutionslokal gemäß § 2 Abs. 6, unterlässt, 

a) die gemäß § 11 Abs. 1 ergangenen rechtskräftigen behördlichen Aufträge zu erfüllen; 
b) für die Einstellung der Prostitutionsausübung gemäß § 12 Abs. 1 zu sorgen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 3.500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 350 Euro bis 7.000 Euro, bei 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortliche oder Verantwortlicher gemäß § 2 Abs. 6 ein Prostitutionslokal 

a) vor der rechtskräftigen Kenntnisnahme der Anzeige durch die Behörde gemäß § 7 Abs. 3; 
b) trotz einer rechtskräftigen Untersagung gemäß § 13; 
c) unter Nichteinhaltung der Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen der zur Ausübung 
der Prostitution verwendeten Gebäude, Gebäudeteile und Räume; 
d) während der Dauer einer rechtswirksamen behördlichen Schließung gemäß § 14 Abs. 1, 

betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis 7.000 Euro, bei 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Freierin oder Freier (§ 2 Abs. 9) entgegen dem Verbot des § 16 Kontakt mit Personen, die Prostitution 
anbahnen oder ausüben, zum Zweck der Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen aufnimmt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Tagen, zu bestrafen. 
 
(4) Wer die Prostitution anbahnt oder ausübt 

a) entgegen den Beschränkungen des § 4; 
b) ohne dass eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 oder 3 vorliegt; 
c) in Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen die Ausübung der Prostitution gemäß § 6 Abs. 1 lit. a) oder b) 
oder c) verboten ist; 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 800 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Tagen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis 1.600 Euro, bei Uneinbringlich-
keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zehn Tagen, zu bestrafen. 
 
(5) Wer die Prostitution anbahnt oder ausübt 

a) auf einer öffentlichen Fläche außerhalb des erlaubten Bereiches gemäß § 9 Abs. 1; 
b) im Bereich einer Beschränkung gemäß § 10; 
c) in Bahnhöfen oder Stationsgebäuden; 
d) oder die Prostitution in aggressiver Weise (§ 9 Abs. 4) anbahnt; 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Tagen, zu bestrafen. 
 
(6) Wer es als Verpflichtete oder Verpflichteter unterlässt, 

a) die Anzeigen gemäß § 5 Abs. 3 oder § 7 Abs. 2 lit. a) oder b) fristgerecht zu erstatten; 
b) Organen der Behörde oder Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes entgegen § 15 Abs. 1, den Zutritt 
zu Grundstücken, Gebäuden, Containern und Fahrzeugen und allen ihren Teilen zu gewähren; 
c) entgegen § 15 Abs. 2 auf Verlangen ihre oder seine Identität nachzuweisen oder die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen; 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 500 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Tagen, zu bestrafen. 
 
(7) Keine Verwaltungsübertretung liegt vor, wenn die jeweilige Tathandlung (Unterlassung) zugleich den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(8) Gegen Personen, die zur Zeit der Beanstandung zwar 14, aber noch nicht 18 Jahre alt waren und gegen wel-
che noch nicht wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 17 Abs. 4 oder Abs. 5 durch die Landespolizeidi-
rektion Wien ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet worden ist, ist wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß 
§ 17 Abs. 4 oder Abs. 5 keine Strafe zu verhängen. Diese Personen sind von der Behörde in geeigneter Weise 
auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerksam zu machen. Ihnen ist aufzutragen, binnen einer angemes-
senen Frist an einem Beratungs- und Informationsgespräch über den Sinn und Zweck der Bestimmungen dieses 
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Gesetzes und die gefährdenden Auswirkungen der Prostitution beim Jugendwohlfahrtsträger teilzunehmen. 
Nehmen diese Personen aus eigenem Verschulden nicht an dem Beratungs- und Informationsgespräch teil, so 
sind sie für die ursprüngliche Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis 200 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Tagen, zu bestrafen. 
 
(9) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 4 und 5 ist als mildernder Umstand zu berücksichtigen, wenn sich 
die beschuldigte Person amtsärztlichen Untersuchungen auf das Freisein von Geschlechtskrankheiten und von 
sexuell übertragbaren Krankheiten laufend unterzogen hat und im Falle der Feststellung von Erkrankungen auch 
ärztliche Behandlungen durchführen ließ. 
 
(10) Die in Abs. 4 lit. a) und c) und Abs. 5 bezeichneten Tathandlungen gelten nach einer Betretung durch Orga-
ne des öffentlichen Sicherheitsdienstes beendet. Eine Fortsetzung der Übertretungshandlung durch die Beschul-
digte oder den Beschuldigten ist als eigenständige Verwaltungsübertretung anzusehen und stellt kein fortgesetz-
tes Delikt dar. 
 
(11) Bei allen Verwaltungsübertretungen können die Bestimmungen des § 50 VStG mit der Maßgabe angewendet 
werden, dass Geldstrafen bis 100 Euro sofort eingehoben werden. 
 
 
62.) Wiener Reinhaltegesetz  
LGBl 47/2007  
 
§ 5. (1) Überwachungsorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, Personen, die sie bei Begehung einer 
Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz antreffen, zum Zwecke der Feststellung der Identität anzuhalten 
und Anzeige zu erstatten. Ist der Sachverhalt hinreichend klar, sind sie anstelle der Erstattung einer Anzeige 
befugt, mit Organstrafverfügungen gemäß § 50 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 117/2002, Geldstrafen einzuheben oder gemäß § 50 Abs. 2 VStG an Stelle der Einhe-
bung eines Geldbetrages einen zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg dem Täter zu 
übergeben. 
 
(2) Personen, die von Überwachungsorganen angehalten und zur Ausweisleistung aufgefordert werden, sind 
verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach diesem Gesetz zuständigen Überwa-
chungsorganen über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnis gemäß Abs. 1 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(4) Überwachungsorgane haben Übertretungen dieses Gesetzes dem Magistrat der Stadt Wien anzuzeigen, 
soweit sie nicht eine Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG verhängen. Wenn das Verschulden des Täters ge-
ringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind, können sie gemäß § 21 Abs. 2 VStG von der 
Verhängung einer Organstrafverfügung oder von der Erstattung einer Anzeige absehen; in diesen Fällen können 
sie in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit des Verhaltens aufmerksam machen (mündliche Ermahnung). 
 
(5) Wird der Verpflichtung zur Beseitigung einer Verunreinigung im Sinne des § 2 Abs. 1 nicht entsprochen, kann 
das Überwachungsorgan dem Verursacher den Auftrag zur Erfüllung dieser Verpflichtung erteilen. 
 
§ 6. (1) Wer entgegen § 2 Abs. 1 Straßen mit öffentlichem Verkehr oder öffentlich zugängliche Grünflächen ver-
unreinigt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Tagen zu bestrafen. 
 
(2) Wer Aufforderungen gemäß § 5 Abs. 2 oder Aufträgen gemäß § 5 Abs. 5 nicht nachkommt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheits-
strafe bis zu acht Tagen zu bestrafen. 
 
(3) Bei allen gemäß Abs. 1 und 2 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes 
können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro eingehoben werden. Ist das Verschulden des Täters 
geringfügig und sind die Folgen der Übertretung unbedeutend, kann die Behörde gemäß § 21 Abs. 1 VStG ohne 
weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe absehen. 
 
(4) Die Erträgnisse aus den verhängten Verwaltungsstrafen sind ausschließlich für Zwecke der Reinhaltung von 
Straßen mit öffentlichem Verkehr und öffentlich zugänglichen Grünflächen im Sinne des § 2 Abs. 2 bis 4 zu ver-
wenden. 
 
 
63.) Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz  
LGBl 39/2004  
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§ 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, wer: 

1. eine Bezeichnung verwendet, die fälschlich den Anschein erweckt, dass es sich um eine Einrichtung des öf-
fentlichen Rettungsdienstes, eines bewilligten privaten Rettungsdienstes oder eines bewilligten privaten Kran-
kentransportdienstes handelt; 
2. einen privaten Rettungsdienst ohne Bewilligung des Magistrats betreibt oder Aufgaben eines Rettungs-
dienstes nach § 1 ohne Bewilligung des Magistrats durchführt; 
3. einen privaten Krankentransportdienst ohne Bewilligung des Magistrats betreibt oder die Aufgabe eines 
Krankentransportdienstes nach § 2 Abs. 1 ohne Bewilligung des Magistrats durchführt; 
4. einen privaten Rettungsdienst entgegen den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 oder entgegen einer nach die-
sem Gesetz erlassenen Verordnung betreibt; 
5. einen privaten Krankentransportdienst entgegen den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 oder entgegen einer 
nach diesem Gesetz erlassenen Verordnung betreibt; 
6. die mit Bescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
7. eine schriftliche Anzeige nach § 12 Abs. 3 unterlässt; 
8. entgegen § 14 Abs. 5 die Vornahme der behördlichen Befugnisse nicht ermöglicht; 
9. die in §§ 15 Abs. 1 bis 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 Abs. 1 und 26 Abs. 3 enthaltenen Pflichten verletzt; 
10. entgegen § 23 Abs. 1 die regelmäßig wiederkehrenden Überprüfungen unterlässt oder die vorgeschriebe-
nen Zeitintervalle nicht einhält oder dem § 23 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
11. entgegen § 24 keinen ausreichenden Arzneimittelvorrat anlegt, den Arzneimittelvorrat nicht halbjährlich 
überprüfen lässt oder die Überprüfung nicht schriftlich dokumentiert; 
12. vorsätzlich den vergeblichen Einsatz eines Rettungs- oder Krankentransportdienstes veranlasst; 
13. die in § 27 Abs. 2 enthaltenen Pflichten verletzt. 

 
(2) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 2 bis 7, Z 9 bis 11 oder Z 13 begeht, ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 10.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1, 8 oder 12 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
 
64.) Wiener Sammlungsgesetz  
LGBl 16/1946 idgF LGBl 13/2014  
 
§ 8. (1) Wer 

1. eine öffentliche Sammlung ohne behördliche Bewilligung veranstaltet, 
2. an einer öffentlichen Sammlung, welche ohne behördliche Bewilligung veranstaltet wird, teilnimmt oder 
mitwirkt, 
3. versucht, durch unwahre Angaben die Bewilligung zu einer öffentlichen Sammlung zu erlangen, 
4. erhaltene Bewilligungen überschreitet, 
4a. als Veranstalterin oder Veranstalter dem Magistrat die zur Überprüfung der Sammlung notwendige Ein-
sicht in die Bücher, Belege und Aufzeichnungen nicht gewährt oder als Veranstalterin bzw. Veranstalter oder 
als Sammlerin bzw. Sammler dem Magistrat die gewünschten Auskünfte nicht erteilt, 
5. von Person zu Person eine Aufforderung richtet, einem Verein beizutreten, wenn nach der Art und dem 
Umfang der Aufforderung oder den sonstigen Umständen, unter denen die Aufforderung ergeht, zu schließen 
ist, dass es sich hiebei nicht ernstlich um die Herbeiführung eines dauernden Verhältnisses zum Verein, son-
dern vielmehr bloß um die Erlangung von Geld oder anderen Leistungen handelt, 
6. die zur Durchführung des Gesetzes erlassenen Bestimmungen und die im einzelnen Fall getroffenen An-
ordnungen übertritt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern keine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, vom Magistrat 
mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen. Neben der Geldstrafe kann der Verfall des Erlöses der unbe-
fugten Sammlung ausgesprochen werden. 
 
(2) Unbeschadet einer strafgerichtlichen Verfolgung unterliegt der im Abs. (1) festgesetzten Strafe auch, wer in 
Ausnützung des Wohltätigkeitssinnes der Bevölkerung und ihrer Bereitwilligkeit, zu spenden, bei der Durchfüh-
rung einer Sammlung wider besseres Wissen Angaben macht oder Mitteilungen verbreiten läßt, die geeignet 
sind, die um Spenden angegangenen Personen irrezuführen. 
 
(3) Auf den Verfall des Sammlungserlöses kann auch selbständig erkannt werden, wenn keine bestimmte Person 
verfolgt oder bestraft werden kann. 
 
 
65.) Wiener Sozialbetreuungsberufegesetz  
LGBl 4/2008  
 
§ 17. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer trotz Unter-
sagung gemäß § 3 Abs. 7 eine Berufsbezeichnung nach § 2 führt oder trotz Untersagung einen Sozialbetreu-
ungsberuf unter Führung einer Berufsbezeichnung gemäß § 2 ausübt. 
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66.) Wiener Sozialhilfegesetz  
LGBl 11/1973  
 
§ 24. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

1. die im § 23 Abs. 2 festgelegte Anzeigepflicht verletzt, 
2. einen Mangel trotz eines rechtskräftigen Auftrages nach § 23 Abs. 3 nicht behebt, 
3. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 4 den Organen der Aufsichtsbehörde den Zutritt verwehrt, oder 
4. eine Einrichtung nach §§ 14, 22b und 22c trotz rechtskräftiger Untersagung gemäß § 23 Abs. 5 weiter be-
treibt. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretungen sind unbeschadet einer etwaigen strafgerichtlichen Verfolgung vom Magistrat 
mit Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestrafen. 
 
§ 41. (1) Die Bundes- und Landesbehörden sowie die Träger der Sozialversicherung und das Arbeitsmarktservice 
Wien haben dem Magistrat auf dessen Ersuchen Amtshilfe zu leisten und über alle das Beschäftigungsverhältnis, 
die Erwerbstätigkeit, das Einkommen und das Vermögen des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt ver-
pflichteten Personen betreffenden Tatsachen Auskunft zu erteilen, sofern eine derartige Datenhaltung im Rahmen 
ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches zu erfolgen hat. Die Auskunftserteilung hat – soweit möglich – auf elektro-
nischem Weg zu erfolgen. 
 
(2) Die Finanzämter haben dem Magistrat über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Hilfesuchen-
den und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen Auskunft zu erteilen, sofern die maßgebenden Tatsa-
chen nicht aus Abgabenbescheiden, die dem Magistrat zugänglich sind, entnommen werden können. 
 
(3) Die Dienstgeber sind verpflichtet, dem Magistrat sowie Institutionen, die im Auftrag des Magistrats zur Siche-
rung von Wohnraum tätig werden, auf deren Anfrage zur Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit, der Rückerstattungs-
pflicht, der Ersatzpflicht des Empfängers der Hilfe, seiner Erben, durch Dritte und durch die Träger der Sozialver-
sicherung sowie des Kostenersatzes an andere Länder über folgende den Hilfesuchenden und die ihm gegen-
über unterhaltsberechtigten und unterhaltsverpflichteten Personen betreffende Tatsachen Auskunft zu erteilen: 

1. Höhe des Lohnes oder Gehaltes, 
2. Wert der Naturalbezüge, 
3. Höhe und Art der Zulagen, 
4. Höhe des durchschnittlichen Überstundenverdienstes, 
5. Höhe und Art der Beihilfen, 
6. Höhe der gesetzlichen Abzüge, 
7. Höhe und Laufzeit der vorgemerkten Exekutionen sowie der sonstigen Belastungen, 
8. Anzahl der Monatsbezüge, 
9. Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses. 

 
(4) Die Vermieter sind verpflichtet, dem Magistrat sowie Institutionen, die im Auftrag des Magistrats zur Sicherung 
von Wohnraum tätig werden, auf deren Anfrage zur Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit, der Rückerstattungspflicht, 
der Ersatzpflicht des Empfängers der Hilfe, seiner Erben, durch Dritte und durch die Träger der Sozialversiche-
rung sowie des Kostenersatzes an andere Länder über folgende den Hilfesuchenden und die ihm gegenüber 
unterhaltsberechtigten und unterhaltsverpflichteten Personen betreffende Tatsachen Auskunft zu erteilen: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname der Mieterin oder des Mieters und der Mitbewohnerinnen oder Mit-
bewohner, 
2. Ordnungszahl, Wohnungstyp, Kategorie und Zinsfläche der Wohnung, 
3. Höhe des Mietzinses und dessen Aufschlüsselung sowie die vereinbarte Zahlungsart, 
4. Höhe der Betriebskosten sowie deren Aufschlüsselung und die vereinbarte Zahlungsart, 
5. Höhe des Mietzinsrückstandes und dessen Aufschlüsselung, 
6. Stand eines Verfahrens in Mietrechtsangelegenheiten sowie bekannte Räumungstermine und bestehende 
Gerichtkosten, 
7. maßgebliche Sachverhalte, die zur Einleitung des auf Räumung von Wohnraum abzielenden Verfahrens 
geführt haben, 
8. bestehende Ratenvereinbarungen, 
9. Beginn und Ende des Mietverhältnisses, 
10. Anspruch auf Wohnbeihilfe. 

 
(5) Dienstgeber, die der in Abs. 3 enthaltenen Verpflichtung nicht nachkommen, sowie Vermieter, die der in Abs. 
4 enthaltenen Verpflichtung nicht nachkommen, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind vom Magistrat 
mit Geldstrafe bis zu 700 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu bestrafen. 
 
(6) Sofern dies zweckmäßig und wirtschaftlich zumutbar ist, kann der Magistrat verlangen, dass Daten, die auto-
mationsunterstützt verarbeitet werden, von den Auskunftspflichtigen gemäß § 41 Abs. 1, 2, 3 und 4 auf elektroni-
schem Weg übermittelt werden. 
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(7) Die öffentlichen und privaten Krankenanstalten sowie die Krankenfürsorgeanstalten sind verpflichtet, dem 
Sozialhilfeträger Meldung über Name, Adresse, Geburtsdatum und Anhaltspunkte für die Pflegebedürftigkeit von 
Personen, die auf Grund ihres körperlichen oder geistig-seelischen Zustandes nicht im Stande sind, die notwen-
digen Verrichtungen des täglichen Lebens ohne fremde Hilfe zu besorgen und für die keine Betreuung sicherge-
stellt ist, zu erstatten. 
 
(8) Der Magistrat ist ermächtigt, durch Verordnung jene Institutionen zu benennen, die im Auftrag des Magistrates 
zur Sicherung von Wohnraum tätig werden. 
 
(9) Der Magistrat hat dem Fonds Soziales Wien zum Zweck der Gewährung von sozialen Diensten in Tageszen-
tren (§ 22b) und in betreuten Wohngemeinschaften (§ 22c) und zur Gewährung von Unterkunft in Häusern für 
Obdachlose über das Vorliegen, Art und Ausmaß von im Rahmen der Aufsichtsführung nach § 23 festgestellten 
Mängeln in Häusern für Obdachlose, Tageszentren und betreuten Wohngemeinschaften Auskunft zu erteilen. 
 
(10) Der Magistrat hat dem Fonds Soziales Wien zum Zweck der Gewährung von Pflege in Wohn- und Pflege-
heimen über das Vorliegen, Art und Ausmaß von im Rahmen der Aufsichtsführung festgestellten Mängeln in 
Wohn- und Pflegeheimen Auskunft zu erteilen. 
 
(11) Der Magistrat ist zum Zweck der Feststellung der Erwerbsfähigkeit des Hilfesuchenden nach § 9 Abs. 2 Z 2 
ermächtigt, folgende Daten des Hilfesuchenden elektronisch zu erfassen und zum Zweck der Ermöglichung des 
Einsatzes der Arbeitskraft nach § 9 Abs. 1 sowie zur Eingliederung des Hilfesuchenden in das Erwerbsleben nach 
§ 18 Abs. 2 ermächtigt, folgende Daten an das Arbeitsmarktservice Wien zu übermitteln: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Wohnadresse 
3. Sozialversicherungsnummer 
4. Ergebnis einer Begutachtung zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit. 

 
(12) Der Magistrat ist zum Zweck der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen zur Sicherung des 
Lebensbedarfes ermächtigt, folgende Daten der hilfesuchenden Person zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Personenstand 
5. Staatsangehörigkeit 
6. Unterkunfts- und Meldedaten 
7. telefonische und elektronische Erreichbarkeit 
8. Sozialversicherungsanstalt und Sozialversicherungsnummer 
9. Bankverbindungen 
10. Einkommen und Vermögen 
11. Erwerbsfähigkeit 
12. anhängiges Pensionsverfahren. 

 
(13) Zum Zweck des Abs. 12 ist der Magistrat ermächtigt, folgende Daten der mit der hilfesuchenden Person im 
gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen, der mit ihr in Haushaltsgemeinschaft le-
benden Ehegattin oder Lebensgefährtin oder eingetragenen Partnerin oder des mit ihr in Haushaltsgemeinschaft 
lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten oder eingetragenen Partners zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Personenstand 
5. Staatsangehörigkeit 
6. Unterkunfts- und Meldedaten 
7. Sozialversicherungsanstalt und Sozialversicherungsnummer 
8. Einkommen und Vermögen 
9. Erwerbsfähigkeit 
10. anhängiges Pensionsverfahren. 

 
(14) Zum Zweck der Feststellung und Abwicklung einer Kostenersatzpflicht nach § 26 und § 44 oder einer Rück-
erstattungspflicht nach § 32 ist der Magistrat ermächtigt, für die Feststellung der Art und Höhe der Verpflichtung 
erforderliche Daten von Kostenersatzpflichtigen und Rückersatzpflichtigen zu verarbeiten. 
 
(15) Zum Zweck der Feststellung und Abwicklung einer Ersatzpflicht nach § 27 ist der Magistrat ermächtigt, fol-
gende Daten des in § 27 genannten Dritten zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Unterkunfts- und Meldedaten. 
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(16) Zum Zweck der Prüfung von Ersatzansprüchen nach § 31 ist der Magistrat ermächtigt, folgende Daten des in 
§ 31 genannten Dritten zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Unterkunfts- und Meldedaten 
5. telefonische und elektronische Erreichbarkeit 
6. Bankverbindungen. 

 
(17) Zum Zweck des Abs. 16 ist der Magistrat ermächtigt, folgende Daten der in § 31 genannten hilfesuchenden 
Person, der mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen, der mit ihr in Haus-
haltsgemeinschaft lebenden Ehegattin oder Lebensgefährtin oder eingetragenen Partnerin oder des mit ihr in 
Haushaltsgemeinschaft lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten oder eingetragenen Partners zu verarbeiten: 

1. Vor- und Familienname oder Nachname 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Personenstand 
5. Staatsangehörigkeit 
6. Unterkunfts- und Meldedaten 
7. Sozialversicherungsanstalt und Sozialversicherungsnummer 
8. Einkommen und Vermögen 
9. Erwerbsfähigkeit 
10. anhängiges Pensionsverfahren. 

 
(18) Zum Zweck des Abs. 12 und des Abs. 16 ist der Magistrat berechtigt, Angaben der hilfesuchenden Person 
zum Vor-, Familiennamen oder Nachnamen und Geburtsdatum aller mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden 
unterhaltsberechtigten Angehörigen, der mit ihr in Haushaltsgemeinschaft lebenden Ehegattin oder Lebensge-
fährtin oder eingetragenen Partnerin oder des mit ihr in Haushaltsgemeinschaft lebenden Ehegatten oder Le-
bensgefährten oder eingetragenen Partners im Zentralen Melderegister im Wege einer Verknüpfungsanfrage im 
Sinne des § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2009, über das 
zusätzliche Kriterium Wohnsitz zu prüfen. Die Anfrage ist auf die Ermittlung der Anzahl der Mitbewohnerinnen 
oder Mitbewohner zu beschränken, außer es besteht ein begründeter Anlass, die Angaben der hilfesuchenden 
Person in Zweifel zu ziehen. 
 
(19) Der Magistrat hat organisatorische Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Geheimhaltungsinteressen 
der Betroffenen im Sinne des § 1 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 2/2008, sicherstellen. Als Vorkehrungen sind insbesondere vorzusehen: 
1. Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff 
2. die Protokollierung der Zugriffe auf die Daten. 
 
(20) Insoweit andere gesetzliche Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen und die Hilfeleistung nicht von der 
Sicherstellung des Ersatzanspruches abhängig gemacht wurde, sind vom Magistrat Daten gemäß Abs. 1 bis Abs. 
17 spätestens 30 Jahre nach dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Hilfe gewährt worden ist, zu löschen. 
 
 
67.) Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz 
LGBl 22/2012  
 
§ 13. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Steuer verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages, höchstens aber mit 42.000 Euro, zu be-
strafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen fest-
zusetzen. Die Verkürzung dauert so lange an, bis der bzw. die Steuerpflichtige die Selbstbemessung nachholt 
oder die Abgabenbehörde die Steuer bescheidmäßig festsetzt. 
 
(2) Übertretungen des § 6 Abs. 1, 3 und 5 dieses Gesetzes sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen 
bis zu 420 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen festzusetzen. 
 
 
68.) Wiener Sportstättenschutzgesetz  
LGBl 29/1978  
 
§ 7. Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine Sportstätte zur Gänze oder teilweise ohne Bewilligung des Magistrates auflässt oder 
2. wer einem Auftrag zur Wiederherstellung einer ohne Bewilligung des Magistrates gänzlich oder teilweise 
aufgelassenen Sportstätte nicht innerhalb der ihm gestellten Frist nachkommt 

und ist vom Magistrat mit Geld bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
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69.) Wiener Stadtverfassung  
LGBl 28/1968  
 
§ 108. (1) Der Magistrat hat unter Leitung und Verantwortung des Bürgermeisters die der Gemeinde zustehende 
Ortspolizei zu handhaben. 
 
(2) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde hat der Magistrat das Recht, ortspoli-
zeiliche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseiti-
gung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstände zu erlassen sowie deren Nichtbefol-
gung als Verwaltungsübertretung zu erklären. Diese Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen. Übertretungen ortspolizeilicher Verordnungen sind mit 
Geld bis zu 700 Euro zu bestrafen. Überdies kann der Verfall von Gegenständen ausgesprochen werden, mit 
denen die strafbare Handlung begangen wurde und deren Wert 700 Euro nicht übersteigt. 
 
(3) Die ortspolizeilichen Verordnungen sind, wenn durch Gesetz nicht anderes bestimmt ist, im offiziellen Publika-
tionsorgan der Stadt Wien kundzumachen. Sie treten, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, mit Ablauf 
des Tages in Kraft, an dem das die Kundmachung enthaltende Stück des offiziellen Publikationsorgans heraus-
gegeben und versendet wird. Sie gelten, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, für das gesamte Stadtge-
biet. 
 
(4) Wenn es im Interesse einer raschen und umfassenden Bekanntmachung liegt, kann der Magistrat überdies 
anordnen, dass solche Kundmachungen von den Hauseigentümern oder deren Beauftragten in ihren Häusern an 
einer Stelle anzuschlagen sind, die den Hausbewohnern zugänglich ist. Wer eine solche Anordnung nicht befolgt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
 
70.) Wiener Starkstromwegegesetz 
LGBl 20/1970  
Typ 
 
§ 15. (1) Wer gegen ein in diesem Gesetz ausdrücklich normiertes Gebot oder Verbot verstößt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist von der Behörde (§ 14 Abs. 2) mit Geld bis zu 2.100 Euro, im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei erschwerenden Umständen ist die gleichzeitige Verhän-
gung einer Geld- und Arreststrafe zulässig. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Mit der Strafe kann auch gleichzeitig der Verfall von Materialien, Werkzeugen und Einrichtungen ausgespro-
chen werden, durch die die Verwaltungsübertretung begangen oder durch deren Zuhilfenahme die Ausführung 
der Verwaltungsübertretung ermöglicht oder erleichtert wurde. 
 
 
71.) Wiener Statistikgesetz  
LGBl 37/1987  
 
§ 15. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. der Auskunfts- oder Übermittlungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder zumindest grob fahr-
lässig unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht (§§ 5 Abs. 2 und 9), 
2. das Aufstellen von Zähl- und Meßgeräten trotz rechtskräftigem Bescheid verwehrt (§ 6), 
3. den Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorganen eine vorher angekündigte Erhebung im Betrieb erschwert oder 
unmöglich macht (§ 7), 
4. die Geheimhaltungspflicht verletzt (§ 14 Abs. 2). 

 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 sind mit Geldstrafen bis zu 1.400 Euro zu ahnden. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 4 ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu ahnden. 
 
(4) Durch die Begehung einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 erzielte Gewinne unterliegen dem Verfall. 
 
 
72.) Wiener Tagesbetreuungsgesetz  
LGBl 73/2001  
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Schilling zu bestrafen, wer 

1. Tagesbetreuung ohne Bewilligung anbietet oder ausübt, 
2. die Vermittlung zur unbefugten Tagesbetreuung anbietet oder ausübt, 
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3. den die Aufsicht gemäß § 7 ausübenden Organen des Magistrates den Zutritt zu den Räumen der Tages-
betreuung verwehrt, die notwendigen Auskünfte verweigert oder Ermittlungen behindert, 
4. in einer Kindergruppe nicht entsprechend ausgebildetes Betreuungspersonal verwendet, 
5. die zulässige Höchstzahl der Tageskinder überschreitet, 
6. Tagesbetreuung in nicht bewilligten Räumlichkeiten anbietet oder ausübt, 
7. gegen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen gemäß § 3 Abs. 2 verstößt, 
8. der Meldepflicht gemäß § 4 nicht nachkommt, 
9. den Antrag nach § 11 Abs. 2 nicht fristgerecht stellt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
73.) Wiener Tanzschulgesetz 
LGBl 12/1997  
 
§ 18. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu 
bestrafen, 

1. wer Tanzunterricht ohne Tanzlehrbefugnis (§ 2), ohne rechtswirksam erlangtes Fortbetriebsrecht (§ 13 Abs. 
1 und 1a), in einer nicht geeigneten oder nicht als geeignet festgestellten Betriebsstätte (§ 14 Abs. 1) oder 
trotz Untersagung (§ 12 Abs. 5) anbietet oder erteilt; 
2. wer unbefugt die Bezeichnung „Tanzschule“ bei der Namensführung oder bei der Bezeichnung der Be-
triebsstätte verwendet (§ 2 Abs. 1); 
3. wer Hilfskräfte oder persönliche Vertreter heranzieht, die die persönlichen Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 
und 3 nicht erfüllen. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 2.100 Euro zu bestra-
fen, 

1. wer sich ohne rechtswirksame Anzeige eines Geschäftsführers oder Pächters (§ 10 Abs. 1) bedient; 
2. wer Auflagen des Eignungsfeststellungsbescheides, Auflagen gemäß § 15 Abs. 3 bis 5 oder die Bestim-
mungen des II. Abschnittes des Gesetzes betreffend die Lage, Beschaffenheit, Einrichtung und Betrieb von 
Veranstaltungsstätten (Wiener Veranstaltungsstättengesetz) nicht einhält. 

  
 
74.) Wiener Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung  
LGBl 71/1993  
 
§ 38. (1) Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen nach § 15 
Abs. 1, 5 und 6 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996, BGBl. Nr. 112, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 153/2006, von der Behörde zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen von Bestimmungen, die zu einem Ausschluß des Fahrgastes von der Beförderung geführt 
haben, gelten nicht als Übertretung im Sinne des Abs. 1. 
 
 
75.) Gesetz über den Wiener Teil des Biosphärenparks – Wienerwald (Wiener Biosphärenparkgesetz)  
LGBl 47/2006  
 
§ 9. Wer 

1. in den Kernzonen eine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung entgegen § 3 Abs. 3 vornimmt oder 
2. den mit den Aufgaben der Gesellschaft betrauten Personen oder den Organen des Magistrates den Zutritt 
zu Grundstücken (ausgenommen Gebäude und Hausgärten) innerhalb der Kern- und Pflegezone entgegen § 
6 nicht gewährt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. Er ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 Euro, im Nicht-
einbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 2 Wochen, zu bestrafen. 
 
 
76.) Wiener Tierhaltegesetz  
LGBl 39/1987  
 
§ 11. (1) Die Landespolizeidirektion Wien hat im Rahmen der Wahrnehmung der ihren Organen sonst obliegen-
den Aufgaben bei Übertretungen des §13 Abs. 1 Z 1 und 4 und des § 13 Abs. 2 Z 1 bis 9 sowie 11 bis 15 an der 
Vollziehung mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, wie insbesondere die 
Festnehmung von auf frischer Tat betretenen Personen (§ 35 VStG 1991), die Festsetzung und Einhebung 
einer vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG 1991) und die Erstattung von Anzeigen, 
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3. Maßnahmen, die bei Gefahr im Verzuge zur Sicherung des Verfalles erforderlich sind (§ 39 Abs. 2 VStG 
1991), 
4. die Festsetzung und Einhebung einer Sicherheit (§ 37 VStG 1991) und 
5. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen mittels Organstrafverfügungen (§ 50 VStG 1991). 

  
§ 13. (1) Wer 

1. als Veranwortliche oder Verantwortlicher im Sinne des § 1 Abs. 3 ihrer oder seiner Sorgfaltspflicht gemäß 
dieser Gesetzesstelle nicht nachkommt, sodass eine strafunmündige Person diesem Gesetz, den darauf ge-
gründeten Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen Aufträgen und Auflagen zuwiderhandelt, oder 
es unterlässt, die Beendigung der Tierhaltung durch die minderjährige Person zu veranlassen, 
2. es unterlässt, eine Haftpflichtversicherung gemäß § 5 Abs. 11 abzuschließen und aufrechtzuerhalten, 
3. als befugte Tierhändlerin oder Tierhändler oder als Betreiberin oder Betreiber eines Tierheimes die gemäß 
§ 8 Abs. 4 erforderliche Meldung unterlässt, 
4. die Bestätigung über die positive Absolvierung der Hundeführscheinprüfung (Hundeführschein und Zusatz-
karte) wie auch einen amtlichen Lichtbildausweis nicht mitführt bzw. den Organen der Behörde diese auf Ver-
langen nicht aushändigt (§ 5a Abs. 11), 
6. es unterlässt, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder den Tierärztinnen oder Tierärzten der 
Behörde freiwillig Zutritt zu Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln zu gewähren (§ 12), 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. ein Tier nicht so hält oder verwahrt, dass Menschen nicht gefährdet, Menschen, die nicht im selben Haus-
halt leben, nicht unzumutbar belästigt und fremde Sachen nicht beschädigt werden (§ 3), 
2. einem Verbot des Haltens von Tieren oder des Umgangs mit Tieren gemäß § 4 zuwiderhandelt, 
3. der Maulkorb- oder Leinenpflicht zuwiderhandelt (§ 5 Abs. 1), 
4. der in öffentlich zugänglichen Parkanlagen und auf gekennzeichneten Lagerwiesen bestehenden Leinen-
pflicht zuwiderhandelt (§ 5 Abs. 2), 
5. der im § 5 Abs. 3 festgelegten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt, 
6. der im § 5 Abs. 4 festgelegten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt, 
7. der im § 5 Abs. 8 normierten Sorgfaltspflicht nicht nachkommt, 
8. ihren oder seinen Hund Personen zur Verwahrung oder zum Führen an öffentlichen Orten überlässt, die 
nicht die hierfür erforderliche Eignung aufweisen (§ 5 Abs. 10), 
9. einer auf § 6 Abs. 1 gegründeten Verordnung zuwiderhandelt, 
10. dem Verbot der Zucht und Ausbildung von Hunden zum ausschließlichen oder überwiegenden Zweck der 
Steigerung einer erhöhten Aggressivität oder jenem des Inverkehrbringens solcher Hunde zuwiderhandelt (§ 
7), 
11. dem Verbot des § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
12. Aufträgen gemäß § 8 Abs. 5 bis 7 nicht nachkommt, 
13. einen Hund gemäß § 5a Abs. 2 ohne den erforderlichen Sachkundenachweis (§ 5a Abs. 1) hält oder ver-
wahrt, 
14. der im § 5a Abs. 12 normierten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt, 
15. dem Verbot des § 8a zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 14.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
77.) Wiener Tierzuchtgesetz  
LGBl 9/2010  
 
§ 27. (1) Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. anerkannten Zuchtorganisationen vorbehaltene Tätigkeiten ausübt, ohne im Besitz einer rechtskräftigen 
Anerkennung gemäß § 3 zu sein oder ohne Anzeige gemäß § 7 Abs. 1 erstattet zu haben, 
2. die rechtzeitige Anzeige gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 unterlässt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 die Bestimmungen des Zuchtprogramms nicht einhält, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Tiere in das Zuchtbuch bzw. Zuchtregister einträgt oder vermerkt bzw. für solche Tiere 
Zucht- oder Herkunftsbescheinigungen oder andere zuchtrelevante Dokumente ausstellt, 
5. seiner Berichtspflicht gemäß § 8 Abs. 6 nicht nachkommt, 
6. seiner Verpflichtung zur Zusammenarbeit gemäß § 8 Abs. 8 nicht nachkommt, 
7. seiner Verpflichtung, Änderungen der Grundsätze Rechnung zu tragen, gemäß § 8 Abs. 9 nicht nach-
kommt, 
8. Ergebnisse von Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen von Zuchttieren entgegen § 9 Abs. 1 ver-
wendet, 
9. der Verpflichtung zur Übermittlung der Ergebnisse von durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
schätzungen gemäß § 10 Abs. 1 nicht nachkommt, 
10. Zuchttiere entgegen § 11 überlässt, 
11. den Verpflichtungen in Hinblick auf Belegscheine oder Aufzeichnungen gemäß § 12 nicht nachkommt, 



413 
 

12. Samen entgegen § 13 Abs. 1 abgibt oder entgegen § 14 Abs. 1 verwendet, 
13. entgegen den Bestimmungen der §§ 8 Abs. 2, 13 Abs. 2 oder 16 Abs. 2 eine Zucht- oder Herkunftsbe-
scheinigung ausstellt, 
14. eine künstliche Besamung entgegen § 14 Abs. 2 durchführt, 
15. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Besamungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs. 3 
oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Samen gemäß § 14 Abs. 4 nicht nachkommt, 
16. Samen entgegen einem Verbot gemäß § 15 Abs. 2 oder 5 abgibt bzw. verwendet, 
17. eine Eizelle oder einen Embryo entgegen § 16 Abs. 1 abgibt oder einen Embryo entgegen § 17 Abs. 1 
verwendet, 
18. die Übertragung eines Embryos entgegen § 17 Abs. 2 durchführt, 
19. den Verpflichtungen in Hinblick auf den Embryoübertragungsschein oder die Aufzeichnungen gemäß § 17 
Abs. 3 oder eine Zucht- und Herkunftsbescheinigung für Eizellen bzw. Embryonen gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 
20. entgegen § 18 Abs. 1, 4, 8, 9 oder 10 tätig wird, 
21. in der Erklärung gemäß § 18 Abs. 5 wahrheitswidrige Angaben macht, 
22. seiner Auskunftsverpflichtung gemäß § 23 Abs. 4 nicht nachkommt, 
23. seiner Duldungs-, Vorlage- oder Vorführverpflichtung gemäß § 23 Abs. 7 nicht nachkommt, 
24. den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund dieses Gesetzes erlassen wurden, enthaltenen 
sonstigen Geboten oder Verboten nicht nachkommt, 

und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Tiere, Samen, Eizellen und Embryonen, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, und Gegenstände, 
die zur Begehung der strafbaren Handlung verwendet wurden, können bei Verwaltungsübertretungen gemäß 
Abs. 1 im Fall des Vorliegens erschwerender Umstände unter den Voraussetzungen des § 17 VStG für verfallen 
erklärt werden. 
 
 
78.) Wiener Tourismusförderungsgesetz  
LGBl 13/1955  
 
§ 20. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Abgabe verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertre-
tungen mit Geldstrafen bis 21.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Übertretungen der §§ 13, 15, 16 und 19 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 420 Euro zu 
bestrafen. Im Falle der Uneinbringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen. 
 
 
79.) Wiener Umwelthaftungsgesetz  
LGBl 38/2009  
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen, wer die nach 
§ 5 Abs. 2 oder die nach § 6 Abs. 1 Z 1 vorgeschriebene Verständigung der Behörde nicht oder nicht unverzüg-
lich vornimmt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen, wer die in § 5 
Abs. 3 oder die in § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehe-
nen Kontrollen oder Ermittlungen behindert. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu bestrafen, wer: 
1. nicht die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unverzüglich ergreift, 
2. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 2 gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft oder 
3. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt und der 
Behörde anzeigt. 
 
(4) Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung erfüllt. 
 
 
80.) Wiener Veranstaltungsgesetz  
LGBl 12/1971  
 
§ 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, 

1. wer eine anmeldepflichtige Veranstaltung ohne rechtswirksame Anmeldung oder eine konzessions-
pflichtige Veranstaltung ohne behördliche Bewilligung durchführt, oder wer eine verbotene Veranstaltung – 
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ausgenommen das Bettelmusizieren (§ 30 Abs. 1 Z 3) und ausgenommen das Hütchenspiel (§ 30 Abs. 1 Z 6) 
durchführt. 
2. wer seine Konzession zur Deckung unbefugt durchgeführter Veranstaltungen Dritter missbraucht oder 
durch einen nicht genehmigten Geschäftsführer oder Pächter ausüben läßt, 
3. wer in anderer als der unter Z 1 und 2 sowie der in Abs. 2 a bezeichneten Weise die ihn als Veranstalter 
oder Geschäftsführer gemäß § 28 treffenden Handlungs- und Unterlassungspflichten verletzt, 
4. wer als Inhaber einer Veranstaltungsstätte einer ihn gemäß § 29 Abs. 1 treffenden Verpflichtung zuwider-
handelt. 

 
(1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, im Nichteinbringungsfall 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, wer das Hütchenspiel (§ 30 Abs. 1 Z 6) durchführt. 
Gegenstände, die für die Ausübung des Hütchenspiels verwendet werden sowie Geld und geldwerte Sachen, die 
bei den das Hütchenspiel veranstaltenden Personen bei Tatbegehung vorgefunden oder durch das Hütchenspiel 
erworben worden sind, können für verfallen erklärt werden. 
 
(1b) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung nach § 32 Abs. 1a schuldig, derentwegen sie innerhalb der 
letzten neun Monate bereits einmal rechtskräftig bestraft worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Frei-
heitsstrafe im Ausmaß der angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden. 
 
(1c) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung nach § 32 Abs. 1a schuldig, derentwegen sie innerhalb der 
letzten 15 Monate bereits zweimal rechtskräftig bestraft worden ist, so ist sie vom ordentlichen Gericht mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 350 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
einer Ersatzarreststrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen, wer als Inspektionsarzt oder als dessen Stellvertreter, 
als verantwortlicher Beleuchter (Stellvertreter) oder als bestellte Aufsichtsperson die ihn gemäß den §§ 24 Abs. 4 
bis 6 bzw. § 29 Abs. 2 und 3 auferlegten Verpflichtungen verletzt. 
 
(2 a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 210 Euro, im Nichteinbringungsfall 
mit einer Ersatzarreststrafe bis zu einer Woche zu bestrafen, 

1. wer bei der Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen zur Darbietung von Straßenkunst (§ 
5 Abs. 3) als Veranstalter oder Mitwirkender den für diese Plätze festgelegten Benützungsbedingungen zuwi-
derhandelt, 
2. wer bei der Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen zur Darbietung von Straßenkunst 
eine gemäß § 25 Abs. 2 an ihn ergangene Anordnung nicht befolgt, 
3. wer eine verbotene Veranstaltung gemäß § 30 Abs. 1 Z 3 (Bettelmusizieren) abhält. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 70 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
einer Ersatzarreststrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen, wer in anderer als der in Abs. 1 und 2 angegebenen Ei-
genschaft eine ihm für den Betrieb oder die Benützung von Veranstaltungsstätten durch Gesetz, Verordnung oder 
Bescheid auferlegte Handlungs- oder Unterlassungspflicht verletzt oder eine gemäß § 25 Abs. 2 an ihn ergange-
ne Anordnung nicht befolgt. 
 
(4) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 kann an Stelle einer Geldstrafe die Strafe der Entziehung der den Gegenstand 
der strafbaren Handlung bildenden Konzession auf immer oder auf bestimmte Zeit verhängt werden; in den Fällen 
des Abs. 1 Z. 3 ist dies nur zulässig, wenn gegen den Konzessionsinhaber im Zusammenhang mit einer nach 
diesem Gesetz zu beurteilenden Tätigkeit bereits mindestens dreimal eine Geldstrafe von 70 Euro oder eine 
strengere Strafe verhängt wurde. Bei Überwiegen erschwerender Umstände kann die Strafe der Konzessionsent-
ziehung bei Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen auch neben der Geldstrafe verhängt werden. 
 
(5) Im Falle eines Betriebes von Unterhaltungsspielapparaten oder Münzgewinnspielapparaten ohne Konzession, 
eines nach § 30 Abs. 1 verbotenen Betriebes von Spielapparaten oder einer § 15 Abs. 6 zuwiderlaufenden Kon-
zessionsausübung können die Apparate einschließlich der darin befindlichen Entgelte für verfallen erklärt werden, 
soweit das Verwaltungsstrafgesetz die Verfallsstrafe regelt. 
 
§ 35. (1) Soweit nicht ausdrücklich anderen Behörden (z. B. der Landespolizeidirektion Wien) ein Aufgabenbe-
reich zugewiesen ist, obliegt die Vollziehung dieses Gesetzes dem Magistrat. 
 
(2) Die Gemeinde hat die folgenden, in diesem Gesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu 
besorgen: 

1. bei Veranstaltungen, die keine Theater-, Variete- oder Zirkusveranstaltungen sind und auch sonst nach ih-
rer Art, dem Bereich der Veranstaltungsstätte und dem Ausmaß des zu erwartenden Publikumsinteresses nur 
von örtlicher Bedeutung sind 

a) die Entgegennahme und Behandlung der Anmeldung von Veranstaltungen und der Anzeigen über den 
Wechsel in der Person eines Veranstalters und die Bestellung oder Abberufung eines Geschäftsführers, 
b) die Verleihung oder Zurücknahme von Konzessionen, einschließlich der Genehmigung einer Verpach-
tung oder Geschäftsführerbestellung, der Freigabe von Sicherstellungen und der Fristverlängerung gemäß 
§ 20 Abs. 3, 
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c) die Beschränkung, Untersagung und Einstellung von Veranstaltungen und die Erteilung von Aufträgen; 
2. den Ausschluß von Personen als Veranstalter oder Geschäftsführer und die Aufhebung des Ausschlusses 
(§ 3 Abs. 2 und 3) sowie die bescheidmäßige Festsetzung von Sperrzeiten (§ 26 Abs. 4), sofern sich diese 
Maßnahmen ausschließlich auf Veranstaltungen von örtlicher Bedeutung (Z. 1) beziehen; 
3. die Feststellung der Eignung von Veranstaltungsstätten, die keine besonderen technischen Einrichtungen 
besitzen und nur für die unter Z. 1 fallenden Veranstaltungen bestimmt sind, sowie die aus betriebstechni-
schen Rücksichten erfolgende Überwachung solcher Veranstaltungsstätten einschließlich der dabei erteilten 
Anordnungen (§ 25 Abs. 2 erster Satz), ferner die aus bau- und feuerpolizeilichen Rücksichten erfolgende 
Überwachung von Veranstaltungsstätten einschließlich der dabei erteilten Anordnungen (§ 25 Abs. 2 erster 
Satz); 
4. die Bestimmung von öffentlichen Plätzen zur Darbietung von Straßenkunst (§ 5 Abs. 3) und das Festlegen 
von Benützungsbedingungen für diese. 

 
(3) Der Landespolizeidirektion Wien obliegt: 

1. die Abgabe von Stellungnahmen (§ 5 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 4, § 18 Abs. 5, § 19 Abs. 4 und § 26 Abs. 4), 
2. die Abgabe von Äußerungen (§ 18 Abs. 5), 
3. das Recht der Beschwerde gegen Konzessionsverleihungen (§ 18 Abs. 5), 
4. die Abgabe von Ernennungsvorschlägen (§ 22 Abs. 2), 
5. die Überwachung von Veranstaltungen, soweit sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- oder feuerpolizei-
liche Rücksichten erstreckt, 
6. die Vorschreibung oder Bewilligung von besonderen sicherheitspolizeilichen Überwachungen (§ 25 Abs. 6), 
7. die Überwachung der Sperrzeiten (§ 26), 
8. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 32 Abs. 2 a; hiebei sind die Bestimmungen des § 50 
VStG mit der Maßgabe anzuwenden, dass Geldstrafen bis zu einem Höchstbetrag von 21 Euro eingehoben 
werden dürfen, 
9. bei Verwaltungsübertretungen nach § 32 Abs. 1, 2 und 3 

a) die Festnehmung gemäß § 35 VStG, 
b) die Vorschreibung einer Sicherheitsleistung gemäß § 37 VStG, 
c) das Absehen von einer Festnehmung unter Festsetzung einer Sicherheitssumme gemäß § 37 a VStG, 
d) die Einhebung von Organstrafverfügungen; hiebei sind die Bestimmungen des § 50 VStG mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass Geldstrafen bis zu einem Höchstbetrag von 21 Euro eingehoben werden dürfen. 

 
(4) Gegen auf Grund dieses Gesetzes ergehende Bescheide steht den Parteien das Recht zu, eine Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht Wien zu erheben. 
 
 
81.) Wiener Veranstaltungsstättengesetz  
LGBl 4/1978  
 
§ 104. Personen, die den Geboten und Verboten der Abschnitte II bis VII zuwiderhandeln, machen sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und sind nach den Bestimmungen des § 32 des Wiener Veranstaltungsgeset-
zes, LGBl. für Wien Nr. 12/1971, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 6/1996, zu bestrafen. 
Personen, die den Geboten und Verboten des Abschnittes II hinsichtlich der allgemeinen Bestimmungen in bezug 
auf Kinobetriebsstätten oder des Abschnittes VII a zuwiderhandeln, begehen eine Verwaltungsübertretung und 
sind, sofern die Übertretungen gerichtlich nicht strafbar sind, nach § 16 des Wiener Kinogesetzes 1955, LGBl. Nr. 
18/1955, in der Fassung des Art. I der Wiener Kinogesetznovelle 1989, zu bestrafen. 
 
 
82.) Wiener Vergaberechtsschutzgesetz  
LGBl 37/2013  
 
§ 19. (1) Die Höchstgrenze für Mutwillensstrafen (§ 35 AVG) beträgt ein Prozent des geschätzten Auftragswertes, 
höchstens jedoch 20.000 Euro. Bei der Bemessung der Mutwillensstrafe sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Person, über die die Mutwillensstrafe verhängt wird, zu berücksichtigen. 
 
(2) Wer als Auftraggeberin oder Auftraggeber, deren oder dessen Organe nicht gemäß Art. 20 B-VG weisungs-
gebunden sind, oder als Unternehmerin oder Unternehmer die Auskunftspflicht gemäß § 8 Abs. 1 verletzt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu 
bestrafen. Als Tatort gilt der Sitz des Verwaltungsgerichtes Wien. 
 
 
83.) Wiener Volksabstimmungsgesetz  
LGBl 6/1980  
 
§ 22. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 140 Euro vom Magistrat zu bestrafen ist, begeht, 

1. wer wissentlich in einer zur Darlegung seines Stimmrechtes bestimmten Schrift unwahre Angaben macht, 
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2. wer im Gebäude des Abstimmungslokales und in dem durch Kundmachung bestimmten Umkreis (Verbots-
zone) während der Stimmenabgabe um Stimmen wirbt, soweit nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vor-
liegt, 
3. wer im Gebäude des Abstimmungslokales Ansprachen an die Stimmberechtigten hält, Propagandamaterial 
anschlägt oder verteilt oder durch zweckwidriger Ansammlung den Ablauf der Stimmenabgabe stört oder den 
Anordnungen eines Sprengelwahlleiters zur Beseitigung oder Abwehr von Störungen trotz Abmahnung nicht 
Folge leistet, 
4. wer auf einem Kuvert zur Stimmenabgabe Worte, Bemerkungen oder Zeichen anbringt, soweit nicht eine 
gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, 
5. wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder behindert beim Stimmvorgang ausgibt, 
6. wer vorsätzlich unter Vortäuschung von Gebrechen (Z. 5) anderer Personen als Geleitperson tätig ist oder 
die Unzumutbarkeit der Ausfüllung des Stimmzettels durch Dritte vor der Behörde bzw. ihren Organen wider 
besseres Wissen behauptet, 
7. wer unbefugt amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Vordrucke in Auftrag gibt, herstellen läßt oder 
sonst in Verkehr setzt, soweit nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt oder 
8. wer amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe bei einer Volksabstimmung bestimmt sind, auf irgendeine Weise 
kennzeichnet. 

  
§ 23. Unbefugt für eine bestimmte Volksabstimmung hergestellte Stimmzettel können ohne Rücksicht darauf, 
wem sie gehören, für verfallen erklärt werden. Vom Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigten wird bei Wei-
tergabe von solchen Stimmzetteln an Dritte unwiderleglich angenommen, dass er erkannt hat, die Überlassung 
der Stimmzettel werde der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen (§ 17 Abs. 1 
VStG 1991). 
 
 
84.) Wiener Volksbefragungsgesetz  
LGBl 5/1980  
 
§ 3. (1) Die Durchführung einer Volksbefragung ist beim Magistrat zu beantragen. Der Antrag muss von 5 v. H. 
der bei der letzten Gemeinderatswahl wahlberechtigt gewesenen Gemeindemitglieder unterzeichnet sein (§ 112 a 
Abs. 3 WStV). Diese Zahl stellt der Stadtsenat nach Abschluss des Wahlverfahrens mit Wirkung bis zum Ab-
schluß des nächstfolgenden Wahlverfahrens fest. Dezimalreste sind unbeachtlich. Die Zahl ist im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundzumachen. 
 
(2) Der Antrag hat zu enthalten: 

a) das ausdrückliche Verlangen auf Durchführung einer Volksbefragung, 
b) die gemäß § 112 a Abs. 5 WStV formulierte Frage einschließlich allfälliger Varianten, 
c) die Bezeichnung von mindestens drei, höchstens jedoch sechs Vertretern des Antrages (Vor- und Familien- 
oder Nachname, Beruf und Anschrift) sowie ihre Unterschriften und 
d) die Liste der Unterzeichner des Antrages. 

 
(3) Die Unterzeichner des Antrages haben ihren Familien- oder Nachnamen und Vornamen in Blockschrift, das 
Geburtsdatum und ihre Unterschrift eigenhändig hinzuzufügen. Die Vertreter und die Unterzeichner des Antrages 
müssen am Tage der Einbringung des Antrages in der Wählerevidenz der Gemeinde Wien als wahlberechtigt 
eingetragen sein. Im Übrigen hat der Antrag in Form und Inhalt den Anlagen 2 und 3 zu entsprechen.               
 
(4) Die Vertreter des Antrages (Abs. 2 lit. c) üben ihre Funktionen in der sich aus ihrer Benennung ergebenden 
Reihenfolge aus. Übt auch der letzte Vertreter aus welchen Gründen immer seine Funktion nicht mehr aus, hat 
der Magistrat das Verfahren einzustellen. Der zuständige amtsführende Stadtrat berichtet hierüber dem Gemein-
derat (§ 22 WStV). 
 
(5) Nach der Antragstellung ist die Beibringung von nachträglichen Unterschriftslisten (Anlage 3) unzulässig. Die 
Prüfung der Unterschriften auf ihre Echtheit findet unbeschadet des Ermittlungsverfahrens bei Verwaltungsüber-
tretungen (§ 20 Z. 1) nur bis zur Verfügung der Ausschreibung statt. 
 
§ 20. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 350 Euro vom Magistrat zu bestrafen ist, begeht, 

1. wer in einen Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung fremde Personendaten einfügt oder im Zu-
sammenhang mit einem Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung eine Unterschrift fälscht (§ 3 Abs. 3 
erster Satz), 
2. wer mittels einer für eine andere Person ausgefertigten Stimmkarte die Stimmabgabe erschleicht, 
3. wer nach Ausstellung eines Duplikates einer Stimmkarte mehr als einmal seine Stimme abgibt oder 
4. wer wissentlich in einem Stimmkartenantrag oder sonst in einer zur Darlegung seines Teilnahmerechtes 
bestimmten Schrift unwahre Angaben macht. 

  
§ 21. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 140 Euro vom Magistrat zu bestrafen ist, begeht, 

1. wer im Gebäude der Annahmestelle und in dem durch Kundmachung bestimmten Umkreis (Verbotszone) 
während der Stimmzeit um Stimmen wirbt, Ansprachen an die Teilnahmeberechtigten hält, Propagandamate-
rial anschlägt oder verteilt oder durch zweckwidrige Ansammlung den Ablauf des Stimmvorganges stört oder 
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den Anordnungen des Annahmestellenleiters zur Beseitigung oder Abwehr von Störungen trotz Abmahnung 
nicht Folge leistet, 
2. wer auf dem Kuvert zur Stimmenabgabe Worte, Bemerkungen oder Zeichen anbringt, soferne darin keine 
strenger zu ahndende Handlung gelegen und nicht amtlich anderes allgemein (z. B. eine Bezirksbezeichnung) 
angeordnet ist, 
3. wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder behindert beim Stimmvorgang ausgibt, 
4. wer vorsätzlich unter Vortäuschung von Gebrechen (Z. 3) anderer Personen als Geleitperson tätig ist oder 
überhaupt die Unzumutbarkeit der Ausfüllung des Stimmzettels durch Dritte vor der Behörde bzw. ihren Orga-
nen wider besseres Wissen behauptet, 
5. wer unbefugt amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Vordrucke in Auftrag gibt, herstellen läßt oder 
sonst in Verkehr setzt, soweit nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, oder 
6. wer amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe bei der Volksbefragung bestimmt sind, auf irgendeine Weise 
kennzeichnet. 

 
§ 22. Unbefugt für eine bestimmte Volksbefragung hergestellte Stimmzettel können ohne Rücksicht darauf, wem 
sie gehören, für verfallen erklärt werden. Vom Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigten wird bei Weiterga-
be von solchen Stimmzetteln an Dritte unwiderleglich angenommen, dass er erkannt hat, die Überlassung der 
Stimmzettel werden der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen (§ 17 Abs. 1 VStG 
1991). 
 
 
85.) Wiener Weinbaugesetz  
LGBl 63/1995  
 
§ 17. (1) Wer 

1. die Erstattung der Angaben gemäß §§ 6, 11 Abs. 2 oder 12 Abs. 2 unterlässt; 
2. im Meldungsbogen wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht; 
3. entgegen § 6 Abs. 9 oder § 16 Abs. 2 die erforderliche Hilfe bzw. Vorsorge für eine solche Hilfeleistung, die 
Erteilung der erforderlichen Auskünfte oder die Vorlage der notwendigen Unterlagen verweigert; 
4. entgegen § 6 Abs. 9 oder § 16 Abs. 2 den geforderten Zutritt zu Grundstücken oder die Begleitung zu 
Grundstücken verweitgert oder die Vornahme einer Grundstücksnachvermessung nicht duldet; 
5. einer Verordnung gemäß § 15 Abs. 1 ungerechtfertigt zuwiderhandelt; 
6. entgegen Abs. 4 die Entnahme von Rebstöcken nicht duldet 

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltugsübertre-
tung und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. Pflanzungen entgegen den §§ 8 bis 10, 14 sowie 14a vornimmt oder solche Rebpflanzungen bewirtschaftet; 
2. eine Liegenschaft entgegen § 8 Abs. 2 nachpflanzt oder weinbaulich nutzt, 
3. Rodungen gemäß § 14a Abs. 5 oder Abs. 5 nicht oder nicht fristgerecht vornimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe von mindestens 0,14 Euro, höchs-
tens jedoch 0,35 Euro je m2 gesetzwidrig angepflanzter oder bewirtschafteter Rebpflanzung (Z 1 bis 3) zu bestra-
fen. 
 
(3) Eine gesetzwidrige Rebpflanzung gilt bis zu ihrer Rodung auch dann von ihrem Besitzer im Sinne des Abs. 2 
Z 1 und 2 als bewirtschaftet bzw. als weinbaulich genutzt, wenn diese nicht bearbeitet wird. 
 
(4) Bestehen Zweifel an der Gesetzmäßigkeit einer Rebpflanzung, hat der Weinbautreibende oder Bewirtschafter 
die Entnahme von Rebstöcken zwecks Feststellung des Auspflanzjahres im Wege einer Untersuchung der 
Stammquerschnitte durch Organe des Magistrates zu dulden. 
 
(5) Unbeschadet einer Bestrafung nach Abs. 2 ist vom Magistrat demjenigen, der eine gesetzwidrige Rebpflan-
zung (Abschnitte 3 und 5 bzw. Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein, 
ABl. Nr. L 179 vom 14.07.1999 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung) vorgenommen hat, unter Festsetzung 
einer angemessenen Frist aufzutragen, diese Rebpflanzung zu roden. 
 
 
86.) Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz  
LGBl 15/2005  
 
§ 31. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer: 

1. entgegen der Bestimmung des § 28 Abs. 3 den Organen des Magistrats die Wahrnehmung der Aufsicht 
nicht ermöglicht; 
2. entgegen der Bestimmung des § 28 Abs. 3 den Organen des Magistrats den ungehinderten Kontakt mit den 
Bewohnern verwehrt; 
3. einen Mangel nicht innerhalb der gemäß § 28 Abs. 4 gesetzten Frist behebt; 
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4. ein Heim trotz rechtskräftiger Untersagung gemäß § 22 Abs. 5 oder 6, § 28 Abs. 6 oder § 32 Abs. 3 oder 6 
betreibt; 
5. eine gemäß § 22 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 anzeigepflichtige Maßnahme trotz rechtskräftiger Untersagung 
gemäß § 22 Abs. 5 oder 6 oder § 23 Abs. 2 vornimmt; 
6. ein von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichendes Modell oder Projekt nach § 24 ohne Bewilli-
gung des Magistrats gemäß § 24 Abs. 1 oder trotz rechtskräftiger Zurücknahme dieser Bewilligung gemäß § 
24 Abs. 3 betreibt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Magistrat mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen, wer: 

1. der Verpflichtung zur Erstellung oder Änderung einer Betriebs- und Leistungsbeschreibung gemäß § 7 Abs. 
1 und 2 oder 4 zuwiderhandelt; 
2. der Verpflichtung zur Erstellung oder Änderung einer Heimordnung gemäß § 8 Abs. 1 und 2 oder 4 zuwi-
derhandelt; 
3. der Verpflichtung zur Erstellung oder Änderung eines Personalkonzepts gemäß § 9 Abs. 2 und 3 oder 4 
zuwiderhandelt; 
4. die Anzeigepflichten nach § 22 Abs. 1 bis 3, § 23 Abs. 1 oder § 32 Abs. 2 oder 5 verletzt; 
5. die in § 4 Abs. 1, 3 und 4, § 5 Abs. 1, 2, 5 und 6, § 6, § 7 Abs. 3 bis 5, § 8 Abs. 3 bis 5, § 9 Abs. 1 und 4, § 
10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 Abs. 1, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 Abs. 4 oder § 24 Abs. 3 enthal-
tenen Pflichten verletzt; 
6. die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 25 Abs. 1 verletzt; 
7. für sich oder für Dritte einen Vermögensvorteil entgegen der Bestimmung des § 27 annimmt; 
8. den Bestimmungen der Verordnung nach § 30 zuwiderhandelt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorstehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der ordentliche Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(4) Entgegen § 27 angenommene Vermögensvorteile sind für verfallen zu erklären. Ist ein Verfall nicht möglich, 
so ist über den Täter eine Verfallsersatzstrafe zu verhängen, deren Höhe dem Wert des gewährten Vermögens-
vorteiles entspricht. 
 
(5) Der Erlös für die nach Abs. 4 verfallenen Vermögensvorteile bzw. der Wertersatz fließt dem Land Wien zu und 
ist für Belange des Gesundheitswesens zu verwenden. 
 
 
87.) Wiener Kinogesetz 
LGBl 20/1955 
 
§ 16. (1) Übertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes, der auf Kinobetriebsstätten anzuwendenden Vorschrif-
ten des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes, der zu diesen Gesetzen ergangenen Durchführungsverordnun-
gen und der auf Grund dieser Gesetze ergangenen Anordnungen werden, sofern sie nicht gerichtlich strafbar 
sind, mit Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
geahndet; wer als Filmvorführer oder als eine vom Konzessionär, Pächter oder Geschäftsführer für die Zeit seiner 
Abwesenheit bestellte Aufsichtsperson die ihm auferlegten Verpflichtungen verletzt, ist jedoch mit einer Geldstra-
fe bis zu 350 Euro, im Nichteinbringungsfall mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Die Strafe der Sperre des Betriebes bis zu sechs Monaten, in schweren Fällen die Entziehung der Konzession 
kann in folgenden Fällen verhängt werden: 

a) wenn die Konzession von einem nicht genehmigten Geschäftsführer oder Pächter betrieben wird, 
b) wenn die Betriebsstätte ohne die nach § 4 erforderliche Eignungsfeststellung benützt wird oder wenn grobe 
Mängel der Betriebsstätte innerhalb der behördlich gesetzten Fristen nicht behoben werden. 

 
(3) Treffen die im Abs. 2 lit. b bezeichneten Tatbestände beim genehmigten Geschäftsführer, Pächter oder Be-
triebsleiter zu, so ist die Genehmigung der Bestellung zu widerrufen, allenfalls aus Sicherheitsgründen oder man-
gels eines für den Betrieb Verantwortlichen auch die Betriebssperre auszusprechen. 
 
 
88.) Gesetz über Gemeindevermittlungsämter  
LGBl 15/1984  
 
§ 16. (1) Die Partei, die einer Ladung vor das Vermittlungsamt nicht Folge leisten will oder aus einem ihr bis dahin 
bekannt gewordenen Grunde nicht Folge leisten kann, muß dies spätestens am Tage vor der anberaumten Ver-
gleichsverhandlung bei dem Vermittlungsamt anzeigen, widrigens gegen sie vom Vermittlungsamt im Falle des 
Nichterscheinens eine Geldstrafe von 7 bis 35 Euro verhängt werden kann. Solche Geldstrafen sind in sinnge-
mäßer Anwendung der Wiener Abgabenordnung, LGBl. für Wien Nr. 21/1962 in der jeweils geltenden Fassung, 
einzutreiben und fließen dem Land Wien als Sozialhilfeträger zu. 
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(2) Die Anwendung von Zwangsmitteln gegen Parteien, die der Ladung keine Folge leisten, ist unzulässig. Daß 
die Parteien vor dem Vermittlungsamt zu erscheinen nicht verpflichtet sind, gegen sie aber wegen versäumter 
oder verspäteter Anzeige des Nichterscheinens Geldstrafen verhängt werden können, sowie der Betrag dieser 
Geldstrafen ist den Parteien bei der Ladung bekanntzugeben. 
 
(3) Auf Angehörige des Bundesheeres oder der Bundesgendarmerie haben die vorstehenden Strafbestimmungen 
keine Anwendung zu finden; diese Personen sind vor das Vermittlungsamt durch ihr vorgesetztes Kommando zu 
laden. 
 
 
89.) Gesetz zum Schutz gegen Baulärm  
LGBl 16/1973  
 
§ 6. Verstöße gegen § 2 Abs. 1 bis 3, § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 3 und § 5, gegen die auf Grund des § 3 Abs. 1 und 2 
dieses Gesetzes erlassenen Durchführungsverordnungen sowie gegen bescheidmäßig getroffene Anordnungen 
werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 21.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit der 
Geldstrafe mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 
 
 
90.) Wiener Aufzugsgesetz 
LGBl 68/2006  
 
§ 20. Übertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Durchfüh-
rungsverordnungen sind nach den Strafbestimmungen der Bauordnung für Wien zu bestrafen. 
 
 
91.) Wiener Ölfeuerungsgesetz 
LGBl 66/2006  
 
§ 23. Übertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Durchfüh-
rungsverordnungen sind nach den Strafbestimmungen der Bauordnung für Wien zu bestrafen. 
 
 
92.) Wiener Gleichbehandlungsgesetz Land- und Forstwirtschaft  
LGBl 25/1980 
 
§ 13. (1) Wer als privater Arbeitsvermittler bzw. private Arbeitsvermittlerin gemäß den §§ 2ff des Arbeitsmarktför-
derungsgesetzes – AMFG, BGBl. Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 12/2009, oder als 
mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts entgegen § 2g Abs. 1, 2 oder 4 einen 
Arbeitsplatz ausschreibt, ist auf Antrag des Stellenwerbers bzw. die Stellenwerberin oder der Anwältin für Gleich-
behandlungsfragen (Stellvertreterin) von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestra-
fen. 
 
(2) Wer als Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin entgegen § 2g Abs. 1, 2 oder 4 einen Arbeitsplatz ausschreibt, ist 
auf Antrag des Stellenwerbers bzw. der Stellenwerberin oder der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen (Stellver-
treterin) beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verwarnen und bei weiteren Verstößen mit 
Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(3) In einem auf Antrag der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen (Stellvertreterin) eingeleiteten Verwaltungs-
strafverfahren wegen Verletzung des § 2g Abs. 1, 2 oder 4 ist die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen (Stellver-
treterin) Partei. Der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen (Stellvertreterin) steht das Recht auf Berufung gegen 
Bescheide und Einspruch gegen Strafverfügungen zu. 
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